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Vorwort.

Das Bedürfnis nach einem Reallexikon der germanischen Altertumskunde ist

längst empfunden worden, und schon 1892 wurde der Plan eines solchen Werks

zwischen dem verstorbenen Verleger Dr. Karl Trübner und Wilhelm Streitberg

erörtert, doch stellten sich damals der Ausführung Schwierigkeiten entgegen.

Mehr als ein Jahrzehnt verging, bis der Gedanke zur praktischen Durch-

führung gelangte. Mündliche und schriftliche Aussprachen mit Richard M.

Meyer, Moriz Heyne, Edward Schröder, Andreas Heusler, Friedrich

Kluge gaben Dr. Trübner in den Jahren 1 905/1 906 Anregungen in dieser Rich-

tung. Bei einem Besuch, den Trübner mir im Januar 1906 machte, wurde der

Plan besprochen, und ich erklärte meine Bereitwilligkeit, mitzuarbeiten. Im

Juni 1906 wurde Rudolf Much als Herausgeber des Werkes gewonnen, der sich

aber im August 1907 aus Gesundheitsgründen genötigt sah, von der Aufgabe

zurückzutreten.

Inzwischen war Karl Trübner am 2. Juni 1907 gestorben, und sein Lieb-

lingsgedanke des germanischen Reallexikons wurde von denjenigen übernommen,

die seine berufliche Lebensaufgabe in der von ihm begründeten Firma Karl

J. Trübner fortführten. Dann wurde im Dezember 1907 mir die Herausgabe

des Werks angetragen; im Juni 1908 nahm ich das Anerbieten an. Im Herbst

und Winter desselben Jahrs erfolgte die Aufstellung der Stichwörterliste, die

Gewinnung der Mitarbeiter und die Verteilung des Stoffs an sie. Im Frühjahr 1910

lag die Mehrzahl der Beiträge fertig vor, so daß noch im Sommer mit dem Satz

begonnen werden konnte. Die Beschaffung und Herstellung der Abbildungen

freilich, die verspätete Lieferung einiger wichtiger Beiträge, die Anfertigung

zahlreicher Akzentbuchstaben und sonstiger Typen und die Entscheidung über

verschiedene organisatorische Fragen brachten wiederholte Verzögerungen mit

sich, so daß die I.Lieferung erst im Sommer 191 1 fertiggestellt und im Sep-

tember ausgegeben wurde; die 2. Lieferung folgte im Februar, die 3. im Juli

191 2, die Schlußlieferung des ersten Bandes im März 191 3.

Das Reallexikon soll eine Gesamtdarstellung der Kultur der ger-

manischen Völker von den ältesten Zeiten bis zum Ende der althoch-

deutschen, altniederdeutschen und altenglischen Periode, also bis ins II. Jahr-

hundert, geben; im Norden wurde die Darstellung bis ins 12. Jahrhundert

ausgedehnt, um die älteste literarische Überlieferung voll ausschöpfen zu

können. Ich bin in dieser zeitlichen Begrenzung dem von mir schon in
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meinem Buch Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum (Straß-

burg 1905) angenommenen Plan gefolgt; er hat sich auch bei der Ausarbeitung

des Reallexikons durchaus bewährt.

Ausgeschlossen wurde außer der politischen Geschichte auch die Kirchen-,

Dogmen- und Literaturgeschichte, weil hierfür zuverlässige Lehrbücher genug

zur Verfügung stehn, und weil die Einverleibung dieser Wissensgebiete den

Umfang des Werks zu sehr angeschwellt hätte. Nur die Bekehrungsgeschichte

und die Anfänge der Dichtung, sowie die ganze Heldensage haben Aufnahme

gefunden. Auch die Geschichtschreibung wird eingehend behandelt.

Ein Hauptzweck des Buchs ist die Herstellung einer engeren Fühlung
zwischen den verschiedenen Zweigen der germanischen Kultur-

geschichte, die in den letzten Jahrzehnten infolge der zunehmenden Speziali-

sierung der Forschung einander mehr und mehr entfremdet worden sind. Das

Reallexikon soll jedem Forscher nicht nur ein Nachschlagewerk für sein eignes

Sondergebiet sein, sondern ihn auch schnell und zuverlässig über die ihn

interessierenden Ergebnisse und Probleme der verwandten Wissensgebiete unter-

richten. Aus der Fülle des Stoffs sind deshalb vor allem die Tatsachen aus-

gewählt worden, die nicht bloß für eine Einzelwissenschaft Interesse haben,

sondern auch für andere Disziplinen wissenswert und belangreich sind. Doch
sind die Grenzen in dieser Hinsicht den einzelnen Mitarbeitern nicht zu eng

gezogen, weil sich im voraus schwer sagen läßt, ob ein anscheinend unbedeu-

tender Gegenstand der einen Wissenschaft nicht vielleicht für eine andere Be-

deutung haben kann.

Als ein wichtiges und erstrebenswertes Ziel des Reallexikons schwebte

mir insbesondere die Herstellung einer Verbindung zwischen Vorgeschichte
und Geschichte einerseits, zwischen Archäologie und Sprachwissen-

schaft anderseits vor. Es war freilich vorauszusehn, daß diese Aufgabe nur

teilweise gelöst werden würde: Neigungen und Abneigungen der Mitarbeiter

auf der einen, sachliche Schwierigkeiten auf der andern Seite erschweren ihre

Durchführung in vielen Fällen sehr.

Bei religions-, rechts-, sozial- und allgemein kulturgeschichtlichen Fragen

bildet die vergleichende Sprachwissenschaft, gestützt durch Rückschlüsse aus

den späteren Verhältnissen bei den Einzelvölkern und durch vergleichende

Heranziehung der Zustände bei primitiven Volksstämmen der Gegenwart, die

Möglichkeit einer Anknüpfung an die indogermanische Urzeit. Die so mittels

sprachgeschichtlicher, historischer und volkskundlicher Untersuchung erzielten Er-

gebnisse durch die Verwertung archäologischer und geographischer Tatsachen

zu ergänzen, ist wohl wünschenswert, aber hier nicht unbedingt erforderlich. Die

Verknüpfung der historisch -germanischen mit den vorgeschichtlichen Verhält-

nissen ist deshalb bei der Darstellung der Religionsvorstellungen, RechtsbegrifTe

und gesellschaftlichen Zustände überall angestrebt, eine kritiklose Zusammen-
werfung von Tatsachen aus verschiedenen Zeitepochen und Kulturkreisen aber

wie sie namentlich in der Religionsgeschichte noch vielfach üblich ist, nach

Möglichkeit vermieden worden.
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Schwieriger liegt die Sache beim Wirtschaftsleben, wo oftmals archäolo-

gische, kulturhistorische, ethnographische und sprachgeschichtliche Probleme

nebeneinander herlaufen, die nicht immer leicht in Einklang zu bringen sind.

Auch hier war die Anknüpfung an die vorgeschichtlichen Verhältnisse unerläß-

lich, aber bei der Schilderung der letztern war eine Trennung der verschiedenen

Probleme und Auffassungsweisen vielfach nicht zu umgehn.

Als Heimat der Germanen kommen nach der jetzt wohl allgemein herr-

schenden Ansicht in ältester Zeit nur Norddeutschland oder die skandinavischen

Länder oder beide in Betracht. Ich hielt es aber für angebracht, die Darstellung

der archäologischen Verhältnisse nicht auf diese Gebiete zu beschränken, son-

dern auch die Vorgeschichte der andern Länder Mitteleuropas, die später von

Germanen bewohnt wurden, zu berücksichtigen, weil die Germanen von ihren

südlichen Nachbarn zweifellos nicht nur in älterer vorgeschichtlicher Zeit durch

Kulturmitteilung, sondern auch nach dem Einrücken in deren Gebiete in den

späteren vorgeschichtlichen und geschichtlichen Epochen durch Völkermischung

tiefgreifende kulturelle Einwirkungen erfuhren. Eine eingehendere Berücksich-

tigung der vorgeschichtlichen Archäologie Mitteleuropas schien mir auch schon

darum empfehlenswert, weil es an einer zuverlässigen und zugleich übersicht-

lichen Zusammenfassung hier leider immer noch gebricht.

Die prähistorischen Fundtypen sind nun zunächst nach rein archäologischen

Gesichtspunkten geordnet und in ihrer fortschreitenden Entwicklung geschildert

worden. Die weitere Hauptaufgabe der archäologischen Darstellung: die ethno-

graphische Festlegung der prähistorischen Fundobjekte und die Aussonderung

des spezifisch Germanischen, kann in doppelter Weise in Angriff genommen
werden: einmal, indem man untersucht, welche der vorgeschichtlichen Formen-

reihen Mittel- und Nordeuropas mit den sicher germanischen Fundtypen aus

historischer Zeit entwicklungsgeschichtlich zusammenhängen, und sodann durch

Verknüpfung der archäologischen Tatsachen mit den Zeugnissen der germanischen

und indogermanischen Sprachwissenschaft und den Mitteilungen der antiken und

mittelalterlichen Schriftsteller. Nach beiden Richtungen hin sind in den letzten

Jahren sehr beachtenswerte Vorstöße gemacht worden; aber das ethnographische

Problem der Prähistorie ist von einer allseitigen Lösung noch weit entfernt.

Es ist nach dem Gesagten wohl entschuldbar, wenn das angestrebte Ideal

einer organischen Verknüpfung von Vorgeschichte und Geschichte, von Archäo-

logie, Ethnographie und Sprachwissenschaft in dem vorliegenden Werk nur zum
Teil erreicht worden ist.

Das Schwergewicht der Darstellung mußte natürlich in der historischen

Zeit liegen. Und hier möchte ich nachdrücklichst darauf hinweisen, daß die

geschichtliche Kultur der Germanen von Anfang an mehr oder minder stark

unter dem Einfluß der römischen Kultur und bald auch des Christentums stand.

Die noch vielfach beliebte Methode aber, in der Schilderung des germanischen

Altertums entweder nur den alteinheimischen, echt germanischen Kulturerschei-

nungen nachzugehn und die römischen und christlichen Einschläge zu vernachlässi-

gen, oder umgekehrt die mittel- und nordeuropäischen Gebiete nur als Provinzen
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des römischen oder des christlichen Weltreichs zu betrachten, scheint mir ein

schiefes Bild von den wirklichen Kulturzuständen der germanischen Länder

in frühmittelalterlicher Zeit zu geben. Es ist vielmehr noch stärker, als es

bisher geschehen, das Augenmerk darauf zu richten, welche Umbildungen nicht

nur die materielle, sondern auch die geistige und die soziale Kultur der

Germanen unter römischem und christlichem Einfluß erfahren, und welche

Formen nicht bloß römische Importgegenstände, sondern auch römische und

christliche Ideen und Einrichtungen auf germanischem Boden angenommen

haben. Beiträge in dieser Richtung möchte das vorliegende Werk liefern ; doch

bleibt hier noch recht viel zukünftiger Arbeit vorbehalten.

Das Reallexikon soll die Ergebnisse der neuesten Forschung in möglichst

knapper und straffer Form und klarer, allgemein verständlicher Sprache zur

Darstellung bringen, so daß es nicht bloß für Gelehrte, sondern für jeden

Gebildeten benutzbar ist, der sich gründlicher über eine Frage aus dem Gebiet

der germanischen Altertumskunde unterrichten oder sich selbsttätig damit

beschäftigen will. Ausführliche Diskussionen und Polemiken sind ausgeschlossen,

aber Lücken der Forschung, streitige Fragen und schwebende Probleme nach

Möglichkeit angedeutet worden, um zu weiteren Untersuchungen anzuregen.

Um dem Leser die selbständige WT
eiterforschung zu ermöglichen, sind

ferner im Text oder am Schluß der Artikel die nötigen bibliographischen
Nachweise gegeben. Vollständigkeit der Verweise ist hier nicht angestrebt;

vielmehr sind im allgemeinen nur die wichtigsten Abhandlungen über den

Gegenstand, diejenigen Schriften, die weitere bibliographische Zusammenstellungen

enthalten, und die neuesten, in den Bibliographien noch nicht aufgeführten

Arbeiten verzeichnet worden.

Der Stoff ist der leichteren Benutzbarkeit wegen unter möglichst zahl-

reichen Stichwörtern verarbeitet; doch sind größere Gruppen von Tatsachen,

historische Entwicklungsreihen und Perioden unter Sammelstichwörtern behandelt

worden, die dem Leser einen orientierenden Überblick über die Einzeltatsachen

gewähren. Die Verteilung des Stoffs auf die Stichwörter mußte im wesentlichen

dem praktischen Ermessen der Mitarbeiter überlassen bleiben. Hierdurch wie

auch durch die besondern Wünsche und Interessen mancher Mitarbeiter haben

sich gewisse Ungleichheiten in der Stoffverteilung, Darstellungsweise und Auf-

fassung ergeben, die sich bei einem derartigen Sammelwerk nie ganz werden

vermeiden lassen. Wo es angängig war, habe ich mich bemüht, augenfällige

Widersprüche zu beseitigen und Unebenheiten auszugleichen; aber alle Gegensätze

der Auffassung zu tilgen, hielt ich mich um so weniger berufen, als jeder Artikel

mit dem Namen des Bearbeiters unterzeichnet ist und der Leser dadurch von selbst

auf die Möglichkeit einer verschiedenen Beurteilung derTatsachen hingewiesen wird.

Die Verantwortung für Inhalt und Form der einzelnen Artikel tragen die

Mitarbeiter. Für den Plan und die Ziele des Gesamtwerks, für die Gruppierung

des Stoffs im ganzen und die Auswahl der Mitarbeiter bin ich verantwortlich.

Es ist mein Bestreben gewesen, für jeden Beitrag den kompetentesten Be-

arbeiter zu gewinnen ; aber nicht immer ließ sich das ermöglichen.
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Manche Lücken unter den Stichwörtern werden in einem Nachtrag aus-

gefüllt werden. Der Inhalt desselben sowie der des Reallexikons überhaupt

wird durch ein ausführliches Gesamtregister am Schluß des letzten Bandes

ausgeschöpft werden. Erst wenn dieses vorliegt, läßt sich die Fülle des verar-

beiteten Stoffs in ihrem ganzen Umfang übersehn und nutzbar machen. Den ein-

zelnen Bänden aber wird ein sachlich geordnetes Register angehängt werden.

Als eine willkommene Beigabe dürften die zahlreichen Abbildungen
empfunden werden, von denen der erste Band 47 Tafeln und 62 Textabbildungen

enthält. Die Gesamtzahl der Artikel dieses Bandes beträgt 512.

Drei geschätzte Mitarbeiter hat bereits der Tod aus voller Tätigkeit hin-

weggerafft: Bernhard Kahle starb am 9. Dezember 191 o, Axel Björnbo am
6. Oktober 191 1 und Siegfried Rietschel am 20. September 1912. Ihrer Ver-

dienste um das Reallexikon sei hier in herzlicher Dankbarkeit gedacht. Die

Beiträge, die sie übernommen hatten, liegen im Manuskript fertig vor.

Das Reallexikon macht nicht den Anspruch, eine irgendwie »abschließende

Darstellung der germanischen Altertumskunde zu geben. (Wann würde in der

Wissenschaft überhaupt je ein völliger Abschluß erreicht?) Es will nur den

gegenwärtigen Stand der Forschung übersichtlich zusammenfassen, um dadurch

die Grundlage und Anregung zu weiteren Untersuchungen zu bieten. Wenn
es ihm beschieden sein sollte, auf diese Weise fruchtbringend und fördernd in

den Fortschritt der Kulturwissenschaft einzugreifen, so hat es seinen Zweck

erfüllt, und die von so vielen Forschern der verschiedensten Länder ihm

gewidmete Zeit und Arbeit ist nicht vergeblich gewesen.

Heidelberg. 24. Februar 1913.

Johannes Hoops.



Mitarbeiter.

Ergänzungen vorbehalten.
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Dr. Björn Bjarnason, Reykjavik (Island).

Dr. Axel A. Björnbo f , weil. Bibliothekar, Kongelige Bibliothek, Kopenhagen.
Dr. J. Boehlau, Direktor des Königl. Museum Fridericianum, Kassel.
Dr. Franz Boll, ord. Professor an der Universität Heidelberg.
Dr. G. Baldwin Brown, Professor an der Universität Edinburgh.
Dr. Karl Brunner, Assistent bei der Sammlung für deutsche Volkskunde, Berlin.
Dr. Alexander Bugge, Professor an der Universität Kristiania.
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Dr. Hans Hahne, Privatdozent an der Technischen Hochschule Hannover.
Dr. A. G. van Hamel, Middelburg, Holland.

Dr. Karl Hampe, ord. Professor an der Universität Heidelberg.
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Alphabetische Tafel

der im Reallexikon behandelten Gruppen.

Das systemitische Register der im ersten Band enthaltenen Stichwörter steht am Schluß dieses Bandes.

Aberglaube

Ackerbau

Agrarverfassung

Archäologische Kulturtypen

Astronomie

Baukunst

Befestigungswesen

Bekehrungsgeschichte

Bergbau und Bergrecht

Bildung und Erziehung

Chronologie

Dichtkunst

Eigentum und Besitz

Erbrecht

Familie

Festzeiten

Finanzwesen

Fischerei

Gefäße

Gefolgschaft

Gerichtsverfassung

Geschichtschreibung

Geselligkeit

Gewerbe und Gewerbetechnik

Gewerbeverfassung

Grußsitten

Handel und Handelsrecht

Haustiere

Heer

Heiligenverehrung

Heldensage

Höfisches Leben

Jagd und Jagdrecht

Jurisprudenz

Kirchenverfassung

Kleidung und Kleiderstoffe

Körperflege

Kriegführung

Kulturpflanzen

Kunstgewerbe

Lehnswesen

Malerei

Maße und Gewichte

Mathematik

Medizin

Möbel

Münzwesen

Musik

Mythus

Nahrungswesen

Namengebung
Natur

Öffentliches Leben

Ornamentik

Plastik

Prozeßrecht

Rassenfragen

Recht und Rechtsbildung im
allgemeinen

Rechtsdenkmäler

Sachenrecht

Schiffahrt

Schmuck

Schrift- und Buchwesen

Schuldrecht

Siedlungswesen

Sippe

Spiele und Sport

Sprache

Staatsverfassung

Stammesgliederung

Ständewesen

Strafrecht

Totenbestattung

Urheimat und Ausbreitung

Verkehrswesen

Verwaltung

Viehzucht

Waffen

Werkzeug

Wikinger

Wohnungswesen



Abkürzungen.

a. = anno.

Aarb. = Aarbeger for nordisk

Oldkyndighed og Historie.

Kjobenhavn.

abret. = altbretonisch.

ad. = altdeutsch,

adän. = altdänisch.

adj. = Adjektiv, adjektivisch.

ae. = altenglisch (oder angel-

sächsisch).

AF. = Anglistische Forschungen,

hrsg. v. J. Hoops, Heidelberg,

1900 ff.

AfdA. = Anzeiger für deutsches

Altertum und deutsche Lite-

ratur. Berlin 1875 ff.

AfnO. = Annaler for nordisk

Oldkyndighed og Historie.

Kjobenhavn.

afr(an)z. = altfranzösisch.

afries. = altfriesisch.

AfslPh. = Archiv für slavische

Philologie.

agerm. = altgermanisch.

ags. = angelsächsisch (oder alt-

englisch).

ahd. = althochdeutsch.

Ahd.Gl. = Die althochdeutschen

Glossen, gesammelt und bear-

beitet von Elias Steinmeyer u.

Eduard Sievers. Berlin 1879
bis 1898.

aind. = altindisch.

air. = altirisch.

aisl. = altisländisch.

akslav. = altkirchenslavisch.

akymr. = altkymrisch.

alban. = albanesisch.

v. Amira NOR. = Nordgermani-

sches Obligationenrecht. I

1882; II 1895.

v. Amira Recht = Pauls Grund

-

riß* III 51 ff. (1897).

an. oder anord. = altnordisch.

and. = altniederdeutsch.

Angl. = Anglia, Zeitschrift für

englische Philologie, hrsg. v.

Eugen Einenkel.

anord. = altnordisch.

Anord. S B.= Altnord. Sagabiblio-

thek hrsg. von Cederschiöld,

Gering und Mogk. Halle 1882 ff.

anorweg. = altnorwegisch.

aonord. = altostnordisch.

apreuß. = altpreußisch.

arab. = arabisch.

Arch. f. Anthr. = Archiv für An-

thropologie.

Arch. f. RW. = Archiv für Re-

ligionswissenschaft. Freiburg

i. B. 1898 ff.

Arkiv = Arkiv for nordisk Filo-

logi. Kristiania. Lund 1885 ff.

armen. = armenisch.

Arnold = W. Arnold, Ansiede-

lungen u. Wanderungen deut-

scher Stämme, vornehmlich

nach hessischen Ortsnamen.

Marburg 1875.

as. = altsächsisch.

aschw(ed). = altschwedisch.

aslov. = altslovenisch.

assyr. = assyrisch.

att. = attisch.

Auböck= Handlexikon der Mün-
zen usw. Wien 1894.

avest. = avestisch.

awnord. = altwestnordisch.

Bartholomae Airan.Wb. = Alt-

iranisches Wörterbuch. 1904.

Beow. = Beowulf.

Bezz. Beitr. = Beiträge zur

Kunde der indogermanischen

Sprachen, hrsg. v. Adalbert

Bezzenberger. Göttingen.

BHL. = Bibliotheca Hagiogra-

phica Latina antiquae et me-
diae aetatis. Bruxelles 1898 ff.

Birch CS. = Walter de Gray
Birch, Cartularium Saxoni-

cum. 3vols. London 1883—93.

Blümner Technol. u. Terminol.

= Technologie u. Terminologie

der Gewerbe u. Künste bei

Griechen u. Römern. 4 Bde.

Leipzig 1875—86.

Bosworth-Toller = An Anglo-

Saxon Dictionary. Oxford

1882—1908.

Brandt Forel. = F. Brandt, Fo-

relsteninger over den norske

Retshistorie. 1880. 1883.

Brasch = Die Namen d. Werk-
zeuge im Altengl. Kieler Dis-

sertation 1910.

Bremer Ethn. = Ethnographie

d. germanischen Stämme in

Pauls Grundriß.

Brem.Wb. = Versuch eines bre-

misch-niedersächsischen Wör-

terbuchs. 5 Teile, Bremen

1767—71; 6. Teil 1869.

bret. = bretonisch.

Brugmann Grundr. = Grundriß

der vergleichenden Grammatik

der indogermanischen Spra-

chen. 2. Bearbeitung. Straß-

burg 1897—1909.

Brunner DRG. = Deutsche

Rechtsgeschichte. 2. Bde.

(1. Bd. in 2. Aufl.) Leipzig

1906 u. 1892.

Brunner Grundz. d. DRG. =
Grundzüge der deutschen

Rechtsgeschichte. 4. Aufl.

Leipzig 1910.

bulg. = bulgarisch.

BZ. = Bronzezeit.

c. = caput, Kapitel.
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ca. = circa.

Cap. de villis = Capitulare de

villis Karls d. Gr. (ca. 800),

hrsg. 1. v. Pertz MGL. fol. I,

181—87 (1835); 2. v. Boretius

MGL.4°Sect.II 1,82—91(1881).

Carm. norr. = Carmina norröna

ed. Th. Wis£n. 2 Bde. London
1886—89.

Cleasby-Vigf. = Cleasby-Vig-

füsson, An Icelandic-English

Dictionary. Oxford 1874.

Cockayne Leechd. = Leechdoms,

Wortcunning, and Starcraft of

Early England. 3 vols. Lon-

don 1864—66.

Corp. -Gl. = Corpus-Glossar (alt-

englisch).

Corp. Gl. Lat. = Corpus Glossa-

riorum Latinorum. Ed. Loewe

et Goetz. 7 Bde. Leipzig 1888

—1901.

Cpb. = Corpus poeticum boreale.

ed. by Gudbrand Vigfusson

and F. York Powell. 2 Bde.

Oxford 1883.

czech. = czechisch.

d. = deutsch.

dän. = dänisch.

dass. = dasselbe.

DE. = Deutsche Erde. Gotha

1902 ff.

Dehio u. v. Bezold = Die kirch-

liche Baukunst des Abendlan-

des. Stuttgart 1892 ff.

DGeschBl. = Deutsche Ge-

schichtsblätter. Gotha 1900 ff.

DgF. = Danmarks gamle Folke-

viser udg. af Grundtvig og

Olrik, Kjebenhavn 1853 ff.

D. Hist. Tidsskr. = Dansk His-

torisk Tidskrift.

dial. = dialektisch.

Diefenbach Gl. = Glossarium la-

tino-germanicum mediae et in-

fimae aetatis. Frankfurt a. M.

1857.

Diefenbach NG1. = Novum Glos-

sarium etc. Frankfurta.M. 1867.

Diez EWb. = Etymologisches

Wörterbuch der roman. Spra-

chen. 5. Ausg. Bonn 1882.

DLZ. = Deutsche Literaturzei-

tung, hrsg. v. Paul Hinneberg,

Berlin.

dor. = dorisch.

DuCange = C. DuCange, Glos-

sarium mediae et infimae la-

tinitatis, ed. G. A. L. Henschel.

Parisiis 1840—50. Ed. nova a

Leopold Favre, t. 10. Niort

1883—87.

DWb. = Grimms DeutschesWör-

terbuch. Leipzig 1854 ff.

Eddalieder: zitiert nach S. Bug-

ge; sieh NFkv.

Ed. Roth. = Edictus Rothari.

Eg. = Egils saga.

eig. = eigentlich.

Eir. s. rauda = Eiriks saga rauda.

El. = Cynewulfs Elene, hrsg. v.

Holthausen.

EM. = Eddica Minora hg. v.

Heusler und Ranisch. Dort-

mund 1903.

engl. = englisch.

Engl. Stud. = Englische Stu-

dien, hrsg. v. Johannes Hoops.

Leipzig.

Enlart = Manuel d'Archeologie

francaise. Paris 1902.

Ep.Gl. = Epinal-Glossar(altengL).

estn. = estnisch.

EZ. = Eisenzeit.

f. = Femininum.

Faf. = Fafnismäl.

Falk-Torp = Etymologisk Ord-

bog over det norske og det

danske Sprog. 2 Bd. Kristi-

ania 1901—06.— Deutsche Be-

arbeitung von Hermann Da-
vidsen. Heidelberg 1907—09.

Fas. = Fornaldar Sögur Nordr-

landa. Kj0benhavn 1829/30.

Feist EWb. = Etymologisches

Wörterbuch der gotischen

Sprache. Halle 1909.

Fick4 = Vergleichendes Wörter-

buch der indogermanischen

Sprachen. 4. Aufl. 1890 ff.

finn. = finnisch.

v. Fischer-Benzon Altd. Gartenfl.

= Altdeutsche Gartenflora.

Kiel u. Leipzig 1894.

Fiat. = Flateyjarbök. Kristiania

1860—68.

Fms. = Fornmanna Sqgur.

Forrer Reallex.= Reallexikon der

prähistorischen, klass. u. früh-

christlichen Altertümer. 1907.

ForschDLVk. = Forschungen z.

deutschen Landes- u. Volks-

kunde.

Franck EWb. = Etymologisch

Woordenboek der Nederland-

sche Taal. s'Gravenhage 1892.

franz. = französisch.

fries. = friesisch.

Fritzner Ordb. = Ordbog over

det gamle norske Sprog. Kris-

tiania 1886—96.

frz. = französisch.

gäl. = gälisch.

gall. = gallisch.

Gallee Vorstud. = Vorstudien zu

e. altniederdeutschen Wörter-

buche. Leiden 1903.

Garrett Prec. Stones = R. M.

Garrett, Precious Stones in Old

Engl. Literature. Leipzig 1909.

gemeinidg. = gemeinindogerma-

nisch.

Gerefa, Anweisungen für einen

Amtmann, Anfg. 11. Jhs.,

hrsg. v. Liebermann Angl.

251 ff. (1886); neu abgedr. in

Ges. d. Ags. I 453 ff.

Germ. = Germania, Viertel-

jahrsschrift f. deutsche Alter-

tumskunde, hrsg. v. Franz

Pfeiffer. 1856 ff.

germ. = germanisch.

GGA. = Göttingische Gelehrte

Anzeigen.

Gierke DPrivR. = 0. Gierke,

Deutsches Privatrecht. I 1895.

II 1905.

Gierke Unters. = Untersuchun-

gen zur deutschen Rechtsge-

schichte hrsg. v. Otto Gierke.

Gl. = in Glossen überliefert.

Gnom. Ex. = Versus Gnomici

Codicis Exoniensis, Die alt-

engl. Denksprüche d. Exeter-

Hs., hrsg. bei Grein-Wülker

Bibl. I 341.

Goldschmidt UGdHR. = Univer-

versalgeschichte des Handels-

rechts. 1893.

got. = gotisch.

gotländ. = gotländisch.

Graff = Althochdeutsch. Sprach-

schatz. 6 Tle. 1834—42.

Grett. s. = Grettis saga.

gr(iech). = griechisch.

Grdf. = Grundform.

Grimm DGr. = Deutsche Gram-

matik v. J. Grimm. Neuer

vermehrter Abdruck. 4 Bde.

Berlin und Gütersloh 1870—98.

GrimmDMyth.4 = Deutsche My-
thologie von Jac. Grimm.

4. Ausg. von E. H. Meyer.

3 Bde. Berlin 1875—78.

Grimm DRA.4 = Deutsche

Rechtsaltertümer v. J. Grimm.

4. Ausg. 2 Bde. Leipzig 1899.
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Grimm GddSpr. = J. Grimm,

Geschichte der deutschen Spra-

che. 4. Aufl. Leipzig 1880.

GRM. = Germanisch-Romani-

sche Monatsschrift. 1909 ff.

Gr.-W. = Grein-Wülcker, Bibli-

othek der ags. Poesie 1883 ff.

Guilhiermoz = Note sur les poids

du moyen-äge. (Aufsatz in der

Bibliotheque de l'Ecole des

chartes 1906.) (Zitate n d. S.A.)

GZ. = Geographische Zeitschrift,

hrsg. von A. Hettner.

Haupt Alt. Kunst = Albrecht

Haupt, Die älteste Kunst, ins-

bes. die Baukunst der Germa-

nen. Leipzig 1909.

Hav. = Havardar saga.

hd. sa hochdeutsch.

hebr. = hebräisch.

Heer Pflanz, d. Pfahlb. = Die

Pflanzen der P.ahlbauten. Se-

paratabdruck aus d. Neujahrs-

blatt d. Naturforsch. Ges. auf

d. J. 1866. Zürich 1865.

Hehn = Kulturpflanzen u. Haus-

tiere in ihrem Übergang aus

Asien nach Griechenland und
Italien sowie in das übrige Eu-

ropa. Hrsg. von 0. Schrader.

Herrigs Archiv = Archiv für das

Studium der neueren Sprachen

u. Literaturen, hrsg. v. Brandl

u. Morf. Braunschweig 1846 ff.

Hertzberg Grundtr. = Grund-

trsekkene i den aeldste Norske

Proces. 1874.

Heyne Handwk. = Das altdeut-

scheHandwerk.Straßburgi9o8.

Heyne Hausaltert. = Fünf Bü-
cherDeutscher Hausaltertümer.

3 Bde. Leipzig 1899—1903.

Hirt Indogm. = Die Indogerma-
nen. Ihre Verbreitung, ihre

Urheimat u. ihre Kultur.

2 Bde. Straßburg 1905—07.

Hist. Vjts. = Historische Viertel-

jahrschrift, hrsg. v. Gerhard
Seeliger. Leipzig.

Hist. Z.= Historische Zeitschrift,

hrsg. v. Friedrich Meinecke.

Hkr. = Heimskringla.

Holder Akelt. Sprachsch. = Alt-

keltischer Sprachschatz.

Hoops Waldb. u. Kulturpfl.

= Waldbäume u. Kultur-

pflanzen im germ. Altertum.

Straßburg 1905.

Hs(s). = Handschrift(en).

Hultsch Metrol. = Griechische

u. römische Metrologie. 2. Be-

arbeitung. Berlin 1882.

HultschMRS. = Metrologicorum

Scriptorum Reliquias. 2 Bde.

Leipzig 1864/66.

idg. = indogermanisch.

IF. = Indogermanische For-

schungen, hrsg. v. Brugmann
u. Streitberg. Straßburg 1 891 ff.

illyr. = illyrisch.

v. Inama-Sternegg DWG. =
Deutsche Wirtschaftsgeschich-

te. 3 Bde. (1. Bd. in 2. Aufl.)

1909 u. 1891—1901.

ion. = ionisch.

ir. = irisch.

isl. = isländisch.

it(al). sa italienisch.

JEGPh. = The Journal of Eng-

lish and Germanic Philology.

Published by the University of

Illinois.

JGPh. = Journal of Germanic

Philology.

Jh. = Jahrhundert.

Karajan W. M. = Beitr. zur

Gesch. d. landesfürstl. Münze
Wiens. 1838. Die römischen

Zahlen beziehen sich auf die

Abschnitte des abgedruckten

Münzbuchs.

Karol.Z. = Karolinger-Zeit.

Keller AS. Weapon Names =
May L. Keller, The Anglo-

Saxon Weapon Names treated

archaeologically and etymolo-

gically. Heidelberger Dissert.

(AF. 15.) Heidelberg 1906.

kelt. = keltisch.

Kemble CD. = Codex Diploma-

tien Aevi Saxonici. 6 vols.

klruss. = kleinrussisch.

Kluge EWb. = Etymologisches

Wörterbuch der deutschen

Sprache. 7. Aufl. Straßburg

1910.

körn. = kornisch.

Kretschmer Hist. Geogr. = Hist.

Geographie v. Mitteleuropa.

München u. Berlin 1904.

krimgot. = krimgotisch.

kymr. = kymrisch.

KZ. = Zeitschrift für verglei-

chende Sprachforschung, hrsg.

v. A. Kuhn, 1852 ff.

Laeceboc, hrsg. v. Cockayne

Leechdoms II.

Lamprecht DWL. = Deutsches

Wirtschaftsleben im MA. Leip-

zig 1886 ff.

langob. = langobardisch.

läpp. = lappisch.

lat. = lateinisch.

LCtrbl. = Literarisches Central-

blatt, hrsg. v. Zarncke.

Lehmann HR. = K. Lehmann,

Lehrbuch des Handelsrechts.

1908.

Leonhardi = Kleinere angel-

sächs. Denkmäler I, hrsg. v.

G. L. in Grein-Wülkers Bibl.

d. ags. Prosa 6. Hamburg 1905.

lett. = lettisch.

Lexer = Lexers Mittelhochdeut-

sches Wörterbuch.

Liebermann Ges. d. Ags. = Ge-

setze der Angelsachsen. 1903

— 1912.

Lindenschmit DA. = Handbuch
der deutschen Altertumskunde.

Braunschweig 1880—89.

Lit. = Literatur(angaben).

lit. = litauisch.

Litbl. = Literaturblatt für ger-

manische und romanische Phi-

lologie, hrsg. v. 0. Behaghel u.

F. Neumann. 1880 ff.

v. Luschin Münzk. = Luschin

v. Ebengreuth, Allg. Münz-

kunde u. Geldgeschichte. 1904.

m. ss Maskulinum.

MA. = Mittelalter.

ma. = mittelalterlich.

Maitland DB. =Domesday Book

and beyond.

maked. = makedonisch.

Manitius GdlLit. = Gesch. d.

latein. Lit. des MA. I. München

1911.

Mannhardt WFK. = Wald- und
Feldkulte von Wilhelm Mann-
hardt. 2 Bde. Berlin 1875—77.

Mannus = Mannus. Zeitschrift

für Vorgeschichte, hrsg. v.

Gustaf Kossinna. Würzburg

1909.

Matzen Forel. = Forelsesninger

over den danske Retshistorie.

1893—96.

Maurer Vorl. = Konr. Maurer,

Vorlesungen üb. altnordische

Rechtsgeschichte. 1907 ff.

mbret. = mittelbretonisch.

md. = mitteldeutsch.

me. = mittelenglisch.

m. E. — meines Erachtens.

Meitzen Siedl. u. Agrarw. = Sied-
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lung u. Agrarwesen der Ost-

germanen u. Westgermanen.

Berlin 1895. 3 'Bde. u.Atlasbd.

Merow.Z. = Merowinger-Zeit.

MG. = Monumenta Germaniae

historica. Folio (ohne Bei-

satz) u. 4 Ausgabe.

MGL. = Abteilung Leges der MG.
MGS. = Abteilung Scriptores

der MG.
mhd. = mittelhochdeutsch.

Miklosich EWb. = Etymologi-

sches Wörterbuch der slavi-

schen Sprachen. Wien 1886.

mir. = mittelirisch.

mlat. = mittellateinisch.

mnd. = mittelniederdeutsch.

mndl. = mittelniederländisch.

MSD. = MüllenhofT und Scherer,

Denkmäler deutscher Poesie u.

Prosa. 3. Aufl. Berlin 1892.

MüllenhofT DA. = Deutsche Al-

tertumskunde. 5 Bde.

Müller NAltertsk. = Sophus

Müller, Nord.Altertumskunde

;

übs. v. Jiriczek. 2 Bde. Straß-

burg 1897—98.

Müller Urgesch. Eur. = Sophus

Müller, Urgeschichte Europas;

übs. v. Jiriczek. Straßb. 1905.

Müller-Zarncke = Mittelhoch-

deutsches Wörterbuch v. W.
Müller u. Fr. Zarncke. 3 Bde.

1854—61.

n. = Neutrum.

nbulg. = neubulgarisch.

nd. = niederdeutsch.

ndl. = niederländisch.

ndn. = neudänisch.

ndsächs. = niedersächsisch.

ne. = neuenglisch.

NED. = A New English Dictio-

nary on historical principles.

Ed. by Murray, Bradley, and
Craigie. Oxford 1888 ff.

Nelkenbrecher = Taschenbuch

der Münz-, Maß- u. Gewichts-

kunde. Die Jahreszahl be-

zeichnet die Ausgabe.

Neuweiler, Prähist. Pflanzenr. =
Die Prähistor. Pflanzenreste

Mitteleuropas; Zürich 1905;

SA. aus d. Vtjs. d. Natf. Ges.

Zürich 50.

NFkv. = Nomen Fornksedi

(Saemundar-Edda) udg. af S.

Bugge. Kristiania 1867.

nfr(an)z. = neufranzösisch.

NGL. = Norges Gamle Love.

ngriech. = neugriechisch.

nhd. = neuhochdeutsch.

N.Hist.Tidsskr. = Norsk Histo-

risk Tidsskrift.

nir. = neuirisch.

nkymr. = neukymrisch.

NL. = Nibelungenlied hg. v.

Bartsch.

nnd. = neuniederdeutsch.

nndl. = neuniederländisch.

Noback = Vollständiges Ta-

schenbuch der Münz-, Maß-

u. Gewichtsverhältnisse. Leip-

zig 1851.

NO., nö. = Nordosten, nordöst-

lich.

nord. = nordisch (skandina-

visch).

nordfries. = nordfriesisch.

Nordström = Bidrag tili den

Svenska Samhälls-Författnin-

gens Historia. 1839—40.

norw(eg). = norwegisch.

nschwed. = neuschwedisch.

nslov. = neuslovenisch.

nsorb. = niedersorbisch.

NW., nw. = Nordwesten, nord-

westlich.

NZ. = Numismatische Zeit-

schrift, herausg. von der nu-

mismatischen Gesellschaft in

Wien. 40 Bde.

0., ö. = Osten, östlich.

obd. = oberdeutsch.

Olrik DHd. = A. Olrik, Dan-

marks Heltedigtning i.Kjaben-

havn 1903.

Olrik Kild. = A. Olrik, Kilderne

til Sakses 01dhistorie ; Kjoben-

havn 1892—94.

ON. = Ortsnamen.

osorb. = obersorbisch.

Ö. W. = Österreichische Weis-

tümer. Wien 1870 ff.

Österr. Weist. = Österreichische

Weistümer. Wien 1870 ff.

PBBeitr. = Beiträge zur Ge-

schichte der deutschen Sprache

und Literatur, hrsg. v. W.
Braune. Halle 1874 fr.

pers. = persisch.

PGrundr. = Grundriß der ger-

manischen Philologie, hrsg. v.

H. Paul. 2. Aufl. Straßburg

1896—1909.

pl. = Plural.

PliniusNH.= Naturalis Historia.

PM. = Petermanns Geogr. Mit-

teilungen.

poln. = polnisch.

portg. = portugiesisch.

Prähist. Z. = Prähistorische

Zeitschrift. Hrsg. v. K. Schuch-

hardt, K. Schumacher, H. See-

ger. Berlin 1909.

preuß. = preußisch.

prov. = provenzalisch.

Publ.MLAss. = Publications of

the Modern Language Asso-

ciation of America.

rätorom. = rätoromanisch.

Rom. = Romania.

rom(an). = romanisch.

Rubel Franken = Die Franken

ihre Eroberung u. Siedlüngs-

wesen im deutschen Volks-

lande. Bielefeld u. Leipzigi904.

russ. = russisch.

SA. = Sonderabdrrck.

S., s. = Süden, südlich.

sächs. = sächsisch.

satl. = saterländisch.

Saxo = Saxo Grammaticus nach

P. E. Müller.

sb. = Substantiv.

Schiller-Lübben = Mittelnieder-

deutsches Wörterbuch. 6 Bde.

Bremen 1875—81.

Schlüter Thür. = Die Siedelun-

gen im nö. Thüringen. Berlin

1903.

Schlyter Ordb. = Ordbok tili

Sämlingen af Sveriges game

Lagar. 1877.

Schmidt Allg. Gesch. = Ludwig

Schmidt, Allgemeine Gesch. d.

german. Völker bis z. Mitte des

6.Jhs. München u. Berlin 1909.

schott. = schottisch.

Schrader Reallex. = Reallexikon

der indogermanischen Alter-

tumskunde. Straßburg 1901.

Schrader Sprachvgl. u. Urgesch.

= Sprachvergleichung u. Ur-

geschichte. 3. Aufl- Jena

1906—07.

Schröder DRG.S = Richard

Schröder, Lehrbuch der Deut-

schen Rechtsgeschichte. 5.Aufl.

Leipzig 1907.

schwed. = schwedisch.

s. d. = siehe dies.

serb. = serbisch.

Sigrdrfm. = Sigrdrifumal.

SkeatED. = An Etymological

Dictionary of the English Lan-

guage. 2 d ed. Oxford 1884.

— Conc. Ed. = A Concise Ety-
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mological Dictionary etc. Ox-

ford 1901.

slav. = slavisch.

SnE. = Snorra Edda udg. af

F. Jönsson. Koph. 1900; mit

Bandzahl: Editio Arnamagn.

1. 11.2. Bd. Hafniaj 1848; 1854.

s. o. = siehe oben.

SO., so. = Südosten, südöstlich.

Sommer Handb. = Handbuch d.

latein. Laut- u. Formenlehre.

Heidelberg 1902.

sorb. = sorbisch.

span. = spanisch.

spätlat. = spätlateinisch.

Ssp. = Sachsenspiegel, Land-

recht, hrsg. v. C. G. Homeyer.

3. Aufl. Berlin 1 861.

Steinm.-Siev. = Die ahd. Glos-

sen, hrsg. v. Steinmeyer u.

Sievers. Berlin, Weidmann.
Stephani = Der älteste deutsche

Wohnbau u. seine Einrichtung.

2 Bde. Leipz. 1902—03.

stm. = starkes Maskulinum.

Stokes bei Fick, s. Fick.

St.Z. = Steinzeit.

sv. = sub voce.

SW., sw. = Südwesten, südwest-

lich.

swf. = schwaches Femininum.
swm. = schwaches Maskulinum.

sylt. = nordfries. Dialekt der

Insel Sylt.

SZfRG. = Zeitschrift der Savig-

ny-Stiftung für Rechtsgesch.

Germanistische Abt. Weimar
1880 ff.

Taranger = Udsigt over de

norske Rets Historie. 1898. 1904.

thrak. = thrakisch.

Torp bei Fick, s. Fick.

t.t. = terminus technicus.

türk. = türkisch.

TZ. = La Tene-Zeit.

ps. = piüreks saga, Kapitelzahl

nach Unger 1853.

U. B. = Urkundenbuch.

udW. = unter dem Wort.

Uhlenbeck Aind. EWb = Kurz-

gefaßtes Etymologisches Wör-
terbuch der altindischen Spra-

che. Amsterdam 1898—99.

Uhlenbeck Got. EWb. = Kurzge-

faßtes EtymologischesWörtb.d.

gotischenSprache.Ebendai900.

umbr. = umbrisch.

Unger = Unger-Khull, Steiri-

scher Wortschatz. Graz 1903.

urgerm. = urgermanisch.

urkelt. = urkeltisch.

V. = Vers.

vb. = Verbum,

VdBAG. = Verhandlungen der

Berliner Anthropologischen Ge-

sellschaft.

Vkv. = V0lundar-Kvida.

vorgerm. = vorgermanisch.

Vsp. = Vqluspä.

Vtjs. f. Soz. u. WG. = Viertel-

jahrschrift für Sozial- u. Wirt-

schaftsgeschichte, hrsg. von

St. Bauer, G. v. Below usw.

Stuttgart 1903 ff.

vulglat. = vulgärlateinisch.

Vw.Z. = Völkerwanderungszeit.

W., w. = Westen, westlich.

Waitz DVG. = Waitz, Deutsche

Verfassungsgeschichte. 8 Bde.

Berlin 1880—96.

WaldeEWb. = Lateinisches Ety-

mologisches WT

örterbuch Hei-

delberg 1906.

westf. = westfälisch.

Wids. = Widsith.

Wiens Rechte u. Freiheiten, hrsg.

v. Tomaschek, 1877—79. (Ge-

schichtsquellen d. Stadt Wien,

hrsg. v. Karl Weiß, I. Abt.)

wnord. = westnordisch.

Wright Biogr. Lit. = Tliom.

Wright, Biographia Britannica

Literaria. I: Anglo - Saxon
Period. London 1842.

WrightEDD.=TheEnglishDialect

Dictionary. Oxford 1896—1905.

Wright-Wülker = Anglo-Saxon

and Old English Vocabularies.

2 d ed. London 1884.

W. R. u. F. = Wiens Rechte u.

Freiheiten (s. d.).

ws.= westsächsisch (ags. Dialekt).

WuS. = Wörter u. Sachen. Kul-

turhistorische Zeitschrift für

Sprach- und Sachforschung.

Heidelberg 1909 ff.

WW. = Wright-Wülker.

Wz. = Wurzel.

Z. = Zeitschrift.

ZdVfVk. = Zeitschrift des Vereins

für Volkskunde, Berlin 1891 ff.

Zeuß = Die Deutschen u. die

Nachbarstämme.

ZfdA. = Zeitschrift für deutsches

Altertum. Berlin 1841 ff.

ZfdPh. = Zeitschrift für deutschs

Philologie. Halle 1868 ff.

ZfdR. = Zeitschr. für deutsches

Recht. Leipzig, später Tübin-

gen 1839—61.

ZfdWf. = Zeitschrift für deut-

sche Wortforschung, hrsg. v.

Kluge. Straßburg 1901 f.

ZfEthn. = Zeitschrift für Ethno-

logie. Berlin 1869 ff.

ZffSpr. = Zeitschrift für fran-

zösische Sprache u. Literatur.

Oppeln 1883 ff.

ZfHR. = Zeitschrift für das ge-

samte Handelsrecht. Erlangen,

später Stuttgart 1858 ff.

ZfN. = Zeitschrift für Numisma-
tik. Berlin 1874 ff.

Zf RG. = Zeitschrift für Rechts-

geschichte. Weimar 1 861—87.

Hoops, Reallexikon. I.





Aachener Kaiserpfalz. Erbaut von Karl

d. Gr. an Stelle und unter Benutzung

eines älteren merowingischen Palatiums,

wohl seit 788. Die ganze großartige An-

lage, wie es scheint ein Rechteck von

Mauern umgeben, mit Türmen an den

Ecken, Toren an den Seiten, umfaßte den

hochgelegenen Palast (die Regia), an tiefer

Stelle die Pfalzkapelle, beide durch einen

mächtigen, mit Terrassen und Treppen

herabführenden Hof verbunden, ringsum

zahlreiche Höfe und Nebengebäude, Bäder

und Gärten. Das Ganze umschloß die

Gebäude für die Angehörigen des kaiser-

lichen Hofes, für die Leibwachen und

Beamten, für die Geistlichen der Hof-

kirche sowie für Schulen. Auch das aus

Ravenna hierher geschleppte Bronzedenk-

mal Theoderichs war auf einem Platze des

Palastes aufgestellt.

Die Regia, die Königshalle, auf der

Höhe im Norden des Areals (an der Stelle

des heutigen Rathauses), hatte im Unter-

geschosse eine Reihe von reichausge-

statteten Gemächern, darüber den großen

Saal. Die Querwände teilten das untere

Geschoß, wie es scheint, in 5 (oder nach

Reber 7) Räume, die mit Holzdecken

(Kragsteine noch vorhanden) überdeckt

waren. Das Testament Karls gibt uns

einen Begriff von der riesigen Menge von
Kostbarkeiten in der Ausstattung des

Palastes. — S. Aachener Pfalzkapelle,

Königshalle.

Stephani Wohnbau II 134 ff. Reber
Der Palast zu Aachen, Abh. d. bayr. Akad. d.

Wiss. 1893, 187 fr. Kessel u. Rhoen
Beschreibung u. Gesch. d. karoling. Pfalz zu

Aachen, Ztschr. d. Aachener Gesch.-Ver. 1881.

A. Haupt.

Aachener Pfalzkapelle. § 1. Von Karl

d. Gr. 796—804 südlich unterhalb des

Palatiums erbaut, um an die Stelle einer

Hoops, Reallexikon. I.

kleinen merowingischen Basilika zu treten.

Bedeutungsvollster Zentralbau des Nordens
im I. christl. Jahrtausend. Vermutlich

liegen die Vorbilder der Anlage in Klein-

asien, wo Martyrien höchst ähnlicher An-
lage zahlreich vorhanden sind. Acht-

eckiger hochgeführter Mittelraum, vonEm-

Abb. 1. Aachener Pfalzkapelle; Grundriß.

Nach Faymonville.

poren umgeben, mit achtseitiger Kuppel

überdeckt. Der Umgang ist sechzehn-

eckig und besteht aus je acht quadratischen

Gewölben vor den acht Seiten des Mittel-

raumes, dazwischen dreieckige Felder;

überall sind die Gewölbe Kreuzgewölbe,

ausgenommen über den oberen acht Haupt-

feldern, die Tonnen haben. Diese Tonnen
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steigen bei den sechs seitlichen gegen den

Mittelraum zu an. Im Osten war einst eine

rechteckige Apsis, an deren Stelle heute

ein gotischer Chor steht. Westlich eine

Vorhalle, nach außen in einer segment-

förmigen Nische sich öffnend, zwischen

zwei runden Treppentürmen, die zur Em-
pore führen. Die äußere Architektur ist

ganz einfach; nur am Tambour der Kuppel

bogige Fenster. Die Säulen sind aus Ra-

venna geholt, wie auch der einstige Marmor-

schmuck des Bodens und der Wände.

Die Kuppel (und Gewölbe?) zeigten einst

reiche Mosaiken, deren letztes im 18. Jahrh.

zerstört wurde. Vor der Säulenstellung der

Empore stehen acht bronzene durch-

brochene Gitter, die vielleicht vom Theo-

derichdenkmal zu Ravenna stammen, da

Abb. 2. Aachener Pfalzkapelle; Längenschnitt. Nach Faymonville.

zeigen sich an den Ecken strebepfeiler-

artige Lisenen mit korinthischen Kapitellen.

§ 2. Das Innere besizt eine höchst statt-

lich zu nennende architektonische Durch-
bildung. Die untern acht Bögen ruhen auf

kräftigen rechteckigen geknickten Pfeilern

mit Kämpfergesimsen, die oberen hoch-
geführtenBögen derEmporen dagegen haben
einen reichen Säuleneinbau: unten je drei

Bögen über zwei großen korinthischen

Säulen, darüber stehend schneiden je zwei
kleinere in die Bögen einfach ein, eine Er-

innerung an altrömische Thermen-Architek-
tur. Im Tambour darüber einfache rund-

ihre Maße genau dorthin passen. — Fernere

alte Ausstattungsstücke sind die bronzenen

Türen, deren Herkunft unbekannt ist,

sowie einige importierte Erzwerke. Hein-

rich IL hat eine schöne Kanzel mit spät-

antiken (koptischen?) Elfenbeinreliefs ge-

stiftet; Kaiser Barbarossa noch eine Reihe

Ausstattungsgegenstände, vor allem den

großen Reifenleuchter.

§ 3. Karl d. Gr. wurde (nach Einhard)

hier bestattet. Sein Grabmal befand sich

vermutlich an der Außenwand im ersten

unteren Gewölbe rechts neben der Apsis.

Sein Thron aus weißem Marmor über
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Stufen steht noch auf der Empore über

dem Eingang, der Apsis gegenüber (s.

Kaiserstuhl).

Vor der Kapelle erstreckte sich einst ein

Vorhof (Atrium) mit Bögen nach dem
westlichen Eingangstore.

Dehio u. v. Bezold D. kirchl. Bau-

kunst des Abendlandes I 152 fr. Strzy-
gowski Der Dom zu Aachen u. seine Ent-

stellung. Leipzig 1904. Faymonville
Der Dom zu Aachen. Aachen 1909. A. H a u p t

Älteste Baukunst 244. J. Buchkremer
Das Atrium d. karoling. Pfalzkapelle z. Aachen,

Ztschr. d. Aachener Gesch.-Ver. 20, 247 ff.

A. Haupt.

Aal. {Anguüla fluviatilis.) § 1. Gräten

des Aals finden sich schon in den dänischen

Kjökkenmöddinger in Menge, und So-

phus Müller (Nord. Altsk. I 148) möchte
gewisse lange Beinspitzen aus der jüngeren

Steinzeit, die an der einen Seite fein

gezähnt sind, als Aalgabeln auffassen, die

zur Fischerei verwandt wurden. Daß auch

die Indogermanen den Aal kannten und
aßen, kann bei der Beliebtheit, deren er

sich bei den europ. Völkern in historischer

Zeit von alters her erfreute, kaum zweifel-

haft sein. Wenn auch das Vorhandensein

eines uridg. Namens umstritten ist, so

bestehen doch in allen europ. -idg. Sprachen

Namen für den Aal, die zum Teil sehr alt

sind. Sie zeigen uns, daß die Indogermanen

den A. nicht zu den Fischen zählten,

sondern als Schlange auffaßten, vgl. lat.

anguüla zu anguis; gr. eyyzkus wohl
eine Kreuzung aus *anguis und s^ts

'Schlange'; mir. esc-ung Aal' = 'Sumpf

-

schlange' (-ung zu lat. anguis)] preuß.

angurgis, lit. ungurys, russ. ug(o)ri 'Aal*

zu der gleichen Sippe (Walde EWb.).
Noch Homer (II. 21, 203) spricht von

§ 2. Die germ. Völker haben für den A.

einen gemeinsamen alten Namen, dessen

weitere Verwandtschaftsverhältnisse zwei

felhaft sind: ahd. mhd. äl, nhd. aal; mnd,
äl, qI, nnd. qI; mndl. ael, nndl. aal; afries,

*el, satl. eH, nordfries. el, nwfries. idl; ae

äl, el, me. ne. eel; anord. all, schwed.

dän. aal; Grdf. *elaz. Der Aal ist in den
germ. Ländern überall verbreitet, nament
lieh in Norddeutschland und Holland
In England waren Lachs und Aal nach

Beda (HEccl. 1, 1) früher ganz besonders
häufig, worauf auch Ortsnamen wie Ely,

ae. El-ig, Ml-ceg Aalau' hinweisen. Von
seiner Beliebtheit bei den Angelsachsen
zeugt sein mehrfaches Auftreten in Ab-
gaben sowie die Notiz Bedas (4, 13), die

Leute von Sussex hätten sich nur auf den
Aalfang verlegt, im übrigen von Fisch-

fang nichts verstanden {piscandi peritia

genti nulla nisi ad anguilas tantum inerat)

.

Oder b. Pauly-Wissowa. Schrade-
Reallex. J. J. Köhler Altengl. Fisch-

namen (AF. 21) 13 ff. Walde EWb. sv.

anguis. Hirt Indogm. 186. 619. Schrader
Sprachvgl. u. Urgesch.'i I 162. II 146 fr.

B o i s a c q DEt. sv. ey/eXus.

Hoops.

Abalus. Nach Plinius NH. 37,35 hieß

die der Küste der Gutones vorgelagerte

Bernstein insel bei Pytheas Abalus, bei Ti-

maeus Basilia. Den Widerspruch dieser

Mitteilung mit NH. 4,95, wonach Pytheas
sie Basilia nenne, sucht Müllenhoff DA.

1,473 ff, durch eine Conjektur eandem Py-
theas (Abaluni, Timaeus) Basiliam nomi-
nal zu beseitigen. Bei Xenophon von
Lampsacus fand sich nach Plinius NH. 4,95
die Namenform Baicia, wofür bei Solin.

19, 6 Abalcia gelesen wird. Weder über

diese Namen, noch über die Lage der Insel

ist Bestimmtes zu ermitteln. S. über die

Frage bes. Müllenhoff aaO. Kos-
s i n n a sucht Abalus, Abalcia, Baicia mit

Basilia durch Annahme von zugrund
liegendem vrßoq SaßaXoc, 2aß&£ia zu ver-

mitteln, bei dem einerseits das doppelte 2
vereinfacht, anderseits die Silbenanlaute

vertauscht worden seien. Andere Ver-

mutungen bei Detlefsen Die Ent-

deckung des germ. Nordens 12 f. R. Much.

Abend. § i. Zur Bezeichnung des A.s

kennen die germ. Sprachen eine Reihe von
Benennungen, die den übrigen idg. Idiomen

sämtlich fremd sind. Allein steht das

Got. mit seinem andanahti n., eigentl.

'Vornacht, die Zeit gegen die Nacht hin'

und sagqs m., eigentl. 'Sonnenuntergang,

das Sinken der Sonne', zu sigqan 'sinken'.

Dem Nord, und Westgerm, sind zwei Namen -

reihen gemein: einerseits ahd. äband, as.

äband m., afries. ewend, ae. äifen m., äifnungl.

und ceftentid, anord. aptann m., verschiedene

Bildungen von derselben altertümlichen
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Wurzel; anderseits anord. kweld n.

'Abend', ae. cwyl{d)tid, cwyl(d)seten f.

'conticinium, Abendzeit', dazu ahd. chwilti-

werch Abendarbeit' (Graff Ahd. Sprachsch.

4, 654), nach Falk u. Torp (NDEWb. u.

Fick4 3, 62) sicher identisch mit ae. cwyld,

cwild m. f. n. 'Vernichtung, Plage, Tod', zu

ae. cwelan 'sterben', cwellan 'töten', ahd.

queljan, anord. kvelja 'quälen', also Grund-

bed. 'Tod des Tages'. Im Altnordischen

ist kveld das gewöhnliche, volkstümliche,

prosaische Wort, aptann ist poetisch, also

wohl das altertümlichere. Die Stelle

Sn. Edda 35 einn aptan at kveldi zeigt zu-

gleich, daß die Bedeutung der beiden

Wörter sich nicht vollkommen deckte:

aptann war der Nachmittag von 3 Uhr

bis zum Tagesende (daher midr-aptann

'Mittabend' = 6 Uhr), kveld die Zeit der

Abenddämmerung. Doch werden sie in

der Regel synonym gebraucht.

§ 2. Die altgerman. Zeitrechnung, die

nach Nächten zählte, ließ ursprünglich

den Tag mit dem Abend beginnen, zog

also Abend und Nacht zum folgenden
Tage; daher ae. Frigdceg 'Freitag', aber

Frigeäfen 'Donnerstag abend' ; Sunnandceg

'Sonntag', aber Sunnanäfen 'der Vorabend

des Sonntag, Samstag abend', Sunnanniht

'die Nacht von Samstag auf Sonntag';

ebenso ahd. Sunnüntag 'Sonntag', aber

Sunnünäband Vesper sabbati'.

§ 3. Die alte Rechnungsweise ging all-

mählich verloren, und ae. äfentid bezeich-

nete im 9. Jh. auch den Abend desselben
Tages, so Werferth Dial. Gregors c. 10

(ed. Hecht S. 83, 15 u. 22) nie afeoll seo

cefentid pces dceges . . . ; ac pa hwcepre oörurn

dcege usw.; vgl. auch ebd. S. 75, 2 ßa se

dceg cefnode.

§ 4. Doch blieb die alte Bezeichnungs-

weise bei Festtagen das ganze MA.
hindurch in Gebrauch; so heißt es an der

eben erwähnten Stelle in den ae. Dial.

Greg. ed. Hecht S. 83, 32 he wces fordfcered

on Sceternesdceg ßam halgan and py easter-

lican cefenne, nach andrer Lesart on

Sceternesdcege on ßam halgan Eastercefenne.

Erstarrte Reste dieser Ausdrucksweise

haben sich bis heute erhalten: nhd. Weih-

nachts- oder Christabend, ne. Christmas Eve,

nschott.Halloween, ndän. juleaften, nschwed.

julafton ua.

§ 5. Im MA. wird auch der ganze
Tag vor einem Fest vielfach als der

Abend' des Festes bezeichnet; daher nhd.
Sonnabend.

Hoops.

Abendmahlsbrot hatte schon seit dem
4. Jahrh. eine bestimmte runde Gestalt.

Seit dem 8.— 9. Jahrh. wird im Abend-
lande die Verwendung nur ungesäuerten
Weizenbrotes üblich: ahd. obeläta, obeläti,

mhd. oblät und hostia, hostie. Das lat.

oblata auch mit Fladen in Verbindung
gebracht: oblata oveflade l. hostien Diefenb.

Gl. 387 b. — Das zum Opfer dargebrachte
Brot (Eulogia), von dem die Hostie ge- .

nommen wurde, verteilte man am Schluß
der Messe unter die Anwesenden. Von
diesen Eulogien pflegte man vor Tisch

ein Stück zu genießen, um seiner christ-

lichen Demut Ausdruck zu geben und den
Segen des Herrn zu erbitten. Dadurch
wurde wohl die Sitte, ein Tischgebet zu
sprechen, in Laienkreisen vorbereitet. —
In den häufig abgebildeten runden Broten,

denen die Figur des Kreuzes eingedrückt

ist, dürfen wir die älteste feste Form des

Abendmahlsbrotes erblicken. Später

durften in manchen Kirchen nur die

Diakonen oder Subdiakonen die Hostien

bereiten. Im Bauplan des Klosters

St. Gallen ist ein eigener Raum zum
Backen des heil. Brotes und zum Aus-

pressen des heil. Öles vorgesehen.

Fuhse.

Aberglaube. § I. Das Wort Aber-

glaube' begegnet erst seit dem Ausgange

des 15. Jahrhs. und bezeichnet in der

christlichen Kirche den vom kirchlichen

Dogma abweichenden Glauben. In allen

germanischen Sprachen (nd. overgeloof,

skand. overtro, isländ. hjätrü) ist das

entsprechende Wort jungen Ursprungs;

ältere Quellen nennen diesen Glauben

ungeloube. Eine Bezeichnung für den

von der herrschenden Religion abweichen-

den Glauben aus heidnischer Zeit besitzen

wir nicht.

§ 2. Unter „Aberglaube versteht man
jede allgemeine Annahme, die entweder

keine Berechtigung in einer bestimmten

Religion (sagen wir 'in einem bestimmten

Dogma') hat oder in Widerstreit steht

mit der wissenschaftlichen Auffassung einer
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bestimmten Zeit von der Natur" (Lehmann).

Er geht zum großen Teil zurück auf

den Glauben eines Volkes an die über-

natürlichen Kräfte in seiner Kindheit,

ist daher Überrest eines früheren Gesell-

schaftsglaubens, einer Religion. Wie aber

diese Kräfte sowie gewisse Ereignisse,

die diesen Glauben erzeugt haben, im
Menschenleben nie aufhören, so führen

sie auch bei kindlichen Gemütern ihm
ununterbrochen neue Nahrung zu, die

nicht selten durch Berührung mit andern

Völkern und Menschen und unter deren

Einflüsse vermehrt wird. So ist der A.

nichts Totes, Absterbendes, sondern ge-

biert sich immer von neuem. Das Volk,

d. h. die durch die assoziative Denkform
beherrschte Menge, pflegt den A. fort,

und deshalb gebührt der Sache richtiger

die Bezeichnung 'Volksglaube'.

§ 3. Zur Zeit des Heidentums ist es

niemand eingefallen, den A. zu bekämpfen,

sofern er nicht, wie z. B. der Bosheits-

zauber, in das soziale Leben der Volks-

gemeinde schädigend eingriff. Erst das

Christentum, das der stetigen Entwick-

lung der Volksreligion schroff entgegen-

trat, nahm den Kampf auf wie gegen die

herrschende Gesellschaftsreligion so auch

gegen den in dieser noch lebenden Volks-

glauben. Und nun erst begegnen die

verschiedensten Schichten des heidnisch-

germanischen Glaubens als Unglaube und
später in der nach christlicher Auffassung

verwerflichen Bedeutung des Wortes Aber-
glaube'.

§ 4. Gleichwohl ist es der Kirche nicht

gelungen, diesen Glauben des Volkes aus-

zurotten. Sie hat sich vielmehr genötigt

gesehen, einen großen Teil desselben unter

ihre Fittiche zu nehmen, um ihn entweder

in christliches Gewand zu hüllen, wie es

Papst Gregor der Große in dem Brief an
den britischen Abt Mellitus vorschrieb

(Beda, Hist. eccles. I 30), oder geradezu

als Privilegium für sich in Anspruch zu

nehmen. So wurde viel alter Volks-

glaube dogmatischer Glaube (vgl. Ra-
baud, Altheidnische Wurzeln im kathol.

Kultus. 2 1906), und die Kirche ist nicht

nur zur Hüterin altgermanischen A.s ge-

worden, sondern hat auch durch die

Mystik der Kirchenväter neuen Aber-

glauben, wie den orientalischen Dämonen-
und Teufelsglauben, dem Volke gebracht.

Dieser hat das ganze Mittelalter bei allen

germanischen Völkern geherrscht. Auch
die Reformatoren haben nur einen Teil

dieses A.s bekämpft (Marien-, Heiligenkult

u. a.), anderes haben auch sie gelten lassen

(Teufels-, Hexenwahn). Dagegen ging

der Humanismus und später die Auf-

klärungsliteratur dem A. energisch zu

Leibe. Gleichwohl lebt bis heute noch

viel Aberglaube im Volke und unter

den Gebildeten fort, und wie in alt-

germanischer Zeit kann man die Beob-

achtung machen, daß Staat und Gesell-

schaft wohl den ihre Mitglieder schädigen-

den A. bekämpfen, seine harmlosen Äuße-

rungen aber bestehen lassen, ja die poeti-

schen Gestalten desselben, wie sie in

Märchen und Sagen zum Ausdruck kommen,
sogar vielfach pflegen.

§ 5. Im engsten innern Zusammenhang
mit dem A. steht der Zauber (s. d.),

so daß beide oft gar nicht voneinander

getrennt werden können. Der Zauber

ist der in Handlung umgesetzte Aber-

glaube, soweit, er in der Annahme von
der Zauberkraft der Dinge beruht. Allein

der Mensch hat nicht nur die Überzeugung,

daß den Dingen Zauberkraft innewohne,

sondern er hat auch den Glauben an den

Zauberer, d. h. an Personen, die die magi-

sche Kraft der Dinge beeinflussen und sie

zum Vorteil oder Nachteil ihrer Mit-

menschen verwerten können. Beide ge-

meinsam, A. und Zauber, bilden somit

die unterste Schicht religiöser Äußerung,

jener in Vorstellung und Wort, dieser in

der Handlung, nur ist jene viel umfassender

als diese, wie auch in einer späteren

Periode der Religionsgeschichte der Glaube

an die anthropomorptiischen Götterge-

stalten viel umfassender ist als ihr Kult.

Im A. wurzelt auch die primitive Weis-
sagung (s. d.); diese entspringt aus

dem Glauben, daß gewisse Dinge oder

Erscheinungen dem Menschen warnend

oder aufmunternd entgegentreten und so

sein eigenes Handeln beeinflussen können.

Hierbei spielt besonders der Angang eine

Rolle. In einer späteren Periode geistiger

und religiöser Entwicklung schrieb man
dann die Ankündigung der Zukunft den
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Seelen der Verstorbenen und schließlich

den anthropomorphischen Göttern zu, ließ

aber auch dann noch den alten Angang-

glauben fortbestehen, und dieser hat sich

bis in die Gegenwart erhalten.

§6. Psychologie des A. Der

primitive Mensch, auf dessen Denkweise

aller A. beruht, kennt nur eine assoziative

Denkform und analogisierende Denkweise.

Er bringt die Dinge seiner Umgebung
und die Erscheinungen in der Natur sowie

die Ereignisse in ursächliches Verhältnis

zu den Eindrücken, die sie auf sein Inneres,

auf sein Gemüt machen, und von diesen

Eindrücken aus gestaltet er sich dann

durch seine kindliche Phantasie die Dinge

oder bringt analoge Erscheinungen mit

Ereignissen, die sich an seine oder seiner

Mitmenschen Person knüpfen, in inneren

Zusammenhang. Der Mensch beobachtet

an der jedes Jahr sich verjüngenden Natur

die schaffende Kraft des Erdbodens. Die

Erde ist ihm die Mutter alles Lebens.

Soll daher ein neugeborenes Kind Lebens-

kraft erhalten, so wird es auf die Erde

gelegt (vgl. Mutter Erde). In dieser Über-

zeugung wurzelt auch der A., daß Kinder

aus Gewässern und Bäumen, die in das

Innere der Erde führen, kommen oder Tote

dorthin gehen. Auf der anderen Seite

hat man Vorgänge aus dem menschlichen

Leben, aus eigener Erfahrung auf die

Außenwelt übertragen. Die Veranlassung

zu neuem Leben gibt das männliche Glied.

Damit die mütterliche Erde auf gleiche

Weise befruchtet werde wie das Weib, hat

man die sogenannten 'Heiligen Steine' er-

richtet, Nachbildungen männlicher Glieder,

die man besonders zahlreich in Skandi-

navien gefunden hat (vgl. Phallischer Kult).

Man hat ferner die sprossende Kraft der

Sträucher im Frühjahr erkannt. Durch
Berührung, nahm man an, geht diese auch
auf andere Dinge über. So pflegte man
im Frühjahre die Äcker, das junge Vieh
beim Austrieb, heiratsfähige Mädchen und
junge Frauen mit dieser Lebensrute zu
schlagen, um sie dadurch fruchtbar zu
machen, was man auch vielfach am
Hochzeitstage an der Braut vornahm.
In engem Zusammenhange hiermit steht

das Aufpflanzen des Maibaumes, was eben-

falls besonders bei heiratsfähigen Mädchen

und bei Brautleuten geschieht. Auf gleiche

Weise hatte man den Keim jungen Lebens
auch beim Ei beobachtet, weshalb auch
dies beim Fruchtbarkeitszauber in Sitte

und Brauch eine so wichtige Rolle spielt.

Zur Psychologie primitiver Menschen
gehört weiter, daß man Glieder eines

Menschen, Gegenstände, mit denen er in

leiblicher Verbindung steht, namentlich

seine Kleider, sein Bild, seinen Namen,
mit dem Individuum gleichstellt und glaubt,

daß ihm das geschehe, was man mit diesen

Dingen vornimmt. Wer einem gegen seinen

Willen die Haare schneidet, nimmt dessen

Kraft; der Daumen ungeborener Kinder,

die noch unsichtbar sind, macht . den
unsichtbar, welcher ihn bei sich trägt

(vgl. R.Köhler, Kl. Sehr. 3, 279 ff.);

durch Nachbildungen der Sonne, wie man
sie auf den nordischen Hällristningar

findet und wie sie noch bis in die Gegen-

wart in plastischer Form oft hergestellt

werden, glaubt man der Sonne neue Kraft

zuführen zu können; wenn man das Bild

eines Abwesenden verletzt, so stirbt er

oder wird krank an dem Gliede, dem auf

dem Bilde die Verletzung zugefügt ist;

seinen Namen darf man nicht nennen,

wenn zu befürchten ist, daß dieser von
einem Feinde zum Bosheitszauber be-

nutzt werde. Nicht zu erreichende oder

in. den zu erzielenden Eigenschaften nicht

nachzubildende Dinge vertritt häufig das

Substitut. So namentlich beim Vege-

tationszauber das Feuer die Wärme der

Sonne, das Wasser den Regen der Wolke.

Vorgänge in der Natur wurden in Kausal-

verbindung mit Vorgängen im Menschen-

leben gebracht. Was wachsen, zunehmen
sollte, begann man bei zunehmendem
Monde, was vergehen sollte, namentlich

Krankheiten, wurde bei abnehmendem
kuriert. Gegenstände von Kranken gab

man Toten mit ins Grab, damit die Krank-

heit zugleich mit der Verwesung des

Leibes schwinde. Auch andere Kausal-

verbindungen zwischen Naturvorgängen

und Dingen, besonders Tieren, nahm
man an. Weil die Schwalbe und andere

Zugvögel mit der schönen Jahreszeit

kamen, hielt man diese Vögel für glück-

bringend und hütete sie sorgfältig. Eine

hervorragende Rolle spielte in dieser primi-
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tiven Psychologie auch die Übertragung.

Das Blut, das Herz, die Nieren galten

als Sitz der menschlichen Seele und damit

aller Eigenschaften, die ein Mensch besaß.

Wollte man sich diese aneignen, so mußte
man die betreffenden Körperteile ver-

zehren. Kranke Glieder wurden nach-

gebildet und diese Nachbildungen an
geweihter Stätte niedergelegt: so, hoffte

man, genesen die Glieder. An gewisse

Dinge, namentlich an Bäume, glaubte

man, sei das Leben, das Geschick der

Menschen geknüpft: hieraus entstand der

Glaube an die Schicksalsbäume, der u. a.

die harten Strafen erklärt, die noch im
ganzen Mittelalter auf Baumfrevel gesetzt

waren (Grimm DRA. 4 II 39). So zeigt

sich allerorten im Aberglauben der Ger-

manen eine Psychologie, wie wir sie heute

noch bei Völkern beobachten können,

die auf einer niederen Kulturstufe stehen.

Vierkandt Naturvölker u. Kulturvölker,

1896. Schultze Psychologie der Natur-

völker, 1900. W u n d t Völkerpsychologie II

1—3, 1905— 1909.

§ 7. Der Aberglaube der Germanen
birgt die Entwicklungsgeschichte ihrer

vorhistorischen Religion und bildet so zu

dem Götterglauben die notwendige Er-

gänzung (vgl. Religion). Alle Schichten

religiöser Entwicklung können wir in ihm
beobachten. Allein sie liegen nicht scharf

getrennt übereinander, sondern die älteren

sind vielfach in jüngere eingeschoben und
mit diesen verquickt. Neue Religions-

auffassungen haben die alten umgestaltet,

und ein nicht geringer Teil ist in sie auf-

genommen worden. In der Zeit des Vitalis-

mus glaubte man die ganze Umgebung, die

Natur beseelt und sprach den Dingen
eine gewisse Zauberkraft zu, die durch
kindliche Gedankenverbindung mit dem
Menschenleben in Zusammenhang gebracht

wurde, wie im § 6 gezeigt worden ist.

Auch der Pflanzen- und Tierwelt wurden
diese Lebens- und Zauberkräfte zuge-

schrieben. Zahlreiche Pflanzen gelten als

glückbringend, schirmen die Gesundheit,

halten Unglücksdämonen (wie Hexen, den
Alp) fern, sind nützlich bei manchem Zauber,

bewirken bei den Frauen leichte Geburt,

künden zuweilen die Zukunft und sind

nicht selten Wetterpropheten. Auch an

Bäume knüpft sich vielfach der Aber-
glaube, doch fast nur an die Bäume, die

auf germanischem Boden heimisch sind.

Ganz besonders üppig wuchert diese unterste

Religionsschicht auch im Tieraberglauben

fort, der natürlich auch, wie der Pflanzen-

aberglaube, im Laufe der Zeit immer neue

Nahrung von innen und außen her erhalten

hat. Auch in der Tierwelt kennt der

Germane glückbringende Tiere, Tiere, die

das Haus und den Herd vor Ungemach,
besonders vor Blitzschlag schirmen. Eine

besondere Rolle spielt das Tier in der

passiven Weissagung, im Angang, gegen

den schon der heilige Eligius als heidni-

schen A. predigt (Grimm D. Myth. 4 III

404). Begegnen beim Beginn eines Unter-

nehmens ein Fuchs oder Wolf oder Schaf,

so bedeutet dies Glück, dagegen sagen

Hase, Katze, Schwein unglücklichen Aus-

gang an. Einige Tiere, wie das Pferd, die

Schwalbe, der Storch, die Biene, galten

geradezu als heilig und durften nicht ver-

letzt oder gar getötet werden. Daß in der

Verehrung dieser Tiere Überreste alten

Totemismus, ist schwerlich anzunehmen
(vgl. Religion §4).

Die Belebung der Natur birgt die An-

fänge des Dämonenglaubens (s. d.). Die

ganze Natur, die Mineral-, Pflanzen- und

Tierwelt, wurde mit einer Schar Dämonen
erfüllt, die bald helfend, bald schädigend

in die Geschicke der Menschen eingriffen,

ohne daß man sich eine bestimmte Vor-

stellung von ihnen machte. Solche Dä-

monen hausten in der Luft, in den WT

olken,

in den Gewässern, im Gewitter; sie brachten

Krankheiten über Menschen und Tiere,

vernichteten im Hagelwetter die Saaten,

ja nahmen zuweilen sogar an Kämpfen
teil (Fornms. 11, 134 fr.). Gegen sie suchte

man sich zu schirmen durch Zauber oder

alle möglichen Arten Amulette (s. d.),

die man bei sich trug oder an bestimmten,

den Dämonen besonders ausgesetzten Orten

niederlegte. Wurde dem Schutzmittel be-

sondere Verehrung zuteil, so wurde es zum
Fetisch (s. d.). Wo man nutzbringende

Dämonen wähnte, wie in Quellen oder in

Wäldern, galt der Ort als heilig (tabu),

und niemand durfte ihn entweihen. All-

mählich gab die Phantasie diesen Dämonen
Tier- oder Menschengestalt, zumal als der
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Dämonenglaube mit dem Seelenglauben

verquickt war, und so entstand die ganze

Schar anthropo- und theriomorphischer

Wesen, die im Mythus, in Sage und Märchen
eine so wichtige Rolle spielen (vgl. § 10).

§ 8. Eine zweite Schicht altgermanischen

Aberglaubens wurzelt im Seelenglauben

(s. d.) und Ahnenkult (s. d.). Dieser hat

vielfach den Dämonenglauben in sich auf-

genommen, und nun hausen die Seelen

der Verstorbenen, wo einst Dämonen ge-

herrscht haben. Daher ist es zuweilen

ganz unmöglich festzustellen, ob wir in

diesem oder jenem Aberglauben Reste

des Dämonen- oder Seelenglaubens haben.

In der Beobachtung des Sterbens und im
Traumleben wurzelt der Seelenglaube, der

mit seinen Wiedergängern und Spuk-

gestalten, mit seiner Seelenfauna, seinen

Quäl- und Schutzgeisten das ganze Feld

des Aberglaubens überwuchert hat. Zu-

gleich befinden sich in seinem Gefolge

unzählige abergläubische Sitten und Ge-

bräuche, die sich teils an den Tod eines

Mitmenschen knüpfen, teils in Zeiten geübt

werden, die man besonders als Zeiten der

Wiederkehr der abgeschiedenen Seelen auf-

faßte. Aus den meisten spricht noch die

Furcht, die man vor der Wiederkehr der

Seele gehabt und die zum großen Teil

diesen Glauben bedingt hat. Im einzelnen

muß hier auf die Artikel Seelenglauben

und Totenkult verwiesen werden.

§ 9. Die jüngste Schicht religiöser Ent-

wicklung der Germanen ist die Verehrung
persönlicher Gottheiten, deren Gebiet sich

wesentlich über ihr Ursprungsgebiet er-

weitert hatte. Sie besaßen bei dem einen

Stamme mehr, bei dem anderen weniger

Macht. Gegen diese Götter war in erster

Linie der Kampf der christlichen Missionare

gerichtet. Man erklärte sie für Dämonen,
und so sanken sie auf die Schicht des

Volksglaubens zurück, aus der sie hervor-

gegangen sind. Ihren Kult und damit
ihre Stellung als Stammesgottheiten hat
die christliche Kirche gebrochen, den
Genossenschaftsglauben an sie aber nur
auf den Volksglauben zurückgedrängt.

In diesem leben sie zum Teil bis auf den
heutigen Tag noch fort, ohne daß es sich

jedoch in den einzelnen Fällen feststellen

läßt, ob wir es mit altem Volksglauben

oder mit Genossenschaftsglauben zu tun
haben, der zu neuem Volksglauben ge-

worden ist. Das ist ganz besonders der

Fall bei dem weit verbreiteten A. von
der wilden Jagd, dem wütenden Heer und
seinem Führer, der bald als Schimmelreiter

oder Breithut, Hackelberg, Nachtjäger,

wilder Jäger, Paine Jaeger, Bandietrich,

Kong Volmer usw. erscheint und in dem
man stets den germanischen Wodan wieder-

finden will. Allein die Vorstellung von
dem Totenheere als der Wilden Jagd oder

dem Wütenden Heere ist das ältere, ur-

sprüngliche gewesen, wie ein Vergleich mit
der Glaubensgeschichte andererVölker lehrt,

und erst nach engerem politischen und
wirtschaftlichen Zusammenschluß ist der

Schar ein Führer gegeben worden, der im
Laufe der Zeit bei einigen germanischen

Stämmen sein Machtgebiet wesentlich er-

weitert hat und in den Mittelpunkt des

Kultes getreten ist. Aber auch nachdem
dies geschehen war, hat der Glaube an
das führerlose Heer noch fortbestanden

und zugleich auch der Trieb, dieser Schar

einen Führer zu geben. Deshalb können
jene Gestalten des A., zumal wenn sie die

Namen historischer Personen tragen, recht

wohl ganz unabhängig von irgendwelchem

alten Wodansglauben noch in relativ später

Zeit in der Volksphantasie entstanden

sein. Und dasselbe gilt auch von den

weiblichen Führerinnen des Seelenheeres

wie Frau Holle, Frau Harke, Perchta u. a.

§ 10. Die poetischen Ge-
stalten des A. Der germanische A.

ist die Quelle reichster Poesie. Mythus

und Legende, Märchen und Sage haben

in gleicher Weise aus ihm geschöpft.

Auf dem Volksglauben fußen zahlreiche

Legenden, die die eddische Dichtung von

den nordgermanischen Göttern kennt, in

dem Volksglauben wurzeln die meisten

Märchen des Volkes, Gestalten des Volks-

glaubens begegnen in der Volkssage auf

Schritt und Tritt. Aus dem A. sproßten

die Spuk- und Teufelssagen, die Wunder-

und Zaubersagen, die Schatz- und un-

zählige andere Sagen, die man als mythi-

sche Sagen zu bezeichnen pflegt. Die

mannigfaltigsten Gestalten hat die Phan-

tasie des Aberglaubens geschaffen: die

Riesen (s. d.), Elfen, Zwerge, Wichte, den
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Kobold, das Güttel, den Puck, Butze-

mann, Klabautermann, das Erd- und
Heinzelmännchen, den schott. Brownie,

den engl, good Fellow, die skandinav.

Nisser, Bolvaett, Tomte, die Holden und
Perchten, das isl. Huldufolk, den Alp,

die Mahre, Trude, den Drachen, die Hexen,

den Werwolf, Bilwis, die Feuermänner,

Zeisler, den skand. Lyktegubben, die Nixe,

den nord. Marmennill, die Havmaend und
Havfruer, den Fossegrim der norwegischen

Wasserfälle, die Fangen, Wilden Leute,

Moosfräulein, die Hyllemor und Skogsfru,

den Korn-, Roggen-, Graswolf, die nordi-

schen Valkyrjur, Fylgjur, Nornir, die

Schwanenjungfrauen usw. Auch zahl-

reiche Züge, die im Volksglauben wurzeln,

sind in der Volksdichtung verwertet. Es

sei nur erinnert an das Verstehen der

Tier-, besonders der Vogelsprache, an das

Motiv von der verborgenen Seele, an die

vielen Sagen von der Wanderung der

Seele in Tiergestalt während des Schlafes.

§ ii. Zeiten und Pfleger des

Aberglaubens. Auch die Tages- und
Jahreszeit hat Einfluß auf die Erweckung

und Pflege des A. Von den Tageszeiten

wirkt die Nacht ungleich mehr zur Förde-

rung des A. als der Tag. Die Finsternis

erregt Furcht, und diese läßt die kind-

liche Phantasie alle möglichen Gestalten

sehen. Daher meidet man während der

Nacht Wanderungen oder geschäftliche

Unternehmungen. Auf der anderen Seite

ist sie besonders geeignet zum Verkehr

mit den Geistern, die das Tages- und das

Sonnenlicht scheuen. Für alles Zauber-

werk ist sie daher die einzig günstige Zeit,

und noch heute ist der Glaube verbreitet,

daß man heilbringendes Osterwasser vor

Sonnenaufgang schöpfen, gesundheit-

fördernde Pflanzen noch im Halbdunkel
stechen müsse. Hieraus erklärt sich u. a.

auch, daß der Mond, der Gefährte der

Nacht, im A. eine viel größere Rolle spielt

als die Sonne. Auch bestimmte Jahres-

zeiten treten im A. besonders hervor.

Die Hauptperiode des Jahres für den A.

ist in der heidnischen Zeit geradeso wie

in der christlichen die Zeit des Tiefstandes

der Sonne, die Winternacht, gewesen.

In dieser Zeit hielten die Seelen der Ab-
geschiedenen ihr großes Fest; sie gastlich

zu bedienen an den Stätten, wo sie einst

im Körper gewirkt hatten, war mensch-

liche Pflicht. Das waren die Tage, wo noch

heute im Volksglauben das wütende Heer,

der Onsjaeger, Frau Holle usw. durch die

Lüfte fahren und den Menschen bald

Glück, bald Unglück bringen. Durch
diese Geister konnte man aber auch die

Zukunft erfahren, und so ist die Winter-

nacht vor allem die Zeit volkstümlicher

Prophetie. Wie im Heidentum in diesen

Tagen im skandinavischen Norden Völven

umherzogen, um den Menschen die Zu-

kunft zu künden, so sucht noch heute

das Mädchen in der Zeit der Zwölfnächte

durch Loswurf oder Orakelspiel einen

Blick in die Zukunft zu tun. Neben der

Winternacht treten die anderen Jahres-

zeiten, in denen der A. blühte, zurück:

es sind die Tage des Hochsommers und
die der Wiederkehr der Sonne und des Er-

wachens der Natur im Frühling. Im Hoch-

sommer beherrscht die Furcht vor den

hagel- und gewitterbringenden Dämonen
die Gemüter und vor den Krankheits-

dämonen, die mit jenen in engen Zu-

sammenhang gebracht sind; ihrer Abwehr
gelten die meisten abergläubischen Ge-

bräuche dieser Zeit. Im Frühjahr dagegen

sucht man durch magische Handlung die

Sonne bei ihrer Verjüngung zu unter-

stützen und ist bemüht, die sprossende

Kraft der lebenspendenden Erde durch

alle möglichen Fruchtbarkeitsriten auf

Äcker, Bäume, Tiere und Menschen zu

übertragen.

So hängt ein großer Teil des A. mit den

Vorgängen in der Natur zusammen und

erhält durch diese auch ununterbrochen

neue Nahrung, neue Kraft. Hieraus

erklärt sich auch, daß der A. vor allem

bei denjenigen Ständen eine Pflegstätte

hat, die ihre Beschäftigung in der freien

Natur haben, bei der ackerbautreibenden

Bevölkerung, den Hirten, den Winzern,

den Waldarbeitern, den Seeleuten. So war

denn auch der A. ganz allgemein, als diese

Beschäftigungen bei den Germanen im

Mittelpunkte wirtschaftlichen Lebens

standen. Dazu kommt noch, daß die

Beschäftigung in der Natur viel mehr die

assoziative Denkform erhält als die ge-

meinsame Beschäftigung der Bürger in
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den Städten. Aus dieser assoziativen

Denkform erklärt es sich auch, daß noch

heute das weibliche Geschlecht, welches

zu dieser Denkform besonders neigt, dem
Aberglauben mehr huldigt als das männ-

liche, was nach dem Zeugnis des Tacitus

(Germ. K. 8) und der nordischen Sagas

schon in heidnischer Zeit bei den Germanen

der Fall gewesen ist.

§12. Träger des Aberglaubens. Es

gibt fast kein Ding, fast keine Erscheinung

in der Natur, fast kein Ereignis im mensch-

lichen Leben, an das sich nicht der A.

knüpfte. Alle diese Träger des A. auch nur

anzuführen, würde ganze Bände füllen.

Es sollen daher nur einige der wichtigsten

und vor allem solche, die sich bei allen

germanischen Völkern von alter bis in

jüngste Zeit nachweisen lassen, heraus-

gegriffen werden. Zunächst ist der mensch-

liche Körper, sind die meisten seiner

Glieder Träger des A. Das Haupt galt

als Sitz des Verstandes. Deshalb pflegte

man den Kopf eines klugen Menschen

nach seinem Tode abzuschneiden und
aufzubewahren, um ihn zu fragen, wenn
es galt, die Zukunft zu erforschen (P

Grundr. III 306). Noch heute gebraucht

man das Haupt Toter, zumal solcher,

die im Leben als Zauberer galten, zu allen

möglichen abergläubischen Handlungen
(Am Urquell 3, 59 ff.). Eine besondere

Rolle spielt im A. das menschliche Blut,

da dieses als Sitz des Lebens und somit

aller Lebenskräfte, der Eigenschaften der

Menschen gilt (vgl. Strack Der Blut-

aberglaube in der Menschheit*, 1892).

Menschen, die ihr Blut gemischt und gemein-

sam genossen haben, sind für immer mitein-

ander verbunden. In diesem Glauben wurzelt
die nordische Blutsbrüderschaft (s. d.).

Vor allem im medizinischen A. begegnet

das Blut als Heilmittel gegen alle mög-
lichen Krankheiten, besonders Epilepsie,

weshalb man alles aufbietet, um in den
Besitz von einigen Blutstropfen Hin-

gerichteter zu kommen. Beim Liebes-

zauber ist seit alter Zeit dem Menstrual-

blut wie andererseits dem semen virile

bindende Kraft zugeschrieben worden.
Neben dem Blute gelten auch andere

Glieder als Seelenträger: das Herz, die

Leber, die Niere. Zum Diebeshandwerk

gehört wie der Finger auch das Herz
ungeborener oder neugeborener Kinder,

denn es macht den Besitzer unsichtbar.

Daher die grausamen Morde schwangerer
Frauen (Wuttke, Abergl. § 184). An den
Fuß und seine Teile knüpft sich ebenfalls

vielfach Liebeszauber (Aigremont
Fuß- u. Schuhsymbolik u. -erotik, 1909).

Aber nicht nur an den Körperteilen, auch
an der Kleidung, an dem Namen des Men-
schen haftet zahlreicher A. Was mit dem
Kleidungsstück eines Menschen vorge-

nommen wird, geschieht mit dem, der es

getragen hat. Der Name eines Menschen
deckt sich ganz mit seinem Träger. Wer
jemandem Gutes oder Böses wünscht,
braucht nur den Namen zu nennen, wenn
der Wunsch in Erfüllung gehen soll. Daher
verheimlichte selbst Sigurdr seinen Namen,
als er Fäfnir die Todeswunde beigebracht

hatte, denn der Fluch des sterbenden

Menschen hat doppelte Kraft (Fäfnism. 2;

vgl. Nyrop Navnets Magt. 1887). Wie
der Name, so ist auch das Bild des Men-
schen der Mensch selbst, und was man
mit jenem vornimmt, geschieht diesem.

Gegen die Nachbildungen kranker Glieder,

die man an geweihten Orten, besonders

an Kreuzwegen niederlegte und die noch
heute im Volksglauben, namentlich der

katholischen Bevölkerung, eine so wichtige

Rolle spielen (vgl. A n d r e e Votive und
Weihgaben 1904), eifern bereits der heilige

Eligius, der Indiculus superst. und andere

Glaubensprediger der frühchristlichen Zeit

(vgl. Grimm, D. Myth. 4 III 402 ff.). Mit

dem Bilde des Menschen deckt sich sein

Schatten. Er ist die den Menschen be-

gleitende Seele, seine fylgja (s. d.), und
wer dem Menschen den Schatten nimmt,

raubt ihm seine Seele. Daher die Angst

vor dem sommerlichen Mittagsgeist, denn

in der Mittagssonne des Hochsommers
schwindet der Schatten des Menschen fast

ganz (vgl. R o c h h 1 z Deutscher Glaube

und Brauch I 59 ff.; Arch. f. RW. 5, I ff.).

§ 13. Tiefgewurzelt in der Seele des

Volkes ist ferner der Glaube an die über-

natürliche Kraft gewisser Steine und Felsen,

der Pflanzen, der Tiere, des Wassers, des

Feuers, der Erde, von Steinen und Metallen,

die in der Erde gefunden worden sind

und die sich durch ihre Form auszeichnen.
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Namentlich prähistorische Waffen und
Gebrauchsgegenstände geben übernatür-

liche Kraft, machen unsichtbar, schirmen

gegen Krankheits- und andere feindliche

Dämonen (vgl. Amulett; Grundtvig
Lysningssteuert 1878; Lehmann Das
Mineralreich nach seiner Stellung in Mytho-

logie und Volksglauben 1895; B e s s e 1

1

ZffSpr. 8, 185 ff.). Die Pflanzen treten

vor allem hervor im medizinischen A.

(s. d.). Aber auch sonst ist das Menschen-
leben vielfach mit ihnen in Zusammenhang
gebracht. Die einen bringen Glück, ver-

mehren das Vermögen (Alraunwurzel, vier-

blättriges Kleeblatt), andere schützen Men-
schen und Vieh gegen feindliche Dämonen
und werden deshalb besonders häufig an

den Häusern und den Türen der Ställe

angebracht (Holunder, Johanniskraut, Bei-

fuß usw.) ; noch andere künden in der

Erde verborgene Schätze oder Wasser-

quellen (Farnkraut, Springwurz, Wünschel-

rute s. d.) oder werden zu Schicksalsfragen

an die Zukunft verwandt (Zwiebel). Wie
gewisse Steine macht der Same des Farn-

krauts seinen Träger unsichtbar. Der
Glaube an die Aufenthaltsorte der ab-

geschiedenen Seelen hat ferner jenen Berg-

und Baumkult (s. d.) entstehen lassen,

den fast alle christlichenGlaubensprediger als

den wesentlichsten Bestand altheidnischen

Glaubens neben dem Feuerkult (s. d.) tadeln

und verurteilen (vgl. C a s p a r i Homilia
de sacrilegiis 17 f.). Auch die sprossende

Kraft der Erde regte vielfach die Phantasie

zum A. an und gab Veranlassung zu allen

möglichen abergläubischen Sitten und Ge-

bräuchen im Frühjahr, die bis heute noch
nicht ausgestorben sind (vgl. Mutter Erde).

Aufs engste verknüpft mit dem mensch-
lichen Leben war durch den A. auch das

Tierleben. Ein Totemtier können wir

bei den Germanen nicht nachweisen. Aber
der Glaube, daß die menschlichen Seelen

nach dem Tode in Tiergestalt sich zeigen,

daß gewisse Menschen auf Zeiten ihre

Seele aus dem Körper senden und dann
Tiergestalt annehmen können, war all-

gemein verbreitet. Als Hunde und Wölfe,

als Raben und andere Sturmvögel zogen
die Toten durch die Lüfte, als Werwölfe,

Bilwisse, Schwäne trieben Zauberer und
Zauberinnen ihr Wesen (vgl. Seelenglaube).

So fest war der Glaube an die Verquickung
der Menschen- und Tierseele, daß noch
im ganzen Mittelalter Tieren, die Schaden
angerichtet hatten, in aller Form der

Prozeß gemacht wurde (v. A m i r a , Mitt.

d. österr. Instit. f. Geschichtsforsch. 4,

545 ff.). Daher verkehrte auch der Mensch
mit den Tieren wie mit seinesgleichen,

sprach mit ihnen — manche besaßen die

Gabe, auch die Sprache der Tiere zu ver-

stehen —
,

gab ihnen wie seinen Mit-

menschen Namen, fragte sie oder achtete

auf ihre Stimme, wenn es galt, eine Frage

an das Schicksal zu richten (vgl. Germ.

Kap. 10). Die Innigkeit dieses A. zeigt sich

besonders in dem Verhältnis zwischen

den Haustieren und den Hausgenossen:

war der Herr des Hauses gestorben, so

mußte der Erbe jenen, besonders den

Kühen, Pferden und Bienen, feierlichst

den Tod des alten Herrn verkünden und
die Tiere bitten, dem neuen Genossen-

schaftsverbande treu zu bleiben, wie sie

es dem alten gewesen waren.

§ 14. Unter den Gestirnen tritt der

Mond im A. vor allem hervor. Die Er-

höhungen und Vertiefungen auf ihm haben

überall die Sage entstehen lassen, daß

Menschen zur Strafe für irdische Vergehen

auf ihn versetzt worden seien. Der Wechsel

seiner Gestalt, sein Zu- und Abnehmen
wird in engste Verbindung mit menschlicher

Tätigkeit gebracht. Schon Burchhard von

Worms verbietet lunam observare, auf den

Wechsel des Mondes zu achten. Im ganzen

Mittelalter, auch in der Neuzeit geschieht

alles, was zunehmen, was glücken soll,

bei zunehmendem Monde, alles, was ab-

nehmen soll, bei abnehmendem. Ehen

dürfen nur bei zunehmendem eingegangen

werden. Deshalb sollen viele Unter-

nehmen vor Neumond nicht begonnen

werden, ein A., der schon Ariovist im

Kampfe gegen die Römer die Niederlage

gebracht hatte (Cäsar, Bell. gall. I 50).

Gegenüber dem Mond treten die Sonne

und die andern Gestirne als Träger

des A. zurück. An Stelle jener ist ihr

Substitut, das nachgebildete Sonnenrad,

oder das Feuer, getreten, durch das man
im Frühjahr der Sonne neue Kraft zu-

führte, in dem man sie zu verehren

wähnte.
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§ 15. Mit andern Völkern gemein

hatten die Germanen den Glauben, daß

bei Sonnen- und Mondfinsternissen (s.d.)

Ungetüme in Wolfsgestalt das Gestirn zu

verschlingen suchten. Deshalb pflegte

man, wie es noch heute die wilden Völker

tun, bei diesen Verfinsterungen mit den

Waffen zu lärmen und ein lautes Geschrei

zu erheben und glaubte dadurch dem
Gestirn zu Hilfe zu kommen (Hom. de

sacril. S. 30 ff.). Über den A. beim Er-

scheinen von Kometen erfahren wir aus

älteren Quellen nichts, nach späteren

sind diese Erscheinungen die Vorboten

schweren Unglücks, besonders der Kriege.

Unwetter, Hagel und Gewitter waren die

Arbeit böser Dämonen. Unholde, später

Hexen, trieben in den Wolken ihr Hand-

werk. Daher warf man gegen diese Steine

oder schoß Pfeile. Noch heute begegnet

das Wolkenschießen bei Gewittern. Aus
demselben A. erklärt sich das Schießen

und der Lärm, der zu bestimmten Zeiten

(Neujahr, Walpurgisnacht) oder bei ge-

wissen Ereignissen (Hochzeiten) von der

Volksmenge erhoben wird: er hat pro-

phylaktische Bedeutung; durch ihn sollen

die schädigenden Dämonen für die folgende

Zeit geschreckt und dadurch von den

Menschen ferngehalten werden. Um sich

vor dem Blitzschlag zu schützen, bewahrt

man in 'seinem Hause den Donnerkeil

(s. d.), bringt an ihm den Donnerbesen

(Petersen Der Donnerbesen 1862) oder

unglückabwehrende Zweige oder Kräuter

(Haselzweige, Johanniskraut) an und pflegt

die Vögel, die das Haus schirmen (Schwalbe,

Storch, Rotkehlchen). Auch den Wind
verstehen zuweilen die Hexen zu ent-

fachen. Aber ungleich verbreiteter ist der

A., daß in diesem das wütende Heer oder

der wilde Jäger (s. d.) daherfahre.

§ 16. Keine Ereignisse im Alltags- und
Festleben der Germanen gab es, kein

Unternehmen in der Familie oder in der

Genossenschaft wurde in Angriff genommen,
bei dem nicht der A. mitgesprochen hätte.

Der kindliche Glaube an die Kraft der

Dinge, an das Orenda, wie es die Irokesen

nennen, und an die Sonderexistenz der

Seele zeigte sich überall. Durch allerlei

Mittel sucht man den Säugling gegen

die Dämonen zu schützen, sucht vor

allem die Vertauschung mit dem Wechsel

-

balg (s. d.) fernzuhalten; durch aber-

gläubische Zaubermittel sucht der Jüng-
ling die Liebe des Mädchens, dies die

des Geliebten zu gewinnen und zu erhalten

(Weinhold, Deutsche Frauen 2 I 236 ff.);

unter Beachtung der Zeit und des Tages,

mit Befolgung aller möglichen abergläubi-

schen Gebräuche und Riten wird die

Hochzeit gefeiert; durch Zauber- und
Sympathiemittel werden alle Krankheiten

geheilt, am Totenbette spielt sich der

Totenkult (s. d.) ab und kommt der Glaube

an das Fortleben der Seele zu seiner

Geltung. Zu unzähligen Gebilden gibt

der Traum Veranlassung, denn der Traum
ist dem natürlichen Menschen Wirklich-

keit; was der Schlafende geträumt, hat

er erlebt. Im Schlafe wandert auch die

Seele oder verkehrt mit Verstorbenen,

und durch sie erfährt der Träumende
seine und seiner Angehörigen Zukunft.

Wenn ein Unternehmen ins Werk gesetzt

wird, wird auf den Tag geachtet (Tag-

wählerei, die schon Burchhardt von Worms
verurteilt), bei einer Reise auf den An-

gang; an die Aussaat und Ernte, den

Aus- und Eintrieb des Viehes knüpfen

sich zahlreiche Riten. (Vgl. Jahn Die

deutschen Opfergebrauche bei Ackerbau u.

Viehzucht 1884 ; Pfannenschmidt
Germanische Erntefeste 1878; Mann-
hardt Wald- u. Feldkulte II 1877;

Mythologische Forschungen 1884). Auch

in den Städten hielten diese Reste leben-

digen Volksglaubens ihren Einzug. Hier

nehmen sich die Zunftgenossenschaften

ihrer an, allein sie erhielten ein ganz

anderes Gepräge. Aus den lebendigen

Riten, die sich an die Verjüngung der

Natur und des Jahres knüpften, wurden

die Umzüge der Zünfte, wie der Metzger

und Fischer, und nur an der Genossen-

schaftsfeier und dem Begießen mit Wasser

spürt man den Ritus, der nun wie alle

abergläubische Handlung zur volkstüm-

lichen Sitte geworden ist.

Wie der Aberglaube selbst, ist auch die

Literatur über ihn fast unübersehbar. Es

sollen deshalb nur die wichtigsten Quellen-

werke angeführt werden. Grimm D. Myth. 4

III 401 ff. C a s p a r i Eine Augustin fälschlich

beigelegte Homilia de sacrilegiis 1886. Fried-
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berg Aus deutschen Bußbüchern 1868.

Schönbach Zeugnisse Bertholds v. Regens-

burg z. Volkskunde 1900. v. Dobeneck
Des deutschen Mittelalters Volksglauben u.

Heroensagen 1815. Schindler Der Aber-

glaube des Mittelalters 1858. C. Meyer Der

Aberglaube des Mittelalters u. der nächstfolgenden

Jahrhunderte 1 884. W u 1 1 k e Der deutsche

Volksaberglaube d. Gegenwart 3 1903. W. Busch
Deutscher Volksglaube 1877. Rochholz
Deutscher Glaube u. Brauch 1867. A. Fischer
Aberglaube unter den Angelsachsen 1891. R.

G r ö n d a 1 Folketro i Norden; Annal. f. nord.

Oldk. 1863. N. M. Petersen Historiske

Fortcellinger IV 282 ff. A. Lehmann Aber-

glaube u. Zauberei von den ältesten Zeiten bis

in die Gegenwart 2 1908. Heine mann
Aberglaube, geheime Wissenschaft, Wundersucht

1907. C. Kiesewetter Die Geheimwissen-

schaften. W. Mannhardt Zauberglaube

u. Geheimwissen 3 1897. Pfleiderer Theorie

des Aberglaubens 1873. Brunnhofe r Cultur-

wandel u. Völkerverkehr 103 ff. W u n d t

Völkerpsychologie II 2, 1906. E. Mogk.

Abfallgruben unterscheiden sich ar-

chäologisch von Herdgruben und Keller-

gruben (Vorratsgruben) durch ihre un-

regelmäßige Gestalt und ihren wirren

Inhalt. Nicht in bestimmter Form mit

steilen Wänden in den Boden eingetieft

oder gar mit Steinen oder Holz ausge-

kleidet, pflegen sie vielmehr unsorgfältig

ausgegrabene und je nach Bedarf erweiterte

Löcher zu sein, in die die Knochen-Reste

von den Mahlzeiten, die Asche vom
Herde und der Geschirrbruch aus dem
Hause geschüttet wurden.

Prähist. Z. I 1909, Taf. XXIV.
Schuchhardt.

Abführmittel, als Behelfe der Gesund-

erhaltung mit dem Zweck der Umänderung
und Erneuerung der Körpersäfte nach

antiker Vorstellung, sind natürlich römi-

scher Import, den uns die Bezeichnung

des Aderlaßhauses auf dem St. Gallener

Grundriß von 820 im Nebenzweck als

„potionariis" mit seinen Wandbänken zum
Abwarten der Wirkung des tranc- und
seiner reichen Ausstattung mit sieben

Aborten im Seitengang anschaulich demon-

striert. Die richtigen Zeiten zur An-

wendung der Kräutertränke usw. lehren

die Kaiendarien. Doch mag auch die

vorrömische Germanenmedizin über Tränke

zur Behebung von Stuhlverhaltungen ver-

fügt haben, deren bestimmte Scheidung
von denen der antiken Überlieferung nicht

immer leicht sein wird. Vgl. die drei

utyrnende drcenc in den Lacnunga 18—20
bei Cockayne, Leechdoms III 18—21 und
II 30; Leonhardi in Grein -Wülckers ßibl.

d. ags. Pr. VI 128 f. und 68 f. Sudhoff.

ÄßtXoovov ist der Name einer 'Stadt'

in der Germ. mag. des Ptol. nahe der

Donau und fast in der Mitte der Südgrenze

eingetragen. Er erinnert an Obilonna auf

der Tab. Peut. bei den Allobrogern, auf

ursprünglich ligur. Boden; s. ZfdA. 41, 133.

R. Much.

Abnoba, bei Ptolemäus II 11, 11 daneben
'Aßvoßcüa op7], ist der alte Name des

Schwarzwalds, und auch eine nach dem
Gebirge benannte dea, Diana oder Deana
Abnoba ist bekannt. Abnoba ist sicher

ungerm., vermutlich kelt. und gilt als

Ableitung aus kelt., abonä 'Fluß'. Die

Römer, die z. B. Dumnorix schreiben

gegenüber inschriftlichem Dubnorix, haben
auffallenderweise den Namen nicht in

Amnoba umgestaltet, wohl weil sie an

Komposita mit ab dachten. R. Much.

Abort. A. Norden. § 1. Auf den

Mangel eines Abtritts Weist der anord.

Ausdruck leita ser stadar. Überhaupt

läßt sich der Beweis nicht erbringen, daß

diese Bequemlichkeit germanischen Ur-

sprungs sei. Zwar gibt es eine gemein

-

german. Benennung dafür, nämlich anord.

gangr, ags. gang (arsgang, gangern), ahd.

gang; die Bedeutung 'Abtritt' ist aber

sekundär und kann in den Einzelsprachen

entstanden sein. Das Wort läßt sich nicht

als '(bedeckter) Gang' erklären (vgl.

Heyne Hausaltert. I 97) — diese Be-

deutung kommt Weder im Anord. noch

im Ags. vor — , sondern stammt von der

Redensart anord. ganga naudsynja, furfta

sinna, ags. gän ymbe his neode, 'seine

Notdurft verrichten'. Demnach heißt

gang eigentlich 'das Verrichten der Not-

durft', Woraus einerseits 'Ort, Wo dies

geschieht', andererseits 'Exkremente, Urin'

(so anord. gangr, ßarfagangr). Der Abort

im allgemeinen Sinne war teils das offene

Feld (vgl. anord. vallgangr 'Exkremente',

eigentl. 'Gang ins Feld', ahd. feldgang

'Abtritt'), teils ein Winkel des Hofplatzes
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(vgl. anord. ganga til gards 'auf den Hof
gehen', nnorw. dial. ganga i tunet dass.).

Auch Wo zu diesem Zwecke ein Häuschen

errichtet wurde, bekam es gewöhnlich im

Hof seine Stelle; vgl. anord. garähüs,

norW. dial. tyne (von tun 'Hofplatz'),

ags. gangtün (eigentl. 'der Teil des Hofes,

wo die Notdurft verrichtet Wird') für

Abtritt'. Auf größeren Höfen War der

Abtritt häufig am Ende des um das Ober-

geschoß laufenden Ganges angebracht (wie

in Deutschland im späteren MA., s.

Heyne aaO. 223): vgl. zB. Ynglinga

saga 14 (um nöttina gekk kann üt i svalir

at leita ser stafrar)\ dazu norW. dial. sval

'abseits liegender Gang mit einem Abort'.

Andere Namen für den Abort sind salerni

(von salr 'Saal'), näÖ(a)hü~s (zu näd 'Ruhe'),

skäl{a)hüs (eigentl. 'leichtgebautes Haus'),

kamarr (von lat. camera), heimilishüs (zu

heimili 'Heimat', aber Wohl nach deutschen

Wörtern wie mhd. heimlich gemach, heim-

licheit gebildet, vgl. aschwed. hemelikhus).

Die Aufnahme fremder Benennungen (vgl.

auch ags. cachüs: lat. caccare, auf norW.

Fahrzeugen kakkhus) erklärt sich aus dem
Drange nach verschleiernden Ausdrücken

(vgl. anord. annat hüs Abort'). Mehr
mals wird ausdrücklich hervorgehoben

daß das Häuschen auf Pfosten (stafir,

stolpar) gebaut und mit einer Treppe

(rid) versehen war; Gruben für die Ex
kremente, wie in England (vgl. ags,

gangpytt), gab es nicht. Nur ausnahms
Weise scheinen abgesonderte Sitze (seta,

vgl. ags. gangsetl) vorgekommen zu sein

gewöhnlich genügte ein horizontaler Bai

ken (tre, näöahüstre, vgl. seljask ä tri

'seine Notdurft verrichten'), auch Wo das

Haus gleichzeitig mehrere Personen auf-

nehmen konnte. Auf Schiffen gab es keinen

Abtritt; die nautische Redensart ganga til

bords zeigt, daß hier der Reling iborä) die

Rolle des nääahüstre übernahm.
V. Guömundsson Privatboligen paa Is-

land 246 f. H j. F a 1 k Maal og minne II 2off.

Hjalmar Falk.

B. S ü d e n. § 2. Der Abtritt als ge-

schlossenes Gemach und besondere Vor-
richtung zur größeren Bequemlichkeit und
Reinlichkeit und aus Gründen des An-
stands ist Wohl erst durch die Römer und
die Mönche nach dem Norden eingeführt

worden. Daß die Römer den A. mit durch-

löchertem Sitz kannten, ergibt sich aus dem
Ausdruck sella pertusa 'durchlöcherter Sitz,

Nachtstuhl' bei Cato, sella familiarica dsgl.

bei Varro, sellae Patroclianae 'latrinae' bei

Martial, sowie aus den Resten öffentlicher

Aborte in der römischen Stadt Thamugadi
b. Biskra in Algerien (Bceswillwald etc.

Timgad, Paris 1905, S. 13 f.) ua. In Klöstern

und Priesterwohnungen gab es schon im
frühen MA. besondere, mit Tür oder Vor-

hang verschließbare Gelasse zur Verrich-

tung der Notdurft. Gregor v. Tours (2,23)

im 6. Jh. berichtet von einem Priester, der

auf dem Abort (secessus) vom Schlage ge-

rührt Wurde, während sein Diener mit

einer Kerze vor dem durch einen Vorhang
abgeschlossenen Eingang wartete. Im
Grundriß des Klosters St. Gallen (820)

sind etwa zehn, von den Wohnhäusern
getrennte Aborte (necessarium, requisitum

naturae) ausgezeichnet, die stets durch

einen Gang (exitus ad necessarium oder

ex. necessarius) mit den Dormitorien ver-

bunden sind. Auch das Krankenzimmer
der Klöster war mit einem A. versehen,

so in St. Gallen, so bei Thietmar v. Merse-

burg 4,48 (11. Jh.). Daß diese Bequemlich-

keit frühzeitig auch in die Häuser der

Weltlichen Vornehmen Eingang fand, darf

man ohne weiteres annehmen. Regino

v. Prüm berichtet z. J. 901 von einem

Grafen, der auf dem A. durchs Fenster

erschossen Wurde. Der A. ist hier also

ein durch eine Fensteröffnung erhelltes,

abgeschlossenes Gemach.

§ 3. Allmählich wird das Bedürfnishaus

allgemeiner, wie die zunehmende Zahl

von Benennungen andeutet, die zum Teil

humoristische Färbung tragen. Neben
das alte gang, das in Deutschland wie im

Norden immer noch das gewöhnlichste

Wort für A. bleibt, treten scherzhafte und

euphemistische Ausdrücke wie ahd. sprach-

Ms (Steinm.-Siev. Ahd. Gl. III 628, 19),

das sonst zur Übersetzung von lat. curia

'Rathaus' dient (ebd. 124, 45), aber daneben

schon im Ahd. und ganz besonders häufig

im Mhd., Mnd. und Frühnhd. (16. Jh.)

auch humoristische Benennung für den A.

als das Gemach der geheimen »Beratung«

ist; noch heute luxemburg. sprochhaus

Abort' (s. DWb. sv. Sprachhaus). Ähnlich
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mhd. swäscamere 'trauliche Kammer'
(Steinm.-Siev. III 360, 55), heimelcamere,

heimlich gemach ua. (Diefenbach Gl. 128 a).

§ 4. Die Größe der A.e War je nach

Bedarf verschieden; im Grundriß des

St. Galler Klosters sind solche mit 2—18

Sitzen (sedilia) verzeichnet. Die mehr-

sitzigen waren in der Regel wohl für

mehrere Personen zu gleichzeitiger Be-

nutzung nebeneinander bestimmt. Ein

angelsächsischer Geistlicher in der Dänen

-

zeit eifert dagegen, daß der Abtritt von

Frauen vielfach zu Eß- und Trinkgelagen

benutzt werde ! (Engl. Stud. 8, 62.)

§ 5. Diese Verwendung des A.s als

Unterhaltungs- und Speiseraum zeigt, daß

die Klosetts in Deutschland und England

im frühen MA. jedenfalls schon mit be-

quemerer Sitzgelegenheit als einem ein-

fachen Balken ausgestattet waren. Dafür

spricht auch der ags. Ausdruck gangsetl

für A. und die Stelle in iElfrics Homil.

ed. Thorpe I 290, Wo von Arius berichtet

Wird, daß er auf dem A. starb und tot

dort sitzen blieb (he scet pcey dead), ähnlich

wie der Diener des Priesters bei Gregor

v. Tours (oben § 2) seinen Herrn super

sellula secessi defunctum findet.

§ 6. Doch War der A. für die Masse des

Volks im MA. Wohl immer ein Luxus.

Er wird sich in der Regel nur in Klöstern,

in den Häusern der Vornehmen und später

allgemeiner in den Städten gefunden

haben. Auf dem Lande War er bis vor

Wenigen Jahrzehnten in Deutschland eine

Seltenheit und ist es vielerwärts jetzt noch.

Schrader Reallex. Heyne Hausaltert.

I 97- Hoops.

Absetzung des Königs. § 1. Der alt-

germanische König konnte abgesetzt wer-

den. Oft ist das geschehen und kann nicht

als Ergebnis revolutionärer Volksbewe-
gungen erklärt werden. Was in einem
westgotischen Rechtsbuche für Ober-
schweden gesagt ist, daß die Wähler des

Königs den pflichtvergessenen Herrn davon-
jagen dürfen, entspricht einer allgemeinen

Anschauung der germanischen Völker.

Auch die Kräftigung, welche die Periode
der Völkerwanderung dem Königtum
brachte, hat die Grundsätze der Absetz-
barkeit nicht völlig verscheucht. Bei den
Langobarden war sogar 10 Jahre lang

das Königtum selbst abgeschafft; auch

die Vertreibung des Franken Childerich

im 5. Jahrh. ist kaum unter dem Gesichts-

punkt des Rechtsbruches zu fassen. Wo
allerdings feste Erblichkeit ausgebildet

war oder Vorstellungen von der geheiligten

monarchischen Gewalt herrschten, da hat

man unbequeme Könige nicht abgesetzt,

sondern getötet, so bei den Westgoten.

§ 2. Das starke Erbkönigtum der

Merowinger des 6. Jahrhs. duldete kein

Recht der Absetzung. Die Erschütterung

der königlichen Gewalt im 7- Jahrh. und
die ganz beliebige Auswahl, die untet

erbberechtigten Merowingern getroffen

wurde, bereitete die Entthronung der

Dynastie vor. Die Absetzung des letzten

Merowingers 751 erfolgte zugleich unter

Mitwirkung der obersten geistlichen Ge-

walt (apostolica auetoritate pereepta). Die

Aufnahme theokratischer Elemente stärkte

die karolingische Monarchie, aber die

Auffassung der monarchischen Gewalt als

ein von Gott zum Besten des Volkes

übertragenes Amt bot die Möglichkeit,

dem schlechten König das Amt zu ent-

ziehen. Berufene Kenner des göttlichen

Willens waren die Geistlichen. Im Jahre

833 wurde Ludwig d. Fr. abgesetzt: divino

iustoque iudicio imperialis subtraeta po-

testas. Dagegen ward Karl III. (887)

ohne formelle Absetzung, durch Igno-

rierung seiner Persönlichkeit, der monarchi-

schen Gewalt entkleidet.

§ 3. Im Deutschen Reich wurde wieder-

holt und nachdrücklich seit der zweiten

Hälfte des II. Jahrhs. betont, daß dem
Unwürdigen die Gewalt, die ihm durch

die Wahl übertragen wurde, genommen
werden könne. Heinrich IV. hat das

dadurch anerkannt, daß er seinen Sohn

Konrad durch Fürstenspruch der Königs-

würde entheben ließ. Zu derselben Zeit

beanspruchte der Papst ein Absetzungs-

recht und brachte es 1076 und 1080 zur

Geltung. Allgemein ist indessen weder

ein päpstliches noch ein fürstliches Ab-

setzungsrecht anerkannt worden. Erst

im 13. Jahrh. entstanden bestimmte Theo-

rien der Absetzung und Forderungen

eines bestimmten Formalismus, welche

von Königen selbst wiederholt gutgeheißen

wurden, denen aber durch die Goldene
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Bulle von 1356 jede tatsächliche Bedeutung
genommen wurde. S. unter König.

G. Seeliger.

Abt. Äbte (abbates zuerst auch priores)

und Äbtissinnen (abbatissae) als Vorsteher

von Klöstern sind in sämtlichen germa-

nischen Staaten bekannt. Im Frankenreich

suchten die Bischöfe die Ernennung der

Äbte schon früh an sich zu reißen, wobei

sie in den unabhängigen Klöstern die der

Regula Sancti Benedicti entsprechende

Wahl durch die Klosterinsassen, in Eigen-

klöstern (s. Eigenkirche) den Eigentümer

beiseite schieben mußten, der den Abt zu

bestimmen in Anspruch nahm und sich

nicht selten als erster Abt (Äbtissin) an

die Spitze stellte. Doch gewährte Ludwig
der Fromme 818/819 den Klöstern, soweit

sie nicht Eigenklöster waren, ausdrücklich

die freie Abtswahl (Capitulare ecclesiasti-

cum). Immerhin waren die Äbte dem
Bischof unterstellt, der ihre Wahl be-

stätigen, sie selbst benedizieren mußte
und beaufsichtigte. Wie die Bischöfe

selbst, waren auch die Äbte nicht fern

vom politisch-staatlichen Leben, gehörten

vielmehr zu den Großen des Reiches und
galten als königliche Beamte. Sie wurden
zu Reichstagen berufen, als Gesandte und
missi verwendet und waren in aller Regel

große Grundherren. Als solche mußten
sie oft vom König mit den Regalien in-

vestiert werden und diesem den Huldi-

gungseid leisten. Durch Überspannung
dieser weltlichen Seite kommen seit den
Karolingern die Laienäbte (abbates saecu-

lares) auf, weltliche Herren, denen eine

Abtei oder mehrere übertragen waren;
diese nutzten das weltliche Zugehör der

Abtei, während ein abbas regularis (legi-

timus) als Stellvertreter die geistlichen

Funktionen ausübte. Vereinzelt wird auch
der Vorsteher eines nicht mönchischen
Kapitals als abbas bezeichnet. — Auch
bei den Angelsachsen hat sich die Wahl
des Abtes (abbod, abbud) nicht nach ein-

heitlicher Regel gerichtet; doch scheint

die Form freier Wahl „cum consilio

episcopi", wie sie in den Rechtsquellen
vertreten wurde, auch praktisch die Er-

nennung durch andere Personen über-

wogen zu haben. — In Norwegen hatten
fast alle Klöster das Recht der freien

Abtswahl (abbati; Äbtissin aebbadis nur
bei einigen Orden war der Bischof an der
Wahl beteiligt. Auch in Dänemark lassen
die ziemlich geringen Nachrichten eine

Einmischung anderer Personen als etwa
des Abtes (abbat) des Mutterklosters oder
des Königs bei seinen Eigenklöstern nicht
erkennen. Ebenso ist in Schweden eine

ziemlich regelmäßige Durchführung der
benediktinischen Regel anzunehmen (s

a. Kirchenverfassung II § 6 und Mönchs
wesen).

Hauck Kirchengeseh. 1 3 246 ff. ; II a 584,

Holtzmann Fr. V. G. 153, 157. Brunriei
D. R. G. II, 318 f. WaitzZ). V.G. II, 2, 66

f

III, 13 ff. 433 ff.; IV, 212 ff. Stutz Kirchen-

recht 934. Schäfer Pfarrkirche u. Stift 1 25 ff

Makower Verfassung d. Kirche v. England 9 f.

Hunt Hist. of the Engl. Church 176 f. Philipps
Angelsächsische Rechtsgeschichte 255. Maurer
Vorles. II 357. Olrik Konge og Prcestestand II

179 L Jjtfrgensen Forelcesninger 270. Hilde-
brand Sveriges Medeltid III 923 ff. passim.

Reuterdahl Svenska kyrkans historiall, 1,

187 ff. passim. v . Schwerin.

Accente (§ 1) nannte man im Abend-
lande die Beizeichen der Schrift, welche
in der Rezitationskunst des ausgehenden
Altertums zur Bezeichnung der B e -

t n u n g dienten und als Prosodien
von Aristophanes von Byzanz um 200
v. Chr. erfunden (oder eingeführt) worden
sein sollen. Es waren zehn Zeichen, in

vier Klassen eingeteilt, nämlich I. Töne
auf betonten Silben: Akut, Gravis, Circum-

flex; 2. Zeiten auf unbetonten Silben:

Longa, Brevis; 3. Hauche oder In-

tonationen am Anfange der Satzteile:

Spiritus asper u. lenis; 4. Affecte
oder Vortragszeichen, Interpunktionen am
Ende der Satzteile: Apostroph, Hyphen,
Diastole. Sie sind von den meisten

christlichen Völkern zu eignen Tonschriften

(Neumen) umgebildet worden.

§ 2. Den Franken wurden die Accente,

wie es scheint, durch Alkuin bekannt.

Am Hofe Karls d. Gr. lehrte „Sulpicius

die Knaben nach sichern Accenten singen".

Durch Alkuin wurde Hraban Maurus auf

ihre Verwendbarkeit hingewiesen, seine

Schule, Otfrid voran, benutzte mindestens

den Akut, um die Hebungen der Verse

anzudeuten. In St. Gallen bildeten dann

diese Accentuation für die deutsche Sprache
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Notker Labeo und seine Schule weiter

aus.

§ 3. Mit ihrer Hilfe wurden die sich in

festen musikalischen Tonhöhen bewegenden

Hebungen und Senkungen des Rezitators

oder Vorlesers nebst den Längen, Kürzen

und Pausen bestimmt. Diese Stimm-

bewegungen hielten sich im Umfange
gewöhnlich einer Quarte oder Quinte;

am Anfang erhob sich in der Intonation

die Stimme zu einem mittleren Tone
(Mese, Tonus currens), zu Ende der

einzelnen Abschnitte beugte sich die Stimme
je nach der Schwere der Interpunktion

(Cadenz); zwischen Intonation und Cadenz

hob sich die Stimme nur bei Akut, senkte

sich bei Gravis und hob sich mit nach-

folgender Senkung beim Circumflex, um
aber gleich wieder zum Tonus currens

zurückzukehren.

§ 4. Solche Rezitation war im aus-

gehenden Altertum allgemein verbreitet,

besonders im Orient, und wurde durch

die Psalmodie, die Hauptgesangsform

des frühen Christentums, überallhin ver-

mittelt. Sie hat sich noch erhalten außer

in der römisch-katholischen Kirche im
sogenannten Altargesang der Protestanten.

Sie liegt auch den Antiphonen zu-

grunde, die oft nichts weiter sind, als

verschnörkelte Psalmodie, wo besonders

die allzu monotonen Tonus-currens-Reihen

durch reichlichere Tonbewegungen (Kolo-

ratur) reizvoller gemacht wurden. S. auch
Neumen.

0. Fleischer Neumenstudien, bes. S. 49fr.!

Leipzig 1895. D e r s. Das AccentuationsSystem

Notkers, bes. in seinem Boethius ZfdPh. 1

0. Fleischer,

Achat. A. Natur- und Sprach
geschichtliches. § 1. Der A.

engl, agate, besteht meist aus Abarten von
Chalcedon, also aus Ablagerungen
von mikrokristallinischer Kieselsäure,
die in dünnen, konzentrischen Schichten
von verschiedener Farbe und Dichtigkeit

geordnet sind. Er stammt in der Regel
aus sogen. Achatmandeln, rundlichen, ova-

len oder nierenförmigen Massen, die in

Blasenräumen der Gesteine, besonders des

Melaphyrs, aus wässeriger Lösung aus-

geschieden wurden. — Völlig verschieden
vom A. ist der G a g a t (s. d.), der wegen

H o o p s , Reallexikon. I.

des anklingenden Namens schon im MA.
gelegentlich mit ihm verwechselt wurde
(s. Murray NED. sv. achale).

§ 2. Ein einheimischer Name des von
den Germanen seit spätrömischer Zeit für

Schmucksachen verwandten Minerals (§ 3)

ist nicht überliefert. Erst im späteren

MA. tritt der von dem Flusse Achates in

Sizilien entlehnte griech.-lat. Name achates

(s. Nies b. Pauly-Wissowa) in den germ.

Sprachen als Fremdwort auf: mhd. achat,

me. achate (etwa 1230 in derAncren Riwle).

Im Früh-MA. wird er einmal als achates

an einer auf Solinus beruhenden Stelle

der früher dem Beda zugeschriebenen

latein. Ascetica Dubia erwähnt (s. Garrett

Prec. Stones in OE. Lit. 7; vgl. auch 36, 36
u. Anm.). Koops.

B. Kunstgeschichtliches. §3.
Der A. wurde in spätrömischer und der

Völkerwanderungszeit nicht selten zu Ein-

lagen in Ringen und andern Schmuck-
gegenständen verwendet. Perlen aus A.

gibt es auch aus derselben Zeit in den

großen Perlenfunden. B. Schnittger.

Ackerbau.

A. Vorgeschichtliche Zeit § 1— 18. B. Römer-
zeit § 19—26. C. Frühmittelalter. I. Süden

§ 27—45. (Hoops.) — II. Norden § 46—67.

(Gudmundsson.)

A. Vorgeschichtliche Zeit.
§ I. Zahlreiche Ackerbauausdrücke aus

indogermanischer Urzeit, die durch die

vergleichende Sprachwissenschaft erwiesen

werden, Ausdrücke für Getreidearten,

Pflug, Furche, Sichel, Spreu, Mühle, schro-

ten, Mehl ua., zeigen mit absoluter Sicher-

heit, daß die Indogermanen bereits Acker-

bau trieben. Und dieses Ergebnis der

Sprachwissenschaft wird durch archäolo-

gische Funde von Ackergeräten, Mahl-

steinen und Körnern aus fast ganz Europa

von der jüngeren Steinzeit an schlagend

bestätigt, so daß das Vorhandensein von

Ackerbau in der neolithischen Ära einer-

seits und im Indogermanenzeitalter ander-

seits schlechterdings nicht mehr bezweifelt

werden kann und tatsächlich von Sprach

-

und Altertumsforschern heute allgemein

anerkannt wird.

§ 2. Und dieser indogerm. Ackerbau

war keineswegs mehr so ganz primitiv.
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Die alljährliche Auflockerung des urbaren

Landes zum Zweck der Ackerbestellung

geschah nicht mehr bloß mit der Hacke,

sondern schon mit Hilfe des Pflugs.
Der alte europ. Name desselben: gr.

apoxpov, kret. apaxpov, lat arätrum, ir.

arathar, aisl. artfr, lit. ärklas aus *ärtlas,

akslav. oralo, ralo aus *ordlo für *ortlo

<^ *ortro (Brugmann Grdr. I S. 450 ; Much
Mitt. d. Änthrop. Ges. Wien 38, 8; 1908),

armen, araur; idg. Grdf. *aratrom, *aro-

trom oder *ardtrom (zum uralten Vb. gr.

dpow, lat. aräo, air. airim, ags. erian, akslav.

orati, lit. ärti 'pflügen') hat allerdings unter

den asiat. Sprachen nur im Armenischen

eine Entsprechung, ist aber des Ablauts

wegen sicher indogermanisch. Und selbst

wenn er dem Indoiranischen ursprünglich

nicht eigen gewesen wäre, so würde er doch

jedenfalls in eine weit entlegene, der Ur-

zeit sehr nahestehende Epoche der idg.

Kulturgeschichte zurückreichen. Er hat

eine Parallele in der Gleichung: nhd. furche,

ahd. furuh f., ae. furh 'Furche'; lat. porca

'Ackerbeet'; abret. rec, air. rech, kymr.

rhych 'Furche' aus *(p)rkä; armen, herk

'frisch geackertes Brachland'; sie ist eben-

falls den europ. Sprachen mit dem Armen,
gemein, hat gleichfalls Ablaut und ist also

ebenso alt wie *aratrom 'Pflug'. Ein

weiteres Glied in dieser Kette ist die ge-

meineurop. Benennung der Pflugschar: gr.

ocpvt'c aus *uog™hsnis\ lat. vömer, vömis (g.

-eris) aus *vosmis, älter *vocsmis <^*uogyhs-

mis; ahd. waganso, mhd. wagense, nhd.

bair. wagensun, Schweiz, wägese, anord.

vangsni m. für *vagnsi, alle 'Pflugschar';

preuß. wagnis m. 'Pflugmesser, Sech'.

§ 3. Danach ist kein Zweifel mehr mög-
lich, daß der Ackerbau der Indogermanen
schon vor der Trennung in Asiaten und
Europäer das Stadium des Hackbaus
überwunden hatte und als P f 1 u g b a u
betrieben wurde. Auch Schrader, der

noch in der 2. Aufl. seiner Sprachvergleichung

und Urgeschichte (1890, S. 412) von einem
Ackerbau der Indogermanen nicht viel

wissen wollte, der in seinem Reallexikon

der idg. Altertumskunde (1901, S. 10 f.)

ihnen nur einen primitiven Feldbau nach
Art von Hahns Hackbau glaubte zusprechen
zu können, hat sich in der wesentlich ver-

besserten 3. Aufl. des ersteren Werks (1907,

II 208) den Ergebnissen meiner Wald-
bäume und Kulturpflanzen (1905, S. 345 ff.

499 ff.) in diesem Punkte voll und ganz
angeschlossen und meint auch, es könne
,,kein Zweifel bestehen, daß jener prähisto-

rische Ackerbau bereits mittels des Pfluges

ausgeübt wurde, und nicht etwa ein bloßer

Hackbau gewesen ist". Dieses Ergebnis

darf darum wohl als sichere Erkenntnis

der idg. Sprach- und Altertumswissenschaft

registriert werden.

§ 4. Über die Gestalt des idg. Pfluges

geben uns eine Reihe wichtiger archäolo-

gischer Funde zuverlässigen Aufschluß.

Das Felsenbild von Bohuslän im westl.

Schweden (jüngere Bronzezeit), das einen

von einem Ochsenpaar gezogenen Haken

-

pflüg darstellt, der vortrefflich erhaltene

hölzerne Hakenpflug von Destrup in Jüt-
land (Bronzezeit od. älteste Eisenzeit) mit

langer Deichsel und einem Pflock zum
Anspannen von Tieren, endlich der aus

einer Eichenwurzel hergestellte prähisto-

rische Hakenpflug von Papau bei Thorn in

Westpreußen von etwa 3 m Länge, der

ebenfalls zur Vorwärtsbewegung durch

Zugtiere bestimmt war, machen es zur Ge-

wißheit, daß der indogermanische Urpflug

ein hölzerner Hakenpflug war,

der von Ochsen gezogen wurde. —
S. Art. 'Pflug' nebst Abbildungen u. vgl.

H o p s Waldb. u. Kulturpfl. 499 ff. und
die zustimmenden Äußerungen Schra-
d e r s Sprachvgl. u. Urgesch. 3 II 209.

§ 5. Ob die Indogermanen den Acker

schon düngten oder sich auf die natür-

liche Tragfähigkeit des Bodens verließen,

ist zweifelhaft. Aus dem Vorhandensein

indogermanischer Ausdrücke für Mist ist

noch nicht mi.t Sicherheit auf die Verwen-

dung des Mistes als Düngmittel zu

schließen. Jedenfalls kennen aber die

europ. Indogermanen die Düngung schon

seit den ältesten historischen Zeiten (s.

Art. 'Düngung' und vgl. Schrader Reallex.

udW.), und es ist sehr beachtenswert,

daß in dem schweizerischen Pfahlbau von

Robenhausen aus der Steinzeit 6 Fuß tief

unter dem Torf Lagen von Ziegen- und

Schafdünger gefunden wurden, die nach

Heer (Pflanzen d. Pfahlb. 7) „ohne Zweifel

für die Düngung der Felder aufbewahrt"
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§ 6. Zur weiteren Auflockerung, Zer-

kleinerung und Ebnung des umgepflügten

Bodens und zur Unterbringung der Saat

bediente man sich schon in der idg. Urzeit

der Egge (s. d.), deren Zähne ursprüng-

lich jedenfalls von Holz, später von Eisen

waren, und die gleich dem Pfluge von

Ochsen gezogen wurde. Eine wichtige

Rolle nicht nur bei der Urbarmachung des

Bodens (s. Rodung), sondern auch bei der

weiteren Bodenbearbeitung hat ferner von

jeher die Hacke (s. d.) gespielt, die in

verschiedenen Formen von der jüngeren

Steinzeit an in zahlreichen Funden belegt

ist, und für die es ebenso wie für die Egge
einen alten idg. Namen gibt.

§ 7. Für Säen und Saat besteht eine

gemeineuropäische, weit verzweigte Wz.
sei-: lat. sero für *si~sö, prt. se-vi; kymr.

heu 'säen', hll 'Same', ir. Sil dss.; got.

saian, anord. sä, ags. säwan, ne. sow, as.

säian, nnd. saien, ahd. säen aus *säjan, mhd.
Seejen, Seen, nhd. säen usw.; lit. seju, seti

'säen'; akslav. sejq. dss. Dazu das Subst.

lat. semen; ahd. sänio; preuß. semen, lit.

sentit; akslav. sem% 'Same'.

§ 8. Das Ernten des Getreides ge-

schah ursprünglich, wie noch heute vieler

-

wärts, mit der kurzen Sichel (s. d.),

für die mindestens zwei alte Namen er-

halten sind. Den europ. und asiat. Indo-

germanen gemein ist die Gleichung: anord.

mnd. nnd. le 'Sense', gr. Xaiov 'Sichel',

aind. lavis m. Gemeineurop. ist: gr. ä^izt]

'Sichel', lat. sarpere 'abschneiteln', ir. serr

'Sichel', lett. sirpe, akslav. srüpü, russ.

serpü dss. Eine dritte Gleichung ist viel-

leicht lat. falx 'Sichel, Sense, Winzermesser'

und lit. datgis, lett. dalgs, preuß. doalgis

'Sense' (anders jetzt Walde EWb. 2 sv./ak)
Da von diesen drei alten Namen im Grie-

chischen, Lateinischen und in den baltischen

Sprachen zwei nebeneinander stehen, wird
es schon in der idg. Urzeit mindestens zwei

verschiedene Arten Sicheln gegeben haben.

Archäologische Funde von Getreidesicheln

aus Stein und Bronze in verschiedener Form
und mit verschiedener Schäftung bestä-

tigen dies (s. S. Müller Urgesch. Eur. 104 f.

u. die Abbildungen zu unserm Art. 'Sichel').

Wenn die Ausdrücke in den balt. Sprachen
heute den Bedeutungsgegensatz 'Sichel

—

Sense' zeigen, so ist daraus nicht unbedingt

zu folgern, daß die Indogermanen bereits

die Sense mit langer Klinge und langem
Stiel kannten.

Für Mähen besteht das alteurop.

Wort: gr. dtjLaa>; lat. metere; körn, midil

'messor', akymr. medel, air. meithel 'eine

Schar Mäher'; ahd. mäen aus *mäjan, mhd.
meejen, nhd. mähen, ags. mäwan, ne. mow
'mähen'. Dazu das Subst. gr. djx/jTo?, ahd.

mäd n., nhd. mahd f., ags. meep n. 'Ernte'.

Der Begriff des Mähens mit der Sense, der

den Wörtern im Germ, heute anhaftet, ist

jedenfalls eine jüngere Entwicklung.

§ 9. Daß eine besonders hergerichtete,

gehärtete Tenne schon in der Urzeit

bekannt war, zeigt eine alte, dem German.
und Griech. gemeinsame Benennung: gr.

dXo)d, dXoK f., jon. dXo>7j aus *d\wFd:
aschwed. lö aus *löwa- (woher finn. luuva

'Tenne'). Auch für Dreschen haben
das Germanische und Griechische eine

übereinstimmende alte Bezeichnung: germ.

ßreskan, gr. xpißo> aus einer idg. Grdf.

*trzg?ö (Thurneysen KZ. 30, 352). Da die

Grundbedeutung von germ. preskan 'tram-

peln, treten' war, wie die Bedeutung der

entlehnten roman. Ausdrücke beweist (s.

Falk-Torp bei Fick4 III 192 sv. und
besonders die vortrefflichen Darlegun-

gen Meyer-Lübkes WuS. 1, 214 ff.),

so ist die gewöhnliche griechische Methode
des Austretens der Körner durch das

Vieh, das auf der Tenne umhergetrieben

wurde, schon in der idg. Urzeit üblich

gewesen, Wahrscheinlich war daneben

aber auch das Ausdreschen durch Men-
schenhand mit dem Dreschflegel in Ge-

brauch; jedenfalls weist die übertragene

Bedeutung 'schlagen' für gr. dXoav

'dreschen' darauf hin, daß dies Verfahren

in Griechenland neben dem andern bekannt

war (s. Blümner Technol. u. Terminol. I 7),

und die lat. Ausdrücke baculis excutere,

perticis flagellare, fustibus tundere zeigen,

daß wir uns unter dem Dreschflegel ur-

sprünglich einen einfachen Knüppel viel-

leicht mit dickerem Ende vorzustellen

haben.

§ 10. Um das gedroschene und zu-

sammengefegte Kornvon der Spreu
zu sondern, bediente man sich schon

in der Urzeit des Windes, wie eine

alte, dem Lateinischen, Germanischen und
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Baltisch -Slavischen gemeinsame, mit lat.

ventus zusammenhängende Wortsippe be-

weist: ahd. wanna f. 'Getreideschwinge,

-wanne' (aus *wandnön), das wegen der

synonymen Nebenform wint-wanta swf.

(aus -*wandön) mit lat. vannus f. ' Getreide -

schwinge' (aus *udntnos) urverwandt, nicht

daraus entlehnt ist (vgl. unten § 43);

dazu mit andrer Ablautsstufe lat. ventüäre

'in der Luft schwingen, Getreide reinigen',

ventüäbrum 'Worfelschaufel', aber urspr.

offenbar 'Becken zum Kornschwingen';

got. dis-winpjan 'auseinanderwerfen, Xixfxav',

ahd. winta 'ventilabrum', ags. windwian

'ventilare' usw. (s. § 43); lit. vetau, vetyti

'Getreide worfeln'; serb. vijati 'worfeln',

poln. wiejaczka 'Worfelschaufel' (Walde

EWb. sv. vannus). Ob das von den Indo-

germanen zum Reinigen des Getreides be-

nutzte Gerät eine Worfelschaufel oder eine

Schwinge war, läßt sich nicht sicher ent-

scheiden; aber wahrscheinlich ist das

Schwingen als das langwierigere und primi-

tivere Verfahren das ältere. Darauf weist

auch eine andere hierher gehörige urzeit-

liche Gleichung hin : gr. vetxXov (neben

Xstxvov, Xixvov) 'Getreideschwinge'; lit.

ne'köju, lett. nekät 'Getreide in einer Mulde
schwingen' (Prellwitz EWb. unt. Xtxjxo^;

Schrader Sprachvgl. u. Urgesch.3 II 203).

§ II. Für die Spreu bestehen zwei

alte idg. Ausdrücke; der eine ist: lit.

pelai pl., preuß. pelwo; akslav. pleva, russ.

peleva, polöva; ahd. spelta, spelza; lat.

palea; aind. palävas, alle 'Spreu' be-

deutend, aber urspr. vielleicht die ab-

splitternden Ährchen der Gerste und
Spelzweizen. Eine zweite Gleichung ist

griech. a/vyj, got. ahana f., ahd. agana f.

mit Grdbd. 'Granne', wie alat. agna (aus

*acnd) Ähre' und andere wurzelver-

wandte Bezeichnungen für Grannen
und Ähren zeigen: lat. acus (gen. aceris)

'Granne, Spreu'; got. ahs n. (g. ahsis),

ae. ear aus *ahur, ahd. ehir, ahir n. (germ.

*ahuz, ahs); ferner lit. akütas 'Granne'. —
Für Korn gilt das gemein europ. Wort: got.

kaum, anord. ags. ahd. nhd. kornn.; preuß.

syrne; akslav. zrüno\ lat. gränuni] ir. grän.

§ 12. Die altertümlichste Methode zur

Zubereitung des Korns als Nahrungsmittel
war wohl das Rösten auf Steinen. Es
war schon in der Steinzeit üblich. In der

von Chwoiko ausgegrabenen neolithischen

Ansiedlung am mittleren Dniepr fanden

sich ganze Schichten gerösteter Weizen

-

körner (Bericht b. Schrader Sprachvgl.

u. Urgesch. 3 II 187); auch die in der neo-

lithischen Station Butmir bei Sarajevo

in Bosnien gefundenen verkohlten Weizen

-

und Gerstenkörner waren augenscheinlich

langsam geröstet (C. Schröter bei Ra-
dimsky u. Hoernes, Die neolith. Station

v. Butmir I 39 f., Wien 1895). Die Be-

deutung, die das Rösten des Getreides

im Leben und namentlich im Kultus

der klassischen Völker noch in späterer

Zeit hatte, und das hohe Alter, das diesem

Brauch nach der volkstümlichen Über-

lieferung zukam, lehren uns, daß er auch

den Indogermanen wohlbekannt war.

Usibus admoniti fiammis torrenda dederunt

(farra), sagt Ovid (Fast. II 521), und der

römische Volksglaube führte die Ein-

bürgerung des Getreideröstens auf Numa
zurück : Numa instituit .... far torrere,

quoniam tostum cibo salubrius esset; ....

statuendo non esse purum ad rem divinam

nisi tostum (Plinius Nat. Hist. 18, 7).

Der Grund des Röstens war übrigens

nicht nur, daß das Korn dadurch als

Speise angenehmer und verdaulicher wurde

:

bei Getreidearten wie Gerste und Spelz

-

weizen, wo die Körner fest in den Hülsen

haften, war es gleichzeitig ein Mittel zur

leichteren Loslösung derselben aus den

Spelzen. Daher kommt es, daß das Rösten

bei den Griechen und Römern später vor-

nehmlich, wenn nicht ausschließlich, bei

Gerste und Spelz üblich war.

§ 13. Das älteste Verfahren, die Ge-

treidekörner zur weiteren Verwendung in

Mehl zu verwandeln, war vielleicht das

Zerstampfen im hölzernen Mörser
(Meringer WuS. 1, 165). Daß es von den

Indogermanen allgemein geübt wurde,

ergibt sich aus der überaus verbreiteten

uridg. Gleichung: gr. iraacjü) 'stampfe,

schrote', Tmaavvj 'enthülste Gerste'; lat.

pinso 'zerstoße, zerstampfe', pistus 'zer-

stampft', pistor 'Müller, Bäcker'; anord.

fis }
ahd. fesa 'Spreu, Spelze, Veese';

akslav. pisq 'stoße', piseno 'Mehl' — aind.

pindsti 'zerreibt, zerstampft', pistds 'ge-

mahlen', pistdm n. 'Mehl'; avest. pisant-

adj. 'zerstoßend', pistra- m. 'Mehl' (eig.
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Ausgequetschtes'), npers. päm. pist 'Mehl'.

Die römische Überlieferung erinnert sich

noch einer grauen Vorzeit, wo man den

Gebrauch der Mühlen nicht kannte und
das Korn im Mörser zerstampfte: quia

apud maiores nostros molarum usus non

erat, frumenta torrebant et ea in pilas

missa pinsebant, et hoc erat genus molendi,

unde et pinsitores dicti sunt, qui nunc

pistores vocantur (Servius ad Aen. I 179).

Weiteres in der grundlegenden Abhand-
lung von M e r i n g e r Die Werkzeuge

der pinsere -Reihe u. ihre Namen (WuS. 1,

3 ff.; 1909); vgl. auch 'Mühle' § 6.

§ 14. Außer dem Zerstampfen der Ge-

treidekörner kannten die Indogermanen

aber auch schon das Mahlen mittels

eines Mühlsteins. Die hierher gehörige

Wortreihe ist allerdings nur den europ.

Sprachen und dem Armenischen gemein,

wegen ihrer weiten Verbreitung, ungemein
reichen Entfaltung und wegen des Ablauts

aber sicher uridg. : gr. [xüXtj 'Mühle',

jxuXXoj 'zerreibe, zermahle, mahle'; lat.

molere 'mahlen', mola 'Mühlstein'; ir.

melim, kymr. motu 'mahle'
;
got. ahd. malan,

aisl. mala 'mahlen', ahd. as. meto, aisl.

mJQl 'Mehl'; lit. malü, mälti 'mahlen';

akslav. meljq 'mahle'; alb. miel 'Mehl';

armen, malern 'zerstoße'. Die sprachlichen

Zeugnisse rinden wiederum ihren Rück-
halt an den archäologischen: Mahlsteine

sind in einem großen Teil Europas schon

aus neolithischer Zeit nachgewiesen.

§ 15. Noch eine andre gemeinidg. Reihe

sei hierher gestellt, deren Grundbedeutung
vielleicht speziell 'Handmühle' war: got.

-qairnus, anord. kvern, ae. cwyrn, afries.

as. quem, ahd. quirn 'Handmühle'; air.

brö (gen. brön) 'Mühlstein, Handmühle',
nkymr. breuan 'Handmühle', körn, brou

'Mühlstein'; lit. glrna dss.; akslav. zrüny
'Mühle', nslov. zrniti 'mit der Handmühle
mahlen'; armen, erkan 'Mühlstein, Hand-
mühle'; aind. grävä m. 'Stein zum Aus-
pressen des Somasaftes' (Brugmann Grund-
riß I S. 327. 606).

§ 16. Das durch Stampfen oder Mahlen
gewonnene Mehl wurde dann gesiebt.

Auch das Sieb gehört zum Inventar des
idg. Haushalts: lat. cribrum 'Sieb'; ir.

criaihar, akymr. cruitr, körn, croider, bret.

croezr 'Sieb'; ags. hrid{d)er 'grobes Sieb',

ahd. ritera; vgl. 'Sieb'. Die gerösteten

und gestoßenen Gerste- und Spelzkörner

wurden wohl auch durch Sieben von den

Spelzen gesäubert.

§ 17. Daß die Indogermanen aus Mehl
bereits Brot zu backen verstanden, wird

durch die idg. Gleichungen lit. düna
'Brot', aind. dhänäs f. pl. 'Getreidekörner'

avest. dänav- f. 'Getreidekorn', mpers

dän, npers. däna 'Korn'; ahd. flado m
'breiter Kuchen', nhd. fladen, ndl. vlade

me. fläthe 'Fladen' und gr. TiXafravov 'Ku
chenbrett'; lat. libum 'Kuchen, Fladen

(aus *sklibhom) und got. hlaifs, ags. hläj,

ahd. hleib, nhd. laib 'Brot', mhd. lebe

kuoche 'Lebkuchen' bewiesen, wobei wieder

die archäologische Tatsache von Bedeutung
ist, daß es in den Schweizer Pfahlbauten

der Steinzeit schon drei Brotarten gab:

am häufigsten findet sich ein Weizenbrot

mit stark zerriebenen Körnern; daneben
begegnet eine gröbere Sorte Weizenbrot,

bei der die Körner fast alle ganz geblieben

sind; endlich ein Hirsebrot mit Beimischung

einzelner Weizenkörner und Leinsamen

(Heer Pflanz, d. Pfahlb. 9. Hoops Waldb.
u. Kulturpfl. 296). Über die Zubereitung

des Brotes in der Urzeit s. Art. 'Brot',

ferner Hirt Indogm. 295 f. 662; Schrader

Sprachvgl. u. Urgesch.3 II 245.

§ 18. Die Zahl der von den Indoger-

manen und von den Germanen in vor-

römischer Zeit gebauten Kultur-
pflanzen war schon eine ziemlich be-

trächtliche. Sie kannten nicht nur die

wichtigsten Getreide: Gerste, Weizen,

Hirse, Hafer, sondern bauten auch eine

Anzahl Gemüse wie Bohne, Erbse, Rübe,

Lauch und Kürbis, hatten als Gespinst-

pflanze den Flachs, als Ölpflanze den Mohn
und waren sogar mit den ersten Anfängen

der Obstkultur vertraut. Das Weitere s.

unt. 'Kulturpflanzen'. Das dort Gesagte

bestätigt durchaus den Eindruck, den wir

aus der obigen Zusammenstellung tech-

nischer Ackerbaugleichungen der Indo-

germanen gewinnen: daß der Landbau
schon in der Zeit des engeren Zusammen-
lebens der idg. Völker eine nicht geringe

Rolle für die Volksernährung gespielt

haben muß.

Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 283—482 (1905),

mit ausführlichen Literaturangaben. Hirt
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Indogm. 272—281 (1905); 650—656 (1907).

Schrader Sprachvgl. u. Urgesch. 3 II 185 bis

216 (1907).

B. R ö m e r z e i t. § 19. Mit einem

voll entwickelten Ackerbau
treten so die Germanen in die Geschichte

ein, und es ist nach den vorstehenden

Ausführungen völlig unhaltbar, wenn man
in neueren historischen, wirtschaftsge-

schichtlichen und sogar pflanzengeschicht-

lichen Werken immer noch die Ansicht

ausgesprochen findet, daß die Germanen
vor ihrem Bekanntwerden mit den Rö-

mern über die ersten Anfänge des Acker-

baus nicht hinaus gekommen wären, daß

sie noch zu Plinius' Zeit vornehmlich nur

Hafer und vielleicht etwas Gerste gebaut

und Haferbrot gegessen hätten, daß Rog-

gen und Weizen und sämtliche Gemüse
erst durch die Römer oder gar erst zur

Karolingerzeit von Gallien aus in Deutsch-

land eingebürgert seien! (Vgl. Hoops
Waldb. u. Kulturpfl. 482.) Die überein-

stimmenden Ergebnisse der Archäologie

und Sprachwissenschaft haben uns viel-

mehr gezeigt, daß der Ackerbau in ganz

Mittel- und Nordeuropa zu Beginn unsrer

Zeitrechnung bereits eine zwei- bis drei-

tausendjährige Entwicklung hinter sich

hatte.

§ 20. Die bedeutsame Rolle, die der

Landbau im Wirtschaftsleben der Ger-

manen spielte, wird durch nichts schlagen-

der bewiesen als durch die Bevölkerungs-

zahl, die trotz aller Übertreibungen von
seiten der römischen Schriftsteller doch
geradezu unerschöpflich war. Hätte sonst

wohl ein verhältnismäßig kleiner Teil der

Germanen — denn die große Masse blieb

doch in der Heimat sitzen — das römische

Weltreich über den Haufen rennen können ?

Selbst bei der minimalsten Schätzung war
die Bevölkerung Germaniens jedenfalls so

groß, daß schon ein beträchtlicher Acker-
baubetrieb als Unterlage zu ihrer Erhaltung
vorausgesetzt werden muß. Doch wäre es

anderseits verfehlt, wenn man sich die

Germanen als ausgesprochene Ackerbau-
völker vorstellen wollte; die Viehzucht

nahm zur Zeit ihres Zusammentreffens mit
den Römern noch die erste Stelle in ihrem
wirtschaftlichen Leben ein. Es waren wohl
ähnliche Wirtschaftsverhältnisse wie auf

den nordamerikanischen Ranchos oder

bei den viehzuchttreibenden Buren Süd-

afrikas, wenn man moderne Betriebe mit

den technisch primitiveren der Vorzeit

überhaupt vergleichen darf.

§ 21. Die verhältnismäßig hohe Be-
deutung, die der Ackerbau der Germanen
schon bei ihrer ersten Berührung mit den
Römern für die Volksernährung hatte, geht

auch aus den Zeugnissen der Alten klar

genug hervor. Bei den Auswanderungen
germanischer Stämme handelt es sich im-

mer um die Erwerbung neuer Wohnsitze
und fruchtbarer Ackergründe. Sedem et

agros, in quibus considerent verlangten

die Gesandten der Cimbern vom römischen

Senat (Livius 65 Periocha); Ariovist

forderte von den Sequanern ein Drittel

und später ein zweites Drittel ihres Acker-

landes für seine Sveben (Caesar BG. I,

31); die Usipeter und Tencterer zogen über

den Rhein, weil sie durch kriegerische

Einfälle der Sveben mehrere Jahre hin-

durch am Ackerbau verhindert worden
waren (BG. 4, 1); und als die Friesen sich

der Niederlande an der Rheinmündung
bemächtigt hatten, war es ihr erstes, daß

sie den Boden bestellten: Jamque fixerant

donios, semina arvis intulerant utque pa-

trium solum exercebant (Tacitus Ann. 13,

54). Auch die unruhigen, kriegslustigen

Sveben, die nach Caesars Aussage nur

zum kleineren Teil von Getreide lebten,

konnten doch des Ackerbaus nicht ganz

entbehren und ließen jeweils einen Teil

ihres Volkes zur Bestellung der Felder

daheim, während der andre in den Krieg

zog (BG. 4, 1). Wenn Caesar (BG. 6, 22)

von den Germanen sagt: agriculturae non

Student, so heißt das demnach sicher nicht

'mit Ackerbau beschäftigen sie sich nicht',

wie es wiederholt irrtümlich übersetzt

worden ist, sondern 'auf Ackerbau legen

sie keinen Wert'. (Vgl. Hoops Waldb. u.

Kulturpfl. 485 f. Weitere antike Zeugnisse

bei Matth. Much in seinem Aufsatz

Über den Ackerbau der Germanen, Mitt. d.

Anthrop. Ges. Wien 8, 220 ff.; 1879.)

§ 22. Gewichtiges Beweismaterial für

den Stand des german. Ackerbaus zur

Römerzeit liefert uns ferner die Sprach-

wissenschaft. Sie lehrt uns, daß die Namen
der Getreidearten sämtlich uralt germani-
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sches, zum Teil schon indogermanisches

Sprachgut sind, daß die Germanen keinen

einzigen Getreidenamen von den Römern
entlehnten, weil diese ihnen keine neuen

Sorten zu bieten vermochten. Während
von den Germanen schon in vorrömischer

Zeit Weizen, verschiedene Spelzarten,

Gerste, Hirse, Hafer und Roggen gebaut

wurden, sind Hafer und Roggen den Rö-
mern erst durch ihre Berührung mit den

Nordvölkern bekannt geworden. Auch
in technischer Beziehung konnten die

Germanen von den Römern wenig lernen.

Wir wissen, daß sie schon zu Plinius' Zeit

neben dem alten indogerman. Hakenpflug

einen vollkommneren schweren Räderpflug

mit zweischneidiger breiter Schar kannten,

die den Boden nicht nur auflockerte,

sondern zugleich umwandte, einen Pflug,

wie ihn die Römer damals noch nicht be-

saßen, der nur auf altem Kulturboden
brauchbar ist. (Näheres unter 'Pflug'.

)

Auch eine Reihe der nahrhaftesten Ge-

müsearten: Erbse, Bohne, Lauch, Möhre,

Rübe, Kürbis, sowie der Mohn und die

wichtigsten Pflanzen der Technik: Flachs,

Hanf und Waid waren entweder allen oder

wenigstens den Südgermanen längst vor

Ankunft der Römer bekannt (vgl. oben 18

11. 'Kulturpflanzen').

§ 23. Aber was den Germanen fehlte,

und was sie von den Römern lernten, das

war der feinere Gartenbau (s. d.).

Nee enim cum ubertate et amplitudine soll

labore contendunt, ut pomaria conserant

et prata separent aut hortos rigent: sola

terrae seges imperatur, sagt Tacitus (Germ.

26). Die Gemüse wurden wohl wie Flachs

und Hanf und die Getreide nur feldmäßig
gebaut, wie es noch heute vielfach ge-

schieht. Die ersten Ansätze zum Garten
freilich waren bei den Germanen gewiß
schon vor der Römerzeit vorhanden:
das Wort Garten selbst (got. gards, anord.

garfrr, ags. geard, afries. garda, as. gard
und gardo, ahd. garto) ist nicht, wie Grad-
mann (Der Getreidebau im deutschen u.

röm. Altert. 103; 1909) annimmt, ein altes

Lehnwort aus lat. hortus, sondern mit
diesem und griech. /opio? 'Gehege, Hof,
air. gort 'Saat' urverwandt (s. Agrarver-
fassung 4). Es bedeutet einen umzäunten
Hof, der das Haus umgibt: suam quisque

domuni s p ati circumdat, sagt Tacitus

an andrer Stelle (Germ. 16). Aber dieser

urgerman. ,,Garten" war wohl in erster

Linie ein umhegter Viehhof, in dem nur
nebenher auch Küchengewächse und Apfel-

bäume gepflanzt sein mögen. Eine ratio-

nelle Gartenkultur fehlte den Germanen;
diese verdanken sie den Römern.

§ 24. Daher kommt es, daß im Gegen-

satz zu den Getreidearten so viele unsrer

Küchengewächse lateinische Na-
men führen: Gemüse wie Kohl, Zwiebel,

Rettich, Spargel, Gurke, Lattich; Gewürze
wie Fenchel, Kümmel, Petersilie; ferner

alte Zierpflanzen wie Rose und
Lilie. Die Kultur aller dieser Pflanzen

ist erst durch die Römer nach dem Norden
gebracht worden (s. 'Kulturpflanzen').

§ 25. Ganz römisch ist ferner — vom
Apfelbau abgesehen — der Obstbau der

Germanen (s. d.). Die Namen fast sämt-

licher Obstarten sind aus dem Lateinischen

entlehnt: Birne, Pflaume, Zwetsche, Kir-

sche, Pfirsich, Aprikose, Quitte, Kastanie,

Maulbeere, Mandel; auch der Name Wal-
nuß, welsche Nuß, weist auf den Süden.

Und die Ausdrücke für die Veredelung

der Bäume, wie impfen, propfen usw.,

gehen ebenfalls aufs Latein zurück.

§ 26. Der Einfluß der Römer auf die

Entwicklung des germanischen Obst- und
Gartenbaus ist deshalb ein geradezu grund-

legender gewesen. Seine weitere Aus-

breitung in den Ländern des Nordens war
vor allem ein Werk der Mönche, die mit

dem Christentum zugleich die südlichen

Küchengewächse und Obstarten im Norden
einbürgerten. Dann trat ein Stillstand ein

:

der Bestand der Küchen-, Obst- und Zier-

gärten in den mittel- und nordeuropäischen

Ländern ist von den Römerzeiten bis zum
Ende des Mittelalters in der Hauptsache

der gleiche geblieben.

H o o p s Waldb. u. Kulturpfl. 483—565 (1905)

mit ausführlicher Literatur. Gradmann
Der Getreidebau im deutschen u. röm. Altertum.

Jena 1909.

C. Frühmittelalter. I. Süden.
§ 27. Als in den Stürmen der Völker-

wanderung die germanischen Stämme in

ihre späteren historischen Sitze eingerückt

waren, der ewige Kriegszustand aufhörte
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und sich fester gefügte staatliche, recht-

liche und wirtschaftliche Verhältnisse her-

auszubilden begannen, mußte der Ackerbau

immer mehr an Bedeutung gewinnen und
Technik und Betrieb sich vervollkommnen.

Aus den Zeiten der Völkerwanderung selbst

fehlt es fast vollständig an Nachrichten

über die Entwicklung des Ackerbaus. Von
der Merowingerzeit an aber mehren sich

die Zeugnisse rasch, und seit Beginn der

literarischen Überlieferung in den Landes-

sprachen tritt uns bei allen germanischen

Stämmen eine reich entfaltete Ackerbau -

Terminologie entgegen, die zum großen

Teil in die urgermanische Periode zurück-

reicht und so zugleich von dem Stand des

germanischen Landbaus vor der Römerzeit

weiteres Zeugnis ablegt.

§ .28. Für das bebaute Land
herrscht in allen germ. Sprachen die uralte

idg. Sippe von nhd. Acker: ahd. ackar, as.

akkar, afries. ekker, ags. cecer, anord. akr,

got. akrs, urgerm. *akraz m. = idg.

*agros m. : lat. ager, gr. dfypo? Acker', aind.

äjras m. 'Flur, Gefilde'. Auch die Sippen
von nhd. Feld und Land werden vielfach

schon in älterer Zeit im Sinne von Acker-
feld, Ackerland' gebraucht.

§ 29. Für das ,, Bestellen" des

Ackers scheint es an einem allgemeinen

Ausdruck im Sinne des lat. colere aus
älterer Zeit zu fehlen. Auf dem hoch- und
niederdeutschen Sprachgebiet ist die noch
heute im Deutschen allgemein übliche

Bezeichnung bauen, Bau (in Ackerbau,
Landbau, den Acker bauen usw.) schon in

frühma. Zeit belegbar: as. büland 'bebautes
Land, Feld' (Heliand), ahd. püennis 'rusti-

candi' (Notker), zu büan 'bauen'. Es kehrt
auch im Altnordischen wieder, hier aller-

dings in etwas generellerer Bedeutung:
bü n. 'Landwirtschaft', büandi, böndi,

bü-karl, -ßegn 'Landwirt'. Englisch und
Friesisch haben die gemeinsameBezeichnung
ags. tüian (ne. tili) 'ackern', tilp, tiling f.

'Ertrag des Landbaus, Feldfrüchte, Ernte',

eorßtilß 'agricultura' (^Elfrics Colloqu.,

WW. 99, 27); afries. Math dass. Der
Landwirt, Ackerbauer heißt ags. Hlia,

eorß-tüia oder cecerman.

§ 30. Das landwirtschaftliche B e -

triebssystem der Germanen zur Zeit

des Tacitus war die wilde Feldgraswirt-

schaft, wobei die Markgenossenschaft als

ganze auf ihrer Feldmark einen Wechsel

zwischen Ackerland und Weide mit lang-

jährigem Turnus einhielt, während die

einzelnen Bebauer auf ihren Ackeranteilen

alljährlich ein frisches Stück Brachland

unter den Pflug nahmen (s. Agrarverfas-

sung 17— 19). Als in späterer Zeit das Ge-

samteigentum der Markgenossenschaft an

der Ackerflur durch das Sondereigentum

der einzelnen ersetzt wurde (Agrarverfas-

sung 24) und die Zunahme der Bevölkerung

den Grund und Boden wertvoller machte,

ging die wilde Feldgraswirtschaft allmäh-

lich in eine geregelte Felderwirtschaft über.

Sie erscheint seit der Karolingerzeit vor-

nehmlich in der Form der Dreifelder-
wirtschaft, die ich zuerst in einer

Urkunde von 765 belegt finde (bei Graff

III 268: in mense iunio brachare idterum),

dann 771 (nach Hanssen Agrarhist. Abh. I

154), und die seitdem häufig bezeugt ist,

aber in ihren Anfängen wohl weiter zurück-

reicht. Sie beruht auf dem Wechsel von
Winterfrucht, Sommerfrucht und Brache,

der sich frühzeitig als besonders zweck-

mäßig erwies, so daß diese Betriebsform

sich bis ins 19. Jh. der allgemeinsten Ver-

breitung erfreut hat.

§ 31. Für die drei Abteilungen der Flur

fehlen alte Namen, was dafür spricht, daß

die Dreifelderwirtschaft sich erst nach der

Völkerwanderung ausgebildet hat. In Ober-

deutschland erscheint dafür ahd. zelga,

mhd. zeige, dazu heute dial. in der Oberpfalz

zeigen, zeichen 'den Boden bestellen' (Heyne

Hausaltert. II 11 f.). Das Brachfeld

wurde in der Regel bis in den Juni als

Viehweide benutzt, daher anord. trQÖ' f.

(zu troda 'treten'), mhd. trat; um Johanni
wurde es dann umgebrochen (mhd. valgen,

velgen und ahd. brächön, pp. gibrächöt, mhd.
brächen), daher der Ausdruck ahd. bräch-

velt 'intermissio' (Steinm. -Siev. III 407, 27)

für das brachliegende Land und der Name
brächmänöth für den Juni, den schon Ein-

hard (Vita Car. 29) erwähnt. Im Ags. heißt

das Brachfeld fealh f. (plur. fealga) oder

fcelging, fylging, me. falghe, falwe, ne. fal-

low; für das Umbrechen des Landes gilt

dasVerbum ae. fealgian oder fcelgan, fylgan,

das Subst. landbräce. Im umgebrochenen
Zustand blieb das Land dann mehrere
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Monate liegen, um im Herbst noch einmal

für die Wintersaat gepflügt zu werden.

§ 32. Der Acker wurde bei den west-

germanischen, wenn nicht bei allen german.

Völkern schon zur Römerzeit mit Mist
gedüngt. Wir haben nicht nur in sämt-

lichen germ. Sprachen eine äußerst reich-

haltige Menge von Ausdrücken für Mist,

Misthaufen, Jauche, die zum Teil aus idg.

oder germ. Urzeit stammen, sondern einer

derselben, düng, hat in den westgerm.

Sprachen schon vor ihrer Trennung be-

stimmt die engere Bedeutung 'Düngmittel'

angenommen. (Näheres unter 'Düngung'.)

Außer der jährlichen Düngung mit Mist

kannten die niederrheinischen Germanen zur

Römerzeit schon ein eingreifenderes, dem
Kuhlen unsrer Marschbauern ähnliches

Verfahren der Bodenverbesserung, wobei die

Erde in einer Tiefe von über drei Fuß
unter der Oberfläche ausgegraben und da-

mit der Acker einen Fuß hoch bedeckt

wurde, eine mühevolle Art der Düngung,
die etwa zehn Jahre lang vorhielt (s. Dün-
gung 3). Ob diese Methode oder vielleicht

das Mergeln, das in Frankreich schon in

vorrömischer Zeit von den Kelten gepflegt

wurde, und das hier bis in die fränkische

Zeit hinein, üblich blieb, bei den german.

Völkern auch im MA. angewandt wurde,

erfahren wir nicht.

§ 33. Das Umbrechen des Ackers und
Unterbringen des Düngers geschah nor-

malerweise mit dem Pflug, von dem
mindestens zwei Arten in Gebrauch waren

:

der leichtere Hakenpflug, namentlich auf

steinigem und wurzelreichem Boden ver-

wandt, und der schwerere Pflug mit Räder

-

gesteil und breiter, das Erdreich nicht bloß

aufreißender, sondern zugleich wendender
Schar, der nur auf altem Kulturboden
brauchbar ist (oben § 4 u. 22). Über beider

Formen und Namen s. 'Pflug'. Der Pflug

wurde von einem oder zwei Gespann Ochsen
mit dem Joch (ahd. joh, ags. geoc) auf

der Stirn gezogen. Zur Bedienung dienten

zwei Mann : der Pflüger (arator, ags. yrfling),

meist wohl ein Knecht, der den Pflugsterz

handhabte (lat. stivarius, ags. sülhhrcbbere)
,

und der Treiber, gewöhnlich ein Knabe, der
mit einem langen Stachelstock (ahd. gart

m -> aSs - gäd f., gädisen n.) die Tiere antrieb.

(S. die Abb. aus dem ags. Kalendarium

des 11. Jhs., Taf. 1,1.) Für die Handhabung
des Pflugs begegnen im Ags. die Ausdrücke
wegan 'bewegen' und pyn 'drücken' (Rätsel

22, 5). Das Antreiben der Zugochsen hieß

ahd. triban (Graf! 5, 481 'minari), and.

driban (Gallee Vorstud. 417 'minare'), ags.

drifan; daneben ahd. menno 'mino', menüa
'minavit' (Graff 2, 771), Lehnwort aus afrz.

mener, it. menare, lat. minare 'durch

Schreien und Prügeln antreiben, besonders

das Vieh'. Eine lebhafte Schilderung von
seinem harten Tagewerk entwirft der un-

freie Ackerknecht in ^Elfrics Colloquium

(WW. 90) : wie er bei Tagesanbruch in

jedem Wetter hinaus muß, wie er die

Ochsen aufs Feld treiben und vor den Pflug

spannen, Schar und Sech am Pflug be-

festigen und dann mit Hilfe eines Knaben,
der mit dem Stachelstock die Ochsen an-

spornt und vor Kälte und Schreien ebenso

heiser ist wie er selbst, den ganzen Tag über

einen vollen Acker oder mehr umpflügen

muß.

§ 34. Zum Zerkleinern, Auflockern, Ver-

mischen und Ebnen des vom Pfluge um-
gebrochenen Bodens, zur Zerstörung der

Unkräuter und zur Unterbringung der

vSaat diente die schon aus der idg. Urzeit

stammende Egge (s. d. und oben §6), die

im MA. vielfach dreieckig gewesen zu sein

scheint und mit eisernen Zähnen versehen

war. Die westgerm. Sprachen haben den

alten idg. Namen bewahrt: ahd. egida f.,

and. egitha, egida st. sw. f., awfries. eyde,

ags. egepe, egpe swf. ; die nordischen haben

eine andere Benennung: anord. harfr, herft,

dän. harv, schwed. harf sb.,* harfva vb.

§ 35. Der Sämann (got. saiands, sai-

jands, anord. säd'-madr, ags. scedere, säwere,

säwend, ahd. säio, sääri) trug, wie noch

heute, einen Sack oder ein Tuch (s. Abb. z.

'Pflug'), aus dem er die Saat (got. -sips f.,

anord. sät?, s&frin., ags. s&d n., as. sädn.,

ahd. sät f.) aufs Feld streute. Das Säen

heißt ags. scewet n.

Die Saatzeit (anord. säd'-tid', -tinii,

ags. säid-tima m. oder seo lid frces scewetes)

war in Deutschland und England für die

Winterfrucht der September oder Oktober,

für die Sommerfrucht der März (Heyne

Hausaltert. II 47, A. 95). In nassen Jahren

konnte die Wintersaat in manchen Gegen-

den infolge von Regengüssen und Über-
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schwemmungen überhaupt nicht vorge-

nommen werden, sondern man mußte die

Aussaat bis zum Frühjahr verschieben. So

heißt es in Einhards Annalen z. J. 820

(MGS. 1, 207): In quibusdam vero locis

de inundatione fluminum, aquis in piano

stagnantibus, autumnalis satio ita impedita

est, ut paenitus nihil frugum ante verni

temperiem seminaretur. Und ähnlich

schlimm lautet der Bericht fürs folgende

Jahr 821 (ib. 208) : Autumnalis satio iugitate

pluviarum in quibusdam locis impedita est.

§ 36. Auf Dorffluren mit Gemenglage

wurde die Bestellung der Äcker wegen

Mangels an Zufahrten zu den einzelnen

Ackerparzellen und des damit zusammen-
hängenden Flurzwangs (s. d.) von sämt-

lichen Markgenossen gleichzeitig vorge-

nommen. Wer nach Aufgehen der Saat

noch eine Egge über das Ackerland eines

andern schleppte oder mit einem Wagen
darüber fuhr, wurde nach der Lex Salica

34, 2 wie nach der Lex Ribuaria 44 (MGLeg.

5, 235) mit einer beträchtlichen Geldbuße

bestraft.

§ 37. Die Feldfrucht heißt ags.

wccstm, dazu wcestmian 'Früchte tragen',

wcestmb&re 'fruchtbar' ua. ; ein Mißwachs
ist unwccstm.

§ 38. Für die Ernte gibt es in den alt-

germ. Sprachen drei bis vier Benennungen

:

1. got. asans f., ahd. aran, am, mhd. erne f.,

mnd. am, arne, erne f., ags. -ern; dazu das

Verbum ahd. as. amön 'ernten'; 2. as. beo,

bewod n., afries. be, zu büan 'bauen'; 3. ags.

gerip n., dazu vb. ripan 'ernten'. Auch ahd.

herbist m., ags. heerfest m., anord. haust n.

'Herbst' scheint ursprünglich 'Ernte' be-

deutet zu haben (zu lat. carpere 'pflücken',

gr. xapTTo? 'Frucht'). Die Ernte fand im
August statt, der daher seit alten Zeiten

als 'Erntemonat' bezeichnet wird: ahd.

Aranmänöth schon bei Einhart (V. Car. 29),

ags. Rugern 'Roggenernte'.

§ 39. Das Getreide wurde in altgerm.

Zeit nicht mit der Sense gemäht, sondern,

wie in der idg. Urzeit (oben § 8), mit der

Sichel (s. d.) geschnitten. Dabei wurden
die Halme, wie auf den Abbildungen Taf. 1,

Nr. 2. 4 (vgl. auch Heyne Hausaltert. II

Fig. 11) deutlich zu erkennen ist, unterhalb
der Ähren in Büscheln gepackt und etwa in

halber Höhe abgeschnitten, so daß lange

Stoppeln stehen blieben. Die Sense (s. d.)

war dem Grasschnitt vorbehalten. Die ge-

schnittenen Kornbüschel wurden vom
Schnitter hinter sich auf den Boden gelegt,

um dann entweder in Garben zusammen-
gebunden (Heyne II Fig. 1 1) oder in größeren

ungebundenen Schwaden (Taf. I, 2) mittels

einer Gabel auf den Wagen verladen zu

werden. Das mit der Hand zusammen-
geraffte und geschnittene Kornbüschel hieß

ursprünglich ahd. garba, and. garda f.,

eigtl. 'Handvoll', glossiert 'manipulus' (zur

Wz. von nhd. grapsen, ne. grabble 'raffen,

ergreifen'), die aus den Büscheln zusammen-
gestellte Garbe hieß ahd. scoub m., and.

sköf m., ags. sceaf m., anord. skauf n.

Aber schon in ahd. Zeit nahm garba die

Bedeutung 'Garbe' an (Steinm.-Siev. III

280, 15 manipulus, colligatura: garba) und
verdrängte scoub, das sich auf die Bedeu-

tung 'Strohbund, -wisch, Bündel' be-

schränken mußte (mhd. schoup nur noch

so), während für das geschnittene Büschel

der Ausdruck ahd. sicheling aufkam, der

aber auch bald im Sinne von 'Garbe' ge-

braucht wurde (Steinm.-Siev. III 200, 50
manipulus: garba vel sicheling; s. auch

Heyne Hausaltert. II 52 f.).

§ 40. Das Schneiden und Einbringen des 1

Getreides wurde, wie die Bestellung des

Landes (§ 36), auf Dorffluren mit Gemeng-
lage von der ganzen Markgenossenschaft

gleichzeitig besorgt; ob dabei jeder für sich

erntete, wie es heute in Gegenden, wo noch

Flurzwang herrscht, meist geschieht, oder

ob das Schneiden des Korns auf der ganzen

Feldmark von der Markgenossenschaft ge-

meinsam vorgenommen wurde, so daß alle

für einen und einer für alle arbeiteten, ist

nicht sicher; die beiden ags. Miniaturen

Taf. 1, 2 u. Heyne II Fig. 1 1 scheinen für ge-

meinsame Ernte zu sprechen, wenn dabei

nicht an ein Herrengut gedacht ist. Das Ein -

fahren des Korns besorgte aber wohl jeder

für sich, wozu man in den meisten Gegenden

sich eines zweirädrigen Wagens (lat. carrus)

bediente; so bei den Angelsachsen nach dem
Zeugnis von Taf. 1,2; vgl. auch Lex Sal. 27,

8; 34, 2 und Lamprecht DWL. I 9, A. 5;

doch wird LSal. 34,2 Cod. 3 und LRib. 44
neben dem zweirädrigen auch der vier-

rädrige Wagen [carruca) in Verbindung mit

dem Ackerbau erwähnt.



Tafel 1.

Ackerbau.
I. Angelsächsischer Räderpflug mit Pflüger, Treiber und Sämann. Aus dem ags. Kalendarium
Cotton Tiberius B V im Brit. Museum. Originalphotographie. — 2. Getreideernte. Ebendaher.
Originalphotographie. — 3. Dreschen und Sieben des Getreides. Ebendaher. Originalphotographie. —

4. Getreideernte. Aus dem Utrechter Psalter. Nach Heyne Hausaltert. 3, Fig. 15.
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§ 41. Das geerntete Korn wurde in die

Scheune geschafft, in deren Mitte sich in

der Regel die Dreschtenne befand;

wenigstens ist das bei der Scheune des St.

Galler Klostergrundrisses von 820 der Fall,

wo die Tenne die Form eines Kreuzes hat.

(S. den von Ferd. Keller hrsg. Bauriß; die

Scheune für sich ist nachgebildet bei Heyne
Hausaltert. II 55.) Der Dreschplatz hieß

got. gaßrask n., ahd. flazzi, flezzi oder tenni

n., ags. pirscel-flör 'Drischelflur', bereflör

'Gerstenflur' oder breda piling 'Bretter-

buden' (Wright-Wülker 147, 14 area: breda

piling, vel flor on to fierscenne), woraus sich

ergibt, daß die Tenne bei den Angelsachsen

um 1000 aus Bretterdielen hergestellt

wurde.

§ 42. Für das Dreschen herrscht in

allen germ. Sprachen das uralte Wort got.

priskan, anord. priskja, pryskva, ags. pers-

can, ahd. dreskan. Während das gewöhn-
liche Dreschverfahren in der idg. Urzeit

das Austreten der Körner durch das Vieh

war (s. ob. § 9), scheinen die Germanen in

historischer Zeit vorzugsweise oder aus-

schließlich das Dreschen mit dem Stock

oder dem Flegel geübt zu haben. Der
einheimische Name für den Dresch-
flegel war ahd. driskil, ags. perscel. Da-
neben begegnet schon ahd. flegil m., mnd.
vlegele, spätags. fligel (um IOOO), frühme.

flejjl (um 1200). Die letzteren Ausdrücke
bezeichnen sicher den zweiteiligen Flegel,

der diesen Namen ja heute noch führt. Er
wird zuerst von Hieronymus im 4. Jh. er-

wähnt, der ihn unter dem volkstümlichen

lat. Namen flagellum 'Geißel' kennt. Es
ist wohl das Natürlichste, die germ. Aus-
drücke gleich den roman. aus diesem lat.

Wort abzuleiten; doch ist es fraglich, ob
die Germanen mit dem Lehnwort auch das

Werkzeug von den Römern erhalten haben,
da das Verbreitungszentrum des Wortes
wie der Sache nach Meyer-Lübkes
Zusammenstellungen (WuS. I, 233 ff.) nicht

sowohl in Italien als vielmehr in Nordgallien

bzw. Nordfrankreich liegt und man nicht

weiß, wo der vielgereiste Hieronymus den
vulgärlat.Ausdruck kennen lernte. Jedenfalls

bezeichnet auch das einheimische Wort
drischel heute und wohl schon im MA. in

Bayern und Österreich den zweiteiligen

Flegel. Daß die Angelsachsen mit diesem

Werkzeug bekannt waren, zeigt die Mini-

atur aus dem ags. Kalendarium des II. Jhs.

(Taf. 1,3). Der ags. Flegel gleicht dem heute

noch üblichen ; die beiden Teile waren durch

Leder verbunden, aber die Schlagkeule war
wesentlicher länger als jetzt. Weiteres unt.

'Dreschen'.

§ 43. Der allgemeine Ausdruck für das

Reinigen des Korns von der
Spreu ist das aus der idg. Urzeit ererbte,

auf die Benutzung des Windes hin

weisende urgerm. *winpjan, *winpisön

*windwön: got. dis-winpjan 'Xixjxav, aus

einanderwerfen'; anord. vinza 'worfeln'; ags

windwian 'ventilare', me. windwen, ne. win

now 'schwingen, wannen', ahd. wintön 'ven-

tilare', mhd. winden (s. § 10).

Das gewöhnliche germanische Verfahren

zur Reinigung des Getreides war von alters

her das Worfeln, wobei das Korn mit

einer kurzstieligen Schaufel auf die Tenne
geworfen wird, so daß der Wind die leichte

Spreu entführt, während das schwere Korn
zu Boden fällt. Für die Worfel-
schaufel begegnen drei verschiedene

Namen, die in ihrem ersten Glied winp-,

wind- gleichmäßig die Bestimmung des

Gerätes angeben, im zweiten auf das

Werfen mit der Schaufel hinweisen: got.

winpi-skaüro f. zu ahd. scora 'Schaufel';

ahd. wint-scüvala f., mhd. wintschüfel, and.

windscüfla swf., ags. windscofl (Hs. -sobl

für -scobt) und windwi-scoful f. (Hs. win-

diu-); ahd. wintworfa f. (Otfr. I 28, 5),

dazu mhd. worfen 'worfeln'.

Neben dem Worfeln war aber auch die

Reinigung des Korns durch Schwingen
in einer Wanne bekannt, das schon aus

der idg. Urzeit überkommen war (oben

§ 10) und auf dem Lande noch heute neben

jenem üblich ist. Der mit lat. vannus

'Getreideschwinge' urverwandte Name ahd.

wanna, mhd. wanne bezeichnet Ursprung

lieh speziell die Wanne zum Getreide

winden; es wird glossiert durch 'sporta

pala, vannus, ventilabrum' (Graff I, 885 f.)

bedeutet aber trotz 'pala' und 'ventila

brum' sicher nicht 'Worfschaufel', sondern

nur 'Wanne', wie die weitere Bedeutungs-

geschichte des Wortes zeigt. Dazu die

Ableitungen ahd. wannön 'ventilare', wan-

nöth m. 'ventilatio' (Graff aaO.) und die

synonyme Nebenform ahd. wint-wanta swf.
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(Otfr. I 27, 63; s. § 10). Auf Entlehnung

aus lat. vannus f. beruht ags. ws. fann f.,

north, fonnae oder windgefonnae swf. (Lin-

disf. Ev.). Auch ags. windswingla swm.

bedeutet trotz des Lemmas 'pala vel venti-

labrum' wohl 'Getreidewanne', nicht 'Wor-

felschaufel', während die genaue Bedeu-

tung von ahd. wintpreita swf. 'ventilabrum'

(Ahd. Gl. I263, 26) sowie die des allgemei-

neren ahd. winta f. dahingestellt bleiben muß.

§ 44. Nach dem Worfeln oder Wannen
wurde das Korn noch gesiebt (ahd.

redan; ags. siftan, mnd. siflen), namentlich

um den Unkrautsamen zu entfernen; thaz

muasi er (der Teufel) redan iu thaz muat,

so man körn in sibe duat, läßt Otfrid (IV

13, 16) Christus sagen; vgl. auch Taf. 1,3.

Es gab zwei Arten von Sieben : ein gröberes

mit dem alten idg. Namen ags. hrid{d)er

n., ahd. ritera, ritra swf. 'cribrum' (§ 16),

daher ags. hridrian, ahd. ritarön 'cribrare'

;

und ein feineres: ags. sife n., and. sif n.,

ahd. sib n. 'cribellum'. Das Kornsieb führt

ags. den spezielleren Namen windwig-syfe

n. 'ventilabrum' (WW. 141, 11). Vgl. 'Sieb'.

§ 45. Für die Spreu gibt es in den

altgerm. Sprachen eine Menge Ausdrücke,

die ursprünglich verschiedene Arten von

Abfällen (wie Spelzen, Grannen, Hülsen

usw.) bezeichneten, aber bald in ihrer Be-

deutung durcheinanderflossen. Das älteste,

gemeingerm. Wort ist wohl got. ahana f.

c

a)(Upov; anord. ogn f., pl. agnar, dän.

avne; ags. egenu f. und ccgnan pl., ahd.

agana f., mit gr. a^vyj 'Spreu' urverwandt

(§ 11). Westgerm, und besonders nieder-

deutsch-englisch ist and. mnd. mndl. kaf

n. 'palea', nnd. nhd. kaff n., ags. ceaf n.,

ahd. mit Ablaut cheva swf. 'siliqua' (Graff

4, 370). Ausschließlich hochd. sind: ahd.

mhd. spriu n. (plur. thiu spriu Otfr. oder

spriuwir), nhd. spreu f. zu einer Wz. spreu-

'stieben, sprühen', und ahd. helawa, mhd.
helewe, helwei. 'palea, Spreu'. Angelsächsich

kommt neben ceaf auch windwigceaf oder

schlechtweg Windung, winnung f., pl. win-

nunga im Sinne von 'zizania, paleae' vor.

Über die angebauten Pflanzen s. Kultur-
pflanzen, Gartenbau und Obstbau; vgl.

ferner Agrarverfassung.

Heyne DHausaltert. II 26—62 (1901).

H o o p s Waldb. u. Kulturpfl. 590—603 (1905),
mit Literatur. Johannes Hoops.

IL Norden. § 46. Wie in Mittel-

europa, so reicht auch in den nordeuro-

päischen Ländern der Ackerbau in graue

Vorzeit zurück. Aus der älteren nordischen

Steinzeit allerdings hat man bis jetzt noch
keine Spuren von Ackerbau gefunden, aber

vom Beginn der jüngeren Stein-
zeit an sind in ganz Dänemark und im
südlichen Schweden zahlreiche Zeugnisse

für Getreidebau zutage gekommen in Ge-

stalt von Körnerabdrücken und verkohlten

Körnern, die sich in den Wänden der Ton-
gefäße und in Abfallshaufen aus dieser und
den folgenden Perioden erhalten haben.

Dadurch ist jetzt erwiesen, daß Gerste
und Weizen in der ganzen jüngeren

Steinzeit und seit der Mitte derselben auch
Hirse daselbst gebaut worden ist.

§ 47. In der Bronzezeit tritt in

Dänemark noch der Hafer und seit dem
Ende der Periode möglicherweise auch der

Flachs hinzu, wenigstens hat man ver-

einzelte Reste eines feinen Leinenstoffs aus

dieser Zeit entdeckt, der allerdings auch

importiert sein kann. Funde von Ge-
treidesicheln aus Bronze, die Dar-

stellung eines von einem Ochsenpaar ge-

zogenen Hakenpflugs auf dem Fel-

senbild von Bohuslän im westl. Schweden
aus der späteren Bronzezeit (s. oben § 4
u. die Abb. unt. 'Pflug') und der vorzüglich

erhaltene hölzerne Hakenpflug aus dem Moor
von Dostrup in Jütland, der wahrscheinlich

aus der Bronzezeit, mindestens aber aus

der ältesten Eisenzeit stammt (s. ebenda),

vervollständigen unser Bild von dem nordi-

schen Ackerbau in dieser Periode.

§ 48. Aus dem Anfang der Eisenzeit hat

man verschiedene weitere landwirtschaft-

liche Geräte wie Spaten und Eggen
und später, aus derselben Periode, Pflug-
schare und Sichelklingen. Im
jüngeren Eisen alter, in der Völkerwande-

rungszeit, hatte man außer den früheren

Arten von Saatpflanzen auch damit be-

gonnen, Roggen und Bohnen zu

bauen, doch wahrscheinlich nur an be-

stimmten Stellen, kaum im ganzen Norden.

Aus dieser Zeit hat man auch sichere Zeug-

nisse über Flachsbau. Dagegen ge-

hört das Bauen von Erbsen erst einer

späteren Epoche, dem Ende der Vorzeit

oder dem Beginn der historischen Zeit, an.
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§ 49. In der Wikinger- und Saga-
zeit trieb man einen ausgedehnten Acker-

bau im ganzen Norden, worüber wir ziem-

liche reichliche Angaben in der altnordi-

schen Literatur haben, sowohl in Gesetzen

wie den Sagas und einzelnen Gedichten.

Aber die Rolle, die der Ackerbau für jedes

einzelne der nordischen Länder spielte, war

doch von höchst ungleicher Bedeutung.

In Dänemark und Südschweden, die sich

weit besser für den Ackerbau eigneten als

der übrige Norden, war dieser sicherlich

weit mehr entwickelt als anderswo. Dies

wird auch nachdrücklich von Adam von
Bremen (etwa 1070) hervorgehoben, der

Fünen, Seeland und Schonen wegen ihrer

Fruchtbarkeit rühmt, während er von Nor-

wegen sagt, daß es wegen seiner vielen

Berge und seines rauhen und kalten Klimas

sehr unfruchtbar sei und sich nur zur

Viehzucht eigne. Diese Bemerkung ist

jedoch keineswegs richtig und in hohem
Grade irreführend, denn Ackerbau wurde
allgemein in Norwegen getrieben, nicht

allein zu Adams Zeit (11. Jh.), sondern

schon lange vorher — weit hinein in die

vorhistorische Zeit, obwohl es zweifelhaft

sein kann, ob er hier so weit zurückreicht

wie in Dänemark und Südschweden; es ist

dies kaum wahrscheinlich. Es liegt zur

Beurteilung dieser Frage noch nicht ge-

nügendes archäologisches Material vor. Nur
insoweit hat Adam recht, als der nor-

wegische Ackerbau selbstverständlich weit

hinter dem dänischen zurückgestanden hat,

ebenso wie Dänemark nach anderen Zeug-

nissen als Ackerbau treibendes Land hinter

Deutschland zurückstand; was ua. aus der

Äußerung einiger geistlicher Abgesandten
aus Deutschland hervorgeht, die im An-
fang des 12. Jhs. Dänemark besuchten,

und die den Kornbau in Dänemark als

ziemlich gering bezeichneten, während nach
ihrer Aussage Vieh zusammen mit reich-

lichem Fischfang den Hauptreichtum des

Landes bildeten.

§ 50. Daß Ackerbau in dieser Periode

in Norwegen in verhältnismäßig großer

Ausdehnung getrieben worden ist, darüber
liegen zahlreiche Zeugnisse in der alten

Literatur vor. So wird Kornbau hier im
ersten Viertel des 11. Jhs. in den meisten

Gegenden des Landes erwähnt, nicht allein

im südlichen, östlichen und westlichen Teil,

sondern auch im nördlichen, ja sogar bis

nach Trondenaes im jetzigen Stift Tromsö
hinauf.

§ 51. Aber wenn auch somit der Acker-

bau in Norwegen ungefähr im ganzen Land
getrieben wurde, scheint doch die Ausbeute
häufig nicht sehr groß gewesen zu sein.

So wird es an verschiedenen Stellen als

eine besonders zufriedenstellende Ernte be-

zeichnet, wenn man so viel Korn erntete,

daß die meisten, außer was sie für ihre

Haushaltung brauchten, hinlänglich Korn
zur Aussaat (freekorn) für das kommende
Frühjahr hatten. Daß oft großer Mangel
an Korn zur Aussaat geherrscht hat, geht

auch aus einer Gesetzesbestimmung her-

vor, die darauf ausgeht, dem Volk solches

zu sichern. Wer sich nicht die Aussaat

auf andere Weise sichern konnte, durfte

sich nämlich an den Vogt des Königs

wenden und verlangen, daß er Sachver-

ständige ernenne, um den Kornvorrat des

Volkes zu untersuchen, und wenn nach
deren Urteil sich bei einem Bauern mehr
Korn fand, als dieser selbst zur Aussaat

und für seine Haushaltung bis zum nächsten

Herbst brauchte, konnte der Vogt, selbst

wenn der Eigentümer sich dem widersetzte,

das überflüssige Korn nehmen und es den

Leuten geben, denen Korn zur Aussaat

mangelte. Diese mußten es zurückbezahlen,

sobald sie neues Korn bekamen.

§ 52. Oft mißglückte die Saat in Nor-

wegen, besonders häufig im nördlichen Teil

des Landes. Man mußte da Abhilfe schaffen

entweder durch Einkauf aus den Teilen des

Inlandes, in denen die Ernte reichlicher

gewesen war, oder durch Einfuhr aus dem
Ausland, aus dem man sicherlich stets

auch in guten Jahren einen Teil des Korns

einführen mußte. Da man immer darauf

vorbereitet sein mußte, daß die Aussaat

fehlschlagen konnte, waren manche, be-

sonders im nördlichen Norwegen, so vor-

sichtig, sehr große Kornscheunen aufzu-

führen, in denen sie in guten Jahren große

Kornvorräte aufstapelten, so daß sie,

wenn ein Mißjahr eintraf, sich und andern

mit dem ,, alten Korn" (Jörn körn) helfen

konnten, das sie in ihrer Scheune liegen

hatten. Auch in Dänemark werden solche

Veranstaltungen und die Einfuhr von Korn
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aus dem Ausland erwähnt, wenn man
fürchtete, daß ein Mißjahr eintreffen würde.

Doch ist dies hier gewiß selten gewesen;

denn wir sehen, daß die Kornernte in

Dänemark in der Regel so reichlich war,

daß man Korn von dort nach Norwegen

ausführen konnte.

§ 53- Wenn im Norden ein Mißjahr

(hallccri) eintraf, schrieb man dies dem
Zorn der Götter zu. Man versuchte des-

wegen diese durch Opfer zu versöhnen.

Im ersten Jahr opferte man Rinder, und
wenn dies nicht half, griff man zu Menschen-

opfern (mannblöt). War auch dieses ohne

Erfolg, griff man als letztes Mittel zu dem
Ausweg, den König selbst den zornigen

Göttern zu opfern und deren Altäre mit

seinem Blute zu beschmieren. Das soll

nach den alten Sagen mehrmals nordischen

Königen, deren Namen in den Sagas

angeführt werden, passiert sein, teils weil

man meinte, daß der König selbst schuld

an dem Mißjahr sein müßte, teils weil er

als der oberste Mann im Lande das beste

Opfer war, das man auftreiben konnte.

Eine Bekräftigung dafür, daß ein Mißjahr

im Zorn der Götter seine Ursache hatte,

glaubten die Heiden in Norwegen gefunden

zu haben, als es sich traf, daß in Harald

Graafelds und seiner Brüder Regierungs-

zeit mehrere Jahre hintereinander Miß-

ernten herrschten (961—965), wofür man
den Königen die Schuld gab, weil sie,

die das Christentum in England an-

genommen hatten, sich feindlich gegen die

heidnische Götterverehrung stellten, wäh-
rend die ersten Regierungsjahre des Heiden
Hakon Jarl ungewöhnlich gut waren.

Und wieder gab es unter Olaf dem Heiligen

im nördlichen Norwegen mehrere Jahre
hintereinander (1020—1022) Mißwuchs, was
man selbstverständlich seinen eifrigen Be-
strebungen für die Einführung des Christen-

tums zuschrieb.

§ 54. Über Island sagt Adam von
Bremen: nullce ibi fruges, woraus man,
zumal da sich jetzt auf Island kein Ge-
treidebau findet, beinahe schließen könnte,
daß man auch in der Wikinger- und
Sagazeit keinen Ackerbau dort getrieben

hat. Aber das Verhältnis war in Wirklich-
keit ganz anders, denn Getreidebau wird
auf Island von Beginn der Besiedlung

(etwa 870) an und die ganze Sagazeit

hindurch erwähnt, sowohl im 9., 10., 11.

und 12., wie im 13. und 14. Jahrh., ja bis

herab zum Jahr 1600, obwohl er in den

letzten Jahrhunderten sehr gering war.

Das gleiche kann man aus verschiedenen

Ausdrücken in den Gesetzen und aus einer

Menge von Ortsnamen sehen (zB. Akrar,

Akrey, Korngerfri, Rilghölnii, Bygghöll, Vitaz-

gjafi usw.). Man kann des weiteren sehen,

daß der isländische Ackerbau sich nicht

auf einzelne wenige Stellen beschränkte,

sondern verhältnismäßig allgemein war,

denn Getreidebau wird nicht allein an
vielen verschiedenen Stellen des Süd- und
Westlandes erwähnt, sondern auch im
Nordland. In keiner von diesen Quellen

erhalten wir indessen eine sichere Auf-

klärung darüber, wievielfachen Ertrag

der Kornbau gegeben hat, oder ob die

Arbeit und die Unkosten, die der Ackerbau
mit sich führte, lohnend gewesen sind im
Verhältnis zu anderem Nahrungserwerb.

Es scheint den Nordleuten, die nach Island

auswanderten, nicht eingefallen zu sein,

die Frage aufzuwerfen, ob sich Island

wirklich zum Ackerbau eignete. Sie setzten

bloß ihre gewohnte Lebensweise fort und
fingen sofort in ihrer neuen Heimat an,

ihre Äcker zu pflügen, was ua. von dem
einen der beiden ersten Landnahmsmänner,
Hjörleifr Hrödmarsson, erzählt wird. Die

Wahrscheinlichkeit spricht jedoch dafür,

daß die Ernte meistens ziemlich unbe-

deutend war und die Saat oft fehlschlug,

was auch dadurch bestätigt wird, daß

von einzelnen besonders fruchtbaren Äckern

als etwas ganz Außerordentliches hervor-

gehoben wird, daß sie jedes Jahr reifes

Korn trugen.

§ 55. Die Getreidearten, die

in der altnordischen Literatur erwähnt

werden, sind: Gerste (bygg, byggsäd),

Weizen {hveüi, hveüikorn), Hirse
(hirsi), Hafer (hafri, hagri) und
Roggen (rtlgr, rüfr). Als gemeinsame

Benennung für alle diese Getreidearten

brauchte man Korn (körn) oder Saat

(sää, sczH, kornsceäi), und die borsten

-

losen Kornarten nannte man mit gemein-

samem Namen hamalkyrni (Hoops Waldb.

u. Kulturpfl. 637 f.). Das Wort körn wird

jedoch oft in alten Schriften als Bezeich-
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nung für Gerste allein gebraucht, als das

gewöhnlichste, wichtigste und wahrschein-

lich auch älteste Saatkorn. Von Hülsen-
früchten werden des weiteren genannt

Bohnen (baunir, Sg. baun) und Erb-
sen [erlr) sowie von Wurzelpflanzen

Rüben (ncepur, Sg. ncepa, in Schweden

rövd) und mehrere andere.

§ 56. Die beiden zuerstgenannten Ge-

treidearten, Gerste und Weizen,
werden sehr häufig erwähnt und sind

sicher sehr verbreitet gewesen. Dagegen
wird Hirse nur ein einziges Mal ge-

nannt, was darauf deuten könnte, daß

diese Getreideart bereits damals seltener

wurde, wenn sie überhaupt angepflanzt

worden ist, denn der Name, der nur in

einer Aufzählung der jüngeren Edda vor-

kommt, kann entweder Überlieferung einer

älteren Zeit oder aus einer fremden Lite-

ratur eingedrungen sein. Ebenso wie

Hirse jetzt so gut wie gar nicht im Norden
gebaut wird, scheint man bereits in der

Sagazeit ihren Anbau entweder ganz oder

doch fast ganz aufgegeben zu haben, ob-

wohl sie, wie archäologische Unter-

suchungen zeigen, in früheren Zeiten von
der Mitte des jüngeren Steinzeitalters an

angebaut worden ist (§ 46). Hafer wird

unter diesem Namen in Norwegen zuerst

im 14. Jh. erwähnt, denn ob der ein

einziges Mal vorkommende Namen ginhafri

'Hafer' bedeuten soll oder etwas anderes,

ist unsicher, und die Form hafra in der

älteren Edda (Härbardsljöd 3) muß sicher

als Acc. Plur. von hafr 'Bock' (von Thors
Böcken) aufgefaßt werden und nicht von
hafri. In Schweden wird der Hafer am
Ende des 13. Jhs. und in Dänemark
bereits um die Mitte des 12. Jhs. erwähnt.

Daß er in der norweg.-isländ. Literatur

früher unter dem fremden Namen korkt

(vgl. ir. coirce, corcd) auftritt, scheint am
ehesten darauf hinzudeuten, daß sein

Anbau in Norwegen nicht sehr verbreitet

gewesen ist. Übrigens scheint der Hafer
selten als Brotkorn angewandt worden
zu sein, vielmehr meistens als Pferdefutter,

denn er wird in den schwedischen Gesetzen
hcestakorn genannt; und ebenso muß man
gewiß den in norwegischen Quellen vor-

kommende Zuname hestakorn verstehen.

Roggen wird in Norwegen bereits in den

ältesten Gesetzen erwähnt und ist am Ende
des 13. Jhs. ziemlich allgemein gewesen, da
er zu dieser Zeit als Normalbenennung
für Gewicht gebraucht wird. Als Zeugnis

seines hohen Alters in Norwegen können
die Landschaftsnamen Rogaland und
Rogheimr genannt werden, von deren

erstem Glied man annimmt, daß es dieses

Wort enthält. In Schweden scheint der

Anbau des Roggens sehr verbreitet ge-

wesen zu sein, denn er wird überall in den

schwedischen Gesetzen genannt, obwohl
er in einzelnen schwedischen Quellen als

neuere Getreideart bezeichnet wird, was
aber nur beweist, daß er in früherer Zeit

nicht über das ganze Schweden aus-

gebreitet gewesen ist. Auch in den däni-

schen Gesetzen wird Roggen als allgemein

erwähnt, und sein Anbau hier geht wahr-

scheinlich bis auf die ersten Jahrhunderte

nach Christi Geburt zurück, obwohl man
bei archäologischen Untersuchungen seine

Spur nicht früher als zur Zeit der Völker-

wanderung gefunden hat. Bohnen,
Erbsen und Rüben werden in

Norwegen zuerst im 13. Jh. erwähnt, und
die beiden letzten sind sicher nicht sehr alt.

Doch scheinen sie bereits in der heidnischen

Zeit gebaut worden zu sein.

§ 57. In keiner der Quellen, die die

eigentliche Sagazeit betreffen, finden sich

irgendwelche Aufklärungen darüber, welche

Getreidearten man auf Island anbaute.

Überall, wo der isländische Getreidebau

erwähnt wird, wird nur das Wort körn

oder Scedi gebraucht. Hiermit ist doch

sicher, wie in Norwegen, meistens Gerste
gemeint, obwohl das Wort auch andere

Getreidearten bedeuten kann. Namen
wie Byggardr und Bygghöll, von denen

der letzte sich an zwei verschiedenen

Stellen auf Island findet, enthalten sicher-

lich auch Erinnerungen an den Bau von

Gerste. Nach einem Zeugnis des 14. Jhs.

war auch Gerste die Getreideart, die

damals ausschließlich gebaut wurde. Es

heißt nämlich dort: Korn vex i fäm stQÖ'um

sunnanlands, ok eigi nenta bygg ('Korn

wächst an einigen wenigen Stellen des

Südlandes; aber nur Gerste'). Es kann

jedoch für sicher gelten, daß man auch

Roggen auf Island gebaut hat, denn

er wird in einem Vers aus dem II. Jh.
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auf einem Gehöft erwähnt, auf dem man
Korn baute. Dasselbe geht aus den Namen
Rüghölmi und Rüfeyjar hervor. Ob einige

der zahlreichen isländischen Ortsnamen,

die mit hafra zusammengesetzt sind

(Hafranes, Hafragil, Hafr•afeil usw.), in

Verbindung mit hafri 'Hafer' oder nur mit

hafr 'Bock' stehen, läßt sich nicht aus-

machen. Verschiedenes spricht dafür,

daß man auch Strandhafer (melr,

Elymus arenarius) angebaut hat, der sich

jetzt wildwachsend an vielen Stellen Islands

findet, und der in einer einzelnen Gegend

mehrere Jahrhunderte hindurch tatsäch-

lich als Brotkorn oder als Ersatz dafür

benutzt worden ist. Nach einem Diplom

von 1343 sollte von einem einzelnen

Gehöft jährlich an das Kloster von Kirkju-

baer 120 Pfund Strandhafermehl (XII

fjördungar melmjols) geliefert werden.

§. 58. Von Pflanzen zum Spin-
nen werden in der alten Literatur häufig

erwähnt Flachs (JiQrr, lin) und Hanf
(hampr), die sicher beide im Norden
mehrere Jahrhunderte vor Beginn der

historischen Zeit angebaut wurden, jedoch

kaum in besonders großer Ausdehnung.

Die Äcker sind wahrscheinlich ziemlich

klein gewesen und die Ausbeute weit

entfernt davon, den Bedarf des Volkes

zu decken. Flachs wird denn auch als

Einfuhrartikel in Norwegen im Anfang
des 14. Jhs. genannt. Diejenigen, die diese

Spinnpflanzen nicht hatten, haben wahr-
scheinlich die große Brennessel (netla

Urtica dioica) als Spinnpflanze gebaut,

denn diese wurde noch im 18. Jh. als

solche an mehreren Stellen Norwegens
gebraucht, und es wurde aus ihr grobes

Leinen verfertigt. An dasselbe erinnert

das dän. Wort Netteldug ('Nesseltu ch').

Auch in Schottland wurde die Nessel

früher allgemein als Spinnpflanze ver-

wandt, und noch im Anfang des 19. Jhs.

hatte man dort Tücher aus Nesselflachs.

Der Name der Pflanze scheint auch in

Verbindung zu stehen mit dem Wort Netz

(anord. net). Für gröbere Sachen, zB.

für verschiedene Arten Tauwerk, brauchte

man auch den Bast der Linde
und Ulme. Solche Bastseile [basttaug,

bastlind) werden an vielen Stellen in den
Sagas und den Gesetzen erwähnt. Das

anord. Wort lindi, das ein Band oder

einen Riemen bedeutet und meistens

von einem Gürtel gebraucht wird, muß
auch in Verbindung mit dem Lindenbaum
(lind) stehen und seinen Namen davon
bekommen haben, daß der Gürtel ur-

sprünglich aus Lindenbast verfertigt wurde
(vgl. auch anord. lindhvitr).

§ 59. Einige isländische Ortsnamen
(H^rshlid, Horstadir, Linakradair, Lin-

ekrudalr) scheinen darauf zu deuten, daß
man Flachs auch auf Island gebaut hat.

Der Flachsbau ist jedoch sicher nicht in

größerer Ausdehnung betrieben worden,

sondern hat sich wahrscheinlich auf einige

Versuche an einzelnen Stellen beschränkt.

Allgemeiner ist vielleicht der Anbau von
Nesselflachs oder der der großen Brenn -

nessel gewesen, denn diese Pflanze scheint

nach botanischen Untersuchungen ur-

sprünglich nicht wildwachsend auf Island

gewesen, sondern von den Nordleuten

eingeführt worden zu sein, um als Spinn

-

gewächs gebaut zu werden. Man hat hier

nämlich an mehreren Stellen „scharf

begrenzte Erdflächen, auf denen die Nessel

üppig wuchs", gefunden, und man hat

gemeint, man müßte dies als einen Rest

früherer Kultur auffassen.

§ 60. Der Acker (akr, ekra, akrland
f

Saarland) wurde gern in eine Anzahl Streifen

(teigr) eingeteilt, getrennt durch einen Rain

(akrrein). Er war in der Regel eingezäunt

durch einen Zaun (gar&r) und wurde so

häufig Ackerhag (akrgerdi, ekrugerdi) ge-

nannt. Die alte Literatur klärt uns an

vielen Stellen darüber auf, daß man Ge-

wicht darauf legte, daß das Feld gut

gedüngt wurde, und in den Gesetzen

finden sich verschiedene Bestimmungen
über das Düngen, die unter anderem be-

stimmte Vorschriften enthalten für einen

Pächter, wie er sein Feld düngen solle.

Doch kann man sehen, daß das Düngen
oft unzureichend war, indem das Feld

bei Dreifelderwirtschaft (§ 62) nur jedes

8., 10. oder 12. Jahr gedüngt wurde, aber

etwas häufiger, wo jährliche Bestellung

war (§ 62). Außer durch Düngen suchte

man seine Ackererde aber auch dadurch

zu verbessern, daß man Rasen auf ihn

legte, der entweder aus dem zum Gehöft

gehörenden unbebauten Land ausge-
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schnitten wurde oder aus einer weiter ab

gelegenen Allmende. Für die Saat wurde

die Erde vorbereitet teils durch Aufgraben

mit Spaten und Hacke {grafa vqü, brjöta

JQYÖ til akra), teils durch Pflügen [erja,

plegja) und darauf durch Eggen geebnet.

§ 61. Das Feld, das besät werden

sollte, wurde einmal im Herbst und zwei-

mal im Frühjahr gepflügt. Die Saatzeit

(sädtid) begann im günstigsten Fall Ende
April, im schlechtesten Fall dagegen in

der letzten Hälfte des Mai, indem man sich

hierfür nach der Wetterlage richten mußte.

Den Roggen und zum Teil auch den

Weizen säte man sowohl im Herbst wie

im Frühjahr, und im ersten Fall scheint

man Mitte August gesät zu haben. Im
übrigen wird Winterweizen nur in einer

lateinischen Quelle erwähnt (triticum

hyemale), während Winterroggen (vetrrügr)

an mehreren Stellen genannt wird. Wenn
man zum Säen auf seinen Acker ging,

legte man die Saat in einen Korb (korn-

kippa), den man an einem Band hängend,

das rund um den Hals ging, zu tragen

pflegte, indem man mit dem einen Arm
den Korb umfaßte und mit dem anderen

das Korn ausstreute, je nachdem man
über den Acker ging. Nach der Regel

der Hävamäl, daß man draußen auf dem
Felde sich niemals einen Schritt von seinen

Waffen entfernen solle, indem man niemals

wissen könne, wann man Gebrauch für

sie habe, pflegte man in der Hand, mit

der man nicht das Korn ausstreute, eine

Waffe zu tragen.

§ 62. In der ältesten Zeit hat man
sicher alles Land besät, das man bearbeitet

hatte, soweit man hinlängliche Aussaat

dafür hatte. Doch scheint man ziemlich

früh einen Blick für den Vorteil bekommen
zu haben, den Boden einige Zeit als

Brache (trcjd) oder Gemeinweide (*feläd),

auf der man das Vieh gehen und grasen

ließ, ruhen zu lassen. Wann der Saat -

wechsel zuerst in Gebrauch gekommen
ist, läßt sich nicht ausmachen, aber im
13. Jh. war er gewöhnlich, obwohl keines-

wegs überall durchgeführt. So wurden in

Dänemark drei verschiedene Bestellungs-

arten angewendet. An einigen Stellen

(namentlich in Jütland) hatte man eine

Art Koppelbetrieb (dän. kobbel-

Hoops, Reallexikon. I.

drift), durch den dasselbe Stück Land
mehrere Jahre hintereinander besät wurde
und dann einige Jahre ruhte, an anderen

Stellen (zB. in Schonen und Seeland)

wendete man hauptsächlich Drei-
felderwirtschaft (dän. Trevangs-

trug) an, bei der jedes Stück Land zwei

Jahr hintereinander besät wurde, um das

dritte Jahr brach zu liegen, und in noch
anderen Gegenden wurde stetige Be-
stellung (dän. Aiscsddrift) angewendet,

bei der das Land immer unter Arbeit war.

Bei der Dreifelderwirtschaft war die Saat-

folge meistens die, daß man zuerst Gerste

auf das Feld säte, das brach gelegen hatte,

und darauf Wintersaat, meistens Roggen.

Das besäte Stück Land nannte man in

Dänemark V a n g (anord. vangr).

§ 6$. Das Mähen (akrskurdr, körn-

skurdr, kornslätta) oder die Erntezeit
[kornskurd'artid', -timi) fiel in der Regel

in die letzte Hälfte des August und den

Anfang des September. Die Männer
schnitten das Korn (skera akr, körn),

während die Frauen nachfolgten und das

geschnittene Getreide in Garben sammelten
(kornbundin, bundin, nek), die darauf in

kleinen Haufen (hraukr) gesammelt oder

aufgeschichtet wurden [skryfa körn). Ur-

sprünglich sind diese Haufen sicher von
verschiedener Größe gewesen, aber nach
Einführung des Zehnten war es von Wich-

tigkeit, daß sie alle gleich groß waren,

indem jeder Zehnte von ihnen der Kirche

geliefert werden sollte. Auf Gotland

sollte jeder Haufe aus 30 Garben bestehen,

aber die Anzahl ist gewiß an verschiedenen

Stellen verschieden gewesen, indem man
bloß darauf Acht gab, die gleiche Anzahl

Garben in jedem Haufen zu haben.

§ 64. Darauf wurden die Kornhaufen

nach Hause gefahren und in große Scho-
ber (korngardr, kornvirki, kornamstr) oder

Kornhelme (kornhjälnir, hygghjälmr) ge-

bracht, ein Holzgerüst mit Dach darüber,

aber an den Seiten offen. Mit Winters-

anfang wurde das Getreide auf einer Tenne

(läfi) gedroschen (ßreskja). Da das

Dreschen meist in der dunklen Jahres-

zeit vor sich ging, in der man nur

wenige Stunden tagsüber draußen arbeiten

konnte, mußte man bei Licht auf der

Tenne arbeiten. Es wurde deshalb ein
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Scheiterhaufen (läfaeldr) entzündet, mit

dem man mit großer Vorsicht umgehen
mußte, damit nicht Feuer in das leicht

entzündliche Getreide auf allen Seiten

fiel. Nach dem Dreschen wurde das Ge-

treide in Kornscheunen (kornhlafra,

bygghlaä'a, kornskäli, kornhüs) aufbewahrt.

Sollte Malz (malt) aus dem Korn bereitet

werden (melta), so hatte man zu diesem

Behuf zuweilen ein eigenes Gebäude (mel-

tuhüs), aber meistens hat man sicherlich

hierfür die Darre (kylna) benutzt, auf

der das Korn vermittelst des sogen. Darr-

feuers (kylnueldr) gedörrt wurde.

§ 65. Von Ackergerätschaf-
ten werden verschiedene in der altnordi-

schen Literatur genannt. Bei den Aller -

ärmsten scheint man, statt das Land zu

pflügen, es nur aufgegraben zu haben

(§ 60) mit Hilfe eines Spatens (reka)

und einer Hacke (gref, päll). Im übrigen

hatten die meisten ein mehr oder minder

vollkommenes Pfluggerät, mit dem sie

den Boden pflügten. Erwähnt werden

zwei Arten Pflüge, ein Haken-

pflug (arfrr), sicher von ähnlicher Form wie

der Pflug aus der Bronzezeit (§ 47), der

ursprünglich nur mit einem Pflugeisen

(ardrjärn) versehen war, zu dem später

ein Langeisen oder Pflugmesser (ristill)

gekommen war, welche beiden Eisen zu-

sammen Pfluggang (arärgangr) genannt

wurden. Der anderePflug (plögr), der bereits

im 10. Jh. erwähnt wird, ist gewiß eine

neuere und vollkommenere Art, vielleicht

ein Pflug mit Rädern gewesen. Bereits

in den ältesten Quellen werden auch

E g g e n (s. d. ; anord. herfi, harfr) erwähnt,

welche in frühester Zeit nur aus einem

Zacken bestanden. Später wurden mehrere

solcher in einen Schaft eingeflochten, der

mit Zähnen versehen wurde, zuerst von
Holz, sodann von Eisen. Noch später

bestand dann die Egge aus zwei hinter-

einander angebrachten Schäften. Wie
oben (§ 48) erwähnt, hatte man die Egge
bereits zu Beginn des Eisenalters.

§ 66. Als Zugtiere für den Pflug

werden meistens Ochsen erwähnt (ardroxi),

äußerst selten Pferde. Das Geschirr
[eykreifri) bestand aus Seilen (selar, silar),

Zugsträngen (skQklar), und einem Joch
(ok) oder einem Bügel {bygill}, der über den

Nacken des Zugtieres gelegt wurde, und
an dem die Stränge befestigt wurden.

Es wird ferner eine Hornspange erwähnt
(hornspenzl, horntylla), die entweder ein

Stück Holz oder etwas anderes gewesen

sein muß, das man an den Hörnern der

Ochsen festzubinden oder um dieselben

zu spannen pflegte, wenn diese als Zugtiere

gebraucht wurden.

§ 6y. Um Dung aufs Feld zu schaffen,

bediente man sich entweder eines Dung-
schlittens (myksleäi), oder eines Dung-
kastens (kläfr), von denen einer auf jede

Seite des Packsattels eines Pferdes ge-

hängt wurde. Den Boden dieser Dung-
kasten konnte man öffnen, so daß der Dung
aus ihm heraus aufs Feld fallen konnte,

wo er mittels einer Mistgabel (mykikvisl,

akrkvisl) ausgebreitet wurde. Um den

übers Feld ausgebreiteten Mist noch besser

zu zerstreuen und zu zerquetschen, brauchte

man häufig ein Bündel von zusammen-
gebundenen dürren Zweigen (slöH, slöfra-

hris), das über die Felder geschleppt wurde
(slefrd). Bei der Saat bediente man sich

eines Saatkorbes (kornkippa, kornskreppa),

in dem man die Saat trug (§ 61) und bei der

Kornernte einer Sense (akrjärn, kornskurä-

arjärn) oder einer Kornsichel [sigär,

sniditt). Mehrere Exemplare dieser, die

man in alten Grabhügeln der vorhisto-

rischen Zeit (§47. 48) gefunden hat, zeigen,

daß diese Sensen ursprünglich nicht voll-

ständig glatt gewesen sind, sondern ebenso,

wie zuweilen bei den alten Griechen, mit

kleinen Einschnitten oder Zähnen wie die

einer Säge versehen waren. Beim Dreschen

wurde das Korn mit einem Dreschstock

oder Flegel (ßüst, hälmfüst) ausgeschlagen.

H o o p s Waldb. u. Kulturpfl. 617—638 « (1905)-

Aarb. 1900, 203 f. Schübeier Viridarium

Norvegicum. I d e m Die Culturpfl. Norwegens.

Hildebrand Sveriges Medeltid I. P. v.

Meiler Jordbrukets Hist. Danmarks Riges

Hist. I. Maurer/5Wi6-i8. Snorra-
s o n Tract. hist.-phys. de agricultura Islandorum.

Ärmann ä alpingi 2, 66—126. F i n s e n Breve

om Agerdyrkn. Muligh. paa Island. Timarit h.

isl. Bökmentafel. 1885, 35 f. Bünadarrit 1910,

81—167. ValtyT Gudmundsson.

Ackermaße, eine Unterart der Flächen-

maße (§ 1), hängen zum Teil mit dem
ursprünglichen Landerwerb und der Ab-

markung zusammen. Hierher gehört der
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Hammer- und Axtwurf. Fehlt einem

Hofe die Abgrenzung, so soll der Beklagte

nach L. Baivariorum XII 10 den Grenz-

zaun nach der Weite eines Axtwurfs

aufstellen: ,,jactet securem quae saica

valente contra meridiem" usw.

§ 2. Viele Ackermaße gehen von der

Größe der Arbeit aus, die zur Bewirt-

schaftung einer gewissen Fläche erforder-

lich ist, so das Tagwerk, das Joch bei

Äckern, die Mannmahd oder Tagmahd
bei Wiesen.

§ 3. Andere Ackermaße wurden aus

der Fruchtmenge abgeleitet, die zum
Anbau einer bestimmten Fläche erforder-

lich ist: Metzen Landes, oder in Tiroler

Weistümern: „von jedem star lant-

weit", in Schweden nach Tonnen pynia

sceH.

§ 4. Diese Ackermaße, mit der Zeit

auf die erfahrungsgemäß ihnen ent-

sprechende Grundfläche bezogen, wurden
dadurch zu einem von der Bestellungsart

unabhängigen Flächenmaß, dessen Größe

bei gleichbleibender Bezeichnung aber nach

Zeit und Gegend wechseln kann. Die Art

der Ackerbestellung hat bewirkt, daß
man dazu Flächen entweder von recht-

eckiger (s. Andecena), meist sogar qua-

dratischer Gestalt (s. Joch) gewählt hat.

§ 5. Auf diese Weise konnte selbst

die gewöhnliche Ackergröße zum Flächen-

maß werden.
Amira NOR. I 436 f.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Adalbert (= Continuator Reginonis),

wohl von vornehmer Herkunft, war 950
in der Kanzlei Erzbischof Wicfrids von
Köln tätig, dann kam er vielleicht noch
durch Ottos I. Bruder Brun in die königliche

Kanzlei und trat wohl 958 als Mönch in

das Kloster S. Maximin, wo er 959 und
960 als Urkundenschreiber nachzuweisen
ist. 961 wurde er gegen seinen Wunsch
als Bischof zu den Russen geschickt,

kehrte nach vergeblicher Fahrt 962 zurück
und blieb bis zu weiterer Verwendung
am Hofe, während des Kaisers italienischer

Abwesenheit gelegentlich in Ottos II.

Kanzlei beschäftigt. 966 wurde er Abt von
Weißenburg im Elsaß, 968 erster Erz-
bischof von Magdeburg, als welcher er

981 starb. So läßt sich mit einiger Sicher-

heit das Leben des Mannes rekonstruieren,

der nach dem Vorgang Giesebrechts mit
einer an Gewißheit grenzenden Wahr-
scheinlichkeit als Fortsetzer der bis 906
reichenden Chronik des Abtes Regino von
Prüm (s.d.) anzusehen ist. Auf Grund wohl
schon länger betriebenen Materialsammelns

hat er diese Fortsetzung anscheinend erst

als Abt von Weißenburg niedergeschrieben

und bis Ende 967 geführt. Für die ältere

Zeit von 907 bis etwa 938 mußten dürftige

schriftliche Quellen genügen, dann be-

ginnt das eigne Wissen des Verfassers.

Sein bewegter Lebensgang, der lange

Aufenthalt bei Hofe, das vertraute, wenn
auch sicher nicht, wie Wattenbach ver-

mutete, halbbrüderliche Verhältnis zu dem
historisch stark interessierten Erzbischof

Wilhelm von Mainz, der ihn vielleicht

zur Geschichtschreibung angeregt hat,

erklären seine reichen und zuverlässigen

Kenntnisse, die von aller provinziellen

Beschränktheit freie Weite seines Gesichts-

kreises. Steht sein kurzes Werk in seiner

schlichten annalistischen Sachlichkeit als

literarische Leistung hinter dem Widu-
kinds zurück, so übertrifft es dasselbe weit

an Bildungshöhe, politischem Urteil, Welt-

blick und Objektivität, die trotz der

höfischen Beziehungen und der selbst-

verständlichen Parteinahme für die Dy-
nastie verhältnismäßig groß ist. So nimmt
diese Geschichtschreibung an Quellenwert

unter den Chroniken der früheren Ottonen-

zeit unbedingt den ersten Platz ein.

Durch die gleichen Beziehungen zum Hofe
und die Benutzung gleicher Berichter-

stattung erklärt sich hinlänglich eine ge-

wisse Ähnlichkeit mit den Nachrichten

Liutprands von Cremona.
Ausg.: Continuatio Reginonis MG. SS. rer.

Germ. 1890. Übersetzung: Geschicht-

schreib, d. d. Vorz. 2 28, 1890. — Watten-
bach DGQ. I 7, 410 ff. B r e s s 1 a u Neues

Arch. 25, 664 ff. Sackur Straßb. Festschr.

z. Philologenvers. 1901, S. 249 ff.

K. Hampe.

Adam von Bremen kam im 24. Amts-
jahr des Erzbischofs Adalbert (1043 od.

45— 1072) nach Bremen, wurde Leiter

der Bremer Kathedralschule und Dom-
herr. Unter dem Eindruck der bedeutenden

Rolle, welche die hamburgisch-bremische

3*
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Kirche damals spielte, schrieb er sein

Geschichtswerk Gesta Hammaburgensis

ecclesiae pontificum, das er Adalberts

Nachfolger Liemar widmete und weiterhin

durch sachliche Zufügungen bereicherte.

Was es für die Zeitgeschichte und als Denk-

mal hoher biographischer Kunst bedeutet,

kommt hier nicht mehr in Betracht. Da-

gegen ist für die Altertumskunde des ger-

manischen Nordens von der allerhöchsten

Wichtigkeit das vierte als Descriptio insu-

larum aquüonis bezeichnete Buch. Die

Missionsinteressen der bremischen Kirche,

die unter Adalbert ihre Metropolitanan-

sprüche über die gesamten Gebiete der

Nordgermanen und einen Teil der slawi-

schen Ostseelande erstreckte, veranlaßten

A. zu dieser ersten umfassenden Beschrei-

bung, und nur im bremischen Missions-

zentrum war es möglich, den Stoff dafür

in diesem Umfang zusammenzubringen.

Der Dänenkönig Sven Estrithson, Schwe-

stersohn Knuds d. Gr., war der vornehmste

und ausgiebigste Berichterstatter, neben

ihm fraglos zahlreiche Missionsbischöfe

und andere geistliche und weltliche See-

fahrer, während Adam selbst schwerlich

weitere Reisen gemacht hat. Indem er

die Frage der Christianisierung stets in den

Mittelpunkt stellt, bringt er reiche Nach-
richten zur Geographie und Ethnographie,

Verfassung, Wirtschaft, Mythologie,

Sittenkunde und Sagengeschichte der

Nordgermanen. Sein Blick erstreckt sich,

abgesehen von dem slavischen Osten,

über Dänemark, Schweden, Norwegen,

die Orkneyinseln, Island, Grönland, ja

das ferne ,,Winland", das man bisher

stets an der Ostküste von Nordamerika
lokalisierte. Ist auch das Berichtete

je nach dem Charakter der Gewährsmänner
verschieden zu bewerten, und laufen

manche Fabeleien mit unter, Adam
zeigt doch auch auf diesem Gebiete einen

für seine Zeit selten gediegenen wissen-

schaftlichen Sinn, und so unterschiedlich

Bildungsgrad und Kunstleistung sind, so

darf er in Hinsicht auf die einzigartige

Übermittlung wertvollsten Wissenstoffes

wohl der Tacitus des germanischen Nordens
genannt werden.

Ausg.: MG. VII 280 ff., besser Oktav-

ausg. 1876 (neue in Vorbereitung). Über-

setzung: Geschichtschreib, d. d. Vorzeit 2 44,
1888. — Wattenbach DGQ. II 6, 78 ff.

Gundlach Heldenlieder II 108 ff. Kohl-
mann Leipz. hist. Abhandl. X 1908.

K. Hampe.

Adel. Das Wort A. (ahd. adat) bedeutet

'Geschlecht, Herkunft'. Aber es wird
schon früh zugleich mit besonderer Be-
ziehung einmal auf die legitime Ab-
stammung und weiter auf das vor-
nehme Geschlecht angewendet. Über
das Vorkommen adliger Geschlechter in

der deutschen Urzeit s. Art. Ständewesen.

Die römischen Quellen bezeichnen deren

Mitglieder als nobües. In der Zeit der

deutschen Stämme und noch darüber hin-

aus wird das Wort nobilis nicht überall bloß

zur Bezeichnung eines Adels, sondern viel-

fach auch der gemeinfreien Grundbesitzer

gebraucht. Überwiegend aber gelten seit

etwa dem 13. Jh. nur König, Fürsten und
freie Herren (Inhaber von Gerichtsbe-

zirken mit voller öffentlicher Gerichts-

gewalt), in Süddeutschland auch die Mi-

nisterialen (in Norddeutschland diese im
allgemeinen erst seit dem Ende des MA.) als

nobiles. Das deutsche Wort adlig (ethe-

ling, adaling) wird in diesen Zeiten im
großen und ganzen in derselben wechseln-

den Bedeutung gebraucht. — Das Weitere

unter Ständewesen.
S. die Darstellungen der deutschen Rechts-

geschichte. G. v. B e 1 o w , Art. Adel, Handwb.

d. Staatswiss. F. Vogt Der Bedeutungswandel

des Wortes 'edel'. Marburg 1909. G. v. Below.

Aderlaß ist als urgermanischer Brauch

nicht nachweisbar, gewann aber rasch

unter dem Einfluß der römischen Medizin

Verbreitung bis in den entlegenen germani-

schen Norden. Wie allgemein verbreitet

er schon früh bei den alten Deutschen

war, zeigt das II. Buch der Lex Visigotho-

rum (MGL. I 1, 400 ff.) ,,De aegrotis",

das sofort mit der Bestimmung anhebt:

,,ne absentis propinquis mulierem medicus

fleotomare presumat" und an sechster

Stelle auf Schädigungen durch den Aderlaß

zurückkommt. Auf dem Grundriß des

Klosters von St. Gallen v. J. 820 war im

Badehause für die Kranken auch ein

Aderlaßraum vorgesehen (,,coquina eorun-

dem et sanguinem minuentium"), und

für die Gesunden, die regelmäßig mindestens
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viermal im Jahr zur Ader ließen, war ein

besonderes Aderlaßhaus in Aussicht ge-

nommen (,,fleotomatis hie gustandum vel

potionariis"), das einen großen Innenraum
besaß mit Öfen in den vier Ecken, einem

Herd für die Arzeneitränke in der Mitte,

sechs Wandbänken und Tischen davor.

Der flebotomus der Lex Visigothorum XI
I, 6, das Aderlaßinstrument, das ags.

blödseax, blödsex 'Blutmesser'

hieß und später im mhd. läz-isen genannt

wurde, ward allmählich völlig spracheigen:

ahd. fliodenia, fliedima, fledima, fliedema,

mhd. vletemen, flietenie, fliedern, fliedin,

ftiete, flite, flede und ist es in der Vliete

im Grunde noch heute. Das mhd. läzen

für den Aderlaß ist nach dem ags. blödlätere

auch für die ahd. Zeit als wahrscheinlich

vorauszusetzen. So heißt denn auch die

Aderlaßbinde mhd. läzbendel, läzbinde, die

halbgelehrte halbpopuläre Anweisung für

die Blutabzapfung mhd. läzbrieve, läz-zedel,

läsztafeln. All dies fällt allerdings schon

hinter das Jahr iooo n. Chr., wie die Zeit-

bestimmungen für die wirksamste und
heilsamste Anwendung, die Monatsregeln,

„wann man lassen soll" usw., aber die

lateinischen Traktate hierüber wurden im

10. und II. Jahrh. auch in germanischen

Klöstern des Südens und Nordens fleißig

abgeschrieben. Zu der historischen Tat-

sache, daß Karl der Dicke gegen Kopf-

schmerz zur Ader ließ, lassen sich Parallelen

in Fülle finden, und die angelsächsischen

Rezeptbücher des Bald aus der Mitte

des 10. Jahrhs. zeigen volle Kenntnis der

Venaesektion und geben genau die Aderlaß-

regeln der Antike wieder, z. B. I 72

(Cockayne II 146 f.). Aderlaßinstrumente

aus der Frühzeit sind bisher nicht sicher

festgestellt; was seit 0. Montelius
als solches abgebildet wird, ist nicht dafür

anzusehen, auch von Montelius selbst,

wie Grön mitteilt, aufgegeben.

M. H e y n e Hausaltert. III 107—112. Grön
Altn. Heilkunde. Janus 1908, S.-A. S. 35—39.

Payne Engl. Med. in Angl.-Sax. times 1904

S. 93. Sudhoff Laßtafelkunst Arch. f. Gesch.

d. Med. I. S. 219—288. Karl Baas Gesund-

heitspflege in Baden 1908, S. 8. Sudhoff.

Adler. § 1. Für den A. (aquila) haben
die nordeuropäischen Sprachen

einen gemeinsamen alten Namen: urkelt.

*eros und redupliziert *eruros, korn.bret.er,

kymr. eryr m., ir. ilar dissimiliert aus

*irur, *m/r(Stokes b.Fick4 II 39): urgerm.

*aran, got. ara, anord. ari, norw. dial. are,

schw. dial. ar, ahd. aro, mit der (nach Kluge
PGrdr. 2 I S. 458) aus dieser entstandenen

Nebenform nach der w-Deklination urgerm.

*am-uz, anord. Qrn, dän. ern, schwed. örn,

ags. earn m., me. cern, ern, am, ne. dial.

(nordengl. schott.) erne, eirne [ern] (Wright

EDD.),mnd.#m(£), arnt, mndl. arent, ahd.

mhd. (md.) am; lit. erelis m., akslav.

orilü, alle Adler' bedeutend; auch gr. ojpvis

'Vogel' ist damit verwandt.

Der Name bezeichnete in den nord-

europ. Sprachen ursprünglich die verschie-

denen großen Raubvögel der aquila-Gruppe,

die wir heute mit gemeinsamem Namen
im Nhd. adler, im Nord, ern, örn, im Frz.

aigle, im Engl, eagle nennen. In Deutsch-

land scheint der Name aro aber noch in

ahd. Zeit, zunächst wohl in Zusammen-
setzungen, auch auf andere große Raub-
vögel ausgedehnt worden zu sein, so daß
sich für die eigentlichen Adlerarten seit

dem 12. Jh. unter dem Einfluß der Falk-

nerei die Bezeichnung adel-are 'Edel-Aar*

einbürgerte, die das einfache ar oder am
allmählich verdrängte (s. Suolahti 346 f.).

§ 2. Die häufigsten Adlerarten sind in

Mittel- und Nordeuropa der Steinadler und
der Seeadler. Beide werden schon in alt-

germ. Zeit unterschieden. Mit dem stoc-

aro 'Waldadler' der spätahd. Glossare ist

der Steinadler [Aquila fulvd) gemeint

(Suolahti 348), während unter dem haso-

pada earn, ceftan hwit des ags. Liedes auf

die Schlacht von Brunanburh 937
(V. 63) der weißschwänzige Seeadler
(Haliaetus albicüla) zu verstehen ist. Für
letztern haben die westgerm. Sprachen

zudem einen eignen, alten Namen: ags.

earngeot, -geat, cerngeup, eamgeap (Belege

b. Whitman 164, mit unrichtiger Deutung);

nhd. eringrioz, -gröz, arangröz (Belege b.

Suolahti 349). Der erste Teil dieses Kom-
positums ist der Adlername *aran-, *arin-,

der zweite liegt nach Suolahti als selb-

ständiges Wort in dem anord. Namen des

Fischadlers gjödr, norw. gjo vor, der wahr-

scheinlich zu einer Wz. jeu-.-jau- 'schreien'

gehört und in dem Kompositum früh
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mancherlei Umgestaltungen und Anglei-

chungen erfahren hat.

§ 3. Im germ. Mythus spielt der

Adler als Sturmvogel eine Rolle. Die Wind-

riesen haben vielfach Adlergestalt (E. H.

Meyer Germ. Myth. § 152. 180). In der

ags. P o e s i e ist er der gierige Schlachten -

vogel [grcedig gufrhafoc, gufrfiigeT), der dem
Heereszuge mit Geschrei folgt. Das poe-

tische ags. Beiwort salowigpada 'der

schwarzröckige' erinnert an die Bedeutung

des lat. aquilä, das (nach Vanicek EWb.3)
zu aquilus 'schwarz' gehört.

Whitraan JGPh. 2, 164. 167 f. (1898).

Suolahti Die deutschen Vogelnamen 345 bis

352 (1909). Hoops.

§4. Im Kunstgewerbe wird der

A. an germanischen (gotischen und nor-

dischen) Schnallen und Fibeln seit dem
5. Jh. häufig angebracht, oft nur der

Adlerkopf als Krönung, auch in Reihen

angeordnet. Adlerfibeln bei Westgoten

und Franken (oft auch als Falken be-

zeichnet), den Vogel in ganzer Figur mit

Flügeln, doch ohne Füße darstellend,

aus Bronze oder Edelmetall, dann meist

vollständig mit Almandinen, Granaten

oder Glas in Zellen ausgelegt. Später

an Architekturteilen , besonders als

Kapitellecke in Deutschland nicht selten.

Vermutlich aus der Lombardei importiert

(Verona, S. Lorenzo), erscheint er so im
10. Jh. in der Stiftskirche zu Quedlinburg,

noch später am Dom zu Wetzlar; zuletzt

an den Bauwerken Barbarossas, der viel

aus Oberitalien nach dem Norden über-

trug (Gelnhausen). A. Haupt.

Admiralschaft [conserva, anord. samflot),

vertragsmäßige Vereinigung der Eigen-

tümer mehrerer Schiffe zum Zwecke gegen -

seitigen Beistands gegen Seeräuber, sowie

zur Unterstützung in sonstigen Seegefahren,

also eine Art Versicherung auf Gegen-
seitigkeit. Sie sind im Norden scharf vom
felag (s. d.) geschieden, während im Süden
sich eine Form findet, welche zugleich auf

Anteil am gemeinsamen Gewinn und Ver-
lust der Expedition ausgeht (vgl. tabula

Amalfitana 38).

Gold schmidt UG. d. HR. 116. v. Ami-
ra NOR. II 816. K. Lehmann.

Adoption. §1. Ob das germanische
Recht eine wirkliche Adoption kannte,

ist bestritten. Während ein Teil der

Forscher (Stobbe, Amira usw.) nur
das Vorhandensein adoptionsähnlicher

Rechtsgeschäfte zugibt, die aber nie ein

wirkliches Kindesverhältnis, sondern nur
gewisse erbrechtliche, obligatorische oder

sonstige rechtliche Beziehungen begründen,

nehmen andere, vor allem Pappen-
heim, ein altgermanisches Rechtsinstitut

der Adoption an, das in späterer Zeit

benutzt wurde, nur einen Teil der ursprüng-

lichen Wirkungen herbeizuführen. Eine

Entscheidung der Streitfrage ist nur mög-
lich, wenn genau zwischen den einzelnen

Handlungen, die eventuell als Adoptions-

handlungen in Betracht kommen könnten,

unterschieden wird.

§ 2. Keine germanische Adoptions-

form ist die Einhüllung in den
Mantel, die nachmals bei der Legitima-

tion vorehelicher Kinder durch nach-

folgende Ehe vorkommt und eine Er-

neuerung des Geburtsaktes darstellt. Als

Adoptionsform kann sie auch (wenigstens

ursprünglich) nur von einer adoptierenden

Frau angewendet werden; doch gehören

die Beispiele dafür (vgl. K g 1 e r
,

SZfRG. 25, 166 ff.) nicht der eigentlich

germanischen Rechtswelt an, deren Ge-

dankengängen eine Adoption durch eine

Frau überhaupt fernliegen mußte. Auch
die S c h o ß s e t z u n g , die gelegent-

lich als Legitimationsmittel vorkommt,

bedeutet ursprünglich wohl allein eine

Aufnahme in den Schoß der Mutter.
§ 3. Verschieden von der Schoßsetzung

ist die K n i e s e t z u n g ,
die in den

westnordischen Quellen der Begründung

der Pflegekindschaft dient und bei Nor-

wegern, Schweden und Angelsachsen als

Verlobungsbrauch (nicht als Hochzeits-

brauch!) erscheint. Ließe sich auch die

Pflegekindschaft als ein abgeschwächtes

Adoptionsverhältnis auffassen, so versagt

diese Erklärung doch völlig für den durch

das Verlöbnis begründeten Rechtszustand.

Denn das Rechtsinstitut, das für Frau

und Kinder gleich ist, die Munt des

Mannes, wird ja erst durch die Ehe-

schließung, nicht durch das Verlöbnis,

begründet. Wir haben demnach in der

Kniesetzung, wie es scheint, einen Akt zu

erblicken, der ein Schutz- und Treu-
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Verhältnis, aber kein Kindesverhältnis be-

gründet.

§ 4. Als eine Adoption durch U m -

armung des Kindes wird die fränkische

Affatomie (Lex Sal. 46, Lex Rib. 48, 49)

in ihrer ursprünglichen Gestalt gedeutet

(s. u. Testament). Sicher ist, daß sie

ursprünglich Adoption war (Lex Rib.

spricht von einem adoptare in hereditatem).

Aber in unseren Quellen ist sie nicht nur

ein rein vermögensrechtliches Geschäft ge-

worden, sondern hat auch alle familien-

rechtlichen Formen abgestreift. Daß sie

einst eine Umarmung war, schließt man
aus dem etymologischen Zusammenhang
des adjathumjan mit germ. * fapmaz m.

:

ahd. fadum, as. fadm, ags. fczßni, anord.

jadmr 'Busen, Umarmung'. Es ist aber

sehr wohl möglich, daß das Verbum gar

nicht von dieser ursprünglichen, sondern

von der abgeleiteten Bedeutung 'Deszen-

denz' ausgeht, so daß man Schlüsse auf

die Form des Geschäfts aus dem Namen
nicht ziehen kann.

§ 5. Dagegen finden wir bei den gotisch-

vandilischen Völkern, den Langobarden
und auch den Franken eine Adoption

durch Scheren des Haares oder

Bartes und durch Waffen reichung

seitens des Adoptierenden, bei den Dänen
eine solche durch Waffendarbringung

seitens des Adoptierten (Annal. Fuld. 873).

Der Zweck und die rechtlichen Wirkungen
dieser Adoption sind sehr verschieden.

Teils sollte sie ein Erbrecht begründen,

so die Waffenreichung an Gensimund
(Cassiod. Var. VIII 9), die gairethinx des

Ed. Rothari 168— 174, die Bartschur, die

der Patricius Gregor dem Taso versprach

(Paul. Diac. IV 40). Teils diente sie dem
Zwecke der Emanzipation (s. d.). Teils

endlich war sie nur ein Mittel der Herrscher,

um Bündnisse zu schließen, wie die

WarTenreichung Theoderichs an den Heruler-

könig und Justins an Eutharich (Cassiod.

Var. IV 2. VIII 1) oder die Bartschur

Chlodwigs durch den Westgotenkönig Ala-

nen, endlich die Waffendarbringung der

Dänenkönige an Ludwig den Deutschen.

In allen diesen Fällen aber, so verschiedenen

Zwecken sie dienten, heben die Quellen

ausdrücklich hervor, daß durch die be-

treffende Handlung ein Sohnesverhältnis

begründet sei, so daß am Adoptions-

charakter dieser Handlungen nicht zu

zweifeln ist. Doch verschaffte weder die

Waffenreichung noch die Haarschur dem
Angenommenen irgendwelche rechtlichen

Beziehungen zu den Verwandten des An-
nehmenden. Von der Geschlechtsleite

war diese Adoption grundverschieden.

Grimm DRA. 4 201 f. 230. 598. 638 ff.

S o h m Fränkische Reichs- u. Gerichtsverfassung

548 ff. S t b b e Deutsches Privatrecht IV 3

451 ff. Amira PGrundr. III 167. Maurer
Vorl. III 190 ff. Brunn er DRG. I* 103.

Schröder DRG. 5 69. 332. 347 f. Pappen-
heim SZfRG. 29, 315 ff. (Bei Stobbe, Brunner,

Schröder und Pappenheim die übrige Literatur.)

— S.u. Emanzipation, Geschlechts-
leite. S. Rietschel.

Adrana, Fluß im Land der Chatten

(Tacitus Ann. I, 56), die jetzige E d e r.

R. Much.

Aduatuci. Das Volk dieses Namens,

das in Belgien zwischen Eburonen und
Nerviern seßhaft war, besteht nach Caesar

BG. 2, 29 aus Abkömmlingen einer Ab-

teilung von Kimbern und Teutonen, die

von diesen zur Bewachung eines Lagers

zurückgelassen worden war. Ihr Name
ist keltisch und nach Glück (Die kelt.

Namen bei Caes. 8) Aduatuci zu schreiben.

Doch bietet die Überlieferung zum Teil

Atuatuci, was Zangemeister (Rhein.

Jahrb. 81, 84) vorzieht. S. Kimbern.
R. Much.

JEglr ist in der isländischen Dichtung

die mythische Personifikation des ruhigen

Meeres. Sein Name bedeutet ursprünglich

das Meer schlechthin; das Wort gehört

zu got. ahva, griech. teavds. Nach späten

Zeugnissen soll er mit andern Namen
Gymir oder Hier geheißen und auf der

dänischen Insel Hlesey (Laesö) im Kattegat

seinen Sitz gehabt haben. Seine Frau ist

Rän (s. d.), mit der er neun Töchter

erzeugt hat, Personifikationen der Wogen,

die nach der Mutter geartet sind und bei

Stürmen den Schiffern ihre Umarmung
bieten. Unter dem Namen Hier begegnet

er auch als Sohn des Fornjöt (s. d.) und

Bruder des Logi und Käri. Mit den

Göttern steht er in gastfreundlichem Ver-

kehr. Wiederholt kehren diese in seiner

mächtigen Halle zu frohem Gelage ein,

da er Speise und Trank in Überfluß besitzt
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(Hymiskv.). Bei solchen Gelagen pflegen

nach der Lokasenna seine Diener Eldir

(„Feuer") und Funafengr („Funkenfang")

aufzuwarten. ^Egir war eine Gestalt der

Dichtung, eine volkstümlichen Glaubens

ist er schwerlich gewesen.
E. Mogk.

Affe. § i. Der A. (Simia) war den Indo-

germanen unbekannt: kein Name reicht

in die Urzeit zurück. Wohl aber haben

wir einen alten gemeingerm. Na-
men *apan- swm.: anord. api, schwed.

apa, dän. abe; ags. apa, me. äpe, ne. ape;

as. apo, mnd. ape, nnd. äpf
mndl. ape,

nndl. aap; ahd. affo, mhd. nhd. äffe.

Daneben ein Femininum mnd. ape, ahd.

affa swf. und anord. apynja (jön-St.),

aschwed. epin; mndl. apinne, nndl. apin;

ahd. affin, affinna (/J-Stamm) 'Äffin'.

Schon frühzeitig hat man den germ.

Namen mit der Hesych -Glosse aßpavas*

KsXxot xous xspxoTTtOr^xouc: in Beziehung

gebracht, indem man dßpavas in *dßßavac,

*dßdva? verbesserte, und Schrader (Bezz.

Beitr. 15, 287 u. Reallex. unt. 'Affe') ver-

mutet, daß die Germanen den Namen des

Affen schon vor der ersten Lautverschie-

bung von den Kelten erhielten, die das

Tier vielleicht von Massilia her kennen
lernten. Doch hat sich der alte Name in

den kelt. Sprachen nicht erhalten, denn
ir. gäl. ap, kymr. ab sind aus dem Engl,

entlehnt (Macbain ED. 17). Aus dem
German. drang das Wort nach der ersten

Lautverschiebung ins Slavische: aruss.

nslov. opica, czech. opice (Miklosich EWb.
224). Wir dürfen wohl annehmen, daß
schon in vorchristlicher Zeit südländische

oder keltische Kaufleute vielfach mit Affen

durch die german. Länder zogen; vielleicht

hat sich auch mancher german. Häuptling
zum Zeitvertreib einen Affen gehalten

(Schrader Reallex.).

§ 2. Andre germ. Benennungen für den
Affen sind: mndl. simme, simminkel aus

lat. simia, *simiuncula und vereinzelt ags,

sprinca 'circopythicos' (WW. 204, 37),

das Schrader (Reallex.) auf lat. spinga,

sp{h)ingion, sphinx 'Affenart' zurückführt,

§ 3. Eine besondere Affenart, die lang

geschwänzte Meerkatze {Cercopithe

cus), wird auf deutschem Sprachgebiet
schon im frühen MA. mit diesem Namen

bezeichnet: ahd. meri-kazza, mhd. mer-

katze, mnd. merkatte, mndl. meercatte. Wo-
her der Ausdruck stammt, ist zweifelhaft.

Schrader Reall. (1901). Palander
Ahd. Tiernamen 20—22 (1899). Jordan Ae.

Säugetiernamen 26 f. (1903).

Hoops.

Afterlehn. § 1. Deutschland.
Dem Wesen des beneficium (s. d.) wider-

sprach es nicht, daß der Empfänger das

Gut in Afterleihe gab, und es ist anzu-

nehmen, daß dies bereits in karolingischer

Zeit geschah. Damit war der Afterbe-

lehnung (der späteren subinfeudatio per

dationem) der Weg gebahnt. Die Vassalien

der seniores, von denen das Capit. von 805

c. 9 (MGL. 4 Sect. II Tom. I p. 124)

spricht, mögen größtenteils Aftervassallen

des Königs gewesen sein. Im romanischen

Gebiet heißen die Aftervassallen vavassi

oder valvasores. Die langobardischen Con-

suetudines feudorum (ed. Lehmann I 2, 4)

nennen die Aftervassallen der königlichen

Vassallen regis valvasores, deren Vassalien

minores valvasores oder valvassini und be-

schränken die Afterbelehnung auf diese

2 Grade. Die Afterbelehnung durch mino-

res valvasores soll kein Lehn begründen.

Später unterschied man drei Arten von
valvasores: majores, gewöhnliche und
minores, und dehnte die Afterbelehnung

auf drei Grade aus (ebenda III, VIII 16).

Das deutsche Lehnrecht der Folgezeit

kennt solche Beschränkung nur bei weni-

gen Lehnen (höhere Gerichtslehen durften

nicht über die dritte Hand verliehen

werden), im übrigen war die Afterver-

leihung in weiterem Umfange gestattet,

und es ergaben sich daraus 7 Heerschild-

stufen. Der Afterva sali
(

lmannes man',

'secundus etc. in beneficid stand in direktem

Lehnsverhältnis nur zu seinem senior

(primus dominus), nicht zu den Oberherren

(secundus, tertius dominus, usque ad domi-

num imperii). Doch ergaben sich bei

Veränderungen in den Zwischengliedern

nicht selten unmittelbare Beziehungen

auch zu jenen, wie in späterer Zeit die Ur-

teilsschelte im Lehngericht an den Ober-

herrn erging.

F i c k e r Vom"Heerschilde 1862. Horaeyer
System des Lehnrechts §§3, 4, 88 ua.

§ 2. Norden. A. kommen auch im

Norden vor. Die Hirdskra gestattet aus-
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drücklich dem Jarl, die vom König ihm

verliehenen Grundstücke für die Zeit seines

Lehens weiter zu verleihen (Kap. 17) und
die Möglichkeit, daß auch der lendrma9r

oder syslumadr seine veizla an seine

huskarlar oder setusveinar weitergab, ist

in der Hirdskra Kap. 19 grundsätzlich

nicht ausgeschlossen.

Taranger II 1 270. 281. K.Lehmann.

Agermanament (germinarnento), Verbrü-

derung, ein eigentümlicher Vertrag des

romanischen Seerechts, durch welchen für

den Fall einer Seegefahr eine Gemeinschaft

von Schiff und Ladung unter den ver-

schiedenen Eigentümern derart begründet

wurde, daß jedes Objekt für das andere

mit einstehen, also der Schade auf alle

gleichmäßig repartiert werden sollte, prak«

tisch also eine Art Versicherung auf Gegen-

seitigkeit. Ein Zusammenhang mit der

Blutsbrüderschaft ist möglich, aber bisher

nicht nachgewiesen.

Goldschmidt ZfHR. 35, 342 fr. M.

Pappenheim SZfRG. 29,332. Lehmann
HR. 936. K. Lehmann.

Agnus Dei, Lamm Gottes, Sinnbild

Christi. Das Lamm mit dem Kreuze,

dem Hirtenstab oder der Fahne, den

Kopf meist rückwärts gewandt; oft mit

Kopfnimbus, auch von zwölf Lämmern
(den Aposteln) umgeben, dann höher

stehend. An einem Portal zu Ronnenberg

(9./10. Jahrh.) bei Hannover im dach-

förmigen Sturzbalken in der Mandorla,

umgeben von Fischen, Vögeln und Un-
tieren, in flachem Relief.

Haupt Älteste Kunst d. Germanen 92,

Abb. 57. A. Haupt.

Agrarverfassung.
A. Römerzeit. Einleitung § 1. I.Seßhaftig-

keit § 2—6. II. Der jährliche Wechsel der Feld-

marken und Wohnsitze in Caesars Zeit § 7—15.

III. Das german. Agrarwesen zur Zeit des Tacitus

§ 16—20. IV. Vergleich der Zustände bei Caesar

und Tacitus § 21—22. (Hoops.) — B. Früh-
mittelalter. I. Deutschland § 23—29. (v.

Schwerin.) — II. England § 30—38. (Vinogra-

doflf.) — III. Norden § 39—45. (v. Schwerin.)

A. Römerzeit. § 1. Was wir über
das Agrarwesen der Germanen in vor-

geschichtlicher Zeit wissen, beruht —
vom eigentlichen Ackerbau (s. d.) abge-
sehen — im wesentlichen auf Rück-
schlüssen aus den Zuständen bei ihrem Ein-

tritt in die Geschichte. Die Darstellung

der altgerman. A. wird deshalb am besten

auf den Versuch einer hypothetischen Re-

konstruktion vorzeitlicher Verhältnisse ganz

verzichten und mit einer Kritik der zum
Teil recht unbestimmten und widerspruchs-

vollen Nachrichten der antiken Schrift-

steller einsetzen. Nur bei einer wichtigen

Unterlage für die Beurteilung des altger-

manischen Agrarsystems, bei der Frage

nach dem Maß von Seßhaftigkeit, die wir

den Germanen zusprechen dürfen, werden
wir auf vorgeschichtliche Verhältnisse

zurückgreifen müssen.

I. Seßhaftigkeit. § 2. Die

meisten Menschen und Völker neigen von
Natur zur Ruhe und seßhaften Lebens-

weise. Solange sie ausreichende Jagd- und
Weidegründe und fruchtbare Ackerfelder

haben und nicht von Feinden verdrängt

werden, bleiben sie auf ihrer Scholle

wohnen. Selbst die primitiven Jäger- und
Fischervölker irren nicht ziel- und heimat-

los in der Wildnis umher; sie kehren von
ihren Jagdzügen zu festen Sitzen am
Rande der Wälder und Gewässer zurück.

Die Nomaden allein werden durch beson-

dere Wirtschaftsverhältnisse zu einer un-

stäteren Lebensweise gezwungen.

Zahlreiche archäologische, sprachliche

und literarische Zeugnisse weisen nun mit

Bestimmtheit darauf hin, daß die Ger-

manen wie alle mittel- und nordeuropäi-

schen Völker seit langen Zeiträumen einen

viel größeren Grad von Seßhaftigkeit

hatten, als man ihnen oft zuzugestehen

bereit ist.

§ 3. Schon die Jäger- und Fischervölker

der frühesten dänischen Muschel-
häufen in der älteren nordischen Stein-

zeit, die noch von Ackerbau und Viehzucht

nichts wußten, führten ein seßhaftes, ge-

selliges Leben und bewohnten Jahrhun-

derte lang die gleichen Plätze, wie die

Mächtigkeit der Haufen von Küchenab-
fällen zeigt. Für die jüngere Steinzeit und
Bronzezeit sind die Pfahlbaudörfer
Mittel- und Nordeuropas mit ihren kunst-

vollen Gebäudekonstruktionen und den

reichen Spuren landwirtschaftlichen Be-

triebes ein schlagender Beweis für einen

vorgeschrittenen Grad dauernder Seßhaf-

tigkeit. Der Einwand, es stehe „nichts
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der Annahme entgegen, daß der eine

Stamm den andern vertrieben und in

seinen Pfahlbauten weiter gehaust habe"

(Schrader Sprachvgl. u. Urgesch. 3 II 215,

Anm.), ist hinfällig: kein Volk wird so

mühevolle Bauten errichten, wenn es nicht

die Hoffnung auf langjährige Bewohnung
hegt. Ein unwiderleglicher Beweis für

dauernde Seßhaftigkeit in frühen prä-

historischen Zeiten sind auch die ausge-

dehnten vorgeschichtlichen Friedhöfe,
die immer in der Nähe von alten Nieder-

lassungen liegen und meist Generationen

hindurch in Benutzung waren; ferner die

Kontinuität der Ortschaften
selbst, die sich vielfach aus der jüngeren

Stein- und Bronzezeit bis in die historischen

Perioden hinein nachweisen läßt. Die

Höhe des Ackerbaus, die

große Zahl der kultivierten
P f 1 a n z e n (s. Ackerbau, Kulturpflanzen)

und namentlich die Kultur des
Apfelbaums (s. Obstbau, Apfel), Tat-

sachen, die sich archäologisch bis in die

Steinzeit und sprachlich in die idg. Urzeit

zurückverfolgen lassen, sind mit einem

beständigen Wechsel der Wohnsitze unver-

einbar.

§4. In sprachlicher Hinsicht

sind zwei german. Ausdrücke wichtig, in

denen der Begriff 'Gehege, Hof, Garten'

und 'Gehöft, Haus, Wohnung' ineinander

übergehen. Gemeingerm, ist got. gards

'Hof, Haus' nebst den Kompositis aürti-

gards, weinagards, wo es 'Garten' bedeutet,

anord. gardr 'eingehegter Hof, Gehöft,

Haus', ags. geard 'Umfriedigung, Garten,

Wohnung', as. gard 'Umzäunung, Woh-
nung', ahd. gart 'Kreis'; daneben die

schwache Form got. garda 'Gehege, Stall',

afries. garda, as. gardo, ahd. garto 'Garten'.

Es ist ein uraltes Erbwort, das Ent-
sprechungen in andern idg. Sprachen hat:

gr. /opTos 'Gehege, Hof, Viehhof, lat.

hortus 'Garten', air. gort 'Saat' und das

vielleicht früh aus dem German. entlehnte

akslav. gradü 'Einfriedigung, Burg, Stadt'.

Nur im West- und Nordgermanischen be-

legt ist die Sippe ahd. as. ags. hof 'Hof,

Gehöft', aber auch 'Fürstenhaus', anord.

hof 'Tempel mit Dach'. Der Bedeutungs-
übergang 'Hof-Haus' in beidenReihen
zeigt, daß das Haus schon in urgerm. Zeit

keine vorübergehende Ruhe- oder Schutz-

stätte, sondern eine feste, mit einem ein-

gehegten Hof oder Garten umgebene
Niederlassung war. Für die frühhistorische

Zeit wird uns dies durch die Angabe des

Tacitus (Germ. 16): suam quisque domum
s p ati circumdat bestätigt, woraus zu-

gleich erhellt, daß Haus und Hof damals

bereits Sondereigentum waren.

§ 5. Eine Reihe literarischer
Zeugnisse bei römischen Schriftstellern

beseitigen die letzten Zweifel an dem Vor-

handensein fester Ortschaften bei den Ger-

manen. Caesar nennt die von ihm nieder-

gebrannten Niederlassungen der Sugambrer
vici aedificiaque 'Dörfer und Gehöfte'

(Bell. Gall. 4, 19). Den Ubiern befiehlt

er (6, 10), ut pecora deducant suaque omnia
ex agris in p p i d a conferant, und
selbst die wilden Sveben wohnen in

oppidis, die sie beim Rheinübergang

Caesars verlassen (Suebos . . . nuntios in

omnes partes dimisisse, uti de oppidis

demigrarent), um Kinder, Frauen und Hab
und Gut in die Wälder zu flüchten (4,19).

Tacitus (Germ. 46) hebt als charakteristi-

schen Unterschied zwischen Germanen und
Sarmaten hervor, daß erstere Häuser bauen

(domos figunt), letztere auf Wagen leben

(in plaustro equoque viventibus), — es ist

der Gegensatz zwischen seßhaften Acker-

bauern und unstäten Nomaden und Reiter-

völkern. Selbst die Knechte der Ger-

manen wohnen nach Tacitus in eignem

Haus und Hof: suam quisque sedeni, suos

penates regit (Germ. 25). Und alles, was
der Römer uns sonst von der Siedlungsart

der Germanen mitteilt, (so namentlich die

Stelle Germ. 16: Colunt discreti ac diversi

etc.), spricht durchweg für Seßhaftigkeit.

Auch die Anwendung einer tief eingreifen-

den künstlichen Bodendüngung nach Art

des Mergeins, wie sie Plinius (Nat. Hist. 17,

47) von den Ubiern berichtet, setzt unbe-

dingt durchaus seßhafte Verhältnisse und
einen langjährigen, ungestörten Ackerbau
voraus. (S. ferner 'Siedlungswesen'.)

§ 6. Nach alledem ist es wohl über

jeden Zweifel erhaben, daß die germani-

schen Dörfer der vortaciteischen Zeit nicht

,, Zeltlager" waren, die man abbricht und
an anderer Stelle wieder aufbaut, sondern

daß schon seit dem Bronzealter ruhige,
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seßhafte Lebensweise bei den Germanen

die Regel war.

Dies Ergebnis, zu dem uns die Zeugnisse

der Archäologie, der Sprachwissenschaft

und der klassischen Schriftsteller führten,

scheint allerdings zu dem unruhigen Bilde

das uns Caesar vom Agrarwesen der Ger-

manen entwirft, in schneidendem Gegensatz

zu stehn.

II. Der jährliche Wechsel
der Feldmarken und Wohn-
sitze in Caesars Zeit. § 7.

Privati ac separati agri apud eos nihil est,

neque longius anno remanere uno in loco

incolendi causa licet, sagt Caesar (Bell.

Gall. 4, 1) von den Sveben und ähnlich

(6, 22) von den Germanen im allgemeinen:

neque quisquam agri modum certum aut

fines habet proprios, sed magistratus ac prin-

cipes in annos singulos gentibus cognationi-

busque hominum, qui tum una coierunt,

quantum et quo loco visum est agri attri-

buunt atque anno post alio transire cogunt.

Es gibt also nach Caesars Darstellung

bei den Germanen noch keinen privaten

Grundbesitz des einzelnen; der gesamte

Grund und Boden ist vielmehr im dau-

ernden Besitz größerer Gemeinschaften, die

6, 23 näher als pagi und regiones 'Gaue'

und 'Untergaue' bezeichnet werden. Die

Behörden derselben (magistratus ac prin-

cipes) weisen den einzelnen Sippen und
Geschlechtsverbänden, wie sie sich jeweils

zusammen getan haben (qui tum una
coierunt), auf je ein Jahr ein Stück Landes
zur Bewirtschaftung zu, dessen Größe und
Lage von dem Befinden der Obrigkeit ab-

hängt. Keine Sippe darf länger als ein

Jahr in einer Feldmark zu Wohnzwecken
(incolendi causa) sich niederlassen; im
nächsten Jahr muß sie in eine andere über-

siedeln. Aus der Bemerkung über die

leichte Bauart der Häuser (ne accuratius

ad frigora atque aestus vitandos aedificent

6
; 22), die von den Germanen mit dem

jährlichen Wechsel in ursächlichen Zu-
sammenhang gebracht wurde, ergibt sich,

daß der Wechsel der Feldmark zugleich

mit einer Änderung des Wohnsitzes ver-

bunden war.

§ 8. Dieser Wohnungswechsel ist aber
nicht mit Hanssen, Leverkus, v. Sybel und
Rachfahl als ein Austausch der Häuser

unter den Sippen oder den aus ihnen ge-

bildeten Genossenschaften aufzufassen (s.

Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 510; Max
Weber Jahrb. f. Nationalök. u. Statist.

3. F. 28, 462); vielmehr sprechen die Worte
ne accuratius aedificent etc. umgekehrt da-

für, daß die Wohnstätten der germanischen

Stämme, die Caesar hier im Sinne hat,

nicht feststehende Dauerwohnungen, son-

dern leicht gebaute Hütten waren, die als

fahrende Habe in die neuen Wohnsitze

mitgenommen wurden. Das Haus dürfte

schon zu Caesars Zeit zum Privatbesitz des

einzelnen gehört haben.

Auch an einen jährlichen Austausch der

Feldmarken unter den Sippen, wie ihn

Hanssen (Agrarhist. Abh. I 84. 88. 92 ff.)

und Leverkus (ebd.) sich vorstellen, ist

nicht zu denken; Caesar spricht überhaupt

nicht von Tausch: er sagt nur, die Sippen

würden von den Behörden genötigt, jähr-

lich anderswohin umzusiedeln (alio

transire).

Dies haben nun manche anderseits so

aufgefaßt, daß die Germanen alljährlich

neue Stücke Wildland gerodet hätten. (So

Waitz DVG. a I 97; Erhardt GGA. 1882,

1230; R. Schröder DRG.5 56; Hildebrand

Recht u. Sitte I 65 ff.) Daß bei eintretender

Übervölkerung oder bei ungünstigen Boden-

verhältnissen Neuland urbar gemacht wurde,
ist selbstverständlich (s. Rodung); daß dies

eine ständige Regel des jährlichen Wirt-

schaftsbetriebs war, ist aus Caesars Worten
nicht zu entnehmen und durchaus unwahr-

scheinlich: man wäre der mühsamen Tätig-

keit des Rodens wohl bald satt geworden.

Was hätte sie auch für einen Sinn gehabt

in einem Lande, wo alter Kulturboden genug

vorhanden war? Es war sicher bequemer,

Brachland zu bestellen als Neuland zu

roden; nur in Fällen dringenden Bedürfnisses

wird man zu letzterer Maßnahme ge-

schritten sein.

Wir haben es offenbar weder mit einem

Austausch der Feldmarken und Wohn-
sitze, noch mit jährlichen Rodungen, son-

dern mit einer wilden Feldgras-
wirtschaft zu tun, dh. ein Stück Land
wurde ein Jahr als Saatfeld unter den Pflug

genommen, um dann mehrere Jahre brach

zu liegen und als Weide benutzt zu werden,

wobei das zu bebauende Land alljährlich
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an die Sippen neu verteilt wurde und jede

Sippe mit dem Acker zugleich ihren Wohn-
sitz jährlich änderte.

§ 9. Es ist nun ohne weiteres klar, daß

diese jährliche Verlegung des Wohnsitzes

für den einzelnen mit vielen Unbequem-
lichkeiten verbunden war und zu den oben

aufgeführten Zeugnissen für größere Seß-

haftigkeit im schroffen Gegensatz steht.

Sie ist ebenso wie die jährliche Neuver-

teilung des Ackerlandes an die Sippen auch

wirtschaftlich irrationell und der Ent-

wicklung einer intensiveren Bodenkultur

hinderlich. ,,Ein erfolgreicher und die be-

teiligten Menschen selbst befriedigender

Ackerbau", sagt von der Goltz (Gesch. d.

deutsch. Landwirtsch. 1 47), ,,ist nicht mög-
lich, wenn nicht dieselben Grundstücke

dauernd oder doch längere Zeit in den

Händen der nämlichen Personen sich be-

finden." Kein Wunder, daß sich Caesar

genau nach den Gründen des eigen-

artigen, ihm selber offenbar auffallenden

Systems erkundigt hat.

§ 10. Eius rei multas afferunt c au s a s
,

sagt er 6, 22: ne assidua consuetudine capti

Studium belli gerendi agricultura commu-
tent; ne latos fines parare studeant poten-

tioresque humiliores possessionibus expel-

lant; ne accuratius ad frigora atque aestus

vitandos aedificent; ne qua oriatur pecuniae

cupiditas, qua ex re factiones dissensionesque

nascuntur; ut animi aequitate plebem con-

tineant, cum suas quique opes cum poten-

tissimis aequari videat.

§ 11. Unter den hier angeführten Ur-
sachen für den jährlichen Flur- und Wohn-
sitzwechsel fehlt auffallenderweise jedwede
wirtschaftliche Begründung; der erste und
augenscheinlich wichtigste Grund ist die

Rücksicht auf die Erhaltung der Kriegs

-

tüchtigkeit des Volks; man fürchtet, daß
durch die andauernde Beschäftigung mit
der friedlichen Arbeit des Ackerbaus die

militärische Schlagfertigkeit und der krie-

gerische Geist leiden könnten [ne assidua

consuetudine capti Studium belli gerendi

agricultura commutent). Das agrarische

Element tritt also im Kulturleben der Ger-
manen in Caesars Zeit vor dem mili-
tärischen in den Hintergrund. Hier
liegt der Angelpunkt der ganzen Frage.

(So Waitz DVG. * I 94 ff.; M. Much Mitt.

d. Anthrop. Ges. Wien 8, 231 ff. (1879);

Erhardt Hist. Zeitschr. 79, 294 ff. (1897);

Kötzschke Gliederung d. Gesellsch. 286 f.

300; Max Weber aaO. 445 ff. ; Hoops Waldb.
u. Kulturpfl. 516 ff.)

Die Germanen treten als ausgesprochene

Kriegsvölker in die Geschichte ein.

Durch Übervölkerung oder äußere

Feinde aus der nordischen Heimat ver-

trieben, ist ein großer Teil von ihnen in

rastlosem Vordringen begriffen; mit Weib
und Kind und Hab und Gut wandern diese

germanischen Scharen in langsamem, durch

kürzere oder längere Ruhepausen unter-

brochenem Zuge südwärts, nicht nur um
zu rauben und zu plündern, sondern um
sich mit der Waffe in der Hand neue

Ackerfelder und Weidegründe zu erobern,

wie es uns Plutarch von den Cimbern und
Teutonen bezeugt. Ein Stamm drängt den

andern und läßt ihn nicht zu langem
Frieden kommen. Wenngleich in den Ruhe-
pausen Ackerbau getrieben werden muß,
um das nötige Korn für die Volksernährung

zu gewinnen, die durch Plünderung allein

nicht in ausreichendem Maße bewerk-

stelligt werden kann, so muß doch unter

solchen Verhältnissen der Ackerbau wie das

ganze Wirtschaftsleben sich den Anfor-

derungen des Kriegswesens unterordnen.

Daher der militärisch-spartanische Grund

-

zug, der den germanischen Volkscharakter

zur Zeit Caesars ähnlich wie den der

Griechen und Römer in frühhistorischer

Zeit durchweht. Das Waffenhandwerk ist

nach dem übereinstimmenden Zeugnis der

klassischen Autoren die liebste und vor-

nehmste Beschäftigung des freien Ger-

manen.

§ 12. Nun ist zur erfolgreichen Durch-

führung eines Kriegs, in dem die Volks-

genossen mehr denn irgendwo gegenseitig

aufeinander angewiesen sind, das feste, ein-

heitliche Zusammenwirken aller die erste

und unerläßlichste Voraussetzung. Das
aber läßt sich nur bei straffer staat-
licher Organisation, bei unbe-

dingter Unterordnung des einzelnen unter

den Gesamtwillen erreichen. Daher in

allen Militärstaaten jenes starke Hervor-

treten der Staatsidee, das schon den mili-

tärisch organisierten Stammesstaaten des

Altertums ihr eigenartiges Gepräge gibt.



AGRARVERFASSUNG 45

Alle wirtschaftlichen und sozialen Maß-

nahmen laufen in solchen Staatengebilden

letzten Endes in die Rücksicht auf die

Wehrhaftigkeit und staat-
liche Autorität als ihren Brenn-

punkt aus und empfangen von daher ihre

charakteristische Färbung. Alles, was ge-

eignet ist, die Kriegsbereitschaft und die

staatliche Autorität zu stärken, wird be-

günstigt und alles vermieden, was ihnen

Eintrag tun könnte.

§ 13. Nichts aber ist in primitiven Kul-

turverhältnissen mehr dazu angetan, den

kriegerischen Sinn und das Stammesgefühl

zu untergraben, als Seßhaftigkeit und die

Ausbildung von Privatvermögen und pri-

vatem Grundbesitz, während umgekehrt

die Feldgemeinschaft, das Fehlen jeglichen

individuellen Grundbesitzes und der jähr-

liche Wohnungswechsel, wie sie nach

Caesars Schilderung bei den Germanen
Brauch waren, offenbar äußerst wirksame

Mittel zur Hebung des Solidaritätsgefühls

und zur Erhaltung der Kriegsbereitschaft

waren. Wir verstehen es nun, weshalb die

Germanen auf die Bewahrung dieser Ein-

richtungen solches Gewicht legten : daß der

einzelne nicht an Haus und Hof hangen,

sich nicht behaglich einrichten sollte (ne

accuratius ad frigora atque aestus vitandos

aedificent), daß er keinen Grundbesitz er-

werben (ne latos fines parare studeant),

keine Reichtümer ansammeln sollte (ne

qua oriatur pecuniae cupiditas).

§ 14. Die Feldgemeinschaft und der

jährliche Wechsel der Feldmarken hatten

zugleich den weiteren, sozialpolitischen

Zweck, keine Unzufriedenheit unter den
Stammesgenossen, insbesondere bei dem
niederen Volk, aufkommen zu lassen (ut

animi aequitate plebem contineant). Der
erklärende Zusatz cum suas quisque opes

cum potentissimis aequari videat macht es

wahrscheinlich, daß jeder das gleiche An-
recht auf den gemeinschaftlichen Grund
und Boden hatte, und daß die Verschieden-

heit in der Größe und Lage der von den
Behörden den einzelnen Sippen quantum
et quo loco visum est zugeteilten jährlichen

Ackerquoten nicht sowohl durch Standes-

unterschiede als durch die Größe der

Sippen bedingt war. Wenn es kein pri-

vates Grundeigentum gab und das Acker-

land jährlich neu verteilt wurde, so hatte

ja offenbar keine Sippe ein Interesse daran,

mehr Land zu erhalten, als sie bewirt-

schaften konnte und zu ihrem Unterhalt

brauchte, und die Erwerbung von Groß-

grundbesitz blieb von selbst außer Frage.

Alles das mußte in der Tat den Abstand

zwischen Vornehm und Gering weniger

fühlbar machen.

§ 15. Die Durchführung dieses von de-

mokratischem Geist durchwehten Systems

hing allerdings an zwei Voraussetzungen.

Die jährliche Neuverteilung des Acker-

landes läßt sich zu allgemeiner Befrie-

digung nur bewerkstelligen, solange anbau-

fähiges Land im Überfluß vorhanden ist,

und der jährliche Wechsel des Wohnsitzes

ist nur bei einer militärisch straffen

Stammesorganisation denkbar, wie sie ein

andauernder, höchstens von vorübergehen-

den Ruhepausen unterbrochener Kriegs-

zustand mit sich bringt. In Gegenden, wo
wenig anbaufähiges Land vorhanden war,

oder wo die Zunahme der Bevölkerung

gutes Kulturland sparsam und wertvoll

machte, mußte frühzeitig das Streben nach

Erwerbung privaten Grundeigentums her-

vortreten; und in langen Friedenszeiten

hätte sich der Freiheitssinn der Germanen
sicher bald gegen die zwangsweise Durch-

führung des wirtschaftlich irrationellen und
für die Bequemlichkeit des einzelnen so

lästigen Wohnungswechsels empört.

Anbaufähiges Land war noch zu Tacitus'

Zeit reichlich vorhanden; aber daß jenes

unruhvolle Agrarsystem der Germanen mit

seiner jährlichen Neuverteilung des Acker-

landes unter die Sippen eines Gaus und
seinem jährlichen Wohnungswechsel, wie

Caesar sie schildert, nicht normale Frie-

densverhältnisse darstellt, sondern i n

einem kriegerischen Aus-
nahmezustand seinen Ur-
sprung hat, lehrt uns ein Blick auf

Kap. 26 der Germania, worin Tacitus seine

Auffassung des altgermanischen Agrar-

wesens niedergelegt hat.

III. Das germanische Agrar-
wesen zur Zeit des Tacitus.
§ 16. Agri pro numero cultorum ab uni-

versis in vices occupantur, quos mox
inter se secundum dignationem parti-

untur; facilitatem partiendi camporum
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spatia praestant. Arva per annos mutant,

et superest ager: nee enim cum ubertate

et amplitudine soll labore contendunt,

ut pomaria conserant et prata separent

aut hortos rigent : sola terrae seges imperatur.

Von dem anbaufähigen Land (agri) einer

Feldmark wird nur jeweils ein Teil, dessen

Größe sich nach der Zahl der Bebauer

richtet (pro numero eultorum), von der ge-

samten Markgenossenschaft (ab universis)

gemeinsam unter Kultur genommen (oecu-

pantur) ; die occupatio der agri, des für den

Anbau ausgewählten Landes — der Bifang

nach einem mittelalterl. Ausdruck — ge-

schieht in vices, im Turnus: innerhalb der

ganzen Feldmark wird abwechselnd bald

dieser, bald jener Bezirk bestellt, so daß

das Ackerland allmählich die ganze über-

haupt anbaufähige Fläche der Mark durch-

wandert. Aus dem zuverlässig bezeugten

in vices wie aus dem ganzen Inhalt der

Schilderung geht deutlich hervor, daß nicht

von der ersten Besitznahme einer Feld-

mark, sondern von dauernden Einrich-

tungen und einem regelmäßigen Turnus

die Rede ist. (Anders Waitz DVG. 2 I 105

und Hildebrand aaO. 117 ff. 123; vgl.Hoops

aaO. 521, A. 2.)

§ 17. Die Markgenossenschaft als ganze

betrieb also auf ihrerMark eine wi ld e Feld -

graswirtschaft, einen Wechsel zwischen

Ackerland und Dreesch. Nur ein Teil der

gesamten Kulturfläche einer Feldmark
wurde jeweils unter dem Pfluge gehalten;

auf eine Ackerkultur von einigen Jahren
folgte eine längere Periode der Brache, in

der das Land dem Graswuchs überlassen

blieb und wohl zur Weide benutzt wurde.

Über die Dauer der Anbauperioden be-

merkt Tacitus nichts; sie richtete sich ver-

mutlich nach der Tragfähigkeit des Bodens
und nach Veränderungen in der Zahl der

Bewohner. Auch über die Art der Weide-
nutzung schweigt er; wahrscheinlich blieb

das Weideland ungeteiltes Gemeingut der

ganzen Markgenossenschaft, wie es im
MA. allgemein war und vielerwärts bis

auf den heutigen Tag geblieben ist.

§ 18. Dagegen wurde das Ackerland
nicht von der Bauernschaft (ab universis)

gemeinsam bewirtschaftet, sondern bald
nach Festsetzung eines neuen Bifanges
unter die einzelnen nach ihrer Würde ver-

teilt (quos mox inter se seeundum dignatiö-

nem partiuntur). Die Teilung bereitete

bei dem Überfluß des vorhandenen Kultur-

landes keine Schwierigkeit (facilitatem par-

tiendi camporum spatia praestant).

§ 19. Innerhalb der bebauten Fläche

wurden die Saatfelder jährlich gewechselt

(arva per annos mutant). Da die Acker

-

quoten der einzelnen seeundum dignationem

verschiedenartig waren, kann mit der

mutatio der arva nicht etwa ein jährlicher

Wechsel der Besitzer innerhalb der ganzen
Feldmark gemeint sein; hätte Tacitus dies

im Auge gehabt, so hätte er wohl inter se

mutant gesagt, oder er hätte gleich im
vorigen Satz, wo ja schon von der Ver-

teilung der gesamten Feldmark die Rede
war, in singulos annos partiuntur ge-

schrieben; auch der Satz et superest ager

'und es ist Ackerland genug vorhanden'

würde bei solcher Auffassung eine unleid-

liche Tautologie zu camporum spatia im
vorigen ergeben. Es kann sich nur um
einen Wechsel der Saatfelder innerhalb des

Ackeranteils des einzelnen Bebauers han-

deln, worauf auch der Gegensatz zwischen

ager 'Kulturland, Ackerland im allge-

meinen' und arvum 'das bestellte Saat-

feld' hinweist. Das mutant ist wohl so zu

verstehen wie in mutare terram, sedem 'das

Vaterland verändern, den Wohnsitz wech-

seln, dh. in ein anderes Väterland, eine

andere Wohnung ziehn'; arva per annos

mutant soll demnach nicht heißen, daß die

Bestellung, die Saat der Felder jährlich

wechselte, daß schon eine geregelte Frucht-

folge bestand, sondern es bedeutet: 'sie

nehmen jährlich andere, bisher brach-

liegende Äcker unter Kultur'. Auch der

Zusatz et superest ager weist darauf hin,

daß dieser Wechsel auf dem Gebiet des

einzelnen genau so wie bei der Mark im
ganzen ein solcher zwischen Ackerland und
Dreesch nach dem Muster der wilden Feld-

graswirtschaft war. Wir haben jedenfalls

keine Veranlassung, aus den Worten des

Tacitus, wie es wohl geschehen ist, auf das

Vorhandensein der im MA. allgemein üb-

lichen Dreifelderwirtschaft (s. § 28, 34, 44
u. Ackerbau 30) zu schließen.

§ 20. Auch zu Tacitus' Zeit galt das

Waffenhandwerk immer noch als die eines

vollkräftigen Mannes würdigste Beschäf-
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tigung; die Ackerbestellung wurde den

kriegsuntüchtigen Sippengenossen, den

Schwächlingen und Greisen, überlassen.

Nee arare terram aut expeetare annum tarn

facile persuaseris quam vocare hostem et

vulnera mereri] pigrum quin immo et iners

videtur sudore acquirere quod possis san-

guine parare, heißt es Germ. 14, und im
folgenden Kapitel: Delegata domus et pena-

tium et agrorum cura feminis senibusque et

infirmissimo cuique ex familia.

IV. Vergleich der Zustände
bei Caesar undTacitus. § 21. Der
Unterschied in den Agrarverhältnissen bei

Tacitus und Caesar ist trotz mancher Ähn-
lichkeiten doch ein markanter. Zwar ist

ein Privateigentum am Ackerboden bei

beiden übereinstimmend noch nicht ent-

wickelt, und das Betriebssystem ist hier

wie dort die wilde Feldgraswirtschaft. Aber
die beiden Einrichtungen, die dem ger-

manischen Agrarwesen zu Caesars Zeit

jenes unruhige Gepräge geben, kennt

Tacitus nicht: er weiß nichts von dem
jährlichen Wechsel der Wohnsitze, nichts

von der jährlichen Neuverteilung des

Kulturlandes unter die Sippen des ganzen

Gaus oder Untergaus; nach ihm erhält der

einzelne seinen Anteil auf längere Zeit

hinaus angewiesen und kann ihn während
dieser Zeit nach Gutdünken bewirtschaften.

Dabei ist es bemerkenswert, daß, während
bei Caesar der Unterschied in der Größe
der Ackerquoten wahrscheinlich nur durch

die Größe der Sippen bedingt war, im
übrigen aber das Prinzip demokratischer

Gleichheit herrschte (§ 14), nach Tacitus

eine ungleichmäßige Verteilung mit aristo-

kratischer Abstufung nach Rang und Wür-
den die Regel ist. Das hängt wohl damit
zusammen, daß der Grundbesitz höher be-

wertet wurde, weil das Land länger in der

Hand des einzelnen verblieb, und daß die

Bewirtschaftung, die bei Caesar mehr in

summarischer, extensiver Weise von den
Sippen betrieben wurde, sich bei Tacitus

im deutlichen Übergang zur Individual-

wirtschaft befindet.

§ 22. Die ganze Schilderung bei Tacitus

weist auf geordnete, stabile Verhältnisse

hin. Sie drängt uns in Übereinstimmung
mit den eingangs zusammengestellten Zeug-
nissen für uralte Seßhaftigkeit zu dem

Schluß, daß die jährliche Neuverteilung des

Ackerlandes unter die Sippen eines Gaus
und die jährliche Verlegung der Wohnsitze,

die von den Germanen nach Caesars An-
gabe selbst mit den Erfordernissen des

Kriegslebens in Zusammenhang gebracht

wurden, in der Tat als ein kriege-
rischer Ausnahmezustand auf-

zufassen sind, der sich bei den Sveben und
andern im Vordringen nach Süden begrif-

fenen Stämmen herausgebildet hatte.

Nichts kennzeichnet das Abnorme jener

Zustände bei den Sveben, deren Stamm
nach Caesar longe maxima et bellicosissima

Germanorum omnium war (BG. 4, 1), besser

als die Worte Ariovists (BG. 1, 36), der

von seinen Leuten sagt, sie hätten seit

vierzehn Jahren kein häusliches Obdach
mehr über sich gehabt (inter annos XIV
tectum non subissent).

Es ist recht wohl möglich, daß sich ähn-

liche Ausnahmeverhältnisse auch zu andern

Zeiten bei auswandernden Volksteilen ent-

wickelten. Das Agrarwesen zur Zeit des

Tacitus stellt demgegenüber die Rückkehr
in normale, friedliche Verhältnisse dar, wo
das militärische Sippschaftsprinzip von
dem agrarischen Territorialprinzip abgelöst

wurde und die Gesamtnutzung des Acker-

landes allmählich in Sondernutzung über-

ging-

H o o p s Waldb. u. Kulturpfl. 508—33 (1905).

Mit eingehenden Literaturnachweisen in den Fuß-

noten u. S. 483 f. — W. Fleischmann
Altgerm. u. altröm. Agrarverhältnisse in ihren

Beziehungen und Gegensätzen. Leipzig 1906.

Johannes Hoops.

B. Frühmittelalter I.Deutsch-
land. § 23. Die Ansiedlung der

später unter dem fränkischen Reiche ver-

einigten Völkerschaften erfolgte während
und nach der Völkerwanderung regelmäßig

in Dörfern. Nur in einzelnen Gebieten

Deutschlands, nämlich in der rheinisch-

westfälischen Tiefebene, in den mittel- und
oberdeutschen Gebirgen und in den Alpen

ist die Ansiedlung nach dem System der

Einzelhöfe vorherrschend (s. Siedlungs-

wesen). Da wie dort allerdings erfolgte

die Ansiedlung nach Geschlechtern und
Sippen, die, wie sie gemeinsam gewandert

waren, so auch jetzt sich gemeinsam nieder-

ließen. Je nachdem diese oder jene An-
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siedlungsform, die übrigens einer völlig

scharfen Grenze in der Wirklichkeit häufig

ermangeln, vorherrschte, gestalteten sich

die agrarischen Verhältnisse im einzelnen

verschieden.

§ 24. Bei der dorfweisen An-
sied 1 u n g erscheint das Dorf umgeben
von dem Kulturland, der Ackerflur (s.

Flureinteilung), an der sich allmählich ein

Sondereigentum der einzelnen an Stelle des

ursprünglichen Gesamteigentums ausbil-

dete, das aber gewissen allgemeinen Regeln

der Bewirtschaftung unterworfen war (s.

Flurzwang). Außerhalb des Kulturlandes

lag die Allmende (s. d.). Hier wie dort

bestimmte sich der Anteil des einzelnen

im wesentlichen nach dem Bedürfnis

und fand in der Hufe (s. d.) seinen Aus-

druck. Die Dorfinsassen bildeten den wirt-

schaftlichen Verband der Dorfgenossen

-

schaft (s. DorfVerfassung), die sich mit

anderen zu einer größeren Markgenossen-

schaft (s. d.) vereinigte oder selbst eine

solche bildete.

§ 25. Beim Einzelhofsystem
lag das Kulturland unmittelbar um jeden

einzelnen Hof, stand von Anfang an im
Sondereigentum, war aber auch nicht dem
Flurzwang unterworfen. Die auch hier vor-

handenen verwandtschaftlichen Bande zwi-

schen den benachbarten Siedlern führten

zu einem Zusammenschluß solcher Einzel-

höfe zu Bauerschaften, allenfalls zum An-
schluß einzelner an die benachbarte Dorf-

schaft und äußerten sich etwa im Heim-
fall des erblosen Hofes an die Nachbarn.

§ 26. Die wirtschaftliche Basis war hier

allein und bei der Dorfschaft nach Aus-
bildung von Sondereigentum am Kultur-

land vorzugsweise die Allmende, an
der allmählich Gesamteigentum der Mark-
genossen oder der Dorfgenossen entstand,

während die Nutzung den einzelnen Ge-
nossen zustand. Ausnahmsweise werden
Allmendeteile den Genossen zu gesonderter

Nutzung zugewiesen, in der Regel ist diese

Nutzung eine gemeinschaftliche. Die
Nutzungsrechte an der Allmende waren
anfänglich unbegrenzte; bald aber ergab

sich mit der zunehmenden Bevölkerungs-
zahl die Notwendigkeit, dem einzelnen eine

Grenzezu setzen, wofür, wie oben bemerkt,

die Hufe als Maßstab diente.

§ 27. Aus der Vermehrung der Menschen
ergab sich aber auch das Bedürfnis nach
weiterem AusbaudesLandes. Die-

ser erfolgte entweder durch genossenschaft-

liche Rodung (s. d.) und planmäßige
Neuanlage von Dörfern oder durch Ro-
dungstätigkeit einzelner. Hier kommt vor
allem die sich in der fränkischen Zeit

bildende Grundherrschaft (s. d.)

in Frage. Durch verschiedene Umstände
hatte sich nach der Völkerwanderung die

ursprüngliche Besitzesgleichheit in der

Weise verschoben, daß einzelne einen das

normale Maß weit übersteigenden Grund-
besitz innehatten. Diese Grundherren be-

trieben mit zahlreichen Arbeitskräften vor-

zugsweise planmäßige und ausgedehnte

Rodung (s. auch Beunde). Ihr so noch
vermehrtes wirtschaftliches Übergewicht
führte allmählich zu einer Unterdrückung
der kleineren Wirtschaften und Vermin-
derung der freien Eigenbauern. Soweit

nicht durch Rodung für das Bedürfnis der

vermehrten Bevölkerung neues Land er-

schlossen wurde, griff man zur Teilung

alter Hufen unter die Söhne des früheren

Besitzers und gelangte so zu einer weiteren

Besitz-Ungleichheit in einer der Grund-
herrschaft entgegengesetzten Richtung.

Das Institut des Stamm gutes (s. d.)

vermochte solchen Zersplitterungen viel-

fach entgegenzuwirken.

Neben den Grundeigentümer, der den

von ihm bebauten Boden als sein freies

Eigentum besaß, als A 1 1 o d (s. d.), traten

diesen Verhältnissen gemäß in großer Zahl

Bauern, die ihr Land nur von einem

Grundherrn zur Leihe hatten (s. G r u n d -

leihe).
§ 28. Die Wirtschaftsform war

in vielen Gebieten noch lange über die

Völkerwanderung hinaus eine geregelte
Feldgraswirtschaft, bei der ab-

wechselnd ein Teil des Kulturlandes als

Wiese, der andere als Ackerland genutzt

wurde. In einigen Gegenden gelangte man
aber noch im 8. Jh. zu der D r e i f e 1 d e r -

Wirtschaft (s. Flureinteilung und Flur-

verfassung) und daneben finden sich Ein-,

Zwei-, Vier- und Fünffelderwirtschaft (s.

ebenda).

§ 29. Neben der Bestellung des Ackers

mit Getreide und Hülsenfrüchten sind über
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das ganze Gebiet feinere Kulturen ver-

breitet. Außer dem Anbau von Obst,

Gemüsen, Kräutern und Blumen hat der

Weinbau eine erhebliche Verbreitung er-

fahren und in größeren Betrieben, be-

sonders wohl in den karolingischen villae

werden planmäßig Heilpflanzen und Zier-

pflanzen gezogen (s. Domänen).
Inama-Sternegg D WG. I 2

. Lam-
precht DWL. I—III. Kötzschke Deut-

sche Wirtschajtsgesch. (in Meisters Grundr. d

Geschichtswiss.). M e i t z e n Siedl. u. Agrarw

I—III u. Atlas. H a n s s e n Agrarhist. Abhand-

lungen I, IL 0. Gierke Deutsches Genossen-

schaftsrecht, v. A m i r a Recht 119 ff. Brun-
ner DRG. I * 81 ff. 279 ff. 292 ff. Schröder
DRG. 5 53 ff. 211 ff. 430 ff. Ferner die Werke

von G. L. von Maurer. v. Schwerin.

II. E n g 1 a n d. § 30. Es lassen sich

in England zwei Arten von Ansiedlungen

und in Verbindung damit zwei verschiedene

Systeme der Agrarverfassung unterschei-

den : im Westen und Norden waren Hof •

ansiedlungen landesüblich ; in den

übrigen Teilen Englands herrschte im all-

gemeinen das System der Dorfan-
si e d 1 u n g (s. Siedlungswesen; vgl. Mait-

land Domesday and Beyond 16).

§ 31. Die Agrarverfassung dieses letzten

und größeren Teils des Landes beruhte auf

dem Prinzip der Feldgemeinschaft
Ein vollständiges Bild dieser Feldgemein-

schaft läßt sich nur mit Hülfe der späteren

Zustände, wie sie in den Quellen des 13.,

14. und der folgenden Jahrhunderte dar-

gestellt sind, rekonstruieren, und mit sol-

chen Rückschlüssen haben auch Forscher,

wie Nasse, Seebohm, Maitland ua., ope-

riert. Im Material der altenglischen Zeit,

mit Einschluß des Domesdaybuches, sind

aber reichliche Anknüpfungspunkte vor-

handen, die das Vorkommen der Haupt-
erscheinungen der Feldgemeinschaft in

dieser Periode festzustellen ermöglichen.

Die Urkunden erwähnen zuweilen aus-

drücklich die Gemenglage der Grundstücke
in der Dorfflur, zB. Cod. Dipl. 1278 (a. 982)

König ^Ethelred schenkt seinem Thane
^lfgar fünf Hiden communis terrae in

Cearlaton und fügt hinzu: rus namque
Praelaxatum manifestis undique terminis

minus dividitur, quia jugera altrinsecus

coßulata adiacent. In einer Schenkung
K. Edgars an den Than ^Elfric heißt es:

Hoop s, Reallexikon. I.

ßas nigon hida liggeaä on gemang opran

gedallande feld lecs gemccne and mccda ge-

mcene and yrdland gemccne (Cart. Sax. 1079;

vgl. Vinogradoff Engl. Society in the XI
Cent. 277). Eine Satzung von Ine be-

spricht Fälle, in denen die Verantwort-

lichkeit verschiedener Teilhaber einer ge-

meinschaftlichen Wiese oder eines gemein-

schaftlichen Feldes in Beziehung auf den

durch mangelhafte Umzäunung verur-

sachten Schaden festgestellt werden mußte.

Ine, 42: gif ceorlas gccrstun hccbben gemccnne

odfre oper gedalland to tynanne, and hrcbben

sume getyned hiora dccl, sume nccbben and
pten hiora gemccnan ceceras ofrde gccrs, gan

eta ponne pe pect geat agan and gebete tarn

ofrrum, pe hiora dccl getynedne hccbben pone

ccwerdlan (Schaden) pe peer gedon sie.

§ 32. Aus der Terminologie der Ur-

kunden, namentlich in der Beschreibung

der Grenzen, lassen sich die Hauptelemente

der altenglischen Flurverfassung
ermitteln. Die Ackerflur wurde in furlongs

(Gewanne) verteilt (zB. Cod. Dipl.622

:

be healfan furlange). Die Bauerstellen des

Dorfes erhielten ihre Anteile an den Ge-

wannen in Parzellen (Streifen) —
sticcas oder gedale — angewiesen (Cart.

Sax. 11 30: JEt macusige pes landes is

under eal IX and XX gedale; ibid. Oxanege

. . . utan pan ige sixti sticca londes pet is

ameten to XXX cecerum). Parzellen von
unregelmäßig zugespitzter Form werden

durch den Ausdruck gara bezeichnet (Earle

Land Charters 208: ambutan pone garan).

Parzellen, die infolge des Pflügens an

einem Hügelabhang entlang stufenartig

sich voneinander abheben, erscheinen als

hlincas (Earle L. Ch. 166; on meos-hlinc

westeweardne) . Zum Umwenden der Pflüge

werden Forerth-FarzeMen gebildet. (Cart.

Sax. 601: seo forierd' greö^ in to pam lande).

Demselben Zweck dienen auch die so oft

vorkommenden Heafod-lande oder Heafod-

acren, die außerdem benutzt wurden, um
den Teilbesitzern der Gewanne Zugang
zur Bestellung ihrer Parzellen zu gewähren

und daher in der Regel quer zu den andern

Parzellen lagen (Cart. Sax. 1229: on pone

heafodacer).

§ 33- Verwicklungen von Besitzrechten

und ökonomischen Interessen, die hier,

wie überall, durch Feldgemeinschaft und



50 AGRARVERFASSUNG

Gemenglage hervorgerufen wurden, lassen

sich nur durch Solidarität in Beziehung

auf Besitz und Erwerb erklären (vgl. Ge-

meinde, Markgenossenschaft). Für die

Aufteilung von Ländereien und die Zu-

messung von Gerechtsamen paßte das

System vortrefflich, weil es jedem Teil-

nehmer Gerechtsame im Verhältnis zu

seinem Anteil in jeder Flur zuwies, und

diese Rücksichten auf verhältnismäßige

Zumessung überwogen offenbar alle andern

Gesichtspunkte. Als unvermeidliche Folge

der feldgemeinschaftlichen Gemenglage er-

scheint der F 1 u r z w a n g (s. d.) und die

genossenschaftliche Bewirtschaftung der

Äcker nach gemeinsamem Plan.

§ 34. An dem Vorherrschen der Zwei-
und Dreifelderwirtschaft läßt

sich im Hinblick auf die allgemeine Ver-

breitung dieser Systeme im späteren MA.
(vgl. Walter of Henley 6—8;) nicht zwei-

feln; aber direkt kann man dies aus altengli-

schenQuellen nichtbelegen. Einen deutlichen

Fingerzeig gibt übrigens nach der scharf-

sinnigen Deutung Seebohms eine Stelle der

Rectitudines singularum personarum. Im

§ 4, 3 wird von der Ausstattung eines

bäuerlichen Pächters (gebur) gehandelt. Er

bekommt vom Grundbesitzer auf seinem

Yardland von 30 Akren die nötige Aus-

saat für 7 Akren, eine Aussteuer, welche

10 Akren im Winterfelde einer Dreifeld

-

Wirtschaft entspricht nach Abzug der Saat

für 3 Akren, die als gafolearth (Zinsland,

vgl. § 4, 2) dem Herren als Abgabe vorbe-

halten werden (Seebohm Engl. Village

Community 141).

§ 35. In der altenglischen Unterweisung

für Gutsverwalter (Gerefa), welche die Auf-

einanderfolge der Landarbeiten im Laufe

des Jahres behandelt, wird das Pflügen im
Herbst, Winter und Frühjahr und auch das

Umpflügen der Brache (/ealgian) erwähnt

(§§ 10, 11, 12, vgl. Andrews Old Engl.

Manor 248). Düngung wurde hauptsächlich

durch die Lagerung der Schafherden auf

Brachfeld und den zur Saat bestimmten
Feldern vor dem Aufkommen des Ge-

treides erzielt. Daher spielt die Frage über

die Benutzung der Hürden (engl, fold, lat.

falda) eine große Rolle. Im Domesday-
buche wird die Pflicht, Schafe in den

lassen, ein Kennzeichen der Unterordnung,

zB. Dd. II 129: in modetuna VII liberi

homines . . . super omnes istos qui faldam

comitis requirebant habebat cornes socam et

sacam, super alios omnes Rex et comes.

Diese Soka faldae erweist sich daher als

eine Einrichtung, die vor der Eroberung in

Kraft war; und als eins der Merkmale
voller Freiheit wurde das Recht, eigne

Hürden zu halten, angesehen (Earle, Land
Ch. 343, Freibrief K. Eduards des Be-

kenners an das Kloster Ramsey : ealle ßa
men ßa beon motwurßi, jirdwurpi and fald-

wurpi in ßcet öfter hälfe hundred)

.

§36. Wiesen (mcede) waren selten

und sehr geschätzt. In späterer Zeit findet

man oft, daß sie dem Erwerb als Privat-

eigentum entzogen sind und in Parzellen

unter den Mitgliedern der Dorfgenossen

-

schaft zur jährlich wechselnden Nutzung
verteilt werden. Noch jetzt zB. kann man
derartige „Verlosungen" in Yarnton bei

Oxford beobachten (Transact. of Oxford

Hist. Soc. 24, 307 ff.). In dem oben ange-

führten c. 42 von Ines Gesetzen ist eine

derartige Wiese in gemeinschaftlichem Be-

sitz neben Ackerland berücksichtigt. Bei

dieser Gelegenheit kommt auch die Wich-
tigkeit der Aufstellung von Zäunen zur

Besprechung. Bei der Hofstelle und dem
Einzelhof ist die Einhegung und Umzäu-
nung von Ackerland, Wiese und Privat

-

weide die Sache des Besitzers und eines

seiner wichtigsten Rechte. In diesem Sinne

wird der Zaun um Hofstelle und Garten in

Ine 40 behandelt; die Einhegung wird hier

als permanent (wintres and sumeres betyned)

betrachtet. Nicht so bei Feldgemeinschaft

in Acker und Wiese. Da muß jeder Teil-

haber mit den Rechten seiner Nachbarn
rechnen und für seinen Anteil an Schutz-

vorrichtungen aufkommen. So entwickeln

sich denn naturgemäß gewohnheitsrecht-

liche Ordnungen in Bezug auf die Auf-

stellung und Wegräumung der Zäune. Im
allgemeinen gilt die Regel, daß die Saat

und das zur Heuernte bestimmte Gras

durch genossenschaftliche Umzäunung im

Frühling geschützt werden soll, und daß

die Zäune im Herbst, etwa um den 1. Au-
gust (Lammas), weggenommen werden, so

daß das Vieh der Dorfschaft die brach-

Hürden des Grundherrn übernachten zu liegenden Felder und Wiesen zur Weide
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benutzen kann (das spätere common of

shack). Ine 42 fußt augenscheinlich auf

eine derartige Ordnung. Im Zusammenhang
damit werden Pflichten und Fronen der

Hintersassen für Errichtung und Instand-

haltung von Zäunen mehrfach erwähnt, zB.

Cod. Dipl. 452 (Tydenham): aecertyninge

XV gyrde.

§ 37. Es kann kein Zweifel daran sein,

daß die Benutzung der Weiden schon

in altenglischer Zeit mit den genossenschaft-

lichen Rechten der Hufenbesitzer in Dör-

fern und Höfen verbunden war. Obgleich

wir über die Zuteilung der Weidegerechtig-

keiten innerhalb der Dörfer unter den

Nachbarn keine ins einzelne gehenden

Zeugnisse aus dieser Zeit besitzen, wird

doch die gemeinschaftliche Weide als ein

normaler Bestandteil der Agrarverfassung

in der wichtigen Vorschrift Edgars über

das Vorführen gekauften Viehes vor den

Nachbarn auf der gemeinschaftlichenWeide
(on gemcene leese) angesehen (Edgar IV, 8).

In einer letztwilligen Verfügung von 1050

wird ein Moor den Freisassen vermacht, so

wie sie dieses von alters her genutzt hatten

(freemanen to note, so hi er deden, er daye

and after daye. Thorpe Dipl. 580). So

müssen die Einzelheiten der Zuweisung

nach Dörfern und Hufen aus späteren Ge-

wohnheiten erschlossen werden, was man
auch ohne Bedenken tun kann, da erstens

diese Verhältnisse aus der allgemeinen Be-

schaffenheit der mittelalterlichen Agrar-

verfassung und nicht aus speziell alteng-

lischen Zuständen entspringen, zweitens

weil die Abmessung der Weidegerechtig-

keiten überall grundsätzlich auf die alten

Hufeneinheiten zurückgeführt wurde.

§ 38. Viel besser sind wir über die Be-

nutzung von Allmenden (s. d.), die

außerhalb des Rahmens der einzelnen

Dorfschaften standen, unterrichtet. Die

ungeheure Ausdehnung von Wald, Moor
und wilder Weide hatte zur Folge, daß in

manchen Fällen das Vieh und namentlich

Schafe und Schweine auf Flächen weideten,

die unter den anliegenden Dörfern oder

Gütern nicht bestimmt aufgeteilt waren.

Es handelte sich in diesen Fällen darum,
festzustellen, welche Ortschaften an den
Weidegerechtigkeiten teilnehmen durften.

Round hat in der Geschichte Essexs (Vic-

toria County History, Essex I, 373) auf

die merkwürdige Zuweisung von Weide-

gerechtigkeiten für Schafzucht in den

Marschlanden der Ostküste auf dem nörd-

lichen Ufer der Themse hingewiesen. Auf
der Insel Canwey zB. hatte eine Reihe

von Dörfern, die im Innern der Grafschaft

gelegen waren, ihnen zugewiesene Parzellen,

und sicherlich sind diese abgelösten Stücke

Moorlandes nichts anderes, als der Nieder-

schlag von Weidegerechtigkeiten, die ur-

sprünglich durch Zulassung einer gewissen

Anzahl Schafe zur ungeteilten wilden Weide
bemessen wurden. Maitland hat auf ähn-

liche Bildungen in den Fennen von Norfolk,

Miß Neilson in der Gegend von Ely auf-

merksam gemacht; und von Maitland sind

diese Allmenden mit Recht mit den Marken
in Deutschland verglichen worden (Domes-

day u. Beyond 354). Eine Hundertschaft -

Allmende wird ausdrücklich im Domesday -

buche erwähnt (II, 339 b); in Colness gab

es eine Weide, die allen Leuten der Hun-
dertschaft eigen war. Eine eigentümliche

Art der Anweisung von Mark- und Weide-

gerechtigkeiten in einer Waldgegend war
die Zuteilung einer dena (ae. dene, den-

bcera) — eines Tals oder einer Parzelle im
Walde, die namentlich als Schweineweide

benutzt werden konnten (Cod. Dipl. 288:

pascua porcorum quae nostra lingua Saxo-

nica denbera nominamus). Hinsichtlich des

Fällens von Bäumen in Wäldern bringt

Ine 43 eine merkwürdige Vorschrift, die

dasselbe jedem freizugeben scheint, wenn
der Betreffende nicht mißbräuchlich zu

viele oder zu große Stämme sich aneignet.

Jedenfalls ist ein Mann, der im Walde haut,

nicht als Holzdieb zu betrachten; denn
,,die Axt ist ein Melder und kein Dieb".

Wahrscheinlich sind Forste in königlicher

Jurisdiktion gemeint und nicht Wälder
im Besitze von Genossenschaften oder von
Privatleuten.

Nasse Feldgemeinschaft in England; Progr.

d. Univ. Bonn 1870. F. Seebohm The English

Village Community 1883; auch in deutscher

Übers, von B u n s e n : Die engl. Dorfgemeinde

1884. Maitland Domesday and Beyond 1897

A. B a 1 1 a r d The Domesday Inquest 1907

Vinogradoff Growth of the Manor 1905

ders. Engl. Society in the XI Century 1908

Round in d. Victoria Countv Hist. von Essex I.
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Miß N e i 1 s o n Boon Services on the Estates of

Ramsey Abbey, Amer. Hist. Review I 2; 1897.

Vinogradoff.

III. Norden. § 39. Die nordische

Agrarverfassung ist keine einheitliche, auch

nicht in dem Umfange, in dem es die kon-

tinentale ist. Der Grund liegt in dem
starken Hervortreten der Einzelhofansied -

lung. Diese beherrscht das ganze west-

nordische Gebiet, Norwegen und Island,

ferner das nördliche Schweden, die Land-

schaft Helsingeland. Im übrigen Gebiet

herrscht die Dorfschaft (schw. byr, by;

dän. by). Von Bedeutung ferner ist im

Norden für das' gesamte Gebiet das Fehlen

einer ausgebildeten Grundherrschaft und

die geringe Zahl auch nur erheblich großer

Grundbesitze. Die Folge dieses Umstandes

ist die im Rahmen der oben angegebenen

Grenze vorhandene Einheitlichkeit des

wirtschaftlichen Betriebes mit gleichen

Mitteln und gleichen Kräften.

In den Einzelheiten ist die Erkenntnis

der nordischen Agrarverfassung noch nicht

durchweg zu sicheren und einwandfreien

Resultaten gelangt. Dies hat seinen Grund
darin, daß die zur Verfügung stehenden

Quellen um ein erhebliches jünger sind als

die Bebauung des Bodens selbst und ins-

besondere auf ostnordischem Gebiet in

eine Zeit von Veränderungen und des ge-

nossenschaftlichen Weiterausbaues fallen.

§ 40. In der Art der Ansiedlung
liegt es begründet, daß die für den Konti-

nent so bedeutungsvolle Markgenossen-
schaft (s. d.) nur in Dänemark und Schwe-
den vorhanden ist. Für Norwegen und
noch mehr Island kommen lediglich Wirt-

schaftsgemeinschaften auf kleinerer Grund-
lage in Frage, solche der Wiese und Weide.
Auch in jenen Ländern sind die ältesten

Formen und Einrichtungen der Markge-
nossenschaft nur unklar zu erkennen. Die
Anlage der Dörfer scheint zunächst keine
planmäßige gewesen zu sein und jedenfalls

ist, soweit sie es war, der ursprüngliche
Plan allmählich so durchbrochen worden,
daß in der Zeit des II.— 13. Jhs. eine

Neuregelung der Verhältnisse erforderlich

und vielfach auch durchgeführt wurde.
Bei der ältesten Ansiedlung lag nach an-
sprechenden neueren Forschungen als Äqui-
valent der kontinentalen Hufe in Schweden

der attunger zugrunde, in Dänemark das

bot. Beide bestanden aus einem im ganzen

gleichen Besitz im Dorf, in Ackerland und
Wiesenland, also in dem durch Zäune und
andere Mittel abgegrenzten Bauland und
Kulturland. Die Nutzung des Waldes,

überhaupt der Allmende, ist in dieser Zeit

jedenfalls eine unbeschränkte gewesen.

Ebenso ist für diese Zeit noch nicht an

eine Abgrenzung einer bestimmten Dorf-

allmende zu denken, wie sie sich im Lauf
der Zeit aus der gesamten Menge des

unbebauten Bodens ausschied. Die Auf-

sicht und Leitung der Wirtschaftsange-

legenheiten stand in Schweden einem
namdarmaper zu, während in Dänemark
die Nachbarn (granna) in den Vorder-

grund treten.

§ 41. Der Ausbau des Landes
erfolgte durch Neuanlegung von Dörfern

(s. Flurverfassung) wie durch Rodung (s.

d.), die teils von einzelnen, teils von der

Gesamtheit der Markgenossen (schw. grcend)

vorgenommen wurde, teils innerhalb der

Dorfmark, teils außerhalb ihrer stattfand.

So entstanden das dänische ornum, ruth,

in Schweden die intaka, utskipt und ut-

gicerper. Auf diese Weise konnte auch der

einzelne zu einem Privatwald kommen
(aschw. varskogher, adän. enmcerki, h&g-

ncithcc skogh). Andererseits konnten in der

Flur von den den einzelnen zugeteilten

Feldern kleinere Stückewegverkauft werden

(s. humper, stuf).

§ 42. Die Eigentumsverhält-
nisse in dieser Periode sind nicht leicht

zu erkennen. Einfänge einzelner, wie das

ornum und der Privatwald scheinen gerade

in älterer Zeit zu Sondereigentum geführt

zu haben. Dagegen wird für Hofstelle und
Ackerland die Ansicht vertreten, daß hier

ein Sondereigentum erst mit der Durch-

führung der in Schweden so genannten

,
gesetzlichen Lage" eintrat.

§ 43. Die im vorstehenden angegebene

Ordnung mußte nämlich unter bestimmten

gesetzlichen Voraussetzungen durch ein

genau geregeltes Verfahren gebrochen wer-

den. Das hier übliche Solskift- und Reeb-

ningsverfahren haben in aller Regel eine

Umlegung der Hofstellen und vor allem

eine Neuverteilung der Ackerflur zur Folge.

Vielleicht erst jetzt erfolgt auch die Aus-
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bildung von Gewannen im kontinentalen

Sinn (s. Gewann, Flureinteilung). Ver-

bunden war damit, aber auch allein vor-

genommen werden konnte eine Ver-

teilung des Waldes durch Zuweisung be-

stimmter Strecken an die einzelnen, wäh-

rend überall eine Fixierung der Allmende-

nutzungen stattfand.

§ 44. Die Bewirtschaftungs-
weise scheint anfänglich eine Feldgras-

wirtschaft gewesen zu sein und zwar eine

geregelte. Später hat diese dann andern

Formen Platz gemacht, so der Zwei-

felderwirtschaft und der Dreifelderwirt-

schaft (s. Flurverfassung § 2). Dabei hat

sich dann, wo dies nach Lage der Verhält-

nisse möglich war (s. u.) ein genossenschaft-

licher Betrieb entwickelt. Die Weide-

nutzung war in solchem Falle, aber auch

im Gebiet der Einzelhöfe, nicht selten eine

gemeinschaftliche. Eine besondere Bear-

beitung des Bodens hat nicht stattgefunden,

doch kennen wenigstens die Schweden auf

ihren Äckern Entwässerungsanlagen.

§ 45. Neben dem Ackerbau und der

insbesondere in Island betriebenen Vieh-

zucht kommen erhebliche Betriebe nicht

in Frage. Ausgedehnte Verbreitung hatte

die teils in besonderen Bienengärten, teils

im Walde ausgeübte Bienenzucht. In

Dänemark wurde Flachs gebaut. Neben
den Häusern findet man Obst- und Kohl-

gärten.

Hildebrand Sveriges Medeltid 217^. iyöff.

Beauchet Hist. de la propriete fonciere en

Suede. Herr ig De rebus agrariis suecicis et

danicis. Jargensen Forelcesninger 1 19 ff.

Matzen Forelcesninger, Tingsret, insbes. 3 ff.

Haff Die dän. Gemeinderechte. Brandt
Retshistorie I 100 ff ; 205 ff. Taranger Udsigt

II 1, 19 ff.; 69 ff. Rhamm Großhufen d.

Nordgermanen. Schönfeld Der isländische

Bauernhof z. Sagenzeit. H a n s s e n Agrarhist.

Abhandl. I 1 ff. v. Schwerin.

Ahnenkult. §1. Aus dem Seelenglauben
herausgewachsen ist der altgermanische

Ahnenkult. Bestand der Glaube an das
Fortleben der Seele nach dem Tode, so

bedingte dieser auch eine Pflege und
Verehrung der Toten (s. Totenkult), und
diese steigerte sich, je mehr sich ein Mensch
während seines Lebens um seine Mit-

menschen verdient gemacht hatte. Solchen
Menschen schrieb man auch nach ihrem

Tode eine umfassendere Tätigkeit als den

übrigen Seelen und größeres Eingreifen in die

Natur und die Geschicke der Menschen zu

und hielt es deshalb für Pflicht, sie durch

Opfer und Anrufung den lebenden Men-
schen geneigt zu machen. In erster Linie

genossen Könige solche Verehrung. Von
den Goten berichtet Jordanes (MGS. V 76):

pröceres suos, quorum quasi fortuna vince-

bant, non puros homines, sed semideos id

est ansis vötaverunt. Ebenso heißt es in

der Vita Anscarii (Kap. 26) und in An-
lehnung an diese bei Adam von Bremen
(IV Kap. 26), daß die Schweden nach

Abfall vom Christentume ihrem jüngst

verstorbenen König Erich einen Tempel
errichtet und ihm Opfer und Gelübde dar-

gebracht hätten. In Südskandinavien

genoß Ölfär Gudrodarson, der Bruder

Hälfdan des Schwarzen, göttliche Ver-

ehrung. Er war bei einer Seuche, die sein

Volk heimsuchte, gestorben und beigesetzt,

und bald nach seinem Tode trat Besse-

rung ein. Da opferte man ihm, um Frucht-

barkeit zu erlangen, und nannte ihn nach

seinem Sitze Geirstadaalf (Flatb. II 7).

Aber auch andere hervorragende Männer
genossen solche göttliche Verehrung. So

Grlmr kamban, der erste Besiedler der

Faeröer (Isl. S. 1 47). Selbst Frauen wurden
an dem Hügel, in dem sie begraben waren,

Opfer dargebracht, wie Aud der Stein-

reichen, der Witwe Öläfs von Dublin, die

mit den Ihrigen nach Island übergesiedelt

war und unter diese ihren Reichtum ver-

teilt hatte (Isl. S. I Hl). Im westlichen

Island verehrte man den Bard als Snae-

fellsäss, da man ihn für einen Schutzgeist

hielt, weil er dem einen Glück auf dem
Meere, dem anderen Sieg, einem dritten

seinen Schutz gewährte (Bardar S. 6 ff.).

§ 2. Fehlen solche bestimmte Zeugnisse

des Ahnenkultes auch in Deutschland, so

spricht doch für dessen Existenz der

25. Abschnitt des Ind. superst. (de eo,

quod sibi sanctos fingunt quoslibet mortuos),

so sprechen dafür die zahlreichen Sagen

von den bergentrückten Königen und
Helden. Solche im Volke fortlebende und
von diesem verehrte Führer sind es, die

die Griechen als Heroen bezeichneten

(vgl. Rhode, Psyche2 I 146 ff.), die

wir Halbgötter nennen können.
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§ 3. Mehrfach spielt die Vorstellung vom
Ahnenkult auch in der Sage eine Rolle. So

beginnt die Hervarar Saga mit einem König
Gudmundr von jQtunheim, den die Men-

schen wegen seiner Weisheit und seiner

Macht nach seinem Tode Opfer brachten

und ihren Gott nannten (Kap. 1). Das

Fortleben derselben Vorstellung spricht

auch aus der euhemeristischen Auffassung

Saxos (I 129 ff.) oder Snorris (Heimskr.

S. 4 ff.), wonach die Äsen Apotheosen

irdischer Könige sein sollen. Solche

apotheosierte Menschen sind in der jüngsten

Zeit der nordischen Mythenentwicklung

den Göttern angereiht und ebenfalls unter

die Reihe der Äsen gerechnet worden.

Hierher gehören vor allem HermöoV (s. d.)

und der Skalde Bragi (s. d.), die nach den

Häkonarmäl (v. 14) als die obersten der

Einherjer ödinn zum Empfange König

Häkons aussandte. Dagegen gehört schwer-

lich, wie mehrfach behauptet worden ist,

Baldr zu den apotheosierten Menschen.
E. Mogk.

Aisten. § 1. Für den idg. Sprach- und
Völkerstamm, der die Litauer, Letten

und alten Preußen umfaßt, und für den

jetzt auch die Bezeichnung Balten ge-

braucht wird, hatten die Germanen wie

für ihre andern Nachbarvölker einen be-

sondern Namen. Er begegnet uns zuerst

bei Tacitus Germ. 45 in der Gestalt Aestii—
zur Schreibung vgl. Müllenhoff
ZfdA. 9, 225 — und begreift hier deutlich

eine Mehrheit von Stämmen in sich, da

von Aestioritm gentes die Rede ist; daher

sind sie nicht nur an der Bernsteinküste,

also in Samland, zu suchen, die Tacitus

ihnen ausdrücklich zuweist. Andere ältere

Quellen kennen den Namen nicht, wohl
aber stoßen wir bei Ptolemäus III 5, 9
auf Unterabteilungen von ihnen wie die

TaXtvoat und Souoivot. Erst durch Cassiodor

Var. 5, 2 erfahren wir wieder von Aesti

oder Haesti, die an König Theoderik
Bernstein als Ehrengeschenk sandten, und
Cassiodors Gotischer Geschichte folgend

berichtet Jordanes Get. 5. 17. 23 von
ihrer Unterwerfung durch den Ostgoten-

könig Ermanarik und spricht ihnen eine

ausgedehnte Uferstrecke als Wohnsitz zu,

östlich von dem an der Weichselmündung
lokalisierten Mischvolk der Vidivarii. Noch

kennt Einhart Vita Carol. 12 Aisti neben

Sclavi, offenbar als Namen des baltischen

Volksstammes, und auf diesen beziehen

sich deutlich auch die mehr oder minder
volksetymologisch umgestalteten Namen-
formen Östi in Alfreds Oros. 1, 1, 12 und
"Estum (dat. pl.), Estniere, Eastland ebenda
I, I, 20 im Bericht des Seefahrers Wulfstän.

§ 2. Dagegen ist das Eistland der anord.

Quellen das Land im Süden des finnischen

Meerbusens, und der Volksname Eistr
>

Eistir haftet ausschließlich an dessen

eine finnische Mundart sprechender Be-

völkerung, die sich selbst als Maarahvas
'Landvolk' bezeichnet. Auch wir brauchen
Esten, Estland, eine Namenform, deren e

für germ. ai gleicherweise schwedisch-

dänisch und niederdeutsch ist, noch in

diesem Sinne. Eine ansprechende Er-

klärung für diese Verschiebung ist die

Annahme Müllenhoffs DA. 2, 16 —
vgl. auch Z e u ß 272 — , daß in Estland

die finnische Bevölkerung an Stelle einer

baltischen, also wirklich aistischen, ge-

treten sei und von dieser den Namen
ererbt habe. Keinesfalls darf man mit

Bremer Ethn. 19 (753) und Kossinna
ZfEthnol. 34, 214 f. an den umgekehrten
Vorgang denken und die Aestii des Tacitus

für Finnen nehmen. Seine Mitteilung

über den von ihnen fleißiger betriebenen

Ackerbau ist mit gleichzeitigen finnischen

Kulturzuständen unvereinbar und auch

seine Bemerkung: quibus ritus habitusque

Sueborunt, Lingua Britannicae propior, mag
sie auch ungenau sein, läßt die Aestii

als idg. Volk erscheinen. Der für sie be-

zeugte Kult der mater deuni steht sicht-

lich im Zusammenhang mit dem der

Isis bei einem Teil der Sueben des Tacitus

(Germ. 9) und dem der terra mater Nerthus

(Germ. 40). Andererseits ist eine Rück-

ständigkeit wie der häufige Gebrauch

von Keulen anstatt Eisenwarfen aus der

Abgelegenheit der Sitze des Volkes ge-

nügend erklärt, aus der auch die Lang-

samkeit seiner späteren Kulturentwicklung,

seine späte Christianisierung und die Alter-

tümlichkeit seiner Sprache verständlich

wird. Über ihren Volkscharakter s.

Müllenhoff DA. 2, 30.

§ 3. Mit dem Ruf der Friedfertigkeit,

in dem das Volk stand — pacatum hominum
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genus omnino nennt es Jordanes Get. 5,

homines humanissimi Ad. v. Bremen 4,18—
bringt Müllenhoff a. a. 0. auch den Namen
Aestii Aesii zusammen, den er nach got.

aistan 'aestimare' als 'die Achtbaren,

Ehrenwerten' versteht. Er könnte aber

auch zu ags. äst (engl, oast), ndl. eest

'Darre' gehören und die bezeichnen, die

in den Getreidedarren oder Riegen wohnen,

in die man sich bei den aistischen Stämmen
in der kalten Jahreszeit in der Tat ein-

zuquartieren pflegt. Mittelbar hienge

dann der Name mit dem von Tacitus

ihnen zugeschriebenen fleißigeren Betrieb

des Ackerbaus zusammen.

§ 4. Das Verhältnis der aistischen

(baltischen) Sprachen zum Germanischen
ist dem der slavischen zu diesem sehr

ähnlich, sowohl was Aufnahme germ.

Kulturworte als auch alte Verwandt-
schaftsbeziehungen anbelangt. Unterein-

ander zeigen Aistisch (Baltisch) und Sla-

visch — beides Satem- Sprachen — sehr

viele Übereinstimmungen; doch führt es

zu Irrtümern, wenn von Lituslavisch ge-

sprochen wird. Eine lituslavische Sprach-

einheit hat es nie gegeben; das zeigen

Übereinstimmungen des Slavischen mit
dem Arischen wie der Wandel von 5 zu s

nach i, u, r, k, an dem das Aistische keinen

Anteil hat.

Zeuß 267 ff. 667 ff. Müllenhoff DA.
2, 11 ff. Hirt Indogm. 1, 125 ff. Zur Sprach-

verwandtschaft vgl. auch die bei Bremer
Ethn. 26 angegebene Literatur. R. Much.

Alaesiagae. Zwei von den Friesen

verehrte weibliche göttliche Wesen, die

in enger Beziehung zu dem Mars Thincsus
(s. d.) standen.

E. Mogk.

Alba, ein Gebirge in Süddeutschland
(Hist. Aug. Prob. 13); dasselbe wird bei

Ptol. II II, 5 als t« opuvufjta toTs 'AXrafots op]

bezeichnet. Gemeint ist die Schwä-
bische Alb (a. 826 Alba Suevorum).
Der Name ist von Haus aus derselbe
wie Alpes, da in diesem p kelt. mund-
artlich aus b entwickelt ist (s. T h u r -

neysen Keltorom. 9). Die ältere Form
mit b zeigt auch noch das unmittelbar
aus dem Keltischen entlehnte, entweder
aus einem dem Gebirgsnamen zugrunde
liegenden Appellativ oder erst aus jenem

geflossene mhd. albe 'Bergweide' samt
seinen mundartlichen Fortsetzungen. Nhd.
Alpe ist von lat. Alpes aus in Schreibung
und Aussprache gelehrt beeinflußt.

R. Much.

Alberich oder Elb er ich(§ i.)ein kühner,

listenreicher Zwerg, der besonders im
Nibelungenlied und im Ortnit begegnet.

Er ist König in der Lombardei, ist alt

und graubärtig (NL. B. 497; 0. 241),

ist ein trefflicher Schmied (0. 113) und
schenkt als solcher Ortnit eine gute

Rüstung (O. in f. 176). Er kann sich

unsichtbar machen, wozu ihm seine Tarn-

kappe verhilft (NL. 97). Daher leistet

er jederzeit seinem Sohne Ortnit, den er

unerkannt mit der Gemahlin des älteren

Ortnit erzeugt hat, Beistand, wenn dieser

ihn durch den vom Vater geschenkten

Zauberring begehrt (0. 308, 325, 354 f.,

366 u. oft.).

§ 2. Im Nibelungenliede ist Alberich

der Dienstmann der Könige Schilbung

und Nibelung, der nach dem Tode seiner

Herren den Kampf mit Siegfried auf-

nimmt, von diesem besiegt und zum
Kämmerer des Nibelungenhortes eingesetzt

wird (NL. 96 ff.). In diesem Kampf
entwand ihm Siegfried die Tarnkappe.

Nach Siegfrieds Tode muß er den Hort
den Burgundenkönigen ausliefern (NL.

1118 f.).

§ 3. In der J>i9rekssaga, nach der Alfrikr

der beste Schwertschmied, aber ein be-

rüchtigter Dieb ist, wird A. von Dietrich

im Kampfe besiegt und muß ihm das

treffliche Schwert Naglhring verschaffen,

das im Besitz eines außergewöhnlich star-

ken Ehepaars ist Q^ioY. S. Kap. 16 und 17).

§ 4. Die Sage von A. ist ursprünglich

eine selbständige Zwergsage, die in mannig-
facher Veränderung in den verschiedenen

mhd. Dichtungen Aufnahme gefunden hat

(vgl. ZfdA. 26, 201 ff.).

E. Mogk.

Albis ist der in lat. und griech. Quellen

überlieferte alte Name der Elbe. Nach
Tacitus Germ. 41 entspringt der A. im
Land der Hermunduren, was wohl eine

Reminiszenz an die Zeit ist, da diese

östlicher saßen (s. Hermunduren), ge-

wöhnlich aber aus Verwechslung von
Elbe und Saale erklärt wird. Ptolemäus
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verwechselt Moldau und Elbe; richtig

entspringt sie dagegen nach Dio Cass.

55, I aus den Oü.avoaXixd opr].

Der Name, der im Germ, immer Fem.

war und got. *Albi, Gen. *Albjös lauten

würde, deckt sich mit dem anord. Appellativ

elfr 'Fluß'. Doch haben wohl auch die

Boier in Böhmen die Elbe so wie die

Germ, benannt; der Name wird keltogerm.

sein; vgl. den Fluß Albis beim Kosmo-

graphen von Rav., später Alba, jetzt Aube,

Nebenfluß der Seine. Aus dem Germ,

entlehnt ist slav. Labe.

R. Much.

Alboin, der Langobardenkönig, gest. 572,

trat in die Heldensage ein. Paulus Dia-

conus I 27 sagt von ihm aus, seine Frei-

gebigkeit und seine Kriegstaten würden

immer noch bei Bayern, Sachsen und ihren

Sprachverwandten in Gedichten gefeiert

(carminibus celebretur). Der Wids. 70—74
kennt ^Elfwine in Italien und rühmt ihn

als den Allerfreigebigsten. Zusammen
mit jenem Zeugnis erlaubt dies den Schluß,

daß A. als Gestalt der Heldendichtung

den Ags. bekannt geworden war, offenbar

erst in der britischen Heimat. Das nord-

humbrische Königshaus im 7. Jahrh. zeigt

Eadwine und iElfwine als Großvater und
Enkel. Von dem, was P. Diac. über A.

erzählt, weisen zwei in sich geschlossene

Begebenheiten auf poetische Gestaltung:

I. A. und Turisind. A. soll sich,

um conviva seines Vaters Audoin zu

werden, von einem fremden Fürsten wehr-

haft machen lassen: als solchen wählt er

den Gepidenkönig Turisind, dessen Sohn
Turismod er vor kurzem in der Schlacht

gefällt hat. Schon diese Voraussetzung

sieht nach heroischer Erfindung aus. Im
folgenden wird Turisind, eine mit Waer-

mund und Hredel zu vergleichende Ge-

stalt, die Hauptperson: in seiner Seele

liegt der Konflikt zwischen der 'fides',

die er dem als Gast aufgenommenen A.

schuldet, und dem racheheischenden

Schmerz um den getöteten Sohn. Die
Replik 'lieb ist mir der Platz, aber gar

leid anzusehen der Mann, der drauf sitzt'

(eine Halbstrophe), hat die echte Spannung
der Heldenpoesie. Am Schluß preisen

die Langobarden A.s audacia und T.s

maxima fides. Es ist keine Sippenfehde,

aber auch keine politische Aktion; die

Schlacht auf dem Asfeld gehört zur Vor-

geschichte, die Handlung selbst bewegt

sich um ein seelisches Problem. Unser

Text läßt manche Fragen offen; wie war
der Liedstoff begrenzt, bei wem nahm der

Dichter seinen Standpunkt? Wie hing

es mit Turisinds überchristlicher Großmut
eigentlich zusammen? Diese Unsicherheit

gilt noch viel mehr von:

2. A. und Rosemund. Hier

blickt nur in einzelnen Momenten dichteri-

sche Gestaltung durch, namentlich in A.s

Replik ,, . . eam ut cum patre suo laetanter

biberet invitavit" (Kögel: ,,frawalicho trinc

mit fater dinemo!"). Rosemund, von dem
Chronisten als die 'muliercula ad omnem
nequitiam facilis' gezeichnet, war die

tragische Heldin: als die Vaterrächerin,

die ihre Frauenehre der Rache opfert, hat

sie ihre nächste Verwandte in Signy

(s. Vojsungar); vgl. im übrigen die rächen-

den Frauen Ynglinga saga c. 19. 48 (Vater-

rache), Kriemhild, Hildina in der shetl.

Ballade, Yrsas Mutter (s. Skiojdungar

A4). Die Rosemund des Liedes mußte,

so sollte man denken, mit dem Abschieds-

worte der Signy aus dem Leben gehen.

Die intrigenreiche Fortsetzung bei dem
Chronisten, mit R.s Flucht, Buhlschaft

und Ende, fällt aus der Rachesage jeden-

falls heraus und folgt historischer Legende.

Eine spätmittelalterliche Ballade mit glei-

chem Hauptmotiv (die Verräterin muß
das dem Liebhaber zugedachte Gift trinken)

vermag ein altlangobardisches Heldenlied

von R.s Tod kaum zu bezeugen.

Von anderen Langobardennamen bringt

der Wids. 117 Eadwine und ^Egelmund:
= Audoin (gest. c. 560) und Agelmund,

der erste König des Volkes, ex prosapia

Gungingorum. Die dem Eormanric als

Gattin zugeführte Ealhhild (Z. 5 ff.),

Eadwines Tochter (Z. 98), ist der langob.

Überlieferung fremd. — Außer den zwei

A.-sagen käme bei P. Diac. am ersten die

Geschichte von Rumetrud, I 20, als

heroischer Stoff in Rechnung. Auch hier

biegt die Fortsetzung, die Heruler-Feld-

schlacht, in die ausgeschmückte Historie

um: der Späherbericht an den brett-

spielenden König und die Täuschung durch

die blauen Flachsfelder wären wohl auch
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in einem germ. Heldenliede, nicht bloß

in einem lat. Mimenstück vorstellbar;

aber eine Einheit mit der unpolitischen,

leidenschaftlichen Rumetrudszene bildet

es augenscheinlich nicht. S. ferner u.

Rother. Wieweit es die langob. Sagen

zu zyklischer Gruppierung gebracht hatten,

wissen wir nicht. In die mhd. Epik haben

sie sich nicht herübergerettet. Den Nord-

ländern blieben sie unbekannt.

U h 1 a n d Schriften i, 461 ff. Kögel Lit.

1, 117 ff.; PGrundr. 2, 60. Ker Epic and

Romance (1897) 78 ff. Brückner ZfdA.

43, 55. Olrik DgF. Nr. 345. A. Heusler.

Albruna, der von Wackernagel (Schweiz.

Museum f. hist. Wiss. I 109) und Müllen-

hoff (Zur Runenl. 51 ff.) konjizierte Name
einer altgermanischen Seherin, die nach

Tacitus Germ. 8 einst in hohem Ansehen

gestanden hat. Man vermutet, daß sie

zur Zeit des Drusus gelebt habe. Die

überlieferte Form des Namens ist Au-
rin i a.

E. Mogk.

Alci, ein bei den ostgermanischen Naha-
narvalen göttlich verehrtes Brüderpaar,

dessen nur Tacitus (Germ. 43) gedenkt

und das er mit Kastor und Pollux ver-

gleicht: apud Nahanarvalos antiquae reli-

gionis lucus ostenditur. praesidet sacerdos

muliebri ornatu, sed deos interpretatione

Romana Castorem Pollucemque memorant.

ea vis nuniini, nomen Alcis. nulla simulacra,

nulluni peregrinae superstitionis vestigium;

ut fratres tarnen, ut juvenes venerantur.

Der Name ist dunkel; wahrscheinlich

hängt er zusammen mit ags. ealgian

'schützen'. Man hat das Brüderpaar

mit den indischen Acvinä in Zusammen-
hang gebracht (Myriantheus, Die Agvins
oder arischen Dioskuren, München 1876)

und glaubt nach Müllenhoffs Vorgange
(ZfdA. 12, 346 ff.) vielfach, daß sie in den
Harlungen der deutschen Heldensage fort-

leben. Beide Annahmen sind unsicher;

sie scheinen vielmehr nur ein göttlich

verehrtes Schutzbrüderpaar gewesen zu
sein, wie die norwegischen Schwestern
Irpa und f>orgerdr, dessen Kult sich auf

einen Stamm beschränkt hat.

S y m o n s PGrundr. III 679. E. Mogk.

Alemannen. § i. Der Name Alamanni
wird zum J. 213 n. Chr. zum erstenmal

genannt. Damals hatte Kaiser Caracalla

mit ihnen, deren Volkszahl und Tüchtigkeit

im Reiterkampf hervorgehoben wird, in

der Nähe des Mains zu kämpfen.

Die Frage nach der Herkunft des

Volkes ist sehr verschieden beantwortet

worden; s. Baumann Forsch, z. deutsch.

Gesch. 16, 215 ff., Forsch, z. schwäb. Gesch.

500 ff. Am glaubwürdigsten ist die Her-

leitung ihres Kernes wenigstens von den

Semnonen. Eine Quelle scheint diesen

Ursprung sogar unmittelbar zu bezeugen.

Wenn es Fragm. ap. Suid. ed. Küster 2, 294
heißt: oi Xeydfjevot. TepM-avoi (das sind hier

die Franken) .... ot xor&sov t/jv y^v twv

'AXßavöJv, o'u? xoii Sr^viüva? xaXooaiv, scheint hier

^£fi.vwvas gemeint, dieser Name aber unter

dem Einfluß des gallischen der Senones

— beide werden öfters vertauscht —
entstellt zu sein.

§ 2. Eine große Anzahl von Zeugnissen

aus späterer Zeit nennt Suebi an Stelle

von Alamanni oder gebraucht Suebi und
Alamanni als gleichwertige Namen, und
während letzteres im franz. Munde als

Allemands fortlebt und hier aus einer

Bezeichnung des nächstliegenden deut-

schen Stammes zu derjenigen aller Deut-

schen geworden ist, gilt bei diesen selbst

schon in den ältesten uns erhaltenen

Sprachquellen einzig und allein Schwaben
als Name des ganzen alemann. Stammes.
Wenn gelegentlich von ferner stehenden

Gewährsmännern die beiden Namen Suebi

und Alamanni als die zweier verschiedener

Völker betrachtet werden, ist dies ein

naheliegendes Mißverständnis und kann
die Überzeugung nicht erschüttern, daß

die A. selbst Schwaben sind. Außerhalb

jeder Möglichkeit liegt Bremers An-

nahme (Ethn. 203 f.), daß das Volk, das

den Namen Suebi zu den A. gebracht habe,

vom J. 51 bis zum J. 357 in Pannonien,

also auf röm. Boden, gesessen habe.

§ 3. Sind aber die A. Schwaben, so

fällt diese Tatsache auch schon für ihre

Herkunft von den Semnonen entscheidend

ins Gewicht, da sie als gens populosa,

als die sie von Anfang an erscheinen,

nur von einem volkreichen Stamme aus-

gehen können und kein anderer der großen

Suebenstämme für sie sonst in Betracht

kommt. Es wäre aber auch ein Rätsel,
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was aus dem Hauptvolk der Sueben ge-

worden ist, wenn sie nicht in den Ale-

mannen-Schwaben fortleben. Auch den

Kult des regnator omnium deus, des

Himmelsgottes, den uns Tacitus Germ. 39
für die Semnonen bezeugt, haben die

Schwaben nicht aufgegeben und verraten

auch dadurch ihre Herkunft. Den Haupt-

ort des von ihnen besetzten Raetien,

Augusta (Augsburg), nannten sie Ciesburc,

und sie selbst hießen auch Cyuuari, was
wohl als 'Zioverehrer' zu deuten ist; s.

R. M u c h Der germ. Himmelsgott 4 f.

§ 4. Der Name Alemannen selbst —
in älterer und korrekterer Überlieferung

Alamanni — deckt sich mit got. alamans,

das in den Verbindungen in allaim ala-

mannam und alamanni kuni belegt ist.

Es bedeutet 'Menschen insgesamt, Men-
schen irgendwelcher Art' und ist völlig

synonym mit as. irminman, das Heliand

1298 ebenfalls in Verbindung mit all und

3503 sogar im Sing, gebraucht wird. Auch
das Aisl. kennt in Zusammensetzungen
einen Gen. Plur. almanna und Ableitungen

wie almenni, almennr. Danach ist Alaman
sicher nicht mit Grimm GddSpr. 498
für einen 'ausgezeichneten Mann oder

Helden' zu nehmen. Eher hat der Name
einen demokratischen Sinn und bezeichnet

den einzelnen als Mitglied der Gesamt-
nation, im Plur. aber diese selbst ohne
Rücksicht auf gesellschaftliche Unter-

schiede. Daneben besteht die Möglichkeit,

daß die Alamanni die Angehörigen eines

weiteren politischen Verbandes sind im
Gegensatz zu den stammhaften Elementen,
aus denen er sich zusammensetzt; und
mehr zu einer solchen Auffassung stimmt
die Erklärung, die Asinius Quadratus,
ein Gewährsmann aus dem 3. Jahrh., nach
Agathias 1,6 von dem Namen gibt: Suv^XuSIs

(oder S6y*Xu8&) etatv av&pwTrot xai fAiyaSes, xal

touto ouvaxai ubzolq, q l7ra)vu[j.i'a.

Dies steht aber der Herleitung des
Volkes von den Semnonen nicht im Wege,
da diese selbst schon verschiedene Unter-
abteilungen umfaßt haben werden, und
auch nur der Kern der A. auf sie zurück-
geführt zu werden braucht, der Anschluß
fremder Elemente an diesen aber keines-

wegs von vornherein bestritten werden
soll, umso weniger als ein solcher Vorgang

Seitenstücke in der Geschichte aller größe-

ren germ. Stämme hätte. Bestimmt nach-

weisbar sind indes solche Elemente gerade

bei den A. im Gegensatz zu den Sachsen,

Thüringern oder Franken nicht.

§ 5. Auf eine Gliederung des Stammes
ist aus dem Umstand zu schließen, daß
wiederholt eine größere Anzahl von alem.

Königen — bis 15 — nebeneinander

erwähnt wird. Noch Theoderik spricht

in seinem Brief an Chlodowech in Cassio-

dors Var. 2, 41 von Alamannici populi.

Von etlichen Unterabteilungen
kennen wir auch die Namen. So von den
Brisigavi im Breisgau, den Lentienses —
die germ. Namenform ist nicht über-

liefert — im Linzgau, den Bucinobantes

(d. i. *Bökinabantiz 'Bewohner des Buchen-
gaues'? vgl. Tubantes), nach Ammianus
Marc. 29, 4 gegenüber von Mainz seßhaft,

und den Raetobarii, so benannt, weil sie

sich auf einem Teil des alten Raetierlandes

niedergelassen hatten; s. Kossinna
PBBeitr. 20, 282. Alle sind sie also nach
Lokalen benannt und führen keine alten

Stammnamen. Ein solcher ist einzig

der — wohl die Raetobarii (und Len-

tienses?) in sich begreifende — Name
Juthungi, und die Juthungen (s. d.) haben
manche Forscher sogar von den A. ganz
trennen wollen, aber gewiß nicht mit

Recht. Ob diesen schon in der älteren

Heimat eine Sonderstellung zukam und
ob sie und die A. ihre Namen schon aus

dieser mitbrachten, ist nicht zu ermitteln.

Ebensowenig wissen wir, ob die Aus-

wanderung aus dieser auf einmal oder in

Nachschüben erfolgte, und ob der Durch-
zug durch das Land der Hermunduren
ein friedlicher oder erzwungener war.

§ 6. Sofort nach ihrem Erscheinen in

der Maingegend beginnen die A. gegen

den Limes anzudringen und zeigen in den
sich immer wieder erneuernden Kämpfen
mit den Römern in den folgenden Jahr-

hunderten eine bewundernswerte Trieb-

kraft ihres Stammes, die für alle Verluste

rasch Ersatz schafft. Ihre Streifzüge er-

strecken sich öfters bis nach Oberitalien, und
was ihr Siedlungsgebiet betrifft, gewinnen
sie, wenn auch gelegentlich zurückgedrängt,

im ganzen zusehends an Boden. Schon
um 260 ist der Limes von ihnen gebrochen
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und das Land bis zur Donau in ihrem

Besitz. Bald stehen sie auch am Bodensee

und machen wiederholt Versuche, weiter

nach Raetien und auf die linke Rheinseite

überzugreifen, doch erst im 5. Jahrh.

mit dauerndem Erfolg. Im J. 430 werden

noch die gegen Raetien vordringenden

Juthungen, bei dieser Gelegenheit zum
letztenmal genannt, von Aetius zurück-

gewiesen; nach dessen Tod aber fanden

die A. hier und am Rhein kaum mehr
nennenswerten Widerstand. Auf dessen

linkem Ufer sind sie uns zuerst von Sidonius

Apoll, zum J. 456 (Carm. 7, 373 ff.) sicher

bezeugt und nehmen hier das Elsaß und
die Pfalz, vielleicht sogar noch nördlichere

Striche in Besitz. In Raetia seeunda

schieben sie sich wohl gleichzeitig bis an

den Lech vor, und zwar ist dabei besonders

an Juthungen zu denken. Auch die Be-

setzung der Schweiz in ihren Alpenvor-

landen scheint alsbald erfolgt zu sein,

während in die tieferen Gebirgstäler die

deutsche Sprache erst im Verlauf späterer

Jahrhunderte durch allmählich vorschrei'

tende Besiedlung eingedrungen ist.

§ 7. Die Verhältnisse zwischen den

A. und ihren germ. Nachbarn erleiden

mannigfache Verschiebungen. Ihr erstes

Auftreten hinter dem Limes hat bereits

Anschluß, Verdrängung oder Unterjochung

anderer Stämme in dem bis dahin nicht

unbewohnten Lande zur Voraussetzung.

In Betracht kommen Reste der Teu-

tonen und vielleicht die Mapom'yYot, Kou-

ptaves und XatxoucDpoi des Ptol., deren Lo-

kalisierung aber mangels anderer Zeug-

nisse ganz unsicher ist. Die Bucinobantes

gegenüber von Mainz und nördlich des

Mains stehen dort auf dem Boden der

Mattiaci. Aber auch Hermunduren und
Chatten mögen Platz gemacht haben. Die

Eroberung des Dekumatenlandes schloß

auch das Gebiet der Neckarsueben mit
ein. Dadurch aber, daß sich die A.

über den römischen Limes vorschoben,

ward wieder Land in ihrem Rücken frei.

In diesem setzten sich sofort die aus Ost-

deutschland kommenden Burgunder
(s. d.) fest, und durch lange Zeit bildet nun
der Limes die Grenze zwischen beiden

Germanenstämmen. Die mainabwärts
drängenden Burgunder traten dann auch

gegenüber von Mainz an ihre Stelle, um
im Anfang des 5. Jahrhs. auf das linke

Rheinufer überzugreifen. Nach deren

Abzug nach Sapaudia fiel die Pfalz, wo
sie zuletzt gesessen hatten, zunächst den

über das Elsaß gegen Norden vordringen-

den A. zu, und auch über den Neckar

müssen sie sich auf einem Boden, den

sie früher den Burgundern eingeräumt

hatten, neuerlich ausgebreitet haben, da

der Kosmograph von Rav., unter Berufung

auf den älteren Athanarid als Quelle.

Ascapha und Uburzis (Aschaffenburg und
Würzburg) unter den alem. Städten

anführt.

Ihre starke Machtentfaltung und Aus-

breitung in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhs.

brachte sie aber in die gefährliche Nach-

barschaft der ihrerseits rasch empor-

strebenden Franken (s. d.). Im
Kampf mit Chlodowech im J. 496/7 zogen

sie den kürzeren und mußten, abgesehen

vom Verlust ihrer Selbständigkeit, den

nördlichen Teil ihres Gebietes fränkischen

Ansiedlern einräumen. Nur die südlicher,

in der Schweiz und Raetien seßhaften,

an jenem Kampf vielleicht unbeteiligten

Gaue blieben noch unabhängig und fanden

gegen einen späteren Unterwerfungsversuch

Chlodowechs bei Theoderik Schutz. Erst

536 wurden sie von den Goten ebenfalls

den Franken überlassen. Von da an

bildeten die gesamten A., aber unter

besonderen Herzogen, einen Teil des mero-

wingischen Reiches.

Z e u ß 303 ff. Bremer Ethn. 197 (930) ff

L. Schmidt Allg. Gesch. d. germ. Völker

188 ff. Weitere Literatur besonders bei letzterem.

R. Much.

Alemannische Funde (§ 1) sind von den

fränkischen und burgundischen, wie von

anderen germanischen Funden der Völker-

wanderungszeit (s. d.) schwer zu unter-

scheiden, wenn nicht Zeit und Ort darüber

einen (doch meist nur unsicheren) Auf-

schluß geben. Bis gegen das Ende des

weström. Reiches trifft man im altalemann.

Lande zwischen dem mittleren Neckar

und dem Taunus kleine Reihengräber-

felder mit Beigaben von frühem west-

germanischem und spätem gallorömischem

Gepräge, zum Teil noch La Tene- Formen.

Nach dem Verlust dieses Gebietes an die
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Franken (um 500) macht sich der rheinisch-

fränkische und wohl auch unmittelbarer

oströmisch-gotischer Einfluß mit neuen,

aus dem ostgerm. Kulturkreis stammenden

Formen geltend. Es erscheinen die be-

kannten Speichen- oder Sprossenfibeln,

die runden Scheiben-, die S- und tier-

förmigen Fibeln, oft aus Edelmetall und

mit Granaten oder farbiger Glasinkrusta-

tion. Von der Mitte des 6. Jahrh. an

treten, unter Zersetzung des römischen

Keilschnittornaments, neue Band- und

Flechtmuster auf. Unter nordisch-sächsi-

scher Einwirkung tritt das Tierornament

mit seinen Fratzenköpfen, Wurmleibern

und Krallenfüßen auch hier die Herr-

schaft an.

§ 2. Im 7. Jahrh. kommen dazu die mit

Silber (und Gold) tauschierten und plat-

tierten Eisensachen: Scheibenfibeln, Gürtel-

schnallen, Riemenzungen, Sporen usw.,

teils in eigenen kleinen Nekropolen, teils

in den entsprechenden Abschnitten größerer

Gräberfelder. Die runde Scheibenfibel

ist jetzt die einzige Gewandspange ;* Bügel-

fibeln kommen nicht mehr vor. Es ergeben

sich deutliche Kulturzusammenhänge mit

Oberitalien (langobardische Goldkreuze seit

der Christianisierung der Alemannen um
616). Auch die Tongefäße, die bis um 500

noch teils La Tene-, teils provinzialrömi-

sche Formen zeigen, gehen jetzt in Form
und Verzierung eigene Wege, worin sie

sich auch von der gleichzeitigen fränki-

schen und burgundischen Keramik unter-

scheiden, wie denn die Töpferei fast immer
mehr lokalen Charakter trägt, als die

durch den Handel oft weitverbreiteten

Schmucksachen und Waffen. Unter den

letzteren findet sich die Spatha, sowie

Stoßspeer und Wurfspieß, Streitaxt, Bogen
und Pfeil in den älteren, wie in den jüngeren

Gräberfeldern, wogegen das Wurfbeil, die

Franziska, nur in den ersteren und ver-

einzelt vom 7. Jahrh. ab wieder auftritt.

Die Ausstattung eines vornehmen Kriegers

in dem kleinen Grabfeld von Gamertingen
(Anfang 6. Jahrh.) enthielt u. a. Helm
und Panzerhemd. Etwa 40 bekannte
westgerm. Gräberfelder, meist in Württem-
berg, kommen für die Alemannen in

Betracht. (S. Tafel 2.)

A. Schliz Fundb. aus Schwaben 11, 21—62

(1903). D e r s. Ber. d. hist. Ver. Heilbronn

11, 1—42(1904). G. Meyer von Knonau
Mitt. ant. Ges. Zürich, 18 (1873), l 9 ( l875)-

M. Hoernes.

Alfheimr, d. h. Heim der Alfen, be-

gegnet nur in den eddischen Grimnismäl

(
v - 5), wonach die Äsen diesen Sitz dem
Gotte Frey einst als Zahngeschenk gegeben

hätten, und in der Snorra Edda, wo
er der Sitz der Lichtelfen ist und am
Brunnen der Urd liegt (SnE. S. 23).

E. Mogk.

Aliso ist der bei Velleius Pat. 2, 120

und Tacitus Ann. 2, 7 überlieferte Name
eines römischen Kastells, das in den

Kriegen der Römer in Deutschland ihr

wichtigster Stützpunkt auf der rechten

Rheinseite war. Es wurde nach Dio Cass.

54, 33 angelegt rj xe Aourciag xai 6 'EXtawv

öufxfxiYvuvxat, ist also nach dem Fluß be-

nannt, an dem es gelegen war. Seine

Stelle bezeichnet der Ort Elsen, der nahe

der Mündung eines Gewässers liegt, das

nicht weit oberhalb durch den Zusammen-
fluß der Eller und Alme entsteht und in

dem Stück nach der Vereinigung dieser

Bäche heute Alme heißt, aber früher

ebensogut nach der Eller benannt sein

konnte. Elsen geht auf *'Alisön-, Eller auf

*Alizön- zurück, woneben EXiawv wohl eine

Ablautform darstellt, die sich dem deut-

schen elm neben anord. alnir 'Ulme' ver-

gleicht. Zu letzterem stellt sich im Stamm-
vokal auch Alme, und Euer und Alme
sind der 'Erlen'- und 'Ulmenbach'. Auch
die geschichtlichen Ereignisse, mit denen

im Zusammenhang A. eine Rolle spielte,

lassen über seine Lage bei Elsen keinen

Zweifel, wofür auf die Darlegungen von

Delbrück Gesch. d. Kriegskunst 2, 13 1 ff.

verwiesen sei, wo auch die Kontrovers-

literatur Erledigung findet. Vgl. Helysii.

R. Much.

Alkuin. § 1. A. [Alchwine; lat. Albinus

oder Alcuinus] in der Palast -Schule Flaccus

genannt) wurde in Northumberland, wahr-

scheinlich um 735 geboren. Er war von

vornehmer Abkunft und wurde in der

Schule von York, der dritten und berühm-

testen der großen angelsächsischen Bil-

dungsanstalten, erzogen. Seine Lehrer

waren Egbert, Erzbischof von York, der

Freund Bedas, ferner iElbert, damals Leiter



Tafel 2.

Alemannische Funde.

Funde aus alemannischen Gräbern im nördlichen Württemberg.
— 3. Gräberfeld am Nordende von Böckingen. — 4— 8. Gräberfeld bei der Heilbrunner

Friedenskirche.

Aus: Historischer Verein Heilbronn, Bericht 7. Heft, Aufsatz von A. Schlis.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg-.
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der Anstalt, später Egberts Nachfolger

auf dem erzbischöflichen Stuhl, und andere,

darunter wahrscheinlich, wenn auch nicht

sicher, Irländer. Die Vermutung, daß er

jemals Irland besucht hat, ist ohne Stütze.

— y6y wurde A. zum Diakonus ordiniert,

er blieb bis zu seinem Tode humilis Levita,

ohne jemals die priesterlichen Weihen zu

empfangen. Als iElberts begünstigster

Zögling wurde er später sein Kollege und

Reisebegleiter, dann, nach dessen Wahl
zum Erzbischof {766), zusammen mit

seinem Freund Eanbald I. Leiter der

Schule, und als dieser wieder im Jahre 778
iElberts Nachfolger wurde, deren alleiniges

Haupt. Der Ruf der Schule zog Lern-

begierige von weit her an. iElbert und

A. machten mehr als eine Reise nach dem
Kontinent und kehrten mit reichen Schätzen

für die Bibliothek der Schule zurück:

Alkuins Versus de Patribus Regibus et

Saudis Euboricensis Ecclesiae gibt darüber

eine allgemeine Übersicht. Schon auf

diesen Reisen machte A. die Bekanntschaft

vieler Gelehrter des Festlandes und auch

die Karls des Großen, mit dem er dann 781

nach dem Besuche Roms, wo er für Ean-
bald das Pallium holen wollte, in Pavia

wieder zusammentraf. Die Folge dieser

Begegnung war, daß A. zunächst versuchs-

weise, dann dauernd seinen Wirkungskreis

von Northumbrien in das fränkische König-

reich verlegte. In den ersten zwölf Jahren
wurde seine Tätigkeit für Karl durch

verschiedene Reisen in die Heimat unter-

brochen: 786 sah er England wieder als

Vertreter des Königs von Northumbria
im Gefolge der päpstlichen Legaten, 790
als Gesandter Karls, um Frieden mit Offa

von Mercien zu schließen, noch einmal

im Laufe der nächsten Jahre, als er aus

Patriotismus die Unruhen in seinem zer-

rütteten Vaterland Northumbrien zu be-

seitigen suchte; auf der Synode von Frank-
furt im Jahre 794 vertrat er die angel-

sächsische Kirche in Zurückweisung der

Dekrete des zweiten Konzils von Nicaea

(787), im nächsten Jahre rief ihn Eanbald
nach York, vielleicht um ihn zu seinem
Nachfolger zu machen. Aber mancherlei

Umstände hinderten Alkuin, dem Rufe
folgezuleisten; die Ermordung des Nort-
humbrischen Königs /Ethelred im Jahre 796

bestimmte ihn, niemals mehr den Boden
Englands zu betreten, und nach dem Tode
Eanbalds I. wurde nicht Alkuin, sondern

Eanbald II. dessen Nachfolger. Fortan

war Alkuins Verkehr mit England, ab-

gesehen von Begegnungen mit den Kon-
tinent besuchenden Engländern, nur noch

ein brieflicher.

§ 2. Alkuins Tätigkeit für Karl hatte

bisher in der Leitung der Palast-Schule

bestanden, die Schüler aus den verschie-

densten Ständen und Lebensaltern und

beiderlei Geschlechts enthielt, den Mittel-

punkt des intellektuellen Lebens im Fran-

kenreich bildete, die Leiter der Kirche und
des Staates in direkte Verbindung mit der

Erneuerung des geistigen Lebens, die sich

Karl angelegen sein ließ, brachte und dazu

beitrug, eine Generation von Männern
heranzubilden, die Karls des Großen Werk
in der Zukunft vollenden sollten. Vielleicht

war auch Alkuin teilweise verantwortlich

für die Verordnung Karls, daß jeder

Geistliche ein bestimmtes Maß von Wissen

erwerben sollte; die angelsächsische Kirche

bot dafür in den Dekreten des Konzils

von Cloveshoo vom Jahre 747 (Haddan u.

Stubbs, Councils etc. III 360—376) ein

Vorbild; das Dekret an die fränkischen

Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte, das den

Eifer im Lernen und Lehren zur Pflicht

machte (MGL. II Kap. I 78), stammt
vielleicht von Alkuins Hand. Sicherlich

hatte er ganz bedeutenden Anteil an der

praktischen erzieherischen Tätigkeit, denn,

als er sich schließlich entschloß, auf dem
Kontinent zu bleiben, und Karl ihm nicht

gestattete, sich in das Kloster von Fulda

zurückzuziehen, bekam er neben andern

Ämtern die Abtei von St. Martin in Tours

und errichtete dort eine Art klösterlicher

Musterschule. Eine Zeitlang besuchte er

jährlich den Hof; bis zum Ende seines

Lebens war er bereit, seine alten Freunde

und Schüler durch Briefe zu beraten, zu

ermahnen und zu unterstützen. Er wurde

in einen langen, gelehrten Streit mit

Elipandus, Erzbischof von Toledo, und

Felix, ex- Bischof von Urgel, den Führern

in der adoptionistischen Häresie, die mit

päpstlicher Billigung auf der Synode von

Frankfurt verdammt worden war, ver-

wickelt. Dem kurzen Liber Albini contra
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haeresim Felicis folgten Libri VII adversus

Felicem und Libri IV adversus Elipandum,

außerdem auch Briefe an die Mönche von

Septimania und andere, die von der Häresie

angesteckt sein mochten. Später, wahr-

scheinlich im Jahre 799, trat A. selbst in

Aachen in eine öffentliche Disputation

mit Felix und brachte ihn, wenigstens für

eine Zeitlang, von seinen Irrtümern ab.

Aber die sich steigernde Hinfälligkeit zwang

ihn, seine Kräfte zu schonen. Berichte

über den Angriff auf Leo III. in Rom 799
bewegten ihn tief, begierig wartete er auf

die Briefe seines größten Freundes, Arno,

Erzbischof von Salzburg, der als einer der

Beauftragten Karls den Papst in die

ewige Stadt zurückbegleitete, aber er selbst

konnte sich doch nicht mehr entschließen,

Tours zu verlassen, um den König auf der

Reise zu begleiten, von der er als Kaiser

zurückkehren sollte. Im Jahre 801 gab

er mit Genehmigung des Kaisers alle seine

weltlichen Ämter ab; seine Abhandlung
über die Dreieinigkeit ist wahrscheinlich

aber noch im Jahre 802 verfaßt. Ein

unerquicklicher Streit mit Theodulf, Erz-

bischof von Orleans, über einen entflohenen

Geistlichen ist das letzte bezeugte Ereignis

seines Lebens. Er starb am Pfingstsonntag,

dem 19. Mai 804.

§ 3. Alkuin hatte wenig heroische Eigen-

schaften, er war furchtsam von Natur, in

körperlicher und geistiger Beziehung. Er
folgte immer den Spuren anderer. Aber er

war von lauterster Gesinnung, ein treuer

Freund, dem Kaiser sehr ergeben, treu zur

Lehre der Kirchenväter und der katho-

lischen Kirche haltend, für die er auch in

die Schranken trat. Die Renaissance des

12. Jahrh. verdankt ihm und seiner be-

harrlichen Tätigkeit zum großen Teil ihre

Entwicklung und Blüte.

§ 4. Wie er als tätiger Mann mehr der

Ausführer der Ideen anderer, das Medium
für die Verbreitung ihrer Lehren ist, so

hat er auch als Schriftsteller nicht

besondere Eigenart. Seine Briefe zeigen

seinen lauteren Charakter und illustrieren

seine Lebensarbeit. Sie gehören haupt-
sächlich den letzten 10 Jahren seines Lebens
an, berühren selten politische Angelegen-
heiten (ausgenommen die Northumbrischen
Verhältnisse), vielleicht weil sein Rat in

politischen Dingen nicht besonders viel

galt. Sie sind als Belege für seine Wirk-
samkeit wichtig; doch entnehmen wir nicht

daraus seine Betätigung an dem ikonoklas-

tischen Streit, seinen Aufenthalt in England
im Jahre 786, den in Frankfurt i. J. 794, wir

hören nicht von seiner Revision des Lectio-

nariums in seinem Comes Albini, von seinem

Homiliarium, von seiner Ausgabe des Gre-

gorianischen Sacramentariums mit dem
Zweck, auf Karls Wunsch eine liturgische

für das Frankenreich allgemein gültige

Anweisung zu geben, kaum von seinen Be-

mühungen um die Verbesserung korrumpier-

ter Bibelhandschriften, die eine Art Alkuini-

scher Lesart des Vulgata -Textes zeitigten.

— Seine Gedichte, obwohl zahlreich, haben
keine Eigenart und erwecken kein beson-

deres Interesse. — Seine Lebensbeschrei-

bungen von Heiligen waren für die Er-

bauung des Lesers bestimmt und haben
wenig unabhängigen geschichtlichen Wert.
— Seine moralischen Schriften: De virtuti-

bus et vitiis, De animae ratione, usw.missen

der Originalität ebenso wie seine Kommen-
tare zur Bibel, die zum größten Teil aus

wörtlichen oder paraphrasierten Anfüh-

rungen aus den Kirchenvätern bestehen. —
Seine Schriften gegen Felix und Elipandus

zeigen nicht nur seine Kenntnis der lat.

Kirchenväter, sondern auch sein Mißtrauen

gegen zu neugieriges Eindringen in die

göttlichen Mysterien, obwohl seine nicht

polemische Schrift : De fide sanctae trinitatis

teilweise den Zweck hatte, die Notwendig-

keit der Dialektik beim Studium der Theo-

logie darzutun.— Von seinen pädagogischen

Schriften sind erhalten Abhandlungen über

die drei Zweige des Trivium nebst zwei

kurzen Abhandlungen und mehreren Brie-

fen über astronomische Probleme; die ihm
von seinen Biographen zugeschriebenen

Schriften über Musik, Arithmetik und Rhe-

torik sind anscheinend verloren gegangen.

— Die Grammatik, zwei Dialoge zwischen

Alkuin und seinen Schülern, einem fränki-

schen und sächsischen Knaben, behandelt

das Verständnis der heiligen Schrift als

das Endziel allen Studiums, aber sie

betont auch die Notwendigkeit der sieben

freien Künste für die Bildung. Sie be-

schäftigt sich fast nur mit Elementar-

grammatik und Etymologie; eine besondere
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Schrift de Orthographia ist wohl als Richt-

schnur für unwissende Kopisten, wahr-

scheinlich in Tours, geschrieben. Die

Schrift De Rhetorica et Virtutibus, eben-

falls ein nach angelsächsischer Manier

angelegter Dialog, diesmal zwischen Alkuin

und Karl selbst, behandelt mehr den Wert
als die Regeln der Rhetorik; die Schrift

De Dialectica ist sehr unzulänglich; die

astronomischen Abhandlungen beziehen

sich hauptsächlich auf die Berechnung des

Kalenders.

§ 5. An diesen dürftigen Abhandlungen

gemessen, würde Alkuin unter den Gelehr-

ten des Mittelalters keine bedeutende

Stellung einnehmen. Aber man muß ihn

alles in allem nehmen. Die schriftstelle-

rische Tätigkeit war nur ein kleiner, viel-

leicht unbedeutender Teil seiner Lebens-

arbeit. Er war der geborene Pädagoge,

geduldig, bedächtig, unermüdlich. Er

brachte den Franken die Früchte der angel-

sächsischen Gelehrsamkeit, als diese selbst

in ihrer Heimat durch die beginnenden

Einfälle der Dänen bedroht wurde.

A 1 c u i n i Opera Omn ia ap. M i g n e , Patro-

logia Latina. 100. 101. Carmina: M G H. P o e t.

Aevi Carol. 1, 160—351. Epistolae. M GH.
Epp. 4,1—493. Vita Alchuini MGS. XV. 1,

182—197. Jaffe Monumenta Alcuiniana. (Bib.

Rerum Germ. IV). Hauck KG. Deutschi II.

G a s k o i n , Alcuin; Lond. 1904; mit Biblio-

graphie. G. F. Browne, Alcuin of York;

London 1908.

C. J. B. Gaskoin.

Allmende. § i. Die A. (ahd. alagimei-

nida, später gemeinde, gemain, allmeine,

gemeinheit, gemeinland usf.) mit der ge-

meinen Mark (ahd. marka, bair. calasne,

lat. communia) war alles Land, das nicht

Eigen d. h. nicht in das Eigentum einer

Genossenschaft oder Einzelner übergegan-

gen war, also alles Land außerhalb der Hof-
stätten (Mühlenstätten), des Ackerlandes
und sonstiger von Privatgrenzen umgebe-
nen Gebiete. ,,Allmende und Eigen
sind quellenmäßig Gegensätze." Sie

umfaßte insbesondere Wald (silva com-
munis, saltus communis), Weide (daher
lang, fiuvaida, lat. pascua communia) und
Wasser, dann aber auch Lehmgruben,
Sandgruben und Steinbrüche. Innerhalb
dieser A. gab es nun zwar ursprünglich kein

Eigentum, aber gleichwohl war sie nicht

etwa in der Weise allen gemeinsam, daß
jeder Volksgenosse gar überall die Allmende
für sich hätte nützen können. Vielmehr

schieden sich aus dem gesamten eigen-

tumsfreien Boden eine Reihe von kleineren

und größeren Allmenden aus, durch natür-

liche oder auch künstliche Grenzen abge-

schieden. Jede Markgenossenschaft hatte

ihre, nur für ihre Markgenossen bestimmte

Allmende, die dann je nach dem Charakter

der betreffenden Markgenossenschaft eine

Dorfallmende oder Hundertschaftsallmende

oder eine Allmende mehrerer Dörfer sein

konnte. Aber auch innerhalb einer größe-

ren mehrere Dörfer umfassenden Mark-

genossenschaft konnten sich wiederum ein-

zelne Dorfallmenden ausbilden. Erst was
nicht so mit Beschlag belegt war, blieb über

als gemeine Mark zur Nutzung jedes

Volksgenossen oder, wenn sich Hundert-

schaft und Markgenossenschaft nicht deck-

ten, der Hundertschaftsgenossen. Im
Laufe der Entwicklung traten hierin Ände-

rungen ein, die mehr oder weniger unbe-

stimmten Herrschaftsrechte der Genossen-

schaft verdichteten sich zum Gesamteigen-

tum, die gemeine Mark wurde dem könig-

lichen Obereigentum unterworfen. Außer-

dem dehnte sich aber das königliche Boden

-

regal als Allmendregal vielfach auch auf die

Allmende aus. Die Allmende selbst wurde

ebenso wie die gemeine Mark mehr und mehr
ausgebaut. Dies geschah durch Rodungen
zur Gewinnung von Ackerland, durch

Neuansiedlungen (Rodung) und vor allem

durch die Beunden (s. d.) der Grundherr-

schaften.

§ 2. Die A. stand ursprünglich der

unbegrenzten „Nutzung" jedes Markge-

nossen offen, die durch Holzfällen, Vieh-

weiden, Schweinemast (mastunga), Jagd

und Fischerei, Gewinnung von Boden

-

bestandteilen erfolgte. Allenthalben er-

folgte jedoch eine periodische Aufteilung

einzelner Teile der A., insbesondere von

Wald und Weide, wodurch sich die Nutzung

des Einzelnen auf den ihm zufallenden

Teil beschränkte. Wo sonst das Anwachsen
der Bevölkerung eine Begrenzung der

Nutzungen erforderlich erscheinen ließ,

erfolgte diese in der Weise, daß jeder Voll-

hufe ein gewisser Nutzungsanteil zuge-

messen wurde, der die verschiedensten
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Bezeichnungen trug wie mark, were, wara,

wariscaph, scara, echtwort. Das Recht

der Rodung oder des Steinbruchs war

auch vielfach Beschränkungen unterworfen

(s. Rodung).

In Gemeineigentum und Gemeinnutzung

standen im oberdeutschen Gebirgsgebiet

vielfach auch Alpen (s. d.).

M e i t z e n Siedelung I 1 62 ff . 464 ff. I n a -

ma-Sternegg DWG. I2 151 f. Lam-
precht DWL. I 388 ff. 459 ff. Schröder
DRG.S 58 ff. 215 ff. Brunn er DRG.l* 87 f.

H ü b n e r Grundzüge des deutschen Privatrechts

118 ff. v. Amira Recht* 119 f. Vgl. ferner

die zu >Agrarverfassung« angeführten Werke

von G. L. v. Maurer.

§ 3. Der englischen Sprache fehlt

ein dem deutschen „Allmende" entsprechen-

des Wort. Sachlich dagegen finden sich

gemeinsame Äcker, Weiden, Wiesen und
Wälder, insbesondere einzelnerDorfschaften,

selten größerer Bezirke. Das Ackerland

war wie auf dem Kontinent in Gewanne
gegliedert (gedalland), diese in Streifen,

die den einzelnen Hufen zugeteilt waren.

Auch gemeinschaftliche Wiesen (gcerslun)

erscheinen ebenso jährlich aufgeteilt im
Verhältnis der Größe des sonstigen Boden-
anteils der Dorfbewohner. Die einzelnen

Streifen unterliegen der Sondernutzung

bis zur Mahd (1. August), von wo ab die

ganze Fläche gemeinsame Weide wird;

bis dahin besteht auch eine Zaunpflicht

der Anteilhaber. Für die Benutzung der

ungeteilten Weide mögen hier schon früh

Einschränkungen vorgekommen sein, die

sich auf die Zahl und Art des aufzu-

treibenden Viehs, jene vielfach nach dem
Überwinterungsfuß bemessen, bezogen. Am
Wald bestand anfangs ein unbeschränktes

Nutzungsrecht der Dorfbewohner, wie auch
am Wasser. Es ist auch fraglich, ob dieses

noch vor der normannischen Zeit allgemein

eine Beschränkung erlitten hat. Insbe-

sondere erfolgte die Waldnutzung durch
Holzgewinnung und Schweineweide (den-

bera). s. Agrarverfassung § 31 ff.

Vinogradoff Growth of the manor 165 ff.

;

d e r s. Viüainage in England 259 ff.; d e r s.

English society 279 ff. M a i 1 1 a n d Domesday
book and beyond 340 ff. Nasse Feldgemeinschaft

(passim).

§ 4. Die Allmende ist den drei kontinen-

talen skandinavischen Reichen be-

kannt, ebenso Island (aschw. alrnanninger,

adän. almtznning, alniinning, wnrd. al-

menningr). Die Erscheinungsformen aber

sind vielgestaltige. In Vestgötaland er-

scheint eine Landsallmende {landsalmcen-

ninger) ,
eine Hundertschaftsallmende(/z^r^

almcenninger) und eine Dorfahmende (byar

almceninnger) , die Allmende aller Nachbarn
(aldra granna a.) oder auch aller Männer
[allra manna a.). Nur diese aber kennt
die ältere Redaktion von Vestgötalag,

vom Anfange des 13. Jahrhunderts; erst

in der jüngeren Redaktion vom Ende dieses

Jahrhunderts erscheinen jene, nachdem die

Ausdehnung der Besiedelung die Begren-

zung des hcerap wie des Volklands erforder-

lich gemacht und damit die Grenzen des

gemeinschaftlichen Bodens nach außen
gezogen hat. In den übrigen Ländern sind

diese Abgrenzungen im 13. Jahrhundert

noch nicht völlig durchgeführt, soweit

sie überhaupt durchführbar sind, was z. B.

in Helsingeland mangels Fehlen der Hun-
dertschaft nur begrenzt möglich st oderi

kein Bedürfnis bestand wie im Gebiet der

Einzelhöfe; die mangelnde Notwendigkeit

wird es auch gewesen sein, die in Norwegen
eine solche Einteilung nicht aufkommen
ließ und in Dänemark nur eine Abgrenzung
der Dorfallmende erschließen läßt. Aller-

dings ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß
insoferne Grenzen bestehen, als gewohn-

heitsrechtlich die Bewohner einer be-

stimmten Gegend auch nur in einem be-

stimmten Umkreis das nicht zu Sonder-

eigentum ausgeschiedene Land nützen und
andererseits die Nutzung durch andere

Personen als Eingriff in ihre Rechte be-

trachten. Nur darf man nicht vor dem
13. Jahrhundert, in Schweden sogar 14.

Jahrhundert an durchgebildete Eigentums-

rechte denken, die sich eben erst allmählich,

zunächst in der Dorfallmende, entwickelt

haben.

§ 5. Auch hier war die Nutzung der

Allmende zuerst eine unbeschränkte. Gleiche

Gründe aber wie auf dem Kontinent haben

zu Beschränkungen geführt, dem
,,
gesetz-

lichen (Wald-) Schlag" (laghahug) des

Vollbauern entsprechend stufte sich in

Schweden die Waldnutzung nach dem
Grundbesitz ab, und ,,nach Unzen und

Pfennigen" (ceplir qrum ok Qrtoghum) wird
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die Zahl der vom Einzelnen einzutreiben-

den Schweine festgelegt. Ein Mindestmaß

von Grundbesitz war in Schweden Voraus-

setzung für die Allmendenutzung; unter

diesem war da und dort gestattet, aus

dem Wald zu nehmen, was man selbst

mitnehmen konnte (kalkczdrcet). Andere

Gründe mögen bei der gesetzlichen Scho-

nung von Eiche und Hasel mitgewirkt

haben. Auch in Dänemark bestimmt sich

das Allmendnutzungsrecht nach der Größe

des Grundbesitzes im by. Dagegen fehlt

jede Beschränkung in Norwegen; ab-

gesehen von denen, die das hier noch

intensiver als in Dänemark ausgebildete

Recht des Königs am Wasser und allem

unbebauten Land mit sich brachte

(s. Königtum).

Eine besondere Art gemeinschaftlicher

Nutzung der Allmende (Landesallmende

und Hundertschaftsallmende) war erbliche

Verpachtung von Allmendland gegen einen

Pachtzins (landskyld, afgceld, ajrap) an

einen almeningskarl oder almcenings land-

boa. Andererseits konnte es, wenigstens

in Schweden, zu einer Aufteilung eines

Gemeindewalds kommen.
v. Amira Obl.-R. I 607 f. 628 f. Haff

Die dänischen Gemeinderechte I. II. Matzen
Forelcesninger, Tingsret 33 ff. K e y s e r Efterladte

Skrifter II 329 ff. Brandt Forelcesninger I

240 ff. Beauchet Hisioire de la propriete

fonciere en Suede 60 ff. v. Schwerin.

Allod. Als alodis (alaudis) bezeichnete

man in fränkischer Zeit das in vollem

Eigentum stehende Vermögen im Gegen-

satz zu dem in Gesamteigentum stehenden

Gut, dem Verfügungsbeschränkungen unter-

worfenen Gut und zum Leihegut, was
dem Wortsinn entspricht (Zusammen-
setzung aus al 'ganz' und od 'Eigentum'.)

Damit hängt innerlich zusammen, daß es

auch die Bedeutung 'Erbschaft', später

auch 'Immobiliarerbe' besitzt und als

Erbgut in Gegensatz zum Kaufgut gestellt

wird und die Miterben allodiones heißen.

Das Wort beschränkt sich auf fränkisches

und von dort beeinflußtes Gebiet.

G i e r k e Allod in „Beiträge z. Wörtb. d.

deutschen Rechtssprache" 103 ff. v. Amira
Erbenfolge 2 f. v. Grienberger IF. 26Anz. 33.

Brunn er DRG. I 2 309. Inama-Ster-
negg DWG. I 3 139 ff. Lamprecht
DWL. I 748 f. v. Schwerin.

Hoops, Reallexikon. I.

Almandinen sind Halbedelsteine aus der

Gruppe der Granaten, also blutrote, hyaline

Kristalle. In spätrömischer und noch mehr
in der Vörkerwanderungszeit fanden sie

häufige Verwendung als Einlagen in Fibeln,

Schnallen, Ringen, Schwertknöpfen usw.

In Skandinavien ist diese Schmuckart im
Gegensatz zum Kontinente ziemlich selten,

am meisten kommt sie hier auf Schwert-

knöpfen und kleinen Schmuckknöpfen als

email cloisonne vor. B. Schnittger.

Aloe (§ 1), das bekannte drastische

Abführmittel, das aus dem bittern

Saft der fleischigen Blätter verschiedener

Aloe-Arten gewonnen wird und wegen
seiner nicht nur abführenden, sondern

zugleich wärmenden und anregenden Ein-

wirkung auf Magen und Unterleib schon

im Altertum geschätzt und vielfach ge-

braucht wurde. Zuerst von Dioskorides

III 22 erwähnt, wird es von ihm wie von
Plinius (NHist. 27, 14—20), Galen u. a.

außer als Purgativ auch als Mittel gegen

Kopfweh und Augenleiden, ferner als

zusammenziehendes Heilmittel bei Ver-

wundungen, Entzündungen und Ge-

schwüren gepriesen. Die beste Aloe kam
nach Plinius aus Indien, doch wurde
auch in Kleinasien, Syrien, Arabien und
Ostafrika A. gewonnen. Die Beschaffen-

heit der Droge ist je nach der Art der

Zubereitung und der angewandten Aloe-

Spezies verschieden. Als beste Sorte galt

die durch schnelles Eindampfen gewonnene
undurchsichtige, leberfarbige Aloe, schon

von Dioskorides ^ttoctiCov genannt, die aloe

hepatica der mittelalterl. Glossare und der

Apotheken.

§ 2. Aus der antiken Medizin ging die

A. in die mittelalterlich-germanische über

und hat sich bis in die Gegenwart behauptet.

Daß sie in Deutschland (ahd. mhd.
äloe, s. Björkman ZfdWortf. 6, 176) schon

im 10. Jahrh. als Abführmittel bekannt
war, ergibt sich aus Richers Hist. III 96,

wo als Ursache von Kaiser Ottos II. Tod

(983) angegeben wird, daß er gegen Ver-

dauungsbeschwerden und Verstopfung, um
schnell gesund zu werden, zu viel A. ge-

nommen habe, waseinen anhaltenden Durch-

fall und heftigen Blutfluß zur Folge hatte.

§ 3. In den angelsächsischen
Arzneibüchern des 10. und II. Jahrhs.
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wird A. (alwe) außer als Abführmittel

(Laeceboc II 27 bei Cockayne, Leechdoms)

und bei Verdauungsstörungen und Magen-

beschwerden (Leb. II 3. 14. 16, 1. 29)

auch sonst vielfach verschrieben, so als

Speimittel (Leb. II 52, 1. 2), zu Kopfsalbe

(Leb. II 65, 5 und Lacnunga 1 bei Cockayne),

Augensalbe (Lacn. 16), gegen Herzweh

(Leb. I 17, 1 = Lacn. 114; Leb. II 1, 1.

I0\ 1), gegen Lähmung (II 59, 4) und als

Schlafmittel (Leb. II 30, I, wo von alwan

leaf 'Aloeblättern' die Rede ist). Es sind

im wesentlichen dieselben Leiden, gegen die

sie schon von den Alten empfohlen wurde.

§ 4. Über die Verwendung der A. in

der altnordischen Heilkunde haben

wir keine Nachricht.
Hoops.

Aloeholz (lignum Aloes). § 1. Dieses

im Altertum und MA. berühmte Räu-
cherwerk hat mit dem Abführmittel

Aloe (s. d.) nichts zu tun, ist vielmehr der

Name verschiedener wohlriechender Hölzer,

insbesondere der hinterindischen Aquilaria

Agallochum Roxb. Das Agallochumholz

galt schon im Alten Testament (hebr.

'ahälim oder 'ahälöt) als kostbares Räucher-

mittel und wurde in Europa zuerst von
Dioskorides I 21 als aydXkoyov beschrieben.

(Über den vermutlichen Zusammenhang
dieses Namens mit dem hebr. und mit

dem aind. agaru, aguru s. Schrader Reallex.

sv. Aloe.) In spätgriech. Zeit wurde dann
der Name dXdi) auf das äyaMoyov-Holz

übertragen (^uAaXorj), vielleicht weil auch

dieses offizinell verwandt wurde (s. Rosen-

thal Synopsis Plantarum diaphoricarum

243), und weil man irrtümlich annahm,
daß die gleichfalls orientalische Aloe-Droge

aus dem dya'XXoxov-Holz gewonnen werde.

§ 2. Ob das lignum Agallochi schon im
frühen MA. in Nordeuropa bekannt war
und offizinell oder zu Räucherzwecken
gebraucht wurde, wissen wir nicht. Wenn
in dem unter Aloe § 3 zitierten angel-

sächs. Rezept Leb. II 65, 5 murre and
alwe, libania, d. h. Myrrhen, Aloe und
Weihrauch als Ingredienzien zu einer

Kopfsalbe genannt werden, könnte die

Zusammenstellung der Aloe mit zwei

aromatischen Stoffen den Gedanken nahe-

legen, daß hier das wohlriechende lignum

Agallochi gemeint ist; doch wird die bittere

Aloe schon bei Plinius 27, 17 als Mittel

gegen Kopfweh empfohlen.

§ 3. Um 1200 ist das Aloeholz als

Räuchermittel sicher bekannt: in Wolf-

rams Parzival wird in der Gralsburg

als kostbarer, wohlriechender Brennstoff

lign äloe verbrannt, dessen Rauch die

Schmerzen des kranken Anfortas lindern

soll. Weitere Belege b. Schade.

Schade Ahd. Wb.2 1389—91. Husemann
Z. f. Chirurgie 54, 522—24 (1900), mit weiterer

Lit. Schrader Reallex. unt. 'Aloe'.

Hoops.

Alp (§ 1) ist im deutschen Volksglauben

die verbreitetste Bezeichnung für den

Druckgeist, der Menschen und Tiere im
Schlafe quält. Im Mhd. hatte alp (pl.

elbe) noch die umfassendere Bedeutung
'boshafter, neckender Geist'; seit Luther

hat sich der Begriff immer mehr verengt

und das vordem allgemein gebräuchliche

„Mahre" (s. d.) verdrängt. Andre, örtlich

begrenzte Namen für diesen Druckgeist

sind Trude (bes. in Bayern), Stempe
(Tirol), Schrättele, Rätzel (Schwaben),

Toggeli (Elsaß), Walriderske (Oldenburg);

der engere Begriff des Wortes ist von
Mitteldeutschland ausgegangen. Es ist

dasselbe mythische Gebilde, das bei den

Griechen als Ephialtes, bei den Römern
als Incubus begegnet. Veranlassung zu

ihm hat die unbehagliche Beklemmung
gegeben, die durch Stockung des Blutes

nach allzureichlicher Mahlzeit und in dump-
fer Luft bei Schlafendm erzeugt zu werden
und Herzklopfen und Angstschweiß her-

vorzubringen pflegt (vgl. Liebrecht, Ger-

vasius v. Tilbury S. 143 ff.).

§ 2. Nach volkstümlicher Auffassung

drückt, tritt oder reitet der Alp den

Menschen; daher Alpdrücken. Er setzt sich

ihm auf die Brust oder den Hals und
drückt ihm die Kehle zu- zuweilen saugt

er an seiner Brust oder steckt die Zunge
in den Mund des Schlafenden, so daß
dieser nicht schreien kann. Aber auch
Tiere, besonders Pferde quält er, so daß
deren Haare am Morgen ganz zerzaust

sind und sie am ganzen Körper schwitzen.

Kühen saugt er die Milch aus. Selbst

Bäume drückt der Alp; die pflegen dann
zu zittern und schließlich einzugehen.
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§ 3. Mannigfach sind die Gestalten, in

denen sich die Volksphantasie diesenDruck-

geist denkt. Eine ganze Alpfauna läßt sich

aufstellen: bald erscheint er als Bär, Geiß-

bock, Katze, bald als Aal oder Schlange

oder als Kröte, wonach er auch Lork

(Westfalen) heißt, oder Maus, besonders

häufig aber als Nachtschmetterling oder

Nachtschwalbe. Hierin gibt sich die

Alpmythe als Gebilde des Seelenglaubens

zu erkennen. Nach einer in Thüringen u. a.

0. verbreiteten Sage verläßt die Seele in Ge-

stalt einer Maus den Körper des schlafenden

Mädchens und drückt während ihrer

Abwesenheit den Geliebten (Grimm DS.

I 294 f.). Der Glaube, daß der Alp die

wandernde Seele lebender oder toter

Menschen, besonders der Geliebten oder

einer Hexe sei, ist über ganz Deutsch-

land verbreitet. Daher findet man oft

ein schönes Mädchen oder eine alte

Frau im Gemach, wenn man dem Alp den

Ausweg, das Schlüsselloch oder eine Wand-
spalte, versperrt hat.

§ 4. Um den Alp fernzuhalten,

bedient man sich verschiedener Mittel.

Da er nur durch Risse oder Schlüssel-

löcher ins Gemach kommt, verstopft man
diese, wenn er da ist, um ihn so zu fangen.

Vermutet man eine bestimmte Person

in dem Alp, so ruft man sie dreimal mit

ihrem Namen. Früher bediente man sich

vielfach der Besprechungsformeln gegen

den Alp. Am Bett oder der Türschwelle

des Gemachs pflegt man den Drudenfuß

(s. d.) oder das Kreuz anzubringen; unter

das Kopfkissen legt man spitze Gegen-

stände (Messer, Schere) oder auf die Brust

die nach oben gekehrte Sichel. Auch
Pflanzen (Allermannsharnisch, Dürrwurz
u. a.) halten den Alp fern.

Laistner Das Rätsel der Sphinx 1889.

Röscher Ephialtes 1900. Wuttke Volks-

aberglaube § 402 ff. E. H. M e y e r Myth. d.

Germ. 122 ff. E. Mogk.

Alpenpässe. § i. Die übertriebenen Vor-

stellungen, die man früher über die Be-

nutzung der Alpenpässe im Altertum
hegte, sind durch neuere Forschungen auf

ein bescheideneres Maß zurückgeführt wor-

den. Man nahm schon für die Hallstatt-

zeit und weiter auch für die ältere La
Tene-Zeit einen anfänglich geringen, später

stärker werdenden Verkehr der Etrusker

über die Alpen nach dem Norden hin an

(Genthe). Indessen zeigt schon das Ver-

halten der griechischen Kolonisation an

der Adria und der ligurischen Küste, daß

der Verkehr über die Alpen nicht bedeutend

genug war, um die Griechen zu größeren

kolonisatorischen Anstrengungen zu ver-

locken. Erst jenseits des Südendes der

Westalpen, an der Rhonemündung, und
weiter westwärts die Küste entlang fand

die griechische Kolonisation ein beque-

meres und lohnendes Arbeitsfeld. Massalia

wurde für West- und Nordwesteuropa die

Importstelle der Erzeugnisse Etruriens

u. a. Mittelmeerländer. Von Südosten

drang der Handel die Donau aufwärts in

Mitteleuropa ein. Dagegen lehren die

Münzfunde, daß im allgemeinen der Alpen-

kamm die Grenze der italischen Währung
in der vorrömischen Zeit bildete.

§ 2. Andererseits kann darüber kein

Zweifel herrschen, daß es seit früher Zeit

in den Alpen Verbindungswege und Paß-

verbindungen über sie gab. Die Römer
knüpften, wie sonst vielfach bei ihren

Straßenbauten, so auch bei ihrem Ausbau
der Alpenstraßen an die älteren Pfade,

Wege und Pässe an. Erst unter Augustus

begann der systematische Ausbau der

Alpenstraßen. Die vom Handel, speziell

demnorditalisch-etruskischen, am frühesten

benutzten Alpenpässe scheinen die niedrig-

sten d. h. die östlichen und in die öster-

reichischen Länder führenden gewesen zu

sein. Im Osten bauten die Römer die

Straße über den BirnbaumerWald
(520 m) nach Laibach (Emona), Ober-

laibach (Nauportus), Pettau (Poetovio) und
Cilli (Celeia) aus. Von dem Ausgangs-

punkt dieser niedrigsten Paßstraße, Aqui-

leja, liefen nordöstlich die Paßstraßen über

den Saifnitz- (Pontebba-) Paß
(797 m) und den Plöckenpaß (1360 m)
aus. Die ältere von ihnen war die über

den Plöcken. Die Bewohner des Gail-

tales am Nordabhang des Plöcken standen

schon im 4. Jh. v. Chr. südwärts über den

Paß in Verkehrsverbindung mit den Ve-

netern. Nach Norden fortgesetzt wurde
die Plöckenstraße in der späteren Kaiser-

zeit und führte über den Radstädter

Tauern nach Salzburg. Dagegen fand der
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Ausbau der Pontebbastraße als Handels-

straße schon in der ersten Kaiserzeit statt;

ihre Ziele waren Klagenfurt (Virunum) und

Neumarkt (Noreja). Sie bildete die ein-

zige direkte Verbindungsstraße zwischen

Italien und Noricum. Der Weg der ger-

manischen Völker während der Völker-

wanderungszeit führte in der Regel über

den Birnbaumer Wald. Doch blieben

während der Völkerwanderung auch die

beiden Straßen über die Karnischen Alpen

nicht unbenutzt. Erst seit der Zurück-

weisung der Ungarn nach der Mitte des

10. Jh. begann der Handelsverkehr über

Plöckenpaß und Pontebbastraße sich wieder

zu beleben.

§ 3. Die an der Brenner straße ge-

machten Funde verraten für frühe Zeit

einen Verkehr. Der Brennerpaß vermittel-

te schon vor dem Einbruch der Kelten in

Oberitalien (um 400 v. Chr.) den Verkehr

mit den Etruskern der Poebene; später

diente er dem keltischen Nachbarverkehr.

Durch das Pustertal stand die Brenner-

straße in Verbindung mit der Fortsetzung

der Plöckenstraße, so daß vom Pustertal

und auf der Etsch-Eisacklinie ein Verkehr

über den Brenner stattfand. Dem schon

früh über den Brenner vordringenden

römischen Handel gewährte erst die durch

Drusus erfolgte Unterwerfung der Paß-

bewohner (Breuni, Breones) völlige Sicher-

heit. Die Brennerstraße blieb in den ersten

christlichen Jahrhunderten lediglich Han-
delsstraße mit dem Hauptziel Augsburg
(Augusta Vindelicorum). Septimius Seve-

rus und seine Nachfolger ließen sie als

Militärstraße ausbauen und befestigen.

Schon in römischer Zeit gehörte der

Brennerpaß zu den wichtigsten Verkehrs-

verbindungen Italiens mit den nordalpinen

Ländern. Aus der Zeit der Ostgotenherr-

schaft in Italien wird die Fürsorge Theode-
richs für die Sicherheit der Brennerstraße

bezeugt, und auch während der Zeit lango-

bardischer Selbständigkeit in Italien fand

über den Brennerpaß, der inzwischen in

baierischen Besitz gelangt war, häufiger

Verkehr statt. Ebenso bildete der Brenner
in karolingischer Zeit (Paßstraße per Alpes
Noricas) einen der vier wichtigsten Alpen-

pässe. Wiederholt überschritten ihn auf

Kriegszügen die ostfränkischen Karolinger.

Die größte Bedeutung als Heerstraße ge-

wann er für die Römerzüge der deutschen

Kaiser seit Otto d. Gr. Bis zum Interreg-

num gingen die meisten italischen Heer-

fahrten der Kaiser über den Brenner.

Handelsverkehr über den Brenner läßt

sich erst wieder seit dem 11. Jh. nach-

weisen. Die Bezeichnung Brenner, früher

ein Lokalname, wurde erst allgemein am
Ende des Mittelalters. Viel geringere Be-

deutung für Kriegszüge und Handelsver-

kehr hatte die Straße die Etsch aufwärts

durch den Vintschgau über den Reschen-

Scheideck (1493 m). Noch in der ersten

Kaiserzeit angelegt, scheint sie unvollendet

geblieben zu sein.

§ 4. Die B ü n d n e r passe gehörten

in römischer Zeit nicht zu den wichtigsten

Paßstraßen. Ihre Benutzung in römischer

Zeit ist nur für den Julier und den Splügen

erwiesen. Über den J u 1 i e r (2287 m)
führte ein fahrbarer Weg. Seine Be-

nutzung begann mindestens seit Augustus.

Vom Septimer fehlen Nachrichten aus

römischer Zeit. Im MA. trat der Sep-
timer (23 11 m) als der kürzere, wiewohl

unbequemere Paß an die Stelle des Julier.

In fränkischer Zeit waren Septimer, Großer

St. Bernhard und Mont Cenis die am
meisten benutzten Alpenpässe. Das

Hospiz auf dem Septimer (xenodochium

s. Peiri) wird 831 zuerst erwähnt. Der Ver-

kehr über den Septimer. erlebte in der

2. Hälfte des 10. Jhs. seine erste Glanzzeit.

Die Zollprivilegien der sächsischen Kaiser

für das Bistum Chur u. a. Nachrichten be-

zeugen den Handels- und Reiseverkehr über

einzelne Bündnerpässe, besonders über

den Septimer, in dieser Zeit. Die Straße

über den Splügen paß (2117 m) von

Chiavenna nach Chur ist römisch, wahr-

scheinlich in der mittleren Kaiserzeit an-

gelegt, doch augenscheinlich wenig benutzt.

Im Frühmittelalter wird sie nicht erwähnt.

Bernhardin (2063 m) und L u k -

manier (1917 m) treten erst in der

sächsischen Kaiserzeit gelegentlich hervor.

§ 5. Die Eröffnung des Gotthardpasses

fällt erst in die ersten Jahrzehnte des 13.

Jhs. Ein Weg über den S i m p 1 o n

(2009 m) wurde in spätrömischer Zeit ge-

baut. Vorher bestand kein nennenswerter

Paßverkehr und auch der römische blieb
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lokal beschränkt. Im MA. hob sich die

Wichtigkeit des Passes für den Handels-

verkehr erst seit dem 12. Jh.

§ 6. Eine wesentlich bedeutendere Rolle

spielten in der politischen und der Ver-

kehrsgeschichte die weiter westlich lie-

genden Pässe. Der Große St. Bern-
hard (2491 m), in römischer Zeit mit dem
Tempel des Jupiter Poeninus auf der Paß-

höhe, im MA. Mons Jovis, einer der Haupt-

alpenpässe des Altert, und des MA., wurde

bereits in der Bronzezeit für den Lokalver-

kehr benutzt. Seit dem 2. Jh. v. Chr.

wuchs nach Ausweis der Münzfunde seine

Wichtigkeit für den Verkehr. Cäsar be-

mühte sich, den Handel über diesen Paß
zu sichern, und Augustus begann, nach

der Gründung Aostas und der Vernichtung

der Salasser, mit der Anlegung einer

Straße über den Gr. St. Bernhard. Der

Verkehr blieb rege während der römischen

Zeit. In der fränkischen Periode war der

Paß samt Aosta in fränkischem Besitz

und in karolingischer Zeit der bevorzug-

teste Paß für die Übergänge der Herrscher

und der Hauptverkehrsweg vom unteren

Pogebiet nach Nordfrankreich und dem
Rhein. Die Grenzsperren des Langobar-

denreichs (Clusae) lagen auf der italienischen

Seite. Seit der Entstehung des König-

reichs Hochburgund (888) gehörte der Paß
zu diesem. Schon früher (859) wird ein

Hospiz auf dem Gr. St. Bernhard erwähnt.

Der Verkehr über den Paß war im 9. u. 10.

Jh. lebhaft und blieb es auch trotz der Be-

unruhigung des Passes durch die Sarazenen

seit 940. Das spätere Hospiz erscheint

urkundlich erst 1 125. Von seinem Gründer,

dem hl. Bernhard von Menthon (f wahr-
scheinlich 1086), erhielt der Mons Jovis

seinen heutigen Namen.

§ 7. Der zum mittleren Rhonetal füh-

rende Übergang über den Kleinen
St. Bernhard (2157 m), die Alpis

Graia, wahrscheinlich Hannibals Weg und
gewiß bereits von den Kelten und noch
früher benutzt, wurde durch Augustus
ausgebaut. Im frühen MA. tritt er nicht

hervor. Seine Bedeutung in röm. Zeit ver-

lor er später im Nordosten an den Großen
St. Bernhard, im Süden an den Mont Cenis.

§ 8. Seinerseits blieb dagegen der

Mont Cenis (2098 m) im röm. Altertum

vom großen Verkehr unbenutzt. Um so

wichtiger wurde er im MA. Die Eröffnung

des Mont Cenis-Passes fällt in das 6. Jh.

Seine Wichtigkeit für den Verkehr zeigt

sich besonders im 8. u. 9. Jh. Er war einer

der Hauptalpenpässe der fränkischen Zeit.

Am Eingang des Tales von Susa, bei

Chiusa, lagen die Grenzsperren (Clusae)

der Langobarden gegen das fränkische

Reich. Seit dem Anfang des 10. Jhs.

geriet der Paß in die Gewalt der Sarazenen,

die vielfach den Verkehr störten und die

Reisenden durch Abgaben belästigten.

Auch die Ungarn benutzten auf ihren Raub-
zügen die Pässe des Großen St. Bernhard,

des Mont Cenis und des Mont Genevre.

Erst nach etwa siebenzigjähriger Dauer
nahm die Herrschaft der Sarazenen auf

den wichtigsten Alpenpässen ein Ende,

hauptsächlich durch die 972 erfolgte Er-

oberung ihres Hauptstützpunktes Garde-

Freinet (Fraxinetum) in der Nähe der

provencalischen Küste.

§ 9. Die Paßstraße über den Mont
Genevre (1860 m), Alpis Cottia, ist die

am frühesten von den Römern und zwar

durch Pompejus JJ v. Chr. eröffnete Alpen-

straße, nachdem der Paß schon viel früher

den Kelten als Übergang gedient hatte.

Augustus baute die Straße weiter aus.

Wie in römischer Zeit diente sie auch wäh-

rend der Völkerwanderung dem Verkehr;

wiederholt wurde sie im 6. u. 7. Jh. von den

Langobarden benutzt. In der fränkischen

Zeit dagegen trat ihre Bedeutung im Ver-

kehrsleben durchaus zurück gegen die des

Mont Cenis. Auch sie fiel im 10. Jh. unter

die Herrschaft der Sarazenen, von der sie

erst die erwähnte Vertreibung derselben

befreite.

v.Duhn D. Benutzung d. Alpenpässe i. Alter-

tum N. Heidelb. Jb. 2, 55 ff. Fr. Ramsauer
D. Alpenkunde i. Altert. Z. d. deutsch-österr.

Alpenver. 32, 46 ff. Oehlmann D. Alpen-

pässe im MA. Jb. f. Schweiz. Gesch. 3, 169 ff.;

4, 165 ff. B e r g e r D. Septimerstraße Jb. f.

Schweiz. Gesch. 15, noff. AI. Schulte
Gesch. d. mittelalterl. Handelsverkehrs I, 39 ff.

54 ff. 0. W a n k a E. v. Rodlow D. Verkehr

ü. d. Pontebba-Pontafel u. d. Predil i. Altert,

u. MA. Prager Studien 3. Ders. D. Brenner-

straße i. Altert, u. MA. das. H. 7. Scheffel
Verkehrsgeseh. d. Alpen I. Bis z. Ende d. Ost-

gotenreiches. W. Stein.
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Alpert, gegen Ende des 10. Jahrh.

Mönch im Kloster S. Symphorian in Metz,

daher meist genannt A. von Metz, weilte

später jedenfalls in der Utrechter Diözese,

woher er wahrscheinlich gebürtig war,

vielleicht im Kloster Amersfoort. Daß
er eine an Paulus Diaconus anknüpfen-

de, aber nur in zwei Bruchstücken erhaltene

Geschichte der Bischöfe von Metz geschrie-

ben habe, ist eine vielfach, so auch bei

Wattenbach, begegnende irrige Annahme.
Vielmehr hat er, soweit bekannt, nur über

die letzte Lebenszeit des Bi-
schofs Dietrich L, nämlich die

Jahre 978—984, etwa ein Menschenalter

später ein Werkchen verfaßt, das durch

Zurückgehen auf den mündlichen Bericht

eines vertrauten Dieners des Bischofs lebens-

voll und insbesondere für die süditalischen

Schicksale Kaiser Ottos IL bedeutsam

ist. Der Anfang ist verstümmelt, doch

scheint nicht viel zu fehlen. Ein andres

Werk, das er zwischen 102 1 und 1024

schrieb, nannte er De diversitate tem-

porum und widmete es dem Bischof

Burchard I. von Worms. Formell stark

durch Caesars gallischen Krieg beein-

flußt, bringt es unter Verzicht auf alle

Chronologie und genauere Bezeichnung

der Persönlichkeiten, zwar mit epischer

Erzählerfreude, aber mit einem bemerkens-
werten Mangel an historisch-politischem

Sinn fast nur die vom Volksmunde
zugetragenen Berichte aus der nächsten

niederrheinischen Umgebung, allerlei Schil-

derungen über die dortigen Grafenkämpfe,

die Kaufleute von Tiel, Heinrichs IL
Eingreifen in Lothringen und Burgund
usw., die auch kulturhistorisch beachtens-

wert sind, als historiographische Leistung

aber recht tief stehen.

Ausg.: Opera MG. IV 696 ff. (besser als die

spätere Ausg. mit Übers, von Dederich,
1859, dessen Erläuterungen aber zu beachten).

Vollständ. F a c s i m i 1 e der einzigen Hannov.
Hs.: Codices Graeci et Latini ed. d e Vries
Suppl. V, 1908, mit Einl. v. P i j n a c k e r

Hordijk. — Wattenbach DGQ. 17,

418 ff. (verbesserungsbedürftig). K. Hampe.

Alraun, die Wurzel der Zaunrübe oder
der in den südlichen Alpenländern wachsen-
den Mandragora, spielt im deutschen Aber-
glauben bis zur Gegenwart eine wichtige

Rolle. Ihre gnomenhafte Form hat die

Mythe entstehen lassen, daß in ihr eine

Menschenseele stecke, und zwar die eines

Gehängten, dessen Same oder Wasser auf

der Stelle, wo sie wächst, auf die Erde
geträufelt sei. Daher heißt sie auch Galgen-

männlein. Wenn sie ausgegraben wird,

gibt sie einen so kläglichen Laut von sich,

daß der Gräber sterben muß. Daher
bedient man sich eines schwarzen Hundes,

verbindet das Ende der Wurzel und den
Schwanz des Tieres durch einen Faden
und läßt sie so den Hund aus der Erde
ziehen. Ist sie so gewonnen, bedarf sie

besonderer Pflege: sie muß sorgfältig auf-

bewahrt, fein eingewickelt, mit Wein ge-

waschen und öfter gebadet werden. Dann
bringt sie ihrem Besitzer Glück, vermehrt

sein Geld, offenbart ihm alle Dinge, die

zu seiner Wohlfahrt; nötig sind, bringt

den Frauen leichte Geburt, hilft Prozesse

gewinnen u. dgl.

Grimm D. Myth. 4 II 1005 ff. W u 1 1 k e

Abergl. d. Gegenw. § 131. E. Mogk.

Alsener Gemmen sind barbarische, ovale

oder runde Gemmen aus Glaspasta. Die

Bilderdarstellungen, I—2, meistens drei

Personen, sind schlechte Nachbildungen

nach antiken Gemmen '^und stellen die

Siegesgöttin Viktoria,

die einen Krieger be-

kränzt, vor. Die mei-

sten Fundorte dieser

Gemmen sind im Nor-

den und in Nordwest-

deutschland; südlich

gehen sie jedoch bis

nach Nürnberg. Sie

gehören dem 5. Jh. n.

Chr. an; gewisse nor-

discheBrakteaten (s. d.)

dieses Alters weisen

nämlich ganz dieselbe

Viktoriadarstellung auf. Fig. 3 zeigt die

erste in der Literatur beschriebene Gemme,
von der Insel Alsen, welche den Namen
veranlaßt hat.

M. Bartels Die Gemme v. Alsen u. ihre

Verwandten ZfEthn. 1882, 179 ff. G. S t e p h e n s

Tre barbarisk classiske Gemmer Aarb. 1873, 5° ff«

0. Olshausen Über neue Glasgemmen vom.

Typus d. Alsener u. Üb. Verwandte d. Briesen-

horster VdBAG. 1887, 688 ff. B. Schnittger.

Abb. 3. Alsener

Gemme aus Zeit-

schrift fürEthnologie

(Behrend & Co., Ber-

lin) 1882 S. 187. */i.
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Altar. A. Norden. § 1. In den

heidnischen Göttertempeln (hof)

entsprach dem Altar der christlichen

Kirchen eine Erhöhung, stallr genannt.

Er hatte seinen Platz in dem afhüs, das

dem Chor (s. d.) der christl. Kirche ent-

sprach. Eyrbyggjasaga: ok stöS J>ar stallt

ä midju gölfinu sem altari. Kjalnesinga-

saga: Frammi jyrir par (vor dem Thors -

bilde) stöd stallr, med' miklum hagleik gjorr

ok püjad'r o/an med järni. Auf dem Stall

brannte ein Feuer, das immer (dh. wohl:

während der Opferhandlungen) brennen

sollte (Kjaln. Sag.). Auf dem Stall stand

Weiter ein hlautbolli (Blutkessel); er

war aus Kupfer und sollte das Blut der

geopferten Tiere und Menschen aufnehmen

(Kjaln. u. Eyrb.S.).

Ein dem Weih-
wasserwedel ent-

sprechendes Gerät,

Womit die Wände
und Altäre mitBlut
besprengt Wurden,

hlautteinn genannt,

stand in dem Kes-

sel, neben dem auch
ein goldener Ring
lag, den der hof-

godi amArm tragen

sollte, und bei dem
alle Eide geschwo-

renwurden. Hinter

dem Stall stand das

Bild des im Tempel
vorzüglich angebeteten Gottes, und um das

Hauptbild herum standen im afhüs die

Bilder anderer Götter. Die neuerdings von
Thümmel ausgesprochene Meinung, die in

den Äö/grundmauern auf Island gefundene
Quermauer sei der Stall, verdient in Ver-

bindung mit dem hof geprüft zu werden
(s. Göttertempel).

§ 2. Der Altar der ältesten christ-
lichen Kirchen des Nordens war ge-

wöhnlicher Art. Bei dem Altar der Kirche
zu Stiklestad, Wo Olaf d. Heilige 1030 den
Märtyrertod erlitt, zeigte man lange den
Felsen, auf dem er gefallen War, der aus
dem Altartische hervorragte.

Thümmel Der germ. Tempel, PBB. 35.

Dietrichson.

Abb. 4. Altar von S. Stephan zu Regensburg.

B. Süden. §3. In heidnischer Zeit

bei den Germanen bereits bekannt (§ 1),

in christlicher Zeit in der Kirche

die Stätte des priesterlichen Dienstes und
des Abendmahls. Frühchristlich meist

von einfacher Tischform, hinter dem der

Priester stand; erst bei langsam ent-

stehenden Aufbauten und reicherem Altar

-

schmuck (Kreuz, Leuchter) tritt der

Priester vor den Altar. Aus karolingischer

Zeit sind die Altäre zu Vaison, Tarascon

und zu Mettlach einfache Steinplatten

mit erhöhtem Rande (gegen das Ablaufen

des Weines), auf Säulen gestellt. Andere
Altäre sind geschlossene Steinblöcke mit

Deckplatte; öfters mit schrankartiger Ver-

tiefung der Vorderseite die Reliquie um-
schließend, auf der

Platte die Weihe-

kreuze in den

Ecken (Quedlin-

burg, Wiperti-

kirche). Manch-
mal bildet jder

Altarkörper den

nach Art der Tran -

sennen durchbro-

chenen Aufsatz

der unterliegenden

Confessio: Hildes-

heimer Dom, Re
gensburg, St. Ste

fan (s. Abb. 4),

9. Jh. Sarkophag-

form für den Altar

tritt früh auf, offenbar zur Aufnahme von

Reliquien (Pemmo-Altar zu Cividale, a. 745) ;

am kostbarsten in dem wunderbaren Gold-

schmiedeWerk des Meisters Wolvinius mit

Email und Reliefs für Bischof Angilbert

in S. Ambrogio zu Mailand (a. 835).

Enlart Manuel I 725. Dehio und

v. Bezold I95. Stephani Wohnbau

II 270. Haupt Alt. Kunst 113fr.

A. Haupt.

Altenburg. § 1. Germanische Volks

-

bürg aus dem I. Jh. v. Chr. nördlich von

Fritzlar im Flußgebiet der Eder an deren

Nebenfluß, der Ems, im Herzen des

Hessengaues gelegen.

§ 2. Das Plateau des Berges wird auf

den nicht durch die Steilheit der Hänge
sturmfreien Seiten von einer am Rande
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sich hinziehenden Steinmauer verteidigt.

Den Fuß des Berges umzieht eine Mauer
aus Erde und Holz zum Teil mit davor-

liegendem Graben, die nur im Nordwesten

aussetzt, wo die sumpfigen Emswiesen

genügenden Schutz boten. Durch diese

Mauer wird auch die nordöstlich der

Altenburg gelegene, mit ihr durch einen

breiten Sattel zusammenhängende Kuppe
des Falkensteins in die Befestigungen

der Altenburg hineingezogen. Der einzige

Zugang zur Burg liegt auf der Nordost-

seite nach diesem Sattel zu. Das Tor

in der Steinmauer ist durch ein System

von Zwingermauern aus Erde und Holz

noch besonders verteidigt.

§ 3. Die Untersuchungen, die noch

nicht abgeschlossen sind, haben ergeben,

daß auf dem Plateau zahlreiche Hütten —
meist unregelmäßig rechteckigen Grund-

risses — standen. Wege führten zwischen

den Häusergruppen hindurch, Zugangs -

wege vom Tor her zu den Wohnplätzen.

Eine Anzahl rechteckiger Gruben von
etwa Mannshöhe, deren Wände mit Holz

verkleidet waren, werden als Wasser-

behälter gedeutet. Einer dieser Behälter

war durch zwei mächtige übereinander -

greifende Bohlen in zwei Kammern ge-

teilt, über deren eine ein Laufbrett

führte. Vielleicht haben wir es hier mit

einer Anlage für Aufbereitung des Tons
zu tun. Damit könnte auch eine un-

mittelbar anstoßende Grube von 60 : 20 m
Abmessung zusammenhängen, in die zu

wiederholten Malen Ton eingefahren worden
ist; der Bau der Fachwerkhütten er-

forderte große Tonmengen.

§ 4. Die Datierung der Anlage ergibt

sich aus den Funden, die mit Ausnahme
einiger weniger neolithischer Reste alle

der Spät-La Tene-Zeit angehören.

Regenbogenschüsselchen und zahlreiches

Eisengerät wurden schon im 16. Jh. ge-

funden. Bei den jetzigen Ausgrabungen
sind ein eisernes Kesselgehänge, eiserne

Messer und Lanzenspitzen, ferner Gürtel-

haken, durchbrochene Zierscheiben, Pferde-

schmuck und eine Mittel-La Tene -Fibel

aus Bronze zutage gekommen. Unter
den Gefäßen und Scherben finden sich

schon gallische, auf dem Rade gearbeitete

Importstücke. Besonders interessant waren

die reichen Holzfunde aus dem oben er-

wähnten Doppelbecken: eine Haustür,

Pferdeköpfe vom Dachgiebel, eine Mörser-

keule (pilum), Schaufeln, Messer, die

Hälfte einer Schüssel, Reste eines Käst-

chens usw. Auch die Zwingerbildung vor

dem Tore, die bei den älteren keltischen

Burgen bisher nicht nachgewiesen worden
ist, weist die Anlage der Altenburg-

befestigung in germanische Zeit. Die

nächste Analogie bieten die gleichfalls dem
Ende der La Tene-Zeit angehörigen Be-

festigungen der Milseburg in der Rhön.
Die vielen verbrannten Hütten und

Brandspuren in der Mauer am Tor machen
es wahrscheinlich, daß die Burg durch

Feindeshand eingenommen und zerstört

worden ist. Nach der Gleichartigkeit der

Funde scheint die Zerstörung noch in der

La Tene-Zeit erfolgt zu sein.

§ 5. Südöstlich von der Altenburg,

etwa 5 km von ihr entfernt, liegt das

Dörfchen Metze, das heute allgemein mit

dem von Tacitus Annal. I 56 erwähnten

M a 1 1 i u m ,
dem caput gentis der

Chatten, das Germanicus 15 n. Chr. zer-

störte, identifiziert wird. Daß die Alten-

burg zu diesem caput gentis in irgend

einem Zusammenhange stand, ist mehr
als wahrscheinlich. In welchem, müssen

die weiteren Untersuchungen lehren.

Erster Ausgrabungsbericht v. Boehlau,
Eisentraut, Hofmeister u. Lange Z.

d. V. f. hess. Gesch. u. Landesk. 43, 1 ff. (1909).

Kropatschek Jahrb. d. archäol. Instit. 23

(1909), 181 (zur Mörserkeule von der Altenburg).

P. Vogt Kleine Beiträge z. Gesch. d. Chatten,

Jahresber. d. Wilhelmsgymn. Cassel 1901 S. 5

(zur Mattium-Frage). Boehlau.

Altenwalde. Befestigter Königs-
hof (s. d.). Großes Rechteck stark

umwallt. Grabung Schuchhardt u.

Robra 1906: Wall, wo Graben vorliegt,

aus Sand und Holz, wo kein Graben

(N.- Seite), aus Plaggen und Holz und hier

völlig verbrannt, weil die Plaggen Luft

zulassen. Der Wall ist über dem sächs.

Urnenfriedhof angelegt. Spärliche Scher-

ben. Altenwalde ist reichstes Tafelgut

Adalberts v. Bremen: curtis dominica in

Wolde (Adam v. Br. 3. 44). Liegt am End-
punkt der von Bremen durchs Land
Hadeln bis zum Meer gehenden Straße
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MaueraMSSenfronh

und ist daher offenbar von Karl d. Gr.

selbst 797 angelegt (Ann. Lauriss. u.

Lauresham).

Schuchhardt Atlas Nds. Heft 9, 191 1.

Schuchhardt.

Altkönig im Taunus. § 1. Sein

Ringwall aus Grauwacke, dem anstehenden

Gestein, schützt mit doppelter Mauerlinie

die 800 m hohe Bergkuppe und reicht

mit einem einfach umschlossenen Annex
weit hinab bis

zur ersten stän-

dig fließenden,

630 m hoch ge-

legenen Quelle.

Auf zwei Stufen

umspannt der

doppelte Ring
in unregelmäßig

ovaler Grund-

form die 154000

qm große Hoch-
fläche, wogegen
der dreiseitige

108000 qm auf-

weisende Anbau
die Südwest-

flanke des Ber-

gesbedeckt. Die

Zerstörung der

Anlage ist sehr

groß. Sie hat erst

gegen Ende der

ersten Hälfte

des 19. Jhs.,

allerdings sehr

intensiv be-

gonnen, infolge

der vielseitigen

Verwendbarkeit

des Gesteines. Selbst die Spuren großer

Strecken von ehemals 4—5 m starken

Mauern müssen jetzt mühesam am Wald-
boden gesucht werden. Die Mauern waren
nicht fundamentiert. Nur noch wenige Wall-

partien enthalten wahrnehmbare Reste des

ehemaligen Gefüges der Trockenmauern, aus

deren Zerfall sie hervorgegangen sind. Doch
auch manche Feststellung reicht bis zum Be-

ginn jener Zerstörungszeit, so daß heute die

volle Klarheit aller Einzelheiten gesichert

ist. (Publikation in Vorbereitung.) Die

Berghänge sind steil und größtenteils

hniftdurrhdie^uss<
itderWekrbrüsfurtg

lnsiiMdesMauerfternesmifden.flnKer-IUKeri
und Riegeln uonoben

Abb. 5. Rekonstruktion der Altkönig-Ringmauer.

felsig, ohne daß die umschlossenen Flächen

Besseres zeigen; der Oberteil des Nordost-

hanges, nicht weit vom Außenwall, hat

jedoch einen großen, für Roggenbau ge-

eigneten Komplex aufzuweisen.

§ 2. Nach den ermittelten Gebrauchs-

gegenständen (Annal. d. Ver. f. Nass.

Alt. u. Gschf. 1907/8 Mitteil., auch v.

Cohausen Wallburgen) und der Keramik
ist die erste Besiedelung der

Bergeshöhe

der späten
Bronze-

oder frühen
Hallstatt-
Zeit zuzu-

weisen, und in

Anbetracht der

Gründe zur Be-

siedelung der

unwirtlichen

Höhe kann es

nicht gewagt

erscheinen, für

deren Schutz

auch die wehr-

hafte Umhe-
gung mittels

Trockenmauern

aus dem im
^ ausgedehnten

Trümmerfelde

über die Kup-
penhänge ge-

breiteten Fels-

material anzu-

nehmen. Denn
sehrbedrohliche

Anlässe können

allein zur Auf-

suchung des Schutzes an solchem Platze

geführt haben. Für diese Zeit kann
nach allem nur der konzentrische Mauer-

. teil auf der Kuppe in Betracht kommen,
für dessen ehemaligen Aufbau jedoch

mit Rücksicht auf die mäßige Stabi-

lität einer Trockenmauer, den Wechsel
der Bevölkerung und deren Anschauung
über den Wert einer Konstruktionsweise

kein Anhalt vorliegt, wenn auch seine

dem Berggipfel durchaus angepaßte Grund-
form durch alle Wandlungen der folgenden

Perioden die gleiche blieb. Der gegen-

Moingefü^fan
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wärtig vorliegende Ausbau des Ringwalles

entstammt sowohl in Hinsicht auf seine

räumliche Ausdehnung, als auf die Kon-
struktion der Mauern der Spät-
La Tene-Zeit. In der Periode der

germanischen Besiedelung des Taunus-

gebietes diente er in Gemeinschaft (Fest-

schr. d. 39. Vers. d. d. Anthrop. Ges. in

Frankf. a. M. 1908, 21) mit dem benach-

barten nur 1750 m entfernten Ringwall

als gewaltiger Stützpunkt in den Kämpfen
mit den siegreich vordringenden Römern
bis zu deren Besitzergreifung (E. F a -

b r i c i u s Mainz u. d. Limes, Mainzer

Zeitschr., Bd. 2, 1907).

§ 3. Reste der wohnlichen Boden

-

ausnutzung sind sowohl im Bereiche der

Wälle, wie auch bis hinab zum Bergfuß

anzutreffen: Terrassierte Podien zeigt der

Bergmantel namentlich auf der Süd- und
Südwestseite; leichte Trichtergruben am
Boden des südwestlichen inneren Hofteiles

verweisen auf eine mit Rücksicht auf das

800 m hohe Plateau verständnisvolle ehe-

malige Ausnutzung der Erdwärme; an den

Mauerinnenfronten sind es Kohlennester

und Mengen von Topfbruchstücken usw.

die da den ehemaligen Bestand von Hütten
bezeugen.

§ 4. Der Ausbau der Wehrmauern war
nach einem System durchgeführt, dessen

Besonderheiten in der Vereinigung von
Stein und Holz sich trotz Vernichtung allen

Holzes an den geringen Mauerresten haben
feststellen lassen (Thomas Untersuchung

zweier Taunus-Ringwälle, Arch. f. Anthrop.,

22; 1894). Es unterscheidet sich von dem
der gallischen Mauern durch den absoluten

Mangel an eisernen Bestandteilen, aber

auch durch die geringe Menge des Holz-

einbaues (Abb. 5). Das 1894 erkannte Prin-

zip in der Gestaltung aller der Festigung

dienenden Holzverbindungsteile hat sich

nun auch an den Holzpfosten und -wänden
der germanischen Wasserbehälter auf dem
Dünsberg (Grabung von Prof. Ritterling)

und der Altenburg (s. d.) bei Niedenstein

(Mattium) durchgeführt erwiesen. Die

Stärke und Höhe der Ringmauern waren
nicht gleichmäßig durchgeführt, sondern
entsprachen streckenweise den in der

Zugänglichkeit des jeweiligen Vorterrains

gegebenen Anforderungen. So hatte der

hohe Innenring an seiner Torseite eine

Mauerstärke bis zu 6,70 m aufzuweisen.

§ 5. Das Tor selbst war nur Unter-

brechung, Lücke, von mäßiger Breite,

wogegen die zwei weiteren in der bis zu

4,2 m starken äußeren Ringmauer (Ver-

bindung mit den freien Bergflächen resp.

zwischen Zwingerraum und Annex), ebenso

das vierte unten bei der Quelle in der

etwas schwächeren Annexmauer durch

die Form der langen Torgasse zwischen

den parallel zueinander weitergeführten

Mauerenden ausgezeichnet sind. Eine

besondere Rundschanze ist in den expo-

nierten äußersten Winkel der Annex-
mauer bei der Quelle eingebaut; vor

keinem Mauerteil findet sich ein Wehr-
graben.

§ 6. Zum Verständnis der Bedeutung
des Altkönig-Ringwalles in der Spät-

La-Tene-Zeit ist es notwendig, ihn im
Zusammenhange mit dem in der gleichen

Periode aus älteren Anfängen hervor-

gegangenen 1750 m entfernten ,,R i n g -

wall über der Heidetränk-
Talenge" als obersten, in sich ab-

geschlossenen Teil des von beiden ge-

bildeten Wehrsystems ins Auge zu fassen.

Der letztere bedeckt mit dem südlichen

Abschnitt seiner mauerbewehrten 1302500

qm großen Fläche, der ein mit Wall-

mauer und Gebücken geschützter etwa

2 000 000 qm großer Vorraum im Tale

nach der Niddaebene hin sich anschloß,

den nordöstlichen Bergfuß bis zur Höhe
von 540 m, erstreckt sich über den west-

östlich ziehenden schroffen Taleinschnitt

bis auf die Kuppe des nördlich gegenüber

befindlichen 480 m hohen Berges und
schließt auf seine ganze Breite, sowie die

Länge des Vorraumes den Lauf des dort

starken Bergwassers ein. Durch diese

Situation war zwischen den beiden großen

Ringwällen ein gesichertes Lagerfeld ge-

schaffen, auch hatten beide neben dem
gegenseitigen Schutz in ihren den Tal-

öffnungen abgewendeten Rückseiten eine

starke natürliche Deckung in den höchsten

Erhebungen des Gebirges und seiner oberen

Talverschlingungen. Und so bildete der

A. -Ringwall in seiner beherrschenden Lage

und Größe, mit den starken Mauern noch

weit nach Südwesten hin über den Berg-
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hang ausgreifend, und mit dem umfassenden

Fernblick über die den feindlichen An-
märschen offene Nidda- und Mainebene

die Arx der Gesamtanlage.

Dieses bis in die zweite Hälfte des

I. christlichen Jhs. bestehende gewaltige

germanische Heerlager umfaßte, abgesehen

von den nicht scharf zu umgrenzenden,

aber durch die Ringwälle mehrseitig ge-

Westd. Z. f. Gesch. u. Kunst 14, 2 (1894).

Ders. Ann. d. Ver. f. Nass. Alt. u. Geschsf.

36 '
2I2

Ch. L. Thomas.

Altötting in Bayern. Heilige Kapelle.

Außen runder, innen achtseitiger Bau, von
acht Nischen in der Mauerdicke umgeben,
mit achtseitiger Kuppel. Kapelle einer

schon 788 erwähnten karolingischen Pfalz;

*.7*

o.iijk. .Ü

{ -o.'8o 4'

Fig. 4.

Abb. 6. Ambo von Romainmotier. Nach Besson (A. Naef).

deckten freien Bergflächen, ein 1302500+
2000000+262000=356 Hektare großes Ge-
biet und trotzte mit seiner Besatzung
lange Jahre hindurch der furchtbaren

Kriegsmacht des römischen Kaiserreiches.

1. Altkönig-Ringwall. v. Cohausen Wall-

burgen, Ann. d. Ver. f. Nass. Alt. u. Gschsf. 17,2.

109 u. 18, 208. Thomas Üb. d. einstige Be-
stimmung d. Ringwälle in Südwestdeutschl.,

ebenda Mitteil. 1906—07, 104. Ders. Unsere
Taunus- Ringwälle, ebd. 1909, 97. — 2. Ring-

wall über der Heidetränk-Talenge. Thomas

im Grundriß nahe verwandt mit dem viel

jüngeren ,, alten Turm" zu Mettlach.

Kunstdenkmale in Regbez. Oberbayern. 23795.
- A. Haupt.

AlvfSS d. i. der Allweise, Name eines

Zwerges, der nur in den jungen nordischen

AlvTssmäl (Eddalieder Ausg. Bugge S. 129 ff.)

begegnet. Darnach hat sich A. während
der Abwesenheit Thors mit dessen Tochter

verlobt. Als der Vater zurückkommt und
der Zwerg die Tochter fordert, verspricht

sie ihm Thor unter der Bedingung, daß A.
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auf all seine Fragen Bescheid gebe. Darauf

fragt er ihn, wie man Erde, Himmel, Mond,
Sonne, Wolke, Wind, Luft, Meer, Feuer,

Wald, Nacht, Saat und den Trank in den

verschiedenen Welten nenne. Indem A.

auf alle Fragen Antwort gibt, hält ihn

Thor so lange hin, bis im Osten der Morgen
graut und das Tageslicht den Zwerg in

Stein verwandelt. Mythus und das Ge-

dicht, die zu gleicher Zeit entstanden sind,

gehören erst dem 12. Jahrh. an. Nur das

Motiv der Versteinerung ist alt.

E. Mogk.

Ambo, Bema, Kanzel, Rednerbühne,

seit dem 3. Jahrh. in altchristlichen Kirchen

auftretend; später häufig mit den ins

Schiff vorgerückten Schranken verbunden,

manchmal doppelt (für Evangelien- und
Epistelverlesung getrennt, für letztere be-

scheidener und niedriger). In Ravenna
wohl die ältesten. Sie charakterisieren

sich durch die hinaufführende Treppe
(daher der Name) und die inmitten aus-

gebauchte Brüstung des freistehenden

Rednerstandes. Im Norden sind wenige
erhalten; in der Schweiz die zu Romain-
mötier (Abb. 6), Baulmes und S.Maurice,

alle in charakteristischen ganz langobar-

dischen Formen, mit Flecht- und flachem

Pflanzenornament bedeckt.

Dehio u. v. Bezold Kirchl. Baukunst
d. Abendlandes I 97. Mothes Baulexikon

I 87. M. Besson, l'art barbare dans Vancien

diocese de Lausanne, S. 19 ff. Fig. 2—4.

A. Haupt.

Amboß. In frühester Zeit bestand der

Amboß aus Stein. Ein Serpentinkiesel in

hölzernem Block, der die Stelle dieses

Werkzeuges vertrat, fand, sich im Bronze-
pfahlbau Mörigen. Ja es will scheinen,

als ob in den germanischen Ländern noch
lange der Amboß aus Stein allgemein
verbreitet war, sind doch in Skandinavien
in der Wikingerzeit die größeren Exem-
plare aus diesem Material hergestellt. Aus
den Pfahlbauten der Schweiz kennen wir
allerdings bereits in der Bronzezeit bronzene
Ambosse (Auvernier [Abb. 7] und Wöllis-

hofen, letzterer schon mit Hörn), aber nach
dem Norden scheinen sie erst mit der Eisen

-

technik allmählich gekommen zu sein

(Abb. 8), und im Haushandwerk wird man
sich noch lange mit dem Stein begnügt

haben. Die Entwicklung ist ganz natürlich,

da während der Bronzezeit der Guß weitaus

an erster Stelle stand und das Schmieden
mehr ein Dengeln war, das heute noch
der Landmann, wenn er seine Sense

schärfen will, auf einem Steine vornimmt.
Auch die Sprache weist auf diesen

Entwicklungsgang hin: griech. axjxwv 'Am-
boß' = altind. ägman 'Fels, Stein', litt.

akmü 'Stein', akslav. kamerii 'Stein'. Die

german. Bezeichnung ist ahd. anaböz (zu

bözan 'schlagen'), anavalz (zu valzan 'schla-

gend, hämmernd fügen'), ags. anfilt, onfilt,

Abb. 7. Abb. 8.

Bronzeamboß Amboß von Eisen. Wikinger-
von Auvernier. zeit. Norwegen. Nach Montelius,

Nach v.Tröltsch, Kulturgeschichte Schwedens.
Pfahlbauten. H. 17 cm.

as. anafalt, die über das Material also keine

Auskunft geben. Ahd. smitstock deutet

die Form an: der in einen Klotz gesteckte

Amboß.
Die Formen des germanischen Amboß

stimmen mit denen der römischen, von
denen auf der Salburg die verschiedensten

Arten (große zum Eintreiben in die Erde,

solche, die auf eine feste Unterlage gelegt

werden müssen, und kleine transportabele)

gefunden wurden, im wesentlichen überein.

Man vergleiche die Beschreibung, die

Theophilus in seiner Schedula diversarum

artium Kap. V von ihnen gibt.

Heyne Handwerk 20. O. Montelius
Kulturgesch. Schwedens 308. J. H e i e r 1 i

Urgesch. d. Schweiz 217. 224 u. ö. Fuhse.

Ambronen, Diesen Namen führt ein

Volk, das in Gesellschaft der Teutonen
auf deren Wanderzug erscheint und mit
ihnen zusammen bei Aquae Sextiae zu-

grunde geht. Nichts spricht bei ihnen für

kelt. Ursprung, vielmehr werden sie mit
ihren Schicksalsgenossen zusammen aus

Jütland gekommen sein. Dort muß sich
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ein Rest von ihnen noch durch Jahr-

hunderte forterhalten haben: die Ymbre

des Wids. 32. Auch der Name der Insel

Amrum, Ambrum 1231 im Liber census

Daniae, geht auf sie zurück.

Die "O^ßpwvec, die in der Sarmatia eur.

des Ptol. hart an der Grenze der Germania

in der Nähe der Weichselquelle stehen,

lassen sich verschieden beurteilen. Die

Nachbarschaft der A&apivot d. i. Varini

scheint anzudeuten, daß es sich um einen

Zweig der jütländischen Ambronen handelt,

der sich frühzeitig zusammen mit Splittern

von Nachbarstämmen nach dem Südosten

verzogen hat. Sie sind dort vielleicht

ein Teil der Bastarnen.

Den Namen Ambrones betrachtet Hirt
Indogm. 1, 160 als proethnisch und identisch

mit dem der Umbrer. Nach Plutarch

(Marius 19) sollen ihn auch die Ligurer

getragen haben. Innerhalb des Germ,

gehören jedenfalls Personennamen wie

Ambri, Ambrihho dazu. Da in Ymbre
und "Ofj-ßpwvss , das griech. Schreibung

für Umbrones sein wird, eine Ablautform

vorzuliegen scheint, wird man um so eher

ags. umbor in umbor-wesende, Beow. 46.

II 87, beiziehen dürfen, das die wohl
abgeleitete Bedeutung 'kleines Kind' hat.

Das lat. Appellativum ambrones, das

besonders in Glossen vielfach belegt ist,

nach Festus ep. p. 17 'turpis vitae homines'

bezeichnend, wird schon von diesem mit

Recht aus dem Volksnamen hergeleitet.

Zeuß 147. 151. Möller Aengl. Volksep. 89.

Müllenhoff DA. 2, 114. 116 f. 118 Anm.
165. 283 f. 298. R. Much.

Amelunge, die Bezeichnung der Goten
in der mhd. Dichtung. § 1. Sie geht zurück

auf Amali, den Namen des ostgotischen

Herrscherhauses, ist aber ausgedehnt auf das

ganze Volk; Italien als Reich Ermenrichs
und Dietrichs heißt Amelungelant. Ältere

Zeugnisse sind die Quedl. Ann.: Amulung
Theoderic dicitur', und Alfred im Boethius:

'se peodric waes Amulinga'. Die Historie

kennt den Namen nicht; ob das ältere

*Amalös schon in got. Dichtung zu *Ama-
lungös erweitert wurde, bleibt offen. Die
hd. Epik gebraucht daneben nur noch
den ganz jungen Ausdruck Berncere.

Den Gotennamen selbst haben Wids. und
Deors Klage bewahrt, auf nordischer Seite

die Svanhild- und die Hunnenschlacht-

dichtung (diese von den Westgoten),

während in anderen Liedern Gotar nur

noch '(südliche) Helden' bedeutet; ein hd.

*Gozzen fehlt bemerkenswerterweise ganz.

§ 2. Zwei Prägungen der Heldendichtung

sind ferner: ae. Hrcßdas (Wids. 120), Hredas,

Hreägotan, Hreäcyning, anord. HraißgutaR,

-marR (Rökstein), Hreidgotar (Vafp.),

jünger Reidgotar \ die Grundform wird als

*HraiÖ- anzusetzen sein, ein bekanntes

Namenwort; Mergothi (sgall. Hs. 10. Jahrh.),

Gothi Meranare (Regensb. Gl. 12. Jahrh.):

Meeringas (DKL), MäringaR (Rökstein),

eine Bildung zu got. mers, die auch in

Meran fortlebt, dem Namen der einst

gotischen Landschaften Dalmatien usw.

Doch weiß die Heldendichtung nichts von
einer Herkunft der Goten aus Meran,

weshalb auch die nach M. benannten

Berhtung und Berhter nicht auf gotischen

Sagenursprung weisen. Für die mhd.
Dichter ist Italien der angestammte Wohn-
sitz der Amelunge. Der Wids. hält, wie

man annimmt, die Vorstellung von der

ältesten geschichtlichen Gotenheimat fest:

vgl. Z. 121 'am Weichselwalde' und die

Reihenfolge der Aufzählung Z. 18 ff. 57fr.

(wogegen Z. 8 nur über die Lage von
Angeln aussagt). Die nordische Über-

lieferung bringt Ortsnamen nur in der

Hunnenschlacht; sie weisen auf die ponti-

sche Zeit.

§ 3. Von ostgotischer Sage sind uns zwei

Massen bekannt, die eine um Ermenrich,

die andere um D. gelagert. Der Westgote

Widigoia, im Wids. 124 vielleicht noch

auf eigenen Füßen stehend, erscheint sonst

nur eng verbunden mit jenen zwei Königen.

Cassiodor, Jordanes und der Wids. geben

die unbestimmte Ahnung, daß uns vieles

von (ost)gotischer Heldensage verloren ist:

unbestimmt, weil bloße Namen immer
auch aus bloßen Merkversen fließen können,

die ja nicht notwendig heroische Fabeln

exzerpieren. Dunkel ist im besonderen,

wie weit eigentlich der Wids. -Dichter die

Hofmannschaft Ermenrichs (Z. Hl) aus-

dehnen will und mit welcher Gewähr. Von
ganzen Geschichten bei Jordanes darf man
nur die von Ermenrich- Svanhild auf einen

heroischen Stoff schätzen. — Gab es schon

in der Dichtung der Goten größere Reihen
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oder Gruppen von Sagen, so wie bei den

Skiojdungar, Ynglingar, Vojsungar-Nif-

lungar? Negativ können wir soviel sagen,

daß von der uns bekannten Ermenrich-

dichtung nur eine Fabel, Svanhild, bis

auf die Goten zurückreicht, von der Diet-

richdichtung zwei, das Exil und Witeges

Tötung der Etzelsöhne, daß aber auch

diese beiden vielleicht noch frei neben-

einander gingen, während Dietrichs Exil

gewiß schon den einst getrennten Gensi-

mund (-Hildebrand) an sich gezogen

hatte. Drei gotische Heldenlieder (Svan-

hild, Exil, Etzelsöhne) trugen den Sagen-

stoff über die Alpen, der die gleichsam

authentische Grundlage unseres ostgoti-

schen Sagenkreises bildet. Die weiteren

Ermenrich-, die zahlreichen Dietrichsagen

hat erst deutsche Dichtung dazugetan.

Die Verbindung vollends zwischen den

zwei großen Amelungen kommt erst

vor unseren Augen, im 9./10. Jahrh.

zustande. Fortan ist es ein gotischer

Zyklus, und sein Hauptstück ist die beiden

Königen gemeinsame Sage, das Exil. Es

wanderte also keine geschlossene 'Goten-

sage' zu den West- und Nordgermanen.

Zeigt doch der Wids. den älteren Amelung
als Chorführer und Meistgenannten seiner

ganzen Schar, aber der jüngere, Dietrich,

ist ihm noch fremd: jenen hatte man
offenbar schon im alten Angeln kennen
lernen, diesen erst in Britannien. Noch
klarer scheidet sich's im Norden, wo bis

ins 13. Jahrh., mit einer Ausnahme, über-

haupt nur Ermenrich die Ostgoten in der

Sage vertritt.

§ 4. Die obd. Stämme, die keine eigenen

Hauptfiguren zur Heldensage gestellt haben,

nahmen vor anderen die Stoffe ihrer got.

Südnachbarn in Pflege. Schon die

Ermenrich-Dichtung erfuhr bei ihnen Zu-

wachs. Besonders aber die Dietrichsagen

sind die eigentlich baiwarischen. Die
Dichtung der Donaulande führte im
8. Jahrh. Dietrich in die Burgundensage
ein, wo er sich zu einer seiner herrlichsten

Rollen auswuchs. Später, unterm breiten

Epenstil, ergänzte sie die Reihe seiner

Paladine: zu den drei alten, Hildebrand,
Witege, Heime, traten Wolfhart, Ilsan

u. d. a. Auch Rüedeger, diese edelste

Blüte des ritterlichen Heldenstils, ist für

die Dichtung von Dietrichs Exil geschaffen

worden, als der Vermittler zwischen dem
Flüchtling und dem Hunnenherrscher:

die Nibelungenot setzt diese ganzen Be-

ziehungen zwischen Dietrich und Rüedeger
als gegeben und bekannt voraus und über-

nimmt den Markgrafen für ihre Zwecke.

In welchem Umfange Jung Dietrichs

Märchensagen obd. sind, ist noch nicht

aufgeklärt. Auch ein, wie es scheint,

ndsächs. Held, Dietleib, ist an Dietrich

geknüpft worden, doch vermutlich durch

obd. Dichtung. Der eigentliche Beitrag

der nd. Spielleute zur Amelungensage sind

die Wilzenkämpfe, die Dietrich in Attilas

Dienste besteht; s. Attila.

Lit. s. unter Dietrich von Bern u. Ermenrich.

A. Heusler.

Amisis, so bei Mela und Plinius, Amisia
bei Tacitus, 'Afxasfas bei Strabo, 'Afxfoios

bei Ptolemäus und anderen, ist der alte

Name der Ems. Ihm entspräche noch

got. *Amisi, *Amisjös. Im MA. heißt der

Fluß Emisa. Ein Erklärungsversuch für

den vielleicht keltogerman. Namen bei

Müllenhoff DA. 2, 217, wo auch der

mit Ems verwandte Name von Emden
an der Ems beigezogen wird.

R. Much.

Amlethus. § I. Die durch Shakespeare zu

Weltruhm gelangte Sagengestalt begegnet

im MA. in einer erzählenden Quelle: S a x o

S. 138—61. Ob ein seit dem 17. Jahrh.

nachweisbares isl. Amlethmärchen (woraus

wieder die Ambales saga schöpfte) als pri-

märe Quelle gelten darf, ist umstritten;

eine Sagenform älter als die bei Saxo

bietet das Märchen nicht. Saxos langer

A.-roman ist aus sehr ungleichartigen

Teilen komponiert. Als Dokument germ.

Altertums kann nur in Frage kommen die

Vaterrache S. 138—49 (mit Ausschluß der

orientalischen Spürsinnsprobe S. t45 ff.

und gewiß auch der Heirat S. 148) : eine

in sich geschlossene, einheitliche Fabel,

neben der Ingeld- und der Halfdanssöhne-

sage (s. Skioldungar) die dritte der

großen dän. Vaterrachen. Das kennzeich-

nende Motiv ist: unter der Maske des

Stumpfsinns weiß der Held allen Prüfungen

und Nachstellungen klug zu begegnen und
die Gelegenheit zur Rache abzuwarten.

Der eigenartige A.-zug, daß die scheinbar
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unsinnigen Antworten ernsten Sinn bergen,

ist eine für den Gang der Handlung ent-

behrliche, würzende Zugabe. Auf eine

dieser Antworten zielt eine Skaldenstelle:

ein SnaebiQrn, den man um d. J. 1000

setzt, umschreibt 'Meer' mit Amlöctis

Mühle' (so Snorri in seiner Edda S. 94;

man kann die Kenning auch anders kon-

struieren, doch läuft es sachlich auf eins

hinaus). Es ist die einzige Anspielung auf

A. in der ganzen aisl. Literatur. In welchem

Umfange damals die A. -räche vorhanden

war, ist ungewiß. Die Entlehnung einiger

A.-motive durch die Sage von den Half-

danssöhnen braucht über das 12. Jahrh.

nicht zurückzugehn.

§ 2. Der Gedankenkreis unsrer Sage fügt

sich zu dem nord. Altertum, ein oder zwei

Szenen heben sich zu echt heroischer

Spannung; aber als ein stabreimendes Lied

ist der Stoff nicht vorstellbar wegen der

pointierten Fragen und Antworten und der

vielen genrehaften Auftritte, worin A.s

Torheit das Gelächter erregt. Die Sage

muß sich in Prosa geformt haben. Saxo

hat sie aus jütischer Überlieferung; ob dies

die anfängliche Heimat ist, steht dahin.

§. 3. Die vielen ma. Dichtungen, die man
mit A. verglichen hat, haben keine überzeu-

gende Verwandtschaft. Um so näher steht

die römische Brutus geschichte, in der

Gesamtanlage wie in den zwei (zusammen-
hängenden!) Details: Reise mit einem Be-

gleiterpaare, goldgefüllter Stab. Saxo hat

die Ähnlichkeit der beiden Erzählungen

bemerkt, denn er überträgt die Wendung
'obtusi cordis' von Brutus (bei Valerius

Maximus) auf A. Man hat erwogen, erst

Saxo habe die speziellen Brutuszüge in die

zufällig ähnliche A.-sage hereingebracht.

Doch fragt sich, ob ihm eine so schöpfe-

rische Umbildung des Reise- und bes. des

Stabmotivs zuzutrauen ist: die mit dem
Wergeid gefüllten Stäbe als Äquivalent der

Getöteten sind eine geniale Umsetzung ins

Germanische. Verneint man die Frage, so

muß A. eine dänische Sproßform des

Brutus sein. Buchmäßige Vermittlung ist

dann kaum zu entbehren, aber seine be-

deutende Umformung und Bereicherung
wird der Stoff in mündlicher volkstüm-
licher Pflege erfahren haben. Ob AmlöH
(> dän. Amlccfrce) den Namen Brutus über-

setzt (Detter), ist unsicher, weil die neu-

skand. Appellativa amblodhe, amlo u. ä. mit

ihrer Bedeutung 'Trottel' möglicherweise

erst aus dem Sagennamen bezogen sind.

Die Jugendgeschichte des Kei Chosro bei

Firdusi liegt i. a. von A. viel weiter ab,

teilt aber mit ihm das bei Brutus fehlende

Frage- und Antwortspiel. Zufall wäre hier

eher denkbar; aber auch ein tatsächlicher

Zusammenhang könnte die viel näheren Be-

ziehungen zwischen A. und Brutus nicht

in Frage stellen.

Simrock Quellen des Shakespeare* I, 103fr.

Detter, ZfdA. 36, 1 ff . Laistner ebd. 38,

127 ff. Olrik Kild. 2, 158fr.; Arkiv 15, 360 ff.

Elton Saxo Gr. 398ff. Jiriczek, ZdVfVk.

I0
>

353 ff- Setälä Finn.-ugr. Forschungen 3

u. 4. Zenker Boeve-Amlethus, 1905.

A. Heusler.

Amnestie. Eine A. im Sinne einer Be-

gnadigung ganzer Gruppen oder Klassen

von Verbrechern ist dem germanischen

und dem älteren deutschen Recht unbe-

kannt. Nur von dem schwedischen König
heißt es, daß er beim Reiten der Erichs-

gasse (s. Königtum) drei Männern den

Frieden geben darf, die nicht Neidings-

werk (s. Friedensbruch) getan haben. Aber
dies dürfte richtiger unter den Gesichts-

punkt der Begnadigung (s. d.) gestellt

werden.
v. Schwerin.

Am(p)sivarii. Aus Tacitus Ann. 13,

55. 56 erfahren wir, daß ein Stamm
dieses Namens, von den Chauken ver-

trieben, unter Führung des Boiocalus,

der seiner Römerfreundlichkeit halber

seinerzeit von Arminius in Fesseln ge-

worfen worden war, einen unbewohnten
Landstrich am Rheinufer zwischen Lippe

und Ijssel zu besetzen versuchte. Von
den Römern hieran verhindert, seien sie

in langem heimatlosen Umherirren all-

mählich aufgerieben worden.

Sei es, daß diese Behauptung über-

trieben ist, oder daß ein Teil des Volkes

in seinen Stammsitzen sich forterhielt und
später gegen den Rhein vorrückte, jeden-

falls taucht ihr Name später wieder auf

als der eines Stammes in der Nähe der

Reichsgrenze. Er steht auf der Veroneser

Völkertafel und in der Not. dign.; nach

Sulpicius Alex bei Gregor Tur. 2, 9 gehören

die A. zu den Franken.
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Sicher dasselbe wie die A. sind die

'AfjuWvoi bei Strabo 291. 292: so wird

dort mit Recht der Name hergestellt statt

des überlieferten Kotfxtkavot und 'A[xd/otvüiv.

Ampsiäni ist deutlich eine lat. Bildung zu erweisen

der Chauken stimmt. Alle andern Deu-

tungen des Namens sind undiskutierbar;

ebenso Müllenhoffs Versuch DA.

4, 551 ff., sie als Teilstamm der Angrivarier

R. Much.

Abb. 10. Amulette: Beilför-

mige Bernsteinperlen. Aarb.

1888. */»• Aus Müller, Nor-

dische Altertumskunde I

S. 150 (Karl J. Trübner,

Straßburg).

Abb. 9. Amulett: Axt aus dünner Bronze. Aus
Montelius, Kulturgeschichte Schwedens S. 135

(E. A. Seemann, Leipzig).

Abb. 11. Amulette: Brakteaten. Atlas f. nord. Olkynd. und
G. Stephens. '/,. Aus Müller, Nordische Altertumskunde II

S. 194 (Karl J. Trübner, Straßburg).

Abb. 12. Amulett: Goldbrakteat.

Aarb. 1880. Vi. Aus Müller,

Nordische Altertumskunde II

S. 195 (Karl J. Trübner, Straß-

burg).

desselben Sinnes wie Ampsivarii, die zu-

gleich zeigt, daß sowohl der Einschub
von p als auch die Synkope des Mittel-

vokals gegenüber Amisis, Amisia auf

Rechnung des Lateinischen zu setzen ist.

Es handelt sich sicher um 'E m s a n

-

wohner' wozu auch die Nachbarschaft

Amulette (§ 1) sind Zaubermittel, deren

man sich zur Abwehr böser Mächte oder

Geister bediente. Das Wort ist arabischen

Ursprungs (hamalet Anhängsel') und fast

gleichbedeutend mit Talisman. Während
dieser aber auf die magische Kraft geht,

die dem Gegenstande innewohnt, geht jenes
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auf die Art und Weise, wie man es zu ge-

brauchen pflegte. Man trug A. entweder

am Hals oder auf der Brust, woraus sich

im Laufe der Zeit der Brustschmuck ent-

wickelt hat, oder legte sie an bestimmten

Orten nieder. Hierher gehören in erster

Linie die über die ganze Erde verbreiteten

Donnerkeile (s. d.), die späterer Glaube

mit dem Donnergott in Beziehung ge-

bracht hat. In kleinen Nachbildungen

wurden diese vielfach als Bernstein-

schmuck getragen. Daneben findet sich

im Bronzezeitalter das Sonnenamulett, eine

Nachbildung des vierspeichigen Sonnen-

rades, das bald als Nadel, bald an der Kette

am Hals getragen wurde.

§ 2. Auch Steinpfeilspitzen und Äxte
(Abb. 9. 10) galten vielfach als Amulette, be-

sonders zum Schutz gegen dämonische

Wesen, die Tieren oder Menschen Krank-

heiten bringen. Zahlreiche Gräber bezeugen

diesen Glauben an die Kraft der Amulette in

ältester Zeit. In der frühchristlichen Periode

eifert namentlich das Christenrecht in den

nordischen Gesetzen dagegen. Aber er währe

fort bis in die Gegenwart. Ferner dienten

als Amulette bereits in vorhistorischer

Zeit Pflanzen und Pflanzenteile, Knochen
und andere Teilchen von Tieren, die man
auch Toten mit ins Grab zu geben

pflegte (vgl. S. Müller, Nord. Altertumsk.

I 47i).

§ 3. Eine besondere Rolle spielen als

Amulette die Brakteaten (Abb. 11. 12), die in

Skandinavien ihre Heimat und sich von hier

aus über England und Teile Deutschlands

verbreitet haben. Sie sind Nachahmungen
römischer Münzen und meist aus Gold;

viele sind versehen mit dem prophylakti-

schen Hakenkreuz und mit Runen, unter

denen die alu- Inschrift besonders häufig

begegnet, oder mit Vögeln, die man in

Zusammenhang mit den Raben Ö9ins
gebracht hat. Auch Gestalten, in denen
man Götter vermutet, finden sich auf den
Brakteaten. Daneben trug man das

Götterbild in plastischer Miniaturgestalt

aus Knochen als Schutzmittel, was z. B.

vom Skalden Hallfredr berichtet wird
(Fs. S. 97). In späterer Zeit lebte der Ge-
brauch der Brakteaten darin fort, daß
man vielfach bestimmte Münzen als A.
zu tragen pflegte.

Hoops, Reallexikon. I.

§ 4. Auf heidnisch-germanischen Brauch
zurückzugehen scheint auch die im heutigen

Volksglauben weit verbreitete Verwendung
gewisser Pflanzen (Alraunwurzel, Dach-
wurz, Wermut, vierblättriges Kleeblatt,

Silberpappel usw.), Tiere oder Tierteile

(Schlangen, Kröten, Marienkäfer, Kreuz-

schnäbel, Eulen, Spinnen usw.) oder Teile

des menschlichen Körpers (Finger oder

Herz ungeborner Kinder, die Eihaut des

Embryo) als Amulette oder Talismane.

Vielfach werden die Tiere unter der

Schwelle des Hauses vergraben oder am
Tore des Gebäudes angeheftet. Hierher

gehören auch die Pferdeköpfe der nord-

deutschen Bauerngehöfte, der Donner-

besen u. a.

§ 5. Eine Schar neuer Amulette kam
mit der antik-römischen Kultur und dem
Christentume. An Stelle des Hakenkreuzes
trat das christliche Kreuz, die Götterbilder

ersetzten Marien- und Heiligenbilder, die

Runen verdrängte das lateinische Alphabet,

die Gegenstände mit Zeichen und Runen
wurden bald von den Pergamentblättchen

mit heiligen Sprüchen und Formeln über-

wuchert. So begegnen die Blättchen mit

dem Vaterunser, mit Stellen aus der

heiligen Schrift, mit den

J

N J R

J

(Jesus Nazarenus Judaeorum rex), an

den Schwellen und Türpfosten das

Cf M f Bf

(Caspar, Melchior, Balsamer), zu denen
sich später die weit verbreiteten Himmels-
briefe gesellen, die vor allem festmachen

gegen Schuß und Hieb.

§ 6. Andere neue Amulette brachte

eine orientalisch-arabische Kulturwelle, die

bald durch Vermittlung der antiken Kultur,

bald selbständig im Zeitalter der Kreuz-

züge kam. Ihnen eigen ist besonders das

Geheimnisvolle der Worte und Zeichen

und die Benutzung astrologischer Figuren.

Hierher gehört u. a. das Pentagramm oder

der Druden- oder Mahrenfuß (s. d.). Unter

den Amulettinschriften dieser Welle sind

die verbreitetsten das Abrakabra- Dreieck:
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Abrakadabra
abrakadabr
abrakadab
abrakada
a b r a k a d

abraka
und die Sator-Arepo- Formel:

S a t o r

A r e p o

Tenet
Opera
R o t a s.

Einen Sinn aus diesen und ähnlichen

Formeln zu entziffern, ist bisher nicht

gelungen. Je dunkler sie war, desto

mehr Kraft schrieb man ihr zu. — Auch
beim Amulettaberglauben ist die Volks-

phantasie nicht untätig geblieben; nach

Analogie schon vorhandener solcher Schutz-

mittel sind immer neue erfunden worden.

.Montelius Solgudens yxa och Tors

hammare. Sv. Fmf. Tidsk. io, 277. Salin
De nordiska guldbrakteaterna. Ant. Tidsk. f. Sv.

14, H. 2. S. Müller Nord. Altertumskunde.

W u 1 1 k e Volksabergl. 3 Schindler Der

Aberglaube des Mittelalters. C. Meyer Dey

Aberglaube des Mittelalters. A. Tille Thebal

Amulets. Scots lore 1895, 61 ff. Kunze
Der Birkenbesen. Leiden 1900. Petersen
Die Pferdeköpfe auf den Bauernhäusern. Kiel

1860. R. Köhler Die Saior-Arepo-Formel.

Kl. Sehr. 3, 564. A. Lehmann Aberglaube

u. Zauberei 2
. Schurtz Amulette u. Zauber-

mittel. Arch. f. Anthrop. 22. Wundt Völker-

psychol. II 2, 202 ff. E. Mogk.

Anatomie, soweit man beim altgermani-

schen Medizinkundigen davon reden kann,

war im wesentlichen Opferanatomie, viel-

leicht unbewußt kontrolliert bei schweren

Kampfverletzungen, auch wohl Küchenana-
tomie. Lage und Form der großen Organe
war oberflächlich bekannt, die Drei- oder

Fünflappigkeit der Leber von der Schaf-

und Ziegenleber hergenommene, vielleicht

aber durch Einfluß aus der Antike be-

festigte Anschauung. Alles hohle Gewebe
war ader; die hohlen Knochen wurden
wie die Luft- (und Speise-)röhre als (ahd.)

phifa bezeichnet (peinfifun: tibiae) altfries

pipe, mnd. pype, pipe, mhd. pfife. Man
kannte auch das Zwerchfell (ags. midhrife)

vom Tiere her. Noch summarischer waren
natürlich die zufällig gemachten Beobach-

tungen pathologischer Zustände, nament-
lich von Verkalkung, die schon beim

Schneiden und Zufassen auffiel. Doch
wäre eine eingehendere Untersuchung der

Bezeichnungen der inneren Organe und
Organteile und der Benennungen der

äußeren Körperteile erwünscht. Vgl. z. B.

die Erfurter Glossen.

HZDA. III 119. Hyrtl Die alten deutschen

Kunstworte der Anatomie 1884. H ö Her Hdb.

d. Gesch. d. Med. I 462. G r ö n Altnord. Heil-

kunde. Janus 1908 (S.-A. S. 37). Sudhoff.

Andecena, Andecinga römisches Acker-

maß von 16 000 römischen Quadratfuß

oder rund 1400 qm Fläche. ,,Andecenas

legitimas hoc est perticam 10 pedes haben-

tem 4 perticas in transverso et 40 in

longo." Lex Baivariorum I 13. — Du Cange

I 244. — Die Andecena maß in der Breite

4 Ruten (pertied) von je 10 römischen Fuß
(= 0,296 m), also 40 römische Fuß oder

11,84 m, in der Länge aber 40 Ruten
oder 400 römische Fuß = 118,4m.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Anefang. A. Süden. § i. Fand
jemand eine ihm gestohlene bewegliche

Sache (meist Vieh) ohne Spurfolge (s. d.)

oder nach Ablauf der für diese maßgebenden
gesetzlichen Frist in der Hand eines Dritten,

so konnte er sie nach altgermanischem

Prozeßrecht nur unter Beobachtung be-

stimmter Förmlichkeiten an sich nehmen.

Er mußte sie in genau vorgeschriebener

Weise, indem er z. B. bei Vieh mit der

linken Hand das rechte Ohr des Tieres

ergriff und mit dem rechten Fuß auf das

Vorderbein des Tieres trat, ,, anfassen".

Von dieser Rechtshandlung (ahd. ana-

fanjan, furifangon, altbayr. hantalöd, ags.

befön, cetfön, celbefön, forefong, ndl. aenfang,

anefang, obd. furfang, verfang) erhielt das

ganze Verfahren seinen Namen. Mit ihr

bezeichnete der Kläger die Sache als eine

ihm gestohlene. Allerdings bezichtete er

mit dem Anefang nicht direkt den Besitzer

selbst des Diebstahls oder Raubes. Aber

wenn nicht der Besitzer, so mußte ein

Dritter sie gestohlen oder geraubt haben.

Der Anefang leitete den Rechtsstreit ein;

er ersetzte nicht nur der Mahnung (Ladung)

des ordentlichen Verfahrens, sondern war
,,der Klage Beginn"; daher mußte der

Besitzer der angeschlagenen Sache die

Klage in rechtmäßiger Weise beantworten

und sich von dem in ihr enthaltenen ob-
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jektiven Vorwurf des Diebstahls reinigen.

Tat er dies nicht, so konnte sich der Kläger

der angeschlagenen Sache bemächtigen,

als hätte er sie im Wege der Spurfolge

rechtzeitig gefunden.

§ 2. Die regelmäßige Erwiderung des

Besitzers, der etwa sich nicht selbst als

Dieb bekennen mußte, bestand darin,

daß er den Dritten nannte, von dem er

die Sache erhalten habe. D. h. er zog die

Sache auf seinen Gewähren, Gewährsmann,
Vormann (ahd. fordro, *werento zu werin,

fries. werand, ndsächs. warend, gewere, ags.

geteama von team 'Zug'), er berief sich auf

die dritte Hand; daher der Ausdruck inter-

tiare, Dritthandsverfahren, in den fränki-

schen Rechtsquellen. Nach gotischem, frän-

kischem, oberdeutschem und jüngerem säch-

sischem Recht mußte der Besitzer den Ge-

währen binnen bestimmter Frist vor Ge-

richt stellen und das sogleich nach ge-

schehenem Anefang rechtsförmlich geloben;

nach dem altertümlicheren langobardischen

und früheren sächsischen Recht dagegen

führte er den Kläger zum Gewähren. Im
jüngeren angelsächsischen Recht hatte

der Beklagte die drei ersten Gewährs-

männer am Anefangsorte zu stellen, und
erst zu den späteren folgte der Kläger;

aber auch dies wurde dann, um dem Be-

stohlenen die Reisemühe zu sparen, ab-

geschafft und alle Gewährszüge mußten
nunmehr am Anefangsorte erfolgen. Der
angezogene Gewährsmann konnte sich

seinerseits auf einen Vormann berufen,

dieser wieder auf einen, und dies konnte

nach einigen Rechten, z. B. nach dem
fränkischen und späteren sächsischen Recht,

unbeschränkt wiederholt werden, während
nach andern, z. B. dem langobardischn
und angelsächsischen, der Gewährschafts -

zug beim dritten Mann stillstand. Dem
Gewähren erwuchs die Verpflichtung, in

den Prozeß einzutreten. Die streitige

Fahrhabe wurde ihm zu getreuer Hand
übergeben, zugeschoben, „er empfing den
Schub". Fand wiederholter Zug statt,

so wanderte die Sache von Hand zu Hand
den Weg zurück, den sie früher durch
Rechtsgeschäft vorwärts gegangen war.
Erlitt der Beklagte Bruch an seinem
Gewähren, d. h. erschien der Gewähre nicht
oder verweigerte er die Annahme des

Schubs oder unterlag er im Rechtsstreit,

so erhielt er von dem Vertragsbrüchigen

Gewähren den Kaufpreis zurück; er mußte
aber, da er im Anefangsprozeß unterlegen

war, die Sache an den Kläger herausgeben

und außerdem die Diebstahlsbuße zahlen.

Von dem letzteren kam er frei, wenn er

sich vom Diebstahlsverdacht zu reinigen

vermochte; dies konnte er durch einen

Reinigungseid mit dem er redlichen Er-

werb nachwies. War der Gewähre ge-

storben, so fand im ältesten Recht ein

Gewährschaftszug auf den Toten statt;

noch im angelsächsischen Recht zog der

Beklagte die Gewähr zum Grabe des

Gewährsmanns und reinigte sich durch

einen besonders hohen Eid von dem
Diebstahlsverdacht, so daß nun der Tote

als Diebschuld befleckt galt (Liebermann).

Im jüngeren Recht gelangte der An-

geklagte hier ebenso zum Reinigungseid,

wie wenn er den Gewähren nicht nennen

oder in der vorgeschriebenen Zeit nicht

auffinden konnte.

§ 3. Außer durch Zug auf den Gewähren
konnte sich der Besitzer, wenn auch viel-

leicht noch nicht im ältesten Recht, so

doch allgemein nach jüngeren Quellen,

durch Berufung auf originären Erwerb

(z. B. das Vieh sei bei ihm geboren) ver-

teidigen, was aber dann nicht möglich war,

wenn der Kläger Zeugen dafür brachte,

daß das von ihm wiedererkannte Stück

ihm vor noch nicht einem halben Jahre

gestohlen worden sei. Schon die fränkischen

Quellen erwähnen die Einrede des Be-

klagten, er habe die Sache ererbt. Bewies

er dies, was nach salischem Recht den

Nachweis des Rechtes seines Erblassers

erforderte, oder bewies er originären Er-

werb, so erzielte er nicht nur, wie im Falle

des Reinigungseides, Befreiung vom Dieb-

stahlsverdacht, sondern überhaupt Ab-

weisung der Klage. In diesem Falle mußte
der sachfällig gewordene Anefangskläger

eine Buße wegen unrechten Anefangs

entrichten und, wenn es zum persönlichen

Vorwurf des Diebstahls gekommen war,

die Rechtsfolgen der falschen Anklage

tragen.

§ 4. Die Anefangsklage gründete sich

ausschließlich auf den unfreiwilligen Ver-

lust der Gewere. Wahrscheinlich konnte
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sie schon im alten Recht auch dann

geltend gemacht werden, wenn die Sache

nicht gestohlen oder geraubt, sondern ver-

loren oder sonstwie dem Besitzer ohne

seinen Willen abhanden gekommen war.

Sie stützte sich nicht auf ein Recht an

der Sache; insbesondere war sie nicht etwa

eine Eigentumsklage. Vielmehr stand sie

außer dem Eigentümer auch demjenigen

zu, in dessen getreue Hand der Eigentümer

die Sache zur Verwahrung, als Pfand, als

Leihstück usw. gegeben hatte; nur dieser

getreuen Hand war durch den Diebstahl

die Gewere entzogen worden. Der Eigen-

tümer konnte die Anefangsklage selbst

dann nicht erheben, wenn die Sache

seinem Vertrauensmann gestohlen worden

war.

Brunner DRG. 2, 498 ff Schröder
DRG. 5 385 ff. und die dort angeführte sehr

reiche Literatur, v. Amira Recht 7- 130. Rauch
Spurfolge u. Anefang in ihren Wechselbeziehungen.

Weimar 1908.

R. Hübner.

B. Norden. §5. Die Rechtsquellen

des Nordens zeigen ein ähnliches Ver-

fahren, wenngleich die Einzelheiten sehr

variieren und auch die Quellen nicht über-

all gleich ausführlich sind. Dabei scheint

das ostnord. Recht den deutschen Rechten

näher zu stehen, als das westnordische.

Der Akt des Anefanges wird in aschwed.

Rechten als handsama bezeichnet, das An-
sprechen der Sache als dem Kläger gehörige

mit kcenna ausgedrückt. Damit ist die Klage

(klandan, brigd) erhoben. Der Beklagte muß
— vom Fall der handhaften Tat abgesehen,

wo er beweisfällig ist — Bürgen stellen

oder die Sache bei einem Dritten hinter-

legen.

§6. Die Verteidigung des Beklagten

kann bestehen in Kontravindikation, er

beruft sich z. B. auf eigenen originären

Erwerb („gripaer til hemföf>o" ,,at i hanss

gar|)i £>aer var £>aenni gripaer hemae föder

ok fm a iak han ok £>u ikki i", ,,at iak

födde han hemae i husum ok haeskaep

£aer di£>i ok drak miolk af mo£>or spina.

jbaer var i klaejmm vaf£>aer ok i vaggu
lagf)er. py a iak han ok £>u iki"). Oder der

Beklagte zog auf seinen Gewähren (gripaer

til leznae, til hemolzmanz, jangamanz).

Über den Gewährschaftszug geben die

Quellen vieles, im einzelnen abweichende

Detail. Insbesondere kommt hier das

eigentümliche, ostnordische Institut des

vin in Frage, d. h. eines Gewährschafts-

bürgen, den der Verkäufer bei gewissen

Objekten dem Käufer stellen muß und
an den sich nun der beklagte Käufer
wendet mit dem Ersuchen, den Verkäufer

herbeizubringen (vgl. v. Amira NOR.
I 285 ff. 346 ff.). Der Gewährsmann
konnte sich wieder auf seinen Gewährs-
mann berufen, doch beschränken manche
Quellen die Zahl auf den dritten, fünften,

sechsten Vormann. Dieser hatte dann zu

kontravindizieren oder der Kläger erhielt

den Beweis, daß ihm die Sache gehöre;

dem Beklagten blieb es aber auch dann
immer noch frei, sich wenigstens von der

Diebstahlsbeschuldigung zu reinigen (gaera

sik urpiuva) durch den Nachweis, daß er

redlich und unverhohlen die Sache er-

worben habe. Beklagter konnte sich

übrigens auch darauf berufen, daß er vom
Kläger selbst erworben habe und kam
dann darüber zum Beweise.

§ 7. Sehr zweifelhaft ist im Norden das

eigentliche Fundament der Klage.
Nach denG£>l. 254 hat der Kläger Zeugen zu

erbringen, ,,daß das sein Gut ist und er

es nicht verschenkte, in Zahlung gab oder

verkaufte", also sein Eigentum darzulegen.

In schwed. Rechten beschwört Kläger

,,iak a ok £>u iki" ,,J)aetta er mit". Darnach
scheint die Klage nicht jedem früheren

Besitzer zuzustehen, sondern nur dem
Eigentümer. Auf der anderen Seite wird

vielfach in das Klagefundament der Satz

aufgenommen, ,,daß diese Sache von mir

gestohlen war". Daraufhin hat man
auch für den Norden behauptet, daß die

Klage nur bei widerwilligem Besitzverlust

gegeben war. Aber an anderen Stellen

fehlt dieser Satz und jedenfalls das west-

nordische Recht scheint auch bei Unter-

schlagung durch den Depositar u. dgl.

dem Eigentümer die Klage zu geben.

(Siehe Hand wahre Hand.)

Estlander Bidrag tili en Undersökning

om Klander ä Lösöre enligt äldre svensk Rätt

1900. v. Amira NOR. I 347; II 692(1.

S t e m a n n Retshistorie § 89. Matzen
Forel. Tingsrett §21. Brandt Forel. I 201. 205.

K. Lehmann.
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Angel. Die Fertigkeit, Fische mit der

Angel zu fangen, war bereits in der jüngeren

Steinzeit voll entwickelt, derart, daß man
eine ganze Anzahl verschiedener Angel-

formen von verschiedener Größe ge-

brauchte.

I. Die älteste Form des Angel-
hakens ist die mit glatter Spitze

ohne Widerhaken. Sie bestanden

aus Hirschhorn, Knochen, (Holz) oder

Feuerstein und wurden während der

Bronzezeit auch aus Bronze hergestellt.

Man findet sie ebensowohl in den Pfahl-

bleibt am inneren Ende des nach oben
spitz zulaufenden Schenkels ein Absatz,

der als Urtypus des Widerhakens anzusehen

ist (Abb. 13, 1). Angeln mit Widerhaken
wurden in der Steinzeit aus (Holz), Hirsch-

horn, Knochen oder Eberzahn gefertigt,

später aus Bronze (Abb. 13, 2) und seit der

Latenezeit auch aus Eisen.

3. Eine besondere Art mit breitem
Stil aus Knochen oder Bronzeblech

(mit und ohne Widerhaken) ist aus West-

preußen, Lübeck und Brandenburg bekannt

(Abb. 13, 3). Das älteste bekannte Exem-

U
1 2 8

Abb. 13. Angeln 1— 10.

1 Angelhaken aus einem Schweinshauer von Haltnau. Nach v. Tröltsch, Pfahlbauten, ca. 5 cm. —
2 Angelhaken von Bronze. Schweiz. Mitteil. d. antiqu. Gesellsch. Zürich, XXII. 2/3. — 3 Spinn-

angel aus der Gegend von Lübeck. Bronze, Latene. Nach Krause. 7 cm. — 4 Angelhaken aus

dem Pfahlbau von St. Aubin. Hirschhorn. Nach Krause. 6,6 cm. — 5 Angelhaken. Nach Pic,

Stradonitz. Bronze. I

/1 . — 6 Angelhaken aus Reesen, Altmark. Bronze. Hallstattzeit. Nach Krause. —
7 Spitzangel aus dem Pfahlbau Wangen. Hirschhorn. Nach v. Tröltsch, Pfahlbauten. 4,4 cm. —
8 Spitzangel aus dem Pfahlbau Wangen. Hirschhorn. Nach v. Tröltsch, Pfahlbauten, ca. 5 cm. —
9 Spitzangel aus dem Pfahlbau Wangen. Hirschhorn. Nach v. Tröltsch, Pfahlbauten. 5 cm. —

10 Spitzangel aus dem Pfahlbau von Sutz. Hirschhorn. Nach Krause. 13,1 cm.

bauten der Schweiz, wie in Skandinavien.

Zwei Arten sind hier zu unterscheiden:

entweder wird der Haken aus einem Stück
gearbeitet oder am unteren Ende eines

Knochen- oder Holzstiels wird im spitzen

Winkel ein schmaler, vorn spitz zulaufender

Feuerstein befestigt. Solche Feuersteine,

oft nadelartig fein, findet man fast auf

allen sog. Feuersteinwerkstätten, die in

der Nähe von Gewässern liegen.

2. Aus diesem einfachen Haken ent-

wickelt sich der mit Widerhaken
dadurch, daß das zu bearbeitende Holz-
oder Knochenstück an einem Ende mit
einem Feuersteinbohrer durchlocht .wird.

Bei der weiteren Arbeit des Schnitzens

plar (Gollwitz bei Brandenburg a. H.) gehört

der Steinzeit an. Diese Angeln können

,,nur den Zweck gehabt haben, sie ähnlich

unsern heutigen Hechtdargen (oder Darren)

als Spinnangeln benutzen zu können, die,

hinter dem Kahn hergezogen, durch ihren

hellen Glanz Raubfische, welche sie für

schwimmende Fischchen halten, täuschen

und zum Anbeißen verführen" (Krause).

4. Angelhaken mit zwei Spitzen
aus Hirschhorn kommen in den Pfahl-

bauten der Schweiz aus der Steinzeit vor

(Abb. 13,4). Häufiger sind sie in der Metall-

zeit aus Bronze (Abb 13, 5. 6.).

5. Spitz- oder Knebelangeln
bestehen aus einem geraden, an beiden Seiten
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zugespitzten Stücke von (Holz), Knochen,

Feuerstein oder Bronze, an dem in der

Mitte die Schnur befestigt wird (Abb. 13, 7).

Der Köder wird derart über die eine

Hälfte von der Angel gezogen, daß sie

zu der Schnur im spitzen Winkel steht.

Vollendetere Exemplare haben in der Mitte

ein Loch zum durchziehen der Schnur

oder eine umlaufende Rille (Abb. 13, 8— 10).

Auch diese Art tritt bereits in der Steinzeit

auf (Pfahlbauten der Schweiz, Ober-

franken).

6. Um Angelhaken aus Holz oder Bein

zu beschweren, benutzte man kleine Steine,

die oft (zum durchziehen der Schnur)

durchlocht waren, sog. Angelsenker.
7. Zum Aufholen von Angelleinen (Leg-

angeln) dienten rohe Holzgeräte, die, quirl-

artig gebildet, mit einem Steine beschwert

an einer Leine in das Wasser gesenkt

wurden, sog. Angelheber (Arpions,

Trogein).

Der gemeingermanische Name der Angel

ist anord. ongull, ags. angel, ahd. angul

(Mask.); er bezeichnet den Haken, an dem
der Köder (anord. agn, ags. M, ahd.

querdar) befestigt wird.

E. Krause Vorgesch. Fischereigeräte und

neuere Vergleichstücke 1904. F o r r e r Reall.

243 ff. Heyne Hausaltert. 2, 254. Fuhse.

Angeln in Deutschland. § 1.

Einen Stamm namens Anglii kennt Tacitus

Germ. 40 unter den Nerthusvölkern zwi-

schen den Aviones und Varini, jedenfalls

auf der kimbrischen Halbinsel. Dagegen
stehen die Surßoi '\.^eiko( bei Ptol. II 11,8

westlich von der mittleren Elbe, sind

jedoch dahin durch einen Irrtum geraten

und zwar im Zusammenhang mit andern

Namen; s. unt. Langobarden, Warnen u.

Teutonen. Anders, aber kaum richtig:

Zeuß 153. 495, Müllenhoff DA.
4, 465 und E r d m a n n Heimat u. Name
d. Angeln.

§ 2. Auf die nördlichen Sitze des

Volkes weist noch der Name der Landschaft

Angeln zwischen Flensburger Föhrde und
Schlei zurück, und ausdrücklich wird diese

durch eine Reihe von Quellen als Aus-

gangspunkt der auf britischen Boden über-

getretenen Angeln angegeben, so von Beda
und von Alfred. Ihr ags. Name Angel,

ist wohl ganz dasselbe wie ein im

norwegischen Halogaland bezeugter anord.

Landschaftsname Ongull und könnte mit
lat. angulus, aslav. qgl"b 'Winkel' oder

griech. dptuXo? 'gewölbt, gekrümmt' zu-

sammengehören und — nur mit anderer Be-
deutungsentwicklung— dasselbe Wort sein

wie Angel, ags. ongel, anord. Qngull 'Fisch

-

angel'; vgl. germ. *angra- m. 'Bucht;

Anger, Grasland'. Weniger wahrschein-

lich ist Zusammenhang mit Wz. ang
'enge'. Danach wären die Angeln 'Be-

wohner dieses Angel'. Ihr Name erscheint

in verschiedenen, aber unwesentlich von-
einander abweichenden Formen als Anglii

bei Tacitus, 'A^ysiXot bei Ptolemaeus,

'AffiAot bei Prokop, ags. Engle, anord.

Englar; vgl. ahd. Angil-, Engil- in Per-

sonennamen.

§ 3. Das ausgedehnte Gebiet der Angeln

in Britannien ist aber unmöglich nur von
dem kleinen schleswigschen Angeln aus

erobert und besiedelt worden. Es ist

deshalb vorauszusetzen, daß der Name
schon diesseits der Nordsee weiter um
sich gegriffen hatte. Damit stimmt es,

daß von den andern Völkernamen der

kimbrischen Halbinsel — von dem der

Juten abgesehen — in England so gut

wie nichts mehr zu entdecken ist. Sogar

ein Teil der dän. Inseln wird von manchen
den Angeln zugesprochen; von Bremer,
der Ethn. 119 (853) auf Dan und Angul,

die Stammväter des dän. Volkes nach

Saxo Gram. I p. 21, verweist, ebenda

102. 119 (836. 853) mindestens Fünen,

wofür er sich auf die Inschrift der Spange
aus dem Vimose beruft; vgl. aber dagegen

Wimmer bei Jessen Haandbog i det

Nordslesvigske Spergsmaals Historie 32 ff.

Das Andenken eines ruhmreichen Königs

der A. in ihrer alten Heimat namens Offa

und das an seine Kämpfe mit Dänen
und Myrgingen oder Sachsen hat die ags.

und nord. Sagenüberlieferung fortbewahrt:

vgl. Müllenhoff Beow. passim und
H. Möller AldA. 22, 153 ff. Im übrigen

liegt die ältere Geschichte des Volkes

ganz im Dunkel.

Strittig ist sogar die Frage, ob die Ein-

wanderung nach Britannien unmittelbar

von Schleswig und Jütland aus erfolgte, oder

ob die A. zuerst in den Niederlanden Fuß
faßten und von dort später nach Bri-
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tannicn übertraten. Es fehlt aber für diese

Zwischenstation jedes Zeugnis, und was

den von H o p s (Waldb. u. Kulturpfl.

575 ff.) betonten Zusammenhang des dem
Lat. entnommenen Lehngutes bei Deut-

schen und Angelsachsen anbelangt, das

diesen nicht schon jenseits der Elbe zuge-

kommen sein kann, läßt eine Vermittler-

rolle der Sachsen allein die Erscheinung

verstehen, falls sie nicht noch anders zu

erklären ist. Auch die lex Angliorum et

Werinorum hoc est Thuringorum ist nicht

auf niederrheinische Angeln zu beziehen,

sowenig wie auf ebensolche, gleichfalls un-

erweisbare Warnen: s. R. Schröder
Rechtsgesch.s I 261, D a h n Könige X 96 ff.

Dieses Denkmal gehört vielmehr nach Thü-
ringen. Gleich ihren alten Nachbarn, den

Warnen (s. d.), ist von den Angeln wenig-

stens ein Teil nach Mitteldeutschland ge-

zogen und hat einem Gau Engilin oder

EngUde an der Unstrut den Namen gegeben.

Über die Angeln in England s.

'Angelsachsen'.

Z e u ß 152 f. 495 ff. Weiland Die Angeln

1889. E r d m a n n Über d. Heimat u. den

Namen d. Angeln 1890. Möller AfdA. 22,

129 ff. 137 ff. Bremer Ethn. 118 (852) ff.

H o p s Waldb. u. Kulturpfl. 566 ff. 582 ff.

L. Schmidt Allg. Gesch. d. germ. Völker

148 ff.; hier und bei Bremer weitere Literatur.

R. Much.

Angelsachsen.
Begriff 1. Stammsitze und Verwandtschaftsver-

hältnisse 2—4. Raubfahrten der Sachsen; litus

Saxonicum 5. Bekanntschaft mit der röm. Kultur

6. Eroberung Britanniens 7—10. Benennung des

Gesamtvolks als 'Sachsen' 12—13, 'Angeln' 14—15,

'Angelsachsen' 16—20. Entstehung der engl.

Nation: Chadwicks Hypothese 22—23; neuer

Erklärungsversuch 24—29.

§ I. Unter A. verstehen wir die ger-

manischen Stämme, die seit dem Anfang
des 5. Jhs. Britannien eroberten. Nach
B e d a nahmen drei Völkerschaften an der

Besiedlung teil: die Sachsen, An-
gel n und J ü t e n (HEccl. 1,15: Advene-
rant autem de tribus Germaniae populis

fortioribus, id est Saxonibus, Anglis, Jutis).

Von einer Beteiligung der Friesen, die

Prokop (De Bello Gothico 4,20, ed. Compa-
retti vol. III S. 146, 6) erwähnt, lassen sich

nur geringfügige Spuren nachweisen (s.

Siebs Z. Gesch. d. engl.-fries. Sprache
II f.; Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 567).

§ 2. Die Stammsitze der A. lagen

nach den Angaben des Tacitus, Ptolemaeus
und Beda auf der jütischen Halbinsel

und den südlich angrenzenden Gebieten,

und zwar wohnten die Angeln nach Beda

(1, 15) inter provincias Jutarum et Saxonum
in illa patria, quae Angulus dicitur, dh. im
heutigen Schleswig, wo das Land zwischen

Schlei und Flensburger Föhrde noch jetzt

'Angeln' heißt. Nördlich von ihnen saßen

die Juten, gleich den beiden andern ein

westgerm. Stamm, südlich in Holstein die

Sachsen, die sich seit ihrer Verschmelzung

mit den Chauken im 4. Jh. westwärts bis

an die Ems erstreckten, während die Friesen

in jener Zeit wohl die Küstenstriche

zwischen Rhein und Weser nebst den vor-

gelagerten Inseln bewohnten.

§ 3. Die Angaben Bedas über die Ur-

sitze der Sachsen und Angeln in Schleswig-

Holstein sind durch die sprachlichen Unter-

suchungen von Möller (AfdA. 22, 148,

A. 1; 1896), Siebs (PGrundr. 2 I IIJ4

bis 11 57; 1899) und Jordan (Eigentüm-

lichkeiten des angl. Wortschatzes, AF. 17;

1906) bestätigt und ergänzt worden. Da-
nach steht die Sprache der germ. Be-

wohner Englands in ihrer Gesamtheit von
allen germ. Dialekten dem Friesischen am
nächsten, das seinerseits in einigen Punkten

eine Mittelstellung zwischen dem Angel-

sächsischen und Altsächsischen ein-

nimmt. Auf der anderen Seite aber zeigt

das Angelsächsische auch auffallende Über-

einstimmungen mit dem Skandinavischen:

beiden fehlt die dem Deutschen und Frie-

sischen eigentümliche Präposition von, an

deren Stelle sie außer ags. of, anord. af

die Präposition ags. fram, front, anord. frä

verwenden, die wieder dem Deutsch-

Friesischen fehlt; der Name des Roggens

ist im Angelsächsischen und Altnordischen

z-Stamm: ags. ryge, anord. rugr ^Grdf.

*ru3iz), im Friesischen und Deutschen da-

gegen n -Stamm: wfries. rö^z, satl. ro^d,

sylt. rox (Siebs PGrdr. a I II 56), and.

roggo, ahd. rocko; der Name des Hasen

hat im Ags. und Nord, r aus z: ags. hara,

anord. here, im Fries, und Deutschen s:

afries. hasa (Siebs aaO.), and. ahd.

haso usw.

§ 4. Die angelsächsischen Stämme
waren auf dem Festland, wenn auch nahe
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verwandt, doch deutlich voneinander ge-

schieden: dafür sprechen die Zeugnisse

der Historiker (bei Bremer, Schmidt,

Chadwick), darauf weisen auch sprachliche

Tatsachen. Von den ags. Dialekten stellt

sich nach Jordans Untersuchung des Wort-

schatzes das Anglische näher zum Nor-

dischen, das Westsächsische zum Frie-

sischen und Altsächsischen, so daß die

Gruppierung, die Beda für die Haupt-

stämme der Angelsachsen in ihrer schles-

wig-holsteinischen Heimat gibt, von der

Sprachwissenschaft bestätigt wird. Die

Angeln hatten offenbar mehr östliche, die

Sachsen westliche und südliche Beziehun-

gen. Doch braucht man darum nicht mit

Chadwick (Origin of the Engl. Nation 301)

anzunehmen, daß die Sachsen ursprüng-

lich die westliche, die Angeln die östliche

Hälfte der kimbrischen Halbinsel bewohnt
hätten. Eine solche Annahme widerspricht

der Angabe Bedas, daß die Angeln zwischen

Juten und Sachsen saßen, da die Juten
wohl sicher im heutigen Jütland wohnten;

auch hatten die Angeln offenbar ebenso

wie die Sachsen und Juten direkten Zu-
gang zu der Nordsee.

§ 5. Seit dem Ende des 3. Jhs. hören

wir von Raubfahrten fränkischer

und sächsischer Seeräuber nach den Küsten
Nordfrankreichs, die im 4. Jh. unge-

schwächt fortdauerten und zu festen

Niederlassungen der Sach sen

an der gallischen Nordküste führten. Bald

nach Anfang des 5. Jhs. finden wir sie

schon an der Westküste Galliens in Anjou,

besonders auf den Loireinseln angesiedelt

(Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 580 f.). Die
Notitia dignitatum, deren britannische Ka-
pitel nach Mommsen spätestens etwa 300
abgefaßt sind (Schmidt Allg. Gesch. 159),

kennt nicht nur ein litus Saxonicum an
der gallisch -flandrischen Nordküste von
der Scheide bis zur Normandie und Bre-
tagne (Kap. 36. 37), sondern erwähnt
auch einen Comes litoris Saxonici per Bri-

tanniam (Kap. 25); und seit 365 etwa
hatten die britannischen Küstenländer
(nach Ammian. Marc. 26, 4, 5) beständig
unter den Einfällen der Sachsen zu leiden.

§ 6. In ihrer Heimat auf der kim-
brischen Halbinsel waren die angelsäch-
sischen Stämme von der Macht Roms

völlig unberührt geblieben: kein römischer

Legionär hat je den Boden Schleswig-

Holsteins betreten; und von der süd-
ländischen Kultur waren ihnen

nur einige Importartikel des Handels be-

kannt geworden. Erst in ihren Nieder-

lassungen an der flandrisch-gallischenKüste

lernten die Sachsen die römische Kultur
in ihrer Gesamtheit kennen; (s. meine
Untersuchung der lateinischen Kultur-

wörter im Angelsächsischen, Waldb. u.

Kulturpfl. 566—589).

§ 7. Von hier ist dann wohl auch der

Hauptstrom der Sachsen nach Bri-
tannien übergesiedelt (vgl. Bremer
PGrdr.a III 859; Heuser IF. 14, Anz.271.;

Hoops 582; Schmidt 161) und hat die

Südküste des Landes in Beschlag ge-

nommen, während die Angeln mit dem
größten Teil ihres Volks direkt von der

schleswigschen Heimat aus nach Britan-

nien übersetzten und von der Ostküste her

ins Land eindrangen.

Die endgültige Eroberung der Insel

freilich scheint mit einer Ansiedlung jüti-

scher Scharen unter Führung von Hengist

und Hors auf der Insel Tanet an der Ost-

küste von Kent (nach britischen Quellen

im J. 428) ihren Anfang genommen zu

haben. Sie waren von dem Oberkönig der

Briten Wortigern gegen die räuberischen

Einfälle der Pikten und Skoten zu Hilfe

gerufen worden, die seit dem Abzug der

römischen Legionen (etwa 407) das Land
verheerten.

§ 8. Im Lauf des 5. und 6. Jhs. wurde
der größte Teil der Insel von der Südküste

bis in die schottischen Niederlande von
den germanischen Scharen erobert; die

Briten wurden entweder unterworfen und

assimiliert oder in die Gebirge des Westens

zurückgedrängt, wo sie sich teilweise bis in

die Gegenwart mit ihrer nationalen Sprache

behauptet haben. Die Einzelheiten der

Eroberungskämpfe gehören der politischen

Geschichte an und fallen außerhalb des

Rahmens dieser Darstellung. Über die

Art der Besiedlung vgl. 'Siedlungswesen'.

§ 9. Von den germanischen Eroberern

besetzten die Juten Kent, die Insel

Wight und den ihr gegenüberliegenden

Küstenstrich in Hampshire, der noch zu

Bedas Zeiten eine jütische Enklave in
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Wessex bildete {Jutarum natio nominatur).

Den übrigen Süden der Insel bis nördlich

der Themse nahmen die Sachsen ein,

die zu Bedas Zeiten in Ostsachsen (East-

seaxan, heute Essex), Südsachsen (Sufr-

seaxan, heute Sussex) und Westsachsen

(Westseaxan, ne. Wessex) zerfielen. Der

ganze Rest des germanischen Teils von

Britannien gehörte den Angeln, bei

denen Beda Orientales Angli, Mediter-

ranei Angli, Merci, tota Nordanhymbrorum
progenies .... ceterique Anglorum populi

unterscheidet.

§ 10. Die Eroberung Britanniens durch

die Angelsachsen blieb nicht auf die mili-

tärische Unterwerfung beschränkt, sie

wurde durch Einwanderung und Ansiedlung

größerer Volksmassen vervollständigt. Bri-

tannien ist bei seiner peripherischen Lage

wohl nie so vollkommen romanisiert ge-

wesen wie andere römische Provinzen,

und wenn auch nach dem Abzug der Legi-

onen sicher noch Lateinisch redende Be-

wohner im Lande blieben (Pogatscher Z.

Lautl. d. griech., lat. u. rom. Lehnw. im
Altengl. S. 2 ff.), so befanden sich die ein-

gewanderten Angelsachsen ihnen wie den

Briten gegenüber doch wohl bald in der

Überzahl. Darum sind sie nicht, wie

die siegreichen Germanenstämme in andern

römischen Provinzen und wie später die

normannischen Eroberer, in der Masse der

Unterworfenen aufgegangen, sondern haben
diesen ihre Sprache aufgezwungen und
haben auch nach der Übernahme der

römischen Kulturerrungenschaften und
nach der Bekehrung zum Christentum zäh
und stolz den Kern ihrer nationalen Eigen-

art behauptet.

§ II. In der Benennung der ger-

manischen Bewohner Britanniens herrscht

bei den zeitgenössischen Schriftstellern ein

merkwürdiges Schwanken: sie werden bald

Sachsen, bald Angeln, bald Angelsachsen
genannt.

§ 12. Die Kelten Britanniens be-

zeichneten ihre germanischen Bezwinger
unterschiedslos als 'Sachsen' (akymr.
Saeson), ihre Sprache als Sächsisch (akymr.

Saesneg) und nennen sie so bis auf den
heutigen Tag (kymr. saesneg, körn, sasnec,

bret. saoznek, ir. sasannac, gäl. sasunnach
'englisch'; gäl. Sasunn 'England', kymr.

Sais, bret. Saoz, pl. Saozon 'Engländer').

Diese Tatsache erklärt sich zweifellos da-

durch, daß die Sachsen die ersten waren,

die den Briten wie den Romanen Galliens

als imponierende Seemacht entgegentraten,

was ja durch die Angaben der Notitia

dignitatum über die litora Saxonica in

Gallien und Britannien (oben § 5) viel-

leicht schon für das 3. Jh. bestätigt wird.

Auch die Südgallische Chronik im 5. Jh.

bezeichnet die Eroberer Britanniens als

Sachsen: Brittanniae usque ad hoc tenipus

variis cladibus eventibusque laceratae in

dicionem Saxonum rediguntur (z. J. 441—2:

MGAA. 9, 660 f.). Saxones, Saxonia war
augenscheinlich der älteste Gesamtname
der Inselgermanen bei den Kelten wie bei

den kontinentalen Völkern (Freeman Norm.
Conqu. 2

533).

§ 13. Unter dem Einfluß des keltischen

und gallischen Sprachgebrauchs verwenden
die lateinischen Autoren Englands

und des Kontinents in der älteren Zeit ganz

allgemein die Ausdrücke lingua Saxonica,

Saxonice für die Sprache, Saxones, Saxonia

für Volk und Land der Engländer im
weiteren Sinne (vgl. Freeman aaO. 530
bis 534). Wie die Lateinisch schreibenden

Chronisten es liebten, statt Britannia den

seltneren und archaistischer klingenden

Namen Albion zu gebrauchen, so schrieben

sie auch Saxonia, Saxonice als herkömm-
liche Ausdrücke des Kanzleistils in England

noch zu einer Zeit, als in der Volkssprache

längst Angelcyn, Engle, englisc durchge-

drungen waren.

§ 14. Aber neben Saxones, Saxonia,

Saxonice treten in lateinischen Texten

frühzeitig auch die Namen Angli, Anglia,

Anglice auf. Schon in einem Brief des

Papstes Gregor an den jütischen König
iEthelberht von Kent von 601 (Beda I 32)

wird dieser als rex Anglorum betitelt !

Beda (f 735) nennt seine Kirchengeschichte

Historia ecclesiastica gentis Anglorum; und
daß er hier nicht die Angeln allein, sondern

die Engländer überhaupt im Sinne hat,

spricht er gleich im I. Kap. aus, wenn er

sagt, es würden in Britannien fünf Sprachen

gesprochen: Anglorum videlicet, Britonum,

Scotorum, Pictorum et Latinorum; und bei

Zeitbestimmungen bedient sich Beda im-

mer des Ausdrucks ab adventu Anglorum
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in Britanniam. Daneben verwendet er

gelegentlich Saxones ebenfalls im weiteren

Sinne. Ähnlieh schwanken ^Ethelweard,

Henry v. Huntingdon ua. zwischen Angli

und Saxones, anscheinend je nachdem sie

britischen oder englischen Quellen folgen

(Freeman aaO. 532). Doch werden die

Bezeichnungen Angli, Anglia mit der Zeit

in den lat. Texten immer häufiger und ver-

drängen schließlich nicht nur bei insularen,

sondern auch bei kontinentalen Schrift-

stellern die andern vollständig, so daß sie

bei den Chronisten des 10. und II. Jhs.

schon entschieden vorherrschend sind (Free-

man 531).

§ 15. Die angelsächsischen Schriftsteller

aber nennen, sobald sie in ihrer nati-
onalen Mundart schreiben, ihre Sprache

von den ältesten literarischen Zeiten an nie

anders als englisc, dh. 'anglisch' und ihr

Volk und Land auch schon sehr früh und

mit zunehmender Häufigkeit Angelcynn,

Angelßeod, dh. 'Angelnvolk', einerlei, ob

sie selbst dem Stamm der Angeln oder der

Sachsen angehören. Alfred d. Gr., der

König von Westsachsen war (87 1—901),

bezeichnet in seinen Werken seine Sprache

ausnahmslos als englisc 'anglisch', die ags.

Schrift als englisc gewrit, wie er auch seine

Untertanen meist Angelcynn nennt (so

in der Vorrede zu seiner Übersetzung von
Gregors Cura Pastoralis). Auch in der ags.

Beda-Übersetzung, in der Sachsenchronik

und bei ^Elfric (um 1000) finden sich eine

Reihe ähnlicher Stellen, wie on Engliscre

sprcice, on Engliscum gereorde, on pcere

Engliscan bec mit Bezug auf die verschie-

densten Teile des Landes. Angelcyn ist

die gewöhnliche Benennung Englands bis

zur Dänenzeit; vom II. Jh. an tritt Engla-

land an seine Stelle. Wenn neben Engle,

Angelcyn auch Seaxan vorkommt, so werden
damit doch fast immer nur die Sachsen im
engeren Sinne bezeichnet, weshalb das

Wort auch meistens mit den geographischen
Attributen West-, East-, Sup- verbunden
erscheint; nur einmal in der Sachsenchronik
z. J. 605, in einer Rede Augustins an die

britischen Bischöfe, wird Seaxan im weite-

ren Sinne gebraucht; hier liegt aber wohl
eine Übersetzung aus einer lat. Quelle vor.

§ 16. Die Vereinigung der beiden
Namen zu dem Ausdruck 'Angel-

sachsen' ist kontinentalen Ursprungs.

Sie tritt zuerst um 775 bei Paulus Diaconus

in seiner Historia Langobardorum auf; hier

sind die Wörter noch nicht zu einem wirk-

lichen Kompositum verschmolzen, sondern

stehen selbständig nebeneinander als Angli

Saxones oder Saxones Angli: 4, 22 Vesti-

menta .... qualia Angli Saxones habere

solent; 5, 37 ex Saxonum Anglorum gener

e

duxit uxorem; 6, 15 Cedoald rex Anglorum
Saxonum. Später wurden sie dann zu

einem Kompositum Angli -Saxones, Anglo -

Saxones ua. zusammengezogen. Der Aus-
druck bedeutete ursprünglich offenbar die

englischen Sachsen, die Inselsachsen im
Gegensatz zu den Sachsen des Festlandes,

den alten Sachsen, die von Paulus Diaconus

vetuli Saxones, in der Orosius- Übersetzung

Alfreds d. Gr. und in der Sachsenchronik

Ealdseaxan genannt werden. Aber wie

Saxones wird auch Anglo -Saxones sehr bald

von den Inselgermanen im allgemeinen

gebraucht, so schon in dem zwischen

823 und 829 abgefaßten Leben Alkuins,

wo ein Presbyter und auch Alkuin selbst,

der Angle war, als Engelsaxo bezeichnet

werden: Aigulfus presbiter, Engelsaxo et

ipse (MGS. 15, 193), während Einhard

(Vita Caroli 25) Alkuin Saxonici generis

homo nennt. Ähnliche Doppelnamen
kommen schon in antiken Schriftstellern

vor, z. B. 2ü7Jßot 'Affekt und 2u?jßoi

2s[xvovss bei Ptolemaeus II II, 8.

§ 17. Vom Kontinent verbreitete sich

der Ausdruck 'Angelsachsen' nach Eng-
land und war hier namentlich in der ersten

Hälfte des 10. Jhs. und vereinzelt noch im
II. Jh. zur Bezeichnung des königlichen

Titels in der Form rex Angul-Saxonum
oder auch mit halb oder ganz anglisierter

Fassung als rex Anglo -Saxona oder Angul-

scexna,- saxna allgemein üblich (Freeman

aa0. 535 f-J Knothe 23 u. A. 2). Vielleicht

hat ihn Alfred d. Gr. angenommen, als

886 alle bis dahin zerstreuten oder von den

Dänen gefangen genommenen Angeln und
Sachsen sich ihm als dem einzigen einhei-

mischen König anschlössen und unter-

warfen (W. H. Stevenson, Asser's Life of

King Alfred 148). Seine Vorfahren hatten

den Titel Saxonum rex oder Occidentalium

Saxonum rex geführt; er selbst nennt sich

in seinen literarischen Werken einfach
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Alfred cyning und in seinem Testament,

das zwischen 873 und 888 abgefaßt ist,

'König der Westsachsen'. Aber daß er

seinen Titel änderte, zeigt eine Münze,

auf der er als rex Anglo erscheint, was

entweder in Anglorum oder Anglosaxonum

aufzulösen ist. Gleichzeitige Urkunden
von ihm sind nicht erhalten; in einer Ur-

kunde von 880 aus dem zuverlässigen

Textus Roffensis (Birch Cart. Sax. 2, 168)

wird er rex Saxonum, dagegen in einer

gleichfalls glaubwürdigen Urkunde v. 889

(ebd. 2, 200 f.) rex Anglorum et Saxonum
genannt, und Asser in seiner Lebensbe-

schreibung des Königs nennt ihn rex

Angul-Saxonum oder Anglorum Saxonum
rex. Der Titel stellt eine Zwischenstufe

zwischen rex Occidentalium Saxonum und
rex Anglorum dar und wurde, wie Steven-

son (aaO. 149. 151) wohl mit Recht ver-

mutet, benutzt, um auch im Titel die

politische Vereinigung der Angeln und
Sachsen anzudeuten. Seit Eadgars Thron-

besteigung 959 kommt er außer Gebrauch
und wird durch den Titel rex Anglorum
ersetzt, den schon iEthelstan (924—40)

angenommen hatte, als er tatsächlich König
von ganz England wurde, während er sich

vorher rex Saxorum (sie) nannte. Rex
Anglorum ist dann der offizielle Titel der

englischen Könige bis lange nach der nor-

mannischen Eroberung geblieben (Steven-

son 150 f.).

§ 18. Daß unter 'Angelsachsen* in den
obigen Titeln die gesamten germanischen

Bewohner Englands gemeint sind, ergibt

sich besonders deutlich aus zwei Urkunden
in ags. Sprache. In der spätags. Über-
setzung einer lat. Urkunde v. 934 (Birch

CS. 2, 410) heißt es: Ic Mßelstan, Ongol-

Saxna cyning and brytcenwalda eallces dyses

Iglandes, wo das Original hat rex et rector

totius hujus Brittannice insule; und in einer

Urk. Eadreds v. 955 (ebd. 3, 71): He
hafafr geweord'ad mid Cynedome Angul-
seaxna Eadred cyning and casere totius

Brittannice.

§ 19. Eine Sonderstellung nimmt eine

Reihe von Urkunden aus dem ganzen
10. Jh. von iEthelstan bis ^Ethelred ein,

in denen die Northumbrier getrennt von
den übrigen Angelsachsen aufgeführt wer-
den; so in einer Urk. Eadmunds v. 946

(Birch CS. 2, 576), wo es von dem König
heißt, daß er regimina regnorum Angul-
-saxna and Norßhymbra, Paganorum (d. i.

der Dänen) Brettonumque . . . gubernabat.

Weitere Belege bei Stevenson 148, A. 2.

Vielleicht war der Gegensatz zwischen dem
Norden auf der einen, dem Mittelland und
Süden auf der andern Seite, der später zu

der nationalen Trennung von Schottland

und England führte, schon im 10. Jh.

ausgeprägt.

§ 20. Übrigens ist der Ausdruck 'Angel-

sachsen' in dieser Periode durchaus eine

Phrase des rhetorischen Kanzleistils ge-

blieben. Von den vereinzelten obigen Be-

legen aus ags. Texten abgesehen, kommt
er nur in lateinischen oder gemischten

Urkunden vor. Volkstümlich ist er nicht

geworden: nie wird er von der Sprache

gebraucht, nur ganz vereinzelt tritt er

außerhalb von Titeln auf (Stevenson 149,

A. 4), und nur wenige Male kommt Angul-

saxonia als Name des Landes vor (Freeman

534—536; Knothe 23, A. 4). Nach kurzer

Blüte im 10. Jh. ging der Ausdruck bald

wieder unter und war nach der normanni-

schen Invasion Jahrhunderte lang ver-

gessen, bis ihn Camden in seiner Britannia

(1586) von neuem in die Sprache einführte

(s. Murray NED. sv. 'Anglo-Saxon').

§ 21. Das Schwanken in der Benennung
der germanischen Eroberer Britanniens

und seine frühzeitige Entscheidung zu-

gunsten der Angeln stellt ein Problem dar,

dessen Beurteilung für die Auffassung der

Entstehung der englischen
Nation von Belang ist. Es ist mehr-

fach erörtert, in seiner historischen Be-

deutung aber nur von wenigen gewürdigt

worden; eine völlig befriedigende Erklärung

hat es bislang nicht gefunden. Über ältere

Deutungsversuche vgl. Knothe Angel-

sächsisch oder Englisch S. 12— 15. Die

neueste und umfassendste Besprechung

hat es durch Chadwick in seinem sehr

anregenden und inhaltreichen Buch The

Origin of the .English Nation (1907) er-

fahren.

§ 22. Ch. nimmt an, daß die Sachsen

und Angeln auf dem Festlande trotz un-

mittelbarer Nachbarschaft ursprünglich

nicht näher verwandt gewesen seien (S.

301 f.). Nachdem aber die Sachsen, viel-
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leicht durch einen Druck vom Rücken her

getrieben, seit dem 3. Jh. westwärts über

das Meer neue Wohnsitze aufzusuchen be-

gannen (S. 302), seien die Zurückgebliebe-

nen, wie man aus einer bei Saxo aufge-

zeichneten dänischen Überlieferung schlie-

ßen könne, von einem König Helgi, in

dem Chadwick einen Angelnkönig vermutet,

zu Anfang des 5. Jhs. unterworfen worden

und mit den Angeln zu einem Volk ver-

schmolzen (S. 298—302). Die durch die

Aufsaugung der Sachsen verstärkten An-
geln, von den Kelten als 'Sachsen' be-

zeichnet, seien dann die Eroberer Bri-

tanniens geworden. Die unterworfenen

Sachsen hätten aber allmählich die Ober-

hand in dem Staatswesen erlangt, während

die Nachkommen der Angeln sich zu einer

Militär-Aristokratie verflüchtigten (S. 302).

So will Chadwick die von ihm dar-

gelegte Erscheinung erklären, daß die

Angeln und Sachsen ein niedrigeres Wer-
geid hatten als die Juten und andern

Nachbarvölker. Bedas Unterscheidung der

Angeln und Sachsen als besonderer Stämme
sei lediglich das Ergebnis einer Theorie,

die er zur Erklärung der Stammesnamen
Wessex, Essex, Sussex auf der einen,

Ostanglien und Mittelanglien auf der andern

Seite sich gebildet habe (S. 58. 86). In der

Praxis behandle auch er die beiden Stämme
als identisch, so wenn er von der gens

Saxonum sive Anglorum spricht oder die

ersten Ankömmlinge bald Sachsen, bald

Angeln nennt, während Juten gemeint
sind (S. 59). Die Namen Essex, Sussex,

Wessex, Ostanglia usw. seien nicht sehr

alc, sondern hätten ältere Stammesnamen
wie Geuissae, Wuffingas ua. verdrängt.

Das Volk von Essex habe den Sachsen-

namen von seiner echt sächsischen Dy-
nastie erhalten; ähnlich sei es vielleicht

in Sussex gewesen, während Wessex nach
Ch. einfach ein Absenker von Essex oder

Sussex war. Die ,, sächsischen" König-
reiche enthielten zweifellos viele ursprüng-

lich sächsische Elemente, aber nicht mehr
als die „anglischen". Da die Völker-

mischung schon auf dem Kontinent erfolgt

war, kann bei der Bevölkerung der „angli-

schen" und „sächsischen" Reiche in Eng-
land von einer Stammesverschiedenheit
nicht mehr die Rede sein. Die germani-

schen Eroberer Britanniens zerfielen nicht

in drei, sondern nur in zwei deutlich ge-

trennte Nationalitäten: die Juten und die

,, Angelsachsen", die durch ihr Wergeid

-

system geschieden waren; aber die Juten
hatten schon vor dem 8. Jh. Namen und
Nationalität aufgegeben und wurden eben-

falls als ein „angelsächsischer" Stamm be-

trachtet (S. 87—89).

§ 23. Chadwick hat in dieser Hypo-
these, die in ihrem Grundgedanken an
G r e e n s Annahme eines kontinentalen

Völkerbundes zwischen Angeln, Sachsen

und Juten unter anglischer Führung (bei

Knothe 12 f.) anklingt, manche wichtigen,

bisher nicht genügend beachteten oder

verkannten Punkte ans Licht gezogen;

seine Ausführungen sind ungemein an-

regend und fördernd, aber seine Theorie

als ganze ist zu konstruktiv, tut den Tat-

sachen Gewalt an und ist deshalb unhaltbar.

Im folgenden sei eine andre Erklärung ge-

wagt, die sich mehr an die historischen

Tatsachen zu halten sucht.

§ 24. Daß die Angeln und Sachsen

nicht schon auf dem Festland zu einer

Nation verschmolzen waren, sondern a 1 s

getrennte Stämme Britan-
nien besiedelten, wird durch ver-

schiedene Tatsachen erhärtet.

a) Der Umstand, daß die Kelten Bri-

tanniens die germ. Eroberer sämtlich

'Sachsen' nennen, zeigt nicht nur, daß die

Sachsen die ersten waren, die ihnen als

imponierende Seemacht entgegentraten (ob.

§ 12); auch bei der endgültigen Eroberung

des Landes muß ein erheblicher Teil der

Eindringlinge sich 'Sachsen' genannt haben:

wären die germanischen Volksscharen, die

im 5. und 6. Jh. den größten Teil der Insel

überschwemmten und besiedelten, den

Briten unter dem einheitlichen Namen
'Angeln* entgegengetreten, so hätten sie

diesen Namen sicherlich dem Gedächtnis

der Besiegten eingeprägt. Die Romanen
Galliens haben die germanischen Eroberer

ihres Landes 'Franken', nicht 'Sveben'

oder 'Goten' genannt.

b) Ferner sind die Stammesnamen Essex,

Sussex, Wessex, Ostanglia usw. in ihrer

geographischen Gliederung wohl jüngeren

Datums, aber in ihrer Scheidung von An-
geln und Sachsen beweisen sie doch, daß
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die Stammesunterschiede zwischen diesen

beiden Völkern nicht bloß eine theoretische

Abstraktion Bedas waren, daß die Sachsen

ihren Namen nicht erst von einem sächsi-

schen Herrschergeschlecht in Essex er-

halten haben — altgermanische Benennun-

gen von Völkern nach Dynastien pflegen

das Suffix -ing zu zeigen: Wuffingas,

Merewioingas, Scyldingas usw. — , sondern

daß ein alter Stammesgegensatz zwischen

den beiden Hauptvölkern tatsächlich vor-

handen war. Darauf deutet auch der Orts-

name Englafeld bei Reading im alten Wessex
(Readingum on West-Seaxe Sachsenchron.

z. J. 871), der offenbar eine anglische An-
siedlung in sächsischem Gebiet bezeichnet.

c) Die späteren Dialektunterschiede

zwischen „Sächsisch" und ,,Anglisch" haben
sich zum großen Teil wohl erst auf britan-

nischem Boden vollzogen. Chadwick (S. 71)

hebt mit Recht hervor, daß die Verwandt-
schaftsverhältnisse der altenglischen Dia-

lekte durch die geographische Nachbar-

schaft bestimmt werden und durch poli-

tische Trennungen in insularer Zeit ohne
Rücksicht auf ursprüngliche Stammes-
unterschiede veranlaßt worden sind. Aber
ganz sind die alten Stammesgrenzen durch
die jüngere sprachliche Entwicklung nicht

überwuchert worden. Jordans Unter-

suchungen haben gezeigt, daß die Mund-
arten, die wir auf Grund sprachlicher

und literarischer Kriterien als anglische

ansetzen, untereinander in ihrem Wort-
schatz auffallende Übereinstimmungen auf-

weisen, an denen die sächsischen Mund-
arten nicht teilhaben, die aber in den
nordischen Sprachen Parallelen finden,

während umgekehrt die südenglischen Dia-
lekte, die wir als sächsische bezeichnen,

sich näher zum Friesischen und Altsächsi-

schen stellen (s. oben § 4). Das wäre bei

einer Mischung der beiden Völker in konti-

nentaler Zeit unerklärlich, spricht vielmehr
für getrennte Auswanderung und Ansied -

hing.

d) Daß die Stammesunterschiede zwi-

schen Angeln und Sachsen auch in späterer

Zeit noch deutlich gefühlt wurden, wird
durch manche Zeugnisse bestätigt. In
der altenglischen Übersetzung von Bedas
Kirchengeschichte, die in Alfreds d. Gr.

Zeit auf anglischem Boden entstanden

ist, werden die ersten Worte der Vorrede

Historiam gentis Anglorum ecclesiasticam

in pect spell . . . . be Angelpeode and Seaxum
verändert und 5, 9 Angli v e l Saxones

durch Ongle and Seaxan wiedergegeben;

eine Nötigung zu diesen Änderungen lag

an beiden Stellen nicht vor. Auch sonst

finden wir eine Reihe von Fällen, wo die

Angeln und Sachsen als zwei Völker be-

handelt werden: Asser 83 gibt das all

Angelcyn der Sachsenchronik (z. J. 886)

durch Angli et Saxones wieder; in dem
Lied auf die Schlacht von Brunanburh 937
heißt es mit Bezug auf die Ankunft der

Angelsachsen in Britannien (V. 69 f.)

:

sippan eastan hider Engte and Seaxe up
becoman, in dem Lied auf den Tod Eduards
des Bekenners in der Sachsenchronik

z. J. 1065 wird von dem König gesagt

(V. 9-i 1):

weold wel gepungen Walum and Scottum

and Bryttum eac byre JEfielredes,

Englum and Sexum oretmeegeum;

endlich Menologium 185 ist von Engte

and Seaxe die Rede. Von festländischen

Zeugnissen sei eine Stelle in Einhards

Annalen (a. 786, MGS. I, 169) erwähnt:

cum ab Anglis a c Saxonibus Brittannia

insula fuisset invasa.

§ 25. Anderseits aber unterschie-
den sich die germanischen
Stämme in Typus, Sprache und Kultur

zu Anfang verhältnismäßig so wenig
voneinander, daß sie dem Aus-

land als ein Volk erschienen und von
den Kelten mit einem Namen benannt

wurden, und daß sie selbst sich dem Aus-

land gegenüber als ein Volk fühlten

und das Bedürfnis nach einer gemeinsamen

Benennung empfanden. Auch nach stär-

kerer Ausprägung der dialektischen Unter-

schiede blieb das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit bestehen; die politischen Eini-

gungbversuche und später der Gegensatz

zu den Dänen trugen zur steten Belebung

desselben bei.

§ 26. Das antängliche Schwanken der

Lateinisch schreibendenChronisten zwischen

den Namen der beiden Hauptstämme
zeigt, daß diese sich in ihrer Bedeutung

einigermaßen die Wage hielten. Wenn
als Sieger aus diesem Kampf bei den

Festlandsvölkern und den Inselgermanen
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selbst schließlich nicht (wie bei den Kelten)

die Sachsen, sondern die Angeln hervor-

gingen, so scheint mir der Grund dazu

ein doppelter gewesen zu sein: einerseits

das Bedürfnis, die Inselsachsen
von den Altsachsen des Fest-
lands zu unterscheiden, die ein all-

bekannter, mächtiger Stamm waren, ander-

seits die Tatsache, daß die Angeln nach

ihrer Niederlassung in Britannien auf dem
Festland keine Rolle mehr spielten, wäh-

rend sie auf der Insel nicht nur an Aus-

dehnung der Hauptstamm waren, sondern

im 7. und 8. J h. auch politisch
entschieden das Übergewicht
hatten und zuerst eine National -

literatur entwickelten. Bei den

Sachsen mag zeitweise auch das Gefühl

der kulturellen Überlegenheit über ihre

kontinentalen Vettern, die erst von ihnen

die Segnungen des Christentums und der

literarischen Bildung erhielten, dazu bei-

getragen haben, sie zur Annahme des

Namens ihres Rivalenstammes als Be-

zeichnung für das Gesamtvolk geneigt zu

machen. Als dann im 9. Jh. die Hegemonie
auf politischem und literarischem Gebiet

an die Westsachsen überging, war die

Namenfrage bereits entschieden: in Alfreds

d. Gr. Zeit sind die Ausdrücke englisc,

Angelcyn im weiteren Sinn jedenfalls in

der sächsischen Literatursprache schon

eingebürgert. Es mag sein, daß sie in der

sächsischen Volkssprache sich erst zur Zeit

des nationalen Kampfs gegen die Dänen
durchsetzten, der ja in erster Linie die

Angeln berührte und einen Gegensatz von
Engla lagu und Dena lagu schuf.

§ 27. Die Verschmelzung der beiden

Hauptstämme zu einer Nation aber ist

das Ergebnis von Kämpfen auf britanni-

schem Boden, nicht ein Erbstück aus

kontinentaler Zeit. Angeln, Sachsen und
Juten wanderten getrennt voneinander
in Britannien ein und nahmen getrennte

Gebiete in Beschlag; und da die Besiedlung
nicht durch die Stämme in ihrer Gesamt-
heit, sondern in einzelnen Scharen und
Verbänden erfolgte, so wurde die örtliche

Gruppierung der Einwanderer zueinander
in Britannien sicher nicht genau die

gleiche wie in der Heimat.
Dadurch aber war eine neue Epoche

in der sprachlichen und
politischen Entwicklung ge-

geben, die ihren Ausgangspunkt von der

geographischen Nachbar-
schaft auf britannischem Boden nahm.
Es mußten sich sprachliche Neuerungen
einstellen, deren Verbreitungskurven bei

dem Mangel an völkerscheidenden natür-

lichen Hindernissen die alten Stammes-
grenzen vielfach überwucherten. An die

Stelle der Stammesdialekte traten neue

geographische Dialektgruppen. Mit Un-
recht werden in der altenglischen Grammatik
meist die angestammten Unterschiede zwi-

schen 'Sächsisch' und Anglisch' zu stark

betont, die in Wirklichkeit wohl bald durch
die insularen Neubildungen in den Hinter-

grund gedrängt worden sind.

Ähnlich war es auf politischem Gebiet.

Der Stammesunterschied blieb zwar noch
lange deutlich ausgeprägt, aber innerhalb

der alten Hauptstämme entstanden zahl-

reiche kleinere Einzelstaaten, die sich

gegenseitig befehdeten. Auch hier machte
sich die Einwirkung der geographischen

Lage geltend; innerhalb des anglischen

Stammes bildete sich frühzeitig ein Gegen-
satz zwischen den Ansiedlern nördlich

und südlich des Humber, Northumbriern
und Merciern, heraus, welch letztere durch

manche Interessengemeinschaften enger

mit den Sachsen verknüpft waren. Durch
diese Vielheit von Kleinstaaten wurden
die ursprünglichen Stammesgegensätze ver-

wischt, was der nationalen Einigung förder-

lich war.

§ 28. Der völkische Zusam-
menschluß aller Staaten
Britanniens wurde schon früh an-

gestrebt und fand in der Idee der Hegemonie
des Bretwalda ihren Ausdruck. Der
vielfache Wechsel dieser Würde zwischen

Northumbriern, Merciern, Kentern und
Westsachsen mußte das Gefühl der völki-

schen Zusammengehörigkeit stärken und
beleben. Der Übergang der Hegemonie
auf die Westsachsen und die endgültige

Einigung der Nation durch Egbert fand

dann ihre blutige Besiegelung unter Alfred

d. Gr. auf den Schlachtfeldern der Dänen-
kriege, wo Sachsen und Angeln Schulter

an Schulter gsgen die nordischen Eindring-

linge kämpften.
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§ 29. Die Einigung der angelsächsischen

Stämme war also eine rein politische,

durch die Vorherrschaft eines Staates

bedingt; eine Rassenmischung in größerem

Umfang war damit nicht verbunden.

Doch bleibt es anderseits fraglich, ob wir

annehmen dürfen, daß die Angeln und

Sachsen sich in ihren Rasseneigentümlich-

keiten von Haus aus wesentlich mehr
voneinander unterschieden als in ihrer

Sprache und Kultur. Wirkliche Rassen-

mischungen dagegen fanden in altenglischer

Zeit im Westen mit den Kelten, im Osten

mit Skandinaviern statt; und wenn uns

später Unterschiede in Temperament und
Begabung bei der Bevölkerung verschie-

dener Gegenden Englands auffallen, so

sind diese, soweit sie nicht in sozialen

und wirtschaftlichen Verhältnissen ihre

Erklärung finden, vielleicht eher auf den

keltischen und skandinavischen Einschlag

als auf uralte Stammesverschiedenheiten

zwischen Angeln und Sachsen zurück-

zuführen.

E. A. F r e c m a n The Use of the Word
'English', App. A in seiner Hist. of the Norm.

Conqu. 2 I 529—41; 1870. E. K n o t h e Angel-

sächsisch od. Englisch} Greifswalder Diss. 1877.

Bremer PGrdr. 3 III 840—60. H o o p s

Waldb. u. Kulliirpfl. 14. Kap. Die kontinentale

Heimat d. Angelsachsen u. die röm. Kultur;

S. 566—89; 1905. R. Jordan Eigentümlich-

keiten des angl. Wortschatzes; AF. 17. 1906.

D e r s. Die Heimat d. Angelsachsen; Verhandl.

d. Baseler Philol.-Vers. 1907, S. 138—40. Chad-
wick The Origin of the English Nation. Cambr.

1907. Ludw. Schmidt Allg. Gesch. d.

germ. Völker 158—161; 1909.

Johannes Hoops.

Angelsächsische Funde. § i. Die ältesten

germ. Eroberer S.- und W.-Englands, seit

etwa 400 n. Chr., übten teils die ihnen

vom Festland her geläufige Verbrennung,
teils die unter christlichem Einfluß durch-
greifende brandlose Bestattung ihrer Toten.

Die erstere herrschte vorwiegend bei den
Angeln von Norfolk bis Inner-Mercien,

die letztere bei den Juten Kents; doch
entstanden schon vor der Annahme des

Christentums Nekropolen mit gemischter

Bestattung. Die Begräbnisplätze lagen
meist auf erhöhten Punkten in der Nähe
der Städte, manchmal an der Stelle alter

römischer Friedhöfe. -In den brandlosen

Gräbern trifft man meist nur ein Skelett,

seltener zwei bis vier, auf dem Rücken
liegend mit den Beigaben und Resten der

Kleidung, manchmal in einen Holz- oder

Steinsarg oder mit Steinen umstellt. Die

Gräber sind I—2 m tief; darüber erhebt

sich ein jetzt flacher, einst höherer, mit

einem Graben umzogener Tumulus. Sie

stehen meist in Gruppen, doch kommen
auch einzelnstehende Tumuli sowie Flach-

gräber vor. Auf heidnische Bestattungs-

riten deuten die oft zahlreich in oder auf

die Gräber geworfenen alten Topfscherben

und Tierknochen sowie Tierzähne. Mancher-

lei landesübliche Grabgebräuche sind auch

literarisch, aus Dichtungen und kirch-

lichen Verboten, bekannt.

§ 2. Die wertvollsten Beigaben, nämlich

die Waffen und besonders die Schmuck-
sachen, sind mehr für die Zeit und die

Kulturzone im allgemeinen charakteristisch

während die sehr häufigen Tongefäße,

wie immer, größere lokale Besonderheiten

zdgen. Unter den Waffen sind, wie auch

in den festländ. Nekropolen, Schwerter

ziemlich selten, dagegen fast alle von dort

bekannten Formen der Lanzen- und Speer-

spitzen (auch Angonen) reichlich bezeugt,

ferner Skramasaxe, Streitäxte und, als

einzige Schutzwaffenreste, konische, in eine

Spitze oder einen Knauf auslaufende, manch-
mal sehr hohe Schildbuckel. (S. Tafel 3.)

Die zahlreichen, zum Teil überaus schönen

und kostbaren Schmucksachen zeigen bei

den einzelnen Stämmen manchmal ein

besonderes (zuweilen barockes) Gepräge;

sie bestehen in sehr verschieden gestal-

teten Fibeln, Nadeln, Schnallen, Ge-

hängen, Glasperlen u. dgl. Den breitesten

Raum nehmen die oft in Cloisontechnik

reich verzierten Fibeln ein, teils Bügel-

fibeln mit halbkreisförmiger oder (häufiger)

viereckiger Kopfplatte, teils Plattenfibeln,

kreisförmig, in S- oder Vogelgestalt. Außer
den Tongefäßen kommen auch zylindrische,

mit Metall beschlagenen Holzeimer sowie

Glasgefäße in den Gräbern vor.

J. de B a y e Industrie anglo-saxonne. Paris

1889. M. Hoernes.

Angelsächsische Rechtsdenkmäler. § i.

Schon bald nach der Bekehrung zum
Christentum haben die Angelsachsen ihre

ersten schriftlichen Rechtsdenkmäler er-
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halten, Königsgesetze (domas) der

einzelnen T e i 1 r e i c h e ,
unter Mit-

wirkung der Optimatenversammlung (im-

tenagemöt) erlassen. Kent, der zuerst

christianisierte und in der ältesten Zeit

führende Staat, machte den Anfang mit

den in die Jahre 60 1—604 fallenden 90

Gesetzesparagraphen König iEthelberhts,

denen noch während des 7. Jahrhs. Earcon-

berht (640—664), Hlothaere und Eadric

(685/686), endlich Wihtraed (695) mit

kürzeren Gesetzen folgten. Earconberhts

Gesetze sind verloren gegangen; dagegen

hat uns die übrige kentische Gesetzgebung

des 7. Jahrhs. eine Handschrift des 12.

Jahrhs. (Codex Roffensis) in einer späteren

westsächsischen Formulierung überliefert.

Ebenfalls nicht in der Originalfassung,

sondern nur als Teil der iElfredschen

Gesetzgebung ist uns das älteste Recht

von W e s s e x , das aus j6 Kapiteln

bestehende Gesetzbuch König Ines (688

bis 695), erhalten, während die um ein

Jahrhundert jüngeren Gesetze Offas von

M e r c i a (788—796) verloren sind.

§ 2. Den Abschluß dieser ältesten Zeit

der Gesetzgebung und zugleich den Über-

gang von der älteren partikularrechtlichen

zur gemeinen angelsächsischenRechts-

entwicklung bildet das Gesetzbuch JE 1
-

freds des Großen (871—901), von Al-

freds Nachfolger Edward als dömböc be-

zeichnet. Wohl gibt Alfred für Angeln,

Sachsen und Juten gemeines Recht, aber

was er als solches bietet, ist nach /Elfreds

eignem Zeugnis im wesentlichen eine

Kompilation aus Ines, iEthelberhts und
Offas Gesetzen und eine lange theologische

Einleitung, die Stücke der mosaischen

Gesetzgebung (Exodus) sowie des Neuen
Testaments reproduziert. Ines Gesetze

sind, obwohl sie zum Teil mit Alfreds

eignen Satzungen in Widerspruch stehen,

als Anhang beigefügt.

§ 3. Der Charakter dieser ältesten

angelsächsischen Gesetzgebung ist im we-

sentlichen einheitlich. Wie in den deut-

schen Volksrechten nimmt in ihr das

Privatstrafrecht mit seinen detaillierten

Bußbestimmungen den Hauptraum ein.

Daß sie nicht lateinisch, sondern in der

Volkssprache abgefaßt ist, teilt diese

ältere mit der gesamten späteren angel-

sächsischen Gesetzgebung. Aber auch
ihr Inhalt ist, wenn man von dem starken

kirchlichen Einschlag absieht, durchaus

national; weder die Volksrechte des Fest-

lands noch das skandinavische Recht haben
auf diese Rechte einen Einfluß ausgeübt.

§ 4. Das ändert sich in den Rechts-

quellen, insbesondere den Königsgesetzen

der folgenden Zeit. Das Bußstrafrecht

tritt in den Hintergrund; um so breiteren

Raum nimmt das öffentliche Strafrecht,

das Staats- und Verwaltungsrecht ein,

so daß diese späteren Gesetze weniger

den deutschen Volksrechten, als den Kapi-

tularien ähneln. Die Sprache der Gesetze

wird ausführlicher, lebendiger, unter den
späteren Herrschern allerdings auch lehr-

hafter und salbungsvoller. Vor allem

aber machen sich fremde Einflüsse geltend,

teils solche fränkischen Ursprungs, teils

(in noch höherem Grade) nordgermanische,

vorzugsweise dänische Einflüsse. Die

letzteren treten naturgemäß besonders

zutage in den Rechtsdenkmälern, die sich

auf das Gebiet des D a n e 1 a g (Denalagu)

beziehen, jene ausgedehnten Gegenden
im Nordosten Englands, in denen die

Einwanderung der Dänen und anderer

Skandinavier eine anglisch-skandinavische

Mischbevölkerung und ein anglisch-skandi-

navisches 'Mischrecht geschaffen hatten

(vgl. Steenstrup Dänelag 1882).

Dazu gehören die beiden Verträge ^Elfreds

d. Gr. mit Guthrum, dem dänischen

Herrscher von Ostangeln, von denen der

zweite nur in der Bestätigung Edwards I.

erhalten ist, ferner ^Ethelreds IL Vertrag

mit den Nordleuten von 991 und sein um
997 in Wantage erlassenes Königsgesetz

für die fünf Burggebiete des Danelag,

endlich eine Satzung der Nordhumbrischen

Geistlichkeit [Nordhymbra preosta lagu)

aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhs.

§ 5. Aber auch in den für das ganze .

Land erlassenen Königsgesetzen tritt dieser

fremde Einfluß zutage. Wir besitzen

solche von Edward I. (901—925), ^Ethelstan

(925—940), Edmund (940—946), Edgar

(959—975), iEthelred II. (978—1016) und

endlich von Knut d. Gr. (1016— 1035),

der trotz seiner dänischen Herkunft einfach

die Gesetzgebung seiner angelsächsischen

Vorgänger fortsetzte. Diese Königsgesetze



Tafel 3.

Angelsächsische Funde.

i. Bronzene Gürtelschnalle, Dorchester (Oxford). — 2. Bronzefibel mit kreuzförmigem Kopfe, Little

Wilbraham (Cambridgeshire). — 3. Vergoldete Bronzefibel mit viereckigem Kopf und Granaten,

Chessel Down (Insel Wight). — 4. Eiserne Lanzenspitze, Frilford (Oxford) x

/4
n. Gr. — 5. Silberne

Haarnadel mit Granaten, Faversham (Kent). — 6. Bronzene Scheibenfibel, Wingham (Kent).

— 7. Eiserner Schildbuckel, Farthing Down (Surrey) x

/4
n. Gr. — 8. Holzeimer mit Bronzebeschlag,

Ash (Kent) J
/6 n. Gr.

Nach de Bayc, Industrie anglo-saxonne.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.
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sind die Hauptrechtsquellen jener Zeit.

Meist nach dem Reichstag benannt, auf

dem sie zustande kamen, beschäftigten

sie sich sowohl mit weltlichen wie mit

kirchlichen Fragen, zum Teil unter formaler

Scheidung in einen weltlichen und einen

kirchlichen Gesetzesabschnitt. Der enge

Zusammenhang, in dem sie stehen, zeigt

sich in der fortwährenden wörtlichen

Wiederholung gewisser Bestimmungen;

insbesondere ist das letzte und bei

weitem umfangreichste dieser Gesetze,

ein in Winchester zwischen 1027 und

1034 erlassenes Königsgesetz Knuts, größ-

tenteils eine Rekapitulation der älteren

angelsächsischen Gesetze von Ines Ta-

gen an.

§ 6. Neben diesen Rechtsquellen staat-

licher Herkunft, zu denen man wohl auch

die von englischen Notablen (witan) und
wälschen Ratleuten (rcedboran) aufgestellte

Satzung über das Dunsaete-Land rechnen

kann, sind uns zahlreiche andere Rechts-

denkmäler überliefert. Teils sind es

Formeln für Gottesurteile oder Exkommu-
nikation, Eidesformeln (u. a. auch ein

Krönungseid aus dem 10. Jahrh.) oder

Prozeßformeln, teils sind es längere oder

kürzere Privatarbeiten, unter denen Auf-

sätze über die Verlobung (be wijmannes

beweddunge), über Sonderfrieden undSchutz-

gewalt (be gride and be munde), über die

Rechte der Hintersassen eines Edelgutes

(Rectitudines singularum personarum) und
über den klugen Verwalter (be gescead-

wisan gerefan) besonders genannt zu wer-

den verdienen. Keine Privatarbeit, sondern

das älteste Gildestatut und zugleich das

älteste Erzeugnis genossenschaftlicher Auto-

nomie bei den germanischen Völkern über-

haupt sind die unter iEthelstan entstan-

denen Judicia civitatis Lundoniae, eine

Einung der an dem Gerichtsbezirk von
London beteiligten geistlichen und welt-

lichen Großen.

§ 7. Mit Knut hat die angelsächsische

Gesetzgebung ihren Abschluß gefunden.

Von Gesetzen seiner Söhne oder Edwards
des Bekenners ist nichts überliefert, und
das Wenige, was wir von Wilhelm dem
Eroberer besitzen, weist schon entschieden

in die anglonormannische Zeit. Das
angelsächsische Recht aber erfährt auch

Hoops, Reallexikon. I.

noch in der normannischen Periode eine

starke Berücksichtigung in einer Anzahl

von Privatarbeiten, die sämtlich der Re-

gierungszeit Heinrichs I. (1100— 1135) an-

gehören. Teils sind es Kompilationen

der älteren Gesetze wie die Instituta Cnuti,

die Consiliatio Cnuti, endlich das erste

Buch des sog. Quadripartitus ( 1 1 1 4) , das

uns manches in lateinischer Übersetzung

erhalten hat, was wir in der angelsächsi-

schen Originalfassung nicht mehr besitzen.

Teils sind es Traktate, die sich als Gesetze

Wilhelms I. und Heinrichs I. oder Er-

neuerungen des alten unter Edward dem
Bekenner geltenden Rechts ausgeben und
ein Gemisch von angelsächsischem und
französisch-normannischem Recht bieten.

Dazu gehören die sog. Leges Henrici I.
y

zwischen 11 14 und 1118 vom Verfasser

des Quadripartitus unter kritikloser Be-

nutzung der älteren ags. Gesetze und
zahlreicher recht heterogener festländischer

Quellen, aber zum Teil auch auf Grund
der in der Praxis erworbenen Kenntnisse

abgefaßt, ferner die zwischen 1130 und

1135 entstandenen sog. Leges Edwardi

Confessoris (der Name stammt aus dem
17. Jahrh.), eine weniger kompilatorische

dafür aber um so willkürlichere Dar-

stellung angeblich angelsächsischer, in

Wirklichkeit anglonormannischer Rechts-

grundsätze, die sich als eine Erneuerung

des alten Rechts durch Wilhelm I. aus-

gibt und um die Mitte des 12. Jahrhs.

eine erweiterte Neubearbeitung erfahren

hat. Waren alle diese Werke lateinisch

abgefaßt, so sind die sog. Leis Willelme

im Anfang des 12. Jahrhs. französisch

niedergeschrieben und erst um 1200 ins

Lateinische übersetzt worden; sie schöpfen

ihren Stoff aus Erlassen Wilhelms L, aus

den älteren angelsächsischen Rechtsquellen,

insbesondere den Gesetzen Knuts, und aus

dem römischen Recht. So wenig erfreulich

diese schriftstellerischen Leistungen sind,

und so vorsichtig man auch ihre Angaben
prüfen muß, so sind sie doch wertvoll

nicht nur als charakteristische Denkmäler

einer Übergangszeit, sondern auch wegen
der mancherlei wertvollen Angaben, die

sie über das ältere Recht bieten. Weit

bedeutsamer als alle diese Quellen ist

Wilhelms I. Domesday-Book (s. d.).
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Die älteren Ausgaben der angel-

sächsischen Rechtsdenkmäler sind veraltet

durch die mustergiltige Ausgabe von

F. Lieber mann Die Gesetze der Angel-

sachsen I 1903 (II 1 enthält ein Wörter-

buch). Die für ihre Zeit hervorragende

Ausgabe von Reinhold Schmid,
2. Aufl. 1858, besitzt noch Wert durch

ihr treffliches Sachregister.

v. Amira PGrundr. III 69 f. 74 ff. (19 f-

; 24 ff.). B r u n n e r Gesch. d. engl. Rechts-

quellen im Grundriß 1909, 4 ff. (dort auch Ver-

zeichnis der älteren Lit., insbesondere der

grundlegenden Arbeiten F. L i e b e r m a n n s).

Für die anglonormannischen Quellen vgl. auch

S t u b b s Lectures on early Engl. Hist. 37 ff.

S. Rietschel.

Angelsächsische Schrift. § i. Die Ent-

wicklung der ags. Seh. hängt eng zusammen
mit der Christianisierung der germanischen

Eroberer (vgl. Bekehrungsgeschichte § 20

ff.). Diese wurde zunächst von Rom aus

versucht, indem Papst Gregor 597 den Au-

gustinus mit einer Schar von Mönchen an

den kentischen Hof entsandte, wo auch

schon ein fränkischer Bischof als Kaplan

der christlichen Königin lebte. Wir wissen,

daß Papst Gregor an die Missionare unter

anderm viele Bücher schickte (Beda,

Hist. Eccles. I 29), jedenfalls in der Schrift,

die damals in Italien üblich war, der

Unziale, daneben wohl auch in der neuauf-

gekommenen Halbunziale. Die Unziale
ist aus der Kapitalschrift der römischen

Denkmäler entwickelt, dadurch daß die

Buchstaben beim Schreiben mit dem
Schilfrohr ihre Ecken verloren und so ein

gefälligeres Aussehen bekamen: für A E H
M D treten die gerundeten Formen 3, G h
PO Ö ein, statt Q schreibt man jetzt q.

Die Halbunziale ist eine Weiterent-

wicklung der Unziale in der Richtung der

Kursive: um die Schrift leichter zu ge-

stalten hatte man einige Buchstaben aus

der römischen Geschäftsschrift, der Kur-
sive, in die Buchschrift aufgenommen:
BDAMNSFRG können ersetzt werden
durch bdamnffrg. — Aber nichts

scheint von dieser ersten Nachahmung der

christlichen Schrift bei den Angelsachsen
übrig geblieben zu sein. Zehn Jahre nach
Augustins Landung schon brach eine heid-

nische Reaktion durch unter dem konser-

vativen König Raedwald von Ostanglien:

so blieb die christliche Kultur auf das

kleine Gebiet des kentischen Hofes be-

schränkt. Wiederum zwanzig Jahre später

(627) geht von hier die Christianisierung

Nordhumberlands aus unter Paulinus, dem
Kaplan der kentischen Königin. Aber in

den sechs Jahren, die dieser im Lande
zubrachte, konnte natürlich auch keine

lebensfähige Schreibschule entstehen. Die

Zahl der römischen Geistlichen in England
war viel zu gering, als daß sie die ganze

Kultur hätten umgestalten können.

§ 2. Da kam, gerade als. Paulinus aus

Nordhumberland geflohen war, dort Os-

wald auf den Thron seiner Väter (634—642).

Er war unter der Regierung seines Vor-

gängers Eadwine in St. Columbas Kloster

Iona, auf einer Insel an der Westküste

Schottlands, also ganz in irischer
Umgebung erzogen worden. Jetzt rief

er irische Missionare in sein Land. Aidan
aus Iona folgte dem Ruf als Bischof der

Nordhumbrer und gründete sogleich mit

irischen Mönchen sein Bischofskloster auf

der Insel Lindisfarne (heute Holy
Island) an der nordhumbrischen Küste,

einem Ort, dessen Lage an das Stamm-
kloster erinnerte. Und von Lindisfarne

geht nun die Verbreitung christlicher Kul-

tur in England aus, und zwar in viel nach-

haltigerer Weise als einst von Canterbury.

Der König der Westsachsen, Cynigils, wird

von Oswald aus der Taufe gehoben, der

erste Bischof der Mercier, der heilige

Ceadda, ist ein Lindisfarner Mönch. Zahl-

reiche Klöster werden von hier aus begrün-

det. In Lindisfarne ist auch
die angelsächsische Schrift
entstanden. Den Iren waren römi-

sche Einrichtungen nur durch die Missio-

nare und ihre Bücher zugekommen. Es

gab hier keine römische Verwaltung wie

in den andern Ländern Westeuropas. Des-

halb haben die Iren auch nur die Buch-

schrift, nicht die Geschäftsschrift Roms
kennen gelernt. Schon im 7. Jh. hatten

sie aber für die Zwecke des Alltags selb-

ständig die Halbunziale zu einer Kursiv-

schrift ausgestaltet, die sich dadurch,

daß man nun die Gänsefeder statt des

Schreibrohrs verwendete, zu einer eigen-

artigen Spitzschrift umgebildet hat. Sie
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ist charakteristisch geworden für die briti-

schen Inseln, weshalb man ihrjnit gutem

Recht den Namen „Insulare" geben kann,

der bezeichnender ist als ,,anglo-irische

Kursive", ,,anglo-irische Minuskel", „anglo-

irische Spitzschrift". Andre bezeichnen

mit „insularer Schrift" Halbunziale und
Spitzschrift (Insulare) zusammen (Traube,

Perrona Scottorum, Münchner Ak.,Sitz.-

Ber. 1900, p. 470). Der irische Evan-
gelienkodex von Keils (Trinity College,

Dublin; Facsimiles Palaeograph. Soc. I,

55—58, 88, 89), der in die 2. Hälfte des

7. Jhs. versetzt wird, zeigt, wie die neue

Insulare auch gelegentlich schon die Buch-
schrift beeinflußt. So haben also die

Angelsachsen von Anfang an die feierliche

Halbunziale und die geläufige Insulare von
den Iren gelernt.

§ 3. Nun brach unter Oswalds Nach-
folger Oswiu (642—670) in Nordhumber-
land der Streit zwischen der irischen und
der römischen Kirche aus (vgl. Bekehrungs-

geschichte § 23 f.). Wieder war es eine

kentische Gemahlin des Königs, die die

Konfession von Canterbury im Norden
einführen wollte. Drei junge Nordhumbrer
erwiesen sich als die energischsten Vor-

kämpfer Roms: Wilfrid, sein Freund
Benedict Biscop Baducing und dessen

Genosse Ceolfrid, Bedas Lehrer. In ihrem

Kreise scheint man auch als Gegengewicht

gegen die irische Schrift besondern Nach-
druck auf die U n z i a 1 e gelegt zu haben.

Benedict Biscop und seine Freunde unter-

nahmen viele Reisen nach Rom und
brachten von dort reiche Schätze an
Büchern mit. Die italienische Unzial-

schrift dieser Bücher suchten sie dann in

England genau nachzuahmen. Beispiele

solcher Vorlagen sind — wenn sie nicht

doch noch einer früheren Schicht ange-

hören — das Canterburyer Evangeliar

Augustins (jetzt Cambridge C. C. C. 286;

Facs. Pal. Soc. 33, 34, 44; vgl. Traube,

Regula Benedicti S. 107) und der Wor-
cesterer Hieronymus der Cudswicte (jetzt

Würzburg M. P. Theol. Qu. 2; Facs.

Chroust, Monumenta Palaeogr. V 2, 3),

endlich auch der griechisch-lateinische

Codex des Acta Apostolorum (Oxford,

Laud. g. 35; Facs. Pal. Soc. I 80), den ver-

mutlich Beda benutzt hat. Auf der Synode

zu Whitby, 664, errangen die Reformer
einen vollständigen Sieg über die irischen

Mönche. Rom nutzte diesen Sieg aus

durch die Berufung Theodors von Tarsus

auf den Canterburyer Erzstuhl (669—690).

Durch ihn und seinen Genossen, den afri-

kanischen Abt von Nisida bei Neapel,

Hadrian, wurde die engere Verbindung Eng-
lands mit Italien dauernd befestigt. Sie

bereisten das ganze Land bis hinauf nach
Lindisfarne, das von den irischen Mönchen
verlassen worden war, und brachten über-

all ihre italienischen Bücher mit. Es ist

ihnen aber nicht gelungen die allenthalben

aufblühende Saat der keltischen Missionare

zu vernichten: die Kunst der Iren hatte

festen Fuß unter den Angelsachsen gefaßt,

und die Schreibkunst nicht weniger als die

dekorative Kunst. Aus dem Kreise dieser

romfreundlichen Bewegung stammen unsre

Unzialhandschriften. Ceolfrid

ließ um 710 als Abt von Jarrow und
Wearmouth drei Bibelhandschriften an-

fertigen: je eine für seine beiden Klöster,

die dritte aber wollte er selbst dem Papst

überbringen. Es war ihm nicht vergönnt,

auf diese Weise dem Haupt der Kirche

einen Beweis vom Erfolg seines Lebens-

werkes zu geben. Auf der Reise verschied

Ceolfrid zu Langres (716), aber seine Bibel

kam doch nach Rom und ist uns in dem
Codex Amiatinus der Laurentiana zu Flo-

renz erhalten. Die Übereinstimmung im
Schriftcharakter mit den römischen Mustern

ist so groß, daß Corssen (Gott. gel. Anz.1894,

860) sogar vermutete, er habe italienische

Schreiber gehabt. Dieselbe Schrift zeigt

das Durhamer Lucasfragment (Cathed.

Lib. A II 17, fol. 103—in ; Facs. New
Palaeographical Society 157), das also

auch wohl in einem von Ceolfrids Klöstern

um 710 geschrieben ist. Andererseits

weist ein Londoner Vulgatablatt (Addit.

37-777; Facs. New Pal. Soc. 158, 159)

aus derselben Zeit enge Verwandtschaft

mit dem Cod. Amiatinus in der Zeilen-

abteilung auf. Den Sieg der irischen

Schreibkunst verkündet dagegen schon

die Durhamer Evangelienhandschrift (Cath.

Lib. A II 16; Facs. New Pal. Soc. 54),

deren unziale Hände von halbunzialen

abgelöst werden, und die in ihren umtupf-

ten Initialen deutlich den irischen Stil
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verrät. Aber auch in Canterbury selbst

zeigt sich das: der um 700 geschriebene

Psalter aus dem dortigen Augustinus-

stift, vgl. Tafel 4, Nr. I (Cotton. Ves-

pasian. A I; Facs. Pal. Soc. I 18), ent-

lehnt seinen reichen Schmuck fast nur

der heimischen Kunst. Traube stellte

hierher (in den ,,kentischen Kultur-

kreis' ') die Oxforder Benediktinerregel

(Hatton 42; Facs. Traube, Textgeschichte

der Regula S. Benedicti, München 1898

Tafel I, dazu S. 59). In den Lindisfarner

Kreis könnte wiederum das Evangeliar

in Duodezformat weisen, das im Grabe des

heiligen Cudberht, der ja Abt dieses

Klosters gewesen war, gefunden sein soll

(Ms. in Stonyhurst; Facs. Pal. Soc. I 17).

Ein Londoner Doppelblatt mit liturgischen

Gebeten (Addit. 37.518 fol. 116; Facs.

New Pal. Soc. 132) ist schwer zu placieren.

Endlich gehören hierher noch die drei

unzialen Urkunden aus Kent (a. 679),

aus Essex (a. 692) und aus Mercien (a. 736;

Facsimiles of Ancient Charters in the

British Museum Vol. I). Hier hat sich

noch eine Konzession an die altheimische

Form notwendig gemacht, indem zur

Wiedergabe des germanischen Lautes w
ein Buchstabe der Runenschrift entnom-

men werden mußte. Dieses f> findet

sich neben der Rune für die interdentale

Spirans
J>

in der engl. Halbunziale und
Insulare dann allgemein gebraucht (vgl.

Runen).

§ 4. Die ganze unziale Bewegung unter

Männern wie Biscop Baducing und Theo-
dor hatte etwas Künstliches, was ihr kein

langes Leben verhieß. Von einem Exem-
plar der Vulgata-Evangelien, das Hadrian
aus der Gegend von Neapel nach Nord-
humberland gebracht hatte, und von dem
auch das Durhamer Lukasfragment ab-

geschrieben zu sein scheint, stammt die

prächtige Evangelienhandschrift der Lin-

disfarner Bischöfe ab, vgl. Tafel 4,

Nr. 2, (London. Cotton. Nero D IV,

circa 700; Facs. Pal. Soc. I 3—6, 22),

die besonders wegen ihrer künstlerischen

Ausstattung berühmt ist. Aber in Schrift

und Schmuck folgt sie ganz den iri-

schen Traditionen: sie ist das schönste

Beispiel für die breite runde Halb-
unziale der Angelsachsen, deren dicke

Striche deutlich die Technik des Schreib

-

rohrs verraten, das man wohl auch zu den

unzialen Handschriften meistens benutzt

hatte. Die Initialen sind umtupft oder

mit einem einfachen Farbenklecks, meist

rot, grün oder gelb, gefüllt; bei der künst-

lerischen Ausschmückung, bei der das

Bandornament, die Spirale und der Punkt
vorwiegt, ist hauptsächlich auf die Raum-
füllung gesehen, wie es der irische Stil

verlangte. Daß dies irische Schule ist,

zeigt der um dieselbe Zeit in ganz ähnlicher

Schrift in Irland geschriebene Evangelien -

kodex des heiligen Ceadda in der Kapitel-

bibliothek von Lichfield (Facs. Pal. Soc. I

20), sowie die etwa hundert Jahre später

(vor 820) ebenfalls in Irland nicht mehr
so ganz rund geschriebenen Evangelien

MacRegols (Rushworth-Ms., Oxford, Bodl.

D. 24 No. 3946, Facs. Pal. Soc. I 90). Die

alte Rundschrift zeigt auch nicht mehr
ganz die um 840 in Durham geschriebene

Liste der Wohltäter der Kathedrale, der

Liber Vitae (Ms. London, Cotton. Domit.

A VII; Facs. Pal. Soc. I 238). Hauptsäch-

lich für Prachtexemplare verwendete man
diese breite, dicke, runde Rohrschrift.

Dünner, wahrscheinlich mit der Feder ge-

schrieben sind die Evangeliencodices von

Canterbury (London, Royal Ms. I E VI;

Facs. Pal. Soc. I 7) und Durham (Cath. Lib.

A II 17; Facs. New Pal. Soc. 30), die beide

dem 8. Jh. zugewiesen werden. Im übrigen

aber hat die Halbunziale bei den Engländern

sehr starke Beeinflussung von ihrer jüngeren

Schwester, der Insulare, erfahren, so daß

man sogar von einer in verschiedenem

Grade gemischten Schrift sprechen kann

(gewöhnlich als „angelsächsische Rund-
schrift", ,,round English Minuscules" be-

zeichnet). Im Lauf des 8. Jhs. geht dabei

die Rundung immer mehr verloren und

macht der eckigen Schreibtechnik der

Insulare Platz: hierher gehört der Beda

zugeschriebene Durhamer Cassiodor (Cath.

Lib. B II 30; Facs. Pal. Soc. I 164) und die

halbunzialen Teile der obenerwähnten Dur-

hamer Evangelien, die nach einem Katalog

des 14. Jhs. gleichfalls von Bedas Hand
stammen sollen, obwohl auch die dem
Cassiodor ähnliche 2. Hand (New Pal.

Soc. 55) diesem gegenüber Unterschiede

aufweist. Eine noch ziemlich breite,



Tafel 4.

I. Unziale. Psalter aus dem Augustinusstift, Canterbury. Um 700. British Museum, Cotton, Ves-
pasian A. I. Pakeographical Society I PI. 18. (Glosse um 900.)

O..TT coro oooTAfiST ercoNTR
"jeTpaNOxcr>eNT\(DONTiu

in eode in earan his

INTROIUIT IN AURES EIUS
ond onstyred wes ond cwecede

ET COMMOTA EST ET CONTR[EMUIT]
ond steaijelas munta

ET FUNDAMENTA MONTIU[M] ....

Halbunziale. Evangelien aus Lindisfarne. Um 700. Brit. Mus., Cotton, Nero D. IV. Palaeo-

graphical Society I PI. 3. (Glosse aus dem 10. Jahrh.)

t)oce6cnrcost>iceiis

eraeusös stürm l

Et aperiens ö's suum
geiserde hea cuoecJ

docebat eos dicens

3. Insulare. Brief an den Erzbischof Berhtwald von Canterbury. 705. Brit. Mus. Cotton, Augus-

tus II. 18. Facsimiles of Ancient Charters in the British Museum I 5. Keller, Angel -

sächs. Palaeogr. I S. 18.

. . . tue. almitatis suplex seruulus salutew

. . . mihi semp^r inerat. quanto magis in aduersis

. . . [paruitat]em p^rurbget. Inde ergo nunc instante ne

4. Insulare. Beda, Historia Ecclesiastica. 8. Jahrh. Brit. Mus. Cotton, Tiberius C. II. Pala-o-

graphical Society I PI. 141.

qui eriam postea fratribz^

eiusdem
ecclesiae lindisfarnensis

in qua
educatus est. Abbatis

iure pntfuit.,

Angelsächsische Schrift.

Ueallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg.







Tafel 5.

5. Insulare. Urkunde ^Ethelwulfs von We.ssex. 16. November 845. Brit. Mus. Cotton, Augustus

II. 60. Facs. Anc. Chart. II 29.

qug appellatur aling-med, Alter[a] . . ,

be nordan hege, tertia In media . . .

animalibwJ illius cum armentis re[gis]

6. Insulare. König Alfreds Übersetzung der Cura Pastoralis Gregors I. Vor 900. Bodleiana,

Hatton 20. Keller, Ags. Palaeographie Tafel III. (Glosse aus dem 12. Jahrh.)

4tu

cleopodes9. nu ic eom her, Hwaet wenstu
quempiam

[u]rne hwelcne 3aet we hine lasden to sumuw
irascitw

Thilne iersad. Gif he me donne cüd ne bid, ne

7. Insulare. Urkunde König j'Eadgars. 966. Brit. Mus. Cotton Charter VIII. 33- Facs. Anc.

Chart. III. 26. (Die Urkunde ist aus Versehen 955 datiert.)

f Ego dunstan dorobornensis seccl^/g ar[chiepiscopus] . . .

f Ego selfbryb mater regis predictum . . .

f Ego oswald archi-arc/iz-episcopus eborace ciui[tatis] . . .

8. Minuskel und Insulare. Urkunde König yEthelreds. 1001. Brit. Mus. Cotton, Augustus II.

22. Facs. Anc. Chart. IV. 12.

ff up ondlong ycenan to caerssan-wyllan

UUüf- *c p«fm Waptf- so p**^i LycUn I1L1

MLI» & hostium expeditione. Actu[m est] . .

.

»I circumcincta ista terra f aer[yst] . .

.

hlawe of baem hlawe to Isem lytlan hl[awe]

Angelsächsische Schrift.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg.



Tafel 6.

9. Insulare. yElfrics Heptateuch-Übersetzung. Etwa 1020—30. Brit. Mus. Cotton, Claudius B. IV.
Palaeogr. Soc. I 71.

Hi coraon da to egypta lande, ond da eg[yptiscean] . . .

wi'f waes swyde wlitig. ond dxs cyninges . . .

hyre wli'te to pam cyninge .farao. . . .

10. Insulare. Urkunde von Thurstan über Land zu Wimbish co. Essex. 1049. Brit. Mus. Cotton,

Augustus II. 34. Facs. Anc. Chart. IV 33. Keller, Ags. Pal. Tafel 9.

irjfam hitan-
-J
gtli&x ff jitfirt> &jcft

Her cyd on pysan gewrite ^cet purstan . . .

ond for leofware. ond for aedelgyde. pam . . .

twam hidan. ond gelaeste se hired aet chm/[es] . . .

11. Insulare. Hemings Register von Worcester. 1097— 1100. Brit. Mus. Cotton, Tiberius A. XIII.

Keller, Ags. Palaeogr. Tafel 11.

am

. . . [col]forda onlang streames Ipcet hit cymed

. . . [dofedjael ond salewarpe togsedere licgad ondlang

. . . ongeign stream to wicforda ]>cet swa ond[lang]

12. Insulare. Annalen aus Peterborough. 1131. Bodleian. Laud Mise. 636. Keller, Ags. Palaeogr.

Tafel 12.

\et hi heafdon forloron Landes }o\iannc$, mynstre purh hi/« and purh his my-
cele sotseipe. pa ne cupe he \\\m na betre böte bute behet hem
and ades swor on halidom \>et gif he moste engleland secen pet he

Angelsächsische Schrift.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg-.
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schöne, aber eckige Schrift zeigt ein

Manuskript des 8. Jhs., das die Passion

mit Gebeten enthält (London, Harley

2965; Facs. Pal. Soc. I 163) und einst

in Winchester war, das also wohl dem
Süden zugehört. Vier Urkunden müssen

auch hierher gestellt werden: Ancient

Charters 700 und 759 (die Echtheit dieser

Worcesterer Urkunde scheint mir mit Un-

recht angezweifelt von Traube, Perrona

Scott. S. 509, — leider ohne Grundangabe)

in runder, 810 (Osuulf, Kent 805—8 10)

in dünner und 778 (Cynewulf von Wessex)

in dicker eckiger Halbunziale. Die letzte

zeigt, große Ähnlichkeit mit der eben-

genannten Winchesterer Passion.

§ 5. Das erste Auftreten der Insu-
lare, also der ,, Spitzschrift", in England

am Anfang des 8. Jhs. ist bezeichnend für

ihren ursprünglichen Zweck: es ist ein

Brief des Bischofs von London an den

Erzbischof Berhtwald von Canterbury,

vgl. Tafel 4, Nr. 3 (693 bis 731),

nur für den Augenblick, nicht für die

Nachwelt bestimmt. Das wird aber so-

gleich anders: man verwendet diese

Schrift, die eigentlich Geschäftsschrift war,

für Bücher, die nicht gerade Pracht-

exemplare, wie die Evangelienbücher, sein

sollten. Dabei entfernt sich die Schrift der

Angelsachsen, die immer wieder einer

runden Klarheit zusteuert, mehr und mehr
von der der Iren, deren Vorliebe für das

Stilisieren die Schrift spitz und kurz

werden läßt: einen gekünstelten Ein-

druck macht auch die irische Halbunziale,

sobald sie nicht mehr ganz rund ist (Bei-

spiele bei Steffens, Latein. Palaeographie

25 u. 42). Der Codex Moore von Bedas
Historia Ecclesiastica (Cambridge, Uni-

versity Lib. Kk 5. 16; Facs. Pal. Soc. I

139 ff.), der kurz nach 735 geschrieben ist,

scheint mir mit seinen dicken spitzen

Kurzstrichen eher von einem irischen als

von einem englischen Schreiber zu stam-

men. Dagegen sind Caedmons Hymnus
in demselben Ms. und die darauffolgende

nordhumbrische Königsliste gewiß von
Engländern geschrieben, wenn auch viel-

leicht in einer Schreibstube des Festlands

(Facs. Pal. Soc. I 141). Eine Handschrift
von Bedas Kirchengeschichte aus England,
die ebenfalls noch dem 8. Jh. angehört,

ist der Londoner Codex, Cotton. Tib. C II

(Facs. Pal. Soc. I 141 vgl. Tafel 4,

Nr. 4). Es ist zugleich die Zeit, wo
die Angelsachsen in den Schottenklöstern

des Kontinents ihre rührige Schreibtätig-

keit entfalten. Charakteristisch für die

Insulare sind die vielen Tiefstriche (r, p,

p, p, q, p, \ für s, /, r, p, q, w,p), der spitze

Absatz der Schattenschäfte, die stets von
links eingesetzten Hochstriche bei l, b, h,

I und d.

Aus der irischen Halbunziale haben die

Angelsachsen auch den Gebrauch mehrerer

tironischer Noten übernommen: "1 für

et {and), 1 für vel, -7- für est, -ff für enini,

K für auteni, 5 für eins. Während 1 die

ganze Zeit über für englisches and ver-

wendet wird, gehen die andern Zeichen,

die nicht in Texten der Volkssprache ver-

wendet wurden — mit Ausnahme von
gelegentlichem I — nach 900 verloren.

Die Iren vermittelten den Angelsachsen

außerdem die römische Quantitätsbezeich-

nung durch den Apex, die sonst verloren

gegangen war. Man setzte einen Accent

auf lange Vokale und — in Weiterver-

folgung einer römischen Grammatiker-
regel — auf einsilbige Wörter.

Von Ligaturen sind in der älteren Zeit

die eines Konsonanten mit folgendem i (;"),

später nur die von ce wichtig, die für

die altenglische Orthographie charakteri-

stisch ist.

Die Worttrennung wird nach Akzent

-

gruppen durchgeführt.

;
- § 6. Am Ende des 8. und im ersten

Viertel des 9. Jhs. bildet sich am m e r -

c i s c h e n Königshof ein charakteristi-

scher Stil aus, der sich besonders in den

Urkunden Coenwulfs zeigt, eine zierliche

Schrift, mit sehr schiefer Federhaltung,

gebrochenen Linien statt der Rundungen,

mit originellen Formen des t und 3, sowie

des (unzialen) 3. Ein Ausläufer dieser

Schule ist die Glosse des Vespasian-Psalters,

Nr. 1 der beigegebenen Tafel (Cott. Vesp.

A 1, Facs. Pal. Soc. I 18), die um
900 geschrieben ist. — Kunstlos ist

dagegen die südliche Schrift, wie

sie uns in Urkunden des 9. Jhs. entgegen-

tritt: auch hier wird die Feder recht

schief gehalten, der Absatz ist spitzer

als in Mercien, die Linienführung unhar-
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monischer.
T Während das 3 und das mit

ihm eng verwandte t in Mercien einen

schari nach oben geschwungenen Kopf-

strich zeigt, ist er in Wessex meist — aber

nicht immer: vgl. Tafel 5 Nr. 5— nüchtern

horizontal und wird zuweilen lang über die

vorhergehenden Buchstaben weg ausge-

zogen. Die Schleife des 3 ist oft in west-

sächsischen Urkunden geschlossen, in kenti-

schen ist ihr unteres Ende zurückgestülpt,

in mercischen ist der untere Abschluß ein

Schattenstrich, ein kleiner nach oben kon-

vexer Bogen. Ein Beispiel für westsächsische

Schrift von 867 ist derComputus desRaegn-

bold von Winchester (Ms. Bodl. Digby 63

;

Facs. Pal. Soc. I, 168). Charakteristisch

ist das f, das mit seinen offenstehenden

Schenkeln fast wie ein Wurzelzeichen aus-

sieht. Noch typischer für die südliche

Schrift ist der Gebrauch des t mit einem

außen ans Ende des Bogens angesetzten

Punkt im In- und Auslaut, während die

mercische Schrift nur ein punktiertes t im
Auslaut zu kennen scheint, bei dem
außerdem der Punkt innen am Bogenende
sitzt. Die westsächsische Schrift wird,

nicht ohne mercische Beeinflussung in

einzelnen Formen, weitergeführt von König
Alfred: das Hatton- Ms. der Cura Pasto-

ralis, das der König selbst an den Bischof

Werfrith von Worcester gesandt hat,

vgl. Tafel 5 Nr. 6 (Ms. Bodl. Hatton 20;

Facs. New Pal. Soc. 1, 2, Keller, Ags.

Pal. 3, Skeat, Twelve Facsimiles of

Old English Manuscripts 3). Es ist ein

Prachtbuch, das doch deutlich die Deca-
dence der ags. Schreibkunst nach den

Dänenkriegen zeigt. Die künstlichen In-

itialen sind recht roh ausgeführt in einer

Mischung von irischem und fränkischem

Stil: mit verschlungenen Bändern, Punk-
ten und Farbenklecksen, mit Tier- und
Menschenköpfen und mit Blätterwerk.

Mit dem 9. Jh. hört der spitze Absatz der

Kurzstriche auf: das letzte datierte Beispiel

dafür bildet die Urkunde Bischof Werfriths

von Worcester von 904 (Facs. Ancient
Charters und Keller, Ags. Pal. 4), mit
ganz schiefer Federhaltung und einer dieser

Zeit eigentümlichen Form des d in einem Zug.

§ 7. In den ags. Urkunden zeigt sich

von 931 an eine Änderung des Schrift-

charakters. Man schreibt sorgfältiger,

meist dicker und breiter, hält auch wohl die

Feder zunächst etwas steiler als vorher.

Der stumpfe Absatz wird allein herrschend

bei den kurzen Schattenstrichen. Sehr

verändernd wirkt auf das Aussehen der

Schrift auch die ganz unvermittelte Ver-

drängung des d durch £>. Hierher gehören

das Lauderdale-Ms. von Alfreds Orosius

und die erste Hand des Parker-Manuskripts

der altengl. Annalen. Offenbar hatte man
sich die schöne alte Halbunziale, wie sie

in Wessex vor den Dänenkriegen geübt

worden war, zum Muster genommen. Viel-

leicht waren auch kontinentale Einflüsse

maßgebend. Halbunziale Buchstaben, wie

das runde Unzial-s, das Majuskel-iV, oder

das runde Schluß-^ mit dem Punkt innen

am •Bogenschluß und die Ligatur tj

weisen deutlich auf die Herkunft der

Reform. Das ist am besten sichtbar in

den Urkunden unter Eadwig (956—959)
und Eadgar (959—975), vgl. Tafel 5

Nr. 7, deren äußerst sorgfältige, dicke

und breite, etwas barocke Schrift sich

direkt neben die Urkunde des Königs

Cynewulf von Wessex (778) und die

Winchesterer Passion, saec. VIII, stellen

läßt. In dieser Zeit unter Eadgar, ist wohl
das Exeter-Ms. der altenglischen Poesie

(Facs. New Pal. Soc. 11) und das Cotton.-

Ms. der Beda- Übersetzung geschrieben.

Etwas jünger ist die zweite Sammelhand-
schrift altenglischer Literatur, in der Dom-
bibliothek von Vercelli (Facs. von Wülker
Codex Vercellensis, Leipz. 1893), die etwa

970—80 angesetzt werden kann.

§ 8. Um die Mitte des 10. Jhs. beginnt

die Durchdringung Englands mit fran-

zösischer Kultur und zwar zunächst durch

die Neuregelung der Benediktiner -Klöster.

Von Fleury, der Cluniacenserschule an der

Loire, geht diese Bewegung aus. Alles

was modernen Geist und Eifer zeigt,

studiert dort. An der Spitze stehen

in England der Erzbischof Dunstan von
Canterbury und die Bischöfe iE£>elwold

von Winchester und Oswald von Worcester.

(Siehe die beiden Unterschriften auf

Nr. 7 der Tafel 5, die aber hier noch
in Insulare, nicht in Minuskel ge-

schrieben sind.) In ihren zahlreichen

Schulen lernt man das Lateinische mit

fränkischer Minuskel schreiben und unter-
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scheidet es dadurch vom Englischen, für das

man die Insulare beibehält. Diese Trennung
setzt sich bis ins 12. Jh. hinein fort, vgl.

Tafel 5, Nr. 8. Die Minuskel wird

in England mit gerader Federhaltung,

breit und rund geschrieben und zeigt wenig

selbständige Entwicklung. In den Buch-
staben liegen die Hauptunterschiede zur

Insulare bei a
}
d, s

} /, r, g. Das erste Bei-

spiel ist Eadwigs Urkunde von 956 und in

derselben Hand die Belehnung Eadgars

von iE|>elwolds Kloster Abbingdon, 961,

das schönste ist das Benedictionale desselben

Bischofs (Facs. Pal. Soc. I142, 143), das mit

Gold und Silberschrift und mit altertüm-

licher Kapitale am Anfang geschmückt ist.

§ 9. Auch die Insulare zeigt von etwa

960 an viele Veränderungen. Ein Einfluß

der Minuskel ist darin zu sehen, daß die

Federhaltung immer gerader wird und im
II. Jh. ganz senkrecht zur Zeile ist. Auch
eine neue Form des a, das im 10. Jh. bisher

zumeist spitzig und dreieckig geschrieben

wurde, ist durch die fremde Technik

beeinflußt: die ziemlich runde Schleife

wird an einen oben ganz leicht nach

links übergreifenden Balken angehängt,

vgl. Taf. 5, Nr. 8 und Taf . 6, Nr. 9. Mehrere

alte Formen sterben um 960 aus: das

punktierte t, das p mit dem kurzen Ab-
strich am Ende des Bogens, das F-förmige

y. Das p wird nach 960 nicht mehr im
Inlaut geschrieben. Dabei ist der Norden
immer um ein paar Jahrzehnte hinter dem
Süden zurück. Für das 1 1. Jh. bezeichnend

ist dann das Verschwinden des hohen e

der Kursive und die Alleinherrschaft des

punktierten y. Man schreibt in dieser

Zeit gewöhnlich sehr korrekt mit geraden,

oft scharf abgeschnittenen, aber nicht

mehr spitz abschließenden Strichen; die

Rundungen sind zunächst gut ausgeführt,

werden aber nach 1050 gerne gebrochen.

Hoch- und Tiefstriche werden meist lang

ausgezogen in der ersten Hälfte des 11. Jhs.,

was besonders beim/ und dem jetzt sehr

häufigen langen / auffällt. Der Balken
es / ist weit nach oben verlängert. Vgl.

Taf. 5, Nr. 8 und Taf. 6, Nr. 9. 10. Später

werden diese Längsbalken immer mehr
verkürzt, was der Schrift gegen das Ende des

Jahrhunderts und später etwas auffallend

Gedrungenes gibt. Vgl. Tafel 6, Nr. 11. 12.

Während bei den Angelsachsen kein

Unterschied zwischen Urkundenschrift und
Bücherschrift existierte, drang mit der

normannischen Eroberung auch die Ur-

kundenschrift der Franzosen in *, England

ein, die sich in der königlichen Kanzlei seit

Heinrich I. findet.

1. Materialsammlungen: J. O.

Westwood Palceographia Sacra Pictoria.

London 1843—45- Wichtig für die Illustratio-

nen. — The Paleeographical Society. Facsimiles

of Manuscripts and Inscriptions. 2 Serien. Lon-

don 1873

—

x 894. 465 Tafeln. Die bedeutendste

Sammlung. Sie wird fortgesetzt durch The

New Paleeographical Society. Oxford University

Press, die seit 1903 vortreffliche Tafeln veröffent-

licht. — Facsimiles of Ancient Charters in the

British Museum. London 1873—1878. Her -

v. Bond u. Thompson. 4 Bde. Die in-

struktivste Sammlung für die Entwicklung der

ags. Schrift. — Catalogue of Ancient Manuscripts

in the British Museum. London 1884. Her. v.

Thompson u. Warner. 61 Tafeln. —
Keller Angelsächs. Palaeogr. 13 Tafeln. (S.

unter 2). — S k e a t Twelve Facsimiles of Old

Engl. Manuscripts. Oxford 1892. 3 ags. Tafeln.

2. Darstellungen: Thompson Hist.

of Engl. Handwriting A. D. 700—1400. Transact.

of the Bibliograph. Soc.V. London 1 901. —Wolf g.

Keller Angelsächs. Palaeographie. Die Schrift

der Angelsachsen mit besonderer Rücksicht auf

die Denkmäler in der Volkssprache. (Palaestra

43.) Teil 1: Einleitung; Teil 2: 13 Tafeln mit

Text. — Wichtig ist auch der begleitende Text

zu den Facsimiles der Palseographical Society.

Dazu kommen dann die betreffenden Abschnitte

in den unter „Deutsche Schrift" genannten Ar-

beiten über die lateinische Paläographie. Am
ausführlichsten behandelt die ags. Schrift

Thompson Handbook of Greek and Latin Pa~

Iceography. 3 London 1906. — Eingehender als

sonst ist sie auch dargestellt von B r e t h o 1 z

in Meisters Grundriß d. Geschichtswissenschaft. —
Einzelfragen beantworten T r a u b e s Aufsätze

besonders Perrona Scotorum, Münchener Akad.

;

Keller Über die Accente in den ags. Hss.

Prager Deutsche Studien Heft 8, Prag 1908,

und über dieselbe Frage in wesentlich demselben

Sinne Lorenz Schmidt Lautl. Unter-

suchung d. Sprache des Lceceboc, Bonn 1908 (er-

schien. 1910), das eine merkliche Vertiefung der

Dissertation desselben Verf. über die Akzente

in den ags. Hss., Bonn 1907, enthält.

Wolfgang Keller.

Ango. A. Archäologisches. § 1.

Eine vornehmlich bei den Franken vom
5. bis 8. Jahrh. gebräuchliche eiserne
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Wurflanze ist der ango, in den ahd. Glossen

mit 'aculeus' oder 'spiculum' übersetzt;

Abb. 14. Ango.

Nach Lindenschmit DA. Fig. 75. 76.

ae. onga). Sie besteht aus einem langen

dünnen sehr biegsamen Eisenschaft, der

oben sich verjüngend in einer kurzen

starken, mit zwei (seltener drei oder vier)

Widerhaken versehenen Spitze endet und
unten in eine offene, bisweilen in mehrere

Streifen gespaltene, stets sehr tiefe Tülle

verläuft, in welcher ein kurzer durch
Eisenringe festgehaltener Holzschaft steckt.

Die durchschnittliche Länge des Eisen-

teiles beträgt etwas über einen Meter.

§ 2. Die Frage nach der Herkunft

dieses eigenartigen Wurfspeertypus ist un-

gelöst. Der Ableitung aus dem römischen

pilum steht sein spätes Auftreten und
das Fehlen von Zwischenstufen entgegen.

Wie es scheint, ist er am Rhein, auf

fränkischem Boden, wo er in den (meist

reicher ausgestatteten) Gräbern am häufig-

sten vorkommt, entstanden. Über seine

Verwendung bei den Franken berichtet

ausführlich Agathias II 5 (vgl. auch

Walthari 983 ff.). Von den Franken
scheinen ihn dann die benachbarten germ.

Stämme übernommen zu haben. In den

gleichzeitigen Funden Dänemarks und
Skandinaviens fehlt er. Daß eine

nahe verwandte Waffe den Nordgermanen
aber nicht fremd war, lehrt die Dar-

stellung auf einer Zierplatte des Wendel-

helmes (etwa 600 n. Chr.; vgl. Montelius,

Kulturgesch. Abb. 368) und die Schilde-

rung von Thorulfs Lanze in der Eigilsaga

(Bartholini, Antiquitates Danicae XI 8),

,, deren Eisen zwei Ellen lang war und in

eine gegen oben vierschneidige, gegen

unten breitere Spitze endigte, und zwischen

Spitze und Schaft lang und stark war;

der Schaft war nicht länger, als daß er

ihn mit der Hand erreichen konnte. Eisern

war die Speerstange und der Schaft

überall in Eisen gefaßt". In der fränkischen

Bewaffnung der Karolingerzeit kommt der

Ango noch vor und verschwindet dann am
Ende des I. Jahrtausends.

Lindenschmit Altertümer III 6 Beilage.

Max Ebert.

B. Sprachliches. § 3. Germ.

*angan-: anord. angi, ags. onga, ahd. ango

swm. bedeutet 'Haken, Widerhaken', das

ags. Wort auch 'Pfeil' (mit Widerhaken) ; es

gehört zu nhd. angel und ist mit griech.

o-pco? 'Widerhaken', lat. uncus 'gekrümmt,

Haken' usw. urverwandt. Von der Grund-

bed. Widerhaken* ausgehend, hat das Wort

im Westgerm, mehrfach die Bedeutung
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4Pfeil oder Wurfspeer mit Widerhaken* an-

genommen; so Beow. 1438, wo das Wasser-

ungetüm, das mit dem Pfeil (herestrcel, of

flanbogan) erlegt ist, „mittels Eberspieße,

die mit Widerhaken versehen sind" (eofor-

spreotum heorohocyhtum), ans Ufer gezogen

wird. Im Fränkischen hat der Ausdruck
dann eine weitere Begriffsverengung er-

fahren, indem er hier speziell einen Wurf-
speer mit Widerhaken und langem, dünnen,

biegsamen Eisenschaft im Sinne der obigen

Beschreibung (§ 1) bezeichnete.

Johannes Hoops.

Angrbo&a begegnet nur in den ganz

jungen Hyndlujöö* als Mutter des Fenris-

wolfes, den Loki mit ihr erzeugt haben
soll. Nach der SnE. gehört sie zum Ge-

schlecht der Riesen.

E. Mogk.

Angriffswaffen s. unter: Ango, Arm-
brust, Bogen, Dolch, Dolchstab, Flamberg,

Framea, Francisca, Ger, Geschütze, Keule,

Köcher, Lanze, Morgenstern, Pfeil, Pfeil-

spitzen, Säbel, Sachs, Schleuder, Schwert,

Skramasax, Semispatha, Spatha, Speer,

Spieß, Streitaxt, Streithammer, Tartsche,

Wurfgeschütz, Wurfkeule, Wurfspieß.

Angrivarii, ein germ. Volksstamm zwi-

schen Chauken und Cheruskern, von letz-

teren nach Tacitus Ann. 2, 19 durch einen

Grenzwall (am Steinhuder Meer?) ge-

schieden. Dazu stimmt der Ansatz der

'AyYpioucEptot bei Ptol. II II, 9.

Im Gegensatz zu ihren Nordnachbaren,

den Chauken, stehen die A. während der

Feldzüge des Germanicus anfangs auf

Seite der Cherusker, sollen sich aber später

den Römern unterworfen haben. Nach
Tacitus Germ. 33 haben sie unter Trajan

einen Teil des Bruktererlandes besetzt,

worauf Bremer Ethn. 135 (869) den
westfäl. Gaunamen Angeron zurückführt.

Dieser nach Westen verzogene Teil des

Stammes ist gemeint mit den Angrivarii,

die das Provinzverzeichnis des Cod. Veron.

XIII 13 (Seek Not. dign. 251) nennt unter

den barbarae gentes quae pullulaverunt sub

imperatoribus; auch die in der Not. dign.

Or. V 59 genznntenAnglevarii sind für solche

A. zu nehmen. Doch ist Tacitus mindestens

im Irrtum, wenn er das ganze Volk über-

siedeln läßt. Denn an der Weser lebt der

Name fort in dem der Angrarii Angarii,

Engern, eines Teils der Sachsen. Übrigens

stehen auch diese nicht mehr ganz auf

ihrem alten Heimatboden, sondern sind —
im Zusammenhang mit dem Vorrücken
ihrer ganzen Umgebung — auf altcheruski-

sches Gebiet vorgeschoben. Gerade dies

zeigt aber, daß Bremers Annahme
bloß territorialer, nicht ethnographischer

Identität der Angrivarii und Engern unbe-

rechtigt ist.

Der Name Angrivarii bedeutet 'Be-

wohner des Angerlandes', hängt aber nicht

unmittelbar mit Anger, germ. *angra-, son-

dern einer Kollektivbildung *angria- zu-

sammen. Ferner liegt es, an einen Namen
nach Art von Baioarii zu denken, also an
'Besitzer des Landes der Angrii oder

Angriones (die ihrerseits Angerbewohner
wären)'. Das jüngere Angarii zeigt dissi-

milatorischen Ausfall des einen r, und eine

Dissimilationserscheinung liegt auch in

Anglevarii vor, das wie ital. pelegrino aus

peregrinus oder deutsch Elmenreich (Fami-

lienname) aus Ermenrich zu beurteilen ist.

Z e u ß 108. 388 ff. Bremer Ethn. 134 f.

Müllenhoff DA. 4,423 f. 544ff. R. Much.

Anker. § 1. Das älteste Werkzeug, ein

Schiff am Meeresgrund zu befestigen, war
ein versenkter schwerer Stein. Lag
das Schiff am Ufer, so geschah dies wohl

meist in der von Homer geschilderten

Weise, daß nämlich von dem dem Gestade

zugewandten Heck des Schiffes ein Land-

tau ans Ufer ging, während vom Buge
der Stein ins Meer hinabgesenkt ward.

Solche Steine waren auch in altgerm.

Zeit in Gebrauch, wie dies nicht nur die

ahd. Bezeichnung senchil, senchüstein, sin-

chala, sondern auch Funde erweisen. Ein

Beispiel der einfachsten Form solcher

Ankersteine gewährt ein Stück im Museum
zu Stade (Abb. 15): es ist dies ein runder

grauer Feuerstein von der Form eines Topf-

kuchens, Durchmesser 23—28 cm, Dicke

12 cm, Gewicht 12,3 kg. Von einer flachen

Seite zur anderen geht, nicht genau in der

Mitte, ein zylindrisches Loch von 4,8 cm
Durchmesser zum Durchziehen eines Taues.

Ähnliche Steine aus Gneis, Glimmer-

schiefer oder Feuerstein (diese mit einem

natürlichen Loch, also vielleicht Petre-

fakten) waren bis in die Gegenwart auf
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Rügen (Saßnitz) in Gebrauch, haben sich

auch in Mecklenburg gefunden.

Abb. 15. Runder Ankerstein in der Stader

Altertumssammlung.

§ 2. Eine etwas entwickeltere - Form
stellen Steine dar, die durch Verbindung

Abb. 16. Holz-Stein-Anker aus dem AJsensunde.
(Im Museum für Meereskunde, Berlin.)

mit hölzernen Haken ähnlich wie wirk-

liche Anker, also nicht nur durch ihre

Schwere, sondern durch Einbohren in

den Meeresgrund wirken sollen. Eine an
der deutschen Ostseeküste viel verbreitete

Art dieser Holz-Steinanker (in

Binz und Mönchgut auf Rügen, Hinter-

pommern, Alsen Abb. 16) setzt sich zu-

sammen aus einem Holzkreuz mit zu-

gespitzten Armen, auf das ein länglicher

Stein bis zu 50 kg Gewicht aufgesetzt ist;

Abb. 17. Anker des Oseberger Wikingerschiffs

in Christiania.

vier in die Kreuzarme eingelassene, aufwärts

gerichtete Streben aus biegsamem Holz

umgeben den Stein, werden über ihm
zusammengedreht und halten ihn so fest.

Abb. (Etwas einfachere Holz-Steinanker

z. B.in Ostpreußen und Insel Aran, Irland.)

§ 3. Der eigentliche eiserne Anker
gehört zu den wenigen nautischen Dingen,

die von den Germanen aus dem römischen

Seewesen übernommen wurden, wie der
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Name beweist: an. akkeri, ae. ancor, ancra,

ahd. anchar, ancher aus lat. ancora, gr.

dqxupoc. Das Wort begegnet zuerst im
Beowulfliede (um 700 n. Chr.), doch muß
die Entlehnung des Werkzeuges bereits

in den ersten Jahrhunderten n. Chr. statt-

gefunden haben, da ein eiserner Anker
der heute bekannten Form schon beim

Nydamer Boot (um 300 n. Chr.) gefunden

worden sein soll. Der erste wohlerhaltene

Anker hat sich beim Oseberger Wikinger-

schiff (etwa 800 n. Chr.) vorgefunden

(Abb. 17). Er ist aus Schmiedeeisen, im
Schaft 102 cm lang und gleicht im all-

gemeinen den heutigen sog. Admiralitäts-

ankern. Auffällig ist nur der sehr stumpfe

Winkel, den die Ankerarme und -schaufeln

mit dem Schaft bilden, sowie das Vorhanden-

sein eines zweiten Ringes (außer dem
gewöhnlichen Ankerring am Schaftende)

im Ankerkreuz, an der Ansatzstelle der

Arme. Möglicherweise diente dieser bei

dem Fehlen eines Ankerstockes dazu,

mittels eines Taues die Ankerarme senk-

recht zum Meeresboden zu stellen, wie

es zum Eingraben erforderlich ist. Ein

zu dem Anker passender hölzerner Anker-

stock (an. akkeris-stokkr) wurde nämlich in

Oseberg nicht gefunden, dagegen ein

anderer, der zu einem Anker von weit be-

deutenderer Größe zu gehören scheint.

Ebenso deutet die Länge (2,70 m) des bei

dem Gokstad-Fund (etwa 900 n. Chr.) er-

haltenen Ankerstocks auf einen weit

größeren Anker, da man wenigstens gegen-

wärtig in der Regel die Länge des Anker-
stocks der des Ankerschaftes gleichsetzt.

Die eisernen Teile des Gokstad - Ankers
waren fast ganz verrostet, dagegen haben
sich Reste des aus Basttau bestehenden

Ankerkabels (an. akkeris-strengr, akkeris-

festr, ae. ancor-räp) erhalten. Ähnliche

Anker waren seitdem zweifellos allgemein

gebräuchlich, was natürlich nicht aus-

schließt, daß für kleine Fahrzeuge die

billigen Senkelsteine nach wie vor Ver-

wendung fanden.

§ 4. Der Hauptanker hatte seinen

gewöhnlichen Platz am Bug und wurde
von dort über die Reling (also ohne Klüsen)

ausgeworfen (an. leggjask um akkeri). Lag
man an der Küste oder im Hafen vor

Anker (an. liggja um akkeri), so wurde

außerdem ein Landtau (an. landfestr,

ae. bäting, mcBrels) um die Poller (an.

kylfä) auf der Reling geschlungen, ans

Ufer genommen und dort befestigt sowie

eine Landebrücke (an. bryggja, ae. scip-

hläder, bolca) ausgelegt, die beim Gokstad-

schiff aus einer 7,40 m langen und 0,26 m
breiten Fichtenplanke mit aufgenagelten

Querhölzern bestand. Des Nachts pflegte

sie von einem Posten bewacht zu werden.

Beim Ankerlichten (an. heimta upp akkeri)

wurde das Ankerkabel um ein dicht vor

dem Mast stehendes Bratspill (an. vindäss),

eine wagerechte Winde, gelegt und durch

Drehung desselben mit Handspaken (an.

vindässpikd) aufgewunden. Große Schiffe

führten mehrere Anker, Mitte des 13. Jahrhs.

werden bis zu sieben auf einem Schiff

erwähnt.

Weiß Arch. d. Ver. f. Gesch. u. Altert, d.

Hzgtmer Bremen u. Verden 7, 167. Lisch

Jahrb. d. Ver. f. Mecklenb. Gesch. 38, 101 . Haas
Blatt, f. Pomm. Volkskunde 6, 23. Virchow
Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. 18, 615. — S. a.

unter Schiff. W. Vogel.

Anklage. A. Süden. § 1. Die un-

bedingte Herrschaft der Verhandlungs-

maxime brachte es mit sich, daß ein

gerichtliches Verfahren nicht anders in

die Wege geleitet werden konnte, als daß

die in ihrem Recht verletzte Partei Klage

erhob (s. Gerichtsverfahren). Eine von

Amts wegen erhobene Klage gab es von

Haus aus grundsätzlich nicht. Nur in den

Fällen der handhaften Tat konnte der

öffentliche Beamte von jeher selbständig

einschreiten, wie auch in solchen Fällen

eine Verhaftung des Ergriffenen vorgenom-

men werden konnte (s. handhafte Tat).

Auch durfte ausnahmsweise wegen ge-

wisser Verbrechen eine Klage von Amts
wegen in Form der Fiskalklage erhoben

werden. Mit der Zeit aber mußte es als

eine Lücke empfunden werden, daß der

Staat, dem man in steigendem Maße die

Aufgabe zuschrieb, von sich aus für die

Bestrafung der Missetaten Sorge zu tragen,

regelmäßig die Erhebung einer Privatklage

abwarten mußte, um gegen den Rechts-

bruch einschreiten zu können. Da ein

Offizialverfahren auf bloßen Verdacht hin

durch die Struktur des alten Rechtsganges

ausgeschlossen war, wurde jene Lücke
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durch die Einführung des Rügever-
fahrens (s. d.) ausgefüllt.

B r u n n e r DRG. 2, 488 ff. R. Hübner.

B. Norden. § 2. Den Begriff einer

von der zivilrechtlichen Klage verschiedenen

öffentlich-rechtlichen Anklage kennt das

anord. Recht nicht. Die Klage in Krimi-

nalsachen zeigt grundsätzlich denselben

Charakter wie die Zivilklage. Auch für

sie galt der Grundsatz „Ohne Kläger kein

Richter" („sakaraberi skal vera fyrir

hverri sök"). Nur insofern der König

an dem Strafgeld beteiligt war, erhob sein

Vertreter (Konongs soknari) die Klage,

aber erst subsidiär, wenn der Verletzte

nicht klagte. Auf Island halfen auch

Popularklagen aus. Ein Zwang zur Erhe-

bung einer Anklage bestand rechtlich nicht.

Der Angeklagte (verjandi) hatte deshalb

auch grundsätzlich dieselbe Parteistellung

wie der in Zivilsachen Beklagte, unterlag

insbesondere zunächst keiner Freiheits-

beraubung. Nur in schweren Fällen kann
der Kläger den auf handhafter Tat Er-

griffenen festnehmen und selbst behalten

oder der Behörde überliefern zur vor-

läufigen Verwahrung. Grundgedanke ist,

daß sich der Täter durch die notorische

Tat aus dem Frieden setzt. Darum muß
er, will er auf dem Thing verhandeln, um
Frieden bitten, das Thing zu betreten

(Gula{). 156, 160; Frostuf). IV 30). S.

Handhafte Tat.

§ 3. Auf einem anderen Gesichtspunkt

beruht die Freiheitsberaubung des An-
geklagten, der keine Sicherheit für sein

Erscheinen leistet. S. Ladung.

§ 4. In späterer Zeit wird das Recht,

Angeklagte in Haft zu nehmen, aus-

gedehnt, so in Schweden für das Königs-

gericht (vgl. Ostgötalag Ef)s. 17, 25).

Auf deutschen Einfluß zurück führt die

Arrestierung des losen Mannes oder Gastes

{byscetning).

Brandt Forel. II 336 ff. 350 f. ; Nord-
ström II 425 ff. 477 ff.; Matzen Bevis-

reglerne i den csldste danske Proces 3 ff. ; Forel.

II 22 ff.; v. A m i r a NOR. I 164 ff. II 183 ff.

Alinorw. Vollstreckgsverf. 147 ff. 301 ff.; Recht

212; Maurer Vorl. I 2, 186 ff. V 136 ff.

K. Lehmann.

Ansegis von S. Wandrille, der Abstam-
mung nach ein edler Franke, hatte schon

von Karl d. Gr. mehrere Klöster erhalten,

dann von Ludwig 817 die Abtei Luxeuil

und 823 S. Wandrille. Im Königsdienst

oft als Missus beschäftigt, verfügte er über

eine besondre Kenntnis des höfischen Ge-

schäftsbetriebes. Bezeichnend für die ge-

ringe Sorgfalt, die man am Hofe der

eignen Verwaltungstätigkeit entgegen-

brachte, ist daher die Sammlung der Kapi-
tularien, die A. i. J. 827 anlegte: von den
150 Kapitularien der neuesten Ausgabe
waren dem geschäftskundigen Abt 827
nur 29 bekannt; die Kenntnis von 7 hat

er allein uns vermittelt. In 4 Büchern
werden die geistlichen Kapitularien Karls

und Ludwigs, sodann die weltlichen der

beiden Monarchen geboten; 3 Anhänge sind

hinzugefügt. Die Sammlung erlangte große

Verbreitung, sie wurde schon 829 offiziell

am Kaiserhof benutzt. Ansegis starb am
20. Juli 833.

Ausgabe: MG. Capit. I 382—450 (1883).

Vgl. Brunn er DRG. I 2
, 552.

G. Seeliger.

Ansgar, erster Missionar des Nordens
und Erzbischof von Hamburg. § 1. Über
sein Leben sind wir durch die schlichte

Biographie aus der Feder seines Amts-
nachfolgers Rimbert (s. Geschichtschrei-

bung) zuverlässig unterrichtet; die ältesten

Urkunden Hamburg- Bremens, neu unter-

sucht von Curschmann, stellen die

Hauptdaten fest.

§ 2. Wahrscheinlich geboren 801, erzogen

im Kloster Corbie bei Amiens, vielleicht aus

einer der sächsischen Kolonistenfamilien in

Flandern, wurde er schon etwa 823 nach
der Tochterstiftung Corbies Neu-Corvey
an der Weser gesandt, wo er die Schule

leitete.

§ 3. Daß er 826 zur Begleitung des in

Mainz getauften Dänenkönigs Harald aus-

ersehen und Ludwig dem Fr. empfohlen

wurde, verdankte er Wala, dem Abt von
Corbie und Gründer von Corvey, Ludwigs

Verwandten und bedeutendstem Staats-

mann, der die Verhältnisse an der Nord-

grenze kannte, da er 811 hier als Königs-

bote tätig gewesen war, übrigens selbst

von einer sächsischen Mutter stammte.

Wie sehr A. sich hier trotz anfänglicher

Mißerfolge seit 831 in seiner neuen selb-

ständigen Stellung in Hamburg bewährte,
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ist in der Bekehrungsgeschichte (s. d.)

des Nordens verzeichnet, an deren Eingang

er trotz aller späteren Übertreibung als

der Bahnbrecher stehen bleibt. Daß er

erst 858 oder 864 den Titel Erzbischof an-

genommen habe, ist (von Reuter) nicht

erwiesen. Als er am 3. Februar 865 die

Augen schloß, waren in Dänemark und

Schweden Anfänge gemacht, an die Spätere

anknüpfen konnten.

§ 4. Zur Nachfolge anspornend wirkte

vor allem das ehrwürdige, durch seinen

Schüler festgehaltene Charakterbild des

Mannes, der trotz seiner hohen Stellung

die persönliche selbstverleugnende Weise

des Mönchsmissionars beibehielt und dem
trotz aller Wundersucht das Ideal reiner

sittlicher Güte (vita c. 41) das höchste blieb.

Die historische Größe seines Charakters

aber zeigt sich am deutlichsten darin,

daß er, als alles verloren schien und man
auch von Reichs wegen Hamburgs Position

aufgeben wollte, an seiner Aufgabe fest-

hielt.

§ 5. Als Schriftsteller hat er sich nur

betätigt, indem er die minderwertigen

Miracula Wülehadi abfaßte; die vita

Willehadi, die man bis D e h i o ihm
zuschrieb, gehört ihm nicht an.

D e h i o Gesch. d. EB. Hamburg-Bremen

1 36—91, 1877. H a u c k KG. De.'s II * 668—686

1900. v. Schubert Ansgar u. die Auf. der

schl.-holst. KG. 1901. D e r s. Schlesw.-Holst.

KG. I 34—46, 1907. Curschmann Die

älteren Papsturkunden des EB. Hamburg, 1909.

Reuter Ebbo v. Rheims u. Ansgar, Hist. Z.

1910, 237 ff.

H. v. Schubert.

Ansteckung, im Sinne von Krankheits-

übertragung (Kontagion), war sicher eine

dem alten Germanen unbekannte Vor-

stellung. Seine Krankheitsauffassung, die

in derselben das Wirken böser persönlicher

Gewalten sah, war einer solchen Erkenntnis

mindestens ebenso hinderlich, wie die

Säftelehre den Ärzten der klassischen

Antike die Augen verschloß für die Er-

fahrung jeden Tages. Trotzdem leuchtet

aus den Pestberichten des Thukydides das

Dämmern der Erkenntnis, daß der Mensch
bei ansteckenden Krankheiten dem Men-
schen zur Erkrankungsquelle werde. Die

Lepra (s. Aussatz) und was unter

ihrem Namen ging, öffnete von Osten her

der Menschheit die Augen. Sie wurde
die Veranlassung zur Ausbildung des Be-

griffes und des Terminus siracpVj (s. ZfRG.
19 10, 406 ff.) bei dem späteren alexandrini-

schen Griechentum (wenn auch nicht bei

den Ärzten), sie führte zu dem Ergebnis

der Absonderung der Erkrankten zur

Bewahrung der noch Gesunden vor dem
Krankwerden, die bei den Germanen des

Südens im 9. Jahrh. völlig durchgeführt

war, wie die „Horngebrüder" (s. Aussatz)

dartun, aber mindestens seit der Synode von
Orleans (549) erstrebt wurde (s. Aussatz-

häuser) — ein Vorgehen, das ohne eine

Vorstellung von der „Ansteckung" undenk-

bar ist. Und so finden wir denn als Beleg

hierfür im Norden, wohin der Aussatz

Jahrhunderte später gelangte, die Moti-

vierung für die Entfernung eines leprös

gewordenen Geistlichen von seinem Amte,
,,daß auch andere durch ihn erkranken

könnten". Die Vorstellung eines Krank-

heitsmiasmas mag in dem „Schelmen''

der Pest im 14. Jahrh. stecken, bestimmter

im „Pestgift" und deutlicher noch in dem
„fliegenden Gifte" (fleogendum, atre) der

,, schnell aufschießenden Pusteln" (fezr-

spryngum) in den ags. Lacnunga 6 und
dem ags. Laeceboc Balds (I 45, 5) aus

dem Anfang des 10. Jahrh. Die Be-

zeichnung Ansteckung ist nhd. und auch

das ältere „Erben" oder „Anerben" einer

Krankheit (das landschaftlich heute noch

im Gebrauch steht), das nicht die Erb-

lichkeit, sondern das Empfangen eines

Krankheitskeimes durch direkte Über-

tragung zum Ausdruck bringt, geht in

dieser Bedeutung nicht nachweisbar über

das Ende des 15. Jahrh. zurück. Der

Vater der wissenschaftlichen Ansteckungs-

lehre ist Girolamo Fracastoro
(1483— 1553), der der Erblichkeitslehre in

Krankheiten Theophrastus von
Hohenheim (1493—1546).

Cockayne Leechd. III 6 u. II 112. (Leon -

hardi 123 u. 35.) H öfl er Krnkthsmnbch. 114.

678. 562. Grön Altnord. Hlknde, Janus 1908

(S -A. S. 95 f.). Puschmann Die Geschichte

der Lehre von der Ansteckung. Wien 1895.

Sudhoff.

Anstiftung. Die A. (wnord. rää) war

dem Grundgedanken des ältesten germani-

schen Rechts entsprechend ursprünglich
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straflos (s. Strafrecht). Die weitere Ent-

wicklung hat zum Teil die A. als solche

berücksichtigt, zum Teil besondere An-

stiftungsverbrechen aufgestellt. Auf diesem

Standpunkt steht das salische Recht,

wenn es den bestraft, der einen andern

zum Morde oder zur Leichenberaubung

dingt, auf jenem die meisten der übrigen

Rechte. Hierbei war die Entwicklung

die, daß zunächst in der A. kein Friedens-

bruch gesehen und daher nur eine Buße,

aber kein Friedensgeld, erst später, ziem-

lich früh in Island, eine Strafe an die

Gesamtheit fällig wurde. So hat der

,,Rattöter" (aschw. raßsbani, isl. rädbani,

rädbanamadr, ags. rlzdbana) nach schwedi-

schem und norwegischem Recht nur Buße

an die Verwandten zu zahlen (wnord.

rä&böt). Nur subsidiär haftet selbst für

diese nach friesischem Recht der Anstifter

zum Totschlag (forresni, expositor) und zum
Diebstahl.

Kein Recht beachtet die Anstiftung

zu jedem Verbrechen, wenngleich das

isländische sogar eine Definition des,, Rates"

wenigstens mit Bezug auf den Totschlag

zu geben sucht. Alle beschäftigen sich

mit der A. (aschw. raßsbcend) zur Tötung

(anorw. banarää), dem „zum Tode raten"

(aschw. raßa hau hcelrcepum). Das isländi-

sche Recht differenziert zB. in särräd

(A. z. Wundung), drepräd (A. z. Schlag)

usf. Nach manchen Rechten kann man
wegen A. zu falscher Anklage, Bindung,

Brandstiftung, Frauenraub, Hausfriedens-

bruch, Meineid, Sachbeschädigung an-

schuldigen (adän. raßcesak giva).

Die Strafe des Anstifters (lat. consüiator,

fries. reder im Gegensatz zu deder) war in

vielen Fällen milder als die für das beab-

sichtigte Delikt. Doch straft zB. das

norwegische Recht A. zum Heerwerk als

einen ,,Neidingsrat" [nzpingsräd) mit Fried-

losigkeit.

Brunner DRG. II 567 ff. W i 1 d a

Strafrecht 609 ff. 627 ff. His Strafrecht 81.

Brandt Retshistorie II 57 ff. v. A m i r a

Obl.-R. I 178 f. 711. II 208 f. 847. Matzen
Strafferet 64 f. Nordström Bidrag II 288 ff.

d e 1 G i u d i c e Diritto pendle 50 f. M e r k e r

Strafrecht d. Grägäs 25 t. Osenbrüggen
Lang. Straf r. 42fr. S.a. Lit. zu „Teilnahme",

v. Schwerin.

Antependium, Schmuckbekleidung des

Altars, ursprünglich herabhängendeTücher,

dann Tafeln aus Holz, bemalt oder ge-

schnitzt, oder aus Metall; oft höchst

kostbar. Aus frühromanischer Zeit sind

solche aus Gold noch mehrfach erhalten,

mit Edelsteinen und Email. Das präch-

tigste Werk dieser Art, freilich ein ganzer

Altar in Sarkophagform aus Gold und
Silber, ist der des Bischofs Angilbert IL
in S. Ambrogio zu Mailand, von einem

fränkischen Meister Wolvinius 835 (durch

Vermittlung Ludwigs des Frommen?) an-

gefertigt, mit Gold- und Silberreliefs in

den Füllungen zwischen goldenem, email-

liertem und edelsteinbesetztem Rahmen-
werke geschmückt. Im 11. Jahrh. wohl
beschädigt und vielleicht zum Teil mit

neuen Reliefs versehen, ist es doch sicher

in der Hauptsache noch original, ins-

besondere auf der Rückseite. Die wich-

tigsten Reliefs sind die runden die Stif-

tung des Altars durch Angilbert und die

Segnung des Meisters W. darstellenden. —
Ein zweites Werk ganz ähnlicher Art,

doch ein richtiges Antependium, ist die

goldene Altartafel Kaiser Ottos III. im
Münster zu Aachen, also vom Schlüsse

des Jahrtausends, erheblich entwickelter

in den Formen und in der Reliefbehand-

lung, als jenes; sonst nähe verwandt auch

in der Anordnung, die allerdings zum
Teil modernisiert ist. — (Es ist unerfind-

lich, wie gegenüber dieser Verwandtschaft

der beiden Werke Zimmermann und andere

behaupten können, das Mailänder Werk
gehöre erst dem 12. und 13. Jahrh. an.)

Max Gg. Zimmermann Oberitalische

Plastik, Leipz. 1897, S. 178 ff. Haupt Älteste

Kunst d. Germanen 49. K. Faymonville
Der Dom zu Aachen 127, München 1909.

A. Haupt.

Antoniusfeuer. Sant Antoniusplage, sandt

Antonienfeuer kommt wohl erst nach dem
10. Jahrh. als Bezeichnung für Mutterkorn-

brand und Rose (s. Mutterkorn-
krankheit und Rotlauf) in stän-

diger Konfundierung vor, wie auch ignis

sacer für Rose, Karbunkel und toxische

Gangrän vermengt gebraucht wurde. Der

Name A. ist von Antonius d. Gr., dem
Vater des Mönchtums (f356), hergenommen.
Die Antoniter, ein chirurgisch mehr als
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andere ausgebildeter Krankenpflegeorden,

sollen sich den an Ergotismus Erkrankten

ganz besonders gewidmet haben.

Vgl. die Lit, bei Mutterkornbrand u. R e u ß

im Anz. f. K. d. dtschn. Vorzeit 1855, 67.

Schelhorn Ergötzlichkeiten, Ulm 1761, I 2

S. 239 (Antoniusfeuer in den Hospitälern der

Antoniter). Baas Mittelalt. Gsndhtspfl. Hdlb.

Njhrsbl. 1909, S. 38 f. Sudhoff.

Anwalt. A. S ü d e n. §1. Anwälte.
Da das altgermanische Gerichtsverfahren

durchaus auf der Selbsttätigkeit der Par-

teien beruhte, so war in ihm für eine Ver-

tretung der Parteien vor Gericht durch

Dritte kein Raum. Das persönliche Er-

scheinen der Parteien konnte nicht ent-

behrt werden: jeder mußte selbst seine

Sache verfolgen; nur wer unter dauernder

Vormundschaft stand (was bei selbst-

mündigen Personen dann der Fall war,

wenn sie sich unter die Schutzherrschaft

eines Herrn begaben), wurde von dem
Vormund vor Gericht vertreten. Auch
darin stimmt der altgermanische und der

Prozeß der Volksrechte mit dem alt-

römischen Prozeß überein. Die langsame

Abwendung von diesem ursprünglichen

Rechtszustand nahm ihren Ausgang in

der königlichen Gewalt. Der fränkische

König konnte durch Privileg einer Partei

die Befugnis erteilen, sich einen gericht-

lichen Stellvertreter zu bestellen, entweder

für einen bestimmten Rechtsstreit oder

allgemein. Die Bestellung geschah in

rechtsförmlicher Weise, indem der Privi-

legierte dem Vertreter (ahd. muntporo,

davon später momber; mlat. advocatus,

mandatarius) die Anwaltschaft durch münd-
liche Erklärung und Übergabe eines Stabes

(festuca) übertrug (laisowerpitio), worüber
eine königliche Urkunde aufgenommen
wurde. Solche Privilegien pflegten den
Grafen und den unmittelbaren königlichen

Vasallen gewährt zu werden. Auf be-

sonderen Grundsätzen beruhte es, wenn
bei den Franken unter den Merowingern
und bei den Langobarden die Bischöfe

und Äbte auf Grund entweder allgemeiner

oder besonderer königlicher Privilegien,

und wenn unter den Karolingern alle

Geistlichen in Rechtsstreitigkeiten durch
die kirchlichen Vögte (advocati, agentes,

defensores, causidici, mandatarii usw.) ver-

treten wurden, woraus sich später das

lebenslängliche Amt des Kirchenvogts ent-

wickelte. Außerdem konnte im Königs-

gericht jederzeit eine prozessualische Stell-

vertretung auch einer solchen Partei zu-

gelassen werden, die kein allgemeines

königliches Vertretungsprivilegium besaß.

§ 2. Vorsprecher. Verschieden

von den erst später sich verbreitenden An-

wälten sind die schon in der fränkischen

Zeit üblichen Vorsprecher (ahd. furisprecho,

fries. forspreka, ags. forespeca, mlat. prolo-

cutor, narrator, orator, causidicus), Hilfs-

personen, zu deren Verwendung der strenge

Formalismus des Verfahrens, insbesondere

die Unwandelbarkeit des gesprochenen

Wortes, zwingenden Anlaß gab. Wie aus

den übereinstimmenden Sätzen des späteren

deutschen, langobardischen (wo das In-

stitut am frühesten ausgebildet wurde),

des französischen und anglonormannischer,

Rechts entnommen werden kann, vertrat

schon in fränkischer Zeit der Vorsprechen

dessen Vorkommen sich bis in das 6. Jahrh.

verfolgen läßt, nicht wie der Anwalt die

nicht erschienene Partei, sondern die vor

Gericht anwesende Partei; er stand neben

ihr, um auf Grund der von ihr erteilten

Vollmacht das Wort der Partei zu sprechen,

so wie es ihm aufgetragen worden war.

Da sein Wort erst dann als Wort der

Partei galt, wenn es die Partei als solches

ausdrücklich anerkannt hatte, so konnte

ihn die Partei desavouieren, was ihr die

Möglichkeit gab, sich von einem etwa vor-

gefallenen Fehler zu erholen, ihr Wort zu

bessern, zu wandeln, für ihn aber die Folge

hatte, daß er, weil er nicht das Wort der

Partei, sondern sein eigenes gesprochen

hatte, in eine Buße wegen unbefugter

Rede verurteilt wurde. Mußte nach ur-

sprünglichem Recht der Vorsprecher jedes-

mal auf Antrag der Partei vom Gericht

ernannt werden — er konnte aus der

Reihe der Urteilfinder genommen werden—

,

so setzte im 9. Jahrh. eine Entwicklung ein,

die aus der Fürsprechertätigkeit ein Ge-

werbe machte.

Die Unterscheidung von Vorsprechern

(prolocutores) und Anwälten (procuratores)

scheint lediglich dem angelsächsischen

Recht gefehlt zu haben: der selten er-

wähnte ags. forespreca bedeutet einen sein
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eigenes Wort sprechenden Bevollmäch-

tigten oder Vormund, nicht einen „Vor-

sprecher" im angegebenen Sinn; noch

im 10. Jahrb. war der angels. Vorsprecher

ungeschieden sowohl das willenlose Mund-
stück der Partei {avantparlier) wie auch
der bevollmächtigte stellvertretende (pro-

cureur) und verteidigende Anwalt (später

attornatus); auch hier war die Stellver-

tretung im Volksgericht versagt, nur im
Königsgericht erlaubt (Liebermann). In

Deutschland ist jene Unterscheidung schon

im MA. verwischt worden, dagegen hat

sie sich im französischen, normannischen

und dem auf dessen Grundlage sich ent-

wickelnden modernen englischen Recht

erhalten; noch heute unterscheidet die

französische und englische Jurisprudenz

zwischen avocat, advocate und counsel

einerseits, avoue, attorney und sollicitor

andererseits.

Brunner DRG. 2,349 ff. und aus der dort

angeführten Lit. insbesondere B r u n n e r

Die Zulässigkeit der Anwaltschaft im französ.,

normann. u. engl. Rechte des MA.
y
Zeitschr. f.

vergl. Rechtsw. 1 (1878), 321 ff., wiederabgedruckt

in den Forsch, z. Gesch. des deutschen u. französ.

Rechts, Stuttgart 1894, 389. 443. Laß Die

Anwaltschaft im Zeitalter der Volksrechte und

Kapitularien, Breslau 1891 (Unters, z. deutschen

Staats- u. Rechtsgesch. hg. von G i e r k e 39).

R. Hübner.

B. Norden. § 3. Berufsmäßige
Anwälte kennt das anord. Recht nicht.

Prozeßvollmacht war ursprünglich über-

haupt nicht anerkannt. Doch gestattet

die jüngere Rechtsentwicklung, für

den einzelnen Fall Prozeßvollmacht zu

. erteilen (handsala sök, vorn).

Brandt Forel. I 316. 317. II 410. v. A m i
-

ra NOR. I 359 f. II 375. Matzen Forel.

II 7 f. Th. W o 1 f f in Z. f. vergl. Rechtsw.
VI 1 ff. K. Lehmann.

Apfel. § 1. Der Apfelbaum [Pirus

malus L.) ist der einzige Obstbaum, der von
den Germanen schon in vorrömi-
scher Zeit kultiviert wurde
(s. Obstbau 3). Seine Kultur reicht in

Mittel- und Nordeuropa bis in die S t e i n -

zeit zurück. In zahlreichen neolithi-

schen und bronzezeitlichen Pfahlbauten der
Schweiz und Oberitaliens sowie in zer-

streuten vorgeschichtlichen Stationen
Österreich - Ungarns, Deutschlands und

Skandinaviens sind Äpfel in verschiedenen:

Größen und Mengen zutage gekommen
(s. das Fundverzeichnis b. Neuweiler
Prähist. Pflanzenreste 76 f.). Sie sind fast

überall der Länge nach durchgeschnitten,

gedörrt und zum Teil in größeren Mengen
als Wintervorrat aufbewahrt worden. Heer
(Pflanzen d. Pfahlb. 25 f.) unterschied

auf Grund der Funde in den schweizeri-

schen Pfahlbauten zwei prähistorische

Apfelsorten: einen kleineren Apfel mit
großem Kerngehäuse und magerer Fleisch -

hülle, der stark dem Holzapfel unsrer

Wälder gleicht, und einen größeren Apfel
mit dickerem Fleisch, den er für eine

kultivierte Sorte hielt (Abb. 18, 1— 6). Der
erstere ist fast kugelrund, nur wenig breiter

als hoch; er hat in getrocknetem und ver-

kohltem Zustande eine Höhe von 15 bis

24 mm und einen etwa 3 mm größeren

Ouerdurchmesser. Das Kerngehäuse nimmt
mit einem Durchmesser von bis zu 13 und
15 mm einen beträchtlichen Teil der Frucht
ein. Der größere Apfel hat zwar die gleiche

runde Form wie der kleinere, aber eine

Höhe von 29—32 mm und einen Quer-

durchmesser von bis zu 36 mm. Ein ähn-
liches Verhältnis zwischen emer kleineren

und größeren Sorte konstatierte Sordelli

bei Äpfeln aus der steinzeitlichen Nieder-

lassung von Lagozza (Gemeinde Besnate,

Prov. Mailand), indem er bei- einem Exem-
plar 17 mm Länge und 19 mm Breite,

bei einem andern aber 19 Länge und 27
Breite maß (s. Buschan Vorgesch. Bot.

170 f. 267). Zwei Äpfel aus den bronze-

zeitlichen Pfahlbauten des Neuenburger
Sees hatten nach De Candolle (Urspr.

d. Kulturpfl. 293) 17 bzw. 22 mm im Längs-

durchmesser, während Buschan (a. a. 0.

171) an bronzezeitlichen Äpfeln aus dem
Pfahlbau von Bourget in Savoyen eine

Länge von 17— 18 und eine Breite von
17—20 mm feststellte.

Im J. 1909 hat dann Frödin auch in dem
steinzeitlichen Pfahlbau von Alvastra in

Östergötland in Schweden Äpfel von ver-

schiedener Größe nachgewiesen (Abb. 19;

Bericht im Mannus 2, 142; 1910). Fund-
umstände wie Größenverhältnisse stimmen
auffallend mit denen der schweizerischen

Funde überein. Die gut erhaltenen, ver-

kohlten Früchte sind in reifem Zustande
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eingesammelt, halbiert, gedörrt und augen-

scheinlich als Wintervorrat aufbewahrt

worden. Das Verhältnis zwischen Länge

und Breite betrug bei sieben Äpfeln,

die von Thorild Wulff genauer gemessen

wurden: 20 : 22, 20 : 24, 23 : 22, 23 : 24,

25 : 24, 28 : 32, 30 : 34 mm. Die fünf

ersteren würden nach Wulff (Mannus 2,

143) dem kleineren, die beiden letzteren

dem größeren Pfahlbauapfel Heers ent-

sprechen; doch ist zu beachten, daß der

Unterschied in den Dimensionen der Al-

rild Wulff, der schon früher (Vära Frukt-
träds äldsta Hist. 4) den größeren Apfel

der Schweizer Pfahlbauten für einen un-
zweifelhaften Kulturapfel erklärt hatte,

hält es nach genauer Untersuchung der

Äpfel von Alvastra sehr wohl für möglich,

,,daß das Steinzeitvolk in der Nähe seines

Wohnplatzes die mehr großfrüchtigen In-

dividuen des wilden Apfelbaumes, die es

auf seinen Fahrten in den Wäldern ent-

deckt, eingepflanzt hat", und daß ,,wir

es hier mit den ersten Versuchen des

Abb. 18. Obst- und Beerenfrüchte der schweizerischen Pfahlbauten. Nach Heer.
1—4 Kleinere Äpfel, a b Kerne, c Stiel. 5, 6 Größere Äpfel. 7. Birne. 8 a Erdbeersame,
vergrößert. 8 b Wasser-Ranunkel, vergrößert. 9 Himbeersame, 4fach vergr. 10. Brombeer-
same, vergr. 11 Kern der Weinbeere, a b nat. Gr., c vergr. 12 Kornelkirsche. 13 Felsen-

kirsche {Prunus makaleb), a b von Castione bei Parma, c d von Robenhausen. 14 Trauben-
kirsche (Pr. padus), a b mit rundem Stein v. Robenhausen, c mit länglichem Stein v. Concise.

15 Schlehe. 16 Pflaume, a Bauch-, b Breitseite, c Rückenfurche. 17, 18 Kirsche.

vastra-Äpfel nicht so groß ist wie bei den
Heerschen Typen.

§ 2. Daß wir in dem größeren
dieser steinzeitlichen Pfahlbauäpfel eine

kultivierte Sorte zu erblicken ha-

ben, ist angesichts seiner Größenverhält-

nisse im Vergleich zu denjenigen des Holz-

apfels unsrer Wälder nicht zweifelhaft

und wird, seit Heer zuerst diese Ansicht

aussprach, heute wohl allgemein ange-

nommen (vgl. De Candolle aaO. 293;
Buschan Vorgeschichtl. Bot. 171 ff.; Hoops
Waldb. u. Kulturpfl. 299. 336). Auch
Frödin tritt dieser Ansicht bei, und Tho-

Hoops, Reallexikon. I.

Obstbaues in Schweden zu tun haben"
(Mannus 2, 144; 1910).

§ 3. Es fragt sich, wie es mit der klei-
neren Sorte steht. Wenn wir die obige

Zusammenstellung der Größenverhältnisse

mustern, so drängt sich uns allerdings

zunächst die Beobachtung auf, daß sich

die Minimaldimensionen des kleinen Pfahl-

bauapfels ungefähr mit denjenigen des

heutigen Holzapfels decken, der im frischen

Zustande etwa 17 mm lang und 22 breit ist

(De Candolle 293). Aber sehen wir genauer

zu, so zeigt es sich, daß die angegebenen

Maße für den kleineren der beiden Äpfel
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die des Holzapfels zum Teil nicht unwesent-

lich übersteigen und sich denen des größe-

ren Pfahlbauapfels nähern. N e u w e i 1 e r

(Prähist. Pflanzenreste Mitteleuropas 76)

1905) hat deshalb diese Unterscheidung der

prähistorischen Äpfel in einen kleinen

wilden Holzapfel und einen größeren

Kulturapfel wohl mit Recht verworfen

und beharrt, wie er mir unterm 25. März

191 1 schreibt, auch nach den Ergebnissen

der Alvastra-Funde bei dieser Ansicht.

In den Größenverhältnissen gebe es zwischen

den beiden Formen Übergänge, so daß eine

Grenze zwischen den von Heer aufge-

stellten Sorten ihm nicht zu bestehen

scheint. Außer den Heerschen Angaben
kommen nach seiner Mitteilung auch

§ 4. Denn mit Neuweilers Nachweis
dieser Zwischenstufen ist meines Erach-

tens auch die umstrittene Frage nach der

Herkunft des größeren Apfels entschieden.

Heer (26) und nach der oben zitierten

Äußerung auch Wulff nahmen an, daß er

eine an Ort und Stelle aus dem Holzapfel

durch Kultur erzielte und daher wohl saure

Sorte war, während Buschan (171—173)
in ihm ,,eine vom Osten her mit der Ein-

wanderung der Pfahlbauern eingeführte",

veredelte süße Sorte osteuropäischen oder

asiatischen Ursprungs erblickte. Die durch
Neuweiler nachgewiesenen Übergangsfor-

men lehren, daß der größere Pfahlbauapfel

tatsächlich aus dem Holzapfel abgeleitet

ist, mit dessen Anbau also irgendwo in

Abb. 19. Verkohlte Apfelschnitte von Alvastra, Schweden. I

/l . Nach Frödin.

a halbierter Apfel von dem größeren Typus, b c kleinere Apfelstücke

mit Kernhaus-Wänden u. Samen, d e halbierte Äpfel von dem kleineren
Typus. Die eingerollten Kanten bei ade zeigen, daß die Äpfel vor der Ver-

kohlung an der Luft gedörrt worden sind.

Übergangsformen mit einer Länge und
Breite von 25 : 27, 25 : 28, 27 : 24, 27 : 29
Millimeter vor. Und ich wies schon darauf

hin, daß ebenso bei den Äpfeln von Alvastra

der Abstand in den Dimensionen kein sehr

großer ist.

Neuweiler hält nicht nur den großen,

sondern auch den kleineren Pfahlbauapfel

für eine kultivierte Sorte, und das scheint

auch mir jetzt das Wahrscheinlichste.

Dafür spricht, wie früher bereits De Can-
dolle (aaO.) betont hatte, sein reichliches

Vorkommen in den Vorratskammern der

Pfahlbauzeit, das durch Einsammeln wilder

Holzäpfel aus den Wäldern allein kaum zu
erklären ist; dafür sprechen weiter eben
die Übergangsformen, die ihn mit dem
allgemein als kultiviert anerkannten größe-

ren Apfel verknüpfen.

Europa selbst der Anfang gemacht sein

wird. Doch darf man sich diese Kulti-

vierung in jenen frühen Zeiten nicht als

Veredlung durch Propfreiser denken; es

kann sich wohl nur um Anpflanzung junger

Bäume in gutem Boden und günstiger

Lage in der Nähe der Wohnungen handeln,

die jedenfalls aber für einen schon ver-

hältnismäßig hohen Grad von Seßhaftig-

keit bei jenen alten Völkern spricht (s.

Agrarverfassung 3 u. vgl. Hoops Waldb. u.

Kulturpfl. 335, 530; Wulff Fruktträds

äldsta Hist. 4).

§ 5. Zweifelhaft bleibt es, ob dieser

Kulturapfel der Steinzeit die Ursorte der

zahlreichen heutigen Apfelsorten darstellt,

wie Heer vermutete. Vielleicht hat Engler

(bei Hehn Kulturpfl. u. Haust. 7 615) recht

mit seiner Ansicht, daß der europäi-
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sehe Holzapfel an der Ausbildung der

heutigen Kulturformen der Äpfel wenig

beteiligt gewesen, daß diese vielmehr aus

verschiedenen, wahrscheinlich asiatischen

Stammpflanzen hervorgegangen seien. (Vgl.

auch Thor. Wulff, Vära Fruktträds äldsta

Hist. 4. 15— 18.) Die Tatsache der stein-

zeitlichen Apfelkultur als solcher wird

durch diese Frage nicht berührt.

§ 6. Die archäologischen Zeugnisse für

das hohe Alter der Apfelkultur erhalten

durch die Sprachforschung eine gewichtige

Bestätigung: der gemeingerm. Name
des Apfels gehört einer uralten, gemein-

europ. Gleichung an: ahd. apjul, afful m.,

mhd. nhd. apfel m.
?
mnd. nnd. ndl. appel

m. ; ags. appel m., me. appel, ne. apple;

anord. epli n., schwed. äpple, dän. ceble;

krimgot. apel. Urgerm. wohl *ap(a)laz

oder *ap[a)luz. Dazu ahd. affaltra, affoltra,

apfoltra f., ags. apuldor m., apuldre f.,

anord. apaldr (gen. -rs, pl. -rar) m. Apfel-

baum'. — Urkelt. *aballo- Apfel-, Obst-

baum', *aballön- 'Obstgarten': gall. Aballo,

das heutige Avallon 'Obstgarten' (?);

air. abhal, ubhal, mir. aball, uball, ubull f.,

gäl. ubhal Apfel'; akymr. aballen, nkymr.
afallen, körn. bret. auallen dass. — Lat.

Abella, Name einer obstreichen Stadt in

Campanien, zu beurteilen wie ähnliche

germ. Ortsnamen: nhd. Affoltern, ndl.

Apeldoorn, ags. cet Apuldre, ne. Appledore;

vgl. Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 477 ff.

;

Walde EWb.* sv. Abella; Meillet ebd. —
Balt.-slav. Sprachen: lit. öbulas, lett.

äbols, preuß. woble, wabelko
; akslav. ablüko,

jablüko, nslov. jabelko, jabolko, bulg. ablüka,

jablüka, czech. jablo, jablko, russ. jabloko

Apfel'; dazu lit. öbelis, lett. äbele, preuß.

wobalne, akslav. ablani, jablani, russ.

jdbloni usw. Apfelbaum' (Miklosich

EWb. 1). Diese weit verbreitete, durch
Ablaut und german. Lautverschiebung
als uralt gekennzeichnete Namensippe (idg.

*äbolos) beweist, daß der Apfel den indo-

germ. Völkern schon der in Urzeit bekannt
war. Daß es sich dabei um den Kultur-
apfel, nicht den Holzapfel handelte, wird
einmal durch die archäologischen Funde
von Kulturäpfeln aus neolithischer Zeit,

sodann aber durch die Tatsache erwiesen,

daß der Apfel die einzige Obstart war,

für die sich beim Eindringen der römischen

Obstkultur in den ersten Jahrhunderten
nach Chr. der altangestammte Name be-

hauptete: ein Zeichen dafür, daß die Ger-

manen bereits einen Apfel kannten, der

sich von dem römischen nicht sehr wesent-

lich unterschied (Hoops Waldb. u. Kul-

turpfl. 480).

§ 7. Die meisten der mittelalter -

liehen Apfelsorten sind jeden-

falls mit den übrigen Obstarten durch die

Römer nach dem Norden gebracht wor-

den. Zu Plinius' Zeit kannten die Belgier

schon eine besondere kernlose Art von
Äpfeln, mala spadonia (Nat. Hist. 15, 51).

Im Capitulare de villis Karls d. Gr. von
812 wird eine ganze Anzahl von Apfel

-

Sorten aufgeführt, die wir freilich heute

nicht mehr identifizieren können (Kap. 70)

:

gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca,

dulcia, acriores, omnia servitoria, et subito

comessura primitiva (vgl. v. Fischer- Benzon
Altd. Gartenfl. 145. 183 f.).

§ 8. Auch in dem angelsächs.
Arzneibuch Balds (II 2, 2; Cockayne
Leechd. II) aus dem 10. Jh. ist von man-
cherlei Apfelsorten (manigfeald eeppeleyn)

die Rede; bestimmte Sorten werden nicht

genannt, es wird in den literarischen

Quellen nur zwischen süßen, süßsauern

und sauern Äpfeln [swete oder milisc,

surmüsc und sur ceppel) unterschieden.

§ 9. In den altnorweg. und a 1 1 -

schwed. Gesetzessammlungen werden
Äpfel (anord. epli, cepli) und Apfelgärten

[eplagardr, epligarär) häufig erwähnt und
in den Schutz des Gesetzes gestellt. (Vgl.

Wulff Fruktträds äldsta Hist. 20—22.) In

dem Erlaß Kg. Hakon Magnussons v. 14.

Nov. 13 16 ist von einem königlichen Apfel

-

garten in Bergen die Rede (Norges Gamle
Love III S. 122). Sogar in der isländischen

Jonsbok (1281) finden sich Verordnungen
zum Schutz von Apfelgärten, woraus frei-

lich kaum auf einen umfassenderen Anbau
von Apfelbäumen auf Island in jenen Zeiten

geschlossen werden darf. Bemerkenswert

endlich ist auch die Rolle, die der Apfel

im nord. Mythus spielt: die Goldäpfel

der Idun und die elf goldnen Äpfel, mit

denen Freyr um Gerd wirbt, — allerdings

vielleicht Motive, die den antiken Hespe-

ridenäpfeln und den biblischen Lebens-

baumäpfeln nachgebildet sind.
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Heer Pflanzen d. Pfahlbauten 25 f. (1865).

A. DeCandolle Ursprung d, Kulturpflanzen

290—294 (1884).. Buschan Vorgeschichtl.

Botanik 166—173 (1895). Hoops Waldb. u.

Kulturpfl. 299. 336 f. 399. 454. 477 ff. 540.- 604.

647. (1905). E. Neuweiler Die prähistor.

Pflanzenreste Mitteleuropas, Zürich 1905, S. 75

—77. Thorild Wulff Ur Vära Fruktträds

Äldsta Historia. Stockholm 1906. F r ö d i n

Mannus 2, 142—145 (1910).

Johannes Hoops.

Apotheke, Apotheker. Die Arznei-

bereitung, selbst bis zu den destillierten

Wässern, war zunächst in den Händen
der Frauen, mit Ausnahme natürlich der

Männerklöster, wo bald auch schon Arznei-

bereitung für außerhalb des Klosters

Wohnende zu beobachten ist. Vor dem

J. 1000 ist im germanischen Kulturgebiet

ein selbständiges Apothekenwesen nicht

nachweisbar. Der gelehrte Arzt von
römisch-griechischer Bildung bereitete seine

Arzneien selbst, soweit er dies nicht den

Angehörigen des Kranken nach seinen

Anweisungen überlassen konnte. Der

Klosterarzt verwahrt seine pigmenta ac medi-

camenta, seine getrockneten Kräuter usw.

in einem besonderen Gelaß, das als arma-

rium pigmentorum auf dem Bauriß von

820 des Klosters von St. Gallen bezeichnet

ist und dort unmittelbar neben den Wohn-
räumen des Arztes (domus medicorum)

liegt. Offenbar befanden sich dort Gestelle

mit Fächern an den Wänden ringsum;

denn armarium heißt ursprünglich ein

solches Gestell. Das war also der Vorrats-

raum, in welchem man gelegentlich auch

das Zusammenmischen der Arzneimittel

und andere einfache Maßnahmen erledigte,

während man zum Kochen der Arznei-

tränke den Herd benutzte, der in der Mitte

des größeren (Wohn-)Raumes der Ärzte

stand. Das armarium mit seinen frischen

und getrockneten Arzneikräutern könnte

man wohl als die Klosterapotheke be-

zeichnen, zumal das Wort apotheca (onro-

(bfc7)) schon bei C o 1 u m e 1 1 a ein Grün-

zeuglager bedeutet. Die Kräuter selbst

zog man in den Kräutergärten des Klosters

(herbularius)
, der in St. Gallen 16 Kräuter-

bete haben sollte, während Walafried
auf der Reichenau deren 23 anpflanzte und
Karl d. Gr. deren 73 anzubauen anordnete.

Daß zB. aus der St Galler Klosterapotheke

schon im 9. Jahrh. Arzneien auch nach
auswärts versendet wurden, beweisen die

Formulare mit ihren Briefen, aus denen
sich ergibt, daß Mitteilungen wie pigmenta
ac medicamenta, quae vobis congrua puto,

vestrae düectioni dirigere curabo (MGL.
Sect. V. I 421 Nr. 39) dem Kloster-medicus

geläufig waren, ja daß man auch Patienten

königlichen Blutes mit aromata et unguenta

et pigmenta medicabilia versah, quorum
odore, delibatione et sapore delcctati diu

vivere debeatis. Für städtische Anstalten

ähnlich unseren heutigen Apotheken kommt
der Name erst im 13. Jahrh. auf, ebenso

der apothecarius, der Jahrhunderte lang

in Personalunion mit dem Arzt vielfach

verbunden blieb, indem die Kräuter-

kammer des Landarztes die Apotheke
bildete (apotheca, krudhusz, krauthausz,

später specery gaden). Im germanischen

Norden sind Apotheken weit später nach-

zuweisen, in Kopenhagen zB. zum ersten-

mal 1465, in Schweden 1552, in Nor-

wegen 1588.

M. Heyne Hausaltert. I 298. II 87 u. 380.

III 198 ff. K. B a a s Gesch. d. mittelalt. Hlkst.

im Bodenseegebiet; Arch. f. Kult. Gesch IV

(1906) S. 140 f. 146. K. Baas mittelalt. Gesdhtsptf.

in Baden, Hdlb. Njhrsbl. 1909 S. 9. 72. 73.

Grön Altnord. Hlkde, Janus 1908. S.-A.

S. 147 f. Schelenz Gesch. d. Pharm. 298 ff.

Berendes Das Apothekenwesen 1907, S. 72ff.

Sudhoff.

Aprikose. Die Kulturgeschichte der A.

(Prunus armeniaca L.) verläuft mit der-

jenigen des Pfirsichs (Prunus persiea

Bentham u. Hook) ziemlich parallel; und
da sie im MA. meist zu den Pfirsichen

gezählt Wurde, wird sie am besten mit

diesen gemeinsam behandelt; s. Pfir-
sich. Hoops.

Apsis, griech. ötyfe oder atyk, lat. tribuna,

tribunal, exedra, concha, nhd. Chornische;

der meist östlich gelegene Ausbau der

Kirchen, für den Altar bestimmt, ge-

wöhnlich im Grundriß halbkreisförmig und
dann fast immer mit einer Halbkuppel

überwölbt; häufig mehr als halbkreis- dh.

hufeisenförmig (Disentis 8. Jahrh. und

Münster 9. Jahrh., Schweiz; Germigny-des-

Pres, Frankreich; S. Miguel de Escalada,

Spanien). In letzterem Falle häufig drei-

fach nebeneinander, den drei Schiffen

entsprechend; so bei den beiden letzt-
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genannten Beispielen; bei den ersten zu

dreien vor einem breiten Schiffe. In

vielen Fällen ist die Altarnische recht-

eckig, besonders häufig in Spanien. So

schon an der Kirche S. Juan Bautista zu

Banos, erbaut 661 von König Reccesvinth;

auch einst im Aachener Münster. Von
innen sechseckigem, außen trapezförmigem

Grundriß an St. Jean zu Poitiers, einem
Merowingerbau.

Bei den Angelsachsen und im hohen
Norden ist das Altarhaus fast stets recht*

eckig und durch einen oft ganz engen

Chorbogen gegen das Schiff abgegrenzt.

Später

wurde die | M
halbrunde

Apsis gern

durch einen

rechteckigen

Raum(Chor-
quadrat) ge-

gen dasOuer-

schiff oder

Schiffzu ver-

längert, so

daß sich seit-

lich Wände,
offenbar für

die Sitze der

Geistlich-

keit, erga-

ben. So in der

Stiftskirche

zu Gernrode

(a. 961).

S. Abb. 20.

D eh i u.

Cernu#Tiy-d£6-T
lre5

Abb. 20. Apsidenformen.

B e z 1 d Kirchl. Bank. I 92.

A. Haupt.

Aratrum als Feldmaß so viel Land,
als an einem Tage mit einem Pflug geackert

werden kann, in diesem Sinn gleich-

bedeutend mit Joch (s. d.). Helmoldi
Chronica Slavorum I 12: Abgaben der

Obotriten statt des Zehnten ,,de quolibet

aratro . . . Sclavicum vero aratrum par

boum aut unus conficit equus". Gleich-

bedeutend mit Aratrum werden bisweilen

auch oratio und aratura gebraucht. Du
Cange s. v.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Archidiakon. Der A. (ags. czrcediacon,

aschw. cerchidicekn, wnd. erkedjäkn) ist der

erste der Diakone im Stift der Kathedral-

kirche. Im ordo unter dem Archipresbyter (s.

Erzpriester) überragte er doch diesen an
Bedeutung infolge seiner mehr nach außen
gerichteten Tätigkeit. Diese umfaßte
nach ständiger Erweiterung die auf Visi-

tationsreisen ausgeübte Aufsicht über den
ganzen Sprengel oder doch, seit dem Vor-

kommen mehrerer A. im 9. Jahrh., eines

bestimmten Sprengelteiles über Klerus und
Kirchen, aber auch über die Stifts-

mitglieder, ferner die Leitung des Unter-

richts der ordines minores und der Armen-
pflege, endlich die Verwaltung des Kirchen

-

gutes. Sie

tritt immer
mehr in den

Vorder-

grund, die

Befugnisse

des A.s wer-

den ihm aus

eignem

Recht, nicht

mehr als

Mandatar
des Bischofs,

bisimio.und

11. Jahrh. in

Deutschland

(nicht so in

Westfran-

ken) plan-

mäßig die

Pfarreien

und Deka-

nate eines

Gaus oder auch mehrerer Gaue zu Archi-

diakonaten (archidiaconatus) zusammen-
gefaßt wurden und der diesen vor-

stehende Archidiakon fast völlig zu einem
selbständigeren Gehilfen und Vertreter

des Bischofs in der Verwaltung der Diö-

zese und insbesondere in der Abhaltung
des Sendgerichts sich ausbildete; nur
äußerlich verschieden sind die nicht mit

den Gauen zusammenfallenden, sondern um
die Sendgerichtsdingstätten organisierten

sächsischen Archidiakonate. Dieses neue
Amt wurde an den Dompropst oder einen

andern Domherrn verliehen. Im Dom-
kapitel nimmt daher der bischöfliche Archi-

diakon in der Regel die Stellung des

Munsfer-CCjnuUj.)
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praepositus ein (s. Kapitel). — Bei den

Angelsachsen wird ein Archidiakon zum
erstenmal 803 erwähnt; doch lassen die

Quellen nur wenig über seine Stellung vor

der Eroberung ersehen, wenn er auch als

Aufsichtsbehörde der niederen Kleriker und

gegenüber diesen mit Befehlsgewalt aus-

gestattet erscheint. — In den skandinavi-

schen Ländern hatte die späte Ausbildung

der Kapitel (s. d.) zur Folge, daß sich das

Amt des A. erst Ende des 12. und in der

ersten Hälfte des 13. Jhs., zum Teil in

Konkurrenz mit dem des praepositus ent-

wickelte. Den Beginn scheint noch kurz

vor 1200 Norwegen (Nidarös) gemacht zu

haben, während z. B. das schwedische

Kapitel zu Strängnäs erst 1381 einen A.

erhielt.

H a u c k KG. II 720 f., 734. Stutz KR.

833 (mit Lit.). Hinschius KR. II 88
?

183 ff. Werninghoff Kirchenverfassung

79. L e n i n g Kirchenrecht II 333. Baum-
garten Gesch. u. Recht des Archidiakonats

d oberrheinischen Bistümer. Leder D. Dia-

konen d. Bischöfe u. Presbyter. Holtzmann
Franz. VG. 149 f. 159. Makower Verfassung

d. Kirche v. England 328 f. L u n d q u i s t (s.

Kapitel) 54 ff. 61 ff. Maurer Vorlesungen

II 174 f. Hildebrand Sveriges Medeltid

III 138 f. Reuterdahl Svenska Kyrkans

Historia II 1,227 f. II 2, 378 ff. Helveg De
danske Domkapitlen. v. Schwerin.

Archiv. A. Deutschland. § 1. Wäh-
rend die Päpste jene Fürsorge fortsetzten,

die im römischen Reich der Aufbewahrung
von Urkunden und Akten zugewendet war,

während in romanischenGebieten überhaupt
in der Hinsicht römische Institutionen teil-

weise erhalten blieben, ist bei den germa-
nischen Völkern lange von geordneten
Archivverhältnissen keine Spur zu finden.

Erst in dem Maße, als die Urkunde im
germanischen Gesellschaftswesen Bedeu-
tung zu gewinnen begann, sind gewisse
Anfänge zu beobachten. Sorgfalt hat man,
wie die Variae Cassiodors zeigen, den
armaria quae continent monumenta car-

tarum am ostgotischen Hof zugewandt;
auch bei den Langobarden und Westgoten
ist eine offizielle Aufbewahrungsstelle wich-
tiger Dokumente bezeugt, ohne daß aller-

dings Reichtum und Ordnung zu erwarten
wäre.

§ 2. Die Merowinger haben wichtige

Archivalien in einem Schrein der Schatz-

kammer aufbewahren lassen (Greg. Tur.

10, 19: scripta ... in regestum (= the-

saurus) Chilperici regis in unum scrinium . .

pariter sunt repertd). Des archivium palatii,

archivium imperatorium oder des armarium
palatii, palatinum scrinium wird in karo-

lingischer Zeit wiederholt gedacht. Man
hat dabei, wenigstens manchmal, bereits

eine Unterscheidung getroffen zwischen

den Archivalienstellen, welche den laufen-

den Geschäften dienten, und den mehr
außerhalb des Geschäftsbetriebs befind-

lichen Aufbewahrungsorten. Im Jahre

794 wird einmal angeordnet, daß 3 Exem-
plare eines wichtigen Erlasses anzufertigen

seien, eines, um in der Pfalz zurückzublei-

ben, das andere, um dem besonders

interessierten Tassilo übergeben, das

dritte, um in der Pfalzkapelle aufbewahrt
zu werden (Cap. I, 74 Nr. 28 c. 3). Das in

der Pfalz zurückbehaltene Exemplar wurde,

wie aus andern Nachrichten zu entnehmen
ist, dem Kanzler überwiesen. Und so

bestimmt auch Karl II. im Jahre 853,

es sollen Kapitularien der Vorfahren de

scrinio nostro vel a cancellario nostro zur

Einsicht eingefordert werden [Cap. 2,

274 Nr. 260 c. 11). Wie ungenügend frei-

lich damals die Sammlung der Archivalien

am Hofe gewesen sein muß, ist aus der

Lückenhaftigkeit der von Ansegis ange-

legten privaten, aber offiziell benützten

Sammlung der Kapitularien zu ersehen.

§ 3. Unter Karl und Ludwig d. Fr. sind

die Verhältnisse sicher besser gewesen als

später, da nicht mehr Aachen fester Sitz

der Reichsregierung war. Zusammen mit

andern Schätzen (archivum hatte auch die

Bedeutung 'Schatz') sind manche Akten-
stücke aufbewahrt worden, an ein Reichs

-

archiv aber ist erst im späteren Mittelalter

zu denken. Nur die Kirchen haben in all

den Jahrhunderten, auch in der Periode

des Zurücktretens der Urkunden, in der

2. Hälfte des 9., im 10. und 11. Jh., die

Fürsorge für Urkunden und Akten nicht

aufgegeben. Wenn auch die Nachrichten,

daß Abt Ansegis v. S. Wandrille eine

domus cartarum erbauen ließ, daß in Reims
ein archivium ecclesiae tutissimis aedificiis

bestand, nicht verallgemeinert werden dür-
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fen, so haben Hochstifter und Klöster

regelmäßig an mehreren Orten ihre Archi-

valien, oft zusammen mit kostbaren Hand-
schriften oder andern Wertstücken, be-

hütet. Und ihnen wurden, mitunter

wenigstens, auch Archivalien Weltlicher

anvertraut. Erst lange nachdem die Ur-

kunde in Deutschland ihren allgemeinen

Wert im Gemeinschaftsleben gewonnen
hatte, erst seit dem 13. Jh., sind die Welt-

lichen, die Fürsten und die Städte, zur

Anlage von Archiven gelangt.

H. Bresslau Handb. d. Urkundenlehre I

(1889) 120 ff. Wattenbach Schriftwesen

im MA. 3 627 ff. G. Seeliger

B. England u. Norden. §4. Die

Anfänge des 1578 eingerichteten eng-
lischen State papers office sind nicht

untersucht. Doch besteht Wahrscheinlich-

keit, daß schon Äthelred eine Kanzlei hatte

und für Edward den Bekenner ist das nach-

zuweisen. Der Kanzler aber verband mit

der Aufbewahrung des königlichen Siegels

vielleicht auch die von Urkunden und
Gesetzestexten (Originalausfertigungen). Es
fehlen aber auch nicht Anhaltspunkte für

eine Aufbewahrung von Gesetzen wenig-

stens durch den Schatzmeister.

L a r s o n The kings household in England

132 ff. 143 ff. S t u b b s Constit. Hist. I6 380 ff.

Liebermann Gesetze d. Angelsachsen I, XV.

§ 5. Ein ausgebildetes Archivwesen ist

vor 1200 im Norden nicht zu finden.

Es bestanden aber im 13. Jh. in jedem
der skandinavischen Länder Kanzleiämter
und Kanzleien, wurden auch ebenda Listen

und Aufzeichnungen geführt, vermutlich
auch Abschriften wichtigerer Schriftstücke

zurückbehalten, doch alles nur in einem
Umfang, daß eine Truhe (aschw. kista

anw. kista) zur Aufbewahrung der Schrift-

stücke völlig genügte.

Jargensen Udsigt over de danske Rigs-

archivers Historie, iff. Hildebrand Sveriges

MedeÜid Uno. Taranger Udsigt II, 1,

21 4 f- v. Schwerin.

Arcosolium: bogenüberwölbte recht-
eckige Wandnische aus altchristlicher Zeit,

als Grabmal zur Aufnahme eines Stein-
sarges bestimmt. So war aller Wahr-
scheinlichkeit nach im Münster zu Aachen
für den antiken Sarkophag Karls d. Gr.
ein Wandbogen rechts vom Choreingange
errichtet.

J. Buchkremer Das Grab Karls des

Großen, Zeitschr. d. Aachener Gesch.-Ver. 1907.

A. Haupt.

Arianismus, germanischer. §1.
Als die erste, wesentlich ostgermanische,

gotische Stufe des germanischen Christen-

tums ist der germanische Arianismus seiner

Ausbreitung nach unter „Bekehrungs-
geschichte" behandelt (s. d.). Sein Wesen
ist aber durch den Hinweis auf die be-

kannte Christologie des alexandrinischen

Presbyters Arius (f 336), der nach dem
Vorgang der Westgoten die ihnen nahe-

stehenden Stämme beigefallen seien, so

wenig hinreichend bezeichnet, wie die

Geschichte seiner weiten Verbreitung und
seines langen Bestandes genügend da-

durch erklärt, daß eben damals, als die

Westgoten ins oströmische Reich ein-

brachen, die kaiserliche Regierung des

Valens arianisch war. Vielmehr ist darin

nur Anknüpfung und Anlaß für eine eigen-

artige Ausprägung des kirchlichen Lebens

zu erblicken, die, durch die enge Ver-

bindung des Christlichen und Germanischen

hergestellt, es erst ganz rechtfertigt, von
einer ersten Stufe des germanischen

Christentums zu reden.

§ 2. Das dogmatische, speziell christo-

logische Bekenntnis ist wie schon das des

Ulfilas eine Abart des eigentlichen Arianis-

mus, die besonders im Klerus der Donau-
länder heimisch war und staatsklugen

Kaisern besonders empfehlenswert erschien,

weil sie die athanasianische Wesensgleich-

heit des Sohnes mit dem Vater nicht wie

Arius selbst durch eine noch kompliziertere

Begriffsbestimmung, sondern durch die neu-

trale, mehrdeutige Formel ou.010?, d. h. gleich

oder ähnlich, xto iraxpi ersetzte, und
ihren Widerspruch gegen die ,,Nicaener"

oder ,,Athanasianer" durch den Rück-

gang auf die Schrift begründeten. Nachdem
dieser ,,Arianismus", der auf der 4. Synode

zu Sirmium 357 präzis formuliert war,

durch Kaiser Constantius 359/60 auf den

Synoden zu Ariminum—Konstantinopel ge-

waltsam durchgedrückt und also zu einer

ökumenischen Entscheidung emporgehoben
worden war, vermochten die germanischen

Eroberer, die ihn annahmen, sich als die

eigentlich ,, Rechtgläubigen", die athanasi-

anischen Römer aber als Ketzer zu be-
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trachten und so einen germanisch-ariani-

schen,,Katholizismus" anzubahnen, der sich

einerseits als Kampfmittel gegen die Römer,

andererseits als Bindemittel der germani-

schen Völker den politischen Zwecken der

Eroberung und des Zusammenschlusses

dienstbar machen ließ. Noch 589 mußten
beim Übertritt der Westgoten zum Katholi-

zismus die arianischen Bischöfe das Arimi-

nense abschwören. Die eigene exegetisch-

dogmatische Produktion war dabei immer
geringer geworden.

§ 3. Der Sieg der Athanasianer durch

Theodosius 381 und die Unterdrückung

jedes, auch des homöischen Arianismus

im Reiche isolierte den germanischen

Arianismus, der sich dennoch oder viel-

leicht gerade deshalb rapide von den

Westgoten aus zu den Stammverwandten
verbreitete. Beim Zug in das Westreich,

in dem ein anderer, römischer Arianismus

überhaupt fehlte, wurde er vollends zur

spezifisch germanischen Konfession, nahm
je länger je mehr nationales Gepräge an und
diente als Mittel, das eigene Volk als die

herrschende Kriegerkaste rein zu erhalten.

Die Ulfilas- Bibel gab die Grundlage für

einen Gottesdienst, bei dem nicht nur

die Predigt, sondern auch die Lektion

und die Liturgie germanisch war. Reste

eines eigenen Kalenders mit eigenen

Heiligenfesten sind erhalten. Der Wunder-
glaube, der sich an Heiligen- und Reliquien-

dienst schloß, blieb nach mehrfachem
Zeugnis maßvoll. Und auch die Sittlich-

keit zeigte einen herberen und schlichteren

Charakter. Schon der militärisch-nationale

Grundzug verbot die Durchführung einer

höheren, asketischen Sittlichkeit, die Flucht

aus dem nationalen Verbände indasMönch-
tum; der Zölibat war auch für die Bischöfe

nicht in Geltung (can. 5 des IV. Tolet. v.

589, Mansi IX, 994). Dafür wird bei Geise-

rich, dem Vandalen, ein strenges Vorgehen
gegen alle Art Unzucht, bei den Westgoten
harte Bestrafung der Hurerei bezeugt,

übrigens auch der Abtreibung (Lex Wisig.

VI, 3, 2, einer Stelle, an der wir genau
sehen, wie altgermanische und christlich-

kirchliche Anschauung sich vereinigen;

Scherbius, Lehre v. d. Abtr., Heidelb.

Diss. 1909, S. 14 f.). Wie diese strenge

Geschlechtsethik den Beifall römischer

Mönche (Salvian) fand, so befriedigte der

ererbte Rechtssinn der arianischen Ger-

manenfürsten überhaupt die römischen

Provinzialen, die sich unter ihrem ge-

rechteren Regiment wohler fühlten als

zuvor. Die einzige harte Verfolgung der

römischen Katholiken durch Arianer unter

Hunerich dem Vandalen (477—84) ist im
wesentlichen auf die Propaganda der

katholischen Bischöfe zurückzuführen.

§ 4. Je mehr sich im 4. Jahrh. die

katholische Kirche zu einer Reichskirche

zusammengeschlossen hatte, desto mehr
bedeutete die Abstempelung . des Arianis-

mus als Häresie und der Ausschluß aus

dem allgemeinen Kirchenkörper die Aus-

lieferung der kirchlichen Verfassung an
die bestehenden Formen des germanischen

Volkstums, das jetzt charakterisiert war
durch das den militärischen Bedürfnissen

der Wanderungs- und Eroberungszeit ent-

springende Stammeskönigtum. Sind wir

schon bei dem Bisherigen auf wenige

verstreute Spuren und Andeutungen an-

gewiesen, so behält dies Gebiet vorläufig

noch mehr Problematisches, worauf neuer-

dings Stutz (Intern. Wochenschr. 1909)

mit Nachdruck hingewiesen hat. Un-
zweifelhaft ist die Bestimmung der ariani-

schen Kirchen als Stammeskirchen, die

Gliederung auch des arianischen Klerus

in Bischöfe, Presbyter und Diakonen und
mit dem Fehlen der städtischen Mittel-

punkte der Anschluß der hierarchischen

Verfassung an die unteren Volksverbände,

unzweifelhaft auch mindestens bei den

Vandalen der Bestand eines Stammes-

patriarchats an der Spitze eines zahl-

reichen arianischen Episkopats, mit dem
Sitz am Hof und bedeutender Autorität.

Auch daran kann nicht wohl gezweifelt

werden, daß der Ersatz der alten sacra

mit ihren sacerdotes civitatis durch das

christlich-arianische Kirchentum zur Folge

haben mußte, daß auch das letztere in

die Stelle eines Staatskultes, die Bischöfe

also an die Stelle der sacerdotes civitatis ein-

rückten (vgl. auch Stutz KR. 818). So-

fern aber bei Ost- und Westgoten, Bur-

gundern und Wandalen usw. spätestens

vom Ende des 4. Jahrh. ab ein Königtum
an der Spitze des Volkes nachweisbar ist,

das nun auf dem Boden des römischen
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Imperiums die Tendenz gewinnt, seine

Macht noch zu steigern, und überall das

königliche Grafenamt über die alten

republikanischen Ämter setzt, die aus

Volkswahl entstehen, ist die Annahme
unabweisbar, daß jener staatskirchliche

Charakter der arianischen Stammeskirche

immer mehr zur Abhängigkeit vom
Königtum wird. Sie mußte um so

notwendiger erscheinen, als dieser christ-

liche Klerus im Unterschied von dem
früheren Priestertum als ein geschlosse-

ner Stand auftrat, der als solcher ihm
und dem Staatsganzen noch immer leicht

gefährlich werden konnte. Daß der König

sich bzw. seinen Grafen die Erlaubnis zum
Eintritt in diesen Stand ebenso vor-

behielt wie einen irgendwie bestimmten

Anteil an der Besetzung des wichtigsten

kirchlichen Amtes, des Episkopats, der,

dem Grafenamt zur Seite, sicher keinen

Antagonismus zu diesem bilden durfte, wie

endlich, daß Synoden dieser Bischöfe

mindestens seiner Genehmigung bedurften,

erscheint als die natürlichste Annahme.

§ 5. Wenn sich dann später nach ihrem

Übertritt zum Katholizismus bei Bur-

gundern wie Westgoten, die früher arianisch

waren, bei Chlodwig, ihrem Nachbar,

der das arianische Vorbild vor Augen
hatte und dem Arianismus hatte zugeführt

werden sollen, und seinen Nachfolgern

eine Abhängigkeit des Klerus und speziell

des Episkopats vom Königtum in den
bezeichneten Formen statthat, die sich

so wenigstens im römischen Recht nicht

fanden (für Chlodwig s. nam. ep. Remigii 3),

so wird man zwar sagen müssen, daß darin

wie im Eigenkirchenwesen alte gemein-
germanische Auffassungen, hier vom Ver-

hältnis der Religion zum öffentlichen

Leben, wieder durchschlugen, aber auch
die Hypothese aufstellen dürfen, daß in

diesen katholischen Landeskirchen, speziell

auch bei den für die ganze spätere Ent-
wicklung entscheidenden Franken ein ari-

anisches Vorbild eingewirkt hat. Aber
auch, wenn diese Hypothese verkehrt ist

(wie Stutz annimmt), die arianische

Stammeskirche bleibt doch ein inter-

essantes Mittelglied zwischen der alten

katholischen im Abendland sich immer
mehr um Rom zentralisierenden Reichs-

kirche und den dezentralisierten frühmittel-

alterlichen Landeskirchen, um dessen Er-

forschung man sich ernstlich bemühen muß.
Helfferich Der westgot. Arianismus

1860. Fr. Kauffmann Aus der Schule des

Wulfila (Texte u. Unters, z. altg. RG. I) 1899.

v. Schubert Das älteste german. Christentum

oder der sog. „Arianismus 11, der Germ. 1909.

Stutz, Arianismus und Germanismus, Inter-

nat. Wochenschr. 1909, Dez. v. Schubert
Lehrb. der KG. II 1 (im Druck).

H. v. Schubert.

Arktische Steinzeit. § 1. Neben den

von allen Forschern übereinstimmend einer

idg. oder schon germ. Urbevölkerung

Nordeuropas zugeschriebenen, reichlichen

und mannigfaltigen Denkmälern der ent-

wickelten südskandinavischen Steinzeit gibt

es, wie O. Montelius für Schweden, O. Rygh
und A. W. Brögger für Norwegen, J. Ailio

für Finnland gezeigt haben, in diesen

Ländern noch eine ganz andere Gruppe
neolithischer Funde, hauptsächlich

Warfen und Werkzeuge aus Schiefer und
Beilklingen aus Grünstein, die man früher

gewöhnlich einer lappischen Urbevölkerung

zuschrieb, weil ihr Gebiet im ganzen

weiter polwärts (aber auch ostwärts) liegt

und bis an die Grenzen des nördlichen

Eismeeres hinaufreicht. Zeitlich fällt sie

zusammen mit der Periode der Dolmen
und der Ganggräber des südskandinavi-

schen jüngeren Steinalters, reicht also

nicht ganz bis an den Beginn des letzteren

zurück und nicht ganz bis an das Ende
desselben herab. Ihre Tongefäßornamente

sind vom Zierstil der sog. ,,megalithischen"

Töpferei ebenfalls typisch verschieden.

Auch eigentümliche Felsenzeichnungen und
Felsmalereien gehören dieser Fundgruppe

an, die nach der Lage der meisten Wohn-
plätze von einem Jäger- und Fischervolk

herrührt, das, im Gegensatz zu den feld J

bau- und viehzuchttreibenden Südskandi-

naviern, größtenteils Küstenstriche be-

siedelte.

§ 2. Nach Bröggers ansprechender

Vermutung- kam dieses Volk aus Ost-

europa, war aber weder lappisch noch

finnisch (da die Lappen kaum schon in

der Dolmenzeit, etwa dem 3. bis 4. Jährt.

v. Chr., Skandinavien erreicht hatten und
die Finnen erst im 4. und 5. Jahrh. n. Chr.
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das nach ihnen benannte Land einnahmen),

sondern ein nicht näher bekannter Stamm,
dessen Angehörige von hohem Wuchs
und langer Schädelform waren und all-

mählich unter der von Süden her vor-

dringenden (germanischen) Bevölkerung

aufgingen. Primitive plastische Arbeiten

in Bernstein, Knochen, Stein und Ton
verraten einerseits kulturelle Zusammen-

Brögger Den arktiske Stenalder i Norge 1909.

J. A i 1 i o Die steinzeitlichen Wohnplätze in

Finland 1909. M. Hoernes.

armaftr. Der ärmadr (zu ärr 'Bote,

Diener') ist ursprünglich der königliche

(auch der bischöfliche) Wirtschaftsbeamte,

als solcher Beauftragter [umbodsmadr] des

Königs (Bischofs) und sein Geschäftsführer

(cerindreki) , meist ein Unfreier. Gleich dem

Verkleinerung: Fig. I ca. x

/2 ; Fig. 2, 3, 4, 9, 1 1 ca. '/
3 ; Fig. 5, 8, 10 ca. 2

/3 ;

Fig. 6, 7 ca. x
/6o n. Gr.

Abb. 21. Typen der arktischen Steinzeit aus Skandinavien. (Nach A. W. Bregger.)

hänge zwischen der südbaltischen Bern-

steinküste und der arktisch-baltischen

Steinzeitgruppe und reichen andererseits

weit ostwärts über ganz Osteuropa bis

nach Sibirien. Die Bedeutung dieser

Analogien wird dadurch verstärkt, daß
ähnliche kleine Rundfiguren im südskandi-

navischen Kulturkreise völlig fehlen.

0. Rygh u. 0. Montelius C.-r. Congr.

intern, prehist. Stockh. 1874 I J 77—202. A. W.

schwedischen konungs bryti sitzt er auf

einem Königshof, um von hier aus könig-

liche Güter zu verwalten (varöveita) und
den König selbst auf dem Hofe bei seinen

Reisen im Land aufzunehmen und zu

bewirten. Mit der Gutsverwaltung ist

verbunden die Einziehung der zum Gute
fälligen Abgaben, und von hier aus wird

der a. allgemein Vertreter der Finanz-

interessen des Königs, der biskups ärmaär
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des Bischofs. Als solcher zieht er die dem
König (Bischof) verfallenen Strafgelder

ein, ist er an der Vollstreckung beteiligt,

hat er in manchen Fällen Klage zu er-

heben, und im Lauf der Zeit ist ihm sogar

eine Reihe von Verwaltungsfunktionen

zugefallen, die nur mehr entfernt mit

königlichen Vermögensinteressen zusam-

menhängen. Er wird so allmählich zum
königlichen Bezirksbeamten, bis er später

vom syslumadr (s. d.) verdrängt wird,

(s.a. Beamtenwesen § 11.)

Lit. s. syslumadr. v. Schwerin.

Armalausi ist ein Volksname, den die

Tab. Peut. zwischen Alemannia und Mar-
comanni eingetragen hat. Als Armilausini

kennen denselben Stamm die Veroneser

Völkertafel zwischen Jotungi und Marco-

manni und die Excerpta des Jul. Honorius

zwischen Burgundtones und Marcomanni.
Diese Stellung paßt auf die Naristen, die hier

unter anderem Namen auftreten werden.

Jedenfalls ist das Volk germ. wie sein

Name, der von der armüausa, armelausa,

der Bezeichnung eines (ärmellosen) Kriegs-

gewandes, herkommt, die aus germ. *ar~

nii(a)lausa~ = anord. ermlauss 'ärmellos'

sich erklärt.

R. Much PBBeitr. 17, 75. R. Much.

Armbrust. § 1. Die A. war schon den
Römern der Kaiserzeit bekannt. Ve-
getius (Epit. rei milit. 2, 15; 4, 21) um 385
erwähnt manuballistae vel arcuballistae als

Handwaffe leichter Truppen, aus der mit
Pfeilen geschossen wurde. Daß damit eine

A. gemeint ist, wird durch zwei auf galli-

schem Boden gefundene Basreliefs aus
dem 4. Jh. erwiesen, die im Museum von
Puy aufbewahrt werden (abgebildet bei

Demmin Kriegswaffen S. 270, das eine

derselben, von Solignac-sur-Loire, auch
BoeheimHandb. d. Waffenk. S. 402, Hoops
WuS. 3. Bd.)

§ 2. Daß die Germanen in vorrömischer
Zeit die A. kannten, ist nicht wahrschein-
lich: es fehlt ein agerm. Name für diese

charakteristische Waffe. Dagegen ist die

A. auch nach dem Abzug der römischen
Legionen in den nordalpinischen Provinzen
nicht in Vergessenheit geraten, und hier
haben sie auch die Germanen kennen ge-
lernt. Daß die A. den Angelsachsen
im 8. Jh. wohlbekannt war, zeigt das 24.

Rätsel des Exeterbuchs, das eine auf An-
schauung beruhende, deutliche Schilderung

der A. gibt. (Näheres b. Hoops WuS.
3. Bd.)

§ 3. Im 10. Jh. haben wir auf französi-

schem Boden wieder zwei bildliche Dar-
stellungen der A. (s. Boeheim aaO. 402).

Nach Richers Geschichtswerk aus dem
gleichen Jh. muß die A. in den damaligen

Kriegen ganz gewöhnlich verwandt worden
sein. Er gebraucht den Ausdruck balistae

und arcubalistae wiederholt als Bezeichnung

für die Bolzen der A., vgl. 3, 104 missaeque

sagittae et arcobalistae cum aliis missüibus;

2, 85 nube sagittarum ac balistarum; zweifel-

haft ist 3, 18 sagittarii cum arcubus et ba-

listis, wo balistis entweder die Bolzen oder

auch die Armbrüste selbst bedeuten kann.

(Weiteres b. Hoops aaO.)

§ 4. Auf den römischen Ursprung weist

auch der französisch-deutsche Name der

A.: afrz. arbaleste aus mlat. arbalista, spät-

lat. arcuballista; aus der gleichen Quelle,

aber mit volksetymologischer Umdeutung,
stammen mhd. armbrust n. (zuerst im 12. Jh.

belegt), mnd. mndl. armborst. Nur die

Angelsachsen behielten ihr heimisches Wort
boga 'Bogen' für die A. bei (so in dem ge-

nannten Rätsel), und noch heute wird die

A. im Engl, crossbow 'Kreuzbogen' genannt.
Boeheim Handb. d. Waffenkunde 402.

Hoops Die Armbrust im Frühmittelalter.

WuS. III. Johannes Hoops.

Armenrecht. Während die deutschen

Quellen nur spärliche Aufschlüsse über

die Verpflichtung, bedürftige Verwandte
zu ernähren, liefern, sind die nordgermani-

schen, insbesondere die westskandinavi-

schen Rechtsquellen voll von Bestim-

mungen über diese Ernährungspflicht, die

ja wegen der rauhen Natur und spärlichen

Besiedlung des Landes im Norden eine

viel größere Bedeutung hatte. Vor allem

Island hat ein großartig organisiertes

Armenrecht ausgebildet. Nach diesen

Quellen lastete die Verpflichtung, den

Bedürftigen (awestn. ömagi, ümagi) zu

ernähren (aostn. foeßa, awestn. foe&a,

framfoersla; andere Ausdrücke bei v. Amira
NOR. II 907) auf den Erben, und zwar
in der Reihenfolge der Berufung zur

Erbschaft, so daß der Weiterstehende

nur bei Unvermögen des näheren Erben



124 ARMRING

eintrat. Das gilt nach westnordischem

Recht nicht nur für die Verwandten,

sondern auch für die aus besonderem

Grund (Freilassung, Dienstherrschaft usw.)

zur Erbschaft Berufenen. Nach isländi-

schem Recht war auch der Ehegatte

subsidiär verpflichtet. Fehlte es an Er-

nährern, so trat nach isländischem Recht

die Gemeinde (hreppr) ein, deren Tätigkeit

sich ursprünglich geradezu in der Armen-

pflege erschöpfte.

Michelsen Über altnordisches Armenrecht,

in Falks Eranien zum deutschen Privatrecht

II 117 ff. III 68 ff. Finsen AfnO. 1850,

124 ff. Nordström II 117 ff. Dahl-
m a n n Geschichte von Dänemark II 276 ff.

Maurer Island 278 ff. v. A m i r a NOR.
I 750 ff. II 907 ff. — S. u. Erbfolgeord-
nung, Erbrecht, Sippe.

S. Rietschel.

Armring. I. Bronzezeit. §1. Es

gibt zwei Arten Armringe aus der ältesten

Bronzezeit (etwa 1800—1500 v. Chr.). Die

einfachste Form ist eine runde oder facet-

tierte Bronzespindel mit zugespitzten oder

quer abgeschnittenen, nicht selten mit

sog, Stollen versehenen Enden (Taf. 7 Nr. i).

Gleichaltrig sind die sog. Bronzeman-
schetten (Taf. 7, 2), die aus vielen über-

einandergelegten Ringen oder aus einem
spiralförmigen Faden entstanden sind.

Beide Typen sind ,, internationale" Er-

scheinungen und sind beinahe über ganz

Europa verbreitet. Nicht selten sind sie

aus reinem Kupfer, ab und zu auch aus

Gold verfertigt.

§ 2. In der 2. Periode (etwa 1500 bis

1300 v. Chr.) verschwinden die einfachen

Bronzespangen wie Nr. 1. Die Man-
schetten setzen sich dagegen bis in die

3. Periode fort, aber in schmäleren Formen.
Mit den Manschetten verwandt sind die

großen Armspiralen (Taf. 7, 3). Sie sind

immer Frauenschmuck, und nicht selten

werden sie in den Gräbern an den Unter-
armen der Gerippe gefunden. Die Form
dauert die ganze Bronzezeit hindurch fort,

doch sind in den jüngeren Perioden die

Enden nicht plattenförmig, sondern spiral-

förmig geklappt. Armspiralen aus breitem
Bronzeblech mit spiralartigen Enden,
sicher ungarischer Import, gibt es in Pom-
mern schon aus der älteren Bronzezeit.

Die Männer-A.e dieser und der späteren

Perioden scheinen immer aus Gold zu
sein; wenigstens wurden die Goldringe

kaum in Frauengräbern gefunden. Die

allgemeinsten Typen der 2. Periode zeigen

Nr. 4—6, die alle Importgegenstände

sind, sicherlich aus Ungarn, dem Gold-

lande, wo ähnliche Ringe gefunden worden
sind; in Norddeutschland und Skandi-

navien sind sie nicht selten.

§ 3. In der 3. Periode (etwa 1300—1100

v. Chr.) ist der gewöhnliche Männer-
schmuck ein Ring wie Nr. 6, aber meistens

mit quer abgeschnittenen Enden ohne
Spiralen. Nun beginnen die Frauen stark

profilierte Arm- und Fußringe zu tragen,

wie Nr. 7, von welchem Typus zahlreiche

Variationen sowohl in Norddeutschland als

in Skandinavien vorliegen; nur durch die

verschiedene Größe kann man zwischen

Arm- und Fußringen unterscheiden. In

Norddeutschland entwickelt sich ein cha-

rakteristischer Typus, die sog. Hand-
bergen (Taf. 7 Nr. 8). Das Zentrum des

Verbreitungsgebietes ist Mecklenburg. Öst-

lich gehen sie bis nach Westpreußen, nörd-

lich wurde in Dänemark ein Exemplar als

Importgegenstand gefunden. Südlich von
dem germanischen Gebiet ist die Form in

Schlesien aufgenommen worden.

§ 4. In der 4.—5. Periode (etwa 1100

bis 700 v. Chr.) ist noch der zierliche Gold-

ring der gewöhnliche Armschmuck des

Kriegers, meistens der Typus Nr. 9, der

früher sog. ,, Eidsring". Der Arm- und
Fußschmuck der Frauen sind entwickelte

und oft degenerierte Variationen vom
Typus Nr. 7; ein solcher ist der in

Pommern und besonders in Westpreußen
verbreitete ,, Nierenring". Gleichzeitig

kommen einige andere Formen, zB. ver-

schiedenartige Manschetten (Nr. 10) und
hohlgegossene Ringe (Nr. 11) vor.

§ 5. Aus dem letztgenannten Typus
entstanden in der 6. Periode (etwa 700

bis 550 v. Chr.) die plumpen ,,Wulst-

ringe" (Nr. 12), die von der Elbe bis nach
Westpreußen und südlich bis Böhmen all-

gemein, in Skandinavien aber spärlicher

vorkommen. Sie stellen die höchste Dege-

nerierung und das Ableben der alten

Bronzezeitformen dar.

II. E i s e n z e i t. § 6. A. sind nicht

so häufig in der Eisenzeit wie in der Bronze-





Tafel 7.

Armringe.

i. Bronze. Neu-Bauhof, Mecklenburg. T

/3
. Aus »Montelius, Chronologie d. alt. Bronzezeit«, Fig. 135.

Braunschweig, Vieweg & Sohn. — 2. Bronze. Neu-Bauhof, Mecklenburg. 2/5- Ebendaher, Fig. 136. —
3. Spiralarmring von Bronze. Skäne. r

/a . Aus »Montelius, Kulturgeschichte Schwedens«, Fig. 149.

Leipzig, E. A. Seemann. — 4. Goldring. r
/a. Aus »Müller, Ordning af Danmarks Oldsager,

Bronzealderen, Fig. 4«. Kopenhagen, C. A. Reitzel. — 5. Gold. Skane. */,. Aus »Montelius,
Kulturgesch. Schw. Fig. 148«. — 6. Gold. z

It
>

. Aus »S. Müller, Ordning a. a. O. Fig. 7«. —
7. Bronze. x

/2 . Ebendaher, Fig. 111. — 8. Aus »Jahrbücher des Vereins f. Mecklenburg. Gesch. u.

Altertumsk. 67, 110, Abb« J

/2 . Schwerin, Bärensprungsche Hof buchdruckerei.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Stn



Tafel 8.

Armringe.

9- Sog. »Eidring«. Aus dem Histor. Museum zu Stockholm. — 10—12. Aus »R. Beltz, Vorgesch.
V.Mecklenburg, Fig. 126. 125. 128«. Berlin, W. Süsserott. — 13. Bronze. '/2 . Lindenhof. Im Danziger
Provinzialmuseum. Aus »Lissauer, Die Prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreußen,
laf. IV 35«. Leipzig, Wilhelm Engelmann. — 14. Gold. «/,. Oland. Aus »Montelius, Kultur-
geschichte Schwedens, Fig. 297«. Leipzig, E. A. Seemann. — 15. Gold. «/,. Aus »Müller,

Ordning af Danmarks Oldsager, Jernalderen, Fig. 235«. Kopenhagen, C. A. Reitzel.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg





Tafel 9.

Armringe.

16. Aus »Lindenschmit, Handbuch der deutschen Altertumskunde. S. 69, Fig. 2B«. Braunschweig,
Friedr. Vieweg & Sohn. — 17. Aus »Sv. Fornm. tidskr. XII 30, Fig. 28«. — 18. Halsring und
Armring von Silber. J

/2 . Helsingland. Aus »Montelius, Kulturgeschichte Schwedens 469 u. 470«.
Leipzig, E. A. Seemann. — 19. Aus dem Histor. Museum zu Stockholm. — 20. Aus »Arne, Om det

forntida Sormland«, Fig. 90.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Tihbner in Straßburg-.
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zeit. In der vorrömischen Eisenzeit (550

v. Chr. bis Chr. Geb.) ist dies Verhältnis

sehr augenfällig. Alle die verschiedenen

Bronze- und Glasarmringe der keltischen

Völker Süddeutschlands haben keine Ver-

wandten bei den Germanen in Norddeutsch-

land und Skandinavien.

§ 7. Auch die Römerzeit (Chr. Geb. bis

200 n. Chr.) ist merkwürdig arm an solchem

Schmuck. Den eigenartigsten und ge-

wöhnlichsten Armring, meistens aus Gold

oder Elektrum, zeigt Nr. 13, der in kaum
bemerkbaren Variationen bei allen ger-

manischen Stämmen zu finden ist; er ist

augenscheinlich aus der vorrömischen For-

menwelt hervorgegangen.

§ 8. In spätrömischer Zeit (etwa 200

bis 400, 450 n. Chr.) erscheinen einige neue

Formen, zB. der nordische Schlangenring

(Nr. 14) und das gemeingermanische Arm-
band, Nr. 15, beide Typen aus Gold. Der
letztgenannte Typus trägt sehr oft trian-

guläre Blattornamente, die erste germa-

nische Pflanzenornamentik; durch süd-

östlichen Einfluß entstanden, sind diese

Ringe in Nordeuropa wohl meistens Im-
portgegenstände.

§ 9. Die Form setzt sich in der Völker

-

wanderungszeit (etwa 450—750, 800 n.

Chr.) fort. Die meistens offenen Ringe
sind gegen die Enden zu verdickt; nebst

dem flachen Bande verwendet man auch
runde oder eckige Spangen, hohl oder

massiv gearbeitet. Das Material ist in

Deutschland meistens Bronze oder Silber,

selten Gold, im Norden meist das letztere.

Nr. 16 zeigt die runde Form, die im Norden
öfters mit dreieckigen oder halbmondför-
migen eingestempelten Ornamenten ver-

ziert ist (vgl. den entsprechenden Halsring

bei Montelius Kulturgesch. Schwedens
Abb. 344 und s. Art. 'Halsring'). Andere
Formen sieht man bei Lindenschmit DA.
Taf. XIII b u. Fig. 422; die letztere ist eng-

lisch. Außerdem findet man gelegentlich

in einigen niederrheinischen, bayerischen

und schweizerischen Gräbern Glasarmringe
älterer Formen, die nicht eigentlich dem
germanischen Formenkreis angehören. Die
Goldspiralringe des Nordens, die nicht wie
in der Bronzezeit aus dünnem Draht, sondern
aus dicken Barren bestehen, sind vielleicht

öfters als Zahlgeld gebraucht worden.

§ 10. A. der Kontinental- und Insel-

germanen der karolingischen Zeit (8. bis

10. Jh. n. Chr.) sind sehr wenig bekannt.

Der reiche Formenschatz der entsprechen-

den nordgermanischen Wikingerzeit zeigt

aber am augenfälligsten, was in jener Zeit

als schön und vornehm angesehen wurde.

Die glatten Formen sind verschwunden,

die Ringe sind gedreht oder geflochten,

Spiral- oder zirkeiförmig, offen oder ge-

schlossen, aus Silber, Gold oder Bronze;

auch massive, aber stark profilierte For-

men liegen vor. Einige Typen zeigen

Nr. 17—20; der letzte ist mit einem
imitierten Flechtmuster verziert.

§ 11. Mit dem Mittelalter verschwinden

allmählich die A. ; mutmaßlich wurden sie

durch die äußerst beliebten Finger-
ringe (s. d.) ersetzt.

Literatur: s. 'Schmuck'. B. Schnittger.

Armschienen. Erst im späteren MA.
mit der Entwicklung einer vollkommeneren
Schutzbewaffnung werden Armschienen ge-

tragen. Dem germ. Altertum sind sie

fremd. — Für Arm- oder Handschutz-

platten, an der inneren Seite des linken

Handgelenkes befestigt gegen den Schlag

der zurückkommenden Bogensehne, hält

man kleine, oblonge, flachgewölbte Scheiben

aus Stein oder Knochen, dem Ende der

jüngsten Steinzeit angehörig.

Lindenschmit Altertümer V 356. Arne
Fornvännen 1909 S. 93. Max Ebert.

Arpentum, Ackermaß in der Lex Baiva-

riorum erwähnt. Textus legis II u. III,

Tit. I 13. Nach Du Cange s. v. gleich-

bedeutend mit Arapennis, einem spanischen

und gallischen Feldmaß, das Columella

als actus oder halbes jugerum bezeichnet.

H u 1 t s c h Metrol. 83 ff. 689. 692.

• A. Luschin v. Ebengreuth.

Arzneibücher. Hat man Gelegenheit,

eine größere Reihe medizinischer Hand-
schriften des 9. bis II. Jahrhs. aus dem
Abendlande durchzusehen, so sind es außer

den Abschriften von Werken klassischer

und nachklassischer bekannter und be-

nannter Autoren hauptsächlich zwei

Gruppen, welche des öfteren wiederkehren:

Sammlungen ärztlicher Kasuistik und

Arzneiverordnungen, deren Zusammenhang
mit den Rezeptsammlungen der späteren
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Jahrhunderte in den Landessprachen noch

zu erweisen sein wird, und Zusammen-

stellungen kleiner theoretischer Abschnitte

von immer gleichem Inhalte, wenn auch

etwas abweichend in Wortlaut und An-

ordnung, die von den Komplexionen und

Elementen und Jahreszeiten, den günstigen

und ungünstigen Tagen (dies aegyptiaci),

dem Aderlaß, den Aderlaßstellen, den

Monatszeiten, der Krankheitsvoraussage

mittelst der ,,Sphaera Pythagorae" usw.

handeln. In diese letztere Reihe gehören

auch die medizinischen Aufzeichnungen, die

uns der Angelsachse B e d a (673—735),

Presbyter des Klosters Wearmouth, hinter-

lassen hat, namentlich die kleine Schrift

De minutione sanguinis sive de phlebotomia

und einige Abschnitte des Büchleins De

natura verum (Compl. Works ed. Giles,

VI (1843) 349 ff. u. 99 ff.), deren erstere

auch von den Purgationen und den ägypti-

schen Tagen handelt und die Monats-

regeln bringt (wie das J. F. P a y n e

in seiner Engl. med. in Anglo-Saxon Times

1904. S. 15—22 auseinandersetzt), ohne

irgendwie Originelles zu bieten. Zweifellos

ist aber durch A 1 h w i n e (Alkuin), den

angelsächsischen gelehrten Berater Karls

d. Gr., an H r a b a n (780—856), seinen

berühmten Schüler und Abt von Fulda,

auch die damals schon relativ hoch ent-

wickelte gelehrte Heilkunde der Angel-

sachsen vermittelt worden; Hraban
widmet in seiner Physica sive de Universo

(unter starker Benutzung der Etymologien

des Isidor v. Sevilla) Buch VI der menschl.

Anatomie, Buch VII den menschl. Lebens-

altern und den Mißgeburten, das XVII.
den Gestirnen, das XVIII. der Medizin

und den Krankheiten, das XIX. dem
Pflanzenreiche (vgl. d. Ausg. in Mignes

Patrol. u. Stefan Feiner, Comp, der

Naturwissenschaften an der Schule zu

Fulda, 1879). Sein Schüler war wieder

Walafrid Strabo (807— 849), später

Dekan zu St. Gallen und zuletzt Abt aut

der Reichenau, wo er seinen Kräutergarten

von 23 Arzneikräutern anlegte, den er

dann in seinem Hortulus in 444 Hexametern
besang (s. Arzneikräuter und die Ausg.

von R e u ß , Würzb. 1834, von Walch-
ner, Karlsr 1838 und in den Mon.
Germ.-Hist. Poet. lat. aed. Carolini Tom. II

335—35°)- Die deutschen Glossen einer

Leipziger Hdschr. (hrsg. v. E. Sievers,

ZfdA. 15, 532—534, 1872) beweisen, wie

das Buch noch ein Jahrhundert später

populär nutzbar gemacht wurde. Einen

stärkeren Durchschuß von german. Volks-

medizin hat die Physica der H. Hilde-
gard v. Bingen, deren Schriften aber

schon ins 12. Jahrh. fallen. Von den zahl-

reichen medizinischen Büchern Bischof

W i g b e r t s von Hildesheim (880—903),

von denen berichtet wird (Scr. rer. Brunsv.

ed. Leibnitz II 786), fehlt leider nähere

Kunde; sie dürften gelehrter Art gewesen

sein. Doch auch von der Sammlung und
Ausarbeitung praktischer Anweisungen für

Arzneibereitung und Arzneianwendung in

den deutschen Volkssprachen sind uns

einige Reste noch erhalten, so die beiden

Basler Rezepte aus dem Ende des 8. Jahrhs.

(Denkm. LXII), die angelsächsische Ein-

wirkung gleichfalls deutlich zeigen, wie

denn eig. alles weitere, was bis zum J. 1000

Medizinisches in german. Sprachen er-

halten ist, northumbrisch (zB. ein Augen-

salbenrezept des 8. Jahrhs., mitgeteilt in

ZfdA. 13, 202 ff. 1867), oder in weiterem

Sinne angelsächsisch ist, vor allem B a 1 d s

Lceceboc in zwei Büchern aus der Zeit

von 900— 950 (Cockayne Leechd. II

S. 2— 298; Grein -Wülk. Bibl. d. ags.

Prosa VI I—91) und ein weiteres Lceceboc

aus der nämlichen Zeit (ib. S. 300—360

bzw. 91— 112), ferner die Lacnunga, eine

Rezeptsammlung aus der Zeit um 1000 in

123 Abschnitten (ebenda III 2—80 und
121— 155) und eine angelsächsische Über-

setzung des Herbarium Apuleii Platonici

(Cockayne I 2 ff.) aus der gleichen Zeit.

Eine ganze Reihe von Einzelrezepten,

kurz nach dem Anfange des II. Jahrhs.

geschrieben, veröffentlicht Cockayne aaO.

I 374—

3

89 u - HI 292 f. Vgl. auch das

Rezept gegen Durchfall (vifr utsiht) ZfdA.

13, 202. Aus altnordischer Literatur ist

kein medizinischer Text vor der Mitte des

13. Jahrhs. bisher bekannt geworden.

Paul Grdrs. II 156. 411. 901. 1131. Pagel
Hdb. d. Gesch. d. Med. I S. 627—634. Sud-
hoff D. gedr. mittelalt. med. Texte in germ.

Sprachen Arch. f. Gesch. d. Med. III 273—303.

J. F. P a y n e Engl. Med. in Anglosax. Times

29 ff. Sudhoff.
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Arzneimittel lehrte der Zufall kennen,

der aber schon früh durch Beobachtung

und Überlegung und den neben ihnen

wuchernden Aberglauben geleitet wurde.

Kühle, saftige, auch wohl zerquetschte

Pflanzenteile wurde auf heiße, entzündete

Hautstellen und Körperteile gelegt, für

besonders nahrhaft erkannte oder ge-

haltene Pflanzenteile bei Abzehrungszu-

ständen als „kräftigende" Mittel gegeben.

Das den Menschen umgebende Pflanzen-

reich diente ihm zur Nahrung und als

Heilmittel in erster Linie (s. Arzneipflanzen).

Wie die Fleischnahrung großenteils Opfer-

nahrung ist, hängt auch die Verwendung

von Tierteilen und Tierorganen mit dem
Opferkult zusammen, ist die Organtherapie

späteren Datums als die Kräuterheilkunde.

Eine nur minimale Rolle spielten in dem
Arzneischatz der empirischen Volksmedizin

die Mineralien. Kühlende Erde und

gestoßene Gesteine fanden als Kataplasmen

nur beschränkte Verwendung; die Be-

nutzung von edlen Metallen und seltenem

Stein ist zunächst im wesentlichen Amulett-

therapie, wie die heilenden und schützenden

Goldringe mit eingeritzten Runen aus

dem germanischen Norden auch für

unser ethnographisches Gebiet dartun.

Wenn auch die Verwendung von Tier-

organen und -Körperteilen später zunahm,

so ist doch auch in der unter dem Einflüsse

der Antike stehenden Rezeptliteratur des

späteren Mittelalters das Verhältnis der

Heilmittel aus dem Pflanzen-, Tier- und
Mineralreich zueinander nicht sehr alteriert

worden, wie ein Blick in K n r a d

von Megenbergs Buch der Natur

und die Physica der heil. Hildegard
lehrt. Daran ändert auch nichts, daß zB.

neben dem Herbarius des A p u 1 e i u s

Platonicus die Medicina de Quadru-

pedibus des Sextus Placitus
Papyrensis sehr früh ins Angelsächsi-

sche übersetzt wurde (Cockayne Leech-

doms I), noch daß bei den Franken des

6. Jahrhs. der Schweinespeck (crudum

laridum) nach A n t h i m u s Universal-

medizin war (non opus habent alia medicina),

was auch im Waltharilied durchblickt

(1441 f.), ebensowenig die vielfache Ver-

wendung der Seife (s. d.), die aus Pflanzen-

asche und Tierfett hergestellt wurde, in

der äußeren Therapie, wie schon das

Krebsmittel der Baseler Rezepte aus dem
8. Jahrh. aufweist. Auch die als Haut-
mittel gebrauchten Laugen wurden mit

Pflanzenasche hergestellt. Über die Her-

stellungs- und Verwendungsformen der

Arzneimittel s. Trank, Syrup, Latwerge,

Pille, Pulver, Salbe, Pflaster. Über ihre

Aufbewahrung s. Apotheke. Als Auf-

lösungsmittel und Geschmackskorrigens be-

nutzte man meist Meth und Bier und
besonders die Frauenmilch, die aus der

Kinderstube noch wie eine Art Universal

-

mittel galt.

M. Heyne Hausaltert. III 193 f. 47 f.

II 287. H ö f 1 e r Volksmedizinische Botanik

der Germanen 1908. H ö f 1 e r D. volksmediz.

Organtherapie (1908). Grön Altnord. Hlknde.

Janus 1908. Sudhoff.

Arzneipflanzen. Die Germanenfrau ver-

wendete als Heilmittel aus dem Pflanzen-

reich, was am Gehege ihres Hofzaunes
oder in dessen Nähe wuchs. Das Heil-

kraut dörrte mit dem Küchenkraut und
den Nahrungsmitteln aus dem Pflanzen-

reiche im Rauchfang, an der Hüttenwand
oder wurde durch direktes Rösten her-

gerichtet oder konserviert, wie das Max
H ö f 1 e r in seiner Volksmedizinischen

Botanik der Germanen (Wien 1908) ein-

gehend und ansprechend dargewiesen hat.

Eine Fülle von Heilmitteln spendeten

Baum und Strauch, Kraut und Gras

in Wurzeln, Körnern, Beeren, Blüten und

Blättern. Der betäubende Qualm mancher

eingetragenen Kräuter führte auf die

Erkenntnis der betäubenden, einschläfern-

den, schmerzstillen Wirkung mancher nar-

kotischen (zB. Nachtschatten- eig. Nacht-

schaden-) Gewächse, wie der starke Geruch

an ätherischen Ölen reicher Pflanzen (s.

noch den Diptam in der Minnesängerzeit!,)

zu deren Verwendung als krampfstillende

usw. leitete. Die sog. Signatur, die Ähn-

lichkeit mancher Pflanzenteile mit Körper-

organen, als Leitstrang zur Auffindung

von ,, Pflanzenkräften" ist späteren Datums.

Erst in den Zeiten der beginnenden Herr-

schaft der gelehrten Heilkunde aus dem
Altertum bei den Karolingern und in der

Mönchsmedizin ging man daran, die Heil-

kräuter anzubauen. Der St. Galler Kräuter-

garten sollte 16 Heilpflanzen _ auf ge-
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trennten Beeten enthalten,' alles ausländi-

sche und bis auf zwei oder drei stark

wohlriechende, an ätherischem Öle sehr

reiche Pflanzen, die sich in dem Hortulus

des W a 1 a £ r i e d mit seinen 23 Kräutern,

durch ähnliche vermehrt, wiederfinden.

Karl d. Gr. ordnete die Kultivierung von

73 Arzneipflanzen in seinen Hofgärten an;

überdies ließ man sich Arzneikräuter aus

Italien kommen. Fremde und heimische-

Kräuter empfiehlt die dem heimischen

Heilwissen zugewendete Äbtissin Hilde-
gard von Bingen. Was die Rezept-

bücher des Mittelalters in Klosterlatein

und in der Volkssprache verzeichnen, ist

gelehrtes Gut der Vergangenheit, vielfach

neu geprägt in dem heilbeflissenen Salerno.

M.Heyne Hausaltert. II 88. III 193 f.

Baas Mittelalterliche Hlknde in Baden, Hdblg.

Njhrsbl. 1909 S. 9 u. 15. H ö f 1 e r Volksmedizin.

Botanik der Germanen, Wien 1908. G r ö n

Altnord. Heilkunde, Janus 1908, S. 131— 137.

J. Hoops Pflanzenaberglaube bei den Angel-

sachsen, Globus 1893, I Bd. 63 S. 303—306.

J. Hoops Waldbäume u. Kulturpflanzen im

german. Altertum. Straßburg 1905. S. 615 f.

Sudhoff.

Arzneitrank, die gangbarste Arzneiform

von alters her, blieb dies auch im MA.

;

diu getranch steht noch im 12. Jahrh.

geradezu für Arznei. Er wurde im Hause

nach altüberlieferten Anweisungen her-

gestellt, später nach Angabe des Arztes,

endlich vom Arzte selbst. Apotheken

(s. d.) gab es erst nach der uns hier be-

schäftigenden Zeitepoche.

M. Heyne Hausaltert. III 194. Sudhoff.

Arzt. Aus der vorrömischen Zeit, als

gallische Kultur und gallische Händler

bis in die Donauländer Bedeutung und
Verbreitung besaßen, stammt auch die

dem Keltischen entnommene, im Deutschen

übliche Bezeichnung für Arzt: ir. liaig (gall.

%-?
)> got - lekeis, ahd. lähhi, ags. Icece,

sowie got. leikinassus, ahd. lähhida, ags.

Vöecedöm 'ärztliches Behandeln', ahd. lähhi-

tuom 'Medizin', ahd. lähunga, lähhin, ags.

läcnung 'Medikament', got. leikinon, ahd.

lähhinön, ags. läcnian, altnord. Icekna (dazu

leekning, leeknir, leeknari) 'heilen'. Bis

in das 10. Jahrh. war diese alte Bezeichnung
lähhi im Deutschen im Gebrauch, als

lange schon römisches Ärztewesen in

germanischen Ländern Eingang gefunden

hatte. Daneben war aber seit dem Ende
des 9. Jahrhs. die Germanisierung des

griechisch-römischen Ehrentitels archiäter

(arciäter) in Aufnahme gekommen: ahd.

vrzät, mhd. arzat, arzet, mnd. ercetere,

arceter. Die Archiatrie selbst hatte sich

(ohne die Verallgemeinerung der Be-

zeichnung) schon lange vorher an den
Fürstenhöfen eingebürgert. Theoderich, der

Ostgotenkönig, hatte seinem comes archia-

trorum schon große Befugnisse eingeräumt;

bei den Franken treffen wir archiatri

im 5. und 6. Jahrh. bei weltlichen und
geistlichen Fürsten in fester Stellung, an-

fangs Männer mit lateinischen Namen,
später auch mit deutschen: E v e r h e 1 m
unter Zwentibald, Marileif
als Archiäter Königs C h i 1 p e r i c h

,

Cyneferd als Leibarzt der Königs-
tochter der Ostangeln JE et e 1 d r y d,

R e o v a 1 i s (?) bei Gregor von Tours
genannt. Nicht völlig fest steht, daß Karl
d. Gr. einen arabischen Leibarzt hatte,

wohl aber der jüdische Leibarzt Zede-
k i a s Ludwigs des Frommen. Bestimmt
ging die Ausbildung der gelehrten Ärzte,

der römischen wie der germanischen, noch
lange Zeit von Rom oder Byzanz aus,

wie man aus den gelegentlichen Bezug-

nahmen der Archiatri auf ihre Lehr-

meister ersieht. Wie weit aber das Ärzte-

wesen selbst schon in das Volk gedrungen

war, zeigen die Gesetzsammlungen des

6. bis 8. Jahrhs., am eingehendsten die

Lex Visigothorum (lib. XI 1 ; vgl. MGL. I

Tom. I 400—403) im Abschnitte de medicis

et egrotis, der nicht nur das Honorar
ärztlicher Leistungen, das Lehrgeld für

ärztliche Unterweisung und den Schaden-

ersatz für unglückliche Kuren festsetzt,

sondern eine gewisse Spezialisierung viel-

leicht schon erkennen läßt, obgleich alles,

was da zur Ader läßt, Staare sticht oder

innerliche Krankheiten behandelt, als medi-

cus bezeichnet wird. Größere wundärzt-

liche Kenntnis und Betätigung läßt die

Lex Alamannorum erkennen (MGL. V 1

S. 21 u. 117). Allmählich geriet die Heil-

kunde immer mehr in die Hände der Geist-

lichen, die sich der literarischen Hinter-

lassenschaft der Antike angenommen hatten,

nicht etwa nur in Gallien, sondern auch

in deutschen Gebieten, zB. in St. Gallen,
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wo im 9. Jahrh. der Mönch I s o einen

Ruf als Arzt besaß und im 10. Nötker,
gen. Pfefferkorn, auch besonders als Chirurg,

und wo die domus medicorum des Kloster-

projektes von 820 mit ihrem Kranken-
zimmer für Schwerkranke und ihrer Apo-
theke auf eine Lehrvereinigung einer Mehr-

zahl von Ärzten hinweist, zumal aus-

drücklich ein Zimmer für den medicus ipse

noch besonders vorgesehen ist. Auf der

Reichenau scheint im 8. Jahrh. gleichfalls

eine Ärzteschule bestanden zu haben.

Geilo, Teilo und Sigip reth stehen als

,,Medici" im Reichenauer Verbrüderungs-

buche zu Anfang des 9. Jahrh. Ärztlichen

Ruhm genoß auch Bischof W i k b e r t

von Hildesheim (880—903). Bekannt ist

auch, daß ein Capitulare Karls d. Gr.,

aus Thionville 813 datiert, eine Ärzte-

schule im 7. Artikel vorsieht (MG. Capit. I

121), wohin injantes hanc artem discere

mittantur. Der Ruhm der fernen süd-

italienischen praktischen Ärzteschule von
Salerno war schon im 10. Jahrh. im west-

fränkischen Reiche verbreitet (Richer,

histor. libr. VI 58), drang aber wohl erst

im 11. Jahrh. nach Deutschland; auch

Stadt-, Land- und gar Dorfarzt sind

Errungenschaften späterer Zeit. Am Aus-

gange der hier zu besprechenden Periode

war die Ausübung der Arzneikunst in

Deutschland ganz vorwiegend noch in

den Händen der Kleriker. Ohne gerade

durchgehends die Magisterwürde an einer

ausländischen Hochschule errungen zu

haben, nennt sich später im MA. (wie der

Artist und der Jurist) der Arzt Meister,

naturlich Meister, Meister der Natur, was
endlich auf Wundärzte und selbst Scherer

und Barbierer übergeht, während das

lateinische physicus dauernd Beiname des

gelehrten Arztes (des Bucharztes) bleibt,

der nicht nur praktische Lehre und Routine

besitzt, sondern auch wissenschaftliche

Ausbildung. Herumziehende Ärzte gibt

es kaum vor dem II. Jahrh.; der Wund-
arzt ist bis ins 13. Jahrh. von dem inneren

Arzt nicht getrennt, auch der „Zahn-

brecher" noch nicht als niederer Heil-

künstler erwähnt. Daß aber, wie vielfach

angenommen wird, die Ärzte der alten

deutschen Gesetzbücher nur als Scherer

bzw. Wundärzte aufzufassen seien, scheint

Hoops, Reallexikon. I.

mir nicht bewiesen. Dagegen weisen die

mhd. Bezeichnungen lächen&re 'Zauberer,

Besprechet, lächenie 'Heilung durch Be-
sprechung', die sich im nhd. lachinen

'hexen, zaubern', lachsner 'Besprecher,

Quacksalber', lachsnerin 'Quacksalberin',

lachsnerei usw. noch bis in die heutigen
Mundarten hinein erhalten haben, noch
recht deutlich auf die Tätigkeit des alt-

germanischen Heilkünstlers mit seinem
abergläubischen Tun in Wort und Hand-
lung hin. Aber niemals war sein Wissen
in der Kenntnis der Zaubersprüche und
magischen Handlungen erschöpft. Neben-
her lief eine Summe von Erfahrungswissen

in der Wundbehandlung (s. d.) und der

Schaffung günstiger Heilbedingungen für

andere Verletzungen (s. d.) und nament-
lich auch in der Kenntnis deh eilsamen

Wirkungen der Steine und Kräuter [arzäte

suochen die getrank, ouch die binden) und der

Zeiten und anderen Bedingungen bei deren

Ausgraben oder Einsammeln, die eine be-

sonders gute Heilwirkung gewährleisteten

(s. Arzneipflanzen, Arzneistoffe, Heilaber-

glaube, Heilkunde).

M. Heyne Hausaltert. III 175—188. Höf-
1 e r Hdb. d. Gesch. d. Med. I 462 ff. G r ö n

Altnord. Hlknde. S.-A. S. 148 ff. K. B a a s

Mittelalt. Gesndhtspfl. in Baden. Hdlb. Njhrsbl.

1909 S. 8 ff K. B a a s Mittelalt. Hlkst. im
Bodenseegebiet, Areh. f. Kulturgesch. IV (1906)

130 ff. Weinhold Altnord. Leben 384 ff.

Schulz Hof. Leben IT 2 295 ff. Sudhoff.

Asaheimr ist ein nur bei Snorri ( Ynglinga

S. Kap. 2) vorkommender Name eines

Landes, das in Asien gelegen und dessen

Hauptstadt AsgaröV (s. d.) gewesen sei.

Der Name wurzelt in der euhemeristi-

schen Vorstellung, daß die Äsen mächtige

Heerkönige gewesen, die in grauer Vorzeit

aus Asien über Deutschland nach dem
Norden eingewandert seien. Gelehrtes

Etymologisieren des 12. u. 13. Jahrhs.

hatte auf Island Asien und Äsen mitein-

ander verbunden.
E. Mogk.

Asciburgium, ein in verschiedenen

Quellen bezeugter Ort am Niederrhein,

ist nach Tacitüs Germ. 3 von Ulixes ge-

gründet und AaxtirüpYiov benannt, eine

Fabel, zu der der Name Anlaß gegeben

hat, den gelehrte Römer für griech. halten
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mußten, da lat. burgus aus griech. Trup-fos

entstanden und Quadriburgium dem griech.

TsTpa7rupYtov nachgebildet ist. A. ist das

heutige Asberg bei Mors, in einer Schen-

kungsurkunde Karls d. Gr. Astburg (mit

einem nur graphischen t) statt As(k)burg.

Germ, burgium hat hier wohl noch die alte

Bedeutung 'Berg', die auch noch bei aisl.

borg erhalten ist; die neutrale ja- Bildung ist

für Zusammensetzungen charakteristisch;

vgl. den isl. Ortsnamen Äsbyrgi neben

Borg und aisl. byrgi aus *gaburgja-.

Bei Ptol. ist Aaxtßoupfiov auf die

rechte Rheinseite versetzt; ja es erscheint

auch noch ein zweitesmal, zu Aaxißo6p-fiov

verderbt, auf dem rechten Eibufer und

selbst hinter einem Bixoupyiov, nördlich

der 2ou87]xa opyj eingetragen, verbirgt sich

sicher 'AcfxißoupYiov, wenn auch vielleicht

ein anderes; s. GGAnz. 1901, 456 ff.

ZfdA. 41, 103 ff. 107. 140.

R. Much.

Asen (§ i) sind in dem nordischen Heiden-

tum der Wikingerzeit das Göttergeschlecht,

an dessen Spitze Odinn steht. Altn. äss,

ags. äs gehört etymologisch zu skr. anas

'Hauch, Wind' (ZfdA. 36, 313), und so

gehören die A. ihrer Ableitung nach zu

den seelischen Wesen, die nach dem
Erdendasein ihr Leben und Wirken in

der Luft und Erde fortsetzen. Nach dem
ältesten Zeugnis, das wir über sie besitzen,

sind die got. ansis die göttlich verehrten

Ahnen der Fürsten (Jordanis, Get. Kap. 13

§ 78). Als seelische Wesen kennt sie auch

der ags. Volksglaube, wo das esa gescot

neben dem ylfa gescot begegnet (Grimm,

Myth. 4 I 21). In ganz gleicher Weise
trifft man auch in der eddischen Dichtung
sehr häufig alfar und cesir gepaart (Häv.

159; Vsp. 48; ]>rk. 6 u. oft.). Wie bei den
Goten die Ahnen der Fürsten als Ansen,

bei den Schweden König Erich durch Opfer

und Gelübde nach seinem Tode verehrt

wurden (Vita Anscarii Kap. 26), so wurde
Oläfr, König von Grenland, nach seinem
Tode als Geirstadaalfr göttlich verehrt und
um Fruchtbarkeit angerufen (Flatb. II 7).

So leben in den Asen wie in den Alfen

in gleicher Weise Seelen Verstorbener fort.

Noch spätere isländische Sagen wissen zu
erzählen, wie Bardr als Snaefellsäss nach
seinem Tode der Schutzgeist der Gegend

um den Snaefell ist (Bardar S., Kap. 6)

und auch in dem Svinfellsäss der Njäla

(Kap. 123) mag ein angesehener Isländer

des Svinafellgebietes fortleben.

§ 2. Ist nun Wödan-Ödinn (s. d.) von
Haus aus Führer des Totenheeres, so gehörte

auch er zu den Asen; er wurde der Ase
schlechthin. Als dann dieser Seelenführer in

den Mittelpunkt des Kultes getreten war und
sich nun sein Machtgebiet wesentlich er-

weiterte, wuchs mit ihm zugleich die Be-
deutung des Begriffs „Ase", der sich einer-

seits vertiefte, andererseits aber auch ver-

engte. Wie der Träger des Namens zum
höheren Wesen geworden war, dem bei allen

wichtigeren Gelegenheiten Opfer und Gebet
galten, so bekommt auch Ase die Be-

deutung Gottheit, Gott. In dieser Be-

deutung haben die Nordgermanen, nament-

lich die Dichter, das Wort in der Wikinger-

zeit. Wie dann Odinn hier besonders in

höfischen und kriegerischen Kreisen in den

Mittelpunkt der Verehrung und des Kultes

trat und sich gleichsam ein göttlicher

Hofstaat entwickelte, wurden die anderen

Gottheiten, die ihm weichen mußten,

nach Vorbild der germanischen Familie

zu ihm in Abhängigkeitsverhältnis ge-

bracht; sie werden seine Söhne [äsmegir)

oder Blutsbrüder. Und so geht die Be-

zeichnung Ase auch auf diese über. Zu
diesem Familienkreise gehören auch die

weiblichen Gottheiten, die nun als Asinnen

(äsynjur) begegnen. In ihm ist Odinn
der mächtigste der Asen {peztr äsa Grim. 44)

der allmächtige Ase (Isl. S. I 258); in

ihm wird sein starker Sohn Thor zum
Asen schlechthin; Baldr, Heimdallr, Tyr,

Loki treten in diesen Kreis, und selbst

die alten Vanen NJQrdr und Freyr werden

wiederholt Asen genannt. Und diese

Bezeichnung geht auch dort auf die alten

Götter über, wo diese, wie der norwegische

Bauerngott Thor, nach wie vor im Mittel-

punkte des Kultes standen.

§ 3. Eine bestimmte Zahl der Asen kennen

erst ganz junge Quellen: die jüngere Vojuspa

aus dem Ausgang des 12. Jahrhs. kennt die

Zwölfzahl (Hyndlul. 29), und Snorri zählt

in seiner Edda neben den zahlreichen

Asinnen ihrer 14 auf, obgleich er im Ein-

gang von zwölfen spricht (SnE. I 82 ff.).

E. Mogk.
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Äsgar&r in der nordischen Dichtung

und im Volksglauben Sitz der Äsen (s. d.).

Doch begegnet der Name hier ziemlich

selten (prymkv. 17; Hym. 7). Wo man sich

diesen Asensitz dachte, geht aus den

Quellen nicht hervor. Erst Snorri sucht

in der Edda von Asgarö* ein Bild zu ent-

werfen, in dem er euhemeristische An-

schauungen mit Vorstellungen eines mittel-

alterlichen Fürstensitzes verbindet. Dar-

nach soll sich Asgardr als Burg der Äsen

in der Mitte der Welt erhoben haben
(SnE. I 54). Als Aussichtswarte befand

sich hier Hlictekjälf, von wo aus Ö&inn
als Herr von Asgard die ganze Welt über-

schaute. In der Mitte der Burg war dann
die Gerichtsstätte der zwölf Äsen. Daneben
war der Tempel und ein Saal für die Götter

(Glaäsheimr mit Valholl) und einer für die

Göttinnen (Vingolf). Hier sollen dann
auch, was Snorri aus der Vc»luspä ge-

schöpft hat, die Werkstätten der Götter

gewesen sein, wo sie Gold und Erz, Holz

und Stein bearbeiteten und Gefäße und
Waffen schmiedeten (SnE. I 62). Ein

Gitter, die Äsgrind, umgab diese Burg
(SnE. I 212). Snorri ist dieser Asgardr
der neue A. im Gegensatz zum alten A.,

den die Äsen einst bewohnt haben sollen,

da sie noch in Asien ihre Heimat hatten.

E. Mogk.

'-Vaxißoupfiov opoc heißt ein in süd-

östl. Richtung verlaufender Gebirgszug in

der Germ, magna des Ptol., in dem der

2üT|ßo? Tcoxajxös, die Oder, und an der

Germanengrenze die Weichsel entspringt.

Danach handelt es sich um die östlichen

sog. Sudeten, und nach dem unter

Asciburgium Bemerkten haben wir es

dabei mit einem 'Eschengebirg' zu tun.

Dazu stimmt der cech. (von jasan 'Esche'

abgeleitete) Name Jeseniky des Grenz-
gebirges zwischen Mähren und Schlesien,

woraus deutsch Gesenke geflossen ist, und
der vorgerm. 'Acjapca bei Ptol. II II, 14,

der von einer Entsprechung zu lit. üsis

'Esche* abgeleitet scheint. Auch die

Jassafjqll oder JqsuyjjqII der Hervararsaga
gehören noch hierher: s. ZfdA. 33, 1 ff.

R. Much.

Asthma. Atembeschwerden außer bei

Schwindsucht, Bräune, Seitenstechen (s. d.),

also unbestimmter Natur, begegnen uns

in einigen Übersetzungen des asthma der

alten Medizin: herzspann, herzsper, herzen-

kist, herzkist, herzstech, odymbroch. Balds

Laeceboc (10. Jahrh.) nennt das I 15, 6

angbreost, ebenso Lacnunga 63, dagegen
Lacnunga 116 breost nyrwet (Cockayne,

Leechd. II 58; III 48 u. 76] Leonhardi,

Bibl. d. ags. Pros. VI 18, 142 u. 152) und
Lseceboc II 21 nearuness (Cock. III 106

u. 116 ff.).

M. Heyne Hausaltert. III 131. Joh. Geldner
Untersuch, zu altengl. Krankheitsnamen I (1906)

14 f.; III (1908) 8. M. Höfler Krankheits-

namenbuch 18, 658. Sudhoff.

Astronom, der, (§1) so pflegt man
wegen seiner astronomischen Interessen,

die er neben medizinischen bekundet,

den ungenannten Geistlichen zu bezeichnen,

der in den letzten Jahren Ludwigs
des Frommen in dessen Umgebung
weilte und bald nach dessen Tode (u.

zwar, falls die neuerdings von E. Müller

angenommene Benutzung schon durch

Nithard richtig ist, bereits vor Herbst 841)

eine umfassende Biographie des

Kaisers schrieb. Dies Werk ist aus drei

völlig ungleichartigen Bestandteilen nicht

ohne Geschick zusammengefügt.

§ 2. Die kundige und lebendige J u -

g e n d g e s c h i c h t e Ludwigs in
Aquitanien entstammt dem bei der

Fülle von Einzelheiten wohl nur schriftlich

zu denkenden Bericht eines Mönches
A d e m a r

, der von hoher Abkunft und
mit Ludwig auferzogen war. Da dieser

für das Kriegshandwerk überhaupt und
insbesondere für die spanischen Feld-

züge intimstes Verständnis zeigt und
gerade die an sich wenig bedeutenden

Unternehmungen, an denen ein viermal

erwähnter Heerführer und Gesandter

Hademar oder Hadhemar beteiligt war,

so eingehend und anschaulich schildert,

wie es nur ein Teilnehmer vermag, so er-

scheint mir die von Giesebrecht und Dorr

vermutete Identität des Mönches Adhe-
mar mit dem Heerführer Hademar, der

dann im Alter ins Kloster gegangen wäre,

doch höchst einleuchtend. Die abweichende

Orthographie, die Wattenbach dagegen

geltend macht, an sich schon ohne Belang,

fällt um so weniger ins Gewicht, als (selbst

die Übereinstimmung der Ausgabe mit der

9
*
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Urschrift vorausgesetzt) die eine Schreibung

(in der Vorrede) dem Astronomen geläufig

gewesen sein wird, während er die andre

aus seiner Vorlage übernahm. Die Nicht-

erwähnung der Identität und die Häufig-

keit des Namens in Aquitanien können

das Gegenargument nicht verstärken. Als

laienhafter geschichtschreibender Kriegs

-

mann trotz seines späteren Mönchtums
würde sich Ademar in gewissem Sinne

Nithard an die Seite stellen.

§ 3. Der Astronom wird Ademars
Bericht in ähnlicher Weise rhetorisch

überarbeitet haben, wie in dem zweiten

Abschnitt seiner Biographie von 814—829

die Annales Laurissenses. Hier sind daher

nur die Zusätze von Wert.

§ 4. Ganz als eigene Arbeit des Astro-

nomen hat der letzte Teil von 829—840

zu gelten. Er ist aus naher Kenntnis des

von den Wogen des Schicksals umher-

getriebenen, alternden und kränkelnden

Kaisers geschrieben, voll Verehrung für

ihn wegen seiner Milde und Kirchlichkeit,

aber ebenso auch für das Papsttum einge-

nommen, dagegen in lebhafter Feindschaft

gegen Ludwig d. D., also trotz geringerer

Leidenschaftlichkeit des Tones ebenso-

wenig wie Thegans (s. d.) Schrift eine ruhige

historische Würdigung, in der Chronologie

oft verwirrt, im Ausdruck ohne feineren

Geschmack, aber in den inhaltlichen Mit-

teilungen doch recht wertvoll.

Ausg. : Vita Hludowici imperatoris MG. II

604 ff. Übersetzung: Geschichtschreib.

d.d. Vorzeit 2 19, 1889. — Wattenbach
DGQ. 17, 230. Simson Jahrb. d. fränk.

Reiches unter Ludw. d Fr. II 294 ff. K. Hampe.

Astronomie. § 1. Die astronomischen

Kenntnisse der germanischen Völker bis

zum Eintritt des arabischen Einflusses

können, da eine Pflege der wissenschaft-

lichen Astronomie durch lange Zeiträume
fortgesetzte und verarbeitete Beobach-
tungen erfordert, lediglich als ein Erbe
des griechisch-römischen Altertums an-

gesehen Werden. Weder die germanischen
Kulte noch die Mythen lassen astrale

Beziehungen größeren Umfangs erkennen.

Zwar überliefert Caesar (Bell. Gall.

6, 21), daß sie als Götter nur die verehren,

deren Dasein und Hilfe sie unmittelbar

erkennen, nämlich Sonne und Vulkan

und Mond; und die Nachricht hat manche
anderweitige Stütze (s. zuletzt Much GGA.
1909, 95 f. ; R. M. Meyer, Altgerman.

Religionsgesch. 105), bei Tacitus freilich

nur die Stelle in der Germania Kap. 11,

wonach die Germanen ihre Versammlungen
abhalten nisi quid fortuitum et subitum

incidit, certis diebus, cum aut incohatur

luna aut impletur; nam agendis rebus hoc

auspicatissimum initium credunt; vgl. auch
Cnuts Gesetze II 5 (Liebermann Ges. d.

Ags. I 312) und Abt Aelfrics Homilie (ed.

Thorpe I 366): ,, einige glaubten an die

Sonne, einige an den Mond,. einige an das

Feuer und manche andere Geschöpfe; sie

sagten, daß sie ihrer Schönheit wegen
Götter wären". Auf den Mond wird Rück-
sicht genommen auch in Theodors Poeni-

tential (bei Thorpe, Ancient Laws & In-

stitutes of England [ 1840] II 34 § 25). Aber
die einfachen Beobachtungen, die dafür

nötig sind, bedürfen keiner astronomischen

Schulung und Tradition. Die von Jakob
Grimm (DMyth. II 4 601) herangezogene

sagenhafte Nachricht bei Jordanes (cap.il),

wonach zu Sullas Zeit die Goten unter

ihrem König Baruista ( Börebista) von dem
Weisen Dikineus in allen Künsten und
besonders eindringlich in der Astronomie

unterrichtet Wurden und nicht Weniger

als 346 Sterne gekannt, dh. doch Wohl

benannt haben sollen, könnte höchstens

die Geten, aber nicht die Goten angehen.

Die Annahme, die Germanen hätten, wie

sich besonders im Julfest zeige, die Wenden
und Solstitien genauer beobachtet, darf

nach Tilles 'Yule and Christmas' (London

1899) und Bilfingers wie immer sehr

gründlichen und sachkundigen Erörte-

rungen (Untersuchungen über d. Zeit-

rechnung d. alten Germanen I. IL Progr.

Stuttgart 1899. 1901) als unhaltbar be-

zeichnet werden; Bilfinger schließt seine

Untersuchung mit dem Satze, daß bei

genauer Betrachtung von dem germani-

schen Julfest nichts Urgermanisches übrig

bleibt als der Name Jul, und Tille betont

sehr mit Recht: ,,The Observation of the

change of cold in Winter and heat in summer
is one thing, that of the movement of the

rising-point of the sun on the horizont

is another". Die germanischen Stämme
wußten so wenig von Solstitien und
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Äquinoktien, daß sie nicht einmal Namen
dafür hatten und den Begriff erst durch

die Römer erhielten. Selbst einfache

astronomisch-astrologische Texte, die den

Fernerstehenden zunächst den Eindruck

der Volkstümlichkeit machen könnten, er-

weisen sich bei näherer Prüfung stets als

bloße Übersetzungen aus dem Lateinischen

und zum Teil durch dieses Medium aus

dem Griechischen, sind also rein gelehrten

Ursprungs und gehen erst sekundär ins

Volksbewußtsein über (vgl. Max Förster

über ae. Donnerbücher, Nativitätslunare

u.dgl. in Herrigs Archiv 120 u. 121).

Vollends von Gestirnmythen haben unbe-

fangene Beurteiler (zB. Herrmann, Deut-

sche Mythol. 199 ff., ders., Nord. Mythol.

575 f., R. M. Meyer aaO. 106 f.) nur äußerst

dürftige Spuren entdecken können. Auch
aus den Vorstellungen von der Weltesche

Yggdrasil, den neun Welten und deren

Weltbäumen und der Entstehung des

Himmelsgewölbes aus Ymis Schädel in

der nordischen Mythologie, über die im
Art. Kosmologie zu sprechen sein wird,

hat sich keine wenn auch primitive wissen-

schaftliche Astronomie entwickelt.

§ 2. Auf dem Boden des germanischen

Volkstums sind also nicht einmal die

Wurzeln zu finden, aus denen das astro-

nomische Wissen des früheren MA.
erwächst; vielmehr handelt es sich bei

diesem ausschließlich um literarische Über-

tragung, um die Rezeption der römischen

astrognostischen und astronomischen Lite-

ratur, in die allerlei biblische und christ-

liche Gedanken einen mehr erbaulichen

als wissenschaftlichen Einschlag liefern.

Und da der Stand des Wissens dieser

Vorbilder nirgendwo durch eigene Arbeit

überschritten wird, so muß man hier

statt eines Stücks Geschichte der Wissen-

schaften, dh. der wissenschaftlichen For-

schung, vielmehr einen Abschnitt aus der

Überlieferungsgeschichte und Imitation der

römischen Literatur im MA. suchen:

Delambre hatte daher in seiner Histoire

de Vastronomie du moyen-äge über diese

Zeiten nichts zu sagen, und Wolf in seiner

Geschichte der Astronomie in Deutschland
(S. 75 f.) lediglich einige Notizen über den
astronomischen Unterricht zu geben, im
Gegensatz zu den sehr wesentlichen Fort-

schritten, die die arabische Astronomie

in Benutzung und Weiterführung ihrer

griechischen Vorbilder macht. Der Grund
für die völlige Verschiedenheit von Abend

-

und Morgenland auf diesem Gebiete liegt,

abgesehen von politischen und religiösen

Verhältnissen, in der Unmöglichkeit, aus

der lateinischen astronomischen

Literatur die mathematische Grundlage

der griechischen Astronomie Wiederzu-

gewinnen, wie sie die Araber vor allem

im Almagest des Ptolemäus und in den

Handtafeln der alexandrinischen Schule

besaßen; es sind ausschließlich dogmatische

Darstellungen, zum Teil ganz populären

Charakters, oft in äußerster Knappheit
nur das Wichtigste vermittelnd. Was
das frühere MA. besaß, Waren haupt-

sächlich folgende Schriften: das Gedicht

des Arat in den Übersetzungen des Ger-

manicus und (teilweise) des Cicero, mit

den Scholien; das Poeticon astronomicon

des Hygin; Plinius Nat. hist. Buch II,

eine Hauptquelle; Macrobius Kommentar
zum Somnium Scipionis; Chalcidius Über-

setzung des platonischen Timaeus nebst

dessen Kommentar dazu; Martianus. Ca-

pella (B. VIII); ganz vereinzelt (s. Gerberti

opera mathem. ed. Bubnow p. 99 f., 103)

vielleicht auch die verlorene Astronomie

des Boethius nach Ptolemäus; und zuletzt

die bis aufs äußerste dürftigen Notizen im
letzten Abschnitt der Institutiones des

Cassiodor. Die Kenntnis des gestirnten

Himmels, der Sternbilder, Wie sie die

Griechen benannt hatten, ihrer Auf- und
Untergänge und der Wetterzeichen ver-

mittelte (außer Germanicus und Cicero)

auch noch die nach E. Maaß vor dem
8. Jh. entstandene barbarische Übersetzung

des Arat in Prosa nebst Einleitung und
Scholien (hgg. von E. Maaß, Commen-
tariorum in Aratum rell. p. 98—396, wo
S. 583 ff. auch die darauf sich gründenden

ma. lateinischen Texte von, Beda bis Ekke-

hard IV. von St. Gallen abgedruckt sind und
lehrreich die völlige Abhängigkeit von den

antiken Vorlagen veranschaulichen). Man
Würde freilich sehr irren, Wollte man an-

nehmen, diese Hilfsmittel, die übrigens

großenteils sich nahe berühren und teil-

weise decken, seien auch nur an den

größeren Zentren ma. Bildung überall
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vorhanden gewesen; besonders verbreitet

War das barocke Werk des Martianus

Capella, das seltsamerweise dem Schul-

unterricht im Quadrivium besonders gern

zugrunde gelegt Wurde.

§ 3. Was sich aus diesen Schriften

gewinnen ließ, War ein Bild der geozentri-

schen Astronomie, Wie sie das spätere

Altertum, nach dem frühzeitigen Zurück-

drängen von Aristarchs (3. Jh. v. Chr.)

großartiger VorWegnahme von Copernicus'

heliozentrischem System, als communis

opinio festgestellt hatte. Es Waren zu-

nächst die Einteilung des Himmels nach

Sternbildern, die durch Arat auf Eudoxos

zurückging, nebst den daran geknüpften

Sternsagen, und die himmlischen Kreise,

die jährlichen Auf- und Untergänge der

Fixsterne und Sternbilder in jenen römi-

schen Schriften zu finden; sodann all-

gemeine Vorstellungen über das Wesen,

die Bahn, die Abstände der fünf Planeten,

der Sonne und des Mondes; die Erklärung

der Sonnen- und Mondfinsternisse; die

pythagoreische Lehre von der Sphären

-

harmonie; das Nötigste über Meteore und
Verwandtes, über Jahreszeiten und meteoro-

logische Erscheinungen; auch die Grund-

begriffe der astronomischen Geographie.

Mancherlei Hinweise auf minder vulgäre

Lehren, besonders über das Planeten-

system, kamen namentlich bei Chalcidius,

Macrobius, Martianus Capella hinzu. In

der Hauptsache aber konnte man überall

nur kurze und nicht immer korrekte

Zusammenfassung der antiken Forschung,

aber nicht ihre nähere Wissenschaftliche

Begründung finden.

§ 4. Die Literatur des MA., die sich

hier anschließt, wird eröffnet durch Isidor

{Etym. III und de nat. verum) ; auf ihm,

Wie zum Teil auch auf Plinius beruht in

der Hauptsache Bedas de natura rerum
(vgl. die vielen Parallelstellen bei K.Werner,
Beda der Ehrwürdige 101 ff.). Das ge-

nannte Buch des Beda und sein größeres

de ratione temporum schreibt Wiederum
zum Teil ganz Wörtlich Hrabanus Maurus
aus (de computo, die Astronomie dort

c. 37 ff.; vgl. auch de universo Hb. IX);

von seines Lehrers Alcuin selbständigeren

Versuchen wird unten zu reden sein.

Am Schluß der Epoche steht als eine

hervorragende Erscheinung dann vor allem

Gerbert von Aurillac, der spätere Papst
Sylvester IL, dessen mathematische Ge-
lehrsamkeit ihn noch für Jahrhunderte
nachher mit dem Ruf eines Zauberers

umgab: von seinen astronomischen Ein-

sichten erfahren wir freilich nicht viel.

Es sind damit nur die Wesentlichsten

Namen genannt, ohne Berücksichtigung

der minder bedeutenden. — Plinius, Isidor

und besonders Beda und Hrabanus Maurus
liegen dem Unterricht im Computus zu-

grunde, der den letzten Teil des für schwer

geltenden und darum gewiß nicht überall

auch nur in der knappsten Form gepflegten

Quadriviums bildete: der Zweck dieser

astronomischen Belehrung War Wesentlich

die kirchliche Osterrechnung, Wenn auch
die köstliche Schulstunde aus dem Quadri-

vium, die in Hrothsvithas Drama Paphnu-
tius der fromme Einsiedler mit seinen

Schülern abhält, recht Wohl erkennen läßt,

wie diese Dinge auch für sich doch ihr

bescheidenes Maß von Interesse erzwangen

und die Geheimnisse der Sphärenharmonie

einen romantischen Reiz zu üben fort-

fuhren. Als Hilfsmittel der Belehrung

und der Himmelsbeobachtung dienten die

aus dem Altertum in manchmal sehr

getreuer Nachahmung überkommenen Mi-

niaturen der Germanicus-, Hygin-, Cicero-

und Beda-Handschriften (vgl.Thiele, Antike

Himmelsbilder, Berlin 1898, und einzelne

Hinweise in meiner 'Sphaera', Leipzig

1903); ferner Astrolabien, Globen und —
seit Gerbert^— Armillarsphären. Himmels-

globen sind namentlich für St. Gallen

(unter Abt Purchardus gefertigt, s. Die

Schriften Notkers, hgg. von Piper I 112, 15)

und durch Gerberts Beschreibung im

Brief an Constantin (opera math. ed. Bub-

now p. 25 ff.) bezeugt. Der Tubus, dh.

das gläserlose Fernrohr, diente zur Him-
melsbeobachtung; Gnomone (Sonnenuhren)

zur Zeitbestimmung am Tage.

§ 5. Eigene neue Wahrnehmungen oder

Berichtigungen der überlieferten Gelehr-

samkeit wird man im astronomischen

Unterricht so wenig wie in den genannten

Traktaten des Isidor, Beda, Hrabanus er-

warten dürfen. Die verkehrten Anschau-

ungen der antiken Vorlagen — beispiels-

halber die Lehre von einer Breiten-
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bewegung (sog. Nutation) der Sonne (Plin.

II 67, Chalcidius und Martianus Capeila;

näheres darüber bei Rehm in Wissowas
Realenzyklopädie V 2212 f. und Günther,

Gesch. des math. Unterrichts im MA.
S. 6, 2), von der Erhellung aller Sterne

durch die Sonne (Plin. II 45, vgl. die

antiken von Diels herausgegebenen Doxo-
graphen), die Meinung, der Mond sei

größer als die Erde (ebd. II 49) — werden

unbesehen mit ihren Begründungen bei

Isidor, Beda, Hrabanus herübergenommen.

Überraschend wirkt es zunächst, bei dem
großen Johannes Scotus Eriugena zu

lesen (de divis. not. III 27 p. 698 A
Migne), daß zwar nicht Saturn, aber die

übrigen Planeten, also Jupiter und Mars
gleich Venus und Merkur sich um die

Sonne — also nicht unmittelbar um die

Erde — bewegen (qui circa eum volvuntur,

Jovem dico et Martern, Venerem et Mer-
curium quae semper circulos suos circa

solem peragunt, sicut Plato in Timaeo
edocet); allein diese Berufung auf Piaton

im Timäus (dh., trotz seiner griechischen

Kenntnisse, auf Chalcidius' Übersetzung)

lehrt, daß ein Mißverständnis des bei

Plato oder Chalcidius Gelesenen die auf-

fallende neue Anschauung veranlaßt haben
muß; vermutlich eine grundlose Erweite-

rung dessen, Was in Chalcidius' Kommentar
Kap. 110 S. 176 f. (Wrobel) über Herakleides

des Pontikers Anschauungen zu lesen War.

§ 6. Eine teilweise Modifikation des

antiken Weltbildes konnte das Christentum

hervorbringen; doch ist das im Abendland
nicht mit dem plumpen Haß gegen die

heidnische Wissenschaft geschehen, der

das (wohl nicht einmal originelle) biblische

W7
eltbild des Kosmas Indikopleustes dem

Photios unerquicklich und einem der

neueren Beurteiler verehrungswürdig
macht. Divina auctoritas rationes reruni

visibilium et invisibilium non solum non
prohibet, verum etiam hortatur investigari

sagt Johannes Scotus von der Astronomie
(aaO. III 35). Die Auffassung der Erde
als Scheibe ist durch die Annahme der

Kugelgestalt seit dem 8. Jahrh. ganz in

den Schatten gestellt worden. Selbst eine

Lehre wie die von der Gestirnbeseelung

glaubt Isidor de nat. rer. noch aus der Bibel

und im Anschluß an Augustin rechtfertigen

zu können. Positive Zusätze aus christlicher

Anschauung, die freilich nicht zu wissen-

schaftlichen Fortschritten führen konnten,

waren die allegorische Deutung — zB.

Christus als Sonne (Sol iustitiae), die Kirche

gleich Luna (oder auch dem Himmels-
Wagen), die im Winter aufgehenden Sterne

des Orion als die in der Verfolgung sich

zeigenden Märtyrer, die Sterne allgemein

als viri sancti gedeutet (Isidor) oder Ver-

wandtes bei Hrabanus de univ. IX —
und die Hinweise auf den Stern der Magier,

wie sie schon Chalcidius (S. 190 Wr.)

gegeben hatte. Negativ hatte man be-

sonders mit den heidnischen Benennungen
der Sternbilder, quae Deus ad honorem

nominis sui creavit et in caelestibus con-

stituit, nach „verbrecherischen Menschen
oder unvernünftigen Tieren" zu schaffen;

aber auch hier ist der byzantinische Osten

entschiedener, bis zur Umnennung
dieser Gestirne nach Heiligen, vorgegangen.

Ganz abgelehnt wurde die in der Kaiserzeit

mit der Astronomie fast unlösbar ver-

bundene Astrologie; die Kirchenväter haben

den Kampf gegen sie mit solchem Erfolge

geführt, daß sie aus dem Abendland bis

zur Einwirkung der arabischen Kultur

Wie verschwunden scheint; auch Cassiodor

(in seinem kurzen Abriß der astronomi-

schen Begriffe, Migne S. 12 18) hatte vor

diesem frevelhaften und abergläubischen

Versuch, das Schicksal aus den Sternen

erkennen zu Wollen, scharf gewarnt, und

Isidor wiederholt das wörtlich (Etym. III

171, 39). Die Lehre von den Antipoden,

die Lactanz (III 24, 1) und Augustin

(de civ. Dei XVI 9) als unchristlich und
unvernünftig verworfen hatten, wagte der

aus Irland stammende Bischof Virgilius

von Salzburg wiederaufzunehmen, eine der

Ursachen seines Zusammenstoßes mit dem
hl. Bonifatius; so mutig die Tat erscheint,

so steht freilich auch da nur wieder Tradi-

tion gegen Tradition, da Virgilius seine

Ansicht aus Plin. II 161 oder Martianus

Capella VIII 874 entnommen haben wird,

so gut wie Bonifatius die seinige aus der

Lehre der Kirchenväter.

§ 7. Am anziehendsten ist das Bild

dieser wesentlich Überliefertes auf Treu

und Glauben hinnehmenden und kaum
irgendwo selbständig verarbeitenden Stu-
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dien, Wenn sich unmittelbar die eigene

Beobachtung geltend macht. In rein

praktischem Sinne war sie unumgänglich

für die Mönchs- und Nonnenklöster um
der rechtzeitigen Abhaltung der nächt-

lichen Hören willen; es ist uns mehrfach

auch für das frühere MA. bezeugt, daß

von den Klosterbrüdern gelernt werden

mußte, die nächtlichen Stunden in den

Wechselnden Jahreszeiten an den Sternen

abzulesen (vgl. zB. auch Hraban. de comp.

Kap. 51: ad dignoscendum hofas nocturnas

adiuvant calculatorem sidera praeter zodia-

ctim). In Alcuins Briefwechsel mit Karl

d. Gr. wird eine Frage über das Ver-

schwinden und Wiederauftauchen des Pla-

neten Mars ausführlich behandelt, die

direkte und ständige Beobachtung des

nächtlichen Himmels, und zwar durch den

großen Kaiser wie durch seinen gelehrten

Berater, voraussetzt (ep. 103 bei Jaffe,

Bibl. rer. german. VI 435); auch die

Worte, mit denen Alcuin im 99. Brief

(ebd. S. 417) den Verfall der Astronomie

durch seinen Lehrer Aelbert beklagen

läßt, sind bezeichnend für die karolingische

Renaissance mit ihrem neu erfrischten

geistigen Leben. Nach Alcuins Tode ver-

handelt der Kaiser mit Dungal über zWei

für das Jahr 810 vorausgesagte Sonnen-

finsternisse (Werner, Alcuin S. 30, 1), und
selbst auf Ludwig den Frommen ist dieses

astronomische Interesse übergegangen. —
Vgl. Weiter die Art. Kosmologie, Mond,
Sonne, Sonnen- und Mond-
finsternisse, Sterne.

Außer den im Text genannten Werken noch

Cantor Gesch. d. Mathematik I
3 821 ff.

Specht 'Gesch. des Unterrichtswesens im

deutschen MA., Stuttgart 1885, S. 136 ff. Rück
Auszüge aus der Naturgeschichte des Plinius in

einem astronomisch-komputistischen Sammelwerk
des 8. Jhs. (es stammt wohl aus einer angel-

sächsischen Bildungsstätte, vielleicht unter

Bedas Einfluß), München 1888 (Progr.). Ma-
rinelli-Neumann Die Erdkunde bei den

Kirchenvätern, Leipzig 1884. K. Kret-
schmer Die physische Erdkunde im christl.

MA. Pencks Geogr. Abhandlungen Bd. IV (1889).

F. Boll.

Asyl. Das A. ist in erster Linie ein Ort

an dem der (verfolgte) Verbrecher, ver

urteilt oder unverurteilt, vor dem unmittel

baren Zugriff seiner Feinde, insbesondere

auch während der Fehde, und des Richters

sicher ist; es ist ihm eine ,, Freistatt",

eine ,, Friedensstatt" (ags. fri&hüs, friästöw,

anorw. gridastadr, lat. immunitas). Das
Asyl hängt zusammen mit dem Sonder-

frieden (s. d.). Von Anfang an sind es

Stätten, an denen Sonderfriede herrscht,

die dann auch Freistätten darstellen.

So schon beim ältesten Asyl, den Hainen

und Tempeln der Götter, an deren Stelle

in folgerichtiger Weiterbildung die christ-

liche Kirche getreten ist, meist mit dem
sie in gewissem Umkreis oder innerhalb

einer Mauer als „Friedhof" (ahd. frithof)

umgebenden Gebiet; dazu kamen Klöster

und, nach den Forderungen der Kirche

wenigstens, Häuser der Geistlichen, ins-

besondere des Bischofs. Nicht anders

liegt die Sache bei dem Hause als Asyl

(lang, fraida), das es insbesondere seinem

Eigentümer, mit dessen Willen auch An-

deren sein kann und vor allen als Haus
des Königs oder hoher Herrn und beim

Dingplatz. Die Kraft des Asyls war aber

weder zu allen Zeiten noch in allen Fällen

gleich groß. Im fränkischen wie im angel-

sächsischen Recht zeigt sich eine allgemeine

Tendenz zur Abschwächung der Asyl-

wirkungen. Dort wurde in der Karolinger-

zeit zwischen den verurteilten und unver-

urteilten Tätern geschieden, hier der Asyl-

schutz zeitlich auf bestimmte.Fristen, be-

schränkt. Soweit das Asyl noch Wirkung

hatte, bestand diese wie früher vor allem

darin, daß die Lebensstrafe und Leibes-

strafe ausgeschlossen wurde: nur gegen

die Versicherung, daß er nicht an Leib

und Leben gestraft werde oder, wie man
zu sagen pflegte, „excusatus" brauchte

der Täter ausgeliefert zu werden. Diese

Wirkung fiel später beim verurteilten

Täter weg, dem überdies, wie bei den

Angelsachsen später durchweg, während

des Aufenthaltes im Asyl keine Nahrung

gereicht werden durfte.

DieVerletzung des durch Asyl geschützten

Verbrechers, der Asylbruch, galt, weil

damit ein Sonderfriede gebrochen wurde,

als ein sehr schweres Delikt und war von

der Kirche mit der Exkommunikation

bedroht.

W e i n h o 1 d Fried- u. Freistätten. Frauen-
städt Blutrache u. Totschlagsühne 51 ff. Brun-
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ner DRG. II 610 ff. Schröder DRG.S

350. W i 1 d a Strafrecht 242 f. 250 f. 537 ff.

Grimm DRA. II 4 532 ff. H i 1 d e b r a n d

Sveriges Medeltid III 837. v. A m i r a Altnoriv.

Vollstreckungsverf. 15 f.

v. Schwerin.

gewisse bischöfliche Bauwerke, so in Me-
rida, als Atrien bezeichnet; wie es scheint,

palastartige, vielleicht für jedermann offene

Gebäude oder Hallen (s. a. Vorhalle).

Ein wichtiges Zubehör ist der Brunnen

Abb. 22. Atrium vor der Aachener Pfalzkapelle. Längenschnitt. Nach Buchkremer.
Aus Zeitschrift des Aachener Gesch. Vereins. Aachen, Cremer.

Atrium. Ringsum abgeschlossener Vor-

hof bei Kirchen und Palästen, besonders
bei den Franken gern als nach innen
offener Portikus gestaltet, selbst wie bei

in der Mitte (cantharus, nymphaeum), das
Sinnbild der Reinigung.

Dehio u. v. Bezold Kirchl. Bauk. d.

I 88 ff. J. Buchkremer Das

Abb. 23. Atrium vor der Aachener Pfalzkapelle. Grundriß. Nach Buchkremer. S. Fig. 22.

arabischen Moscheen mit Bäumen besetzt,

also ein Vorgarten. Hervorragend war
das Atrium vor dem Aachener Münster
(Abb. 22. 23); ähnlich in Essen; auch zu
Lorsch als einst in bedeutenden Ab-
messungen vorhanden und ansteigend
durch Ausgrabung festgestellt.

Bei den spanischen Westgoten wurden

Atrium d. karol. Pfalzkapelle z. Aachen, Zeitschr.

d. Aachener Gesch.-Ver. 20, 247 ff. A. Haupt.

Attila als Sagengestalt. § 1. Der gewaltige
Hunnenkönig (f 453), der einen gotischen

Namen führt und an dessen Hofe gotische

Sitten herrschten, ist der einzige Nicht-

germane, der eine bedeutende Stellung

in germ. Heldensage einnimmt. Durch
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fünf Lieder kam er in die Dichtung herein:

den Burgundenuntergang, die Hunnen-

schlacht (nach Wids. 122), Dietrichs Exil,

den Fall der Etzelsöhne, die Walthersage.

(Dagegen die alteErmenrichdichtung wußte

nichts von den Hunnen, trotz dem Er-

eignis von 375, und gewann die Be-

ziehungen zu Etzel erst dadurch, daß

Ermenrich im 9./10. Jahrh. als Erbe

Otachers in Dietrichs Exilsage trat.) In

all den fünf Sagen war A. entweder Gegen-

spieler oder Nebenfigur: eine eigene
Stammsage besaß A. nicht,
die gewann er erst durch die nd. Spiel-

mannsepen im 12./13. Jahrh. Die fünf

Sagen geben A.s Bild in zwiefacher

Auffassung: nach der westlichen (fränki-

schen und westgotischen) ist er der ge-

fürchtete Feind, so in 1 und 2; nach der

östlichen (ostgotischen, später obd.) ist

er die Zuflucht fürstlicher Recken und
der milde Herr vergeiselter Königskinder,

so in 3—5. Dort bestimmten die Hunnen-
stürme von 437 und 451 die Zeichnung,

hier A.s langjähriger Patronat über die

Ostgoten.

§ 2. Folgende Data aus A.s Kreise

haben die Sagen festgehalten. Den Namen
*Hünöz; A 1 1 i 1 a > mhd. Etzel, ae. Etla

(Liber Vitae), aber die Form JEtla im
Wids. und Waldere fordert die Zwischen-

stufe nd. *Atlo, die sich auch in nord.

Atli fortsetzt (|>s. hat buchmäßig Attild).

Nur durch die got.-obd. Sage sind be-

wahrt : A.s Bruder B 1 e d a umgebildet zu ae.

Blädla (Liber Vitae), mhd. Blcedel(in) ; A.s

Gemahlin Kpexa als edd. Herkia, f>s. Erka,

mhd. Herche, Heiche. Nur die fränkische

Sage nahm die letzte Gemahlin, Hildiko
> Grimhüd, auf. Unabhängig voneinander

kennen die älteste Burgundensage (Edda)

und die Dietrichsage zwei Söhnchen A.s,

die, unter ganz verschiedenen Umständen,
getötet werden, und von denen der eine

übereinstimmend Erpr, hd. Erphe (Bite-

rolfj heißt. Dieser Name, 'der Braune',

ist vielleicht eine Umbildung von Ernac
(so heißt A.s Lieblingssohn, sein Jüngster,

oder E 1 1 a c (so heißt der älteste Sohn)
der a. 454 fiel). Ellacs Fall kann sich

in dem Tod der Etzelsöhne durch Witege
spiegeln (s. Dietrich von Bern § 5). Da-
gegen die Ermordung der zwei Knaben

durch ihre Mutter Grimhild ist gewiß
freie Dichterschöpfung, die nur den Namen
Erp aufgriff und die allgemeine Tatsache,

daß man bald nach A.s Ende von dem
Tode seines Ältesten hörte. Die Zweizahl

der Kinder kann beidemal spontan, nach
einem 'epischen Gesetze', eingeführt worden
sein. Es ist nicht ratsam, für diesen

einzelnen Punkt Abhängigkeit der fränk.

Burgundensage (in ihrer älteren, nordischen

Fassung) von der gotisch-obd. Dietrichsage

anzustrengen. (Falls der Erp der Svanhild-

sage, s. Ermenrich § 3, ebenfalls auf Ellac

zurückginge, hätte man da eine dritte

Variante.) Die Namen, die außer Erp
für die Knaben erscheinen (Akv. Eitül,

DFL Orte, Scharpfe, NL. Ortlieb, |>s. Aldrian),

haben kein geschichtliches Gegenbild. Das-

selbe gilt von: edd. Budli, mhd. Botelunc

(vgl. ae. Wcels: anord. VQlsungr), dem
Vaternamen, der gleichfalls in die fränk.

und die got.-obd. Tradition einzog; und
dann von den drei (7s-namen, die in nd.

Dichtung an A. antraten: Öserich (J>s.

Osanctrix), der Wilzenkönig, A.s Schwäher;

Öspirin, A.s Frau; Ösid, nach der J>s. A.s

Vater und Neffe. Oserich begegnet auch

im Biterolf 1962 und in bair. Urk. 12. Jahrh.,

Ospirin nur im Waltharius: wie dieser

Name in Eckehards obd. Überlieferung

geriet, ist ein Rätsel. Die Zusammen-
gehörigkeit und der nd. Ursprung der

drei Namen sind sicher; äs- wäre hd. uos-.

Sie ersetzten die älteren Namen Helche

und Botel(unc). §3. Mit dieser nd. Neuerung
ging vielleicht zusammen die Lokalisierung

des Hunnenreiches in Niedersachsen, der

Residenz A.s in Soest. Die besonderen

Gründe des Vorgangs sind nicht be-

friedigend aufgeklärt. Die deutliche Fixie-

rung Attilas (bei Eckehard) und des mhd.
Etzel in Ungarn (Etzelenburc = Ofen)

ist gelehrte Auffrischung im Hinblick

auf die Avaren und Ungern, die man für

Nachkommen der Hunnen hielt. Die

ursprüngliche Burgundensage legte den

feindlichen Hof sicher nicht in das ferne

Land; ob etwa die älteste Dietrichsage

pannonische Ortsnamen festhielt, ist nicht

zu entscheiden (vgl. Hild. 18 östar und
entsprechend 43 westar).

§ 4. Als im 8. Jahrh. die Burgundensage

in die Donaulande kam, stießen die zwei
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entgegengesetzten A.-traditionen, die west-

liche und die östliche, aufeinander. Den
Sieg behielt die einheimische, östliche:

dies führte zur Umdichtung der Bruder-

rache in die Gattenrache. Außerdem
erhielt die Sage neue Elemente aus der

got.-obd. Dietrichdichtung, v. a. Dietrich

selbst. Dessen 30 Verbannungsjahre be-

kamen durch seine Einflechtung in den

Burgundenfall einen neuen Inhalt, der

doch an dem Verlaufe der Exilsage nichts

änderte. So wurde A. das Bindeglied

zwischen den rheinischen Helden und den

Amelungen. Die beiden Gemahlinnen,

die östliche Helche und die westliche

Grimhild, brachte man in zeitlichem Nach-

einander an; daß jene im dritten Gudrun-

Hede als A.s Kebse neben (Grimhild-)

Gudrun agiert, kommt lediglich auf die

Rechnung des Nordländers. — Die spätere

Anschwellung der Dietrich- und der Bur-

gundensage hat auch das Personal um A.

vermehrt. Sein Markgraf Rüedeger wurde
für die Dietrichsage gedichtet, seineStellung

zu Dietrich und zu A. ist gleichalt (vgl.

Amelunge).

§ 5. Eine Attilasage' im eig. Sinne, d. h.

eine Dichtung, die um A. als Mittelpunkt

geschaffen wurde, kennen wir einzig in

den Erzählungen der |>s. : sie sind nicht

über das 12. Jahrh. zurückzudatieren. Bei

der großen Brautwerbungsnovelle c. 42—56,

die einerseits den Wilzen Oserich als

Gegenspieler, anderseits den Österreicher

Rüedeger (bzw. 'Ro^olf von Bakalar')

verwendet, kann man zwischen hd. und
nd. Ursprung schwanken. Sicher nd. sind

A.s Kriege mit Wilzen und Russen c. 132 ff.

291—315 (in hd. Dichtung einzelne Ab-
leger): eine eigentümlich realistische, chro-

nikenhafte, scheinhistorische Dichtung, die

an die Slavenkriege der Kaiser im 10. und
11. Jahrh. knüpft und A., den in West-
falen lokalisierten, zum Vertreter der

Sachsen macht. Die günstige Zeichnung
A.s fußt auf der obd. Dichtung; und so

steht denn auch Dietrich, sein Schützling,

neben ihm. Er und seine Helden voll-

bringen die großen Taten. Zur persön-

lichen Streitbarkeit hat es die Gottes-

geißel auch in dieser ihrer späten Stamm-
sage nicht recht gebracht.

G. S t r m Aarb. 1877, 341 ff. Müllen-

hoff DA. 5, 397 f. Burg ZfdA. 45, 128 ff.

Matthaei ebd. 46, 1 ff. Bleyer PBBeitr.

31, 429 ff. — Weiteres u. Burgunden-
sage, Dietrich von Bern.

A. Heusler.

Attilapalast. Großartiges Holzbauwerk,

das sich Attila in der Theißniederung, sicher

von einem Germanen (Mösogotcn), er-

richten ließ. Die Gesandtschaft, die

Theodosius II. unter Führung des Priscus

dorthin sandte, hat eine ausführliche Be-

schreibung hinterlassen. Aus dieser geht

hervor, daß das Ganze eine nur aus Holz

errichtete Anlage war, innerhalb einer

hölzernen mit Türmen besetzten Um-
friedigung. Ein innerer Bezirk nahm
den höchsten Punkt in der Mitte des

großen Dorfes ein, ebenfalls mit Holz-

umfriedigung und Türmen befestigt. In-

mitten davon des Königs Palast, die

Regia, nach germanischer Art quer ge-

stellt; dem Eingang gegenüber des Königs

Hochsitz, ringsum Bänke. Hinter dem
Thron verhüllt des Königs Bett. Ge-

rühmt werden die schön geglätteten Balken

und die geschnitzten und zierlich -zu-

sammengefügten Bretter.

Stephani Wohnbau I 173 ff.; dort die

Literatur. A. Haupt.

Attunger, ein schwedisches Flächen-
maß, in latein. Urkunden durch 'Octo-

narius' übersetzt, also der achte Teil einer

Maßeinheit, die wahrscheinlich die hamna,

der kleinste Heerbezirk, war. Auf eine

beträchtliche Größe lassen die gesetzlichen

Pachtzinse schließen, die von demselben

gegeben werden, sowie die Unterteilung

bis auf Zwölftel und darunter. Vgl.

v. Amira NOR. I 436.
Luschin v. Ebengreuth.

Auferstehung Christi. Selten nach heute

üblicher Art dargestellt, öfter symbolisiert

in der Gestalt des Daniel in der Löwen

-

grübe (s. d.) und des Jonas, der vom Wall-

fisch ausgespieen war, manchmal auch des

Elias gen Himmel fahrend. A. Haupt.

Aufgebot. § 1. Das Aufbieten zum
Heere konnte in germanischer Zeit durch

Landgeschrei (feindio, wapenio) erfolgen.

Doch geschah dies nur in dringenden

Fällen, während in der Regel das Aufgebot

in einem allgemein bekannten Beschluß

der Landsgemeinde über die KriegseröfT-
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nung enthalten war, oder eine geregelte

Verkündung des Aufgebots durch Boten

und Aufstecken eines Feldzeichens erfolgte.

Das Aufgebot konnte nach Bedürfnis auf

bestimmte Gebiete oder Bevölkerungs-

gruppen beschränkt werden, richtete sich

aber grundsätzlich an jeden Wehrfähi-

gen. In fränkischer Zeit ging das Auf-

gebot, der ,,Heerbann" (bannitio in hostem)

vom König aus, der es durch seine Beamten,

in karolingischer Zeit durch Königsboten,

oder durch Königsbriefe verbreiten ließ.

Es erging zunächst an die Herzöge und
Grafen, die dann in ihrem Bezirk für seine

Durchführung zu sorgen hatten. Ein be-

sonderes Aufgebot konnte aber auch durch

einen vorangegangenen Beschluß einer

allgemeinen Heeresversammlung überflüssig

werden. Wer zu den Waffen gerufen nicht

folgte (ohne echte Not), hatte eine Heer-

bannbuße zu zahlen, die unter den Karo-

lingern von eigenen Beamten, den Bau-

bannatons, eingetrieben wurde. Aus sach-

lichen Gründen konnte es schon nach

Chlodwig hier nie zu einem allgemeinen

Aufgebot des ganzen Reiches kommen.
Es war der Bestimmung des Königs über-

lassen, wieviele Leute und welche er auf-

bieten wollte; er wählte in alter Regel die

dem bedrohten Reichsgebiet oder dem
feindlichen Lande nächsten und auch dann
nicht immer alle Wehrpflichtigen, sondern

oft nur einen Teil, etwa einen von jedem
Hof, so daß dann der Sohn den Vater ver-

treten konnte. — Gegen unmittelbare

Feindesgefahr konnten auch Herzöge,

Markgrafen und Grafen zur ,, Landfolge"

aufbieten. — Eine regelmäßige Zusammen-
kunft des Heeres war zur Zeit der Mero-
winger das Märzfeld (campus Martius),

seit 755 das Maifeld [campus Malius), die

insbesondere auch der Waffenschau dienten.

Schröder DRG 5 3 ff. 158 ff., Brunn er
DRG. II 203, 211 f. W a i t z DVG. 113 2, 207 ff.

IV* 547 ff.

§ 2. Das Aufgebot zur Heerfahrt (fyrd,

wovon auch das aufgebotene Heer = fyrd)

richtete sich bei den Angelsachsen im äußer-

sten Notfall an alle, die überhaupt zu
kämpfen fähig waren. In der Regel aber

beschränkte es sich auf die wehrfähigen
freien Männer, die bei Versäumung des

Aufgebots eine Heerbannbuße (fyrdwite)

zu zahlen hatten. Nachdem die Heeres-

last auf die Grundstücke gelegt worden
war, richtete sich das Aufgebot an die

Grundstückseigentümer. Das Recht des

Aufgebotes hatte der König, bei einem
Angriff aber ebenso gerefa und ealdorman.

Vinogradoff Engl. Society in the eleventh

Century 22 ff. Stubbs Constit. History I6 208 ff.

§ 3. Im Norden war das Aufgebot

(aschw. hcerbuß anw. utbofr) in erster Linie

Sache des Königs. In Norwegen konnten
auch Jarl und Herzog ein solches erlassen.

Das Aufbieten (aschw. adän. utbiußae)

erfolgte durch Verkündung in Versamm-
lungen oder durch Beamte, in Norwegen
den syslumaöV (s. d.), durch Boten oder

durch Briefe. Im Falle des Einfalls von
Feinden wurde in Norwegen die Botschaft

von Haus zu Haus und von Dorf zu Dorf

getragen durch Umsenden des ,, Heerpfeils",

oder, wie auch in Dänemark, durch An-
zünden von hohen Holz- oder Reisig-

(Weiden -)haufen (anorw. viti). Doch ist

zu beachten, daß die skandinavischen

Könige jedenfalls später nicht zu aller

Heerfahrt aufbieten konnten. Es wurde
unterschieden, ob es sich um einen An-
griffs- oder einen Verteidigungskrieg han-

delte. So konnte selbst der norwegische

König das volle Aufgebot (almenningr) nur

zur Landesverteidigung und nur bis zur

Reichsgrenze (Götaelf) aufbieten; sonst

mußte er sich mit dem halben Aufgebot

begnügen. Auch die Dauer des Aufgebotes

war begrenzt, in Norwegen auf zwei

Monate jährlich. Wer nicht aufgeboten

wurde, hatte aber durch Zahlung von

Steuern beizutragen. Jährlich aufbieten

konnte der schwedische König, und zwar

sollte das Aufgebot am Kyndiljnng er-

folgen; dabei bestimmte der König, wie

lange das Heer ausbleiben sollte.

Taranger Udsigt II 1, 305 f. Steenstrup
Valdemars Jordebog 198 ff. Jargensen
Forelcesninger 178 f.

v. Schwerin.

Augenarzt, der den Staar operiert, wird

nur einmal in den alten deutschen Rechts«

quellen, in der Lex Visigothorum genannt

(s. Staarstich). Daß römische Augenärzte

schon früh auch auf deutschen Boden
ihre Tätigkeit übten, beweisen die bei

Bonn, Köln, Wiesbaden, Mainz, Worms,
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Frankenthal, im Taunus (Heddernheim),

in Baden (Frohnhofbuck bei Riegel), bei

Rottweil, Regensburg und Enns gefun-

denen Augenarztstempel. Augenkrank-

heiten (s. d.) waren freilich bei den alten

Germanen keine Seltenheit. Die Bezeich-

nung glasartzt für den Augenarzt begegnet

erst im 15. Jahrh.
M. Heyne Hausaltert. III 177. K. Baas

Mittelalt. Ulkst, im Bodenseegebiet, Arch. f.

Kulturg. IV (1906) 156. E. Esperand i eu C.

I. L. XIII 3, 2. Sudhoff.

Augenkrankheiten. Bindehautentzün-

dungen waren in der rauchigen Germanen-
hütte allenthalben gewiß nicht selten,

daher häufig Triefäugigkeit erwähnt : anord.

suregr
1

ags. sür-eaged {pä sürigan eagan),

ahd. sürougi, mhd. süröuge, auch maczer-

augeht und augenrcetig, augenroytig sowie

augentrieffig, augentropffig, oeckdroppich,

drieffen ougen, fluzougin, augenftltzig. Dunkel

ist houwisal, houvisal, howesal, hewisal,

howisil und ougisal, ougesal, ögisal, ousal-

ouchsal, ougsal] es bezeichnet den Narben-

zustand (leukoma) nach Augengeschwüren

(ougeswer), auch ahd. augvlecco, ags. flean

on eagan (fleah, fite, flw, fleo, flig, 'Fleck,

macula'), während das dicke, fleischige

Flügelfell auf dem Auge mit ags. gewif,

mhd. gewib, altdän. mit kedpoer wax oer

i eghruz ncestcens warthcer bezeichnet wird.

Der schiefe Blick des Schielens fiel früh

auf: ahd. scelah, ags. sceolh [sceol-eaged,

sceol-ige), anord. skjöl-eygr bedeutet den

Schielenden mit seinem schrägen Blick;

ebenso bedeutet mhd. schlichen, schilen,

altnord. skelgja das Schielen, geht aber

auch in die Bedeutung des Augentriefens

über, während das unsichere Sehen auch

mit bler, bleer (Nebel) bezeichnet wird

(pler augat). Tiefere Sehstörung bis zur

völligen Blindheit bedeutet got. blindt,

anord. blindr, asächs., afries. ags. blind,

nid. u. mhd. Mint, das jedoch ursprünglich

'trübe, dunkel', auch unpersönlich besagt,

während das lautlich dem lateinischen

caecus entsprechende got. haihs, altir.

caech der Sinn des Einäugigen erhalten

hat (s. d.). Starablint, starblint, ags.

starblind (vgl. J. Z a c h e r in den klin.

Monatsbl f. Aughlknde 12 (1870), 279 ff.

u. HZDA. IX 478) bedeutet so völlig

erblindet, daß die Augen stille stehen,

starren, keinem sich bewegenden Gegen-

stande oder Licht mehr folgen. Für eine

solche völlige Erblindung findet sich auch
ein altsächs. Adj. reginblind im Heliand,

daneben afries. eile blind 'völlig, ganz

blind'. Das ahd. glas-ougi, mhd. glase- öuge,

meint den stieren Blick des Glaukomatösen,

der auch als prehanougi, plehinouki, plehin-

ouga, plenoukiu bezeichnet zu werden
scheint, wenn nicht das Glanz- oder Blink-

äugige des sezernierenden (tränenden)

Auges damit gemeint ist. Wieviel von
abnormer Weitsichtigkeit oder Kurzsichtig-

keit in den mhd. Bezeichnungen höchsünig,

nachsünig, walzend ougen, übersichtig,

flitzcegig, sticksuynit, sticksehende, über-

sehende, blintzaug, gluraugen, by-sienich

usw. steckt, bedarf noch besonderer Unter-

suchung, wobei auch Hemeralopie und
Nyktalopie (ags. nihteage) zu berück-

sichtigen wären. — Von abergläubischen

Augenmitteln handelt schon die Einsiedler

Homilia de sacrilegiis (s. Heilaberglaube),

vom Staarstich (s. d.) die noch ältere Lex
Visigothorum. Eine umfängliche Therapie

der Augenleiden liefern die 23 Abschnitte

des 2. Kap. vom 1. Laeceboc B a 1 d s aus

dem Anfang des 10. Jahrhs. [dimnes 'Blöd-

sichtigkeit'; cesmcel 'contractio pupillae'),

während die ags. Lacnunga (11. Jahrh.)

noch eine Reihe einzelner Rezepte gegen

poc, tyran, wen und mist (Trübung) der

Augen bringen.

M. Heyne Hausaltert. III 138—141. Höf-
ler Altgerman. Hlknde im Hdb. d. Gesch. der

Med. I 478. Cockayne Leechd. II 26—39.

III 2 ff. L e o n h a r d i Bibl. d. ags. Prosa

VI 9 ff. 121 ff. J. Geldner Unters, zu altengl.

Krankheitsnamen I (1906) 30 f.; II (1907) 4 f.,

18 f.; III (1908) 7,9,22, 30 f., 43 f. Höfler
Krankheitsnamenbuch 19 ff., 54 f., 669 ff.

Sudhoff.

Augustin, erster Erzbischof von Canter-

bury und Apostel der Angelsachsen. § I.

Geboren in unbekanntem Jahre, wurde er

im Frühjahr 596 von P. Gregor I. als

Präpositus des römischen, von Gregor

gegründeten Andreas-Klosters mit einer

Schar wohl demselben Kloster entnomme-

ner Mönche nach England gesandt, hielt

es aber den ungeheuren Schwierigkeiten

seiner Reise gegenüber für richtig, an der

Rhone umzukehren und sich neue In-

struktionen zu holen. Er nahm eine Menge
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Empfehlungsbriefe und die Ernennung zum
Abt mit Juli 596.

§ 2. Von Chlothar IL und namentlich

Brunhilde von Austrasien und Burgund
unterstützt, gewiß schon jetzt auf Grund
päpstlicher Erlaubnis a Germaniarum epis-

copis (Greg. reg. VIII 29) mit der Bischofs-

weihe versehen, von Presbytern aus dem
fränkischen Reiche begleitet, die ihm bei der

ihm Gregor das Pallium und knüpfte den
Primat der neu entstehenden Kirche an
Canterbury — der Absicht nach zunächst

nur, solange Augustin lebte, in Wahrheit
für alle Zukunft.

§ 3. Trotz seiner Neigung fürs Mönch-
tum, die sich auch in der Stiftung des

später nach ihm benannten, reich aus-

gestatteten Klosters in Canterbury zeigte,

Abb. 24. Bronzen und Tongefäße des Aunjetitzer Typus aus Hockergräbern
Nordböhmens. (Nach J. L. Pic.)

Verkleinerung: Fig. 1— 8. 10. 11 ca. x

/2 ; Fig. 9 ca. */3 ; Fig. 12— 14 ca. Y4 n - Gr.

Überwindung der sprachlichen Schwierig-

keiten behülflich sein konnten (ebenda

XI 51, Beda I 25) — eine Tatsache, die

wiederum beweist, daß sächsische Volks-

splitter an der fränkischen Nordseeküste
zurückgeblieben waren; Hoops Waldb.
u. Kulturpfl. 566 ff. — , begann A. 597
in Kent die Tätigkeit, deren Verlauf den
ersten Abschnitt der ags. Bekehrungs-
geschichte (s. d.) ausmacht. 601 sandte

muß er doch als der besondere, von Selbst-

bewußtsein erfüllte Vertreter des hierarchi-

schen Systems gelten, das gegenüber dem
britischen Mönchtum völlig versagte und
dessen rasche erste Erfolge unter den

Angelsachsen ihn und seinen großen Auf-

traggeber über das wirklich Erreichte

gründlich täuschten. Er starb schon 26. Mai

604 oder 605. Hauptquelle ist Gregors

Registrum, dazu Beda (mit Vorsicht).
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D u d d e n Gregory the Great II 99—147. 1905.

Hodgkin Political Hist. of Engl. I 112— 12Q.

1906. Plummer Noten zu seiner Beda-

Ausgabe. 1896. v. Schubert Lehrb. d. KG.

II 1 (im Druck).

H. v. Schubert.

Aunjetitzer Typus (§ 1), eine lokale Aus-

prägung der ältesten, aus Depotfunden

und flachen Skelettgräbern (mit sog.

„liegenden Hockern") bekannten Bronze-
zeit formen (etwa 2000—1500 v. Chr.)

im östlichen Deutschland und im nörd-

lichen Österreich bis zur Donau, besonders

in Thüringen, Nordböhmen und Mähren,

zum Teil auch in Niederösterreich und
Westungarn.

An dem epo-

nymen nord-

böhm. Gräber-

fundort bei

Smichow
(tschech. Un-
etice) umfaßt

sie an Bronzen

kurze und
breite, drei-

eckige Dolch-

klingen, kan-

tige Pfriemen,

gerade Nadeln

mit ringförmi-

gem Kopf und
„Säbelnadeln"

mit krummer
Spitze und
einer Öse auf

dem stempeiförmigen Köpfchen, Hals-,

Arm- und Fingerschmuck in Gestalt von
Drahtspiralrollen und verschiedenen Spiral-

ringen, darunter den sog. (manchmal auch
aus Gold geschmiedeten) ,, Noppenringen",
einfache stabrunde Armreifen, dann viele

Bernsteinperlen und charakteristische Ton-
gefäße ohne Verzierung, aber mit scharfem
Profil und glänzend polierterWandung. Sonst

hnden sich noch eigentümliche, oft schön
verzierte manschettenförmige Armbänder,
ruderförmige oder nicht in dieser Weise breit-

gehämmerte Nadeln mit umgerolltem Kopf-
ende, Schleifennadeln, Nadeln mit senkrecht

durchbohrten Kugelköpfen u. a., zuweilen
auch nochWerkzeuge aus Stein und Knochen,
Schmucksachen aus Bein und Muscheln.

Abb. 25. Tongefäße und
(ca. x

/9 n. Gr.

§ 2. Mehrere dieser Formen verraten

Beziehungen zu süd- und nordeuropäischen

Kulturprovinzen der frühesten Metallzeit,

eine ganz natürliche Sache, aus der man
mit Unrecht auf eine von Nordeuropa

bis Westgriechenland reichende idg.Völker-

wanderung geschlossen hat. Ebensowenig

Grund hat die Annahme eines bestimmten

„Volkes der Hockergräber" (Pic), dem
dieser Typus und allerlei jüngere Fund-

gruppen angehören sollen. Der A. T. ist

evident unter dem Einflüsse von Süden
her vermittelter Kulturfortschritte ent-

standen, zeigt aber auch Einbußen gegen-

über dem jüngeren Erwerb der neolithi-

schen Kultur,

'Q) so im Auf-

geben der Ge-

fäßverzierung,

vermutlich

schon infolge

der Nachah-
mung von
Bronzegefä-

ßen in Ton.

Nach Süden
weisen die

Dolche, Schlei-

fennadeln,

Goldringe,

nach Norden
die Ösenna-

deln und Man-
schetten-Arm-

bänder. Ein

allmählicher

Übergang von den letzten Formen der

jüngeren Steinzeit im gleichen Gebiet zum
A. T. läßt sich nicht nachweisen. Soweit

Tongefäßverzierung vorkommt, zeigt sie

den Charakter des neolithisch nordischen

und kupferzeitlichen Rahmenstils. —Abb. 24.

O. Montelius Arch. f. Anthr. 25. 26.

J. L. Pic Öechy pfedhist. 1, 71—90. Taf.5—24.

G. Kossinna ZfEthn. 1902, 161—222. M.

H o e r n e s Jahrb. d. k. k. Zentr.-Komm.

NF. I 1903, 1—52. M. Hoernes.

Aurither Typus, eine Untergruppe des

früheisenzeitlichen schlesischen

T. (s. d.), so benannt von A. Voß nach

einem Fundort am r. Oderufer, südl. von

Frankfurt a. O. Er ist hauptsächlich

in der südl. Hälfte der Neumark und den

Bronzen des Aurither Typus
nach A. Voß).
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angrenzenden Gebieten, nach SO. bis

Posen, verbreitet und größtenteils durch

reihenförmig angelegte flache Urnengräber

mit oder ohne Steinsetzung, seltener

durch Tumuli, vertreten. Die Keramik

ist äußerst mannigfaltig, vorwiegend hell-

farbig. Kleinere Gefäße herrschen durch-

aus vor und die regelmäßige Wiederkehr

gewisser großer Typen, wie der Buckel-

urnen im Lausitzer, der hochhalsigen

Urnen in anderen Gruppen des schlesischen

Typus, fehlt. Die Ornamente sind zahl-

reich und meist fein ausgeführt. Das

(abgeflachte) Buckelornament und die

Kannelierung tritt vor der schmalen Strich-

verzierung zurück. Die spärlichen Metall-

beigaben (Messer, Sicheln, Pfeilspitzen,

verschiedene Nadeln u. a. kleine Schmuck-

sachen) sind fast ausschließlich aus Bronze

Die sog. „Käsesteine" sind unbekannter

Bestimmung. — S. Abb. 25.

A. V o ß Mitt. Niederlaus Anthr. Ges. I 394.

ZfEthn. Verh. 1890, 491. ZfEthn. 1903, 179—184.

202—205. A. Götze Vorgesch. d. Neumark,

Würzb. 1897, 30 ff. M. Hoernes.

Ausfuhr. Der Begriff der Ausfuhr, wie

der Einfuhr, findet schon Anwendung auf

den prähistorischen Handel, und zwar

sowohl auf das Gesamtgebiet Mitteleuropas

wie auf einzelne und begrenzte Teile des-

selben. Gegenstände des Verkehrsaus-

tausches, die nur an bestimmten Stellen

Mittel- und Nordeuropas produziert wurden
und sich von dort aus nach Ausweis der

Bodenfunde weiter verbreiteten, innerhalb

Mitteleuropas und über dieses hinaus,

können schon in vorhistorischer Zeit als

Export- bzw. Importwaren bezeichnet

werden. Dahin gehört vor allem der Bern-

stein, die in schriftlichen Quellen am
frühesten genannte Handelsware des Nor-

dens. Auch beim Handel mit Salz, Vieh,

Waffen, Metall ist man berechtigt, schon

in der Urzeit von Aus- bzw. Einfuhr zu

sprechen. Denn der Handel zwischen den
einzelnen Völkerschaften, und demgemäß
auch Aus- und Einfuhr, wurde, soweit

schriftliche Quellen, die freilich nicht über

das 1. Jh. v. Chr. hinaufreichen, ein Ur-

teil gestatten, nicht willkürlich und nach
Belieben Einzelner ausgeübt, sondern durch
die Völkerschaft geregelt. Cäsars bestimm-
te Angaben über das Verhalten der Sueven:

vinum ad se omnino importari n on s i -

nunt, und der Nervier: nihil pati vini

reliquarumque verum ad luxuriam perti-

nentium inferri (BG. 4, 2; 2, 15) beweisen
die Abhängigkeit der Handelseinfuhr von
dem Willen der Völkerschaft. Dasselbe

dürfte gelten für die Handelsausfuhr (Salz,

Vieh u. a.). Römische Ausfuhrverbote,
die sicher auch gegen die Germanen
gerichtet waren, finden sich in der späteren

Kaiserzeit (Samwer, D. Grenzpolizei des

röm. Reichs, Westd. Z. 5, 314). Sie be-

trafen Waffen, Roheisen, Eisengerät, Gold,

Wein u. a. und ergingen vorwiegend aus

politischen Gründen. Dieselben Gründe
waren maßgebend im fränkischen Reich für

die Ausfuhrverbote Karls d. Gr. Auch sie

bezogen sich auf den Waffenhandel: De
brunias, ut nullus joris nostro regno vendere

praesumat, Cap. Haristall. 779; De negotia-

toribus qui partibus Sclavorum et Avarorum
pergunt ... Et ut arma et brunias non
ducant ad venundandum, Cap. v. Dieden-

hofen 805, MG. Cap. r. Franc. I 51, 123.

W. Stein.

Auslieferung. Den Verbrecher aus-

zuliefern war grundsätzlich Pflicht jedes

Volksgenossen, andernfalls hätte er sich

der Begünstigung (s. d.) schuldig gemacht.

Doch fehlten nicht Ausnahmen. Teils

ergaben sich solche aus dem Asylrecht

(s. Asyl), teils aus dem Recht des Herrn,

seinen Eigenmann oder Hintersassen,

statt ihn auszuliefern, zu vertreten (re,

praesentare).

v. Schwerin.

Aussatz, Lepra, (§1) wird in den

got Evangelien des Ulfilas mit ßrüts-fill

'quälende, lästige, schmerzende Haut' über-

setzt, adj. prüts-ftlls, ags. firüstfell, daneben

das ähnlich gedachte ags. lic-pröwere [pro-

wian 'leiden, Pein empfinden'), anord.

Uk-ßrär. Doch darf man daraus nicht

etwa schließen, daß die aus dem Neuen
Testament vertraute Krankheit darum
auch schon zu Ende des 4. Jahrhs. bei

den Südgermanen verbreitet gewesen wäre.

Im Ahd. ist Aussatz mit hrüf, ruf, hriubi

wiedergegeben, aussätzig mit hriob, riob,

riobsuhtig, ags. mit hreof, hreofl, hreoftig, der

Aussatz mit hreofl, hreofla, hreo/ness, hrifßo,

anord. hrjüfr, was also nur eine schorf-'

artige Hautaffektion bedeutet, für Lepra
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gewiß nicht charakteristisch. Die schon

im Ahd. vorkommende Bezeichnung misal-

suht, miselsuht ist dem spätlat. misellus,

altfranz. mesel nachgebildet, bedeutet also

nur den Bedauernswerten. Durch masel-

suht, 'Leiden mit fleckiger Haut', suchte

man sich die Bezeichnung sprachlich zu

assimilieren. Eine ähnliche mitleidige

Bezeichnung, gleichfalls aus dem Franz.

entlehnt, ist mhd. malätes, malade, malät,

maläz, malz, malätzic, malzig mit dem
Hauptwort maläterie, maläzie, während

auf die Verpflichtung zur Absonderung

vom Verkehr und zum Abseitswohnen die

Ausdrücke deutscher Abkunft ahd. üz-säzeo,

mhd. üz-setze, üz-setzel, üz-setzig und die

gleichfalls mhd. Bezeichnungen veitsiech

und sundersiech hinweisen (Hauptw. felt-

siechtag, feldsiechy). Die Bezeichnung

des Leprösen bei O t f r i e d und T a -

t i a n (zweite Hälfte des 9. Jahrhs.) als

horngibruoder oder horngibruader ist ein

sicheres Zeichen, daß damals der Aussatz

bei den Franken schon völlig heimisch

war. Das Hörn der Leprösen als Warnungs-

mittel für die anderen, die Nähe des An-

steckenden zu meiden, hat einige Jahr-

hunderte im Gebrauch gestanden, bis es

von der Klapper (schlatterlin, klafjel, klapfel,

klepperlin, beteclappir) abgelöst wurde.

Der gibruoder zeigt uns, daß damals die

Aussätzigen schon zu kleinen Bruder-

schaften sich zusammenzuschließen be-

gonnen hatten, die später durch milde

Stiftungen und eignen Besitz Lepröser

zu großen Vermögen gelangten (s. Aus-

satzhäuser).
. «tmÄ

§ 2. Ebenso heimisch war der Aussatz

zu Anfang des 10. Jahrhs. bei den Angel-
sachsen. Nur einmal findet sich die

Bezeichnung lepra in der Rezeptsammlung,

die als Balds Laeceboc geht, II 30:

ponne becymd . . . sio hwite riefpo pe mon
on sußerne lepra hcet ('die weiße Rauhigkeit,

die man im Süden Lepra heißt'); sonst

heißt es immer, namentlich I 32,3 Lcecedom

• wip hreofum lice (auch micel lic öfters,

s. Elephantiasis), wip hreofle, eben-

so in Lacnunga 14 wid hreofum lice

(Cockayne, Leechdoms II 78 f., 228 f.

III, 16 f. Leonhardi, Bibl. d. ags. Prosa

VI 24 f. 68. 128); desgleichen wird im ags.

Herbarium Apulei um 1000 der leprosus

Hoops, Reallexikon. I.

stets mit wip hreoflan übersetzt. Auch
historisch sind schon im Jahre 921 Aus-

sätzige in irischen Annalen erwähnt. Von
Wikingerfahrten brachten die Nordländer

aus England und Irland die Kenntnis

vom Aussatz nach Hause. Im Altnordi-

schen, wo hörundfall (Verfall des Fleisches,

vielleicht nur populäres Mundgerecht-

machen des hreofi, hrjüjr) die älteste

Bezeichnung für Aussatz ist, geht likprä

bis in das II. Jahrh. zurück und gilt im
11. und 12. schon als Ehescheidungsgrund.

§ 3. Die ältesten selbständigen (soweit

damals von Selbständigkeit in medizini-

schen Dingen die Rede sein kann) Schrift-

steller des MA. über Lepra gehören übrigens

dem 13. Jahrh. an: Bernhard Gor-
don und Gilbert der Eng-
länder; beide standen unter dem
Einfluß von Salerno, trotzdem der erstere

bis nach 1300 Professor in Montpellier

war. Die Überlegenheit der süditalischen

Schule über die südfranzösische spricht

sich ja naiv auch im armen Heinrich

Hartmanns v. Aue (f etwa 1220) aus,

dem klassischen Zeugen für die Trost-

losigkeit der Leprösen im Mittelalter

(s. auch Krüppel).

Heyne Hausaltert. III 148— 152. Grön
D. ältest. Spuren der Lepra in der altnorw. Lit.

Janus 1906, 44—53. D e r s. Altnord. Hlknde.

Janus 1908, S.-A. S. 95 f. Tidskrift for den

norske loegeforening 1906, 151—152 A. Bugge
Vikingerne, 2den samling, 1907 S. 340. C r e i g h -

ton, history of epidemics in Britain I 69 ff.

A. Hirsch Hist.-geogr. Pathologie II 3 I—40.

Joh. Geldner Unters, zu altengl. Krankheits-

namen II (1907) 36 ff. u. 47 f. Höf ler Krank-

heitsnamenbuch 541 ff.

Sudhoff.

Aussatzhäuser sind seit dem Ende des

5. Jahrhs. im Frankenreiche nachzuweisen.

Die Synode von Orleans 549 und später

die von Lyon 583 beschäftigen sich mit

dieser schlimmen Seuche, die schon be-

denklich überhandzunehmen begann. Im

J. 636 ist ein Leprosenheim bei Verdun

urkundlich erwähnt, ungefähr gleichzeitig

ein Leprosorium bei Maestricht und bei

Metz. Um 736 sammelte Abt Otmar

von St. Gallen die Leprösen seines Spren-

geis in der Nähe seines Klosters; 871

finden wir bei Moutier-Grandval im Kanton

Bern eine domus leprosorum. Von Süden
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and Westen zog so die Geißel der furcht-

baren Krankheit mit schleppender Lang-

samkeit, aber unaufhaltsam über die deut-

schen Lande und ein immer dichteres

Netz von Aussatzhäusern war das Ergebnis

der mildtätigen Sorglichkeit der Nächsten-

liebe für diese Ausgestoßenen und der

ängstlichen Sorge um die eigene Gesund-

erhaltung. Ursprünglich war es offenbar

nur ein Zusammenliegen einzelner Hütten

an angewiesener Stelle, wie es noch U 1
-

rieh von Lichtenstein be-

schreibt, wo nur die Mahlzeiten gemeinsam

genommen wurden, während die Leprösen

von dort aus einzeln mit ihren Näpfen

auf Nahrungsmittel- und Geldbettel aus-

zogen und durch Anschlagen an die

hölzernen Näpfe die Aufmerksamkeit der

Mildtätigen auf sich lenkten, dagegen durch

Hörn oder Klapper wegen der Infektions-

gefahr warnten. Daß die Leprosenkolonien

zu Aufruhrherden wurden, tritt erst in

späteren Zeiten in die Erscheinung, aber

Widersetzlichkeiten werden schon früh

berichtet; namentlich die Absonderung

wird nicht strenge innegehalten. Bürger-

lich tot war aber jeder diesen Kolonien

oder Häusern Überwiesene. Auch die

Kirche nahm sich dieser Ärmsten und
Verstoßenen und ihrer Pflege durch die

Gründung des Ordens der Lazaristen an,

dessen Meister ein Aussätziger sein mußte.

In Schweden läßt sich das St. Görgens-

Hospital zu Lund bis 1 149 zurückverfolgen;

als Leproserie wurde das Hospital von
Drontheim, das 1170 zum erstenmal er-

wähnt wird, von Anfang an verwendet.

In England sind Leprosenhäuser vor 1084

(Canterbury) bisher nicht sicher nach-

gewiesen.

Heyne Hausaltert. III 167. J. P. K i r s c h
Die Leproserien Lothringens. Jahrb. d. Ges. f.

lothr. Gesch. u. Altertumskunde XV (1903),

46 ff. XVI (1904) 57 ff. Fr. Bühl er Der
Auss. i. d. Schweiz I—III, Zürich 1900—1905.

K. Baas Mittelalt. Gesndhtspfl. in Baden,

Hdlbg. Njhrsbl. 1909 S. 8. 33. 46. C r e i g h t o n
Hist. of epidemics in Britain I, Cambridge 1891,

S. 86 f. Sudhoff.

Aviones. Eines der Nerthusvölker bei

Tacitus Germ. 40, nach den Reudigni
und vor den Anglii genannt. Man versteht

den Namen mit Recht als Ableitung von
germ.*awjö-, Nom. *awT, 'Insel, Wasserland';

zur Stammbildung vgl. Völkernamen § 8.

Durch die Bedeutung des Namens ist auch
ein Hinweis auf die Sitze des Volkes

gegeben, das wir wohl auf den nord-

friesischen Inseln zu suchen haben werden.

Den Namen bewahrt auch noch Wids. 26

:

Oswine weold Eowum and Ytum Gefwulf,

und Eoua ist uns bei Nennius 65 als

mercischer Königsname bezeugt. In antiken

Quellen außer Tacitus ist aber von den
Aviones keine Spur zu finden. Die"Oßiot

des Petrus Patricius, die zur Zeit des

Markomannenkrieges mit Langobarden zu-

sammen in Pannonien auftauchen, sind

von ihnen fernzuhalten, da dies keine

Schreibung für Aviones sein kann. S. auch

Ubii.

R. Much.

Avunculat. Ebenso wie das indische,

kannte auch das germanische Altertum

ein besonders enges Verhältnis zwischen

Mutterbruder und Schwestersöhnen.

Bezeugt wird dasselbe von Tacitus in

der »berühmten Stelle Germ. 20: Sororum

filiis idem apud avunculum qui ad patrem

honor; quidam sanctioreni artioremque hunc

nexuni sanguinis arbitrantur et in acci-

piendis obsidibus magis exigunt. Die Stelle

ist häufig als Beleg für ein urgermanisches

M u 1 1 e r r e c h t (s. d.) verwertet worden.

Mit Unrecht. Der Vergleich mit den indi-

schen Verhältnissen spricht dafür, daß

die näheren Beziehungen zum Mutter-

bruder nicht rechtlicher, sondern lediglich

tatsächlicher Natur waren und dem natür-

lichen Schutzbedürfnis entsprangen. Die

Erklärung dieser näheren Beziehungen

dürfte wohl in den sozialen Verhältnissen

zu suchen sein. Die Bemerkung des

Tacitus, daß die mütterliche Verwandt-

schaft besonders bei der Stellung von

Geiseln berücksichtigt werde, zeigt, daß

hier vor allem von den herrschenden

Familien die Rede ist; in diesen brachte

es aber die allgemein verbreitete Poly-

gamie (s. d.) mit sich, daß die Kinder

der verschiedenen Frauen eines Mannes
nicht in der ihnen allen gemeinsamen

väterlichen Sippe, sondern in der mütter-

lichen Sippe und vor allem im Mutter-

bruder den natürlichen Beschützer er-

blickten, wie es noch heute z. B. in den

islamischen Herrscherhäusern der Fall
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ist. Daher auch die in diesen Familien

verbreitete Sitte, die Söhne am Hofe des

mütterlichen Oheims erziehen zu lassen

(Weinhold Altnord. Leben 283).

Dagegen dürfte die weitere Stelle des-

selben Taciteischen Kapitels, welche neben

den jratres und patrui die avunculi als

Erben nennt, wohl auf einem Mißver-

ständnis des Tacitus beruhen und nicht

mit Brunner {DRG. I 2 128) auf ein schon

zur Zeit des Tacitus vorhandenes Erbrecht

der Spillmagen zu deuten sein. Mit dem
Avunculat jedenfalls hat sie nichts zu tun.

Delbrück Preuß. Jahrb. 79, 14 ff.

S. Rietschel.

Axt. § 1. Die Axt (Beil, Celt) gehört

zu den wichtigsten Stücken anfänglicher

Kulturhinterlassenschaft. Sie hat beim

Beginn der ältesten hier in Betracht

kommenden Epoche, der jüngeren nordi-

schen Steinzeit, eine lange Entwicklung

hinter sich. — Das Herstellungsmaterial ist

in der Regel Feuerstein, der allein scharfe

und haltbare Schneiden lieferte. Die

Feuersteinaxt unterliegt einer langsamen

stetigen Umwandlung und wird dadurch

eine Leitform durch das nordische Neo-

lithikum.

§ 2. Die älteste Form, das spitznackige

geschliffene Beil (Periode der Flachgräber?)

mit zwei gewölbten Seiten, die in der

Schneide und den scharfen Seitenkanten

zusammenstoßen (Taf. 10, 1), zeigt deutlich

seine Abkunft aus dem zweikantigen Beile

der Kjökkenmöddingstufe. Anfänglich wird

nur der Schneidenteil, dann der ganze

Axtkörper geschliffen und poliert und
allmählich zwei Seitenkanten entwickelt

(Taf. 10, 2). Durch Verbreiterung des Bahn-
endes entsteht hieraus das dünnackige Beil

(Taf. 10, Nr. 3. 4; Periode der kleinen Stein-

kammergräber) und aus diesem das dick-

nackige Beil (Taf. 10, 5 ; Periode der Gang-
gräber), das in seinen jüngsten Formen mit
stark verbreiteter Schneide (Taf. 10, 6) aus-

schließlich auf Skandinavien beschränkt ist

und als eine spezifisch germanische Form
zu gelten hätte. Alle diese Äxte werden
durch Einsetzen in einen Holzstiel geschäf-

tet und sind, wie praktische Versuche
gezeigt haben (F. Sehested, Archseologiske

Unders0gelser 1884), vorzügliche Arbeits-

geräte.

§ 3. Neben diesen Feuersteinäxten gehen

ähnliche Formen aus Bergsteinarten her

(Taf. 10, Nr. 7.8). Doch sind sie viel seltener.

Das weichere Gestein (an dem man wahr-

scheinlich auch zuerst den Schliff an-

wendete) erlaubte eine haltbare Einrichtung

der Schäftung und eine reichere Entwick-

lung der Form als der Flint. So entstehen

in diesem Material eine Menge von zeitlich

und örtlich getrennten Typen. Die gröberen

sind mit einer Rille oder einem Absätze

am Bahnende zum Aufbinden oder Ein-

klemmen in den Stiel versehen (Taf. 10, Nr.

10—12) oder grob zu gehauene Keile oft

von bedeutender Größe mit einem Schaft-

loch (Taf. 10, 9), die feineren alle mit Schaft-

loch und von schlanken, bisweilen sehr

eleganten Formen mit einer oder zwei

Schneiden (Taf. 10, Nr. 13—15). Eine Reihe

dieser Typen dürften als Waffen an-

zusehen sein (vgl. Streitaxt).

§ 4. Durch einen großen Teil der Bronze-

zeit, vereinzelt bis in die Eisenzeit, hält

sich die Steinaxt als Arbeitsgerät neben

den Metalläxten (über ihr weiteres Fort-

leben vgl. M o n t e 1 i u s Kulturgeschichte

Schwedens 1906, S. 67 ff.). Das Material

ist gewöhnlich Bergstein. Die Feuerstein-

äxte sterben schneller aus, da die schwieri-

gere Flinttechnik sich früher verliert. —
Die metallene Flachaxt (Taf. II, 1) tritt

schon am Ende der nordischen Steinzeit

aus Kupfer oder zinnarmer Bronze gefertigt

auf und scheint auf die Formgebung der

Steinbeile eingewirkt zu haben. Aus ihr

entwickeln sich in geschlossener Folge die

verwandten Beiltypen, so daß dieseFormen-

reihe ein wichtiges Hilfsmittel für die

relative Zeitbestimmung der Bronzealter-

tümer wird (Montelius, Kulturperioden

S. 26). Das Hauptagens in der Entwick-

lung des Typus ist das Bestreben, die

Schäftungsvorrichtung zu vervollkommnen.

§ 5. So entsteht aus der F 1 a c h a x t

(Taf. 11, 1) die Randaxt (Montelius

Per. I u. II), oft in der Mitte leicht ver-

dickt oder mit einem Steg als Widerlager

für den Schaft versehen, bisweilen an den

Seiten ausgeschweift (Taf. II, 2). Eine

weitere Verstärkung des Steges und Ver-

tiefung der Rinne für das Schaftlager führt

zur Form der Absatzaxt (Taf. II, 3),

eine Verbreiterung der Ränder an der
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Schaftendigung zu lappenartigen Um-
fassungen zu dem im Norden selteneren

Lappen axt typ (Taf. II, 8; beide Montel.

Per. II, III). Ungefähr gleichzeitig ent-

steht auch schon (Montel. Per. II) die mit

einer Röhre zur Aufnahme des Schaftes

endigende T ü 1 1 e n a x t (Taf. 1 1, 9), die

in der jüngeren Bronzezeit die häufigste

Beilform ist (Taf. II, Nr. 10. II). Gegen das

Ende der Bronzezeit werden die Tüllen-

äxte immer kleiner und in ihrer Aus-

stattung einfacher.

§ 6. Manche dieser Beiltypen sind

sicher auch als Streitäxte verwendet (vgl.

Streitaxt). Die ältesten Eisenäxte von
germanischem Boden sind Nachbildungen

der bronzenen Hohläxte. Es sind meist

ziemlich kleine Exemplare mit runder oder

viereckiger Tülle (Taf. 1 1, 12). Sie haben sich

anscheinend bis in das frühe Mittelalter

hinein gehalten. In den nordischen Moor-
funden sind sie ziemlich häufig. Daneben
tritt gegen das Ende der Latenezeit, wohl
aus dem keltischen Kulturkreise eingeführt,

die noch heute gebräuchliche Axtform auf:

ein langer eiserner Keil mit Schaftloch

(Taf. II, Nr. 13. 14).

§ 7. Aus ihm entwickeln sich seit dem
Ende der Kaiserzeit durch Verbreiterung

der Schneide nach unten oder gleichzeitig

nach oben und unten die mächtigen Breit-

beile, die als Werkzeug und Waffe benutzt,

besonders in dem letzten Drittel des

I. Jahrtausends auf süd- und nordgermani-

schem Boden in Aufnahme kommen (Taf. 1 1,

Nr. 15. 17. 18).

Osborne Das Beil 1887. ZfEthnol. 1904,

537 ff.; 1905, 793 ff.; 1906, 817 ff. — Allgem.

Lit. unter Bewaffnung. Max £bert>

B.

Bacenis heißt nach Cäsar BG. 6, 10 der

Wald, der wie eine natürliche Mauer
Cherusker und Sueben voneinander schei*

det, wobei nur der Harz gemeint sein

kann, aber eine falsche Verwendung des

Namens nicht ausgeschlossen ist: s.

R. Much PBBeitr. 17, 21. Jedenfalls

deckt sich dieser, vom Suffixablaut ab-

gesehen, mit Boconia, Buconia, Buohh-
unna, wie im MA. die waldige Umge-
bung von Fulda hieß, und stellt eine

Ableitung aus dem germ. Wort für die

Buche, *bökö-, dar, das hier aber noch das

dem germ. ö vorausliegende ä (vgl. lat.

fägus) zeigt.

Bremer IF. 4, 22. R. Much.

Bäcker. § 1. Das Brotbacken wurde ur-

sprünglich im Hausbetrieb von Frauen
besorgt; dem Hausherrn als hläford: (ne.

lord) aus *hläf-ward
)
dh. 'Brotwart, Brot-

herr', steht im Ags. die Hausherrin als

hläjdige (ne. lady), dh. 'Brotkneterin,

-bäckerin' (zu got. deigan 'kneten') gegen-
über.

§ 2. Aber auf Herrenhöfen und in

Klöstern, wo Massenproduktion erforder-

lich war, wurde das Brotbacken wie die

meisten andern häuslichen Verrichtungen

schon im Frühmittelalter von Männern
als selbständiges Gewerbe betrieben (Cap.

de villis 45). Doch hat sich diese Ent-
wicklung wohl noch nicht in urgermani-

schen Zeiten vollzogen, da eine gemein-

same alte Namensform für den Bäcker (im

Gegensatz zB. zum Schmied) fehlt: neben
ahd. brötbecko, mhd. becke, nhd. obd. beck,

einer Nomen Agentis- Bildung auf -jan
t

stehen in den andern germ. Sprachen jün-

gere Bildungen auf -arja: and. bakkari,

ags. bcecere, me. bäker, anord. bakari m.
In England spiegelt sich die Ausbildung
der Bäckerei als Männergewerbe in lehr-

reicher Weise in dem Wort bcecestre, das

mit seinem Feminin -Suffix -estre ursprüng-

lich die Bäckerin bezeichnete, beim Über-

gang der Tätigkeit auf den Mann aber wie

die meisten andern Wörter auf -estre all-

mählich maskuline Funktion annahm.
Wenn sich die feminine Bedeutung auch
bis ins 16. Jh. erhalten hat (Murray NED.
unt. baxter), so überwiegt doch schon im
Ae. die männliche (Klump Ae. Hand-
werkernamen 58 f.), und ne. baxter, das

heutige nordengl. und schott. Äquivalent
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für baker, hat ausschließlich männlichen

Sinn.

§ 3 Doch blieb das Brotbacken, neben

diesem gewerbsmäßigen Betrieb durch

Männer, in kleineren Haushaltungen

dauernd als häusliche Verrichtung in

Händen der Frauen. Wie neben dem ags.

bcecere 'Bäcker' die bcecestre 'Bäckerin'

neben me. baker die bakster steht, so steht

dem ahd. brötbecko m. die beccha, bröt

pechi, -bechila f. zur Seite (Graft 3, 24)

Noch heute bäckt ja die Bäuerin vieler

wärts auch in Deutschland ihr Brot selber.

§ 4. Der dem Bairischen und Alemanni

sehen eigne Ausdruck ahd. phistur, mhd.

phister, nhd. p fister, ein altes Lehnwort

aus lat. pistörem, scheint den F e i

b ä c k e r , namentlich wohl in Klöstern,

gegenüber dem brötbecko, dem Grobbäcker,

bezeichnet zu haben (Heyne Handw,

138 f.). Dazu ahd. phistrina aus lat.

pistrina 'Bäckerei' (Graft 3, 354).

§j5. In den Städten wurde die Bäckerei

schon im 9. Jh. als Verkaufsge

Backofen beim h. Gallus, in dem angeblich

auf einmal tausend Brote gebacken werden

konnten, erzählt Ekkehart Casus cap. 1.3

In kleineren Haushaltungen öfter mit in

die Wohnung eingebaut, konnte er zugleich

als Wärmespender dienen und der direkte

Vorläufer des Zimmerofens werden. Auf
den kleineren Gütern Karls d. Gr. waren

coquina et pistrinum in einem Räume ver-

einigt. Sonst steht er nicht im Hause
selbst, sondern in dessen Nähe als beson-

deres Bauwerk. Backhäuser (ags.

beec-ern, ahd. bachüs) werden wir außer auf

großen Besitzungen zunächst in den auf

altem römischem Gebiet liegenden Städten

voraussetzen müssen, wo sich die Bäckerei

zu einem Verkaufsgewerbe ausgebildet

hatte (s. Bäcker 5). Öffentliche Backhäuser

in Dörfern und Städten scheinen erst eine

spätere Einrichtung zu sein.

§ 2. Das im Backofen gebackene Brot

heißt ags. ofenbacen hläf, ahd. canstella

(s. unter Brot).

§ 3. Das Backgerät unterscheidet

Abb. 26. Ruderartige Brotschaufel. Engelhardt, Vimose Fundet. 1
j%.

Müller, Nord. Altertumsk. II. Abb. 96.

werbe betrieben; wenigstens treffen wir

in der alten Römerstadt Mainz 870 bereits

eine Verkaufsbäckerin (Annal. Fuldens.,

MGS. 1,382: midier quaedam ... partes

coxit venales, . . . quaestus causa) .

M. Heyne Altd. Handwerk 31—33. 138 f.

Klump Allengl. Handwerkernamen 1 5f. 57—59

Johannes Hoops.

Backofen. §1. Er wird in den ersten

nachchristlichen Jahrhunderten in die ger-

manischen Länder eingedrungen sein, doch
muß zugegeben werden, daß wir vorläufig

über seine Herkunft noch im Unklaren
sind, wie ja auch die Etymologie des Wortes
»Ofen« noch strittig ist (vgl. R. Meringer

in Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien 27, 231 ff.;

JF. 21, 293 f. — s. auch unter Ofen). Er
hatte wohl, wie später, eine bienenkorb-
artige Gestalt, war aus Steinen und Lehm
aufgebaut und mit Feuerloch und Rauch-
abzug versehen. Von einem sehr großen

sich, soweit es uns durch die Glossen der

ahd. Zeit überliefert ist, nicht von dem des

späteren MA.s. Das Mehl wurde, bevor

man es anmengte, durch ein Sieb (ahd.

cribrum: ritera, cribellum: sib, sif, sedacium:

härsib) geschüttelt, dann kam es zur Teig-

bereitung in den Backtrog oder die Mulde
(ahd. capisterium: multra, multer, mulda,

ascia: teigetroch, deichbüta). Der fertige

und geformte Teig wird auf der Back-

schaufel (ahd. exes l. misellius ovinseuzil,

ovenscüzel) in den Ofen geschoben, nach-

dem dieser mit dem Ofenwisch (ahd.

furnitergius: ovenwisc) gereinigt ist. Das
Feuer wird angeregt durch die Ofengabel

(ahd. rotabulum: redistab, astuarius: oven-

staf) und die verglimmenden Kohlen mit

der Scharre oder Kisse (ahd. tractula:

kissa, kisseV) aus dem Ofen entfernt (M.

Heyne Hausaltert. II 279 f.). •— Wahr-
scheinlich werden die ruderartigen Holz-
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gerate, die im Vimoor (Schleswig) ge-

funden wurden, als Backschaufeln gedient

haben (s. Abb. 26 u. Müller Nord. Altert. II

143). Fuhse.

Backwerk. Es sei unter dieser Bezeich-

nung alles Feingebäck sowie alle durch

besondere Form sich auszeichnenden Ge-

bäcke, das sogenannte Gebildbrot,
verstanden. Bezüglich des letzteren ver-

weisen wir auf die inhaltreichen Arbeiten

Dr. M. H ö f 1 e r s in der Ztschr. f. öst.

Volkskunde 1902, 1905, 1906 (Supplem.-H.

III u. IV) u. Arch. f. Anthrop. N. F. III ff.

Die große Mehrzahl dieser Gebildbrote,

die meist im Zusammenhang mit dem
Totenkult oder mit religiösen Fest- oder

Fastentagen stehen, ist uns erst aus einer

Zeit bekannt, die außerhalb des Rahmens
unsrer Betrachtung steht, wenngleich wir

annehmen dürfen, daß manche von ihnen

uraltes germanisches Eigentum sind. Es

dürfte darauf der altsächsische Indiculus

superstitionum et paganiarum in de simu-

lacro de conparsa farina (26) und ebenso

der ags. solmönath (potest dici mensis

placentarum, quas in eo diis suis ofjerebant

bei Beda) hindeuten.

Viele feinere Backware geht auf ita-

lischen Ursprung zurück und ist durch

die Mönche nach dem Norden verpflanzt

worden. Auch „der vorzüglich im Süden
eingebürgerte fremde Name für den Bäcker

im allgemeinen, ahd. phister, pfister aus lat.

pistor, zielt ursprünglich auf die Herstel-

lung des klösterlichen Feingebäcks" (Heyne

Handw. 138 f.). Ekkehart IV. v. St. Gallen

(11. Jh.) führt in seinen Benedictiones ad men-

sas 10—28 (Mitteil, derantiquar. Ges. Zürich

3, 106 f.) zehn Gebäcke zum segnen auf:

panem Lunatum (Glosse: in lune modum
factum [mondförmige Brote erhielten die

Freckenhorster Nonnen im II. Jh. in der

Fastenzeit dreimal in der Woche]), elixum

(cesotin brot), frixum cum sale mixtum,
per ova levatum (ova levant sicut fex), de

fece levatum, fermentatum (levatum fer-

mento), oblatas, azima, panem de spelta,

triticeum panem, panem sigalinum, ordea

panes, panem de avena, noviter coctos panes,

recens coctum panem, calidos panes, geli-

dum panem, subeineritium. Letzteres, das

uralte Aschenbrot (s. Brot 1), hieß ahd.

fochanza, fochenza, aus mlat. focacius

(cinere coctus et reservatus), bezeichnet jetzt

aber ein Feingebäck, wahrscheinlich in-

Form des westgermanischen Fladens,
ahd. ftado, urverwandt zu griech. TrXaxuc,.

auch ahd. breitinc genannt, also breites,

flaches Backwerk. Gleich flache Form
besitzt der nur hochdeutsche Zelte,
ahd. zelto, mit Pfeffer gewürzt phefor-

celtun 'liba, libaminc?. Dieses lat. libum
'Kuchen' wird mhd. mit zelte zu lebe-zelte

oder mit kuoche zu lebe-kuoche verbunden:
libum: libenzelten vel lepkuoch Voc. opt.

10, 127. Kuchen ahd. kuocho, chuocho
r

mhd. kuoche, mnd. koke, im Ablaut zu

anord. kaka, kann sowohl grobes wie feines

Gebäck bedeuten. Als letzteres steht es

im MA. häufig in Zusammensetzung mit
den Zutaten, durch die der Kuchen
schmackhafter gemacht ist: pfejferkuch T

ayrkuch ua.

Andere Form setzt der Weck voraus,

von seiner Gestalt nach gemeingerm.

anord. veggr, ags. wecg, ahd. wecki, mhd.
wecke, wegge 'Keif benannt, also 'keilför-

miges Gebäck* (euneus). — Die Bretzel,
aus mlat. bracellum, bracitellum, ahd. bre-

zilla, precilla, brezitella, breztella, mhd.
bretze, bretzel, glossiert durch 'collirida,

panis tortus' und 'crustulum' = genus panis

oleo conspersus in medio coneavus et

tortus, hart gebackenes Klosterbrot in

Bretzelform, wohl damals schon besonders

an Fastentagen und den mit einem Toten-

kult verbundenen Zeiten genossen. Von
ähnlicher Form und Beschaffenheit war
der Ringel oder Kringel, ahd.

torta chuocho 1. ringila, ringele; crustula

rinc Steinm. 3, 153, 25 ff., 617, 42; arto-

copus rinck, mng^/Diefenb. 52 a., auch ahd.

halsta, ags. healston (Steinm. I, 414; 4,

136, 281) genannt.

Von seiner hakenförmigen Gestalt hat

der K r a p f e seinen Namen, ahd. krapfun,

kraphun, craphen, krephilin, krephelin;

wulstartig ist der S t r u t z e 1 ahd. lolifa

strucel; die K r s e oder Flecke sieht

dem Gekröse, den Kaidaunen ähnlich,

ahd. frixum chrose, torta kuocho vel flekke-

lln. Ein ahd. canstella, clibanicus panis,

deutet Steinmeyer (s. Heyne Hausaltert.

II 277, A. 75) aus lat. canistellum, Demi-

nutiv zu canistrum, Brotkörbchen als Brot,

das in Korbform in den Ofen geschoben wird.
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Scharf gebackene, mit harter Kruste ver-

sehene Ware wie Bretzel und Kringel, auch

ahd. stechelinc (zu mhd. stechet hart)

torta chuocho l. ringila l. stechitinc, stekki-

lingi, stekketingi, stekkelinga, steküin Stein-

meyer 3, 153, 25 ff. konnten, wie auch

andere Brot- und Kuchenarten, durch

einen Überguß von Öl oder heißem Schmalz

schmackhafter gemacht werden. Solches

Brot nannte man mhd. begozzen brät

(Heyne Hausaltert. II 272 ff.). — Semmel
s. unter Brot.

Fuhse.

Badegerät (§1) für den Kleinge-
brauch (der einzelnen Körperteile)

scheint dem vorgeschichtlichen Deutsch-

tum gefehlt zu haben, mit Ausnahme etwa

eines Handkübels zum Überschütten. Man
wusch sich am Brunnen der Hofstätte,

bedurfte also keines Waschbeckens. Das
ahd. labil, labal, ags. lebil, leebil, Icejel

stammt von lat. labrum, labellum, ist also

auch entlehntes Gebrauchsgerät, bestehend

aus Erz (luteres = erin lapel Ahd. Gl. I

205, 27), Stein, Holz oder Ton. Später

tritt an seine Stelle das ahd. bcekin, mhd.
becken, becke aus spätlat. baccinum ,Wasser-

gefäß zum Hand- und Fußwaschen (zB.

Otfr. 4. n, 14 ff.), das dann völlig heimisch

wird als Handbecken (hantbecke, hantkar,

dwahalkar, hantvaz, wandvaz, waschkar),

während Waschbecken erst nhd. vorkommt.
Auch das ags. mele, male scheint Fremd-
wort.

§ 2. Dagegen sind die Geräte zum
Vollbad rein deutsches Spracheigen-

tum, haben also schon zum urgerman.

Hausbedarf gehört, zunächst bestimmt
von Holz gefertigt, erst später auch von
Metall. Anfänglich höhlte man dazu einen

Baumstamm aus (stunz, badestunze, auch

scaf, das Schaff, vom Ausschaben, Aus-
kratzen, Aushöhlen), später aus Dauben
mit Reifen zusammengefügt, aber noch
immer rund, ahd. vaz, badevaz, standa,

stanta und mhd. stände, batstande, ferner

ahd. zuibar, zubar, mhd. zuber, ein Gefäß
mit zwei Handhaben, ahd. badzuberlin;

kuofa, mhd. kuofe, ahd. kubil, chubili,

mhd. kübel; ahd. butina, butin, mhd.
bütten, büte; ahd. gellida, mhd. gelte, bat-

gelte und weit später die längliche wanne,
badewanne (s. über die Herkunft aller

Hoops, Reallexikon. I.

dieser M. Heyne, Hausaltert. III 41

u. 42 Anm.). Diese Geräte waren im Bade-

gelaß des Hauses aufgestellt (s. Bade-

zimmer), wurden aber auch in die Räume
getragen, wo man sich ihrer bedienen,

also baden wollte, dem Gaste in sein

Schlafgemach, dem Krieger aus dem Dorfe

in sein Zelt. Vgl. M. Heyne aaO. III

37—43-
Sudhoff.

Badeofen (mhd. padoven, badofen). Ein

Herd ist in allen Baderäumen des Grund-

risses vom Kloster zu St. Gallen v. J. 820

vorgesehen, im allgemeinen balneatorium

et lavandi locus, wie im Badehaus für

Abb. 27. Schwitzbad. Wandgemälde
in Konstanz um 1300.

Schüler und dem für Kranke. Das ur-

sprüngliche Vorgehen zum Erwärmen des

Badewassers bestand im Einlegen an
Feuer glühend gemachter Steine (s.Abb. 27),

später hing man das Wasser in einem

Kessel über offenes Feuer. Der Herd
bzw. Ofen für die Erwärmung des Wassers

erwärmt zugleich den Baderaum.
Heyne Hausaltert. I-

1

19 f. III 44 u. 46. —
Vgl. Ofen. Sudhoff.

Badewesen. § 1. Kalte Abspülungen

am Bache, am Laufbrunnen des Gehöftes,

im Flussewaren seit alters her eifrig geübter

Brauch der Germanen. Sie erstreckten

sich über den gesamten Körper und
kommen in einem besonderen Wortstamm
zum Ausdruck, der offenbar mit diesem

Brauche später ganz außer Verwendung
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kam : got. pwahan, anord. pvä, ags. ßwean,

as. thwahan, ahd. dwahen, mhd. twahen

und deren Komposita (vgl. M. Heyne
Hausaltert. III 36 f.). Daneben ging zur

gründlichen Körperreinigung das warme
Bad im Kübel (anord. bafr, as. bath, ags.

bcep, afries. beth, ahd. bad, mhd. bat),

das schon früh ein fast täglicher Gebrauch

gewesen zu sein scheint, und zwar gerade

als Vollbad, während, nach den Be-

zeichnungen seines Gerätes zu schließen,

zB. das Fußbad ausländischer Import

gewesen sein dürfte. Offenbar scheute

männlichen Angehörigen, von Dienern
(später auch von »Badern«) und vornehm-
lich von weiblicher Bedienung vorgenommen
wurde. Nach dem Baden trocknete man
sich Gesicht und Hände mit dem Hand-
tuche (ahd. dwahüla, dwehüla, mhd. twehel

'das beim Waschen dwahen twahan ge-

brauchte Tuch', heute noch dialektisch

Zwehel) hüllte den feuchten Körper in

ein Badelaken oder einen Bademantel (ahd.

padelachan, mhd. badelachen) und legt

sich für einige Zeit zum Ausruhen und
Ausdünsten hin. S. auch Schwitzbad.

Abb. 28. Taufe in tiefer Badekufe. Zeichnung aus dem »Hortus deliciarum« der Herrad von Landsberg,
12. Jahrh.

man die Übeln Hautausdünstungen als

merkbare Folgen des Schweißes nach der

Arbeit, der Jagd usw. sehr (s. Wohl-
gerüche).

§ 2. Das Badewasser wurde warm ge-

braucht, durch Hineinlegen glühender Steine

oder in einem Kessel über offenem Feuer
oder auf einem Badeofen (s. d.) erhitzt,

die nötige oder erwünschte Temperatur
durch Mischen heißen und kalten Wassers
hergestellt und so daz bat bereitet. Zur
gründlichen Reinigung wurden Laugen
und Seifen verwendet (s. d.). Man setzte

sich in die Badekufe, wie es Miniaturen
zeigen (Abb. 28), und ließ sich die Haut
waschen, streichen und kneten, was von

M. Heyne Hausaltert. III 35—48. Wein-
hold Dtsch. Frauen II 113— 118. Zappe rt

Über das Badewesen, Arch. f. Kde österr. Ge-

schichtsquellen XXI 1—166. E. Martin
Murners Badenfahrt, Beitr. z. Lds.- u. Volksk.

v. Els.-Lothr. II (1887). Kochendörffer
Zum mittelalt. Badewesen, ZfdPhil. 24, 492—502

(1892). Alfred Martin Gesch. d. dtsch. Bade-

wesens 1905. K. Baas Gesundheitspflege in

Baden, Hdlb. Neujahrsblätter 1909 S. 64 ff.

Sudhoff.

Badezimmer, -stube. § 1. Deutsch-
land. Ein besonderer Raum zum
Waschen und Baden wurde früh im
deutschen Hause abgetrennt, wo das

Badegerät (s. d.) fest aufgestellt war und
Einrichtung getroffen wurde, Wasser zu
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erhitzen (s. Badeofen). Wenn auch das

Vorbild der Römer, die keine Villa ohne

B. bauten, diese Entwicklung befördert

haben mag, so waren größere Wohn-
gebäude der Germanen auch schon im

alten freien Germanien mit einem Bade-

gelaß versehen, oder im Hofe ward ein

selbständiges kleines Haus hierfür her-

gerichtet. Der Grundriß des Klosters

von St. Gallen (820), der freilich niemals

ausgeführt wurde, zeigt mehrere Bade-

räume mit Wandbänken, die an der Wand
herliefen, und feststehende kreisrunde

Standgefäße und im selben Räume oder

im Räume direkt nebenan einen Herd.

Auf einen Herd kamen vier Badekufen.

Solche Badegelasse waren für die Mönche,

für die Schüler, für Kranke und für die

Diener getrennt vorgesehen, während dem
Abte und den Gästen die Badekufe wohl

in ihr Zimmer getragen werden sollte.

Später treffen wir den Baderaum direkt

neben dem Schlafzimmer, oft mit be-

sonderem Ruhebette (nach dem Bade)

ausgestattet und auch wohl mit einem

Auskleideraum (abcziehkemerlin) in Ver-

bindung.

M. Heyne Hausaltert. III 44—46. Ferd.

Keller Bauriß des Klosters St. Gallen, Zürich

1844 (Mitt. d. Antiq. Ges. Zürich. 6. Anhang).

W e i n h o 1 d D. dtsch. Frauen IIi 14.

Sudhoff.

§2. England und Norden. Das
germanische Dampfbad (anord. bad im
Gegensatz zu laug, ags. stofbceß, stänbcep,

mit bähen verwandt) hat mit dem
römischen, auf Luftheizung beruhenden
Bade nichts zu schaffen. Die Ein-

richtung der altnordischen Badestube
(bafrstofa, vgl. ags. stofa neben bceßhüs,

bczpstöw 'thermae', s. Stube) stimmt da-

gegen mit der des slavischen Badehauses
ziemlich genau überein. Der Dampf wurde
dadurch hervorgebracht, daß über einen

Steinofen Wasser gegossen wurde (vgl. ags.

stänbceß). Eine in mehreren Absätzen auf-

steigende Bühne machte es möglich, den
Körper einer immer höheren Temperatur
auszusetzen; diese Bühne hieß im Anord.
pallr (der Name ist noch in norweg. Dia-
lekten bewahrt), was zu der russischen Be-
nennung der obersten Stufe (polok) stimmt.
Auf dieser Bühne liegend peitschten sich

die Badenden mit Ruten (vgl. lit. pirtis

'Badestube': perti 'baden, mit dem Bade-

quast schlagen'). Auf Island gab es auch

über heißen Quellen errichtete Badehäuser

(ein solches, das im angelsächsischen Ge-

dichte Ruine erwähnt wird, war wohl eine

alte römische Anlage). Ein paar Sagastellen

scheinen unterirdische Badestuben zu schil-

dern, was nur rein äußerlich an die gleich-

artige römische Sitte erinnert. Während
in der Sagazeit Badehäuser auf den Höfen

ganz allgemein gewesen zu sein scheinen

und in den Städten als öffentliche Einrich-

tung bestanden, gerieten sie später außer

Gebrauch. Auf Island wurde, nachdem
der Ofen der alten Badestube in die

Wohnstube übertragen worden war, bad-

stofa die gewöhnliche Benennung jeder

erwärmten Stube, später auch der heu-

tigen, nicht erwärmten Stube, wo alle

Leute des Hofes sowohl am Tage wie

in der Nacht sich aufhalten (vgl. finn.

pirtti 'Wohnung, Stube' aus lit. pirtis

'Badestube'). Im Neunorw. dagegen be-

deutet badstova 'Darrhaus' (wie die 'Bade-

stuben' der bajuvarischen Alpen): viel-

leicht war von Anfang an das Dörren des

Kornes und Malzes ein Nebenzweck der

Badestube.

V. Gudmundsson Privatboligen paa Is-

land 240 ff. Meringer Mitt. d. Anthrop. Ges.

Wien 23, 166 ff. R h a m m Elhnogr. Beitr. z.

germ.-slaw. Altertumskunde II 1 passim.

Hjalmar Falk.

Baduhenna. Tacitus (Ann. 4, 73) be-

richtet, daß die Friesen bei ihrem Aufstand

28 n. Chr. 900 Römer apud lucum quem
Baduhennae vocant erschlagen hätten. Es

handelt sich offenbar um den Hain einer

friesischen Göttin B., von der wir sonst

nichts wissen. Einigen Anhalt zur Beur-

teilung ihres Charakters gewährt der Name,
dessen erster Bestandteil sicher dem ags.

beadu, ahd. batu-, anord. bgä~ f. 'Kampf
entspricht, und dessen zweiten Teil v.

Grienberger wohl mit Recht mit

ahd. helli-winna swf. 'Furie, Eumenide'

und got. winnö f. 'Leidenschaft', ahd.

winna swf. 'Streit', mhd. winnen stv.

'toben, wüten', ags. winnan 'kämpfen,

streiten, sich mühen' verbindet, so daß
der Name eigentlich *Badu-wenna gelautet

und 'die Kampfwütige' bedeutet hätte.
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Wir haben demnach in B. wohl eine

Kriegsgöttin zu erblicken.

v. Grienber-ger PBBeitr. 19, 531—33

(1894). Golther GMyth. 459 f. (1895), mit wei-

terer Lit. Mogk PGrundr. a
3, 374. Herr-

mann DMyth. 308. Johannes Hoops.

Baiern. § 1. Die zuerst von Zeuß
364 ff. (und in einer besondern Schrift

Die Herkunft der Bayern von den Marko-

mannen 1839 und 1859) vertretene Ansicht

über den Ursprung der Baiern kann als

völlig gesichert gelten. Keine andre

Hypothese kommt dagegen ernstlich in

Betracht, auch die Müllenhoffs {DA.

4, 120) nicht, der in den B. dem Zeugnis

ihrer rein westgerm. Sprache zum Trotz

ein Mischvolk mit vandilischem Einschlag

sieht und die Heruler und Rugier bei der

Ausgestaltung des Stammes beteiligt sein

läßt, die allerdings auch in der Donau-

gegend, aber nicht an derselben Stelle,

ja nicht einmal in der Nachbarschaft der

B. auftreten.

Wir müßten B. und Markomannen schon

deshalb zusammenbringen, weil es eine

andre Möglichkeit nicht gibt. Ein starkes

Volk wie die Markomannen kann nicht

unbemerkt spurlos verschwunden sein;

für die B. aber kommt als Grundlage nur

ein größeres westgerm., den Alemannen-

Schwaben von Haus aus sprachlich nicht

zu fernstehendes Volk in Betracht, und ein

solches steht sonst nicht zur Verfügung.

§ 2. Dazu gesellt sich das Zeugnis des

Namens Baiern selbst. Dem Baioarii

Baiuarii, später— mit roman. Monophthon-
gierung von germ. ai zu a — Bavarii lat.

Quellen steht ahd. Peigira, ags. Bäigeras,

aisl. (auf der as. Form beruhend) Beiarar

zur Seite. Diese germ. Formen im Verein

mit dem jetzt noch in Baiern im Gegen-

satz zu Beheim, Böhmen erhaltenen Diph-

thong lassen germ. *Bajja- (mit ge-

schärftem 7 wie in Ei) als erstes Kom-
positionsglied erkennen; über das zweite

s. unter Völkernamen § 9. Man mag
Bai-varii mit Bremer Ethn. 213 (947)
aus Bai-haim-varii erklären nach der

Regel, »daß bei der neuen Komposition
eines Kompositums der zweite Wortstamm
weggelassen wurde«, oder seinen ersten

Teil für einen aus dem Volksnamen der

Boii bzw. seiner germ. Form, in der kelt.

oi den Übergang von idg. oi zu ai im
Germ, mitgemacht hatte, mittels eines

ja- oder 70- Suffixes abgeleiteten Landes-

namen halten, auf den auch das Baias,

ein Teil der 'patria Albis' beim Kosmo-
graphen von Rav. 4, 18 zurückgehen

kann und für den das alte Doppel-; in

Baiern zu sprechen scheint: jedenfalls

bedeutet Baioarii ganz dasselbe wie schon

Bat(v)o)(at[Aai (s. d.), nämlich 'Bewohner
des Boierlandes'. Ohne Zweifel hat der

Name bereits für den Stamm gegolten,

als er noch in Böhmen seßhaft war. Daß
wir ihn nicht kennen lernen, hängt damit

zusammen, daß über die Markomannen
durch lange Zeit auch sonst nichts ver-

lautet.

§ 3. Wann sie ihre Sitze gewechselt

haben, ist nicht unmittelbar bezeugt und

nicht genau feststellbar. Bei Jordanes

Get. 55 werden die B. bereits als Ost-

nachbarn der Alemannen angeführt, was

aus der zwischen 526 und 533 verfaßten

Gotengeschichte Cassiodors stammen
dürfte. Schwieriger ist es, einen terminus

a quo anzugeben, denn L. Schmidts
Behauptung {Allg. Gesch. d. germ. Völker

179), daß die Wanderung erfolgt sein

müsse, nachdem Ufernorikum durch Odo-

aker aufgegeben wurde, hat die Voraus-

setzung, daß die B. zunächst Ufernori-

kum links der Enns, sodann westwärts

vordringend Raetia II bis zum Lech

besetzt haben, wo sie mit den Alemannen

zusammenstießen. Diese ist aber uner-

wiesen und stimmt schlecht dazu, daß

nach Ausweis von Funden und Ortsnamen

die deutschen Siedlungen in Oberösterreich

jünger sind als in Bayern westlich vom
Inn und sichtlich von West nach Ost sich

ausbreiten. Eher scheinen sie daher über

den Böhmer- und bayrischen Wald in

den Nordgau und zur Donau herabgestiegen

zu sein und in der Gegend von Regensburg

etwa diese überschritten zu haben. Mit

ihrer Wanderung läßt sich dann die von

Engilberts vita s. Ermenfredi bezeugte

Austreibung der Waresci (d. i. Varisti)

aus dem Gau Stadevanga am Fluß Regnus

in Zusammenhang bringen (s. Naristi).

Die Räumung Böhmens durch die Baiern

hat die Besetzung dieses Landes durch

die Slaven zur Folge gehabt, wenn auch
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nicht unmittelbar; sie sind erst mit den

Avaren dahingekommen.

§ 4. Zum ältesten Siedlungsgebiet der

Baiern gehört das Land östlich vom Lech

bis hinein ins Salzburgische, wo im Flach-

gau auch noch auf dem rechten Salzachufer

ihre aus merowingischer Zeit stammenden
Grabfelder sich finden. Auch in Reichen-

hall sind sie so früh durch ein solches

bezeugt; ebenso in Tirol durch Funde

aus Igls bei Innsbruck. Südlich dehnte

sich ihr Machtbereich bis zu dem der

Langobarden aus. So wie die Alemannen
haben sie erst die offeneren Landschaften

dichter besetzt und sich in den tieferen

Alpentälern später und allmählich ein-

geschoben.

Über die Enns greifen sie zuerst nach

der Niederwerfung der Avaren durch

Karl d. Gr. und mit größerem Nachdruck

noch nach der Bändigung der an deren

Stelle getretenen Ungarn. Auffallend

ist allerdings ein Flußname wie Erlaff

in Niederösterreich gegenüber röm. Arlape,

Arelape, da nach allgemeiner Annahme
die hd. Lautverschiebung im 9. Jh. längst

abgeschlossen war. Dies könnte darauf

hinweisen, daß die bair. Kolonisation

schon während der Avarenherrschaft ein-

setzte, oder daß mit den vordringenden

B. verstreute Reste älterer germ. Be-

völkerung verschmolzen; dafür spricht

auch ein Name wie March, der nicht erst

aus slav. Morava entstanden ist; s. Marus.

§ 5. Politisch sind die B., seit wir

sie unter diesem Namen kennen, immer
ein Teil des Frankenreiches, ein Ver-

hältnis, in das sie auf friedlichem Wege
gekommen sein dürften. Im Zusammen-
hang mit dieser Abhängigkeit steht es,

daß wir von Anfang an nur von ihren

Herzogen, nicht von Königen erfahren.

Neben ihrem Herzogsgeschlecht mit dem
deutlich patronymischen Namen Agilolfingi

begegnen uns in der Lex Baioariorum
noch mehrere Adelsgeschlechter, die Hosi
(Huosi), Thrözza (Draoza), Fagana, Hähi-
linga, * Annion. Auch davon scheint

Hähilinga patronymisch zu sein und Ab-
kömmlinge eines Hähilo zu bezeichnen.

Fagana sind 'die Fröhlichen' nach as.

fagan, ags. fcegen, anord. feginn 'laetus'

;

daneben Thrözza wohl 'die Verdrießlichen'

oder 'die Widerspenstigen' nach germ.

*prauta- 'Beschwerde, Mühsal', anord. priötr

'widerspenstiger Mensch' ; Hosi, das an ags.

hös 'bramble, thorn' anklingt, ist unklar;
*Annion — so von Dietrich v. Kralik
N. Arch. d. Ges. f. alt. d. Geschichtsk.

Bd. 38) hergestellt statt überliefertem

Anniona, woneben jüng:res JEnnion be-

legt ist, — stellt einen /aw-Stamm germ.

Anjan- oder Annjan- von unbekannter

Bedeutung dar. Vermutlich bezeichnen

diese Namen nicht nur Adelsgeschlechter,

sondern auch alte Gauvölker, an deren

Spitze diese standen. Doch darf man die

Hösi nicht mit Fastlinger (Beitr. z.

Anthr. u. Urgesch. Bayerns 19) von den

pannonischen Ost ableiten.

Lit. b. Bremer Ethn.211 (945) u. L.S chmid t

AGdgV. 178. Zum Namen R. Much ZfdA. 39,

31 ff- R. Much.

Baljxoi, ein Volksname, den Ptolemäus
II 11, 11 zwischen Aoovot 0X7} und Donau
einträgt. Der Name ist gekürzt aus

Baehaemi, somit dasselbe wie Bai(v)o)(aZjxai

bei Ptol. II 11, 10, und bezieht sich auf

die zwischen Marus und Cusus angesiedelten

Gefolgscharen des Maroboduus und Catu-

alda. S. auch Baivo^aifxai u. Quaden.
M ü 1 1 e n h o f f DA. 2, 328. R. Much.

Batvo^atfxat bei Ptolemäus II 11, 10

ist verderbt aus Baio^aijxat und bezeichnet

die germ. Bewohner Böhmens, d. i. die

Markomannen, die aber daneben auch

unter diesem Namen an andrer Stelle in

die Karte eingetragen sind. Der Name
B., der selbst vom Landesnamen her-

geleitet ist, lebt fort, übertragen auf die

slav. Nachfolger der Markomannen, als

ahd. mhd. Beheim, Plur. Beheima, Beheime.

Unser Böhmen ist Dat. Plur. dieses Volks-

namens. Vgl. Markomannen u. Tsupto^aijxat.

Müllenhoff DA. 4, 558. R. Much
AfdA. 23, 29 f. R. Much.

Baldachin, eiborium, auf Stützen (Säulen)

stehende Überdachung, tragbar oder fest.

Steinerne Baldachine der Frühzeit über

Altären sind hier und da noch ganz oder

teilweise erhalten (Ravenna; Valpolicella;

Mailand, S. Ambrogio). Ein reichgezierter,

allerdings aus älteren langobardischen

Stücken zusammengesetzter auf zwei

Säulen über dem Bischofsitz (cathedra)

des Domes zu Grado. Ein sechseckiger
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auf Säulen über dem Taufbecken zu

Cividale im Dom, bezeichnet als durch

den Patriarchen Sigwald (762

—

776) her-

gestellt; mit reichgeschmückter Brüstung

echt langobardischen Stils. S. a. Ziborium.

Enlart I 740. Mothes Mittelalter l.

Eauk. in Italien I 265 266. Rivoira Origini

delV architettura lombarda 154. 164. Milano 1908.

A. Haupt.

Baldenheimer Helm. §1. Der B. H.

wurde im Jahre 1902 in dem Dorfe Balden-

heim (Elsaß) in einem germ. Reihen-

gräberfeld des 5-/6. Jhs. gefunden. Er

besteht aus einem kupfervergoldeten

Spangengerüst von konischer Form. Die

Spangen werden oben durch eine auf-

genietete Platte mit einem Fuß für die

Helmzierde zusammengehalten. Nach
unten zu verbreitern sie sich zu flügel-

artigen Schweifungen, die einander be-

rühren. Die Füllungen zwischen den

Spangen bestehen aus ovalen Eisenblättern.

Den Randabschluß bildet ein Doppelband,

das unten aus Eisen, oben aus vergoldetem

Kupferblech besteht. Alle diese Bestand-

teile sind durch Nieten miteinander ver-

bunden. Zum Helme gehören zwei eiserne

Wangenklappen mit vergoldeter Bronze-

auflage und Ledereinfassung.

§ 2. Der B. H. repräsentiert einen

Typus, von dem noch acht weitere Exem-
plare aus Dalmatien, Italien, Süddeutsch-

land und Frankreich bekannt sind (vgl.

den Helm von Gammertingen auf der

Tafel zum Artikel 'Helm' Nr. 4). Man
hat ihr Fabrikationszentrum in Gallien

oder einem dem ravennatischen Kunst-

kreis nahestehenden Bezirke Italiens ge-

sucht. Jedoch sind diese Spangenhelme
nach ihrer Technik, Form und Verzierung

in Mitteleuropa ganz isoliert. Die Ab-
hängigkeit der Helmform von östlichen

Vorbildern sowie die Mischung spätantiker

und orientalischer Motive auf den Helm-
bändern machen es sehr wahrscheinlich,

daß sie in Osteuropa, vermutlich in Süd-

rußland entstanden sind.

§ 3. Direkte Gegenstücke von dorther

fehlen bis jetzt, doch sind aus den Griechen-

städten des Bosporus (2.—3. Jh. n. Chr.)

konische, aus vier dreieckigen Blättern

zusammengenietete Eisenkappen bekannt,

die als der Urtypus der Spangenhelme

angesehen werden dürfen. Ein eiserner

Helm aus Ägypten und ein bronzener,

angeblich in Persien gefundener, des Briti-

schen Museums zeigen die Etappen der Ent-

wicklung vom Prototyp zur entwickelten

Form.

Die ältesten Exemplare der »germani-

schen« Spangenhelme stammen aus dem
3./4. Jh. n. Chr., die jüngsten reichen bis

ins 6./7. Jh.
R. Henning Der Helm von Baldenheint

1907. M. E b e r t Prähist. Z. 1 (1909), 65 ff.

163 ff. Max Ebert.

Baldr. § 1. Die Mythen und Sagen,

die sich an Baldr knüpfen, kennen wir

nur aus nordischen Quellen. Ja wir wissen

nicht einmal, ob bei den andern germani-

schen Stämmen eine Gottheit unter diesem

Namen verehrt worden ist, da Baldaeg,

der in den ags. Stammtafeln als Sohn
Wodens begegnet, ein unsicheres Zeugnis

ist und von dem holderes des Merseburger

Zauberspruches nicht feststeht, ob es

Nomen proprium oder Appellativum ist.

§ 2. Über Baldrs Wesen erfahren wir

wenig. Er begegnet überall als jung und
schön, weshalb in ganz Skandinavien die

Hundskamille Baldrsbrä 'Baldrs Braue'

genannt wird. Daneben erscheint er kühn
(Lok. 27; Fas. I 373), ohne daß jedoch

besondere Taten seiner Tapferkeit erwähnt

werden. Auch ist er Feind alles Unrechts.

In Breidablik 'Weitblick' hat er seinen

Sitz (Grimn. 12). Sein Vater ist Odinn,

seine Mutter Frigg (Vsp.).

§ 3. Der Mythus, den wir von Baldr

haben, dreht sich um seinen Tod. Er

findet diesen durch HQdr (s. d.), und zwar

fällt er durch ein zauberhaftes Schwert,

den Misteltein, aus dem die isländische

Dichtung (Vsp., Baldrs dr.) den Mistel-

zweig gemacht hat. Schwere Träume
des Gottes haben den Göttern diesen

Untergang voraus verkündet. Sein Tod
wird von seinem Stiefbruder Väli (s. d.)

oder Bous gerächt, der zu diesem Zwecke
von Odin gezeugt wird.

§ 4. In dieser Mythe, die mehrfach

weitergebildet und bei Saxo zur Sage

geworden ist, ist eine wesentliche Ver-

änderung dadurch eingetreten, daß auf

Island an die Stelle HqoVs Loki gekommen
ist. Vor 1000 kann dies nicht geschehen
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sein, da die eddische und skaldische

Dichtung nur HcjcTr als Mörder Baldrs

kennt. Durch diese Verschiebung ist

Hcjdr zum blinden Äsen geworden, der

nur ein Werkzeug in der Hand Lokis ist

und an dem deshalb auch die Rache
nicht vollzogen zu werden braucht. In diese

spätere Dichtung haben sich auch christ-

liche Züge eingemischt.

§ 5. In dieser späten Gestalt, zum Teil

mit eignen Zusätzen und Kombinationen,

erzählt S n o r r i den Baldrmythus (SnE.

I 172 ff.). Nach ihm ist Baldr der Gemahl
der Nanna; beider Sohn ist Forseti (s. d.).

Infolge der schweren Träume, die der

Gott gehabt hat, nimmt Frigg allen

Gegenständen den Eid ab, Baldr kein Leid

zuzufügen. Nur der unscheinbare Mistel-

zweig wird nicht vereidigt. Jetzt schießen

und werfen die Götter mit Steinen nach
Baldr; nichts verletzt ihn. Loki ist darüber

erzürnt, erfährt, daß der Mistelzweig nicht

vereidigt ist, holt ihn, drückt ihn dem
blinden Hqcu* in die Hand und veranlaßt

so den Tod des Gottes. Alsdann folgt

der feierliche Leichenbrand Baldrs, dar-

gestellt nach dem Gedichte des Ulf

Uggason, das dieser im Ausgang des

10. Jhs. nach dem Gemälde in der Pracht-

halle des Ö!äfr päi verfaßt hat. Auf Ver-

anlassung der Frigg reitet dann Hermödr
zur Hei, damit er Baldr wieder zur Ober-

welt bringe. Diese verspricht auch die

Rückkehr, wenn alle Kreaturen und Gegen-
stände Baldrs Tod betrauern würden.
Nur die Riesin J>c»kk, in der der verkappte
Loki sich befindet, weigert sich, und so

muß Baldr im Reich der Hei bleiben.

Nach diesem vergeblichen Versuch be-

schließen die Götter die Rache: Loki wird
gefangen und in einer Felsenhöhle an-

geschmiedet.

§ 6. Saxo (Hist. Dan. I noff.)
bietet eine zweifache Darstellung von
Baldrs Ende, in der einen ist der Mythus
euhemeristisch dargestellt, in der andern
erscheint er als Heroensage. Jene zeigt

auffallende Übereinstimmungen mit der

Mythe von Frey und Gerd. Balderus
erblickt im Bade die Nanna, die Geliebte

des Hotherus, und ist von ihrer Schönheit
so entzückt, daß er um sie während
Hotherus' Abwesenheit wirbt. Er wird

jedoch von dem Mädchen zurückgewiesen.

Darauf entbrennt der Kampf zwischen

Hotherus und den Göttern, der dadurch

zu deren Niederlage führt, daß Hotherus

mit dem Zauberschwerte des Mimingus
dem Thor die Keule aus der Hand schlägt

und ihn so der trefflichsten Waffe be-

raubt. — Offenbar ist in der Quelle Saxos

in diesem Kampfe Baldr gefallen, wenn
auch Saxo nur von der Flucht spricht.

§ 7. In der zweiten Darstellung ist der

Mythus zur Sage geworden. Hotherus

führt nur gegen Baldr den Kampf; die

Götter begegnen dabei nicht. Auch die

Nanna spielt hier keine Rolle; es handelt

sich mehr um einen Kampf um den Besitz

von Dänemark. Die Dänen geben Balderus

Dänemark, und so sieht sich Hotherus

nach einer Niederlage zur Flucht nach

Schweden genötigt. Aber auch dies Land
verläßt er. In der Einsamkeit, wohin
er sich zurückzieht, erfährt er von Jung-
frauen, daß Baldr durch eine bestimmte

Speise seine Kraft besitze; wenn er diese

erlange, werde er über Baldr Herr werden.

Nach dieser Erkundigung nimmt Hotherus

von neuem den Kampf auf, schleicht sich

während der Nacht heimlich in Baldrs

Lager, weiß durch List die Jungfrauen,

die die Speise bereiten, zu gewinnen und
erhält nun von ihnen die Speise und einen

siegverleihenden Gürtel. Dadurch ist

Baldrs Schicksal besiegelt. Auf seinem

Heimweg trifft ihn Hotherus und bringt

ihm die Todeswunde bei, an der er am
dritten Tage stirbt. Später übernimmt
Baldrs Bruder Bous die Rache.

§ 8. Der Baldrmythus ist auf die

mannigfachste Weise gedeutet worden.

Zweifellos haben sich an den einfachen

Kern im Laufe der Zeit, namentlich in

den Darstellungen, die Saxo bietet, ver-

schiedene Märchenmotive angegliedert.

Wenn man aber von der einfachsten

Form ausgeht und den Namen Baldr

mit hol 'licht, glänzend' zusammenbringt

(ZfdA. 25, 237ff.), so liegt es am nächsten,

im Baldrmythus einen alten Mythus vom
Tod des lichten Himmelsgottes zu er-

blicken, nach dem der lichte Gott von
dem Dämon der Finsternis vernichtet

wird. Mit ihm mögen alte Kulte ver-

bunden gewesen sein; nachweisen lassen
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sich keine, wie wir überhaupt keine

sichern Zeugnisse eines Baldrkultes haben.

B u g g e Studien über die Entstehung der

nordischen Götter- und Heldensagen I 32 ff.

N i e d n e r ZfdA. 41 , 305 ff. Kauffmann
Balder (1902), wo sich die zahlreiche ältere

Literatur verzeichnet findet. Schuck Studier

i nordisk Litteratur- och Religionshistoria II 1 ff.

K r o h n Finnisch-ugrische Forsch. 1906, 3 ff.

E. Mogk.

Ballspiel. ~A. Sprachliches.' § I.

Obwohl unsere Zeugnisse (besonders für

Deutschland und England) recht späten

Datums sind, unterliegt es keinem Zweifel,

daß die Germanen das Ballspiel seit

a 1 1 e r Z e i t gepflegt haben. Es ist eines

der weitverbreitetsten Spiele, auch kulturell

niedriger stehenden Völkern bekannt; zu-

dem stellt der Terminus Ball eine g e -

m e i n g e r m. Bezeichnung des Spiel-

gegenstandes dar: ahd. ballo m. und balla

f., spätahd. auch schon bal m., andd. ballo

m. und bal m., anord. bqllr m.; das ae.

Äquivalent fehlt, kann aber mit Sicherheit

aus dem Deminutivum bealluc m. 'Hode'

(eigentl. 'Bällchen') erschlossen werden.

Andere Ablautsstufe derselben Wurzelsilbe

weisen Bolle, ae. bolla m. bolle f. 'kugel-

förmiges Gefäß, Becher', usw. auf, so daß

einerseits Echtheit des deutschen Wortes

und andererseits Entlehnung der roman.

Ausdrücke it. balla, franz. balle 'Kugel,

Ball' außer Frage stehen. Als urverwandt

betrachtet man lat. follis 'lederner Schlauch,

Windball', zu Wz. *bhel- 'aufblasen, schwel-

len' gehörig (Walde EWb. 234). — Neben
Ball sind einzelsprachig andere
Termini im Gebrauch gewesen. Zu
ahd. stoz, das püa glossiert, ist das Demi-
nutivum mhd. stützel m. 'Ball' und ober-

emsländ. staitken 'Ballspiel' zu stellen (vgl.

mhd. stutz 'Stoß, Anprall', spätmhd. und
nhd. stutzen, ndl. stuiten 'hemmen, zurück-

prallen'). Ae. pödr (ßöfrur, -or, -er) m.,

nach Kluge (Glossar z. Ags. Lesebuch 3)

mit ßindan 'schwellen' verwandt, ist schon
in den Epinaler Gl. bezeugt und bleibt

einziger Terminus bis in die spätae. Zeit

hinein; es hatte also offenbar das anzu-
setzende *bealla m. (viell. auch *bealle f.),

mit dem es auch in seinem ursprünglichen,

sinnlichen Bedeutungsinhalt überein-

stimmte, schon früh vollkommen ver-

drängt; me. ball(e), ne. ball ist daher
sicherlich —franz. oder nord. — Lehnwort.
Im Norden war kngttr m. Gen. knattar

statt des sehr seltenen bgllr in Gebrauch.
B. Deutschland u. England.

§ 2. Während bei den Griechen und
Römern Kinder und Erwachsene beider-

lei Geschlechts Ballspiele verschiedenster

Art als ausgesprochen gymnastische Leibes-

übungen betrieben, scheinen inDeutsch-
land bis ins MA. hinein vornehmlich die

Kinder, namentlich die Mädchen, und auch
junge Frauen Ball lediglich zum Zeitver-

treib und zur Belustigung gespielt zu

haben; in zwei Glossenhss. des 12. Jhs.

finden wir die Eintragungen, Ahd. Gl. IV
235, 14 fr.: ,,Pila autem quatuor modis
intelligitur. . . . secundum dicitur pal. quo
utuntur mulieres in ludo." IV 237, 14 f.:

,,. . .pila pal qua utuntur muliercule tem-

pore ludi."

§ 3. Ähnliches gilt für England,
wo das Ballspiel die beliebteste Kurzweil

der ae. Jugend war. Der talentvolle Illu-

minator der Hs. Cott. Claud. B IV (11. Jh.,

Brit. Mus.) zeichnet fol. 35 b, wie Ismael

und Isaac Ball spielen, um ^Elfrics Über-

setzung von Genesis c. 21,9 zu illustrieren:

,,Hyt gelamp eft syclcTan, Tpcet Sarra be-

heold, hü Agares sunu wid Isaac plegode."

— Aus dieser Miniatur (s. Reproduktion)

und einer anderen derselben Hs. auf

fol. 102 a (zu Exodus c. 32,6) können wir

etwas über den Spielbetrieb ent-

nehmen: die Kinder übten entweder ein-

fachen Fangball, oder gestalteten das

Spiel etwas komplizierter, indem sie mit

einem Balle oder mehreren in jeder Hand
zugleich jonglierten. Derartige

Kunststücke gehörten auch zum Reper-

toire der Fahrenden: einer der Spielleute,

die König David auf einem Bilde der

Psalterhs. Cott. Tib. C VI fol. 30 b um-
geben, fängt mit Bällen und Messern (Re-

produktion bei Strutt-Cox Sports and

Pastimes of the People of England gegen-

über S. 148 u. Wülker Gesch. d. engl. Lit. 2

I gegenüber S. 65). — Wie in nachae.

Zeit eine Reihe anderer Formen des Spieles

üblich waren und es noch sind, so wird es

auch vorher mannigfache Variationen ge-

geben haben. Von ihnen ist noch mit

großer Wahrscheinlichkeit eine Art
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S c h 1 a g b a 1 1 bezeugt; in Mliric Batas

(um 1005) erweiterter Fassung des sog.

Kolloquiums seines Lehrers, des Abtes

/Elfric, legt jener den Klosterschülern die

Bemerkung in den Mund (Napier Old

Engl. Gl. 222 A. 8): ,,Pergamus omnes

simul iocare foris cum baculis nostris et

pila nostra seu trocho nostro." — Die

Schilderung des Ballspiels in der ae. Über-

tragung des Apolloniusromanes (Herrigs

Archiv XCVII 25, 8 ff.) kann sachlich

nicht verwertet werden, da sich der Über-

setzer eng an seine Vorlage anlehnt.

Die vorhandene Lit. berücksichtigt nur das

Mittelalter. Fritz Roeder.

C. Norden. §4. Bei den Skandi-
naviern war entsprechend der rauheren

Natur ihres Landes und ihrer Körper-

konstitution die Neigung zu einfachen

Kraftübungen stärker entwickelt als bei

Deutschen und Engländern. Das Ballspiel

erfuhr daher bei ihnen allgemeinere Pflege

und eine eigenartige, jenem Hange entgegen

-

kommendeAusgestaltung. Eine sichere Hand
zu Griff und Wurf zu haben, war eine ange-

sehene und unter den Verhältnissen des

Altertums höchst nützliche Fertigkeit,

die man sich auf mancherlei Weise anzu-

eignen suchte. Teils traten solche Übun-
gen in den Dienst der Waffenfertigkeit

(s. Waffenübungen), teils treten sie als

mehr oder minder zusammengesetzte Spiele

auf, geübt von Kindern und Erwachsenen.

In alten Erzählungen lebt die Erinnerung

an Knochenwurf (hnütukast) und andere

gewaltsame Wurfspiele als Gesellschafts

-

Unterhaltung einer vorhistorischen Zeit.

Über ein Wurfspiel mit Rasenstücken

(torfleikr) auf einem Landschaftsting auf

Island im 10.'Jh. berichtet die Eyrbyggja-

saga.

§ 5. Ähnlichen primitiven Charakter

hat das älteste Ballspiel, von dem man die

erste Andeutung auf dem einen dänischen

Goldhorn von ca. 500 findet. Es waren ein-

fache Wurf- und Greifübungen, mit einem
harten und schweren Ball, gefährlich und
gewaltsam, darauf berechnet, die Stärke

zu fördern und den Mut zu stählen. Ein
solches Spiel scheint allgemein in Skandi-

navien und Dänemark bis weit über die

Wikingerzeit gebräuchlich gewesen zu sein;

literarisch wird es dort erst in den Volks-

liedern und in den nachklassischen islän-

dischen Prosaromanen (Fms. III 186; Bos.

K. 3: soppleikr, vgl. A. Olrik, Danske
Studier 1906) erwähnt.

§ 6. Von mehr zusammengesetztem und
sportmäßigem Charakter war der nationale

isländische knattleikr, der von den Sagas

als die beliebteste Freiluftübung der Is-

länder und Volksunterh^ltung auf offnem

Felde dargestellt wird, bis er in den ersten

christlichen Jahrhunderten mehr und mehr
durch Ringkampf und Tanz verdrängt

wird. Er wurde mit Ball und Ballstock

Gl
89 ~$

Abb. 29. Ballspiel angelsächsischer Knaben.
Hs. Cott. Claudius B. IV fol. 35 b, 11. Jh., Brit. Mus.

von zwei zwischen Richtlinien aufgestellten

Parteien gespielt, wobei jedoch jeder

einzelne Spieler seinen besonderen Gegner

hatte; bei der Einrichtung des Spiels

ordnete man es so, daß ungefähr gleich-

starke Leute einander gegenüber zu stehen

kamen, denn auf die Stärke kam es am
meisten an. Der Ballstock (knatt-tre)

wurde sowohl zum Schlagen (knattdrepa)

verwendet, als auch als Auffanggerät, um
den Ball im Flug aufzuhalten (knattgildra) .

Die nähere Einrichtung des Spiels kennen

wir nicht mit Sicherheit. Unter den gegen-

seitigen Bemühungen der Spieler, (durch

Schlag, Stoß oder Wurf) den Ball übers

Ziel zu bringen — was das entscheidende
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Moment war— entfaltete sich ein lebhafter

Wettkampf: Wettlauf nebst Ringkampf

und anderen Handgreiflichkeiten. Nament-

lich sind Ringkämpfe vorherrschend. Es

ist daher wahrscheinlich, daß die Entwick-

lung des Ringens zur sportmäßigen glima

aus dem Ballspiel stammt. In seiner Ge-

samtheit bot das Spiel vortreffliche Be-

dingungen dar zur Entwicklung von Stärke,

Schnelligkeit in der Bewegung, Geschmei-

digkeit und Fertigkeit in Griff und Wurf.

§ 7. Der in der Hardars. erwähnte

s k $ f ule i kr war eine Modifikation des

knattleikr, bedingt durch die Anwendung
eines aus Hörn verfertigten Gerätes, skafa,

dessen Bestimmung nicht mit Sicherheit

angegeben werden kann.

§ 8. Der Knattleikr konnte wohl zu

jeder Zeit des Jahres gespielt werden, bei

stattfindenden Gelagen und Volkszusam-

menkünften. Aber hauptsächlich war der

Winter die Saison dafür, sowie er es heute

für Bälle und Theatervorstellungen ist.

Alle Knattleik-Zusammenkünfte, von denen

die Sagas berichten, finden im Herbst

oder Winter statt. Doch lag der Grund
nicht so sehr in der Arbeit des Sommers —
denn zur Erfrischung des Leibes und der

Seele und zu andern Belustigungen fand

man gern ledige Stunden — sondern er

hängt am ehesten mit dem Umstand zu-

sammen, daß die ebene, harte und weitaus-

gestreckte Fläche des Eises der zweck-

mäßigste Spielplatz war. — In der Regel

kamen die Übungen zustande durch den

Zusammenschluß der jungen Leute in

jeder Gegend, indem sie im Spätjahr Zeit

und Ort verabredeten. Innerhalb eines

begrenzten Bezirks konnten so stehende

Übungen zustande kommen, die den gan-

zen Winter hindurch fortgesetzt wurden,

nur mit den durch Unwetter und andre

äußere Ursachen bewirkten Unterbrechun-

gen. Wenn dagegen Teilnehmer von
weither sich trafen, wenn die Übungen
Turniere für zwei oder mehr Landschaften

waren, dauerten sie auch nur wenige,

höchstens 14 Tage. Die von fernher kom-
menden nahmen alsdann ihren Aufenthalt

in Buden (leikskälar), die beim Spielplatz zu

diesem Zweck aufgeführt waren, und die von
Jahr zu Jahr benutzt wurden, indem man
ungern den Treffplatz wechselte (vgl. Orts-

namen wie Leikskälar). Zuweilen gaben
die Großbauern den Anstoß zum Ballspiel-

sport im Herbst, indem sie zu diesem Zweck
ein Fest veranstalteten (Laxdcelas. K. 45).

Engelstoft Skand. Museum 1802, I.

R. Keyser Nordmeendenes priv. Liv i Old-

tiden, 1867. Weinhold Altnord. Leben, Berl.

1856. Mogk ZfdPh. 22. Hertzberg in Hist.

Skr. (Fest sehr. f. L. Daae) Kristiania 1904.

Knudsen u. Olrik in Danske Studier 1906.

Bjarnason Jpröttir fornm. Reykjavik

1908; Nordboernes legemlige uddannelse. Köbenh.

1905. Björn Bjarnason.

Balsam. Der B. wurde den germ. Völ-

kern mit der antiken Heilkunde als Wund-
salbe bekannt. Schon das Gotische kennt

das Lehnwort balsan n. als Übersetzung

von gr. jiupov 'wohlriechende Salbe'; das

auffallende n erinnert mehr an das aus dem
Griechischen rückentlehnte arab. balasän,

armen, balasan als an gr. ßaXaajxov, ist

also offenbar kein gelehrtes, sondern ein

volkstümliches Lehnwort. Zu den übrigen

germ. Stämmen kam der B. erst im Ge-

folge des Christentums; sein Name geht

hier überall auf lat. balsamum (seinerseits

eine Entlehnung aus dem Griech.) zurück:

ahd. mit Geschlechtswechsel balsamo m.,

mhd. balsam(e), balsem(e) m. ; ags. baisam,

balzam (m. ? n. ?) und balzame swf., ein

spätes, gelehrtes Lehnwort, wofür in den

ags. Rezepten auch balsamum mit ganz

lat. Form; anord. baisam m., wohl aus dem
Deutschen übernommen.
W a g 1 e r b.Pauly-Wissowa (1896). S c h r a-

der Reallex. (1901). Heyne DHausaltert.

3, 189 (1903). Johannes Hoops.

Bandkeramik. § 1. Unter diesem

Namen wird eine schwankende Anzahl

n e o 1 i t h. Kulturgruppen zusammen-
gefaßt, die in den Formen und Verzierungen

der Tongefäße zum Teil sehr wenig Gemein-

sames besitzen und auch nach Zeit u. Ort

stark auseinanderfallen. Nach dem ur-

sprünglichen Sinn des Wortes bezeichnete

es hauptsächlich den Unterschied gewisser

Gefäßformen, Verzierungen u. Begleitfunde

von der im gleichen mitteldeutschen Gebiet

verbreiteten Schnurkeramik (s. d.). Wäh-
rend aber diese eine zwar recht aus-

gedehnte, doch in Zeit u. Raum ziemlich

geschlossene Gruppe bildet, verteilt sich

die B. (im weitesten Sinne) auf sehr ver-

schiedenartige Stufen und Gruppen und
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widerstrebt jeder kurzen und bestimmten

Charakterzeichnung. In einem sehr fund-

reichen Gebiete Westdeutschlands, der

Umgebung von Worms, gelangte man
durch die Gräberforschung zur Aufstellung

dreier zeitlich getrennter Gruppen, nämlich

der älteren und der jüngeren
Winkelbandkeramik und der

Spiral-Mäander-Keramik. Die

erste heißt nach einem schon länger be-

kannten Fundorte bei Monsheim auch

Hinkelstein-Typus (Abb. 30), die zweite wird

mehrseitig dem Rössener Typus (s. d.) bei-

ters getreten ist. Die wahrscheinliche,

aber doch nicht ganz sichere Zeitfolge

ist demnach : Spiralmäander-
keramik — Hinkelsteintypus
— jüngere Winkelbandkera-
m i k (Rössener Typus).

§ 2. Im Sinne der von mir versuchten

Unterscheidung zweier großer neolith.

Stilgruppen ist nur die Spiralmäander-

keramik echter Umlaufstil, die beiden

anderen sind Rahmenstilarten. Im südöstl.

Mitteleuropa ist die Abfolge deutlicher,

die Spiralkeramik reicher und reiner (But-

Abb. 30. Ältere Winkelbandkeramik (Hinkelsteintypus) bei Worms. Ca. '/4 n. Gr.

gezählt, die dritte ziemlich allgemein auf

südl. Einflüsse zurückgeführt, während
die beiden anderen stilistisch an weiter

nördl. gelegene Gruppen erinnern. Ihre

zeitliche Abfolge ist unsicher. In der ersten

und dritten Gruppe überwiegt die Kugel-

form der Gefäße, so daß die jetzt beliebte

Einschiebung der zweiten (mit vorwiegend

anderen Gefäßformen) zwischen jene bei-

den wenig Wahrscheinlichkeit hat. Die

dritte macht den Eindruck ungeschickter

Nachahmungen südlicher Muster, an deren

Stelle (aber auch unter deren Einfluß)

in der ersten ein fester und reicher, aber

geradliniger Zierstil nordischen Charak-

mir, Abb. 31), in jüngerer Entwicklung in

mehreren lokalen Gruppen auch durch

bemalte Gefäße vertreten, die ältere

Winkelband- (Hinkelstein-) Keramik als

Stichbandkeramik ersichtlich jünger; und
als letzte Gruppe folgen Rahmenstilarten,

wie die Keramik der ostalpinen Pfahl-

bauten im Mondsee und im Laibacher

Moor (Abb. 32), die bereits der Kupferzeit

angehören. Diese zeigen nun deutliche

Anschlüsse einerseits an den noch rein

neol. Norden, (megalith. Keramik), ander-

seits an frühmetallzeitl. Erscheinungen

des Südens (Kupferbronzezeit Zyperns,

mykenische Keramik Griechenlands), wo-
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raus sich zu ergeben scheint, daß der

Rahmenstil in jüngerer Zeit auf ähnliche

Weise von N. nach S. vorgedrungen ist,

wie in älterer Zeit der Umlaufstil von S.

nach N. Wenn der Name B. alle ge-

die jüngeren hauptsächlich der teutoni-

schen (nordgerm.) Rasse an (s. auch

Mondseegruppe). Die Skelettfunde aus den

Gräbern leiten da nicht weiter, weil jene

beiden Rassen noch ganz dolichomeso-

Abb. 31. Bandkeramik von Butmir, Bosnien. Abb. oben rechts ca. V
5 ,

ca. Vj n. Gr.

die übrigen

nannten Gruppen umfassen soll, wie manche
wollen, so täte man besser, ihn ganz auf-

zugeben. Auch die Steingerät-, sowie

teilweise die Wirtschafts-, Siedelungs- und
Gräberformen jener Gruppen sind ziemlich

verschieden, und wahrscheinlich gehören

die älteren vorwiegend der mediterranen,

cephale sind und sich die Komplexion

nicht mehr feststellen läßt.

C. Kohl Festschr. Worms 1903. M. Hoer-
nes Deutsch. Geschichtsbl. III 145

—

152

(1902). D e r s. Jahrb. k. k. Zentr.-Komm.

III 1—128 (1905). Ders. Congr. intern.

Monaco 1906 II 34—60. M. Hoernes.
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Abb. 32. Bandkeramik der Kupferzeit. Rahmenstil-Keramik aus dem Pfahlbau im Laibacher Moor.

Bandornament pflegt man die für die

steinzeitliche Donaukultur charakteristi-

schen Spiral- und Mäandermuster zu

nennen, die den von der Kürbisform

stammenden Tongefäßen eingekratzt oder

aufgemalt sind: weil sie nur selten eine

einfache Linie, meist vielmehr ein breites

Band bilden, das beiderseits durch eine

eingekratzte Linie begrenzt und dazwischen

durch Punkte markiert ist, zum Zeichen,

daß diese Kratztechnik eine Malerei er-

setzen will. Dieser Stil hat den germani-

schen Kreis nur an seinen südlichen

Rändern berührt: in Böhmen, Sachsen,

Thüringen und bei Göttingen (Diemarden)

als nördlichstem Punkte. S. Bandkeramik
und Ornamentik.

Schuchhardt.

Bäningas sind Wids. 19 zusammen mit

Burgendas genannt. Daß sie ein Volk in

deren ostgerm. Nachbarschaft waren, zeigt

Bainaib, das als Name einer Landschaft

des östlichen Deutschland neben Bur-

gundaib unter den Stationen der langob.
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Wanderschaft aufgeführt wird. Der Volks-

name, got. *Bainös, *Bainjös neben *Bai-

niggös wie später Vläme neben Vlceminge,

gehört wohl zu änord. beinn 'gerade' und
'entgegenkommend, gastlich'. S. auch

Langobarden § 6 u. Helvecones.

R. M u c h PBBeitr. 17, 65. R. Much.

Bank. A. Deutschland. § I.

Bänke gab es im german. Haus schon in

der Urzeit, wie der gemeingerm., nur im

Gotischen unbelegte Name *bankiz zeigt:

ahd. panch (pl. penchi), mhd. banc (pl.

benke) f. und m., nhd. bank f.; as. mnd.

bank f.; ags. benc, me. ne. bench; anord.

bekkr m. Es war der allgemeine Ausdruck

für Bänke mit oder ohne Lehne, feste oder

bewegliche. Bänke waren der gewöhnliche

Sitz für Hausgesinde und Gäste, wenn sie

zum Essen oder zur Unterhaltung zusam-

men kamen. Hausherr und Hausfrau

und zum Teil auch die erwachsenen Söhne
saßen in vornehmen Häusern Deutsch-

lands und Englands auf einer besonders

hergerichteten, oft kunstvoll geschmückten

Ehrenbank, dem sog. Hochsitz (s. d.).

Doch macht der Heliand zwischen Bank
und Hochsitz keinen deutlichen Unter-

schied und bezeichnet die Ehegatten als

Bank- und Bettgenossen (V. 147 gibenkeon

endi gibeddeon).

§ 2. Eine besondere Art von Bank ist

wohl unter ahd. scranna f. zu verstehen

(Steinm.-Siev. III 211, 6 scamnum: scranna;

640, 9 scamnum: scranna, panch), worauf
nach der Übersetzung der Benediktiner-

regel (ed. Hattemer, Kp. 9) die Mönche
in der Klosterkirche saßen. Das Wort
ist auf Oberdeutschland beschränkt; in

Franken bedeutet schranne heute eine Bank
mit Rückenlehne (Schmeller2 II 607).

Otfrid, der das Wort als schwaches Masku-
linum gebraucht, nennt die Tische der Geld-
wechsler, die Christus umstürzt, thie skran-

non (II ii, 17). Die skranna war also wohl
eine Bank mit breitem und hohem Sitz;

doch geht der Begriff 'Bank' auch sonst

mehrfach in den des Tisches' über (Grimm
DWb. sv. 4. Rhamm Ethnogr. Beitr.

n 1, 97 a 3).

§ 3. Zum weicheren Sitzen waren die

Bänke schon im Frühmittelalter vielfach

mit Decken überzogen (ahd. panchlahhan
n. 'bancales, scamnales, stragulum, sagma,

stratoria': Graff 2, 158. Steinm.-Siev.

III 622, 4. 623, 53. 664, 49).

Grimm DWb. udW. Heyne Hausaliert.

I 55. 108 f. 110. Hoops.

B. Norden u. England. §4. Die

ursprüngliche Bedeutung von „Bank"
scheint 'langgestreckte flache Erhöhung'

zu sein. Eine solche mit der Wand fest

verbundene Bank einfachster Art scheint

der mit flet synonyme bekkr der Edda
gewesen zu sein, während der mit pallr

gleichbedeutende bekkr der Sagas schon

eine künstlichere Einrichtung aufweist:

s. 'Flett'. Eine kurze, für geringere Leute

bestimmte Wandbank an der Tür hieß

buk. Daneben kamen auch bewegliche

Bänke vor. Eine solche war das forsceti,

das vor den Tisch gestellt wurde. Eine

andere, wohl schmale und niedrige, umgab
das Feuer im eldhüs und hieß langknakkr.

Die Bequemlichkeit der Sitzbank wurde

bei feierlichen Anlässen durch Polster,

Federkissen und Teppiche (hegindi, pall-

koddi, -dyna, -klädi) erhöht.

§ 5. Von der Beschaffenheit der angel-

sächsischen Bänke (benc) weiß man nur

wenig. Freistehende Bänke scheinen durch

Beow. 1240 vorausgesetzt zu werden. Die

,,
goldgeschmückten" Bänke der Trinkhalle

im Beow. 778 trugen wohl goldgestickte

Decken (vgl. sethrcegl, setlhrcegl). Vor der

Tür der Halle war eine Bank angebracht,

worauf die Ankömmlinge sich niederließen,

bis sie eingelassen wurden (Beow. 325 ff.);

vgl. Nibelungenlied 1299.

Hjalmar Falk.

§ 6. In den altnorweg. Kirchen lief

eine feste, niedrige Bank (pallr, setupallr)

um das Schiff herum; sie ruhte in den

Stabkirchen entweder auf Säulchen, die

durch Rundbogen verbunden waren, oder

auf einem geschlossenen Unterbau, war
aber immer mit der Wand fest verbunden.

In mehreren alten Stabkirchen sind diese

Bänke noch erhalten. Auch in Stein-

kirchen kommen sie gemauert vor, zB.

in der Kirche zu Mostr und in der Peters-

kirche zu Broch of Birsa, Orkney. Außer

in Kirchen und Privathäusern kam der

pallr auch in den Königshallen vor, wo das

Wort teils von den Sitzen (längs den Wän-
den, wie in dem Privathause), teils aber

auch von der seit der Regierungszeit
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Olaf Kyrres (1066—93) im Hintergrunde

der Halle quer über dieselbe laufenden

Estrade, wo der König und seine nächste

Umgebung saßen, gebraucht wird. Auf der

Estrade stand der Tisch, an dem getrunken

und gegessen wurde, und daneben die

Trapiza, der kleine Schenktisch. Die

Estrade lag nur einige Stufen über die

Diele erhöht. Eine Spur einer solchen

Estrade aus dem 13. Jahrh. ist in der

Königshalle zu Bergen (Haakonshallen)

erhalten, indem eine Tür in der Hinter-

wand der Halle ihre Schwelle ungef.

2 Ellen über dem Fußboden der Halle hat

und sich offenbar in der Höhe der ur-

sprünglichen Estrade befindet.

Dietrichson Norske Stavkirker. Nico-
1 a y s e n Norske Bygninger.

Dietrichson.

Bann, Banngewalt. § 1. Der König
hat das Recht zu gebieten und
zu verbieten, er hat den Bann.

Das Wort bannus stammt von bannen

in der Bedeutung 'unter Strafandrohung

ge- oder verbieten' (Kluges EWb.:
ahd. ban, ags. bann, ndl. ban). Eine Bann-
gewalt besitzt jede Obrigkeit, nicht allein

der König. Ohne zwingende Ge-
walt (potestas distringendi) keine Obrig-

keit. Es ist müßig zu fragen, woher die

zwingende Gewalt des Königs stammt,

ob sie priesterlichen oder richterlichen

Ursprungs sei. Denn sie ist der königlichen

Gewalt eo ipso eigentümlich. Die könig-

lichen Gebote verlangen Gehorsam, der

Ungehorsame verfällt der Strafe. Diese

Strafen waren verschieden. Die Bann-
gewalt der merowingischen Könige ist

niemals eine Gewalt gewesen, bei An-
drohung einer bestimmten nicht zu über-

schreitenden Geldstrafe — etwa von
60 Schillingen — zu gebieten und zu ver-

bieten, vielmehr stets die viel ausgedehn-

tere Gewalt, Gehorsam zu fordern auf

Grund des Treuverhältnisses, auf Grund
der Rechtsanschauung, daß den Ungehor-
samen die Strafe der Infidelität mit allen

ihren Abstufungen und schweren Folgen

treffen kann.

§ 2. Die Ungehorsamsstrafe richtete

sich in erster Linie nach dem Gegenstand
des mißachteten Befehls: die Gesetze

hatten in der Hinsicht verschiedene Normen

aufgestellt, sei es, daß es sich um einen

vom König selbst oder um einen von
Beamten ausgehenden Befehl handelt (vgl.

z. B. Lex Salica 13,6. 14,4. 56. 106.

Lex Franc. Chamav. 36. 38. 39. 40).

Aber neben den gesetzlich vorgesehenen

Strafnormen über einzelne bestimmte Un-
gehorsamsfälle (Aufbietung zum Kriegs-

dienst, zum Polizeidienst u. dergl.) mußte
den Beamten generell eine Strafandrohung

in all den Fällen zugestanden werden,

über die das Gesetz keine Einzelbestimmung

getroffen hatte. In diesem Sinne gedenkt

das bairische Volksrecht eines Herzogs-

bannes von 15 Sol., das alamannische der

Herzogs-, Grafen- und Centenarbänne von

12, 6 und 3 Solidi, in dem Sinne bestimmt

ein sächsisches Kapitular Karls d. Gr.,

daß der gräflichen Gewalt in wichtigen

Fällen eine Bannbuße von 60 Seh., in

minder wichtigen eine von 15 Seh. zur Ver-

fügung stehe. So wurden der Strafgewalt

der Beamten gegen Ungehorsame bestimmte

Grenzlinien gezogen. Naturgemäß aber

nicht der des Königs. Eine analoge all-

gemeine Königsbuße existierte nicht. Der

König behielt sich vielmehr vor, in

allen vom Gesetz nicht schon fixierten

Ungehorsamsfällen selbst zu strafen und
verschieden zu strafen, kraft seiner arbi-

trären Strafgewalt. Der bekannte Königs-

bann von 60 Schillingen hat nicht ur-

sprünglich die Bedeutung einer generellen

Strafe für Ungehorsam gegen Königs-

befehle, wie etwa die 6-Schillingbuße des

alamannischen Volksrechts für Verachtung

des Grafengebots. Er hat vielmehr einen

andern Ursprung und eine andre Ent-

wicklung.

§ 3. Das ribuarische Volksrecht und
die ungefähr gleichzeitige Decretio Childe-

berti von 596 erwähnen die 60- Schilling-

buße als Strafe für Mißachtung des obrig-

keitlichen, nicht ausschließlich des un-

mittelbar vom König ausgehenden Befehles.

Wer dem Centenar oder einem andern

Beamten gegen einen Verbrecher nicht bei-

stehen will, zahlt 60 Schillinge, sagt diese

Decretio Childeberti c. 9. Wer sich gegen

den vom König erklärten Sonderschutz

vergeht, wer ein königliches Niederlassungs-

privileg nicht achtet, wer der rechtmäßigen

Aufbietung (bannüus) zum öffentlichen
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Dienst, sei es zum Krieg oder sonst zum
königlichen Nutzen, nicht folgt und sich

nicht mit Krankheit entschuldigen kann,

wer dem im Königsdienst Reisenden keine

Unterkunft gewährt, wer einen gefangenen

Dieb ohne königliche Erlaubnis befreit,

wer einen aus der Rechtsgemeinschaft

Ausgestoßenen (homo forbannitus) auf-

nimmt, wird mit 60 Schillingen bestraft, —
so berichtet die Lex Ribuaria (35,3. 58,12.

60,3. 65,1,3. 73,1,2,4. 87). Die 60-Schil-

lingbuße ist damit zu einer beliebten

Fiskalstrafe bei Ungehorsam gegen könig-

liche Befehle bestimmter Art geworden.

Sie fand in der karolingischen Periode

immer weitere Anwendung.

§ 4. Als die gesteigerte Staatstätigkeit

zahlreichere und neue Fiskalstrafen be-

gehrte, als eine Fortbildung und Ergänzung
des Strafrechts nach dieser Richtung hin

notwendig wurde, da ward sie, die als Buße
für Mißachtung bestimmter Befehle des

Königs und seiner Beamten festgesetzt

war, in der Art ausgeübt, daß gesetzlich

gewisse Verbrechen als Mißachtung des

Königsbefehls erklärt wurden. Nicht ge-

rade solche Verbrechen, die ihrer Natur
nach als Ungehorsam zu gelten hatten,

sondern solche, bei denen im Interesse der

Gesellschaft eine Erhöhung der Strafe

erwünscht erschien. So wurde Versäumnis
der Heerespflicht, Verbrechen gegen Kir-

chen, Witwen, Waisen, Schutzbedürftige,

ferner Frauenraub, Brandstiftung und Ein-

bruch mit der 60-Schillingbuße bedacht.

Das sind die acht Bannfälle, die seit Karl
d. Gr. bestanden, denen dann andre sich

hinzugesellten. Aber wenngleich so die

60-Schillingbuße als Strafe auf Verletzung
des Königsbefehls (Königsbannes) galt, so

ist damit keineswegs der zwingenden Ge-

walt der karolingischen Könige eine engere

Grenze gezogen worden: der König gebot

(bannte) auch unter Androhung höherer
Strafen, ja der dem unmittelbaren Königs-
gebot Ungehorsame wurde gewöhnlich
nicht mit dem Bann (60 Seh.), sondern
anders bestraft. »Alle die es wagen, einem
königlichen Befehl entgegen zu handeln,
sollen zur Pfalz gebracht werden«, heißt

es in einer Verordnung Karls. Und den
gleichen Standpunkt vertritt eine Ordnung
Ludwigs d. Fr. Im Hofgericht entschied

der Monarch über die Bestrafung des Un-
gehorsamen kraft der arbiträren Straf-

gewalt, die Recht und Verfassung ihm
eingeräumt hatten.

§ 5. Nicht anders in der nachkarolingi-

schen Zeit. Verschieden hoch sind die

Strafen, die bei Erlaß königlicher Befehle

dem Ungehorsamen angedroht werden.

In den königlichen Urkunden, in denen dem
Verächter regelmäßig eine Strafe in Aus-

sicht gestellt wurde, werden verschiedene

Sätze von 2 bis IOOO Pfund erwähnt, meist

IOO Pfund Gold. Das letztere ist die häu-

figste königliche Bannstrafe, aber der

Ungehorsame verliert nicht selten die

königliche Gnade, ja gilt als Majestäts-

verbrecher.

§ 6. So sind zwingende Gewalten (Ban-

ne) von verschiedener Intensität zur Ent-

wicklung gelangt. Einmal sehen wir eine

Befehlgewalt des Königs, die niemals durch

bestimmte allein zulässige Strafsätze be-

grenzt wird, die sich auf alle Gebiete der

staatlichen Tätigkeit bezieht, und die man
daher nach Belieben in verschiedenste

Einzelbänne gruppieren und teilen darf:

Heerbann, Friedensbann, Gerichtsbann u.

dergl. Sodann beobachten wir: der König

kann den bannus dominicus, d. i. den

60- Schillingbann, als besonders kräftige

zwingende Gewalt an unmittelbare Pro-

vinzialbeamte, an Grafen und Vögte, über-

tragen. Schließlich ist festzustellen: es

sind verschiedene andre Inhaber einer

zwingenden Gewalt vorhanden, die unter

Androhung von niedrigeren Geldbußen

gebieten und verbieten. Es gibt mannig-

fache Banne. Und dementsprechend gibt

es auch verschiedene Banngebiete.

§ 7. Mit dem Wort bannus wird nicht

nur die zwingende Gewalt bezeichnet,

sondern auch die Strafe, in die der

Ungehorsame verfällt, und schließlich das

Gebiet der Gewalt. Wir rinden

Bannbezirke als Gebiete des bannus do-

minicus, in denen die 60-Schillingbuße gilt,

wir finden aber auch solche Gebiete, in

denen der bannus weit weniger, häufig

5 Seh. beträgt. Verleihungen des bannus

als der allgemein zwingenden Gewalt

werden in Deutschland vom König seit

dem 10. Jahrh. vorgenommen. Der bannus

bezieht sich dabei entweder auf einen ge-
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schlossenen Bezirk, der unabhängig ist

von der Ausdehnung des herrschaftlichen

Grundeigentums, oder er ist Appendix des

herrschaftlichen Gutes. Der bannus wird

aber auch in nachkarolingischer Zeit, wie

alle politischen Befugnisse, als selbständi-

ges, dem privaten Rechtsverkehr über-

lassenes Recht betrachtet, vererbt, ver-

kauft usw., ohne daß der König gefragt

wurde. Die Entstehung der Bann-
herrschaften, d. i. der obrigkeit-

lichen Gewalten, unabhängig von den Ver-

hältnissen des provinzialen Beamtentums,

war für die Bildung neuer partikularer

politischer Mächte in Deutschland von

grundlegender Bedeutung.

§ 8. Nicht immer schließt ein Bann-

recht die allgemeine behördliche Befehl-

gewalt in sich. Neben den allgemeinen

Bannrechten, die naturgemäß regelmäßig

zu Rechten der Gerichtsbarkeit hinüber-

leiteten, bestanden besondre, die sich

nur auf einzelne bestimmte Gerechtsame

und auf die nur zur Aufrechterhaltung

dieser Gerechtsame anwendbare zwin-

gende Gewalt bezogen. Sie hängen mit

dem allgemeinen Bannrecht zusammen,
sie sind mitunter aus ihm hervorgegangen,

sie sind jedenfalls staatlichen Ursprungs.

So der Burgbann, der in ältester Zeit

die zwingende Gewalt für Aufbietung zum
Burgdienst bedeutet, so der Forstbann
u. dergl., so auch die zahlreichen G e -

werbebänne, welche dem Bann-
herrn bestimmte Gewerbemonopole in ge-

schlossenen Bezirken gewährten: Back-

ofenbann, Mühlenbann, Brauhausbann u.

a. m.
Waitz DVG. 2 a, 210 ff. 2 b, 286 ff. 3,

315 ff. 6, 560 ff. 8, 5 ff. 276 ff. W. Sickel
Zur Geschichte des Bannes, Marb. Progr. 1886.

A. v. H a 1 b a n Das röm. Recht in den german.

Volksstaaten 3, 199 ff. (1907). Seeliger
Hist. Vtjsch. 1, 356 ff. D e r s. Bedeutung

der Grundherrschaft S. in ff. Ders. Staat

u. Grundherrsch. Leipz. Progr. 1909, S. 21 ff.

C. K o e h n e Studien über die Entstehung der

Zwangs- u. Bannrechte, ZfRG. 25, 172 ff.

G. Seeliger.

Baptisterium, lat. aula baptismatis, eccle-

sia baptismatis, Tauf kirche, Tauf -

kapelle; naturgemäß der Regel nach
Johannes dem Täufer geweiht. Im ersten

Jahrtausend ganz besonders wichtiger

Hoops, Reallexikon. I.

Raum in, neben oder (häufig) vor den Kir-

chen. Der Grundriß zentral, da das Tauf-

becken die Mitte einnimmt, in der Frühzeit

als Eintauchbecken (Immersions-B.) oft

mit Stufen zum Einsteigen des entkleideten

Täuflings eingerichtet. In Frankreich
ist aus der ersten Zeit des Christentums

(6. Jh.) noch St. Jean zu Poitiers wohl er-

halten (Abb. 33) ;das nicht genau im Zentrum

(etwas nach Osten zu) gelegene Taufbecken

mit sehr hohen schmalen Stufen und noch

mit unterirdischem Wasser-Zu- und Ablauf

versehen. In Riez ein achteckiges mit Um-
gang auf Säulen, 7. Jahrh. In D e 11 t s c h -

Abb. ^s- Baptisterium St. Jean zu Poitiers.

1 a n d scheint nichts dieser Art mehr übrig,

wenn nicht etwa der Zentralbau zu Alt-

ötting (s. d.) ursprünglich als B. anzusehen
ist oder S. Michael zu Fulda (s. d.), ein

runder Zentralbau mit Umgang, durch

8 Säulen getrennt, ursprünglich als Tauf-

kapelle geplant war. Dafür spricht die

Lage nahe der Kathedrale des Bonifatius,

nach Norden zu — dagegen die Krypta
darunter.

Enlart I 189 ff. 763.

A. Haupt.

Bär. § 1. Für den Bären, der noch in

historischer Zeit in den Wäldern Europas
überall verbreitet war, gibt es einen uralten

idg. Namen: aind. fksas, awest. arsa-

armen. arj, alban. ari
}

gr. apxxos, lat.
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ursus aus *urcsos, mir. art (vgl. Brugmann
Grdr. 2 I S. 790; Schrader Reallex. ; Walde
EWb. 2

). Die germ. Sprachen haben statt

dessen einen andern Namen eingeführt:

ahd. bero, mhd. ber, nhd. bär; mnd. bare,

mndl. bere; ags. bera, me. b{re, ne. bear;

anord. bjgrn (aus *bernuz), schwed. dän.

björn. Germ, heran- m. ist ein substanti-

viertes Adjektiv, das im lit. beras 'braun'

vorliegt (Froehde Bezz. Beitr. 10, 295);

Bär bedeutet also eigentlich 'der Braune';

führt er doch auch in der Tiersage den

Namen Braun. Die Bärin heißt ahd.

birin, ags. byren, byrene, anord. bera,

birna. Vgl. Palander Ahd. Tiern. 56 f.

Jordan Ae. Säugetiern. 68 ff.

§ 2. Von der Häufigkeit des Bären in

altgerm. Zeit zeugt die Rolle, die er im

Mythus (EHMeyer Germ. Mythol. S. 103 f.)

und später in der Tiersage spielt, zeugt die

große Menge der von ihm hergeleiteten

Personen- und Ortsnamen (s. Förstemann

Namenb. P 258 ff. II2 228 ff.).

Johannes Hoops.

Baron. §1. Deutschland. Das

Wort B. findet sich in unsern Quellen nur

selten. In der älteren Zeit scheint es den

einfachen Freien, vielleicht aber auch ge-

legentlich den Halbfreien (s. Laten) zu

bezeichnen. Später bezeichnet es (in der

Zusammensetzung mit Über und auch

allein) den ,, freien Herrn" (s. Adel). Un-
gefähr die gleiche Geschichte hat das Wort
Über.

Bürk bei Heck Der Sachsenspiegel u. die

Stände der Freien 846 ff. Halle 1905.

G. v. Below.

§2. In England erscheint der Titel

mlat. baro, anglonorm. barun, baroun, baron

erst zur Normannenzeit. Er dient in den

Gesetzessammlungen einerseits als Über-

setzung des ags. pegn, anderseits (gelegent-

lich synonym mit proceres) zur Bezeichnung

vornehmer Untertanen, die hinter Prälaten

und Grafen, jedoch vor Beamten und unbe-

titelten Untertanen rangieren. Im Lehns-

system sind barones die unmittelbaren

Kronvasallen im Gegensatz zu den After-

vasallen, den vavasores; sie werden erklärt

als 'comites sive alii qui de rege tenent'.

Bisweilen werden unter barones nur die

Groß kronvasallen im Gegensatz zu den
alii homines regis cum terra verstanden.

Anderseits wird der Ausdruck auch in

weiterem Sinne von Vasallen überhaupt
gebraucht, während der König von seinen

unmittelbaren Kronvasallen als barones

regis, barones mei oder dominici barones

mei im Unterschied von den vavasores

alicuius baronis mei honoris spricht.

F. Liebermann Gesetze d. Angelsachsen

II 1, 19 b und die dort zitierten Stellen der Ge-

setze. Johannes Hoops.

§ 3. Nach dem Norden dringt der

Titel
,, Baron" im 13. Jahrh. Das Stadt-

recht von Schleswig § 63 spricht von einem

miles oder baro, der innerhalb der Mauern
der Stadt wohnen will, und den Landherrn

(s. Ständewesen) legt 1277 König Magnus
Lagabaetirden Baronentitel allgemein (wohl

nach englischem Vorbild) bei.

Maurer Vorles. I 1, 155. K. Lehmann.

Barren. § 1. Das zur Münzerzeugung
bestimmte Metall wurde nach dem Ein-

schmelzen entweder in die Form flacher

oder gewölbter Kuchen, Gußkuchen,
gebracht oder zu Stäben, zu Barren
geformt. Zu Münzzwecken in viereckige,

flache Formen eingegossene Barren, die

dünn und blechartig sein konnten, nannte

und nennt man Z a i n.

§ 2. Barren und Zaine sind vom Stand-

punkt der Münzprägung Halberzeugnisse,

da sie erst durch weitere Arbeiten, das

Hämmern, Glühen, Stückeln, Justieren usw.

in die fertige Münze verwandelt werden

sollen. Da indessen der sog. innere Wert
der Münze auf ihrem Feingewicht (s. d.),

d. i. auf dem Wert ihres Metallinhalts

beruht, so kann auch Zahlung durch Hin-

gabe von Münzstoff, durch Zahlung in

Metallbarren, mithin in Ware, statt in

Münze erfolgen.

§ 3. Größere Zahlungen wurden im
MA. in der Tat gern in unverarbeitetem

Metall, in Barren wie in Gußkuchen ge-

leistet, so daß man in dieser Zeit geradezu

von Barrengeld, von Barren-
Währung spricht. Das Barrengeld in

den Urkunden durch das Gewicht des be-

dungenen Metalls gekennzeichnet, war
lange Zeit beliebt, weil man dadurch die

bedeutenden Prägekosten sparen konnte,

die nicht bloß wegen der häufigen Münz-
erneuer ungen (s. d.), sondern auch

darum drückend waren, weil das gesetz-
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liehe Umlaufsgebiet der Münzen auf enge

Bezirke eingeschränkt war, was durch das

Rechtssprichwort „Der Heller gilt nur

dort, wo er geschlagen ist" ausgedrückt

wurde.

§ 4. Wer nun reiste oder Zahlungen in

die Ferne zu leisten hatte, zahlte also lieber

mit Metall als mit Münze, weil diese in

der Fremde nur nach ihrem Handelswert

unter Abzug des Wechsler gewinns
(s. d.) oder geradezu nur als Metall ange-

nndl.baars; mhd. bars, nhd. barsch m. mit

einer obd. Nebenform ahd. bersich (Graff

III 215), nhd. bersch; ferner mit Ablaut

des Wurzelvokals adän. agborrce, aschwed.

aghborre, ndän. nschwed. aborre, deren

zweites Glied ausgerm. *burzan- entstanden

ist. Der Name gehört zu der germ. Wz.
bars-: burs- 'Spitze, Borste', die in bürste,

börste vorliegt; kommen doch auch volks-

tümliche nhd. Namen wie bürste, bürstet,

borstling für den B. vor (Nemnich Poly-

Abb. 34. Zu Art. Bart. Rasiermesser aus der jüngeren Bronzezeit, ältere und jüngere Form. Vi«

Aus »S. Müller, Nordische Altertumskunde I.« Straßburg 1897.

nommen wurde. Bis zu welchem Grade
die Mißachtung der Münzform im Aus-
land führen konnte, zeigen die Hack-
silber schätze (s. d.) im slavischen

Osten.

v. Luschin Münzk. 64. 138 ff. 214.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Barsch. {Perca fluviatilis L.) Der B.,

dieser stachelige Raubfisch, der schon in

den Schweizer Pfahlbauten nachgewiesen
ist und noch heute in den Seen, Flüssen

und Bächen Europas sehr gewöhnlich vor-

kommt, hat einen alten gemeingerm. Na-
men: ags. beers, bears m., me. bars; and.
bars (Gallee Vorstud. 18), mndl. bars,

glottenlex. II 905). Er ist also nach seinen

Stacheln benannt; auch das ag- der nord.

Namen, das im mhd. ag, nhd. dial. egle

(Nemnich aaO.) als selbständiger Name für

den Barsch wiederkehrt, scheint 'Stachel'

zu bedeuten.

Schrader Reallex. Kluge EWb. Köh-
ler Ae. Fischnamen 21 ff. Falk-Torp
EWb. unter aborre. Hoops.

Bart. A. S ü d e n. § 1. Der B. war
von Anfang an Vollbart, doch unterschied

man früh den Bart der Oberlippe, anord.

grqn f., ags. granu f., mnd. gran, ahd.

granai., mhd. gran, grane, vom Wangen- und
Kinnbart, got. kinnubards (cinna-bar).
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Backenbart allein scheint in der ger-

man. Frühzeit und im MA. kaum getragen

worden zu sein, wogegen Schnurrbart
in wechselnder Länge schon frühzeitig

auch allein getragen wurde. Die Bart-

tracht im allgemeinen und in den ein-

zelnen Formen wechselte, wie Bildwerke

und Geschichte zeigen; doch war eine

kurze Barttracht früh die herrschende;

der Bart wurde unter Kamm und Schere

gehalten und durch die Bartzange (s. d.)

namentlich der Franken, in der Form ge-

pflegt. Das völlig bartlose Gesicht der

scheint es um die Mitte der Eisenzeit
üblich geworden zu sein, einen Vollbart

zu tragen; denn das Rasiermesser wird

in den Funden jetzt von einer Schere
abgelöst, die zum Schneiden des Barts

und der Haare diente.

§ 3. Zur Wikinger- und Saga -

zeit scheint der Bart (skegg, bard) in den

verschiedenen Perioden sehr verschieden

getragen worden zu sein. So wird uns von

Männern berichtet, die einen so langen

Bart hatten, daß er bis auf den Schoß

nieder reichte und sich über die ganze Brust

Abb. 35. Barttrachten; Kummet von Söllested, Fünen. Mem. d. Antiqu. du Nord 1878—83.

Nach »S. Müller, Nord. Altertumsk. II.« Straßburg 1898.

Miniaturen der Minnesängerzeit bildete

wohl auch damals, bestimmt in den frühe-

ren Jahrhunderten, die Ausnahme trotz der

so häufigen Rasiermesserfunde früher Zeit

(s. d. und § 2).

M. Heyne Hausaltert. 3, 70—78. L. L i n -

denschmit DA. I 318. Sudhoff.

B. N o r d e n. § 2. Daß die Nordlän-
der schon sehr früh Sinn für die Pflege und
Ordnung ihres Bartes hatten, kann man
ua. aus den zahlreichen prächtigen R a -

s i e r m e s s e r n (s. d.) entnehmen, die in

den Gräbern der Bronzezeit gefunden
worden sind (Abb. 34). Es scheint danach
in dieser Periode allgemein Mode gewesen
zu sein, seinen Bart zu rasieren. Hingegen

ausbreitete. Und von einem langen Bart

ist sehr oft die Rede. Auf Abbildungen

auf einem Kummet aus der Wikinger-

zeit (Abb. 35) dagegen sieht man einen

kurzgeschorenen Kinnbart und zierliche

Knebelbärte (grgn, kampr), während zu

Beginn des II. Jhs. sehr lange Knebelbärte

(gransidr, langir kampar) üblich waren.

Um die Mitte des 12. Jhs. war es in Nor-

wegen bei Hofe Mode, einen kurzen Bart

{stutt skegg) und gestutzte Knebelbärte

{sngggr kampr) zu tragen, wobei der Bart

bis auf einen Randbart oder Kragenbart

(jafrarskegg) nach deutscher Art rasiert

(raka) wurde. Ein langer Spitzbart, Zie-

genbart (geitarskegg, geitskegg) genannt,
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war weniger angesehen, und ganz bartlos

{skegglauss) zu sein, galt geradezu als ein

großer Mangel.
Valtyr Gudmundsson.

Bartzange. Ein häufiger Gräberfund bis

in die Hallstattzeit zurück sind kleine

kurze Zänglein aus Bronze von 6—8,

selbst 12 u. 13 cm Länge, meist mit breitem

Maule (12— 15 mm). Dieser vielfach recht-

winkelig in 2—3 mm Länge umgebogene

Faßteil ist bald stumpf, bald schneidend

scharf, in ersterem Falle nur zum festen

Fassen kurzer Haare direkt über der Haut
geeignet, um sie samt der Wurzel aus-

zureißen, im letzteren zum Abzwicken des

einzelnen Haares hart über der Wurzel.

Neben Kamm und Schere (s.d.) finden wir

diese Haarzängelchen in Männergräbern

von den Alpen bis nach Britannien, auch

Abb. 36. Bartzänglein,

gefunden in Dänemark.
x
/2 nat. Größe.

bei bewaffneten Kriegern, bei Alemannen

wie Angelsachsen, am häufigsten bei den

Franken. Ob sich der Germane auf das

Epilieren im Gesichte beschränkte, steht

nicht völlig fest; namentlich scheint man
aber den Bart damit in Form gehalten

zu haben, daß man die Haare an un-

erwünschten Stellen ausriß. So spricht

Sidonius Apollinaris (Ep. I 2, 2)

von pilis infra narium antra fructicantibus

cotidiana succisio, das wäre das Abzwicken

;

er erwähnt aber auch ausdrücklich das

Ausrupfen: barbam in subdita parte sur-

gentem tonsor assiduis genis ut adhuc

vesticipibus evellit. Exemplare dieser Bart-

zänglein (Abb. 36) sind in allen Museen,

nicht selten auch mitNagelreiniger,Ohrlöffel,

Zahnstocher oderTatuiernadel als Toilette-

Gehänge am Bügel, Ringe oder Kettlein

vereinigt, z. B. L. Lindenschmit DA. Taf.

XXV, S. 321 f. 460. M. Heyne Hausaltert.

III 77. Müller- Jiriczek Nord. Altrtsk. I

267 ff. Daß, wie L. Lindenschmit
anzunehmen schien, die Bartzupfzange

oder die Bartzwickzange in Merowinger-

zeit völlig an Stelle des Rasiermessers ge-

treten sei, halte ich für zweifelhaft.

Sudhoff.

Basilika, die aus der altchristl. Baukunst

übernommene Kirchenform, bezeichnet

Abb. 37. Basilika: Einhards Basilika

zu Steinbach i. O.

durch das höhere seitlich beleuchtete

Mittelschiff, die niedrigeren Seitenschiffe

und die (meist östliche) Apsis (s. d.). Die

Hochwände des Mittelschiffes ruhen auf je

zwei Bogenreihen, in denen sich die Seiten-

schiffe nach dem Mittelschiff zu öffnen.

Die Stützen der Bögen meist Säulen, so

in der Stiftskirche zu Höchst a. M. (s. d.).

Die Einhardschen Basiliken zeigen recht-

eckige Pfeiler (Michelstadt, Seligenstadt,
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s. d.) ; später tritt der Wechsel von Säulen

und Pfeilern ein (Gernrode, s. d.). Quer-

schiffe fehlen im Norden selten. Den West-

Eingang bildet meist eine Vorhalle (Nar-

thex), ursprünglich für Katechumenen und

Büßer. Vor dieser war der Ort des Atri-

ums (s. d.), eines mit offenen Hallen um-

gebenen Vorhofs (Abb. 37). Die Decke der

Schiffe war flach oder nur aus dem offenen

Dachstuhl bestehend, aber auch getäfelt, ja

vergoldet (Frankreich).

Der Zentralbau der Aachener Palast-

kirche (s. d.) wird (bei Einhard und sonst)

als B. bezeichnet; wohl ein Beweis dafür,

daß dieser Name, wie in Italien noch jetzt,

früh Kirchenbauten von besondrer Würde,

namentlich Kathedralen gegeben wurde.

Dehio u. v. Bezold I 62 ff. Enlart
I 116 ff. Mothes Baulexikon I 267.

A. Haupt.

Bastard. § 1. Ebenso wie andre indo-

germ. Sprachen unterscheiden die ältesten

germ. Dialekte durchaus zwischen dem
unehelichenKind im engeren Sinne

und dem einer Kebsehe (Minder-
ehe) entstammenden Kind.
Eine beide Klassen umfassende gemein-

same Bezeichnung fehlt; jede Klasse hat

ihre besonderen Benennungen. Ja, auch

die einer Kebsehe entstammenden Kinder

scheinen ursprünglich, je nachdem sie mit

einer Freien oder Unfreien erzeugt waren,

verschieden benannt worden zu sein.

§ 2. Eine gemeingerm. Bezeichnung für

das Kind einer Minderehe ist das Wort
'Hornung' (wohl das im Winkel er-

zeugte Kind). Es findet sich als hornungr

im Awnord., als homungsunu = nothus in

einer ags. Glosse, als horneg, hoerning im
Fries., als ornongus (= naturalis filius, id

est de concubina) in der Lex Rom. Cur. IV, 6.

Daß das Wort auch den Deutschen geläufig

war, zeigt seine Verwendung als Personen-

name im Alamannischen, Bayrischen und
Fränkischen (vgl. Förstemann Altd. Na-
menbuch I* 867; Zeumer SZfRG. 9, 5), sowie

der Monatsname Hornung, der, wie G.

B i 1 f i n g e r (Bes. Beil. des Staats-Anz.

f. Württemberg 1900, 193 ff.) gezeigt hat.

den Februar mit seinen 28 Tagen als den
in seinem Erbe verkürzten filius naturalis

unter den zwölf Geschwistern bezeichnet.

In den norweg. Quellen tritt deutlich die

Beschränkung auf den Sohn der freien
Beischläferin zutage. Dagegen heißt dort

der mit der unfreien Beischläferin erzeugte

Sohn pyborinn sonr, ein Wort, das sich

auch im Altschwedischen als pybarn findet

(abgeleitet von awestnord. py 'Sklavin').

Entsprechende Benennungen nach der

Mutter sind awnord. frillusonr, ambättar-

sonr, aschwed. frillubarn, hüskonubarn,

amyobarn, adän. slegfredbarn, vor allem

aber das wgerm. Wort K e b s k i n d

(mhd. kebeskint, ags. etfesboren). Noch
nicht sicher aufgeklärt ist das ebenfalls

das Kind aus einer Minderehe bezeich-

nende, seit dem II. Jh. in normannischen
Kreisen aufkommende Wort Bastard
(mlat. bastardus, afranz. fils de bast); das

Wort weist auf eine afrz. Bezeichnung der

Kebsehe als bast, die vielleicht mit bastum

'Packsatter zusammenhängt. Auch der

Wanbürtige (MG. Dipl. 4 IV Konrad
II 152) entstammt wohl einer Minderehe.

§ 3. Vom hornungr und pyborinn sonr

unterscheiden die norw. Quellen ausdrück-

lich den risungr, das im Busch erzeugte,

schlechthin uneheliche Kind. Eine andre

Benennung dafür ist awnord. launbarn,

laungetit barn 'heimlich erzeugtes Kind',

ferner in allen nord. Sprachen hörbarn

'Unzuchtkind' (nicht etwa nur Ehebruchs-

kind), dem das deutsche Wort hurkint

entspricht. Andere, zum Teil recht drasti-

sche Bezeichnungen des unehelichen Kindes

gehören erst der späteren Zeit an und ent-

behren z. T. der technischen Bedeutung.

§ 4. Schon in verhältnismäßig früher

Zeit ist aber eine Verwirrung des Sprach-

gebrauchs eingetreten. Während die älte-

ren norweg. Quellen (GulathingslQg, Frostu-

thingslQg) noch genau das Kind der freien

Kebse, das der unfreien Kebse und das

uneheliche Kind unterscheiden, ist in den

späteren norweg. Quellen frillubgrn eine

Bezeichnung aller nicht vollehelichen Kin-

der geworden, und in den isländ. Quellen

ist geradezu eine völlige Verwilderung des

Sprachgebrauchs eingetreten. Im got-

ländischen Recht werden die Ausdrücke

ßybarn, pysun auch für die nicht vollehe-

lichen Kinder freier Weiber verwendet.

In Deutschland endlich werden im MA.
die Bezeichnungen Bastard und Kebskind

für alle Kinder gebraucht, die keiner
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echten Ehe entsprungen sind. Man darf

diese Veränderung der Bedeutung in der

Hauptsache auf den Einfluß der Kirche
zurückführen, die nur eine Form der Ehe,

keine Minderehe, anerkannte, und für die

deshalb im Grunde nur zwei Klassen von

Kindern, eheliche und uneheliche, vor-

handen waren. Und auf kirchlichem Ein-

fluß beruht es auch, wenn im schwedischen

Recht, das noch durchaus jrülubarn und

hörbarn unterscheidet, doch die im Ehe-

bruch mit einer Beischläferin erzeugten

Kinder den hörbarn zugerechnet werden.

§ 5. In bezug auf die rechtliche
Stellung der nicht vollehelichen Kinder

finden wir in den german. Rechtsquellen

zwei verschiedene Tendenzen. Wir finden

auf der einen Seite die Auffassung, daß

das uneheliche Kind außerhalb jedes

Sippenverbandes steht, daß es höchstens

mit seiner Mutter verwandt ist (Sachsen-

spiegel, Landr. I 51 § 2: man seget dat

nen kint siner müder keves kint ne si, des

n'is doch nicht; vgl. auchWestgötal. I. AeB.
VIII 3), daß dagegen zwischen ihm und
seinem Erzeuger keinerlei rechtliche, vor

allem nicht erbrechtliche Beziehungen be-

stehen. Und wir finden auf der andern
Seite eine Fülle von Zeugnissen dafür, daß

die nicht vollehelichen Kinder durchaus

als Angehörige der väterlichen Sippe an-

gesehen werden. Besonders stark tritt

diese Auffassung im westnord. Recht zu-

tage, das den Unehelichen in die Erb-

schaft des Vaters, in Island hinter den Ge-

schwistern, in Norwegen hinter den agna-

tischen Geschwisterkindern, beruft und
ihm auch in bezug auf die übrigen Ver-

wandtschaftsrechte und -pflichten (Vor-

mundschaft, Verloberrecht, Alimentation,

Blutklage usw.) im wesentlichen eine dem
Erbrecht entsprechende Verwandtenstel-

lung einräumt. Auch sozial stehen diese

Kinder keineswegs hinter den ehelichen

zurück. In Schweden gewähren die Svear-

rechte dem jrülubarn zwar kein Erbrecht,

aber eine Abfindungssumme neben den
ehelichen Kindern, während das gotlän-

dische Recht den ßysun, der eine got-

ländische Mutter hat, neben den nächsten

Verwandten ins Erbe beruft, und das

westgötische Recht wenigstens bis ins

13. Jahrh. ein Erbrecht der frülubörn

kannte. Ein Erbrecht sogar neben den

ehelichen Kindern hatten die liberi natu-

rales des langobardischen Rechts und, wie

es scheint, auch des bayrischen Rechts,

wenn sie von einer freien Mutter stammten.

Ja, die Kinder der spanischen barragana

waren sogar im Erbrecht den ehelichen

Kindern desselben Vaters gleichgestellt.

Auch das Recht des späteren deutschen

Mittelalters kannte vereinzelt ein Erbrecht

der Unehelichen dem Vater gegenüber.

Andre Rechte, wie das friesische, dänische,

östgötische, gewährten wenigstens dem
Vater das Recht, gewisse Zuwendungen

dem Unehelichen zu machen (fries. horne-

gieua) ;
derartige Zuwendungen waren auch

nach westnord. Recht gestattet, selbst

wenn eheliche Söhne vorhanden waren.

Nach ags. Recht nahm der Vater das

Wergeid jedes von ihm nicht heimlich

erzeugten Kindes; auch müssen bis ins

8. Jh. in den anglischen Gebieten unehe-

liche Söhne neben ehelichen erbberechtigt

gewesen sein.

§ 6. Am auffallendsten aber ist das

Thronfolgerecht der unehelichen Söhne

bei den Herrscherfamilien, bei

dem allerdings vielleicht besondere Ge-

sichtspunkte (Kostbarkeit des königlichen

Blutes) entscheidend waren. Bei Vanda-

len, Westgoten und Franken kamen auch

Bastarde zur Regierung, bei den Mero-

wingern sogar neben den ehelichen Söhnen

(Theuderich L, Theudebert IL), bei den

Karolingern nur in Ermangelung solcher

(Bernhard, Arnulf, Zwentibold, dagegen

nicht Grifo und Pipin der Bucklige). In

der Normandie folgte im 10. u. II. Jh.

ein Bastard auf den andern; der letzte

von ihnen, Wilhelm der Eroberer, hieß

bei den Zeitgenossen geradezu Guilelmus

Bastardus, ohne daß mit dem Beinamen

eine ehrenrührige» Bedeutung verbunden

gewesen wäre. Ähnlich war es in Nor-

wegen, wo Jahrhunderte hindurch nur ein

geringer Teil der Könige vollehelicher Ab-

kunft war, und erst ein Thronfolgegesetz

von 1260 den relativen Vorzug der ehe-

lichen Kinder und Enkel aussprach.

§ 7. Wiederholt ist die Meinung ge-

äußert, daß dieser Dualismus in der Be-

handlung der nicht ehelichen Kinder auf

den Gegensatz zwischen g e r m a n i
-
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s c h e m und kirchlichem Recht zu-

rückgehe; die Kirche habe die nach ihrer

Meinung in Sünde erzeugten Unehelichen

aus der besseren Rechtsstellung, die sie

bei den Germanen hatten, in eine schlech-

tere Rechtsstellung herabgedrückt. In

dieser Formulierung ist die Meinung un-

richtig. Es fehlt an genügenden Anhalts-

punkten für eine derartige Wandlung des

weltlichen Rechts durch die Kirche; im

Gegenteil beruft sich die älteste Satzung,

die eine Zurücksetzung der Unehelichen

für das kirchliche Recht (Ausschluß von

der Ordination) ausspricht, Canon 8 der

Synode von Bourges von 103 1 (Mansi XIX
p. 501), auf die im weltlichen Recht schon

vorhandene Zurücksetzung (nee apud saecu-

lares lege heereditare possunt nee in testimo-

nium suseipi). Der Dualismus ist viel-

mehr uraltes germanisches Recht; er be-

ruht auf dem Gegensatz der Kinder aus

einer Kebsehe und der Unehelichen im

engeren Sinne. Das zeigen noch deutlich

das schwedische und das langobardische

sowie das spätere spanische Recht, die nicht

jedem Unehelichen, sondern nur dem
frillubarn, dem ftlius naturalis, dem Kind
der barragana die bevorzugte Erben-

stellung einräumen. Auch die nicht voll-

ehelichen Söhne, die in den Herrscher-

familien dem Vater in der Regierung

folgen, sind fast ausnahmslos Kinder aus

Kebsehen.

§ 8. Wohl aber hat die Kirche, indem
sie ein besonderes Rechtsinstitut der Kebs-

ehe nicht anerkannte, jener Unterscheidung

zwischen Kindern aus Kebsehen und sonsti-

gen Unehelichen den Boden entzogen;

sie hat eine einheitliche Klasse von Un-
ehelichen geschaffen, die bei einigen Stäm-
men die sippenlose Stellung der alten

Unehelichen im engeren Sinne einnahm,

bei andern die familien- und erbrechtliche

Position der früheren Kebskinder erlangte.

So unterscheidet das ältere norw. Recht
zwar noch hornungr, risungr und pybo-

rinn sonr, räumt aber den beiden ersten

das gleiche Erbrecht ein und läßt den
letztern, wenn er freigelassen ist, nur wenig
zurückstehen; so spricht das spätere norw.
und das isl. Recht von dem Erbrecht und
den sonstigen Verwandtschaftsrechten der

frülubqrn oder laungetnir menn, indem es

darunter alle Unehelichen ohne Unter-
schiedversteht: so konnte im 12. Jh. König
Hakon, obwohl von König Sigurd bei

einmaliger Begegnung mit der Magd eines

Bauern erzeugt, auf Norwegens Thron
gelangen.

§ 9. Dort, wo infolge dieser Ent-
wicklung alle von einem Manne außer-

ehelich erzeugten Kinder in verwandt-
schaftlichen Rechtsbeziehungen zu ihm und
seiner Sippe standen, wie im skandinavi-

schen Norden, tauchte das Bedürfnis nach
dem Beweise dieser Erzeugung auf, und
es entwickelte sich ein besonderer Pater-
nitätsbeweis, in dem das Gottes-

urteil, vor allem die Eisenprobe, die ent-

scheidende Rolle spielte. Daneben war
von Bedeutung die Anerkennung
des Kindes durch den Vater; in den däni-

schen Rechten des 13. Jhs. war sie sogar

das einzige Mittel, um das uneheliche Kind
in die Sippe einzuführen. Eine wirkliche

Legitimation war diese im Gericht

erfolgende Anerkennung ebensowenig, wie

es ursprünglich die norw. Geschlechtsleite

(s. d.) war, durch welche der Vater dem
pyborinn sonr die Freiheit in der Form
der Einführung in seine Sippe verschaffte.

Erst später, als sie allen Unehelichen, auch

dem hornungr und risungr zuteil wurde
und den Betroffenen Gleichstellung mit

den ehelichen Kindern verschaffte, eine

Entwicklung, die allerdings schon in den
ältesten uns erhaltenen norw. Rechtsquellen

eingetreten ist, hat die Geschlechtsleite

Legitimationscharakter angenommen. Im
übrigen war bis zum Eindringen der

römisch-canonisehen Legitimationsformen

dem germanischen Recht eine Legitimation

Unehelicher unbekannt. Doch hat sich die

römische legitimatio per subsequens niatri-

monium schon in den nordischen Rechts

-

quellen des 13. Jhs. zum größten Teil

Eingang verschafft.

Wilda Zschr. f. deutsches Recht 15,237fr.

Grimm DRA. 4 I 637 f. 654 ff. Brunner
RG. \ 17, 1 ff. 23, 202 ff. W. S i c k e 1 ebenda

24, 110 ff. Amira PGrundr. III 165 (115).

R. Lagus Om oäkta barns rättsjörhällande

1858. K. Maurer Die unechte Geburt nach

altnord. Rechie (Münchener Sitzungsber. philos.-

philol. Kl. 1883, 3 ff.). Zwei Rechlsfälle in der

Eigla (ebenda 1895, 6 5 ff-)> Vorl - !I1 I24 ff -

Ficker Mitteil. d. Inst. f. öst. GF. Erg.-Bd. II
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470 ff., Untersuchungen zur Erbenfolge III 386 ff.

V 13 ff. 60 ff. K o g 1 e r Die Legitimatio per

rescriptum 1904, I ff. A s k Om oäkta Barns

arfsrätt 1885, 6 ff. Estlander Östgötalagens

stadganden om oäkta barns arfsrätt (Tidskr. utg.

af. jurid. fören. i Finland 35, 123 ff.). Taranger
Det uegte Barns Retshistorie (Samtiden 1905,

214 ff.). Bentzon Ucegte Born 1906. Del in

Om oäkta börd samt om oäkta barns räitsställning

enligt äldre svensk rätt 1908. Boden Mutter-

recht u. Ehe im altnord. Recht 8 ff. 29 ff. 34 ff.

98 ff. Rabette Des enfants naturels dans

Vancien droit frangais 1907. — S. unter Bei-
schläferin, Eltern, Geschlechts-
Icite. S. Rietschel.

Bastarnen. § i. Wie Ende des 2. Jhs.

n. Chr. die Goten von der untern Weichsel

aus an den Pontus abrücken, so ist schon

fast 400 J. früher von ihrem Quellgebiet

aus ein Vorstoß erfolgt, der außer den

vorübergehend im Süden auftauchenden

Skiren (s. d.) den Stamm der B. früher als

alle andern Germ, in den Gesichtskreis der

antiken Welt eintreten läßt.

Zwar ist es nicht geraten, die G a 1 a t e r

der Protogenesinschrift, die Verbündeten

der Skiren, für B. zu nehmen, da für den,

der die B. für Galater hielt, auch die

Skiren solche waren, und bei jenen Galatern

der Gedanke an die wirklichen Kelten an

der Donaumündung allzu nahe liegt. Doch
werden die B. schon um 200 v. Chr. von
Demetrios aus Kallatis beim Pseudo-

Skymnos 797 als Ankömmlinge, sttt^uoss,

in der Nähe des Pontus bezeugt, und
König Philipp von Mak. lud sie 182 v. Chr.

ein, weiter an die nördliche Grenze seines

Reiches zu übersiedeln, um sie gegen die

Dardaner und später gegen die Römer ver-

wenden zu können. Unter seinem Sohn
Perseus kam dieser Plan teilweise zur Aus-

führung, zu einem Eingreifen ihrerseits im
Kampf gegen Rom kam es aber nicht.

Dagegen machten die Römer mit ihnen

als Söldnern des Mithridates Bekannt-
schaft und schlugen sich später im Norden
der Balkanhalbinsel unter C. Antonius als

Statthalter von Makedonien unglücklich,

dann unter M. Licinius Crassus mit

besserem Erfolg mit ihnen.

Auf einen andern Schauplatz weist ihre

Erwähnung auf der Vinuciusinschrift. Auch
im Markomannenkrieg und als Verbündete
der Goten werden sie genannt. Die letzte

geschichtliche Nachricht über sie bezieht

sich auf die Ansiedlung von angeblich

100 000 B. auf dem rechten Donauufer

durch Kaiser Probus.

§ 2. Wir haben zwei Abteilungen von
B. zu unterscheiden; eine an der Donau-
mündung, die dort durch Besetzung der

Donauinsel P e u k e den Namen [leuxivoi,

Peucini erwarb, der aber dann öfters auch

dem ganzen Stamme beigelegt wird; die

andre sitzt über den nordwestlichen Kar-

paten, in der Nähe der Weichselquelle,

sich dort mit andern Germ, berührend.

Dieser Gruppe, an die auch bei den B. zu

denken ist, mit denen Vinucius (im J. 14

v. Chr.?) wohl in Mähren zu kämpfen
hatte (v. Premerstein Jahresh. des

öst. arch. Inst. 7, 215 ff.; 1904), gehören

im besondern an die 2i86ves, die Strabo

306 und Valerius Flaccus, Argon. 6, 95 ff.

als bast. Volk kennt und von denen die

2töo)V£c nicht verschieden sind, die Ptol.

II 11, 10 in den östlichsten Teil der Germ,
magna zwischen die Buren und Kotinen

setzt. Möglicherweise gehören aber auch

noch andre Namen auf seiner Karte (so die

'Ofxßpojvsc, <I>pou70ovoio>v£c, "l'pXX.twves) den

B. zu. Strabo kennt außer jenen 2t86ve? und
den Peukinen auch noch die Ax;xovoi als

eine ihrer Abteilungen.

Mit den Skiren, deren Name gleichfalls

frühzeitig am Pontus auftaucht, waren die

B. an der obern Weichsel benachbart, falls

nicht noch engere Beziehung zwischen

beiden Stämmen, anzunehmen ist. S.

Skiren.

§ 3. Über die Nationalität der B.

herrscht bei den Alten nicht überall Klar-

heit; doch hat es nichts zu bedeuten, daß

man sie in einer Zeit, als man die Germ.,

noch nicht als selbständiges Volk erkannt

hatte, für Kelten hielt. Strabo 306 ver-

mutet als Erster germ. Ursprung, und be-

stimmt rechnet sie Plinius NH. 4, 81. 99
zu den Germ. Tacitus bezeugt sogar aus-

drücklich ihre germ. Sprache (Germ. 46).

Was wir über ihre Art und Sitte und ihre

Kampfesweise erfahren, würde ohne diese

Zeugnisse eine bestimmte Entscheidung

nicht zulassen, da es sich dabei um Kelten

und Germ, gemeinsame Züge handelt.

Übrigens waren die B. sowohl von dem
bis um Beginn unsrer Zeitrechnung kelt.
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Mähren und Oberungarn aus, als auch

seitens der Galater an der Donaumündung
kelt. Kultureinflüssen ausgesetzt, wozu
auch thrak. gekommen sein werden. Durch
diese und vielleicht auch das Medium,
durch das sie hindurchgegangen sind,

mag es sich erklären, daß von den wenigen

bast. Personennamen, die uns überliefert

sind, der eine (Asa8ü)v) ganz unbestimmbar

ist, und zwei (Clondicus und Cotto) ungerm.

aussehen.

§ 4. Dagegen macht der Volksname
Bastarnae oder Basternae selbst — für

beide Formen finden sich zahlreiche Be-

lege — durchaus den Eindruck eines germ.

und im besondern ostgerm. und stimmt

in seiner Bildungsweise mit got. widu-

wairna 'Waise, d. i. Witwensohn', Dirne,

got. *ßiwairnö eig. 'Knechtstochter' und
ahd. zwitaran, mhd. zwitern, zwidorn

'Mischling, Hermaphrodit' überein. Seine

Etymologie ist unsicher. Die Erklärungs-

versuche von Zeuß 127 und Grimm
GddSpr. 461 sind unhaltbar. R. Much
PBBeitr. 17, 37 deutet ihn mit Hinweis

auf Tacitus Germ. 46 connubiis mixtis

nonnihil in Sarmatarum habitum joedantur

als 'Bastarde'. Doch ist dieses Wort selbst

noch nicht sicher erklärt und spät belegt.

Vielleicht darf man an Bezeichnung des

Volkes nach Bastmänteln denken, wie

solche durch Mela 3, 3, 26 für die Germ,
bezeugt sind, aber besonders bei ihren

östlichen Stämmen üblich sein mochten.

Sidones ist vielleicht Ableitung von
germ. *sidön- 'Seite, Küste' und weist dann
auf eine ältere Heimat des Stammes an
einem der nördlichen Meere; s. auch SiSeivoi.

Nach den Anwohnern haben die Bastar-

nicae Alpes auf der Tab. Peut., die Kar-

paten oder ein Teil derselben, den Namen.
Bei Ptol. III 5, 5 heißt ein Gebirge in Sar-

matia eur. üsuxyj opoc.

Zeuß 127 ff. Mülle nhoff DA. 2,

104 ff. W. Tomas che k GGAnz. 1888, 300.

R Much PBBeitr 17, 34 f. 46 f. 134 f.

D e r s. AfdA. 32, 263 ff. Sehmsdorf
Die Germanen in den Balkanländern 1899, 2 ff.

S t ä h e 1 i n Der Eintritt der Germanen in die

Geschichte, Festschr. für Plüß 1905, 56 ff. L.

Schmidt Allg. Gesch. d. germ. Völker 51.

D e r s. Gesch. d. deutschen Stämme bis zum
Ausgange d. Völkerwanderung I 459 ff. Ihm
o. Pauly-Wissowa unter Bastarnae. R. Much.

Bataver. § 1. Schon bei Caesar BG.

4, 10 ist von der insula Batavorum die Rede
und damit der erste Nachweis für Namen
und Wohnsitz der B. gegeben. Von
späteren Zeugnissen ist besonders das des

Tacitus wichtig, weil es uns lehrt, daß sie

außer ihrer Insel auch einen Teil des gall.

Ufers — nach Germ. 29 non multum ex

ripa sed insulam Rheni amnis, nach Hist. 4,

12 extrema Gallicae orae vacua cultoribus

simulque insulam iuxta sitam— besetzt hiel-

ten. Ferner erfahren wir an diesen Stellen,

daß die B. (und nach Hist. 4, 15 auch die

Kannenefaten) ein durch innere Streitig-

keiten zur Auswanderung getriebener Teil

der Chatten sind, eine Mitteilung, die

Müllenhoff (ZfdA. 23, 7 u. DA. 4,

399) mit nichtigen Gründen bestreitet.

Auch die Vermutung von Zeuß 100, daß

Chattuarii ein gemeinsamer Name der B.

und Kannenefaten gewesen sei, ist abzu-

weisen, weil mit dem, was unsre Quellen

über das verschiedene Verhältnis der B.

und Chattuarier zu den Römern berichten,

nicht verträglich.

§ 2. Schon Caesar hat mit den B. Ver-

bindungen angeknüpft und wohl von ihnen

hauptsächlich jene Hilfstruppen erhalten,

die ihm Gallien erobern halfen. Ebenso

schließen sie sich den Römern unter Drusus

freiwillig an und sind für sie ein wichtiger

Rückhalt bei dem weiteren Vordringen

in Deutschland. Sie blieben dauernd von

allen Steuerleistungen befreit, stellten aber

zum röm. Heer ein starkes Kontingent,

im J. 70 aus einer ala miliaria und 9 oder

10 Kohorten bestehend; außerdem haben

B. einen hervorragenden Anteil unter den

kaiserlichen Leibwächtern und den zur

Garde gehörigen equites singulares. Die

B. zählten zu den besten Truppen des

röm. Heers und legten wiederholt Proben

ihrer Tapferkeit ab. Besonders als Reiter

und Schwimmer waren sie berühmt. Wie
Tacitus Germ. 29 lehrt, wurde auch die

große und für die Römer gefährliche Er-

hebung der' B. unter Civilis (69, 70 n. Chr.)

unter Bedingungen beendet, die an ihrem

Verhältnis zu den Römern nichts Wesent-

liches änderten.

§ 3. Das Land der zuletzt gewiß schon

stark romanisierten B. ging Anfang des

4. Jhs. an die Franken verloren, und
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wenn später— so im J. 357 in der Schlacht

von Straßburg — noch B. genannt wer-

den, handelt es sich dabei nur mehr um
den Namen einer Truppe, die sich längst

nicht mehr national rekrutierte. Aus-

geschlossen ist, daß sie selbst an der Bildung

des Frankenstammes beteiligt waren, wie

manche annehmen.

§ 4. Der Name Batavi wird von Dichtern

überwiegend mit Länge der Ableitungs-

silbe gebraucht, was aber nichts beweist,

da das Germanische gar kein ä hat, das

hier vorliegen könnte. Die Endung, die

sich übrigens noch in Chamavi und Frisiavi,

Frisiavones, Namen von Nachbarvölkern,

zeigt, dürfte von Haus aus zu den u-

Stämmen in Beziehung stehen und wie

griech. xava(F)o£ neben xavuc: zu beur-

teilen sein, was nicht hindert, daß sie

als selbständiges Suffix in neue Ver-

bindungen treten konnte. Die Wurzel

von Batavi ist wohl die von germ. *batis,

*batiz 'besser'.

§ 5. Für die Insel der B. begegnet vom
4. Jh. ab der Name Batavia, Batavio,

der aber keine Zusammensetzung mit

-avia 'Insel', sondern eine Bildung nach

Art von Germania, Britannia ist. Im MA.
treten auch die Formen Batauua, Batuua
auf, und noch jetzt lebt der Volksname
in dem der Landschaft Over- und Neder-

Betuwe zwischen Waal und Lek fort.

Auch durch diese Namenform, deren

Mittelvokal dem von holl. schaduw zu

vgl. ist, wird übrigens der Gedanke an
ein ä in der Endung des Volksnamens
ausgeschlossen. In hd. Gestalt hat sich

dieser im Namen der Stadt Passau, vor-

mals Batava (castra), dem Standort der

9. bat. Kohorte, erhalten.

Zeuß 100 f. 329 ff. R. Much PBBeitr.

17, 147 ff. Bremer Ethn. 148 (882) ff.

Müllenhoff DA. 4, 397 ff . L. Schmidt
Allgem. Gesch. d. germ. Völker 203 ff. (hier u.

bei Bremer weitere Literatur). Ihm b.

Pauly-Wissowa unter Batavi. Bang Die

Germ, im röm. Dienst 32 ff. R. Much.

Bocxsivot'. Wir kennen ein Volk dieses

Namens nur aus Ptol. II II, 10, der auf

seiner Karte über den Bai(v)oxaTjjtai die

ßatetvot' eingetragen hat; weiter über
ihnen, unterhalb des 'Aaxißoup^tov opo?

die Kopxovxot und Aou*yiot Boupot bis

zur Weichselquelle. Soweit auf diese An-
gaben überhaupt zu bauen ist, kommen
die B. an den Nordrand von Böhmen zu

stehen, aber nicht in den Westen, den
wir mit großer Wahrscheinlichkeit für die

2ou5ivoi (s. d.) in Anspruch nehmen
dürfen.

Der Name Baxetvoi sieht nicht ungerm.

aus und ließe sich mit Wz. bat 'ersprießlich

sein' und dem Volksnamen der Batavi

zusammenbringen. Man beachte aber

auch, da sich am Gebirg Reste vorgermani-

scher Bevölkerung gehalten haben können,

den pannonischen Namen Bato. Für Zu-

sammenhang mit Batavi könnte es sprechen,

daß die Marsigni des Tacitus ebenfalls

an den Nordrand von Böhmen, also wohl

in ihre Nähe gehören, während nicht

allzufern von den Batavi die Marsacii

im Gau Marsum stehen und auch die

Chatten, von denen die Bataver sich her-

leiten, Nachbarn der Marsen sind. Ander-

seits zeigt der Name die gleiche Ableitung

wie der benachbarte in dieser Form
ungerm. der Soooivoi.

Die Frage, ob die B., wenn sie Germanen
waren, einen Teil der Markomannen bil-

deten, muß gleichfalls offen bleiben.

Jedenfalls aber sind sie in diesen aufge-

gangen, da später nichts mehr von ihnen

verlautet.

R. Much.

Bauer. §1. Deutschland. Das
Wort B. bedeutet 'Nachbar'. Demgemäß
bezeichnet es den Eigentümer wie den

auf fremdem Grund und Boden sitzenden

Landwirt. Und zwar nennen sich sowrohl

die Mitglieder der ländlichen Ortsgemein-

den, welche Dorfform haben, als auch

derjenigen, die sich aus Einzelhöfen zu-

sammensetzen, Bauern. In einer späteren

Zeit — die ersten Anfänge fallen schon in

die erste Hälfte des Mittelalters .— traten

den Bauern die Kötter (Häusler, Büdner,

Seidner) gegenüber, d. h. solche Gemeinde-

insassen, welche an dem im Gemenge
liegenden Ackerland (dem eigentlichen

Ackerland) keinen Anteil haben. Sie

sind nicht stimmberechtigt in der Ge-

meinde. Nach einem weiteren Sprachge-

brauch werden sie freilich zu den Bauern
gerechnet. Innerhalb des Kreises der

Bauern im engeren Sinne sondern sich im
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Laufe der Zeit die Voll-, Halb-, Viertel-

hufner. Häufig begegnen im Mittelalter

für B. die Ausdrücke ,, armer Mann" und

,, Hausmann".
S. die Lit. zu den Artt. 'Ständewesen', 'Un-

freie'. R. Schröder DRG. 5 § 41, S. 434.

G. v. Below.

§ 2. Norden. Die Bezeichnung für

Bauer ist im Anord. büandi, bändi,

bände, bändce; ein Wort, welches jeden auf

dem Lande grundangesessenen Gemein -

freien (bümadr, büpegn) bezeichnet im Ge-

gensatz zu den Städtern (bejarmenn),

den nichtansässigen Leuten (einleypis-

menn, lausir menn, Dienstboten, Tage-

löhnern, Vagabonden) und endlich dem
Adel und den Fürsten. Gleichgültig ist

für den Begriff, ob der Grundbesitzer

Eigentümer oder Pächter (leiglendingr,

landbäe), ob er Besitzer eines Stammgutes
(ädal) oder eines Kaufgutes (kauplendingr)

ist. Wirtschaftlich und zum Teil auch

rechtlich stufen sich freilich die verschiede-

nen Klassen von bäuerlichen Eigentümern

und Pächtern ab, wie ebenso die Größe

des Besitztums eine Rolle spielen kann.

In einzelnen, zumal in schwedischen Rech-

ten wird als bände nur der bäuerliche Eigen-

tümer [äpolbände] gegenüber den sonstigen

bäkarlar (landbäe, bryti) oder bäande man
oder bälfasti man bezeichnet. (Vgl. ' Stände

-

wesen'.)

Gl ssare von Schlyter zu den schwedischen,

von Hertzberg zu den norwegischen Land-
schaftsrechten. Maurer Vorl. I/i, 121. IV

196 ff. Matzen Ford, Offentl. R. I, 122 ff.

Taranger II 1, 167fr. H. Hildebrand
Sveriges Medeltid I 63 ff. K. Lehmann.

Bauernhof. In der germanischen Zeit

läßt sich jeder Hof als ein Bauernhof be-

zeichnen, da jeder Freie typisch ein

„Bauer" (s. d.), anord. böndi, ahd. gibüro,

ist. Mit dem Aufkommen der Grundherr-
schaft (s. d.) scheiden sich die Höfe der

zu Nachbarrecht und genossenschaftlich

lebenden Eigentümer von dem domi-
nierenden Hof des Grundherrn in dem
Maße, in dem der Landbebauer, sei er

Zinsbauer oder freier Eigenbauer, zum
Grundherrn als dem Angehörigen einer

höheren Klasse in Gegensatz tritt.

v. Schwerin.

Baug, Ringgeld. Als Geld (s. d.) hatten
teils vor Einführung der Münze, teils auch

neben dieser, in der Vorzeit mancherlei

Dinge Umlauf. Unter den Metallgegen-

ständen, die, nach der Häufigkeit zu ur-

teilen, in der sie als Grabbeigaben erschei-

nen, besonders verbreitet gewesen sein

müssen, erscheinen größere oder kleinere

Ringe oder Spiralen (Bauge) aus Gold,

Silber oder Erz. Man trug sie in der ger-

man. Vorzeit an Arm und Füßen, zuweilen,

namentlich bei Galliern, auch um den Hals.

Es ist nun wahrscheinlich, daß diese Ge-

;

bilde nicht bloß Schmuck, sondern zu-

gleich Geld waren. Größere Zahlungen

|

konnten durch Abstreifen eines oder meh-

i
rerer Ringe, Ausgleichungen durch Ring-

j

bruchstücke erfolgen. Bauge- oder Ring-

;
brecher, baugbroti, ist der dichterische

i Ehrenname nordischer Könige, die in

ihrer Freigebigkeit die Dienste der Skalden

oder Getreuen durch Hingabe von Bruch-

stücken ihrer Armringe belohnten. Vom
,, roten Ring" als Geld ist oftmals in den

Eddaliedern die Rede.
i

v. A m i r a II 527. v. Luschin Münzk.

138. A. Luschin v. Ebengreuth.

Bauholz. § 1. Archäologisches.
B. ist in wirklicher Erhaltung bei Häusern

wohl kaum, mehrfach dagegen in den

Wällen der Burgen gefunden worden; es

war hier fast immer Eichen-, nur zuweilen

auch ein weiches Holz. . Daß bei den

Häusern ebenfalls starkes Bauholz in Ge-

stalt von Pfosten und Riegeln — da-

zwischen meist Flechtwerk mit Lehm-
verstrich — verwendet sein muß, zeigt

deren Grundriß (s. Haus).

Einen Rückschluß auf germanische Ver-

hältnisse dürfen wir auch aus den römi-

schen Holzbauten in Westfalen ziehen:

im Graben des Römerlagers bei Oberaden

(s. d.) b. Lünen a. Lippe, der eine Strecke

weit durch Grundwasser läuft, haben sich

viele von der hölzernen Wallfront ab-

gestürzte Teile erhalten: Pfosten mit

profilierten Köpfen, die eingezapften Rie-

gel, das Flechtwerk der Zinnen; und das

ganze Balken- und Bohlenwerk ist Eiche.

Die Funde befinden sich im Stadt. Museum
zu Dortmund.

Schuchhardt Prähist. Z. 1, 227 (1909)-

Baum Bericht Dortmunder Verbandstag

Korr. Bl. d. Ges. v. 1908. Schuchhardt.
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§2. Sprachliches. Das gemein-

germanische Wort für 'Bauholz' (anord.

timbr, ags. timber, ahd. zimbar) ist von der

idg. Wurzel dem- 'bauen' (s. Hau s)

abgeleitet. Die zum Schrotbau ver-

wandten Holzstämme — wozu in Nor-

wegen die Kiefer, in Dänemark die Tanne

bevorzugt ward — wurden nur rauh be-

hauen (vgl. Byrhtfer]) : and eac man ]>cet

timber beheawß, anord. telgja 'behauen'.)

Dazu diente eine leichtere Axt (anord.

tälguex, tälgex). Zu besondern Zwecken

wurde eine Krummaxt, die Dechsel (anord.

ßexla, ahd. dehsa, dehsala, ags. adesa),

oder auch ein Aushöhlungseisen (anord.

greypijärn = mnd. gröpisen) benutzt. Da-

gegen wird die Säge (anord. sgg, ags.

sagu, ahd. saga) beim altnordischen Haus-

bau nirgends erwähnt. Die Bohlen (anord.

borfr, ags. bord) und Bretter (anord. fjgl,

ags. J>el) wurden wohl mittels Keile (anord.

veggr, ags. wecg) abgespalten, vielleicht

nachdem die Holzstämme (anord. timbr-

stokkr, ags. beam) mit einem Bohrer (anord.

nafarr, ags. nafugär) durchlöchert waren,

wie in Norwegen vielfach bis ins 19. Jh.

Die Abglättung konnte durch ein Schab-

eisen oder einen Hobel (anord. lokarr,

ags. locor, sceafa = ahd. scaba, vgl. anord.

skafa 'Bretter oder Bauholz glätten') er-

folgen.

Hjalmar Falk.

Bauhütte. Vereinigung einer Gruppe
technisch geschulter Bauleute zum Zwecke
gemeinsamer Bauausführungen. Insbe-

sondere werden hier Steinmetzen, die Trä-

ger der bis ins tiqfe MA. fühlbaren antiken

Tradition, in Frage kommen. Bei Bauaus-

führungen wie dem Aachener Münster war
solcher Zusammenschluß, der dort unter

Einhards Oberaufsicht stand, unentbehr-

lich, schon wegen der langen Dauer des

Baus. Eine solche Gruppe bildete sich

beim Bau des Klosters Resbaix, wo unter

Agilus Leitung zwölf Brüder sich zur Er-

bauung des Ganzen verbanden.

Bei den Langobarden bildete vermutlich

die Baubrüderschaft der Commacini eine

Art von Bauhütten.

Unter Karl d. Gr. sollen solche zu Osna-

brück, Fulda, Paderborn, St. Gallen usw
bestanden haben. Der Klosterplan von
St. Gallen bezeugt in der Tat so unver-

kennbar handwerkliche und zeichnerische

Tradition, daß man sich des Gedankens an
schulmäßig -technisch wirkende Körper-

schaften nicht wohl entschlagen kann.

S t e p h a n i Wohnbau II 276. A. Haupt.

Baukunst s. Deutsche B., Englische B.,

Nordische B.

Baumeister von Asgard. Das weit

verbreitete Märchen vom Riesen oder

Teufel, der gegen kostbares Gut einen

Prachtbau aufführen will, findet sich in

der SnE. an die Göttersage geknüpft.

Darnach kam einst ein Riese zu den Äsen

und versprach ihnen, in drei Halbjahren

eine Burg (Asgard) zu bauen, wenn sie

i ihm Freyja, Sonne und Mond zum Lohn
geben wollten. Auf Lokis Rat gehen die

Götter auf den Vorschlag ein. Mit Hilfe

seines Rosses Svac)ilfari schafft er so viele

Steinmassen herbei, daß er allem Anschein

nach in der bestimmten Frist fertig ist.

In ihrer Verzweiflung zwingen die Äsen

den Loki, ihnen aus der Verlegenheit zu

helfen. Da verwandelt sich Loki in eine

! Stute, wiehert dem Hengst Svaöilfari zu

|

und lockt so diesen von seiner gewohnten

|

Arbeit ab. Dem Baumeister gelang es

j

nicht, sein Roß einzufangen. Als er sieht,

|

daß er nun sein Werk nicht vollenden

kann, gerät er in Riesenzorn. So ist der

Friede gebrochen, und nun rufen die

Äsen Thor, der alsbald den Riesen mit

seinem Hammer erschlägt. Loki aber

wurde von Svadilfari schwanger und
gebiert das Roß Sleipnir (SnE. I 132 fr.).

E. Mogk.

Baumkult. § 1. Sowohl Wälder als

auch einzelne Bäume genossen bei allen

germanischen Stämmen heilige Verehrung.

Ursprünglich mögen beide, vor allem die

Wälder, als Wohnsitze der Seelen auf-

gefaßt worden sein, zur Zeit des Tacitus

waren letztere den Göttern geweiht (Germ.

9). Im Semnonengebiete befand sich der

dem 'regnator omnium deus' heilige Wald
(Germ. 39), auf einer Insel der Ostsee

das 'castum nemus'der Nerthus (Germ. 40),

in der Nähe der Weser die 'silva Herculi

sacra' (Annal. II 12), in Nordwestdeutsch-

land der 'lucus Baduhennae^Annal. IV ^) y

und noch später erwähnen Gregor von
Tours und die fränkischen Annalen wieder-

holt heilige Haine im westlichen Deutsch-
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land, wie Adam von Bremen eines solchen

bei Bremen (II 46) und in der Nähe
Upsalas (IV 27) gedenkt. Mit der Heilig-

keit der Haine hing es zusammen, daß

hier die signa deorum, wie der Wagen der

Nerthus, aufbewahrt wurden. Aus ihrer

Bedeutung als Verehrungsstätte der Götter

erklärt es sich auch, daß die ahd. Be-

zeichnung des Waldes haruc, in Skandi-

navien die Bedeutung 'Tempel' annahm,

als den Göttern besondere Gotteshäuser

erbaut wurden.

§ 2. Neben dem Waldkult haben aber

auch die Germanen einen tiefgewurzelten

Baumkult gehabt. Von Agathias an, der

im 6. Jh. den B. bei den Alemannen (28, 4),

und Gregor von Tours, der ihn bei den

Franken bezeugt (2, 10), haben wir zahl-

reiche Zeugnisse über den deutschen JB.,

namentlich in den Verboten altheidnischer

Sitte der Geistlichen und weltlicher Fürsten

erhalten (vgl. Wilh. Müller, Gesch. u.

Syst. der altd. Relig. S. 59 ff.). Fast

immer begegnet darin die Baumverehrung
neben der Quellenverehrung, wie sich

auch in Altupsala ein heiliger Baum
neben heiliger Quelle befand. Die ganze

Umgebung war tabu, und hieraus erklärt

sich, daß Baum und Quelle später, als

anthropomorphische Göttergestalten in den

Mittelpunkt des Kultes getreten, diesen

heilig waren, wie zB. die robur Jovis

dem Donar bei Geismar. Solche heilige

Bäume gaben dann auch Veranlassung

zu Mythen, wie die Weltesche Yggdrasils

in einem solchen ihr Vorbild gehabt hat.

§ 3. Die Heiligkeit des Baumes und der

sich daran knüpfende Kult wurzeln in seiner

Verbindung mit der Mutter Erde, in der

damit zusammenhängenden sprossenden

Kraft, die er im Frühjahr zeigt, und in

dem Glauben, daß er der Sitz seelischer

Geister sei. Infolge dieses wird alles ver-

mieden, was ein fühlendes Wesen ver-

letzen könnte, alles getan, was einem
solchen gebührt. Baumfrevler werden
mit den schwersten Strafen belegt; wenn
der Baum gefällt wird, wird er um Ver-

zeihung gebeten; der Tod seines Herrn
wird ihm feierlichst angekündigt.

§ 4. Seine Verbindung mit der Mutter
Erde läßt den Baum besonders im medi-
zinischen Volksglauben hervortreten. Wie

durch ihn und aus ihm vielfach Krank-
heiten kommen sollen, so nimmt er diese

auch ab. So werden Kranke durch hohle

Bäume gezogen; der Baum wird gebeten,

die Krankheit zu entfernen; Gegenstände,

die der Kranke getragen, werden im
Baume Verpflöckt', damit so die Krankheit

in den Baum gehe.

§ 5. Noch mehr tritt der Baum hervor

im Zauberkult als Spender frischen Lebens
und der Fruchtbarkeit. Nach Erwachen
der Natur im Frühlinge wird er unter

allen möglichen rituellen Gebräuchen aus

dem Walde nach der menschlichen Woh-
nung gebracht, wird im Dorfe als Mai-

baum auf dem Anger aufgepflanzt, wird

vom Liebhaber dem jungen Mädchen vor

ihrem Gemach oder vor dem Stall der

Tiere aufgestellt, damit die Fruchtbarkeit

des jungen Baumes auf die Geschöpfe

übergehe. Daß man es hier mit einem

Fruchtbarkeitszauber zu tun hat, dafür

spricht schon die Tatsache, daß die Maie
auch beim Hochzeitsritual nicht fehlen

darf (Mannhardt, BK. 221 ff.). Auch
den letzten Erntewagen schmückt vielfach

ein grünender Baum, der vor der Scheune

aufgepflanzt oder an ihren Toren an-

genagelt, vorher aber öfter mit Wasser

begossen wird, damit die Fruchtbarkeit

der Felder im kommenden Jahre nicht

ausbleibe. In der Auffassung vom Baume
als Spender des Lebens und der Frucht-

barkeit wurzelt auch der Schlag mit der

Lebensrute. Mit jungen Birkenreisern,

an denen sich das erste Grün zeigt, werden

im Frühjahr junge Mädchen, das weibliche

Vieh, besonders die jungen Kühe, aber

auch die Äcker geschlagen, damit die

Lebenskraft des Zweiges frisches Leben

bei ihnen erwecke. Dasselbe geschieht

vielfach mit der jungen Braut am Hoch-

zeitstage.

§ 6. Der Baum gilt aber auch als Sitz

der Seelen Abgeschiedener, und in diesem

Glauben, der uns seit dem 5. Jahrh. in

den Quellen immer von neuem begegnet,

wurzelt vor allem der B. Nach weit-

verbreitetem Volksglauben wohnt noch

heute in jedem Baume eine 'arme Seele';

die Seele Verstorbener geht oft in den

Baum über (Mannhardt S. 35 ff.). Wer
daher einen Baum verletzt oder fällt,
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verletzt oder tötet eine Seele. Und wie

man sich die Seele nur körperlich vor-

stellen konnte, so konnte die Baumseele

auch bluten, und es entstand der Glaube,

daß verletzte Bäume bluten. Um die

Baumseele oder den einschen Geist oder

die Gottheit, mit der man in spätheidnischer

Zeit vielfach den Baum in Zusammenhang
gebracht hatte, gewogen zu stimmen,

hing man Spenden (Blumen, Bänder,

Bilder u. dgl.) an dem Baume auf, wie einst

an den heiligen Bäumen von Upsala

die Körper der geopferten Menschen und

Tiere (Adam von Bremen IV 27). Auch

die Tänze, die im Mittelalter vielfach um
heilige Bäume stattfanden, und die damit

verbundenen Gesänge erinnern an die

'neniae' und die andern Riten, die Adam
von Bremen zu erwähnen sich scheut.

§ 7. Im Glauben an den Baum als

Seelensitz wurzelt auch der Glaube an

den Schutzbaum, an den Schicksalsbaum.

Namentlich in Skandinavien ist der Schutz-

baum der Familie verbreitet. In dem
schwed. Värdträd, der meist eine Linde

oder Esche ist, glaubt man, wohne der

Schutzgeist des Hauses, der bei allen

Krankheiten den Menschen Hilfe bringe.

Und wie einzelne Häuser, so haben ganze

Gemeinden ihren Schutzbaum, dem man
noch bis in die Gegenwart blutige und
unblutige Opfergaben spendet. Vielfach

besteht auch der Glaube, daß das Schick-

sal eines Menschen, einer ganzen Familie

an das Leben eines Baumes geknüpft ist.

Deshalb werden bei der Geburt eines

Kindes oft Bäume gepflanzt, von deren

Wachstum und Gedeihen man das des

Kindes abhängig wähnt. Die Menschen-

seele im Baume war zum elfischen Geist

geworden. Als dies eingetreten war,

konnte dieser elfische Geist auch mit dem
Baumstamme, wo er seinen Sitz hatte,

wandern, und hieraus erklärt sich die

Sage vom norddeutschen Klabautermann,

der durch den gefällten Baumstamm in

den Mastbaum des Schiffes kommt, dessen

Schutzgeist er nun wird, wenn ihm die

Schiffsleute die verlangte Spende und
Nahrung zuteil werden lassen.

§ 8. Im Glauben an die Baumseele
wurzelt auch die eddische Mythe vom
Ursprung der Menschen. Nach ihr sind

die ersten Menschen aus den Bäumen
askr (Esche) und cmbla (Ulme? vgl. ahd.

elmbourn; durch Metathesis und Einschub

des euphonetischen b) geschaffen worden,

denen die Äsen Odinn, Hcenir und Löcturr

Atem, Blut und menschliche Gestalt gaben

(Vojuspä 18).

Mannhardt Der Baumkultus der Ger-

manen u. ihrer Nachbarstamme (1875). F r a z e r

The golden bough I 166 ff. III 26 ff. 391 ff.

H ö f 1 e r Wald- u. Baumkult in Beziehung

zur Volksmedizin Oberbayerns (1892).

E. Mogk.

Baumsarg. Die Sitte, Leichen in aus-

gehöhlten Baumstämmen beizusetzen, ist

in Nordeuropa schon zur jüngeren Stein-

zeit nachweisbar. Allgemeiner wird sie

aber erst in der älteren Bronzezeit. Süd-

schweden und die cimbrische Halbinsel

scheinen ihre eigentliche Heimat zu sein.

Seltener beobachtet ist sie auf den däni-

schen Inseln, in Mecklenburg, Pommern,
Hannover, England und Schottland. Die

Särge sind aus 2—3 m langen dicken

Eichenstämmen hergestellt, die an den

Enden gerade abgehauen, der Länge nach

gespalten und ausgehöhlt wurden. In

den untern Teil bettete man auf einer

Kuhhaut den bekleideten Toten. Waffen,

Schmuck und allerlei Hausrat wurden
ihm mitgegeben, Mantel und Decke hüllten

ihn ein. Der Oberteil diente als Deckel.

Zuweilen wurde noch ein größerer Schutz-

deckel darüber gestülpt. Steine oder

Pfähle stützten den Sarg, ein Steinhaufe,

in der Nähe der Küste auch wohl eine

Tangschicht, bedeckten ihn. Über dem
Ganzen wölbte sich der Grabhügel empor.

%

Dieser Bestattungsart verdanken wir die

merkwürdigsten Funde, die man aus dem
nordischen Bronzealter kennt. Die durch

den Hügel eindringende und in den Särgen

angesammelte Feuchtigkeit hat nämlich

in Verb'ndung mit der Gerbsäure des

Eichenholzes eine konservierende Wirkung
auf alle organischen Bestandteile, wie

Holz, Leder, Stoffe, Haare u. dgl. aus-

geübt, so daß wir dergestalt Aufschluß

nicht bloß über viele sonst unbekannte

Gerätschaften, sondern auch über die

männliche und weibliche Tracht (s. d.)

und über die blonde Haarfarbe
jener Menschen erhalten. — In Schonen
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undHalland sindB.e auch einige Male mit

verbrannten Gebeinen und Beigaben aus

der jüngeren Bronzezeit gefunden worden.

Im allgemeinen verschwinden sie aber mit

der Einführung der Leichenverbrennung.

Doch treten sie aufs neue auf bei den

Körpergräbern der römischen Kaiserzeit

in Pommern und Ostpreußen, und der

Völkerwanderungszeit in Thüringen, Süd-

deutschland und Frankreich. Auch für das

christliche Mittelalter ist ihr Gebrauch an

zahlreichen Stellen Nord- und Süd-

deutschlands, der Schweiz, der Nieder-

lande, Englands und Schwedens bezeugt.

Noch heute wird in manchen Gegenden

Württembergs der Sarg als Toten-

über deutsche Altertumsfunde, 1899, 1 ff-

L. Lindenschmit Handb. d. d. Altertumsk.

121 f. H. Seger.

Baunonia. Diesen an die deutsche

Nordseeküste gehörigen Namen bietet Pli-

nius NH. 4, 94: insulae complures sine

nominibus eo situ traduntur, ex quibus ante

Scythiam quae appellatur Baunonia (var.

Rauronia, Rauroniam, Raunomiam) unam
abesse diei cursu, in quam veris tempore

fluctibus electrum eiciatur, Timaeus pro-

didit. Danach ist es unsicher, ob eine

Insel oder ein Küstenstrich mit dem
Namen bezeichnet werden, soll. Man hat

Baunonia aus germ. *baunön- 'Bohne' ge-

deutet und an Fabaria erinnert. Kossinna

^^kl

Abb. 38. Baumsarg: Eichensarg (auseinander genommen) und Schutzdeckel, gefunden im
Muldbjerg-Hügel. Aus »S. Müller, Nord. Altertumskunde I.«

bäum bezeichnet, und es unterliegt wohl

keinem Zweifel, daß der Ausdruck nauffus

des Salischen Gesetzes (tit. LVIII 2) und
truneus der späteren kirchlichen Statute

auf diese Art von Särgen gemünzt war,

wobei an deren Ähnlichkeit mit den zur

Schiffahrt gebrauchten Einbau men
zu denken ist. — Außerhalb der ger-

manischen Länder kennt man einige Bei-

spiele, die sämtlich schon in die Eisenzeit

fallen, aus Italien, Böhmen und Rußland,
und endlich liegen Berichte über B.e vor

aus dem Kaukasus, aus Indien, China,

den Sundainseln, Madagaskar und Ala-

bama. Vgl. Sarg und s. Abb. 38.

S. Müller Nord. Altertumsk. I 341 f.

Montelius Swenska fornminnesfören. tidscr.

9,77 f. Boye Fund af Egekister fra Bronze-

alderen i Danmark 1894. 4°- Ber- <*• Schlesw.-

Holst. Mus. vaterl. Altert., 1894. Nachrichten

möchte R als aus dem vorausgehenden

Wort stammend abtrennen und Auionia,

Land der Aviones, herstellen.

Müllenhoff DA. 1 , 476. Kossinna
IF. 7, 294. Detlefsen Die Entdeckung des

germ. Nordens 16 ff. R. Much.

Bautastein. § i. B.e — der Name ist

aus der altisländischen Literatur genom-

men — nennt man die unbehauenen Grab-

und Gedenksteine ohne Inschrift in der

Eisenzeit Skandinaviens. In Dänemark
(Bornholm ausgenommen) sind sie ver-

hältnismäßig selten, zahlreich aber auf

der nördlichen skandinavischen Halbinsel

und dem geographisch und ethnologisch

dazugehörigen Bornholm. Sie finden sich

öfters in größeren Gruppen auf Gräber-

feldern mit Hügeln und allerlei Stein-

setzungen zusammen, mitunter auf einem

Hügel oder in der Mitte einer Steinsetzung
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Abb. 39. Bautastein auf der

Fraenne-Mark, Bornholm. Aarb.

1872. Aus »S. Müller, Nord.

Altertumsk. II S. 261.«

stehend. Die Größe variiert von I bis

6 Meter. (Abb. 39.)

§ 2. Das erste Auftreten der Bauta-

steine darf man in die fünfte Montelische

Eisenzeit-Periode setzen, also etwa 300
n. Chr., und sie reichen bis zum Ende der

Wikingerzeit (dem II, Jh.). Mehrmals
hat man Brandgräber (mit oder ohne

Gefäß) in der Nähe eines Bautasteines

gefunden. Sie waren also Grabsteine,

wurden aber später sehr oft, vielleicht

am öftesten Gedächtnissteine ohne Be-

gräbnis. Eines der größten Gräberfelder

dieser Art ist Fjäras bräcka in Halland

(Schweden) mit 73 Steinen; es sind hier

früher mehr als 200 gewesen. Andre schöne

finden sich bei Greby in Bohuslän (Schwe-

den) und auf Bornholm im Walde Gryet,

Kirchspiel Bodilsker (60 Steine) und bei

Gyldensaa, Kirchspiel Östermarie (50

Steine). Auf Bornholm hat es gegen 1000

Bautasteine gegeben und gegen 350 kann
man noch zählen.

§ 3. Mit den Bautasteinen natürlich

verwandt sind die nordischen Runen-
steine; es ist auffallend, daß die ersten

Runensteine (mit älteren Runen) eben
in derselben Zeit wie die Bautasteine

erscheinen. Es ist in mehreren Fällen

konstatiert, daß diese ältesten Runen-
steine wirkliche Grabdenkmäler waren;
daß die jüngeren Runensteine, aus der

Wikingerzeit, meistens nur Gedenksteine
sind, ist allbekannt.

Hoops, Reallexikon. I.

§ 4. Ein andrer Verwandter der Bauta-
steine ist der speziell gotländische Bild-
stein mit Darstellungen aus beliebten

Heldensagen oder nur mit geometrischen

Mustern, in sehr flachem Relief.

S. Müller Nord. Altertumsk. I 461. II 260.

Oscar A 1 m g r e n Sveriges fasta fornlämningar

frän hednatiden 32. G. Gustafson Norges

Oldtid 139. B. Schnittger.

Bayeux, Teppich von, Stickerei der

Königin Mathilde (,,tapisserie de la reine

M."). Gestickter Wandteppich von 71 m
Länge, 71 cm Breite, der die Eroberung
Britanniens durch Wilhelm den Eroberer

darstellt, heute in der Kathedrale zu

Bayeux. Eines der kulturgeschichtlich

wichtigsten Bildwerke, zugleich für die

Architekturgeschichte des 11. Jhs. (die

sich von der des 10. nur wenig unter-

scheiden dürfte) durch die vielfach im
Hintergrunde dargestellten Gebäude von
höchster Bedeutung. Besonders inter-

essant ist die Darstellung der Königshalle

Wilhelms d. Eroberers, ein gewölbtes

Untergeschoß mit oberer Festhalle, durch
eine Treppe am Ende zugänglich, zeigend.

Auch einige Türen mit Umrahmung sowie

der Einblick in eine Küche mit Herd und
Bratspieß sind dargestellt.

Stephani I 433. (Arundel Society) The
Bayeux-tapestry reproduced in autotype plates

with Historie notes by Fd. Fowke, Lond. 1875.

A. Haupt.

Beamte. A. Deutschland. § 1

.

Die ältesten Funktionäre im politischen

Gemeinschaftsleben der Germanen sind

Beauftragte des Volkes. Die römischen

Geschichtschreiber sprechen von magi-

stratus. Principes und duces der Germanen
dürfen als Volksbeamte gelten. Das
Königtum aber wuchs aus der Sphäre

des Beamtentums hinaus; der König ist,

auch wenn das Volk bei seiner Erhebung
und an seiner Regierung Anteil hatte,

nicht mehr Beauftragter des Volkes (T a c K

Germ. 25 : gentes quae regnantur).

§ 2. Der König bedarf der Gehilfen,

es entsteht ein Beamtentum (agentes,

actores der fränkischen Zeit), und dieses

befindet sich in einem gewissen Gegensatz

zum Volksbeamtentum. Auch in den
monarchisch organisierten Staaten blieben

Volksbeamte. Denn der König mit seinen
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Beamten hat nicht alle Funktionen des

Gemeinschaftslebens übernommen, die

Volksbeamten wurden nur mehr und mehr

eingeengt und beiseite geschoben. Im

salischen Volksrecht trat dem königlichen

Beamten, dem Grafen und Sakebaro,

der Thunginus oder Centenarius als Volks-

beamter gegenüber (s. Sonderartikel). Und
der Gegensatz von Königs- und Volks-

beamten ist geblieben, er klingt noch

nach in dem vom Sachsenspiegel hervor-

gehobenen Dualismus der
,,
gekoren oder

belent richtere" (Ldr. I, 55. 56). Er lebt

noch weiter, auch nachdem das von oben

her abhängige und abgestufte Beamten-

tum die alten Volksvertreter verdrängt

hatte, in dem Gegenüber von bestellten

bzw. belehnten Beamten des Staates und

von Funktionären der Gemeinden (Dorf-

und Markgenossenschaft).

§ 3. Die Staatsbeamten sind nach dem
Umfang ihres Wirkungskreises in drei

Gruppen zu sondern: Zentral-, Mittel-,

Unterbeamte. Schon in der älteren

germanischen Zeit ist da, wo über die

kleinere Hundertschaft hinaus in einer

größeren Civitas ein ständiges Regiment

wirkte, ein Unterschied zwischen unteren

und höheren politischen Funktionären zu

beobachten. Noch mehr ist das der Fall

im größeren Stammesreich, vollends im
fränkischen Großstaat: neben den Be-

amten des Königshofes wirkten in mehr-

facher Abstufung Mittelbeamte (Herzoge,

Grafen) und Unterbeamte (Centenare u.

dergl.).

§ 4. Feste Besoldung der Beamten war
unbekannt. Der am Hofe Wirkende trat

in den herrschaftlichen Hausstand ein

und wurde hier versorgt, er erhielt auch

darüber hinaus reiche Geschenke und
Güter mit dauernden Einnahmen. Der
Provinzialbeamte aber wurde für seine

Mühewaltung dadurch entlohnt, daß er

Anteil an den Einnahmen des Staates

erhielt. Kannte doch der ältere Staat

die uns selbstverständliche Zentralisierung

der Einnahmen nicht. Die provinzialen

Eingangsstellen waren zugleich die Aus-

gabestellen, und nur eventuelle Überschüsse

wurden an die höheren und höchsten

Instanzen abgeführt. Im fränkischen

Reich — nachzuweisen ist es erst im

karolingischen Zeitalter — erhielt der

Graf, der wichtigste Provinzialbeamte, den
dritten Teil der Bußgelder und Gerichts-

einnahmen, er war aber überdies, wie
auch die andern Beamten, mit bestimmtem
Gute ausgestattet. Amtsbefugnisse und
Gut verbanden sich zu einer Einheit. —
Noch ein Moment ist als charakteristisch

für das ältere Beamtentum hervorzuheben:

die äußerst schwankende Kompetenz-
abgrenzung. Keine Sonderung von Ver-

waltung und Justiz, keine festen Dezernate
auf bestimmtem Gebiet; den Mittel- und
Unterbehörden waren die verschiedensten

politischen Funktionen zugewiesen. Selbst

jene Zentralbehörden, welche einen festeren

Wirkungskreis besaßen, wurden nach dem
freien Belieben des Monarchen zu den
mannigfaltigsten Diensten verwendet.

§ 5. Trotz der hervorgehobenen Eigen-

tümlichkeiten ist doch das dem Beamten-
tum als solchem wesentliche Moment schon

in älterer Zeit anzutreffen: die Beamten
sind Organe dessen, der als Inhaber der

Staatsgewalt gelten darf, sie sind von ihm
ein- und absetzbar, sie sind ihm durchaus

verantwortlich. Besonders im Staate

Karls d. Gr. ist das kräftig zur Geltung

gelangt. Aber dann beginnt sich eine

bedeutsame Wandlung zu vollziehen. Das
partikulare Amt mußte sich bei dem
naturalwirtschaftlichen Charakter der mate-

riellen Kultur emanzipieren, den Beamten-
charakter abstreifen und zum Träger

selbständiger wohlerworbener Rechte wer-

den. Diese Umbildung hat vielfach, nicht

ausschließlich, eine äußere Anlehnung an

das Lehnwesen gesucht und gefunden, hat

eine Feudalisierung der Provinzialämter

bewirkt. Und so sind in nachkarolingischer

Zeit diejenigen, welche politische Befug-

nisse im gesellschaftlichen Leben ausübten,

in zwei Gruppen zu scheiden: in Belehnte

und in amtsmäßig Beauftragte. Des

Unterschiedes von beneficium bzw. feudum
und officium bzw. ministerium war man
sich wohl bewußt. Seinen zentralen

Beamten hat der König niemals amtliche

Befugnisse als beneficium übertragen, auch

wenn, wie das beispielsweise beim Kanzler

der Fall war, die Form der Amts-

übertragung dem Lehnsformalismus nach-

gebildet war. Die wichtigsten Provinzial-
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ämter (Herzogtum, Grafentum) dagegen

wurden feudalisiert, und nur da, wo un-

mittelbares Königsgut zu verwalten war,

ward die Feudalisierung vermieden und
der Beamtencharakter erhalten. Über-

haupt sind die unteren politischen Funk-

tionäre in geringerem Maße zur Feudali-

sierung und damit zur Emanzipation ge-

langt als die höheren. Überall suchten

die glücklich vom Reich Emanzipierten

bei ihren Untergebenen ähnliche Versuche

zu verhindern, sie suchten die Umbildung
des ius officiale in ein ius feodale zu hindern,

ja das ius feodale in ein ius officiale zurück-

zubilden. Erst im späteren Mittelalter

sind in den deutschen Territorien die

ersten Grundlagen gefunden worden, auf

denen ein wirkliches Beamtentum zur

Entwicklung gelangen konnte. — S. u.

Centenar, Herzog, Hofbeamte, Graf,

Kanzlei, Kapelle, Markgraf, Patricius,

Sakebaro, Schultheiß, Thunginus, Tribunus.

G. Seeliger.

B. England. § 6. Das Beamten-

wesen der angelsächsischen Zeit ist nicht

organisch aus den Verhältnissen der ger-

manischen Zeit herausgewachsen. Es

fehlt von Anfang an der Hundertschafts-

vorsteher; der altsächsische satrapa ist

nicht nach England mitgewandert. Einen

Beamtenkönig kannten die einziehenden

Stämme nicht. Der heretoga war ein

Leiter, dem man aus freien Stücken folgte,

aber ihm Untertan; dies erklärt es, daß
in den ältesten Quellen von Volksbeamten
nichts zu sehen ist. Lediglich erwähnen
die Corpus Glossen und ^Elfric's Glossen

einen folcgerozba 'actionarius', bei dem
vielleicht an einen Volksbeamten gedacht

werden könnte. Im übrigen zeigen sich

nur königliche Beamte. Als deren wich-

tigster ist der gerefa (s. d.) zu betrachten,

der, zunächst nur königlicher Finanz-

beamter, als Träger königlicher Macht diese

immer weiter ausdehnt. Nächst ihm ist

der ealdorman zu nennen (s. d.), der dem
gerefa allmählich weichen muß.

Eine frühestens unter Alfred stattge-

fundene Organisation einzelner Gebiete
in hundred und teod'inga bringt das Amt
des hundredesman (s. d.), in London hyn-

denman; auch dieser ist nach den Gesetzen
kein Volksbeamter. Das Gleiche gilt von

dem Zehntschaftsvorsteher, dem teod'ing-

man (s. Staatsverfassung 5).

Die auch hier vorhandenen königlichen

Hofbeamten sind in ags. Zeit nicht zu

staatlichen Zentralbeamten geworden.

Ebensowenig ist der tünes gerefa (villicus)

staatlicher Beamter.
L i t. s. Staatsverfassung. v. Schwerin.

C. Norden. § 7. Die Betrachtung

des nordischen Beamtentums muß aus-

gehen von der kleinstaatlichen Zeit. Da-

mals zerfielen die Gebiete der skandinavi-

schen Völker in eine nicht geringe Zahl

von Kleinkönigreichen (s. König,

Staatsverfassung), an deren Spitze Klein

-

könige standen. Soweit diese Reiche

größeren Umfangs waren, zerfielen sie in

territorial und der Einwohnerzahl nach

verschiedene Hundertschaften mit Hundert-

schaftshäuptlingen (aschw. h(zrapshöfpingi,

anorw. (adän.?) hersir) an der Spitze. Diese

waren wie die Könige Beamte des Volks, von
diesem gewählt, ihm verantwortlich und
von ihm absetzbar. Der König ist Zentral-

beamter, der hersir (s. d.) Bezirksbeamter.

Nur äußerlich konnte hier und dort das

Festhalten am gleichen Geschlecht, ins-

besondere bei den Königen, den Anschein

der Erblichkeit dieser Würden herbei-

führen, zu denen in heidnischer Zeit die

des Priesters kam. Die Beamten waren

Organe des selbstregierenden Volks.

§ 8. Die Errichtung des G r ß k ö n i g-

t u m s hatte in den drei Ländern eine

wesentliche Umgestaltung dieses einfachen

Beamtenwesens zur Folge. Diese bewegte

sich in der Richtung einer Zurückdrängung

und schließlichen Verdrängung des ge-

wählten Volksbeamten zugunsten eines mit

dem Herrscherkönig einziehenden könig-

lichen Beamten. Folgerichtig wurden die

Kleinkönige entweder gänzlich beseitigt

oder in die Stellung königlicher Beamten
übergeführt, wobei die dem Volk gegenüber

schwächeren Königtume der Schweden
und Dänen stärkere Wirkung erzielten

als der Norwegerkönig. Überall war ferner,

soweit nicht das Kleinkönigtum den An-
knüpfungspunkt für einen Beamten abgab,

der Ausgangspunkt die Vertretung der

königlichen Finanzinteressen, weshalb die

königlichen Bezirksbeamten in der Regel

aus dem königlichen Krongutsverwalter

13*
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herausgewachsen sind. Die Eintreibung

von Abgaben führte zur Eintreibung von
Bußen und Gerichtsgefällen ; von hier führte

der Weg zur Beteiligung am Strafwesen,

Prozeßverfahren, an Polizei und Voll-

streckung. Allerdings ist noch im 13. Jh.

dieser Weg in den einzelnen Ländern sehr

verschieden weit zurückgelegt.

§ 9. Die angegebenen Veränderungen
bieten demgemäß ein sehr verschiedenes

äußeres Bild.

In S c h w e d e n ist dieses noch dadurch

verwickelt, daß die einzelnen Lande nicht

ein gleichgestaltetes Beamtenwesen haben,

sondern die Reiche der Svear und
Götar als große Gruppen auseinander-

fallen. Besonders geartet sind vor allem

die Verhältnisse in Uppland, da diese

sich aus drei „Ländern" (s. Staatsver-

fassung) zusammensetzten. Hier steht

an der Spitze jedes Landes ein folklands-

hcerra, an der Spitze jeder oder je mehrerer

Hundertschaften ein Icenshcerra; in jedem
hcerap befindet sich als des letztgenannten

Unterbeamter ein leensman. Diese drei

Beamte sind königliche Beamte, haben ihr

Amt vom König zur Leihe und vertreten

in erster Linie königliche Interessen, vor-

wiegend finanzieller Natur. Als Volks-

beamte kommen die zwei „dömari" in jedem
hcerap in Betracht, die von zwölf durch den

leensman bestimmten Männern gewählt,

am Ting zu urteilen haben, nachdem ihnen

der König ,,die Urteilsgewalt in die Hände
zu legen" hatte; sie vertreten hierin das

Volk. Dagegen hat sich in Vest- und Ost-

götaland der hcerapshöjpingi als Vorsteher

der Hundertschaft und als Volksbeamter

erhalten. Über ihm steht in Vestgötaland

wie in Uppland der landsheerra (domi-

nus terrae) oder landsdömari, unter ihm
in Ostgötaland als Vorsteher eines Viertels

des hcerap der fjcerpungshöfpingi. Die könig-

lichen Interessen wahrt neben jenem der

bryti (auch leensmaper) vom königlichen

Gutshof aus (s. Krongut), in Ostgötaland

der kunungs säknari. An Uppland schließen

sich Westmannaland, Södermannaland und
Helsingeland an. Dazu findet sich in jeder

Landschaft als Volksbeamter ein lagh-

maper (s. Gesetzessprecher). Königlicher

Beamter wiederum und zwar höchster ist

der vornehmlich mit der Seewehr betraute

Jarl in Ostgötaland und Rof)in (Sveriges

jarl) und der Jarl auf Gotland (s. Jarl).

In diesem wie in dem ,,Landherrn" kann
man die Nachfolger der alten Kleinkönige

sehen.

Erst die Gesetzgebung des 14. Jhs. strebt

zur Vereinheitlichung dieser Verhältnisse.

§ 10. Radikaler hat das Königtum mit

den Volksbeamten in Dänemark auf-

geräumt. Hier ist der Hundertschafts-

häuptling völlig verschwunden, und, wenn
ein Gesetzessprecher je vorhanden war,

ist er jedenfalls aus den uns bekannten

Quellen nicht zu entnehmen. Den König
vertritt hier, aber bis ins 13. Jh. wiederum

nur nach der Seite finanzieller Interessen,

der königliche Vogt (umbuzman), oder Ver-

walter (kunungs bryti), dem in Jütland ein

Unterbeamter (undeersökneer) zur Seite

stand. Erst später bekommt dieser Einfluß

auf die Rechtspflege. Außerdem finden

wir in Südjütland einen mit den früheren

Kleinkönigen zusammenhängenden Jarl,

später Herzog (dux Jutiae), und in Schonen,

mit dem Sitz in Lund, als praefectus

Scaniae den gcelkeerce. Neben diesen

Bezirksbeamten sind hier noch Zentral-

beamte zu nennen, da die Inhaber der

Königlichen Hofämter (Truchseß, Kanzler,

Marschall, Schenk) noch vor dem 13. Jh.

an der Reichsverwaltung in obersten

Stellen beteiligt wurden.

§11. In Norwegen mußte vor

allem mit der alten Heradseinteilung der

Hundertschaftsvorsteher (hersir) sehr bald

verschwinden (s. hersir). Das Kleinkönig-

tum hat sich geraume Zeit, in seinem letzten

Ausläufer bis ins 14. Jh., im jarl erhalten

(s.d.). In ähnlicher Stellung, aber immer aus

der königlichen Familie genommen, ist

der Herzog (hertogi). Königlicher Beamter

ist der ärmadr (s. d.), der, auch bryti (s. d.)
.

genannt, zunächst Verwalter königlicher

Güter war und von hier aus zum Vertreter

der königlichen Finanzinteressen im all-

gemeinen wurde und zur Obrigkeit über

einen bestimmten Bezirk überhaupt (yfir-

söknarmadr). Er wird verdrängt etwa im

13. Jh. (in der Gesetzgebung von Magnus
lagabeetr zum Ausdruck gelangt) durch den

syslumadr (s. d.), als dessen Unterbeamter

der lensmadr (exaetor) auftritt. Jenes

Amtsbezirk ist die Syssel (s. d.). Von den
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lihsmenn sollen sich mindestens zwei in

einem fylki befinden; diese werden vom
syslumaär gewählt und sind dessen Ge-

hilfen. Syslumaär und ärmadr sind manch-

mal, jener ist in der Regel lendr madr, weil

er Grund zur Leihe vom König hat (s. § 12).

Im übrigen schreiben auch unabhängig

hiervon die Quellen den lendir menn öffent-

liche Funktionen in Konkurrenz mit

syslumaür und ärmadr zu, ohne daß jedoch

die lendir menn regelmäßige Glieder des Be-

amtenorganismus bildeten. Zuerst Volks-

beamter, dann aber seit dem Ende des

12. Jhs. königlicher Beamter war der

Gesetzessprecher (s. d.), der logmadr. — In

den n o rw e gi s c h e n Schatzlanden
findet man ein königliches Beamtenwesen

mit Rücksicht auf die sehr wechselnde

Abhängigkeit der einzelnen Länder immer

nur periodenweise; es treten auf jarlar

und syslumenn. Auf Island endlich kennt

die freistaatliche Zeit als gewählten Volks

-

beamten den Gesetzesspjecher (s. d.).

§ 12. Das Beamtenwesen der drei

skandinavischen Reiche ist mit der Grund-

leihe in Verbindung gekommen, wie am
deutlichsten die Namen der oben aufge-

führten Beamten zeigen. Gleichwohl ist

dieses Beamtenwesen nicht etwa wie das

kontinentale feodalisiert. Weder waren

diese Lehen in der Regel erblich, noch war

die damit verbundene Nutzung so unein-

geschränkt, wie beim deutschen Lehen,

noch endlich ist ihnen die Gefolgschaft

eigentümlich, aus der gerade das konti-

nentale Lehen sich entwickelt hat (s. Lehns-

wesen, veizla).

Vgl. die zu Staatsverfassung und die zu den

einzelnen Artikeln angeführte Literatur.

v. Schwerin.

Becher aus Bronze, Erzeugnisse des

Hallstatt-Kulturkreises, s. Bronzegefäße

§ 3-

Hubert Schmidt.

Becken aus Bronze. Kesseiförmige Ge-

fäße mit beweglichen Bügelhenkeln. Hall-

stattkulturkreis. S. Bronzegefäße § 3 c. —
Griechische Fabrikate, mit Greifenproto-

men. S. Bronzegefäße § 4 a. — Flache,

mit und ohne aufrecht stehenden Hand-
haben am Rande; fein verziert. Griechisch

5. Jh. v. Chr. Ebenda § 4 b. — Italische

Fabrikate aus republikanischer und Kaiser-

zeit. Ebenda § 6 b u. c. — Nachrömische
Fabrikate der Verfallzeit. Ebenda § 7 a. —
Fränkisch-alemannische Erzeugnisse des

7. u. 8. Jhs. n. Chr. Ebenda § 7 b. — Vgl.

auch ,, Kessel" u. ,, Schüssel".

Hubert Schmidt.

Beda {673—735).
A. Leben 1—8. — B. W e r k e. I. Philo-

logische 9— 12. II. Naturwissenschaftliche und
chronologische 13— 19. III. Theologische 20—33.

IV. Hagiographische Schriften 34—37. V. Histo-

rische Originalwerke 38—45. VI. Gedichte 46—49.

VII. Briefe 50—51. — Ende 52—53.
A. L e b e n. §1. Was wir über das

Leben dieses größten Geschichtsschrei-

bers und Gelehrten des älteren eng-

lischen Mittelalters wissen, verdanken
wir fast ausschließlich der kurzen auto-

biographischen Notiz, die er seiner Historia

Ecclesiastica anfügte. Danach stand Beda
— über die Schreibung seines Namens:
Beda, Bieda, Bceda vgl. H. Zimmer Neues
Arch. d. Ges. f. alt. deutsche Geschichtsk.

16, 599—601 (1891) — 731 in seinem

59. Lebensjahr, war also 672 oder wahr-
scheinlicher 673 geboren. Im Nordosten
von England, in der heutigen Grafschaft

Durham, südlich vom Tyne und unfern der

Nordseeküste stand seine Wiege, in der

Gegend, wo ein Jahr darauf 674 Benedikt
Biscop das Kloster Wearmouth und 682

das einige englische Meilen entfernte

Schwesterkloster Jarrow gründete. An-
scheinend früh verwaist, wurde B. von
seinen Verwandten mit sieben Jahren

(679 od. 680) dem Abt Benedikt zu Wear-
mouth und später dessen Stellvertreter in

Jarrow und Nachfolger in der Abtswürde
Ceolfrith zur Erziehung übergeben.

§ 2. Auf der Synode von Whitby 664
war der langdauernde Streit zwischen der

schottisch-irischen und römischen Kirche

in Britannien zugunsten der letztern ent-

schieden und durch die Vereinigung der

nord- und südhumbrischen Kirchen der

Grund zu einer englischen Nationalkirche

gelegt worden, die in engste Verbindung

mit Rom gebracht wurde (Stephens and
Hunt, Hist. of the Engl. Church 1, noff.).

Während in Schottland die keltische Kirche

sich noch weiter behauptete, wurde in ganz

England die Regellosigkeit des schottisch

-

irischen Kirchenwesens, dessen Vertreter
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mehr umherziehende Missionare oder Ein-

siedler als Priester und Seelsorger waren,

durch die straffe Organisation der römi-

schen Diözesankirche ersetzt. Der ehr-

geizige Wilfrith, der auf dem Festland den

Geist der römischen Kirche in sich auf-

genommen hatte, wurde Bischof von York;

Theodor von Tarsus brachte als erster Erz-

bischof von Canterbury die Neuordnung

der englischen Kirche im Sinne Roms zur

Durchführung und gründete, unterstützt

durch Hadrian von Nisida, Klöster nach

der Regel des Benediktinerordens und

Schulen, die bald zu regen Pflanzstätten

klassischer Bildung wurden. Hier wurde

nicht nur das Studium der Heiligen Schrift

betrieben, sondern auch Grammatik, Metrik,

Astronomie und die Berechnung der Kir-

chenfeste gelehrt, und manche ihrer Schüler

beherrschten Latein und Griechisch so gut

wie ihre Muttersprache (Hist. Eccl. 4, 2,

ed. Plummer S. 204 f
. ; 5, 8; 5, 20).

§3. BenediktBiscop (628 ?—90)

war einer der eifrigsten Vorkämpfer der

neuen Richtung. Er hatte mehrere Rom-
reisen gemacht, war eine Zeitlang Mönch
auf der Insel Lerins bei Cannes gewesen

und hatte die Disziplin des klösterlichen

Lebens hier persönlich kennen gelernt,

hatte dann auf des Papstes Wunsch Theo-

dor 669 als Führer und Dolmetscher nach

England begleitet und war zwei Jahre Abt
des Petersklosters in Canterbury gewesen

(Hist. Abb. 3. 4, ed. Plummer S. 366—68).

Als er darauf seine Klöster Wearmouth und

Jarrow als Pflegestätten geistlicher Diszi-

plin und gelehrter Bildung im Norden
gründete, ließ er für den Bau und die Aus-

stattung derselben geschulte Arbeiter und
Kirchenschmuck aus Gallien kommen; von

seinen fünf Auslandsreisen brachte er

reiche Bücherschätze heim, die der Grund-
stock der Bibliothek von Wearmouth und
Jarrow wurden. Innumerabilern librorum

omnis generis copiam adportavit, heißt es

namentlich von seiner vierten Romreise im

J. 678 (Hist. Abb. 6) ; und bei seinem Tode
legte er den Mönchen dringend ans Herz,

daß die von ihm gesammelte Bibliothek

(Bibliothecam, quam de Roma nobüissimam
copiosissimamque advexerat) vollständig er-

halten und nicht beschädigt oder zerstreut

werde (ebd. 11). Ceolfrith, bisher Abt von

Jarrow, seit 689 Benedikts Nachfolger als

Abt beider Klöster, setzte sein Werk im
gleichen Geiste fort und vermehrte die

Bibliothek noch bedeutend. In kirchen-

politischer Hinsicht herrschte in dem
Kloster natürlich die entschieden römische
Richtung, ohne daß darum die Fühlung
mit der benachbarten schottischen Kirche
verloren ging, wie Ceolfriths Brief an den
Piktenkönig Naiton oder Nechtan erkennen
läßt (Hist. Eccl. 5, 21).

§ 4. Dies waren die Zeitumstände, unter

denen B. aufwuchs, die geistige Atmo-
sphäre, die er atmete, die Faktoren, die

für seine kirchliche Richtung und seine

Wirksamkeit als Gelehrter maßgebend
wurden. Es entspricht der in seinem

Kloster herrschenden Stimmung, wenn er

in seiner Kirchengeschichte zB. in der Be-

urteilung des schottisch -römischen Streits

entschieden auf römischer Seite steht,

ohne doch den objektiven Blick des Histo-

rikers für die Verdienste und Vorzüge der

schottisch-irischen Missionsprediger zu ver-

lieren. Seine vielseitige literarische Tätig-

keit aber und seine staunenswerte Belesen

-

heit wären undenkbar ohne eine solch

reichhaltige Büchersammlung, wie sie ihm
zu Wearmouth und Jarrow zu Gebote stand.

§ 5. Früh durch Gelehrsamkeit und
Frömmigkeit ausgezeichnet, wurde Beda
schon mit 19 Jahren (691 oder 692), also

unter dem kanonischen Alter (25 J.), zum
Diakon und mit 30 Jahren (702 od. 703)

zum Priester geweiht. Von gelegen fliehen

kleineren Reisen, wie nach Lindisfarne und
York, abgesehen, hat er fortan sein ganzes

Leben in der Klostereinsamkeit von Jarrow
zugebracht, ein stilles Gelehrtenleben, dem
Dienste Gottes, dem Studium der Schriften,

der Lehrtätigkeit und der Schriftstellerei

gewidmet. ,, Neben der Befolgung der

Ordensregel und der täglichen Pflicht des

Singens in der Kirche war das Lernen,

Lehren und Schreiben meine einzige Freu-

de", so sagt er selbst an seinem Lebens-

abend.

§ 6. Von dem Umfang seiner Studien

und seiner Belesenheit zeugt die Zahl der

Quellenschriften, die er für seine Werke
benutzte. Seine Interessen und Kennt-

nisse erstreckten sich über die verschieden-

sten Wissensgebiete. Seine gründliche Be-
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herrschung des Griechischen ergibt sich

aus der Tatsache, daß er bei der Revision

seines Kommentars zur Apostelgeschichte

(s. unten § 23,4) die lateinischen Über-

setzungen beständig mit seinem Graecum

exemplar verglich. Auch sonst wird uns

Bcdas Kenntnis des Griechischen durch

viele Stellen in seinen Werken bezeugt

(s. die Zusammenstellung bei Plummer,

Ausg. d. HEccl. I S. LIV A. 3 u. 5).

Aus der gelegentlichen Anführung hebräi-

scher Wörter darf man schließen, daß ihm

auch die Elemente dieser Sprache nicht

fremd waren.

§ 7. Als Lehrer und als Mensch muß
B. höchst imponierend und anregend ge-

wesen sein. In seinen theologischen Schrif-

ten kommt er immer wieder darauf zurück,

daß der Lehrer das, was er andern bei-

bringen wolle, zuerst selbst üben müsse,

daß das Leben nicht mit der Lehre im

Widerspruch stehn dürfe (Belege bei

Plummer Introd. XXXVI, Anm. 3). Und
in dem Leben Alkuins wird Beda das

Zeugnis ausgestellt: „Ouicquid verbo do-

cuit, exemplo roboravit"(MGS. 15, 187;

Monum. Alcuin. 10). Mehrere der be-

kanntesten damaligen Kirchenmänner ge-

hörten zu seinen Schülern und wurden
nachher seine Freunde: Nothhelm, später

Erzbischof von Canterbury, Ecgberht,

Erzbischof von York, ferner Hwsetberht

und Cuthberht, die nacheinander Äbte von
Wearmouth waren. Aus der von Ecgberht

gegründeten Schule von York ging Alkuin

hervor, der in einem Brief an die Mönche
von Wearmouth und Jarrow 793 der

jungen Generation das Vorbild Bedas als

das Muster von Gelehrsamkeit und Fröm-
migkeit vorhielt (Monum. Ale. S. 200). Und
durch Alkuin, den Begründer des fränki-

schen Unterrichtssystems, reicht der Ein-

fluß von Bedas Lehrtätigkeit über den

Kanal hinüber nach Frankreich und an
den Hof Karls des Großen.

§ 8. Bedas literarische Wirksamkeit
war ebenso fruchtbar wie vielseitig; sie

bewegt sich fast auf allen Gebieten des

damaligen Wissens. Am Schluß seiner

Historia Ecclesiastica 5, 24 zählt er nicht

weniger als 39 Schriften auf, die er bis

731 verfaßt hatte. Dazu kommen noch
einige weitere, die in seinen letzten Lebens-

jahren entstanden, oder die er in jener Auf-

zählung vergessen hatte.

Seine Werke sind philologischen, natur-

wissenschaftlichen, chronologischen, theo-

logischen, hagiographischen, historischen

oder poetischen Inhalts. Über ihre zeit-

liche Reihenfolge vgl. Werner, Beda 226 ff.

;

Plummers Ausg. d. HEccl. I, S. CXLV ff.

Bei der nachfolgenden Zusammenstellung

von B.s Schriften habe ich mich in der

Fassung der Titel möglichst an seine eig-

nen Benennungen in der erwähnten Liste

HEccl. 5, 24 gehalten.

B. Werke. I. Philologische
Werke. § 9. Zu seinen frühesten Er-

zeugnissen gehören einige Schriften philo-

logisch-pädagogischen Inhalts.

De Orthographia (hrsg. v. Giles, Bedae

Opera omnia 6, I—39; beste Ausg. v.

H. Keil Grammatici Latini 7, 261—94;

1880) behandelt nicht bloß die Recht-

schreibung, sondern ist ein lexikalisch an-

gelegtes Verzeichnis lateinischer und grie-

chischer Wörter mit Bemerkungen über

ihre Bedeutung, syntaktische Funktion,

ihr grammatisches Geschlecht und ihre

Orthographie. Der Wortgebrauch wird

zum Teil durch Beispiele aus lat. Schrift-

stellern erläutert. Das Werkchen ist offen-

bar aus Bedas pädagogischen Erfahrungen

erwachsen und für Lehrzwecke bestimmt

gewesen; aber es ist ungleichmäßig durch-

geführt und beruht zum größten Teil, wie

Keil (a a 0. 223 f.) nachgewiesen hat,

auf älteren Autoren. Aus Charisius hat er die

Namen der von ihm erwähnten Grammati-

ker und die meisten der Beispiele aus den

klassischen Schriftstellern entlehnt. Die

Bemerkungen über die Buchstaben und

die Präpositionen stammen entweder aus

Diomedes oder aus Dositheus. Sehr viel

hat er aus der Orthographie des Caper

geschöpft, und die alphabetisch geord-

neten Regeln des Agroecius hat er fast

vollzählig in sein Buch übernommen.

Seine eignen Zutaten beschränken sich auf

Beispiele aus der Heiligen Schrift und den

Kirchenvätern.

§ 10. Einen Abriß der Metrik gibt

B. in der Abhandlung De Arte Metrica,

die gleichfalls Unterrichtszwecken diente.

(Hrsg. v. Giles aaO. 6, 40—79. Beste

Ausg. v. H. Keil Gramm. Lat. 7, 227

—

60;
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1880.) Da B. am Schluß dieser Schrift

Cuthberht seinen conlevita nennt, er selbst

also damals noch levita, dh. Diakon, war,

muß sie zwischen 691 und 703 entstanden

sein, und aus der gleichen Zeit dürfte De
Orthographia stammen, für deren Datierung

wir keinen sichern Anhaltspunkt haben.

Wie dieses letztere Werk, so ist auch

De Arie Metrica großenteils ein Auszug
aus älteren Autoren. Nach einer Einlei-

tung über die lat. Buchstaben (Kp. 1)

handelt B. im ersten Teil ausführlich über

Silbenquantität (Kap. 2—8), wobei vor-

wiegend Donat und seine Ausleger Pom-
peius und Sergius, sowie Servius, Victori-

nus und vereinzelt Charisius benutzt wer-

den. Es folgt ein Kapitel (9) über Vers-

füße und dann im zweiten Teil eine ein-

gehende Abhandlung über die einzelnen

Versarten. Dabei wird zunächst besonders

ausführlich der Bau des Hexameters und
Pentameters besprochen (Kp. 10— 16) im
Anschluß an Donat, Pompejus, Sergius,

Mallius Theodorus, Audax und Victorinus;

dann werden verschiedene Versarten jün-

gerer Hymnendichter erörtert (Kp. 17—23),

wobei B. sich hauptsächlich an Mallius Theo-
dorus, daneben auch an Victorinus und
Audax anlehnt. Kp. 24 handelt über den
Unterschied von Metrum und Rhythmus
nach Audax. Das Schlußkapitel 25 über

die drei Dichtungsgattungen (die ,,drama-
tische", „erzählende" und „gemischte")

ist Diomedes entnommen. Die aufge-

stellten Regeln werden durch zahlreiche

Zitate fast ausschließlich aus christlichen

Dichtern erläutert: Juvencus, Ambrosius,

Prudentius, Paulinus, Prosper, Sedulius,

Venantius Fortunatus, Arator werden er-

wähnt, aber nicht überall sind die Autoren
angegeben; von klassischen Dichtern ist

nur Virgil häufiger vertreten.

§ II. Die obige Zusammenstellung der

zu den einzelnen Abschnitten benutzten

Vorlagen, die sich auf Keils Einzelnach-

weise stützt, gibt uns einen guten Einblick

in Bedas Arbeitsweise Sie ist typisch für

die meisten seiner pädagogischen und ex-

egetischenWerke Sie zeugt von den gründ-
lichen Vorstudien, die er zur Abfassung
seines Lehrbuchs gemacht hatte, nicht

minder aber von der weitgehenden, großen-

teils wörtlichen Abhängigkeit seinen Vor-

gängern gegenüber. Die meisten der von
ihm benutzten Schriftsteller zitiert er ge-

legentlich mit Namen, ohne jedoch in allen

Einzelfällen seine Verpflichtungen anzu-

deuten. Originell sind in manchen Punkten
seine Ausführungen über die Versarten der

jüngeren Dichter, originell ist auch die Aus-
wahl und Gruppierung des Inhalts. Durch
das Ansehn, das B. im MA. genoß, hat

aber dieses wie viele andere seiner Lehr-

bücher für die Verbreitung mancher darin

vorgetragenen Auffassungen, selbst wenn
sie nicht sein geistiges Eigentum waren,

eine maßgebende Vermittlerrolle gespielt.

§ 12. An die Darstellung der Metrik hat

B. einen Abriß der biblischen Stilistik
angeschlossen: De Schematibus et Tropü
Sacrae Scripturae. (Hrsg. v. Giles 6, 80—98.

Beste Ausg. v. Halm Rhetores Latini

Minores 607—18; 1863.) Nach der Angabe
des Verzeichnisses am Schluß der Hist.Eccl.

gehört dieser Traktat mit der Metrik enger

zusammen (,,librum de metrica arte, et huic

adiectum alium de schematibus sive tropis"),

wird also um die gleiche Zeit wie jene,

zwischen 691 u. 703, entstanden sein. Er

enthält Erörterungen über stilistische Figu-

ren (wie Prolepsis, Zeugma, Asyntheton,

Polysyntheton, Anaphora, Paronomasie,

Klimax ua.) und Tropen (Metapher, Met-

onymie, Synekdoche, Anastrophe, Paren-

these, Hyperbel, Allegorie, Parabel usw.),

die durch zahlreiche Belege aus der Heiligen

Schrift erläutert werden. B. wählt Bei-

spiele aus der Bibel, um zu zeigen, daß alle

in den klassischen Schriftstellern auftreten-

den Redefiguren und Tropen sich auch

schon und noch ausdrucksvoller in der viel

älteren Bibel nachweisen lassen. Dabei legt

er die lateinische Übersetzung zugrunde;

aber unter 'Paronomasie' zitiert er ein Wort-

spiel des hebräischen Textes in der Ur-

sprache, weil es in der Übersetzung nicht

wiederzugeben ist. Diese biblischen Belege

für die einzelnen Redefiguren beruhen, wie

bei der Orthographie, wohl auf eignen Samm-
lungen Bedas; sonst lehnt sich die Ab-

handlung in ihrer Anlage an Donat an.

II. Naturwissenschaftliche
und chronologische Werke. §13.

Die Schrift De Natura Rerum (hrsg. v.

Giles 6, IOO—122) enthält einen Abriß der

Kosmographie in 51 kurzen Ka-
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piteln. Für die Beurteilung ihrer Ent-

stehungszeit und ihres Zwecks ist ihre Er-

wähnung in dem Vorwort zu De Temporum
Ratione (725) beachtenswert: „De natura

rerum et ratione temporum, duos q u n -

dam stricto sermone libellos discenti-
b u s , ut rebar, necessarios composui"

(Giles 6, 139). Daraus geht hervor, daß das

Werk ein kurz gefaßtes Lehrbuch sein

sollte, und daß seine Abfassung damals

schon weiter zurück lag; und da es sowohl

hier wie in dem Verzeichnis am Schluß der

Kirchengeschichte mit De Temporibus zu-

sammen genannt wird, so dürfte es (trotz

Plummer, Ausg. d. Hist. Eccl. I S. CXLIX)
etwa in der gleichen Zeit wie dieses (vor

703) entstanden sein.

Bedas Vorbild bei der Abfassung die-

ses kosmographischen Lehrbuchs war Isidors

De Natura Rerum, worauf nach Welzhofer

etwa ein Drittel des Ganzen zurückgeht.

Ein paarmal zieht er auch Isidors Ety-

mologiae heran. Außerdem hat er Plinius

Naturalis Historia Buch 2—6, wovon ihm
eine vorzügliche Handschrift in seiner

Klosterbibliothek zur Verfügung stand,

stark benutzt, vor allem das 2. Buch.

(S. die Nachweise bei Werner, Beda 108 ff.

und deren Zusammenstellung bei K. Welz-

hofer, Bedas Zitate aus der Nat. Hist. des

Plinius, Abh. aus d. Gebiet d. klass. Alter

-

tumswiss., Festschr. f. Christ, München
1891, S. 40; s. auch S. 26. Ferner Mani-
tius I 77 f.)

Der Verfasser beginnt mit der Erschaf-

fung der Welt und behandelt dann nach-

einander in knapper Form die Elemente,

das Himmelsgewölbe, die Weltzonen und
Weltgegenden, die Sterne, ihre Arten und
ihre Bewegung, den Tierkreis, die Sonne, den
Mond und Mondwechsel, Sonnen- und Mond-
finsternisse, Kometen, Luft, Winde, Donner
und Blitz, Regenbogen, Wolken, Regen,

Hagel und Schnee, Wetterprognose, Pest-

krankheiten, Wasser, Meer, Ebbe und Flut,

Rotes Meer und Nil, die Erde, ihre Kugel-

gestalt und Breitengradeinteilung, Erdbeben
und Vulkane, endlich die Erdteile. Genaue-
res über den Inhalt s. beiWerner 107—21.

§ 14. Dem Lehrbuch der Wtltkunde rei-

hen sich zwei Darstellungen der Zeitkunde
in einem kürzeren und einem ausführliche-

ren Werke an.

In der älteren Schrift De Temporibus

(hrsg. v. Giles 6, 123—38), die nach Kp. 14

im J. 703 verfaßt war (vgl. dazu auch
Plummer, Ausg. d. HEccl. I S. CXLVI) und
nach der eben (§ 13) erwähnten Angabe des

Verfassers gleichfalls Unterrichtszwecken

dienen sollte, gibt B. zunächst einen kurzen

Abriß der allgemeinen, astronomischen

Chronologie, die dann im zweiten

Teil in die konkrete Chronologie der Haupt

-

ereignisse der Menschenzeitalter übergeht.

Das Vorbild für die Anlage beider Ab-
schnitte war wieder Isidor, und zwar für

Kp. 1—5: Etym. 5, 29—33 u. Nat. Rer.

2—6; für 6—10: Et. 5, 33—35; 6
,

l 7 u -

NRer. 4. 7. Außerdem ist Macrobius Sat.

I, 12— 17 (f. Kp. 2 u. 10) und Plinius

NH. 2, 188. 186 (f. Kp. 2 u. 7) benutzt

(s. Manitius Jj).

Die Schilderung der sechs Weltalter in

der kleineren Chronik Bedas, De
Temp. \y—22, ist im wesentlichen identisch

mit der gleichartigen Darstellung in Isidors

Etym. 5, 39. Einige Stellen sind aus Isidors

größerer Chronik entnommen, ein paar

andere stammen aus der Bibel oder aus der

Chronik des Eusebius-Hieronymus (s. G.

Wetzel, Die Chroniken des Baeda, Dissert.

Halle 1878, S. 41). Originalen Wert hat

die Arbeit nicht. Die Zeitrechnung gründet

sich in dieser kleineren wie später in der

größeren Chronik (unten § 18) auf die

Zählung der Jahre von der Erschaffung der

Welt. Bemerkenswert ist aber, daß B.

dabei hier wie dort nicht mit Isidor der

Zählung der offiziell anerkannten Septua-

ginta folgt, sondern im Anschluß an Augu-
stin sich für die ziemlich abweichende Rech-

nung der Bibelübersetzung des Hieronymus

entscheidet, die nach dem hebräischen Ur-

text angefertigt war. Doch führt er da-

neben die Jahre nach der Septuaginta an.

(Beste Ausg. v. Mommsen MG. Au ct.

Antiqu. 13, 247fr.)

§ 15. Die Jahreszählung nach der hebrä-

isch -hieronymianischen Bibel zog ihm von

Seiten gewisser Eiferer, die anscheinend

dem Kreise Bischof Wilfriths von York
nicht fernstanden, den Vorwurf der Ketze-

rei zu. Sie warfen ihm vor, er leugne, daß
Christus im sechsten WT

eltalter Mensch gt -

worden sei. B. verteidigte sich entrüstet

gegen diese Anschuldigungen in der Epi-
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stola ad Plegwinum vom J. 708. (Hrsg. v.

Giles 1, 144—54. Die Datierung stützt sich

auf die Bemerkung „opusculum meum de

Temporibus, quod ante quinquen-
n i u m edidi" S. 145: vgl. dazu Plummer,

Ausg. d. Hist. Eccl. I S. CXLVI.)

§ 16. Auf Wunsch der Mönche, denen

die erste chronologische Schrift gar zu

knapp war, hat B. dieselbe dann später zu

einefii ausführlichen Hand-
buch der Chronologie unter dem
Titel De Temporum Ratione erweitert

(hrsg. v. Giles 6, 139—342). Es ist 725

geschrieben (vgl. Kp. 49. 52. 58), aber die

angehängte Chronik wurde in einem kurzen

Zusatz bis 729 fortgeführt. Dieses größere

Werk zeigt im wesentlichen die gleiche An-
ordnung des Stoffs wie der Abriß De Tem-
poribus (§ 14), aber ist viel ausführlicher,

durch zahlreiche neu eingefügte Abschnitte

erweitert, im ganzen fast dreizehnmal so

lang als jener und enthält ein völliges

System der Zeitrechnung mit eingehender

Begründung.

§ 17. Der erste, astronomisch-chro-

nologische Teil geht aus von der Finger-

rechnung, den Ziffern, der Zeiteinteilung

im allgemeinen und den Gewichten; er

handelt dann über Tag und Nacht, Woche
und Weltwoche. Monat (mit besondern

Kapiteln über die Monate der Juden,

Ägypter, Römer, Griechen und Angeln),

Monatszeichen des Tierkreises, Mondlauf
und seine Bedeutung für den Kalender,

über Sonnen- und Mondfinsternisse, den
Einfluß des Mondes auf Ebbe und Flut,

über Äquinoktien und Solstitien, die un-

gleiche Länge der Tage und ihre Ursache,

die fünf Weltzonen, vier Jahreszeiten, Jahr
und Schaltjahr, den 19 jährigen Zyklus und
seine Einteilung, die Rechnung nach Christi

Geburt, die Indiktionen und Epakten, den

Jahresanfang und schließlich die Oster-

rechnung, die theoretisch wie praktisch

gleich gründlich erörtert wird. (Ausführ-

licheres über den Inhalt s. bei Werner
122—42).) Die Berechnung der christlichen

Feste, insbesondere des Osterfestes, war ja

ein Hauptzweck dieser chronologischen

Schriften, und vielleicht hat gerade der

Streit um die Datierung des Osterfestes,

für den sich Beda immer auffallend stark

interessiert hat, den Anstoß zu seiner Be-

schäftigung mit diesem Gegenstand ge-

geben, zumal die keltischen Kirchen, nach-

dem der Streit auf der Synode von Whitby
664 für England zugunsten der römischen

Rechnungsweise entschieden war, in ihren

eignen Ländern noch bis ins 8. Jh. an

ihrer angestammten Berechnung festhielten.

Wie bei dem kürzeren Werk (§14) waren
die Hauptvorlagen Bedas in diesem ersten

Teil wieder die entsprechenden oben er-

wähnten Abschnitte aus Isidors De Natura

Rerum und Etymologiae (s. die Nachweise

b. Werner 122 ff.). Auch Macrobius wird

wieder benutzt und Plinius Nat. Hist. 2—

6

mehrfach in größerem Umfange ausge-

schrieben (Nachweise b. Welzhofer 40).

Weitere Quellen b. Manitius I 78.

§ 18. Das ,,Chronicon sivedesexhuius

seculi aetatibus" (beste Aufg. v. Mommsen
MGS. Auct. Antiqu. 13, 247 ff.) ist, wie die

kurzeWeltchronik'm DeTemporibus, ein inte-

grierender Bestandteil des Werks (Kp. 66 ff.),

aber ganz bedeutend ausführlicher als jene.

In der Gruppierung der weltgeschichtlichen

Begebenheiten folgt B. auch hier wieder

Isidor, der in seiner Chronik zum ersten

Mal die Einteilung nach sechs Weltaltern

durchgeführt hatte. Die Anregung dazu

hatte Isidor von Augustin erhalten, der im
Gegensatz zu der früher üblichen Gliede-

rung der Weltgeschichte in Perioden von

gleicher Dauer zu je 1000 Jahren in seiner

Civitas Dei eine neue Abgrenzung in un-

gleich lange Epochen nach hervorragenden

Ereignissen begründet hatte. Beda geht

in der Erklärung und Begründung der Ein-

teilung auf Augustin selbst zurück, den er

auch sonst mehrfach benutzt und zitiert,

und an den er sich in seinen geschichts-

philosophischen Anschauungen und in der

allegorischen Schriftauslegung auch sonst

gern anschließt. (Vgl. G. Wetzel, Die

Chroniken des Baeda, S. 43. 36 f.)

Für den weltgeschichtlichen Stoff selbst

ist die Bibel seine wichtigste Quelle und

zwar in der lat. Übersetzung des Hierony-

mus, der er als der hebraica veritas vor der

offiziell anerkannten Übertragung der Sep-

tuaginta den Vorzug gibt (s. oben § 14)..

Für die Darstellung der ersten beiden

Weltalter ist diese Bibelübersetzung fast

seine einzige, für die jüdische Geschichte

im dritten, vierten und fünften Weltalter
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seine Hauptquelle, die er meist wörtlich

benutzt (Wetzel 12 f.). Neben der Bibel

kommt vor allem die Chronik des Eusebius

in der Überarbeitung des Hieronymus als

Quelle in Betracht, nächstdem auch die

Weltchronik des Orosius, diese insbesondere

von Christi Geburt bis zur Einnahme Roms
durch Alarich. Beide schreibt er in aus-

gedehntem Maße wörtlich aus, bisweilen

sie miteinander verbindend (Wetzel 14Ü)
Wichtige Quellen sind ferner Marcellinus

Comes, Isidor und die Pontifikalbücher.

Weiterhin kommen Prosper Aquitanus, Eu-

sebius' Kirchengeschichte bearb. v. Rufin,

Arnobius, Josephus, Eutrop, Dionysius,

Gregor, Gildas ua. in Betracht (s. Wetzel

uff. Mommsen 227 ff.).

§ 19. Die beiden Chroniken des Beda

sind demnach lediglich Kompilationen,

die der ausgedehnten Belesenheit und dem
Fleiß des Verfassers das beste Zeugnis aus-

stellen, aber bei ihrer weitgehenden, großen-

teils wörtlichen Anlehnung an bekannte

Vorlagen jedes selbständigen Wertes als

Geschichtswerke crmangeln. Ihre Bedeu-

tung liegt darin, daß sie aus den Werken
der früheren, allerdings fast ausschließlich

christlichen oder jüdischen Historiker alles

Wissenswerte in nicht ungeschickter Weise

zu knappen, übersichtlichen Kompendien
zusammenfassen und dadurch die ersten

Versuche einer Universalgeschichte auf

englischem Boden werden. Darauf beruht

auch die Beliebtheit und große Verbreitung,

deren sie sich im MA. erfreuten (wie die

zahllosen Handschriften beweisen), und da-

her erklärt sich der weitreichende Einfluß,

den sie auf die späteren mittelalterlichen

Chronisten ausübten. (S. auch Manitius 8of
.)

III. TheologischeWerke. §20.

Die Mehrzahl von B.s Schriften ist theolo-

gischen Inhalts. Sie ziehen sich in langer

Reihe durch seine Hauptschaffenszeit von

709 bis an sein Ende. (s. Plummer, Ausg.

d. HEccl. I S. XLIX). Für uns kommen
sie weniger in Betracht, so daß von einem

Eingehn auf Einzelheiten hier abgesehen

werden kann.

Sie beschäftigen sich sämtlich mit der

Exegese der biblischen Bücher Alten und
Neuen Testaments, zerfallen aber der Form
nach in zwei Gruppen: eigentliche Kom-
mentare und Homilien.

§ 21. Erhalten sind uns die fol-

genden Kommentare zum Alten
Testament (hrsg. v. Giles Bd. 7—9)

:

1. In prineipium Genesis, usque ad nati-

vitatem Isaac et eiectionem Ismaelis, libri

IV. Hrsg. v. Giles 7, 1—224. Nach Plum-
mer (Ausg. d. HEccl. I S. CXLIX) 720
entstanden. Der Kommentar reicht bis

Gen. 21. Inhalt bei Werner, Beda 152—61.

2. De Tabernaculo et vasis eius ac vestibus

sacerdotum, libri III. Ausg. Giles 7, 225

bis 367. Vor der Schrift De aedificatione

Tempil (Nr. 5), also wahrscheinlich vor 729,

entstanden (Plummer CL). Stark allego-

rische Deutung. Inhalt b. Werner 161—68.

3. In primam partem Samuelis, i. e. usque

ad mortem Saulis, libri IV. Ausg. Giles 7,

368—8, 231. Es sind 4. nicht 3 Bücher;

die Lesart III der Textausgaben in dem
Verzeichnis am Schluß der HEccl. ist nach
den Hss. C. 2 . D ua. in IUI zu ändern

(vgl. Plummers Varianten u. Anm. z. d.

Stelle). Buch 1—3 ist vor, Buch 4 nach
dem Tode Ceolfriths Juni 716 entstanden

(Plummer XV f. CXLVIII). Die Schrift

zeichnet sich durch besonders kühne Alle-

goristerei aus (s. unten § 29). Inhalt b.

Werner 168—72.

4. In Regum librum XXX quaestiones.

Ausg. Giles 8, 232—61. In dieser Schrift

gibt B. auf Bitten seines Freundes Nothhelm
Erklärungen von 30 Stellen der Bücher
Samuelis und der Könige (die in der Vul-

gata zu einem Buch zusammengefaßt
werden). Undatierbar, aber vor 731.

Weiteres b. Werner 172.

5. De aedificatione Tempil oder De Templo
Salomonis, libri II. Ausg. Giles 8, 262—359.

Nach Plummer (aaO. CL) entstanden

zwischen 729 und 731. Inhalt b. Werner
172—74. Zur Kennzeichnung desselben

fügt B. im Verzeichnis seiner Werke dem
Titel die Worte hinzu: allegoricae expositi-

onis, sicut et cetera.

6. In Ezram et Neemiam, libri III.

Ausg. Giles 8, 360—9, 52. Entstanden

zwischen 725 u. 731 (Plummer CL). Die

beiden ersten Bücher enthalten den Kom-
mentar zu Esra, das dritte den zu Nehe-
mia. Inhalt b. WT

erner 174

—

j6.

7. In Proverbia Salomonis, libri III.

Ausg. Giles 9, 53— 185. Undatierbar, doch

vor 731. Inhalt b. Werner 178 f.
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8. In Cantica Canticorum, libri VII.

Ausg. Giles 9, 186—404. Vor 731 ent-

standen. Inhalt b. Werner 179 f.

9. In Canticum Habacuc, liber I. Ausg.

Giles 9, 405—26. Vor 73 1. Inhalt b. Werner

180—82.

10. In libnim beati patris Tobiae, liber I.

Dazu imVerzeichnis seiner Werke am Schluß

der HEccl. der Zusatz: explanationis alle-

goricae de Christo et ecclesia. Ausg. Giles 9,

427—44. Vor 731. Inhalt b. Werner 176 f.

§ 22. In dem Verzeichnis seiner Schriften

führt ßeda außerdem noch die Titel von

6 weiteren Kommentaren zu alttestament-

lichen Büchern auf, die uns nicht er-
halten sind : Capitula lectionum in Pen-

tateucum Mosi, Iosue, Iudicum; In libros

Regnm et Verba dierum; In librum beati

patris Iob\ In Parabolas, Ecclesiasten et

Cantica Canticorum] In Isaiam prophetam,

Ezram quoque et Neemiam; In Isaiam,

Danihelem, XII prophetas et partem Hiere-

miae, distinctiones capituloram ex tractatu

beati Hieronimi excerptas.

§ 23. Die folgenden Kommentare
zum Neuen Testament sind e r -

halten (hrsg. v. Giles Bd. 10— 12)

:

1. In Evangelium Marci, libri IV. Ausg.

Giles 10, 1—264. Entstanden zwischen 716

und 731, nach dem Samuel-Kommentar,
der 716 geschrieben wurde (oben § 21, 3),

und lange nach dem Lucas-Kommentar,
der ,,ante annos plurimos" verfaßt war.

(Vgl. Plummer aaO. CXLVIII.) Über den

Inhalt s. Werner 195 f.

2. In Evangelium Lucae, libri VI. Ausg.

Giles 10, 265— 11 ganz. Dieser umfang-
reichste von allen Kommentaren wurde
nach denen zur Apokalypse und Apostel-

geschichte, wahrscheinlich kurz vor dem
Samuel-Kommentar 716 geschrieben (Plum-

mer CXLVII). Inhalt b. Werner 194—99.

3. In Acta Apostolorum, libri II. Ausg.

Giles 12, 1—95. Wahrscheinlich zwischen

709 und 714 etwa, vor dem Lucas-Kommen-
tar entstanden (s. Plummer CXLVII).
Inhalt b. Werner 189—94.

4. Retractationes in Acta Apostolorum
(hrsg. v. Giles 12, 96—156); Verbesserungen

zu dem Kommentar über die Apostel-

geschichte, auf Grund einer sorgfältigen Ver-

gleichung des griechischen Originals. Die

Schrift wird in der Liste von 731 nicht er-

wähnt, ist also wahrscheinlich zw. 731 u.

735 geschrieben, jedenfalls aber ,,plures

annos" nach dem ursprünglichen Kommen-
tar zur Apostelgeschichte (vgl. Plummer
CLI).

5. In Epistulas VII catholicas, libri sin-

guli. Ausg. Giles 12, 157—336. Etwa
gleichzeitig mit dem Kommentar zur

Apostelgeschichte, zwischen 709 u. 714
etwa, entstanden. (Vgl. Plummer CXLVII.)
Inhalt b. Werner 20c—203.

6. In Apocalypsin sancti Iohannis, libri

III. Ausg. Giles 12, 2>^7—452. Vor dem
Kommentar zur Apostelgeschichte verfaßt,

anscheinend der früheste unter den Bibel-

kommentaren (vgl. Plummer CXLVII).
Inhalt b. Werner 186—89.

§24. Verloren sind uns 2 in der

Liste von 731 aufgeführte Schriften über

das Neue Testament: Exzerpte aus Augu-
stin über den Apostel Paulus (In apostolum

quaecumque in opusculis sancti Augustini

exposita inveni, cuncta per ordinem trans-

scribere curavi, sagt er), und Capitula lec-

tionum in totum NovumTestamentum, excep-

lo Evangelio. Auch die Übersetzung des

Johannesevangeliums, mit der B. nach

dem Bericht des Abtes Cuthberht (Plum-

mers Ausg. d. HEccl. I S. LXXV u.

CLXII) auf seinem Sterbebette beschäftigt

war, ist nicht auf uns gekommen.

§ 25. Eine zweite Gruppe unter den

theologischen Schriften B:s bilden seine

2 Bücher Homilien (hrsg. v. Giles

5. Bd.). Homiliae Evangelii nennt er selber

sie treffend; denn sie sind in der Haupt-

sache Auslegungen von neutestamentlichen

Textstellen und vielfach nur Auszüge aus

den Kommentaren. Über ihren Inhalt vgl.

Werner 199L, ihre Echtheit PlummerCLIII.

§ 26. Von der Topographie des
HeiligenLandes handelt ein kleiner

Traktat De Locis sanctis (hrsg. v. Giles 4,

402—43 mit engl. Übers.; krit. Ausg. v.

P. Geyer Itinera Hierosolymitana30i—24;

1898), der in der Liste HEccl. 5, 24 fehlt, aber

ebd. 5, 17 erwähnt wird und danach schon

„dudum" verfaßt war. Nach B.s eigner

Angabe (5, 17) ist er ein Auszug aus

Adamnans Schrift De Situ urbis Hieru-

salem. Er diente wohl Unterrichtszwecken.

§ 27. Bedas theologische Werke haben

ebensowenig selbständigen Wert wie die
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meisten seiner wissenschaftlichen Schriften.

Er selbst sagt im Anhang der Hist. Eccl.,

er habe sich bemüht, ,,cx opsuculis vene-

rabilium patrum breviter adnotare sive

etiam ad formam sensus et interpretationis

eorum superadicere". Seine Kommentare
sind zum großen Teil nur Auszüge aus

den Kirchenvätern, insbesondere Augustin,

Hieronymus, Ambrosius und Gregor (vgl.

Werner aaO.). Aber sie entfalten eine aus-

gedehnte theologische Belesenheit, und die

Zahl der von B. zitierten Schriftsteller ist

erstaunlich (s. die Liste bei Plummer,
Ausg. d. HEccl. I S. L, A. 3).

§ 28. Sehr anerkennenswert für diese

frühe Zeit ist sein richtiges Verständnis

für biblische Textkritik. Er

vergleicht beständig die Itala und Vulgata,

zieht manchmal sogar den griechischen

Text heran, beachtet die Varianten der

verschiedenen Handschriften und weist

auf fehlerhafte Lesarten und Textverderb-

nisse hin* (vgl. Plummer aaO. XIX. LIV ff.).

§ 29. Seine Auslegung der bibli-

schen Texte ist meist allegorisch
nach der Art, wie sie seit Origenes (185—254)
und seiner alexandrinischen Schule in der

Bibelexegese üblich geworden war. Hinter

dem wörtlichen Sinn des biblischen Textes

vermutet B. einen verborgenen, symboli-

schen; besonders das Alte Testament wird

symbolisch aufgefaßt, aber auch in den
Kommentaren zum Neuen Testament und
sogar zur Apostelgeschichte kommt diese

Art der Exegese zur Anwendung. B.s Aus-

legungen sind oftmals sehr willkürlich,

phantastisch und subjektiv; sie erreichen

den Gipfelpunkt der Kühnheit und Künstelei

vielleicht in dem Kommentar zu Samuel.

§ 30. In seinem Glauben ist B. streng
orthodox. Alle Ketzereien werden von
ihm aufs schärfste verurteilt, besonders

häufig der Arianismus und Pelagianismus.

(Eine Zusammenstellung der sonst noch
von ihm gebrandmarkten Ketzer gibt

Plummer aaO. LXII A. 3.) Hieraus er-

klärt sich wohl auch seine entschiedene

Abneigung gegen die keltische Osterrech-

nung, und wir begreifen seine Erregung,

als er einmal selber der Ketzerei bezichtigt

wurde (oben § 15). Auf der andern Seite

weist er auf die tröstliche Erscheinung hin,

daß die Ketzereien durch die Reaktion, die

sie unter den Rechtgläubigen erzeugen

eine segensreiche Wirkung üben: ohne sie

hätten wir die großen apologetischen Werk
der Kirchenväter nicht. (Plummer aaO.

LXIII.)

§ 31. Bemerkenswert ist Bedas S t el

lung zur antiken Literatur.
Wir sahen schon, daß er seine Beispiele in

De Arte Metrica in der größten Mehrzahl

der Fälle christlichen Dichtern entnimmt,

während von klassischen Autoren nur Vir-

gil häufiger zitiert wird (oben § 10). Das
ist kein Zufall, darin ist System. In den

übrigen Werken ist es ähnlich. Von den

klassischen Schriftstellern wird Ovid ge-

legentlich, Horaz, Homer ua. nur ein- bis

zweimal erwähnt, alle wahrscheinlich aus

zweiter Hand. Dagegen kannte er Virgil

näher, wie eine Reihe von Zitaten in der

Historia ecclesiastica beweisen; und Pli-

nius' Naturalis Historia wird in der Kirchen-

geschichte wie in den wissenschaftlichen

Werken häufiger verwertet. Aber im gan-

zen schwärmt B. nicht sehr für die Benut-

zung heidnischer Literatur durch christ-

liche Schriftsteller. Er ist nicht gerade

dagegen, aber meint, sie sei mit Vorsicht

zu genießen; denn die antiken Philoso-

phen seien vielfach die geistigen Väter der

Ketzer (s. die Belege bei Plummer LIII).

So verschwinden denn in der Kirchen-

geschichte die wenigen Entlehnungen aus der

antiken Literatur vollkommen gegenüber

den zahllosen Zitaten aus der HeiligenSchrift.

§ 32. Aber B.s dogmatische Orthodoxie

nimmt selten einen schroffen Charakter an

;

sie wird durch eine überall hervortretende

ehrliche Frömmigkeit und echte

Demut gemildert. Tugendstolzes Phari-

säertum ist ihm ebenso fremd wie selbst-

gefälliger Gelehrtendünkel; gern läßt er

sich von jedem seiner Mitbrüder belehren

und verbessern.

§ 33. Ein starker Sinn für das
Wunderbare, das überall ins mensch-

liche Leben hineingreift, tritt uns in allen

seinen Schriften entgegen, nicht nur in den

theologischen und hagiographischen, son-

dern auch in den historischen. B. ist in

diesem Punkte eben auch nur ein Kind
seiner Zeit. Dieser naive Wunderglaube
wirkt oftmals um so seltsamer, als ihm in

andern Dingen ein durchaus gesunder



BEDA

Menschenverstand und eine auf-

fallend nüchterne Urteilsfähigkeit gegen-

übersteht.

IV. Hagiographische Schrif-
ten. § 34. Ein kalendarisches Verzeichnis

der Märtyrerfeste des Kirchenjahrs, in dem
auch die Martern sehr ausführlich ge-

schildert werden, gibt B. in seinem Mar-
tyrologium (entstanden vor 731). Es ist

uns nur in einer Überarbeitung des Florus

von Lyon aus dem 9. Jh. erhalten (hrsg.

v. Giles 4, 16— 172), beruht auf den Acta

Martyrum, den Pontifikalbüchern und dem
Martyrologium des Hieronymus und ist

seinerseits der Ausgangspunkt für die zahl-

reichen späteren Martyrologien des Mittel-

alters geworden. Weiteres bei Werner

145—49. Ebert Allg. Gesch. d. Lit. d. MA.
I 646. Brandt Gesch. d. ae. Lit. in PGrundr.
- II 1053.

§ 35. Außer diesem Märtyrerkalender

hat B. einige Heiligenleben ge-

schrieben. Eine Vita et Passio sancti Ana-
stasii, die er in der Liste von 731 erwähnt,

ist uns nicht erhalten. Es war nach seinen

eignen Worten nur die Verbesserung einer

schlecht übersetzten und von einem Un-
fähigen noch schlechter überarbeiteten

griechischen Legende.

§ 36. Seine Vita et Passio sancti Felicis,

das Leben des hl. Felix von Nola (hrsg.

v. Giles 4, 173—201 mit engl. Übersetzung),

ist nur eine Prosawiedergabe der Carmina
natalitia des P a u 1 i n u s , einer Sammlung
von Lobliedern auf den hl. Felix, die

394—408 entstanden und in Hexametern
abgefaßt waren (vgl. über sie Ebert Allg.

Gesch. d. Lit. d. MA. I 302). B. wollte

durch seine kurze prosaische Bearbeitung

(in 8 Kapiteln) das Werk auch gewöhnlichen

Lesern zugänglich machen. Die Ent-

stehungszeit der Arbeit fällt vor 731; ein

weiterer Anhalt zur Datierung fehlt.

§ 37- Weit bedeutender und inter-

essanter ist die Vita sancti Cuthberhti, das

Leben des hl. Cuthberht von Lindisfarne

(hrsg. v. Giles 4, 202—357 mit engl. Über-
setzung). B. hatte schon zwischen 705 und
716 (vgl. Manitius 1 84) ein Gedicht De Mira-
culis S. Cuthberhti verfaßt (s. unten § 47),
aber darin nur die Wunder des Heiligen

verherrlicht. In der prosaischen Vita, die

um 720 entstand (Plummer CXLVIII), gab

er auch eine Darstellung seines übrigen

Lebens. Dadurch erhält das Werk für uns

geschichtlichen und kulturgeschichtlichen

Wert; es ist ein Vorläufer und eine Ergän-

zung der Kirchengeschichte.

Die Hauptquelle B.s ist ein älteres

Leben des Cuthberht von einem Mönch
von Lindisfarne (abgedruckt b. Giles 6,

357—82). Aber um in seinen Angaben
möglichst genau zu sein, legte B. sein

Werk außerdem einigen Mönchen vor, die

Cuthberht (f 687) persönlich gekannt hat-

ten, und verbesserte es nach ihren Angaben,

um es dann noch einer Versammlung der

Ältesten des Klosters Lindisfarne zur Be-

gutachtung zu unterbreiten, — ein Beweis

für die Gewissenhaftigkeit, mit der er hier

wie in seinen andern historischen Schriften

arbeitete. Trotzdem ist B.s Werk, wie

Plummer (aaO. XLVI) mit Recht bemerkt,

nicht gerade als eine Verbesserung seiner

Vorlage zu bezeichnen. Sprachlich ist es

allerdings wesentlich gewandter, sachlich

ist die schlichtere Darstellung des Mönchs
vorzuziehen. Die Wunder spielen bei B.

gar zu sehr die Hauptrolle; die natür-

lichsten Dinge werden von ihm zu Wundern
gestempelt. Anderseits bietet er doch auch

wirkungsvolle Zugaben, so besonders den

Bericht vom Tode Cuthberhts nach einem

Augenzeugen (Kp. $y—40). Auch kultur-

geschichtlich interessante Einzelschilde-

rungen von dem Leben der Mönche und
Einsiedler bietet B. in dieser Schrift.

V. Historische Original-
werke. § 38. Die Vita Cuthberhti

bildet den Übergang von den hagiographi-

schen zu den historischen Originalwerken.

Das Legendarische und Wunderbare spielt

auch in diesen vielfach eine bedeutende

Rolle. Die politische Geschichte tritt nur

in dem Hauptwerk stärker hervor, obschon

auch hier das kirchengeschichtliche Inter-

esse überwiegt. Eine vortreffliche Ausgabe

der historischen Originalwerke B.s mit

Einleitung, Varianten, Anmerkungen und

Glossar in 2 Bänden hat C. Plummer
veranstaltet (Oxford 1896).

§39. In der Historia Abbatum mona-

sterii in Wiremutha et Gyrvum gibt B. eine

Geschichte seines eignen Doppelklosters

unter den Äbten Benedikt, Ceolfrith,

Eosterwine, Sigfrith und Hwaetberht.
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(Hrsg. v. Giles 4, 358—401 mit engl. Über-

setzung. Beste Ausg. v. Plummer mit

kritischem Apparat, s. § 38.) Das Werk
schließt mit dem Tode Ceolfriths und der

Erwählung Hwactberhts 716, ist also nach

diesem Jahr, aber vor 731 verfaßt, da es

HEccl. 5, 24 erwähnt wird.

B. benutzte zum Teil eine uns erhaltene

Gedächtnisschrift auf Ceolfrith von einem

Mönch seines Klosters (hrsg. v. Giles 6,

416—32; beste Ausg. v. Plummer aaO.

388—404 mit krit. Apparat). Er hat

vieles an seiner Vorlage gekürzt, aber

anderseits wertvolle eigne Zutaten hinzu-

gefügt, wie die rührende Abschiedsszene

zwischen den beiden Äbten Benedikt und
Sigfrith auf ihrem Sterbelager. Kultur-

geschichtlich interessant ist namentlich

seine Schilderung von Benedikts frucht-

barer Wirksamkeit. Da er in diesem Werk
meist Selbsterlebtes aus seiner unmittel-

baren Umgebung berichtet, so hat dasselbe

einen bedeutenden Quellenwert. Es ist

die älteste Klostergeschichte Englands und
eine Vorarbeit zu seiner Kirchengeschichte.

§ 40. Die Historia Ecclesiastica gentis

Anglorum in 5 Büchern (nach 5,23 im J.

731 vollendet) ist nicht nur B.s umfang-

reichstes, sondern zweifellos auch sein be-

deutendstes Werk. (Hrsg. von Holder,

Freiburg i. B., o. J., 2. Ausg.; gut, aber

nur Text. Beste kritische Ausg. v. Plum-
mer, s. § 38.) Es gibt die Geschichte der

angelsächsischen Kirche von ihren An-
fängen bis auf Bedas Tage mit starker

Berücksichtigung auch der politischen Ge-

schichte. In den einleitenden Kapiteln

(1, 1—22), wo über die Geschichte Bri-

tanniens und der britisch-irischen Kirche

bis zur Gründung der angelsächsischen

berichtet wird, ist B. nicht selbständig;

seine Nachrichten sind Exzerpte aus an-

dern Autoren, besonders Orosius, Eutrop,

Constantius' Leben des Germanus und vor

allem Gildas. Eutrop und Gildas erwähnt
er einmal (Kap. 8 bzw. 22), von seinen

zahlreichen sonstigen Verpflichtungen be-

merkt er nur im allgemeinen in der Vorrede

:

ex priorum maxime scriptis hinc inde

collectis ea, quae promeremus, didieimus.

Erst von 597 an ist seine Darstellung

originell, und hier hat sie einen hervor-

ragenden Quellenwert, ja, in sehr vielen

Fällen ist B. die einzige Autorität. Über
die Quellen, aus denen er seine Angaben
schöpft, berichtet er selbst in der Ein-

leitung. Danach stützte er sich bei der

Abfassung seines Werks auf mündliche und
schriftliche Mitteilungen seiner geistlichen

Freunde in allen Gegenden Englands, auf

Abschriften von Papstbriefen, die ihm sein

Freund Nothhelm aus Rom mitbrachte, und,

soweit der Norden in Betracht kam, auf

seine persönlichen Erinnerungen. Er be-

nutzte aber auch ältere legendarische und
kirchengeschichtliche Werke, wie die Vita

Fürsei (3, 19), die Wunder der Äbtissin

^Ethelburg von Barking (4, 7— 10) und
Eddius' Leben Wilfriths (5, 19). Das
letztere nennt er nicht; im übrigen gibt

er seine mündlichen und schritflichen Ge-

währsmänner entweder in der Vorrede

oder an den einzelnen Stellen meist ge-

wissenhaft an.

(Über B.s Verhältnis zu seinen Quellen

s. Werner 204— 10 für die Einleitung,

210— 13 für den Hauptteil. Ferner Plum-
mers Nachweise am Rand seiner Ausgabe,

sowie Bd. I S. XXIII. XXIV A 1. XLIV
A. 3. Speziell für die Einleitung s. C. W.
Scholl De ecclesiasticae Britonum Scotorum-

que historiae fontibus, Berl. u. Lond. 1851,

S. 21. Über sein Verhältnis zu den kelt.

Geschichtsquellen A. G. van Hamel De
oudste Keltische en Angelsaksische Ge-

schiedsbronnen, Amsterdamer Diss. 191 1,

s. 173—91-)

§ 41. In den ersten drei Büchern wird

die Einführung, Ausbreitung und Organi-

sierung der römischen Kirche in Britannien,

ihr Streit mit der schottischen Kirche, der

Sieg über dieselbe und die Gründung einer

einheitlichen englischen Nationalkirche ge-

schildert. Die Bedeutung des Werkes
nimmt zu, je mehr der Verfasser sich seiner

eignen Zeit nähert. Im 4. und 5. Buch
wächst sich die Darstellung zu einem vor-

trefflichen Gesamtbild der angelsächsischen

Kultur seit der Ankunft Theodors von
Tarsus (669) aus. Wohl nehmen die Bio-

graphien von Bischöfen, Äbten und Hei-

ligen mit Wundergeschichten und Visionen

einen breiten Raum in diesem Gemälde
ein, aber sie bilden einen integrierenden

Bestandteil desselben, insofern sie zeigen,

wie kräftig der christliche Glaube hundert
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Jahre nach seiner Einführung im angel-

sächsischen Volk bereits Wurzel gefaßt

hatte, und wie tief selbst die Gebildetsten

der Nation im Wunder- und Aberglauben

steckten.

§ 42. Als Historiker hebt sich B. von

den meisten frühmittelalterlichen Chro-

nisten weit ab. Ein pragmatischer Ge-

schichtsschreiber im Sinne des Thuky-

dides oder der Modernen freilich ist B.

nicht; das kann man von einem Mönch
des 8. Jhs., der in seiner Klostereinsamkeit

dem großen Getriebe der Politik fernstand,

auch kaum erwarten. Er schreibt Ge-

schichte von seinem einseitig kirchlichen

und manchmal etwas beschränkten mönchi-

schen Standpunkt aus, er kann sich bei

der Einschätzung der politischen Mächte

und Ereignisse von seiner klerikalen Brille

nicht frei machen; aber das gilt ja von den

meisten geistlichen Schriftstellern des frü-

hen Mittelalters. Man muß sich anderseits

doch auch wieder wundern, welch freien,

unbefangenen und weiten Blick er in

politischen und nationalen Fragen oftmals

hat. Dabei ist er von ernstem Wahrheits-

streben und von kritischem Geist gegen-

über seinen Quellen erfüllt. Er sucht

zwischen Tatsachen und Vermutungen zu

scheiden und bemüht sich, möglichst genau

zu berichten. Zugleich hat er das Streben

nach Objektivität und vorurteilsloser Ge-

rechtigkeit, das den echten Historiker aus-

zeichnet, in einem für seine Zeit ungewöhn-
lichen Grade verwirklicht. Nur hin und
wieder geht der Eifer mit ihm durch, so

wenn er die Osterdatierung und Form der

Tonsur der schottischen Christen bekämpft.

Im allgemeinen ist er auch gegen die

andersgläubigen Schotten tolerant und
gerecht in der Beurteilung ihrer Verdienste

als Pioniere des christlichen Glaubens.

Er rühmt Aidan (HEccl. 3, 15) und ver-

urteilt anderseits rücksichtslos König Ecg-

friths grausamen Krieg gegen die Pikten

(HEccl. 4, 26/24), obgleich dieser ein Wohl-
täter seines Klosters gewesen war.

§ 43. Bedas lateinischer Stil ist mit
seltnen Ausnahmen klar und durch-

sichtig, seine Ausdrucksweise ruhig, schlicht

und natürlich, was besonders vorteilhaft in

die Augen springt, wenn man seine Sprache
mit der schwulstigen, gewundenen, unklaren

und unnatürlichen Schreibweise seines

älteren Zeitgenossen Aldhelm vergleicht.

Dabei ist er ein vortrefflicher Erzähler:

die Begegnung Gregors d. Gr. mit den
blonden anglischen Jünglingen auf dem
Sklavenmarkt in Rom, die Verhandlung
des northumbrischen Witenagemot, die

Synode zu Whitby, die poetische Er-

weckung und der Tod des Caedmon, das

Leben Cuthberhts u a. sind treffliche Be-

weise dafür.

§ 44. Eine epochemachende Neuerung
Bedas in seiner Kirchengeschichte betraf

die chronologische Jahreszählung.
Dionysius Exiguus hatte in seiner Oster -

tafel 532 die damals übliche christliche

Zeitrechnung nach der ,,Aera Martyrum",
dh. seit der Diokletianischen ChristenVer-

folgung, bekämpft und auf die Rechnung
von Christi Geburt ab als die für Christen

allein mögliche hingewiesen. Cassiodor in

seinem Computus paschalis war ihm darin

gefolgt, aber im übrigen hielten die Chro-

nisten an der bisherigen oder an der Zäh-

lung seit Erschaffung der Welt fest (s.

Grotefend, Zeitrechnung des deutsch.

MA. I 32). Auch B. bediente sich in

seinen beiden Chroniken noch dieser letztern

Rechnung (s. oben § 14) unter gelegent-

licher Berücksichtigung anderer Zähl-

weisen, wie der von der Gründung Roms
an oder der nach Regierungsjahren der

römischen Kaiser. In der Kirchenge*

schichte hat er die Dionysianische Zeit-

rechnung von Christi Geburt ab
[ab incarnatione Domini) in die historische

Praxis eingeführt, und sein Vorgehen hat

fortan allgemeine Nachahmung gefunden.

§ 45. Die nationale Bedeutung der Hi-

storia Ecclesiastica und ihre Wertschätzung

durch die Zeitgenossen ergibt sich aus der

angelsächsischen Überset-
zung des Werks, die zur Zeit Alfreds

d. Gr. veranstaltet wurde und in meh-
reren Handschriften auf uns gekommen
ist. (Ausg. : a) Von Thom. Miller in d.

Early Engl. Text Soc, Lond. 1890— 98;

Text nach allen Hss., mit neuengl. Über-

setzung, b) Von J. Schipper in Grein

-

Wülkers Bibl. d. ags. Prosa 4, Leipz.

1897—99; mit Paralleldruck zweier Hss.,

Varianten der übrigen und lat. Original.)

Sie ist an vielen Stellen bedeutend gekürzt:
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latein. Briefe und Dokumente, die Ge-

schichte des Osterstreits, sowie Mittei-

lungen über nordenglische Verhältnisse

sind weggelassen, weil sie für das 9. Jahrh.

oder für Südengland ohne Interesse waren.

Demgegenüber sind die Zutaten des Über-

setzers unbedeutend (s. Brandl Gesch. d.

ae. Lit. in PGrundr.* II 1069). Die Über-
tragung wird von yElfric (um 1000), von
einer Bedahandschrift des II. Jhs. und
von Wilhelm v. Malmesbury Alfred dem
Großen selbst zugeschrieben, aber da die

Sprache stark mercische Spuren zeigt,

die mercischen Ortsnamen am genausten

wiedergegeben werden, die Zusätze gering-

fügiger sind als in Alfreds sonstigen Über-
setzungen und von seiner Persönlichkeit

in diesem Werk trotz dessen eminent na-

tionaler Bedeutung nichts zu spüren ist,

so stammt die Übertragung wohl nicht von
Alfred selbst, sondern ist vielleicht auf

seine Anregung hin von einem mercischen

Geistlichen verfaßt. (Vgl. hierzu Miller

in der Einleitung zu seiner Ausg. S. XXVIff.
Weitere Lit. b. Brandl aaO. 1070.)

VI. Gedichte. § 46. Auch auf

poetischem Gebiet hat B. sich versucht,

ohne eigentliche dichterische Begabung
zu haben. Seine Gedichte sind zwar for-

mell nicht ungeschickt, in Wahrheit aber

doch nur versifizierte Prosa ohne poe-

tisches Empfinden.

§ 47. Die Dichtung De Miraculis Saudi
Cuthberhti (hrsg. v. Giles I, 1—34; kritische

Ausg. fehlt) ist unter der Regierung des

jugendlichen Königs Osred von Northum-
brien, dh. zwischen 705 und 7 16, entstanden

(so Manitius 84 gegen Plummer CXLVI). Sie

ist in Hexametern abgefaßt, metrisch im
allgemeinen gut gebaut, auch stilistisch

recht fließend und ohne Schwulst, aber

im Grunde doch unpoetisch. Die spätere

prosaische Neubearbeitung der Legende
(um 720), die zu den Wundern eine Lebens-

beschreibung fügt (s. oben § 37), ist sach-

lich wesentlich interessanter.

§ 48. In der Liste seiner Werke HEccl.

5,24 führt B. auch einen Liber Hymnorum,
diverso metro sive rhythmo und Liber Epi-

grammatum, heroico metro sive elegiaco auf.

Das Buch der Epigramme scheint

verloren zu sein. Einige Hymnen
werden B. beigelegt, aber ohne zwingende

Hoops, Reallexikon. I.

Gründe. Von den 14 bei Giles (1,54—103)

unter diesem Titel abgedruckten Gedichten

sind die 3 ersten: De ratione Temporum,
De celebritate quatuor Temporum und De
variis Computi regulis überhaupt keine

Hymnen, sondern Lehrgedichte und wohl
sicher nicht von Beda, sondern spätere

versifizierte Bearbeitungen von Stücken

aus seinem größeren chronologischen Werk
De Temporum Ratione von 725 (s. Eberc

AGdLit. I 648, A. 2). Eher könnte von
den übrigen II bei Giles abgedruckten

Dichtungen die eine oder andere B. gehören,

besonders De Die Judicii (s. Ebert 648. Mani -

tius 86). Sicher authentisch ist nur ein

in elegischem Versmaß abgefaßter Hym-
nus auf die Königin ^Ethelthryth HEccl.

4, 18/20 (s. Manitius 86). Er ist in schlichter

Sprache, aber ohne poetischen Schwung
geschrieben und nach der beliebten Sitte

der Zeit mit übrigens recht geschickt aus-

geführten Verskünsteleien geschmückt:

mittels der Epanalepsis beginnt und endet

jedes Distichon mit den drei gleichen

Worten; und mittels Akrostichons ergeben

die Anfangsbuchstaben der Hexameter
das Alphabet von A—Z und die vier letzten

das Wort Amen'. ZB. V. 1—4:

Alma deus trinitas, quae saecula euneta gubernas,

Adnue iam coeptis, alma deus trinitas.

JBelta Maro resonet, nos pacis dona canamus:

Munera nos Christi, bella Maro resonet.

§ 49. Unter B.s Namen gehen noch

verschiedene andere, aller Wahrschein-

lichkeit nach unechteDichtungen;
dazu gehören: das dialogische, in Hexa-
metern geschriebene Gedicht Cuculus, sive

Veris et Hiemis Confiictus (Giles 1, 35—37,

vgl. ebd. S. CLXIX), die trochäische Passio

5. Justini Martyris (Giles 1, 38—49, vgl.

CLXIX), das öde, schwerfällige Martyro-

logium Poeticum (ebd. I, 50—53), das

Giles CLXX Beda zusprechen möchte,

aber von B. selbst in der Liste seiner

Werke HEccl. 5,24 nicht aufgeführt wird,

während er bei der Cuthberht-Legende

beide Versionen nennt. Unecht sind ferner

die kurzen Lehrgedichte De duodeeim

signis Zodiaci und De Aetatibus (Giles 1,

104, vgl. CLXXI).
VII. Briefe. § 50. In der Liste

seiner Werke erwähnt B. endlich noch einen

Liber Epistularum: fünf Briefe, deren In-
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halt er angibt, und die 731 augenschein-

lich von ihm schon zu einem „Buch" zu-

sammengefaßt und für die Öffentlichkeit

bestimmt waren. Sie sind uns sämtlich

erhalten:

1. Epistola ad Plegwinum apologetica

De sex Aetatibus Saeculi (708). Hrsg.v. Gilesi,

144—54. S. oben § 15.

2. De Mansionibus Füiorum Israel (716).

An Acca. Hrsg. v. Giles I, 198—202.

3. De eo quod ait Esaias ,,Et claudentur

ibi in carcere et per dies multos visitabuntur"

(716). An Acca. Hrsg. v. Giles 1, 203— 14.

Über die Datierung des 2. u. 3. Briefes s.

Plummers Ausg. d. HEccl. I, S. CXLVIII.

4. Epistola ad Helmwaldum De Ratione

Bissexti. Der Brief ist als Kap. 38 (Giles 6,

222—24) in das Werk De Temporum Ratione

(725) eingefügt worden, und da er damals

„quondam" geschrieben war (S. 222), muß
er geraume Zeit vor 725 entstanden sein.

Den ursprünglichen Eingang des Briefes

s. bei Plummer I S. XXXVII A I.

5. Epistola ad Wicredam De Aequinoctio

iuxta Anatolium. Hrsg. v. Giles 1, 155 ff.

Datierung unsicher. Das Jahr Jj6 in

einigen Hss. ist spätere Interpolation

(vgl. Giles I S. CLXXIVf.).

§ 59. Weiterhin sind zu erwähnen:

10 Begleitbriefe zu den theologischen Kom-
mentaren (oben § 21. 23), von Giles ab-

gedruckt vor diesen und noch einmal ge-

sondert 1, 169—97 u. 215 f.

Endlich zwei Briefe, die erst nach Vol-

lendung der Kirchengeschichte geschrieben

wurden:

Epistola ad Albinum (731), kurzer Be-

gleitbrief mit einem Exemplar der Hist.

Ecclesiastica. Hrsg. v. Giles I, 106 f. mit

engl. Übersetzung; und v. Plummer in s.

Ausg. d. HEccl. I S. 3.

Epistola ad Ecgberhtum Episcopum, am
5. Nov. 734, ein halbes Jahr vor B.s Tode
geschrieben. (Ausg.: Von Giles 1, 108—43
mit engl. Übersetzung. Von Plummer
aO. I 405—23 nach zwei Hss.) Ein be-

deutsamer Brief an seinen Freund Ecg-
berht, Bischof von York, mit einer ein-

dringlichen Schilderung der unerfreulichen

Zustände in der northumbrischen Kirche
und Vorschlägen zur Hebung der Kirchen

-

und Klosterzucht. Weiteres über den In-

halt bei Werner, Beda 88—91.

Ende. § 52. Der Brief an Ecgberht war
Bedas geistliches Testament. Schon bei

der Abfassung desselben kränkelte er, und
seine Leiden nahmen im Lauf der nächsten

Monate zu. Noch auf dem Krankenlager

war er mit rastloser Energie geistig tätig.

Er verfaßte einige poetische Zeilen in eng-

lischer Sprache, die als Bedas Sterbegesang

bekannt und das Einzige sind, was wir in

seiner Muttersprache von ihm besitzen.

(Gute Ausg. bei Zupitza-Schipper Alt- u.

Mittelengl. Übuagsb.9 1910, Nr. 3, m.

Bibliographie.) Seine Hauptarbeit galt in

diesen letzten Wochen seines Lebens

einer Übersetzung des Johannesevan-

geliums und einiger Auszüge aus Isidor

ins Angelsächsische, die er einem jungen

Schreiber diktierte. Leider sind diese

Werke uns nicht erhalten. Ein Augen-

zeuge, Cuthberht, später Abt von Wear-
mouth und Jarrow, hat uns einen

Bericht von ergreifender Schlichtheit

und Anschaulichkeit über seines verehrten

Lehrers letzte Lebenstage gegeben. (Ab-

gedruckt b. Giles 1, CLXIII ff., dazu

Übersetzung LXXIX ff. ; beste Ausg. b.

Plummer I S. CLX—CLXIV mit krit.

Apparat, dazu Übersetzung LXXII ff.

Vgl. auch Werner 91 f.) Am 25. Mai 735,

dem Tage vor Himmelfahrt, starb er.

(Über andere Datierungen s. Plummer
LXXI A 3 und LXXIII A 1.)

§ 53. Schon zu seinen Lebzeiten als

Mensch, Lehrer und Gelehrter in ganz Eng-

land bekannt und gefeiert, wurde B. von

der Nachwelt durch den Beinamen 'Vene-

rabilis' ausgezeichnet, unter dem er schon

im 9. Jh. bekannt war (s. Mabillon b.

Migne Patrol. Lat. 90, 24 ff.). Das ganze

Mittelalter verehrte in ihm einen seiner

führenden Geister. Von seinen Schriften

wird die Historia ecclesiastica dauernd das

klassische Werk über Englands älteste Ge-

schichte bleiben, durch das er der Vater

der englischen Geschichtschreibung ge-

worden ist; für das Mittelalter aber waren

seine wissenschaftlichen und theologischen

Schriften fast von noch größerer Be-

deutung und von weiter reichender Wirkung.

Gesamtausgaben. Von Giles in

12 Bd. Lond. 184?,—44. Migne Patrol. Lat.

9°—95- Paris 1850. Beide Ausgaben genügen

wissenschaftlichen Ansprüchen nicht. — Ein-'
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zelausgaben s. oben unter den betr. Wer-,

ken. — Biogr. u. Kritiken. Mabillon
Ven. Bedae Elogium historicum, Act. Sanct. III

u. Migne PL. 90, 9—36. Cas. Oudinus
Dissertatio de Scriptis Ven. Bedae b. Migne

PL. 90, 71— 102. Th. W r i g h t Biogr. Lit.

I 363—88; 1S42. Scholl in Herzogs Real-

encyklop. 3 II 510— 14. Karl Werner
Beda d. Ehrwürdige u. s. Zeit, Wien 1875.

A. E b e r t Allg. Gesch. d. Lit. d. Ma. I 2 634—50;

1889 (1. Aufl. 1874). W. H u n t im Dict. Nat.

Biogr. 1885. C. Plummer in der Einleitung

zu si Ausg. d. Hist. Eccl. I S. IX ff. Oxf. 1896.

M a n i t i u s Gesch. d. lat. Lit. im Ma. I 70—85

(1911).

Johannes Hör ps.

Bede. Seit dem 12., spätestens dem
13. Jh. begegnet uns in allen deutschen

Territorien eine ordentliche, jährliche (in

der Regel mehrmals jährlich gezahlte) Ab-
gabe an den Landesherrn, die vom Ver-

mögen (faktisch vom Grund- und Haus-

besitz) gezahlt wird und die Bezeichnungen

(lokal verschieden) petüio, precaria, exactio,

collecta, tallia, Bede, Schatz, Schoß, Steuer

(so insbesondere in Süddeutschland) führt.

Die Anfänge dieser Steuer liegen in weit

früherer Zeit. In den Kapitularien der

Karolinger und in alten Immunitätsprivi-

legien finden wir nämlich bereits verein-

zelte Andeutungen über eine offenbar ent-

sprechende Abgabe, welche die Inhaber der

gräflichen Rechte — die Vorläufer der

Landesherren — von den Insassen ihrer

Gerichtsbezirke erheben. Jetzt ist diese

freilich noch nicht allgemein verbreitet

und hat ohne Zweifel meistens den Cha-

rakter der Freiwilligkeit gehabt. Den
Namen petüio, Bede (nd. für Bitte) leitet

man daher, daß die Abgabe ursprünglich

eine freiwillige Leistung war.

G. v. B e 1 o w Art. Bede. Handwb. d. Staats-

wiss
, 3. A., 2, 735 ff. W a i t z DVG. 4 2

, 171 ff.

G. v. Below.

Beerenobst. § i. Außer den Baum-
früchten sind auch die eßbaren Beeren-

arten von jeher von den Menschen gesam-
melt und als erfrischende Zukost genossen

worden. In den steinzeitlichen
Pfahlbauten der Schweiz fanden sich neben
den Resten des Kern- und Steinobstes auch
die Kerne der verschiedensten Beeren-

früchte zum Teil in reichlichen Mengen
vor (s. Obstbau 1); so besonders häufig

die Brombeere (Rubus fmucosus u.

caesius L.), Himbeere (Rubus idaeus L.
)

,

Erdbeere (Fragaria vesca L. ; s. Neu-
weiler Prähist. Pflanzenr. 56) und die Beeren
des Holunders (Sambucus nigra L.),

vereinzelt auch die Heidelbeere (Vac-

cinium myrtülus L.) und Preißelbeere
(V. vitisidaeaL.). Die Kerne kommen unver-

kohlt haufenweise vor: sie gelangten, nach-

dem sie den menschlichen Darmkanal pas-

siert hatten, mit dem Kot in den See (Neu

-

weiler 5°*- 58). Die im Rohzustande
kaum genießbaren Holunderbeeren wurden
vielleicht gekocht (Neuw. 85). Recht häufig

kommen ferner die Früchtchen des At-
tichs oder Zwergholunders (Sambucus
ebulus L.) und in mehreren Pfahlbauten die

des wolligen Schneeballs [Viburnum
lantana L.) vor. Ob die letztern auch ge-

gessen wurden, ist unsicher (vgl. dazu Heer

30, Neuweiler 86). Die Beeren des Attichs

(ebenfalls unverkohlt) wurden vielleicht

zum Blaufärben der Zeuge gebraucht, da
sie einen blauen Farbstoff enthalten, oder

sie fanden wegen ihrer schweißtreibenden

Eigenschaft offizinelle Verwendung; zum
Essen werden sie bei ihrem „widerwärtigen

Geruch und unangenehmen säuerlichen und
bittersüßen Geschmack" kaum gedient

haben (Heer 30).

§ 2. Übereinstimmend mit diesen

archäologischen Zeugnissen lehrt uns die

Sprachgeschichte, daß die indogermani-

schen Völker früh den Beeren des Waldes
ein lebhaftes Interesse zuwandten. Für
den Begriff 'Beere' im allgemeinen

liegen zwei Wortreihen vor, die eine aus

der idg. Urzeit stammend: lat. üva (aus

*öug™ä) 'Weinbeere', lit. üga, akslaw.

jagoda 'Beere' (aber s. Walde EW. 2 sv.)

;

die andre aus der urgerm. Epoche: got.

basi n. (in weina-basi), anord. ber n., dän.

beer, schw. bär, ags. berige f., ne. berry,

as. beri n., ndl. bes u. bezie, ahd.

beri n., nhd. beere f. (urgerm. *bäsja-,

*bazjd-). Auch für die Brombeere
(Rubus fruticosus L.) gibt es zwei alte

Namenreihen, eine idg. : gr. jxopov, [juJüpov,

lat. mörum 'Brombeere', dann auf die

'Maulbeere' übertragen, ir. merenn, kymr.

mer-wydden 'Maulbeere', armen, mor, mori

(Schrader Reallex. 64. 533. Hoops Waldb.
u. Kulturpfl. 557); die andre gemeingerm.

:

dän. brambeer, brombeer, schwed. brombär,

14*
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ags. brcemelberian (pl.), ne. bramble-berry,

mnd. brämber, ndl. braambezie, ahd. bräm-

beri, nhd. brombeere. Gemeingerm, sind

ferner die Namen der Himbeere (Ru-

bus idaeus L.) : dän. hindbcer, ags. hindberige,

as. hindberi, ahd. hintberi, nhd. himbeere;

Erdbeere (Fragaria vesca L.) : dän.

jordbcer, schw. jordbär, ags. eorßberge, ndl.

aardbezie, ahd. erdberi, nhd. erdbeere; und
des Holunders (Sambucus nigra L.)

:

dän. Ay/d, schwed. norw. Ay//, mnd. holder,

nnd. holler, ahd. holantar, holuntar, nhd.

holunder, holder, urverwandt mit poln.

kalina ^irschholunder*, czech. sorb. russ.

kalina 'Viburnum opulus, Schneeball'.

Es sind durchweg Namen von Beeren,

die auch archäologisch in menschlichen

Siedlungen der Vorzeit nachgewiesen sind.

§ 3. Die Stachelbeere [Ribes

grossularia L.) scheint in der Urzeit wenig

beachtet worden zu sein; in prähisto-

rischen Siedlungen ist sie nicht gefunden.

Doch war sie wenigstens im frühen MA.
bekannt; wir haben einen alten westgerm.

Namen für sie: ags. ßefanporn, pijeporn, ahd.

depandorn (Graff Sprachsch. 5, 227. Schade

Ahd. Wb. I 99 b).

§ 4. Dagegen fehlt für die rote und
schwarze Johannisbeere {Ribes ru-

brum u. nigrum L.), die heute überall in

den Gärten gezogen werden, in der alten

Zeit merkwürdigerweise jegliches sprach-

liche und archäologische Zeugnis. Ihre

heutigen Benennungen in den germ. Spra-

chen sind durchweg jung; und da beide

Arten in Norddeutschland wie im ganzen

Norden und Osten Europas einheimisch

sind, so scheint es in der Tat, daß sie im
Altertum und Mittelalter unbeachtet ge-

blieben und, wie Fischer- Benzon vermutet,

erst gegen Ende des 14. Jhs. für weitere

Kreise entdeckt worden sind.

§ 5- Von einer Kultur der ein-

heimischen Beerensträucher ist uns aus

dem MA. in ganz Nordeuropa nichts
bekannt. Es scheint, daß damit erst

etwa vom 16. Jh. ab der Anfang gemacht
wurde. Manche viel genossenen Beeren

-

arten, wie Brombeeren, Heidelbeeren und
Preißelbeeren, haben sich der Kultur ja bis

heute entzogen.

§ 6. Die einzigen schon im frühen MA.
in Mittel- und Westeuropa vielerwärts

gebauten Beerenfrüchte sind zwei süd-

ländische, von den Römern eingeführte:

die Weintraube und die Maul-
beere (s. d.).

Heer Pflanzen d. Pfahlbauten 28—30 (1865).

R. v. Fischer-Benzon Zur Gesch. un-

sers Beerenobstes, Bot. Centralbl. 64 (1895), 321 -

369. 401. Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 298 t.

612 ff. E. N e u w e i 1 e r Prähist. Pflanzen-

reste Mitteleuropas; Zürich 1905.

Johannes Hoops.

Befestigungswesen. § 1. Sehr weit,

nicht weniger als anderthalb bis zwei Jahr-

tausende vor alle literarische Überlieferung

gehen auf deutschem Boden die Befesti-

gungen selbst zurück. Wir kennen bereits

ihrer drei aus der S t e i n z e i t: I. den

Michelsberg b. Untergrombach zwischen

Bruchsal u. Karlsruhe; 2. den großen Halb-

mond bei Urmitz (Neuwied) am Rhein und
3. Mayen in der Eifel. Sie sind mit Wall

und Graben wohl befestigt, aber wir wissen

noch nicht, ob sie dauernd bewohnt oder

nur Fluchtburgen waren. In die B r o n z e-

z e i t werden in Süd- und Mitteldeutsch-

land ebenfalls eine Anzahl Burgen zurück-

geführt, deren nähere Untersuchung aber

noch aussteht, aus der Hallstattzeit
hat Soldan bei Neuhäusel (nördl. Ems)
und Traisa ein paar untersucht und über-

raschenderweise in jeder ein großes hallen

-

artiges Hauptgebäude (Pfostenbau) ge-

funden. Aber alle diese Anlagen liegen auf

einem Gebiete, das in jenen frühen Zeiten

noch nicht germanisch war, sondern keltisch.

§ 2. Auf altgermanischemBo-
d e n treten die ältesten Befestigungen erst

einige Jahrhunderte vor Chr. auf und zwar

in Ostdeutschland bei den Sueben (s.

Volksburgen). In Westdeutschland muß
es nach dem Ausdruck saltus Teutobur-

giensis zur Zeit der Römerkriege eine

Teutoburg gegeben haben, die am wahr-

scheinlichsten in der Grotenburg b. Det-

mold (Taf . J 2) zu erkennen ist : der Berg dort

heißt noch im MA. „der Teut", und die

Reste des,,großen Hünenringes" zeigen nach

keltischem Muster eine trockne Bauart

aus großen Steinklötzen, wie sie in den

späteren Perioden germanischer Befesti-

gungskunst nicht mehr vorkommt.

§ 3. Landwehren (s. d.) treten um-
gekehrt eher in der Literatur auf, als wir sie
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Befestigungswesen : Volksburgen.
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Befestigungswesen : Volksburgen.

1. Römerschanze bei Potsdam (Altgermanische Volksburg). — 2. Wall der Römerschanze. —
(Hohensyburg) am Zusammenfluß der Ruhr und Lenne. Sächsische Volksburg. — 4-

(Herlingsburg) bei Schieder. Sächsische Volksburg. — 5. Tor der Sigiburg (vgl.

6. Stantonbury camp, westlich Bath, am Wansdyke.

3. Sigiburg

Skidroburg

3).
-
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in der Wirklichkeit nachweisen können. Der

latus agger, den die Angrivaren als Grenze

gegen die Cherusker aufgeworfen hatten,

ist im Gelände nicht nachzuweisen. Die

vielen andern Landwehren aber, die man
nach ihrer Lage (in den Pässen des Lippi-

schen Waldes, an der Südgrenze von Alt-

sachsen gegen Hessen, wie gegen Thü-

ringen) für alte Verhältnisse in Anspruch

nehmen möchte, erweisen sich schon durch

ihre Form als mittelalterlich. Noch zur

karolingischen Zeit haben Landwehren,

Wegesperren, Talsperren immer nur das

Profil von einfachem Wall und Graben

gehabt, wie die Linie des römischen

limes; der breite Wall mit Graben jeder

-

seits oder die zwei- und dreiwallige Land-

wehr ist überall, wo man sie einmal be-

stimmt datieren kann, erst aus dem 13.,

gewöhnlich aber 14. Jh.

§ 4. Die Sueben mit ihrem Kern-

volk der Semnonen (Mark und Lausitz)

sind die ersten großen Burgenbauer unter

den Germanen gewesen, wahrscheinlich

weil sie die Ostmark zu halten hatten gegen

die Kelten in Böhmen und die sarmatischen

Völker in Schlesien und Polen. Man
gewinnt den Eindruck, daß hier in alt-

germanischer Zeit schon ähnliche Verhält-

nisse herrschten wie nachher unter dem
Burgenbauer Heinrich I.

§ 5. Die nächste große Zeit des Burgen

-

baus oder doch der Burgenbenutzung ist

die der Sachsenkriege gegen Karl d. Gr.

Wir lernen hier durch die fränkischen

Annalen eine Reihe von Sachsenbur-
gen kennen, wie die Eresburg, Sigiburg,

Skidroburg, Brunsburg, Iburg, Hohsiburg,

die wir auch fast alle im Gelände noch
nachweisen können und zum guten Teil

ausgegraben haben. Sie liegen auf Berges-

höhen, haben die unregelmäßige Form des

Bergplateaus, an den Toren eingebogene

Wallenden und an den gefährdeten Seiten

vermehrte Vorlinien. Daneben haben in

der Ebene die Burgen derselben Zeit runde

öder ovale Form. (S. Taf. 12 u. 13.)

§ 6. Von welchen Seiten die Sachsen

zum Bau dieser Burgformen angeregt sind,

war lange zweifelhaft. Denn in ihrer alten

Heimat, in Schleswig-Holstein gibt es nur
wenige und späte Burgen, in Dänemark
werden die spärlichen Ringwälle (S. Müller

Nord. Altk. IT 241 ff.) wohl mit Recht
ins 9.— 11. Jh. gesetzt, und in Schweden
und Norwegen kennt man ebenfalls vor

der Wikingerzeit keinen Burgenbau.

Hölzermann hat 1868 die Römerschanze
bei Potsdam wegen ihres von innen her

aufgeworfenen Walles, der eingebogenen

Wallenden am Tore und der vermehrten

Grabenlinien am sanften Hange für das

Nachtlager eines sächsischen Heerhaufens

erklärt, der in der Völkerwanderungszeit

in diese östlichen Gegenden versprengt

worden sei. Die Beobachtung von der

nahen Verwandtschaft dieser Burg mit

sächsischen zwischen Weser und Elbe ist

durchaus richtig, die Erklärung muß aber

umgekehrt' lauten: was die Sachsen in der

Völkerwanderungszeit zwischen Weser und
Elbe bauen, ist bei den Semnonen in der

Mark und der Lausitz seit Jahrhunderten

vorgebildet, und zwar nicht allein die

Bergburgen in der eben geschilderten Form,

sondern auch die einfachen runden oder

ovalen Burgen in der Ebene. Die Rich-

tung, die hier die Kulturentwicklung nimmt,

können wir auch sonst mehrfach beob-

achten, z. B. an der Keramik und an den

Urnenfriedhöfen

.

§ 7. Nicht bloß altgermanisch, sondern

auch altgriechisch und italisch ist die

Form des fürstlichen Wohnens auf einem

offenen Hofe am Fuß einer Flucht-
burg (Volksburg, s. d.). Bei Dio-

genes Laertius wird uns die Aufklärung

gegeben, wie diese Fluchtburgen gedacht

waren. Servius Tullius, sagt er, legte sie

an und nannte sie mit griechischem Aus-

druck rarfouc; (von irr^vojit) 'Befesti-

gungen', damit die Bewohner des flachen

Landes in Zeiten der Gefahr eine Zuflucht

hätten; auf der Burg wurden Listen ge-

führt von denjenigen, die zu ihr gehörten,

wurden die Steuern erhoben und das Auf-

gebot gesammelt.

§ 8. Diese Volksburg hat auf altger-

manischen Gebieten bestanden, bis der

fränkisch-römische befestigte Herrenhof

und weiterhin die dadurch hervorgerufene

mittelalterliche Herrenburg sie ablöste.

Der befestigte Herrenhof, im
fränkischen Gebiet auf römischer Grund-

lage von selbst erwachsen, ist in Nord-

deutschland durch Karl d. Gr. eingeführt
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Befestigungswesen : Herrenburgen.
i. Grundriß Schloß Rheden bei Graudenz nach Piper Burgenkunde. — 2. Aderno am Ätna nach Piper
Burgenkunde. — 3. Tower-London nach Baedeker. — 4. Marienburg- i. Wpr. nach Piper Burgen-
kunde. — 5. Marodei in Mecklenburg-Str. nach Piper Burgenkunde. — 6. Burg a. d. Tapete v. Bayeux

nach Piper Burgenkunde. — 7. Burg Bodmann a. Bodensee nach Piper Burgenkunde.
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(s. Königshöfe). An den Grenzen

wie an den Land- und Wasserstraßen hat

Karl diese Höfe etappenweise angelegt, mit

Grafen und Königsbauern besetzt und als

Unterkunfts- und Verpflegungsstationen für

die vielfach verwendeten fliegenden Korps
benutzt. (S. Taf. 14.)

§ 9. Vielfach ist im Sachsenlande in

der Form dieser Königshöfe der Einfluß

der alten Volksburgen zu spüren (Pöhlde,

Sichtigvor). Er bricht noch stärker

hervor, als es Sitte wird, daß der Herr den

Hof mit seinen Scheunen und Stallungen

verläßt und sich für die nächsten Bedürf-

nisse der Familie eine stark befestigte

kleine B u r g (s. d.), womöglich an oder auf

dem Berge baut. Das beginnt um 900
(Todenman) und wird nachher durch

Heinrich I. stark verallgemeinert. Im
mittelalterlichen Burgenbau treten

die beiden Elemente, das romanische und
das germanische, zusammen auf, vielfach

getrennt, öfter auch gemischt. Den rein

romanischen Typus bietet die Normannen -

veste mit dem Keep in der Mitte des vier-

eckigen Burghofes und einfachen Linien

der äußeren Umwehrung. Ihm entspricht

die Warte in Form der motte und das

Schloß der Deutschordensritter (s. Her-
renburg). Germanisch dagegen ist die

Anpassung des Grundrisses der Burg an
das Gelände mit ungleichmäßiger Um-
wehrung an den verschiedenen Seiten, und
die Besetzung des Innenraums durch Ge-
bäude an der Mauer entlang, so daß in der

Mitte ein Burghof frei bleibt. Dieser

Typus, den wir zuerst bei der Pipinsburg

(Geestemünde) und der Hunneschans am
Uddeler Meer (Holland) auftreten sehen,

wird nachher für das ganze deutsche und
vielfach auch das wälsche MA. maß-
gebend (Wartburg, Chillon, s. Taf. 15 u. 16).

§ 10. Die Stadt (s. d.) schließlich

entwickelte sich, außer einigen Fällen, wo
römischer Einfluß sie schon früh hervor-

gerufen hat (Köln), erst vom 12. Jh. an,

und zwar, wenn eine Burg schon vorhanden
ist, gewöhnlich aus der an ihrem Fuße ge-

legenen offnen Siedelung, unter Einbe-
ziehung der Burg in den neuen allgemeinen

Mauerring. Einen Namen auf - bürg
führen nur diejenigen Städte, die in solcher

Weise eine vorher schon vorhandene Burg,

sei es altgermanische Volksburg (Würz-
burg, Hammelburg) oder mittelalterliche

Herrenburg (Quedlinburg, Merseburg) in

sich aufgenommen haben. Schuchhardt.

Beförderungswesen. A. E n g 1 a n d. §1.

Der Landtransport von Personen und
Gütern geschah zuerst zu Pferde. Nach der

Anlage der Römerstraßen erfolgte er großen -

teils auf Wagen (ags. wcegn m., erest n.),

die gewöhnlich zweirädrig waren und
von einem Ochsenpaar gezogen wurden.

In einigen Gegenden wurde diese Methode
der Güterbeförderung sehr frühzeitig an-

gewandt. Diodorus Siculus (der einige

Jahre vor unsrer Zeitrechnung schrieb)

schildert die Beförderung von Zinn
in Wagen zum Markt auf der Insel

Wight (s. Archaeologia 59, 281 ff.). In

andern Gegenden wurden Waren, beson-

ders Salz, auch auf Pferden transportiert:

s. die traditionellen Gewohnheiten der

salzbereitenden Bezirke im Domesday-
Buch (I 268, 2: Middlewich).

§ 2. Die Wörter wcegn und creet werden
beide für lat. currus gebraucht; wcegn gibt

auch lat. plaustrum und carrus wieder.

Wcegn-gew^du n. pl. (Angl. 9, 264) ist die

Wagenbekleidung. Eine Darstellung eines

von zwei Pferden gezogenen Gefährtes

gibt Th. Wright (Hist. of Dom. Manners
and Sentim. ; 1862) nach einer altenglischen

Prudentius-Handschrift.

§ 3. Die gewöhnliche Art zu reisen
war bei den obern Klassen, Männern wie

Frauen, zu Pferde. Die Frauen ritten auf

einem Polster- oder Seitensattel. In den

seltnen Fällen, wo ältere Frauen oder

Kranke zu reisen gezwungen waren, konn-

ten sie in einer Sänfte getragen werden,

die zwischen zwei Pferden befestigt war.

§ 4. Das Geschirr der Reitpferde

zeigen die von Wright (aaO. 71 ff.) gege-

benen Abbildungen aus Manuskripten.

Es bestand größtenteils aus Leder und
wurde vom Schuhmacher verfertigt. ^Elfrics

'Colloquium' zählt unter den von diesem

gemachten Artikeln auf: Zügel (bridel-

ßwongas), Pferdegeschirr und Sattel

-

schmuck (gerTeda, vgl. 11 Knut 71), Sporen-

leder {spur-kpera) und Halter (hcelftra).

Die Form des Sattels sieht man auf dem
Bilde eines reiterlosen Pferdes in dem Ms.

des Colloquiums (bei Wright 72).
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§ 5. Die Frauen brauchten beim Reiten

und Fahren eine dreiriemige Peitsche, die

an einem Stock befestigt und mit Blei-

kügelchen an den Schmicken versehen war.

Männliche Reiter bedienten sich der Spo-

ren, um die Pferde anzutreiben, und an-

scheinend auch der Schäfte ihrer Speere.

Sporen waren oft von bedeutendem Wert:

eine Urkunde v. 950 (bei Thorpe Diplo-

matarium 503) erwähnt ,,zwei Sporen von

drei Pfund". Ihre Form wie auch die des

Steigbügels (ags. stig-räp, hlypa) sieht man
bei Wright aaO.

. § 6. Zu ihrem Schutz unterwegs pfleg-

ten die Reiter Speere zu tragen. Beda
(Vita Cuthberti c.vi.) erzählt: eines Tages,

als der hl. Cuthbert nach Melrose kam und
in die Kirche gehen wollte, um zu beten,

habe er, nachdem er vom Pferde gesprun-

gen, ,, dieses und seinen Reisespeer der

Sorge seines Dieners überlassen, denn er

hatte noch nicht die Tracht und Gewohn-
heiten eines Laien aufgegeben."

Der Fußwanderer trug einen Speer oder

einen Stab. Das Tragen des Speers war
so gewöhnlich, daß eine besondere gesetz-

liche Verordnung darüber erforderlich war.

S. Alfreds Gesetze 36 (Liebermann 68. 70).

Fromme Geistliche, wie die Bischöfe Aidan,

Chad und Cuthbert, fanden es mit der

Demut ihres heiligen Berufs besser ver-

einbar, daß sie immer zu Fuß reisten,

und wollten keinen andern Schutz als einen

Stab haben.

B. Über das deutsche und nordische

Beförderungswesen vgl. 'Verkehrswesen'.

R. J. Whitwell.

Begnadigung. Die älteste Form der

B. im Sinne eines Erlasses der verwirkten

Strafe sieht man vielfach in der Behand-
lung des abgelehnten Opfers bei der sa-

kralen Todesstrafe (s. d.). Ähnliches liegt

vor bei der Gewährung des Friedens an
den Friedlosen durch die Gesamtheit,

später den König, insoweit diese Ermessens-
sache war. Ein Begnadigungsrecht, das

sich in Lösung von jeder Strafe oder in

Strafumwandlung äußern konnte, hatten,

insbesondre für den Fall der Todesstrafe,

der fränkische und der langobardische
König. Hier wie bei den Nordgermanen,
denen sonst die B. wenig bekannt ist (s. a.

Amnestie), ergibt sich eine B. (isl. syknulof)

der Sache nach aus der arbiträren Strafge-

walt, sei es des Königs oder des Volkes (s.

Strafwesen). Im weitesten Umfang kennt
das angelsächsische Recht die B. Dort
hat der König das Recht der B. (liehting),

kann begnadigen (ärian), insbesondere von
Todesstrafe (feorhes geunnan) oder Prügel-

strafe (swingeile forgiefan).

B e y e r 1 e Von der Gnade im deutschen

Recht. v. Schwerin.

Begünstigung. Die B. wurde nach
allen german. Rechten gestraft, als eine

Hinderung oder Nichtherbeiführung der

auf den Friedensbruch folgenden nega-

tiven oder auch positiven Reaktion.

Besonders schwer bestrafen die nord.

Rechte die Unterstützung eines Fried-

losen (anorw. flytia ütlagan mann), sei

es durch Nahrungsreichung, durch Be-

herbergung (isl. innihgfn, afries. husa and
howia), durch Fluchtunterstützung, durch
Dazwischentreten zwischen ihn und die

Verfolger (isl. jyrirstad'ä)
; auch das

angels. Recht straft die Beherbergung
des Friedlosen (ags. ftymena fyrmä). Die

Strafe ist in diesen Rechten meist gleich

der des Täters; der Begünstiger verfiel

selbst der Friedlosigkeit oder hatte sein

Wergeid zu zahlen ; später finden sich im
Norden die Vierzigmarkbuße, auch geringere

Bußen. Der Ehefrau war gewisse Hilfe,

andern Verwandten wenigstens eine Hilfe-

leistung gestattet. Als B. galt auch das

vorzeitige Abnehmen auch des toten Ver-

brechers vom Galgen, der außergerichtliche

Vergleich (ags. dierne gelinge, afries. dem
son), durch den der Fiskus geschädigt

wurde (anorw. drepa nid'r reit konungs),

die Wiederfreilassung eines festgenommenen
oder in Verwahrung genommenen Diebes,

durch die man nach schwedischem Recht
zum lottakari (Teilnehmer im untechni-

schen Sinn) des Diebes wird, das Aufhalten

der Verfolger (afries. urstonda)] auch die

Befreiung eines Gefangenen (aschw.

glslingabrut) kann man hierher rechnen.

Die kontinentalen Rechte strafen die B.

anscheinend milder. Doch dürften die in

den Quellen sich findenden Fälle der B.

nur milder behandelte Einzelformen (ein-

malige oder unwissentliche Unterstützung)

der B. oder eine jüngere Entwicklung
repräsentieren. Im Regelfalle wurde auch



BEIHILFE—BEINARBEITEN 213

hier der Begünstiger dem Täter gleich-

gestellt, als Friedloser und infidelis be-

handelt.

B r u n n e r DRG. II 575 ff. Wi\ da Straf-

recht 93 ff., 635 ff. Brandt Retshistorie II 59 f.,

133 f. del Giudice Diritto penale 55 ff.

S c h m i d Glossar 575 s. v. ftymena-fyrnicf und

feormian. Osenbrüggen Alam. Strafrecht 17y,

Lang. Strafrecht 44. v. Am i r a Altnorw. Voll-

streckungsverfahren 4 ff. H i s Strafrecht 93 ff.

v. Schwerin.

Beihilfe. Wie die Anstiftung (s. d.),

ist im ältesten german. Recht auch die

B., die physische Teilnahme (afries. folliste,

folste ende help), nicht berücksichtigt

worden. Erst im Laufe der Entwicklung

ist dies der Fall, werden Beihilfehand-

lungen und Beihilfedelikte herangezogen.

Zuerst wohl war dies der Fall bei den
sogenannten Bandenverbrechen, denen die

Beteiligung mehrerer Personen begriffs-

wesentlich ist. Wenn nämlich mehrere

Personen in geschlossenem Trupp (anord.

iqruneyti, ftokkr, ags. hlöS, lat. exercitus,

contubernium, lang, arischild, afränk. hariz-

hut, heriszuph) zur Begehung von Ver-

brechen ausziehen (insbes. Heimsuchung,
räuberischer Überfall) und eine nach den
einzelnen Rechten verschiedene Zahl er-

reicht oder doch nicht überschritten ist,

dann werden neben dem Anführer (aschw.

hovojmiaßer, adän. hovcethsman, fries. hau-

ding, ledare, lat. prior, ille qui in capite est)

auch die ,, Folger" (aschw. sum eru mceß i

flokk oc farunöte, adän. sum cer i far ok

fylghce, isl. er veita hanuni US oc fgruneyti,

fyrirmenn, fries. folgere, samnade siden,

lat. qui secuti sunt) zur Verantwortung
gezogen. Dabei ist die Behandlung im
einzelnen verschieden^ Man kann bald

alle Folger belangen (adän. giva fylgis sac),

oder nur die ,, ersten" und dazu allenfalls

noch die unmittelbar folgenden, und bei

folgerichtiger Behandlung haben dann
diese Bandenbuße (ags. hlöäböt), der Täter

(Hauptmann) aber die Deliktsbuße zu

zahlen.

Abgesehen hiervon findet sich aber

auch sonst Verfolgung des Gehilfen. So
stellt das schwedische Recht dem Haupt-
mann bei nicht von einer Bande verübter

Körperverletzung den ,, Helfer" (pcer tu

halp) gegenüber (atvistarmaper) , auch

strafen manche Rechte den Helfer bei

der Notzucht und beim Frauenraub.

Endlich kennen verschiedene Rechte
Beihilfedelikte, so zB. das Ausleihen von
Waffen, das Reichen von Waffen bei

einer Rauferei, das Aufhalten eines

Fliehenden im Interesse seiner Verfolger

(abair. wancstodal). Hierher gehört viel-

leicht die norwegische Bestimmung, daß

der, der bei einer Rauferei untätig, also

auch nicht schlichtend, zusieht, eine Buße
(slanbaugr) an den König zu zahlen hat.

In der Bestrafung wird die B. ähnlich

behandelt wie die Anstiftung. Der Helfer

verfällt in der Regel geringerer Buße und
außerdem gilt die B. anfänglich nicht als

Friedensbruch, so daß sie zwar Buße an

den Verletzten, aber kein Friedensgeld

erheischt.

Bei all dem ist zu bemerken, daß trotz

scharfer Scheidung des Täters von den

Teilnehmern die Frage, wer als Täter oder

als Teilnehmer anzusehen ist, in den

Rechten nicht einheitlich beantwortet ist,

so daß bei Vergleichung verschiedener

Rechte die Grenze der beiden Verbrechens

-

formen verwischt erscheinen kann (s.

Mittäterschaft).

B r u n n e r DRG. II 569 ff. Schröder
DRG. 8354. 61. Wilda Strafrecht 612 ff. del
Giudice Diritto penale 52 ff. Brandt
Retshistorie II 57 ff. Matzen Strafferet 59 ff.

H i s Strafrecht 90 ff. Nordström Bidrag

II 327fr. Kjer Edictus Rotari 125 ff.;

M e r k e r Strafrecht d. Grägäs 28 f. Osen-
brüggen Alam. Strafr. 170. — S. a. Lit. zu

„Teilnahme' 1

. v. Schwerin.

Beinarbeiten. Werkzeuge, Geräte und
kunstgewerbliche Arbeiten aus Knochen
seit Urzeit gebräuchlich. Ursprünglich

wurden aus diesem Material vorwiegend

nützliche Werkzeuge (Pfrieme, Nadeln

u. dergl.) hergestellt, nach Zutritt der

Metalle mehr kunstgewerbliche. Insbe-

sondere wurden die Kämme aus Knochen
gefertigt — mit breitem, verziertem

Rücken, öfters auch mit Klappen zum
Verdecken der Zähne (nach Art heuti-

ger Taschenkämme). Die Verzierung

wurde der Regel nach eingeritzt, — doch

finden sich auch reichgeschnitzte (beson-

ders doppelseitige) mit Reliefs auf dem
Mittelteil; zugleich wurden Edelmetalle
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und Steine zum Ausschmuck verwandt,

wobei besondere Pracht gesucht wurde.

(Sog. Kamm Heinrichs L, Dom zu Quedlin-

burg.) Auch zu Kästchen aller Art, be-

sonders Reliquiarien (R. von Chillon) als

Bekleidung gebräuchlich. A. Haupt.

Beinschienen. Metallene Beinschienen

fehlen bis jetzt in den german. Funden

völlig. Wie Helm, Panzer und andre

Stücke einer vollkommeneren Schutz-

rüstung werden sie erst in nachrömischer

Zeit übernommen, und sind bei ihrer

Kostbarkeit — der Wert von zwei guten

(d. h. metallenen) Beinschienen entspricht

nach dem ripuarischen Landrecht dem
eines Helmes (tit. 36 cap. 11: siquis were-

geldum solvere debet, bainbergas b -

n a s sex solidis tribuat) — den Führern

vorbehalten. Paulus Diaconus Kap. 40

erwähnt sie unter den langobardischen

Kö.nigswaffen. Der gemeine Krieger schützt

(vgl. Agathias II 5 von den Franken)

Beine und Schenkel mit Bändern von

Linnen und Leder (vgl. die Darstellungen

in den Manuskripten: Jahns Kriegsatlas

Tafel 37, 6 und Westwood The miniatures

and Ornaments of Anglosaxon and Irish Mss.

1862 Tafel 8). Auch Lederschienen und
durch Metallplatten verstärkte Leder-

strümpfe scheint man getragen zu haben.

Die ags. Glossen übersetzen ocrea (vgl.

Heyne Hausaltert. III 253, 286) neben

bän-beorg, bänrift, sceanc-gebeorg mit leper-

hosa und scinhosa (Keller A. S. Weapon
names 1906 S. in f. 270 f.). Die erste

Darstellung von Metallbeinschienen ist

von einem sächsischen Reliquiar aus der

Zeit nach 890 (S. J. Strutt Dress and
habits of the people of England 1796—1799
Taf. XXIV), wo ein Däne dünne Metall-

platten trägt, die vorn an den Strümpfen
befestigt sind und vom Spann bis zum
Knie reichen. In romanischer Zeit be-

stehen die Beinschienen ganz aus Eisen

oder Stahl und legten sich vom Knie bis

zum Fuße reichend um die vordere Hälfte

des Unterschenkel. Sie bilden ein wesent-

liches Stück ritterlicher Rüstung.
Max Ebert.

Beischläferin. §1. Die Sitte, neben
der Ehefrau, eventuell auch statt derselben

eine oder mehrere Beischläferinnen zu

halten, ist in der ganzen indogerm. Welt

bezeugt und auch bei den Germanen in

der älteren Zeit allgemein verbreitet. Die

gebräuchliche nord. Bezeichnung dafür ist

'F r i edel' (awestnord. frifrla, frilla,

aschwed. frilla, slokifrilla, adän. slökfriß);

westgerm. bedeutet das Wort meist ein-

fach 'Liebste'; nur vereinzelt findet sich

ahd. fridelinna als Beischläferin. Die

gebräuchliche westgerm. Benennung ist

'Kebse' (ahd. kebis, chebis, chebisa;

ags. ciefes, cyfes, cyfese). In der ganzen

germanischen Welt verbreitet, aber nicht

häufig, ist das Wort ahd. ella, gella, giella;

awestnord. etja, arinelja, von arinn 'Herd-

stätte'. Ob eine von diesen Bezeichnungen

ursprünglich eine engere Bedeutung hatte,

entweder nur die freie oder nur die unfreie

Beischläferin bedeutete, ist nicht sicher

festzustellen. Am ehesten könnte man
wegen des Zusammenhanges mit awnord.

kefsir, kepsir 'Sklave' annehmen, daß
Kebse ursprünglich allein die unfreie Bei-

schläferin bezeichnete; doch darf man
nicht, wie es gewöhnlich geschieht, aus

der Tatsache, daß die ancilla Hagar der

Bibel bei Alfred mit cyfese übersetzt wird,

folgern, daß ags. cyfese auch 'Sklavin'

bedeutete, denn Hagar kommt an der

betreffenden Stelle gerade in ihrer Eigen-

schaft als Beischläferin Abrahams in

Betracht. Andre Bezeichnungen wie

awestnord. byrgiskona, aschwed. amia (amie

auch im Sachsenspiegel III 64 § 1) dürften

ebensowenig eine wirkliche technische Be-

deutung gehabt haben, wie die zahlreichen

mehr oder weniger anmutigen Bezeich-

nungen, mit denen das spätere deutsche

Ma. derartige Verhältnisse benannte. Den
Gegensatz dazu bildet die echte oder

rechte Frau (ags. riht wif; aschwed.

aßalkona; awestnord. adalkona). Die

latein. Quellen verwenden das Wort concu-

bina, concubinatus, obwohl das Verhältnis

mit diesem spätrömischen Institut in

keinerlei historischem Zusammenhang steht,

viel eher mit der alten freien Ehe des

römischen Rechtes Berührungspunkte auf-

weist.

§ 2. Die Annahme, daß ursprünglich

bloß unfreie Weiber als Beischläfe-

rinnen in Betracht gekommen seien, ist

nicht beweisbar; dagegen ist es nicht

unwahrscheinlich, daß die unfreie Bei-
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schläferin anders benannt wurde als die

freie. Jedenfalls ist in historischer Zeit

das Verhältnis durchaus nicht auf unfreie

Weiber beschränkt, und ebensowenig haftet

dem Verhältnis etwas Entwürdigendes an;

war doch die Schwester des Grafen Boso

Beischläferin Karls des Kahlen. Vor

allem wird die Beischläferin grundsätzlich

von dem Weibe, das sich vereinzelt einem

Manne hingegeben hat, und noch mehr
von der gewerbsmäßig Unzucht treibenden

Hure unterschieden. Es handelt sich

eben dabei nicht um ein bloßes tatsäch-

liches, sondern um ein wirkliches Rechts-

verhältnis, eine Minderehe, die,

durch einfachen Konsens und Heimführung

geschlossen, nicht alle rechtlichen Wir-

kungen der Kaufehe erzeugt, aber doch

eine Reihe von familienrechtlichen Rechts-

folgen nach sich zieht. Das zeigt sich vor

allem im westnordischen Recht, das dem
Mann einen Bußanspruch gegen den Ver-

führer seiner frifrla gibt und, ebenso wie

das jütische Recht, nach Ablauf einer

bestimmten Zeit häuslicher Gemeinschaft

die Minderehe zur Vollehe werden läßt.

Aber auch im deutschen Recht finden sich

Spuren davon, so zB. in der Entscheidung

des Konzils von Mainz, von 852: Quod
si quislibet coneubinam habuerü, quae non

legitime fuit desponsata, et postea despon-

satam ritae puellam duxerit abieeta coneubina,

habeat illam, quam legitime desponsavit

(c. 12, MG. Capit. II 189); die ganze Streit-

frage hätte unmöglich aufkommen können,

wenn man das Kebsverhältnis als etwas

rein Tatsächliches angesehen hätte. End-

lich ist bezeichnend, daß die Kinder aus

einem solchen Kebsverhältnis von den

sonstigen unehelichen Kindern nach Be-

nennung und rechtlicher Stellung völlig

verschieden sind (s. Bastard). Den ent-

scheidenden Unterschied zwischen Ehe-

frau und Kebse erblickte man, wie der

eben erwähnte Canon des Mainzer Konzils

zeigt, in dem Fehlen der Verlobung, oder—
häufiger noch— in dem Fehlen eines Braut-

preises, eines Wittums (s. Eheschließung).

Das altwestnord. Recht hebt es immer
wieder hervor, daß zum Begriff der rechten

Ehe die Zahlung eines genügenden mundr
gehört; im Angelsächsischen wird der

cyfese die Ehefrau als beweddode wif gegen-

übergestellt; in einer fränkischen Formel
(MG. Form. 208, Cart. Senon. Append. 1)

ist davon die Rede, daß die Kinder der

ingenua, die man ad coniugium sich bei-

gesellt, aber der man keine Dotalurkunde

ausgestellt hat, filii naturales sind. Die

Kebse hatte also kein Wittum, und ebenso-

wenig partizipierte sie dort, wo eine solche

bestand, an der ehelichen Gütergemein-

schaft. Um sie nach dem Tode des Mannes
sicherzustellen, bedurfte es deshalb be-

sondrer Zuwendungen desselben, unter

denen vor allem die Morgengabe eine Rolle

gespielt haben dürfte. Da die Frau nicht

gekauft war, war das Verhältnis, wenn
die Beischläferin eine Freie war, von jeder

Seite frei löslich; der Unterschied zwischen

den Ehen more Christiano und den bei den

Dänen besonders häufigen Ehen more

Danico, den Kebsehen, wird in den nord-

französ. und engl. Quellen des 10. und
Il.jhs. in der freien Löslichkeit der

letztern erblickt.

§ 3. Die Kirche hat die Kebsehe

dem verheirateten Manne von jeher ver-

boten; der darauf bezügliche Canon 17

der Synode von Toledo (400), der aller-

dings zunächst an den römischen Konku-
binat dachte, ist in zahlreichen späteren

Rechtsquellen kirchlichen Ursprungs wie-

derholt worden. Dagegen hat sie der

Kebsehe des Unverheirateten in Über-

einstimmung mit dem erwähnten Synodal-

canon eine weitgehende Duldung zuteil

werden lassen, indem sie davon ausging,

daß es sich bei diesem auf die Dauer

berechneten Verhältnis um eine Ehe handle.

Damit war aber das Schicksal der Kebsehe

als besondern Rechtsinstitutes in dem-

selben Moment besiegelt, in dem die Kirche

die Ehegerichtsbarkeit erlangte. Da sie

grundsätzlich nur e i n Rechtsinstitut

der Ehe kannte, mußte die Kebsehe ent-

weder mit der rechten Ehe, die ja nach

kirchlicher Auffassung nur einen form-

losen Consensus verlangte, zu einem Rechts-

institut verschmelzen, oder dort, wo sich

die Anschauung des Volkes gegen diese

Gleichsetzung sträubte, auf die Stufe eines

bloßen außerehelichen Geschlechtsverkehrs

herabsinken. Nur in zwei Rechtsinstituten

lebte die Kebsehe fort, in der spani-
schen barragania und in der morganati-
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sehen Ehe. Die erstere ist ein noch in

den letzten Jahrhunderten des MA.s im
nördlichen Spanien und in den Pyrenäen

häufiges, wohl auf westgotische Wurzel zu-

rückgehendes eheähnliches Verhältnis, das

rein monogamisch und nur Unverheirateten

gestattet ist, durch die freie Löslichkeit und
den Mangel der dos sich von der Ehe unter-

scheidet, aber durchaus den Charakter

eines Familienverhältnisses trägt, dessen

Sprößlinge neben ehelichen Kindern erben,

und dessen rechtliche Folgen vielfach

durch Verträge geregelt werden. Die

morganatische Ehe taucht unter

dem Namen aeeipere uxorem ad morgana-

ticam oder lege Salica zuerst in den Libri

Feudor. II 29 als ein Rechtsinstitut des

Mailänder Adels auf, das nachmals all-

gemeine Verbreitung im hohen Adel er-

langte; während die Benennung nach der

Lex Salica unerklärt ist, hängt der Name
morganatische Ehe offenbar damit zu-

sammen, daß wegen des Fehlens des

Wittums die Morgengabe dessen Funktion

der Witwenversorgung übernehmen mußte.
Wilda Zschr. f. deutsches Recht 15, 237fr.

K. Maurer Münch. Sitzungsber. 1883, 3 ff

.

1895, 6 5 ff Vorl. II, 478 ff. F i c k e r Mitt.

d. Inst. f. österr. GF., Erg.- Bd. II 478 ff. Un-

tersuchungen zur Erbenfolge III 408 ff. Boden
Mutterrecht u. Ehe im altnord. Recht 53 ff.

R o e d e r D. Familie b. d. Angelsachsen 69 ff.

K o e h n e D. Geschlechtsverbindungen d. Un-

freien im fränk. Recht 1888. Weinhold
Deutsche Frauen II2 15 ff. Fr eisen Gesch.

d. canon. Eherechts 53 ff. D a r g u n Mutter-

recht u. Raubehe 23 ff. Brunner SZfRG. 17,

1 ff. Schröder DRG.S S. 315 f. — S. u.

Bastard, Eheschließung.
S. Rietschel.

Beischlag (§ 1) nennt man die Nach-
ahmung eines fremden Münzbildes durch

einen dazu nicht ermächtigten Münzberech-
tigten.

§ 2. Der äußern Erscheinung nach den
Beischlägen ähnlich, dem Wesen nach aber

von ihnen verschieden sind Nach-
münzen, die mit Benutzung eines

älteren Münzbildes von einem Nachfolger

in Münzstätten des früheren Münzherrn
hergestellt wurden.

§ 3. Aus Beischlägen und Nachmün-
zungen kann man nicht unwichtige wirt-

schaftsgeschichtliche Folgerungen ableiten.

Beide sind jünger als das Urbild, das sich

im Verkehr bereits einer gewissen Ver-
breitung erfreut haben mußte, ehe man
aus münzpolitischen Gründen dessen Nach-
ahmung unternahm.

§ 4. Kennt man die Urheber der Bei-

schläge oder der Nachmünzen sowie ihre

Zeit, so kann man auf die Verbreitung der

als Vorbild benutzten Münze, sowie auf

die Dauer ihrer Beliebtheit im Verkehr
zurückschließen.

§ 5. Die Beischläge wurden in gewinn-

süchtiger Absicht von wirtschaftlich schwä-
chern Münzherren hergestellt, welche durch
die Nachahmung eines fremden beliebten

Gepräges ihren eigenen Münzen größeren

Absatz zu verschaffen suchten.

§ 6. Die Ähnlichkeit der Beischläge

mit ihrem Urbild ist oft täuschend, andere

Male ist sie weniger gelungen, namentlich

bei jüngeren Stücken, wenn diese nicht

mehr unmittelbar nach dem Urbild, son-

dern mit Benutzung älterer Nachahmun-
gen angefertigt wurden. Das Gesagte gilt

mehr noch von späten Nachmünzen, bei

welchen durch Mißverständnis der Stem-
pelschneider die Umschriften häufig zu

sinnlosen Buchstabenreihen aufgelöst,

oder bloß durch Buchstabenschäfte

und Ringelchen wiedergegeben sind. Als

Beispiele nenne ich die sog. Wenden- oder

besser Sachsenpfennige, die z. T. mißver-

standene karolingische Gepräge darstellen

wollen, sowie die in Dänemark entstande-

nen Nachahmungen der Dürstädter Pfen-

nige Karls d. Gr., die man früher nach

Polen legte.

§ 7. Solche mißverstandene, aber län-

gere Zeit festgehaltene Münzbilder kann
man als ,,verwilderte oder versteinerte"

Gepräge bezeichnen; die Franzosen nennen
sie type immobilise, ein Beispiel ist der weit

verbreitete type chinonais. Der auf spät-

karolingischen Pfennigen von chateau Chi-

non vorkommende Kopf in Seitenansicht

wurde nach und nach so weit entstellt,

daß schließlich nur die Nase, die wie ein

verkehrtes L gezeichnet wurde und einige

unbeschreibliche Schnörkel übrig geblieben

sind.

v. L u s c h i n Münzk. 47 ff. 1 16. Mena-
d i e r Deutsche Münzen 4, 103 ff. und ZNF. 26

183 ff. A. Luschin v. Ebengreuth.



BEIZVÖGEL

Beizvögel. § i. Eine genaue Fest-

stellung, welche Raubvögel vorwiegend zur

Beizjagd verwandt wurden, begegnet man-
cherlei Schwierigkeiten: unsre Quellen

machen keine detaillierten Angaben, die

eine sichere Identifikation ermöglichen

würden, und die Termini, deren sie sich

bedienen, sind nicht immer eindeutig.

§ 2. Die deutschen Volksrechte nennen,

s weit sie eine Unterscheidung nach Art

und Größe beabsichtigen, nur den accipiter

(acceptor) und den spervarius, die älteren

Redaktionen der Lex Sal. sogar nur den

ersteren. Um 800 trifft dann ein Kapitular

Karls d. Gr. die sachlich einwandfreie

Klassifikation in acceptores, falcones seu

spa varios (MGL. Capit. I 95, 24). Zweifel-

los soll in den Volksrechten jener Ausdruck
accipiter einen großen Beizvogel be-

zeichnen, also nicht nur den [Hühner]-
Habicht, Astur palumbarius, ahd. ha-

buh, as. *haÖuk- (in Ortsnamen Ha&uc-

horst, Hadocas-bröc), ags. hafoc oder deut-

licher und zum Unterschiede von den

übrigen nahverwandten Arten nach seiner

Beute gös-hafoc benannt, anord. {gas-)

haukr, sondern auch den [W ander] -

f a 1 k e n. Daneben wurde frühzeitig,

wenn wohl auch etwas später, die kleinere

Art des Habichts gezähmt: der Sper-
ber, Astur nisus, ahd. sparwäri (mit Um-
bildung des zweiten Kompositionsgliedes

zum Sufnx-<m< *sparw-aro 'Sperlingsaar'),

ags. spear-hafoc u. anord. spQrr-haukr

eigentlich 'Sperlingshabicht'. Auf spar-

wäri, spervarius gehen die Benennungen
in den roman. Sprachen zurück: ital.

spar(a)viere, afrz. espervier, nfrz. eper-

vier usw.

§ 3. Zur Beantwortung der Frage, welche

Falconinae im germ. Altertum als

Stoßvögel beliebt waren, vermag vorläufig

nichts beizutragen das schwer zu beur-

teilende Wort Falke: ahd. falko (mhd.,

mnd., mndl. valke), anord. falke (seit dem
12. Jh. bezeugt); ital. falco

y
frz. faucon usw.

(abgesehen vom Rumän. in allen roman.

Sprachen vorhanden). Das zwar erst von
Paulus Diaconus überlieferte, aber doch
gut klass.-lat. falco war kein Vogelname:
„Falcones dicuntur, quorum digiti pollices

in pedibus intro sunt curvati, a similitu-

dine falcis" (Pauli Excerpta ex lib. Pomp.

ops, Reallexikon.

Festi ed. Thewrewk de Ponor 63, 1 f). Als

Vogelname wird ein Terminus falco zum
ersten Male um 400 von dem Grammatiker
Servius in senem Vergilkommentar ge-

braucht (ed. Thilo u. Hagen II 403, 6);

vom 5. Jh. an sind dann weitere Belege

bald reichlich zu verzeichnen. Eine Reihe

von Forschern erklären die beiden Aus-

drücke für identisch: das Schimpfwort

falco wurde, als man die Beizjagd ausüben

lernte, Jagdterminus und diente zunächst

den Romanen (und dann durch ihre Ver-

mittlung auch den Germanen) als Bezeich-

nung des Falken, den man wegen seiner

gekrümmten Klauen und des gebogenen

Schnabels passend den 'Gesichelten' nannte.

Zu dieser Ansicht hat sich auch noch ganz

üngst wieder Suolahti bekannt, trotz der

Einwürfe, die Baist früher erhoben hatte.

Als Gegenargument wiegt am schwersten

die Beobachtung, daß die Germanen sonst

die Beizvögel nur mit heimischen Namen
belegten und gerade umgekehrt die alten
roman. Ausdrücke mit Ausnahme von frz.

autour usw. 'Habicht' german. Pro-
venienz sind (frz. epervier, emerillon).

— Auch Falke gehört zu diesem alten

Schatz deutscher Falknerei-Nomen-

klatur. Allerdings ist Baists Interpretation

'Stößer' (von der Fangweise) sprachlich

unhaltbar: *fall- (zu fallan 'fallen') + k-

Suffix ließe ahd. *falluh erwarten. -

—

Dagegen hat Edward Schröder die alte

Deutung Kerns 'der fahle' (in dessen

Noten zu Hesseis' Lex Salica 460 A. 2)

mit guten Gründen gestützt und für die

Behandlung der ganzen Frage prinzipiell

wichtige Gesichtspunkte geltend gemacht
(zuletzt im AfdA. 34, 5). Das jetzt noch in

Südwestdeutschland gebräuchliche Falch,

Falke 'fahles Pferd' (oder 'Stier') darf

nicht von unserem Wort getrennt werden,

sondern ist durch Übertragung der Be-

zeichnung des Vogels auf das Pferd ge-

schaffen (vgl. z. B. Rappe für 'schwarzes

Pferd' aus mhd. rappe 'Rabe', Salzburg.

Spickt und kämt. Specht 'gesprenkelter

Ochse'). Dieser Vogelname, zunächst ledig-

lich auf landschaftlich begrenztem Gebiete
— wohl des Südens oder Südwestens von
Deutschland — heimisch, verbreitete sich

dann, nachdem er Jagdterminus geworden
war, südlich und westlich in die roman.
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Länder und gewann auch allmählich nord-

wärts Boden; doch gelangte er erst spät

nach Skandinavien und nach England nur

durch frz. Zwischenstufe in nachags. Zeit.

§ 4. Zugleich mit der Ausweitung seines

örtlichen Gebrauchsbereiches verdrängte

Falke die noch ältere, volkstümliche Be-

zeichnung des Jagdfalken, die Deutsche,

Angelsachsen und Skandinavier gemeinsam
besaßen: ahd. wal(h)-habuh, ags. wealh-

hafoc 'der fremde Habicht', nicht 'der

welsche, kelt. HZ (vgl. Wright -Wülker

361, 29 u. das akymr. Lehnwort gwalch),

oder ags. sc wcelisca ('D. Menschen Ge-

schicke' V. 90, s. Falkenbeize § 14), aisl. valr

'der Fremde, Fremdling'. Offenbar ist der

Falco peregrinus gemeint. Interessant

ist noch die Tatsache, daß in zwei Be-

schlüssen von Konzilien, die kurz vor der

Mitte des 8. Jhs. stattfanden, die beiden

ältesten Hss. walcones lesen (MGL. Conc.

II 1
3, 15 u. 47, 20); die Schreiber haben

gewiß mlat. falco mit ahd. *walho 'Wander-

falk' konfundiert.

§ 5. Neben dem Falco peregri-
nus, der, überall heimisch, wegen seiner

Eigenschaften unter den Falken offenbar

der beliebteste Jagdvogel war, wird der

Merlin- oder Zwergfalke, ahd.

smerlo (smiril, smirli[n])
}

anord. smyrell

(ital. smeriglio, afrz. esmerü, esmerülon,

nfrz. emerillon usw., zur ältesten Schicht

der Lehnwörter gehörend) nur eine unter-

geordnete Rolle gespielt haben.

§ 6. In welchem Umfange andre Fal-

kenarten, namentlich der Würgfalke,
Falco lanarius, schon in älterer Zeit ver-

wandt wurden, wissen wir nicht; ebenso-

wenig, seit wann der nur verfeinerter Jagd
dienende Gerfalke, Falco gyrofalco,

anord. geir-falke (in deutschen Quellen

seit dem 14. Jh. und zwar zuerst als

gerualch bezeugt) aus den skandinav. Län-
dern nach Mitteleuropa importiert wurde:
die roman. Namensformen ital. gerfalco,

afrz. gerfalc nfrz. gerfaut usw. zeigen

keine Spuren früher Entlehnung.
Baist AfdA. 13, 300 ff. u. ZffSp. 13, 2. H.

185 ff. Whitmann« Birds of Engl. Lit.

JGPh. 2, 165 f. 170. Kluge EWbl. (s. auch

6. Aufl.) unt. d. einzelnen Vogelnamen. Suo-
1 a h t i Die deutschen Vogelnamen XII f. 327 ff.

359 ff. — Weitere Lit. unter Falkenbeize.
Fritz Roeder.

B ekehrungsgeschichte.

I. Übersicht § 1—7. II. Die Ostgermanen

§ 8—13. III. Die Westgermanen. 1. Die kon-

tinentalen Stämme bis Willibrord § 14—19.

2. Die Angelsachsen § 20—24. 3. Die ags Mission

auf dem Festland § 25—29. 4. Die Zwangs-
bekehrung Norddeutschlands § 30—33 IV. Die

Nordgermanen. 1. Dänemark § 34—42. (Hans
v. Schubert.)— 2. Norwegen (mit Beilanden) und
Schweden, a) Erste Berührungen mit dem Chri-

stentum § 43—48 ; b) endgültige Bekehrung § 49
bis 53; c) Art der Bekehrung § 54— 55 ; d) kirch-

liche Ordnung § 56—60. (B. Kahle.)

I. Übersicht über den Ge-
samtgang. § 1. Während die Mittel-

meervölker bis auf Reste in wenigen Jahr-

hunderten dem Christentum gewonnen und
k ;rchlich organisiert waren, dauerte die

Christianisierung der Germanen 6—7 Jahr-

hunderte, ja von den ersten Berührungen

am Rhein bis zur Organisation der nor-

dischen Kirchenprovinzen verläuft ein Jahr-

tausend. Somit begleitet die Frage des

Religionswechsels weithin die Geschichte

des germanischen Altertums und beein-

flußt ihre Erforschung. Da sich die alte

Kultur in der Kirche sammelte, so ist diese

Frage zugleich die der Kultivierung oder

doch der Hebung zu höherer Kulturstufe

und da zu dieser Stufe auch der Besitz

eines Schrifttums gehörte, so ist die

Christianisierung auch der Anfang deut-

licherer historischer Kunde, das Ende der

Prähistorie.

§ 2. Der langsame Gang der Bekehrung
hängt mit dem Mangel einheitlicher poli-

tischer Organisation zusammen, an die

sich der neue Kult hätte hängen können

wie im römischen Reich. So stellen die

großen Gruppen des germanischen Volks-

tums auch verschiedene Perioden der

Christianisierung dar; der ostgermanischen

Gruppe folgen die deutschen Stämme,
einschl. der Angelsachsen, zuletzt die Nord-

germanen.

§ 3. Die Bekehrung ist aber keineswegs

nur dadurch bewirkt, daß die Kirche zu

den Germanen kam, sondern sie ist auf

allen Punkten entscheidend dadurch ein-

geleitet worden, daß die Germanen in die

Einflußsphäre der Kirche kamen: So

spiegelt die Geschichte der Bekehrung

auch die der großen Völkerbewegung wi-

der. Die religiöse Expansivkraft des
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Christentums und die nationale des Ger-

manentums kamen sich entgegen.

§ 4. Dadurch ist aber der Prozeß der

religiösen Assimilierung komplizierter ge-

worden: die positiven Momente kreuzen

sich mit negativen. Die germanischen

Eroberer konnten — so die Angelsachsen

und Friesen— meinen, Herrschaft und Ei-

genart durch Festhalten an dem religiösen

Erbe der Väter oder doch — so die Goten
'•— durch eine andere Form der christlichen

Religion stützen zu müssen. Andererseits

konnte da, wo der Gedanke der Eroberung

den der nationalen Absonderung ver-

drängte, wie bei Chlodwig, die Politik

mit einem Schlage den Prozeß entscheiden,

wobei der politische Charakter der alten

Religion helfen mußte. Dazwischen stehen

die Stämme ohne führende politische Be-

deutung, ohne große entscheidende Ent-

wicklungen: hier ist der Bekehrungs-

prozeß ein allmähliches Einströmen und
Durchdringen, so in Süddeutschland.

§ 5. Am Ende des 7. Jhs. war es soweit,

daß die neuen germanischen Kirchen die

Bekehrung des Restes auf dem Kontinent

selbst in die Hand nahmen, in enger Ver-

bindung mit politischen Gedanken der Er-

oberung, was zur Folge hatte, daß, wo die

Macht hinreichte, die Frage wieder wie

zur Zeit Chlodwigs in einem Menschenalter

entschieden war, so in Norddeutschland,

da aber, wo sie unsicher wirkte, der poli-

tische Gegensatz auch die religiöse Beein-

flussung hemmte, so bei den Dänen.

§ 6. Parallel mit der Christianisierung

der Germanen verlief die Herausbildung

der absoluten Monarchie in der abend-

ländischen Kirche, ihre Romanisierung,

und an einigen Stellen ^verwoben sich

beide Erscheinungen auf das innigste:

die Überwindung der keltischen Sonder-

kirche entschied sich an der Gewinnung
der Angelsachsen, die enge Verbindung

Roms mit den ags. Missionaren auf dem
Kontinent bedeutete im Endresultat die

Romanisierung des Frankenreichs. Wäh-
rend die Bekehrung der Germanen in einer

Zeit begann, da sich eine oberste Regie-

rungsgewalt des Papstes im Abendland
erst bildete und die erste Stufe der Christia-

nisierung eine völlig romfreie, ja akatho-

lische Kirchenreform zeigte, verschlang sie

sich auf der letzten Stufe mit der Geschichte

Gregors VII. und Urbans I.

§ 7. Diese Romanisierung bedeutete

Nivellierung und Internationalisierung des

geistigen Lebens, die sich doch nirgends

rein durchsetzen ließ. Die Geschichte der

Bekehrung ist auch die Geschichte der

Kompromisse, der Germanisierung, der

Nationalisierung. Bei den zuletzt, während
des päpstlichen Universalismus, organi-

sierten nordischen Kirchen ersetzte die

Entfernung vom römischen Zentrum, was
den andern von vornherein an Freiheit der

Bewegung gestattet war. Nur so führte

die Bekehrung zu einem Verwachsen der

Religion mit dem Volksleben und führte

doch allen neuen Volkseinheiten Europas

eine gleichmäßige Kultur zu, die die Vor-

aussetzung war für eine neue gemeinsame
Geistesgeschichte.

IL §8. Die ostgermanische
Gruppe der gotischen Völker
im weiteren Sinne des Wortes fiel dem
Christentum und zwar in der arianischen

Form (s. Arianismus) zuerst zu, so daß
das arianisch-gotische Christentum (lex

gotica) als eine erste Stufe des german.

Christentums bezeichnet werden kann,

wenn auch der weitere Gang der Be-

kehrung keine geradlinige Fortentwicklung

dieses Ansatzes ist.

§ 9. Und zwar sind die Westgoten,
die, zur Zeit des KaisersValens in mehreren

Stößen über die Donau gedrängt, sich

schließlich ganz auf dem Boden der Bal-

kanhalbinsel innerhalb der Grenzen des

Reichs niederließen, die eigentlichen Träger

geworden und geblieben. Voraussetzung

dafür war, daß ihr Bekehrer und erster

Bischof Ulfilas (s. d.) sie mit der Bibel in

der Volkssprache ausrüstete. In den

Jahrzehnten, die sie sich hier aufhielten,

zuletzt in Illyricum (402 ff.) und Noricum

(408), muß der Anstoß zur Bekehrung
der nahverwandten Ostgoten und Vandalen,

die sich gleichfalls an die Donau heran-

gezogen hatten, ausgegangen sein.

§ 10. Während die letzteren auf ihrer

weiteren Wanderung nach Spanien und
Afrika auch die Alanen, die sie mit sich

verschmolzen, herüberzogen, wird von den

an der Donau zurückgebliebenen Ostgoten

die weitere Arianisierung der hier nach-

15*
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rückenden stammverwandten Völker aus-

gegangen sein, der Gepiden, Rugier und
wohl auch jetzt schon (nicht erst 535) der

Heruler, auf die sich des Arianers Odoaker

Herrschaft in Italien besonders stützte.

Als die Ostgoten dann selbst nach Italien

rückten und dem Regiment Odoakers ein

Ende bereiteten, ging ihr Bekenntnis auch

auf die Langobarden über, die das ver-

lassene Rugierland (Noricum) etwa 490
besetzt hatten.

§ 1 1. Sind diese (nach L. Schmidt
u. a.) mit Recht als ostgermanischer Stamm
anzusprechen, so zeigt doch die Notiz des

Eugippius über die Begegnung des h. Se-

verin mit dem arianischen Alamannen-

könig Gibuld (vita Severini c. 19), daß der

Arianismus auch auf die Westgermanen
übergegriffen hatte. Die auf Familienver-

bindungen sich stützende pangermanische

Politik Theoderichs des Großen brachte

dann das arianische Christentum auch an

die thüringischen und fränkischen Königs-

höfe, so daß Chlodwig vor der Entscheidung

stand, ob er den von dieser Seite aus-

gehenden Werbungen folgen oder sich ver-

sagen sollte.

§ 12. Um diese Zeit des Höhepunktes

ost- und westgotischer Macht war nicht

nur das Suevenvolk in Spanien, das bis

dahin der Mehrheit nach noch heidnisch

geblieben, der Minderheit nach katholisch

geworden zu sein scheint, vorzüglich durch

die Mission des westgotischen Bischofs

Ajax dem arianischen Christentum zuge-

fallen, sondern auch das andere dem
Reiche Chlodwigs benachbarte Reich der

Burgunder, damit das letzte der ostger-

manischen Stämme. Ob dies vorher be-

reits (seit 413 bzw. 430) eine Zeitlang

katholisch gewesen (H a u c k u. a.) oder

nicht vielmehr von seinen Sitzen am obern

und mittlem Main in der Nachbarschaft

derVandalen und Ostgoten den Arianismus

mitgebracht haben, ist strittig (siehe § 15).

§ 13. Jedenfalls gab es einen Moment,
da es schien, als solle diese erste Stufe

der Christianisierung die definitive Form
abgeben, und auch, nachdem die Wendung
durch Chlodwig herbeigeführt war, blieb

die arianische Form noch lange eine Ge-

fahr oder doch Hemmung für die römisch -

katholische, zuletzt noch von Italien aus,

wo der Arianismus sich bis in die 2. Hälfte

des 7. Jhs. hielt, wohl von Einfluß auch auf

die benachbarten Baiern.

Literatur s. bei Arianismus. Dazu etwa
L. Schmidt Gesch. d. deutschen Stämme bis

z. Ausgang d. Völkerwanderung. 1905. D e r s.

Allg. Gesch. d. germ. Völker 1909 u. Gesch. d.

Vandalen 1901. F. D a h n Könige der Germanen
Bd. 1—63 1 861 ff. C. B i n d i n g Gesch. des

burgund.-roman. Königreichs 1868. H. v.

Schubert Die Anfänge des Christentums bei

den Burgundern Sitz.-Ber. der Heidelb. Ak.

d. Wiss. II 3 (1911), dazu auch Ders. Staat

u. Kirche in d. arian. Reichen u. im Reiche

Chlodwigs, 191 2 (im Druck).

III. § 14. Die Bekehrung der West-
germanen oder der deutschen Stämme,
einschließlich der Angelsachsen, hat den
Gang genommen, daß auf einen Anfang
bei den kont nentalen Stämmen erst der

Übertritt der nach England gewanderten
folgte, ehe es zur Vollendung des Pro-

zesses bei jenen kam und kommen konnte.

I. Bekehrung der kontinen-
talen Stämme bis Willibrord.
§ 15. Einzelne Berührungen haben
schon vor der Zeit Chlodwigs, seit das

Christentum in die Nähe von Rhein und
Donau gedrungen, stattgefunden; schon

Bischof Irenaeus v. Lyon (adv. haer. I, 10)

hat um 180 von ecclesiae, quae in Germania
(seil, provincia) sunt fundatae, geredet; die

Ornamente aus den Resten der ältesten,

wohl vorkonstantinischen Kirche dies-

seits der Alpen, St. Peter auf der Zitadelle

zu Metz, zeigen neben antiken auch aus-

gesprochen germanische Motive. Stärkere

Beeinflussung der ober-undnieder-
germanischenProvinz und deut-

lichere Zeugnisse dafür finden sich erst

seit der Zeit der Staatskirche: Bischöfe

von Trier und Köln sind 3 12/ 13 bezeugt.

Aber so sehr auch die Bevölkerung der

Städte, namentlich Triers, bis zur Er-

oberung durch die nachrückenden Ger-

manenstämme, vor allem die Franken,

dem Christentum sich zugewendet haben

mag, die Inschriften und alle anderen An-

zeichen sprechen dafür, daß der germani-

sche Bestandteil der Gemeinden sehr gering

war. Und als die Reichskirche an Stoß- und
Anziehungskraft gewann, unter Theodosius

gegen Ende des 4. Jahrh., ging auch schon die

Rheingrenze für die Römer verloren (406).
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Daß trotzdem um diese Zeit, 413, die am
Westufer des Rheins zwischen Mainz und
Speier wohnenden Burgunder so stark unter

den Einfluß des katholischen Christentums

geraten sein sollen, daß sie bereits 41 7 einem

in Afrika schreibenden Schriftsteller als ein

völlig christianisiertes, der klerikalen Er-

ziehung sich willig beugendes gesittetes

Volk bekannt sind (Orosius VII 32, 12 f.),

muß demnach wundernehmen und sollte

nicht als sichere Tatsache behandelt wer-

den. Christlich-römische Inschriften aus

dem 5. Jh. bietet Mainz in größerer Zahl;

von einer ersten Katholisierung eines gan-

zen germanischen Stammes künden keine

weiteren Zeugnisse, wenn man nicht die

legendenhafte Geschichte bei dem Griechen

Sokrates, hist. ec'l. VII 30, offenbar eine

Soldatenerzählung, die von dem Übertritt

eines rechtsrheinischen friedlichen Bur-

gundervölkchens bei Gelegenheit einer

Hunnengefahr etwa 430 berichtet, hierhin

rechnen will. Jedenfalls finden wir dann
die Burgunder in der Sapaudia, trotz ihrer

Versetzung in rein katholische Athmo-
sphäre hinein, trotz der Beugung ihrer

politischen Widerstandskraft, als Arianer

(ob. § 12). Wie weit an derDonaugrenze
christliche Ideen zu den germanischen An-
wohnern, besonders Alamannen u. Sueven,

gedrungen sind, ehe mit dem Vorrücken
der gotischen Völker die große Unruhe
hier begann und der Arianismus seine Pro-

paganda in diesen Gegenden entfaltete,

entzieht sich ganz unserer Kenntnis. Doch
ist es sehr beachtenswert, daß an einem so

vorgeschobenen Posten wie Augsburg sich

eine Kontinuität der katholischen Tradition

behauptete, wie die St. Afra-Legende
beweist. Im allgemeinen wird man sagen

können, daß bei den an und über
die Grenze dringenden westgermanischen
Stämmen auch hier höchstens von einem
negativen Einfluß des Christentums ge-

sprochen werden kann, insofern die not-

wendige Berührung mit der christlich

-

römischen Kultur das Zutrauen zu den
eigenen Formen der Gottesanbetung er-

s chütterte.

§ 16. Der Übertritt der Fran-
ken zum Katholizismus, das bahn-
brechende Ereignis, ist auch erst erfolgt

nach einer langen Periode des Nebenein

-

anderwohnens und der Berührung mit dem
nordgallischen Christentum, die höchstens

den Boden gelockert, aber keineswegs

zu einer Volksbewegung zugunsten der

römischen Religion geführt hatte. Die

„Bekehrung" war eine Tat des erobernden

und reichsgründenden Chlodwig, die sich

seiner übrigen Politik eng einfügt, ein

Mittel, sich der Herrschaft über das seit

486 gewonnene Provinzialland bis zur

Loire mit seiner christlichen Bevölkerung

zu versichern, die Bevorzugung des Katho-

lizismus vor dem Arianismus eben dadurch

und durch den weiteren Wunsch motiviert,

auch in den arianischen Nachbarreichen

die Gunst und Hilfe der unterdrückten

römischen Schicht zu gewinnen. Die Ver-

bindung mit der burgundischen Prinzessin

entsprang bereits solchen Motiven. Wenn
die Legende, wie sie Gregor v. Tours (II

29 f.) aufbewahrt hat, den neuen Kon-
stantin den Christengott im Kampfge-
tümmel der Alamannenschlacht finden

läßt, so ist daran wohl richtig, daß der

persönliche Anteil, den seine Religiosität

an dem Schritt nahm, in dem Glauben

an die höhere Macht des römischen Gottes

bestanden hat. Die Zeit (496) und
Rheims als Ort der Taufe scheinen sich

dabei der Erinnerung richtig eingeprägt

zu haben. Die Gefahr, die mit dem
Eintritt in die röm. -katholische Kultur-

welt verbunden was, das Aufgehen des

national-germanischen Wesens, war bei

der entfernten Lage und der Rücken-
deckung durch die reingermanischen Stäm-
me nicht so drohend wie bei den ent-

wurzelten gotischen Stämmen, und wurde
überdies von dem staatsklugen Herrscher

dadurch abgeschwächt, daß er wie die

arianischen Könige die Leitung der Kirche

in seiner Hand behielt (Genehmigung zum
Eintritt in den Klerus, Beeinflussung der

Bischofswahlen usw.) und so aus altem

und neuem, romanischem und germani-

schem Christentum die fränkische Landes-

oder Reichskirche schuf. Der wesentlich

politische Charakter des Prozesses zeigt

sich auch darin, daß einerseits mit dem
Übertritt des Königs der des ganzen

Stammes entschieden war, andererseits

der missionarische Trieb bei den Franken

sich nur ganz schwach äußerte: nur
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langsam wurde das fränkische Hinterland

an der Maas und am Niederrhein christiani-

siert, und von Martyrien hören wir auf

keiner Seite.

§ 17. Wenn somit auch die segens-

reichen Folgen, die Avitus v. Vienne

prophezeite, für das übrige Ger-
manien nur ganz allmählich eintraten,

der Grund war doch gelegt und was von

einzelnen Versuchen wie von

allgemeinen Einwirkungen im 6. u. 7. Jh.

zu nennen ist, nimmt von hier seinen Aus-

gang. Rom hat keinen erkennbaren Anteil

daran, obgleich es sich gerade um Süd-

deutschland handelt: eigene innere

Schwäche und Not, der steigende Ab-
schluß der fränkischen Reichskirche gegen

Rom, der langobardisch-arianische Gürtel,

der Rom von Deutschland trennte, ließen

es dazu nicht kommen. Die bloße Aus-

dehnung der fränkischen Herrschaft mußte
aber schon christliche Einflüsse mit sich

bringen. Während das sächsisch-friesische

Norddeutschland, das sich dieser Herrschaft

noch entzieht, ausscheidet, erhält Baiern

mit den Agilulfingern eine katholische

Herzogsfamilie; ebenso ist das Christentum

der alamannischen um 600 bezeugt (vita

S. Galli c. 16 f.), in Thüringen herrschen

von Dagobert eingeführte religiosi duces

(vita Bon. c. 6), und im Elsaß pflegt das

Herzogsgeschlecht des Ethiko seit der

Mitte des 7. Jh. eifrig das mönchische Leben
(Maursmünster usw.). Neben die Herzöge

treten die kolonisierenden fränkischen Bau-

ern als Träger des Christentums: wie sie,

den Alamannen nach, Nordelsaß und Pfalz

besetzen, so rücken sie den Main
hinauf, schaffen ein ,,Ostfranken", dringen

auch ins eigentliche Alamannenland. End-
lich erstarken unter der christlichen Herr-

schaft die alten Organisationsreste aus

römischer Zeit wieder. (Bistum Vin-

donissa [= Konstanz?] 567, Augsburg 591,

Basel-Augst, Straßburg, Worms, Speier

etwa 600.)

§ 18. Von einer tieferen und gleich-

mäßigen Christianisierung kann nicht die

Rede sein. Mit der Lösung der östlichen

Stämme vom Reich, der steigenden Ver-

weltlichung und schließlich völligen Anar-
chie in der fränkischen Kirche hört auch
von hier jeder Rest von Kontrolle oder

systematischer Beeinflussung auf. Die
Ansätze verfallen, ein Synkretismus ent-

steht von Thüringen bis zu den Alpenhöhen,
der dazu führt, daß Christen an Wodans -

opfern teilnehmen und Heiden taufen

(vita Col. 27, Bon. ep. 28, MG. ep. III, 279).

Zur Verschmelzung germanischer und
christlicher Vorstellungen und Gebräuche
mag gerade diese dunkle Zeit viel beige-

tragen haben.

§ 19. Die Tätigkeit einzelner weniger

Missionare, von denen uns außerdem meist

nur schwache und unzuverlässige Kunde
zugekommen, fällt wenig ins Gewicht, und
es ist bezeichnend, daß sich neben die

Franken Amandus (1. Bischof v. Maas-
tricht 647) und Eligius (641 B. v. Noyon),

die jetzt erst die heidnischen Reste im
salischen Stammland austilgen, und Rup-
recht, den Gründer des Petersklosters

und damit indirekt des Bistums zu S a 1 z -

bürg (s. Ruprecht), jetzt fremde pil-

gernde Asketen stellen, Iren, wie K i
-

lian, der am Anfang des 8. Jhs. in W ü r z -

bürg mit zwei Gefährten hingerichtet

wurde und ein Jahrhundert früher C o -

1 u m b a n , der auf dem Wege nach
Italien eine Zeitlang um Bregenz das

Kreuz verkündete und Heiligtümer stürzte,

und sein Schüler G a 1 1 u s ,
der bald nach

612 im Steinachtal südlich des Bodensees

eine Zelle gründete, den Anfang St. G a 1 -

1 e n s. Wenn dann die Nachfolger Colum-

bans in der Leitung des irischen Mutter-

klosters Luxeuil in den Vogesen Franken

waren und diese zu wirklichen Missions-

versuchen in Baiern schritten, so sieht

man, von wo sich die Franken den Geist

der Mission, der mit dem der Askese

engverbunden war, entliehen haben. Den-
noch darf diese irische Mission in Deutsch-

land keineswegs überschätzt werden. Die

Weltentsagung war wichtiger als die Welt-

gewinnung und kirchliche Organisation

die geringste unter den Gaben dieser nicht

durch Roms Geist geschulten Kelten. Der
Organisationsansatz, der am Anfang des

8. Jhs. in Deutschland und zwar in Baiern

unter Herzog Theodo gemacht wurde,

geschah ohne fränkische und irische Hilfe

in Anlehnung an Rom und seinen bedeu-

tenden Bischof, Gregor IL, blieb aber

ohne unmittelbare Folgen. Es bedurfte
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einer auswärtigen, stammverwandten, von

römischem Organisations- und irischem

Missionsgeist gleichmäßig erfüllten Macht.

J. F i c k e r Altchristi. Denkmäler u. Anfänge

des Chr. im Rheingebiet 1909. Rettberg
Kg. Dtschl. 1896. Hau c k Kg. Dtschl. 13. 4 1904.

1898. v. Schubert Die Anf. d. Christ, bei

d. Burg, und Königt. u. Klerus (zu § 13).

D e r s. Lehrb. d. Kg. II (im Druck).

2. Die Bekehrungder Angel-
sachsen ist keineswegs nur das Werk
Roms und seiner Sendlinge, sondern ebenso

der Kelten. Vorerst sah es allerdings

nicht danach aus.

§ 20. Als die Scharen der Juten,

Sachsen und Angeln in jahrhundertelanger

Eroberung England besetzten, fanden sie

sich einer keltischen Bevölkerung gegen-

über, die, unter römischer Herrschaft bis

zu einem gewissen Grad christianisiert

und kirchlich organisiert, seit Preisgabe

der Provinz am Anfang des 5. Jhs. auf sich

selbst angewiesen, ein eigenartiges kirch-

liches Leben mit einer hierarchisch-mönchi-

schen Mischverfassung ausgebildet hatte.

Es hätte also auch hier wie so oft und auch

in Gallien eine religiöse Beeinflussung der

Sieger durch die Besiegten stattfinden

können. Allein während die Kelten, in dem
Vernichtungskrieg immer mehr in den

Westen zurückgedrängt, ihre geistigen

Kräfte gleichsam nach rückwärts wendeten

und in Irland eine Mönchskirche von hoher

Blüte hervorbrachten, von der wieder

die Piktenkirche Schottlands eine Tochter-

stiftung ist, verhinderte die Rassenfeind-

schaft jede Einwirkung auf die germa-

nischen Eindringlinge.

§ 21. Die Aufnahme der angel-
sächsischen Mission durch Papst

Gregor den Großen nimmt sich bereits aus

wie ein Gegenzug gegen die nach Schott-

land und dem Frankenreich übergreifende

propagandistische Tätigkeit der Iren, der

aber zunächst nur zu einem unsicheren

Erfolg in Englands Südostecke führte,

obgleich der Anfang weit mehr versprach.

Die Erzählung Bedas (II, 1) von der Be-

gegnung Gregors mit anglischen Jüng-
lingen auf dem römischen Sklavenmarkt
ist nordhumbrische Legende, aber nach-

weisbar hatte Gregor schon 595 sein Auge auf

die Bekehrung der Angelsachsen gerichtet

(Reg. VI 10). Die Wahl K e n t s als des

Angriffspunktes war außer der leichten

Erreichkarkeit dadurch veranlaßt, daß die

Gemahlin König Ethelberchts, Bcrtha,

eine fränkische Prinzessin, Tochter König
Chariberts v. Paris war, die katholischen

Hofgottesdienst in der Residenz Canter-

bury eingerichtet hatte; auch standen

noch aus römischer Zeit Gotteshäuser bereit

(Martinskapelle, Christuskirche) ; endlich

versprach die damalige Hegemonie Kents

über die Nachbarkönigreiche einen raschen

Fortschritt. Bischof A u g u s t i n (s. die-

sen) landete Ende 596, ein Jahr später

konnte er den ersten Massenübertritt nach

Rom melden, 601 muß auch Ethelbercht

schon Christ gewesen sein. Augustin

(f 604) war es auch noch vergönnt, ein

zweites Bistum, in Rochester, und sogar

einen ersten Sitz außerhalb Kents, in Essex

zu London, zu gründen. Die römische,

ausgesprochen hierarchische, sobald wie

möglich zur kirchlichen Organisation fort-

schreitende Weise tritt scharf zutage.

Ja, schon 601 hatte Gregor ein ganzes Pro-

gramm der Organisation eingesandt (Reg.

XI, 39), vielleicht besser der Reorganisation

der alten brittischen Kirche mit den beiden

schon 314 bezeugten Sitzen York und
London als Metropolen zweier Kirchenpro-

vinzen. Das Programm auszuführen,

sandte Gregor daneben neue Männer und
ausgezeichnete Ratschläge voll weither-

ziger Gesinnung und kluger Akkomodation
(Reg. XI 56), wie sie notwendig waren,

wenn man ein so großes oberflächlich

gewonnenes Volk in Pflege nehmen wollte,

ohne sich wie den Franken gegenüber auf eine

alte und lebendige Provinzialkirche stützen

zu können, Ratschläge von klassischer

Gültigkeit für alle römische Missionsweise:

die Tempel sollten in Kirchen, die Götter-

feiern in Kirchweih- und Märtyrerfeste, die

Opfermahlzeiten in christliche Freuden

-

mahle verwandelt werden. Trotzdem reif-

ten die Früchte jetzt noch nicht. Hatte

schon Augustin den Britten gegenüber nur

ein Fiasko erlebt, so erfolgte unter seinem

Nachfolger Laurentius auch in Kent und
Essex nach Ethelberchts Tode (616) eine

heidnische Reaktion. Die Bi-

schöfe von Rochester und London flüch-

teten zeitweise zu den Franken, Laurentius
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war daran, auch Canterbury aufzugeben,

schließlich wurde der Posten in Kent, das

auch seine politische Hegemonie verloren

hatte, mit Mühe gehalten.

§ 22. Ein neuer Aufschwungder
römischen Mission erfolgte, wenn
auch in Verbindung mit den Resten in

Kent, durch die Gewinnung der anderen

Gruppe germanischer Eroberer, die unter-

des von Nordosten aus ihre Macht gewaltig

ausgebreitet hatten, der AngelnNort-
humbriens. Als König Edwin, der

fast das ganze kirchliche England unter

seiner Vorherrschaft einigte, Ethelberchts

von Kent Tochter Ethelberga 625 heiratete,

wurde der in ihrer Begleitung mitgesandte

Paulinus zum 1. Bischofvon York
geweiht, und dieser wieder bewirkte 627

den Übertritt des Königs und der Staats-

häupter, dem Massenübertritte im Volk
folgten. Die auf mündlicher Kunde be-

ruhenden Schilderungen von seines Volks

Belehrung, den Beratungen im Witenage-

mot, der Absage des heidnischen Staats-

priesters an den alten Glauben, in dessen

Heiligtum er zuerst den Speer wirft (II 9 ff.),

gehören zu den anziehendsten und wert-

vollsten Stücken aus der altgermanischen

Bekehrungsgeschichte überhaupt. Die Be-

wegung schreitet nach Süden fort, Lindsay

(Lincoln) und Ostanglien werden ergriffen

und erhalten ihre ersten Bischöfe. Aber-

mals sehen wir das neue Gebiet sofort

hierarchisch organisiert. Nachdem auch
Paulinus v. York das Pallium erhalten,

scheint der Plan Gregors von den zwei

Kirchenprovinzen der Verwirklichung nahe
zu sein. Zugleich setzte eine selbständige

römische Mission in Wessex an und leitete

die Romanisierung des Westens ein.

§ 23. Der Tod Edwins in der Schlacht

bei Hatfield 633 brachte einen jähen Um-
schwung, die Flucht des Paulinus und der

Königin nach Kent, erst eine heidnische

Reaktion, dann eine kurze Episode kel-

tischer Herrschaft, bis Oswald, der durch
Edwin des Thrones beraubte Sohn Ethel-

frids von Northumbrien, sich der Herrschaft

bemächtigte. Das aber bedeutete, da
Oswald bei den irischen Mönchen von
St. Jona erzogen und ganz in den Geist

ihres Christentums eingegangen war, eine

Herrschaft des keltischen

Christentums in Northumbrien und,

da unter dessen Sohn sich der Einfluß auf

die Halbinsel fortsetzte, eine V o r h e r r -

schaft über fast ganz Eng-
land, die tiefe Spuren hinterlassen hat,

Zuerst empfängt 653 Mittelanglien, zu
gleicher Zeit Essex, das schon einmal, von
Kent, gewonnene, aber abtrünnig gewor-

dene, das Christentum in keltischer Form;

655 folgt nach dem Tode des furchtbaren

Penda das mächtige Mercien; in Wessex
kreuzen sich irische und römische Ein-

wirkungen, und nach Ostanglien, ja nach
Kent selbst erstrecken sich die ersteren.

Bis auf das Kent benachbarte Sussex

war das germanische England gewonnen,

wesentlich durch die Beihilfe der Iro-

schotten, deren klösterliche Organisation,

apostolische Einfachheit, durch Predigt,

Jugendunterricht, Beichte und Buße, also

Seelsorge, das Volk in der Tiefe packende

Erziehungsmethode sich als für die Mission

besonders geeignete Mittel erwiesen. Überali

entstehen Klöster und Klosterschulen als

Mittelpunkte des kirchlichen Lebens; na-

mentlich wurde Lindisfarne auf einer Insel

bei der Residenz Oswalds für Northumbrien
ein zweites St. Jona, an dessen Spitze der

Bischofsmönch Aidan, selbst für den rö-

misch gesinnten Beda ein christliches Ideal,

stand. Damit vereinigte man die von
Rom begonnene, auf die lokalen Bezirke

sich stützende Bischofsverfassung, ja man
vollendete sie, indem auch die neu-

gewonnenen Reiche ihre Bistümer er-

hielten, nur daß sie tunlichst an Klöster

angelehnt erscheinen, so wie es etwa im
keltischen Wales der Fall war.

§ 24. Dieentscheidende Wen-
dungzu gunsten der römischen
Form geschah 664 da, wo die Entschei-

dungen überhaupt in dieser Zeit lagen, in

Northumbrien, indem König Oswiu,

der unter dem Einfluß seiner katholischen

Gemahlin Eanfled, Edwins Tochter und
Ethelberchts Enkelin, und ihres Stiefsohnes

Alchfried, des Unterkönigs von Deira stand,

dem hochbedeutenden Presbyter Wilfried

(s. diesen) sein Ohr öffnete und auf der

Synode zu Streaneshalch (Whitby) sich für

die römische Osterberechnung erklärte,

beunruhigt durch die Vorstellung von Petrus

als dem Himmelspförtner. Essex und
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Mercien folgten,und eine furchtbare Seuche,

die die Bischofssitze verwaiste, gestattete

eine völlige Neuorganisation im katho-

lischen Sinn. Der von Kent und Northum-
berland gemeinsam vom Papst erbetene

neue Erzbischof von Canterbury, Theo-
dor, ein Cilicier aus der Paulusstadt

Tarsus (669—690), vollendete, nach Neu-
besetzung und Ergänzung der Bistümer, auf

der ersten gesamt-englischen Synode zu

Hertford 673 das Werk der Erneuerung

und Zusammenfassung in ausgezeichneter

Weise, sicherte der englischen Kirche und
damit der in viele Teilreiche gespaltenen

„Nation" die einheitliche Spitze im Erz-

sitz zu Canterbury, gegen Wilfried von
York, und erlebte, daß der letztere den

heidnischen Rest zu Sussex ebenfalls in den

Schoß der römischen Kirche führte (681

—

685). Die Periode der äußeren Mission

war zu Ende, und die angelsächsische Ger-

manenkirche, die, in eine Reihe kleiner

Landeskirchen mit staatskirchlichem Cha-

rakter zerfallend, doch als ein Ganzes eben

diese Teile zum Gefühl nationaler Einheit

erzog, konnte nun ihrer inneren Mission,

der Durchdringung des germanischen Volks-

lebens mit christlichen Ideen ungestört

obliegen. Zu diesen letzteren aber gehörten

weithin die auf dem keltischen Boden
erwachsenen oder besonders gepflegten,

die der Grieche Theodor weit und weise

genug war in die germanisch-römische

Art einzuschmelzen. Auf dem Zusammen-
wachsen aller dieser Elemente beruht

Eigenart und Blüte der altenglischen Kirche,

deren Geschichte noch immer wesentlich

Klostergeschichte, und deren Ruhm die

in den Klöstern gepflegte und von hier

ausstrahlende Disziplin und Geistesbildung

ist. Während aber das höchste Inter-

esse für uns darin liegt, das Fortleben des

germanischen Altertums in kirchlicher Ge-
stalt weiter zu verfolgen (vgl. zB. das Eigen

-

kirchenwesen, das hier folgerecht vornehm-
lich als Eigenklosterwesen auftritt, wobei
sich der germanische Genossenschafts- und
Gefolgschaftsgedanke in eigentümlicher

Weise der Klosteridee bemächtigt), for-

dert der Umstand zugleich unsere volle

Aufmerksamkeit, daß es gerade die in die

Germanenkirche aufgenommenen keltischen

Elemente waren, die jene veranlaßten,

den Prozeß der Germanenmission weiter-

zutragen, und die zugleich ihre Methode
bestimmten.

Lit. s. bei Augustin, dazu etwa E. W i n k e 1 -

mann Gesch. d. Angels. 1883. W. Hunt
The Engl, church front its foundation etc. 1901.

G. F. Browne Conversion of the H eptarchy1

1906. Ders. Theodor and Wilfrith 1897.

3. Die angelsächsische Mission
auf dem Festland (§25) ist

also gewissermaßen die Fortsetzung der

keltischen an den Angelsachsen. In diesem

Sinne und jetzt erst, nachdem es sich mit

dem angelsächsisch-römischen verschmol-

zen hatte und dadurch erst recht wirkungs-

kräftig geworden war, ist das irische

Christentum von größter Bedeutung für

die Bekehrung Deutschlands
geworden, namentlich Mittel- (u.

S ü d)d eutschlands.
§ 26. Eine gesonderte Stellung nimmt

Alemannien in Deutschlands Süd-

westecke ein. Das unter Herzog Lantfrid

(730) aufgezeichnete Volksrecht zeigt ein

wesentlich christianisiertes Land. Wieviel

zu diesem Erfolg der Stifter des Klosters

Reichenau am Bodensee (724), P i r m i n
,

der vom Elsaß aus seine klostergründende

Tätigkeit auch im Schwarzwald und der

Pfalz fortsetzte, und in dem wir einen

Angelsachsen (MG. poet. lat. II 224) zu

erkennen haben, läßt sich ebensowenig

bestimmen wie der Gang seiner Mission

m einzelnen. Doch haben wir in den
Dicta Pirminii (Caspari, Kirchenhist.

Anecd. II 157 ff.) ein wertvolles Dokument
seiner Predigtweise, seines eigenen geistigen

Niveaus wie desjenigen seiner halbbekehrten

Zuhörer.

§ 27. Die eigentliche große angelsäch-

sische Mission setzte im stammverwandten
Friesland im Rheindelta ein, dessen

Nachbarschaft, den Franken längst un-

bequem, damals auch die erhöhte Auf-

merksamkeit der aufstrebenden, an Maas
und Mosel begüterten Karolinger geweckt

hatte. Hier hatte schon der vertriebene

Wilfried v. York 678/79 auf einer Reise

nach Rom längere Zeit unter momentan
günstigen politischen Umständen unge-

hindert gepredigt; hierhin wandte sich

nun der Blick des Abtbischofs Egbert,
der, obwohl gebürtiger Northumbrier, sich
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vollkommen den irischen ,,Heiligen" ange-

schlossen und unter ihnen lebend sich

ganz mit dem Doppelideal der Askese

und der Mission erfüllt hatte. Nachdem
sein Sendung Witbert in zweijähriger

Arbeit unter den Friesen nur einen Miß-

erfolg zu verzeichnen hatte, zog 690

Egberts Schüler und Landsmann Willi-
b r r d (s. d.) den gleichen Weg, nach Jesu

Vorbild und Irenart an der Spitze einer Ge-

sellschaft von 12 Mönchen; angelsächsische

Weise aber war es, daß er sofort den Segen

und die Instruktion Roms suchte, und auch

das entsprach heimischer Auffassung, daß

er zugleich sich an den weltlichen Herrscher,

Pippin, anlehnte. Daß dies der einzig

fruchtbare Weg war, bewies das Schicksal

Suidberts, der, während Willibrords

Reise nach Rom von den Missionaren zum
Bischof gewählt und in England ordiniert,

unter den Brukterern sich sowenig halten

konnte wie die beiden Ewalde, der

,,weiße" und der „schwarze", die als Frei-

missionare unter den Sachsen zu wirken

versuchten. Während die letzteren das

Martyrium erlitten, ist der erstere unter

Pippins Schutz als Stifter des Klosters

Kaiserswerth auf der Rheininsel Wörth
gestorben. Im Gegenteil dazu wird

Willibrord sofort zum Träger der

organisatorischen und kirchenpolitischen

Pläne Pippins und des Papstes: 695

zum ersten Bischof von Utrecht er-

nannt, erhält er 696 die Würde des

Erzbischofs mit der Aufgabe, das ganze

Friesenland, soweit es unter dem Schutze

der vorrückenden fränkisch-christlichen

Macht möglich, in Pflege zu nehmen.
Indem es ihm in langer Arbeit (f 739)
gelang, sie wenigstens in bezug auf das

weite Gebiet der Rheinmündung zu lösen,

teilte seine Stiftung freilich alle politischen

und kriegerischen Wechselfalle, die,,König"
Radbod, der Tod feind der Franken
und Christen, herbeiführte.

§ 28. Während einer dieser Wechsel-

fälle (716), der einer Katastrophe nahekam,
trat derjenige angelsächsische Missionar

in die Arbeit ein, der sie weit über das

Gebiet Willibrords hinausführen sollte, zu-

nächst aber (—722) noch ganz als Gehilfe in

den Bahnen des Friesenapostels anzusehen
ist, Wynfrith (s.d.) oder Bonifatius.

Reicht er mit dieser Linie in den Kreis Eg-
berts, so ist zum Verständnis seiner Auffas-

sung und seiner Missionsweise wichtig, daß
er aus Wessex stammt, seine Jugend in der

Nachbarschaft der Britten von Cornwall,

in Exeter, zugebracht hatte und von Haus
aus das Kloster als Grundlage und Mittel-

punkt des kirchlichen, religiösen, sittlichen

und wissenschaftlichen Lebens kannte;

dazu hatte er in seiner Heimat und aus

nächster Nähe beobachtet, wie Kirche

und Staat in engem Verein aus halbfertigem

Zustand zu festerer Gestaltung gelangten

und über allem der durch den Primat von
Canterbury vermittelte Geist Roms
schwebte. Die seelische Disposition des

Mannes erkennend und ihn bereits 719 bei

seinem ersten Besuche formell in Pflicht

nehmend, hat Rom durch seine großen

Päpste Gregor II. u. III. seine weiten,

schon in Baiern bemerkbaren (s. ob.)

Organisationspläne in dem halbbekehrten

Teile Deutschlands mit ihm durchführen

und den Missionar zum Hierarchen, der

sich auch vom Staate grundsätzlich frei

weiß, umbilden wollen, um ein reines

Resultat erzielen zu können. Wynfrith

läßt sich 719 auf die erste Reise quer durch

Deutschland schicken, aber, sobald er

in Friesland den Weg frei weiß, eilt er

zu Willibrord und steht ihm 3 Jahre zur

Seite. Erst dann nimmt er die Mission
inMitteldeutschland, Hessen
und Thüringen, auf und vollendet

das für die Christianisierung ganz Deutsch-

lands entscheidende Werk in zehn Jahren

rastloser Arbeit, indem er dort Amönaburg,
hier Ohrdruf zu den ersten klösterlichen

Mittelpunkten macht. Obgleich schon

723 (30. Nov.) bei einem zweiten Besuche

zum Bischof in Rom geweiht und durch

Eid eng an Rom gefesselt, fährt er fort

in der alten heimischen persönlichen Weise

durch Predigt, Seelsorge und Anlage ein-

facher Kultstätten von unten nach oben

zu bauen; obgleich 732 zum Erzbischof

ernannt mit der Anweisung, weitere Bischöfe

zu ordinieren, gründet er nur weitere

Klöster, wie Fritzlar und Tauberbischofs-

heim (Lioba), zieht ununterbrochen neue

persönliche Hilfskräfte aus den asketischen

Kreisen der Heimat heran, auch Nonnen,

und schafft Stätten des Gottesdienstes.
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Erst nachdem er bei einem dritten langen

Aufenthalte in Rom 738 sich hatte belehren

lassen und zum päpstlichen Vikar für ganz

Deutschland, also auch Baiern und Süd-

deutschland, ernannt war, wird auch hier

die Periode der Mission durch die der

bischöflichen Organisation abgeschlossen:

Baiern wird unter tunlichster Ordnung
der verwilderten Verhältnisse, wie längst

beabsichtigt, in die Sprengel von Passau,

Regensburg, Freising und Salzburg geteilt,

Hessen erhält Büraburg, Thüringen Erfurt

und Würzburg zu Bischofssitzen.

§ 29. Die angelsächsische Mission endet

in dem Gebiet Deutschlands, wo sie be-

gonnen, in F r i e s 1 a n d. Nachdem Boni-

faz aus dem Organisator der deutschen

Kirche der Reorganisator der fränkischen

geworden war, in vertrauensvollem An-
schluß an die weltlichen Herrscher, die die

Leitung der Kirche wieder zu deren Bestem
gebrauchten, und nachdem er von Mainz
aus, dessen künftige Stellung er damit be-

gründete, seine mitteldeutsche Schöpfung

gesichert hatte, vor allem auch durch die

Stiftung von Kloster Fulda, für das ihm
außer Monte Cassino sicher auch die großen

englischen Bildungssitze als Muster dienten,

schenkte er seine letzte Kraft wieder der

Friesenmission. Sein Märtyrertod bei

Dockum brachte kaum einen Stillstand,

verpflichtete vielmehr zur Fortsetzung, die

sein intimer Schüler Gregor von Utrecht,

trotz seiner fränkischen Abkunft, ganz nach
angelsächsischer Weise und mit angel-

sächsischen Kräften in die Hand nimmt:
das Bistum Utrecht verschwindet hinter

dem Missionskloster, der Bischof hinter

dem Abt und Missionslehrer, seine Schüler

sendet er nach York, aus England kamen
L i a f w i n , der an der Yssel bei Deventer
das Evangelium verkündete, und vor allem

Willehad, wieder ein Northumbrier,

der zuerst über die Lauwers in das freie

und ganz heidnische Friesland drang.

Dazu trat dann L i u d g e r , Gregors Schüler

und Biograph, selbst ein Friese, aber in

York bei Alkuin gebildet. Er rückte in

Willehads Arbeitsgebiet, als dieser durch
Karl den Großen an die Wesermündung
versetzt war, und hat von hier auch die

nordfriesischen Inseln dem Christentum
zugeführt, auch Fosetisland oder Helgo-

land, das Willibrord schon einmal zu ge-

winnen versucht hatte. Obgleich die beiden

Zuletztgenannten bereits von Karl in

Dienst genommen wurden und die Ge-

schichte der Friesenmission schließlich auf-

geht in der so anders gearteten der Sachsen

-

bekehrung, so zeigen doch die zuverlässigen

Lebensbeschreibungen von Altfrid und

einem Unbekannten (nicht Anskar), die

wir von ihnen haben, daß auch über ihrer

Arbeit bis zuletzt noch der Geist des

angelsächsischen Mönchtums schwebte: ihre

innerliche und persönliche Art erscheint

um so wohltuender, als sie uns auf dem
Hintergrund der Aktion entgegentritt,

die das letzte Wort in Deutschland sprach,

aber mit Blut und Eisen die Sache der

Religion entschied.

Literatur s. bei Willibrord u. Wynfrith.

Hauck Iu. II. Sauer Die Anfänge des

Christ, u. d. Kirche in Baden (Neujahrsbl. d.

Bad. Hist. Komm. NF. 14) 191 1. Lau Die

angelsächs. Missionsweise im Zeitalter d. Bonifaz

1909. v. Schubert KG. II (im Druck).

4. Die Zwangsbekehrung Nord-
deutschlands durch Karl den
Großen (§30) nimmt in der ganzen hier

betrachteten Bekehrungsgeschichte eine iso-

lierte Stellung ein. Es war das mit Zähig-

keit festgehaltene Ziel des Bonifaz gewesen,

die Altsachsen in der bekannten Weise

friedlich zu gewinnen; falls eine späte

Notiz (Ann. Mett.) richtig sein sollte, hätte

auch der siegreiche Sachsenzug Pippins

753 zu dem Versprechen geführt, die christ-

liche Predigt zu dulden. In Wirklichkeit

waren alle Versuche, die von einzelnen

gemacht wurden, das Evangelium über die

Grenze zu tragen, fehlgeschlagen. Und je

weiter man kam, desto fester saß in dem
großen, ungebrochenen, von der ,,Völker-

wanderung" allein kaum berührten Stamme
das Heidentum, engverwachsen mit Sitte

und Recht, ein Teil und eine Bürgschaft

seiner Freiheit. Schien hier die Geschichte

Jahrhunderte stillgestanden zu haben, so

daß Rudolf v. Fulda dies sächsische

Heidentum noch immer mit den Worten
der Taciteischen Germania beschreiben

konnte (Transl. Alex. 2 f.), konzentrierte

sich also hier die Kraft einer vergangenen

Periode, so stand demgegenüber nun die
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fortgeschrittenste Macht, in der sich die

neue Zeit zusammenfaßte, erfüllt von
dem Gedanken eines christlichen Universa-

lismus und auf dem Wege, ihm eine neue,

für Jahrhunderte geltende Gestalt zu geben.

Auf keiner Seite war es möglich, Politik

und Religion zu trennen, und ein fort-

währender Grenzkrieg hatte eine Form
der Feindschaft hervorgebracht, bei der

die Treulosigkeit wie eine germanische

Tugend und der Blutbefehl wie eine

christliche Notwendigkeit erschien.

§ 31. Es ist darum nicht notwendig

anzunehmen, daß dieser 30 jährige Krieg

(772—804) wie jener spätere von Anfang
an bewußt als Vernichtungskrieg gegen

die heidnische Religion gedacht war, aber

die Sache selbst führte schon bei den

ersten Heereszügen dazu: die fränkischen

Christen zerstörten die Irminsul (s. diese),

und die heidnischen Sachsen rächten

sich, indem sie die jungen christlichen

Stiftungen in Thüringen zu zerstören

suchten. Es war ein ganz richtiger Aus-
druck des Verhältnisses, daß sich zuerst

nach dem ersten großen Erfolg 776 die

Sachsen an der Lippe, dann JJJ in Pader-

born, dann 779/80 an Weser und Ocker

in Scharen zur Taufe meldeten, um ihre

Unterwerfung dadurch zu dokumentieren,

zuletzt 785 auch Widukind, und es ent-

sprach dem auf der andern Seite, daß, als

nach den vernichtenden Schlägen von

784 die Unterwerfung endlich bis zur Elbe

gelungen schien, schon die Taufunter-

lassung als ein Zeichen des Heidentums
und der Unbotmäßigkeit bei Todesstrafe

verboten, die gesamte christliche Lebens-

ordnung aber strengstens anbefohlen wurde,

einschließlich des Zehnten. Das letzte

gewaltige Aufflammen des Aufstandes, der

jetzt einen neuen Herd jenseits der Elbe
fand und mit der Deportation von Tau-
senden aus diesem nördlichsten Teile

schloß, war schon eine Reaktion gegen

diese verhaßte Ordnung.

§ 32. Bei dieser Zwangsbekehrung oder

Staatsmission veränderte sich die Stellung

der Missionare; auch ein Liudger und
Willehad wurden zu Sendungen des Königs,

Mönchtum und Militär rückten zusammen.
Karl ist selbst der praedicator gentium,

aber sowenig wie von Freimission, ist

von einer Bestallung durch den Papst
die Rede, er wird von Karl überhaupt
erst, als die Hauptsache bereits vorüber

war, 785 zum erstenmal befragt (cod.

Car. yy). Damit hängt zusammen, daß,

wenn auch eifrig Predigtstätten erbaut

wurden, mit der hierarchischen Organi-

sation doch weit langsamer und vor-

sichtiger vorgegangen wird, als das Roms
Gewohnheit war, und auch jetzt noch
das Mönchtum einen hervorragenden An-
teil behält. Nach der ersten großen

Unterwerfung wird jyy das Land in

Missionssprengel geteilt, deren Pflege neben

den benachbarten Bistümern Würzburg,
Mainz, Köln, Utrecht und Lüttich die

Klöster Fulda und Amorbach i. Odenwald,

wohl auch Hersfeld und Corbie anvertraut

wurde, und Sturm v. Fulda, aus Bonifaz*

Schule, hatte vielleicht den Hauptanteil,

daneben der Angelsachse Willehad auf

seinem Außenposten zwischen Weser und
Elbe. Aber erst 787 wurde der letztere

und zwar als erster zum sächsischen

Missionsbischof mit dem Sitz in Bremen
geweiht, es folgten — vielleicht im selben

Jahr oder bald darauf— Minden und Ver-

den, Paderborn (799) und Münster (804).

Der Osten und Nordosten blieben unter Karl

noch ohne bischöfliche Sitze: während
Dithmarschen von Bremen aus missioniert

wurde (Kirche zu Milindorp, Meldorf),

war Holstein Amalar v. Trier überwiesen,

der hier die erste ecclesia primitiva zu

Hammaburg einweihte, die Gegend
zwischen Harz und Elbe Liudgers Bruder

Hildigrim v. Chalons. Erst Ludwig der

Fromme hat mit der Schaffung der Bis-

tümer Osnabrück, Hildesheim, Halber-

stadt und Hamburg die Organisation

Sachsens bis zur dänischen und wendischen

Grenze vollendet. Lange noch unter-

stützte man diese äußersten Organisations-

punkte durch Verbindung mit innerfrän-

kischen Klöstern (Willehad z. B. durch

Justines); aus den Missionaren (Patto

v. Amorbach-Verden, Liudger-Münster

u. a.) wurden die ersten Bischöfe; aus

Missionszentren wie dem Stift Seligenstadt

erwuchsen Bistümer, und ganz spät erst,

im II. Jh., entwickelten sich z. B. in Bre-

men und Hamburg aus der klösterlichen

Urform die Domstifter und vollendete sich
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die Bistumsverfassung, wie sie anderwärts

schon seit Jahrhunderten bestand.

§ 33. Die Gewaltpolitik des Staates,

der schnelle Gang der Massenbekehrung

von einem noch wurzelhaften Götter- und
Zauberglauben zum ausgebildeten Katho-

lizismus lassen es natürlich erscheinen,

daß trotz der radikalen Maßregeln sich

heidnischer Glaube als „Aberglaube" in

Masse erhielt. Vieles mußte mit Strenge

bekämpft werden, wie der indiculus superst.

MG. cap. I I, 223 zeigt, vieles lebte legiti-

miert oder doch geduldet oder umgeschmol-

zen im Dämonenglauben, Heiligen- und

Reliquiendienst, Sakramentsmagie fort.

Dennoch bleibt das Resultat überraschend:

gerade der sächsische Stamm zeigt in der

Folge eine tiefelnbrunst des neuen Glaubens.

Man muß annehmen, daß gerade die

Mission der Tat, die auch Priester und
Mönche mehr als zuvor zu rücksichtsloser

Vernichtung der alten fana und delubra

führte, dem starken Volke die Überzeu-

gung von der Ohnmacht ihrer eigenen

Götter beibrachte, zweitens aber, daß

daneben eine stillere, eindringliche Art

positiven Aufbaus in Predigt und Seel-

sorge einherging, wie sie dem Mönchtum
nach angelsächsischem Vorbild eigen war,

und die wie in England so auch hier jene

innige Verschmelzung christlicher und deut-

scher Vorstellungsweise hervorbrachte, die

der Heliand zeigt.

Literatur wie bei 3. Dazu Abel-Simson
Karl d. Gr. I*. II (Jahrb. des fränk. Reichs),

1888, 1883. Mühlbacher Deutsche Gesch.

unter d. Karol. 1896 u. Böhmer-Mühl-
bacher Regesten der Karolinger 2 I 1908.

IV. DieBekehrungderNord-
germanen. I. Dänemark. §34.
Was vom Verhältnis der Sachsen zu den

Franken gesagt war, gilt erst recht von dem
der Dänen (Normannen) zu den Franken:

der nationale und kulturelle Gegensatz,

damit die Schwierigkeit religiöser Ein-

wirkung waren noch größer. Je weiter

das christliche Frankenreich seine Macht
nach Norden vorschob, destomehr mußte der

nationale Gegensatz zu einem politischen

werden, und jemehr die Ausbreitung

dieser Macht sich mit christlich-universa-

listischen Auffassungen verband und deckte,

desto sicherer mußte sich der Haß der

freien Nordmannen auch gegen den Glauben
der Franken wenden. Als die Grenzen
aneinanderstießen, machte sich zwar einer-

seits der politische Einfluß des übermäch-
tigen Nachbars geltend und trieb auch die

religiöse Frage einer Krisis entgegen,

andererseits aber rissen die unzähligen

Kriege, bei denen sich die wilden See-

anwohner als die Herren der Meere

und der Schrecken der Küste erwiesen,

eine so tiefe Kluft, daß der Prozeß Jahr-

hunderte dauerte, die Entscheidung erst

fiel, längst nachdem das deutsche Imperium
das fränkische abgelöst hatte, und auch
dann noch unter maßgebender Einwirkung
von anderer Seite und Loslösung von der

deutschen Nachbarkirche.

§ 35. Ein Vorspiel wurde auch hier

schon von der angelsächsischen Mission

geliefert, indem W i 1 1 i b r o r d um 700

mit Umgehung des freien Friesland, sicher

alten Handelswegen folgend, die von der

Rheinmündung nach Schleswig und von
da nach Skandinavien und der Ostsee

führten, zu den Dänen fuhr. Immerhin
konnte er eine Schar Dänenknaben mit-

zurücknehmen, die einen Anfang nordischer

Mission bedeutet haben würden, wenn ihn

nicht auf Helgoland ein Zusammenstoß mit

dem verletzten Heidentum um die Frucht

seiner Reise gebracht und ihm fast die

Krone des Märtyrers verliehen hätte.

§ 36. Das folgende Jahrhundert machte
so weite Fahrt unnötig; in Karls Um-
gebung sprach man von Dänenbekehrung,

aber kaum war die Elbe erreicht, so hatte

das Schwert das Wort, und Karl war
zufrieden mit dem Frieden von 812, der

ihm unter anderem seine Kirche zu Ham-
burg schützte. Es blieb Ludwigdem
Frommen vorbehalten, eine Staats

-

mission ins Werk zu setzen, ohne zuvor

erobert zu haben. Die Verantwortung für

den Schritt hat vielleicht der zu tragen,

der ihn dann persönlich ausführte, Erz-

bischof E b v. R h e i m s , ein geborner

Sachse. Beide glaubten wohl durch die

politische Verbindung mit dem Teilkönig

Harald, der den Franken für militärischen

Beistand zu Dank verpflichtet war, einen

sicheren Angriffspunkt zu besitzen; hinter

beiden erscheint der Papst, dessen stei-

gendes Selbstgefühl sich auch darin verrät,
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daß er Ebo instruierte und zum „Legaten

der Völker des Nordens" ernannte, 822.

Damit war sogleich das größte Programm
aufgestellt; es ist wieder Roms Geist, der

wie in England, Friesland, Deutschland

im ersten Schritt sogleich das Ganze sieht:

wie konnte es dem ersten Erzbischof des

Reiches an Erfolg bei den Barbaren fehlen!

Aber die Verhältnisse zwangen auch hier

sehr bald zu bescheidenerer Weise: Die

Unsicherheit der Stellung Haralds nötigte

schon 823 Ebo, den man trotz seiner Ver-

dienste gewiß nicht als ersten wirklichen

Missionar von Gottes Gnaden in diesen

Landen (an Stelle Ansgars, Reuter)
ansprechen darf, zur Rückkehr. Als sich

Harald 826 in Mainz als erster Dänen -

fürst taufen ließ, war seine Sache schon

verloren. Der ausgezeichnete Mönch, den

man ihm als Kaplan mitgab, Ans gar
(s. diesen), konnte vom Hofe des ver-

triebenen Haralds an der Weser aus kaum
etwas leisten, ging nach Schweden und
kehrte 831 in die Heimat zurück.

§ 37. Es war ein gesunder Gedanke,

die Kirche zu Hamburg zum Bistum

auszugestalten, mit Ansgar zu besetzen

und zum Missionsmittelpunkt
zu machen. Es war gleich anfangs

als Erzbistum ins Auge gefaßt. Seitdem

ist der Gedanke der nordischen Mission

oder Legation geknüpft an Hamburg
und Bremen, das nach der über

Hamburg 845 hereingebrochenen Kata-

strophe seit 848 mit Hamburg unter

Ansgar und seinen Nachfolgern in

Personalunion vereinigt blieb. Von hier

aus haben Ansgar und nach ihm
sein Schüler Rimbert nicht anders gear-

beitet, als die angelsächsischen Missionare

auch: in der Hamburger Missionsschule

wurden dänische Knaben erzogen, in

Schleswig und Ripen erstanden die ersten

dänischen Kirchen (neben Birka in Schwe-
den), die dänischen Grenzkönige Horich
der Altere und der Jüngere duldeten die

Predigt. Vielleicht ebenso wichtig war
der christliche Einfluß, der nun ungehin-

dert durch den Handelsverkehr eindringen

konnte (vita Ansgar. c. 24). Dabei ist von
Bedeutung, daß Dorstade (Duurstede) in

Friesland, der bedeutendste Handelsplatz
an der Rheinmündung, noch unter Ludwig

d. Fr. erst dem vertriebenen Harald, dann
seinem Bruder Rorich als Lehen gegeben
war und sich überhaupt hier eine umfang-
reiche dänische, halb christliche halb

heidnische Herrschaft gebildet hatte, die

naturgemäß mit der Heimat in steter

Verbindung stand. Auch in Schleswig

wird ein Halbchristentum üblich, das die

zeitlichen und ewigen Vorteile der neuen
Religion ohne ihre Gefahren zu erwerben

sucht, indem es die Taufe bis zum Tode
verschiebt und sich mit dem Katechumenat
begnügt (s. Primsigning).

§ 38. In der politischen Verwirrung,

die die Auflösung des karolingischen Reichs

mit sich brachte und auch die Verbindung
Dänemarks mit Deutschland und Ham-
burg-Bremen zerriß, sind diese Keime
untergegangen oder wenigstens verschüttet

worden. Erst in den letzten Jahren Hein-

richs I. erfolgte eine kräftige Aktion gegen

Dänemark. Wieder geht politische und
religiöse Frage zusammen, aber von jetzt

ab bahnt die siegreiche deutsche Macht
dem Christentum den Weg. Indem Hein-

rich Fürst Chnuba von Schleswig 934
besiegt, zwingt er ihn Christ zu werden.

Gorm der Alte, der den Teilkönigen über-

haupt ein Ende macht, vernichtet ihn zwar,

aber Gorms in Jütland residierender Sohn
Harald Blaatand bleibt dem Christentum

freundlich gesinnt und gestattet dem Erz-

bischof Unni von Hamburg-Bremen die

Sammlung der christlichen Reste. Die

Einigung Dänemarks aber veranlaßt nun
Unni sogar zuerst auf die Inseln hinüber-

zugehen. Ein jäher Tod in Schweden

(936) endete die Missionsreise, die noch

einmal ganz an die Weise der apostolischen

Männer vom Schlage Ansgars und der

Angelsachsen erinnert.

§ 39- Von nun an nimmt Hamburg-
Bremen entsprechend dem großartigen

Aufschwung des Reiches und der Stellung,

die der nordische Kirchenfürst in diesem

Reiche und an der Seite des Kaisers ein-

nimmt, die nordische Mission als M i s s i
-

o n s p o 1 i t i k auf, als Mittel den Ruhm
des Reiches und der eigenen Kirche zu

mehren. Damit tritt mit Erzbischof

Adaldag (917—88) an die Stelle der

missionarischen Bekehrung die hierar-
chischeOrganisation, die Weise,
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wie sie Rom geübt und gelehrt hatte:

von oben nach unten zu bauen. Nachdem
es gelungen war, Harald Blaatand
zur Taufe zu bewegen, werden in

Schleswig, Ripen und A a r h u s

die ersten Bistümer geschaffen und

wird ihren Vertretern zugleich die Fürsorge

für Funen, Seeland, Schonen und Schweden

übertragen. Mit drei dänischen Suffra-

ganen erschien der deutsche Erzbischof

948 auf der Synode zu Ingelheim. Der

Versuch Haralds, nach Ottos I. Tode die

Abhängigkeit von Deutschland abzuschüt-

teln, führte vielmehr nur zur Gründung
der dänischen Mark. Dem entspricht der

weitere Fortschritt der Mission unter

deutscher Führung: ein erster Bischof
zu Odense auf Fünen taucht auf,

die älteste Kirche auf Seeland, in Roeskilde,

erhebt sich, bis Schweden und Norwegen

erstreckt sich der christliche Einfluß (s.

unten). Im Runenstein zu Jaellinge nahe

der Veiler Bucht in Jütland haben wir

noch heute ein klassisches Denkmal dieser

Epoche: Harald, ,,der die Dänen zu

Christen machte", setzte ihn etwa 980.

§ 40. Wieder einmal erwies sich die

Methode so rascher Organisation als un-

sicher, wieder der Zwang in der Bekehrung

als ein fragliches Mittel, die Verbindung

mit politischen Fragen verhängnisvoll.

Harald stirbt als Mä'tyrer gegen seinen

aufrührerischen heidnischen Sohn Sven

Gabelbart, 985; seine Leiche zieht zuerst

in die Königsgruft zu Roeskilde. Die

Bischöfe werden vertrieben, die alten

Wikingerzüge beginnen wieder, die Weser
und Elbe aufwärts, während Otto III. seinen

südlichen Plänen nachjagt. Nur in dem Sitz

zu Ripen hält sich ein geborner Däne,

Odinkar, ein deutliches Zeichen, worauf es

ankam: die Dänen mußten lernen das

Christentum als ihre eigene Sache zu be-

trachten; die Verbindung mit Deutschland

hatte nur Bahn gebrochen. Entscheidend

wurde doch, daß gerade in der Zeit erneuter

deutscher Verwirrung und Schwäche am
Ende der römischen Periode erst Sven
Gabelbart, dann sein großer Sohn Knud
in enge Verbindung mit der angel-
sächsischen Kirche kamen, innerlich

gewonnen wurden und die Antriebe zu

einer dänischen Nationalkirche erhielten.

Als Knud 1016 die Eroberung Englands
vollendet und sich damit auch an die

Spitze der dortigen Kirche gesetzt hatte,

ging er daran, im gleichen Sinne seine

heimische Kirche zu reorganisieren. Hatte

schon Sven einen neuen Sitz in Schonen

mit einem Angelsachsen besetzt, so kam
Knud nun mit einer Menge angelsächsischer

Kleriker herüber. Die alten Bischofssitze

wurden aufgerichtet, Roeskilde auf Seeland

neugeschaffen, die Bischöfe vom Primas zu

Canterbury geweiht. Jetzt wurde auch

Bornholm gewonnen. Da sich damals

in Norwegen, und von dort aus beeinflußt,

in Schweden ein analoger Vorgang ab-

gespielt hatte (s. unten), so schien es mit

Hamburgs nordischer Legation schon jetzt

aus zu sein.

§ 41. Unter den Wirren, die der Zerfall

des nordischen Großreichs mit Knuds Tode

(1042) mit sich brachte, gelang es dann
doch Meistern der Politik auf dem Ham-
burg-Bremer Erzstuhl, namentlich A d a 1 -

b e r t , den Prozeß der Verselbständigung

der dänischen Kirche aufzuhalten : Sven
Estridsen, der letzte aus Gorms
Stamm, schuf in engem Verständnis mit

Adalbert eine letzte Neuorganisation in

neun dänische Bistümer; aber er besetzte

sie jetzt selbst wie der deutsche König,

der Plan eines eigenen Erzbistums taucht

zuerst auf, wenn auch unter dem „Patri-

archat" Hamburg- Bremen, und auf dem
gesamtnordischen Konzil, das Adalbert

1063 nach Schleswig beruft, erscheinen

nur wenige der Dänenbischöfe.

§ 42. Damals stand noch Roms Macht
hinter Bremen. Aber während der tiefen

Entfremdung, die der Investiturstreit

zweischen beiden hervorruft, gelingt die

Errichtung des selbständigen Erzbis-
tums in Dänemark und zwar für den

ganzen Norden, zu Lund 1103/4 mit

Hilfe Roms und Canterburys: Asger von

Lund, Anselms v. Canterbury Freund,

eröffnet die Geschichte der selbständigen

skandinavischen Kirche wie sein Namens-
vetter Ansgar v. Hamburg die der deut-

schen Mission im Norden. In dieser Zeit

erst nimmt die Ordnung der dänischen

Kirche ein Gesicht an wie die anderen.

Knud der Heiige (1080—86) fügte den
Episkopat dem nationalen Leben fest ein,
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indem er ihn zum ersten Reichsstand

machte, aber über dem gewaltsamen Ver-

such, den Zehnten durchzuführen, verlor

er sein Leben. Erst Ende des 12. Jhs.

gelang es. Das Land bedeckte sich mit

Kirchen — die erste Steinkirche unter

Knud in Roeskilde — und Klöstern, die

zum Teil mit englisch-normannischen Bene-

diktinern besetzt wurden. Und die Bi-

schofssitze erhielten durch die Errichtung

der Domkapitel (Lund, Roeskilde etwa

1080, Schleswig, Ripen 1130—45) ihre

abschließende innere Organisation.

Chr. Reuter, Ebbo u. Ansgar, Hist. Z. 1910,

S. 237 ff. Ders. Zur Gesch. Ansgars; Z. d.

Ges. f. Schlesw.-Holst. Gesch. 1910, 484 ff.

Helveg Den Danske Kirkes Historie I 1862.

A. D. Jergensen Den nordiske kirkes

grundlcsggelse og ferste udvikling I 1879 ff.

G. D e h i o Gesch. d. EB. Hamburg - Bremen

187. E. Dümmler Gesch. d. ostfränk. Reichs

I—III 1887. Hauck KG. Deutschlands 11.

v. Schubert KG. Schi. -Holsteins I 1907.

E. Joergensen Videnskabernes Selskab

Skrifter VII Ser. I 2, 1908.

H. v. Schubert.

2. Norwegen (mit Beilanden) und
Schweden.

a) Erste Berührungen mit
dem Christentum. §43. Die

ersten Berührungen des norwegischen

Volkes mit dem Christentum wurden
veranlaßt durch die Wikinger-
fahrten. Die der Norweger wandten
sich hauptsächlich nach dem Westen,

nach England, Schottland mit seinen

Inselgruppen und nach Irland, aber auch,

in geringerem Maße, nach dem Franken

-

reich, nach Friesland und Gallien.

§ 44. Wir betrachten zuerst die Züge
nach dem Reiche Karls d. Gr.
Hier bestand die Mehrzahl der Wikinger
aus Dänen. Daß aber auch norwegische

Häuptlinge und norwegische Scharen sich

unter ihnen befanden, unterliegt keinem
Zweifel. Nur ist es oft schwierig zu unter-

scheiden, welchem der beiden Völker die

von den fränkischen Chronisten erwähnten
Seeräuber angehören, da diese für alle

Völker des Nordens anfangs die Bezeich-

nung Nordmanni gebrauchen und erst sehr

allmählich die Angehörigen der einzelnen

Stämme unterscheiden lernen. Es haben

aber die Norweger bei der Plünderung des

Frankenreichs und der späteren Besetzung
einzelner Teile, besonders der Normandie,
nur eine verschwindende Rolle gespielt.

Auch daß der erste Herzog der Normandie,
Rollo, ein Norweger gewesen sein soll,

wie isländische Quellen berichten, wird

mit guten Gründen stark bestritten. Es
spricht sehr vieles dafür, daß er, ebenso wie

die Scharen, die er anführte, ein Däne war.

Die vereinzelten Norweger, die an diesen

Zügen teilnahmen, stammten aus der

südlichsten Landschaft Norwegens, V 1 -

k e n , die am Anfang des 9. Jhs. zu Däne-
mark gehört zu haben scheint oder doch
stark unter dänischem Einfluß gestanden

hat. So werden denn also auch gelegent-

lich im Frankenreich sich Norweger haben
taufen lassen, wie solches von dänischen

Führern und ihren Scharen berichtet wird.

Von irgendwelcher Bedeutung kann das

aber nicht gewesen sein.

§ 45. Viel wichtiger waren die Berüh-

rungen der Norweger mit dem Christentum

im Westen, auf den Großbritan-
nisch e n I n s e 1 n und auf Irland.
Den Beginn der Plünderungs-
fahrten in diese Länder, an denen sich

auch Dänen beteiligten, pflegt man auf den

8. Juni 793 zu setzen. An diesem Tage

wurde das Kloster Lindisfarne
an der northumbrischen Küste geplündert.

Es beginnt damit eine lange Zeit der

Beunruhigung für diese Gegenden. Aber
schon früher müssen norwegische Fahrten

dorthin gegangen sein , die Shetlands-

inseln sind aller Wahrscheinlichkeit nach

schon um 700 von norwegischen Wikingern

besetzt worden. Es ist klar, daß die ersten

Berührungen der Norweger mit dem
Christentum durchaus feindlich waren.

Die reichen Kirchen und Klöster waren

das Hauptziel ihrer Plünderungen: An
dem feindlichen Verhältnis der Heiden

und Christen änderte sich auch in der

ersten Zeit der norwegischen Nieder-

lassungen wenig. Das kam erst allmählich.

Die norwegischen Eroberer nahmen in

Besitz die schottischen Insel-
gruppen, die von den dort ansässigen

irischen Anachoreten geräumt wurden;

die etwa sonst noch vorhandene, jedenfalls

nicht allzu zahlreiche keltische Urbevölke-
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rung wird vernichtet, unterworfen oder

zum Teil auch geflohen sein; ferner besetz-

ten sie Teile Ost-Schottlands,
die Insel Man, besonders aber ließen sie

sich auf Irland nieder. Hier gründete

T r g e i s als Erster das Königreich
von Dublin, in dem er ein großes

Thorsheiligtum errichtete. Ferner waren
norwegische Herrschaften in Limmerik
und Waterford. Auch die Dänen
richteten Züge nach Irland und versuchten

sich dort festzusetzen. Lange Zeit war
die Insel von Kämpfen teils zwischen den
Iren und den Fremdlingen, teils zwischen

diesen selbst, durchtobt. Die Dänen unter-

lagen schließlich. Die Iren, unter sich

uneins, kämpften nicht geschlossen gegen

die Fremden, sondern verbündeten sich

teilweise mit ihnen und kämpften gegen

ihre eigenen Landsleute. Die Folge davon
waren dann engereVerbindungen
zwischen den norwegischen
Königs- und Fürstenge-
schlechtern mit den irischen.
Schon im 9. Jh. hören wir von
Heiraten norwegischer Häuptlinge

mit irischen Königstöchtern, und dies

nimmt im 10. Jh. immer mehr zu.

Diese Frauen waren Christinnen und
blieben es auch, und so darf es als

höchst wahrscheinlich angenommen werden,

daß bereits in dieser Zeit das Christentum
in die vornehmen norwegischen Geschlech-

ter Eingang gefunden hat, wenn auch die

Masse des Volks noch heidnisch blieb.

Ums Jahr 1000 wird durch Iren der heilige

Hain Thors bei Dublin zerstört, und die

Norweger Irlands erscheinen bald darauf
als Christen.

Früh auch scheint das
Christentum auf den Inseln
seinen Einzug gehalten zu ha-

ben, besonders auf der Insel Man ent-

wickelte sich eine eigentümlich keltisch-

norwegische Mischkultur. Auf den schotti-

schen Inselgruppen scheinen hauptsächlich

die Handelsbeziehungen zu dem christ-

lichen England Bekehrungen veranlaßt zu

haben. Zwar sind wir auch hier im ein-

zelnen nicht genauer über das allmähliche

Eindringen des neuen Glaubens unter-

richtet, aber es ist eine bemerkenswerte
Tatsache», daß unter den Land-

Ho ops, Reallexikon. I.

nahmsmännern auf Island
diejenigen, die bereits Christen
waren, meistens von den
schottischen Inseln her-
stammten oder doch über
diese ihren Weg genommen
hatten.

§ 46. Als die Norweger Island ums Jahr

870 entdeckten, und als dann 874 sich die

ersten norwegischen Ansiedler dort nieder-

ließen, fanden sie das Land nicht menschen-

leer, sondern es saßen dort bereits irische
Anachoreten, die sogn. Päpar. Sie

flohen vor den Heidenleuten, das Nähere

über den Zusammenstoß ist uns nicht be-

kannt. Im Strom der norwegischen An-
siedler, die nun die Insel bevölkerten,

befanden sich aber auch irischefreie
Christen, sowie irische Sklaven,
Einige Ortsnamen wie Vestmannaeyjar.

Papös , Patreksfjgrär weisen auf sie hin.

Einige der norwegischen Ansiedler waren,

wie erwähnt, bereits in Großbritannien und
auf Irland Christen geworden, wie z. B. die

hervorragende Aud die Weise mit ihrer

Familie. Ihre Nachkommen aber
fielen wieder ins Heidentum
zurück, und dasselbe Schicksal traf

die Nachkommen der übrigen christlichen

Ansiedler. Abgeschnitten vom Verkehr

mit der übrigen Christenheit, ohne Priester,

war dies nur zu natürlich. Wohl hielten

sich dunkle Erinnerungen an die christ-

liche Lehre in einzelnen Familien, von

irgendwelcher Bedeutung aber für die

spätere Bekehrung der Insel war dies nicht.

Ganz hörte gleichwohl die Verbindung mit

dem Christentum nicht auf. Auf ihren

weiten Fahrten kamen manche Isländer

zu christlichen Völkern — insbesondere

nach England — und nahmen wohl den

neuen Glauben an, um des Verkehrs und
des Handels mit den Christen teilhaftig

zu werden, oder sie traten wenigstens in

entferntere Beziehung zum Christentum,

indem sie sich mit dem Kreuze
bezeichnen ließen, die prima

signatio nahmen (hierüber vgl. oben § 37
u. Art. primstgning), wie der berühmte

Dichter EgilSkallagrimsson und

sein Bruder es taten, um in die Dienste

des englischen Königs iEthelstän treten zu

können. Auch irischeSklavinnen
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mögen hier und da ein Samenkorn des

christlichen Glaubens ausgestreut haben.

Im großen und ganzen besteht der Aus-

spruch der Landnäma, daß das Land
fast 120 Jahre ganz heidnisch gewesen

sei, zu Recht.

§47. Norwegen. Viel weniger als

die Kolonien war das Mutterland im 9.

u. 10. Jh. vom Christentum berührt wor-

den. Möglich, daß auch hier zuweilen ein

vereinzelter Wikinger im Ausland Christ

geworden war oder sich doch hatte mit

dem Kreuze bezeichnen lassen und nun
zu Haus als Christ saß; von seinem

Christentum wird er nicht viel Gebrauch

gemacht, es jedenfalls nicht verbreitet oder

vererbt haben. Ob etwa die hamburgische

Kirche im südlichen Norwegen vor H ä -

kon d. Guten Missionsversuche ge-

macht hat, ist recht zweifelhaft. Dieser,

der jüngste Sohn des ersten norwegischen

Einheitskönigs, Haralds mit dem schönen

Haar, war als zartes Kind nach England
zum König iEthelstän gesandt, an dessen

Hofe erzogen und Christ geworden. Im

J. 935 fuhr er nach Norwegen, um die

Herrschaft seinem Halbbruder Erich Blut-

axt zu entreißen, was ihm auch über-

raschend schnell gelang. Als er nun
glaubte, seine Herrschaft hinlänglich be-

festigt zu haben, machte er den Versuch,

das Christentum einzuführen. Zu diesem

Zweck ließ er Geistliche aus Eng-
land kommen. Es wurden einige Kirchen

errichtet, aus der Umgebung des Königs

ließen sich viele taufen, und der König
selbst predigte den neuen Glauben den

Bauern. Diese aber widersetzten sich,

drohten dem König mit Absetzung, ja

zwangen ihn, an der heidnischen Opfer-

mahlzeit teilzunehmen. Die Kirchen

wurden z. T. zerstört. Der König mußte
seinen Versuch aufgeben. Als Häkon 961

im Kampf gegen die Erichssöhne fiel,

wurde dieser erste christliche König nach

heidnischer Sitte im Hügel beigesetzt, und
der Dichter Eyvind skaldaspillir läßt ihn

unbedenklich in seinem Loblied nach Wal-
hall einziehen.

König Erich Blutaxt war nach England
geflüchtet und dort als Herrscher von
Northumberland unter die Oberhoheit des

englischen Königs getreten. Zuvor aber

hatte er sich taufen lassen müssen. So
waren auch seine Söhne, die nach Häkons
Fall sich in die Herrschaft Norwegens
teilten, Christen geworden. Es war dies

also die zweite Berührung Nor-
wegens mit der angelsächsi-
schen Kirche. Man darf annehmen,
daß trotz des im allgemeinen gescheiterten

Versuchs Häkons sich immerhin eine An-
zahl Christen im Lande gehalten hatten.

Gleichwohl ließen sich die Erichssöhne die

Förderung des Christentums nicht weiter

angelegen sein. Das einzige, was sie taten,

war, daß sie zahlreiche Tempel zerstörten

und sich der reichen Schätze bemächtigten.

Sonst konnte jeder dem Glauben an-

hängen, dem er wollte.

Im Verein mit dem dänischen König
Harald vernichtete Häkon, der Jarl
von Hälogaland, der damals nörd-

lichsten Landschaft Norwegens, die Herr-

schaft der Erichssöhne. Unter dänischer

Oberhoheit erhielt er die Herrschaft über

zwei Drittel des Landes; der südlichste

Teil, Viken, scheint direkt unter Däne-

mark gestanden zu haben. Häkon nun
war ein eifriger Heide und wurde deswegen

»Opferjarl« genannt. Er führte den Opfer-

dienst wieder ein und gab den Tempeln

die entrissenen Tempelgüter wieder zu-

rück. Doch fällt auch in diese Zeit ein

erneuter Versuch, das Christentum in Nor-

wegen einzuführen.

Als KaiserOttoII. gegen Dänemark
Krieg führte, berief der dänische König

den Jarl zur Heeresfolge. Dieser kämpfte

dann auch, 974, in der Schlacht am
Dannewirke an der Seite der Dänen. Eine

Folge des Sieges der Deutschen war die

Befestigung des Christentums in Däne-

mark (s. oben § 39). Dem dänischen

König scheint es nun auch zur Pflicht

gemacht worden zu sein, in dem ihm

unterstehenden Norwegen das Christen-

tum einzuführen. So mußte auch Häkon
sich taufen lassen, und es setzt in
Viken die M i s s i o n s t ä t

i
g k e i

t

der h a m b u r g i s c h e n Kirche
e i n. Hakon aber entläßt die mitge-

gebenen Priester und wirft sofort das

Christentum ab. In Viken fällt er ver-

heerend ein, zerstört die Anfänge der

christlichen Mission , viele Christen
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fliehen, andere folgen seinem Beispiel und

bekennen sich wieder zum Heidentum.

Der Zusammenhang Nor-
wegens mit dem Erzbistum
Hamburg-Bremen war damit
gelöst. Hielten sich auch Reste des

Christentums in der südlichen Landschaft,

so war Norwegen doch der Hauptsache

nach noch immer heidnisch. Die end-

gültige Bekehrung Norwegens und damit

die seiner Beilande ging von England

aus.

§ 48. Auch Schweden war von der

Bewegung der Wikingerfahrten ergriffen

worden. Aber gemäß der geographischen

Lage wandten sich die Schweden haupt-

sächlich den Küsten der Ostsee zu, wo nur

heidnische Völkerschaften saßen. So

waren die Berührungen der Schweden mit

dem Christentum vor Eintritt der Mission

äußerst geringe. Doch wird uns berichtet,

daß schon vor Ansgar schwedische
Kaufleute in Dorstad, der be-

deutenden friesischen Handelsstadt, das

Christentum angenommen hatten (vita

St. Ansgarii cap. 24), auch mögen wohl

hie und da heimkehrende schwedische
W ä r i n g e r , Leibgardisten des Kaisers

von Byzanz, Christen gewesen sein. Auch
hat es an Handelsbeziehungen
zu England nicht ganz gefehlt, wie

die zahlreichen in Schweden gefundenen

angels. Münzen beweisen. Besonders

die Insel Gotland scheint in Be-

ziehungen zu England gestanden zu

haben. So mag mancher dort Christ ge-

worden sein oder doch wenigstens Kate-

chumene, worauf auch einige in Schweden
gesetzte Runensteine weisen. Auch
in dänischen und norwegischen
Wiki ngerscharen finden sich hie

und da Schweden. Vielleicht sind auch
gelegentlich durch christliche Sklaven, von
denen wir hören, daß sie in großer Anzahl
sich in Schweden aufhielten (vita St.

Ansgarii cap. 11. 38), christliche Ideen

verbreitet worden. Aber all das kann nur
höchst geringfügig gewesen sein und läßt

sich nicht vergleichen mit den Berührungen
der Norweger mit dem Christentum. Man
kann sagen, als die Mission einsetzte, war
das schwedische Volk noch durchaus
heidnisch.

Maurer Bekehrung des norweg. Stammes z.

Christentum, München 1855, I § 1—20. Steen-
strup Normannerne IL, Kopenh. 1876—78.

A. Bugge Vikingerne, Kopenh. Christ. 1904,

I 1145. (deutsch v. Hungerland, Die Wi-

kinger, Halle 1906, S. 90 ff.). M o g k Kelten

u. Nordgermanen im 9. u. 10. Jh., Leipzig 1896.

Über die Anfänge des Christentums in Nor-

wegen und Schweden s. d. Lit. zum Abschnitt

'Die endgültige Bekehrung usw.'.

b) Die endgültigeBekehrung.
a) Norwegen und seine Bei-

lande. § 49- Ein junger Sproß

des alten Königsgeschlechtes, Olaf
Tryggvason, war es, der dem
Christentum den Sieg in Norwegen und
seinen Beilanden erringen sollte. (Das

Ausführlichere über seine Tätigkeit s. im
Art. Olaf Tryggvason.) Nach abenteuerlich

verbrachter Jugend hatte er, wahrschein-

lich in England, die Taufe empfangen.

Von hier zog er, wie einst Häkon
d. Gute, aus, Norwegen zu erobern und
den Jarl Häkon zu vertreiben. Sein Unter-

nehmen glückte in kurzer Zeit, der Jarl

ward erschlagen, und Olaf 995 von den
Thröndern und darauf von den Ding-

versamlungen der anderen Landschaften

zum König gewählt. Seine erste Sorge

war nun, nachdem seine Herrschaft be-

festigt war, den christlichen Glauben ein-

zuführen, was ihm mit Unterstützung

englischer Geistlicher in überraschend kur-

zer Zeit gelingt. Nach einigen
Jahren, in denen der König fort-

während in seinem Lande umherzieht, ist

Norwegen, mit Ausnahme der Hoch-
lande und einzelner schwer zugänglicher

Täler, äußerlich dem Christen-
tum zugeführt, und der König
denkt nunmehr ernstlich an die Be-

kehrung der norwegischen Beilande,

soweit diese nicht schon christlich waren.

§50. Die schottischen In-
seln. Die Jarle der Orknös und der

Färöer bringt König Olaf teils gütlich, teils

durch Gewalt zur Annahme des Christen-

tums und verpflichtet sie, den neuen Glau-

ben in ihren Reichen einzuführen, soweit

nicht die Bevölkerung bereits christlich war
(vgl. den Art. Olaf Tryggvason).
Auch die Shetlandsinseln und die He-
briden werden wohl damals endgültig dem

16*
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Christentum gewonnen worden sein, doch

sind wir nicht genauer darüber unter-

richtet.

§ 51. Island. Sehr am Herzen lag

dem Könige auch die Bekehrung
Islands. Schon vor seinem Eingreifen

hatte die Missionstätigkeit auf der Insel

eingesetzt. Ein aus angesehener Familie

stammender Isländer
,
porvaldr K o -

dränsson, war auf seinen Reisen auch

nach Niederdeutschland gekommen und

hatte sich dort von einem Bischof
Bernhard taufen lassen. Näheres über

diesen Bischof wissen wir nicht. f>orvald

bewog nun diesen, mit ihm 981 nach

Island zu ziehen und dort das Christentum

zu verkündigen. Die Predigt selbst mußte

f>orvald übernehmen, da der Bischof der

Landessprache nicht mächtig war. Zuerst

läßt sich der Vater |>orvalds mit seiner

Familie — mit Ausnahme eines Sohnes —
taufen, es gelingt ferner, einige Leute im

Nordlande zur Annahme des neuen Glau-

bens zu bringen, andere gehen zwar nicht

so weit, aber hören doch mit den Opfern

auf, zerbrechen die Götterbilder und wei-

gern sich, den Tempelzoll zu zahlen. Als

nun die Glaubensboten 985 auf dem
Allding das Christentum verkünden, kommt
es zu Feindlichkeiten, sie werden geächtet

und verlassen das Land. Immerhin war
ein kleiner Erfolg erzielt worden, das

Christentum hatte einige Anhänger ge-

wonnen, andere hatten wenigstens die

hauptsächlichsten heidnischen Betätigun-

gen aufgegeben. Unter den Männern, die

den König nach Norwegen begleitet hatten,

war auch ein Isländer namens S t e f n i r

J>orgilsson gewesen, der in Dänemark
Christ geworden war. Diesen sandte nun
der König 996 nach Island zur Missio-

nierung der Insel. Er hatte aber recht

wenig Erfolg, am schlechtesten nahm ihn

seine eigene Familie auf. Da fing er an,

die Tempel zu zerstören und die Götter-

bilder zu zerbrechen. Auf dem Allding

wurde ein Gesetz angenommen, durch

welches die Lästerung der Götter mit Strafe

belegt wurde, und auf Grund dieses Ge-

setzes wurde Stefnir verurteilt und verließ,

ohne etwas ausgerichtet zu haben, 997
das Land.

Die dritte Mission ging von

Dankbrand (pangbrandr) aus. Diesen

gewalttätigen Priester, von dessen Jugend
die Quellen allerlei Abenteuerliches zu

berichten wissen, sandte der König zur

Strafe und zur Sühne für seine Freveltaten

nach Island: er sollte die steifnackigen

Isländer bekehren. So ging dann Dank-
brand 997 nach der Insel. Es gelang ihm
auch die Bekehrung einer Anzahl Leute,

unter diesen mehrerer Häuptlinge, im
Nord- und Südviertel der Insel. Sein

gewaltsames Auftreten aber schädigte die

hoffnungsvollen Anfänge seiner Mission.

Stets war er bereit, mit dem Schwerte für

seinen Gott einzutreten, und so kam es

denn zu verschiedenen Totschlägen, an

denen nicht nur seine Anhänger, sondern

der Priester selbst beteiligt war. Infolge-

dessen wurde er geächtet und verließ 999
das Land, ebenso wie sein hauptsäch-

lichster Anhänger , Hjalti Skegg-
Jason, den die Strafe wegen Gottes-

lästerung traf. Beide begaben sich nach

Nidarös (Drontheim), wo sich König Olaf

zurzeit aufhielt, der eben Hälogaland

dem Christentum gewonnen hatte.

Damals waren eine ganze Anzahl Söhne

vornehmer isländischer Geschlechter in

Nidarös, und der König richtete sein Augen-

merk auf die Bekehrung dieser, hatte

auch bereits den K j a r t a n , den Sohn

Olafs des Pfau, zum Übertritt zu be-

stimmen gewußt. Als er nun von Dank-

brand den Ausgang seiner Missionsfahrt

hörte, ergrimmte der König, ließ die

jungen Isländer gefangen setzen, nahm
ihnen ihre Habe und bedrohte sie mit

Verstümmelung oder Tod. Da warfen sich

Hjalti und Gizur derWeiße, der

durch Dankbrand bereits getauft und auch

außer Landes gegangen war, ins Mittel

und versprachen dem König, ihr Heimat-

land christlich zu machen, wenn er die

Jünglinge lösen wolle. Der König ging

darauf ein, behielt aber eine Anzahl als

Geiseln, und alle mußten sich taufen lassen.

Im Frühjahr des Jahres IOOO traten nun

Gizur und Hjalti ihre Fahrt nach

Island an, die die Entscheidung bringen

sollte. Sie landeten an der Südküste,

sammelten starken Anhang um sich und

ritten sofort zum Allding. Die Partei der

Heiden wollte ihnen mit gewaffneter Hand
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den Zutritt verwehren, doch hinderten

besonnene Männer den Kampf. Der

Priester pormöd, den der König ihnen mit-

gegeben hatte, konnte ungehindert Gottes-

dienst halten. Doch schien es, als wenn das

Staatsgefüge der Insel auseinander fallen

sollte, Heiden und Christen sagten sich

gegenseitig die Staatsgemeinschaft auf.

Man übertrug schließlich dem heidnischen

Gesetzessprecher, dem Goden porgeir
von Ljösavatn, die Entscheidung,

welches Recht in Zukunft auf der Insel

herrschen solle, das heidnische oder christ-

liche. Die Entscheidung fiel für die Christen

günstig aus. J>orgeir wies auf die Gefahr

für die staatliche Ordnung hin, auf die

Schrecken des unfehlbar entstehenden

Bürgerkrieges, wenn man sich nicht einigte.

Es sollten sich alle taufen lassen und an

einen Gott glauben. Als Zugeständnis an

das Heidentum wurde bewilligt das Recht

der Kinderaussetzung, das Recht des

Pferdefleischessens und das heimliche Ab-

halten von Opfern, Vorbehalte, die jedoch

nur wenige Jahre Bestand hatten. D i e

ganze Dingversammlung ließ
sich taufen. Damit war das
Christentum ohne Butver-
gießen gesetzlich auf Island
eingeführt.

§ 52. Grönland. Um dieselbe Zeit

wurde das Christentum nach Grönland,
der von Island aus durch Erich den
Roten im letzten Viertel des 10. Jhs. be-

siedelten Kolonie, gebracht. Schon unter

den ersten Ansiedlern befand sich ein Christ

von den Hebriden, vielleicht waren noch

mehrere dabei, so daß jedenfalls der neue

Glaube hier nicht unbekannt war. Der

Sohn Erichs, L e i f ,
der Glückliche zu-

benannt, hatte den König in Norwegen
besucht und scheint dort, getauft worden
zu sein. Jedenfalls betraute ihn der

König, als er wieder nach Grönland

fuhr, mit der Aufgabe, das Christentum

dort einzuführen. Er tat dies auch. Sein

Vater Erich freilich mochte den alten

Glauben nicht aufgeben, aber seine Mutter

nahm das Christentum freudig an und er-

baute sogleich eine Kirche. Über eine ge-

setzliche Annahme des Christentums sind

wir nicht unterrichtet, doch wird es nicht

lange gedauert haben, bis wenigstens äußer-

lich auch dieser äußerste Vorposten des nor-

wegischen Volkes ganz christlich war.

Damit war um die Jahrtausend-
wende das norwegische Volk
in seiner Gesamtheit dem
neuen Glauben zugeführt
worden.

ß. Schweden. § 53. Über die erste

durch Ansgar in Schweden betriebene

Mission s. oben § 36, 37. Ansgars

Nachfolger, R i m b e r t , hat offenbar

versucht, was jener in Schweden errungen,

festzuhalten. Wir hören, daß er mehrfach

nach Schweden gegangen ist, erfahren

jedoch durch seinen Biographen nichts

Näheres über seine Tätigkeit, die er auch

bald aufgibt.

Es tritt ein Stillstand in der nordischen

Mission ein. Erst als der dänische König
Gorm durch den deutschen König Heinrich

gezwungen wurde, sein Reich wieder dem
Christentum zu öffnen (s. oben § 38), be-

ginnt der Erzbischof Unni wie

in Dänemark so auch in Schweden eine

lebhafte Tätigkeit. Er fuhr selbst nach

Schweden und besuchte die Handelsstadt

Birka. Er predigte in Gautland wie im
eigentlichen Schweden und starb 936 in

Birka. Unni hat, nach Adam v. Bremens
Wort, das Christentum, das fast erloschen

war, wieder zu neuem Leben gebracht.

In den nächsten Jahrzehnten erfahren

wir nichts mehr von der nordischen Mission,

die ungünstigen allgemeinen politischen

Verhältnisse in Deutschland ließen sie

ruhen. Erst als in Dänemark durch die

Schlacht am Dannewirke, 974, das Christen-

tum wieder fest begründet wurde, unter-

nahm der dänische Bischof Odinkar
d. Ä. eine Missionsreise nach Schweden.

Wie der Stand des Christentums dort zu

jener Zeit war, wissen wir nicht genau.

König Em und war freundlich gegen

die Christen, die in sein Reich kamen, aber

viel Erfolge scheinen nicht erzielt worden zu

sein. Erst gegen das Ende des 10. Jhs. hören

wir dann von solchen, und zwar fällt auch

hier dem norwegischen König Olaf
Tryggvason eine bedeutsame Rolle

zu. Er veranlaßt R ö g n w a 1 d , den

Jarl von Gautland, mit dem er ver-

schwägert war, sich taufen zu lassen. Da-
mit beginnt die Nebenbuhlerschaft
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der angelsächsischen Kirche
mit der von Hamburg-Bremen auch
in Schweden. Dem Beispiel des Jarls folgt

dann der KönigÖlafSchoßkönig,
und zwar wird dieser durch den früheren

englischen Hofbischof des norwegischen

Königs, Sigurd, wenige Jahre nach dem
Tode Olaf Tryggvasons getauft. Diese

schwedische Überlieferung wird durch

isländischen Bericht bestätigt. Es ist

daher wenig wahrscheinlich, daß der

schwedische senior, der nach einem Briefe

des Bruno von Querfurt durch einen von
diesem aus Polen gesandten Bischof ge-

tauft worden sein soll, Olaf Schoßkönig

gewesen ist. Jedenfalls ist diese Mission

von keiner Bedeutung für Schweden ge-

wesen. König Olaf gelang es noch nicht,

sein Volk zum Christentum überzuführen,

er mußte den Haupttempel von Upsala

stehen lassen und sich damit begnügen,

in Westgautland Kirchen zu bauen und
einen Bischofssitz in Skara ein-

zurichten. Der Hamburger Erzbischof

U n w a n sandte den Bischof Thor-
g a u t dorthin, der die Bekehrung der

beiden gautischen Landschaften vollendete.

Daneben wirken fortgesetzt englische
Missionare, die sich nur ungern

der bremischen Oberhoheit beugten. Der
mächtige Erzbischof Adalbert (1043

bis 107 1) nahm dann energisch die Auf-

gabe in die Hand, den ganzen Norden
kirchlich unter seine Macht zu bringen.

Es gelingt ihm, einen Versuch, die schwe-

dische Kirche gänzlich unabhängig zu

machen, zu vereiteln; er sendet zwei

Bischöfe, die beiden Adalward
,

nach

Schweden; das Christentum macht weitere

Fortschritte, befördert von KönigSten-
kill, der aus Westgautland, dem festen

Sitze des Christentums stammend, der

Nachfolger des letzten Königs aus dem
alten Geschlecht der Upsalakönige gewor-

den war. Bei den eigentlichen Schweden
wurzelte das Heidentum noch am festesten.

Sie widerstrebten auch dem Königtum
Stenkils, so daß es zu langwierigen Kämpfen
kam, die zugleich Stammeskämpfe und
Kämpfe zwischen Heiden und Christen

waren. Nach seinem Tode (etwa 1066)

flüchten die deutschen Bischöfe, und für

das eigentliche Schweden ist wieder alles

in Frage gestellt, in Gautland hält sich das
Christentum nur mühsam. Die Über-
lieferung der Geschichte der folgenden

Jahre ist verwirrt, doch läßt sich so viel

sagen, daß nach mancherlei Thronstreitig-

keiten die Söhne Stenkils Inge und
Halsten als Könige anerkannt wur-
den. Als aber die Schweden von Inge

forderten, daß er nach alter Weise das

Opfer vollziehen und Religionsfreiheit ge-

währen solle, weigerte sich dieser dessen

und wurde vertrieben. An seiner Stelle

vollführte sein Schwager Sven das Opfer

und wurde zum König ausgerufen. Nach
drei Jahren jedoch wurde er von Inge,

der sich nach Westgautland zurückgezogen

hatte, getötet. Inge nahm wieder den
Thron ein, und das Christentum verbreitete

sich von neuem unter den Schweden.
Dorh war das Heidentum noch immer nicht

völlig besiegt. Seinen Plünderungszug

nach Smäland unternahm der norwegische

König Sigurd der Jerusalemfahrer 1123

unter dem Vorwand eines Kreuzzuges

gegen die dortigen Heiden, und auch in

Södermannland und in Upland hatte das

Heidentum noch Anhänger. Nur langsam

schwand es ganz, und noch am Schluß des

12. Jhs. fanden sich in abgelegenen Tälern,

wie in Dalarne, Anhänger des alten Glau-

bens.

1. Maurer Bekehrung d. norw. Stammes z.

Christent. 2 Bd., München 1855. 56. Keyser
D. norske Kirkes Historie under Kaiholicismen

I, Christ. 1856. Jargensen D. nordiske

Kirkes Grundlaggelse og forste udvikling, 2 Bd.,

Kopenh. 1874—78. Dehio Gesch. d. Erzbist,

Hamburg-Bremen bis s. Ausgang d. Mission.

2 Bd., Berlin 1877. Maurer Island v. s>

ersten Entdeckung bis z. Untergang des Frei.

Staats, München 1874, § 5- — 2 - Maurer
Bekehrung. Jargensen. Dehio. Reu-
te r d a h 1 Svenske Kyrkans historia. M o n -

t e 1 i u s Sveriges hednatid samt medeltid, förra

skedet frän är 1060 tili är 1350, Stockholm 1888

(Sveriges historia frän äldsta tid tili vära dagar I).

c) Art der Bekehrung. §54-
Überblickt man die Bekehrung des

Nordens, so drängt sich zunächst die

Beobachtung auf, daß diese fast ganz

ohne Blutvergießen vor sich

gegangen ist. Wirkliche christliche Mär-

tyrer, Blutzeugen, kennt die Geschichte

dieser Bekehrung nicht. Von einem tief-
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gehenden heidnischen Fanatismus, der

sich der neuen Lehre entgegenstemmt,

erfahren wir fast nichts. Natürlich ging

es ohne Widerstand nicht ab. Aber die-

selben Bauern, die den König Häkon
d. Guten zwingen, an ihrem Opfer teilzu-

nehmen, beugen sich dem energischen

Olaf Tryggvason. Die größere heidnische

Partei auf Island fügt sich dem Ausspruch

des Gesetzessprechers, daß der neue Glaube

anzunehmen sei. Wohl weigern sich ein-

zelne und gehen in den Tod oder erdulden

Verstümmelung, aber die Gesamtheit hat

sich doch merkwürdig schnell und ruhig

gefügt. Denn der Hauptsache nach ist

die Bekehrung von oben aus
gegangen, das gilt wenigstens für

das norwegische Volk. In
Schweden freilich haben sich
die Dinge anders entwickelt.
Hier hat die Mission lange im Volk gewirkt,

auch Erfolge erzielt, ehe das Königsge-

schlecht den neuen Glauben annahm. Hier

aber hat sich auch das Heidentum viel

länger gehalten, viel hartnäckiger ver-

teidigt. Daß beim norwegischen Volk die

Sache verhältnismäßig leichter ging, hat

seinen guten Grund. Während die Wi-
kingerfahrten der Schweden hauptsächlich

nach Osten, in heidnische Länder gingen,

waren die Norweger in ganz anderem Maße
im Westen mit dem Christentum in Be-

rührung gekommen. Schon dadurch und
durch das wilde Leben war bei vielen der

Glaube der Väter ins Wanken
gekommen. Von zahlreichen nor-

wegischen Wikingern wird uns berichtet,

daß sie nur an sich selbst, ihre eigne
MachtundihrSchwertglaub-
t e n. Soweit sie nicht im fremden Lande
sich niederließen, werden sie so die Keime
der Auflösung auch ins Mutterland
und nach Island getragen haben. Wir
hören bereits aus der letzten Zeit des

Heidentums von Leuten, die nicht mehr
opfern wollten. Wenn auch die Menge
noch fest am alten Glauben hielt, so hatte

doch augenscheinlich auch vielfach reli-
giöse Gleichgültigkeit um sich

gegriffen, der es nicht darauf ankam, um
äußerer Vorteile willen den Glauben zu

wechseln. Solch religiöse Gleichgültigkeit

spricht sich z. B. aus, wenn ein Mann, der

nur unter der Bedingung, daß er Christ

wird, von Olaf d. Hlgen. in sein Heer auf-

genommen wird, äußert, 'wenn ich denn
einmal an einen Gott glauben soll, kann
ich ebensogut an den weißen Christ glau-

ben, wie an einen andern Gott'. Und so

sehen wir denn insbesondere bei den Be-

kehrungen einzelner, daß sie um solcher

Vorteile willen geschehen. So lassen sich

Egil Skallagnmsson und sein Bruder mit

dem Kreuze bezeichnen, um in die Dienste

des englischen Königs treten zu können,

so lassen heidnische verwilderte Scharen

sich taufen, um im Heer Olafs d. Hlgen. mit-

fechten zu dürfen. Auch um den Handel
mit Christen pflegen zu können, erfolgen

solche Übertritte. Von Bekehrungen aus

innerer Überzeugung hören wir verhältnis-

mäßig selten. Das norwegische
Volk ist im großen und ganzen
durch die Tätigkeit der bei-
den Olafs zum Christentum
gezwungenworden. Olaf Tryggva-

son war auch bei der Einführung des

Christentums in den norwegischen Bei-

landen die treibende Ursache. Daß auf
Island die stärkere heidni-
sche Partei sich so willig
fügte, ist in erster Linie poli-
tischen Gründen zuzuschrei-
ben: die alten Godengeschlechter fürch-

teten, allmählich mit dem Vordringen des

Christentums ihrer Macht beraubt zu wer-

den, wenn sie selbst heidnisch blieben.

Auf Irland waren es vor allem die aus

politischen Gründen erfolgten Heiraten

des Königsgeschlechts und der Vornehmen
mit Irinnen, die dem Christentum Eingang

verschafften, zunächst in den oberenKreisen.

Es kann nicht wunder nehmen, daß bei

dieser äußerlichen Bekehrung viele, sowie

sich die Gelegenheit darbot, den neuen
Glauben wieder von sich war-
fen, wie der Jarl Häkon von Häloga-

land; oder aber daß sie in ihrem Leben

sich durchaus nicht änderten, wie Egil

Skallagnmsson, der freilich nie die Taufe

erhalten, sondern sich nur hatte mit dem
Kreuze bezeichnen lassen, oder wie der

Skalde Hallfred, der, trotzdem der König

selbst sein Pate war, eine schwedische

Heidin zur Frau nahm und unbekümmert
wie ein Heide unter Heidenleuten lebte.
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Bei vielen auch war die Kenntnisdes
heuen Glaubens äußerst ge-
ring oder kaum vorhanden, wie bei jenen

Räubern, die ins Heer Olafs d. Hlgen. ein-

traten und unbefangen erklärten, was ein

so berühmter König glaube, werde schon

recht sein. Andere kannten kaum das

Paternoster und das Glaubensbekenntnis,

und auch dies womöglich noch in höchst

merkwürdiger Form.

§ 55. Noch wieder anderen war

Christus — denn hauptsächlich um
diesen, nicht um Gott Vater, handelte es

sich — nicht viel mehr als ein
neuer Gott, und sie wandten sich

wohl, wie es ihnen die Gelegenheit zu er-

heischen schien, bald an die alten Götter,

bald an Christus, wie Helgi d. Magere,
einer der Landnahmsmänner auf Island.

Einer Vermischung von heidnischen und

christlichen Vorstellungen entspringt es

denn auch, wenn der Dichter Eilif Go9-

rünarson Christus, den starken König

Roms, südlich am Urdsbrunnen, also an

den Wurzeln der Weltesche, sitzen läßt,

oder wenn nach Björn Hitdälakappi der

'Fürst der Tageswohnung', d. h. nicht

Odin, sondern der Christengott, einen

Boten ganz in Gestalt einer Walküre ent-

sendet. Aber nicht, wie schon erwähnt,

ist es Gott-Vater, sondern vor allem
Christus, der im Bewußtsein des

Volkes der neue Gott ist, und es ist

oft schwer zu entscheiden, wer gemeint

ist; im Zweifelsfalle wird man aber immer
gut tun, an Christus zu denken. Diese

Hervorhebung Christi ist übrigens keine

Besonderheit der Nordleute, sondern findet

sich ähnlich in der alten Kirche und hat

auch dort ihren Niederschlag in der latei-

nischen Dichtung gefunden. So erscheint

denn auch Christus als Schöpfer
oder Teilnehmer an der Schöp-
fung. Und wie bei den Deutschen und
Engländern sah man ihn vor allem als

Gefolgsherrn, als Volkskönig
an. Und wie man etwa auf Odin und
seinen himmlischen Hofstaat Züge von
Harald mit dem schönen Haar übertragen

hatte, so übertrug man nunmehr solche

von den beiden Olafs auf Christus. So
treten Gott und Christus in der

Dichtung als dröttinn und konungr auf

und werden mit all den Beinamen geziert,

die den Königen zukommen. Die Engel,
die Heiligen, die Seligen im
Himmel, die Apostel und über-
haupt alle Frommen sind ihr G e -

folge, mit älterem Ausdruck die drött,

mit aus England stammendem, die hird.

Christus, der Könige höchster, sitzt auf

dem Hochsitz in der Halle, vor ihm neigt

sich ehrfurchtsvoll das Gefolge, und nun
verleiht er — wie ein 'milder' d. h. frei-

giebiger Fürst Ringe und rotes Gold aus-

teilt — Gaben des heiligen Geistes allen

Menschen, die ihm folgen wollen, und er

ladet sie ein zu sich in den Himmel, wo er,

der Herr, ihnen Wohnstätte und Unterhalt

verleiht. So schildert noch um die Mitte

des 12. Jhs. der Dichter Einar Skülason

Christus, ganz im Bilde der Hofhaltung
eines altgermanischen, altnorwegischen Kö-
nigs. So wird denn auch ihm und anderen

der Himmel zur Halle.

Die leidende, asketische Sei-
te Christi war sicherlich den kampfes-

frohen, lebenstrotzenden Nordländern u n -

sympathisch, und so haben gewiß

die Missionare es vermieden, diese zu be-

tonen. Was hervorgehoben wurde, war
Christus als Himmelskönig,
Christus als BesiegervonTodund
Teufel; Christi Höllenfahrt
war ein beliebtes Thema. Ihn als den

stärkeren gegenüber den alten Heiden

-

göttern, deren Existenz die christliche

Kirche ja keineswegs leugnete, die sie nur

für Teufel und böse Dämonen, maligni

Spiritus, hielt, zu erweisen, darauf kam es

an. Das tat Dankbrand, wenn er Ber-

serker besiegte, das König Olaf Tryggvason,

wenn er mit der Axt die Götzenbilder zer-

trümmerte und die Tempel verbrannte.

Kein rächender Strahl vom Himmel traf

ihn, sein Gott war der stärkere. So riefen

auch wohl schwedische Wikinger, nach-

dem die einheimischen Götter die Hilfe

versagt hatten, zur Probe den fremden

Gott an, und als der ihnen Errettung

schickte, beugten sie sich ihm.

Maurer Bekehrung II. Kahle Arkiv

17. 1 ff., 97 ff. B j ö r n M. Ö 1 s e n Um kristni-

tökuna äri$ 1000 og tildrög hennar, Reykjavik

1900. A. 1 r i k Nord. Geistesleben, Heidelberg

1908, Kap. 6.
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d) Die kichliche Ordnung.
§56. Norwegen. Es ist einleuchtend, daß

es bei der äußerlichen Art, wie Norwegen
durch König Olaf Tryggvason christianisiert

worden war, noch viel zu tun gab. Dieser

Aufgabe unterzog sich nun sein Nachfolger,

Olaf d. H 1 g e., der nach 1 5 jährigem Inter-

regnum im Jahre 1015 das Land von
England aus, wo er Christ geworden war
eroberte. (Näheres im Art. Olaf d. Hlge.)
Außer auf die Befestigung und Ver-

tiefung des Glaubens richtete er seine Auf-

merksamkeit auch auf die Ordnung
der Kirche. Hatte der erste Olaf

schon einzelne Kirchen gebaut, vielleicht

auch schon den Bau von Hauptkirchen

für die einzelnen Landschaften, die Fyl-

kir {fylkis- oder hgfud'kirkjur) angeordnet

und begonnen, so führt der zweite Olaf

diese Aufgabe im wesentlichen durch.

Daneben gab es Kirchen für die kleineren

Bezirke (herad'skirkjur) und Privatkirchen

{högindiskirkjur) . Doch scheint dieVer •

fassung nicht einheitlich für
das ganze Land gewesen zu sein.

Es wurden auch Bestimmungen erlassen

über die Baupflicht und die Bega-
bung der Hauptkirchen mit
Land. Im allgemeinen aber waren wohl
die Priester hinsichtlich ihrer Bezüge auf

freie Übereinkunft mit ihren Gemeinde-
gliedern angewiesen.

König Olaf Tryggvason hatte, als er

nach Norwegen herüberkam, auch eng-

lische Priester mit sich, ebenso Olaf d. Hlge.,

und auch in der Folgezeit hat er haupt-

sächlich solche herüberberufen. Die

ersten Bischöfe, die genannt wer-

den, sind Engländer. Derstarke
Einfluß der englischen Kirche
tritt auch in der Kirchensprache
zutage. Die Form der meisten kirchlichen

norwegischen Ausdrücke zeigt, daß sie

den Norwegern aus England zugekommen
sind und nicht aus Niederdeutschland.

Norwegen wurde so zunächst
der Oberhoheit des Erzbis-
tums Hamburg entzogen, das

doch den Anspruch erhob, der ihm auch
rechtlich zustand, daß der ganze skandi-

navische Norden sein Missionsgebiet sei

und ihm zu unterstehen habe. Aber Olaf
d. Hlge. scheint doch auch freund-

liche Beziehungen zu Ham-
burggesucht zu haben, zumal nach-

dem sein Gegner, der dänische König
Knut, auch Herr von England geworden
war, wenigstens berichtet Adam v. Bremen
II 55, daß er Boten an den Erzbischof
U n w a n gesendet und um Anerkennung
seiner Bischöfe sowie auch um Entsendung
deutscher Bischöfe nach Norwegen ge-

beten habe. Nach ihm soll Erzbischof

Unwan zwei Bischöfe für Drontheim ge-

weiht, andere vom Papst geweihte aner-

kannt haben, IV 33. Diese ersten Bischöfe

waren reine Missionsbischöfe, mit

wenig gesicherten Einkünften und ohne
festen Sprengel.

§ 57. Am Ende des II, Jhs., unter

Olaf K y r r i (1066—93), scheinen dann
die Bistümer bestimmter ab-
gegrenzt worden und einem Bischof

unterstellt worden zu sein, während bis

dahin oft zwei und mehr Bischöfe in einer

Diözese wirkten. Es waren die Bistümer

von Nidarös, Bergen und Oslo und etwas

später von Stafangr und Hamar, in denen
Kathedralkirchen erbaut wurden. Die

norwegische Kirchenverfassung unterschied

sich aber ursprünglich dadurch von der üb-

rigen abendländischen, daß die Bischöfe
nicht durch Domkapitel ge-
wählt, sondern vom König ernannt

wurden. Die Priester an den Fylkis-

und Heradskirchen wurden durch die Ge-

meinden gewählt, die an den Privat-

kirchen waren private Angestellte der Be-

sitzer der Kirchen. Auch suchten die

Könige, und zwar lange Zeit mit Erfolg,

wie zB. Harald der Strenge
(har(Trafo), sich der Oberhoheit Ham-
burgs zu entziehen, indem sie die

Bischöfe in England, Frankreich oder

direkt vom Papst weihen ließen. Erst

dem Eingreifen des PapstesAlexan-
d e r IL gelang es ums Jahr 1065, die nor-

wegische Kirche zurUnterwerfung
unter Hamburg zu bringen.
Diese Verbindung wurde dann wieder ge-

löst, als 1104 das Erzbistum Lund
gestiftet wurde, welches die Gewalt über

den ganzen Norden bekam. Im J. 1152

erhielt Norwegen sein eigenes
Erzbistum mit dem Sitze in
Nidarös, dem auch die Färöer,
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die Orknös, Hebriden, Is-
land und Grönland unterstellt wur-

den, und es wurden-nunmehr auch Dom-
kapitel eingerichtet.

§58. Die schottischenlnseln.
Hier sind wir verhältnismäßig wenig

unterrichtet; die Verhältnisse werden

ähnlich gewesen sein wie in Norwegen,

nur daß hier der englisch-s chottische
Einfluß noch stärker gewesen sein

wird. Auf den F ä r ö e r n scheint

die feste Begründung eines Bistums

in der ersten Hälfte des 12. Jhs.

von Norwegen aus erfolgt zu sein, auf den

Orknös, über die die Oberhoheit Nor-

wegens immer eine recht unsichere war,

ringen norwegisch-kirchlicher,
resp. hamburgischer Einfluß
mit dem des Erzbistums York.
Die Begründung eines festen Bistums

scheint bereits um die Mitte des II. Jhs.

stattgefunden zu haben. Auch auf die

Hebriden erheben die Erzbischöfe
von York anfangs Ansprüche, später

auch die von Dublin, doch werden auch

sie schließlich, wie erwähnt, dem nor-
wegischen Erzbistum unterstellt.

Ein festes Bistum scheint in der 2. Hälfte

des II. Jhs. errichtet worden zu sein.

§ 59. Island. Im II. Jh. wirkten

eine ganze Anzahl Missions
bischöfe ohne festen Sprengel
auf der Insel, es waren Deutsche,
auch ein Norweger und ein

Ire werden genannt, ja sogar

einige recht zweifelhafte Ar-
menier. Auch unter den anderen be-

fanden sich solche, die ohne Auftrag dort-

hin gegangen, ja sogar gebannt waren.

Die Isländer aber wollten einen Lands-

mann zum Bischof haben, und so wählten

sie denn den I s 1 e i f , den Sohn Gizur

des Weißen, der sich seine geistliche Bil-

dung in Herford in Westfalen geholt hatte.

Er begab sich nach Rom, um sich dort

weihen zu lassen — offenbar ein Versuch,

nicht unter Hamburg-Bremen zu kommen
—, der Papst Leo IX. aber wies ihn an den

Erzbischof Adalbert von Bre-
men, der ihn 1056 weihte. Isleif be-

schwerte sich beim Erzbischof über die

erwähnten Bischöfe, und dieser unter-

sagte jenen auch jede Tätigkeit. Seinen

Wohnsitz nahm Isleif in seinem Hof
S k ä 1 h 1 1 im südlichen Island, ohne
daß er damit schon ein Diözesanbischof

war, auch er war nur Missionsbischof.

Von Anfang an hatte er mit der Gering-

fügigkeit seines Einkommens zu kämpfen.
Im J. 1080 starb er, und es wurde im
folgenden Jahre sein Sohn Gizur zum
Bischof gewählt. Auch dieser hatte in

Niederdeutschland studiert, ohne daß wir

wissen wo. Als er 1082 als gewählter

Bischof nach Deutschland kam, fand er

den Erzbischof Liemar von Bremen in

Bann, er ging deshalb nach Rom , wo ihn

der Papst Gregor VII. an den Bischof

Hartwich von Magdeburg zur Weihe wies,

die er denn auch im selben Jahre erhielt.

Auch er nahm seinen Wohnsitz in Skälholt,

und als er nach dem Tode seiner Mutter
in den vollen Besitz dieses Hofes ge-

kommen war, verordnete er, daß dort

stets der Bischofssitz sein solle, und
schenkte das ganze Gut der Kirche, die

er ebenda errichtet hatte. Er ist der

wirklich erste Diözesanbischof Islands.

Sehr wichtig für die Entwicklung der

Kirche war es, daß im selben Jahre, 1096,

der Zehnte gesetzlich einge-
führt wurde. Bald wünschte man
die Errichtung eines zweiten Bis-
tums, und so wurde, noch bei Leb-
zeiten Gizurs, ein solches für das Nord-
land in H ö 1 a r 1 104 oder 1 105 errichtet,

das dem Jon Qgmundarson über-

tragen wurde, der auch zuerst sich nach

Rom begab zum Papst Paschalis, der

ihn an den neuen Erzbischof von Lund
wies.

Wie in der heidnischen Zeit die Haupt-
tempel private waren, und deren Besitzer,

die Goden, zugleich Priester und weltliche

Häuptlinge, so war ähnliches auch in dieser

Anfangszeit des Christentums der Fall.

Viele der altenGoden ließen sich
zu Priestern weihen, um auf

diese Weise die alten Machtbefugnisse, die

weltlichen und die geistlichen, in der Hand
zu behalten. Wo dies nicht geschah, war
die neue Kirche gleichwohl
Privateigentum des Errichters und

der Priester sein Angestellter. Diese

beiden Umstände führten zu einer star-
ken Verweltlichung des Kle-
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r u s. Und wie in Norwegen der Bischof

vom Könige ernannt wurde, so wurde er

hier vom Volk gewählt. Das Christenrecht,

das im Anfang des 12. Jhs. aufgezeichnet

wurde, war ein Bestandteil des Land-
rechts wie in Norwegen. Auch standen

die Geistlichen unter weltlichem Gericht.

Die Ordnung all dieser Dinge in kirch-

lichem Sinne sollte im 12. Jh. dann noch
zu schweren Kämpfen führen.

§ 59. Grönland. Der erste

Bischof, der uns in Grönland mit

einiger Sicherheit entgegentritt, ist ein

Isländer namens Eirik, der Anfang
des 12. Jhs. nach Grönland ging, wie es

scheint als Missionsbischof. Wenig
später fällt dann die Errichtung eines

eigenen grönländischen Bis-
tums mit dem Sitz in Gardar, der alten

Dingstätte des Landes. Der erste Inhaber

des Stuhls hieß A r n a 1 d , war also wohl

ein Deutscher, vom norwegischen König
Sigurd d. Jerusalemfahrer
(1103—30) gesandt.

. § 60. Schweden. Auch in

Schweden gab es anfangs keine festen

Sprengel, wenn auch den Bischöfen be-

stimmte Wohnsitze angewiesen wurden
wie Birka, Skara und S i g t u n a.

Auch hier rangen (vgl. § 53) angel-

sächsischer und niederdeutscher Einfluß

miteinander. Einen Versuch, sich der

Oberhoheit Bremens zu entziehen,

machte z. B. Ä s m u n d , der, englischer

Herkunft, durch seinen Verwandten,

den jüngeren Siegfried, nach Bremen
auf die Schule gegeben worden war.

Siegfried selbst war erst Bischof

in Nidarös gewesen, hatte sich aber nach
Olaf des Hlgn. Tode nach Schweden ge-

wandt. Äsmund soll in Rom die Bischofs-

weihe für Schweden nachgesucht, sie aber

erst irgendwo in Polen erhalten haben.

Wie dem auch sei, sein Versuch, sich

direkt unter die Oberhoheit des Papstes

zu stellen, mißglückte, und er mußte
schließlich dem von Adalbert v. Bremen
gesandten Bischof Adalward weichen. Über
die kirchlichen Verhältnisse Schwedens
sind wir nach der Zeit Adam v. Bremens
wenig unterrichtet. Bei Gründung des

Erzbistums Lund (1104) wurde Schweden
unter dieses gestellt, erhielt jedoch bald

(1 164) ein eigenes Erzbistum
mit dem Sitz in Uppsala, das

jedoch der Oberhoheit des Erzbischofs von
Lund, der als Primas des ganzen Nordens
galt, untergeordnet wurde. Damit werden
die kirchlichen Verhältnisse Schwedens
endgültig geregelt gewesen sein.

L i t. s. die zu § 53 angegebene u. K. M a u r c r

Vorles. über anord. Rechtsgesch. II, I. Abt.

B. Kahle.

Beleuchtung. §1. In der Wikingerzeit

wurde die Wohnung abends wahrscheinlich

in der Regel durch kein anderes Licht als

das des Herdfeuers erhellt, und dies war
gewiß auch in der Sagazeit für gewöhnlich

der Fall. Fackeln (brandr, log, logbrandr)

aus Harzholz kamen vielleicht schon früh

bei feierlichen Anlässen, Kienspäne (spik)

im alltäglichen Leben vor, obgleich dies

nicht aus den Quellen hervorgeht. Jedoch
fanden sich im Schiffe von Gokstad eichene

Platten mit einem Loche in der Mitte,

in das wohl Kienspäne gesteckt wurden.

Talglichte werden in der alten Literatur

nicht erwähnt, ebensowenig das Licht-

ziehen. Wachskerzen {kerti, vaxkerti, -Ijös,

-blys, kyndill) wurden durch die Kirche

eingeführt, wurden aber selbst in der

Königshalle erst unter Olaf Kyrre in der

zweiten Hälfte des II. Jhs. häufig. Viel-

leicht darf angenommen werden, daß in der

späteren Sagazeit sowohl Wachskerzen als

auch Talglichter bisweilen zu Hause gezogen

wurden; darauf deutet die einheimische

Bezeichnung des Dochtes (rak, eigentlich

'das Aufgefaserte' — zu rekkja —, so ge-

nannt, weil er aus Scharpie gemacht wurde).

Der Leuchter (Ijösastjaki, kertistika) endigte

oben in eine Spitze, auf die das Licht ge-

steckt wurde. Dazu kam eine Lichtputze

(kertaklofi, von kloft, 'gespaltenes Gerät,

Zange'; vgl. skarsl 'Lichtschnuppe'). Die

einfachste Lampe war die schon aus der

Wikingerzeit bekannte kola (steinkola, järn-

kola, kola af eiri), eine offene ovale Schale

mit einem freischwimmenden Docht auf

einer Unterlage und mit einem Bügel, wo-

mit sie an einer Stange aufgehängt werden

konnte. Daneben findet sich in norwegi-

schen Gräbern aus der Wikingerzeit eine

Art Lampe mit einem langen eisernen

Schaft, der unten in einen Stachel endigt,

der in den Erdboden des Hauses gesteckt
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wurde; auch im schalenförmigen Behälter

ist ein für den Docht bestimmter Stachel.

Den Docht bildete das mit Unschlitt ge-

schmierte Mark der Binse (neunorweg.

lysesiv, veikjesev). Das Brennmaterial war

der Tran (anord. lysi, eigentlich 'Beleuch-

tungsmittel'), der besonders vom Eishai

gewonnen und auch bei andern Lampen
{Ijösker, lysiker = ahd. liehtkar, lampi von

lat. lampas) gewöhnlich benutzt wurde,

indem das Öl wohl nur in der Kirche

Verwendung fand (vgl. Heilagra manna
S. I, 186). Auf die Einführung einer neuen

Art von Docht scheint das Wort kveikr

zu deuten, das wohl aus veikr (neunorweg.

veik) nach kveikja, 'zünden', umgebildet

ist und auf mnd. welke beruht. Auch
Leuchten (skriäljös), deren Rahmenwerk
mit dünnen, durchsichtigen Hornplatten

oder Häuten ausgesetzt war, werden er-

wähnt.

F. B. Wall cm, Lys og lysstel i norske

kirker og hjem.

§ 2. Angelsächsische und deutsche Ter-

minologie. Fackel und Kienspan: ags.

fcecele, as. fakla, ahd. facchala f. (aus lat.

facula) ; ags. cen 'Fackel aus harzigem

Nadelholz, Kien, ahd. ken, kien, chien m.n.

'Föhre, Kienspan, -fackel'; ags. fiecele (mit

lat. taeda verwandt), speld, blcese, blysa oder

blysige (anord. blys). Licht, Kerze: ahd. as.

liohtn., ags. leoht, (weax); ahd. kerza, charza

f. ; ags. candel (von lat. candela) ; tapor (von

lat. papyrus, wie ,, Kerze" von charta).

Leuchter: ags. candelstcef, candelsticca, can-

deltreow (mehrzweigiger Kandelaber, dem
anord. kertihjalmr entsprechend), vgl.

m. lat. arbor in ders. Bed. 'Lichtputze':

ags. candeltwist (vgl. me. twist 'Zweig'),

candelsnytels (wohl nach lat. emunctorium)
,

isentange, Irene tange, ahd. zanga. Lampe:
ags. leohtfcet, ahd. liohtvaz, -kar; got. lukarn

(aus lat. lucerna) und skeima 'cpavos'.

Lichtgefäße von Glas kamen (nach Beda)
früh in der Kirche vor. Laterne: ags.

blcecern (vgl. holl. blaker 'Kandelaber', zu

blaken 'brennen'); Laternen, den altnordi-

schen Leuchten ähnlich, werden zuerst

unter König Alfred erwähnt. Docht: ags.

weoce, ahd. wiohha; ags. tapor; ahd. täht

;

m.n., karz m. Öl: ags. ele, as. ölig, ahd.

olei, oli n. (von lat. oleum), got. alew.

Weiteres über die Beleuchtung des deut-

schen Hauses s. b. Heyne D. Hausaltert.

I 58

—

61. 123—28. Rhamm Ethnogr.

Beiträge II 1, 213. 2i5ff.

Hjalmar Falk.

Beigen. Belgae ist der Name einer

großen Gruppe keltischer Stämme, die

den ganzen Nordwesten Galliens bis zum
Rhein hin einnimmt. Innerhalb des Ge-

bietes der B. wird aber ein engerer Bereich,

die Bellovaci und ihre Nachbarn um-
fassend, als Belgium bezeichnet. Caesars

Angabe BG. 1, 1, daß sich B. und Gallier

auch durch die Sprache unterschieden

hätten, wird Strabo 176 auf das richtige

Maß zurückgeführt. Sie sprachen damals

einen höchstens unwesentlich vom übrigen

Gallischen abweichenden Dialekt, der sich

durch ihre Eroberungen im südlichen

Britannien, wo viele belg. Stammnamen
wiederkehren, auch dahin verpflanzt hatte.

Im übrigen stehen die B. noch auf alter-

tümlicherer Stufe als die südlicheren

Gallier und sind daher den Germanen
ähnlicher als diese. Doch kommt für einen

Teil von ihnen wirklich germ. Abstammung
in Frage. Caesar berichtet BG. 2, 4 auf

Grund von Mitteilungen des südbelgischen

Stammes der Remi: plerosque Beigas esse

or t s a G er m ani s; Rhenumque anti-

quitus transductos, propter loci fertilitatem

ibi consedisse Gallosque, qui ea loca in-

colerent, expulisse. Dies wird von vielen

auf eine rein örtliche Herkunft der B. aus

Germanien gedeutet. Allein auch Tacitus,

der von der germ. Abstammung der

Nervier und Treverer Germ. 28 als von

einer gloria sanguinis redet, denkt ohne

Zweifel an Herkunft aus germ. Geblüt.

Rasche Keltisierung der in kelt. Land
eingedrungenen germ. Vorposten läßt sich

auch sonst beobachten; daher ist es für

ihren Ursprung nicht entscheidend, wenn
die B. der hist. Zeit schon Kelten sind.

Die Germani cisrhenani werden

bei Caesar von den B. auseinandergehalten,

könnten aber auch sonst nicht allein zu

einer Aussage über die plerique Belgae

Anlaß gegeben haben. Auch kommt das

Zeugnis andrer Quellen über Nervier und

Treverer in Betracht (s. d.).

Der Name Belgae ist keltogerm. und
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gehört zu air. bolgaim 'ich schwelle', ahd.

belgan, mhd. beigen 'schwellen, zornig sein'.

1 I h m bei Pauly-Wissowa unter Belgae.

: R. Much.

Beneficium. § 1. Der Ausdruck bene-

ficium wird in den römischen Quellen für

'Gunst', Wohltat' allgemein gebraucht,

und dabei auch mit Landleihe in Verbin-

dung gebracht. So sagt der Jurist Pau-
1 u s (Anfang des 3. Jh.s) vom precarium,

der Leihe auf freien Widerruf: ,,magis

enim ad donationes et b e n e f i c i i

causam, quam ad negotii contracti

spectat precarii condicio" (1. 14 Dig. 43,

26), und eine Verfügung Kaiser Leos (1. 14

§ 5 Cod. I, 2) trifft Bestimmungen über

Nießbrauch an Kirchengut beneficii gratia

(vgl. über diese und andere Stellen Waitz
DVG. 3 II 1 S. 296 A. 3).

§ 2. Ist in allen solchen Stellen bene-

ficium nur der Ausdruck für das Motiv

oder die Unentgeltlichkeit der Zuwendung,

so tritt in merowingischer Zeit das Wort in

nähere Verbindung mit den Leiheverhält-

nissen, die für jene Zeit typisch werden,

vor allem dem precarium. Das precarium

der fränkischen Zeit leitete sich vom römi-

schen, frei widerruflichen precarium her,

war aber im Gegensatz zu jenem häufig

zu einem festen Kontrakt geworden, wobei

gewöhnlich die Vertragszeit ein lustrum

(die Amtszeit eines Censors, fünf Jahre)

betrug. Die darüber vom Beliehenen

ausgestellte Bitturkunde hieß precaria,

die vom Verleiher ausgestellte Verleihungs-

urkunde praestaria, das ganze Verhältnis

darnach auch precaria oder praestaria.

§ 3. Häufig zahlte der Beliehene ein

Gegenäquivalent (Zins, Zehnt), doch kamen
auch unentgeltliche Beleihungen vor und
für diese wird dann der Ausdruck bene-

ficium gebraucht. Allmählich wird bene-

ficium aber gleichbedeutend mit pre-

carium angewendet und zwar scheint pre-

carium mehr bei Verleihungen von Kirchen

-

gut, beneficium bei Verleihungen von Kö-
nigsgut aufzutreten. Das precarium behält

im Laufe der Folgezeit die Tendenz, den

Ausdruck für gewöhnliches Zinsgut, also

ein niederes Leiheverhältnis darzustellen,

während das Wort beneficium, weil es einen

weiteren Spielraum gewährte und so auch

den Ausdruck für höhere Leiheverhältnisse

abgeben konnte, tatsächlich dann zur

technischen Bezeichnung für das Lehen
wurde.

S. 'Lehnswesen'.

Lit. bei B r u n n e r DRG. 2 I § 27, insbes.

S. 302 ff. R. Schröder DRG. 5 § 24 insbes.

S. 167 (zumal die dort zitierten Werke von

P. Roth, Waitz, E. Löning und

Fustel de Coulanges).
K. Lehmann.

Beowulf. Der Held des ae. Epos. Das

hier von ihm Erzählte fällt in zwei Lager:

das phantastische, die beiden großen

Trollenkämpfe nebst dem Schwimmwett-
kampf; und das mehr historische, der

Anteil an gautischen, schwedischen, fränki-

schen Händeln.

§ 1 . Der Grendelkampf, B.s

erste Mannestat: er befreit das Nachbar-

land von zwei schädlichen Wasserriesen.

Des Dänenkönigs Hrodgar Prunkhalle

Heorot wird durch die nächtlichen An-

griffe Grendels, des menschenfressenden

Wasserdämons, verödet. B., ein Gaute

königlichen Geblüts, der stärkste der

Männer, besteht den Feind in nächtlichem

waffenlosem Ringkampf und reißt ihm
einen Arm aus; der Riese verendet in seiner

Wasserbehausung. Nachdem die Nacht

darauf Grendels Mutter einen vornehmen
Dänen aus der Halle geraubt hat, taucht

B. in den See, ringt in der Höhle mit der

Riesin und durchhaut sie mit einem

Schwerte aus dem Besitz der Trolle. Den
Kopf des tot daliegenden Grendel nimmt
er als Trophäe mit. Reich beschenkt

und geehrt verläßt er den Dänenhof. —
Die beiden Abschnitte: die Nachtwache

in der Herberge gegen den 'vampyrischen

Alb' (Laistner), der einen Arm einbüßt,

und der Ringkampf mit dem Meerweibe

in der Wasserhöhle haben, jeder für sich,

Gegenstücke in Volkssagen und Märchen.

Zwei ältere Fälle, der Sieg des Langobarden

Lamissio über die 'Amazone' im Fluß

(Paulus Diac. I 15) und Dietleibs Kampf
mit dem merwibe (Jiriczek, D. Hsagen

I, 322), zeigen keine speziellere Berührung.

Der Ependichter wird die beiden Kämpfe
schon verknüpft vorgefunden haben, da

Fabeln mit ähnlichem Doppelkampf nicht

ganz selten sind. Daß der Held die beiden

Gegner in ihrer Höhle aufsucht und tötet,
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liegt weiter ab (Fas. 3, 569 f., Ormr Stor-

olfsson Fiat. I, 527 ff.). Näher steht die

Formel Fas. 2, 147, namentlich aber ein

längerer Ausschnitt des weitverbreiteten

Bärensohnmärchens, der mit zahlreichen

Einzelzügen in der Grendeldichtung wieder-

kehrt (Panzer). Daß der zweite Feind

erst einen Rachezug unternimmt, möchte

die jüngste Bereicherung der Fabel sein:

urspr. verfolgt der Held den verwundeten

ersten in die Höhle und gibt ihm hier den

Rest (dies im Epos umgebogen). In

andrer Richtung neuerte das Abenteuer

der isl. Grettis saga, das sonst in so feinen

Einzelheiten zum B. stimmt, daß es junge

Einwirkung aus England erfahren haben

muß (etwa II. Jh.). Im übrigen scheint

nur der Bären- oder Trollenkampf Biarkis,

des Kämpen Hrolf krakis (s. SkiQldungar

A 5 a), einen geschichtlichen Zusammen-
hang mit dem Grendelkampfe zu fordern:

das Detail weicht ab, aber die Formel

'der Held kommt aus Schweden an den

Dänenhof und befreit ihn von dem Un-
getüm, dessen nächtliches Erscheinen die

Hofmannen schreckt' wird sich kaum
selbständig wiederholt haben. Ein späterer

Einfluß der englischen Dichtung auf die

Biarkisage ist bei der großen Verschieden-

heit im einzelnen nicht anzunehmen.

§ 2. Als Vorspiel gleichsam zu dem
Wasserriesenkampf dichtete man die

Jugendtat, das Wettschwimmen
mit Breca: B. überbietet den 'Brecher'

(=Wellenbrecher, Schwimmer xax' i^o^v?),

schwimmt im Gemetzel mit Wassertrollen

bis nach Finnmarken und weist sich so

für seine künftige Ruhmestat aus. Die

sinnvoll dichterischen Namen Breca, sein

Volk Brondingas (auch Wids. 25) lassen

nicht an einen wirklichen Stammeshelden
denken, den man mit B. übertrumpfen

wollte. Als Inhalt eines eignen Liedes

kann man sich den Gegenstand nicht

vorstellen.

§ 3. Der Drachenkampf, die

Alterstat. Nachdem B. 50 Jahre über

die Gauten geherrscht hat, zieht er gegen

den feuerspeienden Flugdrachen aus, der

sein Land verheert; er erlegt ihn mit des

treuen Wiglaf Hilfe und gewinnt den
Zugang zu dem Horte, fällt aber selbst

den Wunden zum Opfer und wird als

väterlicher Schützer des Reiches beklagt

und gepriesen. Der Schauplatz ist die

gautische Küste. — Von andern Drachen-

kämpfen unterscheidet sich dieser nament-
lich durch die stark betonte Hingabe des

Helden an das Landeswohl, durch die

Treue und den Verrat der Begleiter, durch

den Tod des greisen Siegers. Der Aben-
teuercharakter ist, mehr als in andern

Fällen, durch ethische und tragische

Klänge überwunden. Innerhalb der altern

Dichtung sind keine Vorbilder nachzu-

weisen, auch keine Nachklänge: der

Drachenkampf Frothos I. bei .Saxo ist als

Episode eines Wikingromans aus anderm
Stoffe geformt worden. Dagegen er-

scheinen Drachenkämpfe von ähnlicher

Grundanlage häufig als Ortssage. Auf eine

solche wird auch B.s Kampf zurückgehen.

Auch für die Grendelgeschichte darf man
eine Ortssage als Zwischenstufe zwischen

dem Märchen und dem Heldenliede ver-

muten. Daß die heroische Dichtung die

beiden Fabeln von Anfang an von Einern

Helden erzählte, hat keine innern Gründe
gegen sich (vgl. u. § 5).

Bw., der Trollenkämpfer, hat als einzige

Gestalt der alten Dichtung den Herakles-

Zug: er reinigt Heimat und Fremde von
Landplagen. Allerdings nicht im Auf-

trage eines Gottes und ohne den Lohn
kultischer Ehren. Wie die Abenteuer des

Odysseus, so ist die Haupthandlung des

engl. Epos zauberisch-unwirklich, aber vor

einen realen Hintergrund mit geschicht-

lichen Namen gestellt.

§ 4. Zwischen die beiden Trollen-

kämpfe legt das Epos B.s Taten im Dienste

des historischen Gautenkönigs Hygelac

und seiner Dynastie. Darüber s. Gauten-

sagen. Hier ist noch die vielumstrittene

Frage zu berühren nach der Heimat
der B. - g e s t a 1 1. B. ist ein Gaute,

den Grendelkampf besteht er in Däne-

mark (Seeland), den Drachenkampf in der

gautischen Heimat; Hygelacs Rheinzug,

bei dem er sich auszeichnet, bietet das

Datum c. 516. Daß das erste Epos der

Engländer einen stammfremden Helden

erkor, gibt keinen Anstoß. In der nord.

Literatur erscheint der Name B. nur ein-

mal (Biolfr) als norw. Privatname (Land-

namabök), aber auch in England nur in
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ein bis zwei Fällen. Viel verbreiteter sind

dre Namen ae. Beaw, Beowa: in Orts-

namen, einmal (a. 931 Wiltshire) in viel-

sagender Nähe von Grendel, sowie in den

Stammtafeln als Sohn des Sceldwa; anord.

Biar in einer Merkstrophe SnE. S. 131

unter den Eigentümern sagenberühmter

Rosse (und danach in dem gelehrten

Prolog zur SnE. als reinlautlicher Gegen-

wert zu dem ae. Beaw); der Hrolfsheld

Biarki, der seine eigne Wurzel hat, könnte

vermöge des anklingenden Namens Biars

Tat am Dänenhofe (s. 0.) an sich gezogen

haben; sein Großvater heißt in den Biar-

karimur S. 113. 118 Bior.

§ 5. Nach der verbreitetsten, von

Müllenhoff begründeten Ansicht (hier etwas

modifiziert) war Sceldwas Sohn Beaw, der

Grendel- und Drachensieger, ursprünglich

ein ags. Heros und lebte als solcher in der

Volksüberlieferung (Ortsnamen) und in

den Stammtafeln fort. Die Dänen über-

nahmen ihn aus Jütland, daher jener auf

Biarki übertragene Trollenkampf und

weiterhin der Name Biar, Bior bei den

Isländern. Die Angeln aber hörten noch

in der alten Heimat von einem Gauten-

krieger Beowulf, Ecgjpeows Sohn, der u. a.

bei jenem Rheinzuge eine Schwimmhelden-

tat vollbracht hatte. Sie übertrugen auf

den Gauten Beowulf die zwei Taten ihres

heimischen Beaw; der Drachenkampf er-

hielt dadurch den gautischen Schauplatz,

der Grendelkampf spielte wohl schon

früher bei dem dänischen Nachbar (vgl.

Biarki). Daß der Beowulfname der

spätem nord. Sage fehlt, während doch

von Hygelac und den zeitgenössischen

Schwedenfürsten Kunde bewahrt ist, wäre

damit zu erklären, daß der Rheinzug in

der nord. Tradition spurlos erlosch. Die

Schwäche der Theorie liegt darin, daß der

geschichtliche Gaute Beowulf bloßes Postu-

lat ist. Diese Schwierigkeit vermeidet

Boers Erklärung: der Trollenkämpfer Beaw
(urn. *BewaR), Ecgjpeows Sohn, war von
Hause aus Gaute; die Agsn. entlehnten

ihn von den Nordländern und zogen ihn

in die geschichtlichen Händel seiner Lands-

leute hinein; in den Stammtafeln machten
sie ihn zum Sohne Sceldwas; der Epen-
dichter ersetzte seinen Namen durch

'Beowulf. Für diesen letzten Vorgang

entbehrt man die Erklärung, und die

Einführung des Gauten in die engl. Stamm-
tafeln hat keine sichere Parallele: jeden-

falls blieben die berühmten Nordländer

jener Zeit, Hygelac, Hrodgar usw., den

Stammtafeln fern, der Däne Scyld ist

zuerst bei iEthelwerd (um 1000) ein-

gedrungen, die Ags. Ann. und Asser haben

noch Sceldwa, der seine von Scyld zu

trennende, ags. Wurzel haben mag; s.

auch Heremod. Diese zwei Hypothesen

erschöpfen die Möglichkeiten nicht. Zu
erwägen ist z. B. auch, daß verschmolzen

wären ein ags. Beaw, der Grendelsieger,

und ein Gautenheld, der Drachenkämpfer.

Eine völlige Scheidung von Beaw und
Beowulf (Lawrence, Panzer) ist im Hin-

blick auf Biarki und Bior nicht ratsam.

§ 6. Das Sprachliche der Namen Beo-

wulf [Biuulf, 'Bienenwolf) und *Bewaz

> wsächs. Beow, kent. Beaw, nord. Biär

und Biör (daneben ae. Beowa), unsicherer

Bedeutung, entscheidet die Heimatsfrage

nicht. Für Sagenentlehnung von den

Angeln zu den Dänen (Offa) wie um-
gekehrt (SkiQldungar) gibt es sichere

Belege.

§ 7. Einen andern 'Beowulf nennt das

Epos Z. 18. 53, ohne bestimmte Taten,

eine Figur im dänischen Stammbaum,
Sohn des Scyld Scefing, Vater Healfdenes.

Die nordischen SkiQldungenreihen weisen

vielmehr auf die Folge Skiojdr-Frodi-

Halfdan zurück. Die Verwirrung im Epos

könnte so entstanden sein, daß der Dichter

den ältesten dän. Stammvater Scyld

(SkiQldr) - zusammenwarf mit dem engl.

Vorfahr Sceldwa, Sohn des Sceaf, Vater

des Beaw. Daher nannte er den dän.

Scyld, den vaterlosen Ankömmling, 'Sceaf-

sohn' und gab ihm zum Sohne statt des

Froda den Beaw: d. h. unser Text schreibt

beidemal Beowulf, eine gedankenlose An-

gleichung an den Namen des Gauten-

helden; der Versbau würde die Einsetzung

von Beaw begünstigen.

Möller Das ae. Volksepos 1883. S. B u g g e

PBBeitr. 12, 1 ff. ten Brink Beowulf 1888.

Müllenhoff Beowulf 1889. B o e r Arkiv

19, 19 ff. Olrik DHd. 1, 134 ff. 242 ff.

[2, 249 ff.] Sarrazin Engl. Stud. 35, 19 ff.

Brand 1 PGrundr. 2, 991 ff., daselbst Lit.

S. 1017 ff.; wozu noch: Schuck Studier i
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Beowulfsagan 1909. Deutschbein GRM.
1, 103 ff. W. W. Lawrence Mod. Lang.

Ass. 24, 220 ff. Panzer Beowulf 1910.

A. Heusler.

Bergbau. § i. Der Gebrauch der Metalle

ist bei den Germanen älter als die Kunst,

sie selbst zu gewinnen. In die vorgeschicht-

liche Zeit weisen Bergbaureste, deren

Zeugnis aber noch nicht hinreichend ver-

wertet ist. Eine nur geringe Bergbautätig-

keit noch im 1. Jh. n. Chr. folgt aus

Tacitus, der dahin unterrichtet war, daß

Germanien an Eisen wenig, an Gold und

Silber nichts erzeuge (Germ. c. 5 u. 6).

Sprachliche und andere Gründe deuten auf

erstmals einwirkende Beziehungen zu den

Kelten, die eine nach Umfang und Tech-

nik bedeutende Metallproduktion betrieben.

Schrader Sprachvgl. u. Urgesch. II 1 Die

Metalle. Heyne Altdeut, Handwerk 1908.

Baumstark Erläuterung d. allg. Teiles d.

Germania 1875. Müllenhoff DA. IV 1 58.

§2. Betriebsstätten. Ungewiß
ist, seit wann im Gebiete des alten norischen

Bergbaus germanische Betriebe auf Eisen
entstanden, zweifelhaft die Bedeutung der

Überlassung von Bergwerken in Pannonien

an die Langobarden durch Justinian 548. Die

Lager des steirischen Erzberges sind frühe-

stens seit Ende des 8. Jhs. von Deutschen

betrieben worden. Urkundliche Zeugnisse

seither beweisen die Verbreitung des Eisen

-

bergbaues in zahlreichen Betriebsstätten

über das nördliche u. südliche Alpengebiet

(Montafon c. 831, Obdach 931, Berga-

masker Alpen), im Westen über Neu-
strien (Cap. de villis 812 c. 62), weiter über

Mitteldeutschland, wie im Weiltal und
Wetzlarer Gebiet 780, Grabfeld, Kirch

-

bracht usw. In England reichen Nach-
richten über Eisengruben in die sächsische

Zeit zurück, so in Kent.
Beck Gesch. d. Eisens, 2. Aufl. 1891.

Bittner Eisenwesen in Innerberg-Eisenerz

1901. Müllner Gesch. d. Eisens in Inner

-

Österreich I 1909.

§ 3. Der Bergbau auf Blei hing z. T.

mit jenem auf Silber (silberhaltige Bleierze)

zusammen, so in Goslar (§ 4). Im all-

gemeinen berichten über Bleigruben die

Gesta Dagob. c. 40 u. das Cap. de villis

aaO. Im Hessischen bestand ein Bleiberg-

werk nach den Trad. Fuld. (Dronke S. 39).

Englische Bleigruben werden seit der

Sachsenzeit durch urkundliche Nachrichten

(Worcestershire 836, Somerset), auch durch
das Domesdaybook (1086) bezeugt; Be-

deutung erlangte die Bleigewinnung von
Alster-Moor u. Derbyshire. Nach K u p f er,

von dessen bedeutenden vorgeschichtlichen

Betriebsstätten insbes. in den Alpen sich

alle Kunde verloren zu haben scheint (eine

Spur in Mitterberg deutet als germanisch

Much S. 269), grub man im Lande der

Franken nach Otfrids Zeugnis im 9. Jh.

Reichere Ausbeute gaben die Lager von
Goslar. Der Z i n n bergbau. blieb auf das

westliche Devon u. das angrenzende, zuletzt

steigende Bedeutung gewinnende Cornwall

beschränkt; noch in die angelsächsische

Zeit führen einige Spuren zurück. Böh-
misches Zinn wird nicht vor dem 13. Jh.

bezeugt (Bart. Anglicus XV c. 30).

M. M u c h Kupferzeit in Europa 2. Aufl. 1893.

Reyer Zinn 1881. Lewis The stannaries

1908.

§ 4. Von Edelmetallen wurde Gold
im Flußgebiet der Alpen als Waschgold
gewonnen, vielleicht auch bergmännisch

(wie nach Chron. Merseb. c. 3: Godefrides-

rod, ubi effoditur aurum). Zu einer gere-

gelten Produktion scheinen sich, als Zins-

betriebe der Königlichen Kammer, die

Wäschen am Po und dessen nördlichen

Zuflüssen, wie Adda (872) und Tessin

(1014) entwickelt zu haben, auf deren

Existenz auch die karolingisch-italienische

Goldausprägung weisen dürfte. Diesseits

der Alpen lieferten nach urkundlichen

Quellen Waschgold die Salzach und deren

Nebenflüsse (790, 908, 1074), die Donau
(Ende 10. Jh.), der Rhein (9. Jh., 778?).

Reicherer Ertrag ist vor dem schlesischen

Goldbergbau (seit dem 13. Jh.) kaum er-

zielt worden. Dagegen hat man die Er-

zeugung von Silber, wenigstens seit

der spätkarolingischen Zeit, zu schließen

nach den großen Abgängen (Abfluß in den

Orient, Normannentribut, Dänengeld), als

bereits beträchtlich anzusehen. In Deutsch-

land sind Betriebsstätten nachzuweisen

durch eine Münzumschrift unter Karl d. G.,

durch Otfrids Bericht (silabar ginuagi),

durch eine Urkunde Karls III. von 882

über Königliche Eigenbetriebe (?); unter

Otto I. begann der Abbau der Lager von
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Goslar auf Silber, Blei und Kupfer (Waitz,

Jahrb. Heinr. I. S. 235 ff.), womit das

bedeutendste der Reviere erschlossen war,

das erst durch Freiberg, Iglau und insbes.

Kuttenberg im Laufe des 13. Jhs. überholt

wurde. Schon mit dem 9. Jh. war das

Silbervorkommen im elsässischen Lebertai

ausgebeutet, zu Beginn des II. Jhs. werden
Silbergruben in Gottfriedsroda und die be-

deutenderen im Breisgauischen Münstertal

(1028) erwähnt. Im 12. Jh. besaß der

deutsche Silberbergbau bereits mächtige

Ausdehnung: in den Alpen (insbes. nächst

Friesach und Trient), im Jura, im Harz,

im Meißnischen und vielen kleineren Ab-
baugebieten. Gallien war an Silber ärmer.

Alte Betriebe werden in Poitou vermutet;
eine mina argenti stand 984 im Bistum
Toul in Bau; mehrere Bergwerke werden
im 12. Jh. bekannt. Auch in England
wurde auf Silber gebaut (Carlisle anf.

12. Jh.).

v. Inama-Sternegg DWG. I 647.

II 330. Waitz DVG. S ch u 1 1 e Gesch. d.

mittelalt. Handels 1900 I 145 ff. Schaube
Handelsgesch. d. roman.Völker 1906 S.84. Quellen-

nachweise auch in den weiter genannten Werken
von Pertile, E. Mayer, Mispoulet.
Die deutsche Bergbaugeschichte behandeln

G m e 1 i n 1783, Mosch 1829; eine moderne
Darstellung fehlt.

§5- Verhältnis zum vorger-
manischen Bergbau. Vielfach

wird die Kontinuität germanischer Be-
triebe mit vorgermanischen und insbes.

die Fortwirkung römischer Einrichtungen
behauptet. Richtig ist zunächst, daß an
verschiedenen Orten die Germanen in un-
mittelbare, nachweislich aber nur äußere
Beziehungen zu älterem Bergbau traten und
daß eine Reihe von Bergwerken später dort

betrieben wurde, wo insbesondere schon die

Römer gebaut hatten. Den Quaden Unter-

tan, arbeiteten die gallischen Cotiner wahr-
scheinlich im heutigen Mähren in Eisen -

gruben (Schrader aaO. S. 85), die Lango-
barden wurden Herren pannonischer Berg-
werke (s. 0.), auch an einen möglichen Fort-

betrieb des Zinnbergbaues durch die Kelten
in Cornwall ist zu denken. Was den römi-
schen Bergbau betrifft, dessen Unter-
brechung oder Einstellung die Barbaren
mehrfach herbeiführten und der im 3. u.

H o o p s , Reallexikon. I.

4. Jh. bereits in starkem Niedergang be-

griffen war, ist zwar die Fortführung ein-

zelner Betriebe durch römische Provinzialen

oder eigene Volksgenossen in den nunmehr
germanischen Reichen möglich, nirgends

aber im Sinne einer vollen Kontinuität

wahrscheinlich, da sich nach Änderung der

kulturellen Voraussetzungen im allgemeinen

die Bergbauindustrie nicht isoliert auf

gleicher Stufe erhalten ließ. Es läßt sich

damit wohl vereinen, daß jüngerer Berg-

bau in Gegenden allerdings bezeugt ist,

wo sich eine romanische Bevölkerung fort-

erhielt (wie im Montafon) ; ebenso auch die

bergmännische Betätigung einzelner Ro-
manen (Walen), die in Resten unter der

neuen Bevölkerung lebten (790 ein Latinus

als Goldwäscher, Jung, Römer und Ro-
manen in den Donauländern, 2. Aufl.

5. 263). In keinem Zusammenhang mehr
steht das spätere Auftreten von Romanen
der bürgerlichen Walenkolonien als Berg-

werksunternehmer (1188 eine fossa in

monte Ramsberg dieta in Waleswerke,

Urkdb. Goslar I S. 354). Im ganzen ist

wahrscheinlich, daß die Verbindung nach

rückwärts nur durch wenige Überbleibsel

keltischer und römischer Bergwerksbevöl-

kerung vermittelt wurde, die in den Ger-

manen aufgingen, wogegen sich die Haupt-
masse im Verlauf der äußeren Kämpfe
zerstreute.

§ 6. Das Maß des fremden Einflusses

ist an Technik, Recht und insbes. an der

Sprache zu ermessen und kann danach

nur als gering bezeichnet werden. Un-
zweifelhaft war die keltische und nament-

lich die römische Bergwerkstechnik, die

sich zT. in Großbetrieben mit sehr

bedeutenden Arbeitermassen betätigt

hatte, ebenso die Hüttentechnik, bereits

weit voraus, worauf erst schrittweise wieder

jüngere Erfindungen, wie Künste für die

mechanische Hebung der Grubenwässer,

entschwundene Kenntnisse nachgeholt

haben. Die Übernahme römischer Rechts-

einrichtungen hat man neuestens um so

eher annehmen zu können geglaubt, als

der letzte Fund von Aljustrel die spezi-

fische Bergbau -Unternehmungsgesellschaft

als bereits den Römern lange bekannt er-

wiesen hat. Indes ist gerade in diesem

Punkte jede Kontinuität zu leugnen. Die
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kapitalistische Gewerkschaft paßt nur in

geldwirtschaftlich entwickelte Verhält-

nisse und ist unvereinbar mit den wirt-

schaftlichen Zuständen der Germanen
zur Übergangszeit; vielmehr läßt sich ihre

Neuentstehung aus der Arbeitsgenossen -

schaft klarstellen (s. den nächsten Art.

§ 12). Vollends schließt die bergmännische

Sprache aus, an eine eigentliche Kultur-

übernahme zu denken. Nur wenige Aus-

drücke sind übernommen (wie aquaeduc-

tus, puteus, testa, massa, furcula) ; die

reiche Terminologie für die Gegenstände,

Personen und Funktionen des Berg- und
Hüttenwesens ist fast durchwegs ger-

manisch.

Hirschfeld Die Kaiser!. Verwaltungsbe-

amten. 2. Aufl. 1905 145—180. B 1 ü m n e r

Technol. u. Terminal. IV 1887. Arndt Zur

Gesch. u. Theorie d. Bergregals 1879. 7 ff. M i s -

p o u 1 e t Le regime des mines. . .d' apres les

tables U Aljustrel 1908. 70 ff.

§ 7. Für die älteste Verkehrswirtschaft

wurde der Bergbau, der Metallkultur die

eigene Grundlage gebend, zu einem wich-

tigen Faktor. Denn in weitverzweigten

Handelsbeziehungen gelangten die Metalle,

deren Erzeugung weitaus Marktproduktion

war, bis in die fernsten Stätten des Be-

darfs. Die ältesten Zolltarife bezeugen

diesen Metallhandel, freilich nur dürftig

im Verhältnis zu seiner schon aus der An-
wendung der Metalle folgenden Ausdeh-

nung (zB. 983 Vise: Eisen und ,, Metalle";

1070 (1047?) Dinant: Kupfer, Zinn, Blei,

,, Metalle"; 1104 Koblenz: Kupfer; Zoll

an der Lechbrücke, Mitte des 12. Jhs.

:

Eisen, Stahl, Blei, Kupfer). Die ursprüng-

lichen Bezugsquellen des Handels sind

selten festzustellen (aus den Harzer Berg-

werken stammt zB. das nach Köln und
weiter westwärts verführte Kupfer: 1103,

Hans. Ukb. Hin. 601). Einen Welthandels-

artikel bildete englisches Zinn; doch lassen

sich die Handelswege nicht verfolgen.

Deutsches Silber bezogen seit dem 10. Jh.

die nordischen Länder. Daß der Metall

-

handel z. T. in den Händen der Juden
lag, gilt für Devon und Cornwall, vermut-
lich auch für das Festland. — Von einer

volkswirtschaftlichen Würdigung des Berg-

baues ist hier abzusehen; doch muß seine

Bedeutung für die Erschließung des Ur-

landes und die innere Kolonisation über-

haupt hervorgehoben werden.

A. Zycha.

Bergbau-Technik und Betriebsgeschichte.

§ I. Vom Anfang an war die Bergbau-
produktion vom Handel getrennt. Nicht
so die Metallerzeugung von der Erzgewin-
nung. Je kunstloser das Mineral gewonnen
werden konnte, um so eher war der Abbau
der Erze mit deren Verhüttung verbunden.
So beim Eisenbergbau, wofür Beweis ist,

daß Zinseisen, also Schmelzprodukte, als

Abgaben gefordert wurden. Umgekehrt
bezeugen Zehentabgaben in Erz den selb-

ständigen Betrieb des Bergwerks. Aus
dem Cap. de villis c. 62 kann vielleicht

geschlossen werden, daß der grundherrliche

Betrieb auf den in Betracht kommenden
Königsgütern getrennt organisiert war;

denn es werden einerseits Eingänge aus

den ferrariis, andererseits aus den scrobis

id est fossis ferrariciis vel aliis fossis pluni-

bariciis geschieden (Gareis, Landgüter

-

Ordnung S. 58)- Die englischen Zinner, die

zunächst vermutlich als die Erzgewinnung
selbst besorgende Schmelzer anzusehen

sind, betrieben nach dem sog. De Wrotham-
Brief von 1198 den Bergbau getrennt;

woher die Unterscheidung der foditores und
fusores (Lewis S. 235). Beim Silberbergbau

ist es wohl stets so gehalten worden. Auch
die Goldwäscher sind nicht zugleich Schmel-

zer gewesen. Der Betrieb war ein höchst

extensiver, wodurch in späterer Zeit die

Verarbeitung alter Halden und Schlacken

möglich wurde. Durchwegs deuten die

Quellen nur auf handwerksmäßige Klein-
betriebe

;
größere Anlagen gab es

weder zum Zwecke der Gewinnung noch

der Verarbeitung der Erze und Metalle.

Nichtsdestoweniger konnte an einem Orte

eine Mehrzahl solcher Kleinbetriebe eine

nicht zu unterschätzende Massenproduktion

entfalten. Von derartigen Plätzen, Pflanz-

stätten der technischen wie wirtschaft-

lichen Schulung, ging die weitere Bergbau

-

kolonisation aus. Durch die Vereinigung

einer gewerblichen Bevölkerungsmasse er-

hielt auch die Siedelung eigenes Gepräge.

§2. Technik des Abbaues.
Die Gewinnung der Metalle an den Fund-

stätten geschah teils durch Waschen, teils

Graben. Gewaschen wurde an schritt-
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weise weiter verlegten Waschplätzen das

Gold des Flußsandes oder Gebirgsdetritus

mit nicht näher bekannten Vorrichtungen

(aurum facere, aurifices). — Ebenso der in

Körnern auf sekundären Lagern vorkom-
mende Zinnstein; hiezu bediente man sich

hölzerner Geräte und zT. künstlicher

Wasserzuleitungen. Infolge der Tiefe der

Zinnsteinablagerungen im Alluvium wurden
bei fortschreitendem Bau besondere Siche-

rungen vorgenommen.

§ 3. Die Ausbeutung der ursprünglichen

Metallager erfolgte teils im Tagbau, teils

Tiefbau, durch Graben (födere, graban;

telban Heyne aaO. S. 97). 'Grube' (fodina,

fovea, fossa) wurde die allgemeine Bezeich-

nung der Abbaustätte oder eines einzelnen

Betriebes, aber auch im weiteren Sinn

eines Abbaugebietes. Umgekehrt bedeutet

"Berg', wenigstens nach jüngerem Gebrauch
auch den Einzelbau (wofür im Süden häufig

auch catmia, catinia, in Goslar werk, opus,

im Westen mind). In mehr oder weniger

kunstlosem Oberflächenbau ließen sich an

vielen Orten Eisenerze nach einfachem

Abräumen der Dammerde gewinnen. Die

Masse der gewinnbaren Erze konnte

solchenfalls die Möglichkeit ihrer Ver-

arbeitung weit übersteigen, so daß es

wohl nicht einmal zur Abgrenzung der

Gewinnungsstellen kam (Vtjs. f. Soz. u.

WG. 6 S. 97). Auch die englischen Zinn-

lager wurden zT. durch steinbruchartigen

Abbau ausgebeutet.

§ 4. Daß die Verwendung des Tiefbaues

schon früh geläufig war, ist bezweifelt

worden, namentlich in Hinsicht des Stollen

-

baues. Jedenfalls kann trotz des fremden
Vorbildes (zB. Tacitus Annal. II, 20) von
der Herstellung ähnlicher, zT. ausgedehnter
und mächtiger Berggebäude, nicht die Rede
sein, hiefür fehlten vorerst die wirtschaft-

lichen Voraussetzungen der größeren Unter-
nehmung. Gleichwohl verstand man das

Absenken von Gruben durch überlagernde

Gesteinsmassen bis auf die Erzmittel, um
flötzartige oder gangartige Vorkommen,
insbes. Silberadern (venae) zu erreichen.

Daß außer Silber auch Eisenerze durch
Tiefbau gewonnen wurden, beweist das
Zeugnis für einen durch das ganze Jahr
fortgesetzten Betrieb (ang. 890, bestätigt

977, Dipl. Otto II. n. 165: jossam ruderis

in monte Gamanara semper per totum an-

num habenda). Die Bezeichnung 'senken'

für den Bau in die Tiefe wird durch die

Trienter Quellen belegt (xencare, xenke-

lochus, Cod. Wangianus); ebenda der tech-

nisch gewordene Ausdruck 'Schacht' als

obd. schajt (xafetus, xafus). Daß die

brunnenartige Grube auch durch ein nach

puteus gebildetes Wort bezeichnet wurde,

ergibt das in der jüngeren Bergmanns

-

spräche nachzuweisende pütte (Freiberger

Bergrecht A § 11 ; Veith Deut. Berg-

j

Wörterbuch s. v.). Dem Vordringen mit

längeren Strecken und in größere Tiefen

setzte die mangelnde Luftzufuhr sowie die

Grubenwässer ein Ziel, deren man mit zu-

reichenden Hebevorrichtungen Herr zu

werden erst allmählich lernte. War durch

einen Schacht ein Lager aufgeschlossen

(Fundgrube), so folgte das Abteufen neuer

Schächte in kurzen Entfernungen daneben,

bei Gängen nach dem vermuteten Streichen,

so daß, da man von einem Angriffspunkt

aus nur eine beschränkte Abbaumöglichkeit

hatte, immer wieder neue Angriffspunkte

von der Oberfläche aus gesucht wurden.

Daraus erklärt sich die älteste Ordnung
kollidierender Bergbaurechte in der Weise,

daß einerseits regelrechtes Vorgehen in die

Tiefe, andererseits die Einhaltung einer

Mindestentfernung der neuen Grube von

der alten vorgeschrieben wurde (Cod.

Wang. S. 448: non sit ausus capere ali-

quant presani puteorum, nisi fuerit 10 passus

una separata ab alia), wogegen es an einer

eigentlichen Feldesvermessung am Tage

mangelte. Von der geschilderten Abbau

-

methode ist manchen Ortes der Augen-

schein noch heute durch zahllose dicht-

gedrängte, nach dem Streichen der Gänge
verlaufende Pingen erhalten (nach Posepny

geht die Zahl der Pingen des ehemaligen

Trienter Silberbergbaues in die Tausende

(Arch. f. prakt. Geologie 1 S. 520). Zieht

man noch die Verwendung der Oberfläche

für die Scheidung der Erze und andere

Tagarbeiten in Betracht, so folgt, daß

jede Landwirtschaft oberhalb der Tief-

baue ebenso ausgeschlossen war wie durch

Tagbaue.

§ 5. Das Treiben von Gängen (Stollen)

war nicht minder bekannt. Im 12. Jh.

müssen deutsche Bergleute, wie Schilde-

17*
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rungen ihrer Verwendung für Kriegszwecke

ergeben, die Kunst des Minierens bereits in

hervorragendem Maße beherrscht haben

(Helmold II c. 107 zu 11 68; Arnold. Lubec.

Vc. 28 zu 1197). Daraus kann auch schon

auf die Verwendung längerer Stollen für

Zwecke der Grubenentwässerung ein Schluß

gezogen werden (ein Erbstollen anf. 13. Jh.

in Trient). Die Bezeichnung solcher Gänge

war neben cuniculus, incile (1180, Fagniez

Documents de l'industrie I S. 90) aquae-

ductus, wonach actufus (Cod. Wang.),

aituht (1202 Munichaituht für eine Stollen -

grübe, Ukdb. Steierm. II n. 55), aghetucht

(1271 Ukbd. Goslar II S. 218).

§ 6. Technik der Metall-
erzeugung. Die ersten metallurgischen

Kenntnisse, das Umschmelzen der Metalle

(Beck S. 702) und das Ausschmelzen aus

den Erzen gehen auf fremdes Beispiel

zurück. Auf die Kunst unterjochter Volks-

reste weisen Zwergensagen. Die eigene

Fertigkeit entwickelte sich unter gleich-

zeitigem Fortbestand primitiverer Technik,

so bei der Eisenerzeugung, die von bäuer-

lichen Schmelzern in manchen Gegenden
bis in die neueste Zeit nach uralter Art

fortbetrieben wurde. Der Bedarf an Heiz-

material führte zu einer Verbindung mit

der Köhlerei. Eben dadurch war der

Standort der Schmelzwerke in waldreicher

Umgebung bzw. die Verlegung dahin be-

dingt. Woher die (jüngere) Bezeichnung

silvani, Waldleute, Waldbürger, Waldwerk.

§ 7. Zweck der Eisenerzeugung war die

Herstellung von Schmiedeeisen für Waffen
und Nutzgegenstände; die Entstehung von
Gußeisen suchte man hintanzuhalten. Mit-

tels Rennarbeit {rennen Heyne aaO. S. 98)

wurde in Herden im vertieften Erdboden
oder aufgebauten Öfen aus den Eisenerzen

unter Zusatz von Holzkohle in einem ein-

zigen Reduktionsprozeß unmittelbar

Schmiedeeisen gewonnen; der sich auf

dem Boden bildende zähflüssige stahl-

hältige Eisenklumpen (Luppe) wurde nach
Erkalten herausgezogen und sodann durch
Hämmern zubereitet. Rennherde auf An-
höhen oder günstig gelegenen Bergabhän-
gen sind vielleicht durch natürliche Luft-

zufuhr betrieben worden. Bei schwerer
schmelzbaren Erzen ließ sich überhaupt
nur künstlicher Wind anwenden, der durch

Gebläse mit Handbetrieb (folles, Bälge)

erzeugt wurde Daher ferrum conflare (Trad.

Fuld. S. 308; -ßatumferri 931, Ukb. Steierm.

I n. 20), Eisen 'blähen'. Einem doppelten

Schmelzprozeß wurde das englische Zinn

unterzogen (prima und secunda funtura).

Nach Reduktion der leicht schmelzbaren

Erze sammelte sich am Boden des Ofens
das flüssige Zinn und wurde in Formen
abgelassen. Zum Heizen der Öfen kam
Torf in Anwendung. Die zweite Schmelzung
durfte einer Abgabe wegen gemäß der oben
genannten Quelle von 1 198 nur an bestimm-
ten Orten stattfinden.

§ 8. Silber erforderte ein zweimaliges

bzw. dreimaliges Verfahren. Durch Re-
duktion bleihaltiger (auch mit Bleierz ver-

setzter?) Silbererze wurde zunächst eine

silberhaltige Bleimasse (Werkblei), hieraus

aber durch Oxydierung auf dem Treibherd

nach Ablassung (?) des silberarmen Blei-

oxydes und Erzielung des Silberblickes

eine noch immer stark bleihaltige Silber

-

masse gewonnen (argentum montanum).

Durch 'Brennen' (comburere) im 'Test' ent-

stand sodann Brandsilber von relativer

Feinheit (argentum purum, coctum; wizzez-

silber 1190 Ukb. Steierm. I n. 699; Fein-

brennen durch die Münzer: 864 Ed. Pist.

c. 13, argentum ad purgandum acceperint).

Zur Erzeugung der Schmelzhitze waren

Gebläse notwendig (Doppelgebläse in Gos-

lar 12 19) ; auf deren Betrieb mittels Wasser-

kraft deutet zuerst eine Trienter Quelle

{Laborare ad unam rotam . . . cum uno furno,

1214, Cod. Wang. S. 453). Als Bezeichnung

der Schmelzwerkstätte diente fabrica

(forge), conftatorium; spätestens seit dem
13. Jh. ist 'Hütte', casa, d. i. casa con-

flatoria, technisch geworden.

Beck aaO. Eine zusammenfassende Dar-

stellung fehlt ebenso wie hinreichende Einzel-

untersuchungen. Von F r e i s e Gesch. d. Berg-

bau- u. Hüttenlechnik ist nur Bd. I Das Altertum

1908 erschienen. Blümner aaO.

§ 9. Betriebsorganisation.
Die industrielle Organisation nahm ihren

Ausgang von der Grundherrschaft. Freie

Kleingrundbesitzer sind als Unternehmer

nicht nachzuweisen. Auch die ahmend -

artige Nutzung von Goldwäschen kann

nur als möglich hingestellt werden. Im
übrigen hat die weder der Kapitals- noch
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der Arbeitsorganisation bedürftige Gold-

wäscherei wohl seit jeher als selbständige

Unternehmung einzelner, teils wandernder,

teils am Orte seßhafter censuales auri

bestanden.

§ 10. Als grundherrliche Unternehmung
war der Bergbau herrschaftlich
organisiert. Doch erwiesen sich die Grund-

herrn unvermögend, die Unternehmerrolle

zu behaupten, so daß sich auf dem Boden
der herrschaftlichen Organisation der Über-

gang zur freien Unternehmung vollzog.

Eigenbetriebe mit grundherrlichenArbeitern

sind zwar quellenmäßig nicht sicher nach-

zuweisen, doch aus mehrfachen Gründen
wahrscheinlich. In diesem Sinn lassen sich

deuten: Cap. de villis c. 28: argentum de

nostro laboratw, Dipl. 882 bzw. 977, Otto II.

n. 152: partem de omni conlaboratu vid. de

.... argento .... ex nostris indominicatis

villis; 1108 Schweiz. Urkundenreg. I

S. 433 : venas ferri ibidem sitas cum maneipiis

titriusque sexus. Die regelmäßige Form
grundherrlicher Betriebsorganisation war
der Z i n s b a u

,
der nicht notwendig als

Entwicklungsstufe angesehen werden muß.

Der Zins erscheint in verschiedener Art.

Beim Eisenbergbau häufig als Grundzins,

ähnlich jenem bestifteter Handwerker, be-

stehend in Eisenmassen, die entweder von
dem erzhaltigen Boden selbst oder von
der Eisenerzeugung gewidmetem Bau- und
Ackergrund zu leisten waren (780 Cod.

Laur. III S. 226: hubae tres, quae solvunt

ferri frusta 32; Trad. Fuld. S. 121 : 4 hubae

singulae 10 frusta; vgl. das. S. 127 Pkt. 48).

In anderen Fällen entfiel der Zins vom
Werk, wie anscheinend bei den königlichen

Eisengruben bzw. Öfen im Montafon (c. 831

Cod. Rät. I 286 ff. omnis homo, qui ibi

pro ferro laborat, extra Wanzaningam genea -

logiam, sextam partem reddat in dominico,

wozu v. Inama I 579; ähnlich vermutlich

Trad. Fuld. S. 308: A. trad. in pago Grap-

feld, quiequid ei in partem cedebat in V .

ubi ferrum conflatur). Häufig ist die Ver-

gebung von Bezugsrechten auf derartige

Zinseisen, um den Roheisenbedarf der Be-

dachten zu decken (zB. Bittner aaO. S.460).

Auf Teilbauverhältnisse beim Silberberg-

bau dürfte der Anspruch des Bischofs von
Toul auf die deeimas minae argenti 984
(Dipl. Otto III. n. 2) zu beziehen sein. Für

die Erlangung der wirtschaftlichen Freiheit

der grundherrlichen Produzenten bildeten

die Zinsbauverhältnisse auf Grund einer

begrenzten Abgabenpflicht die Wurzel.

§ 11. Anfänge der Gewerk-
schaft. Die Notwendigkeit des Zu-

sammenarbeitens mehrerer hat mit der

Verselbständigung der Betriebe zur ge-

nossenschaftlichen Form der Unternehmung
geführt. Ein einzelner, etwa mit Hilfe von
Familienangehörigen, konnte den Betrieb

einer Gold- oder Zinnwäsche versehen;

beim eigentlichen Bergbau dagegen er-

forderten auch die Kleinbetriebe regel-

mäßig eine Mehrheit von Arbeitern. Ein

über das technische noch gesteigertes Be-

dürfnis ergab sich aber für den Silberberg-

bau aus der unwiderstehlichen Verlockung

raschen Gewinnes durch ein organisiertes

Raubbausystem. Durch Ablösung der Ar-

beiter, vielleicht auch schon Nachtarbeit,

in die das künstliche Licht in den Tiefen

der Erde die Tagarbeit unmerklich über-

gehen ließ, steigerte man die Betriebs

-

intensität und organisierte stärkere Grup-

pen von Bergleuten zur Zusammenarbeit
in den einzelnen oder in aneinander ge-

schlossenen Gruben (Schächten), die hier

die Betriebseinheiten bildeten. Durch Über-

lassung des selbständigen Betriebes an

solche Arbeitsgruppen auf Grund des Zins-

baues zu Gewinn und Verlust erlangten

diese die Stellung von Unternehmerver-

bänden (Arbeitsgenossenschaft).
§ 12. Aus der Arbeitsgenossenschaft und

neben dieser' entstand die kapitalistische

Gewerkschaft (societas, communitas,

Gesellschaft). Sie zählt Mitglieder, die sich

an der Unternehmung lediglich mit Kapital

beteiligen : einerseits von Herkunft Arbeiter,

die als Unternehmer in reichen Gruben zu

Vermögen gekommen, es vorzogen, sich der

weiteren persönlichen Arbeit durch Be-

stellung eines Ersatzarbeiters zu entziehen

— vielleicht um bei neuen Gründungen die

eigene Erfahrung nutzbringend zu ver-

werten; andererseits bergfremde, von Spe-

kulationstrieb geleitete Kapitalisten, die

von den Aufnehmern der Grube, um Unter-

nehmungskapital und Arbeit zu beschaffen,

durch Verkauf eines Anteils mit der Pflicht

gleicher Bestellung von Ersatzarbeit heran-

gezogen wurden (socios assumere). Bei
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ertraglosen oder minder ertragreichen

Gruben konnte so innerhalb derselben

Gewerkschaft der Unterschied von Arbeiter-

gewerken, die selbst bergmännisch tätig

waren (unter ihnen auch Handwerker wie

die Bergschmiede) und kapitalistischen ent-

stehen, die Hilfsarbeiter (nicht Genossen !)

entlohnten. Wachsender Unternehmer-

gewinn bewirkte die Niederlegung aller

persönlicher Arbeit und den Übergang

zur rein kapitalistischen Gewerkschaft.

Das mitgliedschaftliche Recht wurde durch

Bruchteile (partes, Teile) bestimmt; deren

Zahl war eine wechselnde und stimmte mit

jener der Gewerken (socii, partiarii, com-

municatores; werke, wercus, Cod. Wang.)

nicht überein, da einer mehrere Teile be-

sitzen konnte und umgekehrt. Jeder Anteil

gab Anspruch auf eine gleiche Quote des

erbeuteten Silbererzes, das in Häufchen

oder Kübeln unter die Genossen ausgeteilt

wurde.

§ 13. Die Tatsache des Ursprungs der

Gewerkschaft aus der Arbeitsgenossen

-

schaft spiegelt noch die Sprache wieder,

indem sie den Gewerken ohne Rücksicht

auf persönliche Arbeit als laborator be-

zeichnete und die kapitalistische Anteil-

nahme durch partem laborare ( = expensas 1

dare, sumptus facere) ausdrückte. Zeitlich

sind aber die Anfänge der Entwicklung
nicht deutlich genug zu verfolgen. Die

Voraussetzungen des Überganges zum
kapitalistischen Betrieb können auf Grund-
lage des Zinsbaues schon früh vorhanden
gewesen sein. Unzweifelhaft war die Gewerk-
schaft (entgegen einer verbreiteten Ansicht)

in der zweiten Hälfte des I2.jhs. bereits voll

ausgebildet. Dies beweisen Nachrichten

über die Zubußwirtschaft und den Ver-

kehr mit Teilen, die sich schlechterdings

nicht vereinen lassen mit bloßen Arbeits-

genossenschaften. Danach hatten Ritter-

liche und Bürger Anteile verschiedener

Höhe an einzelnen Gruben (1182, Gurker
Geschichtsquellen I n. 539: dominus R.

vicedominus cum sex sociis suis; 1202, Ukb.
Steierm. II n. 55: fodinam. . . . quibusdam
ciuibus Frisacensibus tradidit laborandam;)
in Trient besaßen zahlreiche Mitglieder

der ersten ' Familien aus der Stadt und
von auswärts partes in montibus arcenterie

(Cod. Wang. S. 201); in Goslar verfügte

eine Nonne über ein Viertel einer Silber

-

grübe (1174—1195, Ukb. S. 324), Klöster

wurden durch Verstiftungen oder aus an-

derem Titel Mitglieder von Bergbaugesell-

schaften (1188 Ukb. Goslar I n. 320: der
Stifter von Neuwerk überträgt dimidiam
jossam in monte Ramsberg; 1185 Ukb.
Steierm. In. 655: partium illarmn 16 unam
nos a quodam G. redemimus . . . . quam
jrater noster elaborabit). Die rein kapita-

listische Beteiligung von Interessenten

außerhalb des bergmännischen Berufs -

kreises erscheint danach bereits eingelebt.

Im Gefolge dieser Entwicklung hatte sich

zugleich die soziale Abschichtung der Unter-

nehmer von den Hilfsarbeitern (operarii,

laboratores, servientes) vollzgen, die jedoch

infolge der Verbindung der Arbeiter- mit

der Unternehmerstellung und des Auf-

steigens von Arbeitern zu kapitalistischen

Gewerken weit über diese Zeit hinaus keine

schroffe gewesen ist.

§ 14. Hüttenunternehmun-
gen. Auch der Hüttenbetrieb war späte-

stens seit dem 12. Jh., insbes. beim Silber

-

bergbau, als selbständige kapitalistische

Unternehmung ausgestaltet. Die ersten

Hüttenherrn sind vermutlich kunstver-

ständige Meister gewesen; zur bezeichneten

Zeit waren es auch schon Klöster und
sonst berufsfremde Unternehmer, die ein

Personal von Hüttenarbeitern hielten. Die

Hüttenherrn kauften die Erze von den

Gewerken; doch hatten manche Gewerken
eigene Hütten, auch gesellschaftlich (wie

anscheinend die quatuor werki scil^ socii

affidati in Trient). Im allgemeinen scheint

Vergesellschaftung nicht die Regel gewesen

zu sein. Das fertige Metall wurde an Händler
verkauft oder an die Münze. Ein Vorkaufs-

recht auf Zinn behauptete der englische

König schon im 12. Jh. (Lewis aaO. I42)-

Anfänge eines Silbervorkaufsrechtes finden

sich zu dieser Zeit auch in Deutschland.

Schmoller Die deutsche Bergwerksverfas-

sung von 1 1
50— 1400, Jahrb. f. Gesetzgebung usw.

15 (1891), 660 ff. v. Inama-Sternegg;
DWG. II 331 ff. Z y c h a Recht d. ältesten deut.

Bergbaues 1899; d e r s. Vtjs. f. Soz. u. WG. 6

(1908), 268 ff. A. Zycha.

Bergfrit. Ein im Innern der Burg frei

stehender oder an die Burgmauer ange-

schlossener großer und starker Turm
r
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früher vielfach als orientalischer Import

angesehen, in Wirklichkeit wohl durch

Kombination des Wohnturms, der auch

neben dem Gehöft als einfachste Zuflucht

dienen konnte und so in Westfalen in Stadt

und Land während des MA.s gedient hat,

mit der Burg zu erklären. Altgermanisch

nicht nachweisbar, auch auf Königshöfen

nicht, aber auf frühesten Herrenburgen

vorhanden (Uffoburg b. Todenman um
900), und weiter ausgebildet bei Heinrich I.

(Bodfeld, s. Herrenburgen) und Heinrich IV.

(Haseburg, ebenda). Schuchhardt.

Bergkult. § 1. Unter den Verboten

altheidnischen Kultes in den altgermani-

schen Bußordnungen und Synodalbe-

schlüssen findet sich neben dem Verbot

des Baum- und Ouellenkultes fast immer
das des Bergkultes, des Opferns super

petras oder saxa (Homil. de sacril. S. 17 f.).

Der B. wurzelt ausschließlich im Seelen-

glauben der Germanen; wenigstens läßt

sich von den dämonischen Gestalten, den

Bergriesen, die der Volksglaube ebenfalls

mit den Bergen in Verbindung brachte,

ein ähnlicher Kult nicht nachweisen.

§ 2. Daß die Seelen der Verstorbenen

nach dem Tode in die Berge gehen, war
ein weitverbreiteter Volksglaube. Aus
deutschen Quellen haben wir für die

ältere Zeit keine Zeugnisse, zahlreiche

dagegen in den isländischen Sagas. £>örölfr,

einer der ersten Ansiedler Islands, glaubte,

daß er und alle seine Angehörigen nach
dem Tode in das Helgafell, an dessen

Fuße er sich angesiedelt hatte, fahren

würden (Eyrb. S. Kap. 4); als sein Sohn
porsteinn im Meere ertrunken ist, sieht

ein Hirt, wie sich der Berg auftut und der

Tote von andern Geistern feierlichst be-

grüßt wird (ebd. Kap. 11). Auch die

heidnischen Nachkommen der Auö* glaub-

ten nach ihrem Tode in den Berg zu

kommen, wo einst ihre Ahnmutter das

Kreuz aufgepflanzt hatte (Landn. II 16;

vgl. ZdVfVk. 4, 267 f.).

§ 3. So ist der Berg schlechthin ein

Aufenthaltsort der Seelen geworden. In

Schweden und auf Island gibt es noch
heute Berge, die Valholl 'Totenberg' heißen.

In Deutschland wissen zahlreiche Sagen
von einzelnen Totenseelen oder ganzen
Seelenscharen in den Bergen zu berichten

(vgl. Rank e- Deutsches Sagenbuch 4, 95 ff.).

Unter ihnen treten besonders die Sagen
von dem im Berge schlafenden Kaiser

(Friedrich IL, Karl d. Gr., Karl V.) oder

Nationalhelden (Siegfried, A. Hofer) hervor,

von denen die Kyffhäusersage die be-

kannteste ist (vgl. K a m p e r s Die

deutsche Kaiseridee in Prophetie u. Sage]

R. Schröder Die deutsche Kaisersage;

G. Voigt Hist. Z. 26, 131 ff.). In den

Bergen war dann auch der Ruheort der

wilden Jagd, des wütenden Heeres, der

Perchten und Holden und all der andern

mythischen Gebilde, die im Seelenglauben

wurzeln und im Wehen des Windes sich

offenbaren. Von hier zog der Wilde- oder

Nacht-, Heijäger aus, hierher kehrte er

zurück. Dieser Glaube an die Berge als

Sammelort seelischer Wesen spielt auch

in den Hexenglauben hinein, nach dem
sich die Hexen in der Regel auf Bergen

(Brocken) treffen.

§ 4. Der Glaube an diesen Aufenthalts-

ort der Seelen hat den B. zur Folge ge-

habt. Die Opfer, die auf den Bergen

dargebracht zu werden pflegten, sind in

ihrem Ursprünge alte Seelenopfer. Die

Feuer, die man oft dabei entfachte, waren

von Haus aus Zauberfeuer: sie hatten

nichts mit Opfern zu tun, sondern sind

selbständig entstanden; sie sollten der

Sonne, die sich auf den Bergen zuerst

zeigt, frisches Leben zuführen und die

unheilbringenden Dämonen der Berge fern-

halten. Erst später sind sie an den B.

geknüpft worden.

§ 5. Als dann das Seelenheer in

Wödan (s. d.) oder der Frau Holle bez.

Perchta einen Führer erhalten und dieser

sein Machtgebiet wesentlich erweitert

hatte, tritt derselbe in engste Beziehung

zu dem Berge. Als Odinn dem jun-

gen Sigurd seinen Beistand anbietet,

nennt er sich selbst »der Alte vom Berge«

(Reginsm. 18); die Gudrun flucht Atli

bei Odins Berge (Atlakv. 30); zahlreiche

Berge in Deutschland und England sind

nach Wodan genannt, und auch aus dem
Namen seiner Herrscherburg Valhqll spricht

dieser Glaube. Selbstverständlich übertrug

man dann auch den B. auf diesen Führer,

und deshalb läßt es sich meist nicht ent-

scheiden, ob wir in den Überresten aten
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Bergkultes Überbleibsel heidnischen See-

len- oder Wodanglaubens haben.

§ 6. Neben den Wodansbergen rinden

sich, namentlich in Deutschland, auch zahl-

reiche Donnersberge (Grimm DMyth.4 I

141 f.). Ob diese mit dem Gewittergott

Donar in direkten Zusammenhang zu-

sammenzubringen sind, läßt sich nicht er-

weisen. Auf jeden Fall fehlen uns Zeug-

nisse von Donars- oder Thorkult auf

Bergen. Denn wenn auch £>örölfr als

Thorsverehrer die Landspitze, an der

sein Thorsbild angeschwommen war,

J>orsnes nennt, so galt die Heilighaltung

des darauf liegenden Berges doch nicht

Thor, sondern den Seelen der Vorfahren

(Eyrb. 4). Aber der noch heute herrschende

Volksglaube, daß der Donner aus den

Bergen komme, und die Abstammung
Thors von der Berggöttin FJQrgyn, die die

nordischen Mythen kennen, lassen einen

Kult Donars auf Bergen nicht unwahr-

scheinlich erscheinen.

v. A n d r i a n Der Höhenkultus asiatischer

11. europäischer Völker (1891). E. Mogk.

Bergrecht. § 1. Als Sonderrecht einer

lokalen Industrie hat das Bergrecht seinen

Ursprung vornehmlich aus den sich in den

Bergbauzentren bildenden Gewohnheiten

genommen, die das wandernde Bergvolk

in neue Betriebsplätze mit Zustimmung
der wirtschaftlich beteiligten Bergherrn

übertrug. In Deutschland kam es zur Aus-

bildung eines einheitlichen Bergrechts auf

Grundlage des Bergregals und der Berg-

baufreiheit, wogegen sich in England ört-

liches Sonderrecht erhielt. Obschon außer-

halb des Stadtrechtskreises stehend, hat

das Bergrecht doch Elemente des bürger-

lichen Rechtes in sich aufgenommen. Der
Schwerpunkt der deutschen Entwicklung
war zu Anfang im Süden gelegen, ver-

schob sich aber seit der Kolonisationszeit

nach Osten (Meißen und Böhmen).

§ 2. Anrecht des Grund-
eigentümers auf die Metalle.
(Über Salz s. Art. Salinen.) Die neu
einsetzende Entwicklung des Bodenrechtes
brachte auch den Bergbau zunächst
in die Machtsphäre der großen Grund-
eigentümer, jener örtlichen Gewalten, von
deren Interesse seine Existenz abhing.

Danach war der Grundherr zugleich Berg-

herr. Beweis dessen, daß Verfügungen
über den eigenen Grund auch die Metalle

einschließen, sei es, daß Domanialgüter
veräußert werden (689 Kemble Cod. I n. 30

;

1006 Dipl. Heinr. II. n. 106; 1025 Dipl.

Konrad II. n. 34: centum mansos nostre

proprietatis . . . cum omni utilitate), sei es,

daß Private bei Grundveräußerungen die

Metalle mit übertragen (Trad. Fuld. S. 39;

936 Cod. Anhalt, n. 2: haereditatem suam
. . .cum. . . metallis) 985 Acta Tirol. I n. 9:

cum omni legitimo, quo habuit rudera et

prata, montibus et submontanis) . Daher
muß zwischen fiskalischen und privaten

Bergwerken unterschieden werden. Einen

Gegenstand des Rechtsverkehrs bilden die

einen (890 bzw. 977 Dipl. Otto II. n. 165)

wie die andern (780 Cod. Laur. n. 3071:

Dedit. . A. tertiam partem de sua mind).

Dagegen verfügte die öffentliche Gewalt

im ersten Jahrtausend nach keiner Quelle

über Metalle oder Bergwerke auf frem-
dem Grund. Das nämliche gilt von
Waschgold; entscheidend war das Recht
auf den Fluß, woraus sich allerdings in

öffentlichen Flüssen ein Anspruch- des

Fiskus ergab.

§ 3. Aus dem Titel des Grundeigentums
bezog der Bergherr den Nutzen. Durch
Zinsbauverhältnisse (s. Bergbautechnik

§ 10) verwandelte sich das Recht auf die

volle Nutzung in den Anspruch auf einen

Ertragsanteil (census, deeimae, massae ferri)
t

in fiskalischen Gruben oder Wäschen als

Königs- oder Kammerzins (c. 831 Cod.

Rät. I S. 286: census regis de ministerio,

quod dicitur feraires). Andere Einkünfte

flössen aus der Gerichtsbarkeit in Berg-

sachen.

§4. Regale Ansprüche. Spär-

liche Nachrichten lassen sich auf ein ur-

sprüngliches Besteuerungsrecht des Fiskus

gegenüber den privaten Bergbaubetrieben,

auf einen Zins des Königs von allem Ertrag

deuten. Für eine solche Steuer spricht die

mögliche Nachwirkung der römischen Berg-

werksbesteuerung, die Parallele einer Ab-
gabe von neu in Kultur genommenem
Land (Schröder RG. S. 205), mehr noch

der Umstand, daß in den ältesten Zeug-

nissen über die Regalität der Zehent-

anspruch nicht als Vorbehalt, sondern als

selbständiges Königsrecht (ius regium und
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ähnl.) hervortritt, was auf eine schon vor-

dem geltende Abgabe (Steuer) weist. Das

ausschließliche, als Eigentum verstandene

Recht des Königs (Kaisers) auf die Metalle

selbst ( Bergregal) scheint in Italien

am frühesten vertreten worden zu sein.

Hier wurde der allerdings unter das Fluß-

regal fallende Anspruch auf alles Wasch-

gold entschieden verfolgt (872, Ficker Ur-

kunden n. 14: cuiuscumque sint terre atque

conftnium . . excepta auri lavatione, quam
camere reservavimus nostre; 1000 Dipl.

Otto III. n. 384: totum aurum, quod in-

venitur . . . infra Vercell. episcopatum et

Vercell, comitatum. . . sicut in nostram

cameram aurum solitum redierat), worauf

auch Rahewin hinweist (Gesta, Waitz

S. 191): regalia reddidere... utüitatem ex

decursu ftuminum provenientem. Doch
spricht um das J. 1000 eine Quelle auch

schon den allgemeinen Satz aus: vene

metallorum omnium sunt. . . monoeratoris

(Graphia aur. urb. Romae ed. Ozanam,
Documents ined. 1897 S. 181). Der ältere

Anspruch auf das Flußgold mag für den

Gedanken des Silber- und überhaupt des

Metallregals nicht ohne Bedeutung ge-

wesen sein. Gestützt wurde das Regal

theoretisch, wie es allen Anschein hat,

durch Identifizierung der feststehenden

Bergwerkssteuer mit dem vorbehaltenen

Bergwerkszins; beide wurden unter dem
Namen census, deeimae begriffen und flössen

bei fiskalischen Bergwerken ineinander.

Konrads IL Urkunde für Basel von 1028

(deren Echtheit in Dipl. n. 133 anerkannt

wird) dürfte nur in dem letzten Sinne zu

verstehen und darum noch nicht als Be-

weis für die Regalität zu verwerten sein.

Dagegen überträgt Heinrich V. 1122 be-

reits unzweifelhaft Metalle auf fremdem
Grund aus Königlicher Macht, und zwar
unter Scheidung des Rechtes auf die Sub-

stanz vom Recht auf die Abgabe
(Lacomblet I S. 193). Unter Friedrich I.

stand das Regal in voller, doch keines-

wegs unangefochtener Übung. Es galt in

erster Linie für die Silbergruben, die auch
des Kaisers Roncalisches Gesetz unter den
regalia aufzählt (argentariae), wogegen der

Anspruch auf die unedlen Metalle nicht

konsequent festgehalten wurde.

§ 5. Seither verfolgte auch die englische

Krone (Richard I.) rücksichtlich einzelner

oder aller Metalle den Regalgedanken,
der sich aus älteren Quellen (Kemble
[Brandes], Sachsen in England II S. 58 ff.)

nicht ableiten läßt, mag auch insbes.

der Zinnbergbau nach örtlicher Gewohn-
heit bereits auf angrenzende Ländereien

selbst wider Willen der Grundeigentümer

übergegriffen haben (vgl. § 7). Ohne
Rücksicht auf das Bodenrecht werden die

Zinnwerke in Devon und Cornwall 1201

als nostra dominica bezeichnet. Doch
konnte sich weiterhin bezüglich der niederen

Metalle das Regal nur nach dem Sonder-

recht bestimmter Distrikte behaupten, wie

in den genannten Grafschaften, in Forest

of Dean und Derbyshire. Nach Quellen

seit der zweiten Hälfte des 12. Jhs. war
auch in Frankreich der Bergbau unter das

Verfügungsrecht der öffentlichen Gewalt

gezogen.

§ 6. Infolge der rechtlichen Trennung
des Bergbaues vom Grundeigentum be-

durften die Grundherrn (nicht die einzelnen

Unternehmungen !) nunmehr eines regalen

Titels. Dadurch wurde die Berechtigung

für den Umfang des Bodenrechtes erworben

(in fundo, in loco, in bonis; 11 62 Mon. hist.

patriae Ch. II S. 839: racione fondi). Eine

Beziehung zum Königlichen Bannrecht

als Bannbezirke haben weder die Reviere

noch gar die einzelnen Grubenfelder (§ 7).

Eine fiskalische Ausnützung des Reichs

-

regals durch Teilung der bisher grund-

herrlichen Einkünfte ist nur versucht

worden; Regel wurde die Befreiung von

allen königlichen Ansprüchen. Um so

leichter fiel es, das neue Reichsrecht teils

durch freiwillige Überlassung an die Terri-

torialgewalten, teils durch Duldung von

Anmaßungen überhaupt wieder preis-

zugeben. Die Verbindung von Bergbau und
Grundeigentum wirkte noch in späteren

Versuchen der Regalherrn nach, Privat

-

gründe in Umkehrung des ursprünglichen

Verhältnisses aus dem Titel von Metall-

funden an sich zuziehen.

§7. Anfänge der Bergbau-
freiheit. Finderleihe. Örtliche

Freiheiten, hervorgegangen aus dem Inter-

esse der Bergherrn an der Erhöhung ihrer

Bodenrente durch Vermehrung der Be-

triebe, sicherten dritten Unternehmern,
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die zuziehen wollten, eine feste Recht

-

Stellung und gewährleisteten zum voraus

die Betriebsbewilligung unter gewissen Be-

dingungen (c. 831, Est ergo talis consuetudo,

ut omnis homo usw., Bergbau -Technik § 10).

Jedem Finder sollte das gleiche Recht in

Aussicht stehen; daraus ergab sich das im

Laufe der Zeit vergrößerte Normalgruben -

feld, das sich beim Silberbergbau als Zu-

sammenlegung von Einzelgruben darstellt

(1271 Ukb. Goslar II S. 218: Drittheyn

groven de scal ein berch to rechte hebben).

Der Zweck der erteilten Betriebserlaubnis

führte zum Heimfall mit Einstellung des

Betriebes. Demgemäß wurde das Feld nur

mit Vorbehalt des. eigenen Rechtes vom
Bergherrn übertragen, dh. geliehen (daher

(coloni, massarii). Die gewillkürten Frei-

ungen (gefreite Berge) dehnten sich mit

dem Fortschreiten des Bergbaues auch über

benachbarten Grund aus (bereits älteres

Recht gewährleistet der Zinnerbrief von

1201, Lewis S. 238: absque alicuius hominis

vexatione födere stannum et turbas ad stan-

num fundendum ubique in moris et in jeodis

episcoporum et abbatum et comitum, sicut

solebant et consneverunt) . Jenseits der

Grenzen des örtlichen Gewohnheitsrechts

älterer Betriebsplätze drang die Bergbau-

freiheit erst später durch. Noch der

Sachsenspiegel vertritt die Abhängigkeit

der Freiung vom Willen des Grundeigen-

tümers als des berufenen Bergherrn, I 35

§ 2. Die Freiheit erstreckte sich auch auf

die Gewinnung von Holz oder Torf, die Be-

nützung oder Herstellung von Wegen und
Gewässern bzw. Wasserleitungen, auf die

Weide ua. Das Entgelt war verschieden

gestaltet; neben den älteren Abgaben tritt

das Mitbaurecht hervor.

Arndt Zur Gesch. u. Theorie d. Bergregals

u. d. Bergbaufreiheit 1879 (vertritt die Ur-

sprünglichkeit des Bergregals). Abignente
La proprietä del soltosuolo 1888. Zycha Recht

d. ältesten deut. Bergbaues 1899. Waitz,
Dahn, E. Mayer, nach Schröder DRG.
205. 549. P e r t i 1 e , Storia del diritto iial. IV

424 ff. E. M a y e r , Italien. Verfassungsgeschichte I

360. Achenbach, Französ. Bergrecht 1869.

Lewis. The stannaries 1908 74 ff.

§8. Standesrecht der Berg-
leute. Die Entstehung eines bergmänni-
schen Standesrechtes, das im jüngeren MA.
als ein freies galt und mit dem sich vermöge

der Beziehungen zum Regalherrn eine Art
besonderer Untertanenschaft der Bergleute

als Kammerleute verband, vollzog sich im
Sinne der allgemeinen Umbildung der

Geburtsstände durch den Beruf. Diegrund-
herrliche Organisation des Bergbaues, die

zwar Sklavenbetriebe antiker Art nicht mehr
kannte, bediente sich doch wie die Indu-

strie im allgemeinen der unfreien Arbeiter

vornehmlich oder ausschließlich. Für diese

war mit der wirtschaftlichen Verselbstän-

digung der grundherrlichen Kleinbetriebe

(Bergbau-Technik § 10) der Weg zur per-

sönlichen Freiheit eröffnet. Berufsgenossen-

schaft assimilierte die Eigenleute am Orte

einem anderen Element, das, von außen
kommend und in neuen Revieren den

Grundstock der Berufskundigen bildend,

Freizügigkeit und Vertragsfreiheit mit-

brachte. Fremde Herrenrechte über solch

zugezogene Bergleute verdunkelten sich

und verschwanden gänzlich, berührten aber

auch wo sie behauptet werden konnten,

nicht die Freiheit des bergmännischen Ver-

hältnisses (Lewis S. 239: eant homines sui

ad stagnum. . salvis servieiis). Dazu mußte
offenbar noch die Interessengemeinschaft

mit berufsfremden Kapitalisten, die als

Gewerken eintraten, emanzipierend wirken.

So trat die persönliche Abhängigkeit vom
Grundherrn immer mehr zurück — ohne

daß doch die Anteilnahme am Bergbau das

unfreie Verhältnis des einzelnen unmittel-

bar auflösen konnte. (1 185 Ukb. Steier-

mark I u. 659: Reinbertus chathmiarius et

eins filii. . . proprii ecclesie nostre). Die

Heranziehung von Hilfsarbeitern seitens

der selbständigen Unternehmungen erfolgte

von Anfang an nach freiem Vertragsrecht.

Schon zu den ältesten Standesrechten der

Bergleute gehört die Befreiung von den

ortsüblichen Lasten aus dem Grunde der

besonderen Bergabgaben (1185 Schwind-

Dopsch Ausgew. Urk. S. 19: immunes ab

Omnibus placidis, honeribus sive muneribus
;

1201 Lewis S. 238: liberi de placitis nati-

vorum), vorbehaltlich etwa außerordent-

licher Beden, sowie der besondere Gerichts-

stand vor dem Bergherrn selbst oder dessen

hierzu bestelltem Vertreter (1 185 aaO.

ante dominum episcopum aut ante suum
gastaldionem ; 1185 Ukb. Steierm. I n. 655:

nulli . . . respondere nisi nobis; Lewis aaO.).
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§ 9. Die Berggemeinde. Durch
körperschaftlichen Zusammenschluß trat

dem Bergherrn die arbeitsteilig und sozial

(„arm und reich" 1185) differenzierte Berg-

gemeinde unter Führung der Unternehmer

gegenüber. Aus diesen bildete sich nächst

größeren Revieren unter Anschluß einer

gewerblich -kaufmännischen Bevölkerungs -

schichte der Kern bürgerlicher Gemeinden
(Bergstädte). Ähnlichen Charakter ge-

wannen bereits bestehende Bürgergemein-

den durch jüngere Beziehungen zum Berg-

bau. A. Zycha.

Bergung. Ge-

genüber dem
strengen Frem-
denrecht (s.

Strandrecht),

welches die

Habe des Schiff-

brüchigen freier

Aneignung aus-

setzte, finden

sich schon früh,

zumal in Privi-

legien für die

Fremden, mil-

dere Rechts-

satzungen, die

unter Anerken-

nung des Eigen-

tums dem Ber-

genden einen

Vergütungsan- Abb. 40,

Spruch, gewöhn-

lich in einem

Prozentsatze des Wertes (schon früh J
/3 )

einräumen; ja in schwedischen Rechten
wird der Menschlichkeit so weit Rechnung
getragen, daß der Bergende sich mit dem
Bewußtsein, ein wohltätiges Werk ver-

richtet zu haben, trösten soll.

Stobbe-Lehmann Handbuch d. deutschen

Privalrechts § 131. III. v. Amira N.O.R.
I 748. II 932. 902. K.Maurer Island 419.

Stemann Den danske Retshistorie 456 ff.

Kluge Seemannssprache 1908 s. v. bergen.

Ashburner Nojxo? PoSttov vocyctxo? 1909 p.

CCLXXXVIII ff. K. Lehmann.

Berme, die ebene Fläche zwischen

Graben und Mauer. Früher ebenso wie

der Spitzgraben als eine Eigentümlichkeit

römischer Befestigungen angesehen, jetzt

ebenso wie jener längst auch bei fränki-

schen ua. frühmittelalterlichen Anlagen

nachgewiesen. Bei ihnen viel breiter aus-

gebildet als bei den römischen : 2—3 m,

römisch l jz— 1 m. Vgl. Königshöfe.

Schuchhardt.

Bernburger Typus (§ 1) (so genannt von

A. Götze nach einer ungefähr in der Mitte

des Verbreitungsgebietes liegenden reichen

Fundgegend an der untern Saale) heißt

eine der kleineren unter den, hauptsäch-

lich durch ihre Keramik gekennzeichneten,

neolithischen Formengruppen. Diese

umfaßt weit-

mündige Töpfe,

Schalen und

Tassen aus fei-

nem Ton in

sauberer Aus-

führung mit

schön geglät-

teter, meist

schwarzer (sel-

tener roter oder

gelblicher)

Oberfläche, oft

großen und
breiten Band-
henkeln, zu-

weilen mit wel-

lenförmig aus-

gezacktem

Mundsaum und
vertieften ge-

radlinigen Or-

namenten,unter

welchen parallele Zickzacklinien und

schraffierte Dreiecksbänder weitaus vor-

herrschen (Abb. 40). Eine keramische

Besonderheit der Gruppe bilden große

kelch- oder aufsatzförmige Scheingefäße

ohne Boden, die man für Trommeln (?)

erklärt hat. Die Fundstellen sind häufig

Massengräber in Steinpackungen unter

Erdhügeln. Mehrfache Spuren sind auf

Ausübung des Leichenbrandes gedeutet

worden, scheinen aber nicht ganz sicher

zu sein.

§ 2. Die Gruppe umfaßt, nicht mehr
ganz rein, auch die großen Gräberfelder

von Tangermünde und Molkenberg zu

beiden Seiten der Elbe im nördl. Teile der

Prov. Sachsen, und Henkelschalen vom

Tongefäße des Bernburger Typus. (Nach A. Götze)

Fig. 1 ca. r
/6j Fig. 2= 8 ca. 1/4 n - Gr.
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B. T. finden sich in Brandenburg neben

Kugelamphoren (s. d.), woraus sich die

Gleichzeitigkeit dieser beiden Kultur-

gruppen ergibt. Der B. T. ist also spät-
neolithisch, er zeigt auch stilistisch nahe

Beziehungen zu den nordischen Gruppen

der ausgehenden Steinzeit: Schnurkeramik

(s. d.), Megalithkeramik usw., obwohl er

sich sonst von diesen scharf genug unter-

scheidet. Die Steinwerkzeuge und die

nur in kleinen Fragmenten vorkommenden
Metallsachen sind nicht charakteristisch.

A. Götze ZfEthn. Verh. 1892, 182 ff. 1900,

264 ff. M. Hoernes.

Bernstein. § 1. B., eine leichte, brüchige,

hyaline Steinart von braungelber Farbe,

ist fossiles Baumharz, das in tertiärer
Zeit durch kränkliche Anregungen von
Nadelbäumen abgesondert wurde. In

Europa findet sich Bernstein in mehreren

Ländern im Süden, wie in Sizilien und in

Rumänien, zumeist aber im ostbaltischen

Gebiete und in West-Dänemark.

§ 2. Der nordeuropäische B., der sich

durch einen größeren Gehalt an Bernstein

-

säure von dem südlichen unterscheidet,

von Pinus succinifera abgesondert, stammt
aus dem Samlande im Ost-Balticum. Von
hier ist in präglazialer Zeit der B. von den
Flüssen über weite Strecken bis nach Däne-
mark transportiert und später in Moränen

-

und Sandschichten eingelagert worden. In

postglazialer Zeit hat das Meer an den
nordischen und deutschen Küsten, be-

sonders in Ostpreußen und an der dänischen

Nordseeküste, den B. aus den Moränen
und Sandschichten losgespült und auf die

Ufer geworfen.

§ 3. Es ist dieser Strandbernstein, nicht

der tiefer eingelagerte, der im Altertum
eine so große Rolle gespielt hat.

In der germanischen Steinzeitkultur des

West-Balticums wurde der skandinavische
B. in großem Maße zu Perlen gebraucht
(s. Bernsteinaxt u. Perle). Die Be-
deutung des B.s im Handel der Bronze-
zeit ist allbekannt (s. Handel). In der

Eisenzeit vom 3. Jh. n. Chr. an bis ins

11. Jh. kommt der B. noch einmal als

Perlenschmuck zu häufiger Verwendung (s.

Perle). Nun ist aber auch der B. in Ost-

preußen, das zu dieser Zeit germanisch
geworden ist, von großer Bedeutung.

H. Conwentz Monographie d. baltischen

Bernsteinbäume (mit zahlreichen Literaturnach-

weisen). N. V. U s s i n g Danmarks Geologi 21 1 ff.

W. Heibig Osservazioni sopra il commercio

di ambra, Atti dei Lincei, Roma 1877, O.

Tischler Beiträge z. Kenntnis d. Steinzeit

in Ostpreußen, Schriften der phys.-ök. Ges. zu

Königsberg 1882/83. R- Klebs Der Bern-

steinschmuck d. Steinzeit von d. Baggeret

b. Schwarzort, Königsberg 1882. 0. Olshausen
Über den alten Bernsteinhandel der Kimbri-

schen Halbinsel u. seine Beziehungen zu den

Goldfunden, Z. f. Ethn. u. VdBAG. 1890/91.

B. Schnittger

Bernsteinaxt. § i. Perlen aus Bernstein

in der Form doppeltschneidiger Äxte und
Hammer waren sehr allgemein in der

jüngeren Steinzeit. S. Perlen.

§ 2. In Dänemark und Schweden wurden
einige bis 12 cm große Äxte aus Bernstein

gefunden; sie sind aber nicht als Schmuck,

sondern als Votivgegenstände zu

betrachten. B. Schnittger.

Berserker, (§ i) d. h. 'Bärenhäuter', sind

in den altnord. Sagas Leute, die sich in

Ekstase und tierische Raserei zu versetzen

vermögen. Wie der Name zeigt, wurzeln

sie in dem Glauben, daß der Mensch durch

Ekstase seine Seele aussenden und diese

Bären- oder Wolfsgestalt (woher sie auch

ülfhed'nar hießen) annehmen kann. Daher

sind sie nicht einhamr 'eingestaltig' (Eyrb.

S. 101). Diese Erregung bezeichnen die

nordischen Sagas als berserksgangr, durch

den solche Menschen unwiderstehlich wer-

den. Sie heulen dann wie Hunde, gebärden

sich schrecklich, beißen in den Schild

und führen ihre Taten brünnelos aus. In

dieser Erregung, glaubt man, schade ihnen

weder Feuer noch Schwert; ist aber der

Berserksgang vorüber, dann sind sie

scrrwächer als gewöhnliche Menschen, und

sie scheinen eine schwere Krankheit durch-

gemacht zu haben.

§ 2. In der Wikingerzeit sind die

Berserker Kämpfer, die jedermann

unter dem Hinweis auf ihre Über-

legenheit zum Zweikampf herausfordern,

den Männern ihre Weiber oder Töchter

entführen, das Eigentum wegnehmen, meist

aber von Helden besiegt und getötet werden.

Oft erscheinen sie paarweise, nicht selten

sind es 12 an Zahl, wie Angantyr und

seine Brüder in der Hervarar- und Qrvar-
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Odds Saga. Nur die Ynglingasaga (Kap. 6)

weiß von ihnen zu erzählen, daß sie Odins

Kämpfer gewesen seien. — Die Berserker

standen im allgemeinen in schlechtem Ruf;

mehrfach werden sie aus dem Lande ver-

wiesen, und noch die isländischen Gesetze

bestrafen den Berserksgang mit Landes-

verweisung.

E. Mogk.

Beschwörung (§ 1) ist ein wesentlicher

Bestandteil des Zaubers (s. d.) : das Zauber-

wort oder die Zauberformel, die die Hand-
lung begleitet und dieser besondere Kraft

gibt. Ahd. biswerien, wovon das Subst.

abgeleitet ist, heißt 'durch Zaubersprüche

bewältigen'. Durch die Beschwörungs-

formel glaubte der Beschwörer die Dinge

und die Dämonen, die sich in diesen zeigten,

in seiner Gewalt zu haben. Galt es Unheil

abzuwehren, so wurde die Beschwörungs-
formel zum Bannspruch, galt es Glück und
Vorteile zu erringen, so wurde sie zum
Wunsch- und Segensspruch. Sie bestand

entweder aus den einfachen Bann- oder

Wunschworten mit einer Anrede an den
zu beschwörenden Gegenstand oder aus

einem epischen Eingang und der eigent-

lichen B. Alle Krankheiten, alles Un-
wetter, die Druckgeister, schädigende Tiere,

Dinge, in denen man einen Fetisch des Mit-

menschen sah, das schadenbringende Feuer
udgl. suchte man durch B. zu beseitigen,

aber auch Unglück, Krankheit, Viehver-

lust, Unwetter konnte man durch sie dem
Gegner bringen; durch sie konnte man zur

Liebe zwingen (Skirnism. 25 ff.) oder sonst

den Willen seines Mitmenschen beugen (vgl.

Bösasaga hrg. v. Jiriczek S. IOO ff.).

Der Zauberer der eddischen Hävamäl
deutet eine ganze Reihe Beschwörungs-
formeln an, die ihm in allen Lagen des

Lebens zur Verfügung stehen, ohne jedoch

die Sprüche selbst zu verraten (v. 146 bis

163).

§ 2. Eine besondere Rolle spielt die

Beschwörungsformel im altgermanischen

Seelenglauben. Durch sie zwang man die

Seelen der Abgeschiedenen zu erscheinen,

dem Beschwörer willfährig zu sein und ihm
vor allem die Zukunft zu künden. Das ist

das sacrilegium ad sepulchra mortuorum und
super defunctos id est 'dadsisas' des Ind.

superst. (Grimm DMyth*. III 403). Diese

überall verbreitete Totenbeschwö-
rung, die Nekromantie der Griechen,

wurzelte tief bei den Germanen. Um
das Schicksal der Götter zu erfahren, be-

schwor Odinn die tote Völve (Baldrs

draumar 1); um die Abstammung ihres

vSchützlings zu erforschen, erweckte Freyja

die Hyndla (Hyndlul. 1). Zuweilen läßt

der Zauberer oder die Völve von andern

die Beschwörungsformel singen. So wird

von nordischen Völven berichtet, daß sie

Knaben und Mädchen begleitet hätten,

damit diese die varfrlokkur 'die Geister-

zitationen' sängen. Diese Totenbeschwö-

rung hat sich bis zur Gegenwart erhalten

(Wuttke, Abergl. § 741, 771 ff.).

§ 3. Obgleich die Glaubensprediger ge-

gen die Totenberufung eifern, erhielt der

Glaube an die Geister- B. gerade durch das

Christentum neue Nahrung. Durch die

Schriften der Kirchenväter fand der orien-

talische Glaube an die bösen Geister und
vor allem an den Teufel (s. d.) auch bei den
germanischen Völkern Eingang. Er wurde
geradezu zum Dogma der neuen Religion,

und so wird die Kirche selbst die Pflegerin

der B. Die altheidnischen Beschwörungs-

formeln werden in christliches Gewand
gehüllt und nun vielfach die B. als Privi-

legium der Geistlichkeit angesehen. Unter

diesen Beschwörungen begegnet während
des ganzen Mittelalters vor allem die B.

des Teufels und aller unreinen Geister,

der Exorzismus, der von Geistlichen

vorgenommen wurde, wenn man den

Menschen vom Teufel besessen wähnte.

Mannhart Zauberglaube u. Geheimwissen 3

(1897). Lehmann Aberglaube u. Zauberei'2-

(1908). E. Mogk.

Besitz (§ 1) ist die tatsächliche
Herrschaft über eine Sache,
die jedoch nach germanischer Auffassung

von wesentlicher Bedeutung auch für das

Recht an der Sache ist (s. Eigentum). Er

äußert sich zunächst im Haben, daher

ahd. habida, anord. hefd'.

§ 2. Das Haben ist nun zwar die

regelmäßige Form des Besitzes bei Fahr-
n i s Sachen, bei denen er dann mit der

Gewahrsam identisch ist. Aber Lie-
genschaften, und auch die darauf

befindliche Fahrnis, kann man auch be-

sitzen, ohne sie in unmittelbarer Gewahr-
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sam zu haben. Besitzer ist jeder, der mit

der Herrschaft über sie beklei-
det ist, der durch tatsächliche Rechts-

ausübung als Herr der Sache erscheint.

Diese »Bekleidung« mit der Gewalt, die

auch bei Entfernung der Person von der

Sache nicht erlischt, wird in der südger-

manischen Rechtssprache durch das Wort
„Gewere" wiedergegeben (ahd. giweri,

mhd. gewer, mnd. gewere oder were von

ahd. werjan, got. vasjan 'bekleiden'; nicht

zu verwechseln mit „Wehr", ,,wehren"
= 'defendere' oder ,, Gewähr" = ,,Gewähr-

schaft"). In lateinischen Texten erscheint

seit dem 9. Jh. als unmittelbare Über-

setzung vestitura, das ursprünglich, wie

investitura, für den Akt der Übertragung

des Besitzes, die Einkleidung in die Herr-

schaft (ahd. giwerida), gebraucht wird.

Die Gewere ist das grundlegende Institut

des deutschen Sachenrechts. Die prak-

tische Verwendbarkeit des Begriffes findet

ihren Ausdruck in der Tatsache, daß er

nebst der deutschen Bezeichnung im
späteren MA. von den Nordgermanen ent-

lehnt wurde. Im französischen Recht

erscheint die Gewere als saisine (engl.

seisin).

§ 3. Der Gewerebegriff ist lange um-
stritten gewesen. Heute herrscht Einig-

keit insofern, als niemand daran zweifelt,

daß sie Besitz ist. Sie entspricht also

der römischen possessio, unterscheidet sich

aber so wesentlich von dieser, daß deren

beide Erfordernisse, animus und corpus,

Besitzwille und räumliche Beziehung zur

Sache, fehlen können.

§ 4. Während die possessio einen sub-

jektiven animus rem sibi habendi erfor-

dert, also das tatsächliche Korrelat zum
Eigentum ist, ohne daß aber der Besitzer

objektiv Eigentum geltend zu machen
braucht, hat die Gewere jeder, der die

Sache auf Grund irgendeines w i r k -

liehen oderbehaupteten Rech-
tes innehat, mag er auch einen andern als

Eigentümer anerkennen. Aber er muß
objektiv ein solches Recht in Anspruch
nehmen und den Umständen nach in An-
spruch nehmen können. ,, Raubliche" oder

,, diebliche Gewere" (anord. ränshefd') ist

zwar möglich. Aber ist das Delikt offen-

kundig oder eingestanden, so kommt

damit die Gewere zusamt dem Gewere-

schutz zu Falle. Mit andern Worten, der

Besitz wird nicht, wie in Rom, um seiner

selbst willen geschützt, sondern in ihm
wird das Recht geschützt.

§ 5. Die Gewere ist, wie der heutige

Besitz, im Gegensatz zur römischen pos-

sessio ein Rechtsverhältnis. Da-
her ist es möglich, die Gewere zu über-
tragen, ohne unmittelbar die Sache

selbst zu übergeben. Freilich ist dabei

zwischen Fahrnis und Liegenschaften zu

unterscheiden. D i e Gewere an einer ein-

zelnen Fahrnis sache ist regelmäßig

die Gewahrsam; demgemäß ist zur

Besitzübertragung Übergabe erforder-

lich. Es genügt aber auch eine die Herr-

schaft des Erwerbers tatsächlich begrün-

dende und äußerlich bekundende Hand-
lung, wie Übergabe der Schlüssel, Zeichnen

mit der Marke (s. d.). Liegenschaften ge-

währen eine Raum herrschaft; sie bilden

einen selbständigen Herrschafts b e r e i c h

für sich, der eben als Gewere bezeichnet

wird. In ihm können sich auch Fahrnis-

sachen befinden (Sachen in Geweren).

Wenn auch im ältesten Recht zur Über-

tragung einer solchen liegenschaftlichen

Gewere stets eine Übergabe handlung

auf dem Grundstück selbst erforderlich

gewesen ist, so erkannte man doch schon

früh, daß der Besitzer, der ja auch außer-

halb des Grundstücks mit seiner Gewere

bekleidet ist, diese überall auf einen andern

übertragen könne. Doch bedarf es dazu

eines kundbarenAktes, einer Hand-

lung, die den Übergang der Herrschaft

deutlich versinnbildlicht, einer symbo-
lischen Investitur, die beson-

ders häufig vor Gericht vorgenommen
wird und bei der Veräußerung eines

Grundstücks mit dem obligatorischen und

dem dinglichen Vertrage (seit dem MA.
Auflassung genannt, s. Übereignung)

verknüpft wird.

§ 6. In gleicher Weise wie unter Le-

benden durch Rechtsgeschäft übertragbar,

ist die Gewere — wie auch im heutigen

Recht der Besitz — vererblich:
,,Der Tote erbt den Lebenden", ,,Le

mort saisit le vif
1

. Dh. der Erbe setzt

unmittelbar mit dem Erbfall die Herr-

schaft des Erblassers fort, auch ohne Be-
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sitzergreifung, ja ohne daß er von dem
Erbfall zu wissen braucht. Der Tote setzt

ihn in die Gewere.

§ 7. In der neueren Theorie wird

solche ohne unmittelbare tatsächliche Ge-

walt entstandene Gewere als „ideelle
G e w e r e" im Gegensatz zur „leiblichen"

bezeichnet, eine wenig empfehlenswerte

Unterscheidung, die in den Quellen keinen
' Anhalt findet. Bezeichnen wir doch auch

heute den durch Erbgang entstandenen

Besitz nicht als ideellen Besitz ! In Wahr-
heit ist auch die durch Erbgang oder

Auflassung begründete Gewere etwas durch-

aus Reales; denn nur die tatsächlich be-

stehende Herrschaft geht über. War der

Besitzvorgänger zur Zeit des Überganges
eniicert, so geht nicht die Gewere, sondern

nur das Recht nebst dem Anspruch auf

Wiedereinsetzung in die Gewere, der sg.

„Anfall" über. Und bei der durch ge-

richtliches Urteil entstandenen Gewere,

die das deutsche MA. kennt, besteht ver-

möge der Vollstreckbarkeit gleichfalls die

Möglichkeit tatsächlicher Gewaltausübung.

Wie sehr das Recht an der Realität der

Gewere festhält, ergibt sich insbesondere

auch daraus, daß eine Auflassung, die dem
Erwerber nicht den unmittelbaren Besitz

verschaffte, zur Begründung der Gewere
nicht ausreichte. Wer zB. bei der sg.

„Lehnsauftragung" ein Grundstück über-

eignet erhielt, um es sofort an den Gegen-

kontrahenten als Lehen zurückzuüber-

tragen, mußte es, wenn er Gewere erlangen

wollte, erst drei Tage lang „besitzen"

(sessio triduana). Ebenso bei bedingter

Übereignung oder Übertragung zu treuer

Hand an den Salmann auf den Todesfall.

Die herrschende Lehrmeinung erklärt sich

aus einem Hineintragen der späteren Ent-

wicklung in das ältere Recht. Heute sind

(die Wirkungen der Gewere als Besitz-

wirkungen nur im Fahrnisrecht erhalten

geblieben; im Immobiliarsachenrecht sind

sie an die Grundbucheintragung geknüpft.

Das erklärt sich aus einer im späteren

MA. einsetzenden Abwandlung der Auf-

lassung. Die gerichtliche Auflassung ent-

wickelt sich zur ausschließlichen Form der

Eigentumsübertragung an Liegenschaften.

Zum maßgebenden Akt, an den die ehe-

maligen Gewerewirkungen geknüpft wer-

den, wird im Stadtrecht die Eintragung

in das Stadtbuch, dessen öffentlicher

Glaube das Gerichtszeugnis ersetzt. Das
durch die Eintragung entstehende Rechts-

verhältnis wird in Anlehnung an die ältere

Entwicklung noch eine Zeitlang als Gewere
bezeichnet. Aber Besitz ist es natürlich

nicht, ebensowenig wie durch den kund-

baren, gleichfalls mit Stadtbucheintragung

verknüpften Akt, der zur Begründung der

neueren Satzung, des besitzlosen Pfand-

rechts, dient, ein ideelles Besitzverhältnis

geschaffen wird. Gemeinschaftlich ist den

beiden Rechtsinstituten, Gewere und Grund-

bucheintragung, nur ein Teil der Wir-

kungen. Beide sind kundbare äußere

Tatbestände, die den Schein des Rechts

für sich haben. Die Gewere ist die alte

natürliche P u b 1 i z i t ä t s f o r m
des Rechts, der Bucheintrag die neue

künstliche, die in Wahrheit ebensowenig

Gewere war wie sie heute ideeller Besitz

ist. Beide stehen selbständig neben-

einander, nur durch die historische Ent-

wicklung verbunden.

§ 8. Der Gewerebegriff paßt sich über-

aus schmiegsam den verschiedensten wirt-
schaftlichen Verhältnissen an. Da-

her der schon betonte Gegensatz zwischen

liegenschaftlicher und Fahrnisge-
w e r e. Der wirtschaftliche Wert einer

beweglichen Sache besteht in dem H a -

b e n , in der Möglichkeit, sie zu gebrauchen,

zu verbrauchen, darüber zu verfügen.

Haben kann die Sache nur einer; daher

ist an der einzelnen Fahrnissache, die nicht

Zubehör eines Grundstücks ist, nur eine
Gewere möglich.

§9. Liegenschaften dagegen

kann man nicht verbrauchen, zerstören

oder wesentlich verändern, in der Urzeit

auch nicht veräußern; und auch im MA.
ist die Verfügung darüber mannigfach

beschränkt. Ihr Hauptwert besteht also

in der Nutzung. In ihr äußert sich

die Gewere, nicht im bloßen Haben
(mnd. brükende und hebbende gewere, mhd.
nuzliche g.). Brauchen kann man ein Grund-

stück aber auch, indem man die u n -

mittelbare Nutzung einem
andern überläßt und selbst als

Verpächter oder Verleiher einen Zins,

Abgaben aus dem Grundstück oder per-
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sönliche Leistungen des Inhabers, z. B.

des Lehensmannes, entgegennimmt. Die

Gewere hat nach nd. Quellen svie so it

in nut unde in gelde hevet unde den Uns dar

üt nimt (Z i n s g e w e r e). Daraus ergibt

sich die Möglichkeit mehrfacher Ge-
were. Denn auch der unmittelbare

Besitzer hat Gewere (mnd. ledeclike g.), vor-

ausgesetzt, daß er ein selbständiges Recht

zum Besitze hat. Der Verwalter hat

ebensowenig Gewere wie der Knecht,

der des Herrn Pferd ausreitet, oder sonstige

Hausuntergebene, die der Herr „mit Tür
und Tor beschließt".

§ 10. Aus der Zulässigkeit mehrfacher

Gewere folgte die Notwendigkeit, zwischen

schwächerer und stärkerer
Gewere an Liegenschaften abzuwägen
je nach der Art des dahinterstehenden

Rechtes. Seit dem späteren MA. wird

daher geschieden zwischen Eigentums-

gewere (mnd. egenlike g.), Lehnsgewere,

Erbzins-, Satzungs-, Leibzuchts-, Pacht-,

Mietgewere, Gewere zu treuer Hand und
zu rechter Vormundschaft. Ferner ist

je nach der Zugehörigkeit des Besitzver-

hältnisses zu einem der großen Rechts-

kreise die land-, lehen- und hofrechtliche

Gewere auseinanderzuhalten.

§ II. In erheblichem Umfange kennt

das MA. eine Gewere an Rechten,
und zwar nicht nur an liegenschaftlichen

Gerechtigkeiten, die als selbständige Im-
mobilien galten, sondern an Rechten ver-

schiedenster Art, die eine dauernde Herr-

schaft gewährten. Ist es doch auch in

einem solchen Falle dem deutschen und
nordischen Sprachgebrauch nicht fremd,

von einem Eigentum an dem Recht zu

reden! Z. T., wie bei der Gewere an Real-

lasten (Zinsen, Renten), handelt es sich

übrigens um ursprüngliche Eigengewere
(Zinsgewere) an dem belasteten Grund-
stück. Das abgeleitete Besitzrecht des

Inhabers ist unter Verdrängung des Ober-
eigentums zum Eigentum emporgestiegen.

Die Gewere des Obereigentümers wird zu
einer Gewere am Rentenrecht.

§ 12. Die Gewere ist die äußere
Hülle des Sachenrechts, die

Form, in der es für jedermann erkennbar,

„kündbar" hervortritt. „Sie ist der tat-

sächliche Ausdruck der Herrschaft und

des in Anspruch genommenen materiellen

Rechts"; „sie stellt unter Vorbehalt der

Berichtigung die Ordnung der dinglichen

Rechte dar". Regelmäßig kommt die

Rechtsordnung mit der nach außen
gerichteten formalen Seite des Sachen-

rechts aus, da in den meisten normal
gelagerten Fällen Form und Recht ein-

ander entsprechen. Ist das aber nicht

der Fall, so kann der wahre Berechtigte

den Schein des Rechts durch-

brechen. Aber aus dem Schein kann
Recht werden. Der Berechtigte, der

nicht rechtzeitig für eine Berichtigung

sorgt, gibt damit selbst Veranlassung,

daß sich der Schein gegen ihn kehrt. Aus
dieser Publizitäts funktion der Ge-

were als der äußern Sachherrschaft, die

bei Liegenschaften noch durch den kund-

baren Übertragungsakt gesteigert wird,

ergeben sich die einzelnen Wirkungen der

Gewere.

§ 13. Die Gewere dient der Rechts-
verteidigung (Defensivwirkung). Es
wird vermutet, daß dem Gewere-

inhaber das behauptete Recht zustehe.

Daher ist er im Prozeß näher zum Beweise.

§ 14. Die Gewere dient der Rechts-
verwirklichung (OfTensivwirkung).

Diese Wirkung kommt auch der früheren

Gewere gegen die unrechtmäßige gegen-

wärtige zu (Berichtigungsanspruch), jedoch

ursprünglich nur, wenn die' Gewere durch

kundbares Unrecht (Raub, Dieb-

stahl, Landnahme) entzogen war. Als-

dann schwindet der Beweisvorzug der

hebbenden Gewere nicht nur des De-

linquenten („Man kann sich zum Beweis-

recht nicht rauben noch stehlen"), sondern

auch jedes Drittinhabers, da die Tat

schznbar ist. Näheres s. Fahrnisver-

folgung.

§ 15. Im übrigen aber begründet die

äußerlich makellose Gewere den „R echts-
schein". Jeder kann sich im Verkehr

darauf verlassen, daß der Besitzer der Be-

rechtigte ist. Die Gewere ist die Form,

in der das Recht erscheint und in der es

übertragen wird. Wer also äußerlich

formgerecht vom Nichtberechtigten eine

Fahrnissache erworben hat, der erlangt

das Recht selbst, es sei denn, daß sie

geraubt oder gestohlen (im MA. : wider
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Willen abhanden gekommen) ist. Bei Lie-

genschaften erstarkt die formgerecht, ins-

besondere im MA. durch Auflassung,

erworbene Gewerc nach Fristablauf (regel-

mäßig Jahr und Tag) durch Ausschluß

(Verschweigung) aller Anfechtungsberech-

tigten zur rechten Gewere (anord.

lagahefd'). Aus dem Schein ist das Recht

entstanden.

v. A m i r a PGrundr. II 2, Grundr. d. germ.

Rechts 2(1901) § 66 u. Lit. vor § 61. Grimm
DRA* II 86 ff. H e u s 1 e r Die Gewere (1872);

Instit. d. DPrivR. II (1886). Huber Die

Bedeutung der Gewere (1894). Herb. Meyer
Entwerung u. Eigentum (1902); Das Publizitäts-

denden oder Bedrohten. Die guten hilf-

reichen göttlichen Wesen sollen zur Hilfe

herbeigebeten, die unheilbringenden ver-

scheucht werden. Doch wird auch hier

der Name der Rune ausgesprochen, zB.

bei der Siegrune „sprich zweimal Tyr",

während es allerdings bei der Geburtsrune,

deren Name ungenannt ist, nur heißt

,,auf Hände und Gliedbinden male die Heil-

zeichen", aber nicht gesagt ist, ob damit

allein schon „der Beistand der Disen"

ohne weiteres Wort „erbeten" ist (Sigrdri-

fumol V. 6 u. 9). Jedenfalls spricht Oddrün
in Oddrunargratr V. 9, zwischen Borgnys,

der Kreißenden, Knien sitzend „Sprüche

Abb. 41. Grabhügel im Onsild Herred.

(S.Müller, Nord. Altertumskunde. I. Abb. 168.)

prinzip (1909), Fischers Abhdlgen 18, 2; Fest-

gabe f F. Dahn III (1905) 278 ff. G i e r k e

DPrivR. II 187 ff. B r u n n e r Grundz. d.

DRG. 183 ff., 189. Schröder DRG.S, 287 ff.

733 ff. Pollock & Maitland Hist. of

Engl. law. II* (1898) 29 ff. 152 ff.

Herbert Meyer.

Besprechen (ärztliches), Besingen, Be-

schreien eines Verletzten oder eines Er-

krankten ist uralter zauberischer Ritus,

auch der Germanen. Das leise Raunen
eines mächtigen Wortes oder Spruches führt

direkt hinüber zu dem noch geheimnis-

volleren wortlosen Einritzen eines Zeichens

oder einer Folge von Zeichen auf ein

Stäbchen oder ein Blatt, das man mit sich

führte, in die Hohlhand oder sonst auf die

Haut des des Zaubers bedürftigen Lei-

Hoops, Reallexikon. L

voll Heilkraft und erlösendem Zauber" und
spricht Gawan nach der Anlage des Verban-

des zer wunden wunden segen. Im übrigen

hat das „Besprechen" als heilender Brauch

vor den übrigen Arten des zauberischen

Besprechens keine Besonderheiten voraus.

S. Beschwörung.
Grön Altnord. Heilkunde, Janus 1908.

Höfler Altgerm. Heilkunde. Hdb. d. Gesch.

d. Med. I 456 ff. Sudhoff.

Bestattung s. Totenbestattung.

Bestattungsort. Urzeitlicher Brauch,

an den das Altertum noch dunkle Er-

innerungen bewahrt hat, war es, die Toten

neben der Herdstelle zu begraben. So

ruhen die paläolithischen Höhlenbewohner

im Schutze ihrer Felsendächer, die Muschel-

esser der dänischen Küsten in ihren
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Abfallhaufen, und noch die spätneolithi-

schen Dörfler Schlesiens und Gotlands an

oder neben den Bauplätzen ihrer Hütten.

Als man dann dazu übergegangen war,

den Toten gesonderte Ruhestätten anzu-

weisen, wählte man diese doch stets in

der Nähe der Wohnungen, so daß Lage

und Verteilung der Gräber nicht nur die

räumliche Ausdehnung, sondern auch die

Form der Besiedelung klar zum Ausdruck

bringen. Den eng bestellten Gräberfeldern

des bandkeramischen Kulturkreises in Süd-

west-Deutschland entsprechen geschlossene

Daneben haben bei der Wahl des Be-

stattungsortes, gelegentlich wohl auch reli-

giöse Momente, zB. die Rücksicht auf ein

in der Nähe befindliches Heiligtum, mit-

gesprochen. Sicher ist, daß man die

Gräber auf älteren Hügeln oder Fried-

höfen angelegt oder um solche gruppiert

hat. Zum Teil mögen diese Nachbe-
stattungen allerdings auch mit der Sitte

gemeinsamer Familien- oder Sippenbegräb-

nisse zusammenhängen. Einen direkten

Hinweis hierauf bietet der nordgerman.

Ausdruck oetthaugar 'Geschlechtshügel'. —

Abb. 42. Jütische Heide mit Grabbügeln.

('S. Müller, Nord. Altertumsk. I. Abb. 169.)

Dorfanlagen, den über weite Flächen zer-

streuten Megalithgräbern im Norden Einzel-

höfe. Die dänischen Hügelgräber der

älteren Bronzezeit ziehen sich mitunter

in meilenlangen Ketten zu beiden Seiten

der ehemaligen Verkehrswege hin und
krönen besonders die Kämme von Boden-

erhebungen (Abb. 41, 42, 43) . In Schweden
liegen die meisten Gräber dieser Periode auf

Anhöhen mit Aussicht über das Meer oder

andres Gewässer. Dieser Vorliebe für eine

erhöhte Lage begegnen wir auch bei den
ganz anders gearteten ostdeutschen Urnen

-

friedhöfen. Hier hat sie ihren Grund in der

Sorge vor Überschwemmung und Nässe.

Vgl. Gräberfelder, Hügelgräber, Megalith-

gräber, [Totenbestattung, Urnen friedhöfe.

H. Seger,

Bestechung. Die B. war dem älteren

germanischen Recht jedenfalls fremd, da

im germanischen Staat die Funktionen

überwiegend in den Händen der Gesamt-

heit lagen. Mit dem Aufkommen eines

ausgedehnteren Beamtentums erst haben

sich Vorschriften gegen unerlaubte Beein-

flussung von Beamtenhandlungen als not-

wendig erweisen können. Während aber

die meisten Rechte den bestechlichen Be-

amten bestrafen, fehlt in fast allen Rechten
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«ine allgemeine kriminelle Erkenntnis der

Bestechungshandlung selbst.

v. Schwerin.

Betäubungsmittel zur Vornahme chirurgi-

scher Operationen waren in Salerno schon
im 11. Jh. und in späteren Jahrhunderten
<ies MA.s auch bei den germanischen

Wundärzten aller Gegenden im Brauch
als Betäubungstränke, Riechschwämme und
in lokaler Anwendung zur Abstumpfung
der Haut gegen den ersten Hautschnitt.

Der betäubende Mandragorawein stammt
in seiner Anwendung schon aus der An-
tike. (Alles Nähere s. bei Husemann Die

Schlafschwämme im MA. Dtsch. Ztschr.

f. Chir. 42 (1895), 517—596 u. Weit. Beitr.

z. chir. Anästhesie im MA., ebd. 54 (1899),

503—550.) Vor dem Jahre 1000 läßt sich

diese Anwendung, wie überhaupt so auch

bei den Germanen, nicht nachweisen.

Schmerzstillende und schlafmachende

Tränke für Kranke sind dagegen allezeit

im Morgen- und Abendland im Gebrauch
gewesen, aus Mohn, Bilsenkraut, Nacht-

schaden usw. (s. auch Gift).

H ö f 1 e r Volksmedizin. Botanik der Germanen.

Wien 1908 (Quell, u. Forsch z. dtsch. Volks-

kunde V.) S. 90 ff. Sudhoff.

Bete. § 1. Beta vulgaris L. mit ihren

verschiedenen Arten, die im Deutschen

heute als Runkelrübe, Zucker-
rübe, rote Bete und Mangold
bekannt sind, stammt aus dem Mittelmeer-

gebiet und von den Küsten des Atlantischen

Ozeans, wo die Form mit dünnen Wurzeln
in sandigem Boden wildwachsend vor-

kommt. Sie wurde erst verhältnismäßig

spät, höchstens 4—6 Jahrhunderte v. Chr.

in Kultur genommen, hat keine alten weit

verbreiteten Namen wie andere, ältere

Kulturpflanzen, wurde von den Griechen

att. tsöitXov, jon. afsSxXov, von den Römern
beta genannt; beide Namen sind etymo-

logisch unklar. Schon die Alten (Theo-

phrast, Dioskorides, Plinius) kannten eine

weiße und eine dunkle (dh. rote) Art

(gr. Xsu/wOV u. jjiXav, lat. Candida u. nigra)
;

sie aßen sowohl die Blätter als die Wurzeln.

§ 2. Durch die Römer wurde die B. mit

andern Küchengewächsen in den ersten

nachchristlichen Jahrhunderten den Ger-

manen bekannt, die den lat. Namen ent-

lehnten: ahd. bieza u. bizza, mhd. bieze,

nhd. dial. hießen, bießkohl u. beiße, beißkohl

(Björkman ZfdWf. 6, 179. Kluge EWb.7
sv. Beete), nnd. rode bete, ags. bete, ne. beet;

aus dem Nd. entlehnt russ. botva ' Beten -

laub', kl russ. botva, botvyna 'Mangold,

Runkelrübe', poln. botwina dass. (Berneker

EWb.). Im Capit. de villis Karls d. Gr.
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und einem Garteninventar von 812, sowie

im Entwurf des St. Galler Klostergartens

(820) werden betae unter den angebauten

Pflanzen aufgeführt.

§ 3. Heute gibt es eine große Mannig-

faltigkeit von Beten, die meist mit ver-

schiedenen Namen benannt werden. Die

rötliche Futterrübe heißt runkelrübe, eine

schön rot gefärbte, als Salat gegessene

Abart rote bete oder rote rübe; zuckerreiche

Varietäten werden als Zuckerrüben im großen

gezogen, während die Pflanze, deren Blätter

als Gemüse dienen, in Oberdeutschland

mangold genannt wird. Diese Unter-

scheidungen reichen teilweise ins MA.
zurück: der rätselhafte Name mangolt

jedenfalls tritt schon im Mhd. auf, während
runkelrübe erst im 18. Jh. üblich wird (s.

Kluge EWb.).
De Candolle Urspr. d. Kultur-pfl. 73 f.

v. Fischer-Benzon Altd. Gartenfl. 129.

Schrader Reallex. 65. H o o p s Waldb. u.

Kulturpf,. 601. Johannes Hoops.

Bett. § 1. In dem aus der Wikingerzeit

stammenden Gokstadschiff fanden sich frei-

stehende Betten aus zusammengefügten
Brettern auf vier Pfosten. Im altnor-

dischen Hause scheinen aber bewegliche

Betten selten gewesen zu sein. An die

Wand befestigte Einzel- oder Doppelbetten

waren der Familie vorbehalten (s. 'Schlaf-

zimmer'). Die Dienerschaft hatte keine

Sonderbetten, sondern schlief auf einer mit

Stroh und Bettzeug bedeckten Boden-
erhöhung längs den Wänden. Diese Schlaf

-

bank (set, s. 'Flett') war durch niedrige

Bretterwände (brik) oder durch Teppiche
in einzelne, gewöhnlich für zwei Personen
bestimmte Schlafstellen eingeteilt. Für die

verschiedenen Bettstellen gelten im allge-

meinen dieselben Benennungen. Das ge-

meingermanische,,Bett" (ursprünglich wohl
'Lager eines Tieres', wie noch in norwegi-

schen Mundarten) bedeutet im Altnordi-

schen (bedr) nur ,, Deckbett", jedoch deutet

das poetische befrja, 'Gattin' (= angelsächs.

gebedda) auf den älteren Sinn hin. Der
häufigste Name ist sceing, sceng (vielleicht

eigentlich 'Zusammenfügung'), derdasBett-
zeug mit einbegreift (im Neuisländischen
bedeutet das Wort 'Federbett'). Andere
Bezeichnungen sind rekkja (wohl mit nd.

rack 'Gestell', engl, rack 'Lattenwerk' ver-

wandt) und hvila (eigentlich 'Ruheplatz').

Die Bettstellen waren gewöhnlich nach allen

Seiten hin mit Umhang (rekkjurefill, rek-

kjuljald, hvilutjald, fortjald, auch arsalr,

arsali, wohl von alt. engl, arras, das nach
der Stadt Arras benannt ist) versehen.

Das Bettzeug [rekkjubünadr) der ärmeren
Leute war gewiß sehr dürftig. Über dem
Strohlager (vgl. veräa strädaud'd) war ein

grobes leinenes Tuch ausgebreitet; als

Decke diente oft der Mantel {feldr), der

meist aus Tierhäuten gemacht war. Die
Stelle beider vertrat bisweilen ein Hautsack
(hiJdfat, aus mnd. Mdevat, eig. 'Hütefaß'),

der besonders auf Reisen als praktisch

erschien. Das Kopfkissen (hgfdakoddi,

älter vengi = ahd. örwengi) war mit Heu
gestopft. Weit mannigfacher war das Bett-

zeug der wohlhabenden Bauern und der

Häuptlinge, die manche Neuerungen aus

dem Ausland bezogen; vgl. kult 'Unter

-

laken' (mnd. holte, altfranz. coultre), lakan,

'Laken' (aus dem altsächs., statt des heimi-

schen blceja). Ihre Kissen (bolstr, hegindi
7

koddi) und Deckbetten (bedr) waren mit

Daunen oder Federn gefüllt (vgl. dyna

'Federbett', dünklcedi, fjadrklcsäi 'Bett-

zeug'). Auch Teppiche kamen zur Ver-

wendung, teils statt des Unterlakens (so

hvitill, von hvztr 'weiß'), teils statt des Deck- *

betts (äbreifra, äbreizt) oder über demselben

ausgebreitet (äklcefri).

§ 2. Im Beowulf V. 1240 ff. wird geschil-

dert, wie das flet (s. 'Flett') der Halle abends

aufgeräumt und mit Deckbetten (bedd) und
Kissen (bolster) überbreitet wird. Über dem
Kopfe eines jeden Kriegers hingen seine

W^affen an der Wand, ganz wie es in dem
altnordischen Sagas berichtet wird. Auch
die Lage des Schlafenden — quer über der

Schlafbank mit den Füßen nach innen ge-

richtet — entspricht der in Skandinavien

für die ältere Zeit bezeugten Sitte. Für

,,Bett" gelten die Worte bedd, [bedd)rest
t

bedding) das Bett der ärmeren Leute hieß

auch streowen (eigentl. 'Bettstreu') und

sceccing (eigentl. 'Bettsack', d. h. mit Heu
u. dergl. gestopfter Sack, der als Matratze

gebraucht wurde). Bettumhänge (rift,

beddwägrift) waren bekannt. Ein sanften

-

artiges Tragbett zum Gebrauch auf Reisen

hieß, ferbedd 'bajanula' (=^ ahd. varbetti,

vartbetti). Das Bettzeug {beddeläß, bedd-
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reaf, bedding) war dasselbe wie in Skandi-

navien. Ebenso Decke und Laken (hwTtel

= anord. hvitill, beddfelt, meatta 'storea,

psiata', wcestling 'stragula', sciete). Auch
Decken von Häuten werden erwähnt.

Weiter Deckbett (bedd, jeßerbedd) und
Kissen {bolster, heafodbolster = ahd. houbit-

bolster, hleorbolster, beddbolster, wangere =
ahd. wangere, zu ,,Wange", pyle, von lat.

pulvTnus 'Pfühl'); von diesen Bezeichnun-

gen ist bolster indogermanischen Ursprungs.

§ 3. Über die deutschen Verhältnisse vgl.

H eyne D. Hausaltert. I, 561. 11 1— 14.

V. Gudmundsson. Privatboligen paa Island

210 ff. K. G. Stephani Der älteste deutsche

Wohnbau I 425 ff. Hjalmar Falk.

Beunde. Unter B. (Bund, Gebund,

biunda pewnta, lat. in Glossen = clausura,

zu ahd. *bi-want= Zaun) versteht man im
weiteren Sinn jede abgegrenzte Rodung
in der Allmende; sie ist daher eine eultura

oder aratura. Im engeren Sinn aber ist die

Beunde oder Acht, Konde (s. Herrenhof),

ein durch grundherrschaftlichen Betrieb

in der Allmende geschaffenes Rottland.

Die Beunde ist äußerlich dadurch charakte-

risiert, daß sie immer umgrenzt ist, durch

Zaun, Hecke, Wall oder Graben. Ihre

rechtliche Sonderstellung beruht darauf,

daß sie nicht in der Markgenossenschaft

sich befand, deren wirtschaftlichen Re-
geln, Gerichtsbarkeit usw. nicht unterlag.

Die Bewirtschaftung endlich unterschied

sich von der des übrigen Herrenlandes

insofern, als sie nicht vom Salhof aus mit

dessen Arbeitskräften, sondern von den
grundherrlichen Gemeinden oder Bauern
in kollektivem Frohndedienst ausgeführt

wurde.

Inama-Sternegg DWG. Iz 430.

Lamprecht DWL. I 397 ff. Maurer
DorfVerfassung I 156. v. Schwerin.

Bewaffnung. § 1. Die germanische B.

der Steinzeit — sie ist aus den skandi-

navischen, insbesondere den dänischen

Funden d'eser Epoche zu erschließen —
unterscheidet sich nicht wesentlich von
der der indogerm. Nachbarvölker Mittel

-

u. Westeuropas. Das Material, aus dem
man die Waffen herstellte, war Holz,

Knochen und Stein, vornehmlich Feuer-

stein. Zum Nahkampfe gebrauchte man
Dolch, Axt, Keule und Lanze, zum Fern-

kampf Wurfspeer, Bogen und vielleicht die

Schleuder. Ein Schild aus Holz und Leder

darf als bekannt angenommen werden.

Die Trennung zwischen Werkzeug und
Waffe ist bei einigen Arten, wie Axt und
Dolch, noch nicht scharf durchgeführt.

§ 2. Die Einführung des Metalls
(Ende des 3. Jahrtausends v. Chr.) ruft

eine allmähliche Umgestaltung der Be-

waffnung bei den Germanen hervor, wie

die Funde Skandinaviens und Norddeutsch-

lands zeigen. Die alten Steinwaffentypen

werden nur allmählich zurückgedrängt

und halten sich— besonders die steinernen

i

Speer- und Pfeilspitzen — bis tief in die

j

älteren Abschnitte der Bronzezeit neben

|

den neuen Bronzewaffen. Sind diese auch

|

vielfach durch süd- oder westeuropäische

!

Vorbilder beeinflußt, teilweise sogar Im-

I

portstücke, so erscheint doch in der Form-

|

gebung und besonders in der Verzierung

|

derselben eine immer deutlicher sich aus-

prägende Sonderart, die auf eine wachsende

kulturelle Selbständigkeit Rückschlüsse er-

laubt.

§ 3. In dem ältesten Abschnitte der

I

Bronzezeit (Montelius Per. I) zeigt
' sich ein gewisses Experimentieren mit dem
! neuen Material bei der Ausbildung der

i Typen. Die steinzeitliche Formentradition

j
wirkt nach und hemmt die im Material lie-

j

genden neuen Bildungsmöglichkeiten. Es

1 treten Waffenformen auf, so die Dolch-
' stäbe, die sich bald wieder verlieren,

i Erst allmählich (seit Mont. Per. II) hat

1

sich ein feststehender TypenVorrat aus-

|

gebildet, der nun durch den größten Teil
1

der Bronzezeit bewahrt und weitergebildet

wird.

§ 4. Zu den Waffenformen, die schon

die Steinzeit kannte: Dolch, Axt, Lanze,

Pfeil und Bogen, Keule und Schleuder,

|
kommt jetzt das Schwert hinzu. Der
Schild besteht meistens aus Holz, doch

importiert man aus Süd- und Westeuropa

in der jüngeren BZ. auch gewiß sehr hoch-

I bewertete Schilde aus Bronze. Der Helm
kommt in einzelnen Exemplaren vor, ein-

mal in der älteren BZ. in einem einheimi-

schen Fabrikat, mehrmals in der jüngeren

BZ. in Stücken, die aus Ungarn importiert

sind.

§ 5. Was die Verwendung der Waffen



270 BEWAFFNUNG

betrifft, so scheint der Bogen gegenüber

Axt, Lanze und Schwert zurückzutreten.

Axt und Keule dienen zum Hieb, das

Schwert wird ausschließlich zum Stich

benutzt, die Lanze wohl meist im Nah-

kampfe gebraucht.

Technisch ist gegenüber der Steinzeit

in der Bewaffnung ein außerordentlicher

Fortschritt erreicht. Wenn auch der im

Norden vorzüglich für Waffen verwendete

Feuerstein wegen seiner glasartigen Härte-

erlaubte, spitze und scharfe Instrumente

herzustellen, so sind doch namentlich

die längeren, feineren Klingen: Dolche

und Lanzen sehr zerbrechlich. Demgegen-

über haben die Bronzewarfen bei ausreichen -

der Härte eine viel größere Elastizität.

So ist es also erst jetzt möglich, die Waffe,

welche noch heute zu den wesentlichen

kriegerischen Ausrüstungsstücken gehört,

das Schwert, zu schaffen.

§ 6. Im Metall erst kann eine be-

quemere und haltbarere Schaftungsvor-

richtung für Axt und Lanze, und ein

dauerhafter Griff für Dolch und Schwert

geschaffen werden. Die ungeheure Über-

legenheit der Metallwaffen über die Waffen

aus Stein mag, wenn wir nach modernen
Erfahrungen urteilen dürfen, ein wesent-

liches Moment gewesen sein für die schnelle

Aufnahme des Metalls in Nordeuropa. Das
Streben nach dem Besitz guter, denen der

benachbarten Völker ebenbürtiger Waffen
ist einer der wichtigsten Faktoren in der

technischen Entwicklung. An der Vor-

züglichkeit der Waffe hängt das Leben des

Kriegers und die nationale Selbständigkeit

seines Volkes. In Werkzeugsgeräten und
Körperschmuck besteht gegenüber neuen
Formen eine viel größere Konservativität.

§ 7- Das erklärt auch die starke Ab-
hängigkeit des germanischen Nordens in

den Waffenformen— besonders das Schwert
ist ein guter Beleg dafür — von der jünge-

ren Bronzezeit an bis in die römische Zeit

von dem kulturell in Überlegenheit ge-

kommenen mittleren und westlichen Eu-
ropa. Dem Bedürfnis, den Werkzeugen
des Kampfes vor den Geräten des täg-

lichen Lebens eine reichere Verzierung zu-

teil werden zu lassen, konnte man jetzt

in dem bildsameren Metall besser genügen
als in dem spröden Stein, der für eine

Waffenornamentik nur sehr geringen Raum
ließ. Häufig ist es in der BZ. die De-
koration, welche bei der noch geringen

Differenzierung einzelner Waffen und Werk-
zeugtypen, erlaubt, eine Form als Waffe
zu erkennen (vgl. Streitaxt).

So werden denn manche bronzezeitlichen

Waffen, wie Dolche, Lanzen und nament-
lich die Schwerter, durch wechselnde Form-
gebung und reiche Dekoration Leitformen
für die Stilentwicklung der nordischen

Bronzezeit (Montelius, Die älteren Kultur-

perioden im Orient u. Europa I 37).

§ 8. Die Umwandlung der germanischen

Bewaffnung beim Eintritt der Eisen-
zeit in der ersten Hälfte des 1. vorchrist-

lichen Jahrtausends läßt sich bei der

Lückenhaftigkeit des Denkmälervorrates

in dieser Stufe nur in den weitesten Linien

umschreiben. Die jetzt aus Eisen her-

gestellten Waffen sind Schwerter, Lanzen,

Äxte, seltener wohl Pfeil und Bogen. Als

Schutzwaffe dient der Holzschild. An
Stelle des bronzenen Stichschwertes tritt

das lange eiserne Hiebschwert.

§ 9. Etwa seit dem Ende des 4 vor-

christl. Jhs. beginnt bei den mehr und
mehr gegen Mittel- und Westdeutschland

vorgedrungenen Germanen eine überaus

starke Beeinflussung durch die keltische

Kultur. Die hochentwickelte Waffen

-

Industrie dieses kriegerischen Volkes beginnt

die germanische völlig zu beherrschen.

Diese Einwirkung dauert bis in das 1. Jh.

n. Chr., und nur sehr langsam, soweit wir

sehen, haben die heimischen Werkstätten

gegen den fremden Import in Konkurrenz

treten können. Naturgemäß sind die Be-

einflussungen bei den südlicheren Ger-

manen stärker als im Norden.

§ 10. Die Übernahme der technisch her-

vorragenden Bewaffnung der Kelten war
es, die sie instandsetzte, ihre ebenbürtigen

Gegner zu werden und sie Schritt für

Schritt im Süden und Westen zurückzu-

drängen. Das La Tene- Schwert wird

übernommen und mit ihm die eiserne

Scheide, das krumme Hiebmesser, das

bei den Nordgermanen eine besondere

Entwicklung erfährt, und der eiserne

Schildbuckel. Viele solcher in den Funden
erhaltenen Stücke ebenso wie feiner gear-

beitete Lanzenspitzen werden als keltische
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Arbeit anzusehen sein. Die allgemein

gebräuchlichen Waffen sind Lanze, Wurf-

spieß und Schild.

§11. Sie bleiben es auch in der römischen

Kaiserzeit. Die nationale Waffe ist der

zum Stoß und Wurf gebrauchte Speer.

Das Schwert, in den Funden nicht selten,

ist doch den wohlhabenderen Kriegern

vorbehalten. Axt und Bogen treten zu-

rück. Von Tacitus werden sie nicht

erwähnt. Die einzige Schutzwaffe bleibt

der Schild, der gewöhnlich wohl nur aus

Holz oder Geflecht bestand. Panzer und
Helm, vielleicht hier und da von Bevor-

zugten getragen, sind nicht gebräuchlich.

§ 12. Die Einwirkungen der römischen

Bewaffnung auf die Germanen sind gering

und zeigen sich erst spät in einzelnen

Zügen. Der Grund liegt in dem vom
römischen verschiedenen körperlichen Ha-
bitus und Temperament der Germanen
und der daraus resultierenden Kampf-
taktik. Alles war dabei auf einen raschen

stürmischen Angriff und das erste Über-

rennen des Gegners gestellt. Die noch

durch das Parabantensystem gesteigerte

Schnelligkeit, mit der der Angriff an den

Feind herangetragen wurde, und die in

einem Höchstgrad körperlicher Gewandt-
heit gesuchte Überlegenheit im Einzel-

kampf machte die Übernahme der aus ganz

andern taktischen Gewohnheiten entstan-

denen römischen Bewaffnung unmöglich. Die

Römer selbst mußten dem bei ihren ger-

manischen Hilfstruppen Rechnung tragen,

indem sie ihnen ihre nationalen Waffen
und ihre Kampfesart ließen.

§ 13. Vielleicht sind aus den für den
Waffenersatz der germanischen Hilfstrup-

pen arbeitenden römischen Fabriken in

Gallien oder am Rhein, die zuerst in der

Technik, dann auch in Form und Ver-
zierung sich zeigenden Umwandlungen
entstanden, die wir in einer entwickelten

Stufe an nordgermanischen Waffenstücken
aus Moorfunden des 374. Jhs. kennen
lernen. Doch hat sich auch jetzt an dem
Waffeninventar wenig geändert. Eine wahr-
scheinlich dem Pilum nachgebildete große
Wurflanze mit Widerhaken tritt neu auf,

Helm und Ringbrünne scheinen häufiger

von den Führern getragen zu werden.
Ein kurzes breites Schwert mit langem

Griff weist auf das Vorbild des römischen

Gladius.

§ 14. Die übrigen Waffen zeigen durch-

aus den altgermanischen Charakter. Die

gebräuchlichste Waffe ist der lange Speer,

daneben das zweischneidige Langschwert

und das kürzere, einschneidige Schwert,

beides Hiebwaffen. Sie werden, wie die

Abnutzungsspuren zeigen, gewöhnlich an

der rechten Seite an einem Ledergehänge

getragen. Ferner verwendet man den

Bogen und seltener die Axt. Zum Schutze

dient der leichte, mit einem eisernen

Buckel versehene hölzerne Rundschild.

§ 15. Aus den übrigen Provinzen Groß-

Germaniens sind im 4./5- Jh. die Waffen -

funde äußerst spärlich. Soweit wir bis

jetzt sehen, dürfte aber die Bewaffnung

überall sich nicht wesentlich von der nord-

germanischen unterschieden haben. Erst

seit der 2. Hälfte des 5. Jhs. sind wir über

die südgermanische Bewaffnung

durch reichlichere Funde und literarische

Quellen besser unterrichtet. Die Haupt-

waffen sind noch immer die zum Wurf und
Stoß gebrauchte Lanze und der Holzschild.

Daneben führt der gemeine Krieger häufig

den Sax oder Scramasax. Das lange

Hiebschwert, die Spatha, wird erst im
Laufe der merowingischen Zeit allgemeiner.

Dazu kommt Bogen, Keule und Schleuder.

§ 16. Merkliche Unterschiede in der Aus-

rüstung der einzelnen germ. Stämme sind

nicht bemerkbar. Wo sie sich zeigten,

sind sie offenbar schnell ausgeglichen

worden. Der wohl ursprünglich sächsisch -

friesische Scramasax ist in merowingischer

Zeit bei den Germanen von England bis

Italien in Gebrauch. Die nationale Waffe

der Franken, das Wurfbeil, wird auch

von Angelsachsen, Burgunden, Alemannen
und Langobarden geführt. Ein etwas be-

schränkteres Ausbreitungsgebiet hat nur

der fränkische Ango (s. d.).

§ 17. Diese Gleichartigkeit des Waffen

-

inventars nimmt nicht wunder bei der

Gleichförmigkeit des germanischen Formen

-

Schatzes auch bei Gegenständen des

Schmuckes und Hausrates in dieser Zeit,

in denen sonst Besonderheiten der lokalen

und stammlichen Entwicklung viel deut-

licher zum Ausdruck kommen.

§ 18. Die nationale Abneigung gegen
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Helm und Panzer wird erst am Ende der

Merowingerzeit allmählich überwunden.

Noch in der Mitte des 6. Jhs. erweckt die

primitive Schutzrüstung der Germanen die

Verwunderung der griechischen Schrift-

steller. Erst seit dieser Zeit wird der Helm
und der Panzer häufiger, zunächst wohl als

Ausrüstungsstücke der Führer. Der dieser

Epoche eigene, durch die hereingeströmten

Reichtümer geförderte Hang zum Prunk

erscheint auch in der reichen Ausstattung

der Waffen, insbesondere des Schwertes und

des Schildbuckels.

§ 19. Im N r d e n besteht die Aus-

rüstung des Kriegers vom 5.—8. Jh. in

Schwert (ein- oder zweischneidig), Speer,

Streitaxt und Schild. Der Bogen scheint

als Kriegswaffe selten geführt zu sein.

Aus schwedischen Gräbern aus der Zeit um
600 sind eine Anzahl von Helmen bekannt.

Panzer dagegen scheinen noch nicht auf-

genommen zu sein. Auch hier sind die

Waffen durch prunkvolle Verzierung mit

Edelmetall und Steinen ausgezeichnet. Seit

dem Ende des 8. Jhs., mit dem Beginn

der Wikingerzeit, zeigt sich eine starkeAb-

hängigkeit in einzelnen Waffenformen von
dem fränkisch-karolingischen Kulturkreis.

§ 20. Hier tritt allmählich eine durch-

greifende Umwandlung in der Bewaffnung
auf, die hinüber ührt zu der schweren

Rüstung der romanischen Zeit. Die Lanze
verliert ihre beherrschende Stellung, neben
sie tritt als allgemeines Waffenstück das

Schwert. Die Lanze mit ihrem schweren

Eisen wird zumeist im Nahkampfe ge-

braucht, das Schwert, das zu immer
größeren Dimensionen auswächst, gibt den

Ausschlag. Das Beil und die volkstüm-

liche Keule treten zurück. Dagegen
scheint durch die Anordnungen Karls des

Großen der Bogen zur allgemeinen Kriegs

-

waffe geworden zu sein. Seit dem Ende
des Jahrtausends kommt die von den Rö-
mern im N. eingeführte Armbrust (s. d.)

stärker in Gebrauch. Die Ausstattung der

Waffen, bes. von Schwert und Lanze, ist

einfacher geworden.

§ 21. Das Hauptfabrikationszentrum
sind die fränkischen Fabriken am Rhein,

die weithin über die Grenzen nach Osten
und Norden vorzügliche Waffen liefern,

sodaß Karl d. Gr. Ausfuhrverbote erlassen

muß. Mit der Änderung der Taktik und
der Vervollkommnung der An griffswaffen

scheint auch die eiserne Schutzbewaffnung,

Helm, Panzer, Arm- und Beinschienen, all-

gemeiner zu werden. Der hölzerne Schild

mit eisernem Buckel dagegen hält sich. Die

Bewaffnung der Wikinger und der Angel-

sachsen dieser Zeit ist von der fränkischen

kaum verschieden. Nur daß die Streitaxt

bei den Nordgermanen allgemein in Ge-

brauch geblieben ist. Der Schwerpunkt
waffentechnischer Fortschritte liegt im
fränkischen Westeuropa und von hier sind

auch die weiteren Entwicklungen ausge-

gangen.

S. Müller Nord. Altertamsk. 1897/98.

D e r s. Ordning af Danmarks Oldsager 1888 bis

1895. Montelius Kulturgesch. Schwedens

1906. D e r s. Antiquites suedoises 1873—1875.

Rygh Norske Oldsager 1885. M e s t o r f

Vorgeschieht!. Altertümer aus Schleswig-Holstein

1885. Beltz Vorgeschichtl. Altertümer v.

Mecklenburg-Schwerin 191 o. Müllenhoff
DA. IV. Lindenschmit Handb. d. deut-

schen Altertumsk. 1889. J- H a m p e 1 Alter-

tümer d. frühen MA.s in Ungarn 1905. Keller
The Anglo-Saxon iveapon names 1906. G e s s 1 e r

Die Trutzwaffen d Karolingerzeit, Baseler

Dissert. 1908. Max Ebert.

Bewcastle, Kreuz von. § 1. Bewcastle

ist eine kleine Ortschaft inmitten der Hei-

den Cumberlands, einige Meilen von der

schottischen Grenze. Sie liegt jetzt einsam,

von Wiesen umgeben; einstmals aber war

sie eine römische Station, und eine römische

Straße führte vorbei. Dort steht auf dem
Kirchhof, in einen großen Sockelstein ein-

gelassen, ein viereckiger, leise verjüngter

Pfeiler, 4,30 m hoch und an jeder Seite

unten etwa 50 cm, oben 33 cm breit. Oben
ist der Pfeiler abgebrochen, und das eigent-

liche Kreuz ist verloren gegangen. Das

ganze Denkmal ist mit teils figürlichen,

teils ornamentalen Skulpturen geschmückt,

deren Motive sich großenteils auf dem
Schwesterkreuz zu Ruthwell, Dumfries-

shire in Schottland, ca. 25 engl. Meilen

entfernt, wiederholen. Beide Monumente
sind aus heimischem Stein gemeißelt, und

zwar von heimischen Künstlern, wie wir

gleich sehen werden. Wie man nach der

Abbildung leicht konstatieren kann, ist die

Arbeit überall ausgezeichnet gut. Die Fi-

guren sind schlank, ausdrucksvoll, graziös,
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das Laubwerk von eigenartigem Reiz, kühn
erfunden und sehr fein ausgearbeitet, das

Geflecht organisch gebildet, mit einer ge-

treuen Nachbildung des Auf- und Ab-
gehens wirklich geflochtener Stäbe. Wie
auf dem Ruthwellkreuz, finden sich auch
hier Inschriften, dort teils in lateinischer,

teils in Runenschrift, hier nur in Runen-
schrift. Die Runen in Bewcastle, alle

horizontal geschnitten und noch heute etwa
zur Hälfte lesbar, finden sich an drei Seiten

des Pfeilers, sie fehlen an der Ostseite (s. die

Abb. Tafel 17).

§ 2. Beginnen wir mit der Beschreibung

auf der Westseite oben. Hier steht ein bär-

tiger Johannes der Täufer mit dem Agnus
Dei auf dem linken Arm. In der Mitte,

durch eine Inschrift über dem Haupt
+ GESSUS KRISTTUS (t XMIIfH
ARlIttni) bezeichnet, findet sich eine

sehr schöne Christusfigur, über I m hoch,

den rechten Arm in der Gebärde des

Segnens erhoben, während die linke Hand
eine Rolle hält. Die Füße sind auf Schweins-

köpfe gestellt. Unter dem ganz ähn-
lichen Christus am Ruthwellkreuz sind die

Schweinsköpfe noch deutlicher erkennbar,

und es ist interessant zu bemerken, daß
diese Darstellung dort mit der Figur des

heiligen Antonius von Ägypten in Ver-
bindung zu bringen ist, bei dem das Schwein
wohl ursprünglich den Teufel bezeichnen
sollte. Dieser Christus von Bewcastle -

Ruthwell mit dem kleinen Kopf und der

ruhigen Haltung ist wirklich gut gelungen.

Zwischen dem Christus und der unteren
Figur kommen neun Zeilen Runen, die

weiter unten zu besprechen sind. In der
Figur unten, die einen Mann mit seinem
Falken am Handgelenk darstellt, hat man
den König selbst, von dem das Denkmal
herrühren soll, zu sehen geglaubt; aber für

eine solche Erklärung fehlt es an Bei-

spielen. Sie stellt vielmehr Johannes den
Evangelisten dar, der mit dem Täufer zu-

sammen auf dem Ruthwellkreuz erscheint;

aber der Künstler, in dem wir einen Ein-

gebornen erblicken müssen, hat die Motive
sehr frisch und realistisch behandelt, indem
er den Heiligen mit seinem symbolischen
Adler ganz wie einen anglischen Großen,
der seinen Lieblings -Jagdfalken liebkost,

darzustellen gewagt hat.

§ 3. Die andern Motive an den übrigen

Seiten verstehen sich von selbst; nur ist

zu bemerken, daß die Runeninschriften auf

den horizontalen Feldern zwischen den
Figuren Platz finden.

§ 4. Für die Zeitbestimmung außer-

ordentlich wichtig sind die Runen auf der

Nordseite unten, wo der Stein von der

Kirchenmauer gegen Verwitterung ge-

schützt ist. Hier liest man heute noch

so gut, wie man seit 200 Jahren gelesen

hat (s. Vietor, Die Northumbr. Runen-
steine, S. 16), den Namen CYNIBURYG
(/^Q^IBORfiM). Die übrigen Zeilen auf

der Nord-, wie auf der Südseite sind durch

Verwitterung stark beschädigt. Es fehlt

hier der Raum, eine Deutung derselben zu

versuchen. Nur muß bemerkt werden, daß

die Buchstaben MYRCNA, die Sievers

(PGrundr.2 I 256) Bedenken erregt haben,

auf dem Denkmal nicht zu finden sind.

Wenden wir uns jetzt zu der großen In-

schrift auf der Westseite. Von ihren neun

Zeilen sind mindestens die obersten sechs

bis auf einige Buchstaben ziemlich deutlich.

Es wird in ihnen gesagt, daß dieses Sieges -

mal THISSIGBEACN [MIlIXB^PJkt]
errichteten SETTON (iMttl*) drei

Personen, deren Namen echt angelsäch-

sisch klingen: Hwaetred, Wothgar, Olwf-

wolthu. Unten, am Ende der fünften und
am Anfang der sechsten Zeile, steht ziem-

lich deutlich der Name ALCFRITHU
^hkFfclfl). König Alcfrith von North

-

umbrien war mit der Tochter Pendas von
Mercien Cuniburga verheiratet, und es

unterliegt keinem Zweifel, daß wir es hier

mit diesen königlichen Personen zu tun

haben. Der König starb um das Jahr 670.

§ 5. Freilich kann es Bedenken erregen,

wenn man ein so großes und fein gearbeite-

tes Monument in diese frühe Epoche der

angelsächsischen Kultur legen will; aber es

muß hervorgehoben werden, daß eben

dieses Jahrhundert 650—750 die Blütezeit

der northumbrischen Kultur bezeichnet.

Literarisch ist dies das Zeitalter Caedmons,

Bedas, Cynewulfs; um das Jahr 700 hat

in dem northumbrischen Inselkloster Lin-

disfarne die Schreib- und Zierkunst in dem
berühmten Cuthbert-Evangeliar (British

Museum, Cotton, Nero, D. IV) ihren Höhe-
punkt erreicht. Es ist nicht zu verwundern,
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wenn eine solche Zeit auch Steindenkmalc

von der Art Bewcastles und Ruthwells

hervorrief. Später, im 9. und 10. Jahrh.,

ist die blühende northumbrische Kultur

durch die nordischen Seeräuber ganz ver-

nichtet worden, und es würde kulturge-

schichtlich ein Unding sein, ein großartig

angelegtes und fein ausgeführtes Kunst-

werk im Norden Englands in dieser Epoche

zu suchen. Seinem Stil nach sieht das

Denkmal sicher vorkarolingisch aus; denn

es fehlt gänzlich darin jede Spur von dem
charakteristischen Akanthuslaubwerk der

karolingischen und romanischen Plastik.

Frühchristlich sind auf beiden Kreuzen alle

Figurenmotive. Das Laubwerk mit Vögeln

usw. ist nicht nur frühchristlich, sondern

auch antik; das Schachbrettmuster, später

bei den normannischen Künstlern so be-

liebt, ist ziemlich alt und erscheint in der

ägyptischen und römisch -christlichen Kunst
ebensowohl als bei den Iren. Flechtwerk,

zum Teil ganz ähnlicher Art, findet man
auch in dem Cuthbert-Evangeliar von
ca. 700 n. Chr.

§ 6. Fragen wir zum Schluß nach der

Herkunft und den verwandtschaftlichen

Beziehungen des Werkes, so sehen wir ein

Denkmal angelsächsischer Kunst vor uns,

das festländische Motive mit frischer Emp-
findung behandelt hat. Man hat die Arbeit

mit der Nachricht bei Eddius, wonach fest-

ländische Künstler durch Wilfrid nach
England berufen wurden, in Verbindung
zu bringen versucht; aber es findet sich

wenig, was italienisch oder gallisch aus-

sieht; vielmehr möchte man im Figuren

-

und Rankenwerk an den Einfluß orienta-

lischer Beispiele (in Elfenbein usw.) den-

ken, der leicht mit Theodor von Tarsus in

das England dieser Zeit eindringen konnte.

Jedenfalls steht das Denkmal da als eins

der herrlichsten Meisterwerke in Stein der

altchristlichen Kunst.
W. V i e t o r Die Northumbrischen Runen-

steine. Marburg 1895. S. 13—16. Hier weitere Lit.

G. Baldwin Brown.

Beweis. Süden. § 1. Der formale
Charakter des Beweisver-
fahrens. Wie überhaupt der alt-

german. Prozeß, so steht auch das alt-

german. Beweisrecht unter der Herrschaft
des Verhandlungsprinzips, und damit ist

zugleich der streng formalistische Charakter,

des Beweisverfahrens bedingt. Der Zweck
des Beweisverfahrens besteht nicht etwa
darin, dem Gericht die Mittel zu liefern,

um sich von der materiellen Wahrheit
einer Tatsache oder einer Behauptung
überzeugen zu können; vielmehr sollen

dem Gegner gewisse Formalakte vor-

geführt werden, aus denen sich für ihn

wie für jedermann die Nötigung ergibt,

den Beweis als gelungen anzuerkennen.

Der Beweis wird nicht dem Gericht,

sondern der Partei erbracht. An Stelle

der freien richterlichen Beweiswürdigung

steht der typische Formalismus: das all-

gemeine Rechtsbewußtsein mißt bestimm-

ten formalen Handlungen und Erklärungen

ein für allemal Glauben bei, und welche

Partei diese Erklärungen und Handlungen
zu liefern vermag, hat damit den vom
Recht verlangten Beweis geführt. Hier

ist mithin für eine richterliche Prüfung

kein Raum; ob die Beweisführung das

gewollte Ergebnis gehabt hat, ist ohne
weiteres ersichtlich. Nicht also eine

materielle, sondern lediglich eine formelle

Wahrheit wird festgestellt; aber weil man
von der äußern Form auf den Inhalt

zurückschließt, fühlt sich damit der Rechts-

sinn befriedigt. Daher kann auch der

formal gelungene Beweis nicht materiell

durch einen Gegenbeweis entkräftet, son-

dern ihm gegenüber nur behauptet und
unter Beweis gestellt werden, daß die

Form nicht erfüllt, also kein Beweis

geführt worden sei.

§ 2. Beweismittel. Die im
germanischen Prozeßrecht anerkannten

formalen Beweismittel (lex, lag) waren
der E i d und das Gottesurteil,
von denen jener als Parteieid oder als

Zeugeneid, dieses als einseitiges oder als

zweiseitiges verwendet wurde (s. Eid,

Zeugen, Gottesurteil, Zweikampf). Erst

als in der fränkischen Zeit das strenge

Formalprinzip gemildert und im Beweis-

recht größere Garantien mater* eller Wahr-
heit erstrebt wurden, wurden nicht nur

jene alten Beweismittel nach bestimmten

Richtungen hin verbessert, sondern auch

neue eingeführt; von diesen neuen Beweis-

mitteln blieben das Gerichtszeug-
n i s und der Inquisi tionsbe-
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weis dem königsgerichtlichen Verfahren

vorbehalten, während der Urkunden-
beweis auch in das der Volksgerichte

Aufnahme fand (s. Verfahren im Königs-

gericht, Jury, Urkundenbewies). Unter

den Beweismitteln galten die einen für

leichter, die andern für schwerer. Der

leichteste Beweis war der Zeugenbeweis,

schwerer der Eidhelferbeweis, am schwersten

der Beweis durch Gottesurteil und unter

diesem das schwerste der Zweikampf.

Welches Beweismittel gewählt wurde, dh.

also die Schwere des Beweises, hing von
verschiedenen Umständen ab, insbesondere

kam es darauf an, wie die Klage unter-

stützt wurde: die Beweise des Beklagten

mußten formell die des Klägers überbieten,

falls eine Abweisung der Klage gelingen

sollte.

§ 3. B e w e i s r 1 1 e. Welche der

Parteien zum Beweise zuzulassen sei, be-

stimmte das Urteil, sei es, daß es als

einzüngiges Beweisurteil, sei es, daß es als

zweizüngiges Urteil erging (s. Urteil).

Dabei war es von jeher ein Hauptgrund-
satz des germanischen Prozeßrechts, der

zB. im langobardischen u. angelsächsischen

Recht ausdrücklich ausgesprochen wurde,

daß, wenn die Parteien sich gleich stark

gegenüberstanden, dh. wenn entweder der

schlichten, nakten Klagebehauptung die

volle Klageverneinung des Beklagten ent-

gegengesetzt wurde, oder wenn Kläger

und Beklagter ihre Behauptungen durch

einen gleich starken Beweis stützten, dann
der Beklagte der Nähere zum Beweise

war. Und dies galt nach germanischem
Recht als ein Vorzug: der Beklagte

hatte im Rechtsstreit die günstigere

Stellung, weil er zuerst beweisen durfte

(während umgekehrt nach römischem
Prozeßrecht der Kläger beweisen mußte,
dies aber als Last galt und also auch
hier die Stellung des Beklagten die

günstigere war, aber aus dem entgegen-

gesetzten Grunde, nämlich weil er nicht

zu beweisen brauchte). Der Beweisvorzug

des Beklagten empfahl sich wahrscheinlich

ua. auch deshalb, weil in der Regel bei

ihm die bessere Wissenschaft der beweis-

bedürftigen Tatsache vorausgesetzt werden
konnte (Brunner). Somit konnte also

der Beklagte in den angeführten Fällen

durch seinen Reinigungseid (Lcugnungs-

Unschuldseid) den Klagevorwurf zurück-

weisen und damit den Rechtsstreit zum
Ende bringen. Dagegen ging der Beklagte

seines Beweisvorzugs verlustig, wenn er

sich gegenüber der unter Anbietung von
Zeugen vorgebrachten Klage auf die

schlichte Negation beschränkte, oder wenn
er zwar Zeugen und Eidhelfer anbot,

der Kläger aber eine größere Zahl von
Zeugen oder Eidhelfern vorzuführen in

der Lage war, wenn er also den Voreid

des Klägers zu überschwören vermochte.

Besondere Regeln galten für das Verfahren

bei handhafter Tat (s. d.) und bei den

ordalbedürftigen Klagen (s. Gottesurteil).

Auch sonst bestanden gewisse Ausnahmen,
die aber sämtlich in den einzelnen Rechten
typisch gestaltet waren, so daß auch hier

die Verteilung der Beweisrolle von ein für

allemal feststehenden Grundsätzen abhing,

die das Gericht in seinem Beweisurteil

ohne Spielraum für freies Ermessen an-

zuwenden hatte. Zur Erfüllung des

Beweisurteils, also zur Führung des Be-

weises konnte das Gericht die Parteien

ebensowenig zwingen wie zur Erfüllung

des auf eine Leistung gehenden Endurteils.

Vielmehr mußte auch hier der Vertragsweg

beschritten werden: die Parteien schließen

vor Gericht den Beweisvertrag (s. das

unter Urteil über den Urteilserfüllungs-

vertrag Bemerkte), in dem sie sich ver-

pflichten, den angebotenen und vom Ge-

richt zuerkannten Beweis spätestens binnen

der volksrechtlich normierten Frist zu

führen und entgegenzunehmen. Die Be-

weisverhandlung kann, aber muß nicht

in einer Gerichtssitzung vorgenommen
werden.

Brunn er DRG. I», 256 f. 2, 331. 369 ff.

Schröder DRG 5
. 87 373. v. A m i r a

Recht 2 164. 167 f. Konrad Maurer Das
Beweisverfahren nach deutschen Rechten, Kritische

Überschau 5, 1857, 180. 332. Brunn er Die

Entstehung der Schwurgerichte Berlin 1872, 47 ff.

R. Hübner.

B. Norden. § 4. Auch im Norden

ist Beweis (vitni, vita, vitsorS) das Vor-

bringen von Tatsachen, die nach dem
geltenden Recht genügen, um dem Gegner

gegenüber die Wahrheit der Behauptung
als erbracht anzusehen; auch hier ist der
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Beweis nicht ein materieller, es kommt nicht

darauf an, mit allen Mitteln die wirkliche

Wahrheit zu erforschen (aschw. sannind

lela), sondern ein formeller, es kommt
darauf an, dem Gesetze gemäß (at Iggum)

dem Gegner den Beweis nicht schuldig

zu bleiben. Der Beweis wird nicht vom
Gericht aufgenommen, sondern von der

Partei dem Gegner geliefert. Dieser Grund-

satz galt gleichmäßig für Zivil- wie für

Strafsachen, doch milderte er sich be-

greiflicherweise für solche Strafsachen,

an denen das öffentliche Interesse stark

beteiligt war, schon früh nach der Rich-

tung der materiellen Wahrheit. Ins-

besondere wurde hier Indizien eine große

Bedeutung beigemessen, sei es, daß aus

ihnen eine Überführung der Angeklagten

entnommen wurde, oder daß sie die

Reinigung erschwerten.

§ 5. Die Beweismittel (isl.

gqgn) sind deshalb ursprünglich grund-

sätzlich einseitige, dh. von der Partei zu

ihren Gunsten vorgebrachte. Dies galt

nicht bloß vom Parteieid mit Eideshelfern,

sondern auch vom gezogenen Zeugnis.

Die Partei, welche diese Beweismittel

vorbrachte, lief nur Gefahr, daß Eides-

helfer und Zeugen die Mitwirkung weigerten

und daß damit die Partei beweisfällig

wurde. Dagegen war es ausgeschlossen,

daß gezogene Zeugen oder Eideshelfer

zugunsten des Gegners auftraten, weil sie

nicht dessen Beweismittel bildeten. Erst

beim Erfahrungszeugnis machen sich Spuren
einer andern Auffassung geltend und erst

die Jury wird zweiseitiges Beweismittel

(sie ,, fällt" oder ,,wehrt" berr af oder

berr ä). Auch das Gottesurteil war dem
Norden ursprünglich einseitiges Beweis-

mittel (regelmäßig Ersatz des Reinigungs-

eides). — S. Eideshelfer, Zeugen, Jury,

Gottesurteil, Zweikampf.
Dieser formale Charakter der Beweis-

mittel schloß eine Abstufung der Güte der

Beweismittel nicht aus. Nur geschah sie

nicht nach freier Beweiswürdigung, sondern
nach gesetzlicher Skala. S. unten § 7.

§ 6. Bei dieser Natur der Beweismittel

begreift es sich, daß der Beweis ein
Recht, nicht eine Last war, daß dem-
gemäß in aschwed. Quellen vitsorfr und
vita auch Beweisrecht und damit Vorzug

im Recht überhaupt, 'Recht sich zu

behaupten' bedeutet. Es gilt für den
Norden das unter § 3 Bemerkte ent-

sprechend.

§ 7. Hinsichtlich des Verhält-
nisses der Beweismittel zu- I

einander gehen die west- und ost-

nordischen Quellen, wie es scheint, aus-

einander.

a) Nach westnord. Recht galt

das Zeugnis zweier einwandfreier Zeugen

als höher wie Parteieid mit oder ohne
Eideshelfer. Doch wurde gegen das

Zeugnis zumal von Erfahrungszeugen

Gegenzeugnis (andvitni) zugelassen. Nur
das Gottesurteil und später das Gerichts-

zeugnis waren unüberbietbar. Die isländ.

Jury war niedrigeres Beweismittel gegen-

über den Zeugen. Der Grundge-
danke des awestnord. Rechts
ist, daß Kläger durchdrang,
wenn er seinen Anspruch
notorisch machte (daher vitaje —
'liquider Geldanspruch'). Als notorisch

galt der Anspruch ursprünglich, wenn er

durch zweier Zeugen Aussage bewiesen

wurde. Solange dies nicht geschah, konnte

ihn der Beklagte eidlich ableugnen (dula,

synia) und zwar je nach der Sachlage

durch Eineid oder Eid mit Eideshelfern.

Auf Island, wo die Jury aufkommt, hat

Kläger, wenn ihm Zeugen fehlen, den

Spruch (kvifrr) der Jury zu erbringen.

b) Ostnord. Recht. Für Däne-
mark ist zweifelhaft, ob der Zeugeneid

ursprünglich höher stand als der Parteieid

rn.it Eideshelfern oder ob letzterer das

ordentliche Beweismittel (lögh) gebildet

hat, gegen welches Zeugen nur bei Er-

greifen auf frischer Tat aufkamen und
wrelches nur das Gerichtszeugnis allgemein

überwand. Im Vitherlags- und Gilderecht

ist jedenfalls das erstere Prinzip maß-
gebend gewesen und im Laufe der Zeit

ist der Vorzug der Zeugen vor den Eides-

helfern zumal durch kirchlichen Einfluß

allgemein durchgedrungen. Die Jury
aber ward zum höheren Beweismittel,

das Zeugnis nie Eideshilfe überwand.

Auch für Schweden bestehen

gleiche Zweifel, die Quellen unterscheiden

vitnismäl, dulsmäl und noemdannäl. Doch
zeigen wenigstens die Svearechte den
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Vorrang der Zeugen vor den Eideshclfern

bereits ausgebildet (Uplandsl. f>ingm. 9 pr.).

Kompliziert werden in den ostnord.

Rechten die Verhältnisse dadurch, daß
Zeugen und Eideshelfer vermengt auf-

treten, sowohl auf Seiten des Klägers wie

des Beklagten.

In zahlreichen Einzelfällen treten übri-

gens bei Indizien Verschiebungen des

Beweises oder Änderung der Beweismittel

ein.

§ 8. Über die Beweisverhand-
lung s. bei Gerichtsverhand-
lung.

Maurer in krit. Überschau V 332 ff. ; Vorl. 1 2,

S. 243 ff. V S. 5c6ff. Brandt Forel. II 223«.

281 ff. A u b e r t Bevissystemets Udvikling i den

norske Criminalproces 1 864. F i n s e n Index

zur Grdgäs s. v. 'Kvidr'. Kolderup-Ro-
senvinge, Om Edens Anvendelse til Bevis

(Nyt jur. Ark. 14, 21, 22). Sylow Den
materielle Bevisteories Udviklingsh. i dansk Ret

1878. Pappenheim Alldän. Schutzgilden

303 ff. S e c h e r Om Vitterlighed-og Vidnebevis

i den celdre danske Proces 1885. Matzen Om
bevisreglerne i den celdste danske Proces 1893

(Kiebenhavns Universit. festskr. 1893). Nord-
ström II 750 ff. Estlander Gründen för

bevitsvitsordet i landskaplagarnes siraffprocess

vid förfarandet med cd eller viitnen 1908.

K. Lehmann.

Biber. § 1. Der B. (Castor fiber L.)

kam früher in fast ganz Europa vor und
war auch den Indogermanen schon in

ihrer Urheimat bekannt; sein idg. Name
*bhebhrus, *bhibhrus ist den asiatischen

mit den europäischen Sprachen gemein:

aind. babhrüs '(rot)braun', subst. masc.

'Ichneumon'; awest. bawra- m. 'Biber';

urslaw. bebrü, bobrü, bibrü 'Biber', russ.

bobrü, boberü, bulg. beber, altserb.-kroat.

bobr, slov. böbdr, bebdr, czech. bobr, poln.

böbr usw.; lit. bebrus, bebrus, lett. bebrs,

preuß. bebrus ; lat. fiber (spätlat. beber, die

Grundlage der roman. Namen it. bevero,

frz. bievre, ist aus dem Kelt. oder Germ,

entlehnt); gall. bibr- in Ortsnamen wie

Bibrax, Bibracte, körn, befer; germ. *bedruz,

*beburuz m. : ahd. bibar, mhd. nhd. biber,

mnd. nnd. mndl. nndl. bever, ags. befer.

nie. bguer, ne. beaver, anord. björr aus

*beburuz (dän. bcever, schwed. bäfver sind

nd. Lehnwörter); alle mit der Bedeutung
'Biber'. — Idg. *bhebhrus. *bhibhrus ist eine

Reduplikationsbildung zu der in lit. beras,

lett. bers 'braun', nhd. Bär, ags. ahd.

brün, nhd. braun enthaltenen Wz. idg.

bher-, bheru- 'braun'. Der Name be-

deutet also wie Bär (s. d.) 'der Braune'.

In Griechenland fehlt der B. und mit

ihm sein alter Name, ein Beweis, daß
Griechenland für die Heimat der Indo-

germanen nicht in Betracht kommt (vgl.

'Birke'). Der Ursprung des zuerst bei

Herodot auftretenden griech. Namens
xaoteup für den B. ist ungewiß (s. Schrader

Reallex.).

§ 2 Für das häufige Vorkommen des

B. in den germ. Ländern im MA. sprechen

zahlreiche alte Ortsnamen, so in Eng-
land Beverley, in Deutschland Beverstedt,

Beverungen, Bebra, Biberach ua.

§3. Das Bibergeil (gr. xacr-opiov, lat.

castoreum), eine wachsähnliche Masse von
starkem Geruch und bitterm Geschmack,
die bei beiden Geschlechtern aus Drüsen
unten in der Bauchhöhle neben den Ge-
schlechtsteilen abgesondert wird, hieß ahd.

bibarizzi n. oder bibargeila, bibares geila,

ags. beferes herßpan, dh. 'Biberhoden',

weil man glaubte, daß die Hoden der Sitz

dieser Masse seien.

§ 4. Für die Jagd auf B. bediente man
sich im MA. besondrer Biberhunde
(ahd. bibarhunt), die ähnlich wie die

Dachshunde abgerichtet waren, den Biber

in seinen unterirdischen Höhlen aufzu-

suchen; vgl. Lex Baiuwar. Text 3, XIX 4:

„De eo cane, quem bibarhunt vocant, qui

sub terra venatur".

M. Well mann b. Pauly-Wissowa (1897).

Palander Ahd. Tiernamen 69 (1899).

Schrader Reallex. (1901). Jordan Alt-

engl. Säugetiernamen 83 (1903).

Johannes Hoops.

Bienenzucht. §1. B. ist möglicher-

weise älter als alle unsere andern Zuchten

wirtschaftlicher Haustiere. Dafür sind hier

aber nicht nur die Anfänge und die Bedin-

gungen der Zucht bis auf unser heutiges

naturwissenschaftliches Zeitalter verborgen

geblieben, es wurde vielmehr auch der

ganze Betrieb der B. trotz der großen wirt-

schaftlichen Wichtigkeit, die der Honig,

das Erzeugnis der Bienen, gerade für die

älteste Zeit hatte, durchaus mechanisch

gehandhabt, ohne daß auch nur entfernt
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irgend ein Verständnis dafür vorhanden

war, was denn nun eigentlich der Bienen-

züchter im Bienenschwarm hegte und
pflegte, und in welcher Weise er für das

Wohl seiner ihm doch so wichtigen Schütz-

linge sorgen könnte und müßte. Für die

Kenntnis, die wie gesagt erst seit einigen

Jahrzehnten vorhanden ist, trat hier aber

und hier ganz besonders und auch von

keiner Seite verkannt das Element reli-

giöser Scheu ein, das die Bienen bis auf

unsere heutigen Tage auch im germ. Volks-

leben überall umgibt. Die Biene ist das

einzige Tier, das unverwandelt aus dem
Paradiese kommt. (Leoprechting
Aus dem Lechvain. München 1855, S. 80.)

Den Bienen muß alle Unreinheit fernge-

halten werden, sie dürfen keinen Zank und
Streit hören, namentlich nicht ehelichen,

wie denn der Umgang mit den Tierchen bis

auf Maeterlinck immer etwas für sinnige

Gemüter Anziehendes gewesen ist. Weniger

beachtet ist, daß auch die B. sich deutlich

an den großen, wesentlich orientalischen

Gedankenkreis anschließt, der mit den An-
fängen der Pflugkultur verwachsen ist.

Man hielt die Bienen für heilige Tiere, weil

man sie für geschlechtslos hielt und weil

man sie für Dienerinnen der großen Göttin

hielt, die den Honig, die Grundlage eines

der ältesten Rauschgetränke der Mensch-

heit, zum Dienste der Gottheit und zur

Freude von Gott und Menschen herbei-

schafften, deshalb nannte man auch die

Priesterinnen umgekehrt Bienen, hebräisch

Deborah, griechisch Melitta, während sich

für das germ. Emma ein solcher Zusammen-
hang nicht mehr erweisen läßt.

§ 2. Besonders auffallend ist übrigens

die Bezeichnung des Weisels als Immen-
mutter bei den Angelsachsen; da sie

den natürlichen Verhältnissen entspricht,

wie wir jetzt wissen, beruht sie vielleicht

auf einer hier später verloren gegangenen
Kenntnis. (E. H. Meyer Badisches

Volksleben, Straßburg 1900, S. 415.)

§ 3. Im besondern hat im germ. Gebiet

der Met (s. d.) seine alte Bedeutung be-

halten; es ist aber wohl hier oder im kelti-

schen Gebiet, von dem wir so wenig wissen,

ein anderes wichtiges Element des Kults
zur B. hinzugekommen, das dem zweiten

Erzeugnis der Biene, dem Wachs, außer-

ordentliche Wichtigkeit gab. Die Wachs-
lichter haben ja dann im katholischen Kult
sehr schnell eine außerordentliche Bedeu-
tung gewonnen, und damit tritt natürlich

neben den Honigzins auch der Wachszins
als eine wichtige Abgabe an die geistlichen

und weltlichen Herren.

§ 4. Einen besonderen Umstand bei der

Bienenwirtschaft hat man bisher selt-

samerweise übersehen; es ist das eigen-

tümliche Verhältnis, in dem Mann und
Frau der Bienenwirtschaft gegenüber ste-

hen. Es hing mit der Auffassung der

„Reinheit" der Biene zusammen, wenn
nur der Mann, der Immenvater, sich

mit der Biene zu beschäftigen hatte.

(Sonst Vater u. drgl. unerhört: Albert

Hoef er in Pfeifers Germania I 108; 1856.)

Dagegen kam der wirtschaftliche Ertrag

der Biene, wenigstens der des Honigs,

wenn der Teil, der für geistliche und
weltliche Obrigkeit •— der König bedurfte

natürlich auch des Mets — abgezogen war,

direkt in die Küche, d. h. in das Wirt-

schaftsgebiet der Frau. Heute hat sich

das vielleicht vielfach verschoben, weil der

Imker meist in ziemlich großem Maßstabe

arbeitet, wenn er schon einmal damit an-

gefangen hat.

§ 5. Die Zucht fand in älteren germ.

Zeiten nicht bloß in den geflochtenen Stroh -

körben, die ja noch hier und dort heute vor-

handen sind, statt, es war vielmehr auch

die wilde Zucht in hohlen oder für die

Bienen ausgehöhlten Bäumen von Wichtig-

keit, die dann, wenn sie nicht einen be-

stimmten Herrn hatten, z. B. nach der Lex
Wisigothorum, dem Finder gehörten, der

sie durch sein Eigentumszeichen sich

sicherte. Ich glaube aber nicht, daß weil

die Zeidler im Reichswalde bei Nürnberg

ihre besonderen Rechtsgewohnheiten und
besondere Privilegien hatten (Schilter

Thesaurus antiquitat. Teutonicarum. III.

Wörterb. 17 — fol. S. 891/92), nun des-

halb gerade auf slavische Abstammung
geschlossen werden müßte, besser könnte

wohl, wie H e h n {Das Salz) das für die

Salzsieder in Halle wahrscheinlich gemacht

hat, an eine Restbevölkerung älterer
Zeiten gedacht werden.

Wir haben noch keine Belege dafür, daß

auch bei uns Bienenkörbe aus Rinde ge-
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bräuchlich gewesen sind, wie sie die außer-

ordentlich ausgedehnte und stellenweise

sehr wichtige Zucht der Neger verwendet.

Der Gebrauch von Rinde liegt aber für

die ältesten Verhältnisse so nahe, daß der-

gleichen doch mit einiger Sicherheit vor-

ausgesetzt werden muß.
Ed. Hahn.

Bier. § I. V. Hehn, der das heutige

Europa in ein Wein- und Ölland und in

ein Bier- und Butterland einteilen möchte,

hat die frühe und weite Verbreitung ge-

gorener Getränke, die aus Körnerfrüchten

gekocht, vergoren und mit allerlei Zutaten

gewürzt werden, bei den barbarischen und
halbbarbarischen Nachbarn der Griechen

und Römer mit reichster Gelehrsamkeit

nachgewiesen. Daß auch die Germanen ein

gegorenes Getränk besaßen, dessen Grund-

stoff verschiedene Getreidearten lie-

ferten, wird uns durch Tacitus ausdrück-

lich bezeugt Germ. 23: potui humor ex

hordeo aut frumento, in quandam similitu-

dinem vini corritptus. Wenn hier frumentum
(s. Müllenhoff z. St.) sicher Weizen be-

deutet, so tritt später neben der Gerste
mehr der Hafer hervor: die Freckenhorster

Heberolle (Westfalen) nennt Gersten- und
Hafermalz ebenso wie das bairische Gedicht

vom Himmelreich (ca. II 80) V. 270, und
Hildegard von Bingen (Causae et Curae

ed. Kaiser p. 114, 32) verordnet als Ersatz

für Wein cerevisiam de ordeo et de siligine.

Roggen und Spelz gelangen zu allen Zeiten

nur gelegentlich und aushilfsweise zur Ver-

wendung.

§ 2. Die Römer haben uns seit Plinius

eine Reihe von Ausdrücken für ähnliche
Getränke aus dem Osten und Westen
überliefert: camum aus Pannonien, caelia

{celea) aus Spanien, cervis[i)a aus Gallien
'

(die Belege jetzt vollständig im Thes. ling.
j

lat.). Davon sind caelia und cervisia durch
j

die Gelehrtensprache auch bei uns in Um-
|

lauf gekommen und werden vielfach unter- i

schiedlich gebraucht (so auf dem S. Galler

idealischen Grundriß, Heyne II 343) bis

gegen 1 200 herab, wo cervisia allein herrscht.

Dies setzt sich auch in den roman. Volks-

sprachen durch, soweit es nicht dem deut-
:

sehen Eindringling (§ 3) weichen muß; im
;

Catalonischen nimmt es die Bedeutung
I

'Hopfen' an (wie unten § II mnd. grüt

'Porst'). Dazu tritt dann das auch bereits

dem Plinius bekannte gall. bracis (Holder

Akelt. Sprachsch. s. v.), das im Mittellatein

(s. Du Cange) und in den romanischen

Sprachen eine reiche Sippe entwickelt, wo-

bei die Begriffe 'Malz' und 'Würze* und die

Handlungen des Mälzens und Brauens zu-

sammenfallen.

§ 3. Für die Germanen ist nun bemer-

kenswert, daß sie weder für 'Bier' und

'brauen' noch für 'Malz' und 'Würze' sich

je eines nachweislichen Fremdwortes be-

dient haben. Vielmehr sind umgekehrt von
ihnen die Hauptausdrücke zu den Romanen
(frz. biere, ital. birra) und zu den Balten und

Slawen gewandert (lit. alüs 'Bier', preuß.

alu 'Met'; abulg. olz), wohin auch unser

'Malz' gelangt ist (preuß. piwamaltan, poln.

mloto; weiter finn. mallas, mag. malata).

§ 4. Die Namen der künstlichen Getränke

unterliegen daheim und in der Fremde Be-

deutungsverschiebungen, gegenüber denen

die Etymologie da machtlos ist, wohin die

Geschichte nicht reicht (vgl. aus neuester

Zeit Liqueur, Sect, Bowle). Von den beiden

Hauptwörtern für Bier ist das eine, alu n.

(ags. ealu, ealod, anord. ql, as. alo-) nur

einmal flüchtig von W. Wackernagel durch

den Hinweis auf lat. oleum angefochten wor-

den; es wird durch die ags. Nebenform als

ein alter 2-Stamm erwiesen (Sievers Ags.

Gramm. § 281, 2) und ist jetzt allgemein

als germanisch anerkannt. Die Etymologie

von Müllenhoff und Heyne freilich, die es

beide mit got. alan, lat. alere zusammen-
bringen wollten, ist unbedingt abzulehnen:

eine Anschauung, die das Bier als das 'nahr-

hafte Getränk' bezeichnete, lag den Ger-

manen, die sich mit Dünnbier erfrischten,

mit schwerem Bier berauschten, absolut

fern; sie tritt erst auf der Höhe des MA.
zutage, etwa bei der hl. Hildegard, Causae

et Curae (ed. Kaiser) p. 150, 16: Cerevisia

autem carnes hominis incrassat et pulchrum

colorem faciei eins praestat propter fortitu-

dinem et bonum suecum frumenti. Wahr-
scheinlich trifft die Deutung das richtige,

die es mit lat. alumen (s. jetzt Walde EWb.
s. v.) zusammenbringt: dann wäre das Ge-

tränk nach den herben oder bittern Zusatz-

stoffen benannt. — Für beor n. (ahd. peor,

bior, ags. beor, afries. biar; anord. björr m.—
gotische Belege fehlen wie bei alu) hat
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E. Kuhn eine Ableitung aus dem Slawi-

schen vorgeschlagen (KZ. 35, 313), die wohl

ebenso allgemein abgelehnt wird, wie

Heynes Erklärung aus einem mlat. biber[e),

die er mit der Hopfenkultur gallischer

Klöster motivieren wollte. Kaum eine ent-

fernte Möglichkeit kann die Deutung be-

anspruchen, die Kluge PB.Beitr. 35, 569 f.

aufs neue vorträgt: sie will die Grundform

*beuro- an ein erschlossenes Wort für Gerste

anlehnen (s. unten § 6). Am wahrschein-

lichsten bleibt es doch, daß dies *beuro-

über *bherijo- zu fervere in Beziehung zu

setzen ist: dann gehört das Wort aufs engste

zusammen mit berme 'Hefe' und mit briuwen

(s. auch Walde EWb. s. v. defrutum). 'Bier'

wäre also ursprünglich der gegorene -und

'Ale' der herbe oder bittere Trank.

Über 'Malz' (ahd. malz, asächs. anord.

malt, ags. mealt) herrscht kein Zweifel: es ge-

hört zu der Wurzel, die unserm 'schmelzen',

germ. *[s)meltan, zugrunde liegt (Kluge

EWb. s. v.). — Etymologisch unklar bleibt

dagegen das Wort für den Zustand des ge-

kochten Malzes (mit oder ohne Zusatz), ahd.

wirz, mnd. wirt, wert] es ist frühzeitig, im
Ags. noch eher als bei uns, mit wyrt resp.

würze 'pigmentum, condimentum' zusam-
mengefallen und wird längst allgemein als

' Würze' verstanden.

§ 5. Nur das Englische hat beide Wörter,

ale und beer, bis heute bewahrt, im Nordi-

schen ist gl, im Deutschen bier allein übrig

geblieben. Schon der Helianddichter

scheint alo nicht mehr zu verstehn, wenn
er auf der Hochzeit zu Kana (V. 2009) den

'klaren Wein' mid oreun endi mid alofaton

herbeischaffen läßt, und noch weniger darf

die spätahd. Glosse alschaph 'galeola' (Ahd.

GH. III 644, 19) als Zeuge für ein Fort-

leben von alu gelten. Aus dem Nieder-

ländischen, wo das Wort selbst geschwun-
den ist, drang ein Kompositum godale ins

Nordfranzösische (Godefroy s. v. godale,

Du Cange s. v. celia), wo es u. a. als Kampf-
ruf der Bürger von Arras bezeugt ist.

§ 6. Die Versuche, den historischen

Unterschied zwischen alu und bior

festzulegen (da der etymologische unsicher

und auf jeden Fall von zweifelhaftem Wert
ist), haben bisher keinen Erfolg gehabt.

Müllenhoff und Heyne sahen, entsprechend

einem Jüngern englischen Gebrauch, in

jenem das ungehopfte, in diesem das ge-

hopfte Bier. Abgesehen von der wahr-
scheinlich späten Einführung und jeden-

falls geringen Bedeutung des Hopfens
gerade in England (s. § 11) sprechen da-
gegen entscheidend die altenglischen Glos-

sen, die, im einzelnen wenig zuverlässig, in

der Gesamtheit doch ein ganz klares Re-
sultat ergeben, etwa so wie es Aelfric

(Grammatik u. Glossar ed. Zupitza S. 315^

13 ff.) formuliert:

'ceruisa vel celea' — ealu

'ydromellum vel mulsum' — bior.

(Vgl. hierzu die Nachweise für celea, cer~

vis{i)a, mulsum, ydromellum im lat. Index
zu Wright-Wülker; außerdem Du Cange
s. vv.; M. Förster Herrigs Archiv 109^

324). Daraus ergibt sich mit Sicherheit,

daß nur für das ealu die Verwendung des

Getreidemalzes feststeht, während unter

beor gerade auch metartige, mit Süßstoff

vergorene Getränke verstanden werden.

Das spricht ebenso gegen die Heyne -Mül-
lenhoffsehe Auffassung von 'Bier' als 'ge-

hopft', wie gegen die Klugesche Etymo-
logie 'Gerstensaft'. Der gegorene Gersten-

saft (mit oder ohne Bitterstoff) ist eben in

erster Linie das ealu ! beor hingegen, und
nur dieses, wird von den Glossatoren viel-

fach mit medo und sogar mit ofetes wirt

vertauscht und dient zur Übersetzung von
ydromel{lum), das man in Deutschland so-

gar durch apheltranc wiedergibt (§ 10).

§ 7. Was die Ausdehnung des
Biergenusses in ältester Zeit an-

geht, so war sie, ehe der Wein allgemein

Eingang fand, einigermaßen beeinträchtigt

durch den Met und durch den Obst-
wein {lTd), die beide später zurücktreten

(s. die betr. Artikel). An der bedeutungs-

vollen Stelle Luc. I, 15 wird das ai'xspa des

Originals, sicera der Vulgata (Wyclif syder],

mit merkwürdiger Einhelligkeit von Ulfila

durch leipu, von dem Helianddichter durch.

lid wiedergegeben (V. 126), und ebenso von
dem Übersetzer des Tatian (2, 6) und von
Otfrid (I 4, 35): lid, während der ags.

Interlinearübersetzer des Lucas beor, die

Blickling-Homilien ealu setzen und Aelfric

(s. Cook Biblical quotations I I40f. II 156)*

nebeor ne ealu sagt oder einen noch breiteren

Ausdruck wählt. In Deutschland haben
die Prediger und Übersetzer später zwi-



BIER 281

sehen lütertranc, Her und saurtrank ge-

schwankt, bis Luther (dem die nengl. Bibel

hierin gefolgt ist) dafür eine neutrale Wen-
dung einführte {stark Getränk).

§ 8. Wenn wir auch beor als gemein -

germanisch angesetzt haben, weil es, sofern

wir von den unsichern fspn einiger Runen-
denkmäler absehen (vgl. Wimmer Aarberger

1867 S. 27), gleichzeitig mit alu seit dem
Beginn unserer literarischen Überlieferung,

gerade auch bei den Nordländern in der

Edda, aufzutreten scheint, so muß doch die

Wahrscheinlichkeit zugestanden werden,

daß es in vorliterarischer Zeit nach dem
Norden eingewandert ist. In der Saga-

Literatur tritt es nirgends so hervor wie in

gewissen eddischen Gedichten (s. Gerings

Glossar s. v.), und die berühmte Stelle der

Alvissmäl v. 34
Ol heiter meß monnom
en meß ösom björr

muß doch so gedeutet werden, daß björr das

stärkere, vornehmere und teurere Getränk

war, und kann so aufgefaßt werden, daß

es wie Wein importiert wurde. Ist es hier

ein gesellschaftliches und literarisches Mo-
dewort, so erscheint es später fast nur als

technischer Ausdruck für die importierten

Sorten (s. Fritzner s.v.). Eine einheimische

nordische Spezialität, die dem björ aus-

drücklich (als norst gl) gegenübergestellt

wird, war das mungät (s. Fritzner s. v.),

das nach den zugesetzten Bitterstoffen

auch als humlamungät und porsmungät

differenziert wird.

In angelsächsischen Rechtsquellen (zu-

frühst in den Satzungen Kg Ines 70, I, bei

Liebermann S. 119) begegnet uns wieder-

holt ein wälsches Bier [wilisc ealod)

neben ein oder zwei andern Sorten, als

deren Eigenschaften hlüttor und lide be-

zeichnet werden (Belege bei Bosworth-

Toller s. v. Wilisc). Später scheint von
den Niederlanden her auch das 'Grutbier

einzudringen (s. § 11).

§ 9. Auf deutschem Boden, wo es an zu-

verlässigen Belegen für alu ganz fehlt, für

beor aber das älteste Zeugnis in peorfaz-

'cadus' (sog. Hraban-Glossar vom Ausgang
d. 8. Jhs.) vorliegt, ergeben die literar.

Zeugnisse für die frühe Zeit gar nichts, die

Glossen sehr wenig, afterbier (vgl. ags.

ff/teraz/a-'sapa', Wright-Wülker I 129, 4)

Hoops, Reallexikon. I.

ist schon durch eine Urkunde von 890,

halpbier und dünnebier sind durch frühes

Auftreten als Beinamen von Personen be-

legt; später wird das Dünnbier (vielfach

eben Nachbier) vorzugsweise als kojent be-

zeichnet (s. Hildebrand im DWB. V 1574 f.).

Dem gegenüber scheint ein besonders

kräftiges Bier gemeint, wenn in einer

Schenkung an das Regensburger Stift

Obermünster (ca. a. 1000) ctres emine cere-

visiae quod dicitur stecchal' versprochen

werden (Quellen u. Erörterungen z. bayr.

u. dtschen Gesch. 1 1 59). — In den Urkunden
wird nicht selten ein Unterschied zwischen

cervisia mellita und cervisia non mellita ge-

macht, das letztere aber vom medo deutlich

geschieden: so zufrühst wohl in einem Di-

plom Ludwigs d. Deutschen für Corvey v. J.

853 (Wilmans, Kaiserurkdd. d. Prov.

Westfalen I Nr. 29, S. 119 ff.), das im
Transsumpt mehrfach wiederkehrt (MG.

Dipl. Otto I Nr. 153; Konrad II Nr. 10).

Auf diesen Unterschied weisen auch die

Beinamen (später Familiennamen) Süß-
bier [Soetbeer) und Sauerbier (Surbeer) zu-

rück, die schon früh auftreten.

Die große Mannigfaltigkeit der Biersorten,

welche auftauchen, nachdem aus der alten

häuslichen Bierbereitung, zuerst nicht ohne

Einwirkung der Klöster, aber doch vor

allem in den Städten sich ein blühendes

Braugewerbe entfaltet hatte, geht uns hier

nichts mehr an. Über diese Biernamen des

15. u. 16 Jhs. (unter denen immerhin

manche altern stecken mögen) gibt es eine

ganze Literatur, die schon im Anfang des

16. Jhs. einsetzt (s. Heyne S. 349 f.).

§ 10. Neben dem 'Bier' im engern Sinne

geht uns hier nur das grüz-bier, nd. gr ü t -

b e e r an, das freilich seine Bedeutung und

seinen Charakter vielfach gewechselt hat.

Ein Spottvers des 10. Jhs. (MSD. Nr.

XXVIII) beginnt : Liubene ersazta sina grüz

'L. braute sein (Hochzeits-)Bier'. Hier be-

gegnet grüz, das von Haus aus 'Korn' (vom
Sand wie vom Getreide), 'Graupe', im Ags.

auch 'feines Mehl' bedeutet, bereits in derBe -

deutung 'Getreidebier', und zwar, wie

andere Zeugnisse erweisen, vorzugsweise

'Weizenbier'. Es ist sehr wohl möglich, daß

die Scheidung von celia und cervisa auf dem
S. Galler Plan den Unterschied von Weizen

-

bier einerseits, Hafer- und Gerstenbier
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andrerseits im Auge hat: eine sekundäre

Ableitung grüzingariiim glaubt Heyne(S.345

N. 47) auch schon beim Monachus San-

gallensis (Notker Balbulus) aufgespürt zu

haben. — Um das Jahr 1100 gibt der

mittelrheinische Verfasser eines enzyklo-

pädischen Wörterbuchs, des 'Summarium
Heinrici', eine Übersicht über die Getränke

(Ahd. GH. III 155 f.): nach Erledigung von
'mulsum' — lutertranc, 'hydromellum' —
apheltranc, 'medus' — meto unterscheidet er

'ceruisa uel ceruisia — hier
'celia' — gr uzzin c

,
gr uz.

Der Ausgangspunkt dieser zweiten Bier-

sorte scheint Oberdeutschland zu sein: von
dort her stammen die Formen grusinc

(Mnd. Wb.) resp. gruysing (Kiliaen), die

neben grüt(beer), gruyt{beer) auf nd. resp.

nl. Boden heimisch geworden sind. Aber
die höchst interessante Wirtschafts- und
Rechtsgeschichte des 'Grutbiers', wie sie

AI. Schulte gezeichnet hat, spielt sich haupt-

sächlich im niederdeutschen Nordwesten
ab. Sie reicht urkundlich hinauf bis zu

dem Diplom Ottos III. v. J. 999 (MG.
Dipl. 0. III Nr. 312), welches der Kirche

von Utrecht u. a. verleiht: negotium gene-

rale fermentatae cervisiae quod vulgo gr ut
nuncupatur. Die eigentümliche Bedeutungs-
verschiebung des Wortes hängt mit der

Natur der Bitterstoffe zusammen, welche

für diese 'cerevisia fermentata' oder das

'fermentum', wie es anderwärts heißt,

verwendet wurden.

§ 1 1. Der Zusatz vonB itterstoffen
zum Bier ist uralt: in erster Linie dient

der Bitterstoff dazu, das Bier haltbar zu
machen, dann wird er als gesundheits-

fördernd erkannt, zuletzt als Gaumenreiz
empfunden. Die Zahl dieser, wohl durch-

weg vegetabilischen, bittern Ingredienzien

ist recht groß gewesen, bis der Hopfen alle

andern aus dem Felde schlug. Für das

11. Jh. bezeugt Hildegard u. a. die Ver-

wendung von Eschenblättern als Ersatz für

Hopfen (Migne, Patr. lat. 197, col. 1226).

Von den wildwachsenden Pflanzen haben
aber zwei eine besondere Bedeutung als

Handelsartikel, und speziell im Zusammen-
hang mit dem Grutbier, gewonnen: der

Gagel {Myrica gale) und der Sumpf-
p o r s t (Ledum palustre). Als grut, gruyt

bezeichnete man nun am Niederrhein und

in Westfalen und den Niederlanden durch

Jahrhunderte hindurch eine Bierwürze,

welche mit solchen Kräutern versetzt war,

dann aber auch einerseits das daraus her-

gestellte Bier, anderseits den Extrakt der

Kräuter, ja diese selbst, insbesondere den

Porst (s. Mnd. Wb. und Pritzel -Jessen

S. 206). Und diese ganze Entwicklung geht

von einem Worte aus, das ursprünglich

nichts anderes als 'Körnchen', im Alteng-

lischen aber 'feines Mehl' bezeichnet

!

Wenn anderseits in englischen Glossen des

15. Jhs. growt als Übersetzung von L

idro-

mellum, agromellum! auftaucht, so kann
diese gleiche Bedeutungsverschiebung

nicht gut spontan sein: sie ist unter der

Einwirkung des festländischen grut erfolgt.

Gegen den Ausgang des MA. wird die

Bedeutung aller dieserBitterstoffe durch den

Hopfen verdrängt, und diese letzte Ver-

schiebung vollzieht sich innerhalb Nord-

deutschlands: sie geht von den niedersäch-

sischen und wendischen Hansestädten aus.

Der Hopfen hatte damals schon in Deutsch-

land eine Kulturgeschichte von reichlich

sieben Jahrhunderten hinter sich. Sein

Anbau ist im Frankenreiche seit 768 be-

zeugt, und zwar sprechen die besondern

Hopfengärten {humularia) von vornherein

für eine industrielle (nicht nur offizineile)

Verwendung, wie denn auch der Zusammen-
hang mit der Biererzeugung schon durch

frühe Zeugnisse, direkt und indirekt, ge-

sichert ist (s. Hoops und Heyne). Nach
dem Norden sind diese Hopfengärten (s.

Hoops S. 649, Fritzner s. v. humlagardr)

spätestens im 13. Jh. gelangt, über den

ersten Anbau des Hopfens in England sind

wir nicht unterrichtet: er hat jedenfalls vor

dem 16. Jh. keine nennenswerte Bedeutung

gehabt. Die Hopfenkultur war nicht nur

von Boden und Klima der Landschaft ab-

hängig, sondern scheint auch durch eine

Folge ungünstiger Ernten und andere Um-
stände zeitweise an Stellen, wo sie blühte,

wieder in Abnahme gekommen zu sein. So

finden sich in den Traditionen des Hoch-

stifts Freising (ed. Bitterauf) siebenmal

humularia erwähnt, aber alle diese Belege

fallen in die Zeit zwischen 859—-895, wahr-

scheinlich drängen sie sich in einen noch

kürzeren Zeitraum zusammen. 'Sauerbier'

und 'Süßbier' dürften also im MA. zu
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allen Zeiten neben dem Bitterbier eine Rolle

gespielt haben.

§ 12. Neben dem Erzeugnis für den

täglichen Gebrauch, wie es in der Haus-
wirtschaft, auf den großen Gutshöfen und
in den Klöstern regelmäßig hergestellt

wurde, gab es zu allen Zeiten ein stärker

eingebrautes Bier für Familienfeste (wie

die gruz des Liubene § 10) und große

Gelage. In der ältesten Zeit sind auch die

sacralen Anlässe zu bedenken: Columban
traf in der Bodenseegegend die heid-

nischen Alemannen um eine mächtige

Kufe mit Bier versammelt, die sie zu Ehren
ihres GottesWodan leerten (Vita Columbani

c. 53). Das Bier in erster Linie, und nicht

der Met (wie die konventionelle Darstel-

lung der altgerm. Zeit es will) ist das Ge-

tränk bei festlichen Schmausereien. So
übersetzt schon eine ahd. Canonesglosse

des beginnenden 9. Jhs. das lat. 'convivi-

um' mit bior (Ahd. Gll. II 146, 20). Neben
qjipy n. heißt im Nordischen auch das ein-

fache gl 'Trinkgelage' (s. Fritzner s. v.), und
auch im Beowulf darf man für cet beore ohne

weiteres 'in convivio' sagen. Vgl. dazu

unser Erntebier, Gildebier, Kindelbier usw.

§ 13. Das Mälzen und Brauen war, wie

das Backen (oben S. 150), in der altgerm.

Hauswirtschaft allein SachederFrau:
im Eingang der anord. Halfssaga Cap. I läßt

Kg. Alrek seine beiden Gemahlinnen in der

olgerd um seine Gunst und ihren Verbleib

im Hause streiten. Obwohl in den Klöstern

und auf den großen Gutshöfen (vgl. Cap.

de villis 61) naturgemäß Männer damit be-

auftragt wurden, blieb das Bierbrauen bis

zum Ausgang des MA. vielfach ein weib-

liches Geschäft, Amt und Gewerbe. Caesa-

rius von Heisterbach Dial. mir. VIII 62 er-

zählt von einer braxatrix im Dienste der

Zwölfapostelkirche zu Köln. Für Frank-
furt a. M. rechnet Bücher (Frauenfrage im
MA.? S. 80) das Bierbrauen noch zu den
Gewerben, in welchen die Frauen über-

wiegen, auch in Lübeck ist ihre Konkurrenz
bezeugt, während sie anderwärts (so in

Lüneburg) zu fehlen scheinen. — In Eng-
land lebt die Erinnerung daran fort in den
Zunamen und spätem Familiennamen Brew-
ster und Maltster (Bardsley A Dict. of

engl, and welsh surnames, 1901, p. 132,

510).

§ 14. Die ideale Einrichtung eines früh-

mittelalterlichen ßrauhauses zeigen uns

die von Heyne S.. 343 wiedergegebenen

Ausschnitte aus dem S. Galler Grundriß,

wo dreimal Brauhäuser, immer in Verbin-

dung mit der Bäckerei, eingezeichnet sind.

Die Verbindung von Brauen und Backen
hat sich am längsten in Westfalen erhalten.

§ 15. Über Bier, Malz und Hopfen als

Gegenstände des Handels ergeben erst die

Quellen des 2. Jahrtausends nähere und be-

ständig wachsende Aufschlüsse. Die An-
fänge dieses Handels fallen aber noch in

die frühe Zeit: zunächst sind daran die

großen Klöster und die Herrenhöfe beteiligt,

in späterer Zeit wird der Handel mit Bier

und Hopfen so gut wie die Erzeugung des

Bieres ein bürgerliches, städtisches Ge-

werbe.

Hehn7 142— 154 (Bier). 473—480 (Hopfen).

Schrader Reallex. 88—92 (das meiste und beste

aus Hehn). Hoops Waldb. u. Kulturpfl 614 f.

649 f. Wackernagel Kleine Schriften I 86 ff.

(= ZfdA. 6, 261 ff.). Volz Beitr. z. Kultur-

geschichte 149— 153. Müllenhoff DA I 195 f.

VI 342 ff. Heyne Hausaltert. II 336—351. AI

Schulte Vom Grutbiere, Ann. d. hist. Ver. f.

d. Niederrhein Heft 85, 118— 146.

Edward' Schröder.

Bil und Hjuki sind die beiden Kinder,

die nach der SnE. (I 56) in den Mond
versetzt worden sein sollen, als sie vom
Brunnen Byrgir in dem Eimer Saegr Wasser
geschöpft hatten. Ihr Vater war Vidfinnr.

Die Sage ist volkstümlich gewesen, da-

gegen scheinen die in ihr vorkommenden
Namen skaldischen Ursprungs zu sein.

E. Mogk.

Billendorfer Typus, eine Untergruppe
des früheisenzeitlichen schle-

sischen T. (s. d.)', so benannt von A. Voß
u. J. V. Deichmüller nach einem Fundort
im Kr. Sorau, mit reichen, durch die

südl. Lage bedingten Einflüssen aus dem
Hallstätter Kulturkreise. Für letztere

sprechen die hohen, dem Villanova-Typus

zuweilen sehr ähnlichen Halsurnen, eiserne

Flachbeile u. Hohlbeile, Nadeln " usw.

Der Zeit nach grenzt der B. T. nahe an
die La Tene-Periode, typologisch ist er

noch ganz der Hallstattperiode zuzurechnen.

S. Abb. 44.

A. Voß ZfEthn. 1903, 193—197. 206—209.

M. Hoernes.
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Bilsenkraut. § i. Das B. {Hyoscyamus deutung etwa identisch mit lat. apollinaris,

niger L.) hat einen alten, den nordeuropäi-

schen Indogermanen gemeinsamen Namen.
Germ. Sprachen: ahd. büisa f., mhd. bilse

swf., nhd. bilsenkraut] and. belna, bilena f.

(Gallee Vorstud. 19. 25), mnd. bilne, bille,

billencrüt neben bilse, nnd. billerkrüd, dull-

billerkrüd, dulldillenkrüd, dulldillen neben

bilsen, bilsenkrüd; mndl. beize und beeide,

nndl. bilzenkruid
;

ags. belone, beolone swt.
;

im Nordischen mit Tiefstufe des Wurzel

-

vokals adän. bulnurt, bylne, belme, ndän.

bulmeurt, aschwed. belma, belmeyrt, nschwd.

bolmört. Aus ei-

ner germ. Spra-

che stammt
wohl auch span.

beleno, veleno,

portg. velenho.

— Slaw. Spra-

chen: urslaw.

belena, belnü,

bilnü; aruss.

belenü, nruss.

belena und be-

lena mit An-
gleichung an

belü'weiü', poln.

bielun, serb. -

kroat. blen,

czech. blen, blin

ua. (Berneker

EWb.) — Kel-

tisch : gall. ßtXiv-

ouvrta(beiDios-

korides 4, 69)

oder belinuncia (Herbarium Apuleii Kp. 5

nach Dioskorides).

§ 2. Fast alle diese Namensformen sind

w-Ableitungen aus einer idg. Wz. bhel-, nur

das Deutsche hat daneben eine s-Ableitung.

Der etymologische Sinn des Ausdrucks ist

zweifelhaft. Die Vergleichung mit lat. filix

'Farn* ist wegen der Verschiedenheit der

Bedeutung und des Suffixes abzulehnen

(Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 481). Gall.

belinuntia wird gewöhnlich mit Belenos

zusammengestellt, dem Namen eines häufig

mit Apollo identifizierten barbarischen

Gottes der östlichen Alpenländer mit dem
Hauptsitz des Kultus in Aquileja (Wer-
nicke b. Pauly-Wissowa sv. 'Apollon' S. 45,

22). Das Wort wäre dann in seiner Be-

Abb. 44. Tongefäße aus Urnenfeldern des Billendorfer Typus.

(Nach A. Voß.) ca. V7
n. Gr.

das in den Dioskorideshandschriften, dem
Herbarium Apuleii und bei Plinius als Be-
nennung des B.s erscheint. Aber vielleicht

sind belinuntia und Belenos nur aus der-

selben Wurzel abzuleiten, ohne eine nähere
Beziehung zueinander zu haben. Für die

Beurteilung der Bedeutung der Wz. bhel-

scheint mir bulg. blen f. 'Phantasie', hle-

nüvam, bülnüvam 'phantasiere' entschei-

dend: idg. * bhelenä 'Bilse' würde danach
'Tollkraut' bedeuten und Belenos

vielleicht ein Gott der Mantik sein. Die

Schwindel, Be-

sinnungslosig-

keit und Raserei

verursachende

Eigenschaft der

Pflanze kommt
auch sonst viel-

fach in ihren

Benennungen in

verschiedenen

Sprachen zum
Ausdruck, vgl.

griech. uirvurn-

xdv,7rufra>vtov,£|i-

jxaves (Diosk. 4,

69), lat. insäna,

nnd. dullkrüd,

dullbillerkrüd.

§ 3- Das B.

wurde wohl

schon seit alter

Zeit von den

Germanen
nicht nur als Giftpflanze gefürchtet, sondern

auch in der Heilkunde verwertet. In den

ags. Arzneibüchern, die allerdings stark

unter klassischem Einfluß stehn, wird es

bei den verschiedensten Krankheiten an-

gewandt (s. die Belege Cockayne Leechd.

III unter belene 313 u. hennebelle 331).

Johannes Hoops.

Bilwis (§1) mhd. pilwiz, pilwiht, nd.

belwit, ein dämonisches Wesen, in früherer

Zeit ein böser Geist, der in Bäumen wohnte

(dem Pilbisbaum) und der durch ein Opfer

alter, verbrauchter Kleider von den Kin-

dern abgewehrt werden sollte (ZdVfVolksk.

12, 6 f.). Im heutigen Volksglauben ist

der B. ein Getreidedämon, der an der

großen Zehe eine Sichel hat, und der so
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durch das Getreidefeld geht (daher Bilwis-

oder Bilmisschnitter). Wo er streicht —
oft reitet er dabei auf einem schwarzen

Bocke —, entzieht er dem Getreide die

Körner und wendet diese dem Bauer zu,

dem er dient. Seine Spur läßt das nieder-

geworfene Getreide, der Bihvisschnitt, er-

kennen.

§ 2. Sein Wesen treibt der B. an Zeiten,

wo sonst die Hexen sich zeigen: in der

Walpurgisnacht, am Johannis-, am Peter-

Paulstage. Um seinem Treiben entgegen-

zutreten, schießt man am Ostermorgen

vor Sonnenaufgang über die Saatfelder,

oder man bringt Tannenzweige vor der

Scheune an oder drischt beim Andreschen

Wachholderstaudenzweige mit.

§ 3. Der Name B. ist ebenso dunkel

wie seine Herkunft. Während die einen

in ihm einen germanischen Dämon finden

(Laistner, v. Grienberger), lassen ihn andre

westslavischen Ursprungs sein.

Schönwert Aus der Oberpfalz 1, 428.

Laistner Rätsel der Sphinx 2, 262. Schön-
bach ZdVfVk. 12, 6 f. Usener Götter-

namen 98. v. Grienberger ZfdA. 41, 345.

E. Mogk.

Bimsstein. Der B. ist den germ. Völkern

zuerst durch die Mönche bekannt ge-

worden; sowohl sein deutscher wie sein

engl. Name weisen auf roman. Assibilierung

des c von lat. pamicem: ahd. pumiz, mhd.
bümez, nhd. bims m., bimsstein; ags.

pumic, pumicstän, me. pomice, pomys;
sie können also erst nach 600 aufgenommen
sein, wozu auch der Mangel des Umlauts
in dem ags. Worte stimmt. Und die Er-

haltung des i in pumicem, das bei volks-

tümlicher Entwicklung um 600 längst zu

*pomce hätte werden müssen, erklärt

Pogatscher (Lautl. § 183. 357 i
r

.)

mit Recht durch eine klosterlat. Aus-

sprache [pumitsem] mit i, ts und kurzem
u statt des klasslat. pümicem. Die Mönche
brauchten den B. zum Abreiben des Per-

gaments und zur Bearbeitung der Felle;

in einem ags. Rezept aus dem 10. Jh.

heißt es: genim heoroles sceafoßan of feile

ascafen mid pumice 'nimm Hirsch-Schab -

sei, die mit Bimsstein vom Fell abgeschabt

sind' (CockayneLeechd. II 100, 15). — Über
den B. im klassischen Altertum s. Blümner
b. Pauly-Wissowa. Johannes Hoops.

Binnenschiffahrt. § i. Soweit sich Spu-
ren alter Handelsverbindungen durch den
europäischen Kontinent zurückverfolgen

lassen, finden sie sich vorwiegend an die

Flußtäler geknüpft. So ging der Bern-

stein- und (in umgekehrter Richtung)

der Bronze- und Goldhandel seit spätestens

1500 v. Chr. von der Nordseeküste die

Elbe und Moldau (z. T. auch die Saale)

aufwärts nach der Donau und dem Mittel

-

meergebiet, gleichzeitig weiter im Osten

durch das Weichseltal, später und in ge-

ringerem Grade durch das Rheintal. Es

ist eine offene Frage, inwieweit man sich

dabei der Ströme selbst zu Schiffe oder

etwaiger Landwege längs der Flüsse be-

diente. Nach der Analogie aus römischer

und vor allem fränkischer Zeit sollte man
annehmen, daß vorwiegend das erstere der

Fall war. Auch der Zinnhandel von Corn-

wall durch Gallien in den letzten Jahr-

hunderten v. Chr. scheint sich zum großen

Teile der gallischen Ströme (bes. Loire,

Garonne) bedient zu haben.

§2. InrömischerZeit fand eine

wohl nicht ganz unbeträchtliche Binnen-

schiffahrt auf dem Rhein und seinen Neben-
flüssen statt. Als Caesar 55 v. Chr. mit

seinem Heer den Rhein überschreiten

wollte, erboten sich die Ubier, ihm die dazu

nötige große Zahl von Fahrzeugen zu

stellen (Bell. Gall. 4, 16). Der Leinpfad

an der Mosel stammt noch aus röm. Zeit

(Ausonius Mosella) und ebenso vielleicht

der des Rheins unterha
1

b Koblenz. Auf
der Igeler Säule ist das Treideln eines

Kahnes auf der Mosel dargestellt, auf einer

Skulptur von Neumagen a. d. Mosel ein

mit großen Weinfässern beladenes Schiff

(Rhein. Mus. 36 Taf. I 1). Der römische

Neptunusstein an d. Brücke z. Ettlingen

berichtet von einem contubernium nau-

tarum und die gleichen Genossenschaften

sind am untern Inn und der Salzach be-

zeugt. Bei dem römischen Alenlager

Asciburgium (Asberg gegenüber Duisburg),

das seinen Namen wohl von der Schiffsart

(s. d.) ascus trug, befand sich ein alter,

vermutlich schon vorrömischer (Tacit.

Germ. c. 3) Flußhafen. Auch wurde auf

dem Rhein bei Alteburg (2 km südl. Köln)

durch Drusus eine römische Flotille (classis

Germanica) stationiert, die während des
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Bataveraufstandes heftige Kämpfe gegen

die germanischen Flußfahrzeuge zu be-

stehen hatte und bis ins 4. Jahrh. nach-

weisbar ist. Den Endpunkt der rheinischen

Flußschiffahrt und den Ausgangspunkt des

Seeverkehrs scheint N i m w e g e n (Novio-

magus) gebildet zu haben. In ähnlicher

Weise ist Binnenschiffahrt der Germanen

auf der Ems und auf dem Bodensee be-

zeugt, wo Tiberius eine Flotte der keltischen

Vindelicier besiegte (Strabo Geogr. VII

I, 5). — Römischer Handel drang ferner

vom Niederrhein und der Nordsee die Strö-

me Ems, Weser, Elbe hinauf nach Inner-

deutschland, und die Donau scheint dem
Getreidehandel als Wasserstraße gedient

zu haben. Über Flußkorrektionen und

Kanäle der Römer s. Wasserstraßen.

§ 3. Mit der Vernichtung der röm.

Herrschaft verfiel anscheinend die Binnen-

schiffahrt im westl. Germanien und Gallien,

um erst wieder imkaroling. Zeit-
alter aufzublühen, um so mehr als dieser

Periode die vortrefflichen Landstraßen

der Römerzeit nicht mehr zu Gebote

standen. Seit dem 8. Jh. ist uns die Ver-

wendung der Flüsse zunächst zu R e i s e n

hochstehender Persönlichkeiten und zu

militärischen Zwecken vielfach bezeugt.

Karl d. Gr. und seine Nachfolger bedienten

sich der Schiffahrt auf der Donau zu Feld-

zügen gegen die Avaren und Mährer 791,

872 und 899, auf der Elbe und Havel
gegen die Wenden 789, wobei friesische

Schiffer Dienste leisteten. Auch zu der

Unternehmung eines Donau -Mainkanals
(s. Wasserstraßen) veranlaßten Karl d. Gr.

wohl hauptsächlich militärische Erwägun-
gen. Daher ordnete auch ein Kapitular

von 813 (c. 10) die Haltung guter Schiffe

für die Heerfahrt an. — Der Dänenkönig
Harald segelte 826 mit über 100 Seeschiffen

den Rhein hinauf bis Mainz, und die Ströme
dienten den Normannen bei ihren Raub-
zügen, während des 9. Jhs. in erster

Linie als Eingangswege. Es steht fest,

daß sie mit ihren Seeschiffen von min-
destens 1,00 bis 1,20 m Tiefgang fluß-

aufwärts fuhren: auf dem Rhein bis

Koblenz, auf der Maas bis Maastricht,

auf der Dyle bis Löwen, auf der Scheide

bis Condö, im Flußgebiet der Seine auf
der Oise bis Noyon, auf der Yonne bis

Sens, sowie in den Loing, auf der Loire bis

über Orleans hinaus, auf der Garonne bis

Toulouse, auf der Rhone bis Valence.

Gleichzeitig bedienten sich die normann.
Waräger der russischen Ströme zu Fahrten
bis ins Schwarze Meer.

§ 4. Aber auch die Binnenschiffahrt

zu friedlichen Handelszwecken ge-

wann in der Karolingerzeit sichtlich an
Ausdehnung. Sie diente zunächst der

lokalen Versorgung der an Flüssen gelege-

nen Klöster u. a. Siedelungen mit Salz,

Wein usw. Äußerst zahlreich sind die

karoling. Urkunden, durch, die Klöster

und Kirchen zur Binnenschiffahrt auf be^

stimmten Flüssen oder im ganzen Reich,

meist für eine gewisse Zahl von Schiffen

(2 bis 12) unter Zollerlaß usw. privilegiert

werden (Beispiele bei Böhmer-Mühlbacher
Regesta Imperii I n. 119, 218, 354, 518,

533, 544, 546, 548, 562, 568, 583, 596, 6iq,

618, 624, 632, 634, 667, 723, 734, 738, 855,

856, 890, 913, 954, 1015, 1073, 1431, 1459,

1949). Aber an gewisse, zur Ausfuhr

geeignete Produkte knüpfen sich auch

weitere Binnenschiffahrtsbeziehungen. Aus
einer Zollverhandlung zu Raffelstätten

(a. 903/6, MG. Capit. r. Franc. II 249 f.)

ergibt sich, daß auf der Donau Binnen-

schiffahrt mit Salz, Sklaven, Rindern usw.

aus Bayern nach der Ostmark, ja bis nach

Mähren und weiter getrieben wurde. Ähn-
liches scheint auf dem Obermain der Fall

gewesen zu sein, und auf dem Rhein war
es vor allem der Handel mit Elsässer-.

Rhein- und Moselwein, der der Fluß-

schiffahrt ständig wachsende Bedeutung,

verlieh. Auch Flößerei mag schon statt-

gefunden haben, wenigstens erwähnt Er-

moldus Nigellus (MG. Poet. lat. II 83) als

Ausfuhrgegenstände vom Elsaß nach dem
Niederrhein lignea tecta und robur sectum.

Träger dieser Flußschiffahrt waren vor

allem die Friesen, die in den wichtigsten

Rheinstädten (Mainz, Worms, Köln usw.)

eigne Quartiere besaßen und die Rhein

-

Schiffahrt mit Wein bereits bis England

(London, York) ausdehnten. Der Kob-
lenzer Zolltarif vom Ende des II. Jhs.

(Hans. Urkundenbuch I n. 5, III S. 388)

zeigt die weitreichenden Verkehrsbeziehun-

gen der Rheinschiffahrt fest begründet.

Auch auf der Weser und Leine ist frie-
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sische Binnenschiffahrt bis Elze im 9. Jh.

nachweisbar, (Ann. Saxo MGS. VI 5714)

und für die Elbe steht Binnenschiffahrt

zu Handelszwecken Ende des 10. Jhs. fest.

§5. Auch dem Pilgerverkehr
dienten die Wasserstraßen, und das Kapi-

tular von 789 (MG. Capit. reg. Franc. I

65 c. 17) ordnete die Unterhaltung von

Schiffen für die Wallfahrer an. — Eine

große Rolle spielte endlich der Fähr-
verkehr, die Fährgerechtigkeit nebst

Zoll stand ursprünglich dem Könige zu,

wurde aber von diesem schon im 8. Jh.

gelegentlich durch Verleihung weitergege-

ben (Böhmer-Mühlb. I n. 276). Die

Wasserstraßen wurden im fränkischen

Reiche als Reichsbesitz betrachtet, und da

sie ohne Leinpfad nicht benutzbar waren,

so galt die Ausscheidung von Uferland zum
Leinpfad und die Verleihung desselben

als Recht des Königs. Das ganze karoling.

Einnahmesystem war auf die Benutzung

der Wasserstraßen begründet. Die Namen
der F 1 u ß z ö 1 1 e sind sehr mannigfaltig,

ein allgemeiner Name scheint ripaticum

gewesen zu sein (so Waitz; nach andern

war r. nur eine bestimmte Hafenabgabe).

Die Zahl der Rheinzölle war in karol. Zeit

bereits beträchtlich. Außerdem galt all-

gemein auf den Wasserstraßen das Strand

-

oder Grundruhrrecht, das nur gelegentlich

durch besondere Verleihung aufgehoben

wurde (Böhmer-Mühlb. I n. 596).

§ 6. Von den zur Binnenschiffahrt ge-

bräuchlichen Fahrzeugen können wir

uns keine genaue Vorstellung machen.

Weit verbreitet waren natürlich von alters-

her Einbäume (s. d.). Ferner werden viel-

fach primitiv gezimmerte Schiffe Ver-

wendung gefunden haben, die nur zur

Talfahrt bestimmt waren (s. Schiffbarkeit

d. Flüsse). In der Karolingerzeit be-

saßen höherstehende Personen bereits

besser eingerichtete Fahrzeuge für ihre

Wasserreisen; so schenkte der Erzbischof

von Köln 826 dem hl. Anskar für seine

Reise rheinabwärts nach Dänemark ein

Schiff mit zwei Kajüten (MGS. II 695).

Aus einer Verordnung Ottos II. etwa 980
(Dronke Cod. don. Fuld. 720) geht hervor,

daß auf der Fulda bei Hersfeld Schiffe von

3. Fuß Raumtiefe (tripedalem mensuram in

jundo habentes) verkehrten. Auch Schiffe,

die zum Überschleppen über den Land-
rücken zwischen zwei Wasserstraßen in

vier Teile zerlegbar waren, werden erwähnt

(Vita Hlud. c. 15 MGS. II 614). Die Fort-

bewegung der Schiffe bergwärts geschah

durch Treideln, entweder durch die Schiffs-

knechte (so auf dem Rhein 9. Jh. MGS. XV
370) oder wohl auch durch Zugtiere. Auch
die Normannen treidelten 893 ihre Schiffe

den Limenefluß in Kent aufwärts. — Vgl.

Schiffbarkeit der Flüsse, Wasserstraßen.

Olshausen Über den Bernsteinhandel usw.

Verh. d. Berlin. Ges. f. Anthr. 1890, 270 f. 1891,

286 f. Ridgeway Greek trade routes io

Britain Folk-Lore I [1890] 82 f. Willers
Die röm. Bronzeeimer von Hemmoor Abschn. IV.

Go thein Z. Gesch. d. Rheinschiffahrt, Westd.

Ztschr. 14, 231 f. v. Inama-Sternegg
DWG. I2 231 f. 611. II 366 f. Waitz DVG.
IV 59, 70 f. R i e z 1 e r Gesch. Baierns I 272 f.

Lamprecht DWL. II 238 f. 300. Sommer-
1 a d D. Rheinzölle im MA. Weissenborn
D. Elbzölle u. Eibstapelplätze im MA. Vogel
D. Normannen u. d. Frank. Reich passim.

W i 1 k e n s Z. Gesch. d. niederländ. Handels

im MA. (Hans. Geschbl. 1908—1909. Sonne
Binnenschiffahrt 1 f., Handb. d. Ingenieurwiss

III4 Bd/5 gibt weitere Lit. W. Vogel.

Birke. § 1. Die B. (Betula) muß schon

in der Urheimat der Indogermanen ein

Charakterbaum der Landschaft gewesen

sein, denn ihr deutscher Name 'Birke'

reicht nicht nur von den germanischen

Ländern durch die baltisch -slawischen Ge-

biete nach dem Kaukasus und weiter bis

Indien, sondern, was wichtiger ist, er be-

zeichnet auch überall die gleiche Baum-
gattung: anord. bjqrk f., schwed. björk,

ags. berc, birce f., me. birche, ne. birch, ndl.

berk, nnd. barke, ahd. birka, birihha f.,

mhd. nhd. birke f.; germ. Grdf. *berkö

(*birkjön) = idg. *bhergä: preuß. berse,

lit. berzas, lett. berzs m. und berze f. ; urslaw.

*berza, russ. bereza, slow, bri'za, poln.

brzoza usw.; osset. barse, bärs; pamirdial.

brudz; aind. bhürjas m. (vgl. Nesselmann

Thes. ling. pruss. 17. Miklosich EWb. 11.

Berneker EWb. 52. Hübschmann Osset.

Spr. 28. Uhlenbeck AiWb. 204). Der

Name hängt etymologisch mit der idg.

Sippe *bherag- zusammen: germ. *berhtaz,

got. bairhts 'hell, glänzend'; lit. berszti 'wird

weiß'; aind. bhrdjati glänzt, strahlt', bhrä-

jds 'glänzend' (Uhlenbeck AiWb. 204. 207).
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Der Baum wurde also von den Indogerma-

nen nach seiner charakteristischen weißen

Rinde als 'Weißling' bezeichnet. Somit

müssen die Indogermanen zur Zeit ihres

indoeuropäischen Zusammenlebens inner-

halb des Verbreitungsgebietes der Weiß-
b i r k e {Betida alba L.) gewohnt haben

(unter welchem Namen ich die wenig ver-

schiedene nordische und mitteleuropäische

Weißbirke zusammenfasse). Die Weiß-

birke kommt aber nur in gemäßig-
ten und kalten Klimaten vor.

In Italien tritt sie bloß im Norden gelegent-

lich an den Nordabhängen der Gebirge auf,

in Griechenland fehlt sie ganz und kommt
auch gepflanzt nicht fort (Fraas Synopsis

plantarum florae classicae 255. Lenz Bo-

tanik d. Griechen u. Römer 392). In

Vorderasien ist sie durchaus auf die höheren

Gebirgslagen beschränkt. In Iran, in den

Ebenen von Turkestan, den Tiefländern des

Ganges und Indus sowie im tropischen In-

dien gibt es keine Birken. Die Sprachen

des eigentlichen Iran wie das Griechische

kennen darum auch den alten Namen nicht

mehr. In den höheren Breiten dagegen ist

der Baum von England und Frankreich

durch Mitteleuropa, Rußland und Sibirien

bis nach Japan hin verbreitet. In den Ge-

birgen Mittelasiens, in Afghanistan, im
Himalaya, auf dem Pamir, in den Gebirgs-

ländern zwischen Hindukusch und Thien-

schan fehlt unsre Weißbirke; sie wird hier

durch zwei andre Birkenarten: Betula

Bhojpattra Wall, und B. acuminata Wall,

ersetzt. (Willkomm Forstl. Flora 2 307 bis

310. 318—21. E. H. L. Krause Die idg.

Namen d. Birke u. Buche, Globus 62, 155
u. die Karte S. 164.)

Es ergibt sich aus dieser Übersicht, daß
Südeuropa, Indien, Iran und die turkestani-

schen Ebenen für die Heimat der Indo-

germanen außer Betracht fallen (s. auch
Schrader Sprachvgl. u. Urgesch.3 2, 172).

Betula Bhojpattra, die in den zentralasiati-

schen Gebirgsländern sehr verbreitet ist

und von den dortigen indogermanischen
Stämmen mit dem unserm Birke etymo-
logisch entsprechenden Namen bezeichnet
wird, ist keine weißstämmige Art, kann
also auch nicht den Anstoß zur Namen-
schöpfung gegeben haben. Es kommen
somit als mögliche Heimat der Indogerma-

nen außer Sibirien nur das gemäßigte und
nördliche Europa, Osteuropa mit Ausnahme
des südlichsten Teils sowie allenfalls noch

die vorderasiatischen Gebirgsländer südlich

vom Schwarzen Meer und der Kaukasus
in Frage.

§ 2. In Mittel- und Osteuropa hat die B.

einst eine viel ausgedehntere Verbreitung

gehabt und wichtigere Rolle gespielt als

heutzutage. Es gilt dies namentlich von
den Zeiträumen, die auf die Eiszeit folgten,

als weite Länderstrecken im Übergang aus

der Tundrenformation zum Walde begriffen

waren. Die B. war neben der Espe und
Kiefer der früheste Waldbaum, der nach

dem Ende der Eiszeit auf dem Boden der

später germanischen Länder erschien. Sie

war in den ältesten postglazialen Waldun-
gen Dänemarks und Skandinaviens nach

Ausweis der Moorablagerungen neben der

Espe so sehr der herrschende Baum, daß

man hier von einer Birken- oder Es-

penperiode sprechen kann, die aller-

dings nur kurz dauerte und allmählich

in eine Kiefernperiode überging (Hoops

Waldb. u. Kulturpfl. 14—26. 51. 62).

§ 3. Daß in diesen frühen Zeiten auch

der Mensch schon in die vom Eise verlasse-

nen Gebiete vorgedrungen war, ist unwahr-

scheinlich (Hoops aaO. 67—69. 78). Da-

gegen sind in den einer späteren geologi-

schen Epoche angehörenden prähistori-

schen Fundstätten Mittel- und Nordeuropas

von neolithischer Zeit an neben andern

Holzarten vielfach auch Reste der Birke

zutage gekommen (Hoops aaO. 72—74. 77.

83. 85. 86).

Über die wirtschaftliche Bedeutung der

B. für die nordeuropäischen Länder in

älterer und neuer Zeit s. E. H. L. Krause

Globus 62, 156 f.

Johannes Hoops.

Birne (Pirus communis L.). § 1. Der

Holzbirnbaum kommt in fast ganz

Europa vor; er fehlt heute nur in Skandi-

navien, Finnland, Estland, Livland und
im nördlichen Rußland. In den Mooren

von Crossness in Essex (England) ist Holz

des Birnbaums aus der vorrömischen

Schicht zutage gekommen (0. Reid Origin

of the Brit. Flora 119). In den steinzeit-

lichen Pfahlbauten von Robenhausen,

Wangen und St. Blaise (Schweiz) und in
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denen von Bardello bei Como und den

Terramaren der Emilia aus der Bronzezeit

sind getrocknete Birnen gefunden worden,

aber weit seltner als Äpfel. Neuweilcr hat

vielleicht recht, wenn er auch die Birnen

der prähistorischen Stationen für kulti-

vierte ansieht; denn wenn der Apfel (s. d.)

gebaut wurde, wird man das gleiche von

der B. annehmen dürfen. Doch hat sie

lange nicht dieselbe hohe Bedeutung als

menschliches Nahrungsmittel gehabt wie

jener.

§ 2. Die eigentliche Kulturbirne
aber haben Kelten und Germanen erst von

den Römern erhalten, wie schon die Ent-

lehnung des lateinischen Namens beweist.

Ahd. bira, mhd. bir, plur. bim, nhd. obd.

hier, hd. birne (mit n aus dem Plur.) kenn-

zeichnet sich durch das i als sehr alte Ent-

lehnung aus vulglat. pira, klasslat. pirum,

da das lat. i schon um 400 zu e wurde:

it. span. pera, frz. poire. Das anlautende

b statt p erklärt sich wie in got. bairabagms

'Maulbeerbaum' durch volksetymologische

Andeutung an beran 'tragen'. Das Wort ist

offenbar gleichzeitig mit pflaume, pfirsich,

kirsche in den ersten Jahrhunderten ent-

lehnt. Daß unter den Saalburgfunden

Birnenkerne fehlen, spricht nicht für das

Gegenteil; auch Apfelkerne sind nicht er-

halten: die zarteren Kerne dieser Obst-

arten sind von den Nagetieren zerstört

worden, deren Kiefer ebenfalls in den

Brunnenschächten gefunden wurden. Wenn
im I. u. 2. Jh. n. Chr. im rechtsrheinischen

Germanien bereits alle wichtigeren Obst-

arten gebaut wurden, ist es schlechterdings

undenkbar, daß nicht auch die Birne vor-

handen gewesen sein sollte. Im Capitu-

lare de villis Karls d. Gr. (ca. 800), in den

beiden Inventaren kaiserlicher Gärten (812)

. und im Grundriß des Klostergartens von
St. Gallen (820) steht der Birnbaum mit

dem Apfelbaum an der Spitze der anzu-

bauenden Obstbäume, und es ist schon von
verschiedenen Birnensorten {pirarii diversi

generis) die Rede.

§ 3. Nach Niederdeutschland ist die

B., wie das anlautende b zeigt, zuerst von
Oberdeutschland her eingeführt worden:

and. -bira, -bera (Gallee Vorstudien 538.

540), mnd. bere, nnd. beer, beerboom.

Dagegen beruht ndl. peer wie ags. pere,

ne. pear auf direkter Entlehnung aus roman.
pera. Beide können des e wegen erst

nach 400 entlehnt sein, da die älteren,

noch auf dem Kontinent aufgenommenen
ags. Lehnwörter wie biscop, trifot, sigil,

pic, pise durchweg noch i zeigen. Doch
setzt ags. pirie 'Birnbaum' vielleicht ein

zugehöriges älteres *pire 'Birne' voraus.

Jedenfalls war der Birnbaum den Angel-

sachsen von den frühesten literarischen

Zeiten an wohlbekannt; sein Name be-

gegnet bereits in den ältesten Glossaren

(8. Jh.).

§ 4. Den Skandinaviern ist die B.

durch die Angelsachsen gebracht wor-

den, wie der Name anord. pera, dän. peere,

schwed. päron beweist. Sie wird in den

Jmlor (V. 437) und in der Karlamagnus-
saga (Kap. 14, 1) erwähnt, spielte aber

im Norden, wie der Obstbau überhaupt,

vor dem 14. Jh. keine Rolle. — Vgl. Obst-

bau.

H o o p s Waldb. u. Kulturpfl. 540. 541 f. 587 f.

604. 648. Hier S. 541, Anm. 1 weitere Lit.

Neuweiler Prähist. Pflanzenreste Mittelem.

77- Johannes Hoops.

Bischof. § 1. Der Bischof (lat. episcopus,

Ordinarius, dioecesanus, nord. biskup, ags.

biseeop, im Gegensatz zum Erzbischof

norw. Ijöfrbiskup, undirbiskup, schw. lyf-

biskuper, ags. scirbisc{e)op, lat. ep. con-

provinciales, suffraganei) ist der Vorstand

der Diözese (s. d.), im Abendland in

aller Regel ein Stadtbischof. Er hat die

potestas jurisdictionis, ist der regierende

Herr der Diözese, ferner Inhaber der potes-

tas ordinis und magisterii. Infolgedessen

obliegt ihm neben der Aufsicht (daher ver-

einzelt catascopus) über die Geistlichkeit,

dem Unterricht im Glauben, einer immer
steigenden Gerichtsbarkeit und den all-

gemeinen geistlichen Pflichten eine Reihe

von höheren kirchlichen Handlungen und
die Ausübung der kirchlichen Straf- oder

Disziplinargewalt. Überall hat er die

geistlichen Weihen zu erteilen, die Kirchen

zu weihen und das Chrisma zu bereiten

(jura pontificalia) . Vielfach werden die

niedern Geistlichen von ihm angestellt,

hat er wenigstens Einfluß auf ihre Wahl;
allerorts werden sie von ihm geweiht.

Wo der König gesalbt wird, geschieht es

durch ihn. Seine Befugnisse übt er teils



290 BISCHOF

auf Reisen im Land aus, insbesondere im

Sendgericht (s. d.), teils auf der von ihm

berufenen Diözesansynode (s. Synode).

Besonders ausgebildet waren die Umreisen

des Bischofs in den nordischen Ländern.

Dort ist die Zahl dieser Reisen genauestens

bestimmt, nicht minder die Größe des

Gefolges, das der B., nach dem Rang der

Kirche verschieden groß, mit sich führen

darf. Die Erfüllung der Reisepflicht wird

geradezu als das Äquivalent für die dem
Bischof zukommenden, aber nur dann

geschuldeten Abgaben angesehen. Ins-

besondere im Frankenreich wächst sich

die Stellung des B.s immer mehr zu der

eines kirchlichen Herrschers aus, der mit

dem bannus episcopalis dem König wie

dem Papst {bannus regius und bannus

papalis) zur Seite tritt, bei Strafe (große

Exkommunikation) gebietet und verbietet.

Der B. handhabt den Bann als Verord-

nungsbann, Gerichtsbann und Verwaltungs-

bann, ist demnach der Gesetzgeber seiner

Diözese und ihr ordentlicher Richter;

allerdings wird er im n. Jh. als Richter

beschränkt. Viel weniger bedeutend ist

das bischöfliche Verordnungsrecht in den

westnordischen Ländern.

Die ältesten Bischöfe waren Missions-

bischöfe, ohne bestimmten Sitz, die mit der

Beendigung der Mission verschwanden.

Später ist der Sitz des Bischofs die Kathe-

dralkirche (schw. dömkirkia, norw. dömkir-

kia, ags. heafodmynster). Die außer ihm dort

tätigen Geistlichen bilden im fränkischen

Reich des Bischofs Presbyterium, seinen

Rat, aus dem sich später das Domkapitel

entwickelte. An ihrer Spitze stehen der

archipresbyter und der archidiaconus, jener

der erste Presbyter, dieser der erste

Diakonus (s. Erzpriester u. Archidiakon).

Sie stellen gemäß der regula des Bischof

Chrodegang von Metz (f 706) und einem

Aachener Konzil von 816, in der vita

communis (canonica) verbunden, das colle-

gium canoniconim dar. Ganz ähnliche

Verhältnisse treffen wir in Norwegen,

woselbst ebenfalls seit 1152 die Geist-

lichen der Kathedralkirche als korsbrcecfr

oder kanunkar gemeinschaftliches Leben
führten, auf den Orkneyjar und zeitweise

auch den Sudreyjar, nicht aber in Island,

Grönland und auf den Faereyjar. Auch

Schweden kennt seit Ende des 11. Jh. die

Einrichtung der Kanoniker (canuncer, ka-

nuniker) und ebenso Dänemark seit dem
11. Jh., wo allerdings die Canonici als

c. saeculares, dh. außer der regula und
ohne vita communis vielfach lebten. Bei

den Angelsachsen pflegten die Geistlichen

der Bischofskirche ein monasterium zu

bilden; der Bischofssitz schloß sich an ein

Kloster an (s. a. Kapitel).

§ 2. Gewählt wurde der B. nach kano-

nischem Recht durch Klerus und Volk

und nach Prüfung durch den Metropoliten

und die Provinzialbischöfe . durch eben

diese geweiht. Doch ist diese kanonische

Regel keinesfalls überall, ja nahezu nir-

gends befolgt worden. Die fränkischen

Könige haben zuerst ein Bestätigungsrecht,

aber dann sogar bis zu Ludwig d. Fr. ein

Ernennungsrecht in Anspruch genommen
und ausgeübt, das nur vorübergehend auf

nach kanonischem Recht fähige Personen

beschränkt wurde. Dem ernannten B.

wurde vom König das Bistum schon im

9. Jh. durch Überreichung des Bischofs-

stabes (baculus pontijicalis) übertragen

(Investitur), worauf einem königlichen Be
fehl gemäß die Konsekration durch den

Metropoliten folgte. Eine Absetzung war

nur durch Urteil der Synode möglich, das

der König, wenn er nicht begnadigen wollte,

bestätigt hatte. Nach dem Untergang der

karolingischen Dynastie haben noch ent-

schiedener Konrad I. und die Salier dieses

Ernennungsrecht sich angemaßt. In Engr

land wurden wiederholt Bischöfe vom
König und~den Witan (s. Witenagemot)

ernannt, wenngleich hier die Wahl von

Klerus und Volk, vielfach allerdings nur

als Form, geübt wurde. Dagegen ernann-

ten die norwegischen Könige die Bischöfe

einseitig unter nicht entscheidender Mit-

wirkung des Volkes, bis in die Mitte des

12. Jhs. Erst von da an zeigen sich An-

sätze zu einer Wahl durch das Domkapitel,

ohne daß jedoch diese Form, die sich

übrigens zB. auch auf den Orkneyjar und

später den Sudreyjar findet, rasch durch-

gedrungen wäre. Die gegenteilige Ent-

wicklung vollzieht sich im 13. Jh. in Däne-

mark, wo WT

aldemar die kanonische Wah 1

festsetzte; bis ins 13. Jh. wurden die

dänischen Bischöfe vom König einseitig
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ernannt, während später die Mitwirkung

des Königs auf eine Bestätigung zwischen

Wahl und Konsekration beschränkt wurde.

Wahl durch Klerus und Volk am Allthing

erfolgte in dem der Domkapitel entbeh-

renden Island, bis erstmals 1238 Wahl
und Ernennung durch den norwegischen

Metropoliten und sein Kapital erfolgte.

Wenig geordnet waren die Verhältnisse

in den norwegischen Schatzlanden. In

Schweden investiert nach älterem Recht

bis ins 13. Jh. der König den von der Ver-

sammlung Gewählten mit Stab und Gold-

ring, worauf die Konsekration erfolgt.

Später zeigen einzelne Fälle Wahl durch

das Domkapitel. Bei der Besetzung der

Bistümer durch den König spielt vielfach

mit ein die Tatsache, daß die Bistums-

kirche vom König gestiftet und ausge-

stattet war und von ihm auch erhalten

wurde (s. Eigenkirche). — Die Abzeichen

des B.s sind allenthalben Bischofsstab

(baculus pastoralis), Bischofsring (anulus)

und Bischofsmütze (mitra)
;
jene dienen zu-

gleich als Investitursymbol (s. Investitur).

§ 3. In keinem der Länder war der B.

nur mit kirchlichen Angelegenheiten be-

schäftigt. Vor allem im fränkischen Reich,

wo die Kirche, wie bis in die Mitte des

12. Jhs. in Skandinavien, Staatskirche ist,

gehörten sie zu den Großen des Reichs,

galten schlechthin als königliche Beamte,

übernahmen auch weltliche Ämter (Erz-

kanzleramt!), sind zur Hoffahrt verpflich-

tet, fungieren als Gesandte und Königs-

boten, treten in das Lehnsverhältnis ein

und nehmen mit am Reichstag, dem con-

cilium, und damit an der Gesetzgebung teil.

Nicht minder beraten sie im angelsächsi-

schen witenagemöt (s. d.) über weltliche

Angelegenheiten, im norwegischen hgf-

dingiafundr (s.d.), im Rat des schwedischen

und dänischen Königs, im isl. alpingi.

Dazu kommt vielfach, in hervorragendem

Maß in Norwegen, die Beteiligung an der

Wahl des Königs oder deren Vorbereitung

und die Teilnahme am Gericht in der Form
eines Mitvorsitzes neben dem weltlichen

Richter. Die Folge war ein erhöhter welt-

licher Rang (in Norwegen = Jarl) und
erhöhtes Wergeid.

Die Einkünfte des Bischofs waren bei

den Westgermanen allenthalben im wesent-

lichen die gleichen. An der Spitze steht

der Zehnt (s. d.), der aber in den skandi-

navischen Ländern erst allmählich und
spät in vollem Umfang eingeführt wurde;

zu ihm treten das Recht auf Gastung
(Unterhalt für sich und bestimmt be-

messenes Gefolge bei Dienstreisen), Natu-

ralreichnisse (norw. biskupsreid'a, prestreifra),

verschiedene Gebühren für die Vornahme
einzelner kirchlicher Funktionen (s. Stol-

gebühren), endlich Bußen • für ganz oder

teilweise kirchliche Vergehen. Auch darf

die regelmäßige Ausstattung der Kirche

mit liegenden Gründen nicht über-

sehen werden. Das Aufkommen letzt-

williger Vergebungen brachte gelegent-

liche Zulagen. Die Verwaltung des Ver-

mögens hatte ein vicedominus.

Gehilfe des Diözesanbischofs war im

fränkischen Reich der Chorbischof
(s. d.). (Über ärmaär und bryti des Bischofs

s. diese Worte).

Hinschi us Kirchenrecht III 38 ff. 516 ff.

Werminghoff Kirchenverfassung 58 ff. 73 f.

Bru ner DRG. II 313 f ; Grundzüge 9' 74. Holtz-
m a n n Franz. VG. 147 f. Stubbs Const.

History I*> 139 f. 237 ff. Makower Verfassung

d. Kirche in England 9 f. 1 1 f . 284 ff. 306 ff.

Maurer Vorlesungen II 25 ff. 116—223. Zorn
Staat u. Kirche in Norwegen, insb. 26 ff. 50 ff.

K e y s e r Elft erladte Skrifter II 185 ff. J r -

gensen Foreloesninger 264 ff. O 1 r i k Konge

og Praestestand I 127 ff. II 159 ff. Reuter-
d a h 1 Svenska kyrkans historia II 95 ff. 142 ff.

224 ff. Hildebrand Sveriges Medeltid III

110 f. Lundquist (s. Kapitel) 160 ff. Nord-
ström Bidrag I 229 ff. Fryxell Om svenska

biskopsval. Hunt Hist. of the Engl. Church

313 ff. 317 ff. Kemble Saxons in England

II2 342 ff. v. Schwerin.

Bischofstuhl, lat. cathedra. Der' meist

steinerne Stuhl des Bischofs in der Kathe-

drale. Ursprünglich der Regel nach mitten

im Rund der Apsis (s. d.), von den Sitz-

reihen der Presbyter umgeben, an der

Wand angeordnet (Torcello, Grado), dann

auch an der Nordseite des Chors (s. d.)

gleich beim Altar. Solche, wohl noch

karolingisch, zu Regensburg in der Wolf-

gangskrypta (ebenfalls in der Mittelnische

aufgestellt), und zu Augsburg im Dom,
beide völlig gleich auf zwei Löwen und
mittlerem Steg ruhend, mit halbkreis-

förmiger hoher Lehne. Reste der Rück-
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wände solcher Stühle sind nicht selten, so

in Chur eine giebelartig gebildete krabben-

besetzte Spitze, 7/8. Jh.

Vom Bischofstuhl (cathedra) hat die

Domkirche (Kathedrale) den Namen, wie

in Spanien la seo, in Portugal a se, von

sedes.

Dehio u.v. B e z o 1 d I 96. Stephani
II 309 ff. A. Haupt.

Bjarkeyjarr6ttr (biärköccrcettccr, bicerke-

rat) wörtlich Recht von Bjarkey, dh. wohl

eines alten, auf einer Insel belegenen

Handelsplatzes, bedeutet in Norwegen und

Schweden Stadtrecht, in Dänemark, wo
die ursprüngliche Bedeutung die gleiche

gewesen zu sein scheint, nimmt das Wort
dann den weiteren Sinn eines vom ordent-

lichen Gericht eximierten Bezirkes an.

Das Wort scheint indessen älter zu sein

als das Stadtrecht. Es bezeichnete anfäng-

lich überhaupt das für Handelszusammen-

künfte eigentümliche Handelsrecht. „Bjark-

eyjarrettr gilt an jedem Fischplatze und
an den Heringsbänken und auf den Kauf-

fahrten", sagt das altnorweg. Stadtrecht

§ 42, und der norwegische Königsspiegel

rät dem Kaufmann, hauptsächlich den

Bjarkeyjarrettr zu studieren. Dem Stadt-

recht als Territorialrecht ging mutmaßlich
im Norden das Recht des Handels voraus,

das bei Zusammenkünften auf Kauffahrten
zur Anwendung kam.— Vgl. Handelsrecht,

Kauffriede. K. Lehmann.

Blasbalg, ahd. bläs-balc, ags. blces-bealg.

In vorgeschichtlichen Funden hat sich bei

der Vergänglichkeit seines Materials nichts

von ihm erhalten. Wir wissen daher auch

nicht, wie weit sein Vorkommen bei den

german. Völkern zurückreicht, wann man
an Stelle des Wedels (ahd. wäla) diese

maschinelle Vorrichtung gesetzt hat. Den
Römern war er, als sie mit den Germanen
zusammenstießen, längst in verschiedener

Ausbildung bekannt, und es ist möglich,

daß er von dort her vielleicht über Gallien

mit Amboß und Zange übernommen ist.

Ein Handblasbalg ist auf den Sigurd-

zeichnungen in Södermanland (Montelius,

Kulturgesch. Schwedens 325 Fig. 525) ab-

gebildet. Seine Anfertigung beschreibt

Theophilus Schedula diversarum artium

cap. IV. Fuhse.

Blattern (Pocken). Bläschenförmige

Hauteffloreszenzen werden schon im Alt-

hochdeutschen erwähnt (s. Hautausschlag,

Geschwulst) : plätarün, plätriln, plätiren,

pläterin, mhd. Matern, während das nd.

pocken erst seit dem Ende des 15. Jhs.

nachzuweisen ist und später auch im Hoch-
deutschen Verbreitung gewinnt (M. H e y -

n e
, Hausaltert. III 152). Im ags. Lceceboc

Balds (I 40) ist von pocädl die Rede, also

vor 950 v. Chr., ebenso in Lacnunga 81

wifr poccum and sceapa hreoflan von einer

solchen Hauteruption bei Schafen. Wenn
auch die erstere Stelle (Cockayne, Leechd.

II 104 u. III 54; Leonhardi Bibl. d. ags.

Prosa. VI 32 u. 145) durchaus nach
einer Allgemeinerkrankung aussieht, so

geht es doch wohl nicht an, mit dem Her-

ausgeber die große Epidemie Frankreichs

in den Jahren 580 u. 582, die Gregor v.

Tours beschreibt (Hist. Franc. 5, 34 u.

6, 14), als Blattern zu bezeichnen, weil er

sie als valitudo maligna cum pusulis et

vissicis schildert, und auch die Stelle des

Laeceboc auf Blattern im heutigen Sinne

zu beziehen. Die Geschichte dieser schwe-

ren epidemischen Krankheit, welche mit

dem Ausbruch von Bläschen mit einer

Delle auf ihrer Mitte einhergeht, ist noch

äußerst dunkel. Ob die Blattern, etwa

aus dem Araberreiche in Spanien, vor dem
Jahre 1000 den germanischen Boden er-

reichten, ist höchst fraglich. Was als

wasserplätern, kindsplätern (kaum vor dieser

Zeit) in deutschen Quellen sich rindet,

ist entweder ein nur lokaler Bläschenaus-

schlag oder die harmlose epidemische

Krankheit der Varizellen (Windpocken,

Wasserblattern). Einstweilen gilt für

Deutschland und England, was C r e i g h -

ton von letzterem sagt (Hist. of epidemics

in Britain I 4, 52): ,,There is no inde-

pendent evidence that smallpox or measles

existed in England in the I4th. and 15 th.

centuries." S. auch Masern. Der An-

nahme G r ö n s (Altnord. Hlknde. Janus

1908. S. A. S. 86 ff.), daß das anord.

bölnasött stets als Blattern aufgefaßt werden

müsse, vermag ich mich nicht anzuschlie-

ßen; immerhin sind seine Darlegungen

beachtenswert.

A. Hirsch Hist.-geogr. Path. I2 . 97.

Hecker D. groß. Volkskrkhtn. d. MA. 1865.



BLECHMÜNZE -BLEI 293

S. 2—6. Geldner, Unters, z. altengl. Krank-

heitsnamen. III. Augsb. 1908. 11 ff.

Sudhoff.

Blechmünze (§ 1) als Gegensatz zu

Dichtmünze ist die allgemeine Be-

zeichnung für Münzen, die einen dünnen
blechartigen Schrötling haben. Die Her-

stellung kann mit einem einzigen oder

mit zwei Stempeln erfolgen, nur ist im
letzterwähnten Falle das Gepräge auf

beiden Seiten selten deutlich, weil ge-

wöhnlich infolge der geringen Metallstärke

die Umrisse jedes Stempels auf beiden

Seiten — einmal erhaben, das andere Mal
vertieft — erscheinen und dadurch das

Münzbild gestört wird. § 2. Unter den

Blechmünzen sind besonders hervorzu-

heben die aus papierdünnem Schrötling mit

einem Stempel erzeugten Brakteaten
(s. d.) und die sog. Halbbrakteaten.
Diese, die aus etwas dickerem Silberblech

unter Anwendung eines tiefgeschnittenen

und eines flachgearbeiteten Stempels her-

gestellt wurden, haben namentlich dann
große Ähnlichkeit mit den eigentlichen

Brakteaten, wenn die Spuren des Rück-
seitestempels unscheinbar sind oder ganz

fehlen. Der Ausdruck Halbbrakteat ist

keine glückliche Bezeichnung, man wird

ihn in vielen Fällen durch 'Blechmünze'

schlechtweg ersetzen können.

A. v. Luschin-Ebengreuth.

Blei. § 1. Das B. war in Nord- wie in

Südeuropa schon in der Bronzezeit
bekannt. Es ist in Mykenae und in fast

allen Schichten von Hissarlik gefunden

(Schliemann Myk. 87; Ilios 286. 292. 563.

653 f- 692 f.) ; es wird von Homer in der

Ilias erwähnt. Es ist in der Schweiz als

Besatz an Bronzenadeln in den Pfahl-

bauten von Cortaillod und Corcelettes

am Neuenburger See nachgewiesen (Keller

Mitt. d. antiqu. Ges. Zürich XII 3, 150
u. Taf. II 51—55; ebd. XIII Abt. 2, H. ß,

102 u. Taf. VII 3. 5); es tritt als Bleiweiß-

belag auf einem Bronzeschwert von Alsen

auf (Olshausen ZfEthn. 15 Verh. 1883,

105—07). In Hallstatt, also in der Über-
gangszeit von der Bronze- zur Eisen-

periode, kommt es, zu dünnen Stäbchen
oder Draht ausgezogen, als Futter der um-
gebogenen Ränder bei Kesseln, einem
Helm, sowie als Ausfüllung des Bodens bei

einigen Bronzegefäßen vor (v. Sacken
Grabfeld v. Hallstatt 119). In Britannien

hat man in Denkmälern der Bronzezeit

bleierne Kelte gefunden, die wahrschein-

lich dazu dienten, Formen aus Ton oder

Sand für den Guß der Bronzewaffen her-

zustellen (T. R. Holmes Ancient Britain

148 f. 252), und alle bis 1880 untersuchten

schottischen Bronzegeräte enthielten Zu-

satz von Blei (ebd. 140).

Die Spärlichkeit der Bleifunde aus

älterer prähistorischer Zeit beruht zum
Teil jedenfalls auf unvollständiger Er-

forschung. Da das Blei durch Oxydation

ua. leicht verändert wird, ist es oft nicht

gut zu erkennen und wohl manchmal
übersehen worden. Auch hat es nie die

Rolle gespielt wie die vornehmeren und
härteren Metalle.

§ 2. Bleibergwerke sind uns für Griechen-

land und Italien durch die klassischen

Schriftsteller kaum bezeugt; aber Blüm -

n e r (Technol. u. Terminol. 4, 88 f.) nimmt
wohl mit Recht an, daß an allen den Orten,

von wo die Nebenprodukte des Bleis, wie

Bleiglätte, Bleiweiß, Schwefelblei usw.,

bezogen wurden, auch Blei produziert

sein wird (so bei Pergamon, in Kilikien,

Kypern, Rhodos, Puteoli und auf Sizilien),

und daß da, wo Silber aus Bleiglanz ge-

wonnen wurde (wie im griechischen Lau-

riongebirge und im makedonischen Pan-

gaeos), auch das Blei verwertet worden
ist. Besonders bekannt waren die Blei-

gruben Spaniens, aber auch in Sardinien

und Gallien wurde Blei gewonnen (Blüm-

ner 4, 90). In Deutschland wurden von

den Römern Bleibergwerke betrieben, so

,,im Lahn- und Siegtal, in Commern in der

Eifel, am Tranzberg bei Cull, in Wiesloch

bei Heidelberg" (Blümner 91 u. die Nach-

weise Anm. i). Besonders ergiebig war

die Bleiproduktion Britanniens zur Römer

-

zeit, wie das Zeugnis des Plinius (NHist.

34, 164) und die zahlreichen Funde von
gestempelten Bleibarren in Staffordshire

und Cheshire zeigen (Blümner 91 u. A. 3).

Die Auffindung der erwähnten blei-

ernen Kelte (§ 1) macht es wahrscheinlich,

daß die alten Bleiwerke in diesen Gegen-

den wie auch in Flintshire, in der Um-
gegend von Matlock (Derby) und in den

Mendip Hills (Somerset) schhn zur Bronze-
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zeit in Betrieb waren (Holmes aaO.

252).

§ 3. Der griech. Name des Bleis, der

uns in mannigfacher Form als jxoXißoc;

(Hom.), jxoXußo?, jxoXtßSoc, [xoXußSoc (in

jioXußSaivr^ Hom.), rhod. ßoXtßoc, epidaur.

ß6Xi{j.o? überliefert wird, und der sich

neugriech. als jxoXußt erhalten hat, ist

nicht, wie Schrader (Sprachvgl. u. Ur-

gesch.3 2, 95) will, mit der baskisch -

iberischen Bezeichnung des Bleis berun

zu verbinden, sondern kehrt sowohl in

lat. plumbum (aus ml-, s. Sommer Handb.

S. 234. Walde EWb. 3 sv.) als auch in

hindost, mulwa, zig. molliwo wieder, die

Schrader (99) schon zögernd mit ngriech.

jxoXußi vergleicht, aber merkwürdiger-

weise nicht mit griech. jxoXußo? verknüpft.

Und weiterhin haben Wood (JGPh. I,

297; 1897. Indo - Europ. ax 192; 1905)

und Hirt'(PBB. 23, 354; 1898. In-

dogm. 686; 1907) doch wohl recht, wenn
sie mit gr. jxöXißo? auch den gemein-

germ. Namen des Bleis: *blzwa aus

*mliwom n. verbinden: ahd. Mio (für bltw),

mhd. bll (gen. blzwes) n. m. ; and. mnd.
mndl. blzn. ; anord. bly n. Das zig. molliwo

scheint mir eine gute lautliche Brücke

zwischen der dem germ. *bliwa zu Grunde
liegenden Form *mliwotn und griech.

jjLoXißo? zu bilden.

Sachliche Gründe können uns kaum
verhindern, den unausweichlichen Schluß

aus dieser sprachlichen Gleichung zu ziehen

:

daß das Blei schon den Indo-
germanen bekannt war. Der

Name braucht nicht einmal aus einer

nichtidg. Sprache entlehnt zu sein, er

kann recht wohl aus echt idg. Sprach -

material, vielleicht aus einer Farben -

bezeichnung abgeleitet sein, vgl. Woods
Hinweis auf lit. mely-nas 'blau', mulvas

'rötlich, gelblich' und Schrader Real-

lex. 97. Der Wechsel der Suffixe spricht

ebensowenig dagegen wie der von m und b

in gr. [AoXißo?: ßoXtßoc.

§ 4. Der gemeingerm. Name des Bleis

*bllwa ist im Gotischen nicht belegt und
fehlt dem Angelsächsischen. Hier findet

sich statt dessen ein Ausdruck, der auch
den andern w est germ. Sprachen be-

kanntist: wgerm. Hauda n. = ags. lead n.

(dazu .leadgedelf. n. 'Bleigrube'), me. l£d,

ne. lead 'Blei'; and. -löd in st

'Richtblei' (Gallee Vorstud. 260), mnd.
löt n. 'Blei' und alles aus Blei Gemachte;
ndl. lood 'Blei' und eine Gewichtsart;

ahd. unbelegt, mhd. löt n. 'Blei, aus Blei

gegossenes Gewicht', nhd. löt n. ein Ge-
wicht. Das Wort ist verwandt mit air.

luaide (Grdf. Houdhiä oder *loudiä). Ob
Entlehnung oder Urverwandtschaft vor-

liegt, läßt sich nicht entscheiden.

§ 5. Über Bleigruben in den germ.

Ländern im MA. s. 'Bergbau' 3.

Olshausen ZfEthn. 15 Verh. 1883, 105

—

109 stellt die prähistorischen, Bleifunde ziv

sammen. Karl B. Hof mann Das Blei bei

den Völkern des Altertums, Berl. 1885 (Virchow

Holtzendorffs Samml.). B 1 ü m n e r Technol.

u. Terminol. 4, 88—91; 1886. Ders. b. Pauly

Wissowa; 1897. Schrader Reallex. 95—97

1901. Ders. Sprachvgl. u. Urgeschl 2,91—99
1906. Johannes Hoops.

Blenden. Die Blendung war den Ger-

manen fast nur in der Form des Ausreißens

oder Ausstechens der Augen bekannt

(daher anorw. neben blinda insbes. stinga

üt augu, ags. eagan ütdön, lat. avulsio oculi,

effusio oculorum), kam aber auch als bloße

Beraubung der Sehkraft vor (caecitate

damnare, visionem oculorum extinguere).

Sie ist Verstümmelungsstrafe, aber selten

angewandt, meist durch die arbiträre

Strafgewalt des Herrschers bestimmt.

B r u n n e r DRG. II 603. Grimm DRG.
114 295. W i 1 d a Strafrecht 509. S c h m i d

Glossar 656. v. Schwerin.

Blockbau. § 1. Bauweise der Gebäude-

wände, auch der äußeren, aus dicht über-

einander liegenden oder nebeneinander

stehenden Baumstämmen oder Balken.

Der liegende Blockbau, in vielen Beispielen

erhalten und noch heute gebräuchlich, cha-

rakterisiert sich vor allem dadurch, daß an

den Ecken die Enden der Balken sich

kreuzen, also überstehend eine nach zwei

Seiten vorragende aufrechte Kante bilden

(Abb. 45). Die stehenden Stämme da-

gegen müssen am unteren und oberen

Ende durch eine Schwelle zusammengefaßt

werden, in die sie eingezapft sind. E i n

bekanntes Beispiel davon besteht noch in

England aus dem II. oder 12. Jahrh., ein

Teil der kleinen Kirche zu Greenstead, wo
allerdings die runden Stämme halbiert und

mit der runden Seite nach außen gestellt
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sind, so daß die Innenseite der Wand
glatt ist.

§ 2. Diese Blockbauweise aus aufrechten

Stämmen muß aber in ältester Zeit weit

verbreitet gewesen sein, wie die Reliefs der

Markantonsäule, die Eroberung germani-

scher Dörfer schildernd, beweisen. Die dort

dargestellten Hütten, insbesondere der

Markomannen, sind, rund und eckig, aus

aufrechten, in Zwischenräumen durch

Flechtseile verbundenen runden Stämmen
errichtet und mit scheinbar ähnlichen (doch

wohl als Schilfdächer aufzufassenden) Be-

».(<•'.> ^,,< ., 4f<jA

Abb. 45. Norwegischer liegender Blockbau.

dachungen geschützt. Die Türen sind ein-

fach, rund oder gerade abgeschlossen, in

diese Wände eingeschnitten. Die Halle

Heorot im Beowulfliede muß ähnlich kon-

struiert gedacht sein; wenigstens wird sie

als mit eisernen Bändern umschmiedet ge-

schildert, was auf aufrechten Blockbau
deutet.

Petersen, Domaszewski u. C a 1 -

derini D. Markussäule. München 1896.

Stephani I 108 ff. P. L e h f e 1 d t D. Holzbau-

kunst. Berlin 1880. A. S a n d v i g de Sandvigske

Samlinger. Lillehammer 1907; bes. S. 50 ff.

A. Haupt.

Blutegel, als Ersatz des Schröpfens (s. d.),

war im vorrömischen Germanien nicht in

Gebrauch, wenn auch das Tier selbst ahd.

egala (egalun, egilin, egilun), mhd. egele,

egel, wohl schon früh bekannt war. Die

Zeit seiner Einführung in den medizinischen

Heilschatz der deutschen Ärzte ist nicht

festzustellen. Daß er das ungesunde
Blut wegsauge, ist alter Glaube, der auch

früh in Laienkreise drang, wie Thomas
v. Cantimpre bzw. Konrad von Megenberg

erweisen und wohl auch die angelsächsische

Bezeichnung des Tieres als läce
y

also ge-

radezu 'der Heilende, der Arzt', dartut.

Im Norden begegnet er mit Sicherheit im

16. Jh.

M. Heyne Hausaltert. III 114. G r ö n

Anord. Hlknd. 39 f. Sudhoff.

Blutfluß (got. blöpa-rinnandei, runa blö-

pis, ahd. bluotes fluz, bluotfluzzida, mhd.

blutfloz ags. blödryne), als erschreckender

und nicht zu übersehender Vorgang natur-

gemäß früh beachtet, sowohl in seiner

Herkunft aus den Genitalien der Frau als

eine krankhafte Steigerung physiologischer

Erscheinung, als auch aus dem Darm in

der Form von Hämorrhoidalblutung und

der Dysenterie (s. Ruhr) und aus der Blase

(gif mon blöde mige, Cockayne Leechd. , II

90; Leonhardi 28).

Heyne Hausaltert. III 128. G e 1 d n e r
,

Unters, z. Altengl. Krkhtsnamen III, 1908, 18 ff.

Sudhoff.

Blutrache. § i. Der enge Zusammen-
halt zwischen den Sippengenossen bringt

es mit sich, daß jeder an einem Sippen-

genossen begangene Totschlag sämtliche

Sippengenossen zu Feinden des Totschlä-

gers macht. Es ist heilige Pflicht der

Sippe (s. d.), die Tat nicht ungesühnt

zu lassen, sondern an dem Täter und ev.

an seinen Magen Blutrache zu üben.

Die Fehde (s. d.) zwischen den beiden

Sippen ist die Folge einer solchen Tat,

und an dem Sühnevertrag und der Sühne-

zahlung, durch welche die Fehde beigelegt

wird, hat die gesamte Sippe des Erschla-

genen Anteil (Tac. Germ. 21 : recipitque

satisfactionem universa domus). Noch in

karolingischer Zeit war diese Blutrache in

Deutschland allgemein verbreitet und durch-

aus gestattet, wenn auch gewisse Rache-

akte ausgeschlossen waren. In Friesland,

Holstein und der Urschweiz hat sie sich bis

gegen Ende des MA.s, vereinzelt sogar

darüber hinaus erhalten. Auch in den

angelsächs. Gesetzen spielt sie eine Rolle,

ebenso noch in den nord. Rechten des

13. Jhs., insbesondere der Grägäs, und
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vor allem im spanischen Recht, in dem
allerdings möglicherweise nichtgermanische

(iberische) Einflüsse sich geltend machen.

§ 2. Von dieser allgemeinen Blutrache

der gesamten Sippe ist wohl zu unter-

scheiden das besondere Rache-
recht des einzelnen, ein indi-

viduelles, zugleich eine Pflicht in sich

schließendes Verwandtschaftsrecht, das dem
nächsten Erben oder dem nächsten agna-

tischen Erben zukommt (Lex Angl. et

Werin. 3 1 : Ad quencumque hereditas terrae

pervenerit, ad illum .... ultio proximi

et solutio leudis debet pertinere), und das sich

noch in späterer Zeit in dem Recht der

B 1 u t k 1 a g e zeigt (vgl. zB. Liegnitzer

Urk. v. 1452 bei Frauenstädt 99). So

ist in Island der vigsakar aHli, der die

Blutklage allein erheben darf, der Erbe;

erst eine spätere Entwicklung gestattet

entfernteren Verwandten, bei seiner Ver-

hinderung an seiner Statt zu klagen. Ähn-
liches kennt d:s spanische Recht.

§ 3. Am deutlichsten zeigt sich der

Dualismus des kollektiven Rache-

rechts der Sippe und des individuellen

Racherechts des direkten Erben in der

Teilung des W e r g e 1 d s (s. d.) in Mag-
sühne und Erbsühne. Ein Teil des Wer-
geids fällt als Magsühne (ags. niceg-

böt, fries. mentele, weitete, nordfries. tale,

aonord. cettarböt, anorw. baugar, aisl. nid'-

gjqld) an die sämtlichen an der Blutrache

beteiligten Magen; über die Art der Ver-

teilung s. u. Erbfolgeordnung. Der
andre Teil wird als Erbsühne (ags.

healsfang, fries. riuchta ielda, nordfries.

boyneböte, dietmars. bane, aonord. ar-

vaböt, anorw. bot, aisl. vigsboetr, rettr) an

den nächsten Erben oder den nächsten

männlichen oder agnatischen Erben ge-

zahlt.

§ 4. Während die Magsühne durch-

weg nur an männliche Verwandte ge-

zahlt wird, ist das bei der Erbsühne
nicht überall der Fall. Neben Rechten,

die Weibern kein Recht auf Erbsühne
gewähren, gibt es solche, die dem nächsten

Erben, gleichviel ob Mann oder Weib, die

Erbsühne zusprechen, so die meisten nord.

Rechte, ferner die Lex Fris. 19, 2 und
manche spätere fries. und niederländ.

Rechte. Ja, nach westnord. Recht hatten

ursprünglich auch Weiber, welche die

nächsten Erben waren, das Recht der

Blutklage; in Norwegen behielten sie es,

während es ihnen auf Island ebenso wie

den Jünglingen unter 16 Jahren 994 aus

praktischen Gründen genommen wurde.

Man kann daraus schließen, daß das Blut-

rache-, Blutklage- und Wergeldanteilsrecht

des nächsten Erben nicht etwa eine bloße

Abspaltung des Blutrache- und Wergeid-

rechts der Sippe, sondern von vornherein

ein Annex des Erbrechts war. Erst die

Ausdehnung des Erbrechts auf Weiber

führte bei einigen Stämmen dazu, dies

Individualrecht vom Erbrecht zu trennen

und dem nächsten männlichen Verwandten

zuzuweisen. Das zeigt deutlich Liutpr. 13:

quamquam filias Institutssimus heredis

sicut masculüs, schließt er sie von der

Erbsühne aus, quia filiae eius, eo quod

femineo sexu esse provantur, non possunt

faidam ipsam levare.

§ 5. Dem Recht der Sippe des Er-

schlagenen auf Empfang der Magsühne

entspricht eine Verpflichtung der
Sippe des Totschlägers, die

Magsühne aufzubringen, wobei die ein-

zelnen Verwandten etwa ebenso viel zahlen,

wie sie sonst empfangen würden. Die Erb-

sühne hat der Täter selbst aufzubringen.

§ 6. Vereinzelt finden wir, daß auch

bei andern Vergehen als Tot-

schlag die Sippe oder einzelne Sippen-

genossen berechtigt sind, Rache zu üben,

so nach isländ. Recht bei Schmähung
eines verstorbenen Verwandten und bei

Schändung einer Naheverwandten. Be-

sonders ausgedehnt ist dies Racherecht,

im spanischen Recht. Dem entspricht

es, daß vereinzelt auch bei andern Ver-

gehen die Sippe primär oder sekundär

neben dem Verbrecher bußpflichtig wird;

vgl. Brunner DRG. I2 I22n. 52. Durchaus

zu unterscheiden sind die Fälle, in denen

ein Verwandter als Vormund des

Verletzten oder des Täters ein Fehde-

bez. Sühnerecht hat oder bußpflichtig

wird; s. u. Familie, Vormundschaft.

Wilda Strafrecht d. Germ. I 156 ff. 372 ff.

Brunner Sippe u. Wergeid, SZfRG 3. l ff -

DRG. I2 119 ff. II 527 ff. Schröder DRGS
80 ff. 352 ff. 780 f. Frauenstädt Blut-

rache u. Totschlagsühne im deutschen MA. 1881.
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Telting Themis 16, 30 ff. Maurer Krit.

Überschau III 26 ff. Island von seiner Ent-

deckung 368 ff. Vorl. III 41 ff. 82 ff. F i n s e n

AfnO. 1850, 203 ff. Nordström II 227 fr".

Vinogradoff ZfSozuWG. 7, 8ff. Hinojosa
SZfRG. 31, 3<X)ff. — S. Fehde, Wergeid.

S. Rietschel.

Blutreinigungsmittel, nach der antiken

Anschauung von den vier Kardinalsäften

auch bei den Germanen frühzeitig einge-

führt, vielleicht aber in andrer Form oder

Motivierung schon vorrömisch in An-

wendung, obgleich dies sehr fraglich ist.

Sudhoff.

Blutsbrüderschaft. Der bei den ver-

schiedensten Völkern der Erde verbreitete

Brauch, daß Männer durch Vermischung

ihres Blutes ein Brüderschaftsverhältnis

begründen, findet sich auch in der Edda,

den isländischen Sagas und bei Saxo

Grammaticus in der eigentümlichen, noch

nicht genügend erklärten Form, daß die

Blutsbrüder unter einem Rasenstreifen ihr

Blut auf denselben Fleck Erde rinnen

lassen und sich schwören, wie Brüder für

einander die Blutrache üben zu wollen.

Weitergehende Rechtswirkungen werden

neben dieser Blutrachepflicht nicht er-

wähnt. Dagegen findet sich der westnord.

Name, der die Blutsbrüderschaft bezeich-

net, föstbredralag, auch als Bezeichnung

der P f 1 e g e b r ü d e r s c h af t (s. d.)

Das historische Verhältnis zwischen beiden

Rechtsinstituten ist zweifelhaft, ebenso das

Verhältnis der B. zur Schwurbrüderschaft

und Gilde (s.d.). Auf deutschem Boden ist

eine Spur einer B. vielleicht das cruentum

pactum zwischen Walthari und Hagen,

vgl. Kögel Gesch. d. deutsch. Lit. I 2, 298.

Pappenheim Die altdän. Schutzgilden

(1885) 18 ff., SZfRG. 29
:

322 ff. Maurer
Vorl. III 196 ff. Gudmundsson ßrjär

ritgjöro'ir sendar og tileinkafiar herra Päli Mei-

ste^ 1892, 46 ff. K ä 1 u n d Aarb. 1870, 290 ff.

S. Rietschel.

Blutsegen zur Beseitigung des Aus-

strömens des kostbaren Lebenssaftes aus

den Wunden der Schlacht, aber auch gegen

Nachblutungen im Wundverlauf und andere

gefürchtete Blutflüsse und Blutstürze.

Weitaus die größte Bedeutung hat doch die

erste Wundblutung, wie schon der Wort-
laut fast aller der ältesten Blutsegen er-

Hoops, Reallexikon. I.

kennen läßt, so der Straßburger Blutsegen

aus dem II. Jh. . . . to uerstont taz pldt

uerstande tiz pldt stant pldt . . staut pldt

fasto . . uersegene tiusa uunda oder der

Millstätter Blutsegen (12. Jh.) . . Also

verstaut du, bluotrinna . . . Freilich finden

sich auch Segen, die nichts hiervon erkennen

lassen, sondern einfach unverständliche

Worte bringen, zB. ein f aegryn. thon.

struth. fola. cergrenn. tart. struth. on. tria usw.

lautender zum blödseten in B a 1 d s

Arzneibuch (etwa 900, Cockayne Leechd. II

j
S. 54, § 9,4). Der Blutsegen »ad sanguinem
stringendum« (anord. blöd'- stemma) sind

Legion, ebenso groß ist ihre Literatur.

E b e r m a n Blut- u. Wundsegen in ihrer

Entwickelung dargestellt (Palaestra 24, 1903), wo
sich das Weitere angegeben findet. Sudhoff.

Blutstillung, wohl der früheste aus der

Not geborne chirurgische Brauch, drän-

gend und sorglich, weil nicht immer sicher

im Erfolge der geübten Maßnahmen, zu

deren Ergänzung darum der Zauber-

spruch trat (s. Blutsegen). Man
streute Pflanzenpulver auf, die eine

schnellere und festere Blutgerinnung be-

wirken sollten, deren die alten Rezept-

bücher manche empfehlen, einheimische

und ausländische; man legte einen blut-

stillenden festen, komprimierenden Ver-

band um (anord. blöd'band); man tampo-
nierte die Wunde durch Einlegen von
Moos, Gespinstfasern, Leinwandmeiseln
oder -zapfen (anord. lereptskeri), zog die

Wunde mit Pechpflastern zusammen, be-

rührte oder betropfte sie mit siedheißem

Pech oder wandte nach dem Vorgange
der antiken Wundarzneikunst (die aber

auch schon die direkte Zusammenschnü-
rung der blutenden Ader kannte) das

glühende Eisen an. Freilich wird diese

Blutstillung nur in der Lex Alamannorum
(LVII, 34) angeführt: Si autem ferrum

calidum intraverit ad stagnandum sangui-

nem; es scheint also, als wenn diese römi-

sche Brenntechnik nicht weit in Germanien
eingedrungen wäre und erst später unter

arabistischer Flagge große Verbreitung ge-

nommen hätte.

H ö f 1 e r Hdb. d. G. d. Med. I 473. G r ö n

Altnord. Hlkde S. 25—27. Arthur B. S c h m i d t

Medizinisches aus deutschen Rechtsquellen 1896

(Festschr. f. Benno Schmidt) S. 26 f.

Sudhoff.
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Blutsturz als plötzliche, oft tödliche Ka-
tastrophe im Lauf der Schwindsucht und
bei Magengeschwür, s. Schwindsucht
u. Magenleiden.

Sudhoff.

Bogen 1 (Architektur). § i. Zwischen

zwei festen Stützpunkten bogenförmig

gestellte Reihe von keilförmigen Steinen,

deren Fugen nach einem gemeinsamen

Mittelpunkte gehen; überwölbte Öffnung

in einer Mauer. S. Abb. 46.

Die frühgermanische Bogenform ist der

Regel nach ein Halbkreis. Überhöhte

Halbkreise (mit verlängerten Schenkeln)

R-UiMD#

spanischen Araber den Hufeisenbogen von
den Westgoten übernahmen.

§ 2. In den frühesten Miniaturen des

Nordens ist die Hufeisen- Bogenform
beliebt, sowohl um wirkliche gemalte

Architekturen zu gliedern, als zu rein

dekorativen Zwecken. Fenster mit
ungefähr parabolischer Linie der Über-
wölbung treten bei den Angelsachsen

(Kirche zu Escomb) und in Deutschland

(Kirche zu Goldbach) auf.

§ 3. Eine eigentümliche in allen ger-

manisch beherrschten Ländern bis nach
Nordafrika hin auftretende Bogenform ist

der Halbkreis, getragen von vorspringenden

—^ v-r
SparutTi V£j_ —r^

f
WtrcUrv

Abb. 46. Bogenformen.

sind häufig. Hufeisenbögen sind im frühen

MA. weit verbreitet; sie erscheinen einer-

seits schon in Kleinasien, besonders in

Anatolien im 6. oder 7. Jh., andrerseits

aber gleichzeitig bei den Bauwerken der

Westgoten, Angelsachsen, Langobarden
und Franken; vor allem auch im frühesten

Holzbau der Skandinavier. Es scheint

daher, als ob diese Form bei allen Ger-

manen sehr beliebt gewesen sei, sowohl

in der Architektur als der Dekoration in

Plastik und Malerei. Der Gedanke dürfte

berechtigt sein, daß sie ebenso selbständig

im nordischen Holzbau wie im frühchrist-

lichen Orient auftretend damals gleich-

zeitig von zwei Seiten her in Westeuropa
eingedrungen sei. Sicher ist es, daß die

Pfeilern, so daß die untere Öffnung enger

ist, als der Durchmesser des darauf ruhen-

den Halbkreises, und sich zwei recht-

winklige Vorsprünge am Bogenauflager

ergeben. Diese schon bei den Römern vor-

kommende Form mag ihren Ursprung der

Absicht verdanken, auf die Vorsprünge

den hölzernen Lehrbogen aufzulegen, der

als Unterlage für das Wölben diente.

Vielleicht auch der Absicht, auf ihnen

einen Querbalken zum Tragen von Lam-
pen, Kreuzen u. dergl. ruhen zu lassen;

hierfür spricht das Vorkommen dieser

Form an Chorbögen, besonders der Um-
stand, daß die vorspringenden Pfeiler

öfters durch frei vortretende, scheinbar

nichts tragende Säulen ersetzt werden.
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§ 4. Der Bogenanfang wird, besonders

bei kirchlichen Bauwerken, meist durch ein

Kämpfergesims bezeichnet, das der Regel

nach aus einem Karnies mit Platte, später

aber anstatt des Karnieses häufig aus

einer einfachen Schräge besteht und dann
— charakteristisch für die karolingische

und die folgende Zeit — nur nach der

Bogenlaibungsseite zu vorspringt, nach
den beiden andern Seiten aber mit der

Bogen- und Pfeilerfläche gleich (bündig) ist.

§ 5. Die Bögen selber sind bis zu

karoling. Zeit häufig abwechselnd aus

Stein und Ziegeln gebildet, erscheinen

also bunt; eine Technik, die, bereits von
den Römerbauten entnommen, insbeson-

dere merowingischen Bauwerken eigen ist;

oder auch in wechselnder Farbe der

Steine, insbesondere weiß und rot (s. a.

Buntmauerwerk)

.

§ 6. Die Keilform der dem Bogen-

mittelpunkt zustrebenden Bogensteine er-

schien offenbar von Anfang an dem nordi-

schen Holzbaukünstler unsicher, so daß
er versuchte, wo es anging, den Bogen
aus einem einzigen Steine ohne- Fugen zu

schneiden, ihn also konstruktiv zu ver-

leugnen; eine Sitte, die noch im MA.
nachwirkt. Oder er bildete ihn aus über-

kragenden Steinen, also nur einen Schein-

bogen; oder er griff zu dem schon bei den
Römern und im Orient auftretenden Aus-

weg, daß die Steine in Hakenform gebildet

also am Rutschen nach der Mitte zu ver-

hindert wurden. So am Theoderichdenk-

mal zu Ravenna. Auch sind manchmal
nur die Schlußsteine als Hakensteine ge-

formt (Spanien).

A. Haupt.

Bogen 3 (Waffe). §1. Der Gebrauch des

Bogens ist in Europa bis in die ältesten

Perioden der Steinzeit hinauf durch zahl-

reiche Pfeilspitzenfunde aus Stein und
Knochen nachweisbar. Bogen selbst aber,

aus Holz gefertigt, sind nur in wenigen
Exemplaren aus steinzeitlichen Pfahlbauten

der nördlichen Alpenzone (Robenhausen,

Mondsee) erhalten. Seine Verwendung im
Norden während der Bronzezeit zeigen

neben den steinernen und bronzenen Pfeil-

spitzen aus Funden dieses Abschnittes die

schwedischen Felszeichnungen mit Dar-
stellungen von Bogenschützen. Jedoch

scheint schon seit dem Ende der Bronze-

zeit durch das ganze erste vorchristliche

Jahrtausend hindurch der B. in der nord-

europäischen Bewaffnung an Bedeutung
zu verlieren.

§ 2. Auch in der römischen Kaiserzeit

tritt er hinter Lanze, Schwert und Axt
(s. d.) zurück. Pfeilspitzen aus diesem Ab-
schnitt sind selten, Bogen m. W. gar nicht

gefunden. Doch treffen wir ihn als Ger-

manenwaffe auf römischen Monumenten
(Tiberiuscameo, Antoninussäule). Taci-

tus erwähnt merkwürdigerweise den Ge-

brauch des Bogens bei den Germanen
gar nicht.

§ 3. In allgemeine Aufnahme kommt
der B. wieder seit dem 4. Jh. n. Chr. Eine

beträchtliche Anzahl nordgermanischer Bo-

gen sind aus den großen Moorfunden be-

kannt. Sie bestehen aus einem flach ge-

bogenen, nach innen flachen, nach außen
gewölbten Holz von 1%—2 m Länge, das

sich nach den Enden zu stark verjüngt

und mit Kerben zur Befestigung der (nicht

erhaltenen) Sehne versehen ist. (Engel-

hardt, Nydam Mosefund 1865 Tafel XII
10—17.) Einzelne Exemplare sind mit

einer aufgesetzten Spitze von Eisen oder

Knochen versehen (Abb. 47).

Der hier vertretene Typus des ,,ein-

fachen" B.s wird in Nordeuropa als der

ursprüngliche und sicher als der allgemein

verbreitete anzusehen sein. Doch ist die

Vermutung, daß der „zusammengesetzte"
asiatische B. in bestimmten Perioden

(Funde von Pfeilspitzen der skythisch-

griechischen Form aus der jüngeren Bronze-

zeit) in Ostdeutschland bekannt war, nicht

abzuweisen.

§ 4. Die frühmittelalterlichen Schrift-

quellen lehren zusammen mit den aus allen

germ. Kriegergräbern zahlreich gehobenen
Pfeilspitzen den Gebrauch des B.s auf dem
Gebiete Großgermaniens vom 4.—8. Jh.

n. Chr. Es werden gewöhnlich Holzbogen

in der Form den nordischen ähnlich, ge-

wesen sein. Hornbogen, die bei Ostger-

manen und Angelsachsen erwähnt werden,

sind selten. Als Material für das Bogen

-

holz wählte man Esche, Ulme, am liebsten

die Eibe (anord. yr, mhd. Twe 'Eibe
4 und

'Bogen'). Aus dem Ende dieser Epoche
sind einige alemannische Bogen aus den
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Gräbern von Oberflacht in Württemberg
erhalten (Jahreshefte d. Würt. Altertver.

III. 1846). Sie sind aus Eibenholz, etwa
2 m lang und bestehen aus einem leicht

gekrümmten Stab, der am Griffteil in der

Mitte erheblich verstärkt ist und an den
beiden schlank zulaufenden Enden Ein-

kerbungen zum Einspannen der Sehne hat

(Abb. 2).

§ 5. Unsre Kenntnis der karolingischen

Bogenform beruht allein auf den für

waffenhistorische Untersuchungen mit Vor-

sicht zu benutzenden Miniaturen. Neben
der einfachen, flach gekrümmten Art kommt
z. B. im Eadwinepsalter (Westwood,

Palaiographia sacra pictoria 1845 T. 43)
ein Bogen vor, dessen Arme von der Mitte

an sehr stark nach außen biegen, sich nach

den Enden zu verjüngen und am Abschluß
wiederum umgebogen sind. — In den

Kapitularen Karls des Großen gehört der

Bogen zu den Ausrüstungsstücken des

Reiters und Fußsoldaten. Im Norden
spielt er in den Seeschlachten der Wikinger -

zeit eine nicht unerhebliche Rolle.

Max Ebert.

Bogenschützen. § 1. Bogen und Pfeil, von

den Germanen seit der Steinzeit benutzt,

treten als Kriegswaffen hinter Lanze und
Schwert zurück (s. Bogen 2

). Die Gewandt-
heit östlicher Völker im Bogenkampf haben
sie niemals, soweit die Schriftquellen ein Ur-

teil erlauben, erreicht, und findet sie bei

Zusammenstößen z. B. mit den Madyaren
in karolingischer Zeit in staunendem

Schrecken. Reginonis Chron. a. 889 schil-

dert sehr bezeichnend: multa milia sa-

gittis interimunt, quas tanta arte ex corneis

areubus dirrigunt ut earum ictus vix prae-

cavere possit. Wohl ist seit dem 4. Jh.

n. Chr. die Verwendung und z. T. mör-

derische Wirkung des germanischen Bo-

gens im Kampfe zahlreich belegt, doch

dient der Pfeilschuß, einzeln oder in Salven

abgegeben, wie es scheint, gewöhnlich nur

als Eröffnung des eigentlichen Angriffs.

§ 2. Bogenschützenabteilungen als tak-

tische Einheit treten erst im 9. u. 10. Jh.

auf. Ermoldus Nigellus (In honor. Hlu-

dow. pii carm. III 263) berichtet von einer

Saxonica patulis praecinetus cohors. Im
westlichen Frankenreiche scheinen sie seit

dem 10. Jh. ein integrierender Heeres-
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bestandteil zu sein (Richer I 8, II 85 und

die Normannen auf dem Teppich von

Bayeux). — Auch in den Seekämpfen der

Wikinger spielen die Pfeilschützen eine

große Rolle. Von den Normannen nach

England gebracht, ist dort der Langbogen

zu einer äußerst leistungsfähigen Waffe

ausgebildet, und die Langbogener der eng-

lischen Heere haben bis in die Feuerwaffen -

zeit hinein in mehr als einer Schlacht die

Entscheidung gebracht.

Max Ebert.

Bohne. § I. Die einzige Bohnenart, die

von den Völkern Mittel- und Nordeuropas

im Altertum gebaut wurde, ist die Sau-
bohne (Vicia faba L., Faba vulgaris

Mönch). Sie tritt erst verhältnismäßig spät

hier auf. Nur in Ungarn reicht ihi Anbau,

wie die Funde in der Aggletek-Höhle und

zu Lengyel (Hoops Waldb. u. Kulturpfl.

287) beweisen, bis in die Steinzeit zurück;

den Pfahlbauern der Alpenländer und den

nördlicheren Völkern war sie damals noch

unbekannt. Erst zur Bronzezeit erscheint

sie in der Schweiz: die Funde in den bronze-

zeitlichen Pfahlbauten der Westschweiz im

Bieler, Neuenburger und Murtner See

(Petersinsel, Mörigen, Concise, Montelier)

sind die frühesten in Mitteleuropa (Hoops

aaO. 402. Neuweiler Prähist. Pflanzenr.

64 f.). In Norddeutschland kommt sie zu-

erst am Ende der Bronzeperiode in ost-

deutschen Niederlassungen aus der Zeit des

Lausitzer Typus vor: in Schlieben (Kr.

Schweinitz, Prov. Sachsen), Freiwalde (Kr.

Luckau, Niederlausitz), Müschen im Spree-

wald und Koschütz bei Dresden (Buschan

Vorgeschichtl. Bot. 213 f. 255; vgl. Hoops
aaO. 402, A. 5). Auch in der prähistorischen

Station der Karhofhöhle im Hönnetal
j

(Westfalen) aus der Hallstattzeit sind Boh-
nen gefunden (Hoops 402). In Nordeuropa

reichen die ersten uns bekannten Bohnen-
funde nicht über die Völkerwanderungszeit

zurück (Hoops 402, A. 6); doch zeigen

sprachliche Tatsachen (§ 4), daß die B.

auch hier schon in vorrömischer Zeit ge-

baut worden sein muß.

§ 2. Buschans Versuch (aaO. 215), die

prähistorischen Bohnen in mindestens zwei

Varietäten: eine kleinere, rundliche und
eine längere, flache zu scheiden, von denen
erstere den östlichen, letztere den west-

lichen Fundstätten eigentümlich sein sollte,

hat sich durch Neuweilers gründliche

Untersuchung eines umfassenderen Mate-

rials als unhaltbar erwiesen (aaO. 62 ff.).

Nach seinen Messungen schwankt das Ver-

hältnis zwischen Länge und Breite bei den

vorgeschichtlichen Bohnen stark und läßt

eine Scheidung in zwei Arten nicht zu;

aber ihre Größe ist durchweg sehr gering:

die Länge wechselt von 5,8 (Petersinsel)

bis 9,8 mm (Mörigen), die Breite von 4,4

(Montelier) bis 7,8 mm (Mörigen), so daß
Heers Bezeichnung dieser Pfahlbauten

-

bohne als nana 'Zwergbohne' wohl-

berechtigt ist (aber besser nicht celtica

nana).

Die wilde Stammpflanze der Vicia faba

ist bis jetzt nicht nachgewiesen.

§ 3. Die B. war wenigstens einem Teil

der i n d o g e r m. Völker schon in der Ur-

zeit bekannt; das zeigt die sprachliche

Gleichung lat. faba f. 'Bohne'; russ. bobü

'Bohne', bulg. czech. sorb. bob, poln. hob

dss.
;
preuß. babo 'Bohne' (vgl. Walde EWb.

Berneker EWb. sv.).

§ 4. Die g e r m. Sprachen haben einen

gemeinsamen, alten, sonst nicht belegten

Namen für die Bohne: urgerm. *baunö =
ahd. bona f., mhd. böne, nhd. bohne f.;

and. bönai., mnd. böne, nnd. bön; ndl. boon:

ags. bean f., me. bpt, ne. bean; awnord.

baun f., aschwed. ben{<i), nschwed. bona,

adän. benfä, ndän. benne. Über dessen

Etymologie vgl. Pelersson IF. 23, 390.

Die B. wurde von den Germanen also schon

in vorgeschichtlicher Zeit gebaut, und das

Fehlen archäologischer Bohnenfunde in

Nordeuropa vor der Völkerwanderung (§1)
beruht demnach auf Zufall.

§ 5. Unter den wildwachsenden fabae

freilich, die die römischen Soldaten auf

Borkum (Burcana, s. d.) massenweise fan-

den, und nach denen sie die Insel Fabaria

nannten (Plinius NH. 4, 97; 18, 121), haben

wir uns jedenfalls nicht die Vicia faba zu

denken, sondern nach Buchenau, De Can-

dolle und Krause vielmehr Pisum mariti-

mum, eine Erbsenart, die noch heute auf

den Dünen der Nordseeinseln in Menge
vorkommt. Über die bei Plinius 4, 94 er-

wähnte Baunonia 'Bohneninsel' s. d.

§ 6. In frühmittelalterlicher Zeit wird

der Anbau von Bohnen durch die Lex Sa-
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lica (ed. Geffcken Kp. 27, 7, S. 25 favaria

'Bohnenfelcler'), sowie durch das Capi-

tulare de villis Karls des Gr. (MGL. fol. 1,

186) bezeugt. Da im Capitulare Kp. 70

von fabae maiores die Rede ist, waren

damals offenbar schon zwei Sorten in

Kultur; vielleicht waren dies die große,

flache und die kleinere, rundliche Art,

die man in Norddeutschland heute als

Große oder Saubohne und Pferdebohne

unterscheidet.

Auch in England und Skandinavien

wurde die B. im MA. überall gebaut (vgl.

Hoops aaO. 640. 645 f.).

§ 7. Der cpaG7jXos, (pocöVjoXos, cpaöioXo?

der Griechen, phaselus, phaseolus der Römer
war nicht die Saubohne, auch nicht die

heutige Gartenbohne, sondern eine Doli-

chos-Art, nach Körnicke wahrscheinlich

D. melanophthalmos DC, die aus dem Orient

nach Südeuropa eingeführt war. Im tropi-

schen Afrika heimisch, ist diese zarte

Bohnenart, die einen warmen Sommer ver-

langt, im MA. nördlich der Alpen schwer-

lich gebaut worden (vgl. Hoops 400 u.

600, A. 1). Unter dem fasiolus Karls d. Gr.,

der im Capit. de villis Kap. 70 neben fabae

maiores erwähnt wird, ist deshalb nicht mit

Fischer- Benzon (Altd. Gartenfl. 99) eine

Dolichos-Art, sondern wohl mit Körnicke

die rotblühende Erbse (Pisum arvense) oder

eine andre Erbsenart zu verstehen; denn

nach Krause wurde der Name phaseolus im

MA. auf die Erbse übertragen; fasöl, faseln,

faseln, fäßlen war in Oberdeutschland bis

ins 16. und 17. Jh. der allgemeine Volks

-

narae für Erbsen; vom 16. Jh. an geht er

dann auf die neu eingeführte Gartenbohne

über.

§ 8. Diese unsre heutige Garten-
bohne (Phaseolus vulgaris L.) mit ihren

Spielarten war (nach den Untersuchungen
von W i 1 1 m a c k und K ö r n i c k e ) den

Völkern der Alten Welt bis zum Ende des

MA.s unbekannt; sie stammt aus Amerika,

wo sie schon vor der Ankunft der Europäer

von den nordamerikanischen Indianern

verwertet wurde. Die äußere Ähnlichkeit

der Gattung Phaseolus mit den in Süd-

europa von jeher kultivierten Dolichos-

Sorten, sowie der zufällige Gleichklang des

amerikanischen Wortes frizol, frisol, woraus
span. frijol, nhd. fisolen usw. stammen, mit

lat. phaseolus und seinen mittelalterl. Fort-

setzungen bewirkten, daß die Einführung
der neuen Bohnen sich verhältnismäßig un-
bemerkt vollzog. Weiteres bei Hoops aaO.
400 f.

Körnicke Z. Gesch. d. Gartenbohne; Verh.
d. Naturhist. Ver. d. Rheinl. u. Westf. 1885,
136 ff. Wittmack Die Heimat d. Bohnen
u. Kürbisse; Ber. d. deutsch. Bot. Ges. 6 (1888),

374—80. K. E. H. Krause Die Bohne u. die

Vietzebohne; Jahrb. d. Ver. f. nd. Sprachf. 1890,

53 ff. v. Fischer-Benzon Altd. Gartenfl.

98—100. B u s c h a n Vorgeschichtl. Botanik

299—16. Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 329.

3C9—403. 464 f.; hier S. 399 weitere Lit. bis

1905. Neuweiler Prähist. Pßanzenreste

Mitteleuropas 62—65 (1905).

Johannes Hoops.

Bohrer. § 1. In neolithischer Zeit ver-

wendet man zum Bohren zugespitzte

Feuersteinspäne und Knochen. Die Stein

-

gerate wurden, wie durch praktische Ver-

suche nachgewiesen ist (Forrer, Reallex.

10 ff.), durch einen Holzstab oder eine

Röhre und Quarzsand mittelst einer kleinen

Maschine (vgl. die Rekonstruktion Forrers

Taf. 29, 1) durchbohrt. Aus den folgenden

Perioden bis zum 3. nachchristl. Jh. sind

B., da Handwerksgerät in den Gräbern

überhaupt selten ist, m.W. nicht bekannt.

Bei der Notwendigkeit des Instrumentes für

alle Holzarbeiten werden sie aber in dieser

Zeit nicht gefehlt haben. Vermutlich hat

man lange an den ein-

o,26 0.165 o,25 fachen Stein- und
Beinspitzen festge-

halten. Das gemein

-

germ. Wort für Boh-
rer, ahd. nabager,

nabiger, as. naduger,

ags. nafegär, anord.

nafarr (aus nafgeir)

weist auf die Verwen -

düng desBohrersbeim
Wagenbau : 'ein ger

dh., spitzes Eisen, um
damit die Nabe zu

bohren' (DWb. 7, 8).

Aus einer sehr alten

germ. Form ist das

finn. napa kaira, kaira

'Bohrer' entlehnt

2 (Thomsen, Einfluß d.

Abb. 48. Bohrer. germ. Sprachen auf

l
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die finn.-lapp., übers, v. Sievers 56, 157.)

§ 2. Eiserne Löffelbohrer (Abb. 48, 1.3),

in späteren La Tene -zeitlichen Funden
nicht selten (vgl. v. Miske, Velem St. Veit

1909 Tafel 47, 16; 48, 17; 52, 18, 19) und
wahrscheinlich von den Germanen aus

diesem Kulturkreise entlehnt, finden sich

in einzelnen Exemplaren im Vimoorfund
und in Werkstattfunden der Wikingerzeit.

In letzteren kommen auch B. mit gewun-

dener Spitze vor (Abb. 48, 2). Die Ver-

wendung des Drillbohrers beim Schiffbau

zeigt eine Darstellung des Teppichs von
Bayeux (M. Heyne Handw. 15).

Max Ebert.

Boier. Boii ist der Name zweier Kel-
ten stamme, die aber in älterer Heimat
eine Einheit gebildet haben werden. Wir
kennen B. in Oberitalien und in Böhmen;
und hierhin und dorthin dürften sie ziem-

lich gleichzeitig um 400 v. Chr. zu Beginn

der La-Tene-Zeit gekommen sein. Für die

einstige Anwesenheit der B. in Böhmen
spricht der Name dieses Landes selbst

(s. Boihaemum u. Baiern) ; außerdem finden

sich Zeugnisse für diese bei Strabo 293,

Caesar BG. 1,5, Tacitus Germ. 28, die aber

alle ihre Auswanderung schon voraus-

setzen. Posidonius bei Strabo aaO. wußte
sie aber zur Zeit der Kimbern, denen sie

mit Erfolg entgegentraten, noch am her-

kynischen Wald ansässig. Erst um 60

v. Chr. dürften sie ihr Land geräumt haben,

nach Tacitus vertrieben von den Marko-
mannen, mit denen aber auch andre

Sueben im Bunde gewesen sein werden;

und die Sieger sind nicht sofort in dieses

eingerückt; s. Markomannen. Der ver-

drängte Keltenstamm ging über die Donau,
schlug sich zunächst mit den Tauriskern

herum, um sich dann teils den im J. 58 v. Chr.

auswandernden Helvetiern anzuschließen,

teils im Osten der Taurisker niederzulassen.

Nach Strabo 304 wurden sie zusammen
mit diesen, mit denen sie sich also in-

zwischen verglichen hatten, vom Daker-

könig Boerebistas vernichtend geschlagen;

doch haben sich nach dem Zeugnis von
Inschriften Reste von ihnen bis in die

röm. Zeit hinein erhalten.

I h m bei Pauly-Wissowa unter Boii.

R. Much.

Boihaemum, Boiohaemum bei Tacitus

Germ. 28undVelleiusPat. 2, 109, Bouiatjxov

bei Strabo 7, 290 ist das Land Böhmen und
buchstäblich dasselbe Wort wie mhd.
Bcheim. Den germ. Lauten genauer ent-

sprechen würde Bae(o)haemum
y
Baeochae-

mum; vgl. BatfAoi, Bai(v)oyatjxat Baioani

(s. Baiern); das oi ist durch Einfluß der

den Römern geläufigen kelt. Form des

Volksnamens eingedrungen, der in der

Zusammensetzung das Bestimmungswort

ist. B. bedeutet 'Heimatland der Boier'.

Ein ganz ähnlicher Landesname wird

durch den daraus entsprungenen Volks-

namen TsüptoyaTfxat vorausgesetzt. Vgl.

auch das anord. ßröndheimr (iotunheimr

u. a. m.), während sonst mit haima-

imGerm. meist Ortsnamen gebildet werden.

Wenn übrigens Bouiatfxov bei Strabo alt

to tou Mapoßouäou ßaaiXsiov bezeichne,

wird, kann man dabei auf Trondhjem,

Drontheim verweisen, wie jetzt die Haupt-

stadt des alten firöndheimr heißt.

Müllenhof f DA. 4. 557 f.

R. Much

B51. Das skandinavische Wort B. (ost-

nord. böl, wnord. böl) hat verschiedene Be-

deutungen. Ursprünglich bedeutete es

allein die Wohnstätte, das Haus. Diese Be-

deutung entspricht am besten und engsten

dem etymologischen Zusammenhang mit

wnord. büa, aschw. böa, dän. bö 'wohnen'.

Erst im Lauf der Zeit wird das Wort eine

Gesamtbezeichnung für das Haus und das

dazu gehörende Ackerland. In diesem

Sinne ist das schwed. kirkiuböl und presta-

bol
f
das isl. bölstaär zu verstehen, in jenem

aber wohl das schwed. ößeböl. Sachlich

entspricht das hol in dieser zweiten Be-

deutung der deutschen Hufe (lat. mansus),

sprachlich mit der ersten sachlichen Be-

deutung dem ags. boii (bold), dem fries.

bold. Die ungefähre Gleichheit der Bole

führte in Dänemark und sehr spät auch in

Schweden dazu, im Bol ein Grundstück

bestimmten Umfangs zu sehen, es zur

Grundlage für den Zensus zu verwenden.

S. a. Hofstelle.

F r i t z n e r Ordb. sv. G r i ni m DRAA,
II 65. Haff Die dän. Gemeinderechte, insbes.

1 143 ff. Matzen Privatr. IV 23 ff. R h a m m
Großhufen d. Nordgermanen 11 ff. 31 ff. Schly-
ter Ordb. s. v. v. Schwerin.
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Boot, ae. bat, daraus an. bätr, zurück-

gehend auf germ. *baita, vgl. an. beit

'Schiff', dessen Wurzel *bhid- 'spalten'

bedeutet, also ein aus Holz ausgehauenes

oder aus gespaltenem Holz zusammen-
gesetztes Fahrzeug, und zwar immer im
Sinne der kleinsten Art von Schiffen.

Es ist zu unterscheiden zwischen Bei-

booten, deren größere Schiffe eines oder

zwei mit sich führten, und selbständigen

Booten bes. für den Fischfang, zu Fähr-

zwecken usw. Die Schiffsboote
(anord. skipsbätr) wurden entweder hinter

dem Schiff hergeschleppt (anord. eptir-

bätr), oder hereingenommen und mitt-

schiffs auf den Ladungsstapel gesetzt. Im
Norden bezeichnete man in der Wikinger-

und Sagazeit als Boote alle Schiffe, welche

weniger als 6 Remen auf einer Seite, also

12 im ganzen, zählten, und man teilte die

Boote nach der Gesamtzahl der Reinen

in tolfäiringar, sex&ringar usw. ein. Die

Bauart der gewöhnlichen Boote glich in

den wesentlichen Grundzügen der der

Schiffe (s. d.). Beim Gokstadschiff fanden

sich drei Boote von jeweils etwa 7,7 m,

5,5 m, 4,1 m Kiellänge. Diese, wie wohl
überhaupt alle Boote hatten keine Remen-
löcher, sondern Dollen wie das Ny-

damerboot (s. Remen), nur mit dem Unter-

schied, daß die Dollen nicht aufgebunden,

sondern fest in die Reling eingelassen

waren. Die Boote führten auch Segel und
Mast, der jedoch keine besondere Mast-

spur und Mastfischung besaß, sondern in

einer Vertiefung im Mittelspant ruhte und
durch ein Loch in der mittelsten Ducht
hindurchging. Über besondere, meist nur

auf Binnengewässern verwendete Boots-

arten und ihre Namen s. Einbaum, Kahn.
Vgl. auch Schiff, Schiffsarten.

Nicolaysen Langskibet fra Gokstad p. 24.

38 h. 65. W. Vogel.

ß p ol v 1 erscheinen bei Zosimus als Ge-

fährten der Goten auf ihren Beutezügen
im 3. Jh.; Bopaooi heißen sie bei Gregor

von Neu-Caesarea. Ohne Grund sieht

L. Schmidt (Allg. Gesch. d. germ.

Völker 84. 142) in ihnen Krimgoten. Auch
ihre Kombination mit den BouXavss (besser

2ouXü)ve?!) in der Sarmatia eur. des Ptol.

bei Z e u ß 695 ist haltlos. R. Much.

Borg, als Hauptwort dem Ahd. ver-

mutlich bekannt, aber nicht überliefert,

ags. borg, steht in seiner Bedeutung sowohl

zum Mutuum wie zur Bürgschaft (s. d.)

in Beziehung. „Borgen" (ahd. borgen,

zur germ. Wz. burj-, 'sichern, schützen ) be-

zeichnet einst wie jetzt: 'auf Borg
nehmen und geben', also gleich-

mäßig das Rechtsverhältnis auf der aktiven

und passiven Seite. Vgl. ags. ä-borgian. Der

Terminus erweist die Haftung im Sinne

der Bürgschaft als rechtliche Form
des Kredites. Das Haften ist hier

jenes reale Ding, welches die Idee der

Zuverlässigkeit erweckt. S. im übrigen u.

,, Darlehen".
P. Puntschart.

Borgarßingsbök (f.) ist die Aufzeichnung

der im Bezirke des Borgarping, dem Lande
Vikin am Christianiafjord, geltenden, durch

die lögsaga überlieferten Rechtssätze. Die

B. ist in drei Redaktionen erhalten, von

denen die erste nur das Christenrecht

enthält, während die beiden letzten in

das Christenrecht noch ein kleines Stück

des weltlichen Rechts einschieben. Sämt-

liche Redaktionen gehören etwa der Mitte

des 12. Jhs. (1140—1152) an, gehen aber

auf einen Text zurück, der vor das Zehnt-

gesetz König Sigurds (im—1130), und
zwar vielleicht in die Regierungszeit des

Königs Olaf Kyrre (1066—1093), fiel.

Eine offizielle Revision erfuhr die B.

im Jahre 1268 durch König Magnus
L a g a b ö t i r (s. d.). Erhalten ist uns

davon nur das Christenrecht, da der welt-

liche Teil schon nach wenigen Jahren

durch König Magnus' Landrecht ersetzt

wurde.
Ausgabe der älteren B. von K e y s e r und

Munch (1846 in Norges gamte Love I); Er-

gänzungen bietet S t o r m 1885 ebenda IV 66 ff.

Photolithographie 1886. — Ausgabe der jüngeren

B. von Keys er und Munch (1848 ebenda II).

— S. u. Nordische Rechtsdenkmäler
(dort die Literatur). S. Rietschel.

Böser Blick. § 1. Der Glaube, daß ge-

wisse Menschen durch ihren Blick ihren

Mitmenschen oder Tieren Schaden zufügen

können, ist über einen großen Teil der

Erde verbreitet. Auch bei den Germanen
findet er sich seit ältester Zeit. Er ist

zu unterscheiden von dem scharfen, durch-
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dringenden Auge, das Göttern, manchen
Helden, manchen Geschlechtern eigen ist

(Thor, Sigurd), wenn auch beide aus der

Vorstellung von der Macht des Auges ent-

sprungen sind.

§ 2. Der Böse Blick wurzelt im Glauben

an die Zauberkraft gewisser Menschen und
die magische Gewalt des Auges, die aus

dem starren Hinblicken auf eine Person

oder einen Gegenstand spricht. Er ist

den Menschen entweder angeboren, wie

den beiden Brüdern HallbJQrn und Stig-

andi in der Laxdcela (K. 37), oder er ist

angeworben, erlernt, wie die Königin

Gunnhildr ihn von Finnen erlangt hat

(Fms. I 9; II 6). Mit dem Bösen Blick

behaftet sind vor allem Riesen, Berserker,

Vojven; noch in jüngster Zeit Hexen oder

liederliche Frauenzimmer, deren magische

Gewalt man an den dunkeln, stechenden

und triefenden Augen erkennen kann.

Erworben werden kann diese Macht, wenn
sich ein erwachsener Mensch, Mann oder

Frau, von einem Weibe mit dem B. B.

säugen läßt.

§ 3. Der Glaube an den B. B. findet

sich bei allen germanischen Stämmen.
Es sind die twerhe ougen der mhd. Quellen,

das augnabragd' der nordischen, und lebt

in dem dän. ondt öje oder öjesyn, dem
schwed. onda ögon bis zur Gegenwart fort.

In der alten Zeit schrieb man besonders

Finnen- und Bjarmländern den B. B. zu.

Im allgemeinen tötet der B. B. Gunnhildr
warnt Eirik und seine Genossen, sich von
den Finnen sehen zu lassen, da ihr Blick

sie töte (Fms. I 9); was der zauber-

kundige Grimr aegir anblickte, mußte
sterben (Fas. III 345). Aber auch anderes

Unheil kann er stiften: vor des Riesen

Hymir Blick zerbersten die Säulen (Hym-
iskv. 12); der zauberkundige Stigandi

vernichtet durch einen Blick den ganzen
Graswuchs, daß ein Feuerwirbel über die

Fläche gegangen zu sein scheint (Laxd.

S. K. 38). Ganz besonders stumpft er ge-

weihte Schwerter, weshalb man sie den
Berserkern nicht zeigen darf, wenn man
mit diesen den Zweikampf aufnimmt
(Isl. S. II 226; Fas. III 606 u. oft.). Auch
die Pfeile des Gegners kann der B. B. im
Fluge hemmen (Hävam. 149).

§ 4. Wirkungslos kann man den B. B.

machen, wenn man der damit behafteten

Person scharf ins Auge schaut, ehe sie

selbst ins Auge blicken kann (Vatnd. S. K.

26). In der Regel wird ihr aber ein Fell-

i sack über das Gesicht gestülpt (Laxd. S.

I

K. 37; 38 Fms. I S. 9 f.), oder es wird

durch Gegenzauber (Zeigen nackter Kör-

!

perteile) oder durch Feuer der B. B. un-

|

wirksam gemacht.

§ 5. Wie tief der B. B. im Volksglauben

I

Wurzel geschlagen hat, zeigt der weitver-

;

breitete Aberglaube der Gegenwart, der

j

sicher altes Erbgut ist. Darnach werden

I

von ihm vor allem Kinder getroffen;

I

diese werden 'verneidet' (Bayern), 'über-

j

sehen' (Mitteldeutschland), 'verschienen,

(Norddeutschland). Aber auch Erwach-
sene, desgleichen Tiere, Gebäude, Felder.

An Menschen und Tieren bewirkt der B. B.

Krankheiten (besonders Skrofeln), Ab-
magerung, Wahnsinn. Kühe verlieren

durch ihn ihre Milch. Alle Arbeit, auf der

er ruht, mißrät; Wiesen und Felder, die

ihm ausgesetzt sind, verdorren. Auch
Tiere können mit dem B. B. behaftet sein;

in alter Zeit war es besonders die

Schlange, der ormr, in neuerer sind es

vor allem die Tiere der Fabelwelt und
Bastarde.

A n d r e e Ethnographische Parallelen I 35 ff.

Jahn Über den Aberglauben vom B.B. Ber. d.

Sachs. Ges. d. Wiss. 1855. Elworthy
The evil eye (1895). Ann. f. nord. Oldkyndigh.

1863 S. 145 f. Seligmann Der Böse Blick

(1910). Wuttke Volksaberglaube § 220.

F e i 1 b e r g Der B.B. in nordischer Überlieferung

ZdVfVK. 11, 304 ff. (dazu 13, 213 ff.).

E. Mogk.

Bossendorf b. Haltern, am r. Lippeufer.

Befestigter Königshof (s. d.)

.

Schwache Wallspuren um den Hauptteil des

Dorfes mit Kirche. Pfostenlöcher von

Häusern, viel karoling. Scherben, Spinn-

wirtel, eis. Schlüssel und Messer (Museum
Recklinghausen). Beweist im Zusammen-
hang mit den bei Haltern selbst (im

,,Uferkastell") gefundenen karolingischen

Spuren einen Lippeübergang der Königs

-

Straße an dieser Stelle.

Schuchhardt Vestische Ztschr. Reck-

linghausen 1904, 1— 10. Schuchhardt.

Botenwesen. England. § 1. Ein

regelmäßiger Postdienst scheint in Eng-
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land in ags. Zeit nicht bestanden zu haben.

Der König, wie jeder andere Herr, hatte

das Recht auf Verpflegung seiner Diener,

die seine Geschäfte versahen. Pächter

von Icenland waren oft verpflichtet, für die

Unterkunft seiner Boten zu sorgen (Traill's

Social Engl. I 317). In den walisischen

Marken und in einigen andern Gegenden

dienten die radmen oder radchenistres

ihren Herren als berittene Boten. (S.

Maitland, DB. 306.) Eine Urkunde des

Berhtulf von Mercien (Thorpe Diplomat.

101) befreit für ihn selbst und für alle

Mercier das Kloster Bredun (Worc.) von

den Pflichten, ,,die wir cumfeorme und

eafor nennen", sowie ,,von der Verpflegung

(pastus) aller meiner Pferde oder ihrer

Knechte". Die Verpflichtung, auf die der

König hiermit verzichtete, war die des

Gütertransports und der Beförderung von
Boten. Eafor ist das spätere aver (s. NED.
s. v.), das in seiner Ableitung average in

Schottland als Bezeichnung für Transport-

dienste noch lange in Gebrauch blieb.

Das Verbum averian, aferian kommt in

dem Geneatriht der Rectitudines vor:

ridan and averian and lade Icedan, wyrcan

and hlaford feormian, . . . nigefaran to tune

feccan, was Liebermann (445) so übersetzt:

,, reiten und Pferde-Spanndienst leisten,

Transportladung führen, [in Fron] ar-

beiten und dem [Gutsjherrn Gastung
leisten, . . . fremde Ankömmlinge zum
Gutsdorfe holen". (S. auch Kemble CD.
III 450: Tiddenham, Glouc.)

Von einem Überrest solcher Dienst-

leistungen wird im Domesday-Buch (1 56/2)

berichtet. 'Die Pächter der 276 Hagen auf

König Edwards acht Hufen zu Wallingford

(Berks.) leisteten des Königs Dienst mit

Pferden oder zu Wasser bis Blewbury, Rea-
ding, Sutton Courtenay und Bensington.

§ 2. In der oben erwähnten Urkunde von
Bredon, wo der König auf gewisse Ver-

pflichtungen verzichtete, hielt er andere,

die mehr den Charakter von Ehrenpflichten

hatten und praktisch kaum zur Geltung
kamen, aufrecht.

»Wenn Herolde übers Meer kommen auf dem
Wege zum König oder Gesandte aus dem Stamme
der Westsachsen oder aus dem Stamme der

Northumbrier, wenn sie um die dritte Stunde
des Tags oder um Mittag [zum Kloster] kommen,

so soll ihnen das Mittagessen (prandium) ge-

geben werden; wenn sie nach der neunten
Stunde kommen, so soll ihnen das Nachtessen

(noctis pastus) gegeben werden« (Thorpe a. a. O.).

§ 3. Gewisse Pächter hatten auch für

die Verpflegung der fcestingmen des Königs,
einer besondern Klasse königlicher Boten,

zu sorgen; vgl. über sie Vinogradoff,

Growth of the Manor 282 (1905).

§ 4. Legati regis (ein etwas unbestimmter
Ausdruck, in einigen Fällen = 'Gesandte',

in andern = 'Richter') sollten unterwegs
unterstützt werden von den Bürgern ge-

wisser Städte nach Gepflogenheiten, die

zuerst im Domesday-Buch erwähnt werden.

Wenn des Königs legati nach Torksey
(Line, DB. 1 357/1) kamen, sollten die

Leute dieses wie sie mit ihren Schiffen und
andern Fahrzeugen nach York befördern,

und der Sheriff sollte von seinem Vorrat

Lebensmittel für die, legati und die Matrosen
liefern.

Auf der Reise nach dem Kontinent wurde
in Canterbury Gras für ihre Pferde geliefert

:

VIII acrae prati quae solebant esse lega-

torum regis (ebd. 2/1); und von Dover
heißt es:

»Wenn zur Zeit König Edwards die Boten

(missatici; im Schwarzen Buch St. Augustin^

legati) des Königs dahin kamen, so zahlten sie

3 Pence im Winter und 2 Pence im Sommer
für den Transport eines Pferdes; aber die Bürger

lieferten einen Steuermann (stiremannum) und
noch einen Gehülfen; und wenn mehr nötig

waren, so wurden sie auf des Königs Kosten

geliefert.«

Im übrigen vgl. 'Verkehrswesen'.
Rob. J. Whitwell.

BoupYiwve?, Volk in der Sarmatia eur

.

des Ptol. III 5, 8, nahe der Weichselquelle

angesetzt. Der Name deckt sich mit got.

baurgjans
l

izr>Xfc<u' und bezeichnet wohl
denselben Stamm wie Ouiaßoüpfioi, das

II II, 10 auf der andern Seite der Grenze

in Germanien eingetragen ist.

Müllenhof f DA. 2, 81. R. Much
AfdA. 23, 29. R. Much.

Bragi ein nordischer Skalde, den die

Dichter unter die Götter versetzt haben.

Er lebte und dichtete im 9. Jahrh. Eine

interpolierte Strophe der Grimnismäl nennt

ihn den besten der Skalden (v. 44), und
nach den Sigrdrifumäl (v. 16) sollen Runen
in seine Zunge geritzt gewesen sein, die
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seine Weisheit erklären. 935 begegnet

er im Lobgedicht auf König Eirik als

Ratgeber Odins in ValhQll (Carm. norr.

S. 15); hier empfängt er mit Hermöd
den gefallenen König Häkon (Häkonarm.
v. 14). Beim Gelage der Götter in iEgirs

Halle verweigert er dem Eindringling Loki

den Zutritt, der ihm darob Feigheit vor-

wirft und Bänkelungerer nennt (Lokas. 8 ff.).

War er so nach ValhQll aufgenommen,
so wurde er wie die Einherj er zum Sohne
Odins. Nach Snorri erscheint er wie

Odin mit langem Barte (inn szfrskekkja

äss Sn.E I 266); er ist's, der beim Gelage

mit «/Egir diesem Aufschluß über die

Skaldensprache gibt (SnE. I 206 ff.). Nach
seiner Vergöttlichung ist ihm auch die

jugendliche Idunn (s. d.) zur Gemahlin
gegeben.

PBB. 12, 382 ff. 13, 187 ff. 14, 81 ff.

E. Mogk.

Brakteaten. A. Münzbrakteaten.
§ 1. B. nennt man jetzt Münzen oder

münzartige Erzeugnisse aus dünnem Gold-

oder Silberblech, die so hergestellt sind,

daß sie ein und dasselbe Gepräge auf der

Hauptseite erhaben, auf der Rückseite

vertieft zeigen. Durch die blechartige Be-

schaffenheit ihres Schrötlings gehören sie

zu den Blechmünzen (s. d.) im weiteren

Sinn, nach ihrer hohlen Rückseite ebenso

zu den Hohlmünzen.

§ 2. Der Ausdruck Brakteat von bractea

'dünnes Blech' ist eine gelehrte Bezeich-

nung, die durch Münzschriftsteller gegen

Ende des 17. Jhs. aufgekommen ist.

Tilemann Fries, der seinen Münzspiegel

IOO Jahre früher schrieb, nennt sie dünne,

auch breite dünne Pfennige. Als volks-

tümliche Namen sind uns die Ausdrücke
Blätterling, Blechmünze, strube Pfennige,

Straubpfennige, Struffen und einzelne Um-
schreibungen überliefert. Zur Zeit, da sie

im Umlauf waren, hießen sie nach dem
Münzwert, den sie hatten: Pfennige oder

wenn sie Teilstücke waren, Hällbling, Ort.

§ 3. Die Herstellung der Brakteaten

i. w. S. erfolgte entweder als sog. getriebene

Arbeit, oder, wenn sie Münzeigenschaft

hatten, mittels eines tiefgegrabenen, selte-

ner mittels eines erhaben geschnittenen

Stempels, in den das dünne Blech durch Ver-

wendung einer Unterlage von Wildleder

oder durch Aufsetzen eines zugerichteten
Holzstückes hineingepreßt wurde.

§ 4. Die ältesten Münzbrakteaten sind
jene des Langobardenkönigs Perktarit (671
bis 686); sie sollen jedoch, wie Thomsen
behauptet, zuweilen Spuren eines zweiten
Stempels zeigen und daher unter die sog.

Halbbrakteaten einzureihen sein (Abb. 49)

.

Abb. 49. Blechmünzchen des Lango-
bardenkönigs Perktarit (671—686).

Silber, w. 0,17 g.

Die eigentliche Zeit der Brakteatenprägung
beginnt in Deutschland erst um 1125 und
dauert ungefähr dann 300 Jahre.

Halke Handwörterb. d. Mzkde. 49, 152.

v. Luschin Münzk. 18, 72. Menadier
Deutsche Münzen III 29.

A. Luschin v. Ebengreuth.

B. Zierbrakteaten. § 5. Als

Hängeschmuck treten B. aus Gold oder

seltener aus Silber oder Bronze in Skan-
dinavien, Hannover und England, bis-

weilen auch in Belgien, Mitteldeutsch-

land, und anderswo in der Völkerwande-
rungszeit (5.—6. Jh.) auf, kommen aber

vereinzelt auch noch später vor.

§ 6. Die ältesten B. sind barbarische

Nachbildungen nach römischen Medaillen

oder Münzen vom Ende des 4. Jhs. und
sind zweiseitig geprägt wie die Originale.

Bald aber wurden die B. dünner, ein-

seitig gepreßt und roh bearbeitet. In

Fig. Amulett 11 c kann man jedoch einen

Teil der römischen Inschrift erkennen:

(Cons) TANSPFAVG. Auf etwas jünge-

ren B. ist das Bild des Kaisers von einer

Runeninschrift umgeben.

§ 7. Eine andere Hauptgruppe zeigt

nicht nur das Bild eines Mannes, sondern

auch ein Tier. Auf den älteren ist der

Mann noch reitend, oft von einer Runen

-

inschrift umgeben, auf den jüngeren ist

nur der Kopf geblieben, meistens ohne

Runeninschrift. Fig. 50 stellt den be-

rühmte Wadstenabrakteaten dar mit dem
älteren Runenalphabet. In dieser Brak-

teatengruppe sieht man öfters Triskelen
,
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Hakenkreuze und Vögel; man hat ange-

nommen, daß die Vögelbrakteaten Odin
symbolisieren sollen, und daß andere, ohne
Vögel, hingegen mit einem bärtigen Tier,

Thor-Symbole seien.

§ 8. Eine dritte Hauptgruppe, die auch

in England vertreten ist, umfaßt B. mit

stark stilisierten Tierdarstellungen, Eine

kleine dänische Gruppe zeigt die Sieges-

göttin Viktoria (Abb. nb; vgl. Alsener

Gemmen).

§ 9. Die englischen Typen, außer den

Tierbrakteaten, sind sehr oft filigran -

verziert, nicht selten mit Glas- oder

Mosaikeinlagen, oder im 8. Jh. mit orna-

mentalen Schlingen (degenerierten Tieren)

versehen (Abb. 51 u. 52).

Brandgräber sind Gräber, die zur Bergung
der verbrannten Überreste des Toten
dienen. Das Brandgrab setzt also die

rituelle Leichenverbrennung voraus und
steht im Gegensatz zum Körper-
grab, worin unverbrannte Leichen be-

stattet sind. Die durch Feuer zusammen-
gesinterten Knochen pflegen sich im Erd-

boden besser zu erhalten als die unge-

brannten. Andererseits sind sie wegen
ihrer weitgehenden Zerstückelung für an-

thropologische Untersuchungen kaum
verwendbar. Über die verschiedenen Arten

der Brandgräber vgl. die Artikel Brand

-

gruben, Hügelgräber, Steinkistengräber,

Urnengräber.

H. Seger.

so 5i 52

Abb. 50— 52 Z ierbrakteaten: 50 Goldbrakteat von Vadstena (Schweden). Aarb. 1874. 1

/I .

Aus S. Müller, Nordische Altertumskunde III. Abb. 65. — 51 Aus Faussett, lnventarium Sepul-

chrale (London); Plate IV, Fig. 13. — 52 Aus Akerman, Remains of Pagan Saxondom, PI. XI, Fig. 5.

§ 10. In der Wikingerzeit des Nordens

(800—1050 n. Chr.) gibt es auch B. aus Gold

oder vergoldeterBronze mit gestempelten Or-

namenten oder stilisierten Filigranmustern.

§ II. Auch in Deutschland kommen
Zierbrakteaten vom 10. Jh. an vereinzelt

vor. Mehrere Stücke dieser Art bildet

M e n a d i e r , Deutsche Münzen III 29 ff.

ab, darunter S. 36 einen Zierbrakteaten

mit Namen und Bild Kg. Heinrichs I. aus

dem ums J. 1000 vergrabenen Münzschatz
von Klein -Roscharden.

§ 12. Die Brakteaten wurden vielfach als

Amulette getragen (s. d)

.

Atlas for Nordisk Oldkyndighed Kopenhagen

1857. M o n t e 1 i u s From the Iron Age. J. Y.

Akerman Remains of Pagan Saxondom.

B. Faussett lnventarium sepulchrale. B.

Salin De nordiska guldbrakteaterna Antikv.

tidskr. för Sverige 14, 2. B. Schnittger,

Brandgruben (Brandflecke, Gruben-,

Brandgräber). § 1. Bezeichnung für eine

eigentümliche Grabform des älte-
ren Eisenalters, deren Wesen
darin besteht, daß aller Leichenbrand un-

mittelbar in eine zu dem Zwecke aus-

gehobene Vertiefung unter flachem Boden
geschüttet ist. Die Beisetzung der zu

Asche gebrannten Gebeine ohne weiteren

Schutz als den einer Erdgrube oder einer

Aushöhlung zwischen Steinen war neben

der Urnenbestattung schon im jüngeren

Bronzealter üblich gewesen (Beingrube).

Während aber damals die Knochen sorg-

fältig ausgelesen und gereinigt worden

waren, warf man sie jetzt mit den andern

Überbleibseln des Scheiterhaufens, wie

Kohle, Asche, Steinchen, verbrannter Erde,

zusammen, so daß der Inhalt eines solchen

Grabes einen schwarzen Klumpen bildet,
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worin jene Reste nebst den Beigaben in

völliger Unordnung durcheinander liegen.

Die letztern bestehen vorwiegend in Klein-

gerät, besonders Nadeln und Spangen,

die zur Kleidung gehört haben. Sie zeigen

meist die Einwirkung des Feuers, sind

aber oft auch absichtlich beschädigt.

Namentlich sind die Waffen in der Regel

gewaltsam verbogen, die Tongefäße in

viele Stücke zerschlagen. Dem liegt

offenbar der Gedanke zugrunde, daß der

Zerstörung des Leibes auch die seiner

Ausrüstung folgen müsse, damit der Tote

sie im Jenseits gebrauchen könne. Nur
eine Abart der B. stellt die Urnen-
brandgrube dar, bei der die Brand-

erde meist über oder neben die Knochen-

urne geschüttet ist. Vgl. Totenbestattung.

§ 2. Das Aufkommen des neuen Brauches

läßt sich am besten auf B o r n h o 1 m
verfolgen, wo Vedel große Gräberfelder

und Tausende von B. untersucht hat.

In der ersten Eisenzeit (550—350 v. Chr.)

hat man die Rückstände der Verbrennung

ausgebreitet auf dem Erdboden liegen

lassen und mit einem niedrigen Stein-

haufen (Rose) zugedeckt. Sie erscheinen

da als schwärzliche Oberflächenschicht,

welche den vielfach für die ganze Gruppe

gebrauchten Namen Brandflecke
(Brandpletter) eigentlich verdient. Nach
und nach werden die Steinhaufen kleiner

angelegt und die Brandreste durch Ver-

tiefung des Bodens auf einen entsprechend

engeren Raum zusammengedrängt. So

entstanden um die Mitte des 4. Jhs. v. Chr.

die echten B. DieSteinbedeckung schrumpft

bei ihnen schließlich bis auf einen einzigen

Stein zusammen oder fällt überhaupt weg.

Während der La Tene-Periode herrschen

auf der Insel die B. fast ausschließlich.

Sie überwiegen auch während der römischen

Zeit und behaupten sich neben andern

Grabformen unverändert bis ins 3. Jh.

n. Chr. Der Wechsel der Zeiten zeigt sich

nur in der allmählich reicher werdenden

Aussteuer, die man dem Toten auf den

Scheiterhaufen gab.

§ 3. Die Bestattung in B. mit ihren

Begleiterscheinungen hat sich etwa gleich-

zeitig mit der Einführung des
Eisens von den östlichen
Alpenländern aus über Nordwest-

deutschland westl. d. Elbe nach
dem Norden verbreitet. Wurzel ge-

faßt hat sie jedoch nur im Osten
des germanischen Gebietes.
Der Westen hält durchaus an der früheren

Begräbnisweise in Urnen mit Auslese der

Knochen fest. Dieser Gegensatz spricht

neben anderm für eine schon damals vor-

handene Stammesverschiedenheit zwischen

Ost- und Westgermanen, und er dauert

während der folgenden Perioden fort. Von
Bornholm, dem Hauptsitz des Brauches,

wurde er im 2. Jh. v. Chr. nach Nordost-

deutschland verpflanzt. Die Annahme des

umgekehrten Weges steht mit der Chrono-
logie im Widerspruch. Die völlige Über-

einstimmung der gleichzeitigen Gräber-

felder in Hinterpommern, Westpreußen
und im nordöstlichen Posen mit den
bornholmischen ist eine schöne Bestätigung

der durch historische Nachrichten und die

Namensforschung wahrscheinlich gemach-
ten Stammesgleichheit der beiden Be-

völkerungen (Burgunden). Innerhalb der

nördlichen Gruppe der Ostgermanen dehnt

sich dann diese Bestattungsart weiter aus:

Südposen, Schlesien, die Niederlausitz und
die östlichen Teile der Mark nehmen sie

schon im letzten Jh. v. Chr. an und be-

halten sie zum Teil bis in die spätröm.

Zeit bei. In Ostpreußen hat sie die Zeit

des römischen Einflusses noch um Jahr-

hunderte überdauert.

S.Müller Nord. Altertumsk. II 18 ff.

Vedel Bornhohns Oltidsminder og Oldsager,

1886. Vedel Efterskrift til Bornholms 01-

tidsm. og Olds., 1897. Stjerna Bidrag tili

Bornhohns befolkningshistoria under järnäldern

(Antikv. Tidskr. f. Sverige 18, 1). Undset
D. erste Auftreten d. Eisens in Nordeuropa 1882.

Kossinna ZfEthn. 1905, 391.

H. Seger.

Brandmarkung. Die B. verfolgt in erster

Linie den Zweck der Kenntlichmachung,

ist also wahres Merken (aschw. mesrkia,

adän. meerkee, ags. mearcian) und erst in

zweiter Linie Strafe, daher in der Regel

mit andern Strafen verbunden. Sie kann
dem Wortsinn entsprechend ein Merken
durch Brennen sein, so die dänische

Diebsmarke (thiufsmcerki), die Brand-

markung des Münzfälschers bei den Fran-

ken, des Diebes bei den Langobarden,

aber auch eine Kennzeichnung mit andern
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Mitteln, wie das Abhauen des kleinen

Fingers bei Dieben oder Abschneiden der

Ohren. Gebrannt wird mit glühendem
Metall zB. einer Münze oder einem Nagel

(anorw. bregfra lykli kinn honum).
Brunner DRG. II 607. Grimm DRA.

114 298. S c h m 1 d Glossar 656. d e 1 G i u -

d i c e Diritto penale 93. S. auch „Leibes-

strafen", v. Schwerin.

Brandstiftung. Die Fälle, "in denen das

german. Recht eine Schadensstiftung durch

Inbrandsetzung als Delikt behandelt, zer-

fallen in zwei sehr verschiedene Gruppen,

von denen die eine, leichtere, in dem
Delikt nur eine durch das Mittel unter-

schiedene Sachbeschädigung erfaßt, wäh-

rend die andere, schwerere, die Brand-

stiftung im engeren Sinn bildet. Für sich

stehen daneben Fälle typisch fahrlässiger

Brandstiftung (Feuerverwahrlosung)

.

Der B. (ags. bcernet) im engeren Sinn

war wesentlich der Wille, fremde Sachen,

und zwar in aller Regel Wohngebäude,

auch Mühlen, in Brand zu setzen. Ur-

sprünglich war wohl der Wille, Menschen

mit zu verbrennen, das Hervorstechende

und insofern die B. eine Art von Mord.

Kasnavargher heißt aschw. der, der „brennet,

man inni" will, ,, Beides verbrennen will,

Dorf und Bauer". Von einem focum super

aliquem mittere sprechen kontinentale

Quellen. Das Gravierende aber war wie

beim Morde die Heimlichkeit, die hier

schon im Mittel liegt; denn das Feuer ist

kein ,,Melder". Schon eine Kumulierung

von Heimlichkeitsmomenten liegt vor,

wenn nächtliche oder sonst heimliche

Ausführung verlangt wird beim soge-

nannten Mordbrand (aschw. morßbrand,

adän. morthbrand, fries. morthbrond, aber

auch nachtbrond und morthnachtbrond, Lex

Bai. more furtivo, nocte cremare). Heraus-

gegriffen ist die lebensgefährdende Ab-

sicht und von der Vorstellung der Heim-

suchung beeinflußt beim Gewaltbrand

(fries. waldbrond), dem Überfall eines

Hauses mit einer Schar, um es niederzu-

brennen. Das Willensmoment steht im
Vordergrund, wenn das norw. Recht jede

B. heiptugri hendi als schwere behandelt,

das angels. den Täter als blcesere bezeichnet,

kontinentale Rechte den Willen in den

Tatbestand aufnehmen (volens, voluntarie,

asto animo incendere). Hierbei kann dann
die Eigenschaft des Objekts wie die Ab-
sicht des Täters belanglos sein, diese

allenfalls sogar qualifizierend wirken.

Schwer sind die Folgen der B. im
engeren Sinn. Nicht nur kann derauf hand-

hafter Tat ertappte Brandstifter (aschw.

morpbreennari, anord. brennuvargr, brennu-

madr
%

ags. blcesere) sofort getötet, insbe-

sondere in das Feuer gestoßen werden oder

verfällt der Todesstrafe, sondern auch der

nicht auf frischer Tat ergriffene ist friedlos.

Und wo die Buße die Friedlosigkeit zu

verdrängen vermochte, ist sie von erheb-

licher Höhe, gibt allerdings auch Ver-

anlassung, zu berücksichtigen, ob Menschen

in der Tat umgekommen sind oder dies nur

beabsichtigt war.

Als Ungefährwerk (s. d.) erscheint die

B. in Fällen typischer Fahrlässigkeit, im
Falle eines Verstoßes gegen die zahlreichen

Vorschriften über die Bewahrung des

Feuers. So beim schwedischen brandvaßi

(Anzünden von Feuer im Wald, Tragen

von Licht zwischen Häusern usw.), ebenso

beim norwegischen vad'aeldr. |
Hier ist,

wie im jütischen und in kontinentalen

Rechten, nur Schadensersatz zu leisten,

keine Strafe. M 1

Nur als Sachbeschädigung behandelt

das angelsächsische Recht den Waldbrand

(wudubeernett), andere Rechte das An-

zünden eines Zaunes, gefällten Holzes oder

eines Schobers. Hier fehlt eben der

Angriff auf den Menschen.
ßrunner DRG. II 654. W i 1 d a Straf-

recht 940 ff. H i s Strafrecht 349 ff. Brandt
Retshistorie II 113 f. Matzen Strafferet 121 f.

Osenbrüggen Alam. Strafrecht 354; Lang.

Strafr. 154. del Giudice Diritto penale

165 ff. Merk er Straf, d. Grägäs 82 f.

Nordström Bidrag II 323 f. v. Schwerin.

Branowitzer Typus, älterer, von A. Voß
herrührender Name der Kulturgruppe der

Glockenbecher (s. d.) oder Zonenbecher

nach einem mährischen Fundort.

A. Voß ZfEthn. Verh. 1895. 121.

M. Hoernes.

Bratrost, -pfanne. Die alten Skandinavier

kochten das Fleisch gewöhnlich. Wenn sie

es brieten — was besonders unter den

Häuptlingen geschah — , wurde es an

einem Spieß (teinn) über das Feuer ge-
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halten: daher anorcl. steik 'Braten', steikja

'braten' (mit Stecken verwandt). Spät-

anord. rist 'Bratrost', und järngrilli , Eisen

-

rost' sind Lehnwörter. Auch brandreiä,

'Bratrost', tritt erst ziemlich spät auf und
muß ursprünglich eine andere Bedeutung
gehabt haben (s. F e u e r b o c k). Dagegen
finden wir in England und Deutschland

sowohl den Bratrost (ags. hierste, wovon
hierstan 'rösten, braten', ahd., mhd. röst),

als auch die Bratpfanne (ags. ßolle 'sartago',

hierstepanne, brezdepanne, ahd. röstpfanna).

M. Heyne D. Hausaltert. II 290 f.

Hjalmar Falk.

Bräune, Halsbräune, die schwere,

beängstigende und in ihren Erscheinungen

so auffällige Krankheit ist als prewnin

erst spät benannt. Als Übersetzungen

lateinischer Termini begegnen mhd. halsuht,

chelasuht, chelsuht, kelsuht. Verschiedene

Formen der phlegmonösen oder diph-

theritischen Angina werden ags. als heals-

gund, geaglswü, welche mit Schluck- und
Atembeschwerden einhergehen, in Balds

Laeceboc I 4, 4—6 beschrieben; das dabei

gebrauchte brunepan stammt aber von
mlat. pruna, prunella der Mandelschwellung

her (Cockayne Leechd. II 46—49; Leon-

hardi Bibl. d. ags. Pros. VI 14 f.).

Heyne Hausaltert. III 127. H ö f 1 e r

Krkhtsumbch. 65. Geldner, Unters, z. alt-

engl. Krkhtsnamen II,' 1907. 25—28.

SudhofT.

Brettspiel. A. Ursprung. § I.

Sprache und Bodenfunde stellen

außer Zweifel, daß die Germanen ihre

Kenntnis von Brettspielen den Römern
verdankten. Auf lat. tabula 'Spielbrett'

gehen zurück ahd. zabal (mhd. zabel) n.,

ae. tcef(e)l f. u. n. (?) 'Spielbrett, Brett-

spiel', aisl. tafl n. 'Brettspiel'; dazu die

denominativen Verba mhd. zabel(e)n, ae.

teflan, tcefl(i)an, aisl. tefla 'zabeln'. Das
'Spielbrett' heißt außerdem spätahd. u.

mhd. zabel-bret n., aisl. tafl-bord' n., das

'Brettspiel' mhd. zabel-spü n. Die Termini
für 'Spielstein' sind spätahd. u. mhd.
zabel-stein, ae. tczfl-stän (auch einfach

teeft) m., aisl. tafla f. und für 'Brettspieler'

spätahd. u. mdh. zabelcere, ae. tceflere,

aisl. tafl-mad'r m. Entlehnung des Stamm-
wortes hat in den ersten nach-
christlichen Jahrhunderten

stattgefunden, ehe die Angelsachsen ihre

kontinentale Heimat verlassen hatten. Da-
zu stimmt die Tatsache, daß auf germ.

Boden röm. Spielsteine gefunden sind, die

schon innerhalb der sog. röm. Periode
(1.—3. Jh. n. Chr.) ins Land gekommen
sein müssen, meist wohl als Luxusartikel

importiert.

§ 2. Das Material, aus dem die in

Schweden, Dänemark, Deutsch-
land und England nachgewiesenen

Brettsteine hergestellt sind, ist meist Glas,

ein- oder mehrfarbig, selten Millefioriglas,

oder auch Bernstein, Knochen und Stein.

Sie zeigen meist dieselbe Form:
sind rund, unten flach, oben leicht gewölbt.

Zu einem Spiele gehörten Steinchen zweier-

lei Farbe (wie bei unserem Damspiel): ein

Bronzeeimer von Hemmoor (Nord-Han-

nover) enthielt vier weiße und vier schwarze,

ein anderer ebenfalls Bruchstücke von
weißen und schwarzen. — Reste mehrerer

hölzerner Spielbretter, die aus dem
Vimoor auf Fünen gehoben sind, zeigen,

daß diese in Form und Größe unsern Dam-
brettern glichen. Die Tafeln sind für

verschiedene Spiele eingerichtet gewesen,

denn sie haben auf der einen Seite qua-

dratische, 2—2,5 cm große Felder, auf der

anderen größere und kleinere Kreise und
Halbkreise rings um den Rand, während
die Mitte leer ist. — Über den Charakter

der Spiele dieser frühen Epoche wissen wir

nichts.

Müllenhoff DA. 4, 352. S. Müller
Nord. Altertumsk. 2, 87. 108 f. Schrader
Reallex. 785. Willers Die röm. Bronzeeimer v.

Hemmoor (Hannover u. Leipzig 1901) 93 f.

Montelius Kulturgesch. Schwedens (1906)

190. 192.

B. England u. Deutschland.
§ 3. Auch in der Folgezeit bleibt unsere

Kunde dürftig. Die englischen
Zeugnisse werden passend vorange-

stellt, da sie wertvollere Information ge-

währen als die deutschen. — Neben
Spielsteinen jener oben beschrie-

benen Art, von denen Exemplare im
Anglo-Saxon Room des Brit. Museums
(Case 30, aus Oxfordshire stammend) zu

sehen sind, ist hier noch auf zwei Typen
hinzuweisen, die eigenartige, interessante

Formen zeigen (beide ebenfalls im Brit.
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Mus. befindlich). Der eine Satz, 63 Stück
zählend, ist auf dem King's Field, Favers-

ham (Kent) gefunden und datiert aus

dem Anfang des 7. Jhs.(Abb. 53] : es sind

Pferdezähne, deren Spitzen abgeschliffen

toria Hist. of the Counties of Engl., Bucking-
hamshire I 203 ). Das Spielbrett wird
mit poetischer Umschreibung wegen der

bunten Felder passend bleo-bord n. 'tabula

colorata' genannt (s. u.).

/ €r ft ,J5 ^ fi $ & ß
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ff '

'$: e< # # # (p ' ^ #>

§ # t f& # j # # # 1?
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Abb. 53. Spielsteine aus Kent, Anfang des 7. Jhs.

(Brit. Mus., Angio-S. Room.)

sind, zwei darunter unbearbeitet (s. Re-

produktion). Die zweite Gruppe (Abb. 54),

§ 4 . Die Kunst des Brettspiels war hoch-

geschätzt: ae. Dichter nennen sie ein Ge-

Abb. 54. Spielsteine aus Grabhügel in Taplow (Bucks.),

Anfang des 7. Jhs. (Brit. Mus., Anglo-S. Room.)

gleichen Alters wie die vorige, legt Zeugnis
ab für eine schon recht vorgeschrittene

Herstellungstechnik; die aneinander ge-

fügten Teile aus Knochen werden durch
einen Silberstift zusammengehalten (s.

Reproduktion); Fundort ist der Grab-
hügel in Taplow in Buckinghamshire (Vic-

schenk Gottes; 'D. Menschen Geschicke'

V. 70 f.:

suraum treffe crreft,

bleobordes gebregd; (BdaP. 3, 150).

'Manchem [verleiht der Herr] die Kunst
des Brettspiels, des Buntbretts Listen'
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(aisl. tafl-brQgd'n. pl.). 'D. Menschen Gaben'

V.73:
Sum bid hraed taefle (aaO. 142).

'Mancher ist gewandt im Brettspiel'. Von
den verschiedenen Spielen, die üblich ge-

wesen sein mögen, scheint sich eine Art

Backgammon (Puff oder Trick-
track, me. gamen of des and of tables)

besonderer Beliebtheit erfreut zu haben;

darauf deuten die Worte des Spruch

-

dichters, der sicherlich nicht bloß an ein

einfaches Glücksspiel gedacht hat, Exet.

Denkspr. V. 182—85:
Hy twegen sceolon taefle ymbsittan,

[penden him hyra torn töglide;

forgietan pära geöcran gesceaft[a],

[habban him gomen on borde:

Idle hond [is] lange semet[ig] [ge]neah[he]

tsefles monnes, ponw<? teoseluw weorped

(aaO. I, 351 u. Holthausen Engl. Stud.

37, 200). 'Sie beide [die Brüder] sollen um
das Spielbrett sitzen, währenddessen ihnen

ihr Kummer schwindet; [sollen] die harten

Geschicke vergessen, ihre Lust haben auf

dem Brett: die träge Hand des Brett-

spielers ist lange müßig genug, wenn er

würfelt/

§ 5. In Deutschland kürzten

Fürsten und Vornehme ihre Mußestunden
mit dem Brettspiel. Protadius, der Haus-

meier Theoderichs IL von Burgund, wurde
(i. J. 604/5) erschlagen, als er im Zelte des

Königs mit dem Leibarzt Petrus zabelte,

Fredegar Chron. IV 27 (MGS. Merov. II

131, 31 f.). Otto d. Gr. liebte es als Er-

holung neben Jagd und Reitkunst, Widu-
kind v. Corvey Res gest. Sax. II 36 (MGS.
III 448, 1 f.). Die beiden aufständischen

Herzöge Eberhard v. Franken und Giselbert

v. Lothringen waren — darin vertieft —
auf dem rechten Rheinufer geblieben, nach-

dem ihre Truppen schon übergesetzt waren,

Ekkehard Casus S. Galli V 50 (MGS. II

104, 7 f.). Auch Frauen schätzten diese

Unterhaltung: die Äbtissin von Poitiers

entschuldigte sich, als sie auch deswegen

angeklagt wurde, sie habe schon mit der

heil. Radegund gespielt, Gregor v. Tours

Hist. Franc. X 16 (MGS. Merov. I 428, 5ff.).

— Der Terminus für 'Puffspiel', ahd.

wurf-zabal n. (mhd. wurf-zabel), ist uns

von den Glossatoren überliefert.

§ 6. Damenziehen und andere

Hoops, Reallexikon. I.

Spielformen werden zufälligerweise nicht

ausdrücklich genannt. — Unser sehr mage-

res Material gibt zudem keinen Aufschluß,

in welchem Umfange und mit welchen

Modifikationen einzelne röm. Brettspiele

von den Germanen übernommen sind. Im-

merhin dürfen wir das Puffspiel mit dem
'ludus duodeeim scriptorum', dem es sehr

ähnlich gewesen sein muß, in Verbindung

bringen.

T h r u p p The Anglo-Saxon Home 388 f.

Pf an dl er Vergnügungen d. Ags.,Ang\. 29,457fr.

— Lindenschmit D. Altertumsk. 484 f.

S a s s Z. Kultur- u. Sittengesch. d. sächs. Kaiser-

zeit (Berlin 1892) 49. W e i n h o 1 d D. Frauen 3
»

1, 104 f. Fritz Roeder.

C. Norden. § 7. Bei den Nord-
germanen, deren charakteristischer

Hang zu Verstandesübungen sich unter

anderm in der Wahl ihrer gesellschaft-

lichen Unterhaltung äußerte (vgl. Spiele),

nahm das B. einen hervorragenden Platz

als Zeitvertreib in ruhigen Stunden ein.

Zeugnis davon legen die Funde von

Spielsteinen und Brettern ab (s. 0. § 2).

Am 'Anfang der Zeiten' sitzen die

Äsen auf dem Idafeld und spielen Brett

mit goldenen Steinen; diese finden sich

wieder nach dem Ragnarök und werden

von dem neuen Göttergeschlecht in Ge-

brauch genommen. Geschichte und Dich-

tung der Wikingerzeit, besonders aber die

nachklassische Volksliteratur wimmelt von

hierhergehörenden Motiven: die Helden

weilen in der Halle am Brettspieltisch

(Hrafnsm.), die Liebenden im Frauen

-

gemach (Korm.; Folkeviser), das Gesinde

im Stall (Haräars.), der Kranke vergißt

darüber seine traurigen Gedanken (Väpnf.

s.), der Kämpe holt das Goldbrett wieder

von den Riesen, usw. Auf Island nahm
die Gesetzgebung der freistaatlichen Zeit

Veranlassung, Brettspiel und Würfeln um
Einsätze zu verbieten (Grg. II 169), ebenso

wie auch der norwegische Verfasser des

Königsspiegels streng davor warnt. Spiel

-

steine wurden gern in kostbaren Leder-

beuteln aufbewahrt, mit Goldringen an den

Zugbändern, während das Brett mit einem

Ring versehen war, damit man es an die

Wand hängen konnte.

§ 8. Doch kann die Zahl und noch

weniger die genaue Beschaffenheit der Brett -
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Spielarten der Wikingerzeit kaum genau

angegeben werden. Das häufigst erwähnte

ist hn e f at a f l (hneftafl, hnettafl), am
besten bekannt aus den Rätseln der

Hervararsaga und dem isl. Baldrsheima-

fund (Skyrsla forngripas. 1863). Es

wurde auf quadratischen Feldern ge-

spielt mit halbkugelförmigen Glas- oder

Knochensteinen, 12 gegen 13, die eine

Partei weiß, die andre dunkel; das -Spiel

drehte sich um eine Hauptfigur (hnefi),

die der dunklen Partei gehörte; die Züge

wurden durch Würfeln bestimmt. Mög-

licherweise ist das Brettspiel des Fundes

vom Vimoor identisch hiermit, obwohl

dessen Brett mindestens 18 Felder auf der

einzigen bewahrten Ecke trägt.

§9. I tr ekstaf l , nur bekannt aus

der Hervarars., wurde mit 16 (oder 32?)

Steinen gespielt; die Königssteine wurden

Itrekr (ein Odinsname) und Andadr (ein

Riesenname) genannt; vielleicht ist das

nur eine poet. Verkleidung für das Schach-

spiel (S. Bugge, Norr. Skr. 360).

§ 10. Über das Schachspiel s. be-

sondern Artikel.

Lit. s. unter Schachspiel.

Björn Bjarnason

Brillenspiralen sind bei den nicht -germa-

nischen Völkern Zentraleuropas schon in

der Kupferzeit bekannt als Haar- oder

Hängeschmuck. Bei den Germanen findet

man Brillenspiralen in der jüngeren Bronze-

zeit, nicht eigentlich als Schmuck, sondern

als Gürtelhaken. B. Schnittger.

Brlsinga men. § 1. Im nordischen

Mythus der prächtige Brust- und Hals-

schmuck, den man der Freyja zuschrieb

und den sie Thor lieh, als sich dieser zur

Fahrt nach Riesenheim begab, um in

Frauengestalt hier seinen Hammer wieder-

zuerlangen (|>rymskv. 12 ff.). Nach diesem

Schmucke hieß die Göttin Menglqd 'die

Halsbandfrohe'. Nach einer späten Sage,

die den Ursprung des Schmuckes erklären

soll, haben diesen vier Zwerge an einsamer

Meeresklippe geschmiedet, von denen ihn

die Göttin nur dadurch erhielt, daß sie

sich diesen Zwergen in vier aufeinander-

folgenden Nächten hingab. Loki verriet

das Geheimnis dem Odin, und dieser be-

stimmte ihn, das Brisinga men zu rauben.

Darauf erhielt es Freyja von Odin nur

unter der Bedingung zurück, daß sie zwei

mächtige Könige zu unaufhörlichem Kampf
gegeneinander hetze (Fas. 1, 391 ff.).

§ 2. Eine skaldische Dichtung, zu der

dem Dichter ein Bild in Öläf päs prächtiger

Halle den Stoff gegeben hat, erzählt weiter,

daß Loki den Halsschmuck gestohlen und
auf einsamer Insel, dem Singastein, be-

wahrt habe; dort habe ihn Heimdallr
wiedergeholt, nachdem beide Äsen hier

in Robbengestalt miteinander gekämpft
hätten (SnE. I 266. 268).

§ 3. Als Brosinga mene begegnet auch
im Beowulf (v. 1200) ein prächtiger

Schmuck, den Heimir König Ermanrich
überbracht haben soll. Man hat dieses

Wort in Brisinga mene verändert, deutet

es als 'Kleinod der Breisingen' und findet

in diesen die Harlungen, die in der

Heldensage die mythischen Dioskuren des

Tacitus vertreten sollen. So hat Müllenhoff

einen urgermanischen Halsbandmythus
konstruiert, nach dem die Dioskuren im
Dienste der Himmelsgöttin Frlja dieser

vorauseilten, bald aber ihren Tod fanden;

die Vorstellung sei gewesen, daß allabend-

lich dieser Schmuck, die Sonne, geraubt,

am Morgen aber der Himmelsgöttin zurück-

erkämpft wurde. Allein der Halsband-

mythus ist nordische Dichtung; brisingr

heißt 'Feuer', brisa 'flammen, leuchten',

und noch heute heißt in Norwegen das

Freudenfeuer, das auf den Bergen leuchtet,

brising. Diese Feuer flammten der wieder-

kehrenden Sonne entgegen; sie gaben Ver-

anlassung zur Mythe vom Halsbandschmuck
der Freyja.

Müllenhoff ZfdA. 12, 304. 30, 220 ff.

E. Mogk.

Bronze (Erz). §1. Metallmischung

von gewöhnlich 90 Teilen Kupfer und
10 Teilen Zinn, manchmal auch noch mit

Bleizusatz bis zu 8 Teilen. Bei den Ger-

manen vorwiegend zum Gießen in Hohl-

formen bestimmt, aber auch öfters zu

Blech ausgehämmert und getrieben sowie

geschmiedet. Nach der ältesten Metallzeit

(Kupferzeit, s. d.) trat die B. überall, auch

im hohen Norden, für Waffen, Werkzeuge,

Geräte und Schmuck in mannigfachster

Anwendung auf, gewiß zuerst aus dem
Süden importiert; die Erfindung der B.

dürfte dem Orient angehören.
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§ 2. Die B. nimmt eine schöne Patina

an, eine Oxydkruste, die bei mehr Kupfer-

gehalt grüner, bei mehr Bleizusatz schwärz-

licher zu sein pflegt.

§ 3. Die B. trat in ihrer Anwendung an

die Stelle des Steins und herrschte dann
eine sehr lange Zeit ausschließlich, bis lang-

sam das Eisen es auf einzelnen Gebieten,

insbesondere dem der Warfen und Werk-
zeuge, ersetzte. Weiteres unter 'Bronze-

zeit'.

Für kleinere Gebrauchsgegenstände und
Schmuck ist die B. neben den sparsamen

edlen Metallen bis weit über das Ende des

ersten Jahrtausends n. Chr. hinaus das am
meisten angewandte Metall geblieben, aber

in der Folge auch vielfach für die Her-

stellung von Geräten und größeren Arbeiten,

wie von Leuchtern, Gittern, Schranken, vor

allem von Türen und von Werken der eigent-

lichen Plastik verwendet worden.

Carl Zetzsche Eisen u. Bronze, Berlin 191 1,

S. 36—62.
A. Haupt.

Bronzegefäße.

Inhalt. § 1. Allgemeines. § 2. Ältere nor-

dische Bronzezeit, a) Altgerman. Fabrikate in

Gußtechnik, b) Südliche Importstücke in Treibe-

technik. § 3. ,,Altitalischer" Import in der jüngeren

nordischen Bronzezeit (Villanova- und Hallstatt-

Kultur), a) Allgemeines, b) Entwicklung, c)

Formen. § 4. Griechischer Import. a) Alt-

griechische Fabrikate des 7. und 6. Jahrhs. v. Chr.

(Hallstatt-Periode), b) Klassisch-griechische Fa-

brikate des 5. und 4. Jahrhs. v. Chr. (La Tene-

Periode, Stufe A u. B). § 5. Alt-keltische Fabri-

kate. § 6. Jüngerer Import. La Tene- Stufe D
und römische Kaiserzeit (2. Jahrh. v. Chr. — 4.

Jahrh. n. Chr.). a) Jüngere keltische Fabrikate.

b) Italische Fabrikate (römische Handelsware).

c) Provinzial-römische Fabrikate. § 7. Nach-
römische Epochen, a) Fabrikate der Verfallzeit.

400—600 n. Chr. Exkurs über skythische Import-

ware, b) Germanische Fabrikate. 600—800 n.

Chr. § 8. Wikingerzeit 800—1000 n. Chr.

§ 1. Allgemeines. Nach der Tech-
nik sind die durch Guß hergestellten Ge-
fäße von den getriebenen zu unterscheiden.

Gegossene Gefäße sind in verschiedenen

Epochen der vorgeschichtlichen Entwick-
lung Europas im Gebrauch gewesen. Die

kunstvollere Technik des Treibens ist

südlichen Ursprungs. Schon die Funde
aus der 2. Ansiedlung von Troja (3. Periode

= 2000 v. Chr. u. früher) zeigen uns, wie

man in weit zurückliegenden Zeiten in Gold,

Silber und Kupfer bezw. Bronze Gefäße

aus einem Stück herauszutreiben verstand.

In primitiverer Technik wurden die Ge-

fäße aus mehreren Teilen von Bronzeblech

zusammengenietet. Die vollkommenere
Art, wie einzelne Metallteile verbunden

wurden, bestand im Löten. In der Gold-

schmiedekunst bezeichnen wiederum die

Schatzfunde von Troja ein hoch ent-

wickeltes Stadium der Löttechnik. Bei

Bronzegefäßen ist diese Technik von den

Griechen und nach ihnen von den Römern
angewendet worden. Die letzteren ver-

mitteln sie der späteren Fabrikation. In

Nordeuropa lernte man erst in einem

jüngeren Abschnitte der älteren Bronzezeit

bronzene Gefäße herstellen.

§ 2. Ältere nordische Bron-
zezeit. Gleich im Anfang einer langen

Entwicklung sondern sich nach der Technik

zwei verschiedene Industriekreise ab. In

der nord. Bronzeindustrie verstand man
nur durch Guß Gefäße aus Bronze zu ver-

fertigen. Die zahlreich in Norddeutschland

und Skandinavien gefundenen, getriebenen

Gefäße sind als importiert zu betrachten.

a) Altgermanische Fabrikate
inGußtechnik. Die Herstellung von
gegossenen Gefäßen war in Nordeuropa

während der Bronzezeit auf die Schmuck-
dosen oder sogen. Hängegefäße beschränkt.

Ihre Fabrikation dauerte von einem jün-

geren Abschnitt der älteren Bronzezeit

bis zur Schlußphase der ganzen Epoche.

In dieser Zeit läßt sich eine reiche Formen-
entwicklung etwa in vier Stufen beob-

achten.

Die ältesten sind runde, flache Dosen

mit zwei am Rande aufrecht stehenden

rechteckigen Ösen und einem flachen Deckel,

in dessen Mitte eine breite Bandöse sitzt.

Zum Verschluß konnte durch diese drei

Ösen ein Riegel gesteckt werden. Aus den

Abnutzungsspuren an den Henkelösen hat

man geschlossen, daß sie am Gürtel —
mit der Bodenseite nach außen gerichtet —
getragen wurden.

Form und Verzierungen deuten auf

hölzerne Vorbilder. Man unterscheidet

vertiefte Flächenmuster, durch den Guß
hergestellt und mit einer Harzmasse in-

krustiert, und durch Punzen eingeschlagene
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Linien- und Punktmuster, alle auf die

Unterseite beschränkt. Die beliebten

Sternmuster sind den Holzgefäßen ent-

lehnt; auch die hier zur Einfassung ge-

bräuchlichen Zinnstifte werden in Bronze

nachgeahmt. Typus I = Montelius Periode

III.

Der nächst jüngere Typus II ist trich-

terförmig, indem der Boden nach außen

sich zuspitzt.

Beim dritten Typus bildet sich

allmählich ein Ober- und Unterteil aus

bis die Bauchwandung einen scharfen Um
bruch erhält und die ursprüngliche, verti

kale Wandung als Rand stehen bleibt

Allmählich ändern sich auch die Muster

indem die Linien und Punkte überwiegen

Typus II und III == Montelius Periode IV,

Beim viertenTypusist der Boden
spitzbogenartig gewölbt; der oberste

Rand biegt scharf nach innen um und an

die Stelle der Bügelösen treten zwei bis

vier länglich runde Löcher unterhalb des

Randes. Die Ornamentik ist jetzt am
weitesten entwickelt und von fremden

Einflüssen abhängig (Band- und Spiral -

motive, laufender Hund, Flechtband,

Mäander, Hakenkreuz, Triskele, Tierköpfe

an den Enden der Bänder, konzentrische

Ringe). Typus IV = Montelius Periode V
und VI.

Dieser ganze Industriezweig ist echt

germanisch und verleiht der nordischen

Bronzegußtechnik ihr ganz besonderes Ge-

präge. Die gegossenen Gefäße reihen sich

würdig an die bronzenen Waffen und Geräte

desselben Kreises an. Ihre Heimat haben
sie nur ausnahmsweise verlassen, wie das

im Pfahlbau von Cortaillod (Neuenburger

See, Schweiz) gefundene Hängegefäß (bei

Heierli, Urgesch. d. Schweiz S. 292 Fig.

311), das sicher aus dem germanischen

Norden importiert ist. (Taf. 18, I.)

S. Müller Ordning af Danmarks Oldsager I

Bronzealderen 123 (Typ. I). 124 (Typ. II). 355
(Typ. III). 388. 389 (Typ. IV). O.Montelius
D. älteren Kulturperioden I 581!. R. Beltz
D. vorgesch. Altert, d. Grhzgt. Mecklb. Schw. 1910.

Tf. 34, in. 112; Tf. 42, 84. 85.

b) Importierte Gefäße in
Treibetechnik. In Nord- und Mit-

teleuropa gehören die ältesten getriebenen

Gefäße in den 2. Abschnitt der älteren

Bronzezeit; sie kommen also zusammen
mit den ältesten gegossenen Gefäßen vor

(= Montelius Per. III). Ihr Formenkreis be-

schränkt sich auf zwei Typen: eine Henkel-

tasse und ein Kultgerät, das aus einem
vierrädrigen Wagengestell und einem auf-

gesetzten, kesselartigen Gefäß zusammen-
gesetzt ist (Kesselwagen, s. d.), ,,die Vor-

läufer altitalischer Metallgefäße der Hall-

stattzeit".

Die älteste Henkeltasse hat eine kleine,

breitbauchige, niedrige Form mit wenig

eingedrücktem Boden und abgesetztem,

schräg nach auswärts grichtetem Rande,

sowie einen angenieteten, engen Band-
henkel und ist in der Regel im Unterschiede

von den jüngeren Formen nicht mit

Buckeln verziert. (Taf. 18, 2.)

Verbreitung: meistens in Norddeutsch-

land und Skandinavien, daneben Schle-

sien, Böhmen, Schweiz, Frankreich. S.

,, Kesselwagen".

S. Müller Ordning I Bronzealderen Nr. 100.

0. Montelius in Svenska fornm. tidskrift XI
35 Fig- 35- Altert, u. h. Vorz. V7 Tf. 39, 657

(P. Reinecke S. 213fr.). R. Beltz D. vorgesch.

Altert, d. G. Mecklb.- Schw. Tf. 34, 115. H.

Seger Schles. Vorz. N. F. IV 1907 S. 21 Fig.

17 (Depotfund von Rohow, Kr. Ratibor).

§ 3. „Altitalischer" Import.
— Hallstattkultur-Kreis, a)

Allgemeines. Die Henkeltassen der

älteren Bronzezeit führen zu einer langen

Reihe von getriebenen Bronzegefäßen,

die nach Nordeuropa (Norddeutschland,

Dänemark und Schweden) aus einem oder

mehreren, südlich gelegenen Fabrikations-

zentren in der zweiten Hälfte der nord.

Bronzezeit (Montelius Per. IV—VI) auf

längst begangenen Handelswegen gebracht

worden sind. Aus denselben Werkstätten

werden schon vorher die in Abschnitt 2

behandelten Bronzegefäße hervorgegangen

sein.

Die jüngeren Produkte bilden nach Form
und Technik eine einheitlich geschlossene

Gruppe und unterscheiden sich von den

älteren in der Verzierung durch das Über-

wiegen der Buckelmotive und koncen-

trischen gleichfalls herausgetriebenen Kreis •

gruppen, sowie durch den figürlichen Re-

liefschmuck, und in der Technik durch

eine gleiche Art der Zusammenfügung



BRONZEGEFÄSZE 317

mehrerer (2—3) Bronzeblechteile ver-

mittelst Nieten. Eine Sondergruppe zeich-

net sich durch besonders fein
,,
gravierte"

Linienmuster aus, die man wohl richtiger

als gepunzt bezeichnet. Das ganze Material

verteilt sich auf die ältere und jüngere

Hälfte der mitteleuropäischen Hallstatt-

Kultur (erste Hälfte des I. Jahrtausends

v. Chr.; die ältesten mögen noch in das

vorhergehende Jahrtausend gehören). Im
einzelnen finden sich Gegenstücke in der

ober- und mittelitalischen Villanovakultur.

0. Montelius in Svenska fornminnes

föreningens Tidskr. XI 1900, I ff. Auszug

daraus: Strena Helbigiana 1900 S. 200 ff.

P. Reinecke im Korrespbl. d. dtsch. anthrop.

Ges. 1900, 34 ff. u. Altert, u. h. Vorz. V 10 Tf. 56

S. 324 ff. R. B e 1 1 z D. vorgesch. Altert, d. G.

Mecklbg.-Schw. 1910 Tf. 43 S. 253 f. v. S a c k e n

Grabfeld v. Hallstatt Tf. XX—XXV. O.Mon-
t e 1 i u s Civil, prim. en Italie I u. IL

b) Entwicklung. Die Darstellung

einer Geschichte dieser Bronzegefäßin-

dustrie ist noch nicht möglich. Ihre For-

men verteilen sich nicht in lückenloser

Reihe auf die verschiedenen Stufen der

genannten Periode. Aber die Orna-
mentik scheint mit einigen Merkmalen
auf eine Entwicklung hinzuweisen. Die

immer beliebten Reihen von kleineren

und größeren Buckeln werden in dem
älteren Abschnitt, dem die italischen Pozzo-

gräber entsprechen, zur Darstellung von

Vogelprotomen verwendet, die vielfach

reihenweise sich zeigen. Charakteristisch

ist ein wappenartiges Tiermotiv, zwei zu

beiden Seiten einer Radscheibe gruppierte

Vogelprotomen, ein Muster, das man wohl
mit Unrecht auf die ägyptische Sonnen

-

Scheibe mit den Uräusschlangen zurück-

geführt hat.

In einer späteren Epoche (Stufe III

nach Reinecke = 8. Jh. v. Chr.; ältere

Fossagräber in Italien) gewinnen die figür-

lichen Darstellungen (Wasservögel, Pferde,

sogar Menschen) an Bedeutung, werden
jedoch immer noch „gebuckelt"; daneben
die Zonen von konzentrischen, mit dem
Stempel eingeschlagenen Ringen, und die

Reihen von gestanzten Wasservögelchen.

Zum Schluß (Stufe IV nach Reinecke =
7. u. 6. Jh. v. Chr.) folgt die Herrschaft des

„griechisch-orientalisierenden" Stils, die

Blüte der Situlenkunst des venetisch-

illyrischen Kreises, deren Verfall im 5. Jh.

eintritt (s. ,,Situla").

c) Die Formen.
Kesseleimer (Situlen) in ver-

schiedenen Formen als Stand- und
Traggefäß: I. ohne Fuß, konisch nach
unten verjüngt, mit zurückgesetztem

Rande und festen Handhaben im oberen

Drittel. Dänemark, Norddeutschland,

Süddeutschland, Ungarn, Italien. Montelius

Bronzeperiode IV = Hallstattstufe I.

2. mit Fuß, schlanker als die vorigen,

mit festen Handhaben. Jüngste nordische

Bronzezeit. Dänemark. 3. Situlen im
engeren Sinne, Trageimer mit beweglichen

Henkeln, ohne Verzierungen und mit Relief

-

bildern. In Nordeuropa kommen nur die

einfachen glatten Exemplare vor (Taf. 18, 3.)— S. ,,Situla".

1. 0. Montelius Svenska Tidskr. XI. Fig.

8—n; 78. A. u. h. V. V 10 Tf. 56, 1018. R
B e 1 1 z Altert. Tf. 43, 89. — 2. 0. M o n t e -

1 i u s Sv. Tidskr. Fig. 3. S. M ü 1 1 e r Ordning

I Bronzealderen Nr. 362 b .

Amphoren in verschiedenen Varian-

ten. I. doppelkonisch, ohne Fuß, mit

engem, kurzem Halse und engen Band-
henkeln in mittlerer Höhe. Ältere Hall-

stattperiode. Schonen, Fünen, Posen.

2. mit Fuß, konisch nach unten ver-

jüngt, mit hohem Hals und festen Hand-
haben im oberen Teile. Ältere Hallstatt-

periode. Dänemark, Westpreußen. Jün-
gere Varianten: Hallstatt, Böhmen.

3. kugelbauchig, mit engem Halse und
festen Handhaben in der Mitte. Schlesien.

Jüngere Hallstattperiode = Reinecke

Stufe III.

1. Montelius Sv. Tidskr. XI Fig. 1. 2. 5.
—

2. M o n t e 1 i u s Sv. Tidskr. XI Fig. 3. 4. 6. 7. —
3. A. u. h. V. V, 10 Tf. 56, 1029.

Schüsseln flach, glatt, im unteren

Teile mit Hohlkehlen. Nachahmungen in

Ton. Frühe Hallstattzeit = Reinecke

Stufe I. Bayern.
A. u. h. V. V, 10 Tf. 56, 1019; S. 325 Abb. 1.

Becher ohne Henkel, mit feiner Rand-
verzierung. Nachahmungen in Ton. Frühe
Hallstattzeit = Reinecke Stufe I. Bayern.

A. u. h. V. V, 10 Tf. 56, 1020. 1021. S. 325

Abb. 1 b -
c

.

Henkeltassen in zahlreichen Va-
riationen, an die bronzezeitlichen sich an-

schließend, mit engen oder hochgewölbten
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Bandhenkeln, glatt und in verschiedener

Weise verziert (Buckel, konzentrische Ringe

und „gravierte" Linienmuster). Jüngere

nordische Bronzezeit. Ältere und jüngere

Hallstattzeit. Weit verbreitet in Süd-,

Mittel- und Nordeuropa.
O.MonteliusSv. Tidskr. XI Fig. 22—24;

31—33. S. Müller Ordning I Bronzealderen

Nr. 360. P. R e i n e c k e A. u. h. V. V 8 Tf.

43, 721. 729; VioTf. 56, 1022—1024. R. Beltz

Altert. Tf. 43, 92—94. — Eine singulare Vari-

ante aus Bayern (Stufe IV) bei N a u e ,

Hügelgräber Tf. 36, 1.

Kannen und Krüge, ziemlich

gleichförmig, annähernd kugelbauchig mit

scharf abgesetztem, konischem oder ge-

schweiftem, niedrigem Halse und großem
geschwungenem Bandhenkel, der oben

vielfach hörnerartige Ansätze hat; sehr

verschiedenartig verziert, nicht nur mit

Reihen von Buckeln, konzentrischen Rin-

gen, Wasservögelchen, sondern in alt-

griechischer Manier mit Treppenmustern

und Metopenbändem. Jüngere Hallstatt -

zeit = Reinecke Stufe III. Süd- und
Norddeutschland, Hallstatt, Italien. (Taf.

18, 4.)

0. M o n t e 1 i u s Sv. Tidskr. XI Fig. 12. 16.

R. Beltz Altert. Tf. 43, 90. 91. A. u. h. V: V, I

Tf, 3, 47; V, 10 Tf. 56, 1027. v. Sacken
Hallstatt Tf. XXIII 2. 3.

Fußschale, flach mit breitem, hori-

zontalem Rande, und hohem, konischem

Hohlfuß; aber auch ohne Fuß; verziert

mit Buckel- und Vogelreihen. Jüngere
Hallstattperiode = Reinecke Stufe III.

Süddeutschland, Hallstatt, Mittelitalien

(hier auch Nachbildungen in Ton).

A. u. h. V. V 1 Tf. 3, 48; V 10 Tf. 56, 1026.

v. Sacken Hallstatt Tf. XXIV 2—9. O.

Montelius Civ. prim. II pl. 317, 4.

Kessel in verschiedenen Varianten;

gemeinsam sind ihnen die kreuzförmigen

Henkelattachen, meist für zwei beweg-
liche Drahthenkel:

I. becken (kugelkalotten) -förmig, mit nur
wenig sich einziehendem Rande ohne Pro-

filierung, vielfach mit reicher gepunzter

Randverzierung, auf die die Kreuzattachen
angenietet sind. (Taf. 18, 5.)

Diese Becken sind in allen Stufen der

Hallstattperiode im Gebrauch und nicht

nur im Kreise dieser Kultur, sondern auch

in Norddeutschland, Skandinavien und
Ungarn verbreitet gewesen.

Eine eigenartige Variante bildet ein

gleichförmiges Becken, an dessen Rande
auf einer besonderen Platte eine Tiergruppe

(Kuh und Kalb) in Rundplastik an Stelle

des Henkels angenietet ist (v. Sacken
a. a. 0.).

2. schüsselartig mit breiter Standfläche

und eingeknicktem Rande. Bisher nur
in einem Exemplar aus Rossin (Pommern)
bekannt.

3. eimerartig mit eingeknicktem schrä-

gen oder zurückgesetztem geraden Rande,
vielfach, wie Nr. I, mit reicher Randver-
zierung. Norddeutschland, Dänemark,
Schweden, Hallstattkulturkreis, Italien

(Bologna, Benacci 2).

1. Montelius Sv. Tidskr. XI Fig. 44—49.
A. u. h. V. IV, 19; V, 10 Tf. 56, 1032. v. Sacken
Hallstatt Tf. XXIII. — 2. Montelius Sv.

Tidskr. XI Fig. 14. — 3. Montelius Sv.

Tidskr. XI Fig. 50—55. S. Müller Ordning

I Bronzealderen 362a. Montelius Civ. prim.

en It. I pl. 81, 7.

Schöpfgefäße. I. halbrunde

Schale mit angenietetem, bogenförmigem

Griff. Jüngere Hallstattzeit = Reinecke

Stufe III = 8. Jh. v. Chr. Süddeutschland,

Hallstatt, Oberitalien. (Taf. 18, 6.)— 2.krug-

förmig mit Griff, wie bei Nr. 1. Reinecke:

Stufe III. Hallstatt. Süddeutschland. —
3. Kelle mit kleiner flacher Schale und
langem Griff.

1. A. u. h. V. V, 10 Tf. 56, 1028. v. Sacken
Hallstatt Tf. XXV 4. Montelius Civ. prim.

I pl. 86, 3. — 2. v. Sacken Hallstatt Tf. 25, 5.

J. N a u e Hügelgräber Tf . 36, 3 = Montelius
Sv. fornm. Tidskr. XI Fig. 15. — 3. v. Sacken
Hallstatt Tf. XXV 6.

Sonderformen. I. hohes, doppel-

konisches Gefäß mit horizontalem Rande
und breiter Standfläche.— 2. zylindrischer,

durchbrochen gearbeiteter Untersatz, ver-

ziert mit gestanzten Radmustern und
Wasservögelchen, besetzt mit plastischen

Vogelfiguren. — 3. kalottenförmige Schale

mit festen Handhaben am Rande auf

hohem Fuß, der in der Mitte eine kugel-

förmige Erweiterung hat. Im Innern der

Schale eine
,,
gravierte" figürliche Dar-

stellung in zwei konzentrischen Reihen:

außen 8 weidende Tiere, innen dieselben
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Tiere abwechselnd mit Menschenfiguren.

Jüngste Hallstattzeit = 7. Jh. v. Chr. —
S. „Cista" u. ,,Situla".

1. v. Sacken Hallstatt Tf. XXII 4.

2. v. Sacken Hallstatt Tf- XXII 3. — 3.

v. Sacken Hallstatt Tf. XXIV 1 . M.Hoer-
n e s Jahreshefte d. österr. arch. Inst. III 1900,

32 ff.

Was den Zweck der oben behandelten

Bronzegefäße betrifft, so werden sie nicht

nur dem täglichen Gebrauche gedient

haben, sondern auch in einzelnen Fällen

im Kultus verwendet worden sein. S.

,, Goldgefäße"; Montelius Kulturgesch.

Schwedens 1906 S. 139.

§4. Griechischer Import,
a) Altgriechische Fabrikate.
Hallstattperiode. Bronzegefäße

griechischer Herkunft gehören im Kreise

der Hallstattkultur zu den größten Selten-

heiten. Sie treten erst in den jüngeren

Phasen derselben auf und sind die Vor-

läufer eines Massenimports, der für die

folgende Periode charakteristisch ist. Der

Formenkreis ist demgemäß auch sehr be-

schränkt.

1. Schüsseln, beckenartig, mit

ausladendem, „gebuckeltem" Rande. In

Olympia, Unter- und Mittelitalien in Grä-

bern des 8. u. 7. Jhs. v. Chr. Späthall-

stättisch = Reinecke Stufe IV. Süd-

deutschland, Westschweiz, Frankreich.

A. u. h. V. V 10 Tf. 56, 1033a*.

2. Kanne mit Kleeblattmündung, Ro-
tellen am Ansatz des hoch geschwungenen

Henkels, besonders gegossenem und ange-

lötetem Fuß; oberer und unterer Henkel-

ansatz mit gepreßten Bronzeblechen (Pal-

metten) verziert. Ostgriechisch (jonisch?)

7. Jh. v. Chr. Süddeutschland: Grab-

hügel von Vilsingen 0. A. Sigmaringen

(Hohenzollern) und von Kappel, Süd-

baden. (Taf. 20, 2).

P. Reinecke ZfEthn. 1900 Verhdlg. 483
Fig. 1 und A. u. h. V. V 10 Tf. 56, 1035.

3. Becken mit Greifenproto-
men flach, ohne Randprofilierung, mit

beweglichem Tragring an einer mit

Scheiben verstärkten Stableiste, an der

drei aufgerichtete Greifenköpfe befestigt

sind. Grabhügel bei Lüneburg, Prov.

Hannover. Dieser Typus geht wahr-

scheinlich zurück auf die Kessel mit

Greifenköpfen, die zahlreich in

Olympia gefunden wurden und wahr-
scheinlich ostgriechischer (jonischer)

Herkunft sind. Gegenstücke sind auch
aus Italien (Präneste) bekannt. Das
schönste Importstück dieser Art ergab

der Grabtumulus La Garenne bei Cha-

tillon-sur-Seine (Burgund).

Montelius Sv. Tidskr. XI Fig. 62. A. u.

h. V. II, III, 5 Nr. 1. — Furtwängler Bron-

zen von Olympia S. 114 ff. Tf. 49.

4. Kessel ähnlicher Form wie die

vorigen, mit eisernen beweglichen Trag-

ringen an mondsichelförmigen eisernen

Attachen. Späthallstättisch = Reinecke

Stufe IV und Früh-La Tene-Zeit. Süd-

deutschland.

P. R e i n e c k e A. u. h. V. V 10 Tf. 56, 1034;

dazu S. 329 Abb. 3. Altbayr. Monatshefte III

124 ff. Abb. 3. 4.

5. H y d r i a ,
birnenförmig schlank,

mit langem Halse und breitem horizontal

ausladenden Rande; an den Seitenhenkeln

und am Halse reicher Bildschmuck: hier

die tierhaltende geflügelte Artemis, um-
geben von wappenartig gruppierten Löwen
und Schlangenleibern, dort Palmetten

-

attachen mit seitlich gruppierten liegenden

Löwen. Griechische Arbeit des 6. Jhs.

v. Chr. Gefunden in einem Grabhügel bei

Grächwyl (Kant. Bern, Schweiz) zusammen
mit späthallstattzeitlichen Fibeln etwa des

5. Jhs. v. Chr. (Taf. 20, 1 u. ia.)

H e i e r 1 i Urgesch. d. Schweiz. 372 mit

Titelbild.

b) Klassisch - griechische
Fabrikate. La Tene-Periode.
In der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends

v. Chr. sind es zunächst die Erzeugnisse

griechischen Gepräges aus den klassischen

Epochen des 5. u. 4, Jhs., die der Handel

in den Kreis der keltischen La Tene-

Kultur und von da weiter auch zu den

nordischen Germanen bringt. Wo ihre

Industriezentren gelegen haben, ist noch

nicht gesichert. Manches weist auf Unter-

italien, wo die Griechen seit Jahrhunderten

festen Fuß gefaßt hatten. In letzter Linie

wird man aber diese Fabrikation auf die

altgriechische zurückführen dürfen, die

an der kleinasiatischen Küste mit den

Errungenschaften der mykenisch-kreti-

schen Kunst weiter zu arbeiten sich be-



320 BRONZEGEFÄSZE

mühte. Vielfach ist ein Unterschied

zwischen originalem Import und barba-

rischer Nachahmung zu machen. Die

Formen können griechisch-italischen Ur-

sprungs sein, aber das Beiwerk verrät die

Nachahmung; oder auch Reparaturen mö-
gen in keltischen Werkstätten ausgeführt

worden sein. Gerade importierte Bronze-

gefäße müssen in erster Reihe die Ver-

mittler der Formen gewesen sein, aus

denen sich ein nationalkeltischer Orna-

mentstil herausgebildet hat. Die Eingangs-

pforten für diese fremden Einflüsse

werden nicht nur in Südgallien (Massilia),

sondern, wie schon früher in der Hallstatt-

periode, auch an der nord-adriatischen

Küste, besonders für die spätere Zeit,

(Aquileja), zu suchen sein.

v. Duhn N. Heidelb. Jahrb. 1892, 67 f.

H. W i 1 1 e r s D. Bronzeeimer von Hemmoor
1901, 104fr. P. Reinecke Mainzer Fest-

schrift 1902. Studniczka Archäol. Jahrb.

d. Inst. 1903, 21 ff. A. M i c h a e 1 i s Jahrb.

d. Ges. f. lothring. Gesch. u. Altertk. 1905, 1

S. 236 ff. H. W i 1 1 e r s Neue Untersuchungen

üb. d. röm. Bronzeindustrie 1907.

1) La Tene - St uf e A. = 5. Jh.

v. Chr. In diese Übergangsperiode

reichen noch einige Formen der späten

Hallstattzeit: die enggerippte Ziste und
jüngere Situlen, sowie der bauchige

Kessel mit eisernen Tragringen (s. vorher).

Dazu treten neue Formen:
Schnabelkanne aus Bronze, mit

gerade abfallenden Palmetten und Masken

-

attachen. Hier lassen sich originale Ar-

beiten von barbarischen Um- und Weiter-

bildungen unterscheiden. Nicht älter als

450 v. Chr. S. „Schnabelkannen".

S t a m n s ,
konischer Kesseleimer mit

bogenförmiger Schulter, scharf abgesetz-

tem niedrigen Halse und breit ausladendem
Rande; in mittlerer Höhe feste Hand-
haben mit Silensköpfen an den Attachen.

Kl. Aspergle, 0. A. Ludwigsburg (Würt-

temberg); Weißkirchen a. d. Saar, Kr.

Merzig (Taf. 19).

A. u. h. V. III, XII Tf. 4, 1. Bonn. Jahrb.

Heft 43 Tf. VII 1.

Dreifuß mit reichem figürlichen

Schmuck (Tierkampfgruppen, Reiterfigu-

ren u. a. m.), als Träger von größeren

Gefäßen, wie Stamnoi, Becken und dgl.

Formen italischen Ursprungs, deren Vor-

stufen aus älterer Zeit zahlreich in Olympia
gefunden wurden. Dürkheim a. d. Haardt,
Rheinbayern. (Taf. 19.)

A. u. h. V. II, II Tf. 2. Olympia IV Bronzen
Tf. 49; Furtwängler S. 114 fr.

Schüsseln oder Becken, flach,

niedrig und breit, ohne und mit aufrecht-

stehendem Bügelhenkel an Blattattachen;

Rand geperlt; darunter „graviertes" oder
gepunztes Zierband (Flechtband, laufender

Hund). Rodenbach (Rheinbayern); Arms-
heim (Rheinhessen). Böhmen.

Altert, u. h. Vorz. III, V 3, 1. — III, III 2,

1. 2. L. P i c Urnengräber Böhmens Tf. 45, 14

(Tiorin).

Feldflasche, singulär, mit sehr

feiner, gepunzter Verzierung (geometrische

Muster und Tierfries in konzentrischer An-
ordnung), wahrscheinlich italischer Her-
kunft im Zusammenhange mit älteren For-

men. Rodenbach (Rheinbayern).
Altert, u. h. V. III, V 2.

Wie die obige Liste zeigt, ist die Haupt-
masse dieser griechischen Exportware im
Zentrum der keltischen Industrie des

5. Jhs. v. Chr. haften geblieben.

2)LaTene-StufeB=4. Jh.v.Ch.
Kessel, fragmentiert, mit breiter, scharf

abgesetzter Schulter, auf der die wulst-

förmigen Henkelösen mit Silensmasken-

attachen für die fehlenden beweglichen

Tragringe angelötet sind. Dänemark.
Montelius Sv. Tidskr. XI Fig. 67 = S.

Müller Ordning III Nr. 45.

Eimer, eiförmig, mit Fuß, Doppel

-

henkelösen am Rande, darunter offene

Palmette mit Spiralmotiven. Datierung

noch schwankend; wohl ältere und jüngere

Varianten zu unterscheiden. Waldalges-

heim b. Bingen. Ihringen (Baden). Däne-
mark. Gegenstücke in Italien (Monte

-

fortino bei Ancona). (Taf. 18, 7.)

Altert, u. h. V. III, I Tf. 1, 5. Montelius
Sv. Tidskr. XI Fig. 66. S. M ü 1 1 e r Ordning

II Nr. 44 = Nord. Altertk. II 25 ff. Abb. 10.

Willers Hemmoor S. 118. Montelius
Civ. prim. en Italie II 153, 5. 12.

So dringen die südlichen Einflüsse von
nun an wieder energisch bis nach Nord-

europa vor und berühren auch die ger-

manischen Stämme, die die alten, bronze-

zeitlichen Gewohnheiten allmählich ganz

ablegen. Erst jetzt kann man auch in



BRONZEGEFÄSZE 321

Nordeuropa von einer voll entwickelten

Eisenzeit sprechen. Der Export von

Bronzegefäßen, im besonderen aus kelti-

schen Werkstätten, ist jedoch noch in der

mittleren La Tene-Periode ( = Reinecke

Stufe C) offenbar ein spärlicher gewesen.

Erst in ihrem letzten Abschnitt ändert

sich das.

§5. Altkeltische Fabrikate.
Unter dem Einflüsse des griechischen

Imports bildet sich zwar in eigenartiger

Weise die altkeltische Metallindustrie der

ersten beiden Stufen (A u. B) auf heimi-

schem Boden aus, aber gerade an Bronze-

gefäßen fehlt es unter den Funden. Be-

kannt ist eine

Kanne mit Ausgußrohr und breiter

Fußplatte, reich verziert mit gepunzten

und plastischen Mustern im La Tene-Stil.

Waldalgesheim b. Bingen. Gegenstück in

Frankreich. (Taf. 20, 3.)

Altert, u. h. Vorz. III, I 2. Rev. archeol. 1883

pl. 21.

Bezeichnend für keltische Metallwerk-

stätten ist eine Reparatur, die hier am be-

rühmten Dreifuß von Dürkheim ausgeführt

worden ist. Es ist das eins der hervor-

ragendsten griechischen Importstücke. Das
zugehörige Kohlenbecken, auf dem das

große Henkelgefäß (Stamnos) aufgesetzt

ist, hat eine Reparatur erfahren: die aus

Eisen bestehende, durchbrochen gear-

beitete Bodenplatte mit zwei im Wappen-
schema zusammengestellten aufrechtste-

henden Tieren, die in ihrer Stilisierung

ganz und gar dem griechischen Charakter

fremd sind, kann nur in einer keltischen

Werkstätte hergestellt sein (Taf. 19 ; s. S.320).

Altert, u. h. Vorz. II, II 2, 4.

§6. Jüngerer Import. La
Tene-Stufe D und römische Kai-
ser z e i t (2. Jh. v. Chr. — 4. Jh. n. Chr.).

Eine Spanne von fünf bis sechs Jahrhun-
derten zusammenzufassen, berechtigt uns

der Umstand, daß ihr eine lang andauernde
Entwicklung der Metallindustrie entspricht,

unter deren Einfluß Germanien gestanden

hat. Man kann sagen, daß es hinterein-

ander drei Quellen gewesen sind, aus denen
Importartikel, damit also auch die Bronze

-

gefäße, nordwärts in das Gebiet der Ger-

manen geflossen sind: die keltische, die

italische und die provinzial-römische In-

dustrie. Diese drei Kreise stehen unter-

einander in einem innern Zusammen-
hange, der keltische und italische knüpfen,

jeder in seiner Art, an die vorausgehende

Blüte des klassisch-griechischen und helle-

nistischen Kunstgewerbes an, greifen teil-

weise wahrscheinlich sogar noch weiter

zurück auf altitalische (hallstättische) und
altgriechische Traditionen, aus beiden geht

aber als neuer lebenskräftiger Sprößling

die provinzial-römische Industrie hervor.

Gegen Ende des letzten vorchristlichen

Jahrtausends nahm in Italien die Bronze-

industrie einen gewaltigen Aufschwung
und war die Veranlassung zu einem Massen

-

export von Gefäßen, die ihren Weg über

die Donau fanden und im besonderen durch

das Eibtal, teilweise wohl auch die Oder
entlang bis nach Norddeutschland und
Skandinavien gelangten.

So wurden allmählich im Handel mit

dem germanischen Norden die keltischen

Produkte von den italischen abgelöst,

wenn auch noch in mittel- oder spätrömi-

scher Zeit vereinzelt gallische (keltische)

Fabrikate bei den Germanen Eingang ge-

funden haben.

Bei der Erweiterung der Grenzen des

römischen Reiches wird die Fabrikation

aus dem Mutterlande nach dem Norden
übertragen, der Aufschwung der provin-

zialen Industrie hat eine Vermehrung des

Exports zur Folge. So verstehen wir eine

Jahrhunderte dauernde Entwicklung nur,

wenn wir sie unabhängig von einem

chronologischen Schema in ihrem Zu-

sammenhange betrachten.

Das ganze einschlägige Material hat noch

keine umfassende Bearbeitung erfahren.

Aber nach den grundlegenden Vorarbeiten

von H. Willers wird man ein Haupt-

zentrum der italischen Industrie, aus dem
der Handel schöpfte, etwa für 3 Jahrhun-

derte (vom 2. Jh. v. Chr. bis 2. Jh. n. Chr.)

in Capua zu suchen haben. Zahlreiche

Gegenstücke zu den im Norden gefundenen

Bronzegefäßen stammen aus italischen

Fundplätzen (Nekropole von Ornavasso,

Prov. Novara, und namentlich Pompeji),

Vorkommnisse, die für die Chronologie

von Wichtigkeit sind. Was die Technik

dieser Produkte betrifft, so sind sie teils

getrieben, teils gegossen und auf der Dreh-
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bank abgedreht. Die Lötung behufs Be-

festigung von Handhaben und Füßen
wird nach den Traditionen der griechischen

Metallindustrie beibehalten. Als Material

wurde eine gute Zinnbronze (etwa

85 : 15) verarbeitet.

Davon sondert sich eine Gruppe von

Gefäßen aus Messing ab, einer Le-

gierung nicht aus Kupfer und Zink,

sondern aus Kupfer und stark zinkhaltigem

Galmei. Auf Grund der Fundstatistik

der Bronzeeimer des Hemmoorer Typus

und mit Rücksicht auf Plin. NH. 34, 2,

wonach Galmei auch in der römischen

Provinz Germania gefunden worden sei,

gelang es Willers, diese Messinggießereien

am Niederrhein in der Gegend von Gresse-

nich, 5 km östl. von Stolberg, zu lokalisieren.

Die Fabrikation begann hier in den ersten

Jahrzehnten des 2. Jhs. n. Chr., stand schon

um 150 n. Chr. auf der Höhe und hat etwa

bis 300 n. Chr. fortgedauert. Also um die

Mitte des 2. Jhs. n. Chr. wird der italische

Export durch die provinzialen Erzeug-

nisse abgelöst.

Eine besondere Gruppe dieser provinzial-

römischen Industrie wird man als gal-
lisch ansprechen dürfen; gallische Fabri-

kantennamen weisen direkt darauf hin.

Ihre Bedeutung, namentlich im Zusam-
menhang mit der älteren keltischen Fabri-

kation ist noch zu wenig erforscht.

Seine Untersuchungen hat Willers nur

auf einen kleinen Formenkreis beschränkt.

Demgegenüber müssen noch zahlreiche

Importstücke aus Nordeuropa unbestimmt
bleiben.

Die folgenden Zusammenstellungen lie-

fern den Beweis, wie dringend notwendig

zum Verständnis unserer heimischen Funde
eine Aufarbeitung des gesamten einschlä-

gigen Fundmaterials geworden ist. Sie

kann nur durchgeführt werden auf Grund
einer umfassenden Fundstatistik und siche-

rer Materialbestimmungen.

H. W i 1 1 e r s D. röm. Bronzeeimer v. Hem-
moor 1901. Rhein. Mus. N. F. 62, 1907, 133.

Jahrb. d. Prov.-Mus. Hannover 1906/1907, 64.

Neue Untersuchungen üb. d. röm. Bronzeindustrie

v. Capua u. v. Niedergermanien. 1907. — Ferner

zur Chronologie : Neergaard Aarböger VII 1892,

207—34i = Mem. d. 1. Soc. r. d. Antiqu. du

Nord 1890/95 S. 169—224. Montelius

Svenska fornm. Tidskr. IX u. XL A 1 m g r e n

Stud. üb. nordeurop. Fibelformen 1897.

Im folgenden sollen die Formengruppen
nach den drei großen Fabrikationszentren

in annähernd chronologischer Reihenfolge

zusammengestellt werden.

a) Jüngere keltische Fabri-
kate. Kessel mit einem bauchigen

Unterteil aus Bronzeblech und einem
breiten, angenieteten Rande aus Eisen;

an letzterem kleine besonders befestigte

Attachen mit beweglichen Tragringen aus

Eisen. Zwei zeitlich verschiedene Vari-

anten, die eine kugelbauchig, die andere

mit oben eingezogenem Bauch und aufge-

setztem Steilrande. Eine dritte Abart ist

aus mehreren Bronzeblechstücken zusam-
mengenietet, hat nur einen durch einen

Eisenring verstärkten Rand, aber keine

Tragringe. Variante I etwas älter, schon

von etwa 150 v. Chr. ab; Variante 2 u. 3

kommen im Norden zusammen mit Spät-

La Tene- und frühröm. Sachen vor. Nord-

deutschland, Skandinavien, Schweiz (La

Tene). (Taf. 22, 6.)

Montelius Temps prehist. en Suede pl. XV
4 = Kulturgesch. Schwedens 155 Fig. 255. S.

Müller Ordning II Nr. 43. 184. R. B e 1 1 z

Altert. Tf. 58, 76. 77. L. P i"c Urnengräber

Böhmens Tl. 68, 7 (Variante 1); 69, 1 (Variante 2),

beide von Dobfichov-Pichora. H. W i 1 1 e r s

Hemmoor 112.

Aus diesem Kreise der keltischen Metall-

industrie stammen auch singulare
Formen, wie ein reich profilierter mit

tierischen Motiven ausgestatteter Hen-
kelbecher von Mollerup (Viborg) und
Fragmente eines Kessels von Rinkebye
(Amt Odense), ähnlich den obigen, dessen

Rand durch reichen figürlichen Schmuck
(ganze Tierfiguren in Relief, menschliche

Masken und Tierprotomen) ausgezeich-

net ist.

Ebendahin gehört schließlich der be-

rühmte Silberkessel von Gunde-
s t r u p (Jütland), dessen fabelhafte Fi-

gurenszenen und symbolische Darstellun-

gen auf Mythus und Religion der Kelten

bezogen werden müssen. Nach S. Müller

2 Jh. n. Chr.

. Über gallische Fabrikanten, die den

italischen Formenkreis übernehmen, siehe

unten.
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Undset Eisen in Nordeuropa 418 ff. Fig.

129. 132. 133. S. M ü 1 1 e r Ordning II Nr. 185.

— S.Müller Nordiske Fortids minder 1 — Nord

Altertk. II 160 ff. Taf. I. .

b) Italische Fabrikate.
„Kasserolle" oder Pfanne, langgestielt,

mit Schwanenkopf am GrifTende, flache,

breite Schüssel mit drei Füßchen, die meist

fehlen, und breitem, verziertem Rande,

an dem der lange, gegliederte Griff ange-

gossen ist. Ein Exemplar neuerdings mit

dem Stempel Corneli. Capuanisch. 150

bis 114 v. Chr. Hannover, Süddeutsch-

land, England (Aylesford), Italien (Orna-

vasso). (Taf. 21, 3.)

Will er s Hemmoor 106 Abb. 40. Neue

Unters. 19 ff. Abb. 15. Tf. VI 1. Zum Stempel:

S. 91 f.

Ein anderes Fabrikat stellt die Pfanne

von Dühren, B. A. Sinsheim (Baden) dar:

A. u. h. V. V, 3 Tf. 15, 283.

Eimer mit beweglichen Bügelhenkeln

über der Öffnung haben eine reiche Ent-

wicklung in der capuanischen Industrie

gehabt. Nach Form und Ausstattung

verschiedene Formengruppen verteilen

sich über längere Zeiträume: Gr. A mit

Delphinattachen, Gr. B mit Blattattachen,

beide von ähnlicher eleganter Form,

schlank mit geschweifter Wandung und
scharf abgesetztem niedrigem Rande, von

dem aus die angelöteten Attachen auf die

Schulter übergreifen; Gr. C mit am Rande
angenieteten Bronzeattachen, an denen

die Henkelösen sitzen, in der Form den

vorigen ähnlich; Gr. D bauchig, plump,

mit schräg ausladendem, niedrigen Rande;

Gr. E mit scharf abgesetzter, schräger

Schulter, konischem Unterteil und scharf

abgesetztem, niedrigen Steilrande— beide,

D und E, mit Henkel und Attachen aus

Eisen.

Gruppe A und B: 125—25 v. Chr.,

C—E bis ins I. Jh. n. Chr. Fundstatistik:

Dänemark, Nord-, Mittel- und Süddeutsch-

land (besonders zahlreich in Hannover),

Böhmen, Sissek (Slavonien), Ungarn (Kom.
Pest), Schweiz, Gegend von Fiume, Kron-
land Görz, Italien (Ornavasso, Pompeji).

Willers Hemmoor 108 ff. Neue Unters.

S. 7 ff. L. P i c Urnengräber Böhmens Tf. 65, 3.

66, 8. 67, 9 (Dobfichov-Pichora). R. B e 1 1 z

Altert. S. 326 f. Tf. 58, 79. 80. S. Müller

Ordning II Nr. 46. 183. P. K u p k a Stendaler

Beitr. III 1910 S. 34 f. Fig. 5. 6.

Von den capuanischen Eimern gehört

in den ersten Abschnitt der römischen

Kaiserzeit Gr. F: mit Gesichts-
maskenattachen, meist mit Bauch-

kante; Varianten mit Ausbauchung der

Wandung in mittlerer Höhe; Rand gerade

umgebogen; darunter angelötet die At-

tache mit Öse für einen profilierten halb-

runden Bügelhenkel; in der oberen Hälfte

mitunter parallele Liniengruppen. Zeit

des Augustus. Norddeutschland, Däne-

mark, Böhmen, Italien. (Taf. 21, I.)

Willers Hemmoor 123 ff. Tf. I I. 2. 5.

Neue Untersuchungen 26 ff. Tf. I— IV. S.

Müller Ordning II Nr. 187. L. P i c Urnen-

gräber Böhmens Tf. 64, 5 (Dobfichov-Pichora);

50, 16 (Lisovice); 54, 1 (Zliv).

Gr. G: mit gewundenen Kan-
ne 1 ü r e n ,

ziemlich gleichförmig, kessel-

artig breit und tief, mit Standring, profi-

liertem oben ausladendem Rande, auf dem
aufrecht stehend die Attachen angelötet

sind für einen beweglichen Bügelhenkel.

Gegossen und abgedreht. Capuanisch.

Beginn der Fabrikation nach 79 n. Chr.,

Blüte im 2. Jh. n. Chr. Norwegen, Schwe-

den, Dänemark, Prov. Posen, West-

preußen, Hannover, Rheinlande, Olden-

burg, Anhalt, Kroatien.

W i 1 1 e r s Hemmoor Tf. I 3. Neue Untersuchg.

49 ff. Abb. 26—34. S. Müller Ordning II

Nr. 194.

Muschelschalen, singulär, einer

Muschelhälfte nachgebildet. Bekannt

durch zwei Exemplare, angeblich aus

Hannover, in der prähist. Abtlg. d. kgl.

Mus. zu Berlin. Gegenstück in einem

Depotfunde von Pompeji. Zeit des Au-

gustus.

Willers Neue Unters. S. 70 ff. Abb. 41.

11. Vgl. Hemmoor 44 Anm. 1.

Becken, ebenfalls eine Form, die mit

zahlreichen Varianten in einer langen Ent-

wicklungsreihe auftritt. Auch an ihrer

Ausbildung haben sich capuanische Werk-
stätten schon in der Zeit der Republik

beteiligt; ob jedoch alle älteren Varianten

dahin gehören, muß unbestimmt bleiben.

Ihre Grundform ist eine flache, große

Schale, bei der Rand, Fuß und Henkel
verschiedenartig gebildet sind. Der Rand
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ist teils hohlkehlenartig profiliert, teils ohne

Profilierung und nur verstärkt, oder mit

einem senkrecht abgehenden Überfall ver-

sehen; die Handhaben sind entweder bügei-

förmig und fest angelötet, dabei mannig-

fach gegliedert und naturalistisch mit

Pflanzen- und Tiermotiven belebt, oder

bewegliche Tragringe, die in den geglie-

derten Wulstösen an plattenförmigen,

manchmal als Palmetten gebildeten At-

tachen am oberen Rand hängen; besonders

fein sind eierstabförmige Verzierungen an

Rand und Fuß, wie sie bei einem Exemplar

aus Gotland sich finden, eine Form, zu

der das Mosaikbild aus der Villa des

Hadrian in Tibur ein interessantes Gegen-

stück bildet (bei Willers Hemmoor 136

Abb. 58). Etwa vier verschiedene Formen
lassen sich bisher als italische Fabrikate

ansprechen. Sie gehen zurück bis ins

2. Jh. v. Chr. und waren noch im 1. oder

sogar 2. Jh. n. Chr. im Gebrauch. Die

Geschichte dieser Becken wird jedoch,

ebenso wie die der folgenden Kannen,

noch weiter in die Zeit des älteren griechi-

schen (hellenistischen und klassisch- grie-

chischen) Kunstgewerbes zurückverfolgt

werden können, wie die in Olympia ge-

fundenen Kessel und Becken des 5. u.

6. Jhs. v. Chr. vermuten lassen. Schweden,

Dänemark, Mecklenburg, Hannover Braun

-

schweig, Schlesien, (Fund von Wichulla),

Pompeji. Neuerdings auch Pommern mit

einem . Exemplar vertreten. [Taf. 20, 4.)

MonteliusSv. Tidskr. XI Fig. 65 = Kul-

turgesch. Schwedens Fig. 264. S. Müller
Ordning II Nr. 189. 190. R. Beltz Altert.

Tf. 58, 82 (wohl die älteste Form; vgl. Text

S. 327). H. Seger Schles. Vorz. VII 426 f.

Abb. S. 420, 1. Willers Hemmoor 122. 135

Abb. 49 = Neue Unters. 19 Abb. 13 Tf. 3, 4.

Dazu vgl. Olympia IV. Bronzen Tf. 50, 825

Text S. 131 f.

Kannen sind zwar seltner unter den

Fremdlingen im nordischen Fundgebiete,

haben aber ebenso wie die Eimer und
Becken, eine reiche und lange Entwick-

lungsgeschichte. Der Form nach kann
man Kannen mit geradem und kleeblatt-

förmigen Mündungsrande (Typus A u. B)

unterscheiden; beide tauchen in mehreren
Varianten auf, wobei das schmückende
Beiwerk unabhängig von der Form ver-

wendet wird:

Typus Ahat eine gedrungene Form, mit
einem nach unten sich erweiternden

Bauch, der nach oben ohne Absatz in den
Hals übergeht; an dem kräftig profilierten

geraden Rande ist ein stabförmiger Henkel
mit einem aufrechtstehenden Dorn ange-

lötet; der untere Henkelansatz ist um-
geben von einem aus Spiralranken und
einem Hängekreuz zusammengesetzten Or-

nament an der Stelle der Attache. Diese

Form kommt im Norden unter Spät-La
Tene-Funden vor, läßt sich aber in Italien

bis ins 2. Jh. v. Chr. zurückverfolgen und
hat gewiß noch ältere Vorläufer gehabt.

Dänemark, Hannover (Lucklüm), England
(Aylesford), Italien.

Varianten mit Maskenattachen leiten zu

den in der römischen Kaiserzeit üblichen

Formen über, wie Exemplare aus Dühren,

B. A. Sinsheim (Baden), und Kroatien

veranschaulichen.

W o r s a a e Afbildninger 60 Fig. 225. A. I.

Evans Archaeologia 52, 2 S. 377 Fig. 14; vgl.

Fig- 13 Gegenstück aus Dänemark. W i 1 1 e r s

Hemmoor 123 Abb. 50= Neue Unters. 19 Abb.

14; vgl. Abb. 12, 6 (Ornavasso). K. Schu-
macher Altert, u. h. V. V, 3 Tf. 15, 282

(Dühren). V. Hof filier Jahreshefte d.

österr. arch. Inst. 1908. XL Beiblatt S. 117 ff.

Fig. 85. 89. (Kroatien).

Typus B mit Kleeblattmündung, eine

uralte, bis in den altägäischen Kreis zu-

rückgehende Form, mit eiförmigem Körper

und scharf abgesetztem Hals; charakte-

ristisch sind am oberen Henkelansatz die

seitlichen Rotellen und der plastische

Schmuck, eine weibliche Büste auf der

obersten Wölbung des Henkels (eine Tier-

form, die auch bei Typus A, wie die Vari-

anten aus Kroatien zeigen, Anwendung
gefunden hat) und weibliche Masken (Mä-

nade, Medusa) oder Embleme in Form von
Harpyien, Löwenköpfen als Attachen. Im
Norden zusammen mit früh -römischen

Importstücken: Dänemark, Westpreußen,

Mecklenburg, Rheinlande, Brandenburg,

Schlesien, Böhmen. Gegenstücke in Italien.

(Taf. 21, 4.) Form und Dekoration haben

ihre Vorläufer nicht nur im älteren, unter-

italisch-griechischen Industriekreise, son-

dern sogar im kleinasiatisch-jonischen

Kunstgewerbe des 7. Jhs. v. Chr. (vgl.

Kanne von Vilsingen oben § 4 a).
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S. M ü 1 1 e r Ordning II Nr. 194. R. B e 1 1 z

Altert. S. 327 f. Tf. 59, 83. H. S c h m i d t

Nachr. üb. dtsch. Altert, ff. 1902 S. 88 f. Fig.

1
a - b

. L. P i c Urnengräber Böhmens Tf. 54,

6 (Zliv).

Schöpfgefäße (sogen. Kasserollen),

eine der häufigsten Formen im nordischen

Fundgebiete; wohl zu unterscheiden von
den ebenfalls als Kasserollen bezeichneten

flachen Pfannen der Spät -La Tenezeit (s.

oben § 6 b), tiefe Näpfe mit flachem, abge-

drehten Standringe und breitem ange-

gossenen Griff, der einen kreisförmigen,

meist durchlochten Abschluß hat. Die

zeitlich verschiedenen Varianten lassen

sich nach der Form des Griflendes

gruppieren: mit Schwanenkopfbügel am
Griffende (augusteisch), mit bohnen-
förmigem Loch auf der Abschlußscheibe

(augusteisch), mit kreisrundem Loch
(nachaugusteisch), die meisten mit Fabri-

kantennamen gestempelt (Familien der

Cipier und Ansier am häufigsten, dann
Papirius, Epidius, Vestinus (?), Robilius,

alle wahrscheinlich in Capua tätig).

Um die Wende des Jahrhunderts läßt sich

ein Rückgang in der Industrie beobachten.

Neue Namen treten auf und dazu neben
den römischen Fabrikanten gallische Na-
mensformen.

Eine besondere Gruppe der gallischen

Fabrikate des 2. Jhs. n. Chr. bilden die

,, Kasserollen" mit Reliefbildern auf dem
Griff, wie das aus Suckow (Pommern) im
kgl. Mus. f. Völkerkunde zu Berlin (bei

Willers Neue Unters. Tf. 8, 15) mit der

eingeritzten Inschrift Primitiva. Einer der

Hauptfabrikanten dieser Gruppe ist Ja-
nuaris (ebd. Tf. 8, 17). Ihre Fabrikation

dauert bis ins 3. Jh. n. Chr. und läuft der

provinzial-römischen Industrie parallel. Die
Schöpfgefäße gehörten zum Weinservice,

wie die im folgenden zu behandelnden
Kellen und Siebe, und wurden satzweise

hergestellt nach bestimmten römischen
Hohlmaßen, wie Inhaltsmessungen ergeben

haben, dienten also wohl als Normalmaße
für den Weinverschleiß. Sehr zahlreich in

Deutschland und Dänemark (in letzterem

30 Exemplare). Böhmen. (Taf. 22, 5.)

S. Müller Ordning II Nr. 191 = Nord.

Altertsk. II 50 Abb. 27. Montelius Temps
prehist. en Suede Tf. XVI 6. Kulturgesch. Schwe-

dens 168 Fig. 274. R. Beltz Altert. S 328

Tf. 59, 84. 85. L. P i c Urnengräber Böhmens

Tf. 56, 14; 67, 23 u. a. m. H. W i 1 1 e r s Neue
Unterschg. 69 ff. Abb. 43. 44. 46. 47 Tf. VI bis

VIII. Stempelliste S. 85 ff.

Kellen und Siebe mit langen

Griffen, in der Regel paarweise ineinander-

passend, wie die Schöpfgefäße, zum Wein-

service gehörig. Nach den Formen lassen

sich drei Hauptgruppen unterscheiden:

1. halbkugelförmig mit flachem, ver-

ziertem Griff; die Sieblöcher stellen präch-

tige Musterkombinationen dar, unter denen

Stern- und Mäanderformen besonders be-

liebt sind; z. T. gestempelt. Capuanisch,

augusteisch.

2. halbkugelförmig mit ruderförmigem

Griff, gewöhnlich mit capuanischen Schöpf-

gefäßen und Eimern zusammen gefunden.

Fabrikation um IOO n. Chr. in Italien

(Capua). Unklassische Namen, meist bei

holländischen Fundstücken, weisen auf

niederrheinischen Ursprung. (Taf. 22, 4.)

3. mit gerader Wandung und flachem

Boden, die jüngste Form, ohne Stempel,

aber aus Bronze, also wohl capuanisch.

Doch reichen sie bereits in die spätröm.

Epoche hinein (Fabrikation 150—250 n.

Chr.). Wie die Schöpfgefäße, in Deutsch-

land und Skandinavien sehr häufig anzu-

treffen.

S. Müller Ordning II Nr. 192. 193 (früh-

römisch); Nr. 323 (spätrömisch). = Nord. Al-

terik. II 50 Fig. 27. Montelius Kultur-

gesch. Schwedens 170 Fig. 276. R. Beltz
Altert. 328 Tf. 59, 85. W i 1 1 e r s Neue Unter-

suchungen 82 ff. Abb. 48—50 (Form 1); Abb. 51

(Form 2); Abb. 53 (Form 3).

Mit der oben aufgestellten Liste von
Bronzegefäßformen erschöpft sich noch

nicht der ganze Vorrat an Handelsware,

die aus italischen Fabrikationszentren nach

dem germanischen Norden gelangt ist.

Singulare Stücke werden sich noch hier

und da finden lassen, wie z. B. der schöne

Kessel (bei S. Müller, Ordning II 186)

in Halbkugelform mit rollenförmigen

Füßen, scharf abgesetzter, horizontal ste-

hender Schulter und niedrigem vertikalen

Rande; an diesem sind beiderseits zwei

Ösen mit großen, prächtigen Masken

-

attachen für zwei bewegliche Bügelhenkel

befestigt. Diese Form erinnert an das
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Fragment eines älteren Importstückes (ebd.

Nr. 45) aus dem 4. Jh. v. Chr., wahrschein-

lich also unteritalisch-griechischer Pro-

venienz und ist wiederum ein Beweis, wie

dringend eine Bearbeitung des ganzen über-

lieferten Vorrats an antikem (griechischem

und italischem) Metallgeschirr nötig ist.

Zu den vereinzelt vorkommenden Formen
bester kaiserzeitlicher Provenienz gehört

auch ein henkelloser kugelbauchiger

Kessel mit reich profilierter Schulter

und eingezogenem, schön verzierten Rande
aus einem sonst auch reich ausgestatteten

Grabe von Holubice (Böhmen) bei Pic,

Urnengräber Böhmens Tf. 53, 13.

Einer besonderen Erwähnung bedarf auch

ein Prachtstück des italischen Kunst-

gewerbes, das auf germanischem Boden
zutage gekommen ist, das bronzene

Schöpfgefäß mit reicher Email-
verzierung von Pyrmont (A. u. h.

V. III, XI 3).

c) Provinzial-römische Fa-
brikate. Wie oben schon berührt, ist

es das Verdienst von H. Willers, die pro-

vinzial-römische Metallindustrie auf ihre

Ursprünge zurückgeführt zu haben, indem
er die römischen Messinggießereien in der

Provinz Germania in der Gegend von
Aachen, im besonderen bei Gressenich, am
Niederrhein lokalisierte. Ob nun aber

daraus der Schluß, daß alle bronzenen
Vertreter einzelner Gefäßformen von der

provinzialen Fabrikation auszuschließen

sind, wie er zB. bei den Kellen und Sieben

der spätröm. Epoche gezogen worden ist,

mit Recht sich ableiten läßt, oder umge-
kehrt, ob alle spätröm. Formen (etwa 200
bis 400 n. Chr.) provinzialer Herkunft sind,

muß als höchst zweifelhaft bezeichnet

werden. Wie es bei den Tongefäßen er-

wiesen ist, wird man im allgemeinen bei

den Bronzegefäßen annehmen können, daß
bei der Verlegung der Fabrikationszentren
nach den Provinzen, im besondern nahe an
die Grenzen Germaniens, auch der Formen

-

Vorrat dh. zugleich mit den Arbeitern die

Modellskizzen übertragen worden sind.

Jedenfalls ist das Auftreten von spätröm.
Handelsware auf germanischem Boden nur
im Zusammenhange mit den großen, histo-

rischen Ereignissen erklärlich, die die Er-
weiterung der Grenzen des römischen Welt-

reichs zur Folge hatte. Der Formenkreis
der Bronzegefäße aus mittel- und spätröm.

Zeit läßt sich direkt an die vorausgehende
Epoche anknüpfen.

Eimer. 1. Mit Gesichtsmasken -At-
tachen, in einfacherer Form, konisch mit
eingezogener Wandung. Dänemark.

2. Vom Hemmoorer Typus,
annähernd glockenförmig ohne Profilierung

des Randes, mit mehr oder weniger breit

ausladendem Fuß; vertikal auf dem Rande
mit diesem in einem Stück gegossene

dreieckige oder bogig profilierte Henkel-
ösen; der bewegliche Bügelhenkel mannig-
fach durch Wülste und Einschnitte ge-

gliedert; am Rande entweder eingeschnit-

tene Liniengruppen oder ein charakteristi-

scher Fries mit figürlichen Darstellungen,

in flachem Relief mit reicher Ziselierung

(Jagdszenen, Tierfriese, mit Baum- und
Hausgruppen, zwischen ornamentalen Bän-
dern, wie Eierstab und Flechtband, meist

sehr flüchtige Arbeiten). In Messing ge-

gossen. Niederrheinisch. 2. u. 3. Jh.

n. Chr. (150—325 n. Chr.). Besonders

zahlreich in Hannover, dann Rheinlande,

Frankreich, England, Oldenburg, Mecklen-

burg, Brandenburg, Prov. Sachsen (Alt-

mark), Thüringen, Schleswig - Holstein,

Dänemark, Norwegen. (Taf. 21, 2.)

1. S. Müller Ordning II Nr. 321. — 2.

W i 1 1 e r s Hemmoor Tf. I 6. 7. IL III. V—X.

Jahrb. d. Prov. Mus. -Hannover 1906/07 S. 64 ff.

Neue Untersuchungen S. 30 ff. Tf. III 3. S.

Müller Ordning II Nr. 322. R. B e 1 1 z

Altert. 350 f. Tf. 66, 28—30. P. Kupka Sten-

daler Beiträge III 1910 S. 36 Fig. 7. Götze-
Höfer-Zschiesche Altert. Thür. Tf. 20.

291.

Becken in verschiedenen Formen

-

gruppen, teils im Anschluß an die frühröm.

Fabrikate, teils neue, einfachere Formen
provinzialer Herkunft. G r u p p e A: mit

Fabrikantenstempeln, mit gerader, steiler

Wandung und ausladendem Rande; an
diesem drei Tragringe an vogelförmiger

angelöteter Attache. Die Namen Tettus

und Triccus weisen auf Gallien als Fabri-

kationszentrum. I.—2. Jh. n. Chr. Rhein-

lande, Hannover, Frankreich. — Gruppe
B: schüsselartig mit Fuß, im Anschluß
an die frührömischen Formen, mit und
ohne Tragringen, gegossen und ab-

gedreht. 3. Jh. n. Chr. Norwegen,
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Dänemark, Mecklenburg, Hannover. —
Gruppe C: breit und flach, mit gerader

Wandung und vertieftem Boden, vielleicht

im Anschluß an die gallische Gruppe A,

mit scharf umgeknicktem Rande und ange-

löteten Attachen für Tragringe, gegossen

und abgedreht. Gefunden zusammen mit

den Hemmoorer Eimern; vielleicht auch

niederrheinischen Ursprungs. 3. u. 4. Jh.

n. Chr. Mecklenburg, Hannover, Thürin-

gen, Saalegegend, Rheinlande. — Grup-
pe D: spätere Varianten teils mit zwei

beweglichen Handhaben, teils mit drei

Tragringen; einige durch Innenverzierung

ausgezeichnet. Bei drei Exemplaren (Es-

kilstrup, Fünen und Sackrau, Schlesien)

sind die Tragringe in besonders feingebil-

dete Haken eingehenkt, deren obere Enden
in Tierköpfen (Panther, Eule) auslaufen,

während sie unten an große Weinblatt

-

attachen angegossen sind. (Taf. 21, 6.)

3.—4. Jh. n. Chr. Dänemark, Norwegen,

Schlesien.

Gruppe A: W i 1 1 e r s Neue Untersuchungen

S. 64 ff. Abb. 38. — Gr. B: S. Müller Ord-

ning II Nr. 318. Montelius Sv. fornm

Tidskr. IX, 245 f. Abb. 92. R. B e 1 1 z Altert

351 Tf. 66, 31. W i 1 1 e r s Hemmoor 38 f. 43 f.

Abb. 31. — Gr. C: W i 1 1 e r s Hemmoor S. 38

43 Abb. 21. Neue Untersuchg. S. 62 f. Abb. 37,

B e 1 t z Altert. 351. Kossinna Nachr. über

dtsch. Altertf. 1903 S. 55 zu Abb. 1 a. Götze-
Höfer-Zschiesche Thür. Altert. Tf. 20,

292. — Gr. D: S. M ü 1 1 e r Ordning III Nr. 319.

320. W i 1 1 e r s Hemmoor 58 Anm. 3. Gremp-
1 e r Fund von Sackrau I. Tf. IV 1.2. II. III

Tf. V 6. 7.

Unter den genannten Funden von
Sackrau bei Breslau findet sich der Boden
eines Bronzegefäßes mit reicher, gepunzter

Verzierung in konzentrischer Anordnung,
darunter ein Tierfries mit Gruppen von
rennenden Tieren (Elch-Greif, Elchkuh-
Panther), sicher eine barbarische Arbeit,

die ebenso, wie ihre Vorbilder, in Südruß-
land verfertigt worden ist. Also die Werk-
stätten, in denen für den Export nach
Germanien gearbeitet wurde, haben nicht

nur in den Rhein- und Donau -Provinzen

gelegen, wo sie mit der keltischen Metall-

industrie in Berührung waren, sondern
sind auch an der Nordküste des Schwarzen
Meeres zu suchen; hier haben die einen

die Traditionen des älteren griechischen

Kunstgewerbes übernommen und weiter-

gepflegt, die andern aber sind im Besitz

von Barbaren (darunter Skythen) gewesen,

die sich auf die Nachahmung beschränkten

oder nach eigner Art arbeiteten.

Schöpfgefäße, Kellen und
Siebe: Form 3 der oben genannten

Varianten von Kelle und Sieb, gehört in

die spätröm. Zeit, wird aber der capua-

nischen Industrie von 150—250 n. Chr.

zugewiesen. Daß die zum Weinservice

gehörigen Schöpfgefäße schon früh auch

in gallischen Fabriken hergestellt wurden,

beweisen die oben genannten Schöpf-

gefäße mit reliefverzierten Griffen. Kellen

und Siebe sind als gall. Fabrikate schon für

die letzten Jahrzehnte des 1. Jhs. n. Chr.

durch den Fabrikstempel des Adraxius im
Grabfunde von Waal gesichert.

Für den german. Norden bezeichnen den

Gegensatz der eingeführten Handelsware

und einheimischer Arbeit zwei dänische

Schöpfkellen der spätröm. Epoche, die

sicher nordische Fabrikate dar-

stellen, die eine aus Bronze mit teils band-

förmigem teils gedrehtem Griff, die andre

aus Eisen mit gabelförmigem Griffende.

W i 1 1 e r s Neue Untersuchg. 42 f. Abb. 40. —
S. Müller Ordning II Nr. 314. 315.

Kessel, zum Aufhängen über dem
Feuer, in zwei Formen. F o r m A im An-

schluß an die Kessel der La Tene-Zeit mit

eisernem Rande (s. oben § 6 a): mit einem

abgeflachten bauchigen Unterteil und auf-

gesetztem Steilrande, an dem eine schmale

Lippe schräg ausbiegt, mit einem beweg-

lichen Bügelhenkel; in zwei zeitlich und

technisch verschiedenen Varianten : I. mit

angenieteten, dreiteiligen Bronzeblech-

attachen; getrieben. Zusammen mit Ei-

mern des Hemmoorer Typus gefunden.

2. u. 3. Jh. n. Chr. Hannover, Mecklen-

burg, Rheinlande. — 2. mit angegossenen,

auf dem Rande aufsitzenden, dreieckigen

Henkelösen; gegossen. Um 400 n. Chr.

Dänemark.
Form B: Von abweichender Form,

tiefes Becken mit Fuß, am Rande drei

horizontal ausbiegende Ösen, wohl zur

Aufnahme der Kesselhaken, und eine Aus-

gußrinne. Um 400 n. Chr. Dänemark,
Mecklenburg, Hannover, Saalegegend, Süd-

deutschland.
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A i : W i 1 1 e r s Hemmoor 27. 190 Tf. I 9.
—

A 2: S. M ü 1 1 e r Ordning II Nr. 316—317. —
B: Beltz Altert. 352. Hahne Nachr. üb.

dtsch. Altertf. 1903 S. 51 Fig. IB. Kossinna
ebenda S. 54 f.

§7. Nachrömische Epochen.
Die provinzial-römischen Fabriken hielten

zwar ihren Betrieb aufrecht, aber gingen

allmählich dem Verfall entgegen. Abge-

löst wurden ihre Produkte erst in einem

späteren Abschnitt der sogen, merowingi-

schen Zeit durch eine Ware, die nach Form
und Technik als barbarisch bezeichnet

werden kann. Diese Vorgänge lassen sich

in zwei Perioden beobachten.

a) Fabrikate der Verfall-
zeit: etwa 400—600 n. Chr. = Mon-
telius Per. VI. Die letztgenannten Formen
des Kessels führen unmittelbar in diese

Epoche über.

Kessel, in der prägnantesten Form
annähernd trapezförmig, mit ganz abge-

flachtem Unterteil und scharfem Umbruch
der Wandung, die nach oben zu sich ver-

jüngt und in eine schmale, scharfkantig

umgebogene Lippe ausläuft. Henkel und
Ösen, wie beim vorher genannten Kessel-

typus A, b. Gegossen. (Taf. 22, 3.) Bei

den Franken, Alamannen, Angelsachsen,

allgemein verbreitet. West- und Süd-

deutschland, Mecklenburg, Hannover, Eng-
land, Norwegen.

Lindenschmitt Handbuch I 479 Tf. 34,

4. Altert, u. h. Vorz. V 1 Tf. 6, 106. Müller-
Reimers Altert. Prov. Hannover Tf. 14, 109.

Beltz Altert. 365 Tf. 68, 6= Prähist. Z. I, 1910,

385 Tf. 45, 7. M o n t e 1 i u s Sv. form, tidskr. X
J 897, 93 Abb. 201.

Becken, letzte Ausläufer der römi-

schen und provinzialrömischen Handels-

artikel, teils bauchig abgerundet mit Fuß,

teils breit und flach mit gerader Wandung;
an dem wenig ausladenden Rande beweg-
liche Handhaben. Bei den Franken, Ala-

mannen und Angelsachsen im Gebrauch.

West- und Süddeutschland, England.
Lindenschmitt Vaterland. Altert, v.

Sigmaringen 60 Tf. I 20. D e r s. Handbuch 479
Tf. 34, 1.

Schüssel mit stark ausbiegendem
„gebuckelten" Rande, mit und ohne
Standring. Getrieben. (Taf. 21, 5.) „Pro-
dukte einer rheinisch -fränkischen Industrie"

(Beltz). Besonders bei Franken und Ala-

mannen sehr verbreitet. Norwegen, Meck-
lenburg, Saalegebiet, Rheinlande, Süd-
deutschland.

Montelius Sv. fornm. Tidskr. X 1897,

93 Abb. 199. Beltz Altert. 365 Tf. 68, 7 =
Prähist. Z. I 1910 S. 385 Tf. 45, 6. Linden -

schmitt Handbuch I 479 Tf. 34, 3. Altert.

a. h. Vorz. I, III 8, 4. Götze'-Höf er-
Zschiesche Altert. Thüringens Tf. 22, 329.

Barriere-Flavy Arts industr. pl. 81, 6. 7.

Wie schon für die vorangehende Epoche
die spätröm. Funde von Sackrau bei Bres-

lau auf fremdartige Einflüsse hinwiesen,

deren Zentrum man sich am ehesten in

Südrußland denken kann, so treten im
Zusammenhange mit Schmucksachen des

sogen, gotischen oder merowingischen Stils

gleichfalls in der Nähe von Breslau im
Funde von Höckricht, Kr. Ohlau, zwei

Bronzegefäße auf, die von dem im Westen
Üblichen völlig abweichen: ein 45 cm
hoher, glockenförmiger Kessel mit star-

ken auf dem Rande vertikal aufsitzenden

Handhaben und eine Schale, unten

abgerundet, mit abgesetztem niedrigen

Rande, beide zusammen mit den goldenen

Zierstücken in einem Skelettgrabe gefun-

den. Der roh gegossene Kessel, an dem
noch die Gußnähte sichtbar geblieben sind,

gehört zu einer Gattung von Bronzegefäßen,

die in Ungarn und Rußland mehrfach ver-

treten sind und als „skythische" Alter-

tümer mit den Merkmalen einer ural-

altaischen Stilgruppe gelten. Da auch

die Bronzeschale im Westen keine Ana-
logien hat, wird man beide Gefäße auf

östlichen Ursprung zurückführen müssen.

E d. K r a u s e in Schles. Vorz. N. F. III 46 ff.

Abb. 12, 13. J. H a m p e 1 Ethnol. Mittig. aus

Ungarn 1895, 9 R- Abb. 9. 10. 13. 14. 15.

b) Germanische Fabrikate.
600—800 n. Chr. = Montelius Per. VII.

Einige der alten Formen erscheinen als

barbarische Umbildungen; dazu treten

neue, unschöne Erzeugnisse, die auch tech-

nisch Mängel aufweisen. Bei Franken,

Alamannen, auch Angelsachsen beliebt.

In diesem Kreise sind die Zentren dieser

späten Industrie zu suchen.

Kannen aus Bronzeblech getrieben,

in verschiedenen Varianten teils mit Aus-

gußrinne und Klappdeckel, teils mit ge-





Tafel 18.

Bronzegefäße.

i. Bronzenes Hängebecken aus Dänemark, ca. Ik. S. Müller, Ordning I. Bronzealderen Nr. 388. —
2. Bronzene Henkeltasse aus Dänemark, I

jy S. Müller, Ordning I. Bronzealderen Nr. 100. —
3. Bronzener Kesseleimer aus Jütland, ca. I

/6. O. Montelius in Svenska fornm. Tidskrift XI, 9
Fig. 8. — 4. Bronzene Kanne aus Schlesw.-Holstein, ca. V5. O. Montelius, Svenska fornm. Tidskrift

XI 13, Fig. 12. — 5. Bronzenes Becken aus Hallstatt (Oberösterreich), ca. 1
jA . O. Montelius in

Svenska fornm. Tidskrift XI, 43, Fig. 47. — 6. Bronzenes Schöpfgefäß von Mergelstetten, O. A.

Heidenheim (Württemberg), I
/i . Lindenschmit, die Altert, uns. heidn. Vorz. V, 10, Tf. 56 Nr.

1028. — 7. Griechischer Eimer von Möen (Dänemark), 1
/6. S. Müller, Ordning II Nr. 44.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg.





Tafel 19.

7 b

Bronzegefäße.
Bronzegefäß auf Dreifuß von Diirkheim a. d. Haardt. Li ndenschmit, Altert, uns. heidn. Vorz. II 2, Tf. 2.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg-.



Tafel 20

4 Bronzegefäße.
i. Bronzene Hydria von Grächwil (Schweiz). Heierli, Urgesch. d. Schweiz. Titelbild,— ia. Figür-
licher Schmuck auf der Hydria von Grächwil. Heierli, Urgesch. d. Schweiz S. 372. — 2. Bronze-
kanne von Vilsingen O. A. Sigmaringen (Hohenzollem), '4. Linde nschmit, Altert, uns. heidn.
Vorz. V 10, Tf. 56 Nr. 1035. — 3. Keltische Bronzekanne aus Frankreich, 33 cm hoch. Revue
archeol. 1883, 2 - pl. 21. — 4. Bronzebecken aus Gotland (Schweden), ca. V7

. O. Montelius in
Svenska fornm. Tidskrift XI, 60, Fig. 65.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.





Tafel 21

Bronzegefäße.
i. Bronzeeimer auf Füßen von Mehrum, Kr. Ruhrort (Rheinprovinz), l

/9
. H. Willers, ebenda

Tf. V, 2. — 2. Bronzeeimer von Hemmoor, Prov. Hannover, 1
/
5

. H. Willers, Bronzeeimer von
Hemmoor Tf. II, 2. — 3. Bronzene Pfanne aus Italien (Boscoreale ?), ca. l

/4 . H. Willers, Neue
Unters, üb. d. röm. Bronzeindustrie. Tf. VI, 1. —-4. Bronzekanne aus Dänemark, I

/3 . S. Müller,
Ordning II Nr. 194. — 5. Bronzeschüssel von Teterow (Mecklenb.-Schwerin), 11 cm hoch. R. Beltz,
Altert, v. Mecklenb.-Schwerin. Tf. 68, 7. — 6. Bronzebecken aus Dänemark, */6. S. Müller,

Ordning II Nr. 320.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg.





Tafel 22

Bronzegefäße.
I. Germ. Bronzekanne von Wonsheim (Rheinhessen), 73« Lindenschmit, Altert, uns. heidn.

Vorz. IV, Tf. 58, 2. — 2. Germanische Bronzekanne aus dem Rhein bei Mainz, ca. V4. Linden-
schmit, Altert.uns.heidn.Vorz.Tf.IV, 58, 7. — 3. Bronzekessel von Teterow (Meklenb.-Schwerin),

15,5 cm hoch. R. Beltz, Altert, v. Mecklenb.-Schwerin Tf. 68, 6. — 4. Bronzene Kelle und
Sieb aus Dänemark, ca. y4 . S. Müller, Ordning II, Nr. 193. — 5. Bronzenes Schöpfgefäß aus

Dänemark, ca. 75
. S. Müller, Ordning II, Nr. 191. — 6. Bronzener Kessel mit eisernem Rand von

Körchow bei Wittenburg. 28 cm hoch. R. Beltz, D. vorgesch. Altert, v. Mecklenb.-Schwerin Tf. 58,

Nr. 76. — 7. German. Bronzebecken von Walluf (Rheingau), l

fa.
Lindenschmit, Altert, uns.

heidn. Vorz. IV, Tf. 58, 6.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg.
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rader Mündung; teilweise verziert durch

umlaufende Doppellinien; mit Fußplatte

oder plumpem Fußgestell. [Taf. 22. 2.)

Lindenschmitt Altert, u. h. Vorz. IV

58, 4- 7-

Becken, einfach trapezförmig oder

mit geschweifter Wandung und hohem,

durchbrochen gearbeitetem Fuß; am Rande
zwei bewegliche Handhaben. Gegossen.

Weiterbildung einer älteren Form. (Taf.

22, 7.)

Lindenschmitt Altert, u. h. Vorz. IV

58, 6. D e r s. Handbuch I 479 Tf. 34, 2.

Pfanne, trapezförmig mit und ohne

Fuß und breitem Griff, an dem ein Ring

zum Anhängen befestigt ist. Gegossen.

Lindenschmitt aaO. Nr. 5 Bar-
riere-Flavy Arts industr. pl. 81, 8. 5.

Gießkannen, plump, sackförmig

mit drei Füßen und einem steifen Gußrohr;

einige mit Klappendeckel. Gegossen. (Taf.

22, I.)

Lindenschmitt aaO. Nr. 1. 2. 3.

§ 8. Gegenüber diesen Erzeugnissen

eines barbarischen Geschmacks stehen

Bronzegefäße aus der folgenden W i
-

kingerperiode Dänemarks (800 bis

IOOO n. t Chr.), die in Form und Technik

an die älteren, provinzial-römischen und
nachrömischen Fabrikate sich anschließen,

ein Kessel mit spitzdreieckigen Henkelösen

und eine flache, breite Schale mit Rand-
lippe; sie werden als Importstücke aus dem
alten, am Niederrhein gelegenen Industrie-

gebiete gelten müssen.
S. M ü 1 1 e r Ordning II Nr. 622. 623. Wor-

saae Mem. des Antiquaires du Nord 1866/71

Tf. 8 (aus einem Hügelgrabe v. Mammen b.

Viborg, ua. zusammen mit zwei Holzeimern, deren

Beschläge verloren gegangen sind).

Hubert Schmidt.

Bronzezeit, (§ 1) eine auf Länder mit

reicherer kulturgeschichtlicher Entwick-

lung beschränkte, hier aber weit ver-

breitete und meist lange dauernde Mittel-

stufe zwischen der vormetallischen und
der Eisenzeit. An einen gemeinsamen
Ausbreitungsherd der Bronzebenutzung für

alle ,, Bronzezeitprovinzen" der alten Welt
(von Altamerika ganz zu geschweigen)

ist kaum zu denken; doch scheint Europa
mit Vorderasien und Nordafrika zu einem

Gebiete zusammenzugehören, in dessen

H o o p s , Reallexikon. I.

südöstlichen Teilen die Kenntnis der

Bronze viel früher verbreitet war, so daß
sie sich von hier nach dem W. und dem N.

verbreiten konnte. Wenigstens deckt sich

ein Teil der südeur. B. sicher zeitlich mit

dem Ausgang der Steinzeit im N. und NW.,
obwohl ein wesentlicher Bestandteil der

Bronze, das Zinn, schon sehr frühzeitig

aus dem NW. bezogen wurde. Demgemäß
kamen schon in der neolithischen Zeit

nicht ganz selten einzelne, meist kleine

Bronzesachen in die westl. und nördl.

Länder; aber die B. beginnt im Norden
der Alpenzone doch ziemlich plötzlich

infolge verstärkter Handelsbeziehungen und
bewirkt einen weitreichenden Umschwung
in der materiellen, wie wohl auch der

geistigen Kultur der Nordvölker. In

letzterer Hinsicht sei an die mannigfachen

neuen Erscheinungen erinnert, welche die

B. im N. begleiten, zB. den Leichen-

brand, die Renaissance der Spiraldekoration

usw. Auf eine kurze Periode gemein-

europäischer, meist ziemlich einfacher

Typen folgt die reiche Sonderentwicklung

in den einzelnen Länderräumen, die hier

nicht verfolgt werden kann.

§ 2. Eine Hauptsache ist die weitaus

längere Dauer der B. im N. als in M.-Eur.

In Skandinavien (zum Teil auch in an-

grenzenden Gebieten) umfaßt die B. zu

dem ganzen 2. noch das halbe 1. Jährt,

v. Chr., während sie in M.-Eur. gegen

Ende des 2. Jährt, abschließt. Daher

und aus anderen, geographischen Gründen

ist ihre Entwicklung dort üppiger, eigen-

artiger, als in M.-Eur., obwohl man die

meisten Charakterzüge der nord. B. auf

Richtungen zurückführen kann, die M.-Eur.

zuerst übernahm und ausbildete. Be-

wunderungswert ist die technische wie die

ästhetische Seite der eigenen Bronze-

arbeiten des N., obwohl auch alles Material

von auswärts bezogen werden mußte.

Doch läßt sich eine sonstige nationale

Eigentümlichkeit aus ihnen nicht heraus-

lesen, wieviele Einzelheiten der Kultur

sie uns auch bezeugen. Diese negative

Tatsache beruht auf dem fast gänzlichen

Fehlen der figuralen Bildnerei, wofür die

Felsenzeichnungen der nord. B. doch

nur geringen Ersatz bieten. Natürlich

sind die entwickelten B.-Formen des N.
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auch ihrerseits ausbreitungsfähig geworden

und haben sich angrenzende Gebiete er-

obert, was man für Zeugnisse der Aus-

breitung germanischer Stämme gehalten

hat (mit fraglicher Berechtigung). Daß
aber die n o r d. B. schon den
Germanen gehört, ist kaum je-

mals ernstlich bezweifelt worden und findet,

soweit dies möglich ist, auch Bestätigung

durch die physische Beschaffenheit der

Leichen mit Baumsärgen jütländischer

B.-Grabhügel. Montelius unterscheidet

sechs Stufen der nord. B., die drei älteren

füllen das 2., die drei jüngeren die erste

Hälfte des I. Jährt, v. Chr.

§ 3. Eine Geschichte der B. in ganz

Europa wäre die Geschichte wechselnder

Teile des Kontinents von etwa 3000 bis

etwa 500 v. Chr., aber in den einschlägigen

Abschnitten mehr Handels-, Industrie-

und Kunstgeschichte als Völkergeschichte

der einzelnen Länder; denn auch für die

B. Südeuropas mit dem kretisch-mykeni-

schen Kulturkreis lassen sich Völkernamen
nicht mit aller wünschenswerten Sicherheit

ermitteln. Es ist daher begreiflich, daß

man für den entlegenen Norden nur auf

sehr mittelbaren Wegen ethnographische

Bestimmungen treffen kann, die nicht

anders, als ganz allgemein gehalten werden

dürfen. Die individuelle Gestaltung des

Kulturcharakters der einzelnen europ.

Länderräume in der B. erscheint mehr als

Folge der räumlichen Sonderung und der

Weltlage, die ja übrigens auch die natio-

len Charakterzüge ausbildeten, denn als

Ergebnis der letzteren.

0. Montelius Arch. f. Anthr. XXI
1—40. XXV 443—483. XXVI 1—40.

M. Hoernes.

Brot. I. S ü d e n. § 1 . Für das hohe Alter

des Brotes sprechen seine Funde in den

Pfahlbauten, zB. Robenhausen, Wangen,
Bitzelstetten, Niederwil, Mondsee, in Ro-

benhausen etwa 8 Pfund, ,,eine Quantität,

die neu gebacken etwa 40 Pfund gewogen

haben mag" (v. Tröltsch Pfahlbauten des

Bodenseegebietes 55 f.). Die Weizen- oder

Hirsekörner wurden auf einer Steinplatte

mittels Kornquetscher grob zermahlen,

zu einem Teig verarbeitet und auf heißen

Steinen unter Asche gebacken. Sie hatten

die Form von flachen, 15—25 mm hohen,

runden Fladen und waren bisweilen mit
eingeritzten Strichen verziert. Dem Wei-
zen wurde auch Hirse, Leinsamen und Mohn
zugesetzt. Ein Gärungsmittel wurde nicht

verwendet. Auf ähnliche Weise hergestell-

tes Brot finden wir noch im Angels. sub-

cinericeus, vel focarius: heordbacen hläf

Wright-Wülker I 153, 36 und selbst noch
immhd. subcinericius: ascherbrot, aschenbrot

Diefenb. 559b. Solches, ohne Gärungsmittel

aus Mehl und Wasser bereitetes, höchstens

mit einem Zusatz von Salz versehenes Brot

führt das gemeingerm. Beiwort derb, anord.

pjarfr, ags. peorf (daher auch subst.

peorfling), ahd. derbi, derb. Da dieses Bei-

wort häufig zu Brot tritt, anord. pjarft

braut, ahd. azimus derbi bröt u. ö., da

außerdem das mlat. jutta sowohl als bröt

wie als müs glossiert wird, so scheint anord.

braud, ags. bread, afries. bräd, as. bröd,

ahd. pröt ursprünglich nicht, wie Schrader,

Reallex. 113, Sprachvergl. u. Urgesch.i II

2 245 will, 'Bierhefe', sondern ,,ein weich

oder genießbar Gekochtes schlechthin"

(Heyne Hausalt. II 267) bezeichnet zu

haben. Im Angelsächs. tritt bread als

selbständiges Wort und in der Bedeutung
'Brot' erst im 10. Jh. auf, noch später

braut im Anord. Der allgemein verbreitete

Ausdruck für Brot als einzelnes Backwerk
ist das gemeingerm. Laib, got. hlaifs,

anord. hleifr, ags. hläf, ahd. hleip (Ety-

mologie unsicher).

§ 2. Erst durch den Zusatz von G ä -

r u n g s m i 1 1 e 1 n (s. d.) zum Teig erhält

das Brot größeren Wohlgeschmack und
leichtere Verdaulichkeit. Es scheint dieser

technische Fortschritt in der Kunst des

Backens sehr alt zu sein, und es ist fraglich,

ob wir aus der allgemeinen Bemerkung
des Plinius (hist. nat. 18, 7), daß die

Spanier und Gallier sich der Hefe des

Bieres als Sauerteig bedient hätten: qua

de causa levior Ulis quam ceteris panis est,

schließen dürfen, daß damals die Ger-

manen (als einbegriffen in die ceteri) die

Verwendung des Sauerteigs noch nicht ge-

kannt haben. Jedenfalls setzt das gemein-

germ. derb im Sinne des niedrigen das

Vorhandensein einer andern, durch ein

Gärungsmittel aufgelockerten, in die Höhe
gegangenen Brotart voraus (ahd. irhaben

bröt).
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§ 3. Die in den Pfahlbauten gefundenen

Brote sind, wie bemerkt, hauptsächlich

aus Weizen- oder Hirsemehl hergestellt.

Weizenbrot (mhd. schoenez brät, wiz bröt)

war Herrenbrot, im Rigsmäl wird es als

Speise der Edlen geschildert im Gegensatz

zum groben Haferbrot der Knechte. Der

lat. Name für das feinste Weizenmehl wird

ahd. als simula, semala übernommen und
schon in karoling. Zeit auch auf das Gebäck
übertragen. — Das Brot der armen Leute

war aus Hafermehl bereitet, und auch das

Gerstenbrot war Bauernspeise. Letzteres

war in Skandinavien, wie die Frucht unter

den Getreidearten, am verbreitetsten. Ein

in einer vorgeschichtlichen Siedelung aus

dem 5.—6. Jh. n. Chr. in der Provinz

Östergötland gefundener Brotrest erwies

sich als aus grobgemahlenem und mit Stein-

splitterchen durchsetztem Gerstenmehl her-

gestellt (s. § 5). Nach Gregor. Tur. 10, 8

galt es als Zeichen der Enthaltsamkeit,

wenn ein Vornehmer statt des Weizen-

brotes Gerstenbrot aß. Im gleichen Sinne

erwähnt es Venant. Fortunatus neben

dem Roggenbrot als Speise der frommen
thüringischen Königstochter Radegund
(Vita c. 15.. 21). Roggenbrot wird, dem
Verbreitungsgebiete des Roggens ent-

sprechend, hauptsächlich in Nord- und

Ostdeutschland, solches aus Spelt und

Dinkel im Süden, Westen und in England

gegessen. Hirse wurde statt des Weizens

bei den Goten in den Donauländern benutzt

:

Priscus 300, 8 (Heyne Hausaltert. II 64). —
Zu Zeiten großer Not verbuk man auch

wohl Kräuter und Flechten, besonders das

isländische Moos.

§ 4. Das Brotbacken war Sache der

Hausfrau oder der Mägde und ist es in

ländlichen Verhältnissen bis in die Neu-

zeit geblieben. Eine Verkaufsbäckerin

wird i. J. 870 (Ann. Fuldah.) zu Mainz

erwähnt. In größeren Anwesen und in

Klöstern gab es besonders ausgebildete

Bäcker. Sie werden genannt im Capitu-

lare de villis 45, in bayerischen Klöstern

des 8. Jhs. (Fastlinger in: Studien und

Darstellungen a. d. Gebiete d. Gesch.,

hsg. v. Grauert, II, H. 2 u. 3, S. 30) und

auch auf den angelsächsischen Königs- und
Edelhöfen (Leo Rectitudines 132).

Fuhse.

II. Norden. § 5. Obwohl der Acker-

bau (s. d. §46 ff.) in Nordeuropa bis in

die Steinzeit zurückreicht und vermutlich

damals auch schon Brot gebacken wurde,

hat man Funde von wirklichem Brot bis-

her doch nur ein paarmal und aus viel

späterer Zeit gemacht. In Boberget, einer

alten Befestigung in der Provinz Öster-

götland aus dem 5. Jh. nach Chr. , fand

man ein plankonvexes Brot von 7 cm
Durchmesser aus grobem Gerstenmehl
gebacken. Ein anderes Brot wurde 191 1

ebenfalls in der Provinz Östergötland ge-

funden; es ist ein flacher Kuchen aus

Erbsenmehl und Kiefernborke von

6 cm Durchm. Beide Brote enthalten

Steinsplitterchen von der Mühle (s. § 3).

Der letztere Fund ist zugleich der erste

Beleg der gewöhnlichen Erbse (s. d.) im

Norden; im MA. wird sie aber mehrmals

in den Gesetzbüchern des Swealandes er-

wähnt. Den Gebrauch von Borke im

Brot kennt man aus dem MA. auch sonst.

Aus dem ansgarischen Birka kennt man
auch kleine flache Brötchen, auf dünnem
Bronzedraht aufgesteckt; diese Funde sind

nicht botanisch untersucht.

H. V. Rosendahl Mikroskopisk analys af

brödfynd frdn 400 — 500 - taten, Svensk bot.

tidskr. 1909. Ders. Mikroskopisk undersök-

ning af vegetabiliskt jornjynd , Farmaceut.

tidskr. 191 2. B. Schnittger Nägra för-

historiska brödfynd, Fornvännen 191 2.

B. Schnittger.

Bruch, Bruchleiden, Leib-
schaden, E i n g e w e i d e b r u c h

,

sicher uralt beobachtet und wohl bis zum
gewissen Grade auch in seiner Entstehung

und Bedeutung erkannt, noch ehe die

antike Schulmedizin bei den Germanen
Eingang fand. Ob ein Rest dieser Auf-

fassung in den unerklärbaren gü ('klaffen'?)

und knab ('Hode'?) zu finden ist, steht

dahin. Das ahd. höla (adj. höloht), spätisl.

haull ags. heala (adj. healede healyde)

mag zum Ausdruck bringen, daß

die beim Aufstehen sich bemerklich

machende, zutage kommende, beim Liegen

wieder schwindende Geschwulst als Höhlung
aufgefaßt wurde; altnordisch scheint die

Vorstellung geherrscht zu haben, daß der

Bauch geborsten sei. Der eigentümliche

Rat HcWamol 136, Bruch mit Mutter-
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körn zu heilen (hqll vio* hyrogi), ist zu

kausal vernünftig, um zu dieser Lesart

viel Vertrauen zu erwecken. Spuren

einer andern Bruchbehandlung im frühen

german. MA. traf ich nicht in der Literatur,

doch hat Deneffe 1900 sechs Bruch-

bänder aus merowing. Zeit veröffentlicht,

welche in Gräbern fränkischer Krieger

in Lothringen und im nördl. Frankreich

gefunden sind, die teilweise bis in das

5. Jahrh. zurückreichen (auch in Nord-

italien ist ähnliches gefunden worden).

Der Spaten bringt also auch hier dem
überlieferten Worte die Ergänzung; die

Südwestgermanen kannten im 6. u. 7. Jh.

bestimmt schon das Bruchband.

Heyne Hausaltert. III 137 f- H ö f 1 e r

Krkhtnambuch. 195. 277. 75 ff. Grön Altnord.

Hlknde, Janus 1908 (S.-A. 64—66). V. De-
neffe les bandages herniaires a Vepoque mero-

vingienne Anvers 1900. Carbonelli 11

„brachalis herniarum" nelV alto medio evo. Att.

acad. delle Sc. di Torino. XLIII. 1908. Job.

G e 1 d n e r Unters, z. altengl. Krankheitsnamen,

Progr. Augsb. 1907. 30 f. Sudhoff.

Brüche. Bruchzahlenbezeichnungen

kamen sicherlich schon im Urgerm. vor.

Dem deutschen anderthalb entsprechende

Bildungen finden sich auch im West-

und Nordgerm.: ags. öfter healf, anord.

halfr annarr. Dem Anord. war gar die

Halbierung der Zehner geläufig: halffertogr

'35 jährig', halfriircefrr '85 jährig'. Im
Ags. finden wir auch die Drittelbezeichnung

twcede dcelas 2
/3

. Bemerkenswert ist ferner

die anord. Substantivableitung von Ordi-

nalzahlen durch -ung-\ pridjongr I
/^, fior-

dongr J
/4. — Die Unzenbezeichnung und

-rechnung beruht durchaus auf antik-

römischer Tradition (s. Rechenkunst).
Raphael Meyer.

Brücke. § 1. Daß den alten Germanen
ebensowenig wie den Kelten zur Zeit ihrer

ersten Bekanntschaft mit den Römern die

Kunst vertraut war, größere Flußläufe zu

überbrücken, ist zweifellos. Merkwürdig
ist aber, daß sie auch von den Römern den

Brückenbau nicht übernommen haben,

sondern bei der Benutzung von Fähren
und Furten geblieben sind, wo ihre Fähig-

keit, Bäche und Sümpfe zu überführen, nicht

ausreichte. Während in Italien und wohl
auch in England und Frankreich (wo Ven.

Fort. Auct. ant. t. 4 2 , 79 in Paris sogar dcmus
pendulae. . . per pontem constructae kennt)

die eine oder andere römische Brücke bis

in die Neuzeit wenigstens in ihrer Grund-
anlage bewahrt blieb, sind die großen

Römerbrücken zB. bei Mainz und Groß-
krotzenburg„so gründlich zerstört worden,
daß sie dem Mittelalter völlig unbekannt
blieben; bei Trier allein dürfte der Fall der

Erhaltung einer solchen Brücke vorliegen.

Ein großes Ereignis war daher der zehnJahre
erfordernde Bau der großen hölzernen

Rheinbrücke bei Mainz durch Karl d.Gr., die

ein Jahr nach der Vollendung, 813, durch

Brand zerstört ward (die Nachrichten ge-

sammelt von J. v. Schlosser, Schriftquellen

z. Gesch. d. karoling. Kunst Nrr. 188 bis

192 und Nachtr. 10). Im Gegensatz zu

England, wo die Ortsnamen auf -brycg
y

-bridge sehr häufig sind, kommen sie in

Deutschland nur spärlich vor: 40 Namen auf

-brucca, -brückte) -brück bei Förstemann 22
,

S. 331 stehen 93 auf -furd gegenüber (598);

an den größeren Flüssen fehlen sie ganz,

während hier Furtnamen selbst am Unter-

lauf nicht selten sind (am Main: Haßfurt,

Schweinfurt, Ochsenfurt, Frankenfurt). Die

Brückennamen begegnen uns mir an Bächen

oder am Oberlauf mittlerer Flüsse: Hers-

bruck (Pegnitz), Thamsbrück (Unstrut),

Waltersbrück (Schwalm), Kissenbrück

(Oker), Coppenbrügge (Aue), Delbrück

(Haustenbach), Osnabrück u. Quakenbrück
(Hase). [Innsbruck =Oenipontum liegt im

römischen Raetien.] Unter allen Um-
ständen darf hier nur an Holzbrücken mit

horizontaler Balkenlage gedacht werden.

Die Überwölbung und der Brückenüber-

gang im Buckel, den die Römer kannten,

kommt bei uns vielleicht erst mit der roma-

nischen Bauperiode auf: wenn also in den

eddischen Grimnesmal Str. 44 (43) der

Regenbogen aller Brücken beste heißt,

so ist das eine recht junge Vorstellung.

§ 2. Während die Etymologie und
älteste Bedeutung von 'brücke' Schwie-

rigkeiten macht, liegt beides für zwei

andere, nur auf deutschem Boden üb-

liche Benennungen der künstlichen Fluß-

übergänge klar zutage. Der gemeindeutsche

'steg' heißt so nach den beiden an-

steigenden Zugängen: daher auch gern

(ähnlich wie lat. pontes) für solche Holz-
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brücke der Plur. stega verwendet wird; so

schon 790 in der 'Notitia Arnonis': usque

ad pontes que nunc vocantur Stega (Salzb.

Urkb. S. 14,8: Lammersteg, jetzt Engel -

hartsbrück a. d. Lammer). Niederlassungen

an solchen Stegen sind Mürzsteg, Kander-

steg einerseits, Stegham a. d. Rot (Stega-

heim) anderseits (vgl. Brüggen d. i.

Bruggiheim an der Leine und anderwärts).

§ 3. Die 'specke' ist landschaftlich

beschränkt; als Appellativum in altern und
neuern Belegen für die Unterweser (Brem.

Wb.), Südhannover (Schambach), Kurhessen

(Vilmar)und dieWetterau (Crecelius)bezeugt,

dürfte sie in Bayern (Schmeller-Fr. 2, 657),

Schwaben und der Schweiz fast nur in

Orts- und Flurnamen vorkommen; in

Schwaben scheint hier die Bedeutung ver-

schoben: specke, speckin ist nach Schmid
Schwab. Wb. S. 500 'ein mit Steinen ge-

pflasterter Fahrweg'; doch vgl. dagegen

Bück, Flurnamenbuch S. 262. Das Wort
gehört zu ags. spczc, ahd. späh, spahho

'ramus, malleolus ligni, sarmentum': es

bedeutet einen Knüppeldamm durch Sumpf -

gelände und über Gräben, von Ruten

-

geflecht und Erde, auch von Reiswellen und
Pfählen, dann auch eine einfache Ufer-

brücke, die mit Strauch und Rasen be-

schüttet wird. Die ältesten Belege sind

einmal 819 Specbrucca in der östl. Schweiz,

dann drei Ortsnamen auf -spekkia f. an

Bächen des Leinegebiets in der ältesten

Grenzbeschreibung des Bistums Hildes-

heim aus d. Anf. d. II. Jhs., die sämtlich

nach den Erbauern bzw. Siedlern (Widu-
kindesspekkia usw.) benannt sind (Urkb.

d. Bist. Hildesheim I, 30 Nr. 40, vgl.

S. 41 Nr. 51; MG. Dipl. Heinr. II 299);
vgl. noch Förstemann 2 2

, 1361; Arnold,

Ansiedelungen S. 361.

§ 4. 'Brücke' (fem., ahd. brucca, as.

-bruggia, ags. brycg, an. bryggja) ist in hist.

Zeit der allgemeinste Ausdruck, welcher

'specke' und 'steg'mit umfassen kann (vgl.

oben Specbrucca)\ im Norden freilich ist

bryggja f. speziell die Landungsbrücke und
der Hafendamm, während die Bedeutung
'Brücke' dem Worte brü f. zukommt,
dessen Verhältnis zu bryggja man seit Bugge
mit dem Verhältnis von Juventus (g. jünda)

zu jugunt vergleicht. Jedenfalls ist die

Spielerei mit 'Braue' und dessen slav.

Entsprechungen abzulehnen: die urger-

manische Brücke war nicht gewölbt und
nicht hochgespannt. Die wahrscheinlichste

Etymologie gibt Kluge Et. Wb. s. v., der

'Brücke' mit 'Prügel' (mhd. brügel) und
mhd., Schweiz, brüge 'Brettergerüst' zu-

sammenbringt. Das wesentliche Material

aller Arten von Brücken war das Holz,

vorwiegend Knüppelholz, und wahrschein-

lich haben landschaftlich nicht nur die

zwei Ufer eines Flußlaufes verbindenden

Übergänge, sondern auch die künstlichen

Zugänge zu Brücken (und Furten), welche

nicht selten durch morastigen Boden führ-

ten (vgl. Ortsnamen wT
ie Hörgenbrücken a.

d. Salzach, Bruchenbrücken a. d. Wetter,

Siggenbrucca a. d. Schwalm [zu secg 'carex,

lisca']) den Namen 'brücke' erhalten, viel-

leicht auch die echten 'specken'.

§ 5. Darauf weist wohl auch die aus-

schließliche Verwendung des Wortes pons

in den lateinischen Schriftquellen für alle

Anstalten zur Überführung von Flüssen

und Morästen: Holzbrücken, Schiffbrücken,

Knüppeldämme. Wenn der Graf Gero, dem
Widukind (III54) ausdrücklich 'multae artes

bonae' zuschreibt, in dem Slawenkrieg von

955 seinen Rückzug über einen mecklen-

burgischen oder vqrpommerschen Küsten

-

fluß Raxa, fluviuw, ad transmeandum palu-

dibus diffieülimum, bewerkstelligte, indem
er super paludem et flunien cui palus ad-

jacens erat. . . . tres pontes celeriter con-

struxit (III 53), so hat es sich da sicher nicht,

wie etwa bei dem Eibübergang Karls d. Gr.

789, um Schiffbrücken gehandelt. Wie hier

so bildete in unzähligen Fällen gegenüber

dem Fluß das sumpfige Gelände das

größere Hindernis des Verkehrs. Eigen-

tümlich ist es, daß in einer Urkunde
Karls d. Gr. für Lorsch v. J. JJJ, wo die

Anlage eines Weges über das morastige

Gelände der Weschnitz gestattet wird

(tarn super ftuviuni Wisgoz quam super illos

[war. aliosj lacus), das Wort pons bzw.

pontem zweimal von Hd. d. 16. Jhs. auf

einer Rasur steht; hier ist vermutlich ein

charakteristisches deutsches Wort ver-

loren gegangen (Urk. d. Karoling. 1, 161.

237). Und bemerkenswert ist immerhin,

daß in einer Altenschlirfer Markbeschrei-

bung von 885 (Dronke, Trad. Fuld. S. 62,

Überlieferung d. 12. Jhs.) der Aus-
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druck ad stenten brukken vorkommt und
durch das lat. ad pontem stantem gesichert

wird; diese 'stehende Brücke' ist wohl

nicht Gegensatz zu einer improvisierten

Brücke, sondern zu einer 'liegenden

Brücke': also der Brückenhochbau im

Gegensatz zum Brückendamm ? Man kann

auch an den Gegensatz zur 'Zugbrücke'

denken, die, als slegebrücke seit 1200 be-

zeugt, sicher weit höher hinaufreicht.

§ 6. Der Bau von steinernen Brücken

über kleinere Flußläufe und Bäche läßt

sich vielleicht schon für die Karolingerzeit

annehmen, aber nicht jeder Ortsname

'Steinbrück' uä. weist auf eine solche hin:

es gab genug Flüsse des Namens Stein(ah)a,

und so gut wie steinige (und freilich auch

'gesteinte') Furten (vgl. Steinfurt uä. bei

Förstemann 2 2
, 1375 und die beiden

Stratford in Buckinghamshire: Stony Str.

und Fenny Str.) haben wir auch eine

Steinigabrucca (Steinbrüggen in Appen-

zell, Förstemann ebda. 1377). Zuverlässiger

ist ein Zeugnis wie der pons lapideus

in der Schlitzer Gemarkung (Dronke Trad.

Fuld. S. 58).

§ 7. Furten und Brücken, weil von Dä-

monen bedroht, wurden unter den Schutz

der Götter gestellt, und darum (nicht

aus Gründen des Raumes, wie sie J. Grimm
wunderlich genug austüftelte) fanden die

Gerichte im MA. vielfach 'vor der Brücke'

und 'auf der Brücke' statt, so gut wie 'super

vadum' (Rechtsalt. 799, 4. Aufl. 2, 419 f.)-

Die Brückenheiligen und Brückenkapellen

des spätem MA. stehen gewiß mit diesem

uralten Volksglauben in Zusammenhang.
Zur Ergänzung, auch über Furten und

Fähren, vgl. Art. 'Verkehrswesen', bes.

§§ 7- 8. Edw. Schröder.

Brückenköpfe werden direkt genannt die

beiden Kastelle, die Karl d. Gr. 789 links

und rechts der Elbe anlegte, und von denen
eins wahrscheinlich Hohbuoki ist, das wir

seit 1897 durch Ausgrabung kennen (s.

Wachtburgen). Auch sonst können wir

beobachten, daß wichtige Flußübergänge
zu karolingischer Zeit durch befestigte

Königshöfe gedeckt werden, so bei Haltern

durch die curtis Bossendorf und bei Rheine
durch den Falkenhof. Schuchhardt.

Brukterer. § 1. Die B. gehören zu den
stärkeren Völkerschaften des westlichen

Deutschland. Strabo, der Erste, der sie

nennt, weiß 290, daß Drusus mit ihnen

einen Schiffkampf auf der Ems zu be-

stehen hatte. Zu beiden Seiten der obern

Ems bis zur Lippe hat man sie auch nach
andern Quellen zu suchen. Nach Strabo

und Ptol. teilen sie sich in die „größeren"

und „kleineren", wovon erstere östlich,

letztere westlich der Ems stehen.

§ 2. Mit ihren Ostnachbarn, den Cherus-

kern, mit denen sie sich in der Gegend
der Ems- und Lippequellen berührten,

sehen wir die B. vereint in der Varus-

schlacht und später in den Kämpfen gegen

Germanicus. Zu einer hervorragenden

Stellung erheben sie sich als Bundes-

genossen des Civilis, wozu die ihrem

Stamm angehörende Seherin Veleda nicht

wenig beiträgt. Doch ist ihre Glanzzeit

nur von kurzer Dauer. Im J. 98 n. Chr.

erliegen sie gegen einen Bund der be-

nachbarten Stämme, wenn auch das, was
Tacitus Germ. 33 über die Schwere dieser

Niederlage, vor allem die Zahl der dabei

gefallenen (60 000), angibt, sicher über-

trieben ist. Mit seiner Mitteilung, daß

Chamaver und Angrivarier in ihr Gebiet

eingerückt seien, bringt Bremer Ethn.

135 (869) den Gaunamen Angeron im

östlichen Westfalen auf altbrukterischem

Boden in Zusammenhang.

§ 3. Daß das Volk damals keineswegs

vernichtet worden ist, lehren Quellen-

zeugnisse aus späterer Zeit, in denen B.

als Hilfsvölker oder Feinde der Römer
genannt werden, und erweist auch der

pagus Borahtra. Nur zeigt dessen Lage,

daß die B. gegen Südwesten über die

Lippe gedrängt worden sind. Sie er-

scheinen zuletzt als Teilvolk der Franken.

§ 4. Der Name Bructeri — die Vulgata

Bouaaxtspot bei Ptol. ist Verderbnis —

,

mit Metathese Burcturi (Tab. Peut) und

so auch in Borahtra, Borahtride (Orts-

name), Borhter (Personenname) usw. ist

nicht sicher gedeutet. Erklärungsversuche

finden sich unter anderm bei Z e u ß 92

und Grimm GddSpr. 532, die an Ablaut

mit berht 'clarus' denken ; R. M u c h

PBBeitr. 17, 144 und Müllenhof f

DA. 4, 422 ziehen ahd. widarbruht 're-

pugnantia' heran, L. Laistner Würt-

temb. Vierteljahrsh. 1892, 22 erwägt Ver-
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wandtschaft mit mhd. brogen. Es ist un-

sicher, ob t zur Ableitung gehört oder

nicht, und in ersterem Fall ist der Guttural

ganz unbestimmbar und daher die Zahl

der Möglichkeiten eine große. Gewiß
liegt das im Germ, seltene Komperativ-

suffix idg. (t)ero vor, ganz wie in dem mit

Bructeri ein Paar bildenden Namen der

benachbarten Tencteri. Anders ist die

im MA. auftauchende Form Boructuarii zu

beurteilen, die mit dissimilatorischem Aus-

fall von r für Boructruarii steht und sich

zum älteren Volksnamen verhält wie

Baioarii zu Boii.

Zeuß 92 ff. 350 ff. Bremer Ethn.

169 (903) f. E i c k h o f f Korresp.-Bl. d. Ver.

f. nd. Sprachforsch. 1904, H. XXV 19 ff. M ü 1 -

1 e n h o f f DA. 4, 9 ff. 422 ff. Ihm bei

Pauly -Wissowa unter Bructeri. R. Much.

Brun (Bruun), mit dem Beinamen Can-
d i d u s , Mönch in Fulda, genoß eine Zeit -

lang die Unterweisung Einhards, die in lite-

rarischer und künstlerischer Beziehung gute

Früchte trug, schrieb, von seinem Gönner

Abt Eigil (817—822) angeregt, eine verlorene

Vita des Abtes Baugulf[yjg—802) und stellte

noch im Alter (zwischen 839 u. 842) auf

Veranlassung des Abtes Hraban das Leben

Eigils in Versen und, inhaltlich ohne wesent-

liche Unterschiede, auch in Prosa dar, um
bald darauf (845) zu sterben. Der Stoff

war nicht ergiebig; abgesehen von der

lebendig geschilderten Abtswahl und der

anschließenden Reise an den Hof Ludwigs
d. Fr. und nach Mainz, die Br. doch wohl
als einer der begleitenden Brüder (c. 9)

mitgemacht haben dürfte, war nur einiges

über Bauten und Verwaltung Eigils zu

sagen. Daher mußten erbauliche Betrach-

tungen und ausgesponnene Reden eine

historiographisch nicht sehr annehmbare
Erweiterung abgeben. Trotzdem bleibt das

Werkchen in seiner an Einhard gemahnen-
den Verbindung von tiefer Pietät, unge-

schminkter Wahrhaftigkeit und schlichter

Darstellung eine anziehende Leistung.

Vita Eigilis in Prosa MG. XV 221 ff.; in

Versen MG. Poet. Chr. II 94 ff. (Handschr. ver-

loren). Übersetzung: Geschichtschreib, d.

d. Vorzeit 2 25 (1888). — Watte nbach
DGQ. I 7 254 ff. K. Hampe.

Brun von Querfurt, aus edlem Ge-

schlecht, Domherr in Magdeburg, 996 von

Otto III. nach Italien geführt, wie sein

einstiger Mitschüler der h. Adalbert von
der asketisch -weltflüchtigen Zeitströmung

ergriffen, wie jener Mönch im römischen

Alexiskloster, dann seit 1001 mit dem
h. Romuald im Kloster Classe bei Ravenna,

wurde nach Adalberts Vorbild von Mar-
tyriumsdrang gepackt und wirkte einige

Jahre als Erzbischof der Heiden missio-

nierend bei den Polen, Ungarn, Russen,

Petschenegen, Liutizen und Preußen, bis

er 1009 den ersehnten Märtyrertod fand.

Während eines Aufenthalts in Merseburg

im Winter 1004/5 überarbeitete er die schon

vorhandene wertvolle Lebensgeschichte
des 997 als Missionar bei den Preußen ge-

töteten h. Adalbert, die Johannes Cana-

parius, Abt des Alexiusklosters in Rom,
um IOOO verfaßt hatte, und bereicherte sie

durch persönliche Erinnerungen und Mit-

teilungen von Adalberts Freunden. Die so

entstandene neue Vita hat er dann 1007/8

in Polen neu redigiert und gekürzt. Auch
abgesehen von dem sachlich Neuen, das

das Werk bietet, interessiert B. durch die

ganz persönliche Note seines Vortrags, die

sich in dem schwülstig-dunklen, aber nicht

geistlosen Stil ebenso geltend macht, wie

in dem tief mitfühlenden Verstehen seines

Helden, dessen Leben er nachlebte, und in

der kirchlich-politischen Tendenz, die sich

scharf gegen den knabenhaften Otto IL

besonders wegen der Aufhebung des Bis-

tums Merseburg wendet, aber auch mit der

italienischen Politik Ottos III. nicht zu-

sammengeht, so sympathisch dessen asketi-

sche Schwärmereien ihm natürlich auch

sein mußten. Diese spiegeln sich übrigens

auch in einer weiteren bemerkenswerten

Schrift Bruns über das Leben von 5 m
Polen 1003 erschlagenen Einsiedlern.

Vita S. Adelberti, 1. Redaktion: Mon.

Pol. I 184 fr. (auch Font. rer. Boh. I 266 ff.),

2. Redaktion: MG. IV 596 ff. — Vita

quinque fratrum Poloniae MG. XV 709 ff. —
Wattenbach DGQ. 1 7, 388 ff. Hüffer
Einl. zu Geschichtschreiber d. d. Vorzeit 2

, 34, 1891

(wo die Vita des Canaparius über s.). Perl-
bach N. Arch. 27, 37 ff.

K. Hampe.

Brunnen. § i. Die Germanen besitzen

eine ganze Anzahl von zumeist gemein-

samen, doch in keinem Falle indogerma-
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nischen Ausdrücken für die natürlich

fließende Quelle; aber bei keinem ihrer

Stämme ist die künstlich gefaßte oder

mechanisch erschlossene Wasserader auf die

Dauer mit einem besonderen Worte belegt

worden, wie etwa die Griechen xp^vyj und

tcyjYyj, die Lateiner Jons und puteus unter-

scheiden. Das zum Zwecke solcher Schei-

dung von den Römern übernommene
Lehnwort puteus hat im Laufe der Zeit

fast überall seine vornehme Bedeutung

wieder eingebüßt, und eine Trennung,

wie sie seit dem 16. Jh. in der nhd.

Schriftsprache sich zwischen 'Quelle* und
'Brunnen' angebahnt hat, ist nie volks-

tümlich geworden.

§ 2. Got. brunna, as. brunno, ahd.

brunno, prunno, ags. fries. burna, anord.

brunnr (brudr) m. ; ahd. söt, ags. seafr n.;

ags. wiella m. wielle f., dän. vceld und die

damit urverwandten mhd. quelle f. und (in

Ortsnamen) swall m., swelle f. beziehen

sich sämtlich auf das Aufwallen des gleich-

sam kochenden Wassers; ahd. as. ags.

spring m. (zu mhd. urspring vgl. an.

uppspretta f.) auf das lebhafte Empor

-

dringen der natürlichen Wasserader. Da-
neben wird durch deutsche Ortsnamen (vgl.

bes. Geismar, das viermal für Orte mit

mineralischen Quellen bezeugt ist) als alte

Bezeichnung von Quellen ahd. mari, nieri

(-mar), ags. mere erwiesen, das aber zumeist

eine sich morastartig verbreitende Quelle

bezeichnet (so bes. in England, s. Midden-
dorff, Ae. Flurnamen 92 f.). Doch müssen
wir darauf gefaßt sein, daß die Ausdrücke
ihren Wert verschieben: söt wird in Mittel-

deutschland vornehmlich für mineralische

Quellen verwendet (vgl. den mehrfach

wiederkehrenden Ortsnamen Soden), sead

in ags. Flurnamen (MiddendorrT 116) ist

einfach eine Grube, oft gar ohne Wasser-

inhalt (Stein-, Sand-, Kalkgrube); über

die begriffliche Entartung von puteus s. u.

§ 5. So erklärt sich auch ein Kompositum
wie quecbrunno, in dem der schwindende
etymologische Begriff neu aufgefrischt

wird, und weiterhin die Neigung, zwei der

obigen Wörter zu verbinden, die durch
alle germ. Sprachen geht, vgl. ags. wiell-

spring und springisHell, deutsch springborn,

brunnquell usw. — Im Skandinav. sind

die alten Wörter schon recht früh zurück-

gedrängt worden durch kelda f., das (un-

verwandt mit quelle !) ursprünglich nur die

'kalte' Quelle meint, im Gegensatz zu
vermsl n. pl., der tiefen Quelle, die auch
im Winter nicht einfriert (Fritzner Ordb.

1, 271. 3, 919; Falk-Torp Ordb. 1, 361);

auch dies kelda kann wieder die Bedeutung
'Morast' haben, und anderseits zeigt es die

gleiche Neigung zur Komposition wie

anderwärts die alten Wörter: kildevceld,

kildespring, schwed. springkälla.

§ 3. Für die Vorliebe der alten Germanen,
sich in der Nähe von Quellen anzusiedeln,

braucht es kaum das bekannte Zeugnis des

Tacitus Germ. 16. Bei allen germanischen

Stämmen sind die mit Quellnamen iden-

tischen Siedlungsnamen sehr zahlreich: bei

den Deutschen überwiegen die Namen mit

-brunno (Förstemann Altd. Namenbuch
2 2

33), daneben kommen besonders -spring

und -houbit vor; bei den Angelsachsen halten

sich -burna und -wiell die Wage (Midden-

dorff 21. 145); bei den Nordländern steht

-kelda im Vordergrund. Besonderes Inter-

esse verdienen zwei Gruppen: die alten

mythologischen, die leider durch die Über-

lieferung stark beeinträchtigt und entstellt

sind, und dann die besonders in Ober-

deutschland sehr große Zahl der nach dem
Ansiedler benannten, mit einem Personen-

namen im ersten Glied.

§ 4. Drei oder vier Arten von natür-

lichen Quellen legten frühzeitig künstliche

Fassung oder doch Schutz und Sicherung

nahe: einmal die heiligen und heilkräftigen,

von denen nicht wenige später von christ-

lichen Kirchen umschlossen erscheinen (wie

in Heilsbronn, Paderborn, Echternach, St.

Quirin in Luxemburg) ; ihnen darf man die

Salzquellen anschließen, wo zugleich der

praktische Nutzen die Sicherung forderte.

Sodann Quellen, deren Besitz dem Ansiedler

von täglichem Wert und Nutzen war — und
schließlich solche, welche im Falle einer

Kriegsnot eine größere Anzahl Menschen
und ihr Vieh tränken mußten. Bei vorge-

schichtlichen Fluchtburgen ist die Frage

der Wasserversorgung nicht immer aufge-

klärt: in frühster Zeit werden wohl primi-

tive Zisternen (hol, wazzerhol) angelegt sein,

deren Spuren die Ausgrabung kaum mehr
ans Licht bringt. Da solche Wallburgen

auf der Hochfläche liegen, die Quellen aber
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meist am Bergeshang entspringen, so war

es nicht immer möglich, diese in die Haupt-

befestigung mit einzubeziehen: so liegt auf

der alten Sachsenburg Hohensyburg die

sehr ergiebige Petersquelle an der Nord-

spitzc der Vorburg (Atlas vorgeschichtl.

Befestigungen in Niedersachsen H. 6,

Bl. XLV), auf der Herlingsburg bei

Schieder a. d. Emmer ('Skidroburg', wo
man im Innern auch einen künstl. Brunnen
aufgefunden hat) liegt eine starke Quelle

300 m von der Burgecke (ebda. H. 7, Bl.

LIII); auf der Hünenburg bei Todenmann
(Kr. Rinteln) ist die 600 m von der früh-

mittelalterlichen Herrenburg entfernte

Quelle unter den unmittelbaren Schutz

einer vorgeschobenen Warte gestellt.

§ 5. Die künstliche Erschließung und
dauerhafte Fassung von Wasseradern (der

Ausdruck brunnadara ist besonders ober-

deutsch verbreitet) scheinen die Germanen
erst von den Römern gelernt zu haben:

dafür spricht einmal das frühe Lehnwort

puteus-putti und dann die gleichartige Er-

scheinung der ältesten germanischen und
gewisser römischer Brunnenanlagen auf

deutschem Boden. In den Kastellen und
befestigten Lagern der Römer spielte die

Wasserversorgung eine große Rolle: auf

der Saalburg hat man (bis 1897) nicht

weniger als 41 Brunnen aufgedeckt, 18 ge-

mauerte und 23 Schachtbrunnen, von
denen 15 eine Holzverschalung hatten.

Naturgemäß haben wir etwas Ähnliches

zunächst auch bei den Germanen innerhalb

ihrer befestigten Orte und Fluchtburgen

zu suchen. Und in der Tat haben die

Ausgrabungen der letzten Jahre entschei-

dende Aufschlüsse gebracht: auf der Alten

-

bürg sw. Kassel, einer großen chattischen

Volksburg, die man mit dem von Ger-

manicus zerstörten Mattium zusammen-
bringt, hat man oblonge Ausschachtungen

gefunden, welche einen Bodenbelag aus star-

ken Eichenbohlen (dilleri) und eine eben-

solche Verschalung aufweisen und von
lebendigen Wasseradern gespeist wurden:

ebenso aber sehen die Brunnen aus, welche

man 1908 in dem frühen Römerlager von
Oberaden bei Lüne aufgedeckt hat; man
wird sie beidemal zu dem Bilde ergänzen

dürfen, wieesjacobi, Saalburg S. 170, Fig. 22

CD bietet: überhöhte Randverschalung,

vielleicht mit einem Schutzdach, sicher mit

einer Schöpfvorrichtung.

§ 6. Als Namen eines solchen oblongen

Schachtbrunnens lernten die Germanen
puteus kennen: außer lacha, das gewiß aus

lacus stammt, und dem niederrhein. aducht,

das von aquaeductus nicht getrennt werden

darf, ist dies das einzige Lehnwort, das sie

dem römischen Wasserversorgungswesen

entnommen haben, specus und cisterna

blieben unbeachtet; and. putti, ahd.

phuzzi m. (phuzza f.), ags. pytt m., an.

pyttr m. repräsentieren ein frühes Lehn-

wort, das wahrscheinlich bereits in der

ersten Zeit der römischen Invasion am
Niederrhein aufgekommen ist, von den

Angelsachsen mit hinübergenommen wurde

und entweder von der Rheinmündung oder

aus England zu den Nordländern kam. Am
Niederrhein und in Westfalen hat es noch

bis heute seine Bedeutung als Ziehbrunnen

bewahrt, ist auch auf den modernen Pump-
brunnen übertragen worden. (Beachtens-

wert scheint, daß auf der Dornburg bei

Hadamar ein 'Heidenpütz' und ein 'Diehl-

borrf vorkommen; 'Dillenborn' ist auch

sonst bezeugt.) Das obd. buzza, puzza

scheint eine jüngere, selbständige Ent-

lehnung zu sein. Im Englischen (und ebenso

im Nordischen) ist pyt schon früh zu der

Bedeutung 'Grube' gekommen, wobei nicht

einmal ein Wasserinhalt notwendig ist

(Middendorff 105); im deutschen 'Pfütze'

bedeutet es eine morastige Wasserstelle

mit oder ohne Quellzufluß, aber mit Aus-

schluß jeder künstlichen Anlage oder Vor-

richtung.

§ 7. Die ältesten literarischen Belege

für das Lehnwort bieten fränkische Autoren

des 9. Jh.: der Fuldaer Übersetzer des

Tatian, Otfried von Weißenburg und der

Verfasser des Lorscher Gedichts von

Christus und der Samariterin geben alle

drei den wechselnden Gebrauch von Jons

und puteus in Ev. Joh. c. 4 mit brunno

einerseits und anderseits mit phuzzi, puzzi

oder buzza wieder; Graff, Ahd. Sprachsch.

3, 355 bietet für das Lehnwort die

Bedeutungen 'puteus' und 'cisterna'; es

handelt sich um einen künstlich vertieften

und gefaßten Brunnen mit einer mecha-

nischen Vorrichtung zum Schöpfen. Der
lateinische Ausdruck für diese Schöpfvor-
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richtung (oder einen Teil derselben), hau-

strum, ist landschaftlich auch zum Lehn-

wort geworden: höster Reinh. Fuchs 938,

dazu der Flurname Hosterborn (Nassau).

Als ein heimisches Wort dafür diente galgo

'Galgen': es begegnet uns, metonym ge-

braucht, für die Reichenhaller Salzbrunnen

schon in der 'Notitia Arnonis' (790) und den

'Breves Notitiae' (etwa 790): putiatorium

(puteum), quod barbarice (vulgarüer) dicitur

galgo (Salzb. Urkb. Bd. 1, 5. 7. 33); für

später vgl. Lexer 1, 737 (galge, galgbrunne,

galgenstücke).

§ 8. Zweifellos jünger als die ersten

Brunnen mit Holzverschalung sind dann

die steinernen Brunnen: Schachtbrunnen

und Brunnenstuben, welche seit dem Be-

ginn der Völkerwanderungszeit für ver-

schiedene germanische Stämme bezeugt,

auch bei den Franken, Sachsen und Angel-

sachsen durch Ausgrabungen gesichert

sind: ich führe als Beispiele an den mit

Steinen ausgesetzten Brunnen im Innern

der Skidroburg (Atlas vorgeschichtl. Be-

festigungen H. 7 Bl. LIII) und das große

gemauerte Quellenhaus auf dem Tönsberge

bei Oerlinghausen (ebda. Bl. LVI, § 322);

dazu treten die von Stephani gesammelten

Abbildungen aus frühmittelalterlichen

Handschriften, die freilich z. T. keine

rechte Anschauung gewähren, z. T. auch

nur mit Einschränkung zu benutzen oder

direkt abzulehnen sind. Spätestens für

die Karolingerzeit ist auch bereits der

Röhrenbrunnen anzusetzen.

Über Brunnen und Quellen der Griechen und

Römer s. Baumeister Denkm. d. class. Alter-

tums Bd. 1 (Münch.-Leipz. 1885), 356—360.

Brunnen der Saalburg: J a c o b i Das Römer-

castell Saalburg (Homburg v. d. H. 1897), 149

—

173. Ausgrabungen auf d.Altenburg: ZdVfhGuLk.

43, 29—44. Historische Nachrichten und

ikonographische Zeugnisse für die spätere Zeit:

Stephani Der älteste deutsche Wohnbau Bd. 1

u. 2 (L. 1902/03) passim, s. Register hinter

Bd. 2: 'Brunnen'. 'Brunnenhaus'. Über 'putei

sacri' in Kirchen 1 1 e Handb. d. kirchl. Kunst-

archäol.5 I 362; dazu du Cange s. v. 'nym-

phaeum'. Ferner die Wörterbücher und Orts-

namenlexika. Edward Schröder.

Bryti. Der nord. bryti ist dem Wortsinn
nach eine Person, die an andre Speisen

austeilt (zu brytia 'zerteilen'). Dem ent-

spricht es, daß er in den Quellen als ein

meist dem unfreien Stande angehöriger

Wirtschaftsbeamter erscheint. Der in allen

drei skandinavischen Reichen vorkommende
bryti des Königs ist ein auf einem Königs-
hofe sitzender Gutsbeamter, der anfäng-
lich ebenfalls nur wirtschaftliche Aufgaben
zu erfüllen hat, allmählich aber überhaupt
die Vertretung der königlichen Finanz-
interessen übernimmt und so zu einem
staatlichen Beamten wird (s. Beamten-
wesen). Besonders in dieser Funktion,
aber auch schon vorher, führt er in

Norwegen den Titel ärmafrr (s. d.), in

Dänemark umbutzman. Dem bryti des

Königs entspricht als Wirtschaftsbeamter

und Finanzbeamter der des Bischofs.

v. A m i r a Nordg. Obl.-R. I, II an den im
Register s. v. angegebenen Stellen (hier insbes.

auch über b. eines Privaten). Steenstrup
Studier over Kong Valdemars Jordebog 68 ff.

373 ff. Jargensen Forelcesninger 140. 184 ff

Beauchet Hist. de la propriete fonciere en

Suede 385. 663 ff. Hildebrand Sveriges

Medeltid I 81. v. Schwerin.

Buch. § 1. Der Sammelbegriff eines

größeren Schriftstücks ist bei den Ger-

manen wie bei den Griechen und Römern
nach dem Stoff, auf dem geschrieben wurde,

benannt worden. Griech. ßtßXos, ßußXoc,

ein ägyptisches Lehnwort, bezeichnete zu-

nächst den 'Bast der Papyrusstaude',

dann das darauf Geschriebene: 'Schrift-

stück, Verzeichnis, Buch'. Lat. Über war
eigentlich 'Bast', dann, weil die Römer
in älterer Zeit auf Bast schrieben, das

Baststück mit dem darauf Geschriebenen,

ob es sich nun um ein 'Verzeichnis', einen

'Brief oder ein 'Schreiben', 'Schriftstück'

im allgemeinen handelte. Lat. caudex,

codex (von Walde EWb. wohl mit Recht

zu cüdere 'schlagen' gestellt) entwickelte

sich, von der Grundbed. 'geschlagener

Baum, Klotz, gespaltenes Holz, Brett'

ausgehend, zu der Bedeutung 'Holztafel,

Schreibtafel', weil die Schreibtafel aus

einem mit Wachs überzogenen Holzbrett -

chen bestand. Diese Tafeln wurden zu

Notizen und insbesondere zur Aufzeich-

nung der Einnahmen und Ausgaben be-

nutzt; codex nimmt so die Bedeutung

'Notiztafel', dann 'Haushaltungsliste' an.

Ebenso bedeutet lat. tabula, tabella, wie auch

nhd. Tafel, nicht nur die Tafel als solche,



BUCH 339

sondern sehr gewöhnlich auch das darauf

Geschriebene oder Dargestellte. Durch
Zusammenbinden mehrerer Täfelchen ent-

stand die Grundform unsers 'Buchs', von
den Römern tabulae, piigülares', codicilli plur.

oder einfach codex genannt. Der Name
codex verwuchs allmählich eng mit der

Vorstellung der zu einem Bande zusammen-
gehefteten Einzelschrifttafeln und blieb

auch dann daran haften, als letztere nicht

mehr aus Holz, sondern aus anderm
Material angefertigt wurden. Durch den

Kodex, der seiner Form nach mit unserm
'Buch' identisch ist, wurde dann im MA.
die im Altertum herrschende Rolle ver-

drängt.

§ 2. Die Geschichte des lat. Kodex hat

eine merkwürdige Parallele in der Be-

griffsgeschichte des german. 'Buchs'. Die

Germanen ritzten ihre Runenschrift ur-

sprünglich meist in Metall oder in Holz.

Vielleicht war die epigraphische Ver-

wendung der Runen in kurzen Inschriften

auf metallenen Waffen und Schmuck-
sachen zur Bezeichnung des Verfertigers

oder Eigentümers die früheste; aber auch

der Gebrauch von Holzstäben und
Holztafeln zu Mitteilungen und Auf-

zeichnungen muß alt sein, denn die Holz-

technik hat bei der Ausbildung der Form
der Runenzeichen eine maßgebende Rolle

gespielt (s. Runen). Daß sich nur wenige

solcher Holztafeln erhalten haben, erklärt

sich aus der Vergänglichkeit des Materials.

Wenn die notae, die nach Tacitus Germ. 10

beim Loswerfen in die Reiser einer virga

frugiferae arbori decisa eingeritzt wurden,

Runen waren (was aber fraglich ist), so

würde das Schreiben auf Holzstäben bis

ins i. Jahrh. n. Chr. zurückreichen. Die

Verwendung von Holztafeln zu Auf-
zeichnungen beruht wohl auf antikem
Vorbild; aber ihre Einführung dürfte nicht

viel jünger sein als die der Runenschrift

selbst. Aus dem 6. Jahrh. n. Chr. haben
wir das Zeugnis des Venantius Fortunatus

[VII 18, 19) für die Benutzung von Holz-

tafeln und -Stäben zu Aufzeichnungen in

Runen

:

Barbara fraxineis pingatur runa tabellis,
Quodque papyrus agit, vi rgula pl ana valet.

§ 3. Ein solcher Holzstab hieß anord.

kefli, rünakefli [s. 'Buchstabe' 4), die Holz-

tafel got. spilda stf., anord. speld, spiald n.,

dh. 'Schnitte, dünnes Brett', also gleich-

bedeutend mit lat. codex; vgl. anord. spilda

f. 'Schnitte', ags. speld n. f. 'Span, Splitter'

und speit 'planca', mhd. Spelte swf. 'Splitter',

zu nhd. spalten (Hoops Waldb. u. Kultur-

pflanzen 419).

§ 4. Außer Eschenholz scheint in älterer

Zeit vornehmlich Buchenholz dafür

verwandt worden zu sein, weshalb die Tafel

auch schlechthin 'Buche' genannt wurde;

so noch as. bök f. n. 'Schreibtafel' (Hei. 232.

235, vgl. Luk. I, 63). Ähnlich bezeichneten

anord. askr, lind, yr, ags. cesc, lind, Tw ua.

einerseits die Bäume 'Esche, Linde, Eibe',

anderseits die aus deren Holz verfertigten

Geräte 'Speer, Schild, Bogen' (Kluge

ZfdA. 34, 210; s. auch Sievers PGrundr.2

I 252).

Sehr bald trat der Begriff des Geschrie-

benen stärker hervor: schon got. böka f.

bedeutet 'Geschriebenes, Schriftstück',

frabaühta-böka f. ist 'Verkaufsurkunde'

(s. Buchstabe § 2 und v. Grienberger

Unters, z. got. Wortk. 71 f.).

Das durch Zusammenbinden mehrerer

Tafeln entstandene größere Schriftstück

wurde zunächst pluralisch 'Buchen', dann
auch singularisch 'Buche' genannt: urgerm.

*böks, pl. *bökiz f.; got. plur. bökös f.;

anord. bök, pl. bekr f., schwed. bok, dän.

bog; ags. böc, pl. bcc f., ne. book; afries.

and. bök, nnd. bök n., ndl. boek; ahd. buoh

im Sgl. meist neutr., pl. buoh f., später

n. (Braune, Ahd. Gr. 242).

Die Verbreitung des Ausdrucks über alle

german. Sprachen bestätigt unsre Annahme

(§ 2) der frühzeitigen Verwendung von
Holztafeln als Beschreibstoff.

§ 5. Der ursprüngliche Sinn des Wortes

verblaßte allmählich, zumal nachdem eine

lautliche Differenzierung von dem Baum-
namen eingetreten war (s. Buche); das

stoffliche Element in dem Begriff trat

zurück zugunsten des formalen, der Zu-

sammenfügung mehrerer Schrifttafeln zu

einem größeren Schriftstück, und als an

die Stelle der Holz- oder Wachstafeln das

Pergament trat, wurde der Name
'Buch' beibehalten. Aber zwei Eigentüm-

lichkeiten des älteren Sprachgebrauchs

weisen, wie schon J. Grimm (DWb.)

bemerkt hat, noch lange auf den Ursprung-
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liehen Sinn von 'Buch' als der Vereinigung

einer Anzahl Schreibtafeln hin: aus der

kollektiven Grundbedeutung erklärt es sich,

daß das Wort in älterer Zeit wie lat. tabula

überwiegend im Plural gebraucht wird,

so außer im Gotischen besonders im Nor-

dischen und Althochdeutschen; und der

Gebrauch der Präposition an 'auf statt

in in den Wendungen got. gakunnan ana

bokom, ahd. lesan ana buohhum, mhd. lesen

an den buochen, anord. rita a bokum er-

innert noch an das Schreiben und Lesen

auf Tafeln.

Weiteres über das antike Buchwesen bei:

The od. Birt Das antike Buchwesen. Berl.

1882. Blass in Iw. Müllers Handb. I 2 333 ff.

(1892). Dziatzko b. Pauly-Wissowa sv. 'Buch'

(1897), m. weiterer Lit. Wünsch ebd. sv.

'Codex'. — Über das mittelalterliche: Watten-
bach Das Schriftwesen im MA.l Leipz. 1896;

S. 174 ff. Arndt in PGrundr.* I 2 70 ff. (1897).

Bretholz in Meisters Grundr. d. Geschichtswiss.

I 27. 41. Johannes Hoops.

Buch bei Berlin. § 1. Auf dem Gelände

der im Bau befindlichen 4. städtischen

Irrenanstalt nordwestl. vom Dorfe B. wird

seit Januar 19 10 vom Märkischen Museum
der Stadt Berlin eine vorgeschicht-
liche Ansiedlung untersucht, die

eine Fläche von mindestens 160 000 qm
(etwa 64 Morgen) umfaßt und, auf einer

flachen diluvialen Erhöhung angelegt, von
Niederungen, sumpfigen Wiesen und Brü-

chen umgeben ist.

Unter der etwa 25 cm starken Humus-
decke, die bisher unterm Pfluge war, liegt

eine alte Kulturschicht, die auf einem
großen Teile der Ansiedlung ebenfalls 25 cm
mächtig ist. Sie besteht aus tiefschwarzer

Branderde und ist mit Tongefäßresten

durchsetzt. Außerdem enthält sie verloren

gegangene oder achtlos beiseite geworfene,

in vielen Fällen zerbrochene Geräte. Nach
dem Abheben dieser Kulturschicht lassen

sich auf dem gewachsenen Boden beinahe

zahllose größere und kleinere dunkle Stellen

beobachten, die sich ganz deutlich von dem
hellgelben kiesigen Sande abheben. Bei

genauerer Untersuchung erweisen sich diese

dunklen Stellen als Pfostenlöcher oder als

Herd- und Abfallgruben. An Plätzen, wo
nur einmal gebaut worden ist, kann man
sehen, wie die Pfostenlöcher Reihen bilden,

die sich zu viereckigen Grundrissen zu-

sammenschließen. Ist an derselben Stelle

mehrmals gebaut worden, so überschneiden

sich die Grundrisse. Wo ein Haus immer
das andere ablöste, wie namentlich in der

Mitte der Ansiedlung, da läßt sich nicht

immer mit voller Sicherheit angeben,

welche Pfostenlöcher, Herde und Abfall

-

gruben zu einem und demselben Hause
gehört haben. Bis jetzt (Oktober 19 10)

ist es mir gelungen, 88 Grundrisse aufzu-

decken. (Den ersten Grundriß habe ich

im Monatsblatt der Brandenburgia XVIII
1910, S. 408 ff. veröffentlicht.)

§ 2. Die Pfostenlöcher sind

meist kreisrund, seltener elliptisch. Sie

haben einen Duchmesser von 0,20—1,00,

eine Tiefe von o, 50— 1 ,
50 m. Die Pfosten

wurden entweder eingegraben oder einge-

schlagen. Im letzteren Falle ist das untere

Ende spitz. Selbstverständlich waren die

Pfosten fast immer vergangen ; ihre Stärke

und die Form des unteren Endes konnten

aber nicht selten festgestellt werden durch

die nach der Verwesung des Holzes in die

Höhlung gefallene lockere Erde, durch

Eindrücke am Boden oder durch eine be-

sondere kleinere Vertiefung des Pfosten

-

loches, in die der Pfosten eingelassen war.

Häufig waren sogar noch Spuren von Holz

vorhanden, namentlich an der Peripherie

des Pfostens. Der vor dem Einsetzen an-

gekohlte Teil des Pfostens widerstand der

Verwesung, und an diesem Außenring saß

nach innen zu noch braune Holzmaser.

In einem Falle war der ausgehöhlte

Pfosten in der Erde fast vollkommen er-

halten. Auch deutliche Spuren von Be-

arbeitung konnte man an ihm erkennen.

Die einzelnen Pfosten hatten einen Durch-

messer von 10—30 cm; sie standen zu-

weilen auf einem flachen Stein und waren

im Pfostenloch oftmals mit Steinen fest

verkeilt. Die meist aus Brandschutt be-

stehende Füllung des Pfostenloches hat

die eingegrabenen Pfosten sicher vor allzu

schneller Fäulnis bewahrt.

§ 3. Die Grundrisse der Häuser
sind stets viereckig, aber nicht immer
genau rechtwinklig. Das Haus hat einen

Hauptraum, in dem der Herd liegt,

und eine zuweilen offene, meist aber ge-

schlossene Vorhalle. In einzelnen
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Fällen ließ sich auch der Eingang
feststellen. Eine Reihe kleinerer Begleit-

pfosten an einer Seite oder an mehreren

Seiten des Hauses zeugt von Seitengängen,

wie wir sie an Bauernhäusern zur Auf-

bewahrung von Holzvorräten, Leitern,

Stangen, Werkzeugen u. dgl. noch heute

finden. Eine an der Längsseite im Innern

des Hauptraumes parallel mit der Wand
laufende Reihe von kleinen Pfählen scheint

auf eine Holzbank hinzudeuten. Diese

Einrichtung habe ich aber nur einmal, und
zwar bei einem der zuletzt aufgefundenen

Grundrisse, beobachten können. Häufig

ist ein M i 1 1 e 1 p f o s t e n vorhanden;

der Flächenraum der Grundrisse

schwankt zwischen 15 und 70 qm. Die

Wand hatte man aus armstarken
Rundhölzern hergestellt, die durch

fingerdicke Ruten an den Pfosten be-

festigt waren. Auch diese Rundhölzer

haben auf dem gewachsenen Boden Spuren

hinterlassen; von einem dieser Rundhölzer

ist ein 13 cm langes Stück zwischen den

Trümmern einer zusammengebrochenen
Lehmwand des Grundrisses 88 erhalten

geblieben. Die Wand war mit Lehm be-

worfen, der oft mit kleinen Steinchen, selten

aber mit Stroh vermischt ist. Von den

beim Brande verschiedener Häuser vom
Feuer gehärteten und geschwärzten Lehm-
brocken haben sich viele gefunden. Ihre

Abdrücke lassen den Bau der Wand er-

kennen. Der Verlauf der Wände ist zu

ersehen aus der Richtung der Pfosten

-

reihen, den Spuren der Rundhölzer und
der Lagerung der Lehmbewurfstücke. —
Als Herd diente entweder eine einfache

oder mit Lehm und Steinen ausgekleidete

Grube oder ein Steinherd von
0,50—1,50 m Durchmesser, der aus faust-

und kopfgroßen Steinen gepackt und in

einigen Fällen mit Lehm bestrichen war.

Der vom Herd abgeräumte Brandschutt

wurde mit anderen Abfällen in große und
tiefe Abf allgruben geworfen, die in

der Nähe der Häuser liegen. In den Herd-
und Abfallgruben wie auf den Steinherden

liegen angebrannte Steine, Tierknochen,

Holzkohle und Tongefäße. Auch voll-

ständig erhaltene Gefäße sind ans Tages-

licht gefördert worden. Mehrfach war im
Hause ein großes kesselartiges

Tongefäß von etwa 0,50 cm Durch-
messer eingegraben.

Bei den an der Peripherie der Ansiedlung

liegenden Häusern ließ sich durch die

Pfostenlöcher mehrmals auch ein rund um
das Haus hinlaufender Zaun nachweisen.

§4. Unterkunftsplätze für
das Vieh sind bei den einzelnen

Häusern nicht zu finden, doch war ein

großer, freier Platz vorhanden, auf dem
ein schuppenartiges Gebäude gestanden

haben muß. Große Mengen von Tier-

knochen, die sich gerade hier vorfinden,

lassen darauf schließen, daß dieser Raum
für die Viehhaltung und Vieh-
Verwertung große Bedeutung hatte.

Äußerst umfangreiches Knochenmaterial

aus den Herd- und Abfallgruben wird zur

Beantwortung der Frage nach den Haus-
tierrassen der Bronzezeit we-

sentlich beitragen können. — Die Häuser

waren allem Anscheine nach in der Regel

nicht planmäßig angeordnet. Nur an einer

Stelle standen in der Nähe einer großen

Halle von etwa 60 qm acht meist ein-

räumige Hütten nebeneinander; ihre Vor-

der- und Hinterwände bildeten aber nicht

genau eine gerade Linie, sondern sprangen

aus der Reihe mehr oder weniger heraus.

§ 5. Die Keramik, die dem ,, Lau-

sitzer Typus" (s. d.) sehr nahe steht, weist die

Ansiedlung dem jüngerenTeileder
Bronzezeit zu (Eisen ist noch nicht

beobachtet worden). Neben Gefäßen mit

Buckeln kommen solche mit „gedrehtem"

Rande, mit
,,
geschraubtem" Bauch, mit

Fingernageleindrücken und mit zahl-

reichen anderen Verzierungen vor, die bei

Lausitzer Gefäßen häufig auftreten. Auch die

Formen, der Ton und die Technik erinnern

an die ,, Lausitzer" Kultur. Besonders

zahlreich sind verzierte Deckel (Bran-

denburgia aaO. Taf. IV b). Besonderes

Interesse verdienen 2 Gefäße, deren Wände
von oben bis unten durchlöchert sind, und
eine Anzahl von ,, Webegewichten"
aus Ton.

§ 6. An Bronzen fanden sich ein sehr

gut erhaltenes Messer mit aufwärts ge-

bogener Spitze, kleinere Ringe, Bron-
zedraht, Nadeln (Rollennadel) und
einige Bronzeplättchen. Unter den

Knochengeräten zeichnen sich mehrere
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Hirschhorn hacken aus. Das Bruch-

stück eines Knochenhammers ist

mit Punktkreisen verziert. Die Backen

-

Stange von einem Pferdegebiß ist

dreimal durchbohrt, oben und unten von

vorn nach hinten und in der Mitte seitlich

zur Befestigung der Gebißstange, die durch

das Maul des Pferdes ging. Eigenartig

sind zwei Tierköpfe aus Ton (wohl

Hunde), der eine mit tiefliegenden Augen

und eingeritztem Halsband. Stein-
hämmer liegen in verschiedenen Exem-
plaren und Formen vor. Auf einem Herde

lagen zwischen den Bruchstücken eines

Topfes geröstete Eicheln, die vor

dem Rösten enthülst waren.

§ 7. Die Ansiedlung muß Jahrhunderte

hindurch bewohnt gewesen sein. Wir
haben sie etwa um das Jahr IOOO v. Chr.

anzusetzen. Die Bewohner müssen Ger-
manen gewesen sein. Die ganze Fülle

des Materials läßt sich heute kaum über-

sehen, und doch ist noch nicht die Hälfte

dieser bronzezeitlichen Dorf-
anlage untersucht worden. Die syste-

matische Untersuchung der ganzen Anlage

ist so gut wie gesichert. Etwa 10 Minuten

von der Ansiedlung entfernt liegt ein

Gräberfeld, das ebenfalls — soweit

sich nach den bisherigen Funden beurteilen

läßt — der jüngeren Bronzezeit angehört.

So ist hier also Gelegenheit gegeben, ein

bronzezeitliches Dorf und das aller Wahr-
scheinlichkeit nach dazu gehörige Gräber-

feld gründlich kennen zu lernen.

Albert Kiekebusch.

Buche (Fagus silvatica L.). § 1. In

den unvergletscherten Gebieten Mittel-

europas hat sich die Euche auch während
der letzten Eiszeit erhalten; von hier aus

ist sie nach dem Rückzug des Eises nord-

wärts vorgedrungen, wobei namentlich

die böhmischen Gebirge und die Karpaten

Ausstrahlungszentren gewesen zu sein

scheinen (Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 61

;

Holmboe Nyt Magaz. 43, 21). Doch hat

sie in Norddeutschland und den nordi-

schen Ländern erst verhältnismäßig spät

als letzter der großen waldbildenden
Bäume ihren Einzug gehalten. Man kann
ihr allmähliches Vorrücken in diesen Ge-
bieten deutlich an fossilen Buchenresten
in den Mooren verfolgen; sie kommen aus-

schließlich in den allerobersten Schichten

vor. Die Buche hat allmählich ihre Vor-
gängerin, die Eiche, aus der Herrschaft

über den Hochwald verdrängt. An
die Birken-, Kiefern- und Eichenzeit reiht

sich eine Buchenzeit als letzte der

Waldperioden der nordischen Länder. Da-
gegen ist Rußland von der Eiszeit bis in

die Gegenwart dauernd von dem Ver-

breitungsgebiet der Buche ausgeschlossen

geblieben. (Weiteres Waldb. u. Kulturpfl.

31—33- 58—61. 125.)

§ 2. Die heutige Verbreitung der

Buche in Europa ist eine
.
beschränkte.

Während sie in Mitteleuropa und Däne-
mark einer der häufigsten Waldbäume
ist und auch in dem größten Teil West-

europas und in Italien überall vor-

kommt, fehlt sie in Osteuropa ganz.

Ihre Ostgrenze verläuft, wenn wir von
Skandinavien absehen, auf das wir unten

(§ 8) zurückkommen, von Königsberg in

südlicher Richtung durch Polen und Ga-

lizien bis an die Karpaten, dann dem
Ostrand derselben folgend mit Ausschluß

von Rumänien und Nordbulgarien bis in

die Gegend von Warna; jenseits des

Schwarzen Meers setzt sie in der südlichen

Krim wieder ein und folgt dem Zuge des

Kaukasus bis ans Südende des Kaspischen

Meeres. Die Südgrenze umschließt die

Landstriche südlich vom Kaspischen und

Schwarzen Meer, die Balkanhalbinsel bis

zum Korinthischen Meerbusen, ganz Ita-

lien, Korsika und Nordspanien. (S. die

Karte Taf. 23.)

§ 3. Daß die B. den Indoger-
m a n e n ein bekannter Waldbaum war,

zeigt die Verbreitung des germanischen

Buchennamens in andern idg. Sprachen:

aisl. bök f. und beki n., nnorw. bök u. bek,

schwed. bok, adän. bog u. beg, ndän. beg\

ae. böc, bece f., ne. beech; and. böc, bokia f.,

mnd. bök-, böke, nnd. böke, ndl. boek-,

beuk; ahd. buocha, nhd. buchet.; urverwandt

zunächst lat. fägus 'Buche', griech. cpr^oc,

<p«Y
rk 'Eiche'. Bartholomae (IF.

9, 271; Litbl. 1905, 187 f.) und Ost-
hoff (Bezz. Beitr. 29, 249 fr.) haben er-

wiesen, daß die idg. Grundform dieser Namen
u -Vokalismus hatte; sie lautete bhäug-:

bhdug-: bhüg-: bhug-. Die eben genannten

german., lat. und griech. Namensformen



343

Tafel 23.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.
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führen auf bhä(u)g- zurück; auf

weisen nisl. beyki 'Buchenholz' (germ.

*baukja-), baukr 'Büchse* und russ. byzunä

'Holunder'; auf bhtig-: kurd. büz 'Art

Ulme' und mhd. buchen, biuchen 'in (Buchen)-

lauge waschen' ua.; aus bhug- stam-

men die slawischen Namen des Holunders,

Sambucus: urslaw. *büzü, russ. dial. bozü,

klruss. boz, bulg. büz, serbo-kroat. baz,

czech. poln. bez, wobei für die Bedeutungs-

verschiebung bemerkenswert ist, daß auch

das durch slaw. Vermittlung aus dem germ.

Buchennamen entlehnte lit. bükas merk-

würdigerweise sowohl 'Buche' als Ho-
lunder' bedeutet (H o o p s Waldb. u.

Kpfl. 126). Die starke Bedeutungsab-

weichung 'Buche — Eiche, Holunder,

Ulme' ist bei Baumnamen nichts Auffal-

lendes; sie hat ihre Parallele z. B. in dem
Bedeutungswandel 'Eibe — Faulbaum,

Weide, Sperberbaum', den der alte

europ. Eibenname im Litauischen, Sla-

wischen und Griechischen durchgemacht

hat. (S. 'Eibe' und Hoops aaO.;

vgl. auch die zustimmenden Äußerungen
von Walde EWb. * und Berneker EWb.
in.)

§ 4. Die Übereinstimmung des Sinnes

von germ. bök- und lat. jägus gegenüber

der Mannigfaltigkeit der Bedeutungen in

den andern Sprachen erklärt sich am
einfachsten, wenn man 'Buche' als Grund-
bedeutung von idg. bhaug- annimmt, welche

von den Germanen und Römern, die inner-

halb des Verbreitungsgebietes der Buche
blieben, beibehalten wurde. (So auch

OSchrader Sprachvgl. u. Urgesch. * 395
und Reallex. 117 in auffallendem Gegen-
satz zu Sprachvgl. u. Urgesch. 3 II 173;

vgl. darüber Bartholomae IF. 31, 3, Anm.)

§ 5. Da aber das Verbreitungsgebiet

der Buche ein scharf umgrenztes ist, wird
das Vorhandensein eines altidg. Buchen-
namens zu einem wichtigen Mittel für die

Bestimmung der Urheimat der In-
d o g e r m a n e n : sie ist westlich der

Linie Königsberg—Warna, also in

Mitteleuropa zu suchen, und die

Balten, Slawen und Indoiranier haben beim
Überschreiten der Buchengrenze denNamen
dieses Baumes auf andre Baumarten
übertragen. Doch kann diese Überschrei-

tung sehr wohl schon zu einer Zeit erfolgt

sein, wo der Zusammenhang der heutigen

idg. Völker noch nicht durch Abwanderung
einer größeren Gruppe dauernd gelöst war.

Als die Slawen in historischer Zeit wieder

westwärts vordrangen und die B. von
neuem kennen lernten, entlehnten sie den
germ. Namen derselben: serbo-kroat. bukva

f.,s\ow.bükdv (g. bükve) f., bukva f., czech.

bukev und russ. bukü, klruss. bulg. czech.

poln. osorb. nsorb. buk (Berneker EWb.
99).

Die Verhältnisse liegen ähnlich wie bei

der Eibe (s. d. 2—4); und es ist beach-

tenswert, daß die Griechen sowohl den
alten Namen der Buche wie den der Eibe

auf andre Bäume übertragen haben; dies

mag auf Zufall beruhn, könnte aber auch
darauf hindeuten, daß auch sie eine Zeit-

lang östlich der ziemlich gleichlaufenden

Grenzen beider Bäume saßen.

§ 6. Die B. hat die Vorherrschaft als

Waldbaum, die ihr jetzt in vielen Gegenden
Deutschlands zukommt, zum großen

Teil wahrscheinlich schon in vorgeschicht-

licher Zeit erlangt; doch scheint sie sich

auch noch in historischer Zeit auf Kosten

der Eiche ausgebreitet zu haben. Uraltes

Buchengebiet ist die Schwäbische Alb, auf

deren Kalkboden der Baum ganz besonders

gut gedeiht. Auch sonst war die B. in

Südwestdeutschland im MA. sehr ver-

breitet, wie ihr häufiges Auftreten in

älteren Ortsnamen zeigt (Hoops Waldb.

u. Kpfl. 145 ff. 152 f. 230). Wenn Caesar

(BG. 6, 10) von einer ,,silva infinita

magnitudine, quae appellatur Bacenis"

spricht, die die Sweben von den Cheruskern

trennte, so ist es unsicher, welches inner-

deutsche Waldgebirge er mit dieser Bäcenis

(s. d.), dh. 'Buchenwald', meint. Im MA.
hieß die Gegend von Fulda Boconia,

Bochonia, Buohhunna f. 'Buchenwald, Bu-

chenland' und noch im 16. Jh. die Buchen,

was auf eine Vorherrschaft der Buche

schließen läßt; aber die Untersuchung der

Holzreste in den Pfahlbauten zu Fulda

aus spätrömischer Zeit einerseits und das

Zeugnis Sebastian Münsters aus dem 16. Jh.

anderseits lehrt uns, daß neben der Buche

auch die Eiche hier stark vertreten war
(s. Waldb. 176. 654). Das Wesergebirge war

bei Rinteln im 10. und 11. Jh. überwiegend

mit Buchenwald bestockt; von 43 ver-
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kohlten Holzproben aus der Hünenburg
daselbst, die gegen Ende der Karolinger-

zeit gegründet und im Anfang des II. Jhs.

zerstört wurde, bestanden nicht weniger

als 34 aus Buchenholz; sowohl die Dielen

des Fußbodens als auch die Deckenver-

täfelung waren daraus gefertigt (Waldb.

654).

Für die weite Verbreitung und die Häufig-

keit derB. im mittelalterlichen Deutschland

spricht auch die Tatsache, daß sie unter den

Bäumen, die in Ortsnamen vorkommen,
heute obenan steht (Waldb. 230).

§7. In Schleswig-Holstein
war die Buche zur Zeit der frühneolithi-

schen Siedlungen in der Kieler Föhrde

noch nicht heimisch; auch nach Däne-
mark war sie in der älteren nordischen

Steinzeit, der Epoche der dänischen Mu-
schelhaufen, noch nicht vorgedrungen;

denn das verkohlte Stückchen Buchenholz,

das Sarauw in der obersten Schicht des

Moors über dem altsteinzeitlichen Wohn-
platz zu Magiemose bei Mullerup auf See-

land fand, stammt nach seiner Angabe
wahrscheinlich aus viel späterer Zeit (Aarb.

1903, 188. 289). Die Buche erscheint in

diesen Ländern erst in der eigentlichen

neolithischen Periode etwa gleichzeitig mit

den ersten Spuren des Ackerbaus zu einer

Zeit, wo die Ostsee als Litorinameer ihren

höchsten Stand und größten Salzgehalt

erreicht hatte (CAWeber Litorina- und
Prälitorinabildungen d. Kieler Föhrde,

Englers Bot. Jahrb. 35, I—54; 1904.

Hoops Waldb. u. Kpfl. 75 f. 83—85).
In dem Abfallhaufen von Örum Aa an
der jütischen Ostküste, der neolithische

Gefäßscherben mit Abdrücken von Weizen

-

körnern enthielt, wurde in der obersten

Lage ein halbverkohlt^r Buchenzweig ge-

funden, der, selbst wenn er nicht zu dem
eigentlichen Abfallhaufen gehört, doch

jedenfalls nicht viel jünger als dieser ist

(Waldb. 75 f.). Aber erst im Verlauf der

späteren prähistorischen und der histo-

rischen Zeiten hat die Buche dann die

Eiche und deren Trabanten aus den Wal-
dungen der deutschen Ostseeländer und
Dänemarks so erfolgreich verdrängt, daß
sie in vielen Gegenden fast die Alleinherr

-

herrscherin des Hochwalds geworden ist

(s. Holmboe Nyt Mag. 43, 22). Namentlich

Hoops, Reallexikon. I.

die unruhigen Zeiten des frühen Mittel-

alters von der Auswanderung der Angeln
im 5. Jh. bis nach dem Slaweneinbruch,

wo weite Strecken Schleswig-Holsteins

Jahrhunderte lang verödet dalagen, schei-

nen nicht wenig zur Ausbreitung der Buche
auf der Kimbrischen Halbinsel beigetragen

zu haben (Waldb. 180—82).

§ 8. In Skandinavien ist die Buche
bis jetzt auf das südliche Schweden und
südwestliche Norwegen beschränkt geblie-

ben; die Nordgrenze der Eiche (s. d. 8) hat

sie nicht erreicht.

In Norwegen kommt sie als wald-

bildender Baum von einiger Bedeutung
überhaupt nur im Amt Jarlsberg und
Larvik westlich vom Kristiania -Fjord vor;

sie reicht in dieser Gegend bis 59 J/z n. Br.

Auch in den benachbarten Gebieten: im
untern Telemarken und an der Küste nörd-

lich des Skagerrak bei Kragem, Arendal

und Grimstad tritt sie hie und da auf.

An der Westküste fehlt sie auf einer Strecke

von 450 km vollständig; erst am Lygre-

fjord, etwa 28 km nördl. Bergen unter

6o° 38' n. Br. findet sich wieder eine ver-

einzelte Gruppe kleiner Buchenwälder von
im ganzen 12 ha Umfang.

Axel Blytt sah diese weit getrennten

Buchenstandorte Norwegens für Reste

eines zusammenhängenden Verbreitungs-

gebiets in älterer Zeit an. Dagegen spricht

aber das gänzliche Fehlen von fossilen

Buchenresten und von alten Ortsnamen
mit 'Buche' in den dazwischenliegenden

Gebieten. Und neuere Untersuchungen von

Jens Holmboe (s. Lit.) haben gezeigt,

daß die Buche in einem Moor am Lygre-

fjord nur etwa bis 65 cm, bei Larvik gar

nur bis 35 cm unter der Oberfläche vor-

kommt, während Fichte, Erle und andre

Bäume sich hier ungefähr doppelt so tief

und die Hasel sogar noch tiefer findet.

Die Buche kann also erst in ganz jungen

geologischen Zeiträumen in Norwegen ein-

gewandert sein. Damit wird Blytts Re-

liktentheorie der historische Boden ent-

zogen.

Doch mag die Buche, mit den Maßen der

Menschheitsgeschichte gemessen, in Nor-

wegen immerhin ein ganz ansehnliches

Alter haben. In Jarlsberg ist sie jeden-

falls schon über ein Jahrtausend alt, da
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in dem Oseberg -Schiff aus der ersten Hälfte

des 9. Jahrhunderts n. Chr. Gegenstände

aus Buchenholz gefunden sind (untersucht

von Holmboe 2 17). Am Lygrefjord reicht

sie mindestens ebenso weit zurück. Über

ihr Vorhandensein in Skandinavien zur

Wikingerzeit ist also kein Zweifel möglich.

Wenn sie in der altnordischen Literatur

selten erwähnt wird, so rührt das daher,

daß diese größtenteils auf dem baumlosen

Island entstanden ist.

Ob ihr sprungweises Auftreten auf dem
nördlichsten Vorposten ihres europäischen

Verbreitungsgebiets am Lygrefjord auf

Rechnung natürlicher Ausbreitungsmittel

zu setzen ist, oder ob Menschenhand dabei

im Spiele war, läßt sich nicht entscheiden.

§9. In Schweden fehlt es bis jetzt

an zuverläsig bezeugten fossilen Funden
der B. Doch hat Montelius im nordwestl.

Schonen in einem Grab der Bronzezeit

aus der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr.

Bucheckern gefunden, (Ymer 1905, 340).

Die Nordgrenze der B. verläuft in Schweden
von dem Beginn der Landesgrenze am
Kristianiafjord nach dem Südwestende des

Wenernsees; dann von der Mitte der Ost-

seite dieses Sees über den Wetternsee bis

in die Gegend von Norrköping, wo sie die

Ostseeküste erreicht. Die Ostseeinseln

liegen außerhalb des Buchenbezirks.

§ 10. Daß die B. auf den Britischen
Inseln ursprünglich nicht heimisch sei,

wie auf Grund einer Notiz Caesars (Bell.

Gall. 5, 12) meist angenommen wird, ist

ein Irrtum. Sie ist in fossilem Zustande

in neolithischen Schichten zu Southampton,

zu Crossness in Essex und im ostenglischen

Fen -Distrikt nachgewiesen, sie tritt mehr-
fach in angelsächsischen Urkunden auf

und macht auch heute in den meisten Teilen

Englands durchaus den Eindruck eines

einheimischen Baums. (Weiteres b. H o p s

Waldb. u. Kpfl. 259.) Ihre heutige Nord-

grenze läuft von Liverpool durch die Mitte

Nordenglands bis an die Mündung des

Firth of Forth. Irland und fast ganz

Schottland liegen außerhalb ihres Verbrei-

tungsgebiets. (S. die Karte.) Doch hat

sie als Waldbaum auch in England von
jeher nur eine untergeordnete Stellung ein-

genommen und ist darum wohl Caesars

Beobachtung entgangen. Es ist auch

sicher kein Zufall, daß sie in der englischen

Poesie, im Gegensatz zur deutschen, gar

keine Rolle spielt.

Hoops Waldb.u, Kulturpfl. 31—33. 58—61.

75f. 83—85. i25f. 181 f. 229f. 259f. 654;
mit Literaturnachweisen. — Dazu ferner C. A.

Weber Gesch. d. Pflanzenwelt des nordd. Tief-

lands seit d. Tertiärzeit, SA. aus : Resultats

scient. du Congr. internat. de Bot. Wien 1905;

Jena 1906. S. 109. — Holmboe Om b0gesko-

gens alder ved Larvik, Nyt Magazin f. Natur-

vidensk. 43, 19—28 (1905); m. Karte. Ders.
Begeskogen ved Lygrefjord i Nordhordland;

Bergens Museums Aarbog 1908, No. 13 (zitiert

als Holmboe 2
).

Johannes Hoops.

Buchland. • Die Hunderte von Urkunden,
die in dem Codex Diplomaticus von Kemble
und andern Sammlungen von Schenkungen
und Privilegien der Könige berichten,

wurden altenglisch „books" genannt, und
die meisten von ihnen handeln von ge-

stiftetem Buchland. Als verbrieftes, be-

urkundetes Land tritt es in einen Gegen-
satz zu dem volksrechtlichen Grundbesitz,

dem Volkland (vgl. F 1 c 1 a n d). Das
Recht, das dabei entsteht, wird in viel-

fältigen Wendungen als volles Eigentums-

recht bezeichnet. Der Beschenkte oder

der Empfänger des Privilegs erhält zB.

das Recht — ,,possidendi ac habendi, sive

vendendi vel etiam tradendi cuicumque
voluerit liberam habeat potestatem" (Cod.

Dipl. 114 A. D. 759—765). Deshalb wird

auch bocland mitunter als terra hereditaria

und als alodium wiedergegeben (Cod.

Dipl. 1019; Inst. Cnuti, I II ; II 13, 1).

Wenn Buchland an die Kirche kam, wie es

öfters geschah, so hörte es freilich auf,

veräußerlich zu sein; aber das war die

Folge der hinzukommenden manus mortua,

— Dispositionsbeschränkungen, welche die

Kirche sich selbst auferlegt hatte; ur-

sprünglich liegt das Wesen des Buchlandes

in der Befreiung von den geschlecht-

und familienrechtlichen Beschränkungen

des Folclandes. Als Abarten des Buch-

landrechtes erscheinen auch die Fälle, in

denen die Schaffung von Buchland mit

einschränkenden Bedingungen verbunden

war. So stellte ein Gesetz König Alfreds

fest, daß Leute, die bocland erworben haben,

ihren Erben Bedingungen in Beziehung

auf weitere Verfügung auferlegen konnten
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^Alfred, 41). Es wurden durch die lex

possessionis des Grundbuches Besitzfor-

men von der Art der späteren Entails ge-

schaffen (Brunner, Rechtsgesch. d.

röm. -german. Urkunde 190). Besonders

häufig kamen obligatorische Reversionen

an Kirchen oder Klöster vor. Prinzipiell

ist Buchland von Lehnland (laenland)

scharf zu unterscheiden. Letzteres setzt

ein Leihverhältnis voraus. Es kommt in

der Praxis häufig vor, daß jemand ein

Grundstück erst als Lehnland, also zur

Nutzung bekam, und daß ihm später

dasselbe Gut als Buchland überwiesen

wurde (zB. Cod. Dipl. 679). Darin ändert

nichts die gelegentliche Verwirrung der

Begriffe und Formen, die auch für schrift-

liche Abmachungen über Leihen den Na-
men von ,, Büchern" beansprucht (so in

der Praxis der Kirche von Worcester, zB.

Cod. Dipl. 1287). Eine rechtliche Kate-

gorie von so eigentümlicher und einschnei-

dender Wirkung konnte nicht ohne weiters

durch den Willen der Beteiligten geschaffen

werden. Es bedurfte zur Überführung

von Grundstücken aus dem allgemeinen

Rechtszustande in den Zustand privi-

legierten Eigentums eines Aktes der Staats-

gewalt. Die Aufstellung des Urbuches
ist notwendigerweise Sache des Königs,

von dem in feierlicher Form, gewöhnlich mit

Zuziehung der Großen, die Buchland-

qualifikation erteilt wurde. Es kommt
auch vor, daß der König für sich selbst

mit Zustimmung der Großen Buchland
schafft (zB. Cod. Dipl. 260). Die Ideen,

die durch das Buchland vermittelt wurden,
sind offenbar durch römische Vorlagen

eingegeben worden: sie waren vom rö-

misch-rechtlichen Begriffe des Eigentums
abgeleitet und finden ihre Parallelen in den
Einwirkungen der römischen Rechts-

institute auf die germanischen Besitz-

formen auf dem Kontinent, wie diese

namentlich in Formeln und Urkunden
sich kundgeben. Was aber den Inhalt

anbetrifft, so dienten Buchlandverleihun-

gen namentlich zweierlei Zwecken: der

Ausstattung von Kirchen und der Be-
lohnung von Gefolgsleuten und Beamten.
Der erste Zweck ist zB. von Baeda gut aus-

gedrückt (Hist. eccl. III 24): ,,donatis

XII possessiunculis terrarum, in quibus

ablato studio militiae terrestris ad exer-

cendam militiam coelestam, supplicandi-

cumque pro pace gentis eius aeterna."

Die altenglische Übersetzung hat: ,,pa

twelf böcland, him gefriode eor])lices

campfhades and eorf>lice hernesse to bigon-

genne £>onne heofonlican campfhad" usw.

Was die weltlichen Zwecke der Buchland

-

Verleihungen anbetrifft, so ist wieder Baeda

in dem Briefe an Erzbischof Ecgberth von
York charakteristisch: Grundbesitz soll

von Königen nicht in leichtsinniger Weise

an Klöster und Scheingeistliche vergeudet

werden, ,,ut omnino desit locus ubi filii

nobilium aut emeritorum militum possessio-

nem accipere possint" (c. 11). Daß es

sich dabei um Erteilungen von bocland

handelt, zeigt klar c. 12: ,,data regibus

pecunia emunt sibi sub pretextu con-

struendorum monasteriorum territoria . . .

et haec in super in ius sibi haeriditorium

regalibus edictis faciunt ascribi . . . sicque

usurpatis sibi agellulis sive vicis, liberi

exinde adiurno simul et humana servitio,

suis tantum desideriis . . . deserviunt."

Brunner Zur Rechtsgesch. d. romanisch-

germanischen Urkunde, 1881. Maitland
Domesday and beyond, 1897. Vinogradoff
Romanistische Einflüsse im angelsächs. Rechte.

D as Buchland in den 'Melanges Fitting , 1 1, 1908.

Vinogradoff.

Buchsbaum [Buxus sempervirens L.). § 1.

Der B. kommt (nach Willkomm und Eng-
ler) wildwachsend vor in Vorder-

asien, bei Konstantinopel, in Makedonien,

Thessalien, Albanien, Istrien, im öster-

reichischen Küstenland und auf den dal-

matinischen Inseln, im mittlem und nörd-

lichen Italien, in Südtirol und an den Süd-

abhängen der Alpen, in den Seealpen und
der Dauphind, wo er oft als Charakter

-

pflanze ganze Bergabhänge bedeckt; auch

in den Pyrenäen und im nördlichen Spa-

nien ist er häufig, seltner in Kastilien und
Valencia. Nordwärts dehnt sich sein Ge-

biet über den Schweizer Jura bis nach

Oberbaden aus; im Solothurner und Ba-

seler Jura überzieht er „die Hügel und
Berghänge oft als dichter, meterhoher,

immergrüner Mantel" (Willkomm); im
Eschbachtal bei Freiburg i. Br., zwischen

dem Dreisamtal und St. Peter, sind viele

Morgen Landes mit B. überzogen. Auf

33*
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den Kalkhügeln bei Beifort kommt er

ebenfalls reichlich vor; im Elsaß tritt er

besonders im obern Illtal und im Sundgau
auf, auch in Lothringen, im Moseltal von
Bernkastei bis Alken und in den Ar-

dennen findet er sich.

§ 2. Schwer zu entscheiden ist die

Frage, ob der B. in Deutschland
ursprünglich einheimisch ist. Engler hält

ihn dafür, E.H.L.Krause (GGA. 1906, 938)

sieht allen Buchs in Deutschland für ge-

pflanzt oder verwildert an. In der Diluvial -

zeit war der B. in Frankreich heimisch,

wie fossile Reste lehren; aber das ist für

die Verhältnisse der gegenwärtigen Erd-

periode an und für sich nicht von zwingen-

der Beweiskraft. Das Fehlen des B.s in

den Pfahlbauten der Alpenländer zeigt,

daß er in der Nähe dieser Ansiedlungen,

also auch am Neuenburger und Bieler

See, in vorgeschichtlicher Zeit nicht wuchs;

denn den Pfalbauern wäre die Brauchbar-

keit des Buchsbaumholzes zur Verferti-

gung von Gefäßen schwerlich entgangen.

Und die Tatsache, daß der B. in Deutsch-

land wildwachsend heute nirgends außer-

halb der alten Römergrenzen vorkommt,

scheint für seineEinführung durch die Römer
zu sprechen. Dagegen spricht anderseits

sein Fehlen in den übrigen nordalpinen

römischen Provinzen: in Schwaben, Bay-

ern und Österreich, wo er in verwildertem

Zustand ebenso günstige Bodenverhält-

nisse für sein Gedeihen hätte finden

können wie in Baden und im Elsaß.

§ 3. Die Frage wird meines Erachtens

entschieden durch das spontane Vorkom-
men des B.s in England. Schon in

angelsächsischer Zeit begegnet er mehr-

fach in Urkunden, zum Teil in Flurnamen

wie Boxöra 'Buchsufer', Byxlea ' Buchs -

feld', die auf gebüschbildendes Auftreten

hinweisen. Und Asser sagt am Eingang

seines Lebens Alfreds (um 900) von Berk-

shire: ,,in illa paga, quae nominatur

Berrocscire: quae paga taliter vocatur a

Berroc 'silva', ubi buxus abundantissime

nascitur". Sein Vorkommen ist aber nur

für die südlichen Grafschaften [Kent,

Hampshire, Berkshire) bezeugt.

§ 4. In eben diesen und in den süd-

mittelländischen Grafschaften kommt er

auch heute noch vielerorts wildwachsend

vor. Bekannt ist der Box Hill in Surrey

unweit Dorking, wo der trockne Kreide -

boden der North Downs mit Wäldern
bedeckt ist, ,,die ausschließlich aus Buxus
mit eingesprengten riesigen Taxus zu-

sammengesetztsind" (Solms -Laubach). Sie

waren schon im 16. Jh. mindestens ebenso

ausgedehnt und wurden forstwirtschaft-

lich ausgenutzt. Zu Boxley in Kent
werden uns durch John Aubrey 1695
Buchsbaumwälder bezeugt. Ein alter

Buchswald zu Boxgrove im Kirchspiel

Sulham bei Reading in Berkshire wurde
um 1750 ausgerottet. Auch auf den Kalk-
hügeln bei Berkhampstead und Ashridge

im Westen von Hertfordshire kommt der

B. wildwachsend vor; die Ashridge Hills

heißen lokal Box Hill, und am Fuß dieser

Kalkhügel rindet sich ein Boxmoor. Weitere

Zeugnisse für die Verbreitung des B.s in

diesen Gegenden sind die Ortsnamen Box,

Boxbury, Box Hall, ferner Boxstead auf den

Dunstable Downs im benachbarten

Buckinghamshire. In Gloucestershire ist

ein größerer Buchsbaumwald zwischen

Wotton-under-Edge und Alderley, der den

Bergabhang eine ganze Strecke weit be-

deckt, und bei Boxwell, in einem Tal

einige Meilen nordöstl. Alderley, findet

sich ein zweiter großer Wald, der aus-

schließlich aus Buchsbaum besteht und
sich über eine halbe Meile weit an der

Steilseite des Tals hinzieht; er war 1803

16 Acres groß und sollte damals schon 700

Jahre bezeugt sein.

§ 5. Gegen die Anpflanzung durch die

Römer spricht auch hier wieder, daß diese

Buchsbaumwälder nur im Süden des Landes

auftreten. Wenn die Römer überall mit

der Anpflanzung von Buchsbaum vor-

gingen, so ist nicht einzusehen, weshalb

sie dies nicht auch weiter nördlich taten.

Klimatische Gründe sprechen nicht da-

gegen, da der B. heute nicht nur in Nord-

deutschland, sondern auch in Schweden
und Norwegen im Freien gedeiht und dort

sogar baumartig wird. Auch das wald-

bildende Auftreten und die Vorliebe für

Kalkberge, die den Baum in England wie in

den Ländern, wo er spontan wächst, kenn-

zeichnet, deuten auf Indigenat, das ihm denn

auch sowohl Solms -Laubach wie die neueren

englischenBotaniker einstimmig zusprechen*



BUCHSTABE 349

§ 6. Ist aber der B. in England ein-

heimisch, und kam er zur Quartärzeit in

Frankreich vor (§ 2), so ist kaum daran

zu zweifeln, daß das natürliche Ver-

breitungsgebiet des B.s sich schon in vor-

geschichtlicher Zeit von den nordmedi-

terranen Ländern durch Frankreich sowohl

nach Südwestdeutschland wie nach Süd-

england erstreckte, während der Baum
anderseits die Ostalpen nicht überstiegen

hat, vielleicht weil ihm das kontinentalere

Klima des östlichen Europas nicht zusagte.

§ 7. Ein indogermanischer Name
des Buchsbaums existiert nicht. Auch den

Germanen war er in der Urzeit fremd,

weil er in ihrer Heimat nicht wuchs; sie

haben ihn erst bei ihrem Vordringen in

das römische Südwestdeutschland kennen

gelernt und mit der technischen Ver-

arbeitung des Buchsbaumholzes in der

Drechslerei den Namen von den Römern
angenommen, die ihrerseits beides von den

Griechen ererbt hatten: griech. ttusoc,

lat. buxus = ahd. mhd. buhsboum, das

wegen der Erhaltung des u schon in den

ersten Jahrhunderten entlehnt sein muß.
In der römischen Saalburg bei Homburg
v. d. Höhe hat man einen Kamm und
einen gedrehten Ring aus Buchsbaumholz
gefunden (Waldb. 173). Aus ahd. buhs-

boum stammt mnd. nnd. busböm und aus

diesem wieder adän. busböm; holl. buks-

boom, dän. buksböm und schwed. bux-

böm mit ks beruhen auf neuerer gelehrter

Angleichung an die hochdeutsche oder

latein. Form. Die Angelsachsen haben
den B. erst etwa im 5. Jh. bei ihrer Nieder-

lassung in England kennen gelernt, wie

das von ae. ne. box gegenüber dem u
des deutschen Namens zeigt (vgl. Po-
gatscher Lautl. § 148. 151 ff. 223 ff. Hoops
Altengl. Pflanzennamen, Diss. 1889, 81 ff.).

Über die Heimat u. geogr. Verbreitung des

B.s s. Hehn Kulturpfl. u. Haust. 6224fr. =
8 2 30 ff. und Englers Bemerkungen dazu 6230 f.

- 8 236f. Willkomm Forstl. Flora -803.

Hoops Waldb. u. Kpfl. 262—64. Über sein

Vorkommen in England : W a t s o n Cybele Bri-

tannica 2,366; ders. Compend. 558. G. R. M.
Murray Journ. of Bot. 39, 27 (1901). Buck-
nall ebd. 29. W.G.Smith ebd. 73. Graf

S o 1 ms -L au b a c h Bot. Z. 1901 II 92. —
Über die Kulturgeschichte des B.s s. N emnich
Polyglotten-Lex. d. Natgcsch. 1, 730. Hehn

aaO. nebst Schraders Bemerkungen da-

zu 6231—33 = 3 239 f. Schrader Reallex. n8f
Johannes Hoops.

Buchstabe. §1. Die Runen haben fast

alle einen senkrechten Hauptstrich, den

man als Stab bezeichnete, und nach dem
auch das ganze Runenzeichen 'Stab'
(anord. stafr, ags. stcef m.) oder 'Runen-
stab' (anord. rünastafr, ags. rünstcef)

genannt wurde.

§ 2. Auch die auf Grund des griechi-

schen und lateinischen Alphabets neu ge-

schaffenen gotischen Schriftzeichen
nannte Ulfilas stabeis, singl. stafs m.; das

ergibt sich deutlich aus der Verwendung
des got. Wortes stafs (= ahd. stap, ags.

stcef, anord. stafr, lit. stebas 'Stab, Stock,

Pfeiler, aufrechte Stütze') zur Übersetzung

von griech. afroi^etov im Sinne von 'Ele-

ment'; denn diese Verwendung läßt sich,

wie v. Grienberger (Unters, z. got. Wortk.

210) richtig erkannt hat, nur dadurch
erklären, daß atoiysiov auch 'Buchstabe'

als Element eines Schriftsatzes bedeutet.

Die gewöhnliche Ansicht, daß Ulfilas

got. böka im Sinne von 'Buchstabe' ge-

brauche, ist unbegründet. Einmal wäre
dieser Gebrauch des Wortes ohne Parallele

in irgend einer andern germ. Sprache.

Sodann hat v. Grienberger (aaO. 72) über-

zeugend clargetan, daß böka an den beiden

Stellen, wo es als Übersetzung des gr.

Ypajxjxa im Singl. vorkommt, nicht 'Buch-

stabe', sondern 'Geschriebenes, Schrift'

bedeutet ; dazu paßt auch das Kompositum
frabaühta -böka ' Verkaufs-Urkunde'.

§ 3. Die andern germ. Sprachen be-

hielten den heimischen Ausdruck 'Stäbe'

ebenso für die lateinischen Laut-
zeichen bei, bezeichneten sie aber,

außer mit diesem allgemeinen Namen,
zum Unterschied von den Runenstäben
gewöhnlich als 'Buchstabe': ags.

böcstcef; as. nnd. bökstaf, mndl. boecstaf

m., nndl. boekstaf; ahd. buohstap (b) stm.,

frühmhd. auch schwach buochstabe, nhd.

buchstabe swm.; anord. bökstafr, schwed.

bokstaf, dän. bogstav. Den Goten war der

Ausdruck augenscheinlich noch unbekannt;
er ist jüngeren Ursprungs, setzt schon den
Begriffsübergang 'Holztafeln— Pergament -

kodex' für bök voraus (s. 'Buch' 4) und
mag vielleicht bei den Angelsachsen ent-
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standen und von ihnen mit dem Christen-

tum den Deutschen und anderseits den

Skandinaviern übermittelt worden sein.

§4. Die vorstehende Darstellung setzt

sich in Gegensatz zu der seit J. Grimm
(DWb. sv.) üblichen Erklärung des Wortes

buchstabe als
; Buchenstab', „der zum Ein-

ritzen von Runen bestimmt war" (so Kluge

ZfdA. 34, 212 u. EWb.7; Paul DWb.«;
Hirt b. Weigand DWb. 5 ; van Wijk b. Franck

EWb.2 ua.), einer Erklärung, die zwar

auf den ersten Blick bestechend realistisch

aussieht, zumal im Hinblick auf Tacitus

Germ. 10 (s. 'Buch' § 2), mir aber doch

nicht das Richtige zu treffen scheint.

Das altgerman. Wort für die H o 1 z s t ä b e,

die zum Losen wie auch zum Einritzen

der Runen gebraucht wurden, haben wir

m. E. nicht in nhd. buchstabe, sondern

in anord. kefli n. 'cylindrisches Stück

Holz', rünakefli 'Runenholz', kafl oder

kajli (?) m. 'Schwimmer am Fischnetz',

norw. kavl m., kjevle n., schwed. kafle

'Rolle, Walze'; vgl. mnd. kävele 'Holz zum
Losen, Los, Anteil', nnd. käwel f. 'Holz zum
Losen' (auf Rügen), 'Los', mndl. cävelie),

nndl. kavel 'Los, Anteil', mnd. kavelen,

mndl. cävelen, nndl. kavelen 'losen, durch

Loswerfen verteilen' ; obsächs. kabeli. 'aus-

geloster Teil, Anteil'; nordengl. schott.

cavel 'Los, Anteil' (s. Aasen NO., Falk-

Torp EWb. sv. kavl, Franck EWb.2 sv.

kavelen, Hildebrand b. Grimm DWb. 5,7,

Wright EDD.).
! Daß 'Stab' in dem Kompositum
'Buchstab' ursprünglich nicht einen höl-

zernen Stab bedeutete, sondern eine

metaphorische Benennung für 'Schrift

-

zeichen' war, ergibt sich daraus, daß auch

'Stab' allein in den west- und nordgerman.

Sprachen sehr gewöhnlich in der Bedeutung

'Schriftzeichen' verwandt wird. — Daß
anderseits *bökstad nicht etwa schon von
den auf Buchentafeln geritzten Runen

-

zeichen gebraucht wurde, sondern sich von
vornherein auf die auf Pergament ge-

schriebenen lateinischen Schriftzeichen be-

zog, daß also das erste Element des

Wortes nicht 'Buchentafel', sondern 'Buch'

bedeutete, ergibt sich einmal aus dem
Fehlen im Gotischen, sodann aus dem alt-

nord. Sprachgebrauch. In dem Traktat

über das Alphabet in der Snorra Edda ist

stajr 'litera im allgemeinen', während
bökstafr im Sinne von latinustafr von
den latein. Buchstaben gebraucht wird

(I 42, 1, bezw. 74, 4. 9) im Gegen-
satz zu rünastafr 'Runenzeichen' (II 78, 5;

80, 22. 24), wie ja auch anord. bökmäl

gleich latlnumäl die lateinische, kirch-

liche Sprache bezeichnet, während das

Runenalphabet rünamäl heißt.

§ 5. Mit dem Schwinden der Runen-
schrift hat sich dann der Begriff des Wortes
'Buchstab' zu dem von 'litera überhaupt'

erweitert, und das Kompositum hat das

einfache 'Stab' verdrängt; so schon früh

im Englischen und Deutschen, später

auch im Nordischen. Ae. böcstcef erhielt

sich freilich als me. böcstaf nur bis an den
Anfang des 13. Jhs., wo es durch frz.

lettre = me. lettre, letter verdrängt wurde.

Johannes Hoops.

Buckel, ahd. hovar, mhd. mnd. hover,

ags. hofer, seit dem 13. Jh. hoger, seit dem
15. hocker und buckel, ahd. buggloht, ho-

vereht. Der Ausdruck für diese Körper-

fehler geht auffallend wenig zurück; Rachi-

tis und Tuberkulose wären, danach zu

schließen, also nicht sehr verbreitet gewesen

(s. aber diese). Altnord, kryppa scheint

für krympa zu stehen, wäre also gleich

crumb 'lahm' zu setzen (s. Körperfehler).

Heyne Hausaltert. III 24 f. Geldner
Unters, z. altengl. Krankheitsnamen II. 1907, 33.

Sudhoff,

Buckelgefäße sind Tongefäße verschie*

dener Form, die an der Stelle der weitesten

Ausladung oder etwas höher auf der Schul-

ter vier (bei Henkelgefäßen bezw. drei)

oder mehr Buckel haben. Die Buckel sind

entweder hohl, dh. von innen heraus-

gedrückt oder massiv, in diesem Falle von

außen als plastisches Beiwerk besonders

aufgesetzt. Die vielfach geäußerte Mei-

nung, daß Buckelgefäße in Ton unter dem
Einflüsse von Metallgefäßen entstanden

seien, ist zu bestreiten. Denn Metallge-

fäße, die sich in Form und Dekoration

an die Seite der tönernen Buckelgefäße,

wie ihre Vorbilder, stellen ließen, gibt es

nicht. Auch treten an den Metallgefäßen

die großen, getriebenen Buckel erst in einer

Zeit auf, als die Buckelgefäße aus Ton ihr

frühstes Stadium der Entwicklung bereits

überschritten haben: diese beginnen schon



Tafel 24.

V

Buckelgefäße.

Abb. I—3: Buckelgefäße des »Lausitzer Typus«. Nach ZfEthnol. 1903, 170 Fig. 11, 12, 13. —
Abb. 4—6: Buckelgefäße aus Troja VII. Nach Katalog d. Schliem. Sammig. Nr. 3566, 3585, 361

1

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.
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in der älteren Bronzezeit (Montelius Periode

II— III), jene sind Erzeugnisse aus dem
altitalischen Villanovakultur- oder dem
mitteleuropäischen Hallstattkulturkreise

und werden erst in der jüngeren Bronzezeit

(Montelius Per. IV) in die Gegenden ein-

geführt, wo die tönernen Buckelgefäße

Bedeutung erlangen.

Vielmehr sind die Buckel bei den Ton-

gefäßen ebenso als Ornamente aufzufassen,

wie andere plastische oder auch eingetiefte

Ornamente. Deswegen hat man mit mehr
Recht ihre Vorstufen in den einfachen

warzenförmigen Verzierungen der stein -

zeitlichen Keramik gesucht (Schuchhardt).

Die Buckel an bronzezeitlichen Tongefäßen

der ältesten Art erscheinen auch in einer so

entwickelten Stilform, daß Vorstufen dazu

vorauszusetzen sind.

Da Buckelgefäße • die typischen Leit-

formen verschiedener keramischen Gruppen
sind, so kann man mit Recht auch von
Buckelkeramik sprechen.

Buckelkeramik findet sich nun zu ver-

schiedenen Zeiten und in verschiedenen

Kulturgruppen. Zwei Hauptgruppen las-

sen sich unterscheiden: die der Bronze-

von der der Hallstattzeit, beide verschieden

durch die Buckelformen selbst: die bronze-

zeitlichen Buckel sind im allgemeinen

rundlich, der weiblichen Brust ähnlich,

daher manchmal hängend, aber auch in

anderer Weise variiert, die hallstattzeit-

lichen, neben denen die älteren Varianten

natürlich weiter bestehen bleiben, sind

aufwärts gerichtet, hörnerartig zugespitzt

und sitzen in der Regel auf der Schulter

des Gefäßes. Beide Arten werden auf

verschiedenen Ursprung zurückzuführen

sein und haben auch ein verschiedenes

Verbreitungsgebiet, berühren sich aber in

den jüngeren Gruppen. Die rundlichen

Buckel sind u. a. ein charakteristisches

Merkmal des sogen. Lausitzer-Typus, die

Hörnerformen verbreiten sich zugleich mit
der Hallstattkultur von Ungarn aus einer-

seits über Niederösterreich, Böhmen bis

nach Schlesien, Posen, Brandenburg,

andererseits bis nach Troja, wo sie

einer fremdartigen Gruppe der nachmy-
kenischen Keramik eigentümlich sind.

(Vgl. Tafel 24, 1—3.)
Die trojanische Buckelkeramik steht

nach Technik, Formen und Ornamenten
im unvereinbaren Gegensatz zu der ganzen

vorausgehenden Entwicklung der national-

troischen Keramik und ist so mit Recht

auf Grund der Überlieferung
über die geschichtlichen Er-
eignis s e in der Troas während der Zeit

zwischen 800 u. 600 v. Chr. barbarischen

Horden, den Kimmeriern der Geschichte,

also thrakischen Eindringlingen zugewiesen

worden. Die Beziehung auf die Thraker

lassen allenfalls noch bestimmte Gruppen
von Buckelgefäßen in den unteren Donau-
und Balkanländern zu. Ihrem Wesen nach

sind aber die Buckel an den Tongefäßen

kein ethnographisches Kriterium, sondern

haben nur stilistische Bedeutung und die

Verbreitung von Buckelkeramik ist Mode-
und Geschmacksache. Sonst müßten
Thraker von ihrer Heimat in den Kar-

pathen aus nicht nur bis nach Troja,

sondern quer durch Europa mit Abzwei-

gungen nach dem Kaukasus, nach Ober-

italien, nach dem Oder- und Weichsel-

gebiete mitten durch Deutschland bis an

den Rhein und durch das Donautal bis

nach Frankreich gelangt sein und eine

Jahrhunderte dauernde Herrschaft aus-

geübt haben.

Zudem prüfe man, wie geringe Bedeu-

tung das Buckelmotiv für die ganze Stil-

gebung des »Lausitzer Typus« in seinen

verschiedenen Entwicklungsphasen hat

;

dann wird man erkennen, daß die Buckel

allein nicht die Eigenart dieses Stils aus-

machen. (Vgl. Tafel 24, 4— 6.)

In einen Zusammenhang mit den Buckel-

gefäßen des Lausitzer Typus, bezw. über-

haupt mit der formellen und dekorativen

Eigenart dieser Keramik sucht man die

Buckelkeramik der Völkerwanderungszeit

in der Altmark und in Altsachsen zu

bringen, indem man an ihr ein Wiederauf-

leben der alten, durch den Korbflechtstil

bedingten Zierweisen neolithischer und
bronzezeitlicher Keramik beobachtet, und
glaubt so im unentwegten Festhalten

uralter Eigentümlichkeiten den künstle-

rischen Geist eines Volkes, der Germanen,

zu erkennen (Schuchhardt). — S. Lausitzer

Typus, Keramik.

A. Voss Keramische Stilarten, ZfEthn. 1903,

161 ff. Schuchhardt Das technische Oma-
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ment, Prähist. Z. I 1910, 35iff. H. S c h m i d t

in Dörpfeld Troja u. Won 300 ff. 594 ff.

Hubert Schmidt.

Buckelverzierung. Die ältere, neolithi-

sche und bronzezeitliche, ist aus der Korb-

flechterei entstanden, die der ältesten ger-

manischen Keramik als Vorläufer und
Vorbild gedient hat. Ihre Grundform ist

die Schale in der Form unserer heutigen

Milchsatte mit einem Holzboden unten,

einem tragenden Ring oben und vier oder

sechs Spanten zur Verbindung beider. Wo
die Spanten oben an dem Ringe befestigt

werden, entsteht von selbst ein kleiner

Knubben, der oft zur Anbringung des Strick-

henkels benutzt, oft auch ornamental weiter

ausgestaltet wird, besonders in der Donau-

kultur, wo die künstlerischen Auffassungen

des nordischen Kreises mit denen des

südlichen zusammenstoßen. Hier begegnet

sich die Buckelkeramik des Nordens mit

der freieren Spiralverzierung des Südens,

und beide vereinigen sich vielfach in der

Weise, daß Spirale und Buckel miteinander

verschmelzen: die Spirale bequemt sich

der Lage des Buckels am Gefäß an, wird

durch ihn gehoben und umschlingt ihn,

wird dabei freilich vielfach zu einfachen

konzentrischen Kreisen (Lausitz, Ungarn,

Troja). Diese Entwicklung von West
nach Ost läßt sich formal und zeitlich be-

legen. Es ist deshalb falsch, die Buckel-

keramik von Osten her nach Deutschland

kommen zu lassen (durch Thraker oder

Karpodaken), wie Götze und Kossinna

wollten, und damit die ganze Lausitzer

Kultur zu einer ungermanischen zu stem-

peln. Sie ist vielmehr die germanischste,

die es geben kann, die der Semnonen,
des Kernvolkes der Sueben (Tac\ Germ.

39).

Die Buckelverzierung ist in der Völker-

wanderungszeit in Böhmen, der Altmark
und Altsachsen (Land Hadeln) wieder auf-

gewachsen, als Wiederausschlag aus der

alten urgermanischen Wurzel.
Schuchhardt Prähist. Z. 1, 351 ff. (1909).

Schuchhardt.

bülki, m. (anord.), jünger bunki, be-

zeichnet die aufgestapelte und zusammen-
gebundene Ladung. Daher den ,,bulki

brechen", bulka brjöta oder leysa b. soviel

wie 'das Schiff löschen*. Bunka-brytari

ist in nordischen Rechten die Bezeich-

nung für Seeräuber, d. h. gewaltsame
Erbrecher der Ladung.

K. Lehmann HR. S. 24S Anm. 7.

K. Lehmann.

Bumannsburg b. Haus Rünthe (westl.

Hamm), befestigter Königshof (s.d.).

Erdwälle. Karol. Scherben, auch Pings-

dorfer, bes. i. d. Vorburg an zwei Brunnen,

die viereckig m. Holz abgesteift (Museum
Münster). Daneben Hof des Schulzen

Eiberich, gespr. Elb'rch, dessen Name von
Elburg, Erdburg herkommt. Die Erdburg
im Kirchspiel Herringen wird aber im
12. u. 13. Jh. als Adelssitz erwähnt.

Schuchhardt Mitt. d. Alt. Komm. Westf.

I 1899, 45—53. Schuchhardt.

Buntmauerwerk. § i. Mauerwerk, das

durch, wechselnde Technik im Quader-

gefüge, Fischgrätenmauerwrerk u. dgl. wie

durch Einfügung andersfarbigen Materials,

auch von Marmor, von Ziegelschichten,

Tonplatten verschiedener Form und Farbe,

eingemauerte Muster u. dgl. eine schmuck-
volle Oberfläche gewann, ist besonders bei

fränkischen Bauten häufig, fehlt aber

auch bei langobardischen nicht, tritt, doch

später, sogar in Konstantinopel auf. Die

von den Römern übernommene Mauer-

technik der ein- bis dreifachen Ziegel-

schichten in Abständen im Quader- oder

Bruchsteinmauerwerk dauert ohne Ab-

nahme bis in die späte Kärolingerzeit;

auch die Bögen werden gern, insbesondere

in merowingisch-fränkischer Zeit, mit

Ziegeln durchschossen und von einer Ziegel-

schicht rings in der Rundung eingefaßt.

Besonders am Rhein ist dies häufig zu

finden. So in mannigfachen Mustern an

dem (merowingischen) ,, Römerturm" zu

Köln und an der karolingischen Kirche

S. Pantaleon daselbst, in Lorch an einem

Portal; am Klostertor zu Lorsch besteht

der gemusterte Hintergrund der antiki-

sierenden oberen Pilasterarchitektur aus

roten und weißen drei- und sechseckigen,

unten schachbrettartig aus quadratischen

bunten Steinplatten.

§ 2. Die Anwendung von Flächen aus

übereck stehenden Quadern, schräg und

fischgrätenförmig gestellten Stein- und

Backsteinschichten und ähnlichem ist ohne

Zweifel auf die altrömische Steinfügung
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des opus reticulatam und spicatum zurück-

zuführen.— In Frankreich (le Puy, Clermont

usw.) spielen solche Steinmusterungen noch
sehr lange eine Rolle; auch in der lom-

bardischen Architektur sind buntgemusterte

Ziegelflächen mit Einfügung von schwarzen

und weißen Marmorstücken gebräuchlich,

nach dem Muster der früher gewiß zahl-

reicheren langobardischen Vorbilder (S.

Sepolcro zu Bologna 8/9. Jh.).

Holtzinger Altchristi, u. byzantin. Bau-
kunst. Stuttgart 1899. Stephani II 283 ff.

E n 1 a r 1 1 7 ff. A. Haupt.

ebenso unrichtig wie die in griechischen

Wörterbüchern verbreitete, daß n6kiz von
Anfang an 'Stadt* bedeute. Die Burg,

zuerst bezeugt in den Ausdrücken saltus

Teutoburgiensis (Tac. Ann. I 60) und Asci-

burgium (Ptol. II II. 27), ist altgermanisch

eine Volksburg (Fluchtburg) mit offner

Siedelung, gewöhnlich auch einem Herren

-

hof an ihrem Fuße. Marbods Residenz um-
faßt eine regia castellumque iuxta situm

(Tac. Ann. II 62). In karolingischer Zeit

wird dieser Herrenhof häufig befestigt.

Von etwa 900 an aber zieht der Herr von

Abb. 55. Köln. Römerturm."* Buntmauerwerk. Nach Holtzinger.

Burcana hieß nach Plinius NH. 4, 97
(vgl. 18, 121), Boup^avts nach Strabo 290
eine Insel an der Küste Germaniens, sicher-

lich das jetzige B r k u m
,
afries. Borkne.

Von den Römern wurde sie wegen der dort

wild wachsenden Bohnen oder bohnen-
ähnlichen Pflanzen nach Plinius Fabaria
genannt.

Müllcnhoff DA. 1, 483. R. Much.

Burg soll nach der gewöhnlichen Auf-
fassung (Kluge Etym. Wb.) seine heutige

Bedeutung erst im 12. Jh. erhalten haben,

vorher = 'befestigter Ort, Stadt* gewesen
sein, was noch hervorgehe aus 'Bürger*

und ,, Städtenamen wie Freiburg, Magde-
burg, Straßburg". Diese Auffassung ist

dem Hofe weg in eine kleine stark'.befestigte

Burg (,, Herrenburg", s. d.). Städte be-

ginnen in Deutschland allgemein erst im
12. Jh., und ihr Name endigt nur dann auf

-bürg, wenn unter den Teilen, aus denen

die Stadt zusammenwächst, sich auch eine

Burg befindet oder wenn wenigstens eine

solche in der Nähe ist und dem neuen Ge-

meinwesen ihren Namen gibt. Dabei kann
es sich sowohl um alte Volksburgen wie

um junge Herrenburgen handeln. Die

Namen Würzburg und Hammelburg (a. d.

fränk. Saale) gehen bis in die merowin-
gische Zeit zurück und stammen von den
betr. Volksburgen, die in den Gebiets-

beschreibungen mit erwähnt werden (Rü-
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bei, Die Franken 38 u. 72). Bei Quedlin-

burg liegt die curtis Quitilinga zwischen

einer alten Volksburg („Altenburg") und
der Herrenburg Heinrichs I. auf dem
Schloßberge. Bei Lüneburg ist im Kloster

Lüne (Hliuni) der ursprüngliche Name
erhalten, Hermann Billung gründete die

Burg auf dem Kalkberge (10. Jh.). In

Merseburg hat Heinrich I. eine schon vor-

handene Befestigung erneuert, ebenso in

Brandenburg (927), das schon eine Haupt-
feste der Slawen gewesen war. In Magde-
burg tritt die urbs regia unter Otto I.

937 auf (Widukind). In einer Urkunde
Ottos II. von 979 werden 18 Orte des

Hosgaus als civitates und castella (Burg-

warde) bezeichnet; sie endigen alle auf

-burch: Altstediburch (Allstedt), Burnig-

stediburch (Bornstedt), Cucunburch (Kuk-
kenburg) usw. Keine von ihnen war da-

mals ,, Stadt", und die Hälfte ist es bis

heute nicht geworden (Goseck, Helfta,

Holleben, Kuckenburg, Scheidungen, Sie-

burg, Vitzenburg, Werben).

Übertragen ist der Name bürg bei Harz-

burg von der Burg Heinrichs IV. auf dem
Berge auf die Siedlung in der Ebene.

burgus, sagt Vegetius, sei ein Wacht-
posten („castellum parvulum, quem bur-

gum vocant, inter civitatem et fontem
convenit fabricari, . . ut aqua defendatur

ab hostibus" Veget. IV 10), und Orosius

nennt so die kleinen Stationen am Limes,

die den germanischen Besatzungen der

Burgundionen ihren Namen gegeben hätten.

Parallelen sind: in Griechenland 7i6Xt?

'Volksburg', dann 'Burgverband, 'Gau,

Staat' und zuletzt erst 'Stadt'; in Italien

pagus (von Trr^vujxt 'befestigen') = 'Burg',

und dann erst 'Burgverband, Gau'. In

England ist burh ursprünglich der all-

gemeine Ausdruck für Volksburg, Herren

-

bürg und Stadt. Der Ausdruck castell,

Castle ist erst von den Normannen ein-

geführt und erscheint im Saxon Chron.

zuerst unter Edward d. Bekenner. Vor-
her heißt es ,,the hedge of the kings

burh", und Ethelred v. Mercia ließ zu

Worcester eine burh bauen ,,as a pro-

tection to all the people"; nachher lesen

wir, daß William Rufus 1092 ,,repaired

the burh and ordered the castell to be
built" (in Carlisle).

Schuchhardt Hof, Burg u. Stadt b. Ger-

manen u. Griechen. N. Jahrb. f. klass. Alt. 1907.

Schuchhardt.

Bürger. A. Deutschland. § 1.

Einige stadtähnliche Gemeinden im tat-

sächlichen Sinne hat es in Deutschland
seit der Römerzeit stets gegeben (s.

Handwerk). Eine eigentümliche Stadt-
verfassung bildet sich jedoch erst im
11. u. 12. Jahrh. aus. Damit hängt es

zusammen, daß die Quellen seit der

2. Hälfte des 11. Jhs. von burgenses (über die

Etymologie des Worts vgl. DLZ. 1906,

Sp. 873) sprechen. Die Bezeichnung 'Bür-
ger' für die Stadtbewohner wird allmählich

herrschend, muß freilich vorerst noch die

Herrschaft mit urbani, cives, mercatores und
anderen Ausdrücken, die zugleich eine

andere Bedeutung haben, teilen. Das Wort
B. wird übrigens in engerem (formelle Ge-
meindemitglieder) und weiterem (Stadt-

bewohner überhaupt) Sinne gebraucht.

W a i t z DVG* 5, 405 ff. Rietschel Die

Civitas auf deutschem Boden bis zum Ausgang
der Karolingerzeit. Lpz. 1894. G. v. B e 1 o w,

Art. Bürgertum, Handwb. d. Staatsw. D e r s.

Das ältere deutsche Städtewesen und Bürgertum.

2. Aufl. Lpz. 1905. D e r s. Stadtgemeinde, Land-
gemeinde und Gilde; Vtjschr. f. Soz.- u. WG. 1909.

G. v. Below.

B. England. §2. Erst im 11. Jh.

haben wir bestimmte Nachrichten über

die Verhältnisse der Einwohner der eng-

lischen Städte; in den ags. Gesetzen und
in der Sachsenchronik finden sich nur

gelegentliche Anspielungen auf die Städte

und Bürger. Das Zeugnis des Domesday-
Buchs habe ich in meinen Domesday-
Boroughs (besonders S. 54—62, 80—82,

112—114) geprüft; die Ergebnisse dieser

Untersuchung seien im folgenden zu-

sammengestellt.

§ 3. Obgleich der Ausdruck mlat.

burgensis, ags. burhwara seiner Ableitung

nach eigentlich von allen Einwohnern einer

Stadt gelten sollte, zeigt das Domesday-
Buch, daß die Städte auch Einwohner

enthielten, die keine B. waren. Zu Norwich

gab es ,,665 steuerzahlende Bürger und

480 Mietlinge (bordarii) ,
die aus Armut keine

Steuern zahlten"; aber der Unterschied

zwischen dem Bürger, der scot bezahlte, und

dem armen, nichtzahlendenNichtbür^erwird
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nicht immer beachtet. Doch gibt es Zeug-

nisse, die beweisen, daß die Bürgerrechte

durch Nichtentrichtung des geld verwirkt

wurden. In der späteren. Munizipal-

geschichte verlieh der Besitz eines Bürger-

hauses Bürgerrechte; es ist aber zweifel-

haft, ob dies schon im II. Jh. der Fall

war; an einigen Orten bewohnten zwei

oder mehr Bürger dasselbe Haus, und an
anderen gab es Häuser, die keine Bürger-

rechte verliehen. Die Ortsinsassen von
Dover hatten in ganz England das Recht
auf Zollfreiheit, aber in Barnstaple, Lidford

undTotnes wird von nicht ortseingesessenen

Bürgern berichtet. Auch weibliche B. sind

bezeugt, und es wird ausdrücklich gesagt,

daß ein B. von Ipswich ein Sklave war.

§ 4. Es gab einige B., die auf dem Land-
gute, wo sie ihre Pacht zahlten, landwirt-

schaftliche Dienste verrichteten, aber in den
meisten Fällen wird von B.n nicht be-

richtet, daß sie landwirtschaftliche Dienste

tun mußten; doch zahlten einige ihre

Pachten in natura, wie zB. vier B. von
Hereford, die an das Gut Markley 14 Pflug-

scharen lieferten. Außer der Entrichtung

ihrer Pacht (mlat. gdblum, ags. gafol) und
Steuer [geld) hatten die B. noch andere

Verpflichtungen. Im allgemeinen stellten

die Städte für je 5 Hufen, zu denen sie ein-

geschätzt waren, einen Soldaten für das

Heer; aber diese Verpflichtung konnte

gegen eine Zahlung von £ I pro Mann
abgelöst werden. Die B. anderer Städte

leisteten Transportdienste: die von Dover
lieferten dem König jährlich an 15 Tagen
20 Schiffe; und zu Hereford machte jeder

Schmied 120 Pferdehufeisen für ihn.

§ 5. Es gibt Anzeichen dafür, daß einige

B. höheren Rang als die andern hatten:

Edward der Bekenner richtete verschiedene

Erlasse an die burhfegnas von London;
die Lagemen (lat. judices) von Stamford
hatten Gerichtsbarkeit in ihren eignen

Häusern und über ihre eignen Leute; auch
in Warwick waren 19 B., denen die Ge-

richtsbarkeit in ihren eignen Häusern zu-

stand, und zu Wallingford gab es 13, die

die Bußen für Blutvergießen, Diebstahl

und Ehebruch in ihren Häusern erhielten.

Aber gewöhnlich standen die B. unter der

Gerichtsbarkeit des Königs oder eines

Herrn.

§ 6. Über die Berufe der B. haben wir
wenig Nachrichten. In Nottingham wird
zwischen den Häusern der Ritter und denen
der Kaufleute unterschieden. Zu Totbury
lebten nur 42 Einwohner von ihren eignen

Waren; und in Abingdon wohnten 10 Kauf-
leute gegenüber der Kirche; aber dieser Ort

war keine Stadt. Anderseits zeigt eine

Prüfung des den Städten gehörenden

Grundbesitzes, daß die Mehrzahl der B.

keinen Grund und Boden oder nur wenige

Acres besaßen; die meisten waren also

Handwerker oder Händler, und von den
Handwerkern war der häufigste der Schmied.

In Canterbury gab es auch Tuchhändler
und Schuhmacher (s. Gilden).

§ 7. Zuletzt die schwierigste Frage hin-

sichtlich der angelsächsischen B.: in ge-

wissen Städten heißt es von vieleji B.n,

sie gehörten zur Domäne, sie zahlten dem
Könige oder dem Herrn der Stadt ihre

Pacht; andere hingegen, und das war öfters

die Mehrheit, wurden von Landgütern in

der Nachbarschaft der Stadt, in der sie

wohnten, „beigesteuert", dh. sie zahlten

ihre Pachten an diese Landgüter, und ihre

Häuser wurden als Teile derselben ange-

sehen. In Oxford wurden die so „bei-

gesteuerten" Häuser Mauerwohnungen ge-

nannt, ,,weil ihre Bewohner in der Not auf

des Königs Befehl die Stadtmauer ausbes-

serten"; und im 13. Jh. wurden die Mauern
von Malmesbury ausgebessert von Leuten,

welche nachweislich die Besitzer von Land-

gütern waren, die im II. Jh. Häuser oder

Bürger zu Malmesbury „beisteuerten" (s.

Engl. Hist. Rev. 1906, 98). Auf Grund
des Oxforder Berichts vermuten die An-
hänger der ,,Garnison"-Theorie, daß diese

„beigesteuerten" Bürger auf städtischen

Grundstücken wohnten, die ursprünglich

den Besitzern der Landgüter, welche

burhböt zu leisten hatten, angewiesen waren,

damit sie immer jemand zum Ausbessern

der Mauer für den Notfall zur Verfügung

hätten; zur Zeit des Domesday- Buchs war
diese Mauerarbeit vielleicht in einen Geld-

zins verwandelt worden (Maitland DB.
S. 200). Aber diese Auffassung ist von
Miss Bateson (Engl. Hist. Rev. 20, 143)

scharf angegriffen worden und wird nicht

allgemein anerkannt.

A. Ballard.
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C. Norden. §8. Ein Bürgerstand

findet sich im germanischen Norden nicht

vor dem 12. Jahrh. In Norwegen geht

dem Stadtrecht als Territorialrecht der

auf allen Handelsplätzen geltende Bjark-

eyjarrettr (s. d.), ein Kaufmanns- oder

Handelsrecht, vorauf. Erst am Ende des

11. Jahrhs. zweigt sich das Stadtrecht vom
Landrecht ab. Die ursprünglich auch in

den Städten geltenden Standesunterschiede

(s. Ständewesen) werden beseitigt, im

Stadtrecht soll jeder Freie das Recht des

hglfrr haben. Seitdem besteht der Begriff

des Bürgers (bcejarmadr, büri) als eines

eigentümlichen Standes, wobei Ansässig-

keit mit Grundbesitz Voraussetzung der

vollen Bürgerrechtsfähigkeit ist. Das älte-

ste d ä n i s c h e Stadtrecht, das Stadtrecht

von Schleswig, aus dem Anfange des

13. Jahrhs. stammend, zeigt bereits das Bild

eines abgeschlossenen Stadtrechts mit eig-

nem Stand von cives, die von den Jwspües

(ruricolae oder fremden Kaufleuten) scharf

geschieden und selbst ständisch nicht ge-

gliedert sind. Am spätesten, wohl nicht vor

der Mitte des 13. Jahrhs., scheint sich in

Schweden ein Stadtrecht mit eignem Bür-

gerstande (byamänn) herauszubilden. Wäh-
rend in Schweden dabei deutschrechtlicher

Einfluß überwog, haben auf Dänemark und
Norwegen englische Vorbilder eingewirkt.

A. B u g g e Studier over de norske byers

selvstyre og handel for Hanseaternes tid 1890.

K. Lehmann Kauffriede und Friedensschild

in Germanist. Abhandl. f. K. Maurer 1893.

M. Pappenheim Die altdänischen Schutz-

gilden 1885. K. H e g e 1 Städte und Gilden I 1 2 1 fT.

Matzen Forel. Offentl. Ret. I 77 ff. Taran-
ger II 1, 164 ff. H. Hildebrand Sveriges

Medeltid I 32 1 ff. Odhner Bidrag tili Svenska

Stadsförfattningens Historia 1861. K. Lehmann.

Bürgerhaus. In den skandinavischen

Städten scheinen die Häuser von Anfang
an im wesentlichen wie auf dem Lande
eingerichtet gewesen zu sein. Was die

praktische Anordnung betrifft, wurde eine

größere Regelmäßigkeit erst allmählich er-

reicht. In dem Stadtgesetz (VI 4) des

Königs Magnus Hakonsson (aus der zweiten

Hälfte des 13. Jhs.) finden sich mehrere
Bestimmungen, die darauf hinzielen.

Das Hauptgebäude war gewöhnlich mit

einem Laubengang (svalir) versehen und
kehrte die Giebelseite der Straße zu. Der

Hofraum (garärüm) war eingezäunt. Was
die innere Einrichtung anlangt, wurden
die von Olaf Kyrre ausgehenden Neue-
rungen in den Städten früher als auf dem
Lande durchgeführt, vor allem der Ofen
und der gepflasterte oder gedielte Fuß-
boden.

Über die besonders seit dem II. Jh.
sich vollziehende Ausbildung des deutschen

B. s. Heyne D. Hausaltert. I 2046:. Vgl.

auch Stephani I 2676°.

Hjalmar Falk.

Bürgerliches Recht. Die begriffliche

Scheidung des gesamten Rechtsstoffes in

Privatrecht (Bürgerliches Recht, Zivil-

recht) und öffentliches Recht ist der ger-

manischen Zeit wie dem beginnenden

Mittelalter fremd; das Recht war ein ein-

heitliches. Sachlich waren allerdings von
Anfang an und in größerem Umfang min-

destens seit der Karolingerzeit, im Norden
seit dem 13. Jh., Rechtsinstitute vorhanden,

die wir als öffentlich-rechtliche zu bezeich-

nen pflegen. Aber weder ihre Erscheinungs-

formen noch die für sie maßgebenden
Rechtssätze weisen so tiefgehende Eigen-

tümlichkeiten auf, daß eine bewußte
theoretische Scheidung auch nur möglich

gewesen wäre.

G i e r k e DPR. I 28. v. Schwerin.

Bürgschaft, (§ 1) ahd. borgen, purigo,

ags. borg, nord. borghan, borgha (tak, taka),

äbyrgjask, abyrgd, deckt sich von Haus
aus begrifflich mit der Haftung (s. d.),

ist aber i. e. S. speziell Haftung einer
Person für fremde Schuld. Im
Gegensatz zur heute herrschenden Vor-

stellung ist der germanische Bürge nicht

als Schuldner gedacht.

§ 2. Die Rechtsordnung bewirkt eine

Bürgschaft entweder durch Vermittlung

eines Rechtsgeschäftes oder ohne solches

(rechtsgeschäftliche — gesetz-
liche Bürgschaft). Bürgen kann eine

einzelne Person oder auch ein Personen-

verband, wie bei der gesetzlichen ,, Gesamt-

bürgschaft" des fränkischen und angel-

sächsischen Rechtes, wo die ganze Hundert-

schaft für Schaden aus Missetaten einzu-

stehen hatte. Ältestes Stadium der Bürg-

schaft dürfte die Geiselschaft gewesen sein

(s. Geisel), noch lange Jahrhunderte ihre

Spuren hinterlassend. Durch eine Über-
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gangszeit führte die Entwicklung schließ-

lich zur Freiheit des Bürgen, der dann

selbst ein Aufsichtsrecht gegen den Schuld-

ner üben konnte. „And finde him aelc

man, J^ast he borh haebbe; and se borh

hine f>onne to aelcum rihte gelaede and ge-

healde = Und jedermann versehe sich, daß

er [für sich] Bürgschaft habe; und dieser

Bürge stelle und halte ihn dann fest zu jeder

Rechtspflicht" (III Eadgar 6; s. auch I

Aethelred i. Liebermann 202 f., 216 f.).

Die Beaufsichtigung lag angesichts der

furchtbaren Gefahren, welche die Haftung

des Altertums für die Person im Gefolge

hatte, nicht minder im ureigensten Inter-

esse des Bürgen. Bei einzelnen Schulden

muß sich die Garantie durch Leibbürg-

schaft länger behauptet haben. Es lag

in der Natur der Sache, daß sich da gewöhn-

lich nicht der Schuldner selbst, sondern

ein Dritter vergeiselte. Indem an die

Stelle des Geisels später der Bürge getreten,

möchte sich erklären, daß der Haftungs-

organismus für einzelne Schulden eines

Bürgen bedurfte.

§ 3. Die Bürgschaftsbegründung durch

Rechtsgeschäft ging formbestimmt
vor sich. Im Formalismus dieses „Wett-

vertrages" (s. Wette) spielten das Stab-

und Handsymbol eine wesentliche Rolle.

Daraus sind technische Bezeichnungen des

Bürgen hervorgegangen: arramiator, adra-

mitor (dazu Glossierung von adhramire

[afränk. *atchramjan\ mit stabön); hand-

salatnaär, handsalsmaftr
\
festerman; manu-

captor, manulevator (vgl. das ital. malle-

vadore); wie denn überhaupt die Termino-

logie des Treugelöbnisses die Rechts-

sprache der Bürgschaft stark beeinflußt

hat: ,, lober", „gelober"; „fideidator" (dazu

Glossierung von fidem praebere, praestare

mit 'verbürgen'), „stipulator"; „lofads-

maoV'.

§ 4. Der Bürge übernahm die aus-
schließliche Haftung gegenüber dem
Gläubiger, analog wie nach dem Recht der

Sachhaftung ohne besondere Vereinbarung

nur das Pfand haftete. Dieser Grundsatz

wird in einer Reihe von Zeugnissen unzwei-

deutig ausgesprochen und ist als ältestes

Recht anzusehen. Nach jüngeren Rechten

stand der Bürge zusammen mit dem Schuld-

ner und schließlich subsidiär ein.

§ 5. Aus dem Wesen der Personen-

haftung ist es zu erklären, daß die älteste

Bürgschaft grundsätzlich unvererb-
lich war. Damit hängt die Gepflogenheit

der Bürgschaft „zu gesamter Hand" zu-

sammen.
v. Amira NOR. I 693 ff. II 45 ff. 840 ff.;

Recht2 132. 134. Brunner Grundz. d. DRGA
205. 207. 212. G i e r k e Grundz. d. DPR. 528;

Schuld u. Haftung 56 ff. Grimm DRAA I 191.

II 170 f. Heusler IDPR. II 250 ff. Hüb-
ner DPR. 467 fr. Müller ZfDR. I 321 ff.

Paulsen ZfDR. IV 124 ff. Platner Die

Bürgschaft (1857). Puntschart Schuld-

vertrag u. Treugelöbnis 173 ff. Schröder
DRG.5 301 f. 750 f. S i c k e 1 Bestrafung d.

Vertragsbruches 10. Sohm Der Proceß d.

Lex Salica (1867) 220 ff. Stobbe Z. Gesch.

d. deut. Vertragsr. 115 ff. Stobbe-Leh-
m a n n DPR. III 361 ff. — S. auch die Lite-

ratur unter „Wette". P. Puntschart.

Burgundern § 1. Bereits Plinius nennt

NH. 4, 99 Burgo(n)diones als einen Zweig

seiner Vandili und Ptol. II 11, 8 setzt die

Boupfouvis^ ins nordöstliche Germanien

zwischen Oder und Weichsel. Ihre West-

nachbarn sind bei ihm die Semnonen;
nördlich stehen AiXouauoves, südlich Aoü^ioi

'0;xavoL Bei Tacitus fehlen sie auffälliger-

weise und verbergen sich auch kaum unter

dem Namen eines der lugischen Stämme,
die er aufzählt.

§ 2. Ihre Herkunft lehrt uns ihr Name.
Er ist mit verschiedenem Ausgang über-

liefert: als Burgundiones, Burgundziones,

Burgund(i)i; ags. Burgendas, -e und -an;

das x in einer Form wie xo xwv Boup^ouvx&v

!üvo£, xous Boup-fouvxa? bei Ptol. hat wie

das in Ss^tjAOüvros (überliefert ist aejxi-

70ÜVXO?) bei Strabo 292 den Lautwert von

ngriech. x nach v, d. i. d. Für das Germ,

darf man einen Wortstamm *Burgundian-,

*Burgundia-, *Burgundi- ansetzen. Der

Name leitet sich nach K s s i n n a IF. 7,

282 ff. ab von dem der Insel Burgund

'Bornholm', der sich aus ihrer jüngeren,

mit einem Gen. explic. gebildeten Be-

nennung Burgundarholmr, d. i. Insel, die

Burgund heißt, mit Sicherheit erschließen

läßt. Noch in dem von Alfred mitgeteilten

Bericht des Seefahrers Wulfstan heißen

seine Bewohner einfach Burgendan und
Burgendas. Der Inselname selbst darf

wieder mit aind. brhänt 'groß, hoch' usw.
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zusammengebracht und als 'BerglancT ge-

deutet werden. Mit den kelt. Brigantes

haben die B. danach, abgesehen von der

zufälligen Verwandtschaft der Namen,
nichts zu tun.

Volle Bestätigung findet diese Deutung

durch einen andern, in der Passio Sigis-

mundi 333, 9 (Script, rer. Merov. II ed.

Krusch) überlieferten Namen des Volkes,

nämlich Burgundofarones, der gebildet ist

wie ags. Lindisfaran 'Bewohner der Insel

Lindisfarena ea\ anord. Hallandsfari, Sjä-

landsfari 'ein Mann aus Hailand, Seeland',

noch jetzt dän. Sjcellandsfar, wobei zu

beachten ist, daß dieses fara, fari immer
nur in Verbindung mit Namen von Inseln

oder Küstenlandschaften gebraucht wird.

§ 3. Auch die Archäologie bestätigt

nach Knut Stjerna diese Auswande-

rung von Bornholm nach Pommern, das

wir uns aber nur als erste Etappe weiterer

Südwanderung vorzustellen haben werden,

und lehrt uns sogar deren Zeit zu be-

stimmen, da sie von der zweiten Periode

der La-Tene-Zeit an, die dort um 200

v. Chr. beginnt, ihre Wirkungen äußert.

Was uns Ammianus Marc. 28, 5, 15 über

ihren bei Mißerfolg im Krieg oder Miß-

wachs absetzbaren König (hendinos) neben

einem unabsetzbaren Oberpriester (si -

nistus) erzählt, zeigt uns einen Zug von
hoher Altertümlichkeit, der sonst auf

germ. Boden nur im Norden, nicht mehr
bei Südgermanen Seitenstücke hat und
ebenfalls auf ihre Herkunft hinweist.

§ 4. Eine Erinnerung an die späteren

ostgerm. Sitze der B. lebt fort im Namen
von Burgundaib, wo die Langobarden
auf ihrer Wanderschaft zeitweilig Rast

hielten.

Aufgegeben haben sie dieses nach ihnen

benannte Land infolge eines unglücklichen

Kampfes mit den Gepiden (Jordanes

Get 17). Unter Kaiser Probus machen
sie sich zuerst durch einen in Gesellschaft

von Wandalen unternommenen Einfall

auf röm. Boden bemerkbar und fassen

noch gegen Ende des 3. Jhs. am obern

Main festen Fuß, wo durch das Vordringen
der Alemannen über den limes Land frei

wurde. Nach Ammianus Marc. 18, 2, 15

grenzten beide Völker an einer Stelle

des alten limes aneinander, nach 28, 5, II

gab es zwischen ihnen öfter Streit wegen
der Grenzen und des Besitzes von Salz-

quellen, wie solche seinerzeit auch zwischen

Chatten und Hermunduren ein Kampf-
objekt gebildet hatten. Als zu Anfang des

5. Jhs. Wandalen, Sueben und Alanen in

Gallien einbrachen, benutzten sie die

günstige Gelegenheit, um sich im nördlichen

Teil der Germania I häuslich einzurichten.

Im J. 411 sind sie in Mainz bezeugt, und
in diesen Sitzen im Wormsgau, an die das

deutsche Volksepos die Erinnerung be-

wahrt hat, haben sie alsbald als der erste

Germanenstamm — wie später die Isländer

auf Beschluß der Landsgemeinde — das

kath. Christentum angenommen. Weiterem
Umsichgreifen trat Aetius entgegen, und
durch dessen hunnische Bundesgenossen

erlitten die B. im J. 436 eine schwere

Niederlage, bei der auch ihr König Gundi-

charius sein Leben ließ. Das sehr ge-

schwächte Volk wurde im J. 443 in Sa-

paudia an den Westalpen neu angesiedelt,

erholte sich dort rasch und breitete sich

weiter aus, war aber den mächtig auf-

strebenden Franken nicht gewachsen. Im

J. 533 wurde Burgund durch Chlodwigs

Söhne dem fränk. Reich einverleibt.

§ 5. Die eigenartige Sprache der B.

läßt zwar deutlich die ostgerm. Herkunft

erkennen, zeigt aber daneben auch den

Einfluß der späteren westgerm. im beson-

dern alem. Nachbarschaft.

Z e u ß 133, 465 ff. Jahn Die Gesch. d.

Burgundionen u. Burgundiens 1874. Kos-
sinn a IF. 7, 282 ff. Bremer Ethn. 90

(824) f. L. Schmidt Gesch. d. deutschen

Stämme I 357 ff. Derselbe Allg. Gesch. d. germ.

Völker 67 ff.; hier und bei Bremer weitere Lite-

raturangaben. Knut Stjerna Bidrag

tili Bornhölms b efolkningshistoria 132 f. Derselbe

Origine Scandinave des Burgondes, Congr.

arch. de France 1906, 281. Über die Sprache

der B.: Kögel ZfdA. 37, 223. R. Much.

Burgundensage. §1. Die Dichtung vom
Burgundenuntergang, die Nibelunge Not,

weist zwei im H a u p t motiv verschiedene

Formen auf (der einzige Fall dieser Art in

germ. Heldensage). Einerseits eine Bruder-

rache: die Schwester der Burgunden-

könige rächt ihre Brüder an ihrem Gatten

Attila. Anderseits eine Gattenrache: die

Heldin rächt ihren ersten Mann, Sigfrid,

an ihren Brüdern. Jene, die sog. nor-
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-dische Sagenform, liegt vor in der Edda,

namentlich der Atlakvida (Akv.), dem
bei weitem altertümlichsten Denkmal uns-

rer Sage. Die zweite, deutsche bzw. ober-

deutsche Form bildet das Schlußstück des

Nibelungenepos und erscheint, z. T. ur-

sprünglicher, aber auch getrübt, in der

ps., die dem Inhalte des altern baiwari-

schen Epos (s. Heldensage § 4 C. E)

einiges Niederdeutsche zugesellt.

§ 2. Daß die nordische Sagenform die

ältere ist, wird durch die Geschichte ent-

schieden. Über die Zahl der historischen

Fakta in der B. hat man sich nicht ge-

einigt. Das Wahrscheinliche ist, daß zwei

unabhängige Ereignisse zusammentraten:

die Vernichtung des Burgundenkönigs

Gundiharius 'cum populo suo ac stirpe'

durch die Hunnen a. 437 und Attilas Tod
an der Seite seines Weibes Hildiko a. 453.

Die Dichtung hat die beiden Vorfälle zeit-

lich aneinander gerückt und ursächlich

verknüpft: Hildiko-Grimhild ist Günthers

Schwester und Attilas Mörderin, sie rächt

an A. den Fall der Burgunden. Den
furchtbaren Hunnenkönig zog man in die

Katastrophe von 437 herein, aus dem
strategischen Überfall wurde die verräte-

rische Einladung an den Hof des Schwa-

gers. Bei alledem blieb die Sage ge-

schichtstreuer als irgendeine ihrer

Schwestern! — Neben Günther ließ man
zwei seiner Brüder spielen, Gislaharius

und Godomaris, die nach ihrer Nennung
in der Lex Burgundionum, vor 516, als

geschichtliche Gestalten gelten dürfen (der

ebenda erwähnte Gibica wurde als bloßer

Vatername übernommen) : Gislahari erhielt

die zweite burgundische Hauptrolle (s. u.),

Godomar mag nur nebenher aufgeführt

worden sein. Diese in keiner Chronik

genannten Gestalten können nicht wohl
später erst auf gelehrtem Wege in die

Dichtung gekommen sein. Auch der Name
der Burgunden ist altes Sagengut (Akv. 18,

Wids. 65, Waldere B 14, mhd. Epen),

vielleicht auch Worms (nur Waltharius,

mhd. Epen, f>s.). — §3. Das beherrschende

Motiv des aufsteigenden Teiles wurde das

Hortgeheimnis: Die Brüder haben ihren

Hort, wonach Attila giert, im Rheine ge-

borgen und sich seine Geheimhaltung zu-

geschworen; der gefesselte Günther über-

liefert den Bruder, dann sich selbst dem
Martertode, weil er es heldentrotzig ver-

schmäht, den Schatz als Lösegeld zu ver-

raten. Der Goldreichtum des Mittel-

rheines weckte wohl die Vorstellung: hier

liegt ein Königshort versenkt (vgl. Dece-

balus bei Dio 68, 14, auch Alarich bei

Jord. c. 30). An diesen ortsgebundenen

Zug konnte die weitere Erfindung an-

knüpfen: die Wormserkönige, sie haben
hier ihr Gold geborgen und um seinet-

willen den Tod bei dem goldgierigen Hun-
nen erlitten. Günther, der historische

Träger der Katastrophe von 437, ist in der

Akv. noch der unbedingte Protagonist,

so auch der Sprecher jener Trutzreden,

in denen das Hortmotiv zu grandioser

Entfaltung kommt; er ist der letzte Bur-

gunde, die Vordergrundsfigur, während
der Bruder hinter der Bühne seine Helden-

seele aushaucht. Die fremdartig wir-

kenden Züge, Günthers Ende im Schlan-

genhof und sein Harfenspiel (dieses als

letzte Probe der Todesverachtung gedacht),

hat S. Bugge aus Überlieferungen der Wan-
dalen in Afrika leiten wollen.
'

§ 4. Der absteigende Teil der Sage erhielt

zu dem von der Geschichte Gebotenen be-

sonders diese zwei Motive: 1. Die Heldin

mordet die zwei Knaben, die sie Attila

geboren hat, Erpr und Eitill, und setzt

ihre Herzen dem König zum Essen vor.

So nach Akv. 35 ff., ähnlich Atlamal 77 ff.

Der unmenschlichen Todesart der Könige

entspricht die grausige Vergeltung. Daß
mindestens ein Kern davon der ursprüng-

lichen B. angehört, folgt aus £>s. c. 379
(Vorw. z. Heldenbuch S. 10), wo Grim-

hild die Köpfung ihres Söhnchens durch

Hagen veranlaßt. Das NL hat dies ab-

geschwächt, aber noch mit der verräte-

rischen Str. 1912, die in dem altern Zu-

sammenhange wurzelt. Daß auf die eddi-

sche Darstellung Atreus-Thyestes oder

Tereus-Prokne einwirkten, ist eine Mög-

lichkeit. Den Namen Erpr hat die alte

Sage aus der Geschichte genommen (s.

Attila); aber den Fall des Attilasohnes

Ellac in der Feldschlacht kann unsre

Dichtung nicht wohl spiegeln. 2. Nachdem
Grimhild den Attila auf seinem Lager

erstochen hat, läßt sie sich selbst und das

Kriegergefolge in den Flammen umkom-
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men. Die Akv. ist noch auf dieses heroische

Selbstgericht der Heldin angelegt, das hier

die gleiche innere Notwendigkeit hat wie

bei Signy (s. Vojsungar); aber seit der

Anfügung der Svanhildsage mußte man
die Königin am Leben lassen.

§ 5. Die Schöpfung der B. ist offenbar

den Franken zuzuschreiben, die a. 437
die Nordnachbarn der Burgunden waren,

bald darauf die Erben ihres mittelrheini-

schen Gebietes wurden. Der dichterische

Prozeß wird bald nach (oder gleich mit)

453 eingesetzt haben. Einzelnes mag
viel später noch angetreten sein. Die

burgundisch - fränkischen Händel unter

Chlodwig und seinen Söhnen, a. 493 und

523—34, hält man besser fern. Ob die

B. nach einem altern Heldenstoffe mo-

delliert wurde, imbes. nach der Signysage

(s. Vojsungar), bleibt offen. — §6. Die frän-

kischen Dichter ketteten die B. an die

Brünhildsage, u. zw. durch drei Gelenke

(zum folgenden s. Sigfrid B): I. Den
schicksalsvollen Hort der B. setzte man
gleich dem berühmten Nibelungehort Sig-

frids. Eine verständliche Attraktion; sie

lag besonders nahe, wenn das Rheingold-

motiv auch der Sigfridsdichtung angehört

hätte, doch weisen es unsere Zeugnisse

nur der B. zu. Die einfache Folge von 1.

war: 2. die Erben von Sigfrids Horte,

seine Schwäger in der Brünhildsage, nebst

ihrer Schwester wurden gleichgesetzt den

Gibichungen der B. Diese letzte gab die

Namen her; ob mehr als die bloßen

Namen in die Brünhilddichtung hinüber-

drang, ist fraglich. Dagegen war die B.

die Empfangende in: 3. Hagen, eine Ge-

stalt der (kontaminierten) Brünhildsage,

erhielt die zweite burgundische Haupt-
rolle, die des vorletzten Burgunden, die

früher dem Gislahari zufiel. Entsprechend
den zwei alten Sproßformen der Brün-

hildsage gab es nun auch zwei Spielarten

der B. In der einen (nachmals nordischen)

war Hagen der Bruder Günthers, und zwar
der einzige, weil er den Gislahari einfach

ersetzte, Godomar aber schon in der

Brünhildsage mit Tod abging. In der

andern (nachmals oberdeutschen) war Ha-
gen der Vassall, die zwei Brüder Günthers
wurden zunächst nur als Statisten weiter-

geführt. Diese zweite Spielart wich von

der Urform weiter ab, weil die Ersetzung;

des Bruderverhältnisses durch die Dienst-

mannschaft einen merklich neuen Klang-

hereinbrachte. Die Handlung der

beiden großen Liedstoffe, Brünhild- und
Burgundensage, blieb nach wie vor unab-
hängig. Wenn Attilas Frau in der nordi-

schen Dichtung den Brüdern die Meuche-
lung Sigurds so ganz vergeben und ver-

gessen hat, darf man sich nicht so sehr

auf das empfangene Wergeid berufen oder

auf 'Blut ist dicker als Wasser': der wahre
Grund ist die vis inertiae, die den Gang
der B. in dem alteingefahrenen Gleise

festhielt.

§ 7. Nachweisbare Neuerung in dem Sagen-

bilde der Akv. ist nur der Name Gudrun:
Gnm-hild wird durch die Hildiko der

Geschichte gestützt. (Hieß *Gunf>i- oder

*Godarünu die Frau Sigfrids in der urspr.

Brünhildsage? Dann wäre jene Neuerung
auch schon fränkisch.) Über die der Akv.
fehlende Botfahrt s. u. Aus der sonstigen

ältesten Überlieferung des Nordens kommt
herzu: die Umformung von God-mar zu

Go9-J)orm, Guttorm; die Angliederung der

Brynhild als Schwester Atlis.

§ 8. Die Entstehung der Jüngern, obd.

Sagenform erklärt sich als Anpassung der

fränkischen B. an die baiwarische Helden-

dichtung, die Dietrichsage. Diese hielt

das ostgotische Bild des väterlich milden

Attila fest. Damit war sein fränkisches

Porträt in der B., der habgierige und
grausame Verräter, nicht zu vereinen. Die

baiwarischen Dichter konnten das fränki-

sche Lied nur dadurch bei ihren Lands-

leuten einbürgern, daß sie — mit bewußter,

planmäßiger Umdichtung — Etzel ent-

lasteten, somit seine Verräterrolle auf

Grimhild übertrugen. Die Hortgier, die

nun auf Ghd. überging, konnte aber als

Grund ihres Brudermordes nicht genügen.

Man zog daher die Folgerung aus der

Brünhildsage und machte die Rache für

Sigfrid zum Haupthebel. Ghd. wurde

Gattenrächerin, die Ermordung Etzels fiel

dahin (von dem Knabenmord ein um-

gedeuteter Rest s. o.); aus dem Selbst-

morde der Heldin wurde ihre Hinrichtung

durch Dietrich von Bern (£>s., Vorw. z. Hb.)

;

das heroische Schlußbild des allestilgenden,

sühnenden Saalbrandes rückte nach vorn,
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er wurde zu einer Waffe gegen die Bur-

gundern Die Dichtung verlor damit ihren

zweiten, absteigenden Teil, wuchs jedoch

mit der Brünhildsage so innig zusammen,

daß deren Abschluß, Sigfrids Tod, zur

Peripetie wurde in der neuen Doppel-

sage. — § 9. Diese von einem Anstoß aus-

gehende Neugestaltung muß wohl so alt

sein wie die Ankunft des Stoffes im Donau-

lande, und die setzt man nach Privat-

namen ins 8. Jh. Mit dieser Wanderung
hängt zusammen die Entstellung von

Grimhild zu Chriemhild (vgl. Kudrun).

Die gotisch-baiwarische Sage spendete

aus ihrem reicheren Bilde von Etzels

Hofhalt mehrere Namen und Gestalten:

Helche, Blcedel, Dietrich, vielleicht auch

schon Hildebrand. Die Fülle der andern

Nebenrollen kam erst mit der breiten

Epik des (10. und) 12. Jhs.; da gewannen
auch die altererbten Giselher und Gernot

(für Gotmar) reicheres Leben. Eine der

Neuerungen, die nicht auf dem Einwirken

der Dietrichsage beruhen, ist die Ver-

tauschung der beiden burgundischen

Heldenrollen: auch in der sonst so treu

bewahrten Schlußszene (die £>s. hat sie

verloren!) iet Günther zur Hintergrunds-

figur geworden; der 'letzte Burgunde' mit

seiner Trutzrede ist jetzt Hagen, der als

Mörder Sigfrids zum Protagonisten der

Doppelsage emporwuchs.

§ 10. Die obd. B. hat auf die ed-

dische Gudr. III (11. Jh.?) trübe abgefärbt

(^iödrekr neben Gudrun an Atlis Hofe).

Sie erklingt im Munde eines sächsischen

Mimus a. 1131 in Dänemark ('notissima

Grimildae erga fratres perfidia'). Sie er-

scheint dann im 13. Jh. in einer dän. und
einer faeröischen Ballade und liegt der

breiten Darstellung der J)s. zugrunde.

Hier sind Einzelheiten aus anderweitiger,

nd. Tradition eingemengt: die Lokali-

sierung in Soest, die Gestalt Osids?, v. a.

aber der ganz abweichende Schluß: Hagen
hat sterbend einen Rächer erzeugt, Aldrian;

der lockt den hortgierigen Attila in die

Felshöhle zu dem Nibelungenschatz und
läßt ihn dort verhungern. Dem Bilde des

milden, obd. Attila, das in der Haupt-

erzählung fast ohne Schwanken fest-

gehalten ist, widerstreitet dieser Ausgang:

augenscheinlich ist es nd. Sage, die vom
Hoops, Reallexikon. I.

Boden der altern B. aus den Schluß,

die Rache an Attila, neu geformt hat.

Daß ursprünglich Hagen mit seiner

Schwester Grimhild den Rächer zeugte,

vgl. Signy, ist keine notwendige Annahme.
Auch die Herleitung Aldrians aus dem
Hunnensieger Ardaricus (Aldaricus) scheint

bedenklich. Die £>s. nun hat jenen nd.

Schluß an ihre obd. Nibelungenot un-

organisch angehängt. Die faer. Ballade

und die Hvenische Chronik fabeln, daß,

neben oder statt Attilas, Grimhild im
Berge ausgehungert wird: eine verzweifelte

Umbiegung nach der obd. B.! Über-

gangsstufen von der altern zu der obd.

Sagenform sind das nicht, nur junge

Mischungen.

§ 11. Von jener nd. Attiladichtung hallt

etwas in der Klage nach (V. 4340). Auch der

Dichter der Atlamal hatte von dem
rächenden Hagensohne läuten hören und
zieht ihn unklar in seinen Bericht herein

(Str. 88 ff.). Auch außerdem scheint

dieser Grönländer jüngere Anleihen aus

deutscher Dichtung zu haben, bes. die

Wasserfahrt der Gibichunge (Str. 37).

Dieses keimkräftige Motiv (£>s. c. 364 ff.,

NL. 1527 ff.) mag wohl der fränkischen

Ursage angehört haben und der altern

nordischen Dichtung abhanden gekommen
sein. War es fränkisch, dann war das

Wasser der Rhein. Die £>s. c. 363 läßt

den afränk. Rhein mit der baiwarischen

Donau zusammenrinnen: auch hier die

Mischung der beiden Sagenquellen.

Zu der Literatur unter Nibelunge sieh

noch: Fr. V o g t ZfdPh. 25, 411 ff. S.

Bugge Erpr og Eitil 1898; PBBeitr. 35,

253 ff. Wilmanns Der Untergang der

Nibelunge 1903. Boer Arkiv 20, 142 ff.;

PBBeitr. 34, 195 ff. S y m o n s Lieder der

Edda S. CCCIII. Klo ck ho ff Arkiv 23,

143 ff. J. Becker PBBeitr. 33, 240 ff.

R o e t h e Berl. Sitzungsber. 1909 S. 649 ff.

Droege ZfdA. 51, 177 ff. A. Heusler.

Buri. Nach Tacitus Germ. 43 sind

die Buri ein Stamm im Rücken der Marko-

mannen und Quaden. Sie entsprechen

den Aou-ftoi Boupot bei Ptol. II 11, 10,

die dieser im Süden des 'Aaxtßoup-ftov

opoc bis an die Weichselquelle reichen

läßt. Ihre Stellung unterhalb des Ge-

birges wird Ursache sein, warum sie

Tacitus nicht unter den Lygii anführt,

24
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zu denen wir sie aber auf das Zeugnis des

Ptol. hin rechnen werden.

An Buren wird man vielleicht denken

dürfen bei den Lygiern, die an der Ver-

treibung des Vannius sich beteiligen.

Ausdrücklich genannt sind Boöppoi als

Bundesgenossen der Daker zur Zeit Trajans

bei Dio Cass. 68, 8 und bei demselben

71, 1 8. 72, 2. 3 als beteiligt am Marko-

mannenkrieg, in dessen Verlauf sie sich

auf die Seite der Römer schlagen. Unter

den Völkern dieses Krieges nennt Buri

auch Capitolinus, M. Antonin. 22. Das

letzte Zeugnis für sie ist die Eintragung

B VR auf der Tab. Peut. zwischen Sar-

maten und Quaden.

Ob wir ihre Sitze im nördl. Mähren

und österr. Schlesien zu suchen haben

oder — wie Müllenhoff DA. 2, 325.

4, 483 annimmt — in den Tälern des

obern Waag, ist nicht zu ermitteln.

Der Name Buri kann mit Bauer 'rusti-

cus', ndd. bür usw., nichts zu tun haben,

da dies aus germ. *jabüran- hervorgeht.

Vielmehr dürfte er mit germ. *buriz (got.

baür, anord. burr, ags. byre) 'Sohn', 'Jüng-

ling' identisch sein. Vielleicht sind die

Buri, die ersten Lygier, die sich südlich

des Gebirges niedergelassen haben, durch

ihren Namen als ver sacrum gekenn-

zeichnet. S. auch Wandalen u. Lugier.

R. Much.

Buße. § I. Die B., dem Wortsinne

nach eine Besserung (got. böta, skand.

ags. bot, as. böta, ahd. puoza, lat. emendatio),

tatsächlich aber über eine Schadens-

besserung oft weit hinausgehend, ist die

in ihrer Höhe vertraglich oder gesetzlich

bestimmte Leistung (anorw. gjald, fries.

ield) an den Verletzten (s. § 7) durch die

der Verbrecher die Fehde abwendet (daher

afränk. faithu, lat. faidu?) oder, bei auf-

gehobener Fehde (s. d.) sein Verbrechen

büßt (lat. multa), den Verletzten versöhnt

(lat. compositio). Dabei kann die Buße
in Fällen, in denen ein Schaden nicht

entstanden ist (z B. Versuchsverbrechen)

ganz pönalen Charakter annehmen, in an-

dern (z B. unten § 6) wenigstens in dem
über die Schadenshöhe hinausgehenden
Betrag (vgl. ferner §4); nicht selten ist

ein immaterieller Schaden zu ersetzen.

§ 2. Der Begriff Buße umfaßt im
weiteren Sinn auch das Wergeid (s. d.), im
engeren Sinn schließt er es aus. Die

Bußen in diesem Sinn zerfallen ihrer

Grundlage nach in zwei Gruppen; in

solche, die Bruchteile des Wergeides sind,

und in solche, die Bruchteile oder Viel-

fache einer Grundbußzahl sind.

§ 3. Die Wergeidbußen sind

als Hälfte, Drittel, Viertel, Sechstel, Achtel

oder in voller Höhe des Wergeids im
wesentlichen Verstümmelungsbußen. Im
Fall einer Verstümmelung erscheint der

Verletzte so gut wie teilweise oder auch

ganz tot. Deshalb büßt man nach ver-

schiedenen Rechten das Abschlagen beider

Hände oder beider Füße mit dem ganzen

Manngeld, ebenso fast überall Nase, beide

Augen und Zeugungsglied, viel seltner

einzelne Finger mit Wergeidbußen. Der

Gesichtspunkt der Entstellung ist maß-

gebend, wenn nur Verwundungen, die

sich nicht verbergen lassen, solche Buße
nach sich ziehen, andernfalls aber bei

sonst gleicher Schwere nicht. Von hier

aus erklärt es sich, wenn bloße Ver-

wundung im Gesicht (fries. wlüiwam) mit

einem Viertel des Wergeids zu büßen ist

(s. a. Körperverletzung). Manche Wer-

geldbußen sind aber auch daraus zu er-

klären, daß sich Lösungsbeträge für die

Lösung von Lebensstrafe oder Leibes-

strafe in ständige Bußen umgewandelt

haben (vgl. aber § 7).

§ 4. Die übrigen Bußen be-

ruhen ursprünglich (?) bei allen germanischen

Stämmen, später am deutlichsten bei den

Südgermanen erkennbar, auf dem häufi-

geren Duodezimalsystem mit der Grund-

zahl 12, zu dem dann noch ein Dezimal-

system mit der Grundzahl 10 kommt.

Beide Systeme sind zurückzuführen auf

das germanische Großhundert (10x12).

Es ergeben sich so Bußreihen wie

1 : 1 i/
a : 3 : 6 : 1 2 : 24 : 36 oder 5 : 10 : 20

:

25 : 50, von denen sich aber die Zehner-

reihe nirgends rein erhalten hat, sondern

nur mit der Zwölferreihe verbunden bei

Angelsachsen und Langobarden vorkommt.

Bei den Nordgermanen stand im Mittel-

punkt des Systems zuerst eine Zwölfunzen-

buße (auch schlechthin baugr = 'Zwölf

-

unzenrmg' genannt), dann die Dreimark-
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büße. Übrigens haben mannigfache Gründe,

wie Heraufsetzung einzelner Bußen, Münz-
verschlechterungen und Abrundung bei

Umrechnung in neue Währung die ur-

sprünglichen Verhältnisse oft' nicht un-

wesentlich verändert.

Das Bußsystem des norwegischen Rechts

zeigt eine Besonderheit und für die meisten

Fälle seine Grundbuße im „Recht" (rettr)
}

das der einzelne bei gewissen Verletzungen

als pönale Buße zu fordern hat. Es ist

im Grunde eine Beleidigungsbuße oder

Genugtuungsbuße (contemptus pretium) und
der Sache, wenn auch nicht dem Namen
nach, auch bei Schweden und Dänen zu

finden. Der norwegische rettr war ständisch

abgestuft, mit einem Ansatz von 3 Mk.
für den hauldr, in Island im wesentlichen

immer 6 Mk. Er war insbesondere bei Ver-

letzungen von Körper, Freiheit und Ehre

bald ganz (fullräti, rettr einaro*r), bald

doppelt, bald teilweise, zB. halb (halfräti)

zu zahlen. Ein Achtel oder ein Viertel

des rettr war das landnäm, eine Buße für

Beschädigung und widerrechtlichen Ge-

brauch fremden Grundeigentums, ein Viertel

die gfundarböt, eine Zusatzbuße zu den

Wundbußen (särbcetr) bei schweren Ver-

wundungen oder sonst bei Handlungen
besonders feindlichen Charakters.

Eine Buße besonderer Art ist ferner die

angelsächsische mundbryce oder mundbyrd
für Bruch der mund, sodann der fränkische

bannus für Mißachtung königlicher Befehle,

dem das norw. brefabrot und die ags. ofer-

hyrnes entsprechen.

§ 5. Die Tendenz, der einzelnen Buße
eine eigene Bezeichnung zu geben, hat

eine Reihe von Namen von Bußen
gezeitigt, die sich nicht selten mit der

Bezeichnung des betreffenden Verbrechens

decken. Erwähnt seien aus dem ost-

nordischen Gebiet das ,,Ackergeld", das

,, Korngeld" und die ,, Schlagbuße" (bar-

daghabceter)
, aus dem westnordischen das

äverk für Sachbeschädigung, das äfang für

Gebrauchsanmaßung beweglicher Sachen,

die landschaftlich verschieden behandelte

ßokkaböt, eine Buße für Ehrenkränkung,

was auch die oben erwähnte QJundarböt

im Grunde ist.

§ 6. Neben der B. ist unter Umständen
noch eine andre Leistung an den Ver-

letzten zu geben, so insbesondere bei Ver-

letzungen häufig noch der Arztlohn (aschw.

Icekisgicef, adän. Icekisgjaf, wnord. Iceknisfe

fränk. (Glosse) handehabinus) eine Ent-

stellungsbuße (anorw. äljötseyrir) und ein

Schmerzensgeld (anorw. granbagd'seyrir).

Dem Ersatzgedanken entspricht es, daß
überhaupt oft bei Vermögensdelikten, wie

zB. Diebstahl, Raub und Brandstiftung

statt einer fixierten Summe ein nach dem
Schaden bemessenes Ersatzgeld (ags.

ceapgild) als Buße zu zahlen war. Die

Grundlage bildete der einfache Ersatz

(ags. ängild, lat. capitale), der aber häufig

in Vielfachen oder neben einer sonstigen

Buße zu leisten war, jenes zB. im Falle

des lang, actugild, des bair. niungüd und
der schwed. twcegüdis beeter.

Ein Ersatzgeld war auch die nach

fränkischen Rechten zu zahlende dilatura

(wirdira) bei ähnlichen Delikten, vielleicht

ein Ersatz für den zeitweisen Entzug der

gestohlenen oder geraubten Sache, ebenso

das westnordische haräafang, eine Ver-

zugsbuße.

§ 7. Neben den im vorstehenden be-

handelten Privatbußen kennen die ger-

manischen Rechte der späteren Zeit auch

öffentliche Bußen pönalen Cha-

rakters, die nicht an den Verletzten, sondern

an den Staat fielen, und, wenngleich in

den Quellen nicht selten Bußen genannt,

doch sachlich allein richtig als reine Strafe

aufzufassen sind. Hierher gehören vor

allem die schon erwähnten Lösungsbußen,

sodann das Friedensgeld (s. d.). Endlich

sind zu erwähnen die skandinavischen

Vierzigmarkstrafgelder, eine nur Island

fehlende öffentliche Buße, und das norwe-

gische Fünfzehnmarkstrafgeld, Dreimark-

buße und Zwölfunzenbuße. Dabei sind

aber nicht nur diese Strafgelder vom
Friedensgeld (s. d.) zu trennen, sondern

es ist auch sehr zu beachten, daß in

den sogenannten ,, Bußen" der Quellen

Buße an den Verletzten und Strafgeld

häufig verbunden sind; dies zB. vor

allem bei den schwedischen Bußen, die

zu je einem Drittel an den Verletzten, den

König und das heeraß gehen und nur aus-

nahmsweise „ensakir" (Einbußen) der Ver-

letzten allein sind.

v. Amira Nordgerm. Obl.-R. I 37off.7o6ff.

24*
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II 395 ff. 858 ff. Brandt Retshistorie II

17 ff. Brunn er DRG. I2 221 ff. II 612.

Brunner Forschungen 482 ff. Chadwick
Institutions 115 ff. 153 ff. Finsen Gyägäs

III Ordreg. s. v. reitr. H i s Strafrecht 209 f. 223 ff.

Grimm DRA. 114 204 ff. delGiudice
Diritto penale 107 ff. Kjer Edictus Rotari

129 ff. Lehmann Königsfriede d. Nordger-

manen 51 ff. 191. Lehmann SZfRG. 5, 231.

Matzen Strafferet 81 ff. Maurer Krit.

Überschau III 45 ff.; Vorlesungen V 174 ff.

M e r k e r Strafrecht d. Grägäs 48 ff. 52 ff.

Nordewier Regtsoudheden 289 ff. Nord-
strom Bidrag II 227 ff. P oll ock-Mai t-

land Hist. of Engl. Law II 449 ff. Schmidt
Glossar s. v. mundbyrd u. mundbryce. Schrö-
der DRG. 5 82 ff. 353 ff. Tamassia La de-

latura. Wilda Straf'recht 31 ff. Woringen
; Beitr. z. Gesch. d. deutschen Strafrechts I.

v. Schwerin.

Bußlose Tat. Als b. T. oder erlaubte

Missetat faßt man die Fälle erlaubter

Schadensstiftung zusammen (s. Straf-

recht). Eine solche liegt im Grunde
immer nur dann und deshalb vor, weil

sich die Schadensstiftung gegen ein Gut
außerhalb der Rechtsordnung richtet. Des-

halb ist in erster Linie bußlos die Tat

gegen den Friedlosen und sein Vermögen,

damit vor allem dessen Vernichtung

durch die Gesamtheit und eine Reihe

von in rechter Fehde begangenen

Taten, so insbesondere Tötung, Heim-
suchung und Brandstiftung. Und ge-

netisch damit zusammen hängt die

Bußlosigkeit der vom Richter erlaubten

Pfändung. Aus gleichem Grunde ist

bußlos die Handlung in Notwehr und
gegen den handhaften Täter; dieser liegt,

wenn erschlagen, unvergolten (anorw.

ügildr, ags. cegilde), ,,in unvergoltenem

Acker" (aschw. i ogildum akri). Doch
war es in solchen Fällen erforderlich, die

Tat als eine erlaubte zu verklaren, was
mündlich oder durch Handlungen, wie

öffentliches Aufbahren des Getöteten, Auf-

stecken seines Hauptes auf einen Pfahl

geschehen konnte, ursprünglich aber immer
in der Form einer ,, Klage gegen den toten

Mann" erfolgte. Auch auf frühere Recht-

losigkeit der Betroffenen gehen die der

germanischen Zeit bekannten weitgehenden

Verfügungsrechte des Hausherrn über Ehe-

frau, Kinder und Gesinde zurück, die

in einem verschwindenden Tötungsrecht

gipfelten und im Züchtigungsrecht fort-

lebten.

S c h e r e r Die Klage gegen den toten Mann.
Brunn er DRG. P 222I. II 632. Grimm
DRA. 114 346 ff. Nordewier Regtsoudheden

328 ff. Günther Ideed. \Viedervergeltungl172i.

204 f. Wilda Strafr. 157 ff. 701 ff. His Straf r.

257 f-

v Schwerin.

Butter (§ 1) scheint in der Urzeit nicht

zum Genuß, sondern als Salbe zum Ein-

reiben des Körpers gedient zu haben. Es
weist darauf noch ahd. ancho, alem. anke
'Butter' hin, das mit lat. unguentum 'Salbe'

zusammenhängt (Schrader Reallex.

121). Erst mit allmählicher Hebung der

Landwirtschaft, als man auf größeren

Besitzungen über eine reichliche Fülle

der Milch und damit auch der Sahne
verfügte, ging man dazu über, die Butter

in größeren Quantitäten herzustellen und
zum Genuß zu verwerten. Plinius hist.

nat. 28, 9 berichtet bereits: e lacte fit et

butyrum, barbararum gentium laudatissirnus

cibus et qui divites a plebe discernat, pluri-

niuni e bubulo, et inde nomen, pinguissimum
ex ovibus. Auch daß die fette Masse,

die auf der gestandenen Milch sich bildet,

und die den Rohstoff für die Butter ab-

gibt, im Gegensatz zu den südlichen

Völkern bei den Germanen bestimmte,

weit verbreitete Namen führt, dürfte

darauf hinweisen, daß man hier der Sache

besondere Aufmerksamkeit schenkte: mhd.
roum, ags. ream, anord. rjöme 'Rahm';

mnd. vlot, ags. fliete, auch der landschaftlich

oberdeutsch gebrauchte Ausdruck ,,Kern"

für Sahne scheint sehr alt zu sein, vgl.

anord. kjarni, nd. kerne, niederrhein. kirn

'Butterfaß', isl. kiarni 'cremor' und ags.

cernan 'agitare butyrum'.

§ 2. Ein gemeingerman. Ausdruck für

Butter ist nicht bekannt. Außer dem
ahd. ancho, das sich landschaftlich bis

heute erhalten hat, kommen umschreibende

Ausdrücke, wie andfränk. kuosmeer, ahd.

kuosmcer, müchsmalz vor, wenn diese nicht,

wie vielleicht auch ahd. ancsmero, die

zerlassene Butter, das Butterschmalz, be-

zeichnet haben. Dagegen wird unter dem
Einfluß der Klöster, in deren Wirtschaft

wohl die Butterbereitung eine Vervoll-

kommnung erfahren hatte, seit dem 10. Jh.



BYRf>—CANNENEFATES 365

der lat. Ausdruck butyrum (griech. ßouTüpov

'Kuhquark') als ahd. butira, butra, butire,

butere, ags. butere, afries. butera geläufig.

§ 3. Die Butter war, wie aus der oben

angeführten Stelle aus Plinius hervorgeht,

zunächst nur Speise der Begüterten, und
das bleibt sie noch lange Zeit. „So weist

in dem Inventurverzeichnisse der Güter

Karls d. Gr. das Gut Asnapium als Zins-

einnahme neben 200 Schinken und 43
Pensen Käse des laufenden Jahres nur

einen Modius Butter auf, andere Güter

nichts davon" (Heyne Hausaltert. II 311).

Auch aus den ags. Urkunden geht hervor,

daß die Butter Speise der Reichen war
(Leo Rectitudines 202).

§ 4. Sehr ausgedehnt und allgemeiner

als in Deutschland war der Butterverbrauch

in Skandinavien. Hier wurden
auch in allen Höfen große Buttervorräte

aufgespeichert, die im Gegensatz zu Deutsch-

land selten frisch, sondern lieber alt und
sauer genossen wurden (Weinhold Altn.

Leben 144).

§ 5. Sicher als zur Butterbereitung be-

nutzte Geräte kennen wir aus vor-

geschichtlicher Zeit bisher nicht. Man
hielt wohl hölzerne, in den Pfahlbauten

der Schweiz gefundene Quirle dafür, die

aber wahrscheinlich dem Fischfang dienten.

Der Name für das Butterfaß begegnet

zuerst im Angelsächsischen als pwirel

im 10. bis 11. Jahrh.

Heyne aaO. Schrader aaO. Benno
M a r t i n y Kirne u. Girbe, ein Beitrag zur Ge-

schichte der Milchwirtschaft. Berlin 1894.

Fuhse.

byrjj. Die byrp oder der byrpaluter ist

die schwedische Parallele zum norwegir

sehen ödal, ein Stammgut (s. d.). Hier

hatten Blutsfreunde {byrßamcen)
, wenn ein

Grundstück über bestimmter Größe ver-

kauft werden sollte, ein allmählich zu

einem Einstandsrecht ausgebildetes Vorr

kaufsrecht und Vortauschrecht. Diesen

muß eine Aufforderung zum Kauf oder

Tausch {byrpabup) zugehen; fehlt das

Angebot, so kann der Verwandte das ver-

gabte Gut nach älterem Recht schlechtweg

vindizieren, nach jüngerem gegen Käüf-

preiserstattung einlösen (lösa, aterlösa).

v. A m i r a XOR. I. 573 ff. 504 ff. Brau-
chet Hist. de. la propriete fonciere en Sueäe

112 ff. Nordström Bidrag II 162 ff.

v. Schwerin'.

C.

Caesia Silva. Der Wald, durch den

nach Tacitus Ann. I, 50 der Einfall der

Römer ins Marsenland erfolgt, ist, wie

M. üllenhoff DA. 2, 222 zeigt, der

a. 796 in aquilonari parte fluvii Rurae

bezeugte Wald Heisi mit dem Dorf Hesingi

(Heisingen) und dem Bach Hesapa (Hesper).

Der Name, der auch anderswo wiederkehrt,

erklärt sich durch Heister 'Buche', mhd.
Heister, ndl. heester, worin das bekannte

Baumnamensuffix zugetreten ist.

Übrigens sollte man Chaesia erwarten,

und die Schreibung Caesia läßt vermuten,

daß es sich hier um die kelt. Form eines

Kelten und Germanen gemeinsamen Na-

mens handelt.

R. Much.

Cannenefates, germ. Volk, das nach

Tacitus Hist. 4, 15 den Batavern benach-

bart und mit ihnen blutsverwandt ist>

also gleich ihnen von den Chatten aus-

geht. Neben den Batavern kennt sie auch

Plinius, der NH. 4, 101 unter den Rhein-

inseln als bedeutendste die Batavorum

insula et Cannenefatium anführt. Genauer

zeigt, wo sie wohnten, der von ihnen sich

herleitende Name des Kennemerlandes west-

lich der Zuidersee.

Die C. wurden nach Velleius Pat. 2, 105

von Tiberius unterworfen und standen

zu den Römern fortan im selben Verr

hältnis wie die Bataver, deren Geschick

auch das ihre war.

Ihr Name ist am besten belegt als

Cannenefates] daneben kommen Cannine -

fates, Cannanefates und andere Varianten

vor. Deutungsversuche bei L. L a i s t -

n e r Württemberg. Vierteljahrsh. 1892, 2)7
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und R. Much PBBeitr. 17, 152 ff. —
von älteren abzusehen — haben zu keinem

einleuchtenden Ergebnis geführt; aber

so viel steht fest, daß nicht -faies abge-

trennt und für germ. fadi-
l

Herr' genommen
werden darf, des immer wiederkehrenden

/ wegen, und wT
eil vor dem / kein Vokal,

steht, wie wir ihn in der Kompositionsfuge

erwarten. Daß der Name nicht etwa

kelt. ist, zeigt sein /. Der mittelalterl.

Gauname Kenem, Kennern oder, mit fries.

Lautgebung (Bremer), Kinem, Kinhem,

Kinnehein, wovon wieder Kinemarii, Kene-

marii, Kennemer(land) ausgeht, ist wie

Boiohaemum zu beurteilen, aber um das

mittlere Kompositionsglied — das zweite

des alten Volksnamens — erleichtert.

Zeuß 102. Bremer Ethn. 157 (891) f.

Müllenhoff DA. 4, 399. L. Schmidt
Allg. Gesch. d. germ. Völker 203 ff. I h m bei

Pauly-Wissowa unter Cannenefates.

R. Much.

Cassiodor, eigentlich Flavius Magnus
Aurelius Cassiodorus Senator,
wurde etwa um das J. 490 aus angesehenem
römischen Geschlecht in Bruttien geboren.

§ I. Nachdem schon sein Vater von
Odoaker zu Theoderich übergeschwenkt

war, eröffnete sich der formalen Begabung
des jungen C. in dem gotischen Staatswesen

eine glänzende Laufbahn. Unter den Hel-

fern Theoderichs bei seinen schwierigen

Vermittlungsbestrebungen zwischen römi-

scher und gotischer Kultur steht er obenan.

Darum und wegen der Beziehungen seines

Hauptgeschichtswerkes zu Jordanes (s. d.)

verdient er hier eine Würdigung.

§ 2. Als Ouästor (510) wurde er mit der

Abfassung der Kanzleikonzepte des Königs
betraut und behielt diese Tätigkeit auch als

Konsul (514) und in den weiteren Ämtern
bei. Auf Veranlassung von Theoderichs

Schwiegersohn Eutharich und zu dessen

Verherrlichung schrieb er 519 seine Chronik,

eine magere, aus bekannten Autoren kom-
pilierte, nach der Konsulnliste gruppierte

Weltgeschichtstabelle, an der nur einige

im gotischen Interesse vorgenommenen
Veränderungen bemerkenswert sind.

§ 3. Als magister officiorum (526) gab er

(vor 533) sein bedeutenderes und umfassen-
deres Werk, die von Theoderich veran-

laßten Zwölf Bücher gotischer Geschichten

heraus, die uns leider nur in dem Auszuge
des Jordanes erhalten sind. Läßt sich

daraus auch noch eine annähernde Vor-
stellung von dem Werke gewinnen, so kann
man doch nicht mehr mit Bestimmtheit

sagen, wieviel reicher oder genauer es etwa
gewesen sei. Und auch nach der andern
Seite bleibt es ganz unsicher, wie vieles er

selbst etwa dem von ihm benutzten älteren

gotischen Historiker Ablabius verdankte,

ob er vielleicht zu ihm schon in ähnlichem

Abhängigkeitsverhältnisse stand wie zu ihm
selbst Jordanes. Seine eigene rhetorisch-

politische Art machte ihn jedenfalls zum
Geschichtschreiber wenig geeignet. Be-

denklicher als die verschnörkelte, geist-

reichelnde Form ist die offenbare Verge-

waltigung der Historie, die er sich zu politi-

schen Zwecken erlaubte. Denn um das

Gotenvolk an Kulturalter den Römern
gleichzustellen, identifizierte er es nicht

nur, wie herkömmlich, mit den Geten, son-

dern auch mit den Scythen und vermengte

mit echten Sagenelementen gelehrten Flit-

terkram und glatte Erfindungen zu einem

unerfreulichen Gemisch, suchte insbeson-

dere das Amalergeschlecht durch Her-

stellung eines durch 17 Generationen zu-

rückreichenden, fingierten Stammbaumes
zu heben und auch den Eutharich, dessen

Amalertum recht zweifelhaft ist, an diesen

Ehren teilnehmen zu lassen. Alles das

erweckt von der historischen Gewissen-

haftigkeit C.s keine günstigen Vorstellun-

gen; aber, sofern ihm wirklich das Haupt

-

verdienst an dem Inhalt seiner Gotenge-

schichte zukommt, hat er daneben doch

auch ein gut Teil wertvoller gelehrter

Arbeit geleistet.

§4- 533 wurde C. zum praefectus prae-

torio ernannt, blieb es auch unter Theo-

dahad und Witiges und hat 537 unter dem
Titel Variae eine Sammlung seiner Briefe

und offiziellen Kanzleikonzepte veröffent-

licht, die als Geschichtsquelle trotz ihres

geschraubten Rhetorenstils von hohem
Werte sind. Auch über seine Vorfahren

hat er uns historische Notizen hinterlassen,

und seine lobrednerische Ader ist noch aus

ein paar Fragmenten von Gelegenheitsreden

ersichtlich.

§ 5. Nach Witiges' Sturz (540), als er

das verehrte Amalergeschlecht vom Thron
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entfernt, die erstrebte Versöhnung zwischen

Goten und Römern endgültig gescheitert

sah, hat er Verbindung mit den Kaiserlichen

gesucht und sich (vor 555) dem geistlichen

Stande zugewandt. In dem von ihm ge-

gründeten monasterium Vivariense in Brut-

tien hat er noch einen langen Lebensabend

(bis c. 583?) verbracht, indem er auch hier

die Studien förderte, die Mönche zum sorg-

fältigen Bücherschreiben anhielt und durch

den Epiphanius einen Abriß der Kirchen-

geschichte, die sog. Historia tripartüa, an-

fertigen ließ.

Chronik: MG. Auct. ant. XL — Variae u.

Orationum reliquiae: MG. Auct. ant. XII

(vgl. Mommsens Ein!, zu C.s Leben). Schirren
De ratione quae inter Jordanem et Cassiodoriwn

intercedat commentatio 1858. — U s e n e r Anec-

doton Holderi 1877. Wattenbach DGQ. 1 7,

72 ff.

K. Hampe.

Celt. Aufgegebene Bezeichnung für

Axt. Das Wort geht zurück auf eine

Stelle in der Vulgata des h. Hieronymus
(Buch Job Kap. 29, 23—24): ,,quis mihi

tribuat ut scribantur, sermones mei, ut

exarentur in libris, stylo ferreo et plumbi

lamina vel celte sculpantur in silice?",

wo celte, gedeutet als Ablativus von celtis

'Meißel', aus certe verschrieben ist. Ein

lat. Wort celtis hat nie existiert.

M. M u c h Mitteil. d. Wiener Anthrop.

Ges. N. F. 14 (1894), 84 fr. Max Ebert.

Centenar. § 1. Der Centenar [centurio,

hunno) ist der Vorsteher der Hundert-

schaft. Wird angenommen, daß der

Thunginus der Lex Salica Richter der

Hundertschaft war, dann hat der Centenar

als Nachfolger des Thunginus zu gelten.

Allerdings mit nicht geringer Veränderung
der Befugnisse. Denn der Graf wurde
als königlicher Vorsteher des größeren,

mehrere Hundertschaften umfassenden Be-

zirks dem Thunginus-Centenar vorgesetzt,

er brachte den alten Volksbeamten nach
und nach in ein Verhältnis der Abhängig-
keit, er ernannte ihn im 9. Jahrh. unter

Mitwirkung des Volkes. So wurde in

karolingischer Zeit der Centenar Hilfsorgan

des Grafen in administrativer, militärischer,

polizeilicher und gerichtlicher Hinsicht.

Aber er fungierte doch auch noch als

selbständiger Richter.

§ 2. Maßnahmen Karls d. Gr. ver-

langten, daß der Graf nur die geringeren

Rechtssachen den untern Beamten über-

lasse. Besonders das Kapitulare de iustitiis

faciendis bestimmte: Niemand solle im
Gericht des Centenars zum Tode verurteilt,

der Freiheit beraubt oder zur Herausgabe

von Eigengut und Knechten gezwungen

werden; vielmehr geschehe das nur bei

Anwesenheit des Grafen oder Königsboten.

Aber zu einer allgemeinen festen, dauern-

den Scheidung der Kompetenzen des

Grafen und des Centenars im Sinne einer

Gegenüberstellung von Hoch- und Nieder-

gerichtsbarkeit, wie oft behauptet wurde,

kann diese Maßnahme nicht geführt haben

(s. Graf § 5). Denn in der fränkischen

Periode und in der deutschen Kaiserzeit

erscheinen Centenare auch als Hochrichter,

Zentgerichtsbarkeit ist als Hochgerichts-

barkeit bezeugt. Es scheint demnach,

daß gleich im Anschluß an Karls Ver-

ordnungen eine Scheidung der Gerichts-

kompetenzen nach den Ständen der Ge-

richtsleute einsetzte, daß in manchen
Gebieten des Frankenreiches den Grafen

die Justiz über die höhere Bevölkerungs-

klasse vorbehalten, den Centenaren und
den ihnen gleichgestellten untern Richtern

die Rechtsprechung, u. z. auch die hohe,

über die niedere Schicht überlassen wurde.

§ 3. Waren schon im fränkischen Zeit-

alter die Centenare der verschiedenen

Reichsgebiete keineswegs durchaus gleich-

artig, so ist seit dem ausgehenden 9. Jahrh.

vollends ein starkes Auseinandergehen der

Entwicklung wahrzunehmen. Die Auf-

lösung der karolingischen Staatsgliederung,

das Vordringen privater Herrschaften hat

bewirkt, einmal, daß Centenare zu herr-

schaftlichen Beamten, sodann, daß herr-

schaftliche Beamte mit Centenarbefug-

nissen ausgestattet wurden. Dazu kommt,
daß von Anfang an, schon im fränkischen

Zeitalter, Beamte in verschiedener Stellung

unter Namen vorkommen, die auf Hun-
derte hinweisen {centurio u. ä.). In den

Befugnissen der Zentgrafen ebenso wie

in denen mancher mittelrheinischer Hun-
nonen lebten die hochrichterlichen Befug-

nisse der einstigen Volksrichter und Hun-
dertschaftsvorsteher fort, während anderer-

seits Centurionen in verschiedenen Ge-
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bieten Deutschlands als lokale Herrschafts -

beamte mit Niedergerichtsbarkeit, während
später Hunnen am Niederrhein als schlichte

Ortsvorsteher begegnen. Die spätere

Mannigfaltigkeit läßt sich nur zum Teil

auf eine Verschiedenheit der Entwicklung

des ursprünglich einheitlichen Amts zurück-

führen, sie beruht gewiß von Anfang an

auch auf einer verschiedenen Stellung der

nur einen gleichen oder ähnlichen Namen
tragenden Beamten.

Lit. s. u. Staatsverfassung, bes.

Waitz DVG. 2b, 13 ff. 3, 391 f. 7, 317 f.

G. Seeliger.

Ceorl, ursprünglich Mann, sowohl als

Ehemann, wie als freier Mann; daher

wird statt dieses Ausdrucks in den kent;

Gesetzen auch j r i gm an gebraucht

(zB. Aethelberth 27, 29). Als Gemeinfreier

steht der ceorl in der älteren Gesetz-

gebung im Zentrum des Bußsystems.

Er ist mit der Gewalt und den Befugnissen

des Hausvaters und Haushalters aus-

gestattet; der Einbruch in die Umzäunung
seines Hofes (edor) wird in derselben Art,

obgleich mit minderer Buße, wie der Ein-

bruch in die Burg des Königs und der

Adligen, bestraft; ebenso wird ihm das

in seinem Hause vergossene Blut ver-

golten. Die Qualität der gemeinen Freiheit

ist dem ceorl durch die ganze altengl.

Periode hindurch erhalten, und noch in

der polizeilichen Frankpledge-Einrichtung

der dänischen und normannischen Zeit

wird jeder, der seines Wergeides und
seiner Buße würdig ist, in die Frankpledge-

Verbindungen einzutreten, aufgeboten [we-

res und wites worth), cf. Leges Henrici 8, 1.

In andrer Weise wird diese gemeine Frei-

heit in einer Urkunde Eduards des Be-
kenners (Earle Landch. 343) charakteri-

siert: der freie Mann erscheint als „fyrd-

worthy, fold-worthy, and moot-worthy",
d. i. 'würdig, am Heeresaufgebot teil-

zunehmen, seine Schafe in eigner Hürde
zu bergen und sich an den Gerichtsver-

sammlungen zu beteiligen'. Das erste

und dritte Merkmal weist auf den Stand
der Gemeinfreien im Gegensatz zu Sklaven
und Halbfreien hin; das zweite aber

dürfte im 11. Jh. schon zu mehrfachen
Abstufungen Anlaß gegeben haben. Jeden-
falls zeigt die Geschichte der Ceorle in

schlagender Weise, wie die ursprüngliche

Freiheit der Stammesangehörigen mit der

festen Ansiedelung und der ökonomischen
Entwicklung ausartete und durch mannig-
fache Umstände zersetzt wurde. Zunächst
erscheint der Ceorl bereits in den Quellen

des 8. Jhs. als gafolgieldere, als auf gafolland

sitzend. Das heißt, daß er Abgaben von
seinem Lande zu zahlen hatte. Ursprüng-
lich waren wohl damit öffentliche Ab-
gaben, gemeint; aber als die Thegne und
sonstige Privilegierte mit Befreiungen für

ihr Land ausgestattet wurden (vgl. Boc-
land), ward die Qualität der Gafolpflichtig-

keit an und für sich ein Merkmal der

niedrigeren Stellung. Es kam hinzu,

daß es in dieser Epoche ungemein schwer

war, öffentliche und private Abgaben
auseinanderzuhalten; und so sehen wir

denn, daß der Ceorl (der auf Gafolland

sitzt) in den Verträgen mit den Dänen
ohne weiteres mit den Freigelassenen

auf gleiche Linie gestellt wurde: darin

liegt einerseits eine Bevorzugung des zum
gefürchteten dänischen Volke gehörigen

Freigelassenen, aber auch eine Herab-

würdigung des englischen Gemeinfreien

auf abgabenpflichtigem Lande. Nun ist

freilich nicht gesagt, daß alle Ceorle in

eben dieser Lage waren, aber der Aus-

druck ist so allgemein, daß jedenfalls ein

beträchtlicher, wenn nicht der größte

Teil von ihnen in dieser Stellung sich

befunden haben mußte. An andrer Stelle

wird der Bauer auf Gafolland ausdrück-

lich mit dem gebur gleichgestellt (Ine 6, 3),

und von diesem letzteren erfahren wir

in den Rectitudines, daß er zu häufigen

Frondiensten und andern schweren Lei-

stungen herangezogen wurde und dem
späteren Villanen in allem wesentlichen

entsprach. (Vgl. die Tidenham- Beschrei-

bung, Cod. Dipl. APP. 450.) So kommen
die Ceorle regelmäßig in die Lage von
Hintersassen, und am Schluß der Periode

wird ihre Lage derjenigen von Frei-

gelassenen und angesiedelten Unfreien sehr

ähnlich. Die Hauptmasse der Ceorle trat

in den Stand der Villanen über, woran im
Hinblick auf die Verweisungen des Domes

-

daybuches in Beziehung auf den Zustand

zur Zeit Eduards des Bekenners gar nicht

zu zweifeln ist. Die rechtliche Aner-
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kennung der Freiheit dieser Villanen

schimmert noch in manchen Zügen durch,

zB. in der Berechnung der Kirchen-

abgaben (church scot) nach Villanenhaus-

haltungen (vgl. Vinogradoff Engl. Society

in the XI Century 373). Aber das Be-

dürfnis ist schon vorhanden, zwischen

bessergestellten, tatsächlich freien und
schlechtergestellten, tatsächlich unfreien

Bauern zu unterscheiden. In den Rectitu-

dines und in der Tidenhamer Ordnung
wird der geneat (Genosse) von dem gebur

(Bauer) scharf unterschieden und das

Wesen der Leistungen des erstem in seine

Boten- und Fuhrwerkdienste gesetzt. Im
Domesdaybuch und in den sogenannten

Leges Edwardi Confessoris wird die Gruppe
der- socmen, also der Hintersassen unter

Gerichtsobrigkeit, speziell erwähnt und
bevorzugt. Das Material für diese Gruppe
wird aber in beträchtlicher Anzahl nur

im dänischen Norden und in Ost-Anglien

gefunden. Im großen und ganzen ist die

Klasse der Gemeinfreien dem Druck des

politischen Patronats, der kriegerischen

Überlegenheit und der Kapitalmacht der

ländlichen Aristokratie erlegen.

Vinogradoff.

Chabiones, ein germ. Volk, nur be-

kannt geworden durch einen zusammen
mit Herulern unternommenen Einfall in

Gallien, über den Mamertini paneg. Maxim.
Aug. dict. 5 und genethl. Maxim. Aug.

dict. 7 berichtet. Aus der sehr schwanken-
den Überlieferung (mit den Varianten

chaibonum, caynonum, cavionum, caivonum,

caybonum) ist die richtige Form des

Namens nicht erkennbar. Handelt es sich

um 'Seeanwohner, Seeleute' oder 'See-

räuber', got. *habjans, von germ. *hada

'Meer' abgeleitet? Unhaltbar sind die

Kombinationen von Z e u ß 152.

R. Much.

Xatjiat heißt ein Volk, das Ptol. II

II, 9 unterhalb der großen Brukterer

ansetzt. Z e u ß 93 denkt an Entstellung aus

Herminones, die aber ganz unwahrschein-

lich ist; eher ist der Name mit Müller
Ptolemaeus I 1, 259 und andern auf die

Chamavi zu beziehen, wahrscheinlich aber

nur Verstümmelung eines Namens nach
Art von B«t(v)oyoci|xoc'., Tsup'.oyatjiat.

R. Much.

Xatxoucopot, Name einer germ.

Völkerschaft bei Ptol. II 11, 11, nahe der

Donau angesetzt. Sein zweiter Teil ist wohl
aus varii verderbt. Vielleicht ist an An-
wohner der Haid-Nab zu denken. Neben
Haide, got. haipi kam nach Ausweis von
anord. Heifrynork eine Form ohne das

jö- Suffix vor, und x für germ. / kann auf

lat. Vermittlung beruhen.

R. Much.

XaAot, Volksname auf der kimbr.

Halbinsel bei Ptol. II II, 7, wird von
Möller AfdA. 22, 140 und K s s i n n a

IF. 7, 290 mit dem Namen von Hailand

im südl. Skandinavien in Zusammenhang
gebracht und aus einer Einwanderung
von dorther erklärt.

R. Much.

Chamavi. Schon durch die Bildung

ihres Namens geben sich die Ch. als Nach-

barn der Batavi und Frisiavi zu erkennen.

Vielleicht saßen sie einmal den Batavern

gegenüber in Veluwe. Durch Tacitus

Ann. 13, 55 erfahren wir, daß sie nach den

gegen Süden abrückenden Tubanten und
Usipiern und vor den Ampsivariern einen

den römischen Soldaten zur Nutznießung

vorbehaltenen Landstrich am rechten

Rheinufer besetzt hatten, aber alsbald

räumen mußten. Nach Germ. 33 haben
sie und die Angrivarier im Land der

Brukterer sich festgesetzt, und mit einer

Gebietserweiterung auf deren Kosten wird

bestimmt zu rechnen sein. Ihre Erwähnung
bei Strabo (wo sie sich hinter überliefertem

Xaußoi verbergen) und Ptol. ist für die

Bestimmung ihrer Sitze ohne Wert; wohl

aber weist auf diese der im MA. fort-

lebende Gauname Hamaland für die Land-

schaft an der obern Ijssel. Stärker treten

die Ch. hervor nach ihrem Anschluß an

die Franken, den schon die Tabula Peuting.

ausdrücklich bezeugt, indem sie ihrem

Namen beifügt: qui el Pranci (d. i. qui

et Franci), und mit andern Franken

-

stammen greifen sie — vorübergehend

schon unter Julian — auf das linke Rhein-

ufer über. Ihren Heimatgau dagegen

mußten sie zum Teil den Sachsen über-

lassen.

Ein mittelalterl. pagus Amaus, Ama-
vorum am Südabhang der Vogesen ver-

dankt seinen Namen chamavischen Scha-



370 CHASUARII—CHATTEN

ren, die Ende des 3. Jhs. von Constantius

Chlorus dort angesiedelt wurden.

Der Name Chamavi ist durch seinen

Anlaut als germ. gesichert, und auch

eine Lautgruppe kam begegnet uns im

Germ, in verschiedenen Bedeutungen. In-

des ist eine einleuchtende Erklärung des

Volksnamens noch nicht gefunden. M ü 1 -

1 e n h o f f faßt die Ch. wegen got. hamön
svöusafrat, anord. hamr 'Hülle, Balg',

ahd. hämo 'vestis' usw. als 'die mit dem
Kriegsgewand gerüsteten', was aber zu

den älteren Kulturverhältnissen der Germ,

nicht gut stimmt.

Zeuß 91 f. 334 ff. 582 ff. Bremer
Ethn. 154 (888) ff. Müllenhoff DA. 2, 423

Ihm bei Pauly-Wissowa unter Cha-

mavi. R. Much.

Chasuarii. Nach Tacitus Germ. 33 sind

die Ch. ein Volk im Rücken der bei ihm
auf brukterischem Boden eingerückten

Angrivarier und Chamaver. Diese Stellung

stimmt zu dem Namen, der sie, wie längst

erkannt ist, an einen Nebenfluß der Ems,

die Hase, zu setzen nötigt. Bei Ptole-

maeus II 11, 11 steht Kaaoüoc'pioi irrtüm-

licherweise an der Spitze einer Namen

-

reihe im Osten der Aßvoßaia 6p7].

Erst aus dem 3. Jh. erfahren wir durch

die Veroneser Völkertafel, daß die Cha-

suarii seinerzeit (unter Trajan?) mit andern

Stämmen am Rheinufer dem Reiche ein-

verleibt worden waren, aber unter Kaiser

Gallienus verloren gingen. Damit ist

zugleich erwiesen, daß sie ähnlich wie

ihre Grenznachbarn, die Ampsivarii, aus

ihren Sitzen nach Westen abrückten.

Sie müssen in den Franken aufgegangen

sein.

Zeuß 113 f. Bremer Ethn. 175 (909) f.

Müllenhoff DA. 4, 427. L. Schmidt
Allg. Gesch. d. germ. Völker 210. R. Much.

Chatten. § 1. Nach Plinius NH. 4, 14

gehören die Ch. zu den Hermionen. Nichts

aber berechtigt uns, sie mit Zeuß 94,

Grimm GddSpr. 569 und Müllen-
hoff DA. 4, 450. 463. 550 den Sueben
Caesars gleichzusetzen oder überhaupt für

Sueben zu halten. Wohl aber mögen sie

zu den Sueben Caesars in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis gestanden haben.

Man kann dies daraus schließen, daß
diese sogar die weiter nördlich stehenden

Usipeten und Tenkterer schwer bedrängten

und zur Auswanderung trieben.

§ 2. Die Sitze der Ch. sind damals
wie auch später noch um die Fulda und
Eder herum zu suchen. Als die Ubier

im J. 38 v. Chr. auf die linke Rheinseite

verpflanzt wurden, überließen die Römer
den Ch. das freigewordene Land und
zogen sie so zunächst auf ihre Seite. Dies

hatte im J. 1 1 einen Angriff der Sugambrer
auf sie zur Folge, alsbald aber traten sie

auch selbst auf die Seite der Verteidiger

der germ. Unabhängigkeit über und räum-
ten das eben neu besiedelte Gebiet, ab-

gesehen von der Umgebung- Wiesbadens,

wo eine Abteilung, die sich bei dieser

Gelegenheit vom Hauptvolk ablöste, unter

römischer Oberhoheit zu einem besonderen

Völkchen erwuchs: s. Mattiaci.

§ 3. Gleich den übrigen linkselbischen

Germanen vorübergehend unterworfen, ge-

wannen sie durch die Varusschlacht, in

der sie selbst mitkämpften, die Freiheit

zurück und verteidigten diese kräftig

gegen Germanicus. Auch unter den

Germanen, die dem Civilis Beistand leiste-

ten, werden sie genannt. Tacitus spendet

in seiner Germ. 31 ihnen und ihrer be-

sonnenen Kriegführung hohes Lob, dem
aber ihre geschichtliche Rolle nicht ganz

entspricht. Im J. 58 erlitten sie durch

die Hermunduren im Streit um einen

Salzfluß — man denkt teils an die Werra,

teils an die fränkische Saale — eine blutige

Niederlage, und über die Cherusker, cum
quibus aeternum discordant (Tacitus Ann.

12, 28) und in deren innere Streitigkeiten

sie sich mischen, gewinnen sie zwar das

Übergewicht, allein ein Gebietszuwachs

in dieser Richtung ist nicht nachweisbar.

Dagegen bewahren sie selbst ihren Besitz-

stand den Römern gegenüber in zahl-

reichen Kämpfen im wesentlichen und

ebenso ihre Unabhängigkeit. Die von 213

an in ihrer Nachbarschaft bezeugten Ale-

mannen begegnen uns im 4. Jh. nördlich

vom untern Main auch auf ehemals chatt.

Boden, der ihnen aber friedlich eingeräumt

worden sein kann, da die Ch. selbst gleich-

zeitig das ihnen gegen den Rhein zu vor-

lagernde Gebiet römischer Schutzherrschaft

eroberten. In der Folge müssen sie sich

mit den Franken vereinigt haben, wenn
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uns dieser Anschluß auch nicht aus-

drücklich bezeugt ist, und ihr Name nur

ein einziges Mal — es ist zugleich der

letzte Beleg für ihn — als der eines fränki-

schen Volkes erscheint. Es geschieht

anläßlich eines Feldzuges Arbogasts im

Jahre 392.

§ 4. Nach einer Pause von mehreren

Jahrhunderten tritt uns in denalten Stamm-
sitzen der Ch.— zuerst um 720 genannt —
der Name Hassi, Hassii, Hessi, Hessones

entgegen. Daß es außer einem südlichen,

größeren pagus Hessi Franconicus auch

einen nördlichen, kleineren pagus Hessi

Saxonicus an der Diemel gibt, beweist

aber, daß der Name ursprünglich der eines

selbständigen Stammes ist und in die

Zeit vor der Aufteilung seines Landes

an Franken und Sachsen zurückreicht.

§ 5. Daß die Hessen aus den Ch. hervor-

gegangen sind, ist nicht zu bezweifeln.

Eine der schwierigsten Fragen ist aber

die, ob die Namen Chatti und Hassi,

Hassii dasselbe sind oder nicht. Für die

Identität haben sich unter andern aus-

gesprochen Wackernagel im Wb. 2

CCLXXXIII, Müllenhoff DA. 4,

591 ff., H. Möller PBBeitr. 460 und
Bremer Ethn. 182 (916). Sie alle

weisen darauf hin, daß im Germ. Dental

undDentalzusswird. Nach Möller ist Chatti

Wiedergabe eines germ. Namens mit pp,
das die Vorstufe von ss darstelle, übrigens

diese weitere Entwicklung schon längst

durchgemacht haben könne, als immer noch
der Tradition folgend Chatti geschrieben

wurde. Gegen die Gleichsetzung von
Chatti und Hessen hat sich Z e u ß 96,

Fußnote, und 347, sowie Braune IF.

4, 341 ff. ausgesprochen. Die größte

Schwierigkeit bei dieser bietet der mit

dem Namen der Chatti doch wohl zu-

sammenhängende der Chattuarii, bei dem
t oder // noch in ags. Hcetwere, Hetware,

und dem Gaunamen Hatterun, hd. laut-

verschoben Hazzoarii, vorliegt. Man muß
entweder Chatti und Hessen oder Chatti

und Chattuarii etymologisch voneinander

trennen. Wer ersteres tut, kann sich

darauf berufen, daß auch sonst germ.

Völkerschaften unter etymologisch ver-

schiedenen, aber aneinander anklingenden

Namen erscheinen, so die Gepidi Gebidi,

die Varisti Naristi, die Cugerni Cuberni.

Übrigens könnte auch zwischen einem
Chatti mit germ. tt und Hassi immer
noch Verwandtschaft bestehen, da germ. tt

auf Dental + n>
,

ss im Germ, wie im
Kelt. und Lat. auf Dental + t oder s

zurückzuführen ist, wie das Beispiel von
germ. *hattuz 'Hut' aus had — tuz neben
lat. cassis aus cadh — tis zeigt, Worte,

aus denen J. Grimm Myth. I XXII
Anm. und GddSpr. 579 f. den Volksnamen
wirklich erklären wollte, wobei er an eine

eigentümliche Kopfbedeckung dachte.

Selbst der Name Hösi eines bayr. Adels

-

geschlechtes ist als Ablautform neben Hassi

mit nach Länge vereinfachtem ss denkbar.

§ 6. Es fehlt übrigens nicht an andern

Versuchen, den Volksnamen zu deuten,

wobei zum Teil auch der gall. Volksname
der Cassi, Casses (Bodio-, Velio-, Vidu-

casses) mit herbeigezogen wird, den zuerst

Müllenhoff ZfdA. 23, 7 als kelt.

Entsprechung zu germ. Chatti aufgefaßt

hat. So Osthoff Perf. 567, der griech.

xsxaajiivos vergleicht und den Sinn 'sich

auszeichnend' vermutet. Heyne im
DWb. unter Hesse und K ö g e 1 PBBeitr.

7, 178 wollen dagegen an got. hatan an-

knüpfen und so schon Müllenhoff
DA. 4, 407, der hierbei auf die Deutung
von kelt. Cassi Casses aus ir. cas 'iracundus,

atrox, alacer, agilis' bei Glück Die

kelt. Namen bei Caesar 163 verweist und
auch an mhd. hessen 'hetzen' und hessehunt

neben hetzen erinnert.

§ 7. Daß die Hessen bei ihren Nach-

barn den Beinamen Hundehessen führen,

mag durch eben dieses hessehunt veranlaßt

sein, geradeso wie die Baiern den Namen
Boarfäkchn im Mund der Tiroler dem
Anklang von berfarch, älter * bairfarh, 'Eber'

an ihren Stammnamen verdanken.

§ 8. Die den Ch. von Tacitus Germ. 31

zugeschriebene Sitte, bis zur Erlegung

eines Feindes Haar und Bart wachsen
zu lassen, hat in der von ihm behaupteten

Allgemeinheit bei ihnen sicher nicht be-

standen. Bemerkenswert ist seine Schilde-

rung ihrer Leibesbeschaffenheit Germ. 30:

duriora corpora, stricti artus.

§ 9. Von den Ch. sind außer den Mattiaci

die Bataver und Canninefaten ausgegangen.

S. diese.
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Auf ältere von ihren historischen ver-

schiedene Sitze des Stammes läßt sich

schließen aus dem Namen der Chattuarii,

falls dieser, was allerdings naheliegt, zu

Chatti tatsächlich in demselben Verhältnis

steht wie Baioarii zu Boii. Dann bedeutet

er 'Bewohner des Chattenlandes' oder

'Nachfolger der Chatten in ihrem Stamm-
kunde'. Die Chattuarii (s. d.) sind wahr-

scheinlich mit den Marsi (s. d.) identisch

und stehen dann an der obern Ruhr,

also an der Nordwestseite der Chatten

selbst. Ein ganz sicherer Hinweis auf die

Gegend, in der diese früher gewohnt

haben, ist damit allerdings nicht gegeben,

weil die Chattuarii ebenso wie die Baioarii

ihren Namen aus einer älteren Heimat
mitgebracht haben können. Auch die

Boii haben nicht in Baiern gewohnt.

Lit. bei Bremer Ethn. 178 (912) und

L. Schmidt Allg. Gesch. d. germ. Völker 200.

R. Much.

Chattuarier. § i. Unter den Stämmen,
die Tiberius, im J. 4 n. Chr. nach Deutschland

eindringend, unterwarf, werden von Velleius

Paterculus 2, 105 zwischen Canninefaten und
Brukterern und vor den Cheruskern die

Attuarii genannt. Sonst erscheinen sie

in älterer Zeit nur noch als Xaitouaptoi

bei Strabo 291 zusammen mit Gambriviern

unter den (den Sueben gegenüber) hhz-

iazBpa s9v7j Fspjx^vixa und 292 unter

jenen, von denen Germanicus in seinem

Triumphzug Gefangene mitführt, während
dabei auffallenderweise der Marsen
nicht gedacht wird. Das kann zur Ver-

mutung führen, daß Marsen und Ch. nur

verschiedene Namen eines Volkes sind

wie Markomannen und Baiern. Andern-
falls ist für sie nicht leicht ein Platz zu

finden, und jedenfalls darf man sie nicht

wieZeuß mit den Batavern zusammen-
bringen, die immer auf röm. Seite stehen.

§ 2. Wieder hervor tritt der Name Ch.

erst in fränkischer Zeit u. zwar an der untern

Ruhr und Lippe und von dort hinüber-

greifend auf das linke Rheinufer in einem

Landstrich, der früher den Kugernern
gehört hatte. In diesen Sitzen zeigt uns
die Ch. der mittelalterliche Gau Hatterun,

Hattuaria, terra Hattuariorum, Hazzoari-

orum usw., und dort stehen auch die

Hcetwere, Hetware des Wids. 33, Beow.

2363. 2916, bei denen der Geatenkönig
Hygeläc sein Ende findet.

Ein pagus Attuariorum in den Vogesen
geht auf Ch. zurück, die zugleich mit
den Chamavern des benachbarten pagus
Amavorum Constantius Chlorus dort an-

siedelte.

§ 3. Der Name Chattuarii scheint sich

zu Chatti ähnlich zu verhalten wie Baioarii

zu Boii, Boructuarii zu Bructeri und sie

als Bewohner des Chattenlandes, d. i.

wohl einer älteren Heimat der Chatten,

zu bezeichnen. Doch vgl. das unter Chatten

über deren Namen und seinen Dental

Bemerkte.
Zeuß 99 f. 336 fT. 582 ff. R. Much

PBBeitr. 17, 113 ff. Bremer Ethn. 158

(892) ff. Müllenhof f DA. 4, 399 f. 551.

593. Eschbach Beitr. z. Gesch. d. Nieder-

rheins 17, 1 ff. R Much.

Chauken. § i. Die Ch. sind eine der

stärksten germ. Völkerschaften des westl.

Deutschland, von den Friesen, richtiger

den Ampsivariern ab den ganzen Küsten-

strich bis zur Elbe einnehmend. Velleius

Pat. 2, 106 spricht von Cauchorum nationes,

Plinius kennt 'kleinere' und 'größere',

ebenso Ptol. II 11, 7. 9 und setzt jene

zwischen Ems und Weser, diese zwischen

Weser und Elbe; doch hält Zeuß 139
diese Angaben für verkehrt. Auffallend

ist die Stellung des Namens Ch. bei Plinius

NH. 4, 101, wo ihnen von den Inseln

zwischen Helinium und Flevum, den beiden

Rheinmündungen, ein Anteil zugewiesen

wird.

§ 2. Der zahlreichen und kräftigen

Jungmannschaft der Ch. gedenkt schon

Velleius Pat. 2, 106, und bis zu rhetorischer

Übertreibung ist das Lob gesteigert,

das Tacitus Germ. 35 ihrer Macht, Kriegs

-

tüchtigkeit und Friedfertigkeit spendet.

In viel glaubhafterer Weise schildert

andererseits Plinius NH. 16, 2 ff. als Augen-

zeuge ihr armseliges Leben auf künst-

lichen Hügeln oder Pfahlgerüsten in dem
periodisch überfluteten, noch uneingedeich-

ten Marschland, wobei er aber nur einen

Teil des Stammes im Land der späteren

Worthsati, Wursten, d. i. 'der auf den

Wurthen sitzenden', im Auge haben kann.

§ 3. Die Ch. wurden im J. 5 v. Chr.

von Drusus, der von den Friesen aus zu
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ihnen vordrang, für die Römer gewonnen

und hielten auch in den Kämpfen gegen

Arminius zu diesen. Bald aber änderte

sich ihr Verhältnis, und die Römer waren

sogar genötigt, gegen sie, die als Seeräuber

die gall. Küste brandschatzten, zu Feld

zu ziehen, ohne doch diesen Außenposten

dauernd halten zu können. Auch die

aufständischen Bataver erhielten (6g u. 70
v. Chr.) von ihnen Zuzug. Früher (58 v. Chr.)

hatten vor ihnen weichend nach Tacitus

Ann. 13, 55 die Ampsivarier ihr Land
aufgeben müssen; und wenn auch das,

was Tacitus Germ. 35 über die Größe

ihres Gebietes sagt, das sich nach ihm
an der Westseite der Cherusker bis zu

den Chatten erstreckt haben soll, nur mit

Mißtrauen aufgenommen werden kann,

wird mit seiner Ausdehnung gegen Süd-

westen hin immerhin zu rechnen sein.

Zuletzt erfahren wir von ihnen aus dem
Anfang des 3. Jhs. aus Anlaß eines Ein-

falles in Belgien, wenn wir absehen von
einer Stelle bei Claudian cons. Stilich.

I, 225, wo sie als Anwohner des östlichen

Rheinufers erscheinen. Daß das über-

lieferte und wahrscheinlich verderbte

Kouaoot bei Zosimus 3, 6, womit dort ein

Teil der Sachsen bezeichnet wird, mit

Zeuß 331 f. 382 in Kocu^gi zu ändern sei,

läßt sich nicht wahrscheinlich machen.

§ 4. Nach der herrschenden Ansicht

sind die Ch. spurlos in den Sachsen auf-

gegangen, was aber bei der, so lang wir

sie im Auge behalten, wachsenden Macht
des Stammes wundernehmen müßte. Da-
rum scheint es geratener, ihre Fortsetzung

in den Hu gen - Franken zu suchen (s. d.).

§ 5. Der Name Chauci, Cauchi, Xauxot,

Kau^ot, auch Cauci, Kocuxot — gegen

Chauchi sträubt sich das Lat. wie das

Griech. — enthält den germ. Wortstamm
*hauha~ 'hoch', aber kaum in seiner sinn-

lichen Bedeutung.

§ 6. .Mit den Chauken eines Namens
sind die Kauxoi, die Ptol. II 2, 8 neben
Mavociriot in Irland aufführt. Da letztere

wieder gleichbenannt sind mit den belgi-

schen Menapii am Niederrhein, dürften

wir es bei ihnen wie bei den Kauxoi tat-

sächlich mit Stämmen zu tun haben,

die von der Nordsee her nach Irland über-

siedelt sind.

Zeuß 138 f. 381 f. Bremer Ethn.

124 (858) f. Müllenhoff DA. 4, 434.

Schmidt Allg. Gesch. d. germ. Völker 151 ff.

R. Much.

Cherusker. §1. Die Ch., nach Plinius

NH. 4, 14 ein herminonischer Stamm,
sind zuerst bei Caesar BG. 6, 10 genannt

als Nachbarn der Sueben, von denen sie

ein ausgedehntes Waldgebirge namens Ba-

cenis (s. d.) scheidet. Damit kann hier

nur der Harz gemeint sein, und nördlich

von diesem sitzen sie auch später noch,

aber auch noch weiter nach Westen über

die Weser hinüber sich erstreckend, an

der oberhalb von ihnen, wie wohl schon

zu Caesars Zeit, die Chatten stehen. Im
Quellgebiet von Lippe und Ems stoßen

sie an Marsen und Brukterer, im Norden
bezeichnet ein aufgeworfener Wall, der

sich an einen Sumpf (das Steinhuder

Meer?) anschließt, nach Tacitus Ann. 2, 19

ihre Grenze gegen die Angrivarier. Öst-

lich davon reichen sie selbst oder unter

ihrer Schutzherrschaft stehende kleinere

Stämme an die Langobarden und weiter

im Süden an die Elbe heran, durch die sie

von den Semnonen geschieden sind.

§ 2. Die Ch. sind wohl der stärkste

Stamm, mit dem die Römer im westlichen

Deutschland zu schaffen hatten. Ihre

geschichtliche Rolle in dem großen, mit

der Varusschlacht beginnenden und der

erfolgreichen Abwehr des Germanicus ab-

schließenden Freiheitskampfe gegen die

Römer konnten sie aber doch nur spielen,

da ihnen in der Person des Arminius

der richtige Führer erstanden war. Unter

ihm treten sie auch noch im J. IJ n. Chr.

dem Maroboduus mit Erfolg entgegen

und ziehen vor der Entscheidung schon

die Semnonen und Langobarden von
seiner Seite zu sich herüber. Aber mit

dem Tode des Arminius 19 n. Chr. beginnt

sofort eine Verfallzeit. Nachbarvölker

wie Chatten und Langobarden mischen

sich in ihre innern Wirren ein, Tacitus

Germ. 36 kann bereits mit Geringschätzung

von ihnen sprechen, und aus späterer Zeit

hören wir von Ch. überhaupt nichts mehr.

Den Sturz ihrer Macht schreibt Tacitus

den Chatten zu.

§ 3. Indessen konnte der bedeutende

Stamm, ohne daß er einer Katastrophe
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zum Opfer fiel — wovon nichts verlautet—
zwar politisch, aber nicht als Element

der Bevölkerung vom Schauplatz ver-

schwinden. Sein Gebiet gehört, als wir

wieder aus ihm Kunde erhalten, im wesent-

lichen den Sachsen; mehr auf Kosten

ihrer Klienten haben die Thüringer an

der Elbe über die Unstrut hinaus ihr

Reich ausgedehnt, um dann auch hier

den Sachsen die Herrschaft einräumen

zu müssen. Daß innerhalb des sächsischen

Staates in seiner späteren Ausbreitung

auch früher selbständige nichtsächsische

Völkerschaften Platz hatten, zeigen die

Engern, die alten Angrivarii, die Barden

im Bardengau, die Nordthüringer und

Nordschwaben. Wie in diesen Fällen

erwartet man auch bei den Ch. den Fort-

bestand eines Sondernamens, der aber

nach dem, was wir sonst über Mehrnamig-

keit und Wechsel der Stammnamen bei

germ. Völkern wissen, nicht notwendig

der Name Ch. selbst sein muß. Dieser

Name bietet sich uns in dem der F a 1 e n
,

den wir doch nicht unterbrächten, wenn
er nicht einen älteren ablöst; und dieser

ältere kann mit Rücksicht auf die ört-

lichen Verhältnisse kein anderer als Che-

rusci sein. Bodenständig sind die Falen

in Ostfalen, wie sich schon darin zeigt,

daß ein ostfälischer Gau Falaha, Falhon

schlechtweg heißt. Ein Teil der Falen

aber ist im Zusammenhang mit der ge-

samten Vorwärtsbewegung der Germanen-
stämme gegen das Römerreich weiter

nach Westen auf fremden Boden ab-

gerückt: es sind die Westfalen, Westfalhi,

denen gegenüber dann die Falen in älterer

Heimat als Ostfalen Ostfalhi erscheinen.

Diese Abwanderung brachte es auch mit

sich, daß die Zurückbleibenden sich ein-

schränken und andern Völkerschaften, z. B.

den Angrivariern, Engern, Teile der alten

cherusk. Stammsitze überlassen konnten.

Bei dem Namenwechsel Cherusci > Falhi

ist zu beachten, daß Cherusci mit Chatti

und Chauci, Falhi mit Frisii und dem
gleichfalls später in den Vordergrund
tretenden Franci alliteriert; allerdings auch
früher schon mit Fosi, dem Namen eines

engverbündeten Volkes.

§ 4. Daß der Name Falen kein junger

ist, wird man aus dem in der Notitia digni-

tatum neben dem der Tubantes, Mattiaci und
Bucinobantes auftretenden Namen Falcho-

varii schließen dürfen, auf den Ko s s i n n

a

PBBeitr. 20, 299 ff. die Aufmerksamkeit
gelenkt hat. Ihr Name bedeutet 'Leute

aus dem Falenland' und verhält sich zu

dem einfachen Falhi wie Chattuarii
}

Baioarii, Raetobarii, Boructuarii zu Chatti,

Boii, Raeti, Bructeri. Wo diese Falchovarii

zu suchen sind, ist nicht bestimmbar.

Der Volksname Falhi selbst setzt einen

germ. Wortstamm *falha- voraus und könnte

mit lit. pdlsas, lett. palss 'fahl' aus * polkos

identisch sein.

Was Cherusci betrifft, spricht die Über-

lieferung entschieden für Kürze des Stamm-
vokals. Xspoütfxot, bei Dio Cassius findet

Bestätigung durch Xaipouaxot bei Ptol.,

wobei ai wie so oft bei Griechen für germ. e

steht. XvjpouiT/COt bei dem in Wiedergabe

germ. Namen unzuverlässigen Strabo fällt

dagegen nicht ins Gewicht. Von dem
Versuch, an *hera- 'Haar' anzuknüpfen

(Bremer PBBeitr. 11, 3), ist daher

abzusehen. Aber auch die Etymologie

J. Grimms, der GddSpr. 612 an got.

hairus 'Schwert' und einen angeblichen —
in Wirklichkeit nicht vorhandenen —
'Schwertgott' Cheru dachte und so auch

zwischen den Ch. und den nach dem
sahs benannten Sachsen vermitteln wollte,

die aber schon gleichzeitig mit den Ch.

an ganz verschiedener Stelle bezeugt sind,

ist unhaltbar schon der Wortbildung

wegen. F. Kluge faßte ZfdWf. 7, 168

die Cherusci als 'die Klugen' und ver-

glich ags. hörsc, got. hruskan; auch an

lat. coruscus 'zuckend, blinkend' könnte

man in diesem Zusammenhang erinnern.

E. Schröder und R. M u c h dachten

an germ. *herut 'Hirsch' (PBBeitr. 17, 61);

davon könnte *heruska- ähnlich gebildet

sein wie germ. *fruska- 'Frosch' neben aisl.

jraufri. Für letztere Deutung kann man
anführen, daß im Süden des Har^, in der

Nachbarschaft der Ch. einst der kelt.

Stamm der Teurii (oder Teurisci?, die

Vorfahren der späteren Teurisci in Alpen

und Karpaten?), benannt nach *teuros

'Stier', gesessen hat, wie aus dem Namen
Tsupio^aijxai bei Ptol. zu erschließen ist

(s. d.).

Einen späteren einheimischen Beleg für
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den Volksnamen enthält vielleicht der

Ortsname Herskesgebutle, so in einer Urk.

von 1007, nach Förstemann DN.
2 2

, 796 wahrscheinlich eines der beiden

Harxbüttel in der Nähe von Braunschweig;

vgl. das nahegelegene Thuringesgibutli eben-

da 1458.

Lit. bei L. Schmidt Allg. Gesch. d. germ.

Völker 162. R. Much.

Chirurgie. Die ältesten Spuren einer

chirurgischen Betätigung bieten die zweifel-

losen künstlichen Eröffnungen der Schädel-

höhle an prähistorischen Kranien (s. Tre-

panation) und die gut geheilten Brüche

von Extremitätenknochen, die gelegentlich

gefunden werden (s. Knochenbrüche). Über
kunstgerechten Wundverband in germ.

Frühzeit berichten historische und literari-

sche Quellen (s. Wundbehandlung). Wenn
nun auch das instrumenteile Rüstzeug

für den ärztlichen Gebrauch, das der

Boden bewahrt hat, soweit es sich nicht

unter Stein-, Bronze- und Eisenbedarf

des täglichen Lebens verbirgt, äußerst

spärlich ist, so gibt doch schon die Lex
Visigothorum den Beweis, daß selbst die

Operation des Staares aus der römisch-

griechischen Kultur bei einigen südlichen

Germanenstämmen derart Eingang ge-

funden hatte, daß man gesetzliche Fest-

legungen über ihre Ausübung und Ent-

lohnung für nötig erkannte (s. Staarstich)
;

ebenso ist der Aderlaß (s. d.) Import aus

der antiken Welt, der sich über alle

Germanenvölker verbreitete, weniger das

Brenneisen (ahd. brennfsan, and. jarn und
knappjarn, das geknöpfte cauterium olivare),

wenigstens zur verschorfenden Blutstillung

(s. d.), aber wir finden doch bei Bald
(etwa 900) Anweisungen zur Heilung solcher

mit dem Brenneisen gesetzter Wunden
und in nordischen Gesetzbüchern die Er-

wähnung des lata brenna sik. Die lebens-

rettende operative Entfernung eines Tumors
durch den angelsächsischen Arzt Cynifried

oder Cyneferth bei der Königin und
Äbtissin ^Etheldryth, von der die Sage

geht, verlangt noch der Aufklärung; es

scheint sich um die Spaltung eines Pest-

drüsenabszesses zu handeln, der obendrein

zum Tode führte. Dagegen ist in Bald's

Leech Book II 22 (Cockayne Leechd. II

206 ff. ; Leonhardi, Grein-Wülker Bibl.

d. ags. Prosa VI 62 f.) sehr umständlich

und sachverständig Vorbereitung, Aus-

führung und Nachbehandlung der Opera-

tion eines Leberabszesses geschildert (mid

ßy snid-isene) (vgl. P a y n e a. a. 0.

86—89), ohne daß die (doch wohl anzu-

nehmende) Entlehnung aus einem antiken

Autor sich nachweisen ließe. Ähnlich

steht es mit der Hasenschartenoperation

(Wid
-

hcerscearde) an der gleichen Stelle

aus dem beginnenden 10. Jh. in Bald's

Leech book I 13 (Cockayne II 56; Leon-

hardi 18), wo angegeben wird, wie man
zuerst die Scharte zurechtschneiden und
dann mit Seide nähen solle (onsnid' mid
seaxse seowa mid seolce faeste). Amputa-
tionen werden dort in der Weise der Antike

im abgestorbenen Gewebe vorzunehmen
gelehrt (Bald's Leech Book I 35; Cockayne
II 82 ff.; Leonhardi 25 f. ßonne scealt ßu
sona eal pcet deade and ßcet ungefelde ofasni

ßan . . . fcet pcer nanuht pces deadan lices

to lafe ne sie pces ße cer ne isen ne fyr gefelde

usw.). Daß man die Pfeilspitzen mit der

Zange (sogar einer geschlossen bleibenden

Sperrzange, spennitöng) extrahierte, kann
nicht wundernehmen (Grön a. a. 0. 45)

;

eher schon, daß man 1221 in Island die

Osteoklasie schiefgeheilter Knochen übte

(s. Knochenbrüche). Stelzfüße und Krücken
sind schon früh nachgewiesen, auch die

aus der Antike her bekannte und beliebte

Operation des Zäpfchenschnittes, der Sta-

phylotomie, der schon im Jahre 1023

E i r i k J a r 1 zum Opfer fiel. Auch
von Blasensteinoperationen in german.

Norden besitzen wir Kunde. Doch handelt

es sich in allen hier besprochenen Fällen

um operative Maßnahmen, die bestimmt

unter dem Einfluß des chirurgischen

Wissens der Antike standen. Die oft in

der Literatur erwähnten schneidenden Er-

öffnungen von Eiteransammlung infolge

von Verschwärungen in und unter der

Haut, wenn die weit mehr beliebte Er-

weichung und das „Aufziehen" des Eiter-

sackes nicht schnell genug zum Ziele

führen wollte, mit dem Stein- oder Eisen-

messer mögen aber immerhin Eigengut der

german. Heilkunde sein.

H ö f 1 e r Hdb. d. Gesch. d. Med. I 470—475.
Lehmann -Nitsche Beitr. z. präh. Chir.

aus dtsch. Vorzeit 1898. K. Baas Mittelalt.
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Gesdhtspfl. i. Baden 1909 S. 5 f. Grön Alt-

nord. Hlkde. Janus 1908. S. A. S. 21—70.

P a y n e Engl. Med. in Anglo-Sax. times 1904

S. 82—93. Sudhoff.

Chlodwig (Chlodowech L), der Franken

-

könig, lebt in der deutschen Helden -

dichtung nach als Hugdietrich,
Vater Wolfdietrichs. Bei Widukind heißt

Ch. 'Huga, rex Francorum'; Hugas ist

im Beowulf 2503. 2915 epische Bezeich-

nung der Franken, vgl. Quedl. Ann.:

,, . . olim omnes Franci Hugones voca-

bantur a suo quodam duce Hugone".

Das einfache Hugo hat die Dichtung

später, in Anlehnung an Wolf-dietrich,

zu Hug-dietrich ergänzt. — Was die

mhd. Epen Wolfdietrich A und B von
Hugdietrich erzählen, zwei völlig ab-

weichende Darstellungen, erlaubt schwer-

lich eine sachliche Anknüpfung an den

Begründer des Frankenreiches. Die ältere

Dichtung hatte (Chlodwig-) Hugo nur als

Nebenrolle festgehalten in der Sage seines

tatenreichen Sohnes Wolfdietrich, viel-

leicht dachte man ihn sich schon zu Be-

ginn der Handlung gestorben (s. Wolf-

dietrich), sodaß der große König nur als

Name weiterlebte, zu vergleichen mit

Gibeche in der Nibelungen-, Dietmar

in der Dietrichsage: die beiden Versuche

des 13. Jhs., sein Bild auszumalen, ent-

behren daher den gemeinsamen Kern,

soweit er nicht den Sohn Wolfdietrich

betrifft. — Der Name H 1 q d v e r
,

der

zweimal in eddischer Dichtung auftaucht

(Vkv. 10. 15, Gudr. II 25), kann durch

verlorene Zwischenglieder auf Ch. zurück-

gehen, aber auch auf einen der Ludwige
des 9. Jhs.; der isl. Heldenroman ver-

wandte dann den Namen für verschiedene

nordische Gestalten (Fas. 3, 697). Ob
der Ludewic der Kudrun- und der Herbort-

sage mit Ch. zusammenhänge, ist sehr

unsicher.

Ch.s Brautwerbung um die Burgundin
Chrothilde (a. 493) erzählen Fredegar und
der Liber Hist. Francorum in dichterisch

ausgeschmückter Weise. Es erscheinen

hier kenntlich spielmännische Formeln,

die nahe Gegenstücke haben auch in

deutschen und nordischen Brautfahrtnovel-

len des 12./13. Jhs., bes. bei Herbort (Ps.),

Attila-Erka (ebd.), Snio (Saxo); zB. der

als Bettler verkleidete Bote, die Jung-
frau beim Kirchgang, die ihn auf ihre

Kammer entbietet, der heimliche Ring-
wechsel, die Verfolgung der Braut mit
Heeresmacht. Eine Dichtung, deren Held
Ch. war, wird dadurch nicht erwiesen,

wie auch die Chrothildewerbung als Ganzes
in keiner spätem Sage wiederkehrt; wohl
aber ist auf spielmännische Brautfahrt-

sagen zu schließen, die auf die Berichte

von Ch. abfärbten und sie zu halb dichteri-

scher Haltung erhoben. Solche Braut-

werbungen wären als deutsche stabreimende

Gedichte nicht vorstellbar; man darf

für das 6. bis 8. Jh. nur ah das Volks-

latein der Joculatores denken. Aber eine

Tradition muß von diesen Anfängen zu

den deutschen Spielmannsepen führen,

deren Reihe für uns der Rother c. 11 50

eröffnet. Innerhalb der Dichtungen ger-

manischer Zunge ist der im stabreimenden

Heldenliede geprägte heroische Stil das

alte, der spielmännisch-abenteuerhafte Stil

das junge. Daß aber dieser letzte auf

romanischem Boden in den alten Zeit-

raum hinaufreicht, dafür ist Ch.s Braut-

werbung ein Zeugnis.

R a j n a Origini delV epopea francese S. 69 ff.

Voretzsch Epische Studien 1 , 303 ff.

Panzer Hilde-Gudrun S. 424. Baesecke
Münchener Oswald S. 298. — Zu Hlofiver vgl.

Müllenhoff ZfdA. 23, 167. A. Heusler.

Chor. A. Deutschland. §1.

grenzter Teil der Kirche, für die singende

Geistlichkeit bestimmt. Diese ursprünglich

dreierlei: Psalmensänger mit Orchester,

epistelsingende Subdiakonen, evangelium-

singende Diakonen. Später wanderte der

Ch. zu dem Presbyterium in die Apsis. —
Auch trennte man die Osthälfte des Mittel-

schiffs oder der ganzen Kirche durch

Schranken oder Treppenanlagen (oberhalb

der Krypta) gerne von der Laienkirche.

Von diesen oft reichen Schranken (s. d.),

lat. cancelli, sind noch bedeutsame Reste

in Trier (Dom), Metz (S. Peter)und Chur er-

halten. Choranlagen für Klosterinsassen

(Mönche oder Nonnen) wurden frühzeitig

als Emporen am Ost- oder auch am
Westende der Kirchen eingebaut (Gern-

rode), für die Laien unzugänglich und

ihren Augen verschlossen.
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Die Choranlage nahm vorwiegend das

Ostende der Kirchen ein, doch trat bei

größeren Kirchen schon frühzeitig die

Anlage eines zweiten Chors mit Apsis an

der Westseite ein (Oberzell-Reichenau,

alter Dom zu Köln).

Enlart I 144. Dehio und v. Bezold
I 96. 167. A. Haupt.

B. N r d e n. § 2. Dem Begriff 'Chor'

der christlichen Kirchen entsprechen in der

anorw. Sprache die beiden Wörter afhüs

für die heidnischen Tempel (hof) der Asen-

anbeter und songhüs für den christlichen

Kirchenbau.

§ 3. Das afhüs in den hof war, nach

den vermeintlichen Äö/-Grundmauern, die

auf Island gefunden sind, zu urteilen, von
derselben Breite wie das ,, Schiff" des

Göttertempels (s. d.), der skäli, und ungefähr

von der halben Länge des letzteren. Der
Abschluß des afhüs war entweder gerad-

linig, jedoch immer mit abgerundeten

Ecken, oder halbrund, und somit auch in

Bezug auf die Form dem Chor der christ-

lichen Kirchen ähnlich. In dem afhüs

standen den Sagas zufolge der Stallr und
die Götterbilder (s. 'Altar').

§ 4. Das songhüs ('Gesanghaus', vom
Singen fder Messe) bestand in den

norw. Kirchen (sowohl Stein- wie Holz-

kirchen) aus einem Ausbau an dem öst-

lichen Ende des Schiffes, — gewöhnlich

schmäler und niedriger als dieses. Doch
kommen auch solche von der Höhe und
Breite des Schiffes vor. An das quadrati-

sche Chor knüpfte sich bisweilen ein halb-

runder, östlicher Abschluß (Apsis, s. d.).

Derselbe kommt in den Stabkirchen oft

vor und ist mit einem von einer runden
Haube gekrönten, geschlossenen Um-
gang (perivalium) versehen. In den Holz-

kirchen kommen die Apsiden gleichmäßig

über das ganze südliche Norwegen verteilt

vor. Dagegen finden sich die Apsiden bei

den Steinkirchen hauptsächlich nur in den
südöstl. Teilen des Landes, während sie

(vor 1200) äußerst selten im westlichen und
wahrscheinlich gar nicht nördlich von
Dovre vorkamen. Wahrscheinlich beruht

dieses Verhältnis auf dem starken Einfluß

der angelsächsischen Kirchenform (die be-

kanntlich ohne Apsiden war) auf das west-

liche Norwegen, während die Kirchen der

Hoops, Reallexikon. I.

südöstlichen Landesteile sich mehr den
Formen der Nachbarländer näherten. In

Westfold im SO. Norwegen kommt ein

eigentümlicher Typus zum Vorschein, in-

dem die Apsis in die dicke Mauer der Ost-

seite des Chores eingebaut ist, so daß die

Kirche nach innen apsidial ist, nach außen
aber geradlinig abgeschlossen erscheint.

Nicolaysen Norske Fornlevninger, passim.

Dietrichson.

Chorbischof. Der Ch. (lat. chorepiscopus,

griech. XwpsiriaxoTros) war, wie der Name
sagt, ein Landbischof. Der Sache nach
ist er, insbesondere in Missionsgebieten,

ein Gehilfe und Vertreter des Diözesan-

bischofs, nach innen wirkend und gerade

dazu durch seinen bischöflichen ordo

befähigt, wie es der Archidiakon (s. d.)

nach außen tut, auch sein Vertreter

-während der Sedisvakanz. Schon im
8. Jahrh. traten im Frankenreich Chor-

bischöfe auf; teils sind ihnen bestimmte
Bezirke der Diözese besonders zugewiesen,

teils wirken sie je nach Bedarf in der

ganzen Diözese. Die steigende Macht
der Chorbischöfe veranlaßte wohl im

9. Jahrh. den westfränkischen Episkopat,

mit Erfolg ihre Beseitigung zu betreiben,

unterstützt von Pseudoisidor und Bene-

dictus Levita. Im Osten jedoch, in Deutsch-

land, erhielt sich der Chorepiskopat noch

bis ins 10. Jahrh. Dagegen erscheint in

England ein Chorbischof nur sporadisch,

auf Island überhaupt nicht, und auch in

den übrigen skandinavischen Ländern ist

das Amt jedenfalls kein ständiges.

Hauck Kirchengesch. II 721. Hinschius
Kirchenrecht II 161 ff. Makower Verfassung

d. Kirche von England 321. Werminghoff
Kirchenverfassung 78 f. v. Schwerin.

Christenrecht (kristinnrätr m.) (§ 1) ist

die im Westnordischen übliche

Bezeichnung für die kirchenrechtlichen

Bestimmungen. Während die älteren

norw. und isl. Rechts- und Gesetzbücher

und noch Magnus Lagabötirs (s. d.)

Revisionen der Landschaftsrechte von 1267

und 1268 das Christenrecht völlig als Teil

des übrigen Rechts behandelten, traf der

Plan des Königs, auch bei der Revision

der FrostuJ)ingsbök das Christenrecht zu

regeln, 1269 auf den Protest des Erz-

bischofs Jon. Die späteren Gesetzbücher
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des Königs für Norwegen und Island

(Landrecht, Bjarkeyjarrettr, Jarnsida, Jöns-

bök) enthalten deshalb nur, um die staat-

liche Kirchenhoheit zu wahren, einen

nahezu inhaltlosen kristinsddmbälkr, über-

lassen aber im übrigen die Regelung des

Christenrechts besondern Gesetzen. Drei

aus dem Christenrecht der älteren Land-

schaftsrechte schöpfende Entwürfe solcher

Gesetze sind uns aus der Zeit von etwa

1270 erhalten, darunter vor allem das

sog. Christenrecht König S v e r r i r s.

Ihren Abschluß fand diese Gesetzgebung

für Norwegen in dem Christenrecht

Erzbischof Jons von 1273, einer rohen

Kompilation aus den älteren norw. Gesetz-

büchern und dem kanonischen Recht, die,

trotzdem sie der Kirche weitgehende

Rechte einräumte, doch 1277 (Überein-

kunft von Tunsberg) die Zustimmung
König Magnus' fand. Eine Bearbeitung

dieses Christenrechts für Island ist

das 1274 vom Allthing akzeptierte Christen-

recht Bischof Arnes. Beide Gesetze

wurden sofort nach Magnus' Tod von der

Staatsgewalt widerrufen, doch haben sie

sich in der Praxis durchgesetzt, in Nor-

wegen- allerdings nach harten Kämpfen,
die erst im J. 1458 zu ihren Gunsten
endeten und die es erklären, daß im 14. Jh.

sowohl von den Christenrechten der revi-

dierten Landschaftsrechte wie von Erz-

bischof Jons Christenrecht Abschriften

veranstaltet wurden.
Ausgabe des Christenrechts König Sverrirs

von Keyser u. Munch (1846 in NGL. I),

der beiden andern Christenrechtsentwürfe von

Storm (1885 ebd. IV 50 ff. 160 ff.), des

Christenrechts Erzbischof Jons von Keyser
u. Munch (1848 ebd. II), des Christenrechts

Bischof Arnes von Storm (1895 e °d. V
16 ff.). K. Maurer Das sog. Christenrecht

Kg. Sverrirs (Bartsch Germanist. Studien I

57 ff., 1872)' Studien üb. d. sog. Christenrecht

Kg. Sverrirs 1877, Vorl. II 3 ff. Zorn Staat

u. Kirche in Norwegen 1875. Hertzberg
Sprogl. hist. Studier för Unger 189 ff.

§ 2. Auch bei den Schweden
bildete das Kirchenrecht einen Teil der

landrechtlichen Laghsaga; bis ins 14. Jh. be-

gannen die Landschaftsrechte durchweg mit

einem kirkiubalker oder kristnubalker. Da-
gegen fehlt den dänischen Land-
schaftsrechten ein eigener kirchenrecht-

licher Abschnitt. Das Kirchenrecht wurde
hier in der älteren Zeit vorzugsweise durch
Vereinbarungen zwischen Bischof und Diö-

zesanangehörigen festgestellt. Zwei solche

Kirchenrechte sind uns aus dem 12. Jh.
in dänischer Sprache erhalten, die s c h o -

n i s c h e skraa Erzbischof Aeskils von
etwa II 60 und das auf ihr beruhende
seeländische Kirchenrecht Bischof

Absalons vom 21. Juli 1171.

Ausgabe des schonischen Kirchen-

rechts von Schlyter {Corpus iuris Sveo-

Gotorum IX 1859), des seeländischen
von T h o r s e n (Vald. Saell. Lov 1852).

Sjögren De fornsvenska kyrkobalkarna, Tids-

skr. f. Retsvidensskab 1904, 125 ff. Kjer
Er den Skaanske eller Sjaellandske kirkeret den

aeldste} Aarb. 1891, 124fr. — Weitere Lit. u.

Nordische Rechtsdenkmäler.
S. Rietschel.

Christusdarstellungen (plastische) sind in

der Bildnerei der germanischen Frühzeit

selten. In Metz finden wir an einem
Pfosten der einstigen Schranken der Peters-

kirche (7. bis 8. Jh.) unter einem krabben-

geschmückten, von Pilastern getragenen

Spitzgiebel vertieft die Gestalt Christi,

unbärtig, in flachem Relief, mit Nimbus,

die rechte Hand erhoben, im Giebeldreieck

ein Kreuz; in Fischbeck a. d. Weser
im Tympanon eines Portals aus der

ottonischen Zeit sein bärtiges Brustbild

mit aufgehobener Segenshand, das Buch
in der Linken, mit Kreuznimbus, sehr

primitiv.

Auf karolingischen und ottonischen Elfen-

beinschnitzereien erscheint Christus häufig,

meist mit Nimbus mit aufliegendem Kreuze

und bärtig, in langem Gewände; sogar in

der frühesten Zeit am Kreuze bekleidet.

E. Knitterscheid Die Abteikirche

St. Peter zu Metz. Metz 1898. S. 170 ff. H.

S i e b e r n Bau- u. Kunstdenkmäler im Regbez.

Cassel III. Marb. 1907. S. 45. B o d e Gesch.

d. deutschen Plastik 12 ff. A. Haupt.

Cista, gr. xiaxrj, bei den Griechen und
Römern in verschiedener Bedeutung: 'Korb,

Kiste, Kasten'. Archäologisch ein

zylindrisches, hohes Gefäß aus Bronze, auch

aus Holz, Elfenbein und Knochen. Zwei
Typen sind zu unterscheiden: 1. eine

spezifisch griechische Form oder

ihre Derivate, büchsenartig auf eleganten

Füßen, mit figurengeschmücktem Deckel,
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in Anlehnung an die bis in die mykenische
und vormykenische Kultur zurückgehende

pyxis. Ihre berühmtesten Vertreter sind

die ncoronische Cista aus Präneste und eine

andere pränestinische in Karlsruhe, beide

latinische Arbeiten des 4.—3. Jhs. v. Chr.

Dieser Typus kommt nordwärts der Alpen
nicht vor.

K. Schumacher Eine pränestinische

Ciste in Karlsruhe 1891. D e r s. Antike

Bronzen in Karlsruhe Nr. 256— 267. F r.

Behn Die ficoronische Cista, Lpzg. 1907.

Pauly-Wissowa Realenzyklopädie III 2

Sp. 2591 ff.

2. ., gerippte" Cisten aus Bronze,

eine italische Form (cista a cordoni), eimer-

artig mit flachem

Boden und Hand-
haben oder Hen-
keln. Ihren Namen
hat sie von hori-

zontalen, umlau-
fenden Rippen

(Abb. 56). Die

zylindrische Wan-
dung besteht aus

einem Blechstrei-

fen, derzusammen-
gerollt und längs-

seitig vernietet ist;

der Boden ist als

besonderes Stück
angenietet. Die

Ränder sind ver-

stärkt durch Ringe aus anderem Metall,

in Oberitalien aus Kupfer oder Eisen,

in den Ostalpen aus Blei, vereinzelt

sonst auch durch eine Blechröhre. Zwei
Gattungen sind zu unterscheiden: a) die

ältere, ,,weitgerippt", mit zwei horizontal

angenieteten festen Handhaben in der obe-

ren Hälfte der Wandung; b) die jüngere,

,, enggerippt" mit beweglichen Doppelhen-
keln, die über der Mitte in angenieteten,

doppelten Ösenattachen eingehenkt sind. —
Verzierung: in den zwischen den Rippen
liegenden Zonen vielfach einfache Buckel

-

reihen oder schräge Bandmuster, beide ge-

trieben, oder gestanzte Vögelchen. — Ver-

breitung: Von 172 Exemplaren sind 52
nördlich der Alpen gefunden worden (Öster-

reich-Ungarn, Schweiz, Deutschland, nörd-
lich bis Prov. Posen und Westpreußen,

Abb. 56. Cista: Gerippte Cisten von Lorzendorf, Kr,

Namslau. Schles. Museum, Breslau. NachSchles. Vor-

zeit VII 1899 S .195, Fig. 1, 2.

Russisch-Polen, Belgien, Frankreich) im
Gebiete der Hallstatt-Kultur und in ihrem

Einflußkreise, die übrigen in ganz Italien,

hauptsächlich aber in den Nekropolen Ober-

italiens. Also den Germanen sind sie als

Fremdlinge bekannt gewesen. — Zeit: Die

Fabrikation beginnt etwa zugleich mit den
eisernen Hallstatt- Schwertern im 7. Jh. v.

Chr. und dauert bis ins 5. Jh., als schon

die Produkte der keltischen La Tene-

Kultur in Süddeutschland bekannt werden.

Einzelne, wie die im Kanton Tessin, sucht

man zeitlich noch weiter herunterzu-

rücken. — Herkunft: wahrscheinlich ober-

italisch (Bologna, Venetien). Ihre Grund-
form mag auch auf ägäische oder phö-

nikische Vorlagen

zurückgehen.

Z a n n o n i Scavi

della Certosa 233 ff.

Rud. Virchow
ZfEthn. 1874 Ver-

hdlg. 141. Mar-
chesetti Correspbl.

d. dtsch. anthrop.

Ges. 25. 1894, ICJ3

— 105. W. Grem -

p 1 e r Schles. Vor-

zeit VII 1899, 195fr.

Reinecke Altbayr.

Monatsschrift III

130 f. K. Schu-
rn a c h e r Pränest.

Ciste 46 ff. Undset
Eisen in Nord-

europa 299 ff. Willers A röm. Bronzeeimer

v. Hemmoor 99 ff. Pauly-Wissowa Real-

encyclopädie III 2 Sp. 2604—2606.

Hubert Schmidt.

Cistemen haben sich bisher nur auf der

Altenburg b. Niedenstein (s. d.), der Burg
des alten Mattium, gefunden, und zwar
genau in der Form wie in den Römerlagern

bei Haltern und Oberaden a. d. Lippe:

große rechteckige, flache, mit starken Holz-

bohlen ausgekleidete Becken,- für die

Edw. Schröder den Namen puteus— pütt—
Pfütze wohl mit Recht erschlossen hat.

S. Brunnen 5-

Ztschr. f. hess. Gesch. 1909.

Schuchhardt

Codanus sinus ist nach Mela 3, 31. 54
ein großer Meerbusen an der Küste Ger-

maniens super Albim; darin die Insel

25*
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Codanovia (recte Scadinavia) ; bei Plinius

NH. 4, 96 heißt es über ihn: mons Saevo

ibi immensus nee Riphaeis iugis minor

immanem ad Cimbrorumusquepromunturium
effieit sinuni, qui Codanus vocatur, refertus

insulis quarum clarissima est Scadinavia

incompertae magnitudinis. Es handelt sich

also um die Ostsee. Mit dem Namen
Codanus scheint zusammenzuhängen der

von Danzig: Gdansk aus *Küdan-iskü;

vgl. K o s s i n n a IF. 7, 287. R. M u c h

AfdA. 27, 117.

R Much.

Comes (§ 1) ist im mittelaltert. Deutsch-

land die gewöhnliche lat. Bezeichnung

für 'Graf (s. d.).

§ 2. In angelsächsischen Urkunden

wird als c. in der Regel nicht ein staat-

liches Organ bezeichnet, wie der fränkische

Graf, sondern der Gefolgsmann, zuerst der

gesiä, dann der cyninges pegn. Häufiger

erscheint in latein. Versionen der Gesetze

der ealdorman als comes wie auch als dux,

während hier der pegn zum thainus wird.

§ 3. Einen comes kennt das skandinavi-

sche Gebiet dem Namen nach nicht. Der

Sache nach sind dem fränkischen c. zu

vergleichen der schwedische leensheerra,

der dänische umbuzman, der norwegische

syslumadr (s. Beamte); in lateinischen

Texten wird gelegentlich das skandina-

vische iarl mit c. wiedergegeben.

Chadwick Studies on Anglo-Saxon In-

stitutions 318 ff. Stubbs Constit. History 5
6

166 ff. 176 ff. v. Schwerin.

Confessio, lat. eigtl. 'Bekenntnis', Grab

eines Märtyrers unter dem Altar einer

Kirche, woraus die Krypta sich ent-

wickelte; oft über den Kirchenboden

emporragend und mit Öffnungen nach

der Kirche versehen, die transennae 'Wand-
durchbrechungen' genannt werden. —
Hildesheimer Dom, 9. Jahrh. Regensburg,

Altar von S. Stefan, 9. Jahrh. — S. a.

Altar, Krypta.
D e h i o und v. Bezold I98. Enlart

I 137. A. Haupt.

Corvey, Klosterkirche, karo-

lingischer Bau von 815, der Westbau um
1000 umgebaut; das Schiff noch später

erneuert. Die Vorhalle aus Resten der

karolingischen errichtet (korinthische Ka-
pitelle mit Gebälkkropf), hat ein Ober-

geschoß, das sich als Empore gegen die

Kirche öffnet, während die untere Vor-

halle völlig kryptenartig abgeschlossen

erscheint. An der Westseite in den Ecken
zwei Türme, die einen hochgeführten

Zwischenbau einfassen.

Dehio und v. Bezold 211. 459.

F. Seesselberg D. frühmittelalterl. Kunst

d. germ. Völker 105. A. Haupt.

Cotini. Das wichtigste Zeugnis für

diesen Volksstamm ist Tacitus Germ. 43,

das uns über seine kelt. Nationalität

unterrichtet: Cotinos Gallica .... Lingua

coarguit non esse Germanos, et quod tributa

patiuntur. Sie sind den benachbarten Qua-

den und Sarmaten
(
Jazygen) schatzpflichtig

und betreiben Bergbau auf Eisen. Dies vor

allem hat die Feststellung ihrer Sitze

ermöglicht, die nach Müllenhoffs
überzeugender Darlegung DA. 2, 324 ff.

an der obern Gran zu suchen sind. Ihre

Eisengruben sind als aiovjpcopu/eia auch

auf der Karte des Ptol. eingetragen. Sie

selbst erscheinen auf dieser unterhalb der

bastarnischen Sßwvss als Kayyvoi, was

indes mit Sicherheit in Kot(i)voi zu

berichtigen ist. In der Überlieferung des

Tacitus überwiegt der Anlaut G; daß C
das einzig richtige ist, beweist im Verein

mit Ptol. das Konvoi des Dio Cass., das

Cotinos der Vinuciusinschrift (v. P r e -

m e r s t e i n Jahresh. d. öst. arch. Inst.

7, 215 ff.) und das cives Cotini einer stadt-

röm. Inschrift CIL. III 2831.

Müllenhoff nimmt DA. 2, 267. 327 ff.

an, daß die Kuxvot, die bei Ptol. II 14, 2

im nördlichsten Teil Pannoniens unmittel-

bar an der Donau stehen, ein über den

Strom gewanderter Teil der Cotini seien.

Im Zusammenhang mit geschichtlichen

Ereignissen werden die C, die sichtlich

nichts von einem Herrenvolk an sich

hatten, nur zweimal genannt. Die Vinu-

ciusinschrift meldet — wahrscheinlich zum

J. 14 v. Chr. — ihre widerstandslose Unter-

werfung durch die Römer. Und durch

Dio Cass. 71, 12 erfahren wir, daß sie

während des Markomannenkrieges gelegent-

lich (gleich Buren und Jazygen) dem
Kaiser Marcus Aurelius Heeres folge ver-

sprachen.
R. Much.
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Cromlech ist der keltische Ausdruck für

Steinkreise (s. d.).

Schuchardt.

Cuberni oder Cugerni ist der Name
eines germ. Volksstammes auf der linken

Rheinseite zwischen Ubiern und Batavern.

Sie müssen dahin nach der Zeit Caesars

gekommen sein, der dort noch Menapier

kannte, und dann bleibt keine andere

Möglichkeit, als sie mit Z e u ß von den
Sugambrern (s.d.) herzuleiten, dieTiberius

auf das linke Rheinufer verpflanzte. Gleich

den Batavern begegnen uns C. im röm.

Heere, spielen aber diesen gegenüber eine

untergeordnete Rolle.

Die beiden Formen des Namens sind

auch durch Inschriften gesichert und
kaum etymologisch vereinbar. Man hat

wohl Cu-berni, Cu-gerni abzuteilen und
den ersten Teil zu anord. kyr, afries. kü,

ags. cü (neben as. kö, ahd. chuo) zu stellen,

den zweiten zu ags. beorn 'Mann, edler

Mann' = lett. berns 'Kind', lit. bernas

'Knecht', beziehungsweise zu germ. *gerna-

'begierig'; vgl. got. faihugairns. Die

Cuberni Cugerni sind dann 'die Kuh-
knechte, cowboys' und 'die nach Kühen
begehrenden, Kuhdiebe (?)'.

Zeuß 85. R. Much PBBeitr. 17, 156 ff.

Bremer Ethn. 1 50 (884). Müllenhoff
DA. 4, 396. 607. 639. Ihm bei Pauly-
W i s s w a unter Cugerni. R. Much.

Cusus ist der Name eines nördl. Zu-

flusses der Donau bei Tacitus Ann. 2, 63,

wo berichtet wird, daß die Gefolgscharen

des Maroboduus und des Catualda von
den Römern inter Maruni et Cusum an-

gesiedelt wurden. Daß der C. östlich vom
Marus, der March, gesucht werden muß,
ist sicher; aber welcher Fluß den Namen
trug, nicht näher bestimmbar. Der Ort

Cusum in Pannonia inf. zeigt, daß dieser

pannonisch ist.

Müllenhoff DA. 2, 326 f. Kossinna
AfdA. 16, 55. R. Much AfdA. 33, 7.

R. Much.

Cylipenus. Sinus Cylipenus ist nach

Plinius NH. 4, 97, der hier auf griech.

Quelle zurückzugehen scheint, der Name
der Ostsee oder ihres westlichen Teils.

In seiner Ausmündung liegt die Insel

Latris, dann folgt der sinus Lagnus in der

Nachbarschaft der Kimbern.

Kossinna IF. 7, 306. R. Much.

D.

Dach. A. S ü d e n. § I. Daß die

altgermanischen Häuser ein

Giebeldach gehabt haben, zeigen einerseits

die erhaltenen, langrechteckigen Grundrisse,

anderseits Hausurnen (s. d.), von denen
die von Aschersleben (Kgl. Mus. Berlin)

ein sehr hohes und steiles Dach hat, andere

auf einem augenscheinlichen Strohdach die

aufgelegten Hölzer, wie sie noch heute
üblich sind, deutlich erkennen lassen. Als

Verkleidungsmaterial kommen Ziegel (Tac.

Germ. 16 ne caementorum quidem apud
illos aut tegularum usus) und Schiefer

-

platten für das Altertum nicht in Be-
tracht; sie finden sich auch in der karolin-

gischen Zeit noch nicht, sondern erst im
vollen Mittelalter. Für die altgermanische

Zeit dürfen wir also nur mit dem Stroh

-

oder Schilfdache rechnen.

Schuchhardt.

§ 2. Im Mittelalter war der Dach-
stuhl bei Kirchen oft ganz freiliegend und
von unten sichtbar, ohne Zweifel ebenso

bei Profanbauten, insbesondere über großen

Hallen, doch auch über Wohnräumen.
Die altchristlichen Basiliken zeigen jetzt

noch ihre Hängewerke in sehr vielen Fällen

ganz offen, nicht nur in Italien, sondern

auch in Spanien bei westgotischen Kirchen,

in England bei angelsächsischen und in

Deutschland. Die skandinavischen Spät-

bauwerke im reinen Zimmermannstil prun-

ken sogar mit reichen Blicken ins Dach-

werk offenbar in Nachbildung älterer Vor-

bilder. Den altnordischen Tempel haben

wir uns ohne Zweifel ebenso wie die

ältesten Königshallen mit offnen Dach-

werken vorzustellen (s. § 5). Hier äußert

sich die sozusagen angeborne Natur der

Germanen als eines reinem Holzbau
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anhängenden Zimmermannsvolkes unaus-

tilgbar.

§ 3. Wie die ältesten nordischen Dach-
stühle auch dekorativ gestaltet wurden,

davon reden auch noch einige späte west-

gotische in Asturien, wo die Balken mit

eingetieften Kreislinien, muschelartigenVer-

zierungen, tauartig gewundenen Stäben ge-

schmückt sind. Die Literatur spricht von
reich gemalten und vergoldeten Decken der

Kirchen, worunter wir nicht immer unter-

gehängte Felderdecken, sondern auch ganz

sicher reich geschmückte offene Dachstühle

zu verstehen haben. S. Apollinare nuovo,

Theoderichs Palastkirche zu Ravenna, hieß

noch im 8. Jh. ,,in coelo aureo".

§^4. Beim bajuvarischen und sächsischen

Hause, wie bei angelsächsischen, insbe-

sondere bei großen Hallen, stützt sich das

Dach auf eine mächtige Mittelsäule (first-

sill, ags. stapol); s. § 6.

Ausgrabungen im Norden, wie litera-

rische Anhaltspunkte, beweisen uns aber

auch, daß das Dach großer Gebäude, ins-

besondere das von Hallen (Attilas Königs

-

halle) oft auf zwei Reihen von starken

Holzsäulen ruhte, sodaß eine Art von drei-

schiffigem Räume entstand.

A, Haupt.

B. E n g 1 a n d. § 5. Das Dach der

angelsächsischen Häuser (ßcec, pecen, hröf

= anord. hröf 'Schuppen für Boote') war
ein First-(Ans-)dach, das sich, wie — nach

Plinius Hist. nat. 16, 31 — überhaupt die

altgermanischen Dächer, durch Steilheit

auszeichnete (steap, sticol, heah hröf). Der
First (fyrst, hrycg) war durch Sparren

oder Balken (rcefter 'tignum' = anord.

raptr) mit den Seitenwänden verbunden
(vgl. ByrhtferJ): pä rceftras tö päre fyrste

gefcestnap and mid cantlum underwripap).

Die Stelle der nordischen Säulen vertrat,

wie es scheint, eine einzige Firstsäule

[stapol Beow. 927, stapul 'patronus' Glosse

= anord. stgpull, 'Säule, Turm"), die mit

der Mittelsäule der altnorwegischen Kirchen

und mit der ahd. dachtragenden jirstsül

oder"magensül zu vergleichen ist. Wie beim
altnordischen Hause bildete das vorsprin-

gende Dach ein Vordach (yfes, efes = anord.

ups). Den Dachgiebel zierte öfters ein

Horngeweih (Heyne, Halle Heorot 44 f.

Stephani I 400 u. 336 Note 14). Als Mate-

rial der Bedachung (pcec) diente bei ärmeren
Leuten Stroh (vgl. engl, thatch 'Strohdach')

und Rohr oder Flechtwerk [watol), sonst

Schindeln [seid 'scindula' = anord. skia)

oder Ziegel (peec-, hröftigel, von lat. tegula),

die auf Latten (Icztt, latta 'asser') ruhten

(Stephani 400). Wie in Skandinavien, gab
es keine Zimmerdecke, außer bei zwei-

stöckigen Gebäuden (s. 'Stockwerk'). Da-
gegen konnte es vorkommen, daß das innere

Dach durch rundgebogene Streben und eine

Panelierung zu einer Art Wölbung {biegeis,

mit 'Bügel' verwandt) umgebildet war,

was auch in Skandinavien bei ansehnlichen

Gebäuden und Kirchen mehrmals erwähnt
wird (hvalf, hvelfing). Auch das äußere

Dach tritt auf ags. Abbildungen öfters als

ein Kuppeldach hervor.

C. N r d e n. § 6. Das Dach (Pak) der

altnordischen Häuser war ein Giebeldach;

das Walmdach, wofür es

keinen altnordischen Na-

men gibt, war äußerst

selten und gewiß fremden

Ursprungs. In bezug auf

die Konstruktion des

Dachstuhls sind zwei

Arten zu unterscheiden:

das sog. Ansdach und das

Sparrendach. Von diesen

war das erstere in der

Sagazeit das gewöhnliche,

wie es auch das ältere ist, während das

Sparrendach vielleicht von Deutschland

stammt (das Wort sperra erscheint erst

nach 1300). Beim Ansdach ruhte das

Dachwerk (räf, räfr, rjäfr, räfr, mit raptr

verwandt) entweder auf dem Firstbalken

(mönir, zu möna 'emporragen', lat. eminere\
allein oder auf diesem in Verbindung mit

zwei Längsbalken (langäss, hlifröss, brünäss),

was ein gebrochenes Dach (Mansardendach)

ergab. Im ersteren Falle ruhte der First

-

balken auf einer Reihe von Säulen (sfda,

stoä); im letzteren (s. Abb. 57) wurden die

Seitendachbalken von zwei Säulenreihen ge-

stützt, während der Firstbalken durch kurze

Pfeiler (dvergr
}
eigentlich 'Zwerg') von den

Querbalken (vagl 'Hahnenbalken') getragen

ward, die jedes Säulenpaar verbanden.

Die Konstruktion mit zwei Säulenreihen

ist im westlichen Norwegen schon für die

Völkerwanderungszeit, in Schweden für die

Abb. 57 Dach:

Dachwerk auf dem
Firstbalken ruhend.
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Wikingerzeit nachgewiesen (O. Montelius

Kulturgesell. Schwedens 2S3). In weniger

breiten Häusern gingen Streckbalken ßver-

tre, fiverbiti,. biti) quer über das Haus; die

Säulen waren dann zweiteilig. Eine wage-

recht aufliegende Zimmerdecke gab es

nicht; der Dachstuhl war immer ein offener

[hröt = got. hröt, 'Dach', im östlichen Nor-

wegen und in Schweden raust, röste, das

irgendwie mit as. hröst, 'Dachwerk', ags.

hröst 'Hühnerstange', hröstbcag 'Dachwerk',

zusammenhängen muß). Von der First

laufen Latten (raptr), die wieder durch

dünnere Querlatten oder durch eine Bretter-

verschalung (skia, süd; von syja, 'zusammen-

fügen') verbunden waren. Über dieser

inneren Bekleidung [tröd, trödvidr, wohl mit

tre, 'Baum', verwandt) lag eine äußere Be-

dachung [pekja, ßak), die teils aus Gras-

soden oder Torf, teils aus Stroh, Rohr
(vgl. alt. dän. tag und schwed. dial. tak,

'Rohr') oder Birkenrinde (vgl. anord. ßak
und neunorw. tak, 'Birkenrinde') bestand.

Um den Torf am Ausgleiten zu hindern,

war unten am Traufdach {ups) ein Brett

(torfvqlr) befestigt; auf Island, wo kein

Vordach vorkam, fehlte diese Einrichtung.

An den Giebeln wurde die Dachkante mit

Brettern (vindskeid) versehen, die gegen

den Wind schützen sollten. Diese Bretter

waren gewöhnlich ausgeschnitzt und die

sich kreuzenden Verlängerungen mit phan-

tastischen Tierköpfen versehen.

V. Gudmundsson Privatboligen paa Island

103 ff. K. Rhamm Ethnogr. Beitr. z. germ.-

slaw. Altertumsk. II I passim.

Hjalmar Falk.

§ 7. In den anord. Holzkirchen lag über

der staflcegja der Seitenwand noch ein kräf-

tiger fünfseitiger Balken (s. Abb. 58). Die

Unterseite dieses Balkens und die Oberseite

der staflcegja hatten einander entsprechende

Einschnitte, in die die Querbalken einge-

fügt waren. Die Dachsparren waren an

der schrägen Oberseite des genannten Bal-

kens befestigt. Über diesen Sparren lager-

ten die dem Firstbalken parallelen Längs -

balken, die mit einer zusammenhängenden
Reihe von Latten oder Bohlen bedeckt

waren, worüber endlich, wie die Schuppen
am Fische, Holzschindeln lagen. Von der

nach innen gekehrten schrägen Oberseite

des fünfkantigen Balkens stiegen, um das

Dach zu binden, die Untersparren (a b, c d)

empor. Der Kreuzungspunkt der Unter-

sparren wurde durch einen Querbalken

(Hahnenbalken, e, /) mit einer unter den Un-
tersparren angebrachten rundbogenförmigen

Verbindung verstärkt (g). Dieser Bogen,

dessen anord. Name unbekannt ist, nennt

man gewöhnlich mit einem neueren, auch

von Semper gebrauchten Worte, den ,,Kiel-

bogen", da er, wie überhaupt der ganze

Dachbau, der Konstruktion der Wikinger-

schiffe entlehnt ist, wo die „Spanten" den

Sparren der Kirche entsprechen. Die Unter

-

Sparren wurden unter sich der Länge der

Kirche nach durch eine Reihe von Knie-

verbindungen, die als umgekehrte Rund-

Abb. 58. Dachkonstruktion (§ 7.)

bogen geformt sind, verbunden und so

eine kräftig bindende Konstruktion des

Ganzen erlangt. Auch diese umgekehrten
Rundbogen-Knieverbindungen finden sich

in den Wikingerschiffen längs den Schiffs -

Seiten. Einer seefahrenden Nation war es

recht natürlich, einen solchen Ausgangs-

punkt der Konstruktion zu wählen. Wahr-
scheinlich war die Dachkonstruktion in

den Göttertempeln der Asaanbeter, die der

eigentlichen Wikingerzeit angehörten, von
dem Schiffbau entlehnt und wurde von den

Tempeln auf die Stabkirchen übertragen.

§ 8. Die Dachkonstruktion der Stein-

bauten ist nur in einem einzigen Gebäude,

der Kirche zu Vernes in Stjördalen bei

Drontheim, erhalten und weicht in einigen

Punkten von der der Holzkirchen ab.

Namentlich macht die Steinunterlage an-

statt des fünfseitigen Balkens einen Unter-

schied in der unteren Befestigung des

Sprengwerkes, woraus wieder Änderungen
in der Lage der Sparren folgen. Da diese
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vereinzelt erhaltene Konstruktion aber

vielleicht nicht einmal für die gewöhnlich

angewandte maßgebend ist, so wird die

Beschreibung derselben hier nicht am
Platze sein.

Dietrichson Norske Stavkirker. Nico-
1 a y s e n Norske bygninger.

L. Dietrichson.

Dachs (Meles taxus). § i. Der D. ist

in Mittel- und Westeuropa schon seit der

ältesten Diluvialzeit zu Hause (Nehring

b. Hehn 8 476); dagegen soll er nach der

Ansicht verschiedener Gelehrter (Hehn 8

470. 621; Wellmann b. Pauly-Wissowa;

Schrader Reallex.) den Griechen und
Römern im Altertum noch unbekannt

gewesen sein, da die Nachrichten der klassi-

schen Schriftsteller über das Tier recht spär-

lich und zum Teil mehrdeutig sind. Trotz-

dem kann die Bekanntschaft der Römer mit

dem Dachs meines Erachtens nicht ernst-

lich bezweifelt werden.

Ob der xpo/oc des Aristoteles (De Gener.

Anim. 3,6) der D. war, ist allerdings un-

sicher. Die latein. Terminologie für 'Dachs'

ist verschwommen. Meles, melis f. be-

deutet bei Varro RRust. III 12, 3 und
Plinius Nat. Hist. 8, 132 (Alpini mures,

quibus magnitudo melium est!) jeden-

falls 'Marder'; aber wenn Plinius gleich

nachher 8, 138 von den melibus berichtet,

daß sie in der Not sich aufblasen (subflatae

cutis distentu) und so die Schläge der

Menschen und Bisse der Hunde von sich

abhalten, so kann diese Fabel doch wohl
nur auf den Dachs passen, dessen Körper
sich im Herbst mit einer wärmenden und
nährenden Fettschicht umhüllt. Und wenn
Gratius Faliscus, ein Zeitgenosse Ovids,

in seinem Carmen venaticum 340 sagt,

die Jäger sollten Kappen aus grauem
meles -¥e\\ tragen (canaque e mele galeri),

so weist das Beiwort hier deutlich auf den
Dachs. Noch mehr gilt das von einer

andern Stelle desselben Gedichts, wo es

heißt, daß manche Leute die Halsbänder
der Jagdhunde mit dem Schopf der

lichtscheuen meles ausstatten lassen

(V. 401—403 Collaribus ergo Sunt qui

lucifugae cristas inducere melis Jussere);

hier paßt sowohl das Beiwort lucifuga wie

der Ausdruck cristae 'Schopf, Haarbüschel'

vortrefflich auf den lichtscheuen, nacht

-

|

liehen Dachs mit seinen langen Borsten-

haaren, aber nicht auf den Marder.

Danach kann es nicht mehr zweifelhaft

sein, daß die Römer zu Beginn unsrer

Zeitrechnung den Dachs recht gut kannten,

und daß sie ihn nur nicht genau von dem
nahe verwandten, aber kleineren Haus-
marder (Mustela foina) unterschieden, son-

dern beide als meles bezeichneten.

§ 2. In den romanischen Spra-

chen freilich haben sich von diesem lat.

Dachsnamen nur geringe Spuren erhalten:

mlat. melota und neapolit. mologna 'Dachs'

(Diez EWb. 5 317). Sonst findet sich in

fast allen roman. Sprachen ' ein andrer

Name, der dem klassischen Latein fremd
ist: it. tasso, rätorom. tais, prov. tais und
taiso, frz. taisson, span. texon, tasugo, port.

teixugo (Diez ebd.). Im gall. Latein muß
eine Namensform taxo 'Dachs' schon im

4. Jh. bestanden haben, wo Marcellus

Empiricus aus Bordeaux (De Medicamentis

36, 5) ein Quantum adipis taxoninae als

Bestandteil eines Podagramittels ver-

schreibt. Das Subst. taxo ist zuerst im
Laterculus des Galliers Polemius Silvius

von 449 belegt (Kluge PGrdr. * I 330.

Thomas Rom. 35, 193 f.; 1906). Die Form
taxus erscheint zuerst in einem Kommentar
zum Hebräerbrief, der nach Zimmer gegen

Ende des 5. Jhs. im südl. Gallien ent-

standen ist (Thomas ebd.). In einem

Glossar von Montpellier aus dem 9. Jh.

(CGL. III 320) finden sich die Glossen:

11 ü'atpi?: melis, i2uc?Tpu£: taxus, 13 GaxpuS:

porcus silvaticus, die zugleich die Identität

von melis und taxus beweisen; der Dachs
wird auch sonst vielfach als 'Schwein'

bezeichnet: nhd. dial. schweindachs, dän.

svintoks, schwed. gräfsvin.

§ 3. Diez ua. haben außerdem Isidor

Etym. 20, 2, 24 angezogen, wo eine Stelle

aus Afranius (um 100 v. Chr.) zitiert wird:

„Taxea lardum est gallice dictum; unde et

Afranius in Rosa: Gallum sagatum pingui

pastum taxea". Diez, Hehn (8. A. 621)

und Schrader (aaO.) stellen dieses taxea

zweifelnd, Wellmann (aaO.) und Walde
(EWb. 2

) mit Bestimmtheit zu taxus 'Dachs'.

Die lautliche Übereinstimmung und die

Tatsache, daß der Dachs vor Antritt des

Winterschlafs tüchtig Fett ansetzt (§ 1),

scheinen allerdings für die Zusammen-
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Stellung zu sprechen. Anderseits ist zu

beachten, daß nach dem Afraniuszitat wie

nach der ags. Glosse WW. 126, 20 taxea: spie

das Wort nicht 'Dachsfett', sondern 'lar-

dum, Speck im allgemeinen' bedeutet.

Diez weist mit Recht auf die formale

Schwierigkeit hin, die sich damit ergibt:

wenn taxea nicht 'Dachsfett' heißt, kann
es nicht von taxus abgeleitet sein, sondern

der Dachsname muß umgekehrt von taxea

'Speck' stammen. Dann aber müßte man
*taxeo, nicht taxo erwarten. Die Wörter
sind deshalb besser zu trennen. (Gall. taxea

ist nach Diez vielleicht in span. tasajo,

port. tassalho 'Stück geräuchertes Fleisch'

erhalten.)

§ 4. Auch ist *taxos als Name des Dachses

in keiner kelt. Sprache nachweisbar; das

gemeinkeit. Wort für 'Dachs' ist vielmehr

*brokkos (§8). Daß taxus ebensowenig ein

altlatein. Wort war, wird durch sein völliges

Fehlen bei Plinius und den andern klassi-

schen Schriftstellern, die über Tierkunde,

Jagd und Landwirtschaft handeln und den

Dachs selbst kennen, mehr als wahr-

scheinlich gemacht.

§ 5. Dagegen haben die Germanen
einen ähnlich lautenden alten, gemeinsamen
Namen für das Tier: ahd. mhcl. dahs m.,

nhd. dachsm.) and. thas (Ahd. Gl. III 81, 7),

mnd. mndl. nndl. das tu.; anord. *Pqx (germ.

*pahsuz) in Ortsnamen und in adän. norw.

svintoks, svinsaks 'Schweindachs' (Falk-

Torp sv. svin). Das Wort wird gern mit

der idg. Wz. teks- 'bauen, zimmern', gr.

tsxtojv 'Bildner' zusammengebracht im
Hinblick auf den kunstvoll verfertigten

Dachsbau.

§ 6. Dieser gemeingerm. Dachsname
war offenbar die Quelle der spät •

lat. und roman. Namen, wie

man seit Jakob Grimm und Diez mit

Recht allgemein annimmt. Die Verbreiter

des germ. Namens in den roman. Ländern
aber waren nicht die Römer — die hätten

kaum Veranlassung gehabt, den Namen
des verhältnismäßig unbedeutendenDachses

in alle ihre Provinzen einzuführen —

,

sondern die Germanen selbst: die römi-

schen Provinzialen übernahmen das Wort
aus der Sprache der german. Eroberer.

Darum war auch die Entlehnung keine

einheitliche, wie die Ungleichmäßigkeit

der Stammbildung des Wortes in den
roman. Dialekten zeigt: mlat. taxus, it.

tasso, rätorom. prov. tais gehen auf germ.

*fiahsu(z) oder *ßahso(z), hingegen mlat.

taxo, frz. taisson, prov. taisö(n), span. texon

auf einen w-Stamm, nom. *pahsön oder

*ßahsö, zurück. Für die Entlehnung des

Dachsnamens kam wohl in Betracht, daß
der Dachs bei den Germanen ein beliebtes

J a g d t i e r war, wofür auch die mannig-

fachen, auf ihn bezüglichen Metaphern und
Redensarten sprechen, die Riegler (Fest-

schr. d. Grazer Philol.-Vers. 1909) ge-

sammelthat. Dabeihat wohl die Bedeutung
des Dachsfettes in der Volksmedizin und
die abergläubische Verwendung der Dachs

-

feile (s. E. H. Meyer, Germ. Myth. S. 103)

eine Rolle gespielt. Auch it. grajo 'Dachs*

scheint mir aus dem Langobardischen zu

stammen und wie der engl. Dachsname
grey (§ 9) eigentlich 'Graukopf' zu bedeuten

(langob. grä 'grau').

§ 7. Ein niederdeutsch-nor-
discher Name des Dachses, der wohl
im Nd. wurzelt, ist: mnd. grever, grevink m.,

eig. 'Gräber' mit Beziehung auf seine

grabende Tätigkeit, nnd. in Westfalen

griewel, Osnabrück griwelink, Pommern
gräwink; adän. greeving, ndän. greevling,

schwed. dial. gräfling und adän. gravsvin,

nschwed. gräfsvin, eig. 'Grabschwein' (Falk-

Torp; Kluge EWb.).

§ 8. Die Angelsachsen haben

den altgerman. Namen schon in vor-

geschichtlicher Zeit aufgegeben und statt

dessen den keltischen angenommen:
ags. broec, broc m., me. broe, brock{e), ne.

in Nordengland brock, = air. broec, nir. gäl.

broc, kymr. körn, broch, bret. broe'h 'Dachs',

dazu der gall. Ortsname Brocomagos 'Dachs

-

feld'. (S. Jordan, Ae. Säugetiern. 43 f.).

Der Name urkelt. *brokkos aus *bork-kos

gehört wohl zu der idg. Wz. bherk-, bhork-

,

gr. cpopxoc 'weiß, weißgrau', so daß der

Dachs nach der weißen Zeichnung seines

Kopfes benannt wäre. — Der Name drang

aus dem Angelsächsischen auch ins Dä-
nische: ndän. brok (Falk-Torp).

§ 9. Neben brock kamen in mittel -

englischer Zeit zwei neue Dachs

-

namen auf: anglonorm. baussan, me.

bausen, baueyn, bauson, ne. bauson (eine

anglonorm. Neubildung aus dem afrz.
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Adj. bausen, baut;an 'schwarz und weiß

gefleckt'), und grey, eigentl. 'Graukopf '.

Alle diese Namen wurden in der ne. Schrift-

sprache durch das seit dem 16. Jh. sich

einbürgernde badger verdrängt (von badge

'Abzeichen', ebenfalls wegen der weißen

Zeichnung des Kopfes).

§ 10. Der Dachs ist Gegenstand des

16. Rätsels im ags. Exeter-Buch (s. Riddles

of the Exeter Book, ed. F. Tupper, Boston

1910, S. 12 u. Anm. dazu S. 101 f.).

Alexander Neckam im 12. Jh. erzählt

(De Naturis Rerum 127), bei der Anlage

eines neuen Baus werde ein alter, geübter

Dachs als Beförderungsmittel zum Hinaus-

schaffen der Erde benützt: er lege sich auf

den Boden, strecke die Beine in die Höhe,

werde von den andern Dachsen mit der

ausgegrabenen Erde bedeckt und dann

von ihnen an den Füßen hinausgetragen.

Auch die noch heute verbreitete Jäger-

fabel, daß der Fuchs bisweilen den neu

angelegten Dachsbau verunreinige und so

den reinlichen Dachs vertreibe, um sich

selbst darin einzunisten, findet sich schon

bei Alexander Neckam (abgedruckt b

Tupper aaO.). Johannes Hoops,

Dachziegel, im MA. nicht nur aus Holz

(Schindeln) oder Ton, sondern bei wichti

gen, insbesondere kirchlichen Bauten öfter

aus Metall — hauptsächlich Zinn, Ble

und Kupfer — hergestellt, selbst vergoldet

Die Aachener Pfalzkapelle war mit Blei-

tafeln [tegulis plumbeis) gedeckt.

Stephani Wohnbati II 18. 84. 168.

A. Haupt.

Dagobertstuhl. Bronzener Thronsessel

aus St. Denis (Nat. Bibl. zu Paris), tradi-

tionell als Stuhl des hl. Eligius bezeichnet;

Faltstuhl mit vier Löwenköpfen über Tat-

zen an den Ecken, durchbrochener giebel-

artiger Rücklehne, sicher in merowingischer

Zeit als Thron gebraucht, doch wohl
schon älter, vermutlich aus spätröm. Zeit,

worauf seine Formen hinweisen.

Viollet-le-Duc Dict. rais. du mobilier

frangais I 109. Stephani Wohnbau I 306.

A. Haupt.

Damascierte Schwertklingen finden sich

im germanischen Besitz etwa seit dem 3 .[4.Jh.

n. Chr. (nordische Moorfunde). Der ,, un-

echte" Damast, aus dem Orient zuerst von
den Römern übernommen, wird durch Zu-

sammenschweißen von Eisen und Stahl,

oder härterem und weicherem Stahl hervor-

gebracht und gibt den Klingen größere

Elastizität und auf der Oberfläche wurm-
oder wogenartig gekräuselte Muster (Taf.

'Schwert', 18). In einem Briefe Theode-
richs d. Gr. (bei Cassiodor,Variae V ep. I anno

523/26) sind ausführlich solche Schwerter

geschildert ,,quarum margines in acutum
tali aequitate descendunt ut non limis

expositae sed igneis fornacibus credantur

effusae. Harum media pulchris alveis ex-

cavata quibusdam videntur crispari posse

vermiculis, ubi tanta varietas umbra con-

cludit, ut intextum magis credas variis co-

loribus lucidum metallum". Hergestellt

sind viele der auf uns gekommenen dam.
Klingen vermutlich in spätrömischen und
fränkischen Waffenfabriken. Von hier

stammen jedenfalls auch z. t. die von den

Angelsachsen und Nordgermanen benutzten,

deren Freude an den ,,wurmbunten" Klingen

sich imBeowulf und den Eddaliedern spiegelt

(vgl. wurmbunte Klingen). Die weitaus

meisten der auf uns gekommenen späteren

Klingen sind aus Wikingergräbern gehoben.

Von der ,,wogenförmigen Verzierung" an den

Schwertern der Nordmänner spricht auch

Ibbn Fozzlans Reisebericht (vgl. Beow.

1489 wagsweord). — Diese d. Kl. bleiben

bis ins II. Jh. in Gebrauch. — S. auch

Geätzte Waffen.
L o r a n g e Den yngre Jernalders Svcsrd 1889

S. 25 ff. L e n z Z. f. hist. Waffenk. 4. 5.

Max Ebert.

Dämonen, Dämonenglaube. § 1. Das
Wort Dämon hat durch die kirchliche Lite-

ratur des frühen MA.s bei uns Eingang

gefunden. Die Griechen, die das Wort ge-

prägt, bezeichnen damit Augenblicksgötter,

die jedes Ereignis, jeder beliebige Gegen-

stand, der das Gemüt beherrscht, erzeugen

kann, zugleich aber auch die Schicksals-

macht, die den Menschen während des

Lebens begleitet (Usener, Götternamen

292 ff.), dann die freiwandelnde Seele der

Menschen, die alle möglichen Gestalten an-

nehmen kann (Rhode, Psyche2 I 95 ff. II

178 ff. 316 ff.). Die D. waren also bei den

Griechen Natur-, Ereignis- und Seelen

-

geister. In dieser umfassenden Bedeutung

ist das Wort in die deutsche Sprache ge-

kommen, da die germanischen Völker die-
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selben Wesen kannten. Hier war die Be-

zeichnung dafür bald holdo (Notker; vgl.

mhd. wazzerholde, brunnenholde), bald un-

holdo (beides, begegnet als masc: und fem.),

je nachdem die Furcht vor dem dämoni-

schen Wesen oder die Überzeugung von
ihrem Beistande vorherrschte. Als dann
die Christenbekehrer gegen den Glauben
an diese heidnischen Wesen auftraten,

bezeichneten sie diese nur als unholde

(MSD. 51; 52), wie schon Ulfilas oatjxo-

viov seiner Vorlage mit unholpö wieder-

gibt (Luk. 8, 27). So verdrängten die

Unholden die Holden, und man begriff

unter jenen zugleich mit die heidnischen

Götter.

§ 2. Der Dämonenglaube ist der Nieder-

schlag der verschiedenen Perioden reli-

giösen Lebens aus der Zeit, da man die

ganze Umgebung mit Lebewesen und
Geistern erfüllt dachte, da man in jedem
bewegenden Ereignis des Lebens die Tätig-

keit dieser Geister sah, aber auch aus

der Periode, da man die Seelen Verstorbener

in der Natur und den Ereignissen wähnte.

Eine Grenze zwischen den mythischen

Erzeugnissen der Naturbeseelung und des

Seelenglaubens läßt sich nicht ziehen;

beide gehen oft ineinander über oder

nebeneinander her. Auch hat die mythen-
bildende Kraft des Volkes nie aufgehört,

sondern noch in späteren Zeiten unter

dem Einflüsse der Natur, der Ereignisse,

des Seelenglaubens neue D. nach Analogie

der überlieferten geschaffen.

§ 3. Je nachdem die Naturerscheinung,

der Gegenstand, das Ereignis Furcht

oder Behagen im Menschen erweckte,

entstanden Dämonen, vor denen man
Furcht oder an denen man seine Freude
hatte. Die einen sind hauptsächlich

durch die Riesen, die Trolle, vertreten,

die andern durch die Elfen (s. d.). Man
kann nicht sagen, daß jene bös gewesen

wären — eine Scheidung zwischen guten

und bösen D. in ethischer Beziehung
kannten die Germanen nicht — , sondern

auch sie werden oft harmlos, ja den
Menschen gegenüber sogar wohlwollend

gedacht (vgl. Rübezahl). Anderseits

können auch die elfischen D. zürnen,

wenn sie von Menschen beleidigt werden.

Der Eindruck, den die Gegenstände oder

die Vorgänge im Leben und in der Natur

auf den Menschen machten, bestimmte

die Gestalt, die er den D. gab: bald sind

sie übernatürlich groß, bald außerge-

wöhnlich klein. Spielt die Vorstellung

von Seelengeistern in den Dämonen

-

glauben, so haben sie normale menschliche

Größe. Nicht selten haben die D. auch

Tiergestalt: als Wolf oder Hund, als Adler

oder Schwan, als Wiesel oder Maus u.

dgl. begegnen sie. Wie sie Furcht oder

Behagen erzeugt hat, so hat sie die Phan-

tasie gepflegt; in Märchen und Sagen

haben sie Eingang gefunden, und öfter

hat sie das Volkslied besungen.

§ 4. Überall schalten und walten in

der Umgebung des Menschen die D. Sie

verfolgen Sonne und Mond, sie leben

auf Bergen und in Meeren, zeigen sich

in den Wolken, den Wäldern, in den

Saaten der Felder, hausen im Sturm,

Hagel und Gewitter, im Nebel, in der Luft,

wohnen in Flüssen, im Hause, auf Schiffen,

in Bäumen und Sträuchern. Hier ver-

langen sie ihre Spenden, durch die der

Mensch entweder ihr Wohlwollen zu er-

halten oder ihren Zorn zu besänftigen

sucht. Denn wie der Mensch sind auch

sie mit menschlichen Eigenschaften und
Neigungen behaftet, nur daß diese bei ihnen

einseitig und in außergewöhnlichem Maße
vorhanden sind. Oft hat sie die Volks-

dichtung ganz von ihrem Ursprungs

-

gebiet losgerissen, und nur das Typische,

das den einzelnen Klassen eigen ist, hat

man ihnen gelassen. Vgl. auch Riesen,

Troll, |>ursen, Midgardormr, Mond- und
Sonnendämonen, Korn-, Wald-, Wasser-,

Wolkendämonen, Tierdämonen, Zwerge,

Hausgeister, Kobold, Heinzelmännchen,

Wichtelmännchen, Holden, Perchten,

Seelenglauben. E. Mogk.

Dänen. § 1. Von D. erfahren wir unter

diesem Namen nicht vor der Völker-

wanderungszeit. Prokop, der erste, der

sie nennt, erzählt uns BG. 2, 15 von einer

Abteilung der Heruler, die (im J. 512)

von der Donau nach ,,Thule" zu den

Gauten auswanderte. Sie zieht erst

durch die Länder der Sklavenen, dann
durch Ödland, bis sie zu den Warnen — das

sind hier nach Prokops Sprachgebrauch

die Sachsen — kommt: uLS&'oik ori xal
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Aav(ov 77. s9vyj Trapiopajxov .... ev8iv§e tö

sc wxsavov dcpixojx£voi ivauxiXXovio. Es kann
nicht zweifelhaft sein, daß Prokop hier an

einen Durchzug duch dän. Gebiet dachte,

das daher damals bereits Jütland in

sich begriff.

§ 2. Weiter zurück weist die Nachricht

des Jordanes Get. 23: Dani, ex ipsorum

(der Scandzae cultores oder der Suetidi ?)

stirpe progressi, Herulos propriis sedibus

expulerunt. Sie bezieht sich wahrscheinlich

auf ein Ereignis, das in der zweiten Hälfte

des 5. Jhs., etwa 470, stattgefunden hat

(s. Heruler). Vorher werden wir die

D. in Skandinavien allein suchen, und

bei der Spärlichkeit und Lückenhaftigkeit

älterer Berichte über dieses Land dürfte

es uns nicht wundern, wenn sie in ihnen

übersehen sind. Vielleicht aber verbergen

sie sich nur unter anderm Namen. In

Betracht kommen vor allem die Aocüxuovs?,

die Ptol. II II, 16 zusammen mit den

Toutat, Gauten, im Süden der 2xav8ioc

jisyataf] ansetzt. Aauxuovs? ließe sich aller-

dings aus got. gadauka 'Hausgenosse'

deuten, kann aber leicht auch aus Aavxuovs?,

AayxuDves verderbt sein und mit anord.

dgkk f. aus *dankö, 'Vertiefung in der Land-

schaft' zusammenhängen, wonach es sich

um 'Tal- oder Tieflandbewohner' handeln

würde.

§ 3. Auf diesen Sinn führt noch bestimm-
ter der Name Dänen, Dani, mhd. Tene,

aisl. Danir, ags. Dene. Über seine Ety-

mologie s. Bugge, Arkiv 5, 125 ff. 6,

236 f., dessen Ausführungen aber mehr-

facher Berichtigungen bedürfen. Auch
N r e e n s Annahme (Upsala Univ.

ärsskr. 1907 Progr. 2, 5), daß der Name
der D. erst aus Dayimark gebildet sei und
daß dies ,,skog pä jämn och fast mark"
bedeute, trifft kaum das Rechte. Ver-

mutlich besagt Dänen ganz dasselbe wie

ags. densäte d. i. 'Bewohner von Tälern

oder Ebenen' und gehört mit ags. denu
'Tal', mnd. dane, denne 'Niederung'^zu-

sammen, vielleicht auch mit deutsch

Tenne. Die D. können nach ihren Sitzen

in den Niederungen des südlichen Schweden
so benannt sein.

§ 4. Ihre Ausbreitung von dort aus über

die Inseln und über Jütland muß sehr

rasch vor sich gegangen sein, wenn sie

Prokop schon diesseits des Meeres kennt.

Doch spricht er von mehreren dän.

Stämmen. Es kam offenbar in dem
eroberten Gebiet ganz wie im ags. Eng-
land zunächst zur Bildung kleiner Reiche,

aus deren Vereinigung, die man mit dem
ersten Vordringen des Volkes nicht ver-

wechseln darf, erst der dän. Staat er-

wuchs. Als dessen Kern betrachtet die

einheimische Überlieferung Seeland samt
den sich unmittelbar anschließenden Inseln

Falster, Laalandfund Möen, ein Gebiet,

das sie unter dem Namen Withesleth,

d. i. 'Weitfeld' — vgl. anord. sletta, dän.

slette, norw. dial. auch slett, schwed. slätt

'Ebene' — zusammenfaßt. Als späterer

Erwerb wird vor allem Jütland bezeichnet,

und wie Seeland in Hleidr bei Roeskilde,

so hatte dieses in Jaellinge seinen eignen

alten Königssitz. Daß gerade hier auf

jütländischem Boden auch Volksreste aus

vordän. Zeit zurückgeblieben und danisiert

worden sind, zeigen forterhaltene Namen
wie Thyland, Himberland, Angel, Amrum,
Schwabstedt, Harsyssel, vielleicht auch

Vendsyssel; s. Teutonen, Kimbern, Angeln,

Ambronen, Eidersueben, Harudes, Wan-
dalen. Vor allem aber müssen wir den

Namen Juten selbst von einem ursprünglich

anglofries. Stamme herleiten; s. diese.

§ 5. Die Südgrenze der D. gegen die nord-

albingischen Sachsen wurde die Eider;

in ihrem Quellgebiet und weiter ostwärts

schied sie ein ausgedehnter Urwald, dän.

Jarnwith, holstein. Isarnhö genannt, von

den wendischen Wagriern. Doch war der

Grenzstrich südlich von Angeln nur

schwach besiedelt, was auch der Name
für ihn, Sinlendi in Thegans vita Hludov.

25, Sillende bei Alfred, Orosius 1, 1, 12,

d. i. 'weites, wüstes Gelände' (Müllen-
hoff DA. 5, 123) ausdrückt. An seiner

Besiedlung waren von Anfang an Sachsen

beteiligt. Über die Bevölkerung der West-

küste Schleswigs und der ihr vorlagernden

Inseln s. Nordfriesen.

Auf skand. Boden gehörte Schonen,

Blekinge und Hailand zu Dänemark ^doch
waren vor ihrem Vordringen über Sund

und Belt vielleicht auch noch Teile der

Smaalande im Besitz der D. Dänisch

wurde ferner Bornholm, die Heimat der

Burgunder.
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§ 6. Dazu kamen dän. Niederlassungen

und Staatengründungen in der Wikinger-

zeit, von denen die auf englischem Boden,

wo sie zuerst 787 auftreten,- die wich-

tigsten sind und bekanntlich zu zeitweiliger

Angliederung ganz Englands an Däne-

mark und starker Beeinflussung der

engl. Sprache geführt haben.

Auch in Irland sind neben Norwegern

D. zur Stelle; und wesentlich aus D.— aber

unter norw. Führung — bestehen die ,, Nor-

mannen", denen 911 die Normandie über-

lassen wurde. Eine dän. Kolonie endlich

ist die Jömsburg auf der Insel Wollin.

Bremer Ethn. 101 (835) ff. und die dort

angegebene Literatur. Olrik Danmarks Helle-

digtning I, 18 ff. R. Much.

Daniel in der Löwengrube, im frühen

MA. häufig dargestellt, insbesondere auf

bronzenen Schnallen der Burgunder:

Daniel mit aufgehobenen Armen (betend?)

zwischen zwei aufrechten Löwen, die mit

dem Kopfe auf dem Boden zu stehen

scheinen und ihm die Füße lecken. Symbol
der Auferstehung Christi. Ob das Stein -

relief im Wormser Dom, Daniel und zwei

Löwenköpfe unter zwei Bogen, Daniel in

lacu leonum bezeichnet, vor das Jahr 1000

zu setzen ist, scheint zweifelhaft.

Barriere-Flavy Les arts industriels chez

les peuples barbares de la Gaule, Paris 1901,

S. 318 f. F r r e r Reallex. S. 185. B e s s n

L'art barbare dans Vancien diocese de Lausanne;

Lausanne 1899, S. 92 f. A. Haupt.

Danuvius — dies, nicht Danubius, ist

die richtige Namenform — heißt im
Altertum die Donau in ihrem Oberlauf.

Der Name wird von Glück Die kelt.

Namen bei Caes. 91 f. mit ir. däna 'fortis',

viel ansprechender von Sobolevsky
Arch. f. sl. Philol. 27, 240 ff. mit awest.

dänu, osset. don 'Fluß' zusammengebracht.

Ob der Name von Haus aus kelt. ist,

oder schon von den Kelten vorgefunden,

läßt sich nicht feststellen. Im Unterlauf

hieß der Strom bei den Thrakern Istros

aus älterem *hros
}

mit Isara verwandt.

Den Germ, ist die Donau und ihr Name
zuerst mehr als vorübergehend bekannt

geworden, als sie nach der kimbr. Wan-
derung über den Main gegen ihr Quell-

gebiet vordrangen. Sie konnten das

ä vom kelt. Dänuvios noch zu ö weiter-

führen gleich dem idg. ä; die Ableitung

ersetzten sie durch das anklingende *awjö-

'Au', eig. 'das Wässrige', wobei der Name
zugleich zum Fem. wurde. So entstand

germ. *Dönawjö-
f
Nom. *Dönawi. Hieraus

erklärt sich die als got. überlieferte

Form Aouvaßis, Aouvaut? d. i. Dilnawi,

wulfil. *Dönawi; ebenso stellen mhd. Tuon-

ouwe, bair. öst. Doana regelrechte Ent-

wicklungen dar. Nhd. sollte man Tunau
erwarten; woher die Lautgestalt von
Donau stammt, bedarf noch der Auf-

klärung. Slav. Dunavü, Dunaj beruht

auf der germ. Namenform.
M ü 1 1 e n h o f f DA. 2, 362 ff.

R. Much.

Darlehen. § 1. Das D., ahd. analehan,

nord. län, ein 'Leihen, Entleihen' (Ahd. Gl.

I 60538) später vorzüglich von Geld

(,, Schuld" i. e. S.), doch, namentlich in

der ersten Zeit, auch von anderer Fahrnis

(z. B. Getreide), bildete mit dem Commo-
datum Ein Geschäft und war wesentlich

Realvertrag. Die Schuld ging auf

Rückgabe gewöhnlich von gleichen Sachen.

Als Verzugsstrafe begegnet in Formeln
das Duplum. Im Gegenstand des Geld-

darlehens sind das Kapital (,, Hauptgeld")

und die Zinsen („Wucher", ahd. wuohhar

'Ertrag, Gewinn') zu unterscheiden. Durch
die Zinsen bekommt das Geschäft im

Gegensatz zur ,, Leihe" den Charakter der

Entgeltlichkeit. Die Beredungen über

Kapital und Zinsen hatten verschiede-

nen juristischen Charakter. Aus ihnen

setzte sich das zinsbare Darlehen zusammen,
obwohl dieses, wie im westnord. Recht,

sprachlich als einheitlicher (Pachtver-
trag erscheint.

§ 2. Ursprünglich kam dem Darlehen

keine nennenswerte praktische Be-
deutung zu. Der dürftige Verkehr

forderte es wenig, und die Kirche hat das

Zinsennehmen als sündhaft verboten.

Das Verbot richtete sich zunächst an die

Geistlichkeit, die am Geldgeschäft hervor-

ragend teilnahm, dann an die Laienwelt. Die

fränkische Reichsgesetzgebung machte den

kirchlichen Standpunkt zu dem ihrigen,

während das westgotische Volksrecht

Zinsen im Falle des Erreichens der beab-

sichtigten Vorteile erlaubte, die Gesetz-

gebung anderer germanischer Staaten aber
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daran überhaupt nicht Anstoß nahm.
Wir stoßen auf gesetzliche Zinstaxen und
auf Gestattung von Zinseszinsen. In

Deutschland genossen die Juden, welche

später im Geldgeschäft in den Vordergrund

traten, entgegen der Lehre und den Be-

strebungen der Kirche eine Ausnahms-

stellung auf Grund der Erteilung be-

sonderer Zinsenprivilegien („Wucherprivi-

leg"). Tatsächlich haben aber auch

Christen Zinsen genommen. Abgesehen

von gewinnsüchtiger Ausbeutung, die sich

vielfach einschlich, wurde eben unter dem
Drucke der wirtschaftlichen Entwicklung

die gewinnbringende Anlage von Kapital

mehr und mehr als Bedürfnis empfunden.

Mit der Zeit suchte und fand man auch

Mittel und Wege, um das kirchliche Zins-

verbot zu umgehen, und die Kirche selbst

trug diesem Bedürfnisse durch Zulassung

von Ausnahmen Rechnung.
v. A m i r a NOR. I 660 ff. II 797 ff. v.Be-

1 o w Art. Wucher im Wörterb. d. Volkswirtsch.

II2 . Brunner Grunds, d. DRG. 4 208.

Funk Gesch. d. kirchl. Zinsverbotes (1877).

G i e r k e Grundz. d. DPR. 527. Grimm
DRAA II 159 ff. Hübner DPR. 538 f.

v. Inama DWG. I2 670 ff. Neumann
Gesch. d. Wuchers in Deutschland (1865).

SchaubD. Kampf gegen den Zinswucher (1905).

Schröder DRG.S 307 f. 477. S i c k e 1 Be-

strafung d. Vertragsbruches 76. S t o b b e Z.

Gesch. d. deid. Vertragsr. 275 f. Stobbe-
Lehmann DPR. III 112, 345 ff.

P. Puntschart.

Datierung. Datiert wird bei den german.

Völkern im MA. auf 5 verschiedene Arten:

§ I . Die altrömische Datie-
rungsweise. Bei dieser haben in jedem

Monate 3 Tage einen bestimmten Namen.
Der 1. Monatstag heißt in allen Monaten
Kalendae (oder Calendae, abgekürzt Kai.

oder Cal.). Weiter heißt in den Monaten
Januar, Februar, April, Juni, August,

September, November und Dezember der

5. Tag Nonae (abgekürzt Non.) und der

13. Tag Idus (Id.), wogegen in den andern

Monaten der 7. Tag Nonae und der 15.

Idus heißt. Von diesen Tagen aus wird

dann zur Bezeichnung der übrigen Tage
rückwärts gezählt und zwar nach römischer

Sitte so, daß man den Termin, von dem an
gezählt wird, mitrechnet. Der Tag vor

einem jener Termine wird durch pridie

bezeichnet, der Tag nach einem derselben

zwar nicht offiziell, aber immerhin häufig

durch postridie. Man datiert nun in der

Regel so, daß zwar auf die Frage wann ?

Kalendae, Nonae und Idus im Ablativ

stehen, die andern Tage dagegen durch
ante diem (a. d.), die entsprechende Ord-
nungszahl und Kalendae, Nonae oder Idus

im Akkusativ bezeichnet wurden. Dem-
nach heißt Idibus Martiis am 15. März,

ante diem tertium Nonas Maias am 5. Mai,

pridie Kalendas Januarias am 31. Dezem-
ber. Der Schalttag lag auf dem Tag
zwischen dem Feste der Terminalia, das

auf a. d. VII Kai. Martias, und dem des

Regifugiums, das a. d. VI Kai. Martias

fiel. Die im Gemeinjahr übliche Benennung
der Tage wurde dadurch nicht verändert.

Diese beiden Feste behielten auch im
Schaltjahr dieselbe Tagesbezeichnung, da-

gegen bekam der Schalttag (dies inter-

calaris) den Namen dies bis VI Kai. Mar-
tias. Er entspricht mithin nicht dem 29.,

sondern dem 24. Februar unsrer Zählung.

Ein Schaltjahr wird wegen der Bezeich-

nung des Schalttages als bis sextus: annus

bissextus oder annus bissextilis genannt.

Die Reduktion der Tage des römischen

Kalenders auf unsre Datierung geschieht

am bequemsten mittels der nebenstehenden

von Bröder herrührenden Tabelle.

Diese Datierungsart ist, soweit man
lateinisch schrieb, im Mittelalter trotz

ihrer Unbequemlichkeit niemals ganz ab-

gekommen, während freilich die Formel

der Datierung mehrfach variiert wurde.

Ausdrücke, wie Caput Kalendarum oder

dies Kalendarum für den 1., oder in die

Iduum für den 13. oder 15. eines Monats
u. dgl. sind nicht selten. Gar nicht selten

sind auch grobe Irrtümer in der Datierung,

da die Schreiber sich nicht immer in

dem römischen Kalender ordentlich aus-

kannten.

§ 2. Die Durchzählung der
Tage. Sie ist orientalischen Ursprungs,

war lange Zeit im Abendlande gar nicht

beliebt und ist erst durchgedrungen, seit

man sich auch in der Prosa der modernen

Sprachen zu bedienen begann.

§ 3. Die Consuetudo Bono-
n i e n s i s. Bei dieser Datierungsweise

wird der Monat in zwei Hälften geteilt,
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tx

B März, Mai, Juli, Januar, August, April, Juni,
Februar

c
Oktober Dezember September, November

I Calendac Calendae Calendae Calendae

4 TV > ante Nonas
TTT

> ante Nonas

Pridie Nonas

TTT
> ante Nonas

Pridie Nonas

IV 1

TTT
> ante Nonas

Pridie Nonas

5
III J Nonae Nonae Nonae

6 Pridie Nonas VIII VIII VIII

7 Nonae VII VII VII

8

9

VIII
VII

VI
V > ante Idus

VI
V >ante Idus

VI
V • ante Idus

10 VI IV IV IV
1

1

V - ante Idus
III III III

12 IV Pridie Idus Pridie Idus Pridie Idus

13 III Idus Idus Idus

'4 Pridie Idus XIX XVIII XVI
15 Idus XVIII XVII XV
16 XVII) XVII XVI XIV

CJ

17 XVI XVI ^ XV ^ XIII
18

20

XV
XIV
XIII

<3

G

XV
XIV
XIII

C
2

XIV
XIII
XII -3§

XII
XI
X

> T3
21 XII T3 f^i XII S ö XI r-; a> IX Ö

22 XI ö G XI
r—1 OJ X ol VIII 13

23

24

X
IX

• CJ rr-J

(15
<U

X
IX

c

c "0

IX
VIII

5 &
§2

VII
VI

u

25 VIII
+5 bß

VIII öS ^ VII a>
V ci

20 VII VII « VI 3, IV
21 VI s VI w V III

i

28 V w V IV Pridie Calendas Mar-

29 IV IV III tias.
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so daß die erste Hälfte in ßitägigen Mo-
naten die Tage vom 1. bis zum 16. ein-

schließlich, in 3<Dtägigen die vom 1. bis

zum 15. und im Februar je nachdem die

vom I. bis zum 14. oder 15. umfaßt. Dieser

erste Teil des Monats heißt mensis in-

trans, introiens, Ingrediens, incipiens, in-

itians oder introitus mensis. Die Tage
dieser Monatshälfte werden einfach vor-

wärts gezählt, und man datiert also z. B.

quarto die introitus mensis Martii oder

quinto die intrante mense Novembri oder

secundo die intrantis Novembris. Die zweite

Hälfte des Monats heißt mensis exiens,

stans, restans, astans, adstans, instans

oder in exitu, in fine mensi . In dieser

zweiten Monatshälfte werden die Tage
rückwärts gezählt. Es heißt also z. B.

in einunddreißigtägigen Monaten der 18.

dies XIV exeunte mense; in dreißigtägigen

heißtsoder 17. undim Februar deri5.resp. 16.

Der vorletzte Tag heißt immer penultimus

dies, der letzte ultimus. Octavo die re-

stantis mensis Maii heißt also am 24.

Mai, VIII die exitus mensis Septembris

am 23. September, die XII exeunte Fe-

bruario bezeichnet im Gemeinjahr den

17. Februar, im Schaltjahr den 18. Um
die Tage der zweiten Monatshälfte auf

unsere Zählung zu reduzieren, addiert man
1 zu der Zahl der Tage des betreffenden

Monats und subtrahiert die Tageszahl des

mensis exiens. Der Rest gibt das ge-

suchte Monatsdatum. Die Consuetudo

Bononiensis ist in Italien aufgekommen
und begegnet in Deutschland seit der

zweiten Hälfte des 12. Jfas. in deutschen

Urkunden eben so häufig, wie in lateini-

schen. Seit dem Anfang des 15. Jhs. be-

ginnt sie allmählich zu verschwinden.
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§ 4. Die Nennung des Festes,
auf das der Tag fällt, oder die des
Wochentages unter Angabe
des Festes, vor oder nach dem er

fällt. Dies ist die volkstümlichste Art

der Datierung und im ganzen Mittel-

alter in Gebrauch gewesen. Vgl. Fest-

zeiten.

§ 5. Die Datierung nach dem sog.

C i s i j a c u s ist erst um die Mitte des

13. Jhs. aufgekommen und kann daher

hier übergangen werden.

§ 6. Über die Art der Bezeichnung der

Jahre s. Zeitmessung.
F. Rühl.

Dekanat. Als Unterabteilungen der

Diözese (s. d.) und Zusammenfassung
mehrerer Pfarreien erscheinen im west-

fränkischen Reich seit dem 9. Jh. decaniae

unter dem vom Bischof ernannten decanus,

der später auch als archipresbyter (ruralis)

bezeichnet wird. Jünger ist der decanus

im Kapitel (s. d).

H i n.s c h i u s Kirchenrecht II 269 ff. Schäfer
Pfarrkirche u. Stifte im deutschen MA. 155 ff.

Werminghoff Kirchenverfassung 1 82.

v. Schwerin.

Demokratie. Insofern der Freienstand

ein grundsätzlich einheitlicher war, kann
man von einer demokratischen Verfassung

im Norden reden. Aber das Beispiel Islands

zeigt, daß in Wahrheit die angesehenen Ge-

schlechter die Macht besaßen, denen gegen-

über der kleine Mann eine politische Rolle

nicht spielte. Eine völlige „Gleichheit vor

dem Gesetz" findet sich zu dem nicht einmal

für die Freien, da zumal in öffentlich-recht-

licher Beziehung die Grundeigentümer

gegenüber Pächtern und ,, losen Männern"
privilegiert sind. Von jeher haben wohl
unter den Vollfreien die Mitglieder alter Ge-

schlechter, zumal die Stammgutsbauern, die

vornehmste Bedeutung besessen und den

eigentlichen Kern der Volksgemeinde ge-

bildet. Insofern ist die älteste Verfassung

richtiger als aristokratische anzusehen. Seit

dem Großkönigtum tritt eine Änderung
durch Entstehung des Amtsadels ein,

dessen Mitglieder freilich aus Abkömm-
lingen der alten Kleinkönige und später

auch der bäuerlichen Aristokratie sich

rekrutieren und die sich dann genossen-

schaftlich organisieren. S. Ständewesen.

Für die deutsch -englischen Verhältnisse

s. Ständewesen, Gefolgschaft.

K. Lehmann.

Denar. § 1. Ursprünglich eine römische

Silbermünze, die seit 268 v. Ch. im Werte
von 10 Aß ausgemünzt wurde und diesen

Namen beibehielt, trotzdem sie im J.

144 v. Ch. auf den Nennwert von 16 Aß
erhöht wurde. Der Denar wurde auch in

der Kaiserzeit bis gegen die Mitte des

3. Jhs. n. Ch. als Silbermünze, doch mit

stetig abnehmendem Münzfuß geschlagen.

In den Münzwirren seit K. Gallienus ging

der Silberdenar in der Weißkupferprägung
unter, sein Name wurde auf eine kleine

Kupfermünze übertragen, von welcher

zu Anfang des 6. Jhs. schon 6000 und mehr
Stück (bis zu 8400!) auf den Solidus, also

auf ein Goldstück gerechnet wurden, das

4-55 g schwer sein sollte und etwa I2 z /a

Mark Goldwert hatte.

§ 2. Eine verbreitete aber irrige Meinung
geht dahin, daß der mittelalterliche Denar
oder Pfennig, der bei den Franken unter

den Merowingern als Silbermünze er-

scheint, mit dem silbernem Denar der

Römerzeit irgend zusammenhängt. Nur
der Name ist beiden gemeinsam, der

Ursprung aber völlig selbständig. Ent-

standen ist der fränkische Denar erst unter

Chlotar IL oder Dagobert I. vermutlich beim

Übergang von der Gold^ zur Doppel-

währung. Er war anfänglich eine Wert-

münze von etwa I.36 g Feinsilber, von

welcher 40 Stück auf den leichteren Gold-

solidus von 20 Siliquen Schwere = 3.78 g
oder etwa io J

/2
Mark Goldwert gerechnet

wurden.

§ 3. Es wurde schon erwähnt, daß der

fränkische Denar zu Beginn wahrschein-

lich in der Schwere von 1.36 g ausge-

bracht wurde, das würde eine Aufzahl

von 240 Stück aufs römische Pfund von

327.45 g ergeben. Er ist aber später

leichter geworden. Das erweisen nicht bloß

Münzfunde aus dem Anfang des 8. Jhs.,

(Bais, Cimiez) und die mit dem Durch-

schnittsgewicht der darin enthaltenen De-

nare übereinstimmenden Angaben zweier

sehr alter metrologischer Tabellen (Hultsch

MRS. II 127, 130), welche den denarius

Gallicus auf 1 scripulum oder 6 Siliquae,

d. i. auf rund 1.14 g (1.137) veranschlagen,
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sondern auch die Vorschrift Kg. Pippins,

nach welcher höchstens 22 Schilling oder

264 Denare aufs Pfund gehen sollten,

was auf ein Denargewicht von 1.24 g
Silber führen würde.. Unter Karl d. Gr.

war die Aufzahl wieder mit 240 Stück

aufs römische Pfund bestimmt (s. die

Aufzeichnung aus frühkarolingischer Zeit

bei Hultsch MRS. II 139: „Juxta Gallos

vigesima pars unciae denarius est et duo-

decim denarii solidum reddunt . . . duo-

decim unciae libram XX solidos conti-

nentem reddunt . .") Dies Pfund wurde
jedoch zur Rechnungsmünze, als man später

jeweils 240 Pfennige ohne Rücksicht auf

ihr Gewicht als Pfund Pfennige (s. d.)

bezeichnete. Das Gewicht der Pfennige

Karls d. Gr., das erst 1.36 g be-

tragen sollte, wurde später erheblich —
auf mehr als 1.50 g — erhöht, und diese

Erhöhung scheint unter den Karolingern

angedauert zu haben. Genauere metro-

logische Untersuchungen stehen noch aus,

Dannenberg deutsche Kaisermünzen I 14,

der für die Karolinger Pfennige ein Normal-

gewicht von 1.53 g annimmt, erklärt,

daß dieses von den ältesten deutschen

Pfennigen bis etwa zum Tode K. Ottos I.

(973) noch ziemlich treu eingehalten wurde,

für die Folgezeit lasse sich aber noch keine

Regel aufstellen.

§ 4. Der von den Frankenkönigen ein-

geführte Denar hat sich mit der Aus-
dehnung ihres Reiches über ganz Mittel-

europa verbreitet und war durch Jahr-

hunderte die Haupt-, oft sogar die einzige

Münze, die geschlagen wurde. Die frän-

kischen Kapitularien unterscheiden den

vollwichtigen und unverfälschten, den de-

narius merus et bene pensans, vom
verfälschten denarius mixtus.

§ 5. Denarius hat schließlich die all-

gemeinere Bedeutung Geld oder Münze
angenommen. In diesem Sinne wird vom
denarius aureus = Goldstück gesprochen,

ist der Ausdruck auch in den Wortschatz
romanischer und slavischer Völker ein-

gedrungen. Ich verweise auf das italie-

nische danaro und das Slovenische denar,

die beide schlechtweg Geld bedeuten.

§ 6. Die Bezeichnung denarii novi,

antiqui, veteres und das entsprechende

neue und alte Pfenninge im Deutschen

Hoops, Reallexikon. I.

ist oft nicht auf das Alter, sondern nur
auf das Vorhandensein oder den Mange
von Münzeigenschaft zu beziehen. Den. novi

sind dann überhaupt Pfennige, die noch
Münzeigenschaft haben, den. antiqui,

veteres haben diese durch Münzverrufe
(s. d.) schon eingebüßt, gelten also

nicht nach ihrem Nennwert (s. d.), sondern

bloß als Metall oder Ware.
G r o t e Münzstudien I 139. H i 1 1 i g e r Hist.

Vtjs. 1900, 161; 1903, 175. 453; 1904, 519; 1907,

1 ; 1909, 161. Hultsch Griech. u. röm. Me-
trologie 2. Aufl. 234, § 36 ff. v. L u s c h i n

Münzk. 213 ff. 238 Anm. D e r s. Der Denar
der Lex Salica: S. B. d. k. Akad. Wiss. Wien
1910, Bd. 163. A. Luschin v. Ebengreuth.

Denkmäler. Das älteste uns bekannte
Denkmal eines Germanen, das Reiter-

denkmal Theoderichs d. Gr., wurde 801

von Karl d. Gr. nach Aachen gebracht

und dort im Palastbezirk, wohl bei der

Münsterkirche, aufgestellt. Es war aller-

dings gewiß von griechischen Künstlern

gefertigt, vielleicht gar nicht einmal ur-

sprünglich für den ostgotischen König ge-

schaffen, sondern für ihn aus einem Standbild

Kaiser Zenos zurecht gemacht. Von einem

zweiten Denkmal Th.s in Neapel, in

Mosaik hergestellt, erzählt Prokop. Andre
Denkmäler dieser Art scheinen bei den

Germanen sonst zu fehlen, — will man
nicht die zwei steinernen Bildsäulen im
Stuttgarter Museum, ,,altgermanische

Götzenbilder" genannt, als solche ansehen.

Die eine (aus WT

ildberg) scheint in der Tat

eine Art Priester in langem Gewand, mit

breitem herabhängendem! Gürtel und wal-

lendem Haupthaar und Bart darzustellen,

die andre (aus Holzgerlingen) eine jüngere,

weniger markante Gestalt. Bei beiden aber

scheint eher die Erinnerung an bestimmte

Menschen, denn eine Götterdarstellung be-

absichtigt. Von Resten von rohen Holz-

bildsäulen wie von andern steinernen wird

auch sonst erzählt. Zu den Denkmälern ge-

hören auch die skandinavischen „Bauta-

steine" (s. d.). — Anderseits mögen be-

sondre Steinhäufungen im Norden, denen

der Charakter des Grabmals fehlt, als

Erinnerungsmale zu betrachten sein. Die

Irminsäule im Dom zu Hildesheim, dort

als Siegestrophäe aus der Heidenzeit auf-

gestellt, könnte ebenfalls ein solches sein,

26
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wenn auch anderseits gesagt wird, es sei

darunter ein uralter heiliger Baum zu

verstehen gewesen.

Stephani Wohnbau II 172. H. Grimm
Das Reiterstandbild des Theoderich zu Aachen.

Berlin 1869. F r r e r Reallex. 83.

A. Haupt.

Deutsche Baukunst. § i. Die germa-

nische Baukunst des ersten Jahrtausends

ist ihrer Natur nach zunächst eine an-

spruchslose, sich auf den nordischen Sitten

und Anforderungen aufbauende; die sich

durch veränderte politische Stellung und
veränderten Wohnsitz ergebenden steigen-

den Ansprüche führen folgerichtig eine

bedeutsame Umgestaltung und Förderung

herbei.

Ursprünglich eine reine Holzbaukunst,

als welche sie durch die Sprache (Wulfilas)

wie durch die Beschreibung zeitgenössischer

südlicher Autoren (Caesar, Plinius, Tacitus,

Priscus, Venantius Fortunatus usw.), nicht

minder durch die nationale Poesie (Beo-

wulflied) erwiesen ist, geht sie langsam zur

Steinbaukunst über, jedoch ohnedieZeichen

ihrer Herkunft aus dem Holzbau zu ver-

lieren. Vielmehr gestaltet sich das Formale

des Steinbaus in diesem Sinne ganz erheb-

lich um. Zugleich aber macht sich der

Einfluß der antiken und altchristlichen

Bauten in den eroberten ^'romanischen

Ländern stark geltend, nicht minder in

der Folgezeit die Wirksamkeit orientali-

scher, insbesondere anatolischer, syrischer,

überhaupt kleinasiatischer Künstler und
anderer Sendboten der Levante (Geistlicher)

hauptsächlich über Byzanz her. Klein

-

asiatische Namen finden sich denn zahl-

reich auf altchristlichen Kunstdenkmalen,

vor allem an Grabmälern und Särgen bis in

den fernsten Westen (Trier, England).

§ 2. Für die Erkenntnis der germanischen

Baukunst kommen zuerst die sehr spär-

lichen noch erhaltenen, fast nur kirch-

lichen steinernen Bauwerke im Norden bis

etwa IOOO, mehr noch aber, weil zahlreicher,

die älteren germanischen im Süden in Be-

tracht. Also die der Goten in Italien und
Spanien, der Langobarden in Italien, der

merowingischen Franken und derBurgunden
in Gallien, — der Wandalen in Nordafrika,

sodann die angelsächsischen in Südwest-
England und die fränkisch -karolingischen

in Deutschland und Frankreich; zuletzt die

in der Schweiz zerstreuten verschieden-

artigen kleinen Bauwerke, teilweise bur-

gundischen oder langobardischen, nachher

merowingischen und karolingischen Cha-

rakters.

§ 3. Die Bauwerke zerfallen ihrer Art

nach in kirchliche und profane. Erstere

sind naturgemäß weitaus die zahlreichsten.

Von großen Kathedralen sind freilich nur
solche in Italien hier zu nennen (insbe-

sondere die ostgotischen in Ravenna),

diese übrigens völlig auf dem Standpunkt
der gleichzeitigen byzantinisch-orientali-

schen Baukunst stehend. In Spanien sind

aus der alten westgotischen Zeit nur

einige ganz kleine Kirchen (Bafios, erbaut

vom K. Reecesvinth A. 661, S. Pedro de

Nave, 8. Jhd.) zu erwähnen, dagegen

eine Reihe solcher besonders in Asturien

aus der ersten Zeit der spanischen Monarchie,

die freilich noch rein westgotisch ist.

Namentlich die Kirchen aus der Zeit Al-

fonsos II. el Casto (792—842) und seiner

nächsten Nachfolger; genannt seien die

Kirchen in und um Oviedo, vor allem

Santullano zu Oviedo, S. Adriano zuTunon,
S. Miguel de Lino, S. Miguel de Escalada.

§ 4. Von kirchlichen Bauwerken der

Langobarden kommen hauptsächlich

S. Sepolcro zu Bologna (umgebaut durch

K. Liutprant um 740), S. M. della

valle zu Cividale (erbaut um 760 durch

Herzogin Peltrudis), letzteres mit reicher

Innenausstattung in Stuck, und S. Salva-

tore zu Brescia (erb. von K. Desiderius um
770) in Betracht. In Frankreich sind

die Merowingerbauten meist verschwunden;

es bleiben zu nennen: Taufkirche S. Jean

zu Poitiers (7. Jh.) ; Kirche zu Germigny-

des-Pres (erb. v. Bischof Theodulf 806); die

Kirchen zu Cravant, Suevres, Savenieres,

basse-ceuvre zu Beauvais (987), die Krypten

zu Orleans, Soissons, Jouarre, Grenoble.

§5. In Deutschland die Vorhalle

des Klosters zu Lorsch (774); die Pfalz -

kapellen zu Aachen (796—804), Nymwegen
(seit 774), Altötting (9. Jh.), die Basiliken

S. Peter zu Metz (8. Jh.), zu Seligenstadt

(828), Michelstadt (815), Höchst a.M., Mittel-

zeil auf Reichenau (9. Jh.) ; die Stiftskirche

zu Gernrode (961); der Westbau der Stifts-

kirche zu Essen (10. Jh.); S. Pantaleon zu
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Köln; sodann die fränkischen Umbauten

am Dom zu Trier; die Kapellen zu Gold-

bach (am Bodensee) und zu Helmstedt,

beide noch karolingisch; die L'udgerikrypta

zu Werden a. d. R. (816); die Wiperti-

Krypta zu Quedlinburg (um 920?);

von Zentralbauten die Michaeliskirche zu

Fulda (822); der „alte Turm" zu Mettlach

(10. Jh.); die quadratische Peterskirche zu

Werder a. d. R. (Anf. 10. Jhs.).

§ 6. In der Schweiz stammt die

kleine Kirche zu Disentis vielleicht noch

aus dem 7. Jh., die zu St. Pierre de Clages

aus dem 8. od. 9.; die zu Münster (Graub.)

aus karolingischer Zeit; wohl auch der West-

bau der zu Payerne. In England
scheinen nur ganz kleine anspruchslose

kapellenartige Kirchen aus der Angel-

sachsenzeit vorhanden, von denen Brad-

ford-on-Avon,Barton-on-Humber,Escomb,

außerdem der Turm der Kirche zu Earls

Barton, genannt seien (vgl. Engl. Bau-

kunst). Die Wandalenbauten in Nord-

afrika sind noch nicht erforscht.

§ 7. Von nichtkirchlichen
Bauwerken sind das Grabmal Theo-

derichs (f 526) zu Ravenna, die Reste

seines Palastes daselbst, zu Verona und zu

Terracina, die Königshalle zu Naranco in

Nord-Spanien, sodann die Pfalzbauten

Karls d. Gr. und seiner Nachfolger zu

Aachen, Nymwegen, Ingelheim zu nennen.

Von Wohnhäusern aus jener Zeit das graue

Haus zu Winkel im Rheingau und der

Frankenturm zu Trier; von Befestigungen

der Merowingische Römerturm zu Köln.

§ 8. Diesen Steinbauten gegenüber waren
die Städte des 1. Jahrtausends ebenso wie

die Bauten auf dem Lande so gut als voll-

ständig aus Holz erbaut, wovon uns

Spätlinge, wie Hildesheim, Goslar ua. noch
vor Augen stehen, in denen sich manche
uralte Tradition aus jener Frühzeit bis tief

ins 17. Jh. fortlebend zeigt; das wird durch

Schriftsteller wie Venantius Fortunatus

(um 560) bestätigt. Nicht minder muß es

zahlreiche kirchliche wie öffentliche Bau-
ten aus Holz gegeben haben, wofür die in

den ältesten Beispielen noch aus dem
11. oder 12. Jh. stammenden skandinavi-

schen Stabkirchen uns Muster sein können.

Zugleich ein Beweis dafür, daß großartige

und künstlerisch bedeutsame Bauwerke in

diesem Material überhaupt möglich, wie in

germanischen Gauen wirklich ausgeführt

worden sind. Hölzerne Kirchen zur Mero-
wingerzeit, sogar Kathedralen in reicher

Ausbildung und Ausstattung, zB. mit ver-

goldeten Holzdecken (so zur Tours, Straß -

bürg), werden übrigens erwähnt (Gregor

v. Tours).

A. Haupt Älteste Kunst, insbes. die Bau-

kunst d. Germanen. Leipzig 1909. D e h i o u.

v. B e z o 1 d Kirchl. Bauk. des Abendlandes.

Stuttg. 1892. R. Dohme Gesch. d. deutsch.

Baukunst. Berlin 1887. Holtzinger Die

altchristl. u. byzantin. Baukunst. Stuttg. 1899.

A. Venturi Storia de11; arte in Italia. Mai-

land 1905. 0. M o t h e s Bauk. d. Mittelalters in

Italien. Jena 1884. Cattaneo L architettura

in Italia del VI al IX secolo. Venezia 1887.

F. D a r t e i n Etüde sur l' architecture lombarde.

Paris 1865—82. G. R i v o i r a Le origini delC

architettura lombarda. Milano 1905. H ü b s c h D.

altchristl. Kirchen. Karlsruhe 1863. H. G s e 1

1

Recherches archeologiques en Algerie. Paris 1893.

E n 1 a r t Manuel d'archeologie frangaise. Paris

1902. M. de Caumont Abecedaire ou rudi-

ments d'archeologie. Paris 1857. D e r s. Bulletin

monumental. Paris 1835 ff. StephaniZ). älteste

deutsche Wohnbau. Leipzig 1902. A. v. E s s e n -

wein Der Wohnbau. Stuttg. 1892. D e r s.

Die Kriegsbaukunst. Stuttg. 1883. Piper
Burgenkunde. München 1895. P- Lehfeld
Die Holzbaukunst. Berlin 1889. Th. Kutsch-
ma n n Roman. Baukunst u. Ornamentik. Berlin

1898. Mohrmann u. Eichwede Germ.

Frühkunst. Leipz. 1906. Junghändel u.

G u r 1 i 1

1

D. Baukunst Spaniens. Dresden 1890.

J. C a v e d a Gesch. d. Baukunst in Spanien.

Stuttg. 1858. Monumentos arquitectonicos de

Espana. Madrid 1850 ff. Neue Folge Madrid

1905 ff. J. Redondo Iglesias primitivas de

Asturias. Oviedo 1903. J. M. Quadrado
Asturias y Leon. Barcelona 1885. Puig y
Catafalch, Falgu er a , G od ay y Cas als

L' arquitectura romanica aCatalunya. Barcelona

1909. Lamp^rez y Romea, historia de la

arquitectura cristiana espanola. Madrid 1908.

A. Haupt.

Deutsche Schrift. Die Schrift, in der

die altdeutschen und mittelhochdeutschen

Literaturdenkmäler auf uns gekommen
sind, steht ganz im Banne der Allein-

herrschaft, welche die lateinische Schrift

das ganze Mittelalter hindurch ausübte.

Im Gesamtcharakter wie in den Typen
der einzelnen Buchstaben gleicht sie völlig

der lateinischen Schrift der betreffenden
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Zeitabschnitte; und nur in schüchternen

Anfängen und allmählich setzen sich Ver-

suche durch, Sonderformen der nationalen

Sprache zu graphischem Ausdruck zu

bringen. Von der lateinischen Schrift

ist daher der Ausgang für eine Darstellung

der Gesamtentwicklung zu nehmen. In

den ältesten erhaltenen Denkmälern tritt

uns diese entgegen als reine Majuskel-

schrift in den Formen der sogenannten

Kapitale, einer Schrift, die in ihren Grund-

formen zunächst zu epigraphischem Zweck,

zur Meißelung in Erz und Stein, bestimmt

war. Bei ihrer Übernahme auf die Schreib

-

Stoffe literarischen Gebrauchs (Papyrus,

Pergament) hemmte sie das Schreiben

durch das fast ausschließliche Überwiegen

der geraden Linien und die Notwendigkeit

steter Ecken und damit neuen Ansetzens

im Ductus. Eine Schrift von solcher

Schwerfälligkeit war für die Zwecke der

Geschäftschrift des täglichen Lebens nicht

zu gebrauchen. Daher begegnen früh

Versuche der Vereinfachung und Um-
formung, über die wir aber bis vor 30 Jahren

sehr schlecht unterrichtet waren. Zwischen

den halbverkohlten Herculanensischen Pa-

pyri und den Ravennater Papyri des

6. Jhs. klaffte eine Lücke von einem

halben Jahrtausend, und die Siebenbürgi-

schen Wachstafeln in ihren von Maßmann
enträtselten Sonderformen schienen über-

haupt außerhalb der allgemeinen Schrift-

entwicklung zu stehen. In diese Frage

haben die Papyrusfunde der letzten Jahr-

zehnte volle Klarheit gebracht. In fast

lückenloser Reihe liegen uns jetzt vielfach

genau datierte Beispiele lateinischer Schrift

vom I. bis 6. Jh. vor. Sie lassen uns den

Vereinfachungsprozeß als einen allgemeinen

und einheitlichen erkennen. Aus der

Kapitale hat sich die Kapitalkursive ab-

gesondert. Als um die Wende des 3. u.

4. Jhs. die Kapitale für literarische Zwecke
zu den dem Papyrus und Pergament viel

besser angepaßten Rundformen der Unziale

umgestaltet wird (vgl. Tafel 25 Schrift-

probe I und 2 die Umformung von
DEHMQTV), da zweigt sich von dieser

Schriftart sofort auch eine teilweise ver-

änderte Kursive, die jüngere oder Unzial-

kursive ab. (Vgl. Taf. 25, 3; Weiteres b;

Arndt-Tan'gl Schrifttafeln z. Lat. Pa-

läographie, Text zu Taf. 32 A.) Die wesent-
lichen Grundsätze der Kursive sind: Verein-

fachung der Buchstabenformen und, wenn
möglich, Verbindung der Buchstaben mit-
einander, zum Teil um den Preis starker

Umformung der Buchstaben, die diese

Verbindung eingehen. So entstand eine

Schrift, die dem Bedürfnis raschen Schrei-

bens in ungleich höherem Maße genügte
als Kapitale und Unziale, an Deutlichkeit

aber meist viel zu wünschen übrig ließ.

Wie fast jede Kursive alter und neuer

Zeit trägt sie den Charakter einer Schräg-

schrift. Auch der Grundsatz gleicher Höhe
der Buchstaben wird von ihr mehr und
mehr durchbrochen; schon treten die

Oberlängen von b d h l, die Unterlängen

von g p q deutlich hervor und der Über-

gang von der Majuskel- zur Minuskel-

schrift (vom 2-Linien- zum 4-Linien-

schema) bereitet sich vor. Man hat diese

Kursive daher früher auch als Minuskel

-

kursive bezeichnet. In dieser Schrift

wurden vor allen die Urkunden aus-

gefertigt, bei denen man im ganzen früheren

MA. auf Schönheit der Schrift oder Ge-

fälligkeit der Ausfertigung keinen Wert
legte. Auf literarisches Gebiet griff sie

nur als die Schriftart der Briefe über,

während eigentliche literarische Texte nur

in ganz seltenen Ausnahmefällen in reiner

Kursive überliefert sind. Als Buchschrift

blieb vielmehr die Unziale für das 5. bis

8. Jh. vorherrschend. Daneben bildeten

sich aber Misch- und Übergangsformen

heraus, die sich wieder auf zwei Grund-

formen zurückführen lassen: I. Wahrung
des Grundcharakters der Unziale, aber

Zugeständnisse an die Kursive durch

Übergang zum 4-Linienschema, Verein-

fachung und Umformung einzelner Buch-

staben, auch wohl Übernahme vereinzelter

Buchstaben-Verbindungen — es ist die

Schriftart der Halbunziale — (über sie

eine Monographie T r a u b e s zu er-

warten in den Vorlesungen u. Abhand-

lungen, deren Veröffentlichung aus seinem

Nachlaß bisher in 2 Bänden vorliegt)

und 2. Beibehaltung des kursiven Alpha-

bets, aber Streben nach größerer Regel-

mäßigkeit und Deutlichkeit, unter Um-
ständen auch kalligraphischer Ausbildung

im Sinne der Buchschrift (hierfür das
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bekannteste Beispiel die Schrift von Monte-

cassino). Die Bezeichnung ,, National-

schriften", die Mabillon für diese Gruppe
aufgebracht hatte, ist als irrig- und unhalt-

bar zu verwerfen. (Nachweis von Traube,

Paläograph. Anzeigen, Neues Archiv 26,

229 ff. und Perrona Scottorum, Sitzungs-

berichte der Münchener Akademie phil. -

hist. Kl. 1900, S. 472—474.) Ich habe

dafür die Bezeichnung ,,Kursiv-Minuskel"

vorgeschlagen. (Steffens Lat. Paläographie:

Halbkursive.) Durch diese Misch- und
Übergangsformen kam zwar Mannig-
faltigkeit in die Schrift, aber auch ein

unstetes Tasten, das sich im 8. Jh. zu

einem Ringen nach einer neuen Schriftart

verdichtete. (Bestes Beispiel der berühmte
Codex Lucensis des Liber Pontificalis,

Faks. bei Mommsen, M. G. Gesta Roma-
norum pontificum I. B. Taf. I.) Diese

Bestrebungen, die unabhängig voneinander

in verschiedenen Gebieten zu einer Eini-

gungsbewegung drängten, wurden am Hofe
Karls d. Gr. gegen Ende des 8. Jhs. in

der Karolingischen Schriftreform, der

Schaffung der Karolingischen Minuskel,

zusammengefaßt, die dann in der ersten

Hälfte des 9. Jhs. ihre kalligraphische

Vervollkommnung in der Schreibschule

von St. Martin in Tours fand (vgl. Taf. 25

Nr. 4). Dieser strenge Kanon beherrschte

von da ab, auch die Urkundenschrift bald

zum Anschluß zwingend, die lateinische

Schrift auf lange Zeit hinaus in einer Weise,

wie sie im frühmittelalterlichen Schrift-

wesen bis dahin nicht erhört war. Aus
dieser Zeit aber stammen die ersten

erhaltenen Aufzeichnungen altdeutscher

Schriftdenkmäler, und daß auch die ,,bar-

bara et antiquissima carmina, quibus

veterum regum actus et bella canebantur",

deren Aufzeichnung Karl d. Gr. anordnete

(Einhard Vita Karoli M. c. 29), in dieser

höfischen Minuskel geschrieben waren,

kann keinem Zweifel unterliegen. So
erklärt sich der gänzlich unselbständige

Anschluß an das Monopol der damaligen
lateinischen Schrift, während Jahrhunderte
früher Wulfila für seine Bibelübersetzung

unter wesentlichem Anschluß an dieFormen
des griechischen Majuskel-Alphabets doch
eine freiere Bahn eingeschlagen hatte,

die auch das Angelsächsische für seine

ersten erhaltenen Aufzeichnungen sofort

sich zu sichern wußte. In solchem Zu-
sammenhang ist vielleicht doch auch der

bei Gregor von Tours Historia Fran-

corum V 44 (MG. SS. rr. Meroving. I 237)

überlieferte Versuch des Königs Chilperich,

4 neue Lautzeichen für das lange und
für ae, the und uui einzuführen, nicht

bloß als das Kuriosum zu fassen, als das

er in der Geschichte des Schriftwesens

bisher allein dargestellt wird, wesentlich

wegen der allerdings närrischen Aus-

führungsbestimmung, daß die vorhandenen

Handschriften getilgt und unter Be-

achtung dieser Bestimmungen umge-
schrieben werden sollten. Das Wesent-

liche ist doch die Erkenntnis, daß zur

Darstellung bestimmter germanischer Laut-

formen die überlieferten lateinischen

Schriftzeichen nicht ausreichten, eine Er-

kenntnis, der Otfrid in der lateinischen

Widmung seines Evangelienbuchs an den

Erzbischof Liutbert von Mainz deutlichen

Ausdruck verlieh, die sich aber in Karolin-

gerzeit nur in sehr beschränkter Weise
durchzusetzen vermochte (Hildebrandslied:

p = w, Wessobrunner Gebet * = ga; vgl.

Taf. 25, 5 u. 26, 6). In dieser fränkischen

Minuskel sind das Hildebrandslied, das

Wessobrunner Gebet, die Merseburger

Zaubersprüche usw. geschrieben.

Faksimiles: M. Enneccerus Die

ältesten deutschen Sprach-Denkmäler, Frankfurt

a. M. 1897; 44 Lichtdruck-Faksimiles auf 18

Tafeln, Hildebrandslied bis Otfrids Evangelien-

buch, ohne Text und Erläuterungen. Taf. 34—36

beste und umfangreichste Schriftproben aus

Nidhard Historiae III c. 4—6 mit den Straß-

burger Eiden. Petzet und G 1 a u n i n g
Deutsche Schrifttafeln des 9.— 16. Jhs. aus Hand-
schriften der Kgl. Hof- u. Staatsbibl. in München;
auf 5 Abteilungen berechnet, bisher erschienen

Abteil. I. Althochdeutsche Schriftdenkmäler des

9.— 11. Jhs. München 19 10. 15 Lichtdrucktafeln

mit Text und eingehenden Erläuterungen. Abteil.

II. Mittelhochdeutsche Schriftdenkmäler des

11.— 14. Jahrhs. 15 Tafeln, München 191 1. Bei

Taf. VI (Muspilli) ist die Annahme, daß dieser

altdeutsche Text eigenhändig von K. Ludwig d.

Deutschen herrühren könne, so wenig begründet,

daß sie nicht einmal als Vermutung mehr vor-

getragen werden sollte. Sicher ist nur das eine,

daß die Eintragung von einer Hand geschrieben

ist, die außerhalb schulmäßiger Übung stand. —
Könnecke Bilderatlas z. Gesch. d. deutschen
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Nationallitteratur. 2. Aufl. Marburg 1895. Zahl-

reiche, wenn auch meist kurze Schriftproben in

einer nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten

und auf Grund umfassender Kenntnis der Hand-
schriften und Drucke vorgenommenen Auswahl.

— Populäre Wiedergabe der wichtigsten Schrift-

denkmäler in den Literaturgeschichten von

König und L e i x n e r.

Daß in den lateinischen Texten der

Urkunden die deutschen Namen in Form
und wohl auch Schrift den Schreibern

oft Schwierigkeiten machten, sehen wir

aus der Anweisung eines St. Galler Formel -

buchs, MG. Formulae ed. Zeumer p. 404:

,,Scribe nomina eorum (sc. testium) per

nominativum casum, quia obliqui aut

nimium ex sua proprietate decidunt aut

latine declinationi non congruunt."

Neben der fränkischen Minuskel be-

hauptete im 9. und 10. Jh. nur noch die

irisch-angelsächsische Schrift eine gewisse

Sonderstellung. In ihren Schriftformen

ist uns aus St. Gallen das fränkische

Taufgelöbnis überliefert.

Auch in der Zeit vom 9. bis 13. Jh.

folgen die deutschen Schriftdenkmäler

allen Veränderungen der lateinischen Schrift

und machen mit ihr den beginnenden

Gothisierungsprozeß mit. Als Sonder-

erscheinungen lassen sich nur folgende

feststellen: Buchstaben, die im Latein

zwar bekannt, aber nur in höchst seltenen

Lehnwörtern aus dem Griechischen ge-

brauchtwaren, erhalten durch das Deutsche

erst rechtes Heimatsrecht: k, 3 (im Gebiet

baiuvarischen Schriftwesens schon seit dem
9. Jh. in Sonderform; vgl. Taf. 26, Nr. 7).

Seit dem II. Jh. wird als jüngster Buch-
stabe des Alphabets das w eingebürgert

(Taf. 26, Nr. 9), nachdem man sich bis

dahin hauptsächlich mit uu, daneben
vv, uv (vu) und beginnenden Ligaturen

von beiden beholfen hatte (ganz vereinzelt

in der „Exhortatio ad plebem christi-

anam", Petzel und Glauning Taf. 2, und in

der Münchener Hs. des Heliand, ebenda
Taf. 7, hu = w; vgl. Taf. 26, 8); allgemein

durchgedrungen ist w erst im 12. Jh. Zur
selben Zeit bürgern sich zur Bezeichnung
der Diphtonge die übergeschriebenen Buch-
staben ein (Taf. 26, Nr. 10). Wesentlich

verschieden von der lateinischen Schrift

gestaltet sich der Gebrauch von ae und oe.

In den lateinischen Texten schon im 12.

Jh. sehr stark zugunsten von £ oder ein-

fachem e zurückgedrängt und in den roma-
nischen Gebieten seit dem Anfang, auf

deutschem Boden seit der Mitte des 13. Jhs.

ganz verschwindend, sind ae und oe in den
Denkmälern der mhd. Literatur des 13. Jhs.

häufig gebraucht. Der Akzent war
auch der lateinischen Schrift des früheren

MA.s nicht unbekannt, in der karolin-

gischen Minuskel besonders über einsilbi-

gen Wörtern gebraucht; in deutschen

Texten wahrt er sich vom Hildebrands -

lied an fortgesetzt eine ungleich stärkere

Stellung. Die lateinische Schrift war
von früher Zeit an im Besitz eines reich-

lichen Kürzungssystems. Für deutsche

Texte ließ sich davon verhältnismäßig

wenig gebrauchen; doch sind immerhin
eine ganze Reihe von Kürzungen aus dem
lateinischen Vorbild einfach übernommen.
So der einfache Kürzungsstrich, im Latein

hauptsächlich für m, in deutschen Texten
für m und häufiger noch für n (en) gebraucht.

Häufige Verwendung fanden die Kürzungen
S = er und -v- = ur (häufigst in „berg" und
„bürg"), 3 = ber schon im Hildebrands-

lied, zu einer Zeit, da diese Kürzung in

lateinischen Texten noch recht selten war;

un von dem lateinischen „unde" (in = inde)

auf die deutsche Partikel übertragen (vgl.

Taf. 27, Nr. 12— 15). Ganz vereinzelt steht

im Wessobrunner Gebet die Verwendung
der aus den Tironischen Noten genommenen
Kürzung"! = et für die deutsche Copula

(ahd. entiT&i. 25, Nr. 5). Diese Übertragung

war möglich geworden, weil zu Ausgang
des 8. Jh. die Kenntnis, daß es sich

hierbei um Buchstaben-, nicht um Zeichen-

schrift handelte, schon stark im Ent-

schwinden begriffen war. In anderen

deutschen Texten hat dieser Versuch Nach-

ahmung nicht gefunden. Die häufige

Kürzung durch übergeschriebene Vokale

unter Ergänzung eines r ist in der

Hohenems-Münchener Handschrift des

Niebelüngenlieds so gut wie regelmäßig

für sprach verwendet (Taf. 27, Nr. 12).

Die Minuskel ist dem Schicksal, dem
schließlich alle Kunstformen anheimfallen,

nicht entgangen. Sie verfiel der bewußten

Künstelei; die immer weiter fortgesetzte

Schaftbrechung führte zu jener aus Spitzen
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und Ecken zusammengesetzten gitter-

artigen Schrift, die wir wegen der unleug-

baren Wechselbeziehung zu den allge-

meinen Kunstformen als die gothische
bezeichnen, auf die in der zweiten Hälfte

des 13. Jhs. Konrad von Mure die viel-

leicht beste Benennung scriptura psalterialis

prägte (Taf.27, Nr. 14). Missale und Chor-

bücher sind regelmäßig in dieser Art ge-

schrieben, daneben Zier- und Prunkhand-
schriften; unter den deutschen weist die

Jenaer Liederhandschrift diese Schrift auf.

(Beste Charakterisierung der gothischen Mi-

nuskel : W i 1 h e 1 m M e y e r Die Buchstaben

-

Verbindungen der sog. gothischen Schrift,

Gott. gel. Abhandl. N. F. I. Bd., 1897.)

Eine so verkünstelte und in der Gestaltung

der Buchstaben mühsam und umständlich

gewordene Schrift war für die Zwecke
allgemeinen Bedarfs nicht zu gebrauchen.

Daher zweigte sich jetzt genau zu der

Zeit, da der Gothisierungsprozeß der

Minuskel deutlich in Erscheinung tritt,

zu Anfang des 13. Jhs. eine neue Kursive

ab, die an Stelle der Brechung und Ab-
eckung einfache gerade Striche setzte und
wieder auf möglichste Verbindung der

Buchstaben bedacht war. Sie wurde die

Schrift der Konzepte, Register, Rechen-
bücher u. dgl., aber auch zu literarischen

Aufzeichnungen dann gebraucht, wenn das

Bestreben nach rascher Niederschrift im
Vordergrunde stand. Wie im Schriftwesen

des früheren Mittelalters bildeten sich auch
jetzt zahlreiche Mischformen zwischen den
beiden Extremen aus. Sie im einzelnen in

ein bestimmtes System zu bringen, ist kaum
möglich; man kann höchstens darnach
scheiden, ob der Grundcharakter der Minus-

kel oder der Kursive überwiegt. Von den
deutschen literarischen Texten ist nur eine

Minderzahl in der anspruchsvollen ,, Psalter -

schrift" der Jenaer Liederhandschrift (voll-

ständige Ausgabe in Lichtdruckfaksimiles

von K. Müller, Jena 1 896) geschrieben (vgl.

die Dresdener Bilderhandschrift des Sach-

senspiegels, vollständige Ausgabe in Licht-

druckfaksimiles von Amira, Leipzig 1902).

Die überwiegende Mehrzahl bewegt sich in

den Übergangsformen der schlichteren Mi-

nuskel. (Faksimiles in den Mon.
Germ. Deutsche Chroniken B. I, II, VI
und in den auf Roethes Anregung von der

Berliner Akademie herausgegebenen Deut-

schen Texten des Mittelalters, denen regel-

mäßig Lichtdrucktafeln der für die Ausgabe
berücksichtigten führenden Handschriften

beigefügt sind.) Die Kursive kommt teil-

weise in Urkunden, viel stärker aber in

Konzepten, Amtsbüchern, Registern zur

Verwendung.

Faksimiles deutscher Königsurkunden

des Spätmittelalters in den KaiserUrkunden in

Abbildungen Lief. V, VI, VIII, IX, XL Urkun-

den, aber auch andere deutsche Texte in S i c k e 1

Monum. graphica medii aevi Fase. II, III, IV,

VI, VII, IX, X. Urkunden, Register u. Kon-
zepte des 15. Jhs. bei Arndt-Tangl Schrift-

tafeln III. Heft, hier auch die Hammelburger

Grenzweisung v. J. 777. Gute Proben von Auf-

zeichnungen in schlichter Geschäftsschrift bei

T h o m e n Schriftproben u. Handschriften des

14.— 16. Jhs., Basel 1888, 2. Aufl. 1908, und bei

C h r u s t Monumenta palaeographica medii

aevi I. Abt. II 9, 10, III 10 und besonders die

Lieferungen XII, XIII, XXIV.

Die Umformung einzelner Buchstaben
durch die Kursive macht sich auch in sol-

chen Texten geltend, die nicht kursiv, d. h.

im Bestreben nach Verbindung der Buch-
staben geschrieben sind. So erhalten b, d,

h, l, p mehr und mehr die Schleifen der

Ober- und Unterlängen und damit die für

die Folgezeit entscheidende Umgestaltung
(Taf.27, Nr. 15). Für das 14. Jh. charak-

teristisch ist die doppelte Bauchung des a

(Taf. 27, Nr. 13). Zu selbständigem Ge-

brauch wird jetzt auch die Nebenform
des halben r angewendet, die in der lateini-

schen Schrift durch viele Jahrhunderte

nur für die Ligatur or gebraucht war (Taf. 27,

Nr. 15). Die ursprünglich scharfen Unter-

schiede der einfachen Mittellängen i
9
u, n, m

wurden durch die Abeckung und Gitterung

der gothischen Schrift wie durch die alle

Unterschiede aufhebenden Striche der Kur-
sive immer stärker verwischt. Daher stellte

sich genau zu der Zeit, da der Gothisie-

rungsprozeß stärker in Erscheinung trat,

die Notwendigkeit bestimmter Unterschei-

dungszeichen heraus. Diese werden zuerst

seitdem 12. Jh. (in unteritalischen Fürsten -

Urkunden schon regelmäßig gegen Ausgang
des 11. Jhs.) in der Form von Strichen über

dem Doppel -i angebracht, seit etwa 1200

auch schon über dem einfachen i
%
wofür



400 DEUTSCHE SCHRIFT

gegen die Mitte des 14. Jhs. neben den noch

lange beibehaltenen Strichen zuerst der uns

geläufige z-Punkt tritt. Bei dem u tritt

aus denselben Gründen ebenfalls seit

dem 12. Jh. erst vereinzelt und bald

häufiger die v - Form ein, später auch

w, das gerade in deutschen Texten

vielfache Anwendung findet. Im 15. Jh.

treten dann die Unterscheidungszeichen des

u hinzu. Bei u und nimmt das über-

geschriebene e in der Vereinfachung der

Kursive in der Form zweier schräg über-

einandergestellter Striche die Gestalt an,

die zu den modernen Umlautformen ü und ö

führt. Besonders starke Umgestaltung er-

fahren durch Gothik und Kursive die jetzt

immer häufiger verwendeten Majuskel

-

buchstaben (brauchbar für den zunehmend
stärkeren Gebrauch der Majuskeln und ihre

Gestaltung bis zum 13. Jh. die Greifs -

walder Dissertation von V o r n h o 1 1 Die

Initialen u. Großbuchstaben der latein. Buch-

schrift in ihrer Entwicklung bis zur Fraktur -

schrift, 1907). Es ist gerade hier oft nicht

leicht, aus dem Beiwerk von Zierstrichen

und Schnörkeln die entscheidende Grund-
form herauszuschälen. Eine solche Gruppe
sind C, G, G, £>. Bei C ist entscheidend

der reine Halbbogen, bei £ der unerläßliche

Mittelstrich, die ,,Zunge", bei G die Fort-

setzung nach rechts oben, bei £> die Über-

dachung. B und R sind durch gleichartige

Zierformen so nahegerückt, daß Verlesun-

gen häufigst vorkommen. Entscheidend

ist hier wieder bei B die trotz allem Beiwerk
zum Hauptschaft zurückkehrende Bau-
chung, bei R der nach rechts auswärts

strebende Arm. Das unziale M hat goti-

sche Spitzbogen erhalten und wird weiter

noch durch Verkümmerung des ersten und
übermäßig große Gestaltung des zweiten

Bogens umgestaltet. Zu Verwechslungen
geben auch N und H Anlaß. Schon in der

karolingischen Majuskel verbindet der Mit-

telstrich des N nicht mehr die Enden,
sondern die Mitte der Hauptschäfte;

dieser Mittelstrich legt sich später ganz

horizontal und gibt dem N die Gestalt des

kapitalen H, so daß dieses geradezu das

Feld räumte und sich in der Gestalt des

unzialen H (h) weiterentwickelte.

Eine Besonderheit deutscher Texte des

Spätmittelalters bildet die Konsonanten-

häufung. Weizsäcker sah in ihr wesentlich

nichts anderes als Schreiberlaune, ja er

glaubte sie — seltsam genug — zum Teil

sogar auf bloße Gewinnsucht der Schreiber

zurückführen zu können, die auf solche

Weise mehr Seiten und Bogen hätten füllen

wollen, nach denen sie bezahlt wurden.
In der Einleitung zum I. B der ,, Reichstags-

akten" hat er ein ganzes System weitgehen-

der Vereinfachung deutscher Texte für die

Edition ausgearbeitet, das in dieser monu-
mentalen Publikation auch durchgeführt

wurde und auch sonst bei Ausgaben deut-

scher Texte durch Historiker Anklang und
Nachahmung gefunden hat. (Revision der

Einzelvorschläge Weizsäckers, aber Bei-

behaltung des „Systems" durch Beckmann
in der Einleitung zum XII. B. der „Reichs -

tagsakten".) Die Herleitung aus der Ge-

winnsucht der Schreiber läßt sich sehr

einfach dadurch widerlegen, daß wir der

Erscheinung der Konsonantenhäufüng auch

in solchen Schriftstücken begegnen, bei

denen von Bezahlung nach ihrem Umfang
keine Rede sein konnte. Aber auch sonst

sind hier die Germanisten mit ihrem Ein-

spruch durchaus im Recht. Es handelt

sich hier nicht um aus Schreiberwillkür

entstandene Äußerlichkeiten, sondern um
einen inneren Entwicklungsprozeß der

Sprache. Und mögen Formen wie vnntzt,

lanngkh, tennckh seytten (linke Seite) unserm

Auge mißfällig und ungeheuerlich erschei-

nen, so sind sie doch nicht als bloße Schrift-

bilder, sondern als Sprachdenkmäler zu

werten, denen gegenüber dem Editor das

Recht ausgleichender Vereinfachung nicht

zusteht. Anders steht es mit der Verdoppe-

lung der anlautenden Konsonanten. Ich

kenne selbst eine Handschrift, in der diese

Verdoppelung nachträglich mit roter Farbe

hinzugefügt ist. Der Zweck war hier also

nur in einer eigentümlichen Abart von

Initialenornamentik die graphische Hervor-

hebung der Initialen. In solchen Fällen

ist der Editor allerdings berechtigt, die

Verdoppelung der Anfangsbuchstaben in

seiner Ausgabe zu unterdrücken. (Eine

geradezu demonstrativ gegen das Weiz-

säckersche System gerichtete Edition bot

Von germanistischer Seite S e e m ü 1 1 e r

Friedrichs III. Aachener Krönungsreise,

Mitteil. d. Instituts f. österr. Geschichts-



Deutsche Schrift.

Erläuterungen zu den Schriftproben der Tafeln 25—28.

Tafel 25.

i. Kapitale, wahrscheinlich des 4. Jahrhunderts, Cod. Berolin. lat. Fol. 416, Virgil Georgica.

etwas verkleinertes Faks. aus Arndt-Tangl. Schrifttafeln zur Erlernung der lat. Palaeographie 4. Aufl.

1. Heft T. 3 Z. 2. Die Formen der epigraphischen Kapitale sind hier fast noch rein gewahrt.

Text: Hie vel ad Elei metas et maxima campi.

2. Unziale des 5. Jahrhunderts. Cod. Paris, lat. 5170, Livius XXI 21. Faks. aus Arndt-

Tangl 1. H. Taf. 4 Spalte 1 Z. 12— 14. Man beachte die Rundung und Umformung von DEHMOU.

Text: quies inter labores aut
|
etiam exhaustos aut mox

|
exauriendos renoua|vit.

3. Unzialkursive des 4. Jahrhunderts. Papyrus der Straßburger Bibliothek, erstmalig heraus-

gegeben von Bresslau, Ein lateinischer Empfehlungsbrief, Arch. f. Papyrusforschung 3 B. daraus bei

Arndt-Tangl, 4. Aufl. 2. Heft Taf. 32 A-, wonach hier ein Teil von Z. 3 ausgewählt ist. Zu beachten

die beginnende Verbindung und Umformung der Buchstaben, der Gebrauch von Ober- und Unter-

längen.

Text: bonis benignitas tua sit praedita tum.

4. Karolingische Minuskel aus dem Anfang des 9. Jahrh. (802—819). Codex der Kölner

Dombibliothek CVI, geschrieben in St. Martin in Tours. Werke Alkuins. Faks. aus Arndt-Tangl,

H. 2 Taf. 46 Z. 5— 7. An das durch die Karolingische Schriftreform geschaffene Vorbild knüpfen

die ältesten erhaltenen altdeutschen Schriftdenkmäler genau an.

Text (Buchstaben, die im folgenden in Klammern stehen, sind aus der Auflösung von Kür-

zungen gewonnen): lex ergo est quae per moysen data • in chr(ist)o (xp = yp) spiritaliter
|
debet in-

tellegi • quia apostolus cum illam s(an)c(t)am vocet et
|

umbram. tarnen eam futurorum esse describit.

5. Wessobrunner Gebet. Cod. lat. 22053 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek. Faks.

bei Eneccerus Taf. 9— 10, Petzet und Glauning I Taf. 1. Die Schrift fällt noch in den Ausgang des

8. Jahrhunderts und ist eine noch nicht völlig ausgebildete Minuskel mit Anklängen an die ältere

Halbunziale. In Zeile 1 ist die Tironische Note für et zu beachten, die hier für ahd. ^«/«verwendet

wird wie anderwärts für ags. and, in Z. 3 das Runenzeichen im ga, in Z. 3 das offene a der Kursive.

Text: (enti) du mannun so manac coot
|

for(ga)pi. forgip mir in dino
|

ganada rehta galaupa.



Tafel 26.

6. Hildebrandlied. Handschrift der Landesbibliothek zu Cassel aus Fulda. Faks. bei

Könnecke, Bilderatlas S. 6 und 7 und Eneccerus Taf. 1 und 2 (von Tafel 1 Z. 8— 10 unser

Faksimile). Die Schrift stammt aus dem 9. Jahrhundert; in Z. 1 und 2 die eigentümliche Bezeichnung

des zv, in Z. 2 nian das sogenannte e caudata, hervorgegangen aus der Ligatur von a und e.

Text: uuortum. wer sin fater wari fireo in folche eddo
|

welihhes cnuosles du sis • ibu du mi

enan sages • ik
|
mi de odre uuet chind in chunincriche. chud ist.

7. Exhortatio ad plebem christianam. Cod. lat. 6244 der Münchener Hof- und Staats-

bibliothek. Faks. bei Petzet und Glauning Taf. 2 (unser Faks. von Sp. 2 Z. 6— 8). In Freising noch

in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts geschrieben; zu beachten in Z. 2 und 3 das bairische 0, das

in seiner späteren Verwendung bis zum 13. Jh. als Oberlänge gestaltet, steilgestellt und dadurch dem

h sehr ähnlich wird.

Text: truthine in man gaplasan fona sin sel|pes iungiron (n nachgetragen) kasezzit thera ga-

laupa
|

gauuisso fohiu uuort sint. uzan drato.

8. Heliand. Cod. germ. 25 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek. Faks. bei Petzet und

Glauning I. Taf. 7 (unser Faks. von Z. 20— 21). Regelmäßige Minuskel des 9. Jahrhunderts, auf

niedersächsischem Boden geschrieben. Z. 1 hu = zu.

Text: sincan • huand ine is selbes craft helag anthabde • hugi
|

uuard an forhtun thero manno

modsebo • andredun that.

9. Gebet des Otloh. Cod. lat. 14490 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek. Faks.

Petzet und Glauning I Taf. 13 (unser Faks. von Sp. 2 Z. 18— 19). In St. Emmeram in Regensburg

nach 1067 geschrieben. Z. 1 w, daneben aber noch, wie in früherer Zeit regelmäßig, tut.

Text: wider alle uara • uuider alle spensti des leidigin uiantes.
|

Dara nah hilf mir durh die

diga s(an)c(t)e. mariun euuiger (in kleinerer Schrift über Rasur geschrieben).

10. Kaiserchronik. Handschrift des Klosters Vorau. Faks. zur Ausgabe der Kaiserchronik

durch Edw. Schröder, M. G. Deutsche Chroniken I. (Daraus hier Z. 10— 12). Die in der zweiten

Hälfte des 12. Jh. in Vorau in Steiermark entstandene Handschrift zeigt bereits den beginnenden

Gothisierungsprozeß. Zu beachten die übergeschriebenen Buchstaben und die Kürzung sprach mit

dem übergeschriebenen offenen a der Kursive, das sich in diesem Gebrauch noch durch Jahrhunderte

hielt, nachdem es aus der Kontextschrift in Codices seit dem 10. Jh. und in Urkunden seit dem

11. Jh. verschwunden war.

Text (Edw. Schröder a. a. O. I 147 V. 3637—3640): ben • Duo sp(r)ach der iunge • owi

uater
|
wi wol ich dir gunde • woldes du die

|
ainualde gehaben • unde gelovptest an.

Tafel 27.

11. Straßburger Eide. Cod. Paris, lat. 9768. Faks. Eneccerus T. 34 und 35 (unser Faks.

T. 35 Sp. 2 Z. 16— 24). Regelmäßige Minuskel aus dem Ausgang des 10. Jh., in St.-Medard

bei Soissons geschrieben. Die Schrift der deutschen und französischen Eide ist in allen Einzelheiten

genau die des lateinischen Textes von Nithards Historiae, wo sie III 5 überliefert sind. Neuaus-

gabe durch Ernst Müller, SS. rer. Germ. p. 36. Mehrfache Verstöße und die ganz verkehrte, in der

Transskription bereits berichtigte Worttrennung zeigen, daß der Schreiber den Sinn nicht verstand.



Text : In godes rainna ind in thes chr(ist)anes folches •
|

ind unser bedhero gealtnissi (t nach-

getragen) • fon these|mo dage frammordes so fram so mir got
|

geuuizci indi madh furgibit so haldih

tes|an minan bruodher soso man mit rehtu
|
sinan bruher scal in thiu thaz er mig soso|ma duo •

indi mit luheren in nohheiniu (das erste h in der Gestalt des griechischen spiritus asper nachgetragen)

t|hing ne gegango • zhe minan uuillon imo
|

ce scadhen uuerhen.

12. Nibelungenlied Hohenems-Münchener Handschrift. (A) Vollständige Faksimile-Aus-

gabe in Phototypie durch Laistner. München 1886 (unser Faks. von fol. 85 Sp. 2 Z. 3— 15.) Zier-

liche Minuskel aus der zweiten Hälfte des 13. Jh. Zu beachten die Kürzungen, die Striche über ein-

fachem i, und die Verwendung von v = 11.

Text: ich gesach nie kvnich ivngen so rehte tvgenliche(n) gemvot •
|

Do sp(r)ach ab(er) kriemh(ilt)

vil edel Rvedeger •
|

nv la dich erbarmen vnser beider ser
|

min vn(de) oveh des kvniges gedenchc

wol daran •
|
daz nie wirt dehaeiner so laeide geste mer gewan.

|
Do sp(r)ach d(er) margrave wider

daz edel wip •
|
ez mvoz hivte gelten der Rveders lip •

|

swaz ir vn(de) oveh min h(er)re mir

liebes hapt getan •
|
darvmbe mvoz ich sterben daz chan niht lang(er) bestan •

|

Ich weiz wol daz

noch hivte • min bvrge vn(de) och min lant •
|

iv mvezen leidich werden vo(n) ir etesliches

hant •
|
ich bevilhe iv vf genade min wip vn(de) miniv kint •

|
vn(de) oveh die vil eilenden die ze

bechelaren sint.

13. Nibelungenlied. Handschrift D. München, Cod. Germ. 31. Faks. bei Petzet und

Glauning II. Taf. 30 (daraus unser Faks. von Sp. 1 Z. 7— 13). Gothische Minuskel aus dem Anfang

des 14. Jh. Charakteristisch die doppelte Bauchung des a.

Text: acht •
|

Nv ist von burgunden d(er)
|
edel chunich tot • Gyselh(er)

|

der iunge • vnd

ouch her Ger|not • den schätz den weiz nu nie|man wan got vnde min • der
|
sol dich valandinne •

imm(er)
|

wol v(er)holen sin.

14. Sächsische Weltchronik. Berliner Handschrift. Germ. Fol. 129. Faks. Arndt, Schrift-

tafeln. 2. Aufl. I. Heft T. 25 (daraus hier Sp. 2 Z. 5— 8). Ausgeprägte gothische Zierschrift (scrip-

tura psalterialis) um d. J. 1300 (vgl. Weiland, M. G. Deutsche Chroniken II 12).

Text (Weiland a. a. O. II 230): [verjdelet echt vnde recht • vn(de)
|
eghen vnde len • Dat

len al
|

sinen herren ledich • dat e|ghen in de koningliken.

15. Nibelungenlied. Berliner Handschrift (Germ. Fol. 681). Faks. Könnecke, Bilderatla 3

S. 41 (daraus hier Z. 1— 4). Schmucklose Schrift aus der ersten Hälfte des 15. Jh., die etwa die

Grenze zwischen Minuskel und Kursive hält.

Text: Do der he(r)re Seyfrit ob dem brvnne(n) tranck
|
Er schoz in durch daz krivez (darüber

ein überflüssiger Kürzungsstrich) daz vo(n) d(er) wi(n)de spra(n)ck
|

Das blut von seim hercz(e)n

vast an die hage(iV wat
|
So grosz missewende wan imm(er) helt nie begat.

16. Humanistenschrift (Renaissance-Minuskel) aus der ersten Hälfte des 15. Jh. von der

Hand des Poggio Bracciolini, des größten Nachahmers alter Schriftvorbilder. Cicero-Briefe, Florenz,

Bibl. Laurentiana Plut. XLIX Nr. 24. Faks. Arndt-Tangl, Schrifttafeln 4. Aufl. I. Heft T. 30 A
(daraus hier Z. 18— 20). Diese Schriftart wurde das Vorbild für die Erneuerung der lat. Schrift und

die Schaffung des lat. Drucks.

Text: Itaq(ue) iudiciu(m) tuu(m) magni existimans idq(ue) veritus me ipse collegi • et ea que
|

didiceram • legeram • aeeeperam • grauiora duxi tua auetoritate addita • Ac
|

mihi tum brüte officio

solum erat et (aus ut ganz nach Art alter Hss • verbessert) nature • tibi nu(n)c populo et scene ut.



Tafel 28.

17. Wilhelm von Orleans. Druck v. J. 1491 in gothischen Lettern. Faks. Könnecke,

Bilderatlas S. 70 (daraus hier Sp. 1 Z. 1— 5;.

18. Titurel. Druck v. J. 1477 m lateinischen Lettern. Faks. Könnecke, Bilderatlas S. 73

(daraus hier Z. 17— 21).

19. Markgraf Johann von Brandenburg an den Kurfürsten Albrecht Achill. Konzept

v.
J. 1480. Faks. Tangl, Sehrifttafeln, III. Heft T. 106 (daraus hier der Schluß des Randnachtrags).

Ausgeprägte flüchtige Kursive, wahrend die Schrift des Hauptblattes, von der Teile auf dem Faks.

zu sehen sind, sich noch etwas näher an die Minuskel hielt. Beginnende Abzweigung der modernen

deutschen Schrift.

Text : fruntlich(en) gen vns
|
erbot(en) als dy freund

|

yns mit leib vnd
|

gut cz(u) helff(en) • desz

wir
|

[darnach getilgt: uns angebor(en) fruntsch(aft)
|

vnd v(er)want iren
|

lib(en) dancksagung getan
|

hab(en)] dancknem gewest
|

vnd sind (von der tiefer stehenden Zeile hierher verwiesen) mit gleich

fruntlich(er)
|

erbietunge
|

von iren lib(en) [darnach getilgt: mit frunt]
|

also fruntlich abgeschid(en)

dat(um) u(t) s(upra).

20. Gudrun. Wien, Ambraser Handschrift Nr. 73. Faks. Könnecke, Bilderatlas S. 47

(daraus hier Z. 12— 17) Sammelhandschrift deutscher Dichtungen, im Auftrag des Kaisers Maximilian I.

in d. J. 1504— 151 5 geschrieben. Sogenannte Frakturschrift, eine dem deutschen Schriftwesen des

ausgehenden Mittelalters und der Reformationszeit eigentümliche Weiterbildung der gothischen Zierschrift.

Text: Ger dem reichen künige das ist
|

wol erkannt • dienten vil der Bürge •
|

Er hette Siben

fürsten Lanndt • darjynne het Er Recken • Viertausent oder
|

oder (so die Handschrift) mere • damit

Er täglichen moch|te erwerben baide guot und ere • Dem.

21. Johann Fischart. Eigenhändiges Stammbuchblatt v. J. 1580. Faks. Könnecke, Bilder-

atlas S. 155 (daraus hier die 4 Textzeilen). Entwickelte deutsche Schrift.





Tafel 25.

HlCVlLA.Dtltl\inASElMA.KlMXC\Mri
i

etixrr>e;chximo$xu uwcvx

exxu K ien60sfieNOux

^?)Ärß v^r^^j i?9 nr^i^^vn

dwSC irnjell&ri rcnx\x, xpoflvluf cum ilL*m fcAxn uoc& &
umbfAnvTarnen exm furuiror™™ OffCr aefcnbnr

;

*~| Ju rT) ad nun {orn^nAC cbcrr

5

Deutsche Schrift.

Vgl. die vorstehenden Erläuterungen.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.



Tafel 26.

miattM^eriiieTrchirid Inchttntncr^ch^Chnd fjh~

uuxra xnfirrritun weromjknrw modfebo - jcnarraun ihxxf

Jöam tiaIj hilfmir durh cte-iW./cf mapup ti/mger*

IO

Deutsche Schrift.

Vgl. die vorstehenden Erläuterungen.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.





Tafel 27.

modx <rr ftTXtnrticnrdctfo fmmio rrurr,xn

gtmuizc» tmUrnxJh fiuy%btv foh&lMntC

An nwruui hru&Utcf* fbib mxnnitv rekru

fxriAxx \yniUer fc«*l \tvbi uA^X x&rrtuq<jfc>

rru\diu> ' in aimtz luUcrcn iru^hcin yixc

lurufnogr ÄUiffc- TUcmzriAn xRiuloft mw
ccf oxJj»cn uucrt>en\

&<p ff*J> tfm*t#tfm'-wfcet' Im; «telw»p «

JSjttSpmfceTtw? i^-fl****** fct}3*w ntJ*~ Ujwl teftoti

tvtw£?ai leön^tw«<crt \%> trcttfUt^cfiytmr^

yti«U bicW dlcttJw*« # bctfccLutM ftn*?

rft <voti ImrgutiCnt&
itl äntmd) tot .tfyftfjf

umgt^nvö cmri)l)er ecr
nor ,tcn firhfttj im wn* nu mt
man ^\vmt $or <virtc mm . cer

Cot tuet) 'Vftlflnimmc-. mtm!t«

li^volfvljflten fm\

Ddct cditvttftMtdtt^

ctftcnvnttlctv^atlgti

flnmumtttlcötdr^ti

(^cttttttetomt

^jStvö ÖCv^t rvem fövw (yerx*^ -*Va£lr cWi ^c ^o*fo>vvac

loxr. i4Jiiicu^tiurTrLi^ni exifh-manf tdo: uertcufn-ie ipfcr codei^dt ea qmr'

AiAiccrxm Wcr.tm .icccperrm cmuuora du^ct tua. 44*cl*nT£;vce'-id<iira-Ac

nvitn tum trunr officio fotum emr lit njinirc: titi auc wpiilo cfc' fccnr'ur

16

Deutsche Schrift.

Vgl. die vorstehenden Erläuterungen.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag on Karl J. Trübner in Straßburg;.







Tafel 28.

1[Zü&hüni$KQnfi:cnifamd) Micrimeii fcblecht z>zc\ gern

iWltcefclÖ fo ttfUtittghlefc^t gc-Semt Dife lmer w/oioen -6c-

<S)ßS fctWiec et fctt watb meffen m rechter lenge« Weife

<9afcfytct\etec W*fÖ feite« fdtt vn u/02t nach maifteriicbcm or-

Cmbottttl l)m$}Sft mgellcmb* oen-Zu kurtjsfi lang ern liet vi!

Deutsche Schrift.

Vgl. die vorstehenden Erläuterungen.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Triibner in Straßburg-.
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forschung 17, 584 fr., die in der Wieder-

gabe der Zeichen und Eigentümlichkeiten

der Handschrift doch zu weit geht; be-

sonnene Editionsgrundsätze in den „Deut-
schen Texten des Mittelalters" der Ber-

liner Akademie.)

Im Ankämpfen gegen die verkünstelte

gothische Schrift wie andererseits gegen die

Unschönheit der sorglosen Kursive wurde
im Kreise der Florentiner Humanisten zu

Beginn des 15. Jhs. der Grund zu einer

neuen Schriftreform gelegt. Man griff als

Vorbild auf die schöne, regelmäßige Minus-
kel des II. oder spätestens aus dem Beginn
des 12. Jhs. zurück, beseitigte die Brechun-
gen und Ecken, setzte an deren Stelle die

reinen, ursprünglichen Grundformen wieder

ein, dämmte das Übermaß der starken und
zahlreichen Kürzungen auf eine geringe

Zahl der einfachsten und gebräuchlichsten

ein und säuberte die Orthographie und
Interpunktion. So entstand die sogenannte

Renaissanceminuskel oder Humanisten-
schrift, deren vollendetster Meister Poggio

Bracciolini wurde. (Probe solcher Schrift

von Poggios Hand Arndt-Tangl Schrift-

tafeln I. Heft 4. Aufl. Taf. 30 A. ; vgl. Taf . 27,

Nr. 16). Die neue Schrift wurde zunächst in

Italien verbreitet, seit Eugen IV. in der

päpstlichen Kanzlei für die damals neue
Urkundenart der Breven verwendet, fand
durch Enea Silvio Piccolomini auch Ein-

gang in die Reichskanzlei und blieb

unter Friedrich III. und Maximilian I.

vereinzelt in Gebrauch (vgl. die Faksi-

miles Kaiserurkunden in Abbildungen XI
26. 28. 30).

Für den jungen Buchdruck wurden da-

mals die Lettern geschnitten, die den
Hauptformen der herrschenden Schriftart

entsprachen. Der Druck übernahm so in

erster Linie die Typen der gotischen

Schrift, auch mit all ihren gehäuften

Kürzungen (Faksimile eines solchen Früh-
drucks mit massenhaften Kürzungen:
Arndt -Tangl Schrifttafeln I. Heft, 4. Aufl.

Taf. 30 B). Daneben wurde aber auch
das Vorbild der Renaissanceschrift für den
Druck nachgeahmt (Proben von beiden

Taf. 28, Nr. 17 und 18). So entstand imi D . Jh.
der Zwiespalt, der sich heute noch im deut-

schen und lateinischen Druck fortsetzt.

Lateinische Lettern waren zunächst selbst

in Italien weitaus in der Minderheit. Im

J. 1898 sah ich in der Esposizione dell' arte

sacra in Turin eine große Zahl von Früh-
drucken vereinigt und konnte dabei fest-

stellen, daß bis zum Ausgang des 15. Jhs.

die Drucke in Renaissance- oder lateini-

schen Typen nur ein Drittel der Gesamtheit

ausmachten. Auch den deutschen Früh-

drucken waren die lateinischen Typen nicht

fremd (vgl. den Druck v. J. 1477 des jün-

geren „Titurel" bei Könnecke Bilderatlas

2. Aufl. S. 73; hier auch sonst reichhaltige

Beispiele von Frühdrucken; vgl. auch Mo-
numenta Germaniae et Italiae typogra-

phica, Deutsche und italienische Inkuna-

beln in getreuer Nachbildung, herausgege-

ben von der Direktion der Reichsdruckerei,

Berlin 1892), aber ihre Verwendung für

deutsche Texte war gering und wurde
bald zugunsten der gothischen Typen
ganz zurückgedrängt, die jetzt, ander-

wärts aufgegeben, zum charakteristi-

schen deutschen Druck wurden. Und
gleichartig ging es mit der Schrift. Von
der Renaissanceminuskel zweigte sich eine

Renaissancekursive ab, die unter Verbin-

dung der Einzelbuchstaben die klaren

Grundformen und charakteristischen Run-
dungen ihres Vorbildes beibehielt, in solcher

Weiterbildung als Kursive schon in den
Kanzleien zu Ausgang des 15. Jhs. ge-

braucht und, in bald allgemeiner Übung
in den romanischen Ländern, zur lateini-

schen Schrift wurde. Der Gothisierungs-

prozeß der Minuskel hatte seinerzeit weder
von Deutschland seinen Ausgang genom-
men noch hier seine schärfste Durchbildung

erfahren; auch die höchsten Kunstleistun

-

gen in dieser Schrift entstanden im Westen,

voran in Burgund. Entscheidend aber

wurde das zähe Festhalten über das 15. Jh.

hinaus. In ihrer steten Übung und Weiter-

bildung wurde so die gothische Kursive zur

deutschen Schrift (vgl. Taf. 28, Nr. 19

und 21).

Faksimiles außer bei Könnecke : J o h.

Fickeru. Otto Winckelraann Hand-
schriften des 16. Jhs. nach Straßburger Originalen,

102 Tafeln, Straßburg 1902. Kleine Ausgabe in

35 Tafeln, ebenda 1906. Unterrichtsbehelfe zur

Handschriftenkunde. Handschriften des 16., 17.

u. 18. Jhs. zusammengestellt von der Direktion

des k. u. k. Kriegsarchivs, Wien 1889.
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Nach Fertigstellung des Manuskripts erschie-

nen die Ausführungen von Karl Brandi,
Unsere Schrift, Göttingen 191 1, die sich viel-

fach mit meiner Darstellung berühren, und

Bretholz, Lateinische Paläographic, 2. Aufl.

in Meisters Grundriß der Geschichtswissenschaft,

Leipzig 191 2; hier im einzelnen die Nachweise

der paläographischen Literatur.

AI. Tangl.

Deutsches Siedelungswesen. Vgl. Tafel 29.

Einleitung § i— 3. A. Entwicklung
der Besiedelungsfläche § 4— 126. I. Die Be-

siedelungsfläche im Altertum § 4—37.

1. Umfang des d. Wohngebiets § 4. 2. Wald-

bedeckte und waldfreie Flächen. Allgemeines

§ 5— 17. 3. Geographischer Überblick § 18—31.

4. Küstenveränderungen § 32—-39. II. Die
Besiedelung bis 500 n. Chr. § 40— 79.

1. Die Siedelungs- und Bevölkerungsverhältnisse

zur Zeit des Caesar und Tacitus § 40—43.

2. Die Veränderungen zwischen 100 v. Chr.

und 500 n. Chr. Allgemeines : Quellen, Orts-

namen, Ausbau und Wanderung § 44—55.

3. Geographischer Überblick § 56—76. a) Das

altgermanische Siedelungsgebiet und die Durch-

brechung des mitteldeutschen Waldgürtels § 56

bis 65. b) Das eroberte keltisch-römische Land

§ 66— 76. 4. Ortsnamenforschung und Vor-

geschichte § 77— 79. III. Die Besiedelung
von 500—800 (be zw. 900) §80— 104. i.Das

d. Wohngebiet u. die Slavengrenze § 81— 83.

2. Die fränkische Siedelungsweise § 84—93.

3. Geographischer Überblick § 94— 105. IV. Die
Besiedelung von 800— 1300 § 106—126.

1. Die innere Kolonisation in Altdeutschland

§ 107— 113. 2. Die ostdeutsche Kolonisation

114.— 124. Gesamtergebnis dieser Periode § 125

bis 126. — B. Die Siedelungsformen § 127

bis 150. I. Allgemeines, Quellen § 127

bis 130. II. Die Zeit bis 500 n. Chr.

§ 131— 134. III. Die Zeit von 500 bis

800 (bezw. 900) § 135— 143. 1. Die Anfänge

städtischer Siedelung § 135— 137. 2. Die länd-

lichen Siedelungen, Entwicklung des Haufendorfs

§ 138— 143. IV. Die Zeit von 800— 1300

§ 144— 150. 1. Die Dörfer § 144— 146.

2. Die Städte § 147— 150.

Einleitung.

§ 1. Die Periode der deutschen Siede-

lungsgeschichte, die wir hier zu betrachten

haben, reicht etwa von der ersten Hälfte

des letzten vorchristlichen Jahrhs. bis

zum Schluß des 13. nachchristlichen. Für
die Wahl des Anfangstermins ist maß-
gebend der Beginn der energischeren Aus-

breitung germanischer Völker nach Süden
und Westen und das gleichzeitige erste

Erscheinen der Römer auf deutschem
Boden. Der Schluß wird bestimmt durch
das Aufhören der mittelalterlichen Binnen-
kolonisation, womit zugleich auch die

Kolonisiernug des Ostens in der Haupt-
sache ihren Abschluß erreicht; nur im
äußersten Nordosten setzt sie sich noch
ins folgende Jahrhundert hinein fort.

§ 2. Während dieser 1400 Jahre, in

denen das Wohngebiet der Deutschen
unter mannigfachem Wechsel seine spätere

Ausbreitung gewann, hat auch das Land-
schaftsbild die größten und einschneidend-

sten Veränderungen erfahren. Das alte

Waldkleid wurde mächtig zurückgedrängt
sodaß es am Schluß dieser Periode an
manchen Stellen vielleicht stärker zusam-
mengeschrumpft war als heute. Sumpfige

Fluß- und Marschniederungen wurden in

großem Umfang der Kultur gewonnen.
Die Geschichte der Siedelungen selbst geht

damit parallel. Bringen auch die Jahr-
hunderte der Wanderungen vielfach Rück-
schläge, so kann doch im allgemeinen die

ganze Zeit bis 1300 n. Chr. als eine Periode

fortgesetzter Neugründungen von Ort-

schaften angesehen werden. Sie steigern

sich zum Schluß so sehr, daß am Ende
des Mittelalters überall eine Reihe länd-

licher Siedelungen wieder verschwinden.

Der dann erreichte Bestand hat aber später

nur noch an wenigen Stellen eine Ver-

mehrung erfahren; die weiteren Ver-

änderungen erfolgen nur noch an den vor-

her schon gegründeten Wohnplätzen.

§ 3. Um die Entwicklung der Be-

siedelung klarer zu überblicken, machen
wir einen Unterschied zwischen den Siede

-

lungen selbst, d. h. den eigentlichen Wohn-
plätzen, und der allgemeinen Besiedelungs-

fläche, über die sie sich bald dichter bald

lockerer verteilen. Die Besiedelungs-

fläche ist nicht gleichbedeutend mit dem
ganzen Landgebiet, sie mußte in langer

Entwickelung erst in das Land hinein

wachsen, bis zuletzt in der Neuzeit

Mitteleuropa in seiner ganzen Ausdeh-

nung am meisten unter allen gleich

goßen Erdräumen dem Zustand einer

vollständigen Kulturlandschaft nahe ge-

kommen ist.
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A. Entwicklung der Besicdelungsfläche.

I. Die Besiedelungsf lache
im Altertum:

1. Der Umfang des deutschen
Wohngebietes.

§ 4. Zu Beginn unserer Periode ist das

Wohngebiet der germanischen Stämme in

Mitteleuropa noch wesentlich anders be-

grenzt als später. Den Westen und Süden
nehmen noch Kelten ein, deren Ver-

drängung aber schon begonnen hat. Im
Osten dagegen bewohnen Germanen (seit

etwa 600 v. Chr.) noch das später slavische

Land bis zur Weichsel und nach Südosten

bis weit ins Karpathengebiet hinein. Erst

jenseits der Weichsel leben stammfremde
Aisthen. Stehen diese kulturell wesent-

lich tiefer als die Germanen, so sind ihnen

die Kelten wirtschaftlich überlegen; doch

herrscht auch bei den Germanen neben der

Viehzucht (s. d.) echter Ackerbau (s. d.)

mit fester Siedelung. (vgl. § 40).

2. Waldbedeckte und waldfreie
Gebiete. Allgemeines.

§ 5. Der Zustand des Landschaftsbildes

während jener Zeit konnte früher nur

nach den spärlichen Angaben der römi-

schen Schriftsteller beurteilt werden.

Einige von diesen, wie namentlich Tacitus

bezeichnen Deutschland summarisch als

ein Land, das überreich an gewaltigen Wäl-
dern und Sümpfen sei {aut silvis horrida,

aut paludibus foeda, Germ. c. 5). Andere
nennen mit größerer Bestimmtheit aus-

gedehnte geschlossene Urwaldbezirke, deren

Lage sich annähernd erkennen läßt. Als

größtes erscheint die Hercynia silva, welche

den gesamten Waldgürtel der mitteldeut-

schen Gebirge umfaßt. Daneben werden
die Arduenna Silva (Eifel und Ardennen).

Marciana silva (Schwarzwald) , Gabreta

süva (Böhmerwald), Bacenis silva (Spes-

sart) und andere mehrfach erwähnt. (Die

Originalstellen s. bei Zeuss, Einleitung).

§ 6. Diese Angaben haben zu über-

triebenen Vorstellungen von der Ausdeh-
nung der Wälder geführt. Keine größeren

offenen Landschaften sollten zwischen

Wald und Sumpf bestehen, die Germanen
sollten der Hauptsache nach in Wäldern

leben. Mit einer solchen Beschaffenheit

des Landes läßt sich aber weder der wirt-

schaftliche Zustand eines schweifenden

,, Halbnomaden" -Lebens, in dem man sich

die Germanen jener Zeit begriffen dachte,

noch die Höhe der von den alten Schrift-

stellern angegebenen Bevölkerungszahlen

in Einklang bringen; und schließlich ver-

langen jene Berichte nicht unbedingt eine

solche Auslegung, selbst nicht die Worte
des Tacitus. Die neuere Forschung ist

in allen drei Punkten — Beschaffenheit

des Geländes, Wirtschaftszustand, Be-

völkerungsmenge — zu andern An-
schauungen gelangt, die sich schon besser

zu einem Gesamtbild vereinigen.

§ 7. Die Ausdehnung der alten Be-

siedelungsfläche läßt sich jetzt nach ver-

schiedenen Anzeichen wenigstens in ihren

wesentlichen Zügen einigermaßen bestim-

men, teils indem man ermittelt, welche

Landstrecken in der Urzeit noch unan-
gebaut dalagen, teils durch positiven

Nachweis alter Besiedelung.

Einige Anhaltspunkte bietet die B e -

schaffenheit desGeländes und
die Zusammensetzung des Bo-
dens. Namentlich ergeben sich aus

solchen rein geographischen Tatsachen die

Grenzen der alten Sumpf bezirke bei

sorgfältiger Beobachtung fast immer mit

großer Sicherheit. Ehemalige Sümpfe
verschwinden auch durch die Kultur nicht

so vollständig, daß nichts mehr an sie er-

innerte. Ebene Flächen, meist mit Wiesen
bedeckt, zwischen höheren, wenn auch

nur um wenige Fuß höheren Rändern
zeigen ihre Stelle an; sicherer noch gibt die

Bodenanalyse Kunde von ihnen. Erst die

neuzeitliche Fehnkultur hat manche Hoch-
moore völlig beseitigt. Sonst zeigt aber

der Boden weit genauer an, wo einmal

Sumpf, Moor oder feuchte Niederung ge-

wesen ist, als die historische Überlieferung.

Diese wird erst dann von Wert, wenn es

sich um den Nachweis handelt, wann
ein Sumpf noch bestand, wann er urbar

gemacht wurde.

Außer den großen Sumpf- und Moor-

flächen, die namentlich im Norddeutschen

Tiefland und im Alpenvorland weithin

jede Besiedelung ausschlössen, waren durchs

weg auch die Talsohlen der Flüsse ver-
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sumpft. Die Täler sind deshalb nur dort

Stellen ältester Besiedelung, wo sie breit

genug waren, um neben der eigentlichen

Talsohle noch anderen Boden zu enthalten.

Fehlte dieser, so wurden sie lange ge-

mieden, wie noch heute viele enge Täler

(z. B. in der Eifel) ohne Siedelungen, ja,

ohne Wege sind.

§ 8. Eine weitere, sehr wichtige Quelle

lhgt in den Lokalnamen. Orts- und

Flurnamen geben sehr häufig Hinweise

auf die ehemalige Beschaffenheit des Ge-

ländes (vgl. Art. Ortsnamen). Für die

großen Züge der Besiedelungsgeschichte

sind dabei am wertvollsten die Namen, die

auf Wald und Niederlegung des Waldes

deuten: -rode und die anderen Dialekt-

formen desselben Wortes (-rade, -reuth

u. s. w.); ferner -schwende, -hagen, -hain,

-hart, -husch, -loh u. a. m. Nicht immer
läßt sich erkennen, ob Hochwald oder Hain
und Busch gemeint sind, und bei manchen
Flurnamen bleibt auch überhaupt zweifel-

haft, ob sie auf Baumbestand deuten. Im
ganzen aber bilden die Lokalbenennungen
gerade für die Ermittelung ehemaliger

Waldbedeckung das reichste, zuverlässigste

und am leichtesten verwertbare Quellen -

material. (Über die Bedeutung der Na-
men für die Erkenntnis der Verbreitung

der Baumarten vgl. Art. Waldbäume).

§ 9. Unmittelbare Beobachtung des

Geländes bringt bei dem Walde nicht den

gleichen Nutzen wie beim Sumpf. Denn
es läßt sich nach der bloßen Bodenbe-

schaffenheit nicht entscheiden, an welchen

Stellen Wald gedeihen konnte und wo
nicht. Bei dem heute und in geschicht-

licher Zeit herrschenden Klima wäre wohl
fast überall in Mitteleuropa Waldwuchs
möglich. In den wenigen Fällen, in denen

bis jetzt die ältesten Wald- und Sumpf-
grenzen mit Hilfe der Lokalnamen genauer

bestimmt wurden, hat sich aber gezeigt,

daß tatsächlich schon die älteste Zeit von
einem Zustand völliger Waldbedeckung
weit entfernt war. Wohl erscheinen die

früheren Waldgebiete bedeutend größer

als die heutigen; aber sie scheiden sich

bestimmt von Flächen Landes, auf denen
keinerlei sprachliche Anzeichen für ehe-

maligen Waldbestand zu entdecken sind.

Seit der frühesten historischen Zeit war

zwischen Wald und Sumpf stets ein hier

breiterer, dort schmalerer Streifen frei.

Die hier gewonnenen Vorstellungen dür-

fen mit gutem Grund auch für manche
anderen Gegenden von Mitteleuropa als

richtig angenommen werden. Wald und
Sumpf haben niemals das ganze Land
bedeckt; schon zu Anfang unserer Periode

gab es daneben offene Landschaften von
verschiedener, aber oft recht beträcht-

licher Ausdehnung.

§ 10. Dieser Gegensatz von waldbe-

deckten und waldfreien Gebieten tritt in

seiner grundlegenden Bedeutung für die

Besiedelungsgeschichte noch deutlicher her-

vor, wenn man die geographische Ver-

teilung der Spuren ältester Besiedelung

selbst heranzieht. Die Ortsnamen, die

sich aus anderen Gründen als älteste er-

geben, halten sich durchweg an jene

offenen Landschaften, wie es auch für

Skandinavien nachgewiesen worden ist.

(Hansen, Landn^m i Norge 1904.)

Und noch weiter gilt dasselbe für die vor-

geschichtliche Besiedelung. Die Aus-

grabungsfunde, mindestens von der

Bronzezeit an, sind beschränkt auf die

gleichen waldfreien Flächen. Nur Einzel-

funde, die für die Siedelungsgeschichte be-

langlos sind, und Fliehburgen, die sich

ihrem Wesen nach in den Wäldern ver-

steckten, gehen über die Waldgrenze

hinaus; doch selbst diese vorgeschicht-

lichen Befestigungen bleiben immer in

den Waldrändern nahe bei den bewohnten
Gauen. Die offenen Flächen aber werden
bereits in vorgeschichtlicher Zeit mehr
oder weniger von der Besiedelung ausge-

füllt. Sie mag später dichter geworden

sein, aber — und das ist für die Siedelungs-

geschichte und Siedelungsgeographie das

Wesentliche — die Besiedelungsfläche

wächst nicht aus kleinsten Anfängen all-

mählich an, sondern sie ist von Anfang an

verhältnismäßig groß, erhält sich dann

aber im wesentlichen unverändert durch

das ganze Altertum seit der jüngeren Stein-

zeit, bis in einigen Landesteilen vor-

übergehend die Römerzeit, dann in grö-

ßerem Maßstab erst die fränkischen und

nachfolgenden Jahrhunderte eine wesent-

lich Erweiterung bringen. Wie die Aus-

grabungen auf Schritt und Tritt die große
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Zähigkeit beweisen, mit der die einzelnen

Wohnstellen als solche festgehalten werden,

so ist es auch mit der Besiedelungsfläche

im ganzen. . Lange Jahrhunderte hindurch

hat die Bevölkerungszunahme nicht dazu
geführt, die Fläche durch Kultur zu er-

weitern, sondern lediglich Auswanderungen
veranlaßt.

§ II. Die Erklärung hierfür liegt zum
großen Teil darin, daß das Roden mit

nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft

ist. Die Mittel zum Fällen der Bäume
besaß zwar schon der steinzeitliche Mensch;
der Versuch hat bewiesen, daß es mit seinen

Werkzeugen möglich war. Aber damit
allein ist noch kein Wald in Ackerland
verwandelt; auch die Wurzeln müssen in

mühsamer Arbeit ausgegraben werden,

und diese ganze Arbeit kann das deutsche

Altertum sicher nicht in größerem Stile

betrieben haben. Ein anderes Mittel

wäre das Brennen in Verbindung mit dem
Abschlagen der Bäume. So geschieht es

in den Tropen, nicht nur bei modernen
europäischen Pflanzungen, sondern auch
im Hackbau der Naturvölker. Positive

Anzeichen für die Anwendung des Brand-
verfahrens in irgendwie größerem Umfang
sind aber in Deutschland nicht vorhanden.

Auch könnte es in dem regenreichen Urwald
keinen sonderlichen Erfolg gehabt haben; in

den Tropen schafft immer erst die Trocken-
zeit die Möglichkeit seiner Anwendung.
Alles in allem werden wir uns vorzustellen

haben, daß die Bewohner von Deutschland
während des Altertums zwar das Land von
einzelnen Bäumen und von Buschwerk
fortschreitend gesäubert haben, daß sie

auch wohl in bescheidenem Maß in die

lichteren Randpartien der Wälder ein-

dringen konnten, daß sie aber die ei-

gentlichen Wälder selbst unberührt

lassen mußten. Diese blieben echte Ur-
wälder, die dem Eindringen keinen gerin-

geren Widestand entgegensetzten, als die

dichtesten Tropenwälder. Namentlich die

Nadelholzwaldungen waren völlig undurch-

dringlich, während die Laubwälder etwas

weniger unzugänglich gewesen sein müssen.

Die Urwälder konnten also nicht einmal

betreten, nicht einmal als Jagdgründe be-

nutzt werden. Hierfür kamen sie um so

weniger in Betracht als sie im Innern

äußerst wildarm gewesen sein müssen;

was wir von Urwäldern der Gegenwart
aus den Tropen oder Sibirien wissen, das

läßt immer wieder das Fehlen höheren Tier-

lebens in ihnen erkennen. Alles mensch-
liche Leben hat sich im germanischen Alter-

tum daher nie über die lichteren Rand-
zonen der Wälder hinaus erstreckt.

§ 12. Da wir hiernach der ältesten

neolithischen Bevölkerung keineswegs die

Fähigkeit zutrauen können, daß sie die

offenen Landschaften, die wir von altersher

besiedelt finden, selbst erst aus dem Walde
herausgehauen hätte, so bleibt nur die

Annahme übrig, daß sie von Natur schon

offen, zum mindesten nur sehr schwach

bewaldet dagelegen haben, als jene Be-

völkerung einwanderte. Das kann wieder

nur der Fall gewesen sein, wenn das

Klima anders war als heute, wenn nicht

ein Wald klima, sondern ein Steppen-
klima herrschte. Nun ist der Beweis

früherer Steppenzeiten durch Eiszeitgeo-

logen, Pflanzen- und Tiergeographen und

durch die Prähistoriker längst erbracht.

Nicht nur zwischen die großen Eiszeiten

schalten sich in den Interglazialzeiten auch

Steppenperioden ein, sondern der Über-

gang von der letzten Eiszeit (,,Würmeis-
zeit") zur Gegenwart erfolgt in mancherlei

Schwankungen, wobei zwischen stärkere

Gletschervorstöße wieder warme und

trockne Perioden fallen. Doch liegen die

bisher nachgewiesenen Steppenzeiten vor

dem letzten großen Vorstoß der Alpen-

gletscher, dem ,, Daunstadium" Pencks

und Brückners, und da dieses sehr wahr-

scheinlich vorneolithisch ist (Penck in

Arch. f. Anthr. 1903, 84), können sie kaum
eine nähere Beziehung zu der mit der

jüngeren Steinzeit einsetzenden Besiede-

lung haben. Sollte sich dagegen die von

Pflanzen- und Tiergeographen mehrfach

ausgesprochene Annahme einer nach-
eiszeitlichen Trockenperiode dahin be-

stimmen lassen, daß diese Steppenzeit erst

nach dem Daunstadium eingesetzt hätte,

also wirklich nacheiszeitlich im eigent-

lichen Sinne wäre, so wäre das für die Er-

klärung des Grundcharakters der alten

Landschaft von größter Bedeutung.

§ 13. In der Tat glaubt A. Schulz
I
auf Grund langjähriger Studien über die
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Pflanzenverbreitung nach dem Daunsta-

dium Pencks noch einen zweimaligen

Wechsel warmer und kühler Perioden mit

abnehmender Stärke der Ausprägung nach-

weisen zu können.

Auch R. Gradmann versucht den

Nachweis einer längeren Trockenperiode

nach dem Daunstadium. Während dieser

Steppenzeit hätte dann die neolithische Be-

völkerung von den waldfreien Gebieten

Besitz ergriffen, und, als das feuchter

werdende Klima überall dem Waldwuchs
wieder günstiger wurde, wäre ein erneutes

Vordringen des Waldes durch die Bevöl-

kerung und ihre weidenden Herdentiere

verhindert worden.

Für diese Vermutung scheinen gewisse

Beobachtungen in Skandinavien und ein

paar als postglazial gedeutete Lösfunde im
Alpengebiet zu sprechen (Penck-Brückner

637). Auch fällt es auf, daß in Deutsch-

land gerade die neolithischen Funde viel-

fach auf Waldland der historischen Zeit

übergreifen, während das bei den Jüngern

Funden nicht der Fall ist. Danach würden
also im Neolithicum größere Flächen

waldfrei gewesen sein als später. Doch
harren diese Fragen noch der Lösung.

§ 14. Lassen wir den Ursprung dahin-

gestellt, so bleibt der seit Urzeiten be-

stehende Gegensatz von offenen oder doch
nur wenig bewaldeten Gegenden und
großen Strecken dichten Urwaldes immer
als grundlegend für die Besiedelungsge-

schichte Deutschlands bestehen. Jene
Landstriche waren früh verhältnismäßig

dicht bewohnt, diese bis spät herauf gänz-

lich menschenleer. Die altbesiedelten

offenen Landschaften liegen zumeist tief,

während die Berge und Hügel von Wald
bekleidet waren; auch sind sie oft durch
einen Reichtum an fruchtbarem Boden
ausgezeichnet. Aber beides ist keine

durchgängige Regel. Manche unfrucht-

baren Heidebezirke im Norden gehören

ebenso wie die kargen Hochflächen des

schwäbisch -fränkischen Jura zu den Ge-
bieten ältester Besiedelung, aus keinem
anderen Grunde als weil sie waldfrei waren.

§ 15. Eine bestimmtere Beziehung läßt

sich dagegen zwischen dem Fehlen der

Waldbedeckung und der Zusammen-
setzung des Bodens erkennen. Hier kommt

besonders der als Löß bezeichnete, fein-

erdige und kalkhaltige Lehm in Betracht.

Der echte Löß ist vom Winde zusammen-
gewehter Staub und ein Produkt der Steppe.

Wir haben also eine weitverbreitete Boden-
art, die auf ein Klima der Vergangenheit
hinweist, das trockener und dem Wald-
wTuchs ungünstiger war als das heutige.

Und diese Bodenart tritt ganz überwiegend
gerade dort auf, wo alle sonstigen An-
zeichen für Waldfreiheit und Besiedelung

seit alters her sprechen. Die Oberrhein-

ebene, das Donauland, Mähren, Inner-

böhmen, das thüringische und subherzy-

nische Hügelland sind eben so gut Haupt-
gebiete desLösses wie der ältesten Besiede-

lung.

§ 16. Die Bildung des Löß fällt aber

mit ganz wenigen zweifelhaften Ausnah-
men (§ 13) nicht in jene n a c h e i s zeit-

liche Trockenperiode, die möglicherweise

den neolithischen Siedlern die Bedingungen
ihres Daseins schuf, sondern er entstammt
den Interglazialzeiten. Seine Beziehung

zu der Waldarmut späterer Jahrtausende

kann also nicht direkt sein, da die Gletscher-

vorstöße auch außerhalb der unmittelbar

von ihnen betroffenen Gegenden die Zu-

stände gründlich ändern und verwischen

mußten. Wenn aber von neuem trockenes

Klima einsetzte, so war es doch wieder der

alte Löß, der seiner Beschaffenheit und

seiner Lage wegen am ehesten und am
stärksten in einen Zustand versetzt wurde,

der den Waldwuchs mehr oder weniger

ausschloß. Bei einer allgemeinen Ver-

minderung der Niederschläge würden auch

jetzt die genannten Lößgebiete zuerst in

echte Steppenlandschaften verwandelt wer-

den, da sie zu den relativ regenärmsten

Teilen von Mitteleuropa gehören.

§ 17. Nicht durchweg ist jedoch die

alte Besiedelungsfläche an die Verbreitung

desLösses gebunden. Manches Stück Löß

-

boden hat in historischer und prähistori-

scher Zeit ohne Zweifel eine Walddecke

getragen. Die lößbedeckten Muschelkalk-

höhen zu beiden Seiten der unteren Un-

strut sind durch Ortsnamen und Fehlen

vorgeschichtlicher Funde deutlich als altes

Waldgebiet gekennzeichnet. Desgleichen

weist die Lößzone am Nordrand des rheini-

schen Schiefergebirges, besonders in West-
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falen, manche Anzeichen von Waldbe-

deckung auf. Das regenreichere Klima

muß hier früh den Löß stärker ausgelaugt

und zum Waldboden geeigneter gemacht

haben.

Anderseits war neben dem Löß auch

jeder andere kalkreiche Boden der Ansiede-

lung von Steppenvegetation günstig. Des-

halb gehören selbst Berge und Hoch-
flächen, wenn sie aus Kalkgestein bestehen,

vielfach zu den altbebauten Landschaften,

z. B. die schwäbische Alb. Im norddeut-

schen Flachland schufen im Bereich des

ozeanischen Klimas die Faktoren der

Heidebildung gleichfalls waldfreie Flächen,

von denen manche schon im Altertum

Wohnen und Verbreitung der Menschen
bestimmt haben werden. So geben die

geographischen Bedingungen wohl manche
Anhaltspunkte für die Bestimmung der

alten Besiedelungsfläche; aber Sicherheit

ist doch erst zu gewinnen auf dem dop-

pelten Wege der Auswertung der Lokal-

namen und der archäologischen Forschung
mit dem Spaten.

Gradmann Das mitteleur. Landschaftsbild
t

GZ. 1 90 1 . Gradmann Beziehungen zwischen

Pflanzengeogr. u. Siedlungsgesch. GZ. 1906
(in beiden viel Literatur). Hoops Waldb. u.

Kulturpfl. S. 91 ff. Graebner Handb. d. Heide-

kultur, Leipz. 1904. Penck-Brückner D.
Alpen im Eiszeitalter, Leipz. 1901— 1908.

P e n c k Die alpinen Eiszeitbildungen u. d.

prähistor. Mensch. Arch. Anthrop. 1903, 78—90.

Aug. Schulz Das Klima Deutschlands während
der seit d. Beginne d. Entwicklung d. gegen-

wärtigen phanerogamen Flora tc. Pflanzendecke

Deutschlands verflossenen Zeit. Z. d. d. geolog.

Ges. 19 10, 99— 116 (hier Verzeichnis der übrigen

einschlägigen Arbeiten des Verf.) H. Haus-
rath Pfianzengeogr. Wandlungen d. deutschen

Landschaft; Lpzg. u. Beil. 191 1.

2. Geographischerüberblick.

§ 18. Die angedeuteten Tatsachen geben
die Möglichkeit, den Zustand des deutschen
Landes während des Altertums, die Aus-
dehnung der Besiedelungsfläche wie die

Verbindungen zwischen ihren Teilen, nicht

nur dem Typus nach zu kennzeichnen,
sondern auch geographisch genauer zu be-

stimmen. Die großen Züge des Bildes

werden durch die geographische Gliederung
Mitteleuropas in mehrere breite, west-öst-

lich gerichtete Streifen bestimmt. Im
Süden lag der breite hohe Wall der A 1 -

p e n , wohl durchweg bis zur Waldgrenze

hinauf dicht bewaldet und noch für lange

Zeit der germanischen Besiedelung ver-

schlossen. Die größeren Täler der Nord-
seite, das (z. T. allerdings noch versumpfte)

Tal des Rhein, des Inn, der Salzach ua.

sind seit alters besiedelt; Hallstatt war ja

schon in der nach ihm benannten prä-

historischen Zeitperiode ein großes Kultur-

zentrum.

Ein zweiter mächtigerWaldstreifen durch-

zog Deutschland in der Mitte. Er umfaßte

die ganze „mitteldeutsche G e -

birgsschwelle" vom rheinischen

Schiefergebirge über das hessische Berg-

land, den Harz, den Thüringer Wald, das

Erzgebirge nach den Sudeten. Es ist die

Hercynia silva nebst der Arduenna silva

der Alten. Zwischen dieser Waldzone und
den Alpen sah das Land anders aus. Die

höheren Gebirge, Vogesen und Hardt,

Schwarzwald und Odenwald, böhmischer

und bayrischer Wald nebst dem südlichen

Böhmen trugen zwar auch ein dichtes

Waldkleid; zwischen ihnen breiteten sich

jedoch vielfach offene, früh besiedelte

Landschaften aus.

§ 20. Offene Flächen standen in der

Schweiz am Fuß des Jura und in den

Tälern gegen die Alpen hin zur Verfügung.

Die niedern Teile vom Bodensee bis zum
Genfersee sind altes Siedelungsland (Pfahl-

bauten, La Tene, Caesars Helvetier). In

der Oberrheinebene zwischen

Schwarzwald und Vogesen waren die löß-

bedeckten Randhügel früh besiedelt. Große
Flächen wurden aber noch von den

sumpfigen Stromauen eingenommen, die

sich nicht nur zu beiden Seiten des Haupt-
flusses ausbreiteten, sondern auch zwischen

ihm und dem Schwarzwald und Odenwald
eine beträchtliche Ausdehnung hatten.

Hier lagerten die Gebirgsflüsse ihre Schot-

ter ab, und ihre Wasser wurden in der

Ebene durch einen nördlich strömenden
Flußarm vereinigt. Auf der Ostseite der

Rheinebene kann daher die Besiedelungs-

fläche nur sehr schmal gewesen sein; einzig

in der Gegend vom Kaiserstuhl und vom
Dreisamtal nach Süden verbreitert sie sich

ein wenig, und hier mehren sich denn auch
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die Spuren alter Besiedelung. Das Elsaß

bot zwischen Berg und Stromaue weit

mehr Raum. Hier schiebt sich meistens

ein ziemlich breites, sehr fruchtbares

Hügelland ein, das, aus Löß bestehend,

als ursprünglich waldfrei angesehen wer-

den muß. Besonders ausgedehnt sind

diese Flächen um Straßburg. Weiter süd-

wärts engt sich auch hier das alte Siede-

lungsland mehr ein, doch bestand in der

Burgundischen Pforte schon damals eine

Lücke, die nach Gallien hineinführte (Weg
des Caesar und Ariovist). Im nördlichen

Elsaß und der südlichen Pfalz wurde das

Wohngebiet durch die noch heute zwischen

Hagenau und Landau in mächtiger Aus-

dehnung bestehenden Wälder unter-

brochen. Die Wälder stehen auf alten

Sandablagerungen der Gebirgsflüsse, die

sich nach dem Rhein zu ausbreiten. Zwi-

schen ihnen werden wieder einige offene

Stellen gewesen sein; im ganzen aber be-

deutete diese Waldzone eine Trennung
zwischen dem elsässischen und dem rhein-

hessischen Teil der Rheinebene, die von
Landau bis Mainz wieder von alters her

offen daliegt.

§ 21. Im heutigen Württemberg
war die Gegend des mittleren und oberen

Neckar waldarm und früh bewohnt. Das
Siedelungsgebiet wurde von Osten her

eingeengt durch einen mächtigen Urwald,

der das ganze fränkische Stufenland, den

Bereich der Keuperformation, bedeckte

und namentlich in seiner aus Nadelholz

bestehenden Osthälfte lange ein starkes

Hindernis der Besiedelung bildete, wie er

auch die Einknickung des römischen

Limes veranlaßt hat. Nach anderen

Richtungen bestanden dagegen schon früh

mehr oder weniger offene Verbindungen
mit den Nachbarschaften. Im Westen
war die Senke des Kraichgaus, südlich

von Heidelberg, schon immer offen. Nach
Nordosten bestanden Verbindungen mit

den Wohnflächen am mittleren und oberen

Main bis zur oberen Werra (Römhild, vgl.

den Abschnitt Prähistor. Siedelungswesen

§ 57). Dieser ganze Zug von offenen Gauen
folgt der Verbreitung des Muschelkalks.

Im Süden führte die schmale Lücke des

Klettgau zum Oberrhein, die des Hegau
zum Bodensee. Im Südosten bildete der

bewaldete Abhang der schwäbischen Alb
eine Grenze; dahinter lagen jedoch die

fruchtbaren, altbesiedelten Gefilde des Ries

und die wegen ihres kalkigen Bodens wald-
armen und früh bewohnten Hochflächen
der Alb. Auch der fränkische Jura wird

vielfach offen dagelegen haben, wenn er

auch von der la Tenezeit bis zum frühen

MA kaum besiedelt gewesen zu sein scheint.

So bestand eine breite Verbindung nach
dem bayrischen Alpenvorland.

§ 22. Dieses selbst bot neben großen,

erst in der Neuzeit kultivierten Mooren,

schon viele offenere Flächen dar. Eine

Lößzone begleitet die Donau auf der.

Südseite bis zum Wiener Wald, mit beson-

derer Ausbreitung zwischen Regensburg
und Passau und in Niederösterreich. Außer
ihr zeigen aber auch die Münchner Gegend,

die Umgebung der Seen, das Lechfeld, die

Hügelzone am Fuß der Alpen, die Um-
gebung von Salzburg und andere Gegen-

den manche Spuren früher Besiedelung.

Nach Osten nehmen diese Wohnflächen
an Ausdehnung zu, während im Westen
das Jungmoränenland nördlich vom Bo-

densee dicht bewaldet ist, nur von spär-

lichen kleinen Siedelungsstellen durchsetzt

(Schussenried).

§ 23. In B ö h m e n umfaßte die Be-

siedelungsfläche das Elbe- und Moldau-

gebiet um Prag in weitem Umfang und die

Rinne zwischen dem Mittelgebirge und
dem Rand der nördlichen Grenzgebirge.

Hier wie in Mähren deckt sie sich im
wesentlichen mit der Lößverbreitung. Diese

ist in Mähren bereits sehr groß; sie umfaßt

das ganze Land außer den begrenzenden

Höhen und weist hinüber nach den weiten

Steppen Pannoniens. Im Nordosten zieht

sie sich durch die Lücke zwischen Sudeten

und Karpathen nach Schlesien und Polen.

Dieser wichtige Paß hat zweifellos seit

ältester Zeit seine Bedeutung.

§ 24. Am Südostende der Sudeten be-

rührt sich die vielfach unterbrochene Kette

der süddeutschen Lößgebiete mit dem
großen Lößstreifen, der mit wenigen Lücken

den ganzen Nordrand der Mittelgebirge

begleitet. Durch ihn wird eine zweite

Reihe offener altbewohnter Landschaften

gebildet. In Schlesien liegt die alte

Besiedelungsfläche zwischen dem Gebirge
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und der Oder. Jenseits des Stromes

breiten sich riesige Waldungen aus; doch

gehört neben kleineren Bezirken das

Katzengebirge wieder zu den frühzeitig

bewohnten Landschaften.

§ 25. Beim Übergang nach Sachsen

verschmelzen die nördlichen Tieflands-

Waldungen mit denen des Gebirges, die

Besiedelungsfläche ist unterbrochen. In

Sachsen verbreitert sie sich wieder, um im
Thüringer Hügelland noch größere

Flächen einzunehmen, indem sie dem Löß
(vgl. jedoch § 17) und oft dem Muschel-

kalk (so an der mittleren Saale) folgt.

Mit der großen Erweiterung der offenen

Landschaften in diesem Gebiet treffen ein

paar Lücken in dem hier schmalen Gebirgs-

zug zusammen, die östlich und westlich

an dem Fichtelgebirge vorbeiführen. Beide

das Voigtland und der Weg in der Richtung

Hof-Kulmbach, scheinen schon im Alter-

tum der Völkerbewegung offen gestanden

zu haben, wohl weil der Boden mehr für

Heide und Moor als für Wald geeignet war.

Auch die Lücke zwischen Fichtelgebirge

und Böhmerwald (bei Markt Redwitz)

scheint eine Verbindung zwischen Böhmen
und dem Maingebiet ermöglicht zu haben.

Die offenen Landschaften ziehen sich von
Thüringen aus nordwärts um den Harz
herum, wo die Magdeburger Börde
in ihrem der südrussischen Schwarzerde

gleichenden Boden eine besonders deutliche

Erinnerung an ehemalige Steppenzeiten

bewahrt. In diesen mitteldeutschen Land-
schaften erreichten die im Altertum be-

wohnbaren Flächen die größte zusammen-
hängende Ausdehnung, die wir überhaupt
in Deutschland nachweisen können, wenn
sie auch durch die breiten Sumpfniede-
rungen der Bode, in Thüringen der Un-
strut und Helme unterbrochen waren.

§ 26. Während die offene Randzone
sich, schmaler werdend, bis zum Nordwest-
ende des Teutoburger Waldes hinzieht,

dehnt sich hier das Mittelgebirge und da-

mit der Waldgürtel zu größter Breite aus.

Der Thüringer Wald und Harz, das hes-

sische Bergland und die rechtsrheinische

Hälfte des Schiefergebirges sind vorzugs-

weise unter der Hercynia silva zu verstehen,

die als breiter Wall Nord- und Süddeutsch-
land trennt. Doch fehlt es auch hier nicht

Hoops, Reallexikon. I.

ganz an lichteren Stellen. Zwischen den
verschiedenen getrennten Gebirgsindivi-

duen des hessischen Landes bleiben

immer schmale Rinnen oder kleine Kessel,

die Spuren ältester Bewohnung aufweisen.

Etwas größere Flächen dieser Art finden

wir um Kassel und auch im Ringgau.

Schmale Wege bilden das Werratal, die

Senke am Ostrand des rheinischen Schiefer-

gebirges (Lahntal, Wetterau) und die

Lücke zwischen Vogelsberg und Rhön
(der in Quellen der fränkischen Zeit ge-

nannte Weg per Buchoniam). So war
hier doch schon im Altertum eine Ver-

bindung zwischen Nord und Süd möglich.

Selbst die Hochflächen des Schiefer-
gebirges sind nicht ganz ohne Waldlücken;
im vulkanischen Westerwald waren diese

sogar beträchtlich, und das Lahntal mag
trotz seiner Enge und seinen vielen Win-
dungen früh Beziehungen zum Rhein ver-

mittelt haben.

§ 27. Die Linie, auf der das rheinische

Schiefergebirge in das Tiefland unter-

taucht, ist gleichfalls von Löß bedeckt.

Von Belgien bis zum Rhein gehört

diese Übergangszone wieder zu den am
frühesten besiedelten Landschaften. In

Westfalen, wo sie den sog. Hellweg

und die Soester Börde umfaßt, ist dies

zweifelhaft. Die vorgeschichtlichen Funde
und die Römerzüge lassen nicht sie, son-

dern die Linie der Lippe als die wichtigste

erscheinen (vgl. § 17). Das rheinische
Schiefergebirge mit Einschluß der

Ardennen ist im Altertum ein einziges

großes Waldgebiet; doch selbst dieses nicht

ganz ohne Gliederung durch früh bewohnte

Strecken. Von Norden greift die dicht-

bevölkerte Bonner und Zülpicher Tief-

landbucht weit hinein; auch das Rheintal

selbst ist bis auf kurze Strecken nicht ohne

Wohnstätten. Gleiches gilt von dem Tal

der Mosel. Wo aber beide zusammen-
treffen, breitete sich die Besiedelungs-

fläche weiter aus. Das Becken von Neu-

wied und die anschließenden Abdachungen
der vulkanischen Vordereifel, das sog.

Mayfeld, sind waldfrei, hauptsächlich wohl

wegen der zu großen Wasserdurchlässigkeit

der Bimssteinsande. Im Südwesten, wo die

Mosel ins Schiefergebirge eintritt, standen

infolge des Auftretens von Muschelkalk und

27
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Jura wieder größere Flächen zur Ver-

fügung, die sich nach Luxemburg und nach
Lothringen hin noch mehr erweiterten.

Die Linie der Römerstraße Euskirchen-

Trier muß auch in der nördlichen Hälfte,

wo der Eifelkalk herrscht, als waldarmer,

wenn auch sehr schwach bewohnter Streifen

angesehen werden; und ähnliches gilt von
den jungvulkanischen Gegenden um das

keltisch benannte Daun.

Die Trennung zwischen Nord- und Süd-

deutschland durch das mitteldeutsche

Waldgebiet, die zu den für die Siede-

lungsgeschichte bedeutungsvollsten Tat-

sachen gehört, war also, wie wir sehen,

nicht vollständig. In allen Teilen be-

stand die Möglichkeit, die Schranke

zu überwinden und der Möglichkeit

entsprach zweifellos auch eine Wirklichkeit.

§ 28. Sehr viel schwieriger, wenn nicht

unmöglich ist es bis jetzt, den Landschafts

-

zustand des norddeutschen Tief-
landes zu Beginn unserer Periode mit

einiger geographischen Genauigkeit an-

zugeben. Der Löß fehlt und es fehlen alle

sonstigen Anzeichen, die mit hinreichender

Gewißheit die Verbreitung waldarmer
Strecken erschließen lassen, abgesehen

von den Mooren, die hier so große Flächen

einnehmen. Auch Lokalnamen und vor-

geschichtliche Funde sprechen hier noch

nicht so deutlich wie im übrigen Deutsch-

land, da die Ergebnisse der Ausgrabungen
nur selten in Karten zusammengefaßt sind.

Deutlich erkennbar ist indessen ein großer

Waldgürtel, der die Lößzone am Rande der

Mittelgebirge nach Norden zu abschloß.

Er ist auf der ganzen Linie von Schlesien

rechts der Oder über das rechte Ufer der

mittleren Elbe durch das Gebiet der Aller

nach den Wesergebirgen und dann wieder

von der westfälischen Senne über den
Niederrhein nach Südholland zu ver-

folgen. Nicht so breit, nicht so lücken-

arm wie der mitteldeutsche und der alpine

Waldgürtel, hat er auch nicht in gleichem

Grade wie diese trennend gewirkt; doch
gehört er zu den charakteristischen Zügen
der Landschaft des Altertums.

§ 29. Nördlich von diesem Waldgürtel
liegen die Verhältnisse zu beiden Seiten

der Elbe verschieden, gemäß den Unter-
schieden der räumlichen Ausdehnung, des

Bodenbaus und des Klimas. Offene be-

siedelte Flächen muß es hier im alten

Germanenland in nicht zu geringer Aus-
dehnung gegeben haben. Wo sie gelegen

haben, ist im einzelnen schwer zu sagen.

Westlich der Elbe kommen die

Heidebezirke und die Küstensäume in

Frage. Diese sind infolge der heftigen

Stürme, jene wegen der Feuchtigkeit, der

Armut des Bodens an Nährstoffen und der

Neigung zur Bildung von Ortstein dem
Waldwuchs ungünstig; namentlich be-

decken sie sich nicht spontan wieder mit

Wald, wenn er einmal verschwunden ist.

Es läßt sich daher denken,- daß es hier

nach der Eiszeit garnicht erst zur Bil-

dung von Wald kam und daß auch ohne

Zutun des Menschen offene Flächen sich

von dort in die Gegenwart hinüberretteten.

Anderseits steht fest, daß viele Heideland-

schaften, wie großenteils die Lüneburger

Heide, ehemals Waldgebiet waren, und
auch die Küsten haben mit Ausnahme des

äußersten Dünenkranzes, sicher im prähisto -

rischen und sehr wahrscheinlich noch im
historischen Altertum Wälder getragen.

§ 30. Ö s 1 1 i c h d e r E 1 b e ist neben

dem Waldgürtel im Süden ein zweiter im
Zuge des Baltischen Höhenrückens anzu-

nehmen. Altbesiedelt sind zweifellos die

Küstenstriche bis auf die noch sumpfig

daliegenden Mündungsgebiete der Oder,

Weichsel und Memel. Daß aber auch

hier die Gewalt der Stürme den Wald-
wuchs nicht verbieten konnte, beweisen

die z. T. noch heute bestehenden alten

Waldungen auf der Kurischen Nehrung
(bei Schwarzort) und an anderen Stellen

der Ostseeküste. Größere Flächen offenen

Landes sind dann weiter in dem Gebiet

zwischen den beiden Waldgürteln, also

namentlich im heutigen P o s e n zu suchen.

Hier saßen zuerst mehrere ostgermanische

Stämme, und das rasche Vorrücken der

Slawen in die von jenen verlassenen Ge-

genden läßt sich nur unter der Annahme
erklären, daß das Land waldarm war. Die

relative Regenarmut des Gebietes und
der heutige Mangel an Baumwuchs geben

dem eine weitere Stütze; es schließt sich

an die alten Steppenlandschaften des

übrigen Deutschland an, obwohl der Step-

penboden, der Löß, fehlt.
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§ 31. Ein besonderes, dem Mittelgebirge

nicht in gleichem Maß eigenes Motiv früher

Besiedelung boten im Tiefland die zahl-

reichen Seen mit ihrem Fischreichtum.

Er lockte die Siedler auch ins Waldland
hinein. Die großen Seen von Mecklen-

burg und Ostpreußen, besonders die vom
Spirding-, Löwentin- und Mauersee ein-

genommene Landsenke sind durch die

Ausgrabungen als altbewohnte Land-
schaften nachgewiesen.

Lit. zu § 18— 29. Penck Übersichtskarte

d. eiszeitl. Gletscher u. d. Lößgebiete in Euro-

pa. 1:15 Mill. (Resultats scientifiques du Con-

gres intern, de Bot. Wien 1905, Jena 1906)

1:15 Mill. S c h 1 i z „ Karte d. Lößbildung« [d. Titel

ist unzutreffend] inMitteleuropa u. ihrerBeziehung

z. steinzeitlichen Besiedlung . o. Maßstab. Z. f. Ethn.

1906. Kretschmer //ist. Geogr. 154 — 156.

Knüll //ist. Geogr. Deutschlands. Breslau 1903;

(enthält genauere Übersichten über die Be-

siedelungsfläche in den verschiedenen Perioden,

aber ohne Kalten). Naeher Ä~ulturzustand

des oberen Rheintales zur Römerzeit. Z. f.

wiss. Geogr. 2, 1881, 133 ff. Gradmann
Der obergerm.-rät. Limes u. das fränk. Nadel-

holzgebiet PM. 1899, 57—67 (Karte, ohne ge-

nauere Grenzen des Waldes). Lippert Sozi-

algesch. Böhmens I. Wien 1896. (Karte der

Waldverbreitung in ältester Zeit). Parts ch
Schlesien, Bresl. 1896— 19 n. Schlüter Thür.

Abschn, 13 (Karte 5 enthält die älteste Wald-
u. Sumpfverbreitung). L. G e r b i n g Diefrühere
Ausdehnung des Waldes in SW- Thüringen.

Mitt. geogr. Ges. Jena 25, 1907, 24— 30, m.

Karte. Blume Siedelungskunde d. Magdeburger
Börde. Mitt. Ver. f. Erdk. Halle 1908. Lam-
precht DWL I. Graebner Heidekultur

Lpzg. 1 904. Erich Schmidt Gesch. d.

Deutschtiuns im Lande Polen, Bromberg 1904
(Einleitung). Über die Karten vor- u. frühge-

schichtlicher Altertümer vgl. K. Schumacher
in Praehist. Z. 1, 252—258.

3. Die Küstenveränderungen.

§ 32. Natürliche Veränderungen größe-
ren Stiles haben Landschaft und Besiede

-

lungsfläche Mitteleuropas während der

historischen Zeit nur an den Küsten
erfahren. Die Nordseeküste hat durch
Sturmfluten, wie sie besonders die Winter-
monate mit sich bringen, stark gelitten.

Aus dem Altertum wird von der ,,cim-

brischen Flut" berichtet, die die Cimbern
aus ihrer Heimat vertrieben haben soll.

(Vgl. Geinitz, PM 1903, 81 f.) Be-

stimmter, aber im einzelnen immer noch
sehr ungenau, sind Fluten aus dem frü-

heren Mittelalter, z. B. 516, 819, bezeugt.

Erst vom ausgehenden Mittelalter an liegen

zuverlässigere und zahlreichere Nachrich-

ten vor. Hiernach haben in je hundert

Jahren durchschnittlich 40—50 Sturm-

fluten stattgefunden. Den Landverlust

des gesamten Küstenstrichs von der Scheide

bis Jütland hat man für das 13. Jh. auf

rund 2750 qkm veranschlagt. (Über-

sichten bei A r e n d s und E i 1 k e r.)

§ 33. Die geschichtlich beglaubigten

Vorgänge bilden einen Abschnitt aus einem

länger andauernden geologischen Prozeß.

In vorgeschichtlicher, aber nicht weit

zurückliegender Zeit bestand zwischen

Calais und Dover noch eine Landbrücke.

Die Nordsee war nur eine große Bucht
des europäischen Nordmeeres und der

unmittelbaren Einwirkung atlantischer

Wogen und Strömungen von Westen her

entzogen. In dieser ruhigeren Zeit bildete

sich (nach der herrschenden Ansicht)

ein fast zusammenhängender Dünen-
saum von der Gegend der Rhein- und
Scheidemündung bis nach Kap Skagen,

nur durchbrochen, wo Flüsse ins Meer
mündeten. Hinter dem Dünenwall blieben

Lagunen, die von den Sinkstoffen der Flüsse

nach und nach zugeschüttet wurden.

Massenhaft starben bei der Berührung von
Fluß- und Seewasser die kleinen Organis-

men des einen wie des anderen ab. Ihre

zu Grunde sinkenden Leichen häuften

große Mengen von Nährstoffen im Boden
auf, die später das Marschland so frucht-

bar werden ließen. Die Vorgänge waren
in allem Wesentlichen denen gleich, die

heute z. B. an der Küste Veneziens zu

beobachten sind.

§ 34. Dann zerriß die schmale Land-
brücke, die England noch am Festland

gehalten hatte, und die Nordsee war nun
den kräftigeren ozeanischen Bewegungen
vom britischen Kanal her ausgesetzt.

Zugleich scheint eine Senkung das ganze

Land betroffen zu haben. Jetzt wurde
nach und nach der Dünenkranz durch-

brochen, in Inseln zerteilt; und zwischen

den Inseln drang das Meer ein, überflutete

das niedere Schwemmland und machte aus

ihm das Wattenmeer. Das Einsetzen

27*
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dieser Entwicklung ist geologisch äußerst

jung, doch läßt es sich chronologisch noch

nicht bestimmen. Zu Beginn unserer

Periode herrscht ein Zustand, der zwischen

dem des unzerstörten Dünenkranzes und

dem der Gegenwart die Mitte hält. Am
Schluß der Periode sind die heutigen

Küstenumrisse noch bei weitem nicht

überall hergestellt; aber ihr Gesamt-

charakter ist dem heutigen ähnlich, wäh-

rend das Flächenverhältnis von Land und

Meer vielfach dem Meer sogar günstiger

war als in der Gegenwart. Erst seit dem
16. Jh. hat die Kultur den Landverlust

mit Erfolg aufgehalten.

§ 35. Für die einzelnen Küstenstrecken

ergibt sich am Anfang und Schluß der be-

sprochenen Periode nach den spärlichen

Nachrichten und weiteren Vermutungen
etwa folgendes Bild. Im Mündungsgebiet

des Rheines und der Scheide ist anfangs

ein breiter Mündungstrichter in der Fort-

setzung des jetzigen Hollandsch Diep vor-

handen. Südlich von ihm liegen mehrere

Inseln. Um 1300 nehmen kleine Inseln

die Stelle jener Mündung ein, während die

südlichere Inselgruppe größere Lücken
als zuvor aufweist. Die großen,, Inseln

der Gegenwart — Overflakkee, Schouwen,

Beveland, Walcheren — sind erst viel

später durch Eindeichungen entstanden.

Vom Rhein bis Helder hat die Küste ihre

ursprüngliche Gestalt nur insofern geändert,

als der Dünenwall durchweg etwas nach

Osten gewandert ist.

§ 36. Die friesischen Inseln waren zu

Beginn unserer Periode schon vorhanden.

Aber die einzelnen waren größer als heute

und manche jetzt getrennte Inseln hingen

damals noch zusammen. So sind Texel

und Vlieland, Terschelling und Amelang
nachweislich erst später (1237 u. 1410)

voneinander getrennt. Weiter östlich

blieb Borkum, das Burcana des Plinius

(Nat. Hist. IV, 97), als große Insel, die das

jetzige Borkum, Juist und Norderney
sowie die verschwundenen Inseln Bant und
Buise im Süden umfaßt haben soll,

vielleicht bis zur Marzellusflut von 1362

bestehen. Der Inselkranz wird also, trotz

der trennenden Kanäle, zu Anfang unserer

Periode noch ziemlich geschlossen gewesen
sein. Um 1300 ist seine Gestalt bis auf

Borkum, der heutigen im wesentlichen
gleich.

§ 37. Hinter der Inselreihe haben die

bedeutendsten Veränderungen stattgefun-

den. An Stelle der Zuidersee befand sich

anfangs ein kleinerer Binnensee (lacus

flevo, Pomp. Mela III 2, 8), der durch den
Vliekanal im Norden mit dem Meer in

Verbindung stand. Zahlreiche kleine

Binnenseen bedeckten das Land ringsum.
Am Ende des 13. Jh. sind diese bereits

durch Kultur beseitigt. Der Flevosee aber
hat sich durch fortgesetzte Einbrüche im
Norden zur Zuidersee umgewandelt. Die
Wasserflächen am Eingang zu der Meeres-
bucht waren damals ausgedehnter als heute,

und weite See- und Sumpfflächen in Nord-
holland standen mit ihr in Zusammenhang.
In Friesland bestand die Einbuchtung des

Lauwerszee seit alters, während die An-
fänge der Bildung des Dollart und des

Jadebusens erst in das 13. Jh. fallen.

§ 38. An den Mündungen der großen
Flüsse, der Weser und Elbe, wo zugleich

die Nordweststürme am stärksten wirkten,

ist die Küstenzone am gründlichsten und
gewiß auch am frühesten zerstört. Die

Dünenkette fehlt hier seit Alters. Auch
an der schleswig-holsteinischen Küste ist

sie wohl schon zu Beginn unserer Periode

schwächer entwickelt gewesen als im
Westen. Immerhin waren noch im späten

MA die größeren Inseln und die kleinen

Halligen ausgedehnter als heute, das

Marschland dagegen vielfach geringer und
zerstückelter, wie denn das Land Eider-

stedt damals noch aus mehreren kleinen

Inseln bestand. Die jütische Küste hat,

wie die holländische Westküste, nur ge-

ringe Veränderungen erfahren.

§39. Im Ostseegebiet beschrän-

ken sich die Abweichungen des historischen

Altertums von der Gegenwart auf wenig

wesentliche Einzelheiten. Am geringsten

werden die Veränderungen an der Föhrden-

küste des östlichen Schleswig-Holstein ge-

wesen sein. Die Südküste der Ostsee zeigt

einen Wechsel von Strecken, an denen die

Brandungswelle zerstört, und solchen, an

denen das Meer ablagert. An jenen muß
die Küstenlinie im Altertum weiter meer-

wärts gelegen haben. Die Küsten von

Rügen, Usedom und Wollin, sowie die
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samländische Bernsteinküste mögen stellen-

weise um mehrere hundert Meter seit dem
Beginn unserer Zeitrechnung zurückge-

wichen sein. Die Deltas der Oder und
Weichsel müssen gewachsen sein und bei

den Nehrungen sollte man ein Wachsen
nach Osten voraussetzen, das sich auch

noch seit dem historischen Altertum be-

merkbar gemacht hätte. Doch fehlen tat-

sächlich die Anzeichen dafür: die kurische

Nehrung ist in ihrer ganzen Erstreckung

dicht besetzt mit steinzeitlichen Fund-
stellen. Dagegen haben die Ausgänge des

Frischen und des Kurischen Haffs nach
der Ostsee im MA mehrfach die Stelle

gewechselt.

Kretschmer Bist. Geogr., 103— 131.

S o 1 g e r Die deutschen Seeküsten in ihrem

1 1 'erden u . Vergehen , Berl. 1907. Arends
Phys. Gesch. d. Nordsceländer u. deren Ver-

änderung durch Sturmfluten (Holland. Ausgabe

Groningen 1835— 1837): grundlegend. Eilker
D. Sturmfluten in der Nordsee, Progr. Gymnas.

Emden 1876. van den Bergh. Middel-neder-

landsche Geographie 1872. I. Kuyper Alt-

u. Neu -Niederland , Z. f. wiss. Geogr. 1883

IV, 105— 112 (Karten für das I., 10. u. 16.

Jh.). R. Blanchard La Flandre, Paris 1906,

S. 135— 150. R. Hansen Küstenvcränderungtn

im s. Schleszvig, PM. 1893, 177fr. E. Geinitz
Die geogr. Veränderungen des sw. Ostseege-

bietes. PM. 1903, 25 fit*.

II. Die Besiedelung bis 500 n. Chr.

1. Siedelungs- und Bevölke-
rungsverhältnisse z. Zt. des

Caesar und Tacitus.

§ 40. Die Besiedelungsfläche, deren Aus-
dehnung zu Beginn unserer Periode be-

schrieben wurde, war noch außerordent-

lich dünn bevölkert. Der Wirtschaftszu-

stand gab nur für eine geringe Menschen

-

zahl die Daseinsbedingungen. Zwar waren
die Germanen keine Nomaden oder Halb-

nomaden, wofür man sie nach den spär-

lichen Zeugnissen Caesars und Strabos

halten zu müssen glaubte. Die prähistori-

sche Forschung hat überall schon für frühere

Zeiten feste Siedelungsweise nachgewiesen.

Allgemeine kulturgeschichtliche Gründe
und die Überlegung, daß Deutschland

mit seinem Waldreichtum fast nirgendswo

so weite Flächen darbot, wie sie für noma-

dische Wirtschaft erfordert werden, ge-

sellen sich hinzu und geben die Gewißheit,

daß die Germanen auch zu Caesars Zeit

im Prinzip seßhaft waren. Daß sie leicht

den Wohnsitz wechselten, spricht nicht

dagegen; das tun auch andere seßhafte

und bodenbauende Völker. Sie hatten

feste Wohnsitze, aber sie waren noch leicht

geneigt sie aufzugeben; sie trieben regel-

rechten Ackerbau und kannten alle Ge-

treide, die sie später bauten, aber der

Ackerbau war technisch wenig entwickelt

und er trat hinter der Weidewirtschaft

zurück. (Vgl. Artikel Wirtschaft).

§ 41. Für eine Schätzung der Bevölke-

rungszahl fehlt jede Handhabe. Die

Ziffern, die von den römischen Schrift-

stellern angegeben werden, sind durchaus

unglaubwürdig. Zu beachten ist, daß auch

das offene, der Besiedelung zugängliche

Land nicht durchweg kulturell, wenn auch
noch so extensiv, ausgenutzt wurde. Zwi-

schen den Stämmen und zwischen den
Sippen ließ man absichtlich mehr oder

weniger breite Grenzstriche öde liegen,

die zum Schutze dienten. Rubel
(Franken, 247) vermutet sogar, daß zwi-

schen dem Grundbesitz der Einzelnen ein

öder Streifen von Hammerwurfbreite blieb.

Nach alledem ist eine Bewohnerzahl von
1 Million für das Gebiet des heutigen

Deutschen Reiches schon das äußerste,

wohin man bei einer Schätzung gehen kann.

Das gäbe eine Bevölkerungsdichte von
noch nicht 2 Menschen auf 1 qkm. Ver-

anschlagt man die bewohnbare Fläche auf

ein Fünftel des Ganzen, so erhöht sich für

sie allein die Dichteziffer auf 9 auf 1 qkm.
Das alles kann aber höchstens eine Vor-

stellung von der Größenordnung geben, an

die man zu denken hat. An sich sind für

diese Ansätze keine tatsächlichen Unter-

lagen gegeben.

§ 42. Der keltische Westen und Süden
des Gebietes war von vornherein etwas

dichter bewohnt als die rein germanischen

Teile. Die Jahrhunderte der Römerherr-

schaft brachten dann eine weitere Steige-

rung, sodaß Landschaften wie die Zül-

picher Gegend, das Mainzer Becken und
das Triererland bereits eine sehr starke

Bevölkerung aufwiesen. Trier selbst soll

damals etwa 50 000 Einwohner gehabt
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haben. Die Römerherrschaft erweiterte

auch vielfach die Besiedelungsfläche.

Straßen wurden durch die Waldungen der

Eifel, des Hunsrück und anderer Berg-

landschaften gelegt; Villen entstanden in

nicht geringer Zahl im Anschluß an sie.

Die unmittelbaren Wirkungen der römi-

schen Kultur auf das deutsche Land-

schaftsbild gingen aber durch die Völker-

wanderung wieder verloren, die Rodungen
bedeckten sich mit Wald und die alte Be-

siedelungsfläche stellte sich wieder her.

(Lamprecht DW. I; Schoop, Die römische

Besiedelung des Kreises Düren, Z. Aache-

ner GeschichtsVer. 1905, der aber die Neu

-

ausbreitung des Waldes offenbar übertreibt.)

§ 43. Die wirtschaftlichen Fortschritte,

die auch die Germanen in dieser Zeit

zweifellos gemacht haben, bewirken noch

kein entschiedeneres Vordringen gegen die

Wälder, Sümpfe und öden Marken. Die

Besiedelungsfläche wird von ihnen nicht

erweitert. Das Anwachsen der Bevölke-

rung macht sich in Wanderungen Luft.

Solange das Römerreich kräftig ist und

den Limes als Grenze zu behaupten ver-

mag, wird diese Bewegung z. T. zurück-

gehalten, z. T. äußert sie sich in der fort-

gesetzten Einstellung von Germanen in

die römischen Heere. Mit dem Schwinden

des Imperiums bricht die Völkerwande-

rung los. Sie erweitert das germanische

Wohngebiet nach Westen und Süden für

die Dauer. Jetzt wird der mitteldeutsche

Waldgürtel, der lange Zeit Germanen und
Kelten schied, von den Nordvölkern end-

gültig durchbrochen. Die Völkerwande-

rung entblößt aber das Land östlich der

Elbe und des Böhmerwaldes von seinen

ostgermanischen Siedlern und läßt es für

längere Zeit als fast menschenleere Einöde

zurück.

Mit der Errichtung des Frankenreiches

kommt die Bewegung zur Ruhe. Da sich

mit ihr die Faktoren der Besiedelung

ändern, so ergibt sich etwa bei 500 n. Chr.

ein wichtiger Abschnitt in der Besiede

-

lungsgeschichte.

2. Veränderungen zwischen
ioov. Chr. und 500 n. Chr. Allgemeines.

§ 44. In der Zeit vor 500 ist also der

Ausbau gering, die Verschiebung der Be-

wohner aber sehr lebhaft. Die Besiede-

lungsfläche ändert sich wenig, aber in

ihren Grenzen wechselt die Besiedelung

selbst oft und stark; ganze Landschaften
verlieren manchmal ihre Bevölkerung, um
nach einiger Zeit durch andere Stämme
von neuem besiedelt zu werden. Die
Niederlassung selbst geschieht in volks-

tümlicher Weise ohne scharf ausgeprägten

Kolonisationsplan. Doch scheint die staat-

liche Gliederung in Gaue, Hundertschaften

und Sippen die Aufteilung des besetzten

Landes bestimmt zu haben. In den Sippen

und Geschlechtern erblickt man die ur-

sprünglichen Siedelungsgenossenschaften.

§ 45. Diese Vorgänge in ihrer siede-

lungsgeschichtlichen Bedeutung zu er-

kennen, erlauben die historischen Nach-
richten so gut wie garnicht. Die historische

Überlieferung läßt bestenfalls die Ver-

schiebungen der deutschen Stämme ver-

folgen, sagt aber nichts von Ortsgründungen.

Ortschaftsverzeichnisse reicheren Inhalts

kommen erst seit dem 8. Jahrh. auf und
auch sie geben nur negative Kunde von
der Entstehung der Siedelungen, insofern

als die Namen der späteren Zeit in ihnen

fehlen. Die Namen aber, die sie ent-

halten, deuten regelmäßig schon auf sehr

verschiedene Gründungszeiten. Einiges

Licht haben die Ausgrabungen auch in

die frühgeschichtliche Besiedelung ge-

bracht, doch ist der Ertrag noch gering

für die große Masse der Ortschaften, für

das Gesamtbild der Besiedelung und ihrer

Veränderungen während des geschicht-

lichen Altertums. Die Hauptquelle für

diese Zeit liegt in dem sprachlichen Be-

stände und der geographischen Verbreitung

der Ortsnamen; auf sie stützt sich

zumeist die historisch-geographische For-

schung über das ältere Siedelungswesen.

Doch ist dieses Material vieldeutig, seine

Auswertung unterliegt mannigfachen Be-

denken und von gesicherten Ergebnissen

kann noch wenig die Rede sein. Die Frage,

wie und wieweit die Ortsnamen als Quelle

siedelungsgeschichtlicher Forschung dienen

können, muß deshalb hier kurz berührt

werden. Wir halten dabei vorläufig an

der Voraussetzung fest, daß das Alter des

Namens auch das Alter des Ortes bezeich-

net (vgl. § 72—74).
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§ 46. Die Ortsnamen (über das

Sprachliche vgl. Art. Ortsnamen). Bei

einem großen Teil der ON. ist der siede-

lungsgeschichtliche Wert nicht. zweifelhaft.

Es sind dies alle Namen, die selbst schon

auf Waldrodung oder auf Urbarmachung
feuchten Bodens deuten; ferner die, die

geistliche Gründungen anzeigen. Sie weisen

alle auf die späteren Zeiten der inneren

Kolonisation (§ 110) und scheiden sich

scharf von den älteren Namen der ur-

sprünglichen Besiedelungsfläche. Die alten

Benennungen führen dagegen im allge-

meinen nicht diese beredte Sprache; wenn
aus ihnen etwas zu folgern ist, so liegt es

viel weniger in dem Wortsinn als in dem
topographischen Auftreten der Namen, in

der geographischen Verbreitung gewisser

Benennungsarten über weitere Gebiete

und in sprachlichen Kriterien (über die

Bedeutung der ON. für die Siedelungs-

formen vgl. § 129).

§ 47. Die siedelungsgeographische ON-
Forschung geht von der allgemein bekann-

ten Tatsache aus, daß gewisse Arten der

Ortsbenennung, — wie sie durch be-

stimmte Ableitungsendungen (-ingeri) oder

Grundwörter (stedt, heim) bei wechselnden

vorhergehenden Bestandteilen der Namen
gebildet werden — in einigen Gegenden
ungemein häufig vorkommen, während sie

in anderen selten sind oder auch gänzlich

fehlen. Das zahlreiche Auftreten der

Namen auf -ingen im Schwabenland, auf

-heim in der Oberrheinebene, auf -leben in

der Magdeburger Börde sind ein paar der

bekanntesten Fälle. Die wechselnde geo-

graphische Verbreitung solcher häung an-

gewendeten Namensformen ist zuletzt die

einzig sichere Grundtatsache, auf die die

siedelungsgeschichtliche ON-Forschung im-

mer wieder zurückgreift. Auch die Namen-
gruppen, die anscheinend überall in deut-

schen Landen vorkommen [-ingen, -heim,

-hausen, und besonders -dorf) zeigen sich

bei genauerem Studium der Karten deut-

lich in ihrer Verbreitung beschränkt. Sie

schließen sich gewöhnlich zu kleineren

oder größeren Gruppen zusammen, die

sich in äußerst mannigfaltiger Weise über

das Land verteilen, immer aber hier oder

da eine Gegend völlig meiden.

5 48. Es ist ferner als sicher anzunehmen

und läßt sich bis zu einem gewissen Grade
urkundlich beweisen, daß die verschie-

dene^ Arten der Ortsbenennung ihre be-

sondere Zeit der Anwendung gehabt haben.

Das jugendliche Alter der auf Rodetätig-

keit deutenden Namen geht aus den Ur-

kunden mit Sicherheit hervor; erst seit

dem 9. Jh. treten sie zahlreicher auf, vor

800 nur ganz vereinzelt. Anderseits sind

manche der in ON verwendeten Wörter

aus der übrigen Sprache sehr früh ver-

schwunden (-affa, -lar, -tar ua.), sodaß sie,

falls sie überhaupt Siedelungen anzeigen,

auf hohes Alter schließen lassen. Bei

anderen Namen erstreckt sich der Gebrauch

vielleicht über lange Jahrhunderte; aber

auch dann gibt es immer einen kleineren

oder größeren Zeitabschnitt, in dem sie

besonders beliebt waren Die zeitliche

Beschränkung gilt selbst für solche Grund-

wörter, die von der Urzeit bis zur Gegen-

wart immer zum Schatz der lebendigen

Sprache gehört haben. Die Grundwörter

-stedt (Stätte) und -heim, heute wie im
Altertum als Dingwörter gebräuchlich,

sind zur Bildung von ON. doch nur in den

älteren und ältesten Zeiten verwendet

worden, nicht aber in den späteren Jahr-

hunderten der Kolonisation.

§ 49. Für eine einzelne Landschaft führt

die Kritik der ON. unter sorgfältiger Be-

rücksichtigung der topographischen Lage

der Orte im allgemeinen wohl zur Lmter-

scheidung der älteren und jüngeren Namen
und damit zu einer Vorstellung von dem
allmählichen Fortschreiten der Besiede-

lung. So gelang es W. Arnold, der

zuerst die ON. in dieser Weise verwertete

(1875), die Besiedelungsgeschichte Hessens

wesentlich aufzuklären. Er unterschied

drei Perioden der Ortsgründung — bis

400 n. Chr., 400—800 und 800—1200 —
und suchte nachzuweisen, welche Orte

oder ON. diesen Perioden entstammen.

Der 1. wies er zu: die Namen auf (alt)

-affa, -aha, lar, mar, tar u. a. m.; der 2.

die Namen auf -ingen, -ahi, -ithi, -au, -bach,

-buhl, -feld, -statt, -dorf, -heim, -hausen, -hof,

-büren u. a. m.; der 3. die auf -rode, -hagen,

-tat, -fels, -stein, -kappet, -zeit u. a. m. Das

Bild, das sich hieraus für die Besiedelungs-

geschichte Hessens ergab, kann wohl in

den Grundzügen als richtig gelten.'
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§ 50. Hessen ist jedoch eine Landschaft,

die weniger von der Völkerwanderung
betroffen wurde; es war mehr ein Gebiet

der Ausstrahlung als der Zuwanderung
und des Durchzugs. Die Besiedelung voll-

zieht sich in einem ruhigen, gleichmäßiger

fortschreitenden Ausbau. Anderswo hat

die Bevölkerung gewechselt, Stämme haben

sich niedergelassen und sind wieder ver-

drängt. Auch dieser Wechsel hat seine

Spuren in den ON. zurückgelassen und
macht ihre Deutung verwickelter. Eine

Art der Benennung, die anderswo zu den

ältesten gehört, konnte hierbei in eine

Gegend erst verhältnismäßig spät ge-

drungen sein; hier zeigt sie dann vielleicht

eine jüngere Siedlerschicht an als eine andere

Namensklasse, die ihr sonst an Alter gleich

oder gar nachsteht. Auch sind die Schick-

sale der ON. nach Landschaften ver-

schieden. Hier wurde die eine, dort die

andere Endung Mode, sodaß sie häufiger

und länger angewendet wurde als sonst.

Die Benennung mit -hausen hat in Hessen

sicherlich lange fortgedauert, während die

wenigen thüringischen Namen dieser Art

den Eindruck machen, als seien sie zu

einer bestimmten Zeit übertragen, worauf

dann die Namengebung nicht weiter be-

nutzt wurde. Im schwäbisch-schweizerisch-

bayerischen Gebiet wurde die Ableitung

-ingen zur Lieblingsendung, und blieb

noch bis in die Zeit der Innenkolonisation

in Gebrauch; in Mittel- und Norddeutsch-

land gehört sie offenbar nur den älteren

Zeiten an.

§ 51. Das Alter der ON., besonders der

Wanderzeit, läßt sich also nicht nach einer

für ganz Deutschland geltenden Regel

bestimmen; schon das Herrschen gleicher

Namen im altgermanischen Gebiet und im
eroberten Keltenland widerspricht dem.
Es bedarf sorgsamer Einzeluntersuchungen,

um genauer zu sichten. Der grundlegende

Unterschied zwischen der Besiedelung des

WT

aldes und der der ursprünglich offenen

Strecken läßt sich dabei von Landschaft
zu Landschaft ziemlich sicher feststellen;

die Übereinanderschichtung der Siedler

auf der alten Besiedelungsfläche aus den
ON. herauszulesen bereitet jedoch große

Schwierigkeiten.

§ 52. Unterschiede der Bodengüte

können keinen Anhalt geben, da die ersten

Siedler in freiem Land keineswegs immer
den besten Boden wählten. Oft sagte

ihrer geringen Ackerbautechnik vielmehr

der leichtere Boden besser zu als der

schwere. (I n a m a DWG. 51 f.) Unter
den aüerältesten Kulturlandschaften fan-

den wir auch die unfruchtbaren Hoch-
flächen der Rauhen Alb und des Franken

-

jura sowie manche armen Landstrecken

im Flachland. Maßgebend war immer nur

das Vorhandensein von mehr oder weniger

offenem Land. Auch in der sprach-

lichen Beschaffenheit der ON. liegen keine

Kriterien, die etwa bei den einzelnen

Namensklassen auf verschiedene siedelnde

Stämme schließen ließen. Die meisten der

häufig auftretenden Namen kommen bei

mehreren, wenn nicht allen deutschen

Stämmen vor.

§ 53- Dagegen bietet die geographische

Verbreitung der ON. für die Forschung

manche Handhabe, wobei vor allem die

zahlreich vertretenen Gruppen in Betracht

kommen. Wie jedes andere ethnogra-

phische Merkmal oder Kulturgut müssen

auch die Arten der Ortsbenennung ein

Gebiet haben, in dem sie zuerst angewendet

wurden, und von dem aus sie sich weiter

verbreitet haben. Bestimmte Namen da-

bei mit bestimmten Volksstämmen ein für

allemal zu verbinden, wie es von Arnold

und vielen seiner Nachfolger geschah,

ist verfehlt. Die Verbreitung eines so ver-

einzelten Kulturgutes wie die Art der

Namengebung ist nicht gebunden an die

Bewegung ganz bestimmter Völkergruppen,

die Mode der ON. kann auch auf andere

übergehen.

§ 54. Aber die Wanderung von Namen
ist doch immer an irgendeine Bewegung
von Menschen gebunden. Sind es nicht

Wanderungen geschlossener Stämme, so

ist es ein Verkehr Einzelner. Es muß also

möglich sein, die Richtungen solcher Be-

wegungen an der Hand der ON. zu er-

kennen. Auch die gemeingermanischen

Endungen haben sich verbreitet, sie sind

wie die deutschen Stämme selbst aus der

Gegend der cimbrischen Halbinsel ausge-

strahlt. Ist auch die Enge der Arnold

-

sehen Hypothese aufzugeben und ihre

schematische Anwendung abzulehnen, so
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bleibt doch der Grundgedanke — die geo-

graphische Wanderung einzelner ethno-

graphischer Merkmale — bestehen; und
oft genug wird im besonderen Falle auf

kürzere oder längere Strecken die Ver-

breitung einer Namensform doch auch

mit derjenigen einer Bevölkerungsgruppe

zusammenfallen, nur daß dies bei -ingen

nicht immer Alemannen, bei -heim nicht

immer Franken zu sein brauchen, um
das meist erörterte Beispiel zu nehmen.

§ 55. Der Ursprung einer Benennungs-
weise darf indessen nicht dort gesucht wer-

den, wo sie am zahlreichsten vorkommt.
Die Fälle extremer Häufigkeit kommen
entweder dadurch zustande, daß in einer

Gegend eine Endung als Lieblingsendung

lange festgehalten wurde {-ingen in Schwa-
ben, -hausen in Hessen); oder, wo sie zu-

gleich mit strenger Ausschließung anderer

Namen verbunden ist, da kann dies nur

durch eine schnelle Massenkolonisation

erklärt werden. Ein fast einzig dastehen-

des Beispiel für den zweiten Fall ist die

kaum gestörte Alleinherrschaft der heim-

Namen im Oberelsaß und in Rheinhessen.

Allgemeine Regeln, nach denen das Ur-

sprungsgebiet ermittelt werden könnte,

lassen sich nicht angeben; auch hier, wie

bei aller ON. -Forschung, helfen nur genaue

Spezialuntersuchungen.

Förstemann Die deutschen ON. Nord-

hausen 1863. W. Arnold Wanderungen tc.

Ansiedelungen deutscher Stämme, vornehmlich

nach hessischen ON. Marburg 1875. H. Witte
Über ON- Forschung. Deutsche Geschichts-

blätter 3, 1902, 153 f. E. Schröder Über

ON.-Forschung. Z d Harzver. Wernigerode

3. Geographischer Überblick.

a) Das altgermanische Siedelungsgebiet

und die Durchbrechung des mitteldeutschen

Waldgürtels.

§ 56. Die siedelungsgeschichtlichen Er-

gebnisse der ON.-Forschung sind für das
Altertum vielfach noch sehr unsicher.

Die folgenden Paragraphen wollen des-

halb hauptsächlich die Verbreitung der

Namengruppen, die für die Besiedelungs-

geschichte der fünf ersten nachchristlichen

Jahrhunderte die wichtigsten sind, im

Überblick darstellen. Doch wird zu-

gleich versucht, durch Anknüpfung an die

großen Ausbreitungsrichtungen der Deut-

schen den hier im Vordergrund stehenden

Gedanken an den Gang der Besiedelung

wachzuhalten. Die Frage des Zusammen-
hanges derON. mit den einzelnen Volks-

stämmen tritt dabei, nach den vorauf-

gehenden Ausführungen, ganz zurück.

§ 57. Eine große Straße langandauernder

Völkerbewegungen, die zur dauernden Er-

oberung des Keltenlandes führte, ist ohne

Zweifel zu erkennen in dem Landstrich,

der von der Unterelbe durch Thüringen

nach dem Süden führt. Die Lage der

suebischen Urheimat im Brandenburgi-

schen, die Wanderung der Markomannen
ins Maingebiet (und später von da nach

Böhmen), schließlich die Erstreckung des

thüringischen Königreiches in einem schma-

len Streifen von der Unterelbe nach der

Donau zeigen das deutlich an. Dieser

Landstreifen tritt aber auch deutlich in

den ON. hervor, nicht durch ihm vor an-

deren Landschaften angehörige besondere

Namenformen, sondern mehr durch die

besondere Mischung allgemein üblicher

Endungen.

§ 58. Eigentümlich ist ihm nur die Gruppe
der Namen auf -leben, die wegen ihres

scharf abgegrenzten Auftretens früh zur

Forschung anregte und immer als Zeichen

einer Wanderung aus dem Norden gedeutet

worden ist. Häufig im n. Teil der jütischen

Halbinsel, auf den dänischen Inseln u.

im sw. Schwaben, fehlt sie in Holstein,

um dann südlich der Elbe, zunächst wenig

zahlreich, bald massenhaft in der Magde-
burger Börde wieder aufzutreten. Von
hier zieht sich ihr Verbreitungsgebiet

ö. am Harz vorbei tief nach Thüringen

hinein. Jenseits des Thüringer W'aldes

treten dann noch einmal ganz vereinzelte

Namen im Maingebiet auf, worauf die

Endung verschwindet. Östlich der Elb-

Saalelinie ist ihr etwaiges Vorhandensein

unter der slavischen Deckschicht nicht

mehr zu erkennen. Westlich bildet die

Oker — einst die Grenze des Thüringer-

reiches — einen scharfen Abschluß ihres

Verbreitungsgebietes.

Die n.—s. Bewegungsrichtung ist hier

mit außerordentlicher Klarheit ausgeprägt.
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§ 59. Aber noch andere Benennungen
schließen sich dem an. Vor allem die

Namen auf -ingen (od. -ungen). Sie kom-
men auch anderwärts vor und sind

sicher allen westgerm. Stämmen von vorn-

herein eigen, aber gerade auf der ge-

nannten Linie rinden wir eine Reihe von
Stellen häufigeren Auftretens, die sich

vollkommen in das Bild dieser N.—S.-

Bewegung einfügen und es vervollstän-

digen. Schon in Schleswig-Holstein be-

gegnen Namen dieser Art (auf -ing), die

wohl nicht von den deutschen auf -ingen ab-

getrennt zu werden brauchen. Dann folgt

weiter s. eine Häufungsstelle, die sich

ringförmig um das Magdeburger leben-

Gebiet herumlegt. Weiter geht es den

gleichen Weg wie vorher nach Thüringen

hinein. Eine Gruppe dieser Namen im
Helmetal zeigt dann den Weg an, dem
die Bewegung gefolgt ist; sie drang, wohl
an verschiedenen Stellen zwischen Harz-

und Thüringerwald, westwärts ins Werra-
tal, durch das sie südwärts das mittlere

Maingebiet erreichte. Eine schwache Reihe

dieser Namen leitet hier ununterbrochen

hinüber zu dem schwäbisch-bayerischen

Gebiet, in dem sie ihre Hauptverbreitung

finden sollte. Nach dem ON.- Bestand
ist die Umgehung des Thüringer Waldes
im NW. wahrscheinlicher, als die Über-

schreitung des Gebirges auf den vogt-

ländischen Straßen w. und ö. des Fichtel-

gebirges.

§ 60. Die dritte Endung, die hierbei

in Frage kommt, ist -stedt. Sie ist weit

weniger allgemein verbreitet als -ingen

(stadt ist häufig erst jüngeren Ursprungs),

doch gleichfalls sicherlich nicht auf einen

Stamm beschränkt. Ihr zusammenhängen -

des Verbreitungsgebiet ist sehr groß. Es
breitet sich von der jütischen Halbinsel,

vor allem Holstein, fächerförmig über das

Flachland südwärts aus, sodaß die Aus-
strahlung der Germanen von ihrer Heimat
hier am deutlichsten wiederholt wird.

Im Flachland n. der Allerlinie reichen die

Namen auf -stedt westwärts bis über die

Hunte hinaus, s. der Aller machen sie

schon vor der Okerlinie Halt, ö. des Harzes

greifen sie in ziemlich großer Zahl weit in

das alte Siedelungsgebiet Thüringens hinein.

Schon diese südliche Ausstülpung in Thü-

ringen weist wieder auf die gleiche Be-
wegungsrichtung wie das Auftreten der

Namen auf -ingen und -leben. Aber auch
weiterhin begleiten die stedt-Namen diese

beiden Endungen, denn wir treffen sie

zuerst spärlich auf der Werralinie, dann
recht zahlreich (in der etwas veränderten

Form -stetten) im alemannischen Gebiet

der Namen auf -ingen, während sie in

Bayern selten begegnen.

§ 61. Der Eindruck, daß es sich bei

alledem um ein zusammengehöriges Sy-

stem von Bewegungen handelt, wird noch
durch die Wahrnehmung verstärkt, daß

die ON. -Gruppen sich zuweilen paarweise

ausschließen und dadurch als enger zu-

sammengehörig erscheinen. Im Land zwi-

schen Unterelbe und Thüringer Wald ist

dies bei -ingen und -leben zu beobachten;

beide kommen einander benachbart vor,

aber unter gegenseitigem Ausschluß. So

in der Magdeburger Börde (s. o.), so an

der unteren Helme, wo n. des Flusses

-ingen, um den Kiffhäuser dagegen nur

-leben auftritt, und an einigen anderen

Stellen. Beide Gruppen sitzen so flecken-

weise über den Bezirk der -stedt verteilt.

Die Namen auf -stedt dagegen verstreuen

sich gleichmäßig über die alte Besiedelungs-

fläche und scheinen zusammen mit einigen

anderen Namen das älteste Siedelungsnetz

dieser Gegenden anzuzeigen.

§ 62. Eine zweite Ausbreitungsrichtung

der Germanen müssen wir in sw. -Rich-

tung annehmen; sie führt zur Besiedelung

des eigentlichen Hessen, die z. T. wohl

auch auf dem vorher genannten Wege,

hauptsächlich aber unmittelbar vom nord-

deutschen Tiefland, d. h. von den Tälern

der Leine und Weser aus erfolgt sein wird.

Die alte Bediedelungsfläche, die sich hier

auf schmale Striche in den Haupttälern

beschränkt, zeigt einen ganz anderen Be-

stand an Ortsnamen als die erste Wander

-

Straße, die wieder durch diesen Unter-

schied noch deutlicher hervortritt. Im
eigentlichen Hessen, abgesehen von den

Randgebieten im N. und O. und von der

Wetterau, fehlt die Endung -leben ganz,

während -stedt (-Stadt, -statt) und -ingen

(meist als -ungen) zwar vorkommen, aber

in geringer Zahl. Dafür treten als älteste

Namen die § 49 unter 1 angeführten Wörter
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auf, die wieder der n.— s. Wanderstraße

fast vollständig fehlen, dagegen westwärts

im Mittelrheingebiet mehrfach begegnen.

Daß sie den allerältesten Schichten ger-

manischer Besiedelung angehören, ist mit

Arnold anzunehmen, wenn auch Arnolds

Gründe z. T. aus der Vorstellung eines an-

fänglichen Halbnomadentums der Ger-

manen hergenommen wurden und insofern

hinfällig sind.

§ 63. Die dritte Hauptrichtung der Aus-

breitung weist nach W. Hier standen

zwei Wege zur Verfügung: einmal das

Tiefland selbst, besonders der waldarme
Strich am Fuß der Mittelgebirge, und
dann die Küste. Beide Wege haben die

Germanen frühzeitig bis in das Rhein-

mündungsgebiet hineingeführt. Schon um
330 v. Chr. trifft sie Pytheas hier an,

Caesar findet im ganzen Niederrhein

-

gebiet die zurückweichenden Beiger stark

mit Germanen vermischt. Weiter s. drin-

gen auf der Lahnlinie die Ubier über den

Rhein. An den Küsten entlang haben
sich die Friesen früh aus ihrer nordeuro-

päischen Heimat nach Westen hin ver-

breitet.

§ 64. Während die Verschiebungen

deutscher Stämme auf den w. Wegen
einigermaßen klar erkennbar sind, weiß

man wenig über die Ausbreitung der ON.
und damit über die eigentliche Besiedelung

dieser Gegenden in den älteren Zeiten.

Das reichliche Vorkommen von Einzel-

höfen läßt es im nw. Deutschland nicht

zu recht ausgeprägten Namengruppen mit

charakteristischem Auftreten kommen.
Auch mag die Ausbreitung selbst allmäh-

licher, in fortgesetzten kleinen Schritten

vor sich gegangen sein, weniger in der

Form durchgreifender Wanderungen. Je-

denfalls sind aus den nw. -deutschen ON.
noch keine besser gesicherten Ergebnisse

über den Gang der Besiedelung gewonnen.
Oft bleibt es zweifelhaft, ob eine west-

liche Ausbreitung oder ein späterer ost-

wärts fortschreitender Einfluß vorliegt,

was die reinliche Scheidung zwischen der

fränkischen oder irgendwie fränkisch be-

einflußten und der vor Errichtung des

Frankenreiches liegenden Besiedelung viel-

fach noch unmöglich macht.

§ 65. Auf die weite Verbreitung der

Namen auf -stedt, die der großen Mehrzahl

nach wohl sicher der ersten unserer Siede-

lungsperioden angehören, wurde schon

hingewiesen. Sie reichen w. bis über die

Hunte hinaus, fehlen aber fast ganz in

Westfalen. Mehr in den südlicheren Teilen

und bis in das hessische und thüringische

Hügelland hinein tritt die Ableitung -ithi,

~ide (heute meist -te, -de, -da) auf. Sie

kommt nur hier vor, in einem Strich von
Innerthüringen (Kölleda) zur unteren Ruhr
(Essen, alt Asnide) und darüber hinaus

in Holland; sie mag eine sehr alte Schicht

der Besiedelung bezeichnen. Einige an-

dere Endungen, wie etwa -büttel und -sohl

(sei) sind gleichfalls dem NW. eigentüm-

lich. Daneben finden sich auf den west-

lichen Wanderstraßen aber auch die all-

gemein verbreiteten Namen auf -ingen

wieder in einer größeren Anzahl (abgesehen

von den westfälischen Namen auf -ing-

hausen u. ä.). W7

enn auch weit verstreut,

so treten doch immer einzelne oder mehrere

Namen dieser Gruppe auf, die nach dem
Niederrhein (Solingen, Ürdingen) und nach

Holland (Groningen) hinführen, während

dann weiter im linksrheinischen Gebiet die

Namen allmählich wieder häufiger werden.

§ 66. Bei weitem zahlreicher sind die

Namen auf -heim (sächs. und fries. -um).

Auf der Elb -Donau -Wanderstraße fehlen

sie nördlich vom Thüringer Wald durch-

aus und im inneren Hessen sind sie nicht

häufig. Dies spricht nicht für Anwendung
der Benennung in der ältesten Zeit, ihr

Vorkommen in Deutschland ließe sich

auch wohl als Ergebnis einer Ausstrahlung

von W7
. her deuten. Doch gehören die

Orte mit solchen Namen in Schleswig-

Holstein und Dänemark mit den Namen
auf -ing, -lev und -stedt zu den ältesten und
der uralte gemeingermanische Besitz des

Wortes Heim zur Bezeichnung einer Wohn-
stätte weist sie gleichfalls dem Altertum

zu. Mehr noch scheint die massenhafte

Übertragung der Namen nach England

ihr hohes Alter zu beweisen. Mag nun
immerhin ein Teil der nw. -deutschen heim-

Orte jüngeren Ursprungs sein, so zeigt

doch diese Gruppe noch am deutlichsten

die Ausbreitung nach W. hin an. Und bei

ihr erkennt man am ehesten den doppelten

Weg der Küste und des Gebirgsrandes.
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Zwischen beiden sind die Namen in der

Osthälfte des Gebietes selten und werden

erst w. der Weser häufiger.

b) Das eroberte keltisch-römische Land.

§ 67. Die fächerförmige Ausstrahlung

vom Gebiet der jütischen Halbinsel aus

hat im W. und S. dem alten Keltenland

germanische Siedler zugeführt. An den

Enden der Wege haben sich dann neue
Ausbreitungszentren gebildet.

Dieser zweite Akt der alten Besiedelungs-

geschichte läßt sich in manchen Punkten

schon bestimmter erkennen, da die reichere

historische Überlieferung einen festeren

Anhalt gewährt. Doch bleiben auch hier

die ON. die hauptsächlichste Quelle, um
die räumlichen Verhältnisse der Be-

siedelung zu erkennen und damit bleibt

auch ein großes Maß von Unsicherheit.

Die stärksten Ausstrahlungszentren lagen

im SW. und NW., bei den Alemannen und
Salfranken, wogegen das mittlere, hessische

Gebiet hierin etwas zurücktritt.

1. § 6&. Alemannen. Die Land-
schaften am mittleren und oberen Neckar
sowie die Hochflächen der Alb, schon in

römischer und vorrömischer Zeit verhält-

nismäßig dicht bewohnt, wurden von den

Sueben und Alemannen auf der alten Be-

siedelungsfläche neu besetzt. Die Siede-

lung wird hauptsächlich durch die große

Mehrzahl der hier so ungemein zahlreichen

Namen auf -ingen bezeichnet. Besonders

klar ist die Grenze gegen den Schwarzwald,

wo die Namen auf -ingen und die Spuren

prähistorischer Besiedelung gleicherweise

mit der nördlich laufenden Nagold scharf

abschneiden.

Zum Bestände der ältesten germani-

schen Besiedelung werden ferner die

meisten der Orte auf -stetten zu rechnen

sein, und auch wohl z. T. die heim-Orte.

Deren Fehlen in Thüringen macht es aller-

dings zweifelhaft, ob die alemannischen

Siedler die Sitte dieser Benennungsweise

mit ins Land gebracht haben.

§ 69. Mit dem Zurückweichen der

Römer, deren Limes um 300 an den Rhein

verlegt wurde und deren Macht nach dem
letzten großen Sieg bei Straßburg 357
völlig schwand, breiteten sich die Ale-

mannen von Württemberg nach allen

Seiten aus. Sie kolonisierten namentlich

die Nordschweiz und die Oberrheinebene.

Während in der Schweiz und dem südl.

Baden wieder Namen auf -ingen den Gang
der Besiedelung anzeigen, fehlen diese

fast ganz im Oberelsaß, der doch zweifellos

alemannisches Eroberungsgebiet ist und
alemannische Sprache bewahrt hat.

Hier herrscht vielmehr die Endung -heim

mit einer Ausschließlichkeit, wie sie in

Deutschland sonst nicht anzutreffen ist,

ein deutliches Zeichen für eine in kurzer

Zeit ausgeführte Massenkolonisation. Da
als Siedler wohl nur Alemannen in Frage

kommen, wird man die Orte dieser Namen-
klasse mit Witte als Zeugnis der ale-

mannischen Eroberung anzusehen haben.

Allerdings bleibt es dann auffallend, daß
dieselben Alemannen in der Schweiz nur

-ingen, im Elsaß nur -heim zur Namen

-

gebung benutzt haben sollen. Die alle-

mannische Besiedelung verdrängte die

römisch-keltische aus der Ebene voll-

ständig und zwang die Reste der älteren

Bevölkerung, sich nach den Höhen hin

zurückzuziehen. Die am Rande und in

den Talausgängen der Vogesen so häufigen

Namen auf -weiler gehen, nach Witte,

auf die aus der Ebene verdrängten gallo

-

römischen Siedler zurück.

2. § 70. B a y e r n ist gleichfalls ein Ge-

biet germanischer Massenbesiedelung, des-

sen Besetzung in letzter Linie mit den
Völkerbewegungen auf der großen n.—s.

Wanderstraße zusammenhängt. Früh

waren auf diesen Wegen die Markomannen
auf die Südseite der mitteldeutschen Wald-
gebirge gelangt und hatten, sich ostwärts

wendend, Böhmen in Besitz genommen.
Hier blieben sie lange und erst als die

Römermacht längst geschwunden, zogen

sie um den Beginn des 6. Jhdts. als

Bayern in das fast menschenleer gewor

dene Land zwischen Donau und Alpen.

Wieder sind es die ON. auf -ingen (erst

in jüngster Vergangenheit zu -ing verkürzt)

|

die in ihrer Verbreitung ein deutliches Bild

von der ersten Besetzung der alten Be
siedelungsfläche geben. Reste der gallorömi

sehen Vorbevölkerung blieben an einzelnen

Stellen, besonders am Alpenrand, zurück,

§ 71. Die natürlichen Wanderstraßen,

welche Süddeutschland in der Richtung
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von O. nach W. durchziehen — die Linie

des Alpenrandes, die Donau-Neckarlinie

und die Eger-Mainlinie — 'haben für die

Besiedelungsgeschichte während'des histori-

schen Altertums nur in einzelnen Ab-
schnitten eine gewisse Bedeutung: für

die Besiedelung Böhmens durch die Marko-
mannen und für die Ausbreitung der Ale-

mannen nach W. und SO. Die großen

Wanderzüge der Hunnen und der ost-

germ. Völker, die diesen Wegen folgten,

blieben für die Besiedelung ergebnislos.

3. § 72. In Mitteldeutschland war das

Zentrum der Ausbreitung hinter der Linie

des römischen Limes zurückgeblieben. Das
altbesiedelte Hessen übernahm hier die

Rolle der im SW. und NW. weiter vorge-

schobenen neuen Posten. Von Hessen
aus wurden zuerst in die Wetterau, später

nach Rheinhessen starke Kolonisten-

mengen ausgesandt, deren Siedelungstätig-

keit in den massenhaften Namen auf

-heim sich widerspiegelt. Hier müssen
die alten Römerländer entweder fast ent*

völkert gewesen sein oder die Neusiedler

müssen kräftig aufgeräumt haben. Auch
nach W. ins Mittelrhein- und Moselgebiet

richteten sich die Wanderungen. Lamp-
recht will sie namentlich an den Namen
auf -back erkennen. Hier überall ist die

alte Besiedelung, soweit sie nicht auf

Rodland lag, geblieben. Die Neusiedler

haben sich dazwischen gesetzt. Die römi-

schen Villen im Waldgebirge sind dagegen
verschwunden. Weiter nördlich finden wir

im Tiefland die hessischen Namen auf -lar

in verhältnismäßig großer Zahl verbreitet.

4. § 73- Im NW., wo der Waldgürtel
sich der germ. Ausbreitung nach W. nicht

entgegenstellte, war das Land z. T. schon

vor Ankunft der Römer germanisch ge-

wesen. Die neue Ausbreitung knüpft also

unmittelbar an den Tieflandsweg an. Der
Waldgürtel wird erst nach Schwinden der

Römermacht überwunden. WT

ährend im
Niederrheingebiet selbst das Nebenein-

anderbestehen nicht eben zahlreicher alt-

deutscher ON. mit häufigeren keltischen

die Mischbesiedelung anzeigt, treten bei

der weiteren Ausstrahlung die bekannten
germ. ON. -Endungen wieder in Menge
hervor und lassen durch ihre Verbreitung

die Wege der Ausstrahlung erkennen.

§ 74. Äußerst zahlreich sind die Namen
auf -ingen im luxemburgischen
und lothringischen Gebiet. Sie

den Alemannen zuzuschreiben verbietet

namentlich der dort herrschende, dem
rheinfränkischen verwandte Dialekt. Sie

sind Zeichen einer fränkischen Massen

-

kolonisation, derenWeg durch ON. wie durch

geographische Verhältnisse ziemlich un-

zweideutig gekennzeichnet ist. Es ist die

schmale, geologisch bemerkenswerte Senke,

die sich auf der Linie Düren-Trier durch

das rheinische Schiefergebirge zieht und
die wahrscheinlich seit der Urzeit wald-

freie Strecken aufzuweisen hatte (s. § 27).

Auftreten von alten, z. T. keltischen

Namen, denen sich einige solche auf

-ingen zugesellen, bestätigen die Annahme,
daß hier der Verbindungsweg lag. Da-
neben kommen natürlich die Talwege des

Rheins und der Mosel selbst in Betracht.

§ 75. Ein zweites, wohl das älteste Ge-

biet fränkischer Massenkolonisation liegt,

in gerader Fortsetzung des alten Tiefland-

weges, in Belgien und Flandern.
Hier, wo das Waldgebiet der Ardennen
westwärts umgangen werden konnte, bot

sich die beste Möglichkeit einer weiteren

Ausbreitung über das n. Frankreich, die

zur Begründung des fränkischen Reiches

führte. Hier ist namentlich die Endung
-heim (oft -inghem; im französ. Sprach

-

bereich durch ville ersetzt) das Anzeichen

der Massenbesiedelung; die Namen dieser

Art sind hier außerordentlich zahlreich.

§ 76. Weniger tritt die Entwicklung

eines neuen Ausstrahlungszentrums bei

dem letzten Weg, dem der Küste ent-

lang, während dieser Periode hervor. Die

Friesen behalten ihre Sitze und scheinen

sich während dieser Zeit mit der weiteren

Besiedelung ihres Landes zu begnügen.

Dagegen ist die überseeische Wanderung
nach England anfänglich gleichfalls vom
Rheinmündungsgebiet ausgegangen. Hier-

herwaren, zumeist jedenfalls auf dem Land-

weg, Sachsen und Angelwarnen gekom-

men, hatten sich in der Gegend von

Calais und in der römischen Toxandria,

der späteren Landschaft Toringia, fest-

gesetzt und begannen von hier ihre Raub-
züge nach Britannien, die bald größere

Massen aus der schleswig-holsteinischen



422 DEUTSCHES SIEDELUNGSWESEN

Urheimat nach sich zogen. Abermals

sind es die auf deutschem Boden bekannten

ON., welche diese Massenbesiedelung an-

zeigen: besonders die Endungen -heim,

(-harn) und -ingen (-mg), seltener und in

beschränkterer Verbreitung -stedt, (stead).

Lit. zu § 56—75. R. Hansen Alte ON.

d. cimbrischen Halbinsel. DE. 1, 1902, 72— 76.

Schlüter Thür. Abschn. 12 u. 14. Arnold
Ansiedelung en usw. s. §55. Jellinghaus
Die westfäl. ON. Kiel und Leipz. 1902. Well er

Besiedelung des Alamannenlandes. Württ.

Vierteljahrs!*, f. Landesgesch. 1898, 301—350.

Ders. Ansicdelungsgesch. des württemb, Fran-

kens ebd. 1894, 1—92. H. Witte Gesch. des

Deutschtums im Elsaß. Forsch. DLVk. X. 4.

Stuttg. 1897. Lampreeht DJVl, u. Zeitschr.

Aachener Gesch. Ver. 1882, 189 ff. Hoops
Waldb. u. Kulturpß. 14. Kap.

4. Ortsnamenforschung und
Vorgeschichte.

§ 77. Den bisherigen Ausführungen lag

die Voraussetzung zugrunde, daß das

Alter der Orts n a m e n mit dem Alter

der Wohnplätze selbst übereinstimme. Es

bleibt zu prüfen, wieweit diese Voraus-

setzung zutrifft.

Die Betrachtung derON. — wie man auch

im einzelnen die Tatsachen deuten, wie

das relative Alter der verschiedenen Siede-

lungsschichten nach dem Namenmaterial

beurteilen mag — führt immer zu dem Er-

gebnis, daß in jeder Landschaft schon

während dieser alten Zeit eine Erweiterung

und Vervollständigung des Siedelungs-

netzes erfolgt sein müßte, die man sich

nur als Ergebnis eines weitgehenden Aus-

baus vorher unbewohnter Marken vor-

stellen könnte. In einem gewissen Umfang
hat ein solcher jedenfalls auch wirklich

stattgefunden, häufig von Rückschlägen

unterbrochen. Will man aber den ON.
glauben, so müßte er vielfach sehr be-

deutend gewesen sein. In altbesiedelten

Landschaften wie in Thüringen, Hessen

und den nördlich angrenzenden Gegenden
weiß die ON. -Forschung nur äußerst

wenig Namen aufzuweisen, die der alier-

ältesten germ. Besiedelung angehören. Die

weitaus größte Masse der dem historischen

Altertum zuzurechnenden Namen scheinen

nachträglich, oft durch Wanderungen, in

verschiedenen Schichten hinzugekommen.

Die Verteilung der ON. paßt zu dem, was
die geschichtlichen Quellen über die Art
der Landbesetzung durch germanische

Stämme berichten; wie z. B. Ariovist ein

geschlossenes Drittel des Sequanerlandes

für seine Sueben in Anspruch nimmt
(Inama DWG. 28 IT.).

§ 78. Aber dieses Bild paßt nicht zu

dem, was sich aus den Ausgrabungen
und geographischen Überlegungen ergibt.

Diese zeigen, daß die Besiedelungsfläche

im ganzen sich vor der Zeit der großen

Rodungen nur unbedeutend verändert

haben kann, und daß im einzelnen die

Wohnplätze sich mit merkwürdiger Zähig-

keit nicht selten seit der jüngeren Stein-

zeit als Siedelungen erhalten haben. Die

„Kontinuität der Besiedelung" tritt immer
deutlicher hervor, je weiter die vorge-

schichtliche Wissenschaft fortschreitet. Die

beiden W'ege führen also zu stark ver-

schiedenen Ergebnissen, deren Wider-

spruch heute noch nicht beseitigt werden
kann.

§ 79. Namengebung und Ortsgründung

brauchen eben nicht dasselbe zu sein und
sind es sehr oft nicht gewesen. Oft hat

sich ein Ort, dessen Name ihn späteren

Jahrhunderten zuweist, bei den Aus-

grabungen als Stätte uralter Besiedelung

erwiesen. Das kann seinen Grund darin

haben, daß die Besiedelung erst nach einer

Unterbrechung an die alte Stelle wieder

anknüpfte; es kann aber auch der Name
bei Kontinuität der Besiedelung aus irgend

einem Anlaß gewechselt haben (wie in der

Neuzeit so oft im slawisch -deutschen

Grenzland). In einzelnen Fällen ist solches

zuweilen urkundlich nachzuweisen; aber

die ON. -Forschung scheut mit Recht da-

vor zurück, solche Umtaufen in dem Maße
anzunehmen, wie es für die Lösung des

Problems nötig wäre. Bevor nicht be-

stimmte Anhaltspunkte gefunden sind,

kann sie mit Namensänderungen in großer

Zahl innerhalb des deutschen Sprachge-

biets nicht rechnen. Hier werden nur

genaue Vergleichungen der auf so ver-

schiedenen Wegen gefundenen Ergebnisse

weiter helfen; erst die Schließung der

zwischen Prähistorie und ON. -Forschung

klaffenden Lücke wird der Besiedelungs-

geschichte des germ. Altertums einen
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festeren Boden schaffen. Dabei wird dem
Spaten die Entscheidung zukommen, doch

der Xame kann die Stelle weisen, wo die

Ausgrabung Erfolg verspricht.

.

III. Die Besiedelung von 500—800 (bzw. 900).

§ 80. Die Errichtung des salfränkischen

Reiches bildet in der Siedelungsgeschichte

einen ebenso wichtigen Abschnitt wie in

der Staatengeschichte. Mit der Unter

werfung der deutschen Stämme unter die

Frankenmacht (496 wird das Alemannen
reich, 531 das der Thüringer vernichtet)

kommen die Wanderungen der Völker zur

Ruhe. Die Änderungen im staatlichen

rechtlichen, gesellschaftlichen und wirt

schaftlichen Leben, die sich allmählich

durchsetzen, schaffen wesentlich andere

Faktoren der Besiedelung, die dann in

weiterer Entwicklung die gesamte übrige

Zeit bis zum Ende des 13. Jhs. beherrschen.

Die ersten Jahrhunderte bilden noch eine

Periode des Übergangs, bis die Regierung

Karls des Großen die Ergebnisse der

vorigen an Keimen reichen Zeit zusam-

menfaßt und die Grundlagen für die Zu-

kunft legt.

1. Das deutsche Wohngebiet
und die Slawengrenze.

§ 81. Der äußere Umfang des deutschen

Wohngebiets erfährt in den drei Jahr-

hunderten von 500—800 insofern eine

wichtige Veränderung, als die schon vor-

her von den Ostgermanen verlassenen

Länder östlich der Elbe nun von den
Slawen besetzt werden. Seit dem
6. Jh. dringen diese westwärts vor. Das
fast menschenleere und sicherlich auf

weite Strecken hin offene, waldarme Land
durchschreiten sie schnell, sodaß sie schon
früh an der Elbe und Saale erscheinen und
vielleicht im Laufe des 7. Jhs. auch über
die Saale hinüber nach Thüringen hinein

gelangen. Gleichzeitig rücken sie durch
die Lücke zwischen Fichtelgebirge und
Böhmerwald vor und besetzen das Gebiet

des oberen Main mit seinen Nebenflüssen.

Auch südlich von der trennenden Mauer
des Böhmerwaldes schieben sie sich weniger
am Alpenrand als in den großen Längs -

tälern der Ostalpen bis nach Tirol hinein

vor.

§ 82. Die Grenze deutschen und
slawischen Volkstums hat während dieser

Jahrhunderte sicherlich im einzelnen viel-

fach geschwankt, bis sie durch Karl den
Großen für längere Zeit festgelegt wurde.
Dem alten römischen Limes entsprechend

schloß Karl seinen eigentlichen Herr-

schaftsbereich gegen Osten durch den
Limes sorabicus ab (805). Doch war dies

nicht, wie sein Vorgänger, eine befestigte,

mit Kastellen versehene Militärgrenze,

sondern nur eine politisch festgesetzte

Linie oder vielmehr ein breiterer Grenz

-

bezirk. Die Slawen, von Karl durchaus

als Untertanen betrachtet, durften ihn

nicht überschreiten; deutsche Kaufleute

durften nur bis zu einzelnen besonders be-

zeichneten Punkten wie Bamberg, Erfurt,

Magdeburg, Bardowiek, ostwärts vorgehen;

Waffenausfuhr war verboten. Die Grenze
folgte von der Donau bei Linz dem Böh-
merwald, umging dann westlich das Ge-
biet der oberen Naab und des oberen Main
mit der Regnitz und Pegnitz, überschritt

den Frankenwald und schloß sich der

Saale bis zu ihrer Mündung an. Die Alt-

mark blieb sodann auf der slawischen

Seite; doch erreichte die Grenze bei Lauen

-

bürg wieder die Elbe und zog von hier

(seit 808) nordwärts zur Kieler Bucht.

( M e i t z e n Siedelg. u. Agrarw. I 37 und
Übersichtskarte im Atlasband ; H o n i g s -

heim, der ,,limes sorabicus", Z. d. Ver.

f. thüring. Gesch. 1906, 303—322.)

§ 83. Diese Teilung Mitteleuropas

zwischen Deutsche und Slawen hat für die

weitere Entwicklung grundlegende Be-
deutung. Alle Einwirkungen auf die Be-
siedelungsfläche, die mit dem fränkischen

Einfluß zusammenhängen, können sich

fürs erste nur westlich des limes sorabicus

geltend machen. Im Slawenland bleiben

die geographischen Zustände des Alter-

tums bestehen, bis später die Germani-
sierung einsetzt.

2. Die fränkische Siedelungs-
weise.

§ 84. Die Tätigkeit der Franken nimmt
das Werk der Römer auf deutschem Boden
wieder auf. Die unmittelbaren Spuren
römischer Zivilisation waren bis auf einige

Reste von Römerstädten und Römer-
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Straßen unter den Stürmen der Völker-

wanderung verloren gegangen. Jetzt aber

zeigten sich die mittelbaren Wirkungen.

Die anregende Berührung mit den über-

legenen wirtschaftlichen und politisch -

militärischen Einrichtungen des Römer-
staates begann bei den Germanen selbst

neue Früchte zu tragen; und während die

ostgermanischen Völker bei ihren Staaten-

gründungen in südeuropäischen Ländern

in römischem Wesen aufgingen, die nord-

deutschen und innerdeutschen Stämme aber

der unmittelbaren Berührung entrückt

waren, fiel den salischen Franken der

Beruf einer fruchtbaren Vermitte-

lung zu. Ihr festgefügter Staat behielt in

seinem austrasischen Teil bei allem Über-

nommenen doch von Grund aus deutsches

Gepräge. Seine Macht und seine
Einrichtungen waren es vor allem, die das

Verhältnis der deutschen Bevölkerung zu

ihrem Boden und damit das ganze Siede-

lungswesen auf eine andere Grundlage

stellten.

§ 85. Die Veränderung gegen früher

besteht zunächst darin, daß die Über-

siedelung großer Volksteile in andere

Landschaften nicht mehr auf dem Wege
der volkstümlichen Wanderung erfolgt,

sondern durch ein Machtgebot des Herr-

schers bestimmt wird. Die Form der Land-

besetzung durch ganze Volksgruppen, wie

sie in der Wanderzeit den Typus bildete,

geschieht auch jetzt noch häufig; aber es

ist die Staatsmacht, die hier ein erobertes

Land mit fränkischen oder befreundeten

Kolonisten besetzt, dort Teile eines unter-

worfenen Volks aus ihrer Heimat in andere

Gegenden des Reiches verpflanzt.

§ 86. So kamen nach dem Fall des

Thüringerreiches Franken in das Main-

gebiet, und einige Zeit später Hessen,

Friesen und „Nordschwaben" in das Land
nördlich der unteren Unstrut, nachdem die

sächsischen Eroberer von 531 es wieder

verlassen hatten. So siedelte Karl der

Große mehrfach Sachsen in verschiedenen

Teilen des Reiches an (Inama DWG. 276 ff.)

Die natürliche Ausbreitung der Germanen
von ihrer Heimat an der Ostsee, entlang

den geographisch vorgezeichneten Wegen,
wird abgelöst von einer Durcheinander-
würfelung der Stämme aus politischen

Gründen, die sich nicht nach dem geo-

graphisch Naheliegenden richtet und ihr

Aktionszentrum an anderer Stelle, im
Niederrheingebiet hat.

§ 87. Doch auch die Form der Land-
besetzung und Besiedelung selbst ver-

wandelt sich. Die Technik des Acker-

baus wird gehoben; müssen wir doch in

dieser Übergangsperiode die Entwicklung
der Dreifelderwirtschaft (s. d.) annehmen.
Vor allem beginnt man jetzt die Wälder
durch Sengen und Roden mehr zu lichten,

und in den Niederlanden entwickelt sich

bereits die von römischen Anregungen aus-

gehende Technik des Wasserbäus, sodaß die

die Friesen schon im 8. Jhrdt. ihretwegen

gerühmt werden (Blök, Gesch. d. Nieder-

lande I). Im Binnenlande wird diese

schwierige Aufgabe nur bei kleineren

Sümpfen vorgenommen, wobei sich die

Benediktiner vor allen betätigen.

§ 88. Für die Durchführung und Aus-

breitung solcher Errungenschaften ist aber

wieder die staatlich -soziale Organisation

von höchster Bedeutung. Alles zielt auch

hier darauf ab, an die Stelle der ursprüng-

lichen volkstümlichen Besiedelung eine

planmäßige Kolonisation unter höherer

Leitung zu setzen. Dabei tritt neben der

(jetzt zwangsweisen) Massenwanderung
ganzer Volksgruppen die Wanderung ein-

zelner Personen oder Familien in den Vor-

dergrund, die, in kleinen Schritten er-

folgend, sich doch zu großen, später noch

unendlich gesteigerten Bevölkerungsver-

schiebungen summiert.

§ 89. Sehr wesentlich, eigentlich grund-

legend für die Besiedelung in dieser Zeit

ist die fränkische Rechtsauffassung, nach

der alles herrenlose Land dem König zu

eigen gehört. Sie wurde nicht nur auf

wirklich herrenloses und unbesiedeltes Land
angewendet; sondern es wurde auch oft

ein Gebiet kraft des Rechts der Eroberung

einfach als herrenlos und königseigen er-

klärt. Der Bericht über die Gründung
Fuldas durch Sturm MGS. II 365 und

andere Urkunden lassen erkennen, daß die

stets wiederkehrenden Ausdrücke eremus

und vasta solitudo nicht tatsächliche Ein-

öden bezeichnen — das Fuldatal hatte

schon vorher eine schwache Bevölkerung,

wie durch Ausgrabungen festgestellt ist;
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sondern es sind nur Ausdrücke für

das zu besetzende und zu kolonisierende

Land. Im allgemeinen aber handelt es

sich doch um Waldgebiete, die, noch

kaum bewohnt, nun der Besiedelung er-

schlossen werden. Aus dem „eremus"

wird ein Stück herausgeschnitten, nach

feststehenden Regeln abgegrenzt und der

Bebauung überwiesen. Die Neuanlagen

waren von großer Ausdehnung; in einem

besser beglaubigten Fall hat sich eine

Fläche von 81 qkm ergeben (Inama DWG.
283 ff.)-

§ 90. So bestand, wie Rubel in der

Hauptsache wohl richtig erkannt hat, ein

einfaches, klar ausgebildetes System der

Besiedelung, das schon in merowingischer,

häufiger in karolingischer Zeit überall im

Reich angewendet wurde. Soweit die Be-

siedelung unmittelbar vom König ausging,

waren vorwiegend militärische und ver-

waltungstechnische Gesichtspunkte maß-
gebend. Königsgüter mit einem ge-

schlossenen Wirtschaftsland von oft be-

trächtlicher Größe lagen im Reich zer-

streut. Sie dienten als wirtschaftliche

Unterlage für die königliche Hofhaltung,

die Beamtenschaft und die Heere und
bildeten die Stützpunkte der fränkischen

Macht. Eine Reihe von Burgen und
Reichshöfen mit Königsgut sicherte später

die Straße des Hellwegs, die ins Sachsen-

land führte.

§ 91. Wohl drang die unmittelbare

Staatskolonisation an manchen Stellen

schon in das Waldland hinein, die große

Erweiterung der Besiedelungsfläche ge-

schah aber wohl mehr mittelbar, durch Ver-

leihung des Königslandes an Grund-
herren. Die aus den spätrömischen

Zuständen übernommene Grundherrschaft

(s. d.) wird in verschiedener Form zur

eigentlichen Trägerin der Innenkolonisa-

tion. Dabei steht die Kirche in der Zeit vor

800 noch weit voran. Ihre Tätigkeit geht

mit der staatlichen Hand in Hand, richtet

sich aber hauptsächlich gerade auf den

Ausbau des Landes. Die Klöster werden
fast sämtlich in kaum bewohnten Gegen-
den angelegt, sie sind vor allem die Träger

der verbesserten Technik im Feldbau, sie

führen Weinbau und geordnete Garten

-

anlagen ein.

Hoops, Reallexikon. I.

§ 92. Weniger umfangreich war in dieser

Zeit noch der Ausbau durch weltliche

Grundherren. Doch fehlt es auch hierfür

wenigstens aus dem 8. Jh. nicht an Bei-

spielen, besonders am Niederrhein und in

Bayern (Inama DWG. 288). Neben diesen

großen Neuanlagen tritt der Ausbau durch
Markgenossen und einzelne kleine Besitzer

mehr und mehr zurück. Doch verschwin-

den allmählich die öden Grenzländereien,

die auch im offenen Lande die Besiede-

lungsfläche durchzogen. Überall kommt
das Prinzip fester Grenzlinien zur

Durchführung.

§ 93. Faßt man alles zusammen, so

hat die Anbaufläche sowohl wie die Inten-

sität der Bebauung in diesem Zeiträume

schon erheblich zugenommen, und damit
muß auch die Bevölkerungs zahl

gegen die Urzeit nicht unbedeutend ge-

wachsen sein. Wiederum nur eine Vor-

stellung von der Größenordnung gibt es,

wenn B e 1 o c h sie für die Zeit um 800

wie folgt veranschlagt: für die deutschen

Teile des heutigen Deutschen Reichs

(350 000 qkm) 3 Millionen Bewohner, also

9 auf I qkm; für die slawischen (200 000 qkm
nur wenige Hunderttausend. Gleichwohl

hatte sich das Gesamtbild des Landes
noch wenig geändert. Es blieb bei insel-

förmigen Siedelungsflächen, von breiten

Wäldern oder Sümpfen eingefaßt. Die

jetzt auch staatlich organisierten Gaue
waren landschaftlich immer noch mehr
oder weniger getrennt und individualisiert.

Rubel Franken, (zu den Ansichten R.'s vgl.

jedoch die sehr eingehende kritische Besprechung

des Werkes von Brandi in den GGA. 1908.)

v. Inama-Stern egg DWG., bes. 273— 299.

Meitzen Siedelg. u. Agrarw II 271—367.

Kötzschke D. Wirtschaftsgesch., in Meisters

Grundr. d. Geschichtswiss. II 43— 48, 56—65.

Arnold 241— 286. Beloch Bevölkerung

Europas im MA. Z. f. Sozialwiss. 3, 1900.

3. Geographischer Überblick.

§ 94. Welche Landschaften unter dem
Einfluß des fränkischen Systems schon

vor 800 einen stärkeren Ausbau erfahren

haben, läßt sich nach der historischen

Überlieferung einigermaßen beurteilen,

wenn man die geographischen Verhältnisse

mit berücksichtigt. Folgt doch die ganze

Entwicklung der Ausbreitung der Franken

-

28
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macht. Wo sie Fuß faßte, wird auch im-

mer eine Erweiterung der Besiedelungs-

fläche stattgefunden haben. Anderseits

kann aber der Ausbau zu dieser Zeit immer
erst die niedriger gelegenen und leichter

zugänglichen Teile des Waldes betroffen

haben. Lage und Gründungszeit der Rode-

klöster ist bekannt, und für das Siede -

lungssystem der Franken hat Rubel
Beweismaterial aus allen Teilen des Reiches

beigebracht, allerdings nur in Stichproben

und vorwiegend auf die karolingische

Periode bezüglich. Das alles gibt indessen

nur allgemeine Hinweise oder örtlich be-

schränkte Aufklärung. Für einen Über-

blick über die gewonnenen Flächen im

ganzen sind wir auch hier noch vorwiegend

auf die unsichere Quelle der Ort?n:men

angewiesen.

§ 95. Gelingt es, die dem Altertum an-

gehörigen ON. richtig zu bestimmen, so

sind auch die des frühen MA.s erkannt;

denn die Spuren der Zeit nach 800 lassen

sich meist mit Sicherheit feststellen. Die

mittlere Gruppe, die hiernach für die

Periode des ersten fränkischen Ausbaus

übrig bleibt, ist nun überraschend zahl-

reich; und wenn auch manche von diesen

ON. erst der späteren Zeit entstammen
mögen, so bleibt immer genug übrig, um
die Vorstellung von einer sehr ausge-

breiteten Binnenkolonisation zu erwecken.

§ 96. Dabei stimmt die Verbreitung

und das topographische Auftreten der be-

treffenden ON sehr gut mit dem, was all-

gemein über die Siedelungsverhältnisse

dieser Jahrhunderte bekannt ist, überein.

Der Ausbau der Marken spricht sich in

der Vervielfältigung alter Namen durch

Zusätze wie Groß- und Klein-, Ober-,

Mittel,- Unter- u. dergl. aus. Mutterort und
Tochtersiedelungen, die freilich auch erst

in der folgenden Periode gegründet sein

können, werden so unterschieden.

§ 97. Die grundherrliche und staat-

liche Kolonisation bringt dagegen neue

Arten der Ortsbenennung zur Geltung,

die sich, nicht sprachlich, aber in ihrer

geographischen Verbreitung von den alten

Namen der volkstümlichen Besiedelung

charakteristisch unterscheiden. Am wenig-

sten ist dies der Fall mit den Namen auf

-heim, die zwar z. T. schon ins Altertum

gehören (§ 66, 69), z. T. aber sicherlich

auch in die zweite Periode zu setzen sind.

Sie halten sich vorwiegend an die alte

Besiedelungsfläche und deuten damit die

erste Besitznahme der eroberten Gebiete

an (§ 100). Von den übrigen Gruppen sind

die zahlreichsten die mit den Endungen
-hausen, -hofen, -dorf, -feld, -bach. Bei

diesen ist die Zugehörigkeit zur frühmittel-

alterlichen Siedelungsperiode am besten

gesichert. Benennungen mit -berg, -bürg,

-stein verteilen sich über das ganze MA.
§ 98. Wie die älteren, so treten auch

alle diese ON. gewöhnlich in Gruppen auf.

Aber die Gruppen lassen außer -heim

keine so strenge Beziehung zu den von
Natur waldarmen Gebieten erkennen, und
sie stehen in gar keinem Zusammenhang
mit den Wegen, denen die volkstümliche

Ausbreitung der deutschen Stämme ge-

folgt sein muß. Ihr geographisches Auf-

treten paßt dagegen aufs beste zu der

Ausbreitung des Frankentums und der

hiermit verbundenen Durcheinander-

mengung der Bevölkerungsteile.

§ 99. Im Wohngebiet der salischen und
der ripuarischen Franken, wo zuerst das

fränkische System sich ausbildete, ist

auch eine besonders ausgedehnte Rodungs-
tätigkeit schon in dieser Periode zu er-

warten. Tatsächlich sprechen die ON.
für eine weitgehende Auflichtung nament-
lich der Tieflandswaldungen.. Nach S. zu

wurde die Waldgrenze auf der Abdachung
der Eifel weniger stark zurückgedrängt.

Hier blieb vom Hohen Venn bis zur Hohen
Eifel ein mächtiges Waldgebiet bestehen

und nur die südwärts mitten hindurch-

führende Kette von Lichtungen (vgl. § 27,

74) mag hier und da erweitert worden sein.

Dagegen ist auf den niedrigeren, ebeneren

Hochflächen der Vordereifel und des Huns-
rück, ebenso in den entsprechenden Gegen-

den des Taunus und Westerwaldes und be-

sonders im Gebiet der Nahe und Saar

schon viel gerodet worden. Am Ende
dieser Zeit werden die höchsten Teile des

Rheinischen Schiefergebirges im S., NW.
und NO. sich als geschlossene Waldgebiete

bereits deutlicher von dem übrigen abge-

hoben haben.

§ 100. Sehr stark war auch der Anbau
in Hesseji und den anschließenden Hügel-
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landschaften um die Weser. Neben den

zahllosen Namen auf -hausen gibt eine

große Menge von Namen auf -dorf und
-back Kunde von der großen Erweiterung

der Besiedelungsfläche. Nach Spezial-

untersuchungen (Kätelhön, Diemer) dürfen

in manchen Gegenden Hessens 50—65 %
der Ortsgründungen dem frühen MA. zuge-

rechnet werden. Hatte die ursprüngliche
Besiedelungsfläche in Hessen nur geringe

Ausdehnung, so bot die hüglige Beschaffen-

heit des Landes, die sanfte Neigung der

Talwände dem ersten Ausbau ein günstiges

Feld, sodaß hier schon spätestens im 9. Jhdt.

der dichte Wald fast ganz auf die

eigentlichen Gebirge beschränkt war. In

Thüringen ist die Erweiterung der an sich

schon großen Besiedelungsfläche während
dieser Periode nicht bedeutend. Doch
zeigt eine große Schar von ON. auf -dorf

in der Osthälfte des Landes die rege orts-

gründende Tätigkeit an, die auch hier ent-

faltet wurde. Sie hängt jedenfalls mit der

von Gregor von Tours berichteten An-
siedelung von Kolonisten nach dem Unter-

gang des Thüringerreiches zusammen.

§ 101. Die Oberrheinebene erfuhr einen

Ausbau namentlich in der waldreichen

Landschaft zwischen Rheinhessen und dem
Unterelsaß. Die Gebirge blieben im
wesentlichen noch unberührt. Im Neckar -

und Maingebiet war dagegen die Besiede -

lung sehr rege. Die Besetzung der Main-

gegenden durch Franken, die der Landes -

name und die Geschichtsquellen bezeugen,

prägt sich auch in den ON. aus. Im Ober-

maingebiet sind es wieder die Namen auf

•dorf, die in besonderer Häufigkeit auf-

treten. Am mittleren Main herrschen die

Namen auf -heim. Sie bedecken die alt-

besiedelten Muschelkalkflächen, ziehen sich

aber auch etwas in das südlich daran-

stoßende Keupergebiet hinein. Sie können
hier kaum anders als auf die Franken
zurückgeführt werden und würden danach
sowohl die Besetzung des unterworfenen

Gebietes als die ersten Schritte der Wald-
rodung anzeigen. Auch in Württemberg
machen die ON. auf -heim den Eindruck,

daß sie von NW. her ins Land gebracht

sind und dem fränkischen Einfluß ent-

stammen; nach S. zu, wo die altalemanni-

schen Namen sich häufen, nehmen sie an

Zahl beträchtlich ab. östlich vom Neckar
war inmitten der ringsum stark erweiterten

Wohnfläche der große Nadelholzurwald
der schwäbisch -fränkischen Keuperstufe

bis zum Steigerwald zu jener Zeit noch
unvermindert bestehen geblieben.

§ 102. Bayern ist zwar bis auf Karl

d. Gr. nur in einer bald engeren, bald

lockeren Abhängigkeit vom Frankenreich

gewesen. Doch dringt das fränkische

Siedelungssystem hier wie in das südl.

Alemannenien offenbar schon früh ein. Eine

Reihe von Klöstern werden namentlich

am Alpenrand gegründet, unter denen
Salzburg (582) und St. Gallen (610) die

ältesten sind. Der Ausbau ist hier zweifel-

los sehr stark, nicht geringer als im mitt-

leren Deutschland.

§ 103. Im N. wurde das Sachsenland

erst durch Karl den Großen erobert. Un-
1
möglich ist es gleichwohl nicht, daß sich

auch hier schon vorher ein gewisser Ein-

fluß der fränkischen Siedelungsweise gel-

tend machte und daß der Ausbau kräftiger

angeregt wurde. Bis zum Ende des 9. Jhs.

werden dann auch diese Landesteile (nach

Ausweis der ON.) auf einen ähnlichen

Kulturstand wie die übrigen gebracht

worden sein.

§ 104. In auffälliger Weise ist die s t -

grenze des Frankenreiches durch ON.
gekennzeichnet. Die Häufung von Namen
auf -dorf im ö. Thüringen und in Ober-

und Mittelfranken wurde schon erwähnt.

Das gleiche findet sich aber auch weiter

nördlich und weiter südlich, sodaß die ganze

Grenze von der Holsteinschen Ostseeküste

bis zu den Alpen begleitet wird von einem

kaum unterbrochenen, etwa 50 km breiten

Streifen, auf dem die -dorf-Namen sehr

viel dichter gesäet sind als in den west-

wärts gelegenen Gebieten. Das ist ein

deutliches Zeichen einer planmäßigen

Grenzbesiedelung, die in Thüringen und
Franken gleich nach 531 begonnen haben

muß, im übrigen aber sich durch Jahr-

hunderte erstreckt haben mag.

§ 105. An der Slawengrenze erreichte

die unmittelbare Einwirkung des fränki-

schen Siedelungssystems ihr Ende; das

Land jenseits verharrte in dem Zustand,

der ihm während des Altertums eigen ge-

wesen war. Eine größere Rodetätigkeit
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ist bei den Slawen nicht anzunehmen.

Daß gleichwohl nicht jeder Einfluß fehlte,

sondern schon früh manche Kulturele-

mente hinüberwanderten, würde die Er-

zählung von der fränkischen Herkunft

Samos, des ersten bedeutenden Slawen

-

fürsten Anfang des 7. Jhs., selbst dann

beweisen, wenn sie eine Sage wäre. An-

deutungen eines solchen Einflusses sind

vielleicht auch in den Siedelungsformen

zu erblicken (vgl. § 141— 143).

Lit. zu § 94— 105. Lamp recht DW.
Arnold 287—438. Kätelhön Zur Siedc-

lungskunde d. oberen Lahngebiets. Diss. Mar-

burg 1907. Diemer Die Besiedelung des

Vogelsbergcs. Geogr. Mitt. aus Hessen V 1909

(Karte). Schlüter Thür. 185—195. Weller
(vgl. § 76). v. Hamm er stein Der Bardengau.

Hannover 1869, 538 ff.

IV. Die Besiedelung von 800

b i s 1200.

§ 106. Die fünf Jahrhunderte, die auf

Karl den Großen folgen, haben räumlich

bei weitem die stärkste Erweiterung der

Besiedelungsfläche gebracht, sowohl durch

Ausbau des Landes wie durch die Rück-

eroberung des slawischen Ostens. In

beidem fällt der Hauptteil der Leistung in

das 12. und 13. Jh., während die Zeit

bis IOOO im wesentlichen nur die Arbeit

des 8. Jhs. fortsetzt und das 11. Jh.

vielfach ein gewisses Abflauen der Kultur

-

tätigkeit erkennen läßt.

I. Die innere Kolonisation
in Altdeutschland.

§ 107. Die Faktoren der Besiedelung

sind in all dieser Zeit dem Wesen nach die

gleichen geblieben wie vorher. Doch ver-

schob sich gegen früher teilweise die Be-

deutung der einzelnen. Die Teilung des

Karolingischen Reiches wies der Entwick-

lung Deutschlands bestimmter ihre eigenen

Bahnen. Wichtiger war für die Besiede-

lung die wachsende Bedeutung des Lehns-

wesens, die mit Vermehrung der Grund-
herrschaften die Macht der Zentralgewalt

lockerte. So tritt die unmittelbare Ko-
lonisation durch den König zurück, wäh-
rend Kirchen und Klöster mit wachsender
Kraft ihre Tätigkeit fortsetzen und welt-

liche Grundherren höheren wie niederen

Ranges sich in zunehmender Zahl an dem
Werk beteiligen. Geleistete Dienste werden
vom König oder von Territorialherren mit

Landverleihungen belohnt, die durch An-
lage von Rodungen wirtschaftlich nutzbar

gemacht werden; für Schenkungen wert-

vollen Landes an die Klöster suchen sich

die weltlichen Herren durch Anbau ,,aus

wilder Wurzel" zu entschädigen. Daneben
schreitet auch der Ausbau durch dörfliche

Markgenossenschaften und durch einzelne

Gemeinfreie weiter fort; doch tritt beides

mit der Zeit zurück. Dagegen kommt
seit dem 11. Jh. in dem Unternehmertum
der Lokatoren eine neue Form der

Ansiedelung auf (vgl. § 119).

§ 108. Das 12. Jh. brachte starke An-
regungen auf dem wirtschaftlich -techni-

schen Gebiet des Acker- und Gartenbaus,

deren Träger vor allem der neue Orden

der Zisterzienser war. Altenkamp
bei Geldern, die erste der Ordensnieder-

lassungen auf deutschem Boden, wurde

1122 gegründet. Von hier breitete sich in

wenigen Jahrzehnten ein ganzes Netz von
Tochter- und Enkelklöstern über das

Land aus (Walkenried 1130, Pforta 1137,

Waldsassen 1133 usw.), die, in einheit-

licher Organisation zusammenhängend, eine

starke wirtschaftliche Macht bildeten. Wenn
sie auch nicht das bessere, schon bebaute

Land verschmähten (vgl. Lippert für

Böhmen), so wendeten sie sich doch fast

durchweg mit großer Tatkraft der Urbar-

machung von Wald- und Sumpfboden zu.

§ 109. In dieser Zeit des energischen

Landausbaus tritt immer mehr die Einzel-

wanderung an die Stelle der früheren

Massenwanderung. Oft war es aber doch

eine große Anzahl von Familien, die gleich-

zeitig, zur Niederlassung bereit, auf dem
Plan erschienen oder gerufen wurden. Bei

Elbingerode im Harz sollen i. J. 1074 mit

einem Male 600 Familien aus Holstein an-

gesiedelt worden sein (Knüll, Hist-

Geogr. 39, 88).

§ 110. Die g e o g r a p h i s c h e n Er-

folge der Binnenkolonisation während dieser

Periode lassen sich in der Regel urkund-

lich verfolgen. Sie prägen sich außerdem

mit großer Deutlichkeit in den ON. aus.

Jetzt treten die Namen auf -rode (-rott,

-rade, -rath, -reuth, -reit, -riet, -rüti) in
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großer Menge und in allen Landesteilen auf;

daneben weniger zahlreich und mehr nach

Gegenden verschieden Endungen wie

-hagen, -hain, -schwende, -schlag, -grün-

-scheid, -winkel, -walde. Dazu kommen die

kirchlichen Benennungen nach Heiligen

oder mit den Wörtern -zell, -kappel,

-kirchen usw. Während des 9. und 10.

Jhs. wird der Ausbau auch noch die ON.
der vorhergehenden Periode (besonders

-dorf, -hausen und -hofen) mit abnehmen-
der Häufigkeit verwendet haben.

§ 1 10. Der Wald wurde in dieser Zeit

im Bereich der Nordseeküsten fast gänz-

lich beseitigt und auch sonst in NW.«
Deutschland stark zurückgedrängt. Im
rheinischen Schiefergebirge wie im hessi-

schen und fränkisch -schwäbischen Berg-

land ging die früher eingeleitete Entwick-

lung ruhig weiter. Auch die größeren

Bergwaldungen wurden jetzt mehr ge-

lichtet und der alte Nadelholzurwald in

Württemberg und Franken wurde der Be-

bauung erschlossen. Die Gegenden von
Nürnberg und Bayreuth haben erst da-

mals eine stärkere Besiedelung erfahren.

Die höheren Gebirge, wie der Harz, der

Thüringerwald, Böhmerwald, Schwarzwald

und Wasgau, die vorher gänzlich gemieden

waren, wurden seit dem 10. Jh., ener-

gischer erst in der Folgezeit, kolonisiert.

§ 112. Auch das Alpengebiet war
Schauplatz einer sehr regen Rodetätigkeit.

Zahlreiche Klöster wurden im Innern des

Gebirges gegründet und führten die Be-

siedelung soweit in die kleinen Seitentäler

hinein, daß die Ausdehnung der Besiede-

lungsfläche nach dem 13. Jh. keine wesent-

liche Erweiterung mehr erfahren hat.

Gleiches gilt im allgemeinen auch von den

übrigen Gebirgslandschaften; doch haben
einzelne Gegenden(Süd-Schwarzwald, Harz,

Erzgebirge) ebensowie die bayrische Hoch-
ebene auch noch in späteren Jahrhunderten
manche Rodungen erlebte. Die Besiedelung

der Gebirge ließ überall eine gesteigerte

Viehwirtschaft und Wiesenkultur ent-

stehen, die im Alpengebiet, vor allem

auf den Randhügeln später zur höchsten

Vollendung geführt wurde.

§ 113. In dieser Periode wurde weiter-

hin auch die schwierigere Aufgabe der Ur-

barmachung größerer Sumpf- und Marsch-

landstrecken wirksam in Angriff genom-
men. Das System der Marschbesiedelung
das sich in den Niederlanden wohl aus

römischen Anregungen entwickelt hatte,

muß hier spätestens im n. Jh. seine voll-

kommene Ausprägung gefunden haben.

Denn gleich zu Beginn des 12. Jhs. wird

es in fertiger Form zum erstenmal nach
dem übrigen Deutschland übertragen. 1 106

meldet sich eine von 6 Unternehmern ge-

leitete Schar Holländer, die durch Über-

griffe des Meeres aus der Gegend von
Utrecht verscheucht worden war, an den

Erzbischof Friedrich von Bremen mit Bitte

um Land. Ihnen wird die Wesermarsch
zur Kolonisierung angewiesen, und sie führen

das Werk mit ihren planmäßigen Deich

-

bauten und Kanalanlagen in der Weise

aus, wie es dann bald in zahlreichen Fällen

sich in ganz Deutschland wiederholte.

Auch die Zisterzienser bedienten sich bei

ihren Kulturarbeiten holländischer und
flämischer Kolonisten, mit deren Hilfe sie

neben vielen kleineren Sümpfen auf alt-

deutschem Gebiet namentlich die Niederung
der unteren Helme in der Zeit zwischen

1130 und 1160 in eine gesegnete „goldene

Aue" verwandelten. Die Sumpf- und
Marschenbesiedelung hat ebenso wie die

Gebirgsbesiedelung die einseitige, nach

und nach bis zur höchsten Vollendung

gesteigerte Ausbildung der Viehwirtschaft

zur Folge.

Lit. zu § 106— 113. Franz Winter Die

Cisterzienser im nordostl. Deutscht. I. Gotha

1868 (Einleitung). Arnold 439—542.

Wimmer Gesch. d. detitschen Bodens, Halle

^oSj 5°— *3 2 - Knüll Hist. Geogr. Deutsch-

lands, Breslau 1903, S. 84fr. Regel Ent-

wickelung d. Ortschaften im Thüringerwald.

Gotha 1884. Weller (s. § 76). Kretsch-
mer Hist. Geogr. S. 367 fit". A. v. Wersebe
Die niederländ. Kolonien .... im nördl.

Teutschland, Hannover 1815. E. O. Schulze
Niederländ. Siedelungen in den Marschen an

der unteren Weser u. Elbe im 12. u. ij. Jh.

Diss. Breslau 1889. Meitzen Siedelg. II 344 ff".

Anlage 115 (Karte). R. Sebicht Die Cister-

cienser u. niedrl. Kolonisten in der Goldenen

Aue. Z. d. Harzver. 21, 1— 74 (1888).

2 Die ostdeutsche Kolonisation.

§ 114. Der ungemein regen Kultur-

arbeit auf altdeutschem Boden steht die



430 DEUTSCHES SIEDELUNGSWESEN

gewaltige Ausbreitung deutschen Volks-

tums und deutscher Kultur nach Osten

hin zur Seite. Die Eroberung des Slawen-

landes geht in ihren Anfängen auf Karl

d. Gr. zurück. Im allgemeirien sich damit

begnügend, die Slawen in Schach zu

halten, ging er in Oberfranken und in

Österreich zur tätigen Kolonisation über.

In Österreich saßen die Slawen in geringer

Zahl nur am Rande der Alpen und des

böhmischen Massivs; nicht nur die Gebirge

selbst, sondern auch die fruchtbaren Ebe-

nen hatten sie freigelassen. Nach Be-

siegung ihrer Herren, der Avaren, durch

Karl wurden nun die Ebenen mit bayeri-

schen Kolonisten besiedelt. Doch ver-

nichteten die Ungarnstürme bald darauf

das Werk.

§ 115. Erfolgreicher war die Kolonisa-

tion unter den Sachsenkaisern. Sie hat

mehrere Landschaften dauernd gewonnen.

In Österreich, Steiermark und Kärnten,

knüpfte die, abermals bayerische Be-

siedelung an die Reste der karolingischen

Zeit an. Später kamen mit den Baben-

bergern auch fränkische Elemente ins

Land, deren Ausbreitung wiederum an

den ON. auf -dorf im Gegensatz zu dem
bayrischen -ing zu erkennen ist.

§ 116. Im Gebiet zwischen Saale und

Elbe hatten sich die Slawen in größerer

Zahl angesiedelt. Die waldfreien Flächen

waren von ihnen in Besitz genommen,
während die Wälder ungerodet, aber viel-

leicht nicht ganz unbesiedelt blieben.

Hier drangen die Deutschen schon seit

dem Beginn des 9. Jh. unter dem Wettiner

Otto dem Erlauchten erobernd vor. Unter

Otto I. wurden auch die Gebiete von
Brandenburg und der Altmark hinzugefügt.

Doch wird die deutsche Besiedelung noch

wenig zur Kulturarbeit gekommen sein.

Eine erneute rege Kolonisationstätigkeit,

die sich im wesentlichen auf die gleichen

Gegenden erstreckte, brachte die Zeit der

salischen Kaiser, namentlich Heinrichs III.

§ 117. Doch waren dies alles erst Vor-

stufen der großen ostdeutschen Kolonisa-

tion, die in der Mitte des 12. Jhs. einsetzt.

Diese so ungemein bedeutungsvolle Be-

wegung, die den Umfang des deutschen

Wohngebiets auf das Doppelte erweiterte,

brachte zugleich in kurzer Zeit die ge-

samten Errungenschaften der Siedelungs-

technik in das Neuland hinein. Mit der

Eroberung des offenen, von den Slawen
bewohnten Landes setzte sofort auch der

Ausbau von Wald und Sumpf mit aller

Kraft ein. Die seit dem 10. Jh. neu ent-

standene Form der Städte wurde in

mehrhundertfacher Vervielfältigung in das

Land hineingebracht. Bald erschloß auch
ein reger Bergbau neue Quellen wirtschaft-

lichen Gedeihens.

§ 11S. Die Bewegung erfaßte das ge-

samte deutsche Volk; alle Stämme nahmen
an ihr teil, jeder Stand wirkte auf seine

Weise mit. Eine starke Bevölkerungs-

zunahme, die trotz der gesteigerten In-

landskolonisation nicht genügenden Raum
fand, trieb sie alle gen Osten; Unterneh-

mungsgeist an den leitenden Stellen

schaffte lockende Aussichten. Auch die

Fürsten der Slawen selbst beteiligten sich

an dem Werk, indem sie zum eigenen

Vorteil deutsche Kolonisten ins Land
riefen, da sie im eigenen Volk keine ge

eigneten Kräfte fanden. Deutsche Bauern,

Bergmänner und Kaufleute gelangten auf

diese Art weit über die Grenzen des ge

schlossenen Volksgebiets nach Polen
;

Siebenbürgen und Bosnien hinein.

§ 119. Die Ansiedelung erfolgte dabei

großenteils durch Vermittelung von sog.

locaiores, d. h. Unternehmern, die sich

von einem Territorialherren Land anweisen

Hessen und die nötigen Kolonisten auf eigene

Rechnung herbeiholten. Dieses Unter-

nehmertum trat schon bei dem Ausbau in

Altdeutschland seit dem 12. Jh. hervor.

Bei der Besiedelung der Bremer Marschen

i. J. 1106 sind die 6 Holländer, die den

Vertrag mit dem Erzbischof schließen,

jedenfalls solche Unternehmer. Auch bei

der Gründung der Stadt Freiburg im Breis-

gau durch Konrad von Zähringen (1120)

spielen Unternehmer {mercatores personati)

eine Rolle (Hegel, Entstehung d. deut-

schen Städtewesen, Leipz. 1898, 38 ff.).

In Ostdeutschland wird ihre Mitwirkung

sowohl bei Dorfanlagen wie bei Städte-

gründungen zur Regel.

§ 120. War auch die Kolonisation des

Ostens eine gesamtdeutsche Kulturtat, so

wurden doch naturgemäß die östlichen

Grenzmarken des alten Reiches Vorzugs-
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weise die Basis der Unternehmung. Vor

allem saßen hier die Fürsten, die sie an-

regten und leiteten: die Babenberger,

Albrecht der Bär, Heinrich* der Löwe,

Adolf II. von Holstein ua. Das Nieder-

rheingebiet und die Niederlande, die seit

dem Aufkommen der Frankenmacht mehr
oder weniger das kulturelle Aktionszen-

trum geblieben waren, behielten aber auch

jetzt eine besondere Bedeutung. Von
hierher kam die größte Menge der Ansied-

ler; von hierher kamen vor allem die in

der Sumpfbesiedelung erfahrenen Hol-

länder und Fläminger, um im Weichsel-

delta und in zahlreichen binnenländischen

Sümpfen ihre Wirksamkeit zu entfalten.

Hier hatte endlich die Organisation des

Zisterzienserordens, der gerade im Osten

besonders tätig war, ihren Ausgangs- und
Mittelpunkt.

§ 121. Der räumliche Verlauf der

ostdeutschen Kolonisation und ihr Erfolg für

die Besiedelung stehen in engem Zu-

sammenhang mit der Bodengestalt, die

an einigen Stellen das Vorschreiten der

Bewegung begünstigte, an anderen es

hemmte. Im Süden leitete die Donau
die Wanderung deutscher Siedler bis weit

nach SO. -Europa hinein. Ein zweiter

Weg kräftigen Vordringens lag am Nord-
rand der Mittelgebirge, wo schon vorher

die Kolonisation das Land bis zur Elbe

gewonnen hatte. In Schlesien waren es

slawische Fürsten deutscher Erziehung, die

mit Eifer das Werk betrieben und zahl-

reiche deutsche Bauern — wohl meist

durch Vermittlung des thüringischen

Klosters Pforta — herbeiriefen. Den
Deutschen fiel auf dieser ganzen Linie vor-

zugsweise die Rodung der Gebirgswälder

zu. Hier entstanden zahlreiche deutsch

benannte Rodedörfer
, während die

slawischen ON. im allgemeinen die

ursprünglich offenen Strecken anzeigen.

§ 122. Im Norden erfolgte von den
altsächsischen Gebieten aus die Besiede-

lung von Brandenburg und den westlichen

Ostseeländern bis nach Hinterpommern
hinein. Pommerellen blieb jedoch als

Slawenland bestehen und erst in Preußen
setzte wieder mit den Ordensrittern eine,

nun ganz besonders tatkräftige und plan-

volle Besiedelung ein. Den Deutschrittern,

die von Süden her ins Land kamen und in

Thorn zuerst Fuß faßten, werden sich An-
siedler beigesellt haben, die zur See nach
Preußen gelangten. An den Küsten trug

dann die Hanse durch Städtegründungen

die deutsche Kultur weit nach Osten.

§ 123. Zwischen diesen Wegen stärkster

Ausbreitung des deutschen Wesens blieb

die Germanisierung zurück. In Böhmen
erhielten sich die Slawen selbständig. Die

Ansiedelungstätigkeit der Deutschen, die

auch hier in großer Zahl durch die ein-

heimischen Fürsten herbeigerufen wurden,

i

beschränkte sich auf die Rodung in den
! großen Waldungen, die den böhmischen

!
Kessel von allen Seiten einrahmten, auf

Ausbeutung der Mineralschätze und Stadt-

! gründungen. Die Rodungen nahmen im
Westen ihren Anfang, wobei namentlich

die Zisterzienserabtei Waldsassen eine sehr

lebhafte Tätigkeit entfaltete. In den

l

Sudeten folgten sie später und mit gerin -

! gerer Intensität.

§ 124. Im Tiefland blieb zwischen der

Ausbreitungsrichtung, die dem Nordrand
der Mittelgebirge folgte und der sich an

die Küste anschließenden im Osten das

Land Posen liegen. Auch hier fehlte nicht

der Einfluß deutscher Besiedelung, aber

Fürsten und Volk blieben slawisch.

Lit. zu § 109— 117. Kötzschke D. Wirt-

schaftsgesch. (in Meisters Grundr. d. Gesch.

Wiss. II) s. 109— 119. Meitzen Siedelg. II

368—493. Grund Veränderungen d. Topo-

graphie im Wiener Walde u. Wiener Becken.

Lpzg. 1901. E. O. Schulze KoIonisierung
u. Germanisicrung d. Gebiete zw. Saale u. Elbe,

Leipzig 1896. Partsch Schlesien. Breslau 1896.

Witte Wendische Bevölkerungsreste in Mecklen-

burg. Forsch. DLVK XVI. 1. Stuttg. 1905.

Plehn Besiedelung des Ordenslandcs Preußen.

DE. 2, 1903, 92 ff. Lippert Sozialgesch. v.

Böhmen II Wien 1898. E. Schmidt Gesch.

d. Deutschtums im Lande Posen. Bromberg 1904.

F. Curschmann Die d. ON. im nordostdetil-

schen Kolonialgebiet. Forsch. DLVK XIX. 2.

1910.

Gesamtergebnis dieser
Periode.

§ 125. Mit dem Ende des 13., in Preußen

im Laufe des 14. Jhs. kommt dieser groß-

artige Prozeß der Innen- und Außen

-

kolonisation des Hochmittelalters zur Ruhe.
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Er hat die alten natürlichen Grenzsäume
der Gaue überall durchbrochen oder doch

so stark durchlöchert, daß jetzt die Ver-

einzelung der Landschaften aufhörte. Die

großenWaldkomplexe waren zerteilt, und die

Anfänge einer geordneten Forstwirtschaft

taten noch mehr dazu, ihnen den Charakter

von Urwäldern zu nehmen. Das Verhältnis

von Wald und Feld war dem heutigen im

großen und ganzen schon gleich. Viel

weiter zurück war trotz allem Geleisteten

die Urbarmachung der Sümpfe geblieben.

Hier hatten in Bayern (Donaumoor,

Dachauer-, Erdingermoor) und Nord-

deutschland (Oderbruch, Drömling usw.)

die späteren Jahrhunderte noch viel zu

tun. Mit der Moor kultur wurde über-

haupt erst im 14. Jh., wiederum in Holland

(Groningen) begonnen.

§ 126. Die besiedelte Fläche ist in der

Zeit des starken Ausbaus sehr beträcht-

lich gewachsen und dabei in den Marschen

um große Strecken allerfruchtbarsten Bo-

dens bereichert worden. Die Bedingungen

für die Bevölkerungsernährung sind da-

durch außerordentlich gesteigert, und in

der Tat gibt die dauernde starke Ver-

mehrung der Bevölkerung wie kaum etwas

anderes der Zeit ihr Gepräge. In den

gleichen Jahrhunderten werden in Alt-

deutschland Tausende von neuen Dörfern

gegründet, wird im Osten ein riesiges

Gebiet bevölkert und wachsen hier wie

dort viele Hunderte von Städten empor.

Die Bevölkerungsmenge bleibt auch für

das Ende dieser Periode noch sehr schwer

zu schätzen. B e 1 c h (s. § 93) nimmt
für die Zeit vor dem Schwarzen Tod (1346)

für Deutschland im Umfang von 850 OOO

qkm eine Gesamtbevölkerung von 15 Mil-

lionen an, sodaß die Volksdichte im Ge-

samtdurchschnitt gegen 800 auf das Dop-
pelte (fast 18 auf 1 qkm) gestiegen wäre.

In einzelnen Teilen, namentlich in den

Niederlanden, war aber die Volksdichte

bereits viel höher, sie betrug hier etwa 45,

in Flandern sogar 65. Der Osten war da-

gegen noch sehr schwach bewohnt.

B. Die Siedelungsformen.

I. Allgemeines. Quellen.
§ 127. Die Siedelungsformen des

Altertums sind in dem Beitrag von A.

S c h 1 i z (Prähistor. Siedelungswesen)

behandelt, die des MA. einzeln in den
Spezialartikeln besprochen (s. Einzelhof,

Weiler, Dorf, Haufendorf, Reihendorf,

Runddorf, Straßendorf, Stadt, Stadtan-

lage); hier sollen einige allgemeinere Be-

merkungen Platz finden, die den Inhalt

jener Spezialartikel zusammenfassen und
mit den Ausführungen über die Besiede -

lungsfläche verknüpfen. Es handelt sich

dabei immer nur um die Formen der

Siedelungen, nicht um die der

Häuser ; zwischen beiden fehlen alle

unmittelbaren Beziehungen.

§ 128. Die Größe und Form der ein-

zelnen Ansiedelungen und die Art, in der

sie sich über die Besiedelungsfläche ver-

teilen, hängen jedesmal von einer Reihe

von Faktoren ab, die ebensosehr in dem
Kulturzustand der Siedler wie in den geo-

graphischen Eigenschaften des Landes
begründet sind. Boden, Klima, Ausdeh-
nung und Lage eines Gebietes bedingen

die Wirtschaftsweise; anderseits entscheidet

diese aber erst darüber, wie die Natur

-

bedingungen ausgenutzt werden: ob schwe-

rer Boden gesucht oder gemieden wird, ob

die Mineralschätze unbeachtet liegen blei-

ben oder zu einem wirksamen Faktor

dichter Besiedelung werden. Das Ge-

lände zeigt die Stellen an, die sich zur An-
siedelung eignen, und durch Zahl und

j

Verteilung solcher Stellen bestimmt es bis

zu einem gewissen Grade die Art des Zu-

i
sammenlebens, die Größe und Gestalt

der Wohnplätze. Aber auch umgekehrt

wird die Auswahl unter den möglichen

Stellen des Wohnens durch gewohnheits-

mäßige Formen des Zusammenlebens be-

einflußt. Größe und Entfernung der Orte

sind also auch von sozialen Momenten ab-

hängig. Allgemein entstehen die Formen
der Siedelung und des Anbaus einerseits

durch zweckmäßige Anpassung an die be-

sonderen Bedingungen, anderseits aber

sind die irgendwo entstandenen Formen
festgeprägte Typen, die in fertiger Gestalt

weiter übertragen werden, manchmal auch

dorthin, wo sie nicht, mehr völlig dem Zweck
entsprechen.

§ 129. Es läßt sich noch kaum über-

blicken, wie das Ineinandergreifen dieser

Faktoren im Lauf der deutschen Wirt-
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Schaftsgeschichte die Siedelungsformen ge-

schaffen hat. Für die ältere Zeit fließen

hier die Quellen außerordentlich spärlich.

Die unmittelbaren geschichtlichen Nach-

richten bieten hier noch viel weniger An-
haltspunkte als bei der Entwicklung der

Besiedelungsfläche, und die Ausgrabungen

haben erst angefangen, Licht über die

Siedelungsformen des Altertums zu ver-

breiten. Öfter ist versucht worden, auch

hierfür die ON. zu verwerten; doch mit

geringem Erfolg. Viele Forscher wollen

in den ON. auf -ingen und in denen auf

-leben Anzeichen alter Sippensiedelungen

erblicken. Der Personenname, mit dem
die letzteren immer, die ersteren gewöhn-

lich verbunden sind, soll dabei das Sippen

-

haupt bezeichnen. Dies ist nicht unmög-
lich, aber noch viel weniger erweislich.

Der Personenname braucht nicht gerade

den Besitzer zu nennen, er kann auch irgend-

eine andere Persönlichkeit bezeichnen; und
die Vorstellung einer Zugehörigkeit, die an

sich in der Endung -ingen liegt, kann ganz

verblaßt, die Endung kann rein aus Ge-

wohnheit angewendet sein und jeder realen

Bedeutung entbehren. Bei den Namen
auf -leben gibt die Bedeutung des Wortes

=Erbe jener Ansicht allerdings eine gewisse

Stütze. Daß die singularische Form, in

der manche ON. auftreten (z. B. -heim;

auch -hausen, locativ, in den ältesten Ur-

kunden oft auch -hns) nicht auf Einzelhöfe

bezogen werden muß, geht schon aus der

Analogie mit der Endung -bürg hervor. In

solchen Fällen wird eben nur ein hervor-

ragendes Gebäude zur Bezeichnung des

ganzen Ortes verwendet, etwa das Herren-

haus. Als Quelle für die Erkenntnis der

Siedelungs formen können die ON. so

gut wie garnicht in Frage kommen.
Schiber Die frlink. u. alemann. Siedhingen

in Gallien. Straßburg 1894: dagegen H. Witte
z. B. in D. Gesch. Bl. 3, 1902, 153 ff.

§ 130. Hierfür bleibt vor allem der

durch ältere Flurkarten (wie sie seit dem
18. Jh. angefertigt worden sind) ver-

zeichnete Bestand an Ortsformen in Ver-

bindung mit den Flursystemen. Bei der

großen Dauerhaftigkeit der agrartechni-

schen Zustände lassen sich hiernach mit

Hilfe der wirtschaftsgeschichtlichen Urkun-
den die Verhältnisse des MA. in der Haupt-

sache erkennen. Das führt jedoch nur

etwa bis in die spätere Karolingerzeit.

Darüber hinaus müssen durch vergleichende

Betrachtung gewonnene Schlüsse weiter

helfen. Und doch fällt gerade in die Zeit

vor 800 ein höchst wichtiger Teil der Ge-

samtentwickelung, sodaß der Mangel an

positivem Material für das früheste MA.
hier eine besonders empfindliche Lücke

bedeutet. — Für die Städte liegt natürlich

ein in jeder Hinsicht viel reicherer Stoff vor.

II. Die Zeit bis 500 n. Chr.

§ 131. Die Zeit bis 500 n. Chr. ist noch

rein landwirtschaftlich. Die Germanen
kennen bei Tacitus noch keine Städte

(Germ. 16); sie sind später nur zögernd

zum Wohnen in solchen übergegangen.

Die herrschende Pflugkultur ist noch sehr

extensiv, die Bevölkerung noch sehr wenig

zahlreich (§ 41). Die Wohnplätze müssen

deshalb, wenn es geschlossene Dörfer sein

sollen, weit auseinanderliegen, oder, wenn
sie näher benachbart sein sollen, sehr klein

sein, d. h. aus Einzelhöfen bestehen. Beide

Siedelungsarten, Dörfer wie Höfe, werden

von Tacitus genannt, und die Ausgra-

bungen haben das bestätigt. Wie sie sich

in das Land geteilt haben, ist noch nicht

genügend zu erkennen. Jedenfalls werden

aber die Unterschiede des Geländes dabei

eine Rolle gespielt haben. Wr

eite Ebenen,

namentlich wenn sie wenig Wasserstellen

aufzuweisen haben, wie das in den größeren

Lößgebieten der Fall ist, werden auch da-

mals schon mehr dörflich bewohnt gewesen

sein; kurzwelliges Hügelland, z. B. die

Moränenlandschaften am Alpenrand, wer-

den immer zu Kleinsiedelungen Anlaß ge-

geben haben. Einzelhöfe herrschten an

den Nordseeküsten, wo die Bewohner für

jede Wohnstätte den Baugrund erst durch

Aufschütten von Wurten schaffen mußten;

Einzelhöfe haben auch immer vorgeherrscht

im ganzen nordwestlichen Tiefland, z. T.

jedenfalls, weil der hohe Grundwasser-

stand nur kleine Stellen trocknen Bodens

übrig ließ. (Über die geogr. Verbreitung

von Dörfern und Höfen vgl. Inama DWG.
46 ff.).

§ 132. Neben dem Einfluß des Geländes

ist aber auch an Verschiedenheiten der

Volkssitten gedacht worden. Meitzen hält
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das Dorf für die Siedelungsart der Deut-

schen, den Einzelhof für die der Kelten,

welche die Deutschen beim Aufgeben des

Nomadenlebens von diesen übernommen
hätten (Meitzen Siedig. u. Agrarw. II jj ff.).

Die Germanen waren jedoch schon längst

vorher seßhaft und kannten sowohl Höfe

wie Dörfer. Weder ist der Einzelhof (s. d.)

von den Kelten übernommen, noch hat

sich das „Haufendorf" (s. d.) aus einer Seß-

haftwerdung im geschichtlichen Altertum

entwickelt. Dörfer im allgemeinen sind

älter, das Haufendorf in seiner besonderen

typischen Ausbildung mit Gewannflur und
Hufenverfassung ist vielleicht erst jünger.

§ 133. Fehlten den Germanen des Alter-

tums die Städte, so fehlten ihnen doch

nicht ganz die Keime zu solchen, wie sie

in allen Motiven liegen, die nicht unmittel-

bar mit der Bodenwirtschaft zusammen-
hängen. Hier und da gab es Werkstätten

für Waffen und Schmuck, deren Er-

zeugnisse weithin Verbreitung fanden. An
manchen Orten wurde Salz gewonnen
(Halle, Salzungen ua.); auch das waren
Ausgangspunkte eines gewissen Verkehrs.

In der Gegend der Weichselmündung hatte

der Bernstein kleine Handelsplätze ent-

stehen lassen. Weiterhin fehlte nicht das

für die Städtebildung so wichtige mili-

tärische Moment. Nur äußerte es sich

nicht in dauernd besetzten Festungen,

sondern fand in Fliehburgen, die in Zeiten

der Not von den Bewohnern des Gaus auf-

gesucht wurden, sein Genüge. Diese

Stätten der Verteidigung waren noch nicht

mit denen des friedlichen Verkehrs ver-

bunden; die Wallburgen lagen abseits von
dem besiedelten Land, in Wäldern oder

Sümpfen versteckt, doch nicht zu weit von
deren Rändern entfernt. Endlich hatten

auch die Zusammenkünfte der Volks-

genossen an Kultstätten noch nicht die

Wirkung, daß hier dauernde Siedelungen

erwuchsen.

§ 134. Der germanischen Kultur stand

die römische gegenüber mit ihren

Städten, die mit Mauern und Türmen
bewehrt, deren Häuser vielfach aus Stein

gebaut waren; mit ihren kunstvollen

Straßen und dem großen Grenzsystem des

Limes und seiner Kastelle; mit dem höher
entwickelten Ackerbau und den über regel-

mäßigen Grundrissen wohlerbauten Villen.

Die unmittelbare Wirkung auf die ger-

manische Lebensweise war auch hinsicht-

lich der Siedelungs formen gering; doch
nahmen die Alemannen schon zu Julians

Zeiten den Steinbau an. Als die Römer-
macht schwand, verfielen die Villen und
die Städte. In diese zogen wohl deutsche
Siedler ein; aber die Stadt verlor ihren

besonderen Charakter und wurde recht-

lich ein Dorf wie jedes andere. Immerhin
wird sie ihr merkantiles Gepräge dabei

nicht völlig eingebüßt haben.

I III. Die Zeit von 500—800 (bezw. 900).

I 1. Die Anfänge städtischer
Siedel'ung.

§ 135. Die Zustände, die mit dem
Frankenreich aufkamen und sich ver-

breiteten, brachten manche Veränderungen.
I Zahlreicher wurden die Bevölkerungs-

I

demente, die sich aus der reinen Land-
wirtschaft herauslösten; die Keime städti-

scher Entwickelung traten hiermit deut-

licher hervor. Die Mittelpunkte der Ver-
waltung, die Königspfalzen und Reichs

-

höfe, die Sitze der Grafen und die der

Bischöfe wurden Plätze, an denen sich

das Gewerbe entwickelte und Mittelpunkte

eines Verkehrs, wie er in der ,, Fronhofswirt-

schaft" (Bücher) zwischen dem Herrenhof

und den Stellen der grundhörigen Bauern

entstand. Die Höfe schlössen sich viel-

fach an die alten Wallburgen an, und so-

wurde die Vereinigung des friedlichen Ver-

kehrs mit dem militärischen Schutz ein-

geleitet, die für die Städte charakteristisch

ist, während die Bischofssitze Kultstätten

und Verkehrspunkte vereinigten.

§ 136. Die älteren Städte des west-

elbischen Deutschland sind alle aus solchen

Mittelpunkten staatlicher und kirchlicher

Verwaltung oder aus den sich nun wieder

belebenden Römerstädten hervorgegangen.

Von letzteren sind in merowingischer Zeit

Köln und Metz als Hauptstädte des Ost-

reiches von besonderer Bedeutung; neben

ihnen treten noch Mainz, Straßburg,

Augsburg und Regensburg mehr hervor.

Auch die Königspfalzen und Bischofssitze

schließen sich zum Teil an die alten Römer-

orte an. Doch entstanden auch neue Orte,
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die im 9. Jh. mehr und mehr Stadtcharak-

ter annahmen; so namentlich Aachen, die

Lieblingsresidenz Karls d. Gr., und Frank-

furt, der Hauptort des Reiches Ludwigs

des Deutschen. An der Ostgrenze des

Frankenreiches wurden bei Festsetzung

des limes sorabicus 805 (s. § 82) eine Reihe

von Orten als Plätze für den Handel mit

den Slawen bestimmt, von denen Lorch,

Regensburg, Forchheim, Hallstadt bei

Bamberg, Erfurt, Magdeburg, Bardowiek
schon als stadtähnliche Siedelungen gelten

können. Am stärksten aber war die Ent-

wickelung eigentlicher Handelsplätze im
weiteren Gebiet der Rheinmündung. Das
Zusammentreffen des wichtigsten Ver-

bindungsweges zwischen Süd- und Nord-
europa mit der ozeanischen Straße des

britischen Kanals hat sich hier schon früh

wirksam erwiesen und der Gegend eine

Überlegenheit in Handel und Gewerbe
verschafft, die sich im weiteren MA. nur
immer mehr steigerte. Träger des Handels
waren die Friesen. Sie brachten die Ge-

würze und feinen Stoffe des Orients, den
Wein des Rheinlands nach England und
holten von hier Rohwolle, die in Fries-

land und den Niederlanden zu Tuchen ver-

webt wurde. Der bedeutendste unter

einer größeren Zahl von Häfen wTar Dore-
s t a d

, das heutige Wijk bij Duurstede,

an dem Punkt gelegen, wo der Krumme
Rhein sich vom Lek abzweigt (W. Vogel,
Die Normannen u. das fränk. Reich,

Heidelberg 1906, S. 66 ff.).

§ 137. Mit diesen neuen Siedelungs-

arten kamen auch neue Fo r m e n ins Land,

deren Zusammenhang mit den römischen
Vorbildern sich immer klarer herausstellt.

Bischofssitze wie Klöster knüpfen in ihrer

regelmäßigen Anlage offensichtlich an
römische Bauweise an. Aber auch die

fränkischen Kastelle, die zB. im Sachsen-

land angelegt wurden, gleichen mit ihrem

rechtwinkeligen Grundriß so auffällig den
römischen Limeskastellen, daß sie lange

Zeit als römisch galten; und gleiche

Formen weisen die mit ihnen verbundenen
Reichshöfe auf (Schuchhardt, Atlas

vorgeschichtl. Befestigungen in Nieder-

sachsen, Lfg. 7, Hannover 1902; Rubel
Franken. Vgl.fernerArt. Befestigungswesen).

Ob auch die Handelsplätze in ihrer Anlage

römischen Städten irgendwie ähnlich waren,

läßt sich nicht erkennen. Die Grundrisse

zeigen im allgemeinen nur bei den als

römische Gründungen bekannten Städten

die Formen des Castriims (z. B. Metz,

Köln), und auch bei diesen sind sie meist

bis zur Unkenntlichkeit verwischt.

2. Die ländlichen Siedelungen.

§ 138. Die rein ländlichen Siedelungen

lassen — mit Ausnahme der Klöster —
die Einwirkungen der fränkischen Grund-
herrschaft auf die Siedelungsform nicht

mit Bestimmtheit erkennen. Die Be-

siedelung des gerodeten Waldbodens in

Mittel- und Süddeutschland erfolgte allem

Anschein nach in Höfen oder Weilern,

die dann vielfach nachträglich zu Dörfern

heranwuchsen. Die Orte, die jener Zeit

mit einiger Wahrscheinlichkeit zugewiesen

werden können, zeigen nirgends die scharf-

geprägten Formen der späteren Kolonisa-

tionsperiode. Dagegen ist zu vermuten,

daß der alte Typus des Haufendorfs
mit seiner Gewannflur erst in fränkischer

Zeit die volle Ausbildung seiner wesent-

lichen Züge gefunden hat.

§ 139. Schon die Entstehung der Drei-

felderwirtschaft, die jedenfalls in diese

Periode zu setzen ist, weist auf Umge-
staltungen in den dörflichen Siedelungen

hin. Dazu kommt, daß die Hufenver-

fassung nicht mehr so zweifellos als uralt

gelten kann, wie sie bis vor kurzem all-

gemein angesehen wurde. Rubel sucht

sie geradezu als salfränkische Einrichtung

nachzuweisen, Caro will sie als grund-

herrliche Schöpfung erklären. Beides ist

für den letzten Ursprung der Hufe sehr

zweifelhaft; doch scheinen die Argumente
der genannten Forscher auf spätere Ver-

änderungen aus der Zeit des fränkisch

-

grundherrlichen Siedelungssystems zu

deuten. (Rubel Franken, fortlaufend

im ganzen Buch. Caro, Die Hufe, in

DGeschBl. 4, 1903, 297 ff.).

§ 140. Auch die F o r m e n des Haufen-

dorfs (s. d.) legen ähnliche Gedanken nahe.

Viele Haufendörfer, und oft solche mit sehr

alten Namen, zeigen in ihrem Grundriß

die regelmäßigen Formen der geraden

Linie und des rechten Winkels. Mitunter

steigert sich das bis zu einer starken Ahn-



436 DEUTSCHES SIEDELUNGSWESEN

lichkeit mit dem Grundriß des römischen

Lagers. Es ist nicht unmöglich, daß diese

Spuren einer bewußten, planmäßigen An-
lage in die fränkische Zeit hinaufreichen.

§ 141. Weitere, noch schwer zu ent-

ziffernde Anzeichen einer Entwickelung

des Haufendorfs scheinen in den Formen
zu liegen, die durch einen rundlichen, um
einen Platz gruppierten Kern gekenn-

zeichnet sind. Von diesen Anlagen führt

eine vollständige Reihe von Übergängen

bis zu dem Rundling ausgeprägtesten Typs

(s. Runddorf). Dieser, der auf alten

Slawenboden beschränkt ist, hier aber

nur an der Westgrenze nahe der Elbe und
Saale auftritt, gilt allgemein als volkstüm-

lich slawische Siedelungsform, und da

auch die verwandten Anlagen der unechten

Rundlinge und Platzdörfer (s. Runddorf)

zumeist in den östlichen Teilen Altdeutsch-

lands begegnen, so pflegt man sie auf

slawische Einflüsse zurückzuführen. Solche

Dörfer haben jedoch sehr häufig deutsche

Namen und oft fehlen auch in den Flur-

benennungen alle slawischen Anklänge.

Ferner erweckt jene Reihe von Übergängen
zum echten Haufendorf Bedenken gegen

den slawischen Ursprung, und endlich

kommen platzdorfähnliche Formen bis

weit nach Westen hin vor, wo von Slawen

keine Rede mehr sein kann. Im Rhein-

land zwischen Bonn und Aachen finden

sich zB. mehrfach solche Anlagen, die ihre

Gruppierung um einen Dorfteich rein

aus der Natur des quellreichen Geländes

gefunden zu haben scheinen. Ja, dicht an

der Westgrenze des Deutschen Reiches

treffen wir in dem Dorf Hastenrath bei

Gangelt auf einen Doppelrundling, dessen

einer Teil in der Schärfe der Ausprägung
den besten Formen des alten Slawenlandes

nichts nachgibt. Dies alles macht es eher

wahrscheinlich, daß das Runddorf sich

aus deutschen Urformen entwickelt

hat, wenn es auch seine strenge Aus-

prägung erst im alten Slawenland gefunden

haben mag.

§ 142. Die Entwicklung ließe sich

dann etwa folgendermaßen denken. Im
Westen — wo gerade das Ripuarierland

allgemein als Gebiet alter Dorfbesiedelung

gilt — können sich Rundformen aus den
Verhältnissen des Geländes mit seinen

vielen feuchten Stellen gebildet haben.

Dann können sie bei der Kolonisation der

Grenzmarken des Frankenreiches (s. § 100,

104) dorthin übertragen sein und hierbei,

wie das bei jeder Kolonisation die Regel
ist, festere Gestalt gewonnen haben. Und
nun sind sie, wie manche andere Kultur-

elemente (vgl. die erste größere slawische

Staatengründung durch den Franken Samo)
auf die Slawen übergegangen. Während
dann im Grenzland und besonders auf

slawischem Boden die weitere Besiedelung

durch Neugründung kleiner Orte ähnlicher

Form erfolgte, wurden auf deutschem Ge-
biet die Orte vergrößert; durch Zu- und
Anbauten wuchsen die Platzdörfer zu

Haufendörfern an.

§ 143. Einem Teil der Haufendörfer

würde hiernach eine bestimmtere Dorf •

form zugrunde liegen, während viele andere

mehr den Eindruck des Wachsens von
einem oder wenigen Gehöften aus machen;
und jenes ,,Dorf" hätte sich mit der

Frankenmacht verbreitet. Dem steht das

Auftreten der ON. auf -dorf zur Seite (vgl.

§ 104). Diese Benennung kommt erst in

fränkischer Zeit recht eigentlich in Auf-

nahme und wird gerade in den östlichen

Grenzmarken des Reichs besonders häufig

verwendet. Außerdem hat sie neben
anderen Gegenden eine Häufungsstelle im
Gebiet der alten ripuarischen Franken.

Da das Wort selbst im Gegensatz zu den

sonstigen ON. -Endungen eine Zusammen-
scharung mehrerer Gehöfte zu bezeichnen

scheint, so wäre es also nicht unmöglich,

daß der Begriff des echten geschlossenen

deutschen Dorfes an diese besondere platz

-

dorfartige Form gebunden ist und sich

erst mit ihr durch das deutsche Land ver-

breitet. Dabei würden die älteren Siede

-

lungen, die aus Höfen oder zwangloseren

Gruppen von solchen bestanden, in die

gleiche Entwickelungsrichtung hineinge-

zogen sein und sich erst zu echten Haufen-

dörfern vergrößert und umgebildet haben.

Daß in dieser Zeit die Vermehrung der

Bevölkerung nicht allein zu Neugründungen

auf Rodeland, sondern auch schon vielfach

zu einem Anwachsen der bestehenden

Orte führte, gilt auch sonst für wahrschein-

lich (vgl. Inama DWG. 295, der hierin

i neue Veranlassung zur Gemengelage
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der Feldstücke gegeben findet). Jeden-

falls muß gerade die fränkische Zeit für

die Entwicklung der sog. volkstümlichen

Dorfformen von großer Bedeutung ge-

wesen sein, wenn auch die Art der Vor-

gänge noch dunkel ist und das hierGeäußerte

nur als Vermutung gelten kann (zu § 140

bis 143 vgl. Schlüter Thür., Abschn. 19 u. 20).

IV. D i e Z e i t v n 800—1300.

I. Die Dörfer.

§ 144. Die Zeit der großen Rodungen
und der ostdeutschen Kolonisation ist für

die Entwicklung der Ortsformen sehr

wichtig. Die planmäßige, von Grundherren

verschiedensten Ranges geleitete Ansiede-

lung prägt sich in den Siedelungsformen

weit deutlicher aus als vorher. Die An-
setzung der Siedler geschah meist sofort in

Dörfern, und diese Dörfer tragen den

Stempel einer bewußten Gründung an der

Stirn. Echte Kolonisationsanlagen sind

vor allem die Reihendörfer (s. d.), und
unter ihnen zeigen wieder die Marsch-
hufendörfer ihren Ursprung am
klarsten an. In den Niederlanden gebildet,

stellt diese Form das vollendete System
der Marsch- und Sumpfbesiedelung dar.

Die Geradlinigkeit der Deiche und Kanäle,

die Streifenform der Grundstücke, ergibt

sich aus den Bedingungen des Wasserbaus.

Die Waldhufendörfer machen
nicht in gleichem Maß den Eindruck des

Notwendigen, sie erscheinen mehr wie eine

Übertragung jener Form auf die Wald-
besiedelung. Denn sie sind ihrer Art

nach auf die Täler beschränkt und ver-

sagen in den höheren Teilen des Gebirges

den Dienst. So treten denn auch zB.

im böhmischen Massiv zwischen Moldau
und Donau in den höheren Lagen Höfe
und Weiler auf, während die Täler gegen

die Moldau hin mit Waldhufendörfern

bestanden sind (H a c k e 1 , Oberösterr.

Mühlviertel. ForschDLVK. XIV. 1. 1902,

vgl. Weiler). In die Alpen haben die

Reihendörfer keinen Eingang gefunden.

§ 145. Überhaupt hat das Gebirge

immer eine Tendenz zu aufgelöster Be-

siedelung, und so werden auch in dieser

Periode vielfach Einzelhöfe oder Weiler

(mitunter in sehr planmäßiger Weise, vgl.

Weiler) von Grundherren angelegt. Wo
Dorfbesiedelung herrscht, da ist der Zu-

sammenhang der Wohnungen doch oft ge-

lockert. So finden sich auf der deutschen

Seite des Riesengebirges (die böhmische

hat Höfe), in größeren Höhen Dörfer, bei

denen die Häuser weit auseinander, aber

in planmäßig angelegten parallelen Reihen

stehen (Baudendörfer). Anderseits zeigt

gerade die Besiedelung der Gebirge den

Einfluß der Stammessitte. In den Ost-

alpen haben die Bayern überall das Hof-

system beibehalten und die Gehänge auf-

gesucht, während die Franken die Tal-

sohlen mit Dörfern bebauten (Grund,
Veränderungen d. Topographie im Wiener
Becken, Leipzig 1901, 73 ff.). Ebenso tritt

in Südtirol die deutsche Hofbesiedelung

den geschlossenen Dörfern der Italiener

gegenüber (ReishauerinZ.d. Deutsch

-

österr. Alpenvereins 35, 1904, J7 ff.).

§ 146. Im Gebiet der ostdeut-
schen Kolonisation wurden die

Gebirge in der Form von Waldhufendörfern

(selten von Höfen), die Sümpfe in der von
Marschhufendörfern besiedelt. Bei den

ebeneren Teilen des trocknen Landes

fanden Runddorf (s. d.) und Straßendorf

(s. d.) fast ausschließlich Verwendung. Für
beide Formen ist es noch nicht ausgemacht,

ob sie in letzter Linie slawischen oder deut-

schen Ursprungs sind. Die spätere Ko-
lonisation fand sie jedenfalls in den west-

lichen Strichen des Slawenlandes schon

vor; sie nahm sie auf und trug das Straßen-

dorf weit nach Osten. In ihrer ausge-

prägtesten Gestalt sind beides offenbar

typische Kolonisationsformen. Die ech-

testen, kreis- und hufeisenförmigen Rund-
linge in Sachsen und Mecklenburg sind

meist auch durch ihre Namen als Grün-

dungen deutscher Kolonisten gekennzeich-

net. Der echte Rundling und das Straßen-

dorf scheinen ihre streng geschlossene

Form dem Bedürfnis des Schutzes in ge-

fährdetem Land zu verdanken. Das
Straßendorf macht den Eindruck eines

zusammengedrängten Reihendorfes, und

die häufig — auch bei den Rundlingen —
zu beobachtende fächerförmige Ausstrah-

lung der Grundstücke von der zentralen

Dorfstelle aus weist in dieselbe Richtung.
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2. D i e S t ä d t e.

§ 147. In der Zeit von 800— 1300

machen sich auch die sonstigen wirtschaft-

lich-sozialen Veränderungen in den Siede-

lungsformen deutlich bemerkbar. Ins-

besondere bildet sich jetzt erst die S t a d t

als besonderer Typus vollkommen aus.

Die getrennten Keime der Stadtentwicke-

lung vereinigen sich. An den Verwaltungs-

zentren steigern sich Gewerbe und Handel.

Die religiösen Mittelpunkte (namentlich die

Bischofssitze) werden in erhöhtem Maße
Verkehrsplätze oder sie werden an solchen

Stellen neugegründet. Die Befestigungen

werden in das System dauernder Be-

siedelung einbezogen, teils indem die alten

Volksburgen jetzt von dem Burgherrn oder

der Mannschaft des Gaus (Reform Hein-

richs I.) ständig bewohnt werden, teils

indem sich die Verkehrsplätze selbst mit

Mauern umgeben. Alles schließt sich zu-

sammen und bildet die Stadt. Während
die älteren Städte auf solche Weise all-

mählich entstehen, finden, nach Ausbil-

dung des Typus, seit dem 11. Jh. in

wachsender Zahl Neugründungen ganzer

Städte in fertiger Form statt. Bei ihnen

kehrt ein bestimmtes Schema der Anlage

mit viereckigem Markt und geraden

Straßen, die sich unter rechten Winkeln
schneiden, häufig in Altdeutschland und
hundertfältig im Osten wieder. Seitdem

die Übernahme der Formen des römischen

Lagers durch die ältere fränkische Koloni-

sation erwiesen ist (s. § 137), braucht die

mittelbare Abstammung dieser schema-

tischen Stadtgrundrisse, die in auffallen-

dem Gegensatz zur sonstigen Regellosig-

keit der deutschen Stadtpläne stehen, von
der römischen Siedelungsweise nicht mehr
bezweifelt zu werden (s. Stadtanlage).

§ 148. Die Entstehung und Gründung
der Städte schreitet im allgemeinen mit

der gesamten mittelalterlichen Besiede

-

lung von W. nach O. fort. Die Gegenden,
auf die sich in karolingischer Zeit die

stadtähnlichen Siedelungen hauptsächlich

beschränkten — das Donau- und Rhein-

gebiet und besonders die Niederlande —
bleiben auch bis ins 13. Jh. hinein Land-
schaften, in denen eine besondere Ver-

mehrung der Städte erfolgt. Es sind eben

zu allen Zeiten die Hauptstraßen des Ver-

kehrs.

Im Jh. der Sachsenkaiser belebt sich dann
namentlich der große Straßenzug der vom
Niederrhein zur Elbe dem Rand der

Mittelgebirge folgt. Hier erwächst eine

Reihe von Städten: unter anderen Essen,

Dortmund, Marsberg (unter der alten

Eresburg), Paderborn; dann Hildesheim,

Braunschweig, Halberstadt, Quedlinburg

und vor allem Magdeburg. Im eroberten

Slawenland entstehen Meißen, Zeitz und
einige andere.

In Süddeutschland ist die Zahl der jetzt

aufkommenden Städte geringer. Doch
wird die Donaureihe nach Osten durch

die österreichischen Plätze wie Tulln und
Krems verlängert, und damit zusammen-
hängend belebt sich die Brennerstraße,

an der nun der Bischofsitz Brixen erblüht.

Sonst ist es namentlich der Winkel zwi-

schen Rhein und Donau, der am Main
(Würzburg, Bamberg, Rothenburg), weni-

ger am Neckar neue Städte erwachsen

sieht.

§ 149. Das 11. Jh. fügt außer einer

Vermehrung in den früheren Stadtgebieten

Städte in den bisher rein ländlichen Gegen-

den Hessens, Württembergs und der Ost-

alpen hinzu. Ferner tritt in den Nieder-

landen jetzt Flandern stärker hervor

(Gent, Antwerpen, Brüssel ua.). Im
12. und 13. Jh. ist die Gründung von

Städten überall stark gesteigert; zu den

etwa 150, die vorher bestanden, kommen
in diesen beiden Jh. gegen 1000 hinzu.

Auch hier erfolgt, wie bei der ländlichen

Kolonisation, die Anlage meist mit Hilfe

des Unternehmertums sogenannter Loka-

toren. In Altdeutschland wird das Netz

überall verdichtet, sodaß auch die vorher

städtearmen Landschaften, wie das Neckar-

gebiet, jetzt reich besetzt werden. Doch
sind am Schluß des 13. Jhs. immer noch

einige Mittelgebirgslandschaften, wie das

rechtsrheinische Schiefergebirge und die

Umgebung des Fichtelgebirges, sehr arm

an städtischen Siedelungen, und gleiches

gilt von den Heidebezirken NW. -Deutsch-

lands. Am städtereichsten bleiben die

alten Gebiete um die Rheinmündung, die

Oberrheinebene und das Alpenvorland.

Während des 13. Jhs. läßt hier überall die
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Städtegründung bereits nach, ohne aber

mit dem Schluß des Jhs. schon aufzuhören.

§ 150. Auch im Gebiet der ostdeutschen

Kolonisation setzt mit der allgemeinen

Besiedelung die Städtegründung sogleich

mit Macht ein. Einzelne Landschaften,

wie Brandenburg und Mecklenburg haben

schon am Ende des 13. Jh. den größten Teil

der Städte, die hier überhaupt erwachsen

sind. Auch Posen und Schlesien sind

schon reich besetzt. Dagegen stehen

Hinterpommern und Preußen noch weit

zurück. Außer Danzig und den ältesten

Ordensstützpunkten an der Weichsel —
Thorn, Kulm, Marienwerder — bestehen

hier noch kaum ein paar verstreute Städte.

Erst die folgenden Jahrhunderte vervoll-

ständigen das Netz.

Übersicht über die Entstehungszeit der Städte

s. bei Knüll Hist. Geogr. DetUschla?ids, 1903,

143—163.
O. Schlüter.

Dezimalsystem. Das auf natürlichem,

zweihändigem Fingerrechnen (s. Rechen-
kunst) beruhende, die Zahl 10 als Grund-
zahl verwendende Dezimalsystem brachten

die germ. Völker aus der idg. Völkerge-

meinschaft in ihre neue Heimat mit. Trotz

des störenden Eingreifens des Duodezimal-
systems (s. d.) behauptete sich das Dezi-

malsystem als das Fundamentale sowohl

im Rechnen als im Zahlensystem (s. d.).

Es gab auch von Alters her — wie bei

andern idg. Völkern — das Schema ab
für die militärische sowie die territoriale

Gliederung in Hundertschaften und
Tausendschaften (Müllenhoff DA. 4, 177).

Raph. Meyer.

Diakonikop. Nebenraum altchristlicher

Kirchen, der mit der zu einem ähnlichen

Zweck bestimmten Prothesis (s. d.) zu-

sammen meist zu beiden Seiten des Chors
angelegt zu werden pflegte. Auch bei den
ältesten kirchlichen Grundrissen des ger-

man. Nordens sind diese zwei Räume
häufig zu erkennen, während sie im byzan-
tinischen Osten fast unentbehrlich scheinen.

Das Diakonikon war zu Beratungen und
Versammlungen, wie zur Aufnahme der

Bibliothek oder des Archivs bestimmt;
es würde heute wohl als „Sitzungszimmer
des KirchenVorstandes" bezeichnet werden;
anderseits diente es als Aufbewahrungsort

für Gewänder und Geräte des kirchlichen

Dienstes, also als Sakristei. Manchmal
scheinen diese zwei Räume auch zu beiden

Seiten der Eingangshalle angeordnet ge-

wesen zu sein, so in der Einhard- Basilika

zu Michelstadt. A. Haupt.

Dichtung. §1. Als 'altgermanisch'

betrachten wir hier diejenige Dichtung
der germanischen Völker, die nach Inhalt

und Form dem greifbaren Einfluß der

christlichen Kirche und der Buchbildung

vorausliegt. Vor der Schulung durch die

Kirche waren die Germanen ein zwar

nicht buchstabenloses, aber buchloses, un-

literarisches Volk. Ihre Dichtung war
a) für den freien Vortrag und die münd-
liche Vererbung bestimmt, und sie bezog

b) ihre Stoffe nicht aus Schriftwerken,

wenigstens nicht unmittelbar; die Dichter

berufen sich nicht, wie die späteren,

auf 'daz buoch', vielmehr auf das 'ich

hörte (sagen)'. Keine ernsthafte Aus-

nahme von a) bildete das gelegentliche

Aufzeichnen einer Dichtung durch Runen.
Die drei Sagastellen, auf die man Gewicht
gelegt hat (Egils s. c. 78, Grettis s. c. 62,

Qrvar-Odds s. c. 46), enthalten die typische

Sachlage, daß das Gedicht eines Sterbenden

mit Runen festgehalten werden soll: die

Anschauung ist ganz deutlich die, daß
unter normalen Umständen die münd-
liche Wiederholung durch den Dichter

genügen würde. Die Eingrabung des

ae. 'Traumgesichtes' auf dem Steinkreuz

von Ruthwell betrifft eine buchmäßige
geistliche Dichtung. Eine wirkliche Aus-

nahme macht nur das kleine Gebiet der

Inschriftenverse (unten § 7 B a, D b), die

tatsächlich auf schriftliche Vererbung be-

rechnet waren.

Was die Form betrifft, so ist der stab-

reimende Vers die Marke der 'agerm.'

Dichtung. Schon für die Zeit unserer

ältesten Zeugen (Plinius, Tacitus) darf

man die Stabreimkunst annehmen, bes,

auf Grund der stabenden Trias Erminones

Ingvaeones-Istvaeones, und über alle germ,

Hauptstämme hat sie sich verbreitet,

Was nicht hindert, daß vereinzelte primi

tive Versgebilde ohne jeden Reim
schmuck anzuerkennen sind (§7 B b)

Verse mit Endreim, ohne Stabreim, be

deuten die jüngere, von der Kirche ge-
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lehrte Kunst: sie beginnen in Deutsch-

land mit Otfrid (c. 860), in England

hundert Jahre später, in Skandinavien

erst nach 1200.

Die agerm. Dichtung in dem hier be-

zeichneten Sinne ist nur zum Teil gemein-

germanisch. Dieser Begriff ist nicht als

urgermanisch zu verstehen und auf eine

Periode zu beziehen, die der schärfern

Sprachtrennung vorausliegt. Gemeingerm,

nennen wir alle die Dichtarten, die min-

destens bei Teilen der beiden Haupt-

gruppen, der Süd- und Nordgermanen,

gepflegt wurden, mag ihre Ausbreitungauch

verhältnismäßig spät, gegen Ende der

Völkerwanderung, erfolgt sein. Daneben

gab es Arten, die wir als nur-wgerm.,

nur-englisch, nur-wnord., nur-isl. kennen,

und die gleichwohl dem agerm. Lager

beizuzählen sind: z. B. das 'stichische'

Heldenlied, die Elegie in der Weise der

ae. Vertreter, das epische Götterlied, die

Saga. Hiervon scheidet die Saga, die

nach ihrem Wesen wie ihrem Ursprung so

ganz für sich steht, aus dem folgenden

Überblicke aus, so daß wir es nur mit

Dichtung in Versen zu tun haben.

Mehrere Gattungen bilden Übergangs-

phänomene; vor allem das ae. Heldenepos,

das nach Inhalt und sprachlich-metrischer

Form der vorkirchlichen Kultur entspringt,

in seinem Aufbau und seiner buchmäßigen
Art jedoch die christliche Gesittung vor-

aussetzt. Es bleibt hier ausgeschlossen.

Eine einfache Zeitgrenze nach unten

ist für die agerm. Dichtung ebensowenig

wie für das sonstige germ. Altertum zu

ziehen. Die Bekehrung der einzelnen

Stämme verteilt sich auf einen Zeitraum

von mehr als 700 Jahren (4. bis II. Jh.),

und die Fortdauer der alten Gattungen

nach der Bekehrung gestaltete sich^sehr

ungleich: in Deutschland war der Bruch
am schärfsten, in England schonender,

am gelindesten auf Island. Die Blütezeit

der 'anord.' d. h. isl. Schriftliteratur fällt

7—9 Menschenalter nach der Bekehrung,

c. 1200— 1260, und trägt nach Inhalt

und Form weit mehr ein agerm., d. h.

unrömisches Gepräge als das ae. Schrift-

tum, dessen erster Hochstand, Beowulf
bis Cynewulf, 8. Jh., nur um 2—5 Genera-

tionen von der Heidenzeit abliegt. In

Deutschland aber brauchte die Kirche
ein halbes Jahrtausend, bis sie ein zu-

sammenhängendes, reichliches Schrift

-

wesen in der Muttersprache aufbrachte

(c. 1100). Die mehr gelegentlichen An-
läufe der ahd. und as. Zeit dienen, mit
wenigen Ausnahmen, der Bekämpfung
und Ersetzung, nicht der Pflege der alt-

weltlichen Kunst.

§ 2. Damit ist die Frage gestellt: woher
kennen wir die agerm. Dichtung? —
Daß diese Poesie nur so einseitig, bruch-

stückhaft und temperiert auf uns ge-

kommen ist, hat zwei Gründe. Erstens

ihre angeborene Schriftlosigkeit. Diese

Schöpfungen, normalerweise für ein münd-
liches Dasein bestimmt, waren damit von
selbst der fernen Nachwelt verloren. Auch
ein wohlwollend gesinnter Schreibekundiger

hätte gar keinen Antrieb gespürt, diese

Festhymnen und Zauberformeln und Merk-
verse aus ihrem natürlichen Elemente in

das stumme Buch zu verbannen. Ähn-
liches gilt für die höhern Gattungen. Daß
die Isländer nach 1200 planmäßig die

Reste von weltlicher Dichtung nieder-

schrieben und uns so die Edda- und die

Skaldenlieder retteten, beruhte auf einem

Zusammentreffen außergewöhnlich gün-

stiger Bedingungen. Auch die Sammlung
der 'carmina antiquissima' durch Karl

den Großen war eine individuelle Tat,

nicht minder als seine 'grammatica patrii

sermonis'. Wir hören nicht, daß ander-

wärts, etwa in dem dichtfreudigen Eng-

land, Gleiches geschah. Denn die großen

engl. Sammelhandschriften enthalten we-

sentlich Buchdichtung, daneben jene Ele-

gien, die als Erbauungslektüre brauchbar

schienen. Die Aufzeichnung eines einzelnen

(weltlichen) Liedes — Hildebrand,

Finnsburg — muß als glücklicher Zufall,

als Schreiberlaune gelten.

Dazu kam freilich der zweite Grund:

daß dieser wohlwollende Anteil seine

Schranke fand in dem heidnischen oder

doch weltlichen Inhalt der alten Dichtung.

Die Schreibekundigen waren die Geist-

lichen: hätten sie die 'vanissima carmina

avitae gentilitatis', die 'cantica diabolica',

die 'neniae inhonestae' verewigen sollen?

In einem Worte: zugleich mit der Schreibe-

kunst kam eine neue, der alten feindliche
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Kultur. Wir besitzen, was der neue

Glaube durchschlüpfen ließ. Urheidnisches

ist auch auf Island nur in kleinen Trümmern
bewahrt.

In allen drei Hauptliteraturen, der

deutschen, englischen und nordischen, sind

nur diese Gattungen vertreten: Zauber-

sprüche, Heldenlieder. In der englischen

und der nordischen: rituale Rechtsverse,

ethisch-gnomische Verse, Rätsel, Memorial-

dichtung, weltliche Preislieder und Elegien.

§ 3. Diese Hauptquellen, die Literatur-

werke selbst, finden eine Ergänzung

a) durch die Zeugnisse, b) durch den

Wortschatz.

a) Zu den 'Zeugnissen' gehört:

Einerseits die mehr oder weniger freie

Widergabe germ. Dichtwerke in dem
Latein der Chronisten (selten anderer

Autoren). Hierher Attilas Grabgesang

bei Jordanes und die Umschreibung von

Memorialgedichten und Heldenliedern be:

Jordanes, in der Origo gentis Lango
bardorum, bei Paulus Diaconus, Widukind
Saxo grammaticus; dazu latinisierte Spott

verse und Spruchhaftes. Auf der andern

Seite Andeutungen, kurze Beschreibungen,

die sich auf germ. Dichtbrauch beziehen

Diese Zeugnisse beginnen bei Tacitus,

setzen nach langer Unterbrechung wieder

ein im 4. Jh. (Julianus, Ammianus Mar
cellinus), fließen etwas reichlicher im

5. und 6. Jh. (Priscus, Apollinaris Sidonius,

Cassiodorus, Jordanes, Prokopius, Venan
tius Fortunatus, Gregor d. Gr.) ; die Glanz

nummer ist Priscus' Bericht über die zwei

Hofdichter bei Attila. Jordanes, c. 550,

ist der erste Germane unter diesen Zeugen

Vom 7.J8. Jh. an mehren sich solche

Andeutungen in den SchriftwerkenDeutsch-

lands und Englands: hervorzuheben Beda
IV 24 über Caedmon, Alcuins Brief Nr. 124

über Heldengesang, die vita Liudgeri über

den Sänger Bernlef, Einhard über Karls

Liederbuch, Adam von Bremen über

schwedische Ritualverse; ferner die Ver-

bote in Predigten, Konzilbeschlüssen, Ge-

setzen des 7. bis II. Jhs. Die drei mero-

wingischen Chroniken (Verfasser romani-

scher Nationalität), Gregor von Tours,

Fredegar, der Liber Historiae Francorum,

versagen Beiträge dieser Art. Wertvoll

sind die in heimischen Dichtwerken be-

Hoops , Reallexikon. I.

gegnenden Aussagen, die über den Rahmen
des einzelnen Denkmals hinausweisen:

namentlich im Widsid, im Beowulf, in

Deors Klage, in Skaldengedichten; viele

exakte Angaben in isl. Sagas. Es sind

so ziemlich alle agerm. Gattungen, die

in diesen Andeutungen gestreift werden,

ja für mehrere stehen uns nur diese äußern

Beglaubigungen, keine poetischen Ver-

treter zu Gebote: Götterhymnus, Hoch-
zeitslied, Schlachtgesang, Arbeitslied.

b) Der Wortschatz. Die Aus-

drücke für Gedicht und Dichter, für singen,

Vers usw., kommen unserer Anschauung
von der agerm. Kunst zu Hilfe, wenn
auch in bescheidenem Maße. Nur die

isl. Lit. zeigt uns diese Namen am lebenden

Objekt, gibt uns zu dem Titel kvifra die

Gedichte, die so heißen, ja erläutert sogar

in theoretischen Schriften stilistische und
metrische termini. Das meiste davon
ist freilich wnord. Sondergut. Bei Eng-
ländern und Deutschen haben wir in der

Regel das Wort ohne die Sache. Denn
auch die lat. Gegenwerte in den Glossen

(diese liefern die meiste Ausbeute) tun

nicht entfernt den Dienst eines Exempels.

Der genauere Bedeutungsumfang der Aus-

drücke ist selten zu treffen; was sind die

ahd. sisua, die ein 'neniae, funebria car-

mina' widergeben, oder wie war der

ae. driam beschaffen, der mit 'concentus,

jubilatio, melodia'' u. ä. gepaart wird?

Da es sich größtenteils um Komposita
handelt, muß man damit rechnen, daß

die Wortbilder erst ad hoc von den Glossa-

toren gezimmert wurden. Auch wo die

Sprachüblichkeit eines Ausdrucks gesichert

ist. muß man sich hüten, ihn vorschnell

als technisch zu fassen und eine bestimmte
Dichtart oder Vortragsweise, eine be-

stimmte Berufsstellung aus ihm zu folgern..

Zweifelhaften Ertrag gibt die Etymologie,

zumal wo sie übers Germanische hinaus-

tastet. Das Wesen des wgerm. scop wird

uns um nichts klarer, wenn wir ihn zu

der Wz. von schaffen oder der von lat.

insece stellen; der wnord. skäld gewinnt

nichts von einem Erzähler, dadurch daß
man ihn mit ir. scelide verbindet. Auch
bei sprachlich klaren Wörtern wie germ.

*galdra-, nord. mal ergibt sich der eigent-

liche Sinn nur aus dem lebenden Sprach-
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gebrauch, nicht aus der Zurückführung
auf die Wz.

Die Zeugnisse und term. techn. zur südgerm.

Dichtung am vollständigsten bei : W. W a c k e r -

nagel- Martin Gesch. d. d. Lit. 1879.

K ö g e 1 Gesch. d. d. Lit. 1894, 97 und PGrundr.

2, 29 ff. B r a n d 1 PGrundr. 2, 941 ff. Die

Aussagen der kirchlichen Quellen behandelt

am umsichtigsten Kelle Gesch. d. d. Lit.

Bd. 1, 1892. Von den reichen Literaturangaben

zumal bei Brandl wird im folgenden nur wenig

wiederholt. Die Tatsachen der anord. Lit.

findet man am ausführlichsten bei F. Jönsson
Den oldnorske og oldisl. Lit.s Historie 1894

bis 1902. Mogk PGrundr. 2, 555 ff. Eine

weitspannende Skizze bei K e r The Dark
Ages 1904 S. 73 ff. 228 ff. — Am eindring-

lichsten hat K ö g e 1 die gemeingerm. Arten

zu sondern gesucht; man darf u. a. einwenden,

daß er zu vieles auf das Heldenlied bezieht,

dem Preislied-Zeitgedicht nicht gerecht wird,

den Unterschied zwischen strophischem und
unstrophischem Heldenlied (sog. 'Ballade' opp.

'Rhapsodie') überschätzt und mehrere nur-

nordische Kunstformen für urgerm. oder -idg.

hält. . Eine gleichmäßigere Heranziehung des

süd- und des nordgerm. Stoffes führt fast von
selbst zu etwas anderer Ordnung und Be-

leuchtung.

§4. Gemeinger m., bzw. in einer

nord- und einer südgerm. Sprache bezeugt

sind diese Ausdrücke.

Lied: ahd. leod, ae. liod", anord. Uöfr;

dazu vb. got liupön '^aXXstv, lobsingen',

ahd. liudön, ae. Icofrian 'singen', anord.

liöfra ä e-n 'auf jem. Verse machen'; got.

liupareis 'cp86s', ahd. liudari (GL). Das
einfache Subst. findet sich ad. wie anord.

mit der Bedeutung 'Strophe' und im
P 1 u r. '(mehrstrophiges) Lied'; der ur-

sprüngliche Sinn mag danach gewesen
sein 'kurzes Stück Gesang'. Die Be-
ziehung auf Singvortrag ist meistens vor-

handen. Das eddische Heldengedicht

oder das skaldische Preisgedicht wrden
nie liöfr genannt [sQguliöd' Hkr. 1, 46 scheint

eine Gelegenheitsbildung für 'Strophen ge-

schichtlichen Inhalts',wie das einmalige mhd.
sageliet), und der metr. term. techn. für die

Strophe im allgem. ist nicht liöd, sondern Visa.

Ad. wird Lied mit singen, ae. mit singan

und galan, anord. aber meist mit dem
neutralen kveäa verbunden. Der Neben

-

sinn des Magischen, den anord. liöä ein

paarmal hat, wird auf jüngerer Ein-

engung beruhen und sich daraus erklären,

daß in dem sangspröden Norden vorzugs-
weise Zauberstrophen sanglichen Vortrag-

hatten. Von den Liedüberschriften läßt

sich Hyndluliöä zur Not an die Bedeutung
Zauberstrophe anknüpfen, bei Härbar&sliöö

denkt man eher an das erwähnte vb. liöda

('Harbards Spottverse auf Thor'?); das
Aussehen der Käruliöo ist uns unbekannt.
Die vielen Komposita mit -lied sind nur
wgerm., ausgenommen ae. sigeleod, mhd.
sigeliet] anord. sigrliöd (Valk.) 'siegwirkendes

Zauberlied'.

Leich: got. laiks 'Tanz', ahd. leich

meist 'Melodie, Ton', ae. läc meist 'Dar-

bringung, Opfer, Geschenk', anord. leikr

'Spiel, Leibesübung' ('Kampf nur in

Zusammensetzungen wie sveräal., Freys l.).

Diesen sehr verschiedenen Bedeutungen
liegt zugrunde 'schnelle Bewegung' (s. got.

laikan 'hüpfen', ae. lacän, anord. leika

auch 'hin und her fahren, wabern, schwim-
men' u. ä.) : dies angewandt auf Tanz und
Umzug samt dem zugehörigen Gesänge;

dann ahd. eingeengt auf die musikalische

Zugabe, ae. die Verschiebung 'Aufzug >
Opferzug (oder -tanz) ;> Opfergabe', womit
die musische Sphäre wieder verlassen ist.

Die nord. Bedeutung dagegen ist direkt

an den Grundsinn anzuknüpfen, ist also

gar nicht durch die musische Region

hindurchgegangen. Der technische Sinn,

den die agerm. Literaturgeschichte dem
Worte beilegt, 'Tanz + Melodie -f- Vers' (die

Verbindung der drei musischen Funk-
tionen), liegt also in keiner unserer Mund-
arten vor, ist aber als Durchgangsstufe zu

erschließen für die südgerm., mindestens

die wgerm. Gruppe. Der in mhd. Zeit

entwickelte technische Sinn 'Gesang ohne

feste Strophengliederung', im Gegensatz zu

'Lied', darf wohl nicht an 'Tanz (>> Tanz-

weise)', sondern muß an die ahd. Bedeutung

angeknüpft und als Spezialisierung derselben

gefaßt werden. Die appell. Komposita mit

-leich sind wieder nur wgerm.

S p eil n. : got. spül [xuftoc, ahd. mhd.

spei 'Erzählung, Gleichnis, Fabelei, Lüge';

ae. spei, sehr allg. für 'Kunde, Rede, Lehre,

Predigt' (s. göd-spel als Übersetzung von su-

arf^ikiw), anord. spioll pl. (poet.) 'Kunde,

Nachricht, Offenbarung'. Von Verben gesellt

sich meistens sagen hinzu: das spell ist
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etwas Erzählbares. Daß das Wort in

vorchristlicher Zeit einen feierlichen Klang

hatte, ist glaubhaft. Aber irgendeinen

technischen Sinn, sei es 'rituelle Unter-

weisung, Priesterspruch', sei es 'epischer

Eingang des Zauberliedes', hat man nicht

wahrscheinlich machen können. Kunst-

mäßige Formung, in Prosa oder Vers,

war nicht notwendig mit dem spell ver-

bunden.

Anord. vzsa, der terminus technicus

für 'Strophe' (adän. vise 'Lied, Gedicht'

usf.), und ad. wise Melodie, im Gegensatz

Zu wort Text, vereinigen sich in der unlite-

rarischen Bedeutung 'modus, forma'.

Dem allgemeinen Begriff 'Dichtkunst'

kam wohl am nächsten *w öp a -: vgl. ae.

wöd f. 'Stimme, Gesang', wödbora 'Redner,

Dichtersänger' (Rats. 80, 9), wööcrceft

'Sanges-, Dichtkunst' — und anord. ödr

m. 'Dichtkunst, Dichtung'. Grundbe-
deutung wohl 'Gesang'; dann hält man
die Sippe von Wut besser fern; verwandt
sind lat. vätes, air. fdith 'Dichter'.

Wgerm. s i n g an , wnord. syngva

(Subst. wgerm. sang, wnord. songr) be-

zeichnen neben dem menschlichen 'Singen'

auch sonstige Schälle, bes. Klänge, lebender

und lebloser Wesen: der Ausgangspunkt
liegt in dem Akustischen, nicht in der

Sprache als Artikulation oder Gedanken-
mitteilung. Das menschliche Sprechen

wird singen, wo es stark klanghaltig ist.

So gebraucht Wulfila siggwan, ussiggwan,

saggws geradezu von dem Vorlesen, ava-

Ytfvc&crxstv, dvayvtoari?. Wgerm. und nord.

aber meint singen im allgemeinen nicht

die Rezitation in Sprechstimme (wie Otfrid

I 17, 28 iwo buah singent), es wird unter-

schieden von (ae.) cweäan, hlio&rian, mad-
lian, reordian, sprecan und geht in der

Regel auf ein eigentliches Singen, d. h.

das Hervorbringen einer Melodie, die in

klaren Tonstufen fortschreitend sich der

natürlichen, stets wechselnden Satzmelodie

als das gleichmäßig Wiederkehrende über-

ordnet. Auch das (anord.) syngva messu,

aptansongr u. ä. ist von dem wirklichen

Singen der Liturgie verallgemeinert, und
es ist kein Zufall, wenn es von den Mägden
des Mühlenliedes heißt sungu und dieses

ungewöhnlich sangbare Lied den Namen
Grottasgngr führt. Ein term. techn. für den

Vortrag einzelner Gattungen ist aber singen

nicht. Anord. mansongr ist der allgemeine

Ausdruck geworden für das Liebeslied,

das wohl meistens unsanglich war.

Während got. q iß an , wgerm. kweßan
= 'dicere, loqui' außerhalb der Kunst-
ausdrücke steht, ist nord. kveda der ge-

wöhnliche, man darf sagen technische

Ausdruck für den Vortrag von Versen,

den die Umstände als unsanglich, rezi-

tierend (ohne feste Melodie) erweisen.

An einzelnen Stellen fordert der Zu-

sammenhang allerdings die Bedeutung
singen: Hkr. 3, 37320 (2, 4637); Eir. s.

rauda S. i622 172; Grett. s. c. 86, 13. 14;

Fms. 11, 37620- Gemäß der älteren An-
schauung, der das Dichten und das Vor-

tragen zusammenfließen (§8a), nimmt
kveda auch die Bedeutung dichten an, und
zu ausdrücklicher Abhebung des Vortrags

prägt man nun die Worte at foera, framm
flytia.

Das vb. sagen bezeichnet nirgends

eine bestimmte Art des Vortrags, etwa
Sprechen im Gegensatz zu Singen, sondern

hat den akustisch neutralen Sinn 'er-

zählen, mitteilen'. Über singen und sagen

s- §5-

g a l a n
,
west- und nordgerm., hat einen

ähnlich weiten Sinn wie singwan, er-

scheint aber auch technisch verengt für

das Singen oder Raunen, Murmeln von
Zaubersprüchen, und zu dieser engeren

Bedeutung stellt sich die Ableitung anord.

galdr, ae. gealdor; ahd. galstar 'Zauber-

lied, -Spruch'.

wirken: nur nord. ist yrkia stehender

Ausdruck für 'dichten' (mit Objekt des

Gedichtes und absolut: yrkia um e-n\

kamt ek at yrkia). Wgerm. bietet sich nur

leodwyrhta 'poeta', leo&weorc 'poesis' in

ae. Glossen, was einurg. *wurkjan 'dichten'

nicht beweisen kann.

Ein gemeingerm. Wort für 'Dichter'
ist uns nicht bekannt, und auch der viel-

erörterte, engl., dän. und wnord. bezeugte

*ßuliz füllt diese Lücke nicht. Ae.

Glossen bieten: oratores ßyloes, rhetorica

ßelcrceft. Im Beowulf 1166. 1457 heißt

Unferd, ein Gefolgsmann des Dänenkönigs,

dessen ßyle; er sitzt beim Gelage zu Füßen
des Königs und hebt die Streitrede gegen

Beowulf an (499 fr.). Die Bezeichnung

29*
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Pyle Hrödgäres klingt nach einer Stellung,

einem Amte; doch wird uns Unferd nicht

als 'Leiter der höfischen Unterhaltung'

oder als Zeremonienmeister, als Vorsteller

der Fremden gezeigt. Die Runeninschrift

des seeländischen Grabsteines von Snol-

delev, Anfang 9. Jhs., erwähnt des Ge-

storbenen (oder seines Vaters) als ßulan

(Gen.) ä Salhaugum: man hat an einen

Priester, einen geistlichen 'Lehrmeister'

gedacht, der auf den 'Saalhügeln' dem
Volke Bescheid gab. Die wnord. Lit.

kennt pulr nur noch als poet. Ausdruck

von offenbar altertümlichem Klange. In

der Edda kann pulr, dreimal mit dem
Beiworte 'der alte, greise', soviel wie 'der

Spruchkundige, der erfahrene Sprecher'

bedeuten; Faf. 34, von Regin gebraucht,

hat es wohl einen Beiklang von Zauber-

kunde (vgl. c. 1400 Griplur V l62 : pulr

enn galdra vlsi, von Vali), auch der pular

stall, Hav. III, mochte erinnern an den

seiähiallr, das von den Seherinnen be-

setzte Zauberpostament (vgl. norna stall

Solarliod 51), und bei dem fimbulpulr Odin,

Hav. 80. 142, schwebte neben dem Spruch

-

weisen der magische Runenmeister vor, —
wogegen vb. pylia in den älteren Belegen

einem 'hersagen, vortragen' entspricht

(Hav. 17 konstr. pylr kann um sik = 'er

monologisiert') und erst in der Prosa

des 13. Jhs. als 'raunen' erscheint. Wenn
StarkaöY (Vik. 21) sich als 'schweigsamen

pulr' bezeichnet und auf die Skalden

Porleifr und RQgnvaldr iarl das Wort
pulr angewandt wird, so nähert es sich

gewiß dem Sinne 'Dichter', aber auch

da darf man an die Bedeutung des er-

fahrenen Sprechers anknüpfen. Pro-

fessionellen Sinn hat keine der wnord.

Stellen, pula endlich ist die Versliste,

die Aufzählung in metr. Form, die Merk-

versreihe (unten § 7 D), auch übertragen

auf das kunstlose (ungegliederte) Gedicht.

— Nach diesem Tatbestand ist es unbe-

rechtigt, in dem pulr den 'Dichter der

altern, eddischen Art' zu sehen, einen

Gegensatz zwischen £>ulr und skald zu

errichten oder einen Teil der Edda-
poesie als /w/r-Dichtung zu bezeichnen

(von dem 'fahrenden Sänger' ganz zu

schweigen). Die Bedeutung 'Wortführer'

in untechnischem, neutralem Sinne gibt

die geeignete Grundlage, woraus sich die

vorliegenden Verwendungen erklären. Der
Wortführer konnte den fremden 'orator'

widergeben (ae. Glossen), konnte zum
höfischen Tischredner werden (Beowulf),

anderseits zum priesterlichen Lehrmeister

(dän. Inschr.) oder aber zum spruchweisen

Sprecher (Edda), was wieder in den Dichter

oder auch in den Zauberkundigen ein-

münden konnte. Ein term. techn. der Poetik

ist das Wort, soviel wir sehen, nie gewesen.

Etymol. Zusammenhang mit akslav. tlükü

'interpretatio' vertrüge sich mit der ange-

nommenen Grundbedeutung.
S i e v e r s Agerm. Metrik S.- 20 ff. Gott-

schalk£ter deutsche Minneleich 1908. — spell:

Edw. Schröder ZfdA. 37, 241fr. Kluge
PBBeitr.35, 573.— kvecfa: Bj. Eorsteinsson
Isl. Pjodlög S. 30 f. — pulr: Müllenhoff
DA. 5, 288 ff. S y m o n s Lieder d. Edda
S. CLXVI ff. O 1 r i k Danske Studier 09, 8 ff.

van B 1 a n k e n s t e i n IF. 23, 134.

§5. Nur-wgerm. Ausdrücke sind

nicht zahlreich. Hervorzuheben:

ae. fit (tt) f., ziemlich unbestimmt
'Gedicht, Rede' od. ä. Der ursprüngliche,

unliterarische Sinn liegt vor in ahd. fizza,

norw. fit, dän. fed 'Gebinde Garn'. Der

Heliandprolog hat 'per vitteas distinguere'

= in Leseabschnitte, lectiones einteilen.

Dieser bestimmte Sinn konnte erst mit dem
Schrifttum auftreten, vielleicht haben schon

die ae. Geistlichen die Abschnitte ihrer

Epen so benannt und jenes per vitteas ist

von da entlehnt.

Nur ae. ist gied, gyd (dd) n. (<. *gaäja);

dazu vb. gyddian. Es ist der allgemeinste

Ausdruck für Gedicht: dem gleoman ge-

ziemt gied, heißt es Gnom. Ex. 167 (vgl.

Rätsel 80, 10), der Hofsänger Beow. 869

ist gidda gemyndig; Beow. 1161 variiert

es leod, 1066 geht es auf das geharfte

Heldenlied von Finn, 2108. 315 1. 3174
hat es elegischen Inhalt, Gn. Ex. 4 meint

es Sprüche. Aber es greift auch über das

künstlerische Gebiet hinweg: in Glossen

steht es nicht nur für Carmen, elogium,

vaticinium, proverbium, sondern auch für

dictum, fama; El. 417 wechseln gidda

gearosnotor und wordes crceftig, und wordum
gyddian ist eines der Kwaf> -Worte. Man
bemerkt keinen Anlauf zu technischer

Verengung.
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singen und sagen hat man oft als eine

awgerm. Formel gefaßt (dem Got. und
Nord, fehlt sie), die irgendeine bestimmte

Vortragsart oder den Gegensatz zweier

Vortragsarten, der sanglichen und der

rezitierenden, ausdrückte. Allein zu solcher

Verwendung hätte nicht sagen, nur sprekan

oder kweßan dienen können (§4). Auch
bietet die weltliche Stabreimdichtung nur

Wids. 54: forßon ic mceg singan
\
and

secgan spell, wo secgan spell eng verbunden

ist und keine Zwillingsformel s. and s.

vorliegt. Erst geistliche Poesie und Prosa

entwickelte in England und Deutschland

(unabhängig?) dieses formelhafte Paar,

und zwar zur Wiedergabe der lat. Wen-
dungen: cantare — psalmum dicere, can-

tare — psallere, cantare — narrare. An
einen akustischen Gegensatz dachte man
dabei nicht. Noch in der mhd. Blütezeit

ist s. und s., auch s. oder s. am häufigsten

ein einheitlicher Begriff, 'preisendes Ver-

künden' oder allgemeiner 'Vortragen, Dich-

ten' in irgendeiner Dichtart. Seltener

wendet man die überkommene Verbindung
so, daß sie das Singen und das sonstige
Erzählen, d. h. eben die beiden Haupt-
arten des Vortrags, Singen und Sprechen

(Vorlesen), unterscheidet. Aber ein präg-

nantes 'diese Dichtung wurde gesagt (nicht

gesungen)' hat man sich erst im 19. Jh.

konstruiert, gegen den lebenden Sprach-

gebrauch.

Gemeinwgerm., nur im Fries, unver-

treten, ist das Wort für den Dichter:

ae. s c p (as. scoplico 'poetice'), ahd.

und frühmhd. scof, scopf (in Gl. auch

scophare), dazu vb. scopphen 'dichten'.

Beow. und Deors Klage zeigen, daß
scop die Bezeichnung des Hofsängers ist,

den wir als Pfleger des Preisgedichtes und
des Heldenliedes kennen, der beiden höhern

Kunstarten der vorlit. Zeit (s. §7. 8).

Auch daß ae. scop von Homer und Virgil

gebraucht wird, sowie die ahd. Gl. : vates

scof) egregius psaltes märrir scopf, psal-

mistarum salmscopho, tragoedia scophsanc

weisen dem Worte einen würdigen Klang
zu. Damit stimmt, daß eine ae. Glosse für

'tragicus vel comicus', d. h. den fahrenden

histrio, unwur d scop setzt und daß
der e alu scop, also eine niedere Spielart,

neben dem gliman genannt wird (Gesetze

d. Angelsachsen 1, 3824I ). Anderseits finden

wir ae. scop als Gegenwert von 'comicus'

und in einer Umgebung wie '.
. cantator

vel artifex canticorum secularium, idem
satyricus i. scop, joculator, poeta'; auch
ahd. scophare comici, scofleod den winüeod
beigeordnet (vgl. §7 E d). Bezeichnet

dies erst eine jüngere Stufe, da der Hof-

dichter zum Straßendichter geworden war?
Oder gehört scop sprachlich zu anord.,

mnl. skop n. 'Spott, irrisio, nugae', ahd. Gl.

scopha ludibrio, ze scoffe probro? In

diesem Falle wäre die Bedeutung 'Spott-

dichter, Lustigmacher' die ältere und
scop wäre anfangs eine Übertragung von

'joculator' gewesen (vgl. gleoman § 8 c).

Die andern Etymologien (zu schaffen, zu

Wz. seq, sqe) bilden jedenfalls kein Gegen-

gewicht zu dieser Herleitung.

Schwietering Singen u. Sagen 1908.

§ 6. Viel größer ist die Zahl der nur-
nordischen termini technici. Hier

bloß eine Auswahl; die auf die sprachlich-

metrische Form zielenden bleiben weg.

bragr m. 'Dichtkunst, Dichtung' (poet.),

dazu Bragi, nom. propr. (ursprünglich Bei-

name?) eines geschichtlichen Skalden und
des Dichtergottes, s. Bragi; verwandt mit

aind. brahman-, brhas -pati} Davon zu

trennen: bragr m. 'der Erste in seiner Art'

(verwandt mit ae. brego 'Fürst'), bragarfull

'Minnebecher'. Die prosaischen Aus-
drücke für 'poesis' sind skäldskapr, kveäskapr.

kvceäi n., das gewöhnliche, umfassende

Wort für 'Gedicht'; auch in Kompp.:

erfi-, lofkvcuäi u. aa.

kviäa f.: die authentische Bezeichnung

von II erzählenden Eddagedichten, wovon
nur eines, Gudr. II, reines Redelied ist:

also offenbar der term. techn. für das alte,

doppelseitige 'epische Lied'. (Als Benennung
dreier außereddischer Gedichte zielt -kviäa

auf die skaldische Spielart des epischen

Metrums, den kviduhattr.)

kvidlingr m., eine improvisierte Strophe

(oder kleinere Versgruppe), meist kunst-

loserer Art, 'Verslein'.

mal n. pl. ( = got. maplci) kommt vor

in den Titeln vieler eddischer und skaldi-

scher Gedichte, die auf die verschiedensten

Gattungen entfallen. Man kann aus-

gehen von der Bedeutung 'Reden (episch-

lyrische oder lehrhafte), Sprüche'; da
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einige dieser Werke, die Biarkamal, die

Hakonarmäl, die silbenreicheren epischen

Verse haben, für die der Name mäla-hättr

aufkam, dehnte man den Namen -mal

auf Gedichte ähnlichen Versbaues aus,

die eigentlich zu den kvidur (s. o.) gehören:

Atla-, Hamdismal.
Die Wörter lof n., hrödr m. haben sich

von der stofflichen Bedeutung 'Lob, Preis'

entwickelt zu 'Preislied', der skaldischen

Hauptgattung, ja sind im Skaldenmunde

gleichbedeutend mit 'Gedicht' geworden

(SnE. S. 126). Dagegen sind Ausdrücke

wie spä 'Weissagung', hvot 'Aufreizung',

grätr 'Klage', senna 'Wortstreit', die in

Gedichttiteln erscheinen, nicht über das

Stoffliche hinaus zu Gattungsnamen ge-

worden; man setzt z. B. grätr nicht tech-

nisch für 'Elegie'.

Über liöä, songr, pula s. oben § 4.

Dem formalen Aufbau gelten: dräpa f.,

das durch Kehrreime, stef gegliederte

skaldische Preislied (eig. 'Gedicht von
Todschlägen, dräp'?}), flokkr m., das

skaldische Lied ohne diese Gliederung,

eigentlich '(Strophen)haufe'.

s käl d n. ist wnord. der allgemeine

Ausdruck für 'Dichter'; das Wort hat

in der Prosa gar keinen Mitbewerber,

und ein Vorgänger ist nicht zu erkennen

(über ßulr s. o. § 4). Daß die neuere

Wissenschaft 'Skald' auf die Dichter der

künstlicheren Weise einschränkt, kommt
einfach daher, daß die in den alten Quellen

mit Namen präsentierten skald alle dieser

Richtung angehören; in der eddischen

Familie galt ja die namenlose Über-

lieferung. Das Wort taucht auch in

Schweden und Dänemark ein paarmal

auf. Es ist nicht erst durch die Form-
neuerung des 9. Jhs., die wir heute skal-

disch nennen, geprägt worden. Man
streitet, ob das -ä- auf jüngerer Dehnung
beruhe; diese hätte vor -Id keine sichern

Gegenstücke. Daß skald in den Voll-

reimen bis c. 1200 stets mit -ald- gebunden
wird, erlaubt keinen Schluß auf Kürze;

denn Ungenauigkeiten dieser Art ließen

die Skalden zu, zumal außer dem un-

brauchbaren säld 'Sieb, ein Hohlmaß' kein

Reimwort mit -äld- vorhanden war. Geht
man von -ä- aus, so kann man nicht an
schelten oder schallen anknüpfen. Lidens

Herleitung <! *ski-dld <C idg. *sqe-tlöm,

zu Wz. sqe, seq, hat die Parallele säld

<1 *se-tlöm für sich und in air. seil, kymr.
chwedl 'Erzählung, Nachricht', <C *sqe-tlom

J

ein nahes Gegenstück. Das Ntr. skald

hätte dann die Sinnesentwicklung 'Spruch

Z> Sprecher > Dichter' durchgemacht,

oder auch 'Erzählung >» Erzähler > Dich-

ter', denn der Name skäld umfaßte ja

auch die Dichter epischer Lieder, so deut-

lich die Tätigkeit unserer Hofskalden von
der der Erzähler, der sagnamenn, unter-

schieden wird. Das ir. scilide bezeichnet

den ir. Hofdichter, den fili, in seiner

Funktion als Träger der epischen, prosai-

schen Literatur: dies liegt von den Funk-
tionen des wnord. Skalden zu weit ab, als

daß skald im 9. Jh. aus scelide entlehnt

sein könnte.

M ö b i u s Hdttatal 2, 104 ff. Liden
PBBeitr. 15, 506. Wadstein Arkiv 11, 88.

Schuck Illustr. svensk LH. hist. i, 23. 1 r i k

Danske Studier 09, 10.

Andere mehr oder weniger technische

Ausdrücke s. §7 unter den einzelnen

Gattungen.

§ 7. Der Versuch, die Denkmäler selbst

mit den Zeugnissen und dem Wortschatz

ins Einvernehmen zu setzen, ergibt folgende

Umrisse der agerm. Dicht-
gattungen. Es versteht sich, daß

man die Einteilungslinien von sehr ver-

schiedenen Punkten aus ziehen kann.

Ganz anders fiele die Gruppierung aus,

legte man die Gegensätze zugrunde:

chorisch: einzeln, sangbar: unsanglich,

Stegreif: tradiert. Der sprachlich-metri-

sche Stil soll auch im folgenden höchstens

gestreift werden.

A. Zu den urzeitlichen Gattungen ge-

hören überall die Zaubersprüche
und - 1 i e d e r. Die Formel des 2. Merseb.

Spruches, bin zi bina . ., steht sehr ähnlich

im Atharvaveda, und wenn irgendwo,

so darf man hier an uridg. Erbschaft

glauben. Die gemeingerm. Ausdrücke

galan, galdr s. 0. §4; nord. liöd ebd.;

nord. been f. 'Bitte' (ae. bin) wird auch

gebraucht von einem Beschwörungsliede:

been Buslu (EM. S. 126); vgl. forbosn 'Ver-

wünschung'. Das nord. sei&r (zu lit.

saitas 'Zeichendeuter'?) geht nicht speziell

auf die Worte, den Vortrag. Von Aus-
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drücken für besondere Gattungen sei

genannt: anord. valgaldr 'Totenerweckungs-

zauber'; ahd. hellirüna 'necromantia' (vgl.

ae. kelrüne 'pythonissa' = haljaruna Jord.

c. 24). Der Vortrag geschah wohl stets

durch einen Einzelnen, singend oder rau-

nend. (Tänze oder Aufzüge mit magischem
Text, 'Zauberleiche', sind nicht klar

bezeugtes, u. B c.) Improvisation wurde
bisweilen durch die Lage erfordert. Die

Verbindung mit Runen oder sonstiger

Schrift ist besonders nordisch gut belegt,

s. auch ahd. (Gl.) zauparchiscrip.

Zeugnisse beginnen erst im MA. : zahl-

reiche Verbote gegen die incantationes,

carmina diabolica u. ä. Von den be-

wahrten Vertretern sind die nach Inhalt,

nicht Aufbau altertümlichsten die zwei

Merseburger Segen. Sie haben die be-

zeichnende Zweiteiligkeit: einen erzählen-

den Eingang im Praet., der einen Präze-

denzfall mit dem Eingreifen mythischer

Wesen vorführt und die damals geübte

Wirkung herbannen soll; dann die authenti-

sche Formel, imperativisch, zum Teil

verballos. Von den engl. Zaubersegen

hat der gegen Hexenstich (Gr.-W. 1, 317)

vergleichbare Anlage; doch sind die mythi-

schen Wesen hier die schädigenden, denen

der Zauberkundige erfolgreich entgegen-

getreten ist, und die befehlende Formel:

üt, lytel spere,
\

gif her inne sie l wird

dreimal eingeschaltet. Andere ad. und ae.

Beispiele bestehen nur aus der breiter aus-

geführten magischen Formel. Bisweilen

ist es Prosa, die nur an gehobenen Stellen,

zum Teil mitten im Satze, in den Vers

übergeht, oder kurze prosaische Auftakte

treten vor den Vers. Auch der innere

Versbau zeigt Besonderheiten (u. a. leichte

Füllungen wie: scet smid,
\
slöh seax lytel)

üt, spere,
\
nces in, spere), die den epischen

Regeln gegenüber archaisch sind. Den
Stil zeichnen Satzgleichlauf, Anaphern
und Zeilenstil aus. — Die aisl. Lit. hat

auffallenderweise keine derartigen Stücke;

sie zeigt in Prosawerken halbmetrische

Verwünschungen in freierer Widergabe
(EM. S. IC), eine skaldisch stilisierte

Herabrufung des Götterzorns (Egils s. c. 56,

91), in Gedichten sagenhaften Inhalts

poetisch ausgebaute Verfluchungen (bes.

Skirn. 26 ff., Buslubcen), endlich Strophen-

reihen mit Inhaltsangabe von Zauber-
sprüchen, wobei die authentische Formel
zuweilen erratbar ist (die 'liödatQl', Edda
S. 62. 338).

Mart. Müller Stilform der ad. Zauberspr.

1901. Gering Weissagung u. Zauber im
nord. Altert. 1902. [Roth u. Schröder ZfdA.

52, 169 ff.]

B. An den Zauberspruch reiht sich

ohne scharfe Grenze die r i t u a 1 e
,

liturgische Dichtung.

a) Religiöser Art. Daß beim
Loosorakel die interpretatio der notae

(Germ. c. 10) in gestabten Versen erfolgte,

ist eine wahrscheinliche Annahme. Ri-

tualen Gesang, der gelernt sein wollte,

als Hilfsmittel beim Wahrsagen kennt

die Eiriks s. rau9a c. 4 unter dem Namen
vardlok{k)ur (n. pl. f., 'Herbeilockung der

Schutzgeister, Landwichte' ?); nach der

romanhaften Qrvar-Odds s. c. 2 führt

die VQlva sogar einen Chor von 30 Kindern
mit sich, der raddlid 'Sangchor' heißt und
'kvedandi mikil' von sich gibt. Die Vc»lva-

strophen in isl. Sagas sind stilisiert (EM.
S. 61. 92); ob die Kehrreime der Vcjluspa

[fiold veit ek freeda,
\
framm se ek lengra u. a.)

Anklänge an ritualen Wortlaut enthalten?

— Besonders Spärliches vernehmen wir über

Verse bei der Opferhandlung. Mit einem

carmen nefandum brachten die Lango-

barden, currentes per cireuitum, einem

Gotte einen Ziegenkopf dar (a. 579, Greg.

Dial.): also ein kultischer 'Leich'. Vgl.

Indic. sup. : paganus cursus, quem yrias

nominant, scissis pannis vel calciamentis;

Kögel erinnert an das Todaustragen.

Unbestimmter redet Adam. Brem. IV 27 von
den 'neniae multiplices et inhonestae', die

beim Upsalaopfer (in eiusdem ritu libationis)

erfolgten. Germ. term. techn. für solche

Lieder entgehen uns. Die späte isl. Vc»lsi-

novelle scheint in den Strophen, die beim
Umreichen eines geweihten Phallus ge-

sprochen werden (mit formelhaftem Bau,

auch einem Kehrreim: 'es empfange Mo.r-

nir
|

diese Opfergabe !'), sakrale Verse

nachzubilden. Die isolierte Strophe Hav. 144

klingt wie feierliche Anrede des Priesters

an den Opferer. Ins Hymnische führt

der ae. Flursegen (Gr.-W. 1, 312), der,

als Ganzes christlich, einige heidnische

Gcbetsformeln festhält: Eordan ic bidde
j
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and upheofori] Erce, Erce, Erce,
\
eordän

modbrl; häl wes ßu, folde,
\

jira mödor !

Auch hier hat der Norden nichts so un-

mittelbar aus dem Leben, aber in heroischer

Erhöhung zwei wahrhaft hymnische Stro-

phen, Sigrdrfm. 3. 4: Heul dagrl
\
heilirdags

synir /...'. Heüir cesir !
\
heüar äsyniur!

\

heil sid en fielnyta fold ! . . Vokativische

Anrede eines Gottes findet sich wohl

nur in drei Skaldenstrophen (SnE. S. 82

'du brachst die Knochen der Riesin . . !';

Eg. s. c. 56 s. o.). Ritual klingen auch

etliche Zeilen in späten Gedichten (Oddr. 9,

Hyndl. 2). Man ahntfeinige Vokabeln

der heidnischen Gebetssprache: heul sal-

vus, benedictus, hialpa, duga gnädig sein,

hollr gnädig, das Gegenteil gramr, reidr.

Die bloß inhaltliche Wiedergabe des Wa-
rägergebetes bei Ibn Fadhlan verrät keine

formelhafte Prägung. Von Weihinschriften

kommen nur in Betracht das wigi Ponar !

auf der Nordendorfer Spange und drei

dän. Grabsteine mit 'Thor weihe diese

Runen (dieses Grabmal) !' — Aus den

antiken Gewährsmännern darf man auf

religiös hymnische Dichtung beziehen

Tacitus Germ. 3 : Herculem . . primumque
omnium virorum fortium ituri in proelia

canunt. Also ein hymnischer 'Leich'
;

der Lage der Sache nach kurze lyrische

Gebilde, mit den großen epischen Thors-

gedichten 'der Edda nicht zu vergleichen.

Den cantus trux der Germanen in der

Schlachtordnung erwähnt Tacitus noch,

ohne Andeutung des Inhalts, Ann. 4, 47.

Hist. 2, 22; 4, 18. Dazu Amm. Marc.

31,7, 10 von den Westgoten vor der Schlacht

(a. 378): barbari vero maiorum laudes

clamoribus stridebant inconditis, wo viel-

leicht auch göttliche Ahnen gemeint sind.

Die Ausdrücke ae. güd-, hüde-, wig-, fyrd-,

füsleoä, mhd. wzcliet, ae. beadu-, heaäuläc

hierher oder zu unten c ? Der Gesang des

Germanenheeres bei nächtlichem Feste

muß nicht religiös gewesen sein, auch
bei den kirchlich befehdeten Chorgesängen
'ritu paganorum' braucht man nicht not-

wendig an heidnisch Sakrales zu denken.

Wir stellen diese Zeugnisse zu E b. d.

b) Zwischen dem Religiösen und Pro-

fanen vermittelt der Ritus des Rechts -

lebens. Der Hauptbestand der Volks

-

rechte war von jeher in Prosa; aber zu

scharfer Ausprägung technischer Begriffe

konnte die Rechtssprache metrische Form
und stilistische Steigerung wählen (s. C a),

und einzelne feierliche Momente des Ge-
richtsganges konnten zu mehr zusammen-
hängender Versrede gehoben werden.

Hauptvertreter sind die Friedensformulare,

Tryggdamal der wnord. Denkmäler, EM.
Nr. XXV. Sprache und Versbau erinnern

an die Zaubersprüche; das Metrische ist

noch primitiver, besonders auch in der be-

liebigen Abfolge gepaarter und unpaariger

(nur in sich stabender) Verse. Man hat

hier an Sprechvortrag des Einzelnen zu

denken. Ein kleineres ae. • Gegenstück
ist die Excommunicatio VII 6—23 (Gesetze

d. Ags. 1, 438, io./n. Jh.), bemerkens-

wert als Hauptbeispiel stabloser Zeilen

von ohrenfälligem Versrhythmus.

c) Rituale Dichtung bei profanen
Anlässen. Hier ist ein Hauptgebiet des

chorischen Gesanges, auch des mit Leibes-

bewegung verbundenen, des Leiches, der

sich eventuell dem mimischen Spiel nähert.

Kein Vers dieser Gattung ist f bewahrt,

dagegen manche mehr oder weniger techni-

sche Überschriften. Hochzeitslieder und
-tanze erwähnt bei den Franken im 5. Jh.

Apoll. Sid. (carm. 5, 218): . . barbaricus

resonabat hymen, Scythicisque choreis

nubebat etc. Dazu die Ausdrücke: ae.

brydläc, mhd. brütleich (vb. brütleichen

'sich vermählen') ; hd. hüeich, mnl. hüwe-

leic; ae. brydleoä, mhd. brütliet; ae. bryd-

sang, ahd. brütesang. Im westerlauw.

Friesland: Heimholung der Braut 'mit

hoernes hluud . . ende mit winnasangK
,

vgl. ahd. wunnisangön 'jubilare'. — Etwas

mehr wissen wir von Totenliedern. Einer-

seits chorische Preislieder auf den Ge-

storbenen. Die Zeugnisse beginnen bei

Jordanes. C. 41: ihren in der Schlacht

a. 451 gefallenen König Theodorich 'canti-

bus honoratum inimicis spectantibus (Go-

thi) abstulerunt. videres Gothorum globos

dissonis vocibus confragosos adhuc inter

bella furentia funeri reddidisse culturam'.

(Prokop BG, II 2 geht vielleicht nur auf

unartikulierte Klagerufe, ebenso einige

ae. Andeutungen.) Die beiden Haupt-

stellen sind Jordanes c. 49, die Totenklage

um Attila, und Beowulf 3138 m, die

Totenklage um Beowulf. Dort handelt
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es sich um Begräbnis, hier um Leichen-

brand. Beidemal umreiten erlesene Krieger

(im Epos 12 an der Zahl) die aufgebahrte

Leiche (Jord.) bzw. den Grabhügel (Bw.),

indem sie 'facta eius cantu funereo . .

referebant', eahtodan eorlscipe
\
ond his

ellenweorc
\

duguduni demdon. Jord.s

Wiedergabe des cantus läßt auf etwa

12 Langzeilen raten, und dies mag wohl

dem Umfange des Ganzen entsprochen

haben. Attilas Herkunft und Macht-

stellung, die Summa seiner Taten, endlich

sein leidloser Tod auf dem Gipfel des

Glücks: dies wird, unter preisenden Epi-

theta und Ausrufen, hingestellt, ohne die

Spur einer epischen Fabel. Stegreif-

dichtung ist durch den Zusammenhang
ausgeschlossen; ob die Reiter sich im
Gesänge ablösten oder alle vereint sangen,

wird nicht gesagt; eines Vorsängers ge-

schieht keine Erwähnung. Es fällt auf,

daß die vielen nord. Berichte von Fürsten-

bestattung dieser Chöre geschweigen. Der
im Süden ein paarmal erwähnte Gesang
bei Überführung der Leiche nach der

Grabstätte kann ebenfalls hymnischer Chor
gewesen sein. Die Wörter ae. licleoö, -sang

(auch ad. charasanc, chareleichl) darf man
darauf beziehen. Zu unterscheiden sind

die 'carmina diabolica', die bei der Leichen-

wache 'supra mortuum nocturnis horis'

gesungen wurden, zum Teil mit saltationes

verbunden: dies war eine mehr geheimnis-

volle, magische Gattung, der Bannung
oder Besegnung der abgeschiedenen Seele

dienend. Hierher wohl die ahd. sisua,

sisun 'neniae, funebria carmina', sisesang

'carmen lugubre', as. ses{s)püon 'nenias';

'de sacrilegio super defunctos id est

dädsisas' (Ind. sup. 2).

Hier sei noch untergebracht der bar-

düus, Germ. c. 3 u. ö. Den drei Aussagen,

daß man ihn unter den vorgehaltenen

Schild ertönen lasse, daß man namentlich

'asperitas soni et fractum 'murmur' (ab-

gebrochene Murrlaute) anstrebe, und daß
er dennoch zu den 'carmina' gehört, wird

man am ehesten gerecht mit der An-
nahme, daß es kein bloßes Hurra war,

sondern ein sinnvolles Feldgeschrei (El. 25

herecumbol), metrischen Taktes, wofür die

Olafs s. helga (1849 c. 92) ein Beispiel

bietet: knyiüm, knfium, \ kdmtngs li&ar
,|

hdrdlä, hdrdlä
\
böandä menn (eine andere

Fassung Hkr. 2, 487, ebenfalls marsch-
rhythmisch; sie wird von dem voraus-

gehenden 'heröp' unterschieden).

Müllenhoff De antiquissima Germanorum
poesl chorica 1847. Möller Zur ahd. Allü.-

poesie S. 146 ff. — a) Bielschowsky
Acta Germ. II 2 Kap. 1. EM. Nr. XXIII ib. cit.

Magnus Olsen Bergens Museums Aarbog

1909 Nr. 7. — c)Bj. M. Öls en Arkiv 18, 196 ff.

Brückner Festschr. z. 49. Philol.-Yers.

S. 65 ff. H. Fischer ZfdA. 50, 145 ff.

C. Gnomische Dichtung in

ihren einfachen Formen darf gleichfalls

als gemeingerm. vermutet werden. Sie

ist im allgemeinen für Einzelvortrag und
Sprechstimme berechnet.
v a) Die kleinsten Einheiten sind die

Begriffs - und Gedankenfor-
meln, metrisch geprägt und stabend.

Sie durchziehen Prosa und Poesie, besonders

reichlich im Anord.; beliebt sind sie in

manchen Rechtsquellen ('Gesetzesverse').

Zur Veranschaulichung der mannigfachen
Spielarten diese nord. Beispiele: Hüft

eda leitt (hvärki Hüft ni leitt usw.)
;
gefa

ok gialda; vargr 1 veum; 1 heyranda hliödi;

sem fadir vid son
\
eda sonr vid fodur; niöt

heill handaf; medan mold er
\
ok menn Ufa.

Die beiden ersten und mehrere anderen

Zwillingsformeln sind allen Maa. gemein-

sam.

b) Sprichwörter (anord. ords-

kvidr, mälshättr), aus einem oder zwei Kurz-

versen mit zum Teil freier Stabsetzung,

erscheinen nord. in großer Menge, meist

einzeln in Prosa, auch in Gedichten. End-
reim ist verschwindend selten. Das Ae.

ist viel ärmer, und die wenigen deutschen

stabenden Gnomen sind meist jung. Ein

gemeingerm. Bestand ist kaum vorhanden;

vgl. wider gift sal man gäbe warten mit

Hav. 423. 1453 ; Wolfdtr. A 374, 2 zwene sint

eines her mit Hav. y^x ; Hav. /6 r deyrfe usw.

mit Wanderer 108, El. 1269. Sammel-
haufen von Sprüchen, Lebensregeln usf.

wie die ae. Gnomica (darin auch ein paar

Dutzend echte Sprichwörter, zum Teil

metrisch verbogen) sehen buchmäßiger aus

(wie der mhd. Freidank). Der Norden
besitzt einzelne Sprichwortstrophen, die

einen gnomischen Kern erläutern (ähnlich

den mhd. Hergersprüchen), sowie größere,
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durchgeformte Spruchweisheitgedichte von
wesentlich vorkirchlicher Haltung (Hav.

I ff., 112 ff.; Sigrdrfm. 22 ff.), zum Teil mit

volkstümlicher Kehrreimgliederung: 'das

rat ich als erstes, . . als zweites usw.'.

Priameln zeigt zuerst von den ma. Lite-

raturen die eddische Spruchdichtung.

c) Rätsel (ahd. rätussa u. ä., as.

rädisli, ae. rcedeh] anord. gäta) in stab-

reimenden Versen. Die zwei umfäng-

lichen ae. Sammlungen sind nach Form
und zum Teil auch Inhalt von der schlichten

volkstümlichen Art weit abgerückt. Die

wahren Vertreter vorliterarischer, außer-

kirchlicher Rätselkunst sind die drei

Dutzend aisl. Strophen, die Heidreksrätsel,

alle spruchhaft knapp, manche richtige

Volksrätsel in stabendem Gewände. Das

einzige, das im Süden formale Gegen-

stücke hat, das Kuhrätsel, weist auf eine

nicht mehr rein stabreimende Grundgestalt.

Das deutsche Rätsel vom Vogel federlos,

das man stabend herzustellen versuchte,

ist in lat. Umschrift (io. Jh.) bewahrt.

Die Verbindung der Rätsel zur sagen-

haften eristischen Szene, wie bei Heidrek,

ist etwas Jüngeres und hat mit heidnischen

Priesterliturgien nichts zu schaffen; am
jüngsten sind Rätselgedichte mit durch-

versifizierten Lösungen, wie das ad. Trau-

gemundslied.

Zu a) R. M. Meyer Die agerm. Poesie

240 ff., dazu die EM. S. CVI genannte Lit. — b)
E u 1 i n g Das Priamel 1905. — c) EM. S. XC ff.

MSD. Nr. VII 4.

D. Merkverse; Memorial- oder

Katalogdichtung.

a) Versreihen von mäßigem Umfange
und anspruchsloser Kunst, als Gedächtnis-

mittel dienend, mythische und heroische,

geschichtliche und völkerkundliche In-

halte umfassend, scheinen den Germanen
seit alters vertraut gewesen zu sein. Den
Nachdruck legten sie auf das Tatsächliche,

zumeist die Namen, und unterschieden

sich dadurch von den höheren Gattungen
des höfischen Preisgedichtes und des epi-

schen Liedes; es fehlte die lyrische Er-

regung, die feierliche Diktion, und es

fehlte die epische Fabel mit ihrem reichen

Aufbau und ihren dramatischen Repliken.

Die kunstlosesten Gebilde dieser Art,

ganz oder nahezu auf Namen beschränkt,

haben wir auf Island: die ßulur; teils

als Einschiebsel in größeren Gedichten
(Vojuspa, Grimnismal) oder Prosasagen
(Fas. 1, 379 ff.), teils als eigene umfäng-
liche Sammlungen in den Abschriften

der SnE. (über 2500 Vokabeln). Hervor-
zuheben ist der kleine Königskatalog

EM. Nr. XX A wegen seiner stilistischen

Ähnlichkeit mit dem Wids. Ohne scharfe

Grenze nähert es sich da und dort dem
Epischen und Belebteren; vgl. Vsp. 30 ;:

17. 18; Grim. 40. 41. Kosmogonische
Strophen u. ä., wie wir sie als Zutaten
oder Bausteine umfänglicherer Gedichte

kennen, haben gewiß seit Urzeiten als

Gefäße dieses lehrhaften Inhalts gedient.

Dagegen stehen die großen mono- oder

dialogischen Kompositionen mit sagen-

haften Sprechern und Rahmenerzählung-

(VafJ^rüdnis-, Grimnismal, Hyndluliöd, AI-

vissmäl) auf viel jüngerer Stufe. Der
bedeutsame engl. Vertreter unserer Klasse,

der Widsid, ist ebenfalls ein breiter an-

gelegtes Werk mit episch-lyrischer Ein-

kleidung, nur ist diese nicht sagenhaft,

sondern dem Leben nachgebildet und
darin altertümlicher. Die Zusammen-
leimung aus kürzeren Merkversreihen un-

gleicher Stilisierung ist noch leidlich zu

erkennen. Auch hier geht es zuweilen

in ein summarisches, redeloses Erzählen

über.

Ein Merkgedicht mit eigenartigem In-

halt ist das ae. Runenlied, von welchem
zwei späte nord. Runenkataloge abhängen.

Folgende Zeugnisse darf man für unsere

Gattung in Anspruch nehmen. Tac. Germ,

c. 2: 'celebrant carminibus antiquis . .

Tuistonem deum . .', seinen Sohn Mannus
und dessen drei Stammhaltersöhne. Eine

episch-dramatische Götterfabel kommt hier

nicht in Frage. Aber auch ein Hymnus
war minder geeignet für diese genealogi-

schen Data. Wir denken an Merkverse,

die neben den ritualen Hymnen die ur-

sprüngliche Kunstform der Mythenüber-

lieferung darstellen. Das 'unum memoriae

et annalium genus' paßt auf Merkverse

gar nicht übel, da wo eine entwickelte

erzählende Kunst, in Versen oder Prosa,

noch mangelt. Jord. c. 14: die ältesten

got. Fürstenahnen, beginnend mit 'Gapt',

ut ipsi suis in fabulis referunt. An Helden-
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lieder ist für diese frühesten Glieder nicht

zu denken; der Ausdruck fabulae fordert

freilich keine poetische Form. Id. c. 4:

bei Gelegenheit der Gotenwanderung ans

Schwarze Meer, 'quemadmodum et in

priscis eorum carminibus pene storico

ritu in commune recolitur'. Diese carmina

enthielten, wie Jord.s Wanderungsbericht

zeigt, neben den Namen ziemlich viel

Geschehen, doch keine epischen Fabeln.

Auch manche Berichte aus der histori-

schen Zeit (z. B. S. 833 ff., 879 ff., 125g ff.,

I2J1Z R.) darf man mit Schütte auf Merk-

versreihen zurückführen. Was sie trotz

gelegentlicher poetischer Steigerung von
der Heldensage (wie Ermanaricus-Sunilda)

scharf trennt, ist das Fehlen des persön-

lichen, unpolitischen Konfliktes. — Bischof

Daniel von Winchesters Brief an Bonifaz,

723—725, redet von 'nefarii ritus ac

fabulae' der heidnischen Deutschen und
im Zusammenhang damit von ihren kosmo-
gonischen Vorstellungen. Falls Verse

vorschweben, wird man eher einzelne

Weltschöpfungsstrophen der oben erwähn-

ten Art vermuten als ein so hochkunst-

mäßiges Gebilde wie die Vojuspa. Die

Origo gentis Langobardorum (7. Jh.)

bringt aus der vorheroischen Urzeit des

Volkes Erzählungen, in denen Brückner

fortlaufende Reimstäbe nachgewiesen hat.

Schon Müllenhoff (Beow. S. 101) schloß

auf ein Lied (besser: Lieder) 'zum Teil von der

katalogisierenden Art des Wids.' Das
I. Kap., die heitere Wodan-Freageschichte,

enthält allerdings vier Repliken in oratio

recta; auch im übrigen ist es eine belebtere,

genrehaftere Art mit wenig Namenballast.

Wir stehen hier an der Grenze der memo-
rialen Gattung; mag sein, daß die Kunst
des epischen Liedes herübergewirkt hat.

Doch ist der Abstand sehr groß von
einem Götter- oder Heldengedichte wie

Pryms- oder Vojundarkvida.

Die Merkverse mit ihrer nüchtern un-

sanglichen Art, durchaus für den Einzel-

vortrag bestimmt, kann man nicht aus

dem religiösen Hymnus ableiten. Daß
die Stücke mythischen Inhalts von Prie-

stern bei ritualen Handlungen verwendet

wurden, ist denkbar; die nordischen Reste

entscheiden darüber nicht. Die Merk-
verse bestanden weiter neben der Jüngern

Kunstform des epischen Götter- und
Heldenliedes und verhielten sich zu diesen

Dichtungen sowohl gebend wie nehmend.
Der Wids. ist in manchen seiner Teile

nicht eine Vorarbeit, sondern ein Auszug,

ein Register zu heroischen Liedern.

b) Es seien hier angeschlossen: Runen-
inschriften nichtritualen Inhalts, den Ver-

fertiger oder Besitzer eines Gerätes be-

zeichnend oder, häufiger, Grab- und Ge-

denkinschriften. Sie haben im Norden,

bes. Dänemark und Schweden, nicht ganz

selten metrische Prägung und mitunter

gehobene Sprache. In der Künstler-

inschrift des Goldenen Horns (4-/5. Jh.)

Ek HlewagäsÜR Höltingait
|
hörnä tdwidd

darf man die älteste germ. Langzeile er-

kennen. Eine Art Grab- oder Denkmals-
epigramm möchte man auch die Dietrich-

strophe der schwed. Rökinschrift nennen

(c. 900); ähnlich stilisiert sind einige

Strophen des skaldischen Stammbaum

-

gedichtes Ynglingatal. Die Verszeilen auf

dem ae. Runenkästchen sind keine In-

schriften im technischen Sinne.

Schütte Oldsagn om Godtjod 1907.

Brückner ZfdA. 43, 47 ff. R. M. Meyer
PBBeitr. 32, 67 ff. — b) W i m m e r De danske

Runemindesmcerker 1, LXXXV ff.

In den bisherigen Gattungen überwiegt

das Offizielle, das Lehrhafte, der prakti-

sche Zweck. Die folgenden bringen die

Unterhaltungspoesie und die freiere In-

dividualdichtung.

E. Gesellschaftliche Lyrik,
chorisch oder einzeln, nicht immer sangbar,

mitunter zu Instrumentalmusik, häufig

Stegreif; bei der Arbeit und am Gelage,

auf dem Spielplatz, der Straße.

a) Arbeitslieder sind uns nicht

bewahrt. Für celeuma, 'Rudergesang'-

geben Glossen: ad. scipleod, schifsang;

ae. lewisplega. Den Gesang einer einzelnen

Magd zur Handmühle erwähnt die Heimskr.

3, 373, und die Langzeile im Grottascjngr 3 :

leggium lüdra,
\

lettum steinum! kann
wohl ein Motiv aus der Mahlkammer sein.

Ebenso mag das wiederholte vindum,

vindumi im Valkyrjenliede aus wirklichen

Webeliedchen stammen.

b) Chorgesang beim Gelage usw.

Das häufige ae. dream nähert sich bisweilen

einem term. techn. dafür. Ahd. gartsang
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und zilsang 'chorus'. Der nächtliche cantus

der Germanen Ann. I, 65 (festis epulis,

laeto cantu), Hist. 5, 15 (Nox . . cantu

aut clamore . . acta) wird als profan,

nicht kultisch zu fassen sein; in dem
zweiten Falle kann man an Siegeslieder

denken, ae. sigeleod, anord. sigrliöd, mhd.
sigeliet. Auch die aypta jxsXy] der Rhein -

germanen, die den KaiserJulianus wie rauhes

Vogelgekrächz anmuteten, sind am ehesten

auf Chorlieder zu beziehen. Der von

Otfrid bekämpfte 'laicorum cantus obs-

cenus' kann unter b, c oder d fallen.

c) Unchorische Kleinlyrik.
Der wertvolle Bericht Bedas IV 24 über

Caedmon: Bei der Mahlzeit in dem nord-

humbrischen Kloster wurde es bisweilen

'laetitiae causa decretum, ut omnes per

ordinem cantare deberent', und zwar

geht die Harfe dazu um. Caedmon pflegt

dann zu gehen: ,,Nescio cantare; nam et

ideo de convivio egressus huc secessi,

quia cantare non poteram." Also die

Tischgenossen, keine berufsmäßigenSänger,

verstehen sich normalerweise auf ein Lied-

chen zur Harfe. Eigne Dichtung oder

gar Improvisation muß nicht gemeint sein.

Leider werden Umfang und Inhalt der

Rundgesänge nicht angedeutet; es könn-
ten geistliche Strophen gewesen sein.

Dagegen ein Carmen triviale, ein Gassen-

liedchen singt der westsächs. Prinz Aldhelm

(7. Jh.) und läßt es unmerklich in geist-

lichen Inhalt übergehen: was bei einem

epischen Liede nicht tunlich wäre. Ein

zierlicher Stegreifvierzeiler in engl. Sprache

wird Knut dem Gr. beigelegt, doch schon

in dem neuen Versmaß mit Reim (Merie

sungen de muneches binnen Ely . .). Im-

provisierte Gelegenheitsstrophen, eine ly-

risch-epigrammatische Alltagspoesie, haben
wir in Masse in den wnord. Schriftwerken.

Es sind gesprochene Verse, meistens in

den künstlichen skaldischen Formen. Von
schlichteren kvidlingar, Vierzeilern, die

beim isl. Mahle über den Tisch flogen,

gibt die Sturlunga s. I, 20 eine unge-

waschene Probe; der bäuerische Humor
greift hier auch zur Travestie einer alten

ernsten Strophe (Hkr. 1, 150). Der West-
gote Theoderich II (c. 460) erlaubte ge-

legentlich 'inter cenandum mimici sales,

ita ut nullus conviva mordacis linguae

feile feriatur' ; doch das können auch
außerpoetische Spaße gewesen sein. Spott-

verse (ae. bismerleoö 'carmen invectivum')

sind in Deutschland seit dem 9. Jh.
mehrfach bezeugt, auch durch zwei kleine

ahd. Proben, endreimend, vertreten (Kögel

2, 164 f.). Die Isländer pflegten neben
der harmloseren Art, die u. a. in der

hübschen Ingolfstrophe vorliegt {Altar

vüdu meyiar
\
med Ingolfi ganga), das

ehrabschneiderische nid, das sich mit
Vorliebe an geschlechtlichen Perversitäten

weidete (Beispiele: Hkr. I, 316; Kri. s. c. 4;
Biarnar s. c. 20; vgl. |>orst. Sid. S. 222^ ff.

u. ö.). Die großen Scheltszenen in sagen-

haftem Kostüme, Lokasenna, Harbardsliod,

Qrvar-Odds Männervergleich, sind hoch-

entwickelte Schößlinge der eristischen

Gattung. Für gemeingerm. darf man
sie nicht halten; den dialektischen 'Streit-

gedichten' des europäischen MA. 'stehen

sie völlig selbwachsen gegenüber, eher

haben sie Anregungen von irischen Zank-

gesprächen erfahren.

Erotische Dichtung ist den Isländern

unter dem Namen mansqngr 'Mädchen-

lied' geläufig, ebenfalls in den skaldischen

Maßen. Zum Teil sind es größere Ge-

dichte, die sich in die Klasse F einreihen,

zum Teil aber Stegreif-Einzelstrophen.

Solche sind auch den andern Germanen
nicht abzusprechen; vgl.: si quis . . (foris

ecclesiam) . . cantat orationes amatorias,

excommunicetur, Wasserschi. Bußordn.

S. 435; amatoria et turpia cantica, Chrode-

gang can. 68 und das u. zu winileod Be-

merkte.

d) Tanzliedchen. Der skand.

Norden tanzt nicht bis in die Ritterzeit.

Bei den Südgermanen ist zum erstenmal

c. 450 von Tanz die Rede (s. u.) ; man
darf annehmen, daß ein gepflegter Tanz

mit Musik und Text erst in der Völker-

wanderungszeit aufkam und zunächst nicht

über den alten Römerboden hinausdrang.

Der älteste Ausdruck dafür war Haikaz

(0. § 4) ; für opysiv verwendet Wulfila

ein slav. Lehnwort plinsjan; erst mhd.

ist reie, Reigen (vgl. ahd. reh forasanc

'praecinebat' GL); ahd. tümön ist rotari,

circumire. Im Frankenreiche hat die

Kirche seit dem 7. Jh. viel zu eifern gegen

ballationes, saltationes, cantationes, die
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in teuflischer Lust in domibus, plateis,

triviis geübt werden. An Kirchweihen

soll die Menge nicht 'obscina et turpea

cantica . . cum choris foemineis' absingen,

sagt z. B. das Konzil von Chälons c. 640.

'Cantica turpia et luxuriosa' ist stehender

Ausdruck für die Tänze, lusa und specta-

cula. Wenn derlei der Kirche leicht als

gentilitas galt, muß es darum doch nicht

aus Kulttänzen bestanden haben (wie oben

B a). Das älteste Zeugnis für einen solchen

'chorus foemineus', in haßloser Beleuch-

tung, gibt Priscus (ad a. 446): zur Be-

grüßung Attilas führen Mädchen einen

Schleiertanz aus und singen dazu aajjiaxa

Sxufhxa. Man hält dies für gotisch;

und den Goten jener Zeit läßt sich wohl

eine solche, gewiß importierte Kunstübung
zutrauen. An Lobgesänge auf Attila oder

gar an religiöse Chöre braucht man nicht

zu denken: es kann schlichte Reigenlyrik

gewesen sein. Solche veranschaulicht uns

im II. Jh. die Erzählung von den 'Tänzern

von Kölbigk'. Der Reigenführer singt

eine Strophe: zwei Langzeilen in erzählen-

dem Tempus auf ein Paar der Tanzgesell-

schaft anspielend, dann ein Kurzvers 'Quid

stamus? cur non imus?' Es scheint,

daß der Chor zu seinem Reigen das Ganze
nachsingt, nicht bloß den letzten Kehr-

reimvers. Da die zwei Langzeilen keine

Spitze haben, muß ihnen weiteres gefolgt

sein (der alte Bericht läßt es unent-

schieden); aber auf ein episches Lied

im eigentlichen Sinne lassen diese ad hoc

gedichteten, vielleicht improvisierten Verse

mit ihrem Gegenwartsmotiv nicht schließen.

Nahe stehen die Gelegenheitsverse Knuts,

oben c, gleichfalls im erzählenden Prät.

und soweit nicht reinlyrisch, von denen
es heißt, daß sie 'in choris publice can-

tantur'. Ein Zeitgedicht, das

ausdrücklich als Volkslied und Text von
Frauenreigen bezeichnet wird, das alte

'Fardlied', 6. oder 7. Jh., fällt in den

romanischen Kulturbereich; auf germ.

Seite begegnen Zeitgedichte als Tanz-

texte erst ein halbes Jahrtausend später.

Die epische Ballade aber, das Heldenlied

als Tanzbegleitung, hat erst das Rittertum

um 1200 geschaffen. In der 'altgerm.'

Literaturgeschichte hat das Wort 'Ballade'

keine Stelle.

Der vielerörterte Ausdruck ahd. winileod,

glossiert durch 'plebeios psalmos, seculares

cantilenas; cantica rustica et inepta',

ist am ehesten als umfassender Name
zu betrachten für diese ganze Kleinlyrik

unter a—d. Ob der sprachliche Sinn

'Gesellenlied' ist oder aber 'Buhlenlied,

Liebeslied', streitet man. In dem zweiten

Falle müßte das Wort einen sehr er-

weiterten Begriff erlangt haben. Daß
bei Nonnen ein 'scribere vel mittere' der

winileod vorkam (Kapit. von 789), wiese

eigentlich auf Liebesverse hin, die man
als briefliche Grüße aussandte (Müllenhoff,

Kelle); denn die gewöhnliche Unter-

haltungslyrik aufzuzeichnen, bestand doch

kein Bedürfnis. Heldenlieder aber mit

erotischen Vorgängen werden durch die

Umstände und auch den Namen winileod

ausgeschlossen.

G u m m e r e The beginnings of poetry 1901

passim. — Zu d) E d w. Schröder Zs. f.

Kirchengesch. 17, 94 ff. — winileod: Uhl
Teutonia Bd. 5, 1908. J o s t e s ZfdA. 49,

306 ff. [Meißner ZfdA. 52, 85 ff.]

F. Über die Gemeinschaftsdichtung

hebt sich hinaus die kunstmäßige
Einzellyrik, deren Schaffung und
Vortrag wenn nicht den berufsmäßigen

Dichter, so doch eine außeralltägliche Be-

gabung erheischt.

a) Eine der wichtigsten Gattungen des

germ. Altertums ist das (höfische) Preis-
1 i e d , das Z e i t g e d i c h t. Es ist

aufs reichste vertreten durch die skaldi

sehen Fürstengedichte der Norweger und
Isländer. Daß die Skaldenkunst, wahr
scheinlich unter irischem Einfluß, einen

ganz eigenartigen, ja ungermanisch an

mutenden Formenkultus entwickelt hat,

stellt ihre Gattungen keineswegs außerhalb

der germ. Familie. Das skaldische Enko
mium (hröär, lof) zu Ehren eines vor

nehmen Gönners, überwiegend an den

Höfen gepflegt, ein umfangreiches, wohl

vorbereitetes Gebilde, für bloßen Sprech

Vortrag, ist eine episch-lyrische Art: es

erzählt von den Taten des Gefeierten,

doch ohne eigentliche Fabel, ohne dramati

sehe Schürzung, meist ohne direkte Reden
die preisende Schilderung, der Gefühls-

erguß des Dichters nimmt neben dem
Geschehen einen mehr oder minder breiten
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Raum ein. Es pendelt zwischen Hymnus
und Verschronik. Von erhaltener südgerm.

Dichtung ist, bei aller augenfälligen Ver-

schiedenheit, folgendes anzugliedern. Die

Verseinlagen der Ags. Annalen, bes. I

der Sieg von Brunanburh und V Eadweards

Tod. Daß der geistliche Hymnus Csedmons

vielleicht weltlichen Preisliedern nach-

gebildet ist, sei wenigstens erwähnt. In

deutscher Sprache grenzt das geistliche

und endreimende Ludwigslied an; der

epische Fluß ist hier stärker (vier Repliken),

das Zuständliche und Lyrische tritt mehr
zurück. Dasselbe gilt von einem lat.

Werke wie Pippins Victoria Avarica (796),

wogegen dem Bellum Fontanetum (841)

wieder Dialog und fabulistische Folge

abgehen. Daß aber preisende Zeitgedichte,

Gegenwartslieder nicht erst mit der kirch-

lichen Kultur Karls und Alfreds aufkamen,

lehren Zeugnisse. Das älteste der sicheren

ist Priscus aktenmäßiger Bericht von
Attilas Hofhalt. Nach dem Schmause
stellten sich zwei Barbaren, offenbar Goten,

vor den Herrscher, aSfiara TrsTrotYjjiiva

sXsyov, vtxa? autou xal xa? xaxa iroXsfiov

aooviss äpzxds; die Gäste folgten den

Gedichten bewundernd und in lefcjjiafter

kriegerischer Ergriffenheit. (Nachher

kommt der Mimus mit seinen unsinnigen,

lachhaften Spaßen.) Abgesehen von der

Zweizahl der Vortragenden (lösen sie sich

ab?), stimmt das Bild geradezu über-

raschend mit der uns so wohlbekannten
Erscheinung des nordischen Skalden am
Fürstenhofe. Was Priscus über den Inhalt

andeutet, genügt, um ein enkomiastisches

Zeitgedicht, nicht ein Heldenlied zu er-

weisen. Es ist keine Stegreifdichtung

(7r£TOi7jfiiva). Von Harfe ist nicht die

Rede, und die Ausdrücke aajiaxa eXsyov

— aSovxes sprechen eher für unsanglichen

Vortrag, was bei einem Preisliede bes.

zu beachten ist.

Auch die Andeutungen des Wids. gehen
zum Teil auf Preislieder, bes. Z. 54 ff.

'ich kann singen . . in der Methalle, wie

edel die Hochgeborenen sich mir be-

wiesen'; vgl. Z. IOO. Die Zweizahl der

Sänger kehrt wieder Z. 103 : 'wenn Scilling

und ich mit heller Stimme vor unserm
Gefolgsherrn den Sang erhoben .

.'. Der
Wids. scheint überall Gesang und Harfen-

begleitung vorauszusetzen. Im Beow.

873 ff. trägt der Hofdichter über Beowulfs
frische Heldentat vor: der Epiker denkt
es sich mithin als Improvisation, und
dergleichen mag ja vorgekommen sein;

Helden lieder jedoch als aktuelle Augen-
blicksschöpfungen werden durch die Stelle

nicht bezeugt. Venantius Fortunatus, Carm.

7, 8, 61, sagt zu Herzog Lupus von Aqui-
tanien: . . plaudat tibi barbarus harpa, . .

dent barbara carmina leudos (0: leudes

'Mannen'). Es ist der älteste Beleg für

das germ. Wort Harfe; dieses bezeichnet

unterschiedslos die längst eingeführte Lyra
(die mit keltischem Namen • ad. (h)rotta

heißt) und die von England ausgehende

dreieckige Harfe.

Eine Frage bleibt, ob schon Tac. Ann.

2, 88 'Arminius . . caniturque adhuc bar-

baras apud gentes' in den Bereich des

Einzel-Preisliedes zu ziehen ist. Damit
träte diese Kunstform zu den alten, vor
der Wanderungszeit bestehenden. Weniger
wahrscheinlich sind hier Merkverse oder

chorische Hymnen (etwa Totenklagen wie

oben B c). Man muß nur annehmen,
daß in dem Falle Arminius ein Zeitgedicht

ausnahmsweis lange, drei Menschenalter,

am Leben blieb, während sonst wohl
diese Produkte mit ihrer Generation ins

Grab sanken. Auch später mag da und
dort ein ungewöhnlich eindrucksvoller In-

halt oder andere, irrationale Umstände
einem Zeitgedichte die Dauer und Ver-

breitung verliehen haben, wie sie im all-

gemeinen nur Heldenliedern zuteil ward.

Hygelacs Rheinzug fiel c. 516; c. 700

kennt ihn der Beowulfdichter, offenbar

aus einem Liede, das den historischen

Umriß und die Stammnamen gut be-

wahrt hatte. Man scheint hier eher ein

Zeitgedicht als eine heroische Fabel folgern

zu müssen. Es könnte das 'Erblied' auf

den gefallenen König gewesen sein, das

der gautische Hofdichter, als Augenzeuge

oder nach dem Berichte der Heimgekehrten,

verfaßte.

Zwischen Zeitgedichten, Merkversen und

Heldenliedern kann man auch sonst

schwanken, wo der Inhalt nur unbestimmt

angedeutet wird. Ob die Gattungen in

ihrem leibhaften Dasein ineinander ver-

flossen, ist die Frage: die uns bewahrten
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Stücke sind klar aufzuteilen. Am meisten

Ähnlichkeit hatte das Zeitgedicht mit dem
chorischen Preisliede (oben B c) : man
halte etwa den 'Tod Eadweards' der

Ags. Ann. neben Attilas Totenklage bei

Jordanes

!

In der Pflege der Spielleute überlebte

das Zeitgedicht, in lat., deutschen, engl.,

dän. Versen, das alte Hofsängertum und
drang in weitere Kreise. Bei dem stehenden

'vulgo concinnatur et canitur', den 'can-

tilenae vulgares' als Zeugen einer Begeben-

heit hat man in erster Linie an unsere

Gattung zu denken. — Als in Norwegen
im 9. Jh. die skaldische Formneuerung
durchgedrungen war, stiegen die Preis -

lieder im Kurse und wurden, schon um
ihrer zierlichen Wortkunst willen, plan-

mäßig weitervererbt, obwohl der neue Stil

sie zum Bewahren historischen Stoffes

weniger tauglich machte.

Als südgerm. Ausdrücke, die den nord.

lof und hrödr entsprächen, kann man
nennen: got. hazeins 'sTraivoc' ; ae. Jierigan,

heriung; weor&ung 'modulatio vel cantus'

(eig. 'Ehrung'). Doch mögen diese Namen
ebensogut die chorischen Arten umfaßt
haben (oben B a c).

b) Ein Seitenast des Preisliedes ist

das Klagelied, die Elegie. Ein

schätzenswert klares Zeugnis bietet Prokop
BV. 2, 6 von dem ausgehungerten Wan-
dalenkönig Gelimer (a. 533): zi&apisxfj

os ayaöco ovct ojoy] tu at>T(3 s^ ci>[i/popav

ttjv Trapoaaav iceTüOtTjrat, rp 8tj r.phq xifrapav

öp^vYJarat xs xai ocTcoyAauaat iTcefystai. Man
sieht, es ist das vorbedachte Lied eines

kunstbegabten Mannes (verschieden von
der Kleinlyrik oben E c); der Inhalt

ist das eigene Erlebnis; ein elegisches

Zeitgedicht, gemischt aus erzählenden und
lyrischen Teilen. Unplastischer ist die

Stelle im Beowulf 2108 ff.:

Hwilum hildedeor hearpan wynne,

gomenwudu, grette; hwilum gyd awraec,

so& and sarlic; hwilum syllic spell

rehte sefter richte, rumheort cyning:

ist das 'wahrhafte und schmerzliche gyd,

Versrede' eine Elegie? (Das 'seltsame

spell, Kunde' kann Lehrhaftes in Versen

oder Prosa sein; ist das Harfen unter

Nr. 1 nur Präludieren zum gyd?) Ähn-
liche Ausdrücke sind särig sang (Beow.

2447), särlic Uod 'tragoedia, trenos' (GL),

särlic blis 'cantilena'; s. auch hearm-,

sorhleoä. Von den erhaltenen ae. Elegien

hat Deors Klage den altertümlichsten

Wurf; demnächst die 'Klage an Eadwacer'

(Gr.-W. 3, 183), das erste Frauengedicht

der germ. Literatur: sein Inhalt streitet

bestimmt gegen eine Situation aus der

Heldensage. Die übrigen, längeren Stücke

atmen schon mehr den neuern Geist.

Die nord. Skaldenpoesie führt mit ihren

'Erbliedern' (erfikveetfi) vom Preis zur

Klage hinüber; eine tiefdüstere Elegie

ist Egils Sonartorrek 'Ode auf den ver-

unglückten Sohn'. Auch da machen sich

irische Anregungen, eher als englische,

bemerkbar.

Zeitgedichte mit der Farbe des Spottes

werden erst in Blüte gekommen sein

durch die niederen Fahrenden. Zwei

Beispiele bei Saxo S. 722 und 733 (a. 1 157).

S e e m ü 1 1 e r Festgabe für Heinzel 1898

S. 318 ff. — Harfe: Hortense Panum
Norske Fortidsmindesmaerker, Aarsberetning for

1903 S. 107 ff.

G. Die folgenreichste Schöpfung der

agerm. Poesie war das epische Lied,
Heldenlied und Götterlied. Heldenlieder

sind uns süd- wie nordgerm. bewahrt

(zum folgenden vgl. Heldensage).
Die nord. Heldendichtung hat sich in

mannigfache Kunstformen verästelt; als

den ältesten, gemeingerm. Typus erweist

die Vergleichung mit den südlichen Ver-

tretern diesen:

a) Ein Gedicht von 80—300 Lang-

zeilen führt eine 'Heldensage', eine gegen-

wartentrückte heroische Fabel, in ihrem

unmittelbaren Verlaufe vor, die Erzähl

-

und die Redeverse annähernd gleich stark

vertreten ('doppelseitiges Ereignislied'), die

Handlung einheitlich, bis zum Schlüsse

der Fabel geführt, aber bisweilen mitten

in der Verwicklung einsetzend, mit raschem

Szenenwechsel, ohne Zustandsmalerei noch

beschauliche Reden, die Zahl der Auf-

tritte zwischen einem und etwa 12, die

der handelnden Personen zwischen zwei

und etwa 10 sich bewegend. Die Haltung

im ganzen ist als episch-dramatisch zu be-

zeichnen; lyrische Ausbrüche ordnen sich

unter (s. Finnsb. 39—42, Akv. 19, 5.

31, 10. 43): eine Dichtung zum Lobe der
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Ahnen und des Stammes ist das germ.

Heldenlied nicht. Dem Preis- oder Zeit-

gedichte gegenüber ist es der kunstvollere,

reichere, bewegtere und gegliedertere Or-

ganismus. Stegreifdichtung war hier immer
nur zu gelegentlicher Lückenbüßung mög-
lich; die Wandelung der Texte (z. B. vom
Hildebrandsliede des 8. Jhs. zu dem des

14., von dem ursprünglichen Atliliede zu

den grönländischen Atlamal) war weniger

ein mechanisches Zersingen als ein be-

wußtes Umdichten. Die Ausdrücke 'Bal-

lade' und 'Rhapsodie' sind, als nicht bloß

entbehrlich, sondern irreführend, zu ver-

meiden; Heldenlied ist der gegebene term.

techn., für das gesungene wie das un-

sangbare Werk. Der wnord. Name war

kviäa (oben § 6); ein südgerm. Sondername
ist nicht bekannt.

Von den Zeugnissen, die man für das

Heldenlied anzuführen pflegt, mußten wir

mehrere einer der vorangehenden Gattungen

zuweisen. Das Lied zur Harfe ist durchaus

nicht ohne weiteres ein Heldenlied. Zweifel-

haft, ob auf Preislieder oder Heldenlieder zu

beziehen, sind die folgenden Andeutungen.

Apollinaris Sidon. Ep. 1, 2: der Westgoten-

könig in Tolosa liebt an seiner Tafel nur

die Gesänge, quibus non minus mulcet

virtus animum quam cantus auditum.

Cassiodor Var. 8, 9: Gensimundus ille toto

orbe cantabilis . ., vivit semper relationibus

. . . Jordanes c. 1 1 : . . quod nomen (capillatos

sc.) Gothi . . adhuc odie suis cantionibus

reminiscent. Venantius Fort., praef. zu den

Carmina: . . sola saepe bombicans barbaros

leudos harpa relidebat (kann auch E c

sein). Wids. 103 ff.: J>onne wit Scilling . .

song ahofan
|
hlude bi hearpan. Beow.

496: Scop hwilum sang
|
hador on Heorote.

Gnom. Ex. 170: . . J>e him con leoda worn
|

odde mid hondum con
|
hearpan gretan.

Es bleiben als zuverlässige Zeugen für

das Heldenlied bis c. 800 die folgenden:

1. Jord. c. 5: Ante quos etiam cantu

maiorum facta modulationibus citharisque

canebant, dann mehrere Helden des 4. Jhs.,

darunter Widigoia, der Witege der Helden-

dichtung.

2. Beow. 875 ff. der Hofdichter läßt

dem Preisliede auf Bw. ein Heldenlied

von Sigemund folgen.

3. Beow. 1064 ff. derselbe scop singt

zur Harfe das Heldenlied von Hengest-
Finn.

4. Alcuin a. 797 wünscht, daß beim
Mahle der Priester in Nordengland der

Vorleser gehört werde, nicht der Harfner,

sermones patrum, non carmina gentilium.

Quid Hinieldus (= der Held der Ingeld-

sage) cum Christo?

5. Vita Liudgeri c. 790 : der blinde

Friese Bernlef, qui a vicinis suis valde

diligebatur, eo quod esset affabilis et anti-

quorum actus regumque certamina bene
noverat psallendo promere.

6. Einhard, Vita Car. c. 29: Item bar-

bara et antiquissima carmina, quibus

veterum regum actus et bella canebantur,

scripsit memoriaeque mandavit. Da die

Stelle zwischen dem Aufzeichnen der

Volksrechte und der grammatica patrii

sermonis steht, ist sie auf deutsche, nicht

französische Gedichte zu beziehen. Das
'antiquissima . . veterum regum' spricht

für Heldenlieder, nicht Zeitgedichte.

Spätere Gewährsmänner bezeugen das

Fortleben kurzer, sangbarer Heldenlieder

in der endreimenden Zeit.

Die Entstehung des germ. Heldenliedes

liegt für uns im Dunkel. Erwägt man, daß

es keine primitive, sondern eine verhältnis-

mäßig hochstehende Kunstform ist, daß
die Zeugnisse mit Jordanes beginnen und
daß die historischen Sagennamen bis ins

4. Jh. zurück weisen, so wird man Müllen-

hoffs Satze beitreten: die Heldendichtung

war eine der Neuerungen der Völker-

wanderungszeit. — Der Ausgangspunkt

muß bei einem Volke zu suchen sein,

und da kann die Wahl nur auf die Goten

fallen. Das Heldenlied tritt dann in eine

Reihe mit der Runenschrift und den

kunstgewerblichen Formen, die aus dem
pontischen Gotenreich im 3. und 4. Jh.

zu den andern Germanen zogen. Ein

fremdes Vorbild, wie für die Runen und

die Fibeln, können wir für das Heldenlied

nicht nennen. Byzanz und Rom hatten

nichts Ähnliches. Von der armenischen

Heldendichtung ist zu wenig bewahrt,

als daß ihre Einwirkung auf die gotische

abzuschätzen wäre. Sollte, abgesehen

von der allgemeinen Steigerung des Lebens-

gefühls, die Bekanntschaft mit dem römi-

schen Mimus der befruchtende Anstoß
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gewesen sein? — Als germ. Vorstufe des

Heldenliedes wird man das Preislied-

Zeitgedicht ansehen. Aus diesem, so

denken sich einige, wäre. das. Heldenlied

organisch erwachsen, durch Eindringen

von Übernatürlichem, Idealisierung, dra-

matische Durchformung. Wir können nur

sagen: kein Fall ist uns bekannt, wo ein

Zeitgedicht allmählich zum Heldenliede

geworden wäre, und das Experiment nimmt
sich auch bei den überlieferten süd- und
nordgerm. Originalen nicht eben ermutigend

aus. Nur wo man es mit lückenhaften

Anspielungen oder trüben Chronistenum-

schriften zu tun hat, da fühlt man sich

wohl einmal in der Schwebe zwischen

den beiden Gattungen. Zu den stofflichen

Quellen des Heldenliedes gehörte gewiß

auch das Zeitgedicht, und dessen Sprach-

und Verskunst ging an die jüngere Gattung

über: im besonderen diejenigen syntakti-

schen Stilfiguren, die man nach ihrem

Ethos die 'hymnischen' nennen kann,

haben ihre Wiege im Preisliede, mögen
sie auch am reichsten gewuchert haben
in dem Predigtstile eines Buchepos (He-

liand). Dennoch, die Kluft zwischen den
beiden Kunstformen, in der Anlage, dem
dichterischen Ziele, erscheint zu breit für

ein unmerkliches Hinüberwachsen, phylo-

genetisch wie ontogenetisch.

Doch waren es dieselben Dichter für

das Eine wie das Andre; das zeigen be-

sonders klar Beowulf und Widsid. Zuerst

an den Höfen gepflegt, eine Dichtung für

das Kriegergefolge des Fürsten, hat sich

das Heldenlied gewiß oft auch zu dem
Gelage des behäbigen Großbauers aus-

gedehnt; war es doch jedem verständlich,

seine Ideale die des ganzen waffenführenden

Volkes; für eine Standespoesie wie die

spätere ritterliche waren die Kulturbe-

dingungen gar nicht da. So stammt auch
unsere reichste Überlieferung von Helden

-

poesie aus dem adel- und fürstenlosen

Island. In der ganzen anord. Zeit (9. bis

13. Jh.) hat das Heldenlied keine erkenn-

baren Beziehungen zum Fürstenhofe: das

Preislied ist das Schoßkind der Hof-

kreise, ein einzigmal ertönt ein eddisches

Heldengedicht in der Nähe des Königs

(die Biarkamal, Heimskr. 2, 463): im
allgemeinen hat man es sich bei dem

Hoops, Reallexikon. I.

isl. Landwirte gepflegt zu denken, bei

dem freien Volk in seiner Breite, und die

Verbauerung wird auch da und dort

spürbar. In Deutschland und wohl auch
England wich das Heldenlied an den
Höfen den kirchlichen, buchmäßigenUnter-
haltungen (s. Einhard Vita car. c. 24,

Alcuin oben S. 456 b, 4) oder auch den
Jongleurspäßen; es sank zu einem niederen

Publikum herab, hallte aber auch in

Klöster herein (Eckehards Waltharius,

Widukind ua.) und reichte im 12./13 Jh.

den Stoff dar für mehr oder weniger

ritterliche Buchepen (vgl. unten § 8).

b) Epische Götterlieder, von
sehr ähnlicher Struktur, haben wir nur

in der Edda: E'ryms-, Hymiskvida, andere

zu erschließen aus der SnE. Man muß
annehmen, daß diese hochorganisierte Art

in Nachahmung des Heldenliedes ent-

stand, nachdem bisher kunstlosere Merk-
verse, Hymnen, auch kleine märchen-

ähnliche Prosen die Göttermythen be-

herbergt hatten. Demnach hat es Götter-

lieder ä la Prymskvicta nur bei den Ger-

manenstämmen geben können, die noch

als Heiden die Kunstform des Helden-

liedes bei sich aufnahmen. Die epischen

Götterlieder der Edda sind Unterhaltungs-

poesie, nicht mehr Bestandteile des Gottes-

dienstes wie ihre schlichteren Vorstufen

;

sonst hätten sie sich schwerlich in die

christliche Zeit herab gerettet.

c) Schwierige Fragen knüpfen sich

an die Sangbarkeit und die m e -

trische Periodenbildung des

Heldenliedes. Man pflegt Edda und
Hildebrandslied mit den Schlagworten

'strophisch' und 'stichisch' zu kontrastieren.

Aber damit drückt man die Eigenschaften,

auf die es ankommt, gar nicht aus. Die

Fragestellung ist durch Neckel eine andere

geworden. Die eddischen Stücke sind

'strophisch', genauer: Die stärkeren syn-

taktischen Einschnitte fallen in der Regel

an den Schluß der Langzeilen ('Zeilenstil'),

über ein Langzeilenpaar (eine 'Halbstrophe')

greift der Satz äußerst selten hinaus; die

verhältnismäßig abgeschlossenen sprach-

lichen Einheiten sind also teils die Lang-

zeile, teils das Langzeilenpaar. Die größeren

Gruppen bewegen sich zwischen 3 und 7

Langzeilen, planmäßig tritt einzig die

30
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von 4 Langzeilen auf, die sog. Strophe:

doch hat sie nur selten den syntaktischen

und akustischen Zusammenhalt, der das

Langzeilenpaar immer wieder vor dem
Hörer auszeichnet. Im Blick auf all dies

ist klar: wurde eine derartige Poesie

gesungen, so konnte die Melodie (die

widerkehrende melodische Phrase) ent-

weder eine Langzeile oder ein Langzeilen -

paar umfassen. Über den Vortrag eddi-

scher Heldenlieder haben wir nur ein

Zeugnis, Hkr. 2, 463 : hier sieht die Situation

mehr nach Singen aus; aber da der ge-

wöhnliche Skaldenvortrag unsanglich war

(der alte Norden kennt keinen harfenden

Hofsänger), so werden auch unsere Ge-

dichte normalerweise gesprochen worden

sein. Periodenbau und Taktfüllung würden
sich mit Gesang gut vertragen; einige

Stücke (außerhalb der doppelseitigen Er-

eignislieder) sind sogar in hohem Grade

sangbar.

Die alten südgerm.Vertreter, Hildebrands-

lied und Finnsburg, sind 'stichisch', genauer:

sie legen so oft die stärkere Satzgrenze

an den Schluß der ungeraden Kurzverse

('Hakenstil') und bringen so selten syn-

taktische Einheiten von zwei Langzeilen,

daß keine Melodie von irgendwelcher

Erstreckung zum Texte passen würde;

diese Gedichte sind innerlich unsangbar,

was sich auch an den überlangen Auf-

takten zeigt. Nun gibt es klare Zeugnisse,

wonach südgerm. Heldenlieder zur Harfe

gesungen wurden: sieh oben S. 456,

Nr. 1, 3, 4, 5. Diesen Umstand hat man
mit der sprachlich -metrischen Unsangbar

-

keit der zwei erhaltenen Texte so zu ver-

einen gesucht, daß man nicht Gesang,

sondern Sprechvortrag zur Harfe annahm,
also ein Melodram. Dabei setzte man
eine Harfenbegleitung von akkordischen

Griffen voraus. Dies ist aber ein Anachro-

nismus: die Begleitung kann nur eine

einstimmige Melodie gewesen sein. Mit

einer solchen verträgt sich aber nur ein

(homophones) Singen, nicht eine Rezitation

in Sprechstimme. Also vom Melodram ist

abzusehen. Der Widerspruch zwischen

der Unsangbarkeit der zwei Denkmäler
und dem harfebegleiteten Gesänge der

Zeugnisse erklärt sich nur so: diese Zeug-
nisse meinen nicht Stücke wie Hildebr.

und Finnsb., sondern Lieder von anderem,
sangbarem Versbau. Es können Lieder

von der Art der eddischen gewesen sein.

Daß deren metrisch-sprachliche Struktur

die genetisch ältere ist, versteht sich:

der beginnende Hakenstil in Hildebr. und
Finnsb. ist ein Übergang zu der plan-

mäßigen Sprengung der Langzeile und
rhythmischen Verselbständigung des Kurz-
verses im Heliand. Heliand und Edda
bilden die beiden Endpunkte, über deren

genetische Lage kein Zweifel sein kann.

Man steht also vor dem Schlüsse: Der
ältere, innerlich sangbare Periodenbau ist

auch für das Heldenlied der Südgermanen
(Engländer, Friesen, Goten) bezeugt; die

zwei erhaltenen Reste stehen auf einer

jüngeren Stilstufe. Diese wäre man
versucht erst aus Nachahmung des Buch-
epos zu erklären, wenn man dem Hildebr.

Berührung mit Buchepen zutrauen dürfte;

der Hakenstil wäre dann die Erfindung

der Buchepiker, die ihren Dauervortrag

damit beleben wollten. Möglich aber ist

gewiß auch, daß die Heldenlieder den

Anfang machten: man gab irgendwo ein-

mal den musikalischen Vortrag auf und
benützte dann die Gelegenheit zu frei

wechselnder Periodenbildung; das Buch-

epos führte danach diese Freiheit weiter

zu mehr oder minder vorherrschendem

Hakenstil. Daß im 8. Jh. das gesamte
wgerm. Heldenlied unsangbar gewesen

wäre, ist im Hinblick auf die spätere

Entwicklung unwahrscheinlich. — Wie
dem sei, dem Heldenlied der Goten und
überhaupt des germ. Heldenalters hat

man jenen älteren, sangbaren Bau zuzu-

schreiben, und der ist in der eddischen

Heldendichtung leidlich bewahrt, obwohl

die unmusikalischen Nordländer Sang-

weise und Harfe dahinten ließen. Die

Annahme, die Nordländer erst hätten aus

andern Dichtarten (Preislied usw.) die

sangbare Periodenbildung in das haken-

stilige Heldenlied eingeführt, ist künstlich.

Ein so durchdringender Einfluß der Skal-

dendichtung auf die Heldenpoesie hat

nicht einmal in den späteren Zeiten statt-

gefunden, und daß man die südgerm.

Heldenlieder formal so gründlich um-

gedichtet hätte, hat wenig innere Wahr-

scheinlichkeit. Wann und unter welchen
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Einflüssen die sog. Strophe von vier

Langzeilen sich durchsetzte, diese Frage

tritt an Bedeutung zurück; denn die

stärkeren Realitäten waren, • siehe oben,

Langzeile und Langzeilenpaar. Sehr er-

wägenswert ist es, daß das älteste germ.

Heldenlied die syntaktische Geschlossen-

heit der Langzeile noch strenger wahrte

(so wie es gerade in einigen altertümlichen

Eddastücken mehr oder weniger zusammen-
hängend vorliegt) ; daß es seine Sätze in

Langzeilen, nicht in Langzeilenpaaren

dachte: dann war es 'stichische' Dichtung,

nur in völlig anderem Sinne als unsere

wgerm. Epik ! Dann konnte die Melodie,

in altertümlicher Kunstlosigkeit, eine Lang-

zeile umspannen.
Berücksichtigen wir die stilistisch-metri-

sche Gesamterscheinung, so gewähren das

Bruchstück der alten Sigurdarkvida, Teile

'des Wielandsliedes und der Hunnen-
schlacht die treueste Anschauung von dem
altgerm. Heldlnliede.

d) Im Gegensatze zum doppelseitigen

Ereignisliede kennt der Norden epische

Götter- und Heldengedichte, die den

Hergang mit lauter Redeversen bewältigen

bis auf ein paar Reste, die in kurzen

Prosasätzchen, 'Bühnenanweisungen', er-

ledigt werden. Diese einseitigen
oder rein dialogischen Ereig-
nis 1 i e d e r (typische Vertreter: Skirnis-

mal, HelgakvidaHundingsbana II)sind nicht

etwa Erbstücke der Ururzeit, wie eine miß-

verstehende Vergleichung mit den gänzlich

abweichenden Itihäsastücken der Inder

folgerte. Sie sind nicht einmal gemeingerm.,

höchstens gemeinnordisch (die wahrschein-

lich dänischen Biarkamal gehören dazu).

Dem doppelseitigen Liede gegenüber ist

die einseitige Darstellungsform die minder
naive, kunstreichere. Nicht damit zu

verwechseln ist die Einstreuung einzelner

Redestrophen — Lausavisur, 'Lose Stro-

phen' — in den Prosabericht einer Saga.

Hier wäre der Ausdruck 'gemischte Gattung'

berechtigt, den man unzutreffend auf jene

reinen Redegedichte anwandte. Aber
liedhafte Komposition fehlt hier durchaus.

e) Noch jünger, anscheinend nur is-

ländisch, sind die heroischen Situa-
tionslieder, meist Rückblicke, selten

Prophezeiungen, teils Frauen-, teilsMänner-

elegien: GudrünarhvQt, Oddrunargra.tr, Hei -

reid, Gudrünarkvida I und II, Traumlied,

EM. Nr. V—IX. Mit oder ohne Erzähl-

verse gestalten sie einen Heldenstoff

mittelbar, durch die beschaulichen

Reden der in einer Situation festgehaltenen

Sagenfigur (en). Es ist immer noch epische

Dichtung, von den ae. Elegien wesens-

verschieden, wenn auch in den meisten

Vertretern mit stark vorbrechender Lyrik

oder Lehrhaftigkeit. Drei lange Gedichte

mit der Struktur des doppelseitigen Er-

eignisliedes, aber ausgesponnenen hand-
lunghemmenden Reden bezeichnen Zwi-

schenstufen: Atlamal, Siguröarkvida skam-
ma und meiri. Der Endpunkt ist die

monologische Selbstbiographie ohne ein-

führende Handlung und ohne Assistenz:

Gudrünarkvida II. Die Entwicklung,

die vermutlich im II. Jh. einsetzt, dürfte

intern sein; ein fremder Anstoß war die

allgemeine Auflockerung des Seelenlebens

durch die christliche Lehre, die der Be-

wunderung für das alte Heldenideal einen

sentimentalischen und grüblerischen Zug
verlieh und auch einzelne Töne von Welt-

schmerz hervorlockte.

Ein monologisches V i s i o n s 1 i e d wie

die VQluspa verbindet die Kunst des

epischen Götterliedes mit der sanglichen

Lyrik ritualer Hymnen und der Lehr-

haftigkeit der Merkstrophen zu einem
neuen Ganzen. Ob für den weitspannenden

Grundriß eine christliche Summa theo-

logiae als Muster vorschwebte, ist unsicher;

auch ob die VQluspa eine Gattung vertritt

(die 'Kurze Vsp.' ist eine direkte Nach-
ahmung; das Valkyrjenlied steht weit ab),

und in welchem Umkreise diese Gattung
gepflegt wurde.

Lit. s. unter Heldensage §4. Ferner:

S y m o n s Lieder der Edda Einl. § 30. —
c) Neckel Beitr. zur Eddaforschung S. ifr. —
Hakenstil: Deutschbein Zur Ent-

wicklung des engl. Allit. -Verses 1902. —
d) He us ler ZfdA. 46, 198 ff.

§8. Der Dichter.
a) Hinter den Gattungen A—E steht

kein Dichter, auch kein Vortragender von
individueller Kunst. Auch von Standes-

grenzen kann da kaum die Rede sein,

selbst die rituale Dichtung war kein

Sondereigen, jedenfalls kein Geheimbesitz

30*
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der Priester, da neben dem öffentlichen

immer auch das Privatopfer bestand. Man
kann nur scheiden zwischen den Schau-

plätzen, der Umwelt der einzelnen Arten:

B a in der öffentlichen oder häuslichen

Opferversammlung, B b auf dem Ding,

E b—d vorwiegend bei Gelage und Lust-

barkeit; die übrigen in sehr wechselnder

Umgebung.
Die höhern Gattungen erfordern ein

Erlernen der Kunst, kennen den Begriff

der Begabung, der Meisterschaft; und

zwar zunächst so, daß man Dichten und

Vortragen als eines schätzt und dem Vor-
trage der Beifall der andern, das Selbst-

bewußtsein des Künstlers gilt. Der Widsi3

rühmt seinen und seines Genossen schönen

Gesang. Das tief empfundene Bekenntnis

Gnom. Ex. 170 läßt es offen, ob die Menge
der Lieder und die gottgegebene 'gliwes

giefe' auf eigene oder übernommene Dich-

tung geht. Der Beowulf bei dem wieder-

holten Auftreten seines Hofsängers sagt

kein Wort, ob er Selbstgedichtetes vor-

trage; der Zusammenhang ergibt das eine

Mal (Z. 872 f.) den Schluß auf eine Schöp-

fung des Augenblicks. Der Vortrags-

kundige ist Dichter zugleich und Heger

der überkommenen Dichtung. Beow. 869:

(der Hofsänger ist) gidda gemyndig,
|

se

pe ealfela | ealdgesegena
|
worn ge-

munde. Der blinde Isländer Stufr, der den

Norwegerkönig Harald den Gestrengen

unterhält (c. 1050), weiß mehr als zehn

(var. 1.: dreißig) der einfacheren Preis-,

gedichte (flokkar) auswendig und ebenso

-

viele der höhern Art (dräpur): auf des

Königs Frage bekennt er sich als Verfasser

jener flokkar (Mork. 104 f., Fms. 6, 389 ff.).

Doch ist in dieser wnord. Skaldenkunst

schon eine dritte, höhere Stufe erreicht:

der Urheber des Gedichtes wird von dem
Vortragenden bewußt geschieden (at yrkia

opp. at fcera, framm ftytia; neutral ist noch

kveäa, s. § 4); das Lob gilt der poetischen

Erfindung; das stehende 'skald gott' ist

eine andre Schattierung als das ae. 'leod-

craeftig mon'; der Autorenstolz ist voll-

entwickelt: Egill Skallagr. schichtet eine

Lob -Beige auf, die unzerbrechlich dauern
wird (Arinb. 24), und wenn er, wie jener

engl. Gnomiker, seine 'makellose Kunst'
als Gottes, diesmal Odins, Gabe preist, so

ist kein Zweifel mehr, daß er an den
schöpferischen Akt denkt (Sonart. 24). Da-
mit ist die weitere Neuerung solidarisch:

der Name des Dichters wird mit dem Ge-
dichte vererbt. Es ist nicht eine bestimmte
Gattung, etwa das Fürstenlied, die dieser

Auszeichnung teilhaft wird; vielmehr hal-

biert es sich ziemlich scharf nach der Form:
das schlichte 'Eddische' bleibt bei der

alten Namenlosigkeit, das kunstreichere

'Skaldische' wird so hoch gewertet, daß man
nach dem Autor fragt; eine Folge dieses

weitgetriebenen Formkultus. Die gesamte

außerskaldische agerm. Dichtung steht noch

auf der Stufe, wo man unter Umständen
die Namen (meist Künstlernamen) von
Sängern festhält (Widsid, Scilling, Heorren-

da, Deor, Bernlef), aber keinen Urheber

kennt. Erst Geistlichkeit und Schriftwesen

durchbrechen die Anonymität (Caedmon,

Cynewulf, Otfrid). Auf Island gibt man
'skald' als stehenden Beinamen und be-

obachtet schon die Erblichkeit der Dichter-

begabung; es gibt skaldenreiche Familien

wie die M^ramenn.
b) Wie weit haben sich die Dichter

dieser höhern Gattungen beruflich ab-

gesondert ? Die höhere Lyrik (F) finden wir

auch in der Hand von Fürsten: Gelimer,

Hrodgar; auch der Westsachsenprinz Ald-

helm (f 709), der gelernt hatte, 'poesim

Anglicam facere, cantum componere, eadem
apposite vel canere vel dicere,' hat sich

gewiß nicht auf die niedere Alltagskunst

beschränkt. Das epische Lied (G) zeigen

unsre, allerdings spärlichen Zeugnisse nie

von Dilettanten vorgeführt. Den berufs-

mäßigen Dichter- Sänger erblicken wir, da

Priscus und Jordanes hierfür im Stich

lassen, zuerst in den engl. Gedichten Widsid,

Beowulf, Deors Klage. Siegeben, vereinigt,

folgende Umrisse.

Der ae. scop ist freier Geburt, er be-

tätigt seine Kunst in der Fürstenhalle, bei

seinem heimischen Herrn ist er Mitglied

der dryht, er kann aber zeitenweise ein

Wanderleben führen, fremde Höfe be-

suchen; auch dort gehört er zu den Ver-

trauenspersonen; seine Kunst ist mehr als

Gelegenheitsverdienst, sie nähert sich

mindestens dem Lebenserwerb: die fremden

Fürsten, auf die er seine Preislieder singt,

lohnen ihm mit Goldringen, er sucht in Süd
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und Nord die auf, die sich auf ein Lied

verstehn und mit Gaben nicht kargen; die

Stellung, die er als Gefolgsmann des eignen

Herrn einnimmt, ruht jedenfalls gutenteils

auf seiner Kunst: daneben kann er auch

ererbten Landbesitz haben; wieweit er als

Krieger mittut, beleuchten unsre Stellen

nicht.

Nicht ans Hofleben gebunden erscheint

der blinde Friese Bernlef; ob sein bei den

Nachbarn beliebtes Harfen von Helden-

liedern als Erwerb diente, erfahren wir

nicht.

Bei den Nordgermanen wird sich der

Hofdichter zugleich mit der Kunst des

Heldenliedes, wenn nicht früher, einge-

bürgert haben. Das bis ins Einzelne be-

kannte Bild des wnord. Skalden — gute

Vertreter die Isländer Hallfredr, Gunn-
laugr, Öttarr svarti, Sighvatr — ist jenem
engl. Porträt recht ähnlich. Mit größerer

Bestimmtheit können wir hier sagen, daß
die Dichtkunst nicht den eigentlichen

Lebensberuf bildet: solange der Hofskald

in der hird seines Fürsten lebt, ist er in

erster Linie Krieger im Heer- und Flotten-

dienste wie die andern auch, wenngleich

die 'Skalden des Königs' — sie sind ganz

gewöhnlich in der Mehrzahl vorhanden —
ein stehendes, fast professionelles Wort ist;

meist setzt er sich später auf sein er-

erbtes oder erworbenes Grundstück, wird

Landwirt oder Kaufmann: die Skaldschaft

hat ihn bei seinem Gefolgsherrn vorteilhaft

eingeführt, ihm Gunst und Sold, auch von
fremden Fürsten, eingetragen: sein Brot-

erwerb war sie nur vorübergehend. Noch
weniger kann außerhalb des Hoflebens von
einem wirklichen Dichtergewerbe die Rede
sein. Die nord. Lit. zeigt uns auch, wie

wenig der Fürstenhof eine abgeschlossene

Kulturzone bildete: die auf den Fürsten

gedichteten Lieder gab man weiter im isl.

Bauernhause, Gedichte gleicher Art schuf

man für seine großbäuerlichen Verwandten,

und die ganze Arbeit der Sammlung und
Aufzeichnung haben nicht die Höfe, sondern

die freistaatlichen Isländer besorgt.

Bisher waren es graduelle Unterschiede

von Widsid und Genossen. Einen schärfern

Strich zieht der Umstand, daß uns der nord.

Hofskald einzig als Pfleger des Zeitgedichtes

(sowie der Stegreiflyrik) gezeigt wird, nicht

des Heldenliedes. Die wenigen ae. Zeug-
nisse teilen dem scop beide Gattungen zu;

dies ist unbedingt das ältere. Die nord.

Neuerung beruht darauf, daß sich das

Heldenlied dem skaldischen Kunststile ent-

zogen hatte (wie auch die irische Hof-

dichtung das Enkomium, nicht aber die

Heldensage umfaßte) : dieser Kunststil aber

war seit Harald Schönhaar der höfische.

Was nicht hindert, daß ein Hofskald in

seinem außerhöfischen Dasein auch Edda-
lieder dichtete (dies zu melden, fand man
keinen Grund), oder daß einmal ein Helden-

lied zur Anfeuerung der Königsmannen
herbeigerufen wurde (oben § 7 G a). Fügen
wir bei, daß der Skald nicht harft und singt,

so sind die Unterschiede zwischen einem
Hallfred und einem Widsiö erschöpft.

c) In Priscus' Berichte folgt den Preis

-

liedern auf Attila die Komik eines Clowns,

wir dürfen sagen: des Joculators, des

Mimus.
Die beiden Reiche sind hier noch ge-

schieden: die idealistische Schöpfung des

jungen Kriegervolkes und das Erbe aus

den Niederungen antiker Stadtkultur.

Ganz ähnlich geschieden finden wir sie an

der Tafel des westgot. Theoderich II (oben

§ 7 E c und G a) und deutlicher am Hofe
Harald Schönhaars: nach den Skalden, die

des Königs kameradschaftliche Gunst be-

sonnt, kommen die Taschenspieler mit

stutzohrigen Hunden und andrer 'Dumm-
heit' (heimska, wie bei Priscus ^ppevoßXaßifc),

Haraldskvaedi 22 f. Dieses Volk läßt die

anord. Dichtkunst unbehelligt; ohne Grund
hat man in einige Eddalieder den 'Fahren-

den' hineingedeutet. Der leikari, der seit

dem 12. Jh. in westnord. Quellen auftaucht,

ist Musikus und Spaßmacher, kein Organ
der Literatur; auch in Dänemark und
Schweden bleibt der von Süden ein-

dringende legere, lekare außerhalb der alt-

heimischen Gattungen.

Anders in Deutschland und England.

Da hat der Joculator, der Spielmann die

alte ernste Kriegerpoesie an sich gezogen;

Zeitgedicht und Heldenlied gingen als

Spielmannsgut durchs MA, wo nicht der

Geistliche oder der Ritter sie aufgriffen.

Dies ist wenigstens die herrschende An-
nahme; denn die Quellen versagen hier,

das Verhältnis des Mimus zum germ. Hof-
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sänger ist nur dunkel zu erschließen. War
schon der wgerm. scop bezw. sein gotischer

Vorgänger eine ungenaue Nachahmung des

römischen Mimus? Das ae. Wort gleoman

gebrauchen Wids. und Beow. für den Hof-

sänger (s. auch Gnom. Ex. 168): in einer

Glosse aber überträgt es 'mimus, jocista,

scurra', und es sieht in der Tat nach einem

Bedeutungslehnwort aus, = jocista, jocu-

lator, ebenso wie das ad. spüeman. Daß
scop möglicherweise gleichen Ursprung hat,

s. oben § 5. Sicher aber ist der Spielmann,

der Fahrende, wie er uns besonders in deut-

schen Zeugnissen seit dem 9. Jh. begegnet,

von dem scop und sÜäld weitverschieden. Er

ist ein Auswurf der Gesellschaft, heimatlos,

ehrlos, rechtlos. Zusammen mit Kupplern,

Kämpen, Unehelichen, Diebsgesindel wer-

den die Fahrenden genannt. Ihre Be-

schäftigung umfaßt, neben und vor der

Dichtkunst, Pfeifen und Fiedeln, Tanzen

und Fechten, Schauspiel und Puppenspiel,

Possenreißen und Quacksalberei. Hier

haben wir das Gewerbe im vollen Sinne

und die abgesonderte Kaste, wovon bei

dem agerm. Hofdichter nichts zu spüren

ist.

Das Erlöschen des alten Hofsänger-

tums setzt man für Deutschland ins 8.

9. Jh. und erklärt es aus dem Verfall der

kleinen Fürstenhöfe, der Feindschaft der

Geistlichkeit und dem Wettbewerb der

Mimi. Wie sich der Übergang vollzog; wie

die alten Stoffe an die Spielleute gelangten,

wird durch keine Denkmäler aufgehellt.

Die Mimen im Frankenreiche hatten

schon früher erzählende Dichtung gepflegt,

aber die war lateinisch (auch französisch?)

und innerlich andrer Art: sie war die Vor-

gängerin der Schwanke und Abenteuer-

romane; vgl. Chlodwig und Heldensage § 1.

Durch die Spielleute geschah der Über-

gang des stabreimenden Heldenliedes zum
endreimenden. Damit wandelte sich auch
der altheroische Stil. Allein das Heldenlied

kann nicht etwa durchgängig ins Aben-
teuerhafte und Plebeische gezogen worden
sein. Sonst wäre es unerklärlich, daß noch
im Nibelungenlied, wie der Vergleich mit

der Edda zeigt, die heroischen Momente
so treu bewahrt sind. Das Moderne in NL,
Kudrun, Rabenschlacht, Wolfdietrich ist

zum größten Teile erst in der Ritter- und

Epenzeit hereingekommen. Lamprechts
Zeugnis für den tragischen Schluß der

Hildesage gibt hier einen schätzbaren Wink.
Die Spielleute müssen jahrhundertelang

neben ihren andersartigen Erzählungen das

Werk der einstigen Scope verhältnismäßig

schonsam weitergegeben haben.' Hätten
wir die deutschen Helden 1 i e d e r aus

Lamprechts Zeit, wer weiß, wie nah sie

den eddischen ständen !

Auch manches von den niedern Gattun-

gen, vor allem die gesellschaftliche Lyrik,

Tanzlieder und andres Liebeslustige, aber

auch die Spruchdichtung, wurde seit mero-
wingischer Zeit von den Spielleuten ge-

pflegt, ja war z. T ihre eigene Schöpfung.

Im 12. 13. Jh., nachdem die neuen Vor-

bilder der lateinischen Goliarden- und der

provenzalischen Trobadordichtung er-

standen waren, wirkten Fahrende und
Ritter zusammen, jene Kunstarten auf eine

höhere Stufe zu heben.

Müllenhoff Zur Gesch. der Nibelunge Not 1 1 ff

.

Weinhold Die deutschen Frauen 2, 131 ff.

Scherer QuF. 12, 11 ff. Frdr. Vogt Leben

u. Dichten d. deutsch. Spielleute im MA. 1876.

O 1 r i k in den Opusc. philol. (1887) s. 74 ff.

Anderson The ags. Scop 1903. Reich
Der Mimus 1, 787 ff. Heyne Das altd.

Handwerk 101 ff. A. Heusler.

Diebstahl. Der D. (aschw. pififnaßer,

adän. thiüfnccth, wnord. Jjyfi, fly/fr, stuldr,

2igs.J>ief(t,stalu, ahd.stala, diupstäl, dhiubia,

fries. thiubda, afr. texaga, lat. furtum, latro-

cinium ist im german. Recht die heim-
liche Wegnahme und Aneignung einer

fremden Sache, auch eines Sklaven (afränk.

theotexaga). Durch die schon in der Bezeich-

nung liegende (got. ßiubjo = 'heimlich',

idg. *stel[}) = 'heimlich wegnehmen') und
besonders verächtliche Heimlichkeit unter-

scheidet er sich vom Raub, der offnen

Wegnahme; durch die Wegnahme, den

Bruch eines fremden Gewahrsams, von der

Unterschlagung, dem dieblichen Behalten

einer schon besessenen Sache, ebenso von

der Aneignung von jagdbaren Tieren und

Fischen; durch die Aneignung endlich

von der widerrechtlichen Gebrauchsan-

maßung. Stehlen konnte man nach

kontinentalen Rechten nur bewegliche

Sachen, während die nordischen Rechte,

am Moment der heimlichen Entziehung
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haftend, auch einen Landdiebstahl kennen

(wnord. jarfrarstuldr dazu jard'arpjöfr).

Sämtliche Rechte scheiden zwischen

großem und kleinem D. (furta maiora u.

minorci), je nach dem Wert des gestohlenen

Gegenstandes. Dabei sind die Grenzen

verschieden. Von der halben Mark auf-

wärts rechnen ostnord. Rechte den „vollen

Diebstahl" (aschw. füll piüft). Schon

beim Oertug ( = ein achtel Mark) beginnt

ihn das norweg. Recht, bei der halben

Unze das isländische, von 1— 10 Schil-

lingen schwankt die Grenze in kontinen-

talen Rechten. Als snattan oder hvinnska

bezeichnet das jüngere nordische Recht
einen nur mit einer Privatbuße (snattanböt)

belegten D. unter dem Wert des in ver-

schiedenen Rechten auch mit einer untern

Wertgrenze ausgestatteten kleinen D.s

(isl. gQrtceki). Bußlos war der Mundraub.
Andrerseits galten manche D. immer als

große ohne Rücksicht auf den Wert. So

nach einigen Rechten der Sklavendieb

(ags. manfeof) ein großer Dieb, der Pferde-

dieb (ags. stödßeof)) der Bienendieb (ags.

beopeof) und der Herdendieb. Jeden

Viehdiebstahl, Herdendiebstahl und Ge-

treidediebstahl rechnen die Nordgermanen
zum großen. Manche D.e waren besonders

ausgezeichnet, wie der Kirchendiebstahl,

der Nachtdiebstahl, der D. in Verbindung
mit Hausfriedensbruch. Als ,, schlechtesten

Dieb" bezeichnet das schwedische Recht
den Viehdieb (gorpiüfer) und den Acker-

dieb (agnabakkce, adän. agnbak).

Die Diebstahlsstrafen sind schwer. So-

weit nicht Handhaftigkeit (s. handhafte

Tat) oder erschwerende Umstände vorlagen,

ist in den meisten an Stelle der ursprüng-

lichen Todesstrafe ein neben dem Friedens

-

geld zu zahlender zwei- bis neunfacher Er-

satz oder Zahlung des eigenen Wergeides

(daher ags. wergeld-peof) getreten. Nur
die Lex Salica hat neben einfachem Ersatz

{capitale) und einer düatura (s. Buße § 6)

eine feste Diebstahlsbuße. Der Ersatz kann
auch durch Rückgabe der gestohlenen

Sache (isl. föli, pjöfstolit fe, ags. ßyfp,

piefefeoh) erfolgen.

Brandt Retshistorie II 96 ff. Brunn er

DRG. II 637 ff. F i n s e n Grägäs III Glossar

s. v. pjöfskapr. delGiudice 135 ff. Grimm
DRG. 114 194 ff. H i s Strafrecht 343 ff. Matzen

Strafferet 133 ff. Nordström Bidrag II 296 ff.

Osenbrüggen Alem. Strafr. 295; Lang.

Strafr. 118. Wilda 859 ff.

v. Schwerin.

Dienstboten. A. S ü d c n. § 1. Über
das Vorkommen von Haussklaven in der

älteren deutschen Geschichte ist schon in

dem Art. 'Unfreie' gesprochen worden.

Ebenda ist auch schon bemerkt, daß
Deutschland keine plantagenartigen Be-

triebe kannte; demgemäß hatte es keine

Verwendung für zahlreiche unfreie Feld-

arbeiter. Auch das Villikationssystem

setzt im Grunde nur eine bescheidene

Eigenwirtschaft voraus-. Als es aufgelöst

wurde, was in großen Teilen Deutschlands

geschah, fiel jene teilweise ganz fort.

Immerhin gab es bis etwa zum 12. Jh. sehr

viele Herrenhöfe, deren (nicht große) Hof-
länderei administriert wurde. Soweit da-

für nicht Frondienste abhängiger Bauern
zur Verfügung standen, gebrauchte man
gewiß unfreie Ackerknechte. Für die häus-

lichen Arbeiten gab es unfreie Hausdiener

(vgl. 'Handwerk').

§ 2. So mag die Organisation bis zum
12. Jh. gewesen sein. Weiterhin dürfte

im MA. für den häuslichen Gesindedienst

wie für die Arbeit auf den administrierten

Landgütern durchweg ein freieres Verhält-

nis bestanden haben. In den meisten

Gegenden Deutschlands haben die Dienst-

boten (,, Ehalten") ein vollkommenes Ver-

tragsverhältnis (womit es vereinbar ist,

daß der Dienstbote oder Landarbeiter, der

ein solches eingeht, einem andern Herrn
als Unfreier gehört). An manchen Orten
(z. B. in Westfalen, später im Nordosten)

kannte man zwar den Gesindezwangsdienst.

Indessen ist auch dieser keineswegs ein

Sklavenverhältnis. Der Herr hat ein Vor-

zugsrecht: ihm müssen die herangewach-
senen Kinder der Unfreien zuerst ihre

Dienste anbieten. Die Dienstpflicht währt

nur I—3 Jahre. Der Dienstbote empfängt
außer Kleidung und Unterhalt auch Lohn.

Es ist anzunehmen, daß die freien Dienst-

boten schon früher vorkommen, als sie

urkundlich direkt nachweisbar sind. Zum
mindesten im bäuerlichen Haushalt werden
sie sehr früh ihre Stellung gehabt haben
(hier dienten gewiß oft die Nachbars-

kinder).
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Waitz DFG. 2. A. 5, 2096". Wittich
Grundherrschuft in Nordwest-Deutschland 290;

Leipz. 1896. H. Steffen Beiträge z. Gesch.

d. ländl. Gesindes in Preußen am Ausgange

des MA. Königsberger Diss. 1903. Rhamm
Großhufen d. Nordgermanen 46 ff., Braun-

schweig 1905. A. Dopsch Wirtschaftsent-

entwicklung d. Karohtigerzeit, Bd. 1, Weimar

1912. G. v. Below.

B. N o r d e n. § 3. Freie Dienstboten

im Gegensatze zu den Haussklaven sind

allen altnordischen Rechten bekannt, auf

Island unter dem Namen gridmenn (d. h.

eigentlichem Frieden eines andern stehende

Leute') oder heiniamenn, in Norwegen als

leigumenn, verkmenn, vinnumenn, in Schwe-

den und Dänemark als leghuhiön, leghee

hjön. Der Herr heißt demgegenüber bände,

hüsbönde. Sie kommen vor für den Haus-

halt, wie für die Landwirtschaft. Mit Be-

seitigung der Unfreiheit wird diese Klasse

der Bevölkerung von Bedeutung, und es

finden sich in einigen nordischen Ländern,

um dem Mangel an Arbeitern zumal auf

dem Lande abzuhelfen, Bestimmungen über

Dienstzwang. Der Dienstbote tritt

überall in die Häuslichkeit des Dienstherrn,

der infolgedessen ein gewisses Maß der

Verantwortung für ihn übernimmt. Der
Lohn (leiga, lega) ist ursprünglich frei,

später treten Lohntaxen auf. Die Dauer
ist bei mangelnder Vereinbarung gesetzlich

bestimmt. Für die einzelnen Arten der

Dienstboten finden sich besondere Namen,
zum Teil ähnliche wie bei den Unfreien

(bryti, deigja).

§ 4. Nicht zu den eigentlichen Dienst-

boten, weil mit eigener Häuslichkeit auf-

tretend, gehört der Gutsverwalter (bryti),

der entweder in einem reinen Dienstver-

hältnis zu seinem Herrn steht (so der Guts-

verwalter des Königs konungs bryti) oder

der den Ertrag des Gutes mit dem Eigen-

tümer teilt, also zugleich in einer Art Ge-

sellschaftsverhältnis (bölagh, brytifcelcegb)

zu ihm sich befindet. Das letztere Verhältnis

war zumal in Schweden und Dänemark
üblich'^und erinnert an die colonia partiaria

des röm. Rechts.

v. Amira NOR. I S. 636fr. 672fr. II S.

771 ff. Winroth Om tjenstehjonsförhällandet

enligt Svensk rätt, Upsala i878. Matzen
Forel. II 1896 p. 215fr. 191fr. Maurer

Vorl. IV 197. Brandt Forel. I p. 312fr.

H. Hildebrand Sveriges Medeltid I S. 81 ff

K. Lehmann.

Dietrich von Bern, das sagenhafte Spiegel-

bild des großen Ostgoten Theoderich,

454—526.

§ I. Bei den Historikern des 6. Jhs. ist

von Sagenbildung um Th.s Person noch
nichts zu spüren. Ja, man kann fragen,

ob er überhaupt durch sein eignes Volk

in die Heldendichtung eingeführt wurde,

oder erst durch die deutschen Nord-

nachbaren. Der große HeldenkatalogWidsic*

kennt ihn noch nicht (denn der mit Seafola

gepaarte Peodric Z. 115 ist der Franke,

ebenso wie in Z. 24). Erst der Waldere
und Deors Klage setzen D. offenbar als

bekannt voraus. Aber schon im 6. Jh.

heißen ein nordhumbrischer König und
sein Bruder Peodric und Peodhere (= Die-

trich und Diether), und das kann, wegen
des zweiten, unhistorischen Namens, nicht

auf Geschichtskenntnis ruhen. Weit auf-

fälliger tritt D. im Norden zurück. In

das eigentl. anord. Schrifttum ragt er nur

schattenhaft herein durch die Gudr. III,

die ihm auf Grund verworrener Kunde
eine widerspruchsvolle Rolle verleiht. Die

Strophe des schwed. Röksteins, c. 900,

kennt Th.s Reiterstandbild, auch zwei

Namen der epischen Überlieferung (Märin

-

gaR, HraifunarR), zielt aber auf keine

Sage von D. ab. Ein sa-genkundiger

Isländer wie Snorri wußte von D. vielleicht

nicht einmal den Namen. Und gleichzeitig

war er in Deutschland der meistgenannte

Held. Seine Epen wiegen an Zahl, nicht

Wert, alle übrigen auf. Diese deutsche,

vorwiegend obd. D.-dichtung strömt von

1 250 ab in den skandinav. Norden : es entsteht

das große Sammelwerk der Dietrichssaga,

aber auch eine Reihe dänischer Dietrichs-

balladen. In Deutschland, als die Helden-

sage sank, verkörpert vor Andern der

Berner, 'van dem die bueren so vil singent',

die Vorstellungen von dem fernen Recken

-

tum; doch denkt man dabei an die unhe-

roischen Märlein mit Riesen und Zwergen,

nicht an die strengen, hohen Züge, die noch

die Epenzeit an ihrem Liebling kannte.

§ 2. Bei keinem zweiten Helden hätte der

Versuch gewagt werden können, den die

Sammler der Ps. unternahmen: ein ganzes
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Sagenpanorama als Biographie D.s zu

ordnen. D. war in der Tat im Hoch-
mittelalter zum sagenreichsten aller germ.

Helden geworden. Folgende Stoffgruppen

sind zu unterscheiden. 1. Die Stammsage
D.s, die ihn als Gestalt der Heldendichtung

kreiert hat: die sog. Exilsage. An sie an-

schließend, schuf man: 2. weitere Fabeln,

worin D. die oder eine Hauptperson ist,

und womit man seine Jugend- oder auch

seine Verbannungsjahre ausfüllte. Hierher

die mythischen oder märchenhaften D.-

geschichten, von denen ein Anfang schon

im 9. Jh. auftaucht. Dann die späten,

nd. Dichtungen von D.s und Attilas

Wilzenkämpfen, die außerhalb der hero-

ischen Sage fallen (s. Attila). Ferner die

ebenfalls jungen Kämpfe, deren Haupt-
motiv ist D.s und seiner Mannen Wett-
streit mit Sigfrid und den Seinen. Für sich

steht die schalkhafte Spielmannsnovelle

von Herbort, die wohl von Anfang an den

Berner für diese quasi Marke-Rolle erkor.

3. Sagen von den D.-helden, in denen D.

selbst nur Nebenfigur ist oder sein Schick-

sal nur den Rahmen hergibt: einerseits

die von D. einst unabhängige Vater-

Sohnsage (s. Hildebrand), anderseits die

zu D. erst hinzugedichteten Erzählungen

von Alphart, wie er auf der Warte sein

Leben läßt, und von Heime, Witege,

Dietleib, wie sie den jungen König von
fernher aufsuchen und seine Mannen
werden. 4. endlich wurde D. mit einer

gewichtigen Nebenrolle hereingezogen in

die obd. Gestalt der Burgundensage, und
hier fand man für ihn seine größte Helden-

tat, die Bezwingung der beiden letzten

Burgundern

§ 3. Die Exilsage auf ihrer altern Stufe

blickt bruchstückweise aus den Andeu-
tungen des ahd. Hildebrandsliedes hervor.

Der Hergang, durch die sichern Schlüsse

ergänzt, ist dieser. D. wird von Otacher

des Landes vertrieben, er flieht mit Hilde

-

brand und vielen andern Mannen ost-

wärts. Nachdem er 30 Jahre beim Hunnen

-

könig Etzel gelebt hat, kehrt er mit hun-

nischer Heeresmacht zurück und erobert

sein Reich. Ob Otacher ein Verwandter D.s

war, wie sein 'nid' begründet war, ob er

bei der Rückkehr noch lebte und durch

D. fiel: dies und andres bleibt uns dunkel.

— otacher ist Odoaker, den Th. nach
fünfjährigen Kämpfen a. 493 in Ravenna
erstach. Aber das Geschichtliche ist sehr

stark umgewandelt. D. ist mit seinem

Vater Theodemer-Dietmar zusammen-
geworfen und daher ein Zeitgenosse und
Schützling Attilas (f 453) geworden.

Darin liegt auch ein Grund der zweiten,

größeren Neuerung: daß aus dem sieg-

reichen Eroberer eines neuen Landes,

Italien, der Vertriebene wurde, der nach

langer Landflucht sein Erbreich zurück-

gewinnt. Denn hatte D. am Hunnenhofe,

also fern dem eigenen Throne geweilt,

dann war er wohl ein Flüchtling. Doch
haben auch andre Antriebe auf dieses

Exilmotiv hingewirkt. Durch die Ver-

treibung kam zu dem rein politischen

Geschichtsstoffe erst ein sagenmäßiges

Grundmotiv hinzu: D. hatte nun ein

persönliches Recht geltend zu machen,

Rache zu üben. Im übrigen können wir

den geistigen Gehalt dieser altern Sagen

-

form, ihre Verteilung von Licht und
Schatten, nicht erschließen. Die Frage,

ob schon die Goten, vor ihrem Unter-

gang a. 555, D.s Exil erfanden und ein

D.-lied schufen, wird durch Jordanes'

Sagenlosigkeit nicht verneint: wo er be-

glaubigte Historie vorfand, da schloß er

die fal)ulae aus. Der Zeitraum von 60

Jahren, von 493 an zu rechnen, reichte

für das nötige Vergessen der Wirklichkeit

schon hin. Die Entscheidung ist von der

Jüngern Sagenform aus zu geben.

§ 4. Diese, in der erhaltenen Dichtung

erst im 13. Jh. auftauchend, hat in fol-

gendem geneuert. 1. Der Gegner Odoaker

ist ersetzt durch den 120 Jahre altern

Ostgotenkönig Ermanarich, den man zu

D.s Vaterbruder macht. Es ist eine

RollenVerschmelzung: Die beiden großen

Amelunge, die man aus der Sage kannte,

Ermenrich und D., nahm man als Zeit-

genossen, als Beherrscher eines Landes und
als nahe Verwandte; da außerdem Ermen-
rich in seinen altern Sagen (Svanhild,

Harlunge) schon den Charakter des Sippe

-

brechers entwickelt hatte, taugte er zum
Gegenspieler in der D.-sage: so konnte er

die Rolle des sonst unbekannten Otacher

an sich reißen. Unsre Sage gewann damit

den beliebten Zug der Verwandtenfehde,
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falls sie ihn nicht schon früher besaß.

Ermenrich brachte aus der Harlungensage

den bösen Rat Sibeche mit herüber, der

nun auch in der D.-dichtung der Urheber

der Untat wurde, und Sibeches Gegenbild,

Eckehart, trat zu D.s Partei. Die Quedlin-

burg. Ann. c. IOOO kennen Ermenrich in

dieser neuen Rolle : also zwischen dem Hilde-

brandsliede und dem ausgehenden 10. Jh.

ist diese Umgestaltung erfolgt. 2. Die

Handlung ist komplizierter und weniger

dramatisch geworden: vom Hunnenhofe

aus macht D. einen ergebnislosen Erobe-

rungsversuch; Jahre später, nachdem
Ermenrich eines natürlichen Todes ge-

storben ist, zieht er friedlich in sein Erb-

reich ein. Diese sonderbare Abschwächung
beruht darauf, daß der neue Gegenpart,

Ermenrich, nach alter Sage durch die

Brüder Hamadeo und Sarulo sein Ende
fand. Diese Tatsache ließ man zunächst

unangetastet; noch Eckehard von Aura
c. IIOO kennt sie. Geraume Zeit mithin

erzählte man die Exilsage so, daß D.

dank der Tat jener Brüder den leeren

Thron seines Erbfeindes einnehmen konnte.

Dann aber trat eine zwiefache Anpassung
ein. Man setzte D. an die Stelle der zwei

Brüder — diese entschieden glücklichere

Lösung lebt fort in dem nd. Liede Ermen-
rikes Dot. Die in den hd. Epen bezw. der

Pidreks saga ausmündende Dichtung be-

gnügte sich, die Tat der Brüder zu beseitigen

;

so brauchte D. nicht mehr die Frucht fremden

Verdienstes einzuheimsen, aber sein kämpf-,

loser Einzug in die Heimat blieb bestehen.

Daß D. beim Burgundenuntergang all

seine Mannen verloren hatte und auch
Etzel ihm nun keine Streitmacht mehr
stellen konnte, ist eher die Folge als die

Ursache der eben erwähnten Umbildung:
hätte D.s kriegerische Rückkehr fest-

gestanden, dann hätte sich die Burgunden-
sage leicht angepaßt. Man hat vermutet,

die große Schlacht vor Raben, die jetzt

zu dem vergeblichen Eroberungsversuche

gehört, sei auf ältrer Stufe ein Teil der

siegreichen Heimkehr gewesen.

§ 5. Das Schicksal des mhd. D. hat mit

seinem historischen Urbilde blutwenig Ähn-
lichkeit; gleichzeitig aber enthalten die

Quellen des 13. Jhs. erstaunlich viele

Einzelheiten, die mehr oder weniger sicher

aus der gotischen Geschichte stammen.
a) Zuständliches: die Namen Amelunge,
Dietrich und Dietmar; daß der Vater
zwei Brüder hat, D. keine Söhne; die

Städte Bern und Raben, Verona und
Ravenna (die übrigen sind späte Zutat).

b) aus den Kriegen mit Odoaker: die ver-

räterische Übergabe Rabens durch Witege
(D. Flucht) cxd dem Verrat Tufas an Theo-
derich. c) aus Th.s Jugend: Diether:

Theodemund, Th.s Bruder, 479 zuletzt

auftretend; Dietrich von Kriechen (Ps.

:

ridrekr Valdimarsson) : Theoderich Strabo,

ein got. Freischarenführer in oströmischem

Dienste, d) aus der Gotengeschichte vor

Theoderich: Theodemers Verbindung mit

Attila (s. o.); daher überhaupt die Vor-

stellung vom Hunnenhofe und die Namen
Etzel, Blcedel, Helche, Erphe, s. Attila.

Hildebrand in der Rolle als Waffenmeister,

Ziehvater kann den Gensimundus fort-

setzen, der nach Cassiodor dem jungen

Theodemer und seinen zwei Brüdern die

Krone rettete (c. 430) und dafür 'toto

orbe cantabilis' wurde; er ist also, gleich

den hunnischen Beziehungen, eine Ver-

pflanzung vom Vater auf den Sohn. Witege

ist der Westgote Widigoia, der noch in

der ersten Hälfte des 4. Jhs. durch die

Sarmaten fiel und der bei Jordanes c. 5

unter den besungenen Vorzeitshelden ge-

nannt wird. Die älteste geschichtlich

erkennbare Gestalt der germ. Sage. Die

Sarmaten ersetzte man durch die Hunnen:
Witege kämpft gegen das von Etzel ge-

stellte Hilfsheer, er endet allerdings durch

D. (s. unten). Ohne historisches Gegenbild

ist sein Genosse und z. T. Doppelgänger

Heime. Schon der Widsid 124 ff. preist

die Kriegstaten der beiden, Wudga und

Häma; die Gegner sind nicht genannt,

denn die Stelle Z. 119— 122 fällt in einen

andern Zusammenhang (s. Hunnenschlacht).

Es ist auch unsicher, ob der Wids. die

zwei Helden in Verbindung mit Ermenrich

denkt. Da mindestens bei Witege die

Gegnerschaft zu den Hunnen (< Sarmaten)

primär ist, wird er zunächst an D. geschlos-

sen worden sein, denn Ermenrich hatte

bis ins 9. Jh. mit den Hunnen gar nichts

zu tun; mit D. verbunden erscheint

Widia zuerst im Waldere B. Endlich die

Tötung der zwei jungen Etzelsöhne, die
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Hauptfabel des Epos Dietrichs Flucht.

Sie kann zurückgehen auf den Fall des

ältesten Attilasohnes Ellac in der Schlacht

gegen Goten und Gepiden a. 454 in Pan-

nonien. Die Sage hat die Tat auf Witege

übertragen und D. zum Rächer gemacht.

§ 6. So hat D.s Exilsage Namen und Vor-

gänge aus einem sehr langen Zeiträume,

von c. 330 bis 493, an sich gezogen: das

Hauptbeispiel von epischer Attraktion.

Gelehrte Entlehnung aus Chroniken ist

nirgends zu vermuten. Diesen ganzen

Stoff hat die Dichtung einheitlich dis-

poniert, so zwar, daß die Hunnen als D.s

Helfer durchweg die günstig beleuchtete

Partei, die Masse der Goten unter Ermen-
rich die Gegenspieler bilden. Das Persön-

liche hat sich das Politische ganz unter-

worfen; die Taten Widigoias und die

Tötung des Attilasohnes erscheinen, dem
nationalen Standpunkte zuwider, als be-

klagenswerte Vorfälle.

§ 7. Die große Frage ist nun, in welcher

Gestalt diese außergewöhnliche Fülle von
geschichtlichen Data den obd. Dichtern

zukam. Bei der Annahme ganzer Lieder-

zyklen, die das Gotenschicksal durch die

Jahrzehnte hin gespiegelt hätten, macht
man sich die Natur des germ. Helden-

liedes nicht klar. Aber auch die entgegen-

gesetzte Meinung, daß die Deutschen
nur die einzelnen Brocken aus der Goten

-

geschichte aufgefangen und dann selbst

erst den poetischen Aufbau geschaffen

hätten, rechnet mit abnormen Bedin-

gungen. Am ungezwungensten erscheint

eine mittlere Ansicht: zwT
ei gotische

Heldenlieder haben diesen ganzen Stoff

überliefert. Das eine erzählte^ D.s Exil-

sage, das andere den Fall der Etzelsöhne

durch Witege. Ob und wie diese zweite

Fabel an D. angeknüpft war, wissen

wir nicht; für eine bloße [Einlage der

Exilsage hat sie zu viel Eigengehalt, das

zeigt sich noch in der Behandlung des

13. Jhs.

§ 8. Bildete die Exilsage einen Liedinhalt,

so kann sie nicht einfach berichtet haben,

daß ein Fürst durch einen andern ver-

trieben wird und dann mit Hilfe eines

fremden Königs seinen Thron zurück-

gewinnt. Dies wäre Stoff für ein paar

formelhafte Verszeilen; die Hauptsache

würde fehlen, die heroische Seele. Was
war das menschliche Motiv ? Es kann
wohl nur das der Dienstmannen- und Her-

rentreue gewesen sein. So wie D.s Flucht

es vorträgt, hat es ja etwas von ver-

stiegenem Edelmut (W. Grimm S. 407);
aber das Dilemma, die gefangenen Mannen
zu opfern oder das Land zu räumen, ließe

sich christlich-gotischer Heldendichtung

des 6. Jhs. schon zutrauen. Eine andre

Möglichkeit wäre, daß Gensimund -Hilde-

brands Aufopferung für seinen jungen

Herrn den Hauptakzent trug, D. mehr der

Empfangende war. In beiden Fällen war
die Sage eine Geistesverwandte von Wolf-

dietrichs Dienstmannendrama. Die Ver-

schiedenheiten im Detail sind groß genug,

daß man zwei in Entstehung und weiterer

Ausbildung unabhängige Dichtungen an-

zuerkennen hat.

§ 9. In unsrer Überlieferung ist D.s

Exilsage kein organisches GewTächs mehr
wie die Sigfrid-Burgundensage, die Hilde-,

Kudrun-, auch die Wolfdietrichsage.
Sie ist in Stücke zerschlagen; keine

einzige Dichtung umspannt ihren ganzen

Grundriß, und hängt man sie alle drei oder

vier aneinander, so entsteht ein Lebens-

roman, nicht eine monozentrische Heroen -

fabel. D.s Stammsage ist zu einem Be-

hälter geworden für viel geschichtlich

-

geographischen Stoff, alten und jungen,

für Massenaktionen und für epische Epi-

soden, worin D. verschwindet. Es ist ein

durchaus abnormes Gebilde innerhalb der

gesamten germ. Heldendichtung, nicht

geeignet, als idealer Maßstab zu dienen;

wo es die Phantasie der Forscher be-

stimmte, hat man eine 'Sage' zu sehr

als Episodenhaufen mit strategisch-poli-

tischem Faden, zu wenig als einheitliche

und menschliche Fabel gewürdigt.

§ 10. Von einem Porträt des sagenhaften

D. kann man zuerst imNibelungenlied reden.

Es liegt ebenso weit ab von den mehr typi-

schen Umrissen derjugendlichen Idealkrieger

(Sigfrid, Walther, Beowulf, Hagbard, Hial-

mar, Helgi Hundingstöter) wie von den

durchfurchten Zügen der Meister, die in

Starkad gipfeln. Es ist eine Verbindung

von Milde und Kraft, der man nur das

(so viel skizzenhaftere) Bild Hrölf krakis

vergleichen kann. Aber bei D. kommt
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dazu jener Unterton von Dulden, der ihm
die tiefe Resonanz gibt. Wieweit diese

vornehme, etwas schwere, halbdunkle

Fürsten-, nicht Kämpenart, eine Synthese
von altem Germanen und christlichem

Ritter, in dem Exilliede des 6. Jhs. vor-

bereitet war, steht dahin. Schon der ge-

schichtliche Theoderich war maßvoll und
tapfer, selbstbeherrscht und leutselig. Aber
auch aus der gegebenen epischen Rolle

war das Porträt der Dichtung, wie wir es

kennen, herauszuspinnen.

§ll. D.s Abenteuer mit Riesen, Zwergen
und Drachen, die den Inhalt mehrerer

mhd. Epen und Abschnitte der Ps. bilden,

werden ihrer Hauptmasse nach spiel-

männische Neuschöpfung des 12., 13. Jhs.

sein. Die Eckengeschichte kann der urkundl.

Name ae. Ecga, Ecca, ahd. Eggio, Ecko
nicht als alt erweisen, zumal der Sagenname
vermutlich eine ätiologische Erfindung zu
dem Schwerte Eckesahs ist (Boer). Die
Episode der isl. Hrölfs saga Gautreks-

sonar c. 35 ff., die mit einem Stücke der

Virginal verwandt ist, kann c. 1200 nach
Island gelangt sein, Hyndluliod 22. 25

fordert kein höheres Alter. Dagegen die

halbklare Anspielung des Waldere B:
'Witege empfing Lohn von D., dafür daß
er ihn aus Klemmen los machte; durch
das Gefilde ( ?) der Unholde eilte er (D. ?)

davon' ist wahrscheinlich so zu fassen,

daß D. bei Riesen gefangen war und
von W. befreit wurde. Von den drei

vergleichbaren Erzählungen mhd. Epen
(in Virginal, Sigenot, Laurin) steht am
nächsten Virg. 3 14 ff. nebst der Variante

Alphart 252 f.: Witege befreit D. (und

Heime) aus Kerkerhaft bei einem Riesen.

Der Kern dieser Geschichte scheint also

durch den Waldere für das 9. Jh. bezeugt
zu werden. Der Anstoß dazu, dem Helden
der lebenstreuen Exilsage ein Trollenaben-

teuer anzudichten oder anzuhängen, ver-

birgt sich uns; brachte Witege die Riesen

-

sage mit ? Bei dem spätem Aufsprießen
von Drachen- und Zwergenkämpfen kann
der Wunsch gespielt haben, nach dem
Vorbilde von Jung Sigfrid auch Jung
Dietrich mit märchenhaft bunten Lehr-
jahren auszustatten.

Uhland Schriften 1, 41 ff. 405fr., 8,334fr.

Müllenhoff ZfdA. 12, 253 ff. Heinzel

Ostgot. Heldensage 1889. J i r i c z e k Deutsche

Heldensagen 1 ; 1896. Schönbach Wiener
Sitzungsber. 1897. B ran dl Herrigs Archiv

120, 1 ff. Schuck Rök-Inskriften

Boer Arkiv 24, 103 ff. 260 ff. [Die Sagen von
Ermanarich u. D. 1910.] — Zu §11: Frei-
berg PBBeitr. 29, 1 ff. Boer ebd. 32, 155 ff.

Lassbiegler Btr. z. Gesch. der Eckendich-

tungen 1907. A. Heushr.

Dill (Anethum graveolens L.). Küchen -

und Heilpflanze, in Südeuropa heimisch:

gr. avvjfrov, woraus lat. anethum, anetum.

Die Pflanze ist wohl durch die Römer nach
dem Norden eingeführt und hier auf germ.

Boden irgendwo mit einem einheimi -

sehen Namen benannt worden, der

sich dann über das ganze west- und nord-

germ. Sprachgebiet verbreitete: and. dilti

m., mnd. mndl. nndl. dille, nnd. dill; ahd.

tilli, mhd. tille, nhd. (aus Nd.) dill m.;

ae. dile m., me. dile, dylle, ne. dill; dän.

dild, schwed. dill, dazu eine Nebenform
mit y: adän. dylle (Falk-Torp). Urgerm.
*diliz, *düja-, *dulja- ist vielleicht mit nhd.

dolde f., ahd. toldo m. 'Krone einer Pflanze,

Blutendolde" verwandt; der Dill wäre dann
als Umbellifere nach seiner Dolde benannt.
— Aus dem Engl, stammt gäl. dile, aus

dem Nd. lit. dile (meist plur. diles), lett..

dile, estn. tili 'Dill'.

Johannes Hoops.

Ding, Gerichtsversammlung. A. Süden.
§ 1. Ausdrücke. § 2. Gerichtsstätte. § 3. Ge-

richtszeit. § 4. Hegung. § 5. Äußerliche An-
ordnung. § 6 Dingpflicht.

§1. Ausdrücke. Ahd. ding, langob. thinx,

ags. ping, aus vorgerm. *tenkos (tempus),

daher wohl Grundbedeutung 'Termin',

bezeichnet wie jede öffentliche Versamm-
lung, so im besondren die (zu bestimmten

Terminen stattfindende) Gerichtsversamm-

lung. Andere bei den Südgermanen für

beide Arten von Versammlungen übliche

Bezeichnungen sind germ. mapla-, got.

mapl, ahd.' madal, ags. moepl, as. mahal,

frankolat. mallus, mit dem got. Verbum
mapljan 'sprechen' zusammenhängend, da-

her = 'Sprache, Besprechung', wie denn

das ahd. sprächet gleichfalls im Sinne

von 'Gericht' gebraucht wird und noch

im MA. von 'Morgensprache, Bauern

-

spräche' uä. die Rede ist. Die Angel-

sachsen verwenden das Wort gemöt wie
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für Staatsversammlung (Reichstag), so

für jedes weltliche Gericht im Gegensatz

zur kirchlichen Versammlung. Unsicher

ist die Bedeutung von fries? warf, as.

hwarf (vgl. Heck Altfries. Gerichtsver-

fassung, Weimar 1894, 423 ff. und Siebs

ebenda), ein wahrscheinlich auch den Lan-
gobarden und Baiern bekannter Ausdruck.

Das jüngere deutsche Wort 'Gericht'

(ahd. gerihti) bedeutete ursprünglich

Rechtsprechung, Richtung des aus der

Reihe geratenen Rechtsverhältnisses; erst

im MA. wurde es zur Bezeichnung der

Gerichtsversammlung oder der Gerichts -

statte verwendet.

§ 2. Gerichtsstätte. Die Ger-

manen hielten ihre Gerichte unter freiem

Himmel, die großen Volksversammlungen

wohl meistens auf weiten Ebenen, die

kleineren mit besondrer Vorliebe auf Berg

und Hügel (daher bei den Franken der

Ausdruck ?nalloberg), häufig unter Bäumen,
bei großen Steinen; aber auch in Wäldern
und Hainen. Für die WT

ahl des Ortes fiel

bestimmend ins Gewicht, daß man Gericht

und Gerichtsstätte den Göttern zu weihen

pflegte, um sie unter deren Schutz zu

stellen. Deshalb wurden die Gerichtsver-

sammlungen gern an Kultstätten abge-

halten. Als eigner Gott der Dingver-

sammlung scheint der Kriegsgott Ziu

(Tiu) verehrt worden zu sein. Als Gott

des Dinges führte er den Beinamen Thing-

sus, wenn anders die 1883 im nördlichen

England am Hadrianswall aufgefundene

Weihinschrift tuihantischer, d. h. wohl
friesischer Krieger aus der holländischen

Landschaft Twente, in diesem naheliegenden

Sinn verstanden werden darf (dagegen

Siebs, v. Amira). Auch der Umstand,
daß unser Dienstag ( = 'Tag des Tiu') in

ma. niederländischen Rechtsquellen und
auch noch in der neueren ndl. Sprache

Dingstag (
— 'Tag des Dinges') heißt, spricht

für jene Annahme. Die alte Sitte,

unter freiem Himmel Recht zu sprechen,

wurde im allgemeinen zähe festgehalten.

Allerdings tagte das Hauptgericht Kents

bereits im 7. Jh. zu London im Königs-

saal (Liebermann). Die von den Karo-

lingern erlassenen Gebote, die Gerichte

zum besseren Schutz der Versammelten

in Häuser zu verlegen, scheinen keine

große Wirkung gehabt zu haben. Erst

im MA. trat in den Städten eine gänz-

liche Abkehr ein; man verlegte hier die

Gerichte in die Zunft- oder Rathäuser,

wohl auch in eigene Gerichtsgebäude.

Aber der häufige Brauch, nicht in ge-

schlossenen Zimmern, sondern in offenen

Hallen (Gerichtslauben) zu tagen oder

wenigstens Fenster und Türen der Ge-

richtssäle zu öffnen, erinnerte noch lange

an den alten Zustand; auf dem Lande,

in den Dörfern, in Burgen, auch in manchen
Städten lebte dieser aber auch das ganze

MA. hindurch bis in die Neuzeit fort. An-
drerseits wurden in England die Gerichte,

die der Grundherr für seine Hintersassen

am Burgtor hielt, wohl schon früh in die

Halle seines Schlosses verlegt; daher der

seit dem II. Jh. bezeugte Ausdruck
Hallengericht (halimot) für das Guts-

hofgericht.

§3. Gerichtszeit. Der ursprüng-

lich sakrale Charakter der german. Ge-

richtsverfassung trat auch in der Wahl
der Gerichtszeit zutage. Die Gerichte

wurden zu hergebrachten Terminen und
zwar, wie es scheint, vielfach im Anschluß

an heidnische Opfertage abgehalten, zB.

zu Walpurgis. Man hielt Gericht stets nur

bei Tage (daher der Ausdruck tagadinc

für Gericht) und zwar mit Vorliebe an

solchen Tagen, auf die ein Vollmond oder

Neumond folgte, weil sie für besonders

günstig galten. Dieses zu den ein für

allemal feststehenden Zeiten stattfin-

dende Gericht heißt in den deutschen

ma. Quellen echtes Ding (in Fries-

land, Holstein, Altmark auch lutthing —
'Leuteding', in Holland lotting). Die
Franken bezeichnen es als mallus legi-

timus. An ihm ist jeder Dingpflichtige

auch ohne besondere Ladung zu erscheinen

verpflichtet. Immerhin war es mit dem
Begriff des echten Dinges nicht unver-

einbar, daß, obwohl der Termin fest-

stand, die Dingleute durch besondere

Ankündigungen, zB. einen herumge-

sendeten Stab, entboten wurden. Ob
in german. Zeit neben diesen echten

Dingen auch schon Gerichte bekannt

waren, die außerhalb der herkömmlichen

Zeiten angesetzt wurden und zu denen

stets besonders geladen werden mußte,
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ist zweifelhaft. Bei den Franken ist

die Unterscheidung von echten und ge-

botenen Dingen zu allgemeiner Durch-

führung gelangt. Die echten Dinge fanden

bei ihnen in den einzelnen Grafschaften

nach je 40 Nächten oder alle 6 Wochen
statt, also acht- bis neunmal im Jahre.

Die Zahl der auf die einzelnen Hundert-

schaften fallenden Dinge richtete sich da-

nach, in wieviel Hundertschaften die

Grafschaft eingeteilt war; wenn, wie meist,

in vier, so kamen auf die Hundertschaft

zwei jährliche echte Dinge. Karl der

Große verordnete, daß in der Hundert-

schaft höchstens drei echte Dinge im

Jahr abgehalten werden dürften. Die

gebotenen Dinge wurden nach Bedürfnis,

in der Regel alle 14 Nächte, berufen.

Auch bei den Sachsen beruht nach-

mals die Gerichtsverfassung auf der Unter-

scheidung zwischen echten und gebotenen

Dingen. Dagegen fehlt sie bei B a i e r n

und Alemannen. Bei den Baiern wird

alle Monate, bei Bedürfnis alle 14 Tage,

bei den Alemannen alle 14 Tage, bei Be-

dürfnis alle 8 Tage Gericht gehalten.

Ebenso wird bei den Angelsachsen
nichts von jener Unterscheidung berichtet.

Einigen Rechten waren Gerichte bekannt,

auf denen die in den echten Dingen nicht

erledigten Sachen zu Ende gebracht

wurden, sogenannte After- oder Nach-
d i n g e; sie finden sich im MA. bei Sach-
sen und Friesen. Bei den Saliern
erübrigte sich die Ansetzung solcher Dinge

wegen der stets notwendigen dreitägigen

Dauer des echten Dings. Notgericht,
Notding, ist ein über dem auf handhafter

Tat ertappten Verbrecher am Ort der Tat
abgehaltenes Gericht, zu dem jeder Ding-

pflichtige herbeieilen muß, der das Ge-

rüfte vernimmt (s. Handhafte Tat).

Derartige Notgerichte dürften sicher schon

der germanischen Zeit bekannt gewesen
sein; im fränkischen Recht sind sie schon

früh bezeugt.

§ 4. H e g u n g. Die Gerichtsversamm-
lung wird wie jede Volksversammlung in

feierlichster, rechtsförmlicher Weise durch
die Hegung des Dinges, einen ursprünglich

sakralen Akt, eröffnet. Die Hegung besteht

eines Teils in der räumlichen Einfriedigung,

Umhegung des Dingplatzes, die dadurch

geschieht, daß Pfähle, Pflöcke, mit Vor-
liebe Haselstangen, in den Boden einge-

lassen und mit Seilen verbunden werden;
daher 'das Ding spannen, hegen'. Andern
Teils gehören zur Hegung rechtsförmliche

Erklärungen, insbesondere die in hohes
Altertum hinaufreichenden drei Hegungs-
fragen ('ob es Dinges Zeit und Ort sei, ob
das Ding gehörig besetzt oder gehegt sei,

ob dem Ding Friede gewirkt werden solle').

Diese Fragen wurden vom Vorsitzenden

Richter gestellt; vielleicht richtete er sie

ursprünglich an den oder die im Ding
anwesenden Priester, die daraufhin die

Götter um ihren Willen befragten (so

Brunner). Später wurden sie dem Ding-

volk oder dem Unterrichter (Zentenar,

Schultheißen) oder dem Fronboten vor-

gelegt. Nach günstiger Beantwortung wird

der Dingfrieden verkündet, der das Ge-
richt heiligen und unter göttlichen Schutz

stellen soll. Nach Tacitus geschieht es

durch den Priester, nach den jüngeren

Quellen durch den Vorsitzenden Richter;

vielleicht hat jener stets in der Landesge-

meinde, dieser von jeher in den eigent-

lichen Gerichtsversammlungen die Hand-
lung vorgenommen. Das Friedewirken,

bei dem der Richter den Richterstab er-

hebt, ist mit einem Gebot des Stillschwei-

gens verbunden (es wird 'Lust' geboten

und 'Unlust' verboten). Weitverbreitet

ist für die Verkündung des Dingfriedens

der Ausdruck 'das Gericht bannen'. Das
Wort.; Bann (s. d.), nach Einigen (Kluge,

Müllenhoff, Brunner) = 'feierliche Rede',

scheint in seiner ältesten Anwendung ge-

rade auf dies Friedensgebot der Ding-

hegung zurückzuführen zu sein (noch im

MA. daher: 'Bann und Frieden'); später

wird mit ihm jeder obrigkeitliche Befehl

bezeichnet. Der Hegung entspricht am
Ende des Gerichts eine unter entsprechen-

den Förmlichkeiten vorgenommene E n t -

h e g u n g des Dings.

§5. Äußerliche Anordnung.
Innerhalb des umfriedeten Raumes (des

Ringes) nehmen die bewaffnet erschienenen

Dingleute auf Steinen oder Bänken Platz.

Ein alter in Deutschland lange festge-

haltener Brauch läßt den auf eigenem

oder erhöhtem Stuhl sitzenden Richter

nach Osten blicken; er hat einen Stab
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oder ein Schwert in der Hand und ver-

. schränkt die Beine. Im Gegensatz zu den

an der Rechtsprechung beteiligten Per-

sonen (Richter, Dingleute), die sämtlich

sitzen, stehen die streitenden Parteien;

der Kläger nach altem Brauche rechts

vom Richter, der Beklagte links. So-

lange das Gericht tagt, ist ein Schild,

ein Schwert, eine Fahne ausgehängt.

§6. Dingpflicht. Der Grundsatz,

daß jeder freie Volksgenosse berechtigt und
verpflichtet war, an der Rechtspflege sich

aktiv zu beteiligen, hatte in der germa-

nischen Zeit die Folge, daß er als Mitglied

der Hundertschaft die Hundertschaftsver-

sammlungen, als Mitglied der civitas die

Landesgemeinde besuchen mußte. In

den späteren großen Stammesreichen hörte

die Landesgemeinde auf, als Organ der

Rechtspflege zu fungieren; die Dingpflicht

der Volksangehörigen bezog sich nunmehr
ausschließlich auf die Bezirksgerichte. Diese

Bezirksgerichtewaren nach ihrer Zusammen-
setzung entweder Hundertschafts - oder Graf-

schaftsgerichte: auf jenen hatten lediglich

die Angehörigen einer Hundertschaft, auf

diesen die einer ganzen Grafschaft zu er-

scheinen. Ausschließlich Hundertschafts-

gerichte kannten die Franken, die

Alemannen (nach der fränkischen

Eroberung), die Sachsen und Thü-
ringer; ausschließlich Grafschafts-
gerichte die Baiern; sowohl Hun-
dertschafts- wie Grafschaftsdinge die

Friesen. In England gab es in der

letzten angelsächs. Zeit neben den Hundert

-

Schaftsgerichten auch Grafschaftsgerichte,

während früher wohl nur eine Art von Ge-
richten vorhanden war. Allein mit der

Zeit erwies sich die Dingpflicht trotz

Fortfalls der Landesversammlungen als

eine für die ärmeren Schichten der freien

Bevölkerung immer drückender werdende
Last, zumal die steigende Kultur häufigere

Gerichtssitzungen nötig machte. Nur die

Sachsen und Friesen, bei denen
die Verhältnisse noch lange den einfachen

Zuschnitt der germanischen Zeit bewahrten,

hielten die allgemeine Dingpflicht in dem
alten vollen Umfange aufrecht. Bei den
Franken wurde die erwähnte Unter-

scheidung von echten und gebotenen

Dingen (oben § 3) benutzt, um den Grund-

satz der allgemeinen Dingpflicht aller

Gerichtseingesessenen in Einklang mit den
gesteigerten Bedürfnissen der Rechtspflege

zu setzen und die Last des Gerichtsdienstes

zu erleichtern. Nach fränkischem Recht
waren das gebotene Gericht nur die

eigens vom Richter geladenen Hundert-

schaftseinwohner zu besuchen verpflichtet.

Daher konnten die Richter von der Krone
angewiesen werden, zu ihnen nicht mehr
sämtliche Freie der Hundertschaft, sondern

nur eine Auswahl zu entbieten. Was zu-

nächst auf diese Weise als Verwaltungs-

praxis geübt wurde, erhielt unter Karl

dem Großen gesetzliche Geltung. Zwei

Kapitularien aus dem Anfang seiner Re-

gierung bestimmten, daß die gesamten

Dingpflichtigen einer Hundertschaft, auch

die ärmeren, nur zu den Vollgerichten,

den echten Dingen (placita generalia) zu

erscheinen hätten, die nicht öfter wie

zwei bis dreimal im Jahre stattfinden

sollten; zu den übrigen erforderlichen

Gerichtstagen, den gebotenen Dingen,

sollten nur die maiores natu, d. h. die reiche-

ren und angeseheneren Eingesessenen, ge-

laden werden und zu erscheinen verpflichtet

sein. Diese Vorschriften stellten sich als

eine Vorstufe der von Karl dem Großen
etwas später unternommenen Einführung

des Schöffenamts dar, durch die die Ding-

pflicht für die gebotenen Dinge auf die

Schöffen beschränkt wurde (s. Schöffen).

Von da an gab es nach fränkischem Recht

eine allgemeine Dingpflicht nur noch für die

drei jährlichen placita generalia. Bei den

B a i e r n und Alemannen, die die

Unterscheidung von echten und gebotenen

Dingen nicht kannten, brauchten die Ding-

pflichtigen immer nur auf besondere Ladung
zu erscheinen; es lag daher hier in der Hand
der Beamten, die Dingpflicht einzu-

schränken. Bei den Angelsachsen
finden sich keine Spuren von Maßregeln

zur Erleichterung der auch hier auf allen

Freien ruhenden Dingpflicht, obwohl sie

mit der Zeit steigend als Last empfunden
wurde; aber tatsächlich trat auch hier

eine den kontinentalen Verhältnissen ent-

sprechende Einschränkung ein: die Ding-

pflicht und die Dingwürdigkeit beginnt sich

gegen Ende der angelsächsischen Periode

mit bestimmten Grundstücken zu verbinden,
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dinglichen Charakter anzunehmen und da-

mit auch hier ein Vorrecht der reicheren

Klassen (der Ältesten, witan, sapientes)

zu werden.
S. die Literatur zu Gerichtsverfassung.

R. Hübner.

§ 7. B. Norden. Im Norden ist ping

die Bezeichnung für Volksversammlung

(mannfundr) überhaupt, gleichgültig ob

es sich um gesetzgebende oder urteilende

Versammlungen handelt. Die Zusammen-
setzung laghping oder logping drückt in

Schweden und auf Island jedes gesetzlich

abgehaltene, auch jedes ,, echte", un-

gebotene Thing aus, während in Norwegen
unter logpingi die großen Thingversamm-
lungen der Rechtsverbände (leg) der Gula-

J)ing, FrostuJ)ing usw. verstanden werden.

Eine allgemeinere Bedeutung als ping

haben die Worte stefna und möt, welche

'Zusammenkunft' (Tagfahrt) überhaupt

ausdrücken; möt wird in den norwegischen

Städten speziell für Stadtversammlungen

(boejarmöt) gebraucht. Der Ausdruck
warph (warh) war nach Adam von Bremen
(Gesta Hammab. eccl. IV/21) bei den

Schweden für Volksversammlungen üblich,

doch kennen die nord. Quellen die Be-

zeichnung nicht. — Im übrigen enthält

das ping seine Charakterisierung durch

das Beiwort (alpingi
}
landsping, heraäping,

hundarisping usw.).

§ 8. Das Thing wurde unter freiem

Himmel, meist an bestimmter Stätte

(pingstaär), häufig auf einem Hügel (ping-.

haugr — Grabhügel?) abgehalten. Insbe-

sondere zur Verkündung diente eine

höher liegende Stelle (auf Island im aipingi

das iQgberg, in den Frühjahrsgerichten die

pingbrekka — .in Schweden die pingfimll).

Die Umfriedung der Thingstätte (ping-

vgllr, pingringr) geschah durch Steine.

Innerhalb der Thingstätte war durch

Schnüre (vebgnd) für den engeren, zum
Vorschlag des Urteils oder Gesetzes be-

rufenen, Ausschuß ein besonderer Platz

abgegrenzt. Sehr alt scheinen erhöhte

Plattformen, durch Bretterböden darge-

stellt, zu sein. Die Vita S. Anscharii

cap. XVI berichtet von scena in campo ad

colloquium parata, die isländ. Geschichts-

quellen von mötfjalir, — Saxo von dicere

pro rostris. Auch späterhin finden sich auf

Steinen ruhende Balken oder hölzerne

Bänke (Thingbenk, stokkar), auf denen der

Ausschuß der Thingleute saß, während das
ganze Volk herumstand (daher in Däne-
mark innan fire stocke — Bezeichnung für

das Gericht).

§ 10. Was die Zeit der Abhaltung be-

traf, so gab es ungebotene oder echte,

d. h. zu herkömmlicher Zeit (laghdaghce

af cercelde Er. Ssell. Lov. II 48) Thinge, —
so vor allem die größeren Thingversamm-
lungen — und (außer auf Island) gebotene,

letztere nur in kleinen Kreisen, zumal bei

handhafter Tat. Die Einberufung des

gebotenen Things, die an sich jedem frei-

stand (GulaJ). 35, 131), geschah durch

Herumsenden eines Ladungsstabes (bup-

kafli) oder eines Pfeiles (grvarping), in den
Städten durch Blasen des Horns.

§ 11. Das Thing wurde eröffnet durch

feierliche Hegung (helga ping). Damit
wurde der Thingfriede (pinghelgi) über die

Thingstätte erklärt, wie den Schluß (ping-

lausri) eine feierliche Enthegung (slita ping)

bildete.

§ 12. Zum Erscheinen waren ursprüng-

lich alle Freien des betreffenden Bezirkes

verpflichtet, die ein gewisses Mindest-

vermögen (zumal in Grundbesitz) besaßen.

Doch hat sich für die großen Thingver-

sammlungen der norwegischen Rechtsver-

bände eine Abschwächung derart heraus-

gebildet, daß nur von der Obrigkeit

ernannte Repräsentanten (nejndarmenn)

sich einfanden. Die Freien erschienen ur-

sprünglich bewaffnet und drückten bei

Beschlüssen und Urteilen durch Zusam-
menschlagen der Waffen (väpnatak) ihre

Zustimmung aus; später kam das Verbot

des Waffentragens auf, daher ,,Waffen-

ergreifung" (väpnatak) auf Island Be-

zeichnung für den Schluß des Things, bei

dem die beiseite gelegten Waffen wieder

ergriffen wurden. An Stelle des Zusam-

menschlagens der Waffen trat als Zeichen

der Zustimmung Handaufhebung (löfatak).

§ 13. An der Gesetzgebung wie Urteils-

findung mögen ursprünglich überall die

sämtlichen Thingpflichtigen beteiligt ge-

wesen sein. Doch hat sich in Norwegen,

wie es scheint, schon sehr früh, auf den

großen Thingversammlungen der Rechts-

verbände ein engerer Ausschuß, die iQgretta,
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gebildet, auf dessen Ernennung die Re-

gierung Einfluß besaß. Diesem auf Bänken
ritzenden Ausschuß stand der Vorschlag

von Gesetzen und Urteilen zu; während das

sonstige Volk nur als Umstand den Vor-

schlag bestätigte (med rätu väpnataki

jättat . . . innan Iqgrettu ok ütan). Auf
Island behielt man diese Einrichtung bei;

doch war hier die iQgretta des Allthings,

der jeder Gode mit je 2 von ihm ernannten

Beratern angehörte, lediglich Gesetzge-

bungsorgan— während die Rechtsprechung

auf Island allgemein besonderen Gerichten

oblag, deren Mitglieder von den Goden
ernannt wurden. Auf Island ist somit an

Stelle der demokratischen Thinggemeinde
ein aristokratischer Ausschuß maßgebend,
während in Norwegen nur in den iQgping

das Gleiche gilt, die kleineren Thinge da-

gegen demokratisch organisiert sind. Für
Schweden und Dänemark hören wir von
einer iQgretta nichts, doch haben sicherlich

auch hier angesehene Männer Gesetze und
Urteile vorgeschlagen. Die Geschworenen,

die in Dänemark und Schweden begegnen

(s. Jury) haben dagegen mit einem solchen

Ausschuß nichts zu tun, sie sind ursprüng-

lich nur Beweismittel.

§ 14. Seit dem 12. Jh. treten in Nor-

wegen und Schweden Einzelurteiler auf

(iQgmenn, dömarar); s. Gerichtsverfassung.

Hertzberg Grundtr. 1 1 1 ff . Brandt
Forel. II §§ 61 ff. Maurer Vorl. I 2 S. 10 ff.

180 f. 73 ff. IV 280 ff. K. Lehmann
Königsfriede d. Nordgermanen passim. J r -

g e n s e n Foreläsninger over d. danske Retsh.

p. 1 54 ff. N o r d s t r ö m II 506 ff. 0. N i e 1 -

s e n Gamle jyske Tingvidner 1882 Einleitg.

Matzen Forel. I § 10. Ders. Bevisreghrne

i den celdste danske Proces 1893 p. 7 ff. Asche-
h o u g De norske Communers Retsfcrfatning fer

1837. 1897 p. 65 ff. v. Amira PGrundr.

»Recht« 203 ff. Ders. Der Stab in d. germ.

Rechtssymbolik 1909 p. 33 ff.; K. Lehmann in

Z. f. deutsche Philol. 42, iff. Neergard
Aarb. 1902. 292 ff.

K. Lehmann.

Diözese. Die D. oder Bistum, zuerst

parochia. (griech. Trapotxia, 0101x7,01*, lat.

dioecesis, episcopium, episcopatus, norw.

biskupriki, ad an. biskopsdom, ags. biseeop-

rice, bisceopdöm, scir) ist der Amtssprengel

des Bischofs (s. d.), der teils mit politischen

Bezirken (Grafschaft, scir, ein Rechtsver-

Hoops, Reallexikon. I.

band, Volkland) zusammenfällt, teils nicht.

Immer aber ist im Abendlande die Zentrale

des Bistums eine Stadt (civitas), der

Bischof ein Stadtbischof. Sie schließt

sich nach oben mit anderen D. zum Erz-

bistum zusammen und zerfällt nach unten

in Pfarreien (s. d.), allenfalls auch zunächst

in Archidiakonate (s. d.) als Mittelbezirke.

Die Entwicklung von Diözesen ist, soweit

nicht römische Grundlage gegeben war,

überall eine allmähliche gewesen, da erst

allmählich die Missionsbischöfe durch stän-

dige Bischöfe ersetzt wurden. Auf dem
Kontinent konnte die Kirchenverfassung

der fränkischen Zeit an die römisch -gal-

lischen Verhältnisse und an die Bistümer

dieser Zeit anknüpfen. Die volle Aus-
bildung der Bistümer vollzog sich im 8.

und 9. Jahrhundert (Bonifatius, Karl d.

Große). Außerhalb des Kontinents haben
sich die Verhältnisse am raschesten in

England gefestigt, dagegen erhielten Nor-
wegen, Island, Schweden und Dänemark
fest abgegrenzte Bistümer erst im II, Jahr-

hundert. In Norwegen schloß man sich

hierbei an die Rechtsverbände des Frostu-

ping (Nidaros), Gulaping (Bergen), Borgar

-

])ing und Ei cteifj alping (Oslo) an; später

kamen Stafanger und Hamar als Bischöfs-

sitze hinzu. In Island residierte der erste

Bischof zu Skalholt; später erhielt das

Nordviertel einen eigenen Bischof zu Holar.

Je eine Diözese bildeten die norwegischen

Schatzlande Grönland, Fareyjar, Orkn-
eyjar und Sudreyjar. In Schweden ist

der älteste Bischofssitz Upsala, auf den Lin-

köping, Skara, Strängnäs, Växiö und
Abo folgen, etwa zwischen 1050 und 1220.

Dänemark verdankt seine acht Bischofs-

sitze (Slesvig, Ribe, Odense, Aarhus,

Roeskilde, Lund, Viborg, Vestervig) Knut
dem Großen und Svend Estridsson.

Jorgensen Den nordiske Kirkes Grund-

laeggelse 541 ff. 646 ff. Hildebrand Sveriges

Medeltid III 3 ff. 66 ff. Maurer Vorlesungen

II 43 f. 116 ff. Ders. Bekehrung II 559.

Reuterdahl Swenska kyrkans histoia I393 ff.

480 ff. 485 ff. II 142 ff. Stu tz KR S21. Wer-
m i n g h off Kirchenverfassung 20, 65.

v. Schwerin.

Diptychon; von griech. Trruooto 'falten,

zusammenlegen'. Doppelte Holz-, Bein-

oder Metalltafel mit Scharnier zum Zu-
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sammenklappen, bei den Römern auf der

Innenseite mitWachsüberzugzum Schreiben

versehen. Die Außenseite wurde verziert,

oft sehr reich, meist mit figürlichen Reliefs.

Spätrömische sind noch zahlreiche vor-

handen, oft Konsuln oder Kaiser thronend

darstellend (Konsular-Diptychen), bis in

das 6. Jh. nachgebildet (Diptychon des

Stilicho). Man kennt außerdem dreifache

(triptycha) und fünffache (pentaptycha)

Täfelchen.

Der altchristl. Gottesdienst benützte

solche, um sie auf den Altären aufzu-

stellen und beim Gottesdienst die auf

ihrer Innenseite aufgeschriebenen heiligen

Namen vorzulesen. In der Folge fertigte

man sie in Elfenbein neu an, zuerst nach-

ahmend, dann selbständig; davon sind

zahlreiche Beispiele erhalten; später dien-

ten auch byzantinische häufig als Muster,

Die Elfenbeinskulptur der karolingischen

Zeit war in hervorragendem Maße auf

diesem Gebiete tätig, selbst noch die otto-

nische. S. Elfenbeinschnitzerei.

C. A. Salig de diptychis velerum, Magde-

burg 1731. G. P. Negelein De velusto quodam

diptycho consulari et ecclesiasitco. Altorf 174.

W. B o d e Gesch. d. deutschen Plastik. Berlin

1887. 7 ff- A. Haupt

Disentis in Graubünden, einstige Kirche

neuerdings durch E. A. Stückelberg aus

gegraben. Zwischen 670 und 789 erbaut

ein rechteckiges Schiff, von drei hufeisen

förmigen Apsiden östlich abgeschlossen

Wie die Nachgrabungen erwiesen, waren
die Schiff-Wände mit reichen Stukkaturen

geziert; unten ein Sockel mit einer Art

nachgeahmten Gitterwerks, darüber die

Wandflächc ringsum mit zahllosen bemalten

Relieffiguren bekleidet. Die 7 Fenster

waren innen mit Halbsäulen eingefaßt, ihre

Rundbogen von einer ornamentalen Archi-

volte umgeben.
E. A. Stückelberg German. Frühkunst

(Monatshefte f. Kunstwissensch. II 3. 117).

Haupt Alt. Bauk. 257. A. Haupt.

Distel. § 1. Für die Gattungen Carduus
und Cirsium besteht ein alter gemein-
g e r m. Name: ahd. distila f. und distil m.,

mhd. distel m. f., nhd. distel f.; and. thistü

m., mnd. distel m.; mndl. nndl. distel)

nordfries. (sylt.) tistl (Siebs PGrundr. I,

14 10); ae. pistel m., me. thistel, thystylle

(Prompt. Parv. 1440), ne. thistle mit einer

dial. Nebenform nordengl. schott. thristle,

thrissle; anord. pistill m., norw. schwed.

adän. tistel, ndän. tidsel. Urgerm. Grdf.

*pistilaz m. DerÜbergang zum Femininum
ist speziell hochdeutsch.

§ 2. Daneben Formen mit langem 1:

mndl. nndl. dial. dTstel (Franck- v. Wijk
EWb.); nnd. brem. ostfriesl. dissel, pommer.
dTstel, braunschweig, ddistdh, hildesheim.

deussl, lipp. duissl; fries. wang. titsl, satl.

tisl (Siebs PGrdr. I, 1383. 1391).

§ 3. Isoliert steht das Gotische mit

seinem wigadeinö f. 'Wegedistel'.

Johannes Hoops.

Dohle (Corvus monedida) und Alpen -

dohle {Corvus pyrrhocorax). § I. Für
die D. bestehen schon in altgerm. Zeit eine

ganze Reihe meist lautmalender Namen,
die teils lautgesetzlich weiter entwickelt,

teils unter mannigfachen Kreuzungen und
der beständigen Einwirkung des charakte-

ristischen hellen kjä-, tjäk-Rufs des

Vogels immer weiter umgeformt und er-

weitert worden sind. Im Folgenden sei

versucht, die verwirrende Vielheit der For-

men nach den lautlichen Haupttypen neu
zu ordnen.

§ 2. Zunächst lassen sich zwei urgerm.

Typen mit anlautendem k und d unter-

scheiden: *kahwö und *dahwö, beide augen-

scheinlich lautmalende Bildungen. Sie

waren wohl ursprünglich keine lautlichen

Parallelformen; sonst würde man im An-
laut einen Wechsel k: t erwarten; aber sie

haben sich in ihrer Bildungsweise sicher

gegenseitig beeinflußt. Beide haben Doppel -

formen infolge grammatischen Wechsels

zwischen h[w) und {j)w: einerseits *kahö:

*dahö, anderseits *kawö: *dawö.

§ 3. Die Form *kahö ist über das deutsche

und nord. Sprachgebiet verbreitet.

a) Aus der Schweiz gehört hierher

der Name der Alpendohle: ahd.

caha 'cornicula' in zwei alten St. Galler

Hss. des 8. u. 10. Jhs., mhcl. tut vel cach

in einer Stuttgarter Hs. des 14. Jhs., im
16. Jh. bei Gesner alpkachlen plur., heute

Schweiz, kächli. Latinisiert mlat. caecula

(Du Cange). Belege b. Suolahti 190. —
Hierher stellt sich das Verbum mhd.

kacheln, ahd. cahhezen 'laut lachen', eig.

wohl 'lachen wie eine Dohle'.
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b) Auf n d. - n o rd. Gebiet bezeich-

net der entsprechende Name die eigentliche

Dohle: and. kaa, kä (aus *&#/i#) und käa

(mit analogisch angetretener Endung),

mnd. kä, nnd. käe, nndl. fries. dän. kä.

Aus dem Altdänischen stammt me. kä, cq,

schott. ka, kae, kay [ke] (Wright EDD.).

§ 4. Auf die Grdf. urgerm. *kawö bzw.

and. *käwa unter dem Einfluß von kä

weist mndl. cauwe, nndl. kauw neben kä.

Aus dem Ndl. stammen nach Murray
(NED. sv. chough) anordfrz. cauwe, cave,

wallon. chauwe, chowe, afrz. choe, choue.

Aus dem Franz. ist wieder me. chowe ent-

lehnt. Die me. Form kgwe 'monedula'

15. Jh. (WW. 702, 3) ist wohl eine analo-

gische Umbildung von me. kg 'Dohle' (s.

oben 3, b) nach jenem me. chowe 'Dohle'

oder vielleicht mehr noch nach me. ergwe

'Krähe'.

§ 5. Die Form germ. *dahö ist auf

Oberdeutschland und die AI -

penländer beschränkt: ahd. taha, mhd.
Iahe, takele, nhd. schwäb. daJie, dache, bayr.

tahe, steierm. dahe, dache, däche f.; Wien
dacher m., tirol. däche, südtirol. taga,

tackele (Belege b. Suolahti 186). Latini-

siert als mlat. tacida (Du Cange). Aus
langob. *tahala stammt oberital. taecola

'Dohle' oder 'Alpendohle'. Der Name
wird gewöhnlich als ahd. täha, mhd. tähe

mit langem ä angesetzt und mit nhd. dohle

identifiziert; Suolahti trennt die Wörter
und nimmt kurzes a an; it. taecola scheint

mir in der Tat die Kürze des a von taha

zu beweisen.

§ 6. Die urgerm. Form *dawö~ liegt in

me. dawe, ne. daw 'Dohle' vor, das zwar

erst im 15. Jh. belegt ist (Murray NED.),

aber als *dawu oder *dawe schon in ae. Zeit

vorhanden gewesen sein muß; denn der

dial. Dohlenname me. cadaw, cadowe, ne.

caddaw, caddow (in Northumb., Yorks.,

Line, East Angl., Heref. ; s. Wright EDD.
sv. caddow), eine Zusammensetzung des

dän. Lehnworts me. kä, kg (oben 3, b) mit

daw, muß aus *cä-dawe zu cadawe verkürzt

worden sein, bevor auf südhumbr. Gebiet

um 11 50 ä zu g wurde.

§ 7. Eine Möglichkeit soll hier nicht

unerwähnt bleiben. Es wäre denkbar,

daß die später belegten ^-Formen von
vornherein mit den h -Formen nichts zu

tun hatten, sondern jüngere Bildungen
sind. Dann wäre ahd. taha eine hochdeutsche
Parallelbildung zu ahd. caha, mndl. cauwe
wäre eine lautmalende Weiterbildung zu
nd. kä mit w, ne. daw aber wäre eine

singulare ags. Neubildung mit anlautendem
d, ohne direkte Entsprechung in den
andern Sprachen.

§ 8. Schwer zu erklären ist der speziell

a n g e 1 s. Dohlenname: chyae bzw. ciae

'cornicula' im Ep.-Erf. -Glossar 240, sonst

gewöhnlich cio, ceo m. 'graeculus vel mone-
dula'. Bülbring (Ae. Elmtb. § 224) erklärt

ceo, cw aus dem Obliquus cyan (älter

*kühian), zum Nom. chycc statt cyhce; Sievers

(Ags. Gr. 114, 2. 278, A. 2) nimmt wohl

richtiger Kontraktion aus f + a, o an, so

daß also das c im Südhumbr. assibiliert

wäre: cio, ceo. Suolahti (189) erblickt in

dem Namen wahrscheinlich mit Recht eine

selbständige Neuschöpfung des Ags., die

dem kjäh-Ruf des Vogels nachgebildet

sei. Ist dies richtig, so hat man vielleicht

nicht do, ceo, ace, sondern ciö, ceö, Hce zu

betonen (auch Skeat EW. schreibt ceö);

dann aber könnte das gleichfalls völlig iso-

lierte me. chöje, chöghe, chough(e), ne.

chough 'Dohle' als lautmalende Weiter-

bildung von ae. ciö, ceö aufgefaßt werden.

§ 9. Auf das deutsche Sprachgebiet

beschränkt ist die Gruppe von nhd. Dohle,

deren Geschichte sich bis ins 13. Jh. zurück

verfolgen läßt (s. Suolahti 186 f.): mhd.
tole 13. Jh., tul 14. Jh.; nhd. 16. Jh. dol,

dul, tul, tole, bei Luther thol, dole; heute

schwäb. dull, dol f., thür. dohle, westf. dole

fem. Die schriftsprachliche Form dohle

stammt aus md. döle (andre Herleitung

bei Kluge EWb. 7
,

s. oben 5). — Neben-

formen mit a: mhd. dale, dalle, tale, talle,

nhd. schwäb. dale f., bei älteren Gramma-
tikern bis auf Steinbach 1734 Schwanken
zwischen Dohle und Dahle (Kluge). Suolahti

stellt alle diese Namen zu der Wz. des

mundartl. Verbums dalen, tollen, tullen

'schwatzen', so daß die Dohle nach ihrer

Geschwätzigkeit benannt wäre.

Suolahti Die deutschen Vogelnamen 185—9

1

(1909). Johannes Hoops.

Dolberger Burg auf den Hünenknäppen
b. Dolberg, östl. Hamm. ( Befestigter Königs-

hof.) 3 Häuser; Wohnraum 4:4 m, 1,20 m
tief; Schlafräum 2:4 m, zweiteilig, 1,60 m

31*
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tief; Küche 2:4 m, m. gr. Herd, 1,20 m
J

tief. Vor d. Graben Verhau. Schwarze

Scherben mit viereck. Punkten u. Pings-

dorfer; Messer, Scheere, Schlüssel, Schei-

benfibel (Museum Münster).

Schuchhardt Mitt. Alt. komm. Westf.

1 l899, 53—5 8 - Ritterling ebd. II 1901,

39—51. Schuchhardt.

Dolch. § I. Der Dolch, in einfacher

Gestalt (spitzer Stein oder Knochen)

zum ältesten Kulturbesitz gehörig, ist

eine Hauptwaffe der jüngeren nordischen

Steinzeit. Das fast ausschließlich

benutzte Material für seine Herstellung

ist der Feuerstein. Diese Feuerstein -

dolche sind längliche Blätter mit sym-

metrisch gebogenen Seiten, zweischneidig

mit scharfer Spitze, die am Bahnende
entweder spitz zulaufen (Taf. 30, 1 ; älteste

Formen) oder in einen kurzen Griff von
ovalem oder rautenförmigen Querschnitt

enden (Taf. 30,2), der sich (beiden jüngeren

Varianten) am Ende wieder verbreitert

(Taf . 30, 3, 4). Da die Schäftung fehlt, so

bleibt bei den älteren die Möglichkeit offen,

daß sie vielfach langgeschäftet waren und
als Speerspitzen dienten (vgl. Speerspitze).

Seltener, nur aus Nordeuropa bekannt, ist

eine dolchartige Stoßwaffe aus Bergstein

-

arten (Taf. 30, 5,6). Sie läuft in eine stumpfe

oder breite Schneide aus und ist mit einem

Handgriffe versehen (S. Müller Aarb. 1907,

88 ff.).

§ 2. Die wichtige Rolle, die der Dolch

am Ende der jüngeren Steinzeit spielt,

behält er auch in der ältesten Bronze-
zeit, der ,, Dolchzeit" (Montelius Per. L).

Die Kupfer- und Bronzedolche dieser

Epoche bestehen aus einer länglich-

schmalen und spitzen Klinge mit leichter

Wölbung oder flachem Grat. Sie schließen

oben am Klingenende entweder in gleich-

mäßig flacher Rundung ab (Taf. 30, 7) oder

bilden stark ausbiegend eine unregelmäßig

trapezoide Griffzunge (Taf. 30, 8) . Die Griffe

sind aus Holz, Bein und Hörn und werden
durch Nietpflöcke mit der Klinge verbun-

den. Daneben tritt der sog. trianguläre

Dolchtypus auf (Taf. 30, 9), als dessen

Heimat Montelius das Terramarengebiet

Oberitaliens nachgewiesen hat. Die Klinge

hat eine kräftige dreieckige Form und ist

mit feinen Ornamenten verziert. Der

Griff ist ebenfalls aus Bronze hergestellt

und mit dem Blatt durch Niete verbunden,
später mit ihm aus einem Stücke gegossen.

§ 3. Die Dolchklingen der älteren

Hälfte der Bronzezeit mit Griffen aus

vergänglichem Material sind Weiterbil-

dungen der frühbronzezeitlichen Typen.
Sie sind von länglich dreieckiger Form,
fast immer mit leicht nach außen gebogenen
Rändern; in der Mitte läuft ein rundlicher,

meist ziemlich scharf absetzender Grat.

Das Griffende schließt halbrund mit zwei

oder drei Nietlöchern ab, oder ist trapezoid

(Taf. 30, 10) , oft stark ausgezogen bis zu einem
länglichen Dreieck (Taf. 30, ii). Häufig

hat man solche Dolche in Frauengräbern
(Korrespondenzbl. d. dts. anthrop. Gesellsch.

1889 II 50), im Gürtel steckend, gefunden.

Es sind meist kleinere Exemplare. Daraus
zu schließen, daß die Frau sich ebenfalls

kriegerisch betätigte, ist nicht nötig (S.

Müller Nord. Ältertumsk. I 276).

§ 4. Die übrigen bronzezeitlichen Dolch-

typen mit gegossenem Griff stehen den

Schwertern sehr nahe. Sie unterscheiden

sich nur durch die wechselnde Länge,

nicht durch charakteristische Unterschiede

in Klinge und Griff (vgl. Schwert). Eine

Trennung ist daher schwer durchführbar.

In der jüngeren Bronzezeit tritt die Dolch

-

waffe mehr und mehr zurück, seit dem
Beginn der Eisenzeit fehlt sie völlig. An
ihre Stelle tritt das einschneidige Kampf-
messer. Erst seit dem 11./12. Jh. n. Chr.

wird der Dolch wieder von den germani-

schen Völkern gebraucht.
Max Ebert.

Dolchstab. Der ältesten Bronzezeit

(Montelius, Periode I) gehört eine in

Nordeuropa verhältnismäßig seltene, axt-

artige Waffe an. Sie besteht aus einer

dolchförmigen langen, breiten und dicken

Klinge (Taf. 30, 13), die rechtwinklig mit

einem langen Stabe verbunden ist. An-
fänglich war der Schaft dieser Waffe ganz

aus Holz, später wurde er ganz oder teil-

weise aus Bronze hergestellt (Taf. 30, 12).

Die Verbindung zwischen Schaftkopf und

Klinge geschah durch starke bronzene

Nieten, deren Köpfe dann als ornamentale

Reste zurückblieben. Das Ursprungs

-

gebiet dieser eigenartigen Form, die man
vielfach und wohl mit Unrecht nur als
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Prunkwaffe (,, Kommandoaxt") ansehen

wollte, ist das südwestliche Europa.
Montelius Chronologie d. ältesten Bronze-

zeit 1900 S. 27 ff. Hubert Schmidt
Prähist. Z. I (1909) S. 113 fr.; IV (191 2) 28 ff.

Max Ebert.

Dolmen (dol 'Tisch', men 'Stein') Stein -

tische nennt man, bes. in Frankreich, die

kleinen megalithischen Grabkammern oder

Reste von ihnen. Daß irgendeiner von

ihnen wirklich ein 'Altar' gewesen wäre,

ist nicht nachzuweisen. S. ,, Hügelgräber".
Schuchhardt.

Dolmetscher. Das Bedürfnis eines Sprach-

mittlers im Handels- und Rechtsverkehr

machte sich besonders intensiv bei den

Angelsachsen in ihrem Verkehr mit Kelten

und Romanen geltend. Im Ags. finden wir

denn auch den einzigen aus altgerm. Zeit

uns erhaltenen Ausdruck für 'D.': wealh-

stod, aus Wealh 'Welscher' und stod f.

'Stütze, Pfosten', also eig. wohl 'eine Stütze

für einen Welschen' in seinem Verkehr mit

den ags. Eroberern besonders vor Gericht;

vgl. ags. duru-stod, anord. durastoö* f.

'Türpfosten'.

Johannes Hoops.

Domäne. § I. A. Süden. Als Domänen
(domanium) bezeichnete man schon in

römischer Zeit die fiskalischen liegenden

Güter. Von da hat sich der Name auf das

Krongut der fränkischen Herrscher über-

tragen. Neben diesen haben die ober-

deutschen Herzöge und der Langobarden-

könig Domänen.

§ 2. Die Krongüter der fränkischen

Könige waren, soweit sie in eigener Regie

bewirtschaftet wurden, also ad opus regis

habebantur, größere Grundherrschaften, im
Gegensatz zu den meisten anderen vorzugs-

weise in Gemenglage (s. Grundherrschaft).

Fast während der ganzen Merowingerzeit

liegt die Oberleitung der Domänenverwal-
waltung in den Händen eines oder mehrerer

am Hofe lebender domestici, die erst gegen

Ende dieser Zeit durch den allerdings

schon früher auf die Domänen Einfluß

übenden maior domus verdrängt wurden.
Unter dem Hofdomestikus standen einzelne

domestici in den Provinzen, neben denen
wiederum der dux als Aufsicht sich be-

fand, und da, wo der ducatus fehlte, in den
einzelnen Grafschaften; hier waren auch

; vereinzelt Grafenamt und Domestikat ver-

bunden. Als Untergebene dieses domesticus

j

fungierten endlich iudices. Tiefgreifende

Änderungen hat Karl der Große durchge-
führt, insbesondere durch das Capitulare de

!
villis v. 812, auf dem die sogenannte karo-

!

lingische Villenverfassung beruht. Vor
allem erfolgte vollkommene Loslösung von
der politischen Einteilung und Verwaltung.
Es wurden besondereDomänenverwaltungs -

bezirke gebildet (fiscus). Über diese waren
die einzelnen Wirtschaftshöfe (villae) ver-

teilt. An der Spitze des Domänenamts
stand ein iudex (villicus, actor), auf einem
Fronhof (curtis dominica) sitzend; dieser

Hof wurde, wenn seine villa unmittelbar

1
den königlichen Wirtschaftsinteressen

1

diente, palatium genannt. Das Amtwarein-

j

geteilt in ministeria, die den maiores (später

I

Meier) unterstanden. Innerhalb der villae

eines solchen Ministerium unterschied man
die villae capitaneae, durch ihren Umfang

!

ausgezeichnete Haupthöfe, von den man-
! sioniles, Nebenhöfen oder Vorwerken. Wei-
tere Unterbeamte des villicus sind die

forestarii (Förster), der celleravius (Keller-

meister),die decani (Vorsteher einer decania=

\

Komplex von 10 Höfen), poledrorii (Ge-

j

stütsbeamte), telonarii (Zollbeamte); diese

und sonstige Dienstleute (ministeriales) faßt

|

die Bezeichnung iuniores zusammen. Das
Ganze stand unter dem am Hofe befind-

lichen Seneschalk (siniscalcus) - und dem
Erzmundschenk (buticularius) , aber auch
unter dem Befehl des Königs und der

!

Königin. Den königlichen missi oblag die

1 Inspizierung der Ämter, insbesondere die

j

Prüfung der Jahresrechnungen. Wie für

die Verwaltung sorgte Karl d. Gr. auch für

den Wirtschaftsbetrieb selbst, so daß die

villae mit Fug als der Glanzpunkt des da-

maligenWT

irtschaftsstandes bezeichnet wer-

den können. Im Vordergrunde standen

Forst- und Jagdwesen und Pferdezucht.

Aber auch für den Weinbau, Fischzucht in

eigenen Fischweihern, Bienenzucht mit

einem deputatus homo als Bienenzüchter

in jeder villa, Bergbau, Ackerbau, Zucht

von Rindvieh, Kleinvieh und Geflügel, end-

lich über gartenmäßige Anpflanzung von

Nutzgewächsen und Arzneipflanzen finden

sich eingehende Vorschriften. Daneben

suchte Karl d. Gr. Hausindustrie, Hand-
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werk und Gewerbe zu heben, nicht, zum
mindesten durch Einrichtung von Märkten

und Meßpolizei. Alles dies in einem Maße,

das weit die Bedürfnisse des Hofes über-

schritt. Doch wurde schon unter den Ot-

tonen die Geschlossenheit der Domänen-
j

guter, auf die die ganze Verwaltung aufge-

baut war, durch Schenkungen und Neu-
erwerb vielfach gestört.

§ 3. Bei der angegebenen karolingischen
j

Organisation bildete der Haupthof die

Zentrale des ministerium. Dort waren alle

Einnahmen aus Zinsen, Abgaben, Gefällen I

und Zöllen zu sammeln und entweder für

Bedürfnisse des Hofes zu verwenden oder

durch Verkauf zu verwerten. Das Domänen -

amt war auch hinsichtlich der Jurisdiktion

wenigstens teilweise aus der Grafschaft aus-

geschieden. Der iudex war richterlicher

Beamter in der so geschaffenen Immunität,

doch hatte er hohe Gerichtsbarkeit nur
[

im Falle besonderer Delegation und nur

solange, bis das Domänenamt vom 10. Jahrh.

ab zur domanialen Grafschaft (Reichsvog-

tei) wurde, in der ein Reichsvogt die gräf-

liche Gerichtsbarkeit ausübte.

§ 4. Außer den in eigener Regie be-

wirtschafteten Ländereien sind Krongut
die zahlreichen nach Leiherecht ausgetanen

beneficia (Lehen), sowie die häufigen Zins-

güter in den Händen von Bauern in den
j

verschiedenen Formen des Leiherechts. 1

§ 5. Im Langobardenreich fiel ursprüng-

lich das Domänenamt zusammen mit der

civitas und gruppierte sich um deren Zen-

trale, die curlis regia oder das palatium, die

Domanialverwaltung untersteht hier dem
comes, dessen Unterbeamter als scario,

actor, gastaldius bezeichnet wird und an

den einzelnen Domanialorten fungiert (s.

auch Grundherrschaft).

§ 6. Während der Korrektur dieses

Artikels erschien das unten genannte Werk
von Dopsch, das nicht mehr benutzt i

werden konnte. Es versucht mit guten

Gründen insbesondere den Beweis, daß

das Capitulare de villis und die aus ihm
sich ergebende, oben gezeichnete Wirt-

schaftsordnung nur im südlichen Frank-

reich herrschte, und daß im allgemeinen

auch die königliche Grundherrschaft über-

wiegend in Streulage sich befand.

H r u n n e r DKG. II 71 IT. 1 1 7 IV. 1 59.

Dopsch Wirtschaftsentwicklung d. Karolinger*

zeit, insbes. 26 ff. 107 ff. Eggers d.königl. Grund-
besitz 99 ff. Gareis Landgüterordnung K.Karls
d. Großen. Halb an Das römische Reich in

den germ. Volksstaaten [II 2 10 f. Lnama-
S t e r n e g D IVG. 1 , 2 309 ff. 445 ft\ I , a m p -

recht DWL. I 713 f. 804 ff. Mayer Ital.

Verfassungsgeschichte I 2 7 2 ff . 219 ff. Schröder
DRG? 206 f. W a itz VG. 11 2 , 317 \Y. II, 1 37 f.

140 ff.

B. N o r d e n. § 7. Sachlich lassen sich

als Domänen bezeichnen die schwedischen

Uppsala-öf>ar, das schwedische Krongut,

über das der König als solcher und in heid-

nischer Zeit als Oberpriester, vor Einigung

des Reiches als Oberkönig neah seiner Wahl
zu verfügen hat. Ursprünglich gehören

hierzu allerdings auch bewegliche Güter, in

erster Linie aber und später ausschließlich

Grundstücke, die zuerst nur in Uppland,

dann aber durch Einziehung des Gutes der

unterworfenen Kleinkönige in ganz Schwe-

den sich ausbreiten. In Westgotland hat

das Krongut zu der Bo-einteilung Veran-

lassung gegeben. Alle westgotländischen

Hundertschaften waren nämlich zu acht bo

zusammengefaßt, deren jeder einem Kron-
gutshof (Königshof) (kunungs garßer) unter-

steht. Auf diesem leitet die Verwaltung

ein kunungs bryti, der des Königs Lehns-

mann (lamsmaper) ist. Alles Uppsalagut

ist. altes Krongut (krunnuna goß), das der

König hat (pa agher han upsala ößar), d.h.

nutzen, aber nicht veräußern, nicht ver-

schenken, verleihen,verkaufen, vertauschen

darf. Neben diesem alten Krongut findet

sich schon früh Privatgut der einzelnen

Herrscherfamilie. Dem Upsalagut entspricht

das dänische konunglef, das, später (Zeit

der Valdemare) deutlich vom Gut des

Königs selbst getrennt, im Lande verstreut

liegt. Auch hier wird der einzelne Königs-

hof (kunungs garall) von einem konungs

bryte verwaltet, in gleicher Weise ist der

König in der Verfügung beschränkt. Auch
der norwegische König hat seit dem 13. Jh.

scharf vom Privatgut geschiedene Kron-

güter (krununnar jaräir, konungs jarfrir) zu

seinem Unterhalt, die er nur für die Dauer

seiner Regierung verleihen und vergeben,

mit Wirkung darüber hinaus aber ver-

tauschen und verkaufen konnte. Die

Nutzung erfolgte hier teils in eigener
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Regie auf Königshöfen (konungsbü, konungs-

gardr, hgfiiffböl), teils durch Verpach-
tung, teils durch Verleihung. Im zweiten

Fall wurden die Pachtabgaben wohl
zu den Königshöfen von den dort ver-

waltenden ärmadr eingeliefert, so daß sich

hier eine den karolingischen Domänen nicht

unähnliche Organisation zeigt. Die Zentral-

verwaltung oblag den Schatzmeistereien

(fehird'slar)) der einzelne Königshof bildete

selbst wieder eine Zentrale für kleinere

Güter.

Beauchet Histoirc de la proprictc fonciere

enSuede 363 ff. Brandt, Forclcesningcr I 236 ff.

E r s 1 e v Valdcmarernes Storhedstid 153 f. J r -

gensen Forelcrsninger 174 ff. Nordström
I 44 f. Schlyter Afhandlingar I 31 ff. II 47fr.

Steenstrup Jordcbog II 366 ff. Taranger
Udsigt II 1. 311 ff. v. Schwerin

döniari. Der d. ist ein im schwedi-

schen Uppland, Södermannaland und West-
mannaland vorkommender Volksbeamter.

Je zwei d. finden sich in diesen Gebieten
in jedem hundari (s. Staatsverfassung).

Ihre Hauptaufgabe ist die Urteilfindung

im Gericht, wo sie ebenfalls zu zweien
anwesend sein sollen; doch erscheinen sie

ganz allgemein als die Vertreter der

Interessen des Volks gegenüber dem könig-

lichen Beamten, dem leensmann (s. d.).

v. Schwerin Altgerman. Hundertschaft

197 ff., wo auch ältere Lit. v. Schwerin.

Domesdaybook (Gerichtstagsbuch, Liber

iudiciarins Angliae) ist der Name des

großen Grundbuches, das unter Wilhelm
dem Eroberer 1083—1086 für Steuer-

zwecke angelegt wurde und den gesamten
Grundbesitz genau nach dem Besitzstand

der einzelnen Personen grafschaftsweise

für das ganze englische Reich ver-

zeichnet. Die für die Rechts- und Wirt-
schaftsgeschichte unschätzbare Quelle ist

von der englischen Regierung 1783 in

zwei Foliobänden herausgegeben wor-
den, ein 3. u. 4. Band (1816) enthalten

Einleitung, Register und andre mit dem
D. im Zusammenhang stehende Quellen.

Für eine Reihe von Grafschaften gibt es

Separatausgaben.

Aus der überreichen Literatur, die an
das D anknüpft, ist zu nennen: Ellis
General introduction to Domesday book, 2 Bde.

[833. Domesday Studies, ed. P. E. Dove

2 Bde. 1888, 91 (in Bd. II 649 ff. Verzeichnis

aller bis 1886 erschienenen Ausgaben u. Bear-

beitungen). Round Feudal England 1895.

M a i 1 1 a n d Domesday book and beyond 1897.

R h a m m Die Großhilfen d. Nordgermanen 1905.

B a 1 1 a r d The Domesday Inquest 1906. V i
-

nogradoff Engl. Society in the irth centurv

1908. S. Rietschel.

Donar. § i. Das Bild, das deutsche

Quellen vom altgerm. Gewittergott geben,

ist ziemlich farblos. Gleichwohl muß er

in der altgermanischen Göttertrias eine

hervorragende Rolle auch in Deutschland

gespielt haben. Im Westgermanischen
begegnet sein Name auf der Nordendorfer

Spange {ßonar wigi 'D. weihe sie',

Henning, D. Runendenkm. 102), im sächsi-

schen Taufgelöbnis, als Punor im Altengl.

(Kemble, Die Sachsen I 284) und in dem
über das ganze german. Gebiet ver-

breiteten Donarestac (and.), Thunresdey

(fries.), Thunresdceg (ags.). Seiner Ety-

mologie nach ist D. (zur skr. Wz. tan-, lat.

tonare) die im Gewitter sich zeigende

höhere Himmelsmacht, die aber nach der

Personifikation sicher auch in Deutschland

bereits von ihrem Ursprungsgebiet los-

gerissen, zu einer wirtschaftlichen Gottheit

geworden und in verschiedenen Gegenden
in den Mittelpunkt des Kultes getreten war.

§ 2. Die römischen Schriftsteller der

ersten Jahrhunderte geben D. mit Herkules

wieder. Seine Stärke, sein Kampf gegen

die dämonischen Scharen, die Waffe, die

er führte, mögen zu dieser Übersetzung

Veranlassung gegeben haben. Auch in

den Steinen, die germanische Hilfstruppen

am Rheine ihren Göttern setzten, oder

auf den Votivtafeln der batavischen Reiter

zu Rom heißt er Herkules. Mit großem
Barte (barbatus Brambach, Corp. inscript.

Rhen. 653), als der kraftstrotzende (magu-

sanus ebd. 130 ff.), unbesiegte (invictus

ebd. 654) erscheint er hier. Seit dem
6. Jh. geben ihn die lat. Quellen mit

'Jupiter' wieder. Unter diesen Namen
erfahren wir über ihn, daß ihm die Ger-

manen Tieropfer gebracht (Germ. 9), daß

auf dem rechten Weserufer ein Hain ihm

geweiht war (Ann. II 12), daß bei Geismar

in Hessen eine ihm heilige Eiche stand

(MG. II 343), daß die Germanen seine

Stimme nachahmten, wenn sie in die
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Schlacht zogen und aus deren Widerhall

von der Schildwand den Ausgang des

Kampfes prophezeiten (Germ. 3). Als

die römische Woche nach Germanien ge-

kommen war, wurde sein Tag heilig ge-

halten, wogegen der heilige Eligius und
zahlreiche Synoden eifern (vgl. Grimm,
DMyth. 4 III 402 ff.). Aber noch bis

in die Gegenwart hat im Volke der Donners-

tag als heiliger Tag gegolten, an dem
vor allem feierliche Handlungen, Gerichts-

sitzungen u. dgl. vorgenommen, an dem
die Seelen der Abgeschiedenen gespeist

und die Glocken zum Gottesdienst geläutet

wurden (vgl. Rochholz, D. Glaube und
Brauch II 28 ff.). Berge und Brunnen
wurden im mittleren Deutschland ihm
geweiht und führten nach ihm den Namen.

§ 3. Offenbar ist in Deutschland auch

D. der Gott der Fruchtbarkeit gewesen.

Durch seinen Hammer, den schon die

Obernburger Inschrift (Hercules Malliator)

bezeugt, bewirkte er die Fruchtbarkeit

der Erde und der Geschöpfe, und wie es

noch heute nach norwegischem Volks-

glauben der Tordenkile 'der Donnerkeil'

tut (vgl. Fritzner, Ordbog unter hamarr),

so bezeugen den Glauben mhd. Marien

-

lieder auch für das Mittelalter in Deutsch-

land; so Frauenlob (im Frauenleich)

:

Der smit üz Oberlande (aus dem Himmel)
warf slnen hamer in mine schoz

und worhte siben heiligkeit.

oder im Liederbuch der Clara Hätzlerin:

Der schmid warff seinen hamraer

von oben ab zu tal.

Ein ungleich lebensvolleres Bild von dem
germanischen D. enthalten die Quellen

der Nordgermanen von deren Thor (s. d.).

E. Mogk.

Donarseiche ist die heilige, dem Donar
geweihte Eiche, die nach der Vita Boni-

fatii Bonifatius 725 bei G e i s m a r in

Hessen fällen ließ. Von ihrer Verehrung
und ihrem Fall heißt es : quorum (Hessorum)

consultu atque consilio arborem quandam
mirae magnitudinis

,
quae prisco paganorum

vocabulo appellatur robur Jovis in loco,

qui dicitur Gaesmere, servis dei secum
astantibus, succidere tentavit (MGS. II 343).

Im deutschen Volksglauben sind Donner-
eichen, die für eine Verehrung des Gottes

Donar sprechen, mit Bestimmtheit nicht

nachgewiesen. E. Mogk.

Donnerkeile oder Donnersteine, dän.

tordensten oder tordenkile, schwed. tors-

oder äskvigg, engl, thunderbolt nennt der

Volksglaube alte Steingeräte, namentlich

Hämmer, die in der Erde gefunden worden
sind. Der Glaube an diese Wundersteine
ist über die ganze Erde verbreitet. Nach
der Volkssage hat sie der Blitz gebracht

und sieben Klafter unter die Erde ge-

schleudert, von wo sie nach sieben Jahren

wieder auf der Oberfläche erscheinen.

Überall gelten diese Donnerkeile als Schutz-

mittel gegen Gewitterschläge. Sobald ein

Gewitter naht, schwitzen sie. Aber sie

geben ihrem Besitzer auch magische Kraft

und sind vor allem ein Schutzmittel gegen

Krankheiten wie Rose, Krämpfe, ent-

zündete Brüste u. dgl. Kreisenden Frauen

gibt man Donnerkeile in die Hand, damit

sie leichter gebären können (vgl. Wuttke,

Volksaberglaube § 11 1). Auch sonst hat der

D. magische Wirkung. So legten ihn zB.

schlesische Bauern ins Sätuch, damit das

daraus gesäte Korn gut gedeihe. Wegen
dieser Kraft wird er in Skandinavien be-

sonders geehrt und mit Butter gesalbt

oder in Bier gebadet (ZdVfVk. 14, 17).

Diese Steine mit ihrer magischen Kraft

sind später in Verbindung mit dem anthro-

pomorphischen Donnergott gebracht wor-

den und geben diesem erst seine besondere

Kraft und Stärke.

A n d r e e Ethnogr. Parallelen II Qu. B 1 i n -

k e n b e r g Tordenvdbenet i knltus og folketro.

1909. E. Mogk.

Doppelgänger. § 1. Der Glaube, daß

jeder Mensch seinen Doppelgänger habe,

ist über das ganze germanische Gebiet

verbreitet. Er beruht in der Vorstellung

von der Sonderexistenz der Seele, die im
Bilde, Schatten oder in der Spiegelwieder-

gabe ein Substitut des Körpers hat. Hieraus

erklärt sich die Abscheu, die der gewöhn-

liche Mann gegen jede bildliche Dar-

stellung seines Körpers zeigt. In sie geht

gleichsam ein Teil seiner Seele über, und
was man mit dieser vornimmt, geht zu

gleicher Zeit mit dem wirklichen Körper,

dem Menschen vor. Will man zB. einen

Abwesenden töten, so zersticht man sein

Bild. Sieht jemand sein Bild im Traume
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oder sein ,, zweites Gesicht" im Spiegel,

so ist das eine Andeutung, daß er in

Jahresfrist sterben muß. In dem Glauben

an den Doppelgänger beruht auch die

volkstümliche Prophetie der Mädchen, daß

sie im Wasser oder Spiel während der

Zwölfnächte das Bild ihres zukünftigen

Geliebten zu erblicken hoffen.

§ 2. Veranlassung zum Glauben an

den Doppelgänger hat der Schatten gegeben,

der daher auch allgemein, wie das Bild,

als Doppelgänger aufgefaßt wird. Ein

Mensch ohne Schatten muß sterben, ebenso,

wenn man in den Schatten des Menschen

sticht. Vielfach zeigt sich der Doppel-

gänger auch im Namen des Menschen,

da dieser dessen Inhalt und Wesen dar-

stellt. Durch den Namen geht die Menschen -

seele auf andre über; was man mit ihm

vornimmt, geht auf seinen Träger über.

Rochhnlz Deutscher Glaube u. Brauch

I 59 ff. v. X egelein Arch. f. RW. 5. I ff.

Xyrop Navnets Magt (1887). E. Mogk.

Dorf. § 1. Im Gegensatz zum Einzelhof

(s. d.) und Weiler (s. d.) die Form ge-

schlossenen Zusammenwohnens einer grö-

ßeren Anzahl von ländlichen Familien, wie

dies auch das Wort selbst (vgl. lat. turba)

anzudeuten scheint (vgl. jedoch Kluge

EWb). Daß die Germanen außer Einzel

-

höfen auch Dörfer, mit lockerem Verband
der Gehöfte, bewTohnten, wird von Tacitus

(Germania 16) berichtet und von der

archäologischen Forschung bestätigt. Wie
sich diese Dörfer nach Größe und Art zu

den späteren verhielten, läßt sich jedoch

nicht erkennen. Die Formen des MA.,
die bis heute erhalten geblieben sind, stehen

in einem bestimmten Zusammenhang mit

gewissen Arten der Flureinteilung (s. d.).

Die Haupttypen sind von Meitzen klassi-

fiziert und eingehend beschrieben. Ihre

historische Entwicklung ist aber noch
vielfach sehr dunkel.

§ 2. Die vorzugsweise deutsche Form
ist das Haufendorf (s. d.) mit der Ein-

teilung der Flur in Gewanne (s. d.) und
Geltung der Hufenverfassung (s. Hufe).

Es ist im Gegensatz zu allen andern For-
men, soweit sie nicht auch mit Gewann -

Auren ausgestattet sind, eine genossen-
schaftliche Siedelung, bei der die

Feldbestellung infolge der Gemenglage

der Grundstücke von der Gemeinschaft

geregelt werden muß (s. Flurzwang). Im
NW. herrscht statt dessen der Einzel -

h o f . Auf ehemals slawischem Boden
herrscht in den Ebenen das R u n d d r f

(s. d.) und Straßendorf (s. d.), die

beide z. T. als slawische Formen gelten (?).

Späterer Kolonisation gehörten, außer

den süddeutschen Weilern, an : das

Reihendorf (s. d.) in seiner zwie-

fachen Ausbildung als Waldhufendorf und

Marschhufendorf, und vielfach das Straßen-

dorf mit seinen Abarten.

§ 3. Die Formen der Dörfer und der

ländlichen Siedelungen überhaupt haben

keine feste Beziehung zur Bauart der

Gehöfte selbst; in den Reihen- und Stra-

ßendörfern überwiegt das fränkische Haus.

— Beispiele von Dorfformen s. Tafeln 32—35.

Über die geographische Verbreitung vgl.

Tafel 31 und die Sonderartikel. — S. auch

Deutsches Siedelungswesen § 12j ff.
—

Meitzen Siedig. u. Agrarw. ; mit zahlreichen

Flurkarten; grundlegend. Ein Auszug daraus:

Schlüter Die Formen d. ländl. Siedelungen

GZ. 6. 1900, 248 ff. (mit Karte). Mielke
Das d. Dorf. Leipz. 1907; besonders wichtig für

die landschaftlichen Abweichungen der Grund

-

typen u. das Genauere der Bauart.

0. Schlüter.

DorfVerfassung. A. Deutschland. § 1

.

Insoweit die Ansiedlung der kontinentalen

Stämme in Dörfern (ahd. mhd. dorf, got.

hainis, weihs, ahd. heim wich,- fries. ags.

häm) erfolgte (s. Agrarverfassung),

bildeten die freien Dorfinsassen eine

Dorfgenossenschaft, die, wenn sie nicht

selbst Markgenossenschaft wTar, als Teil

einer solchen wirtschaftliche Aufgaben zu

erfüllen hatte (s. Markgenossenschaft). In

diesem Falle fielen ihr Aufgaben zu, an

deren Erfüllung die Gesamtheit kein vor-

dringliches Interesse hatte. Die Dorfge-

nossen versammelten sich unter einem

Dorfvorsteher (Bauermeister, Zender, spä-

ter Dorfschulze) in Dorfsprachen oder

Bauersprachen, die neben verwaltenden

Funktionen auch gerichtliche hatten und

durch Erteilen von Weistümern an der

Rechtsbildung beteiligt waren. Dem

Bauermeister standen Dorfschöffen oder

Dorfgeschworene als Beigeordnete zur Seite.

Für einzelne Funktionen finden sich be-

sondere Unterbeamte wie z. B. Dorfhirt



Tafel 3i.

Die Verbreitung der

LÄNDLICHEN SIEDELUNGSFORMEN
EUROPAS

nördlich der Alpen.

Nach den Karten und Angaben A. Meitzen's
gezeichnet von Otto Schlüter.

Siedelungsformen Europas.

Zu dem Artikel „Dorf".

Nach einer Karte aus der Geogr. Zeitschrift VI, 1900 (Leipzig, B. 0. Tenboer).
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und Flurschütze. Im Laufe der Zeit wurden
Dorfgenossen minderen Rechts in die Dorf -

gemeinschaft aufgenommen, denen nur eine

Nutzung an der Almende, nicht am Acker

-

lande zustand.

Maurer, Gesch. d. DorfVerfassung in Deutsch-

land I. II. O. Gierke Das deutsche Gcnosscn-

schaftsrecht I 60 ff. 202 ff. Schröder DKG.*
\T ff.. 212.

B.Norden. § 2. Die skandinavischen

Dörfer haben, wie dies dem taciteischen

vicus und den kontinentalen Verhältnis-

sen entspricht, keine politische Bedeutung,
sind nicht in den Organismus des Staates

eingegliedert. Daher ist ihre Verfassung

nicht ein Teil der staatlichen Verfassung,

sondern die einer Wirtschaftsgemeinde,

eine markgenossenschaftliche (s. Markge-
nossenschaft), v. Schwerin.

C. England. § 3. Das England des

II. Jhs. zerfiel in Grafschaften und Hun-
dertschaften, die ihrerseits aus Dorfschaften

[tun, tnnseipe) bestanden. Für admini-

strative, polizeiliche und fiskalische Zwecke
war jede Lokalität in normannischer Zeit,

als in einer villa gelegen, angesehen, und
beim Vorbringen einer Klage mußte der

Kläger regelmäßig diese Lage bezeichnen.

Es kann kein Zweifel daran sein, daß diese

Verteilung des Landes und seiner Bevöl-

kerung nach Dorfschaften schon in der ags.

Periode bestand. Das beste Zeugnis dafür

liefert die Führung des Domesdaybuch-
Katasters nach Dorfschaften, wobei der

Dorfschulze (reeve), der Priester und sechs

Bauern {vülani) in jeder Dorfschaft eidliche

Aussagen leisten mußten. Obgleich im

Jahre 1086 gehalten, richtete sich das

Kataster, wie bekannt, unter anderrn auf

die Ermittlung des Zustandes T. R. E.

(tempore regis Edwardi), und es kann in

diesem Zusammenhange keine Rede von

einer neuen administrativen Einteilung

sein, sondern lediglich von der Vornahme
einer Beschreibung auf Grund von alther-

gebrachten Einrichtungen und Gewohn-
heiten. Die Zeugnisse der Bauerschaften

wurden zwar bei der Ausarbeitung der Be-

richte durch Zentralkommissionen nach

lehenrechtlichen Gesichtspunkten neu ge-

ordnet; aber einige Bruchstücke der ur-

sprünglichen Gruppierung der Zeugnisse

nach Dorfschaften sind uns doch erhalten,

namentlich die sogenannte Inquisitio Can-
tabrigiensis (ed. Hamilton, 1876), ein Teil

der Beschreibung von Cambridgeshire und
die Inquisitio Eliensis — das Güterver-
zeichnis der Abtei Ely.

Da die ,, Dorfschaft" als allgemein ver-

breitet erscheint, so muß sie in mehreren
Gegenden künstlich zusammengesetzt wor-
den sein, weil in vielen Distrikten die

Ansiedlungen nicht nach Dörfern, sondern
nach Höfen oder Weilern (hamlets) erfolgt

waren (vgl. Engl. Siedelungswesen) . Übrigens

konnte auch in solchen Dorfschaften ein

ein gewisser ökonomischer Zusammenhang
zwischen den Mitgliedern in Beziehung auf

,

Weide, Wald u. dgl. existieren. Aber die

Form paßte besonders auf Fälle der Dorf -

schaftansiedelung, und diese müssen in

dem Maße übergewogen haben, daß die

administrative Einteilung in ihrer nor-

i
malen Konstruktion von ihnen ausgegangen

;
ist. Das erste Quellenzeugnis, das einiger-

maßen umständlich von der Tätigkeit einer

|

Dorfschaft berichtet, ist Edgar, IV (A. D.

9Ö2).Paragr. 7 lautet :Wer zu irgend welchem
Kauf fortreist, melde seinen Nachbarn,

j

zu welchem Zweck er reisen will; und
sobald er heim kommt, meide er auch, unter

|

wessen Zeugenschaft er die Ware gekauft

!
hat. Paragr. 8. Wenn er jedoch auf irgend

|

welcher Reise draußen unverhofft ein Kauf-

1
geschäft abgeschlossen hat, melde er es,

sobald er heimkommt; und wenn es leben-

des Vieh betrifft, bringe er dieses auf die

Gemeinweide mit der Zeugenschaft (unter

Mitwissen — Liebermann) seiner Dorf-

schaft (mid his tunseipes gewitnysse on ge-

meenre leese gebringe). Paragr. 9. Wenn er es

binnen 5 Nächten nicht tut, so sollen es die

Dorfbauern [pees tunes men) dem Hundert

-

Schaftvorsteher melden und außer Strafe

bleiben, sowohl sie selbst, als ihre Hirten.

Wenn es (das Vieh) jedoch über 5 Nächte

ungemeldet auf der Gemeinweidc bleibt,

soll er das Vieh verlieren und jeder der

Hirten die Haut verwirken.

Diese Bestimmungen zeigen uns eine

Gemeinde oder Genossenschaft der

Dorfbauern (tünseipe), die zwar zunächst

in polizeilicher Hinsicht zu wirken

hat, aber jedenfalls ihre Oberaufsicht

über Verkäufe von lebendem Vieh im

Zusammenhange mit den gewöhnlichen
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Vorrichtungen ihres ökonomischen Lebens
auszuüben hatte. Sie bildet ein geschlosse-

nes Ganze, das Strafen ausgesetzt ist; sie

besitzt gemeinschaftliche Weiden, und die

Hirten, die das ihren Mitgliedern gehörende

Vieh weiden, werden in Verbindung mit

ihrer Gesamtheit gebracht.

§ 4. Die wenigen, aber charakteristi-

schen Fingerzeige dieser Gesetzesstelle sind

offenbar mit den Nachrichten über Agrar-

und Flurverfassung zusammenzustellen, die

alle auf den engen Zusammenhang der

Dorfnachbarn in der Verteilung und Be-

wirtschaftung ihres Grundbesitzes weisen.

Nicht nur in Beziehung auf die gemein-

schaftlichen Weiden, sondern auch in der

Ackerflur waren die Bauern vielfach durch

die Verhältnisse der Feldgemeinschaft ge-

bunden und in der Führung ihrer Geschäfte

beschränkt (vgl. Agrarverfassung). Das
Wesen der englischen Dorforganisation

bestand zwar nicht in gelegentlicher Ver-

änderung des Besitzstandes nach Maßgabe
der Bevölkerungsbewegung, wie dergleichen

bei Kelten und Slaven vorkommt, wohl
aber in der Zumessung von Rechten und
Pflichten nach Verhältnis zu festen An-
teilen der Hufen. Die daraus entspringen-

den Verhältnisse können nicht einfach aus

privatgenossenschaftlichem Zusammen-
schluß von Individuen abgeleitet

werden; sie setzten Einrichtungen mit ge-

wissen Zwangsbefugnissen voraus. Die

später vielfach erwähnten by-laws müssen
auch in der alt -englischen Zeit funktioniert

haben, und auf sie deutet vielleicht die Be-
I

merkung in dem Traktat vom Dorfvorsteher

igerefa), daß er nicht nur die Interessen des

Grundherrn zu wahren habe, sondern auch
mit dem Volkrechte (folc-riht) wohlvertraut

sein müsse. Teilweise mögen die by-

laws von der Autorität der Grundherren
abgeleitet worden sein; aber in manchen
und ursprünglich wohl in den meisten

Fällen galten sie in Dorfschaften, die von
freien Bauern (ceorlas) bewohnt waren und
nicht in der Gewalt einzelner Grundherren
standen. Da mußten denn die gewohn-
heitsrechtlichen Ordnungen der Agrarver-
fassung Beschlüssen der Dorfschaft selbst,

also aus by-laws im eigentlichen Sinne,

entspringen und eventuell von den Hundert-
schaften und Grafschaften als Organen des

öffentlichen Gerichtssystems aufrecht er-

halten worden sein. Insofern kann es

keinem Zweifel unterliegen, daß spätere

Befugnisse der manorialen Kurien und
extramanorialer Versammlungen, wie z. B.

die der sechzehn von Aston und Cote

(Joshua Williams, Rights of Commons 86ff.)

durch die Tätigkeit der Dorfschaften in

altengl. Zeit vorbereitet worden sind. Der
/^-Gerichtsbarkeit der manorialen Curia

liegt die Überweisung gewisser Gerechtsame
der Hundertschaftversammlung zugrunde;

denn die Uta ist ursprünglich eine Abteilung

der Hundertschaft. Die sogenannte Court

baron beruht auf dem feudalen Gedanken
des Vasallenkreises. Die agrarische Tätig-

keit des Manorial Court aber hängt mit

den althergebrachten Versammlungen der

Dorfgenossen zusammen. Insofern nun
diese Versammlungen und Weistümer die

organische Entwicklung einer Dorfschaft

und nicht wechselnde Abmachungen zu-

fällig zusammengesetzter Genossenschaften

repräsentieren, kann von einer Dorfge-

meinde gesprochen und auf das individu-

elle Interessen und Willensäußerungen be-

schränkende kommunale Prinzip verwiesen

werden.

§ 5. F. W. Maitland hat in der eng-

lischen Agrar- und Dorfverfassung unent-

wirrbar vermischte Interessen erblickt

(inextricably intermixed); es geht aber

nicht an, komplizierte Ordnungen, die

mehr als tausend Jahre existiert haben,

in dieser Weise abzufertigen; und für das

Fortbestehen und die Umwandlung solcher

Ordnungen bietet auch die Annahme einer

gedankenlosen, automatischen Wieder-

holung von einmal getroffenen Abmachun-
gen keine genügende Erklärung. Einen

andern Weg ist Seebohm bei der histori-

schen Konstruktion dieser Einrichtungen ge -

gangen. Er hat das kommunale Element in

dem Leben der englischen Dorfschaft scharf

betont, hat es aber vollständig aus der grund -

herrlichen Organisation abgeleitet, die nach

seinem Dafürhalten bereits in der römischen

villa gegeben war. Gegen diese Theorie spre-

chen namentlich die Tatsachen der Stände

-

entwicklung (vgl. ceorl, Ständeverfassung).

Mir wenigstens scheint es notwendig, den

allgemeinen Gang des geschichtlichen Pro-

zesses in Beziehung auf Agrar- und Dorf-
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Verfassung an die geschlechtartigen Ge-

meinden der altenglischen Niederlassung

anzuknüpfen. In diesem Falle ging, ebenso

wie auf dem. Kontinent, die Landnahme
weniger von einzelnen, als vielmehr von
Genossenschaften aus, die ursprünglich

aus Sippen, später aus Dorfnachbarn be-

standen und die Verteilung und Be-

bauung des Landes nach einem System
von solidarisch verknüpften Hufen aus-

führten. Diese Genossenschaften er-

scheinen, wie schon gesagt worden ist, als

organisch gegebene Gemeinden und haben
ihren Einfluß in Verbindung mit den an
wachsenden Grundherrschaften ausgeübt

Seebohm Engl. ViHage Cominunity, 1883

Pol lock & Maitland Hist. of Engl. Laxu

2 . Au fl . 1898. Maitland Domesday and beyond

1887; ders. Township and Borotigh, \\

ders. Survivals of archaic Village Communitics,

1898. Andrews Old Engl. Manor, 1897,

Joshua Williams Rights of Commons, 1880

Gomme Village Cammunily, 1889. P. Vino
gradoff Villainagc in England, 1892; ders

Gro-vth of the Manor, 1905; ders. Engl. Society

in the XI. cent., 1908.

P. Vinogradoff.

Aouivot. § I. Eine Abteilung der Lugier

bei Ptol. II 11, 10, deren Name aber bei

ihm nicht feststeht. Die Überlieferung

führt auf A0Ö701 Atoouvot; da es aber

daneben Aoufot ot 'Ojxavot' und Aouyot

ot Boupot heißt, was sicher unter dem
Einfluß der jüngeren Aussprache des

Griechischen aus Ao6*ftot 'Ojiavoi und
Aofryiot Boupot entstanden ist, darf man
hinter Aouyot Atöouvot zunächst auch

ein Aoüyot ot Aouvot und als Grund-
lage ein Aouytot Aouvot vermuten.

Für die Etymologie ist übrigens die

Frage, ob Aouvot oder Atöouvot das rechte

ist, belanglos, denn in letzterem Fall

hätten wir es mit einer Reduplikations-

bildung nach Art von ahd. wi-wint neben

mint zu tun. Zur Erklärung des Namens
bietet sich eine germ. Wz. du 'stieben,

hauchen, schütteln, stürmisch erregt sein',

aus der auch *dtlna- 'Daune' und *düna-

'Düne* gebildet ist; vielleicht sind also

die Aouivot 'die stürmischen' ? Man vgl.

auch die thrakischen 05voi und die

Dianas Wids. 63.

§ 2. Aoüvoo? wird man auch wohl

hinter dem bestimmt entstellten Zouuoü?

j

bei Strabo 290 vermuten, wobei es sich

I um eines der Völker des Maroboduus

|

handelt, das hier allerdings neben den

I

Ao6(y)tot aufgeführt wird.

Ein sicherer und wichtiger Beleg des

|

Volksnamens ist enthalten in dem Land-
schaftsnamen Dünheidr, den die anord.

Hervararsaga als den der Örtlichkeit ihrer

großen Goten -Hunnenschlacht überliefert,

die zugleich undir Jgsurfiollum oder Jassa-

figllum, am Fuße des Jo_sur- oder Jassa-

gebirgs, stattfindet. Nach Widsid 121

spielt sich derselbe Kampf ymb Wistlawudu
(s. d.), in der Gegend des Waldes der

;

Wistle ab, und diese Wistle d. i. Weichsel -

anwohner wird man dort suchen, wo
später die Wislane der bair. Descriptio

civitatum (Zeuß 661. 663) stehen, d. i.

an der obern Weichsel. Die Aooytot Aoovot

des Ptol. erstrecken sich ebenfalls bis an

die Weichsel, nördlich vom 'AoxißoupYtov

opoc (s. d.), das den Jassafjoll entspricht.

§ 3. Was aus den Aouvot geworden ist,

wissen wir nicht. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß sie mit einem der lugischen

Stämme, die Tacitus nennt, identisch

sind, und am ehesten rät man dabei auf

die H a r i i , nach Tacitus die mächtigsten

unter den Lugiern, die mit einem andern

|

der bei Ptol. namhaft gemachten Stämme
nicht gut zusammenfallen können. Auch

!

an die später genannten Hasdingi,
V i c t o v a 1 i ließe sich noch denken.

S. auch Wandalen u. Lugier.

R. Much.

Drache. § i. Ein mythisches Gebilde

j

des Volksglaubens, das seit alter Zeit

bei allen german. Stämmen eine Rolle

I gespielt hat. Die deutsche Bezeichnung

|

für dieses noch heute ganz gebräuchliche

!

griechische Wort ist Wurm oder Lintwurm,

\

in Österreich Tatzelwurm. In der Regel

Wird der Drache als eine mächtige, meist

beflügelte Schlange gedacht. In der

Dichtung früherer Zeiten Wohnte der

Drache hauptsächlich in Bergen, Wo er

reiche Schätze hütete. Von diesem Golde

ist sein eigner Glanz der Widerschein

;

daher LintWurm = 'glänzender Wurm'.
Zuweilen hatte er auch eine Jungfrau

entführt und hielt diese in seiner Obhut.

Helden Wie Siegfried, Dietrich von Bern

ua. unternahmen den Kampf gegen einen
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Drachen und setzten sich dadurch in

Besitz großer Reichtümer. Sorgsam
schirmt der Drache sein Eigentum; Feuer

und Gift gehen aus seinem Rachen, Wenn
er sich verteidigt.

§ 2. Weitere Veranlassung zu Drachen-

sagen gaben die Gewässer, die sich von den

Bergen ergossen oder die Gefilde über-

fluteten. Auch in ihnen Wähnte die Volks

-

phantasie mächtige Schlangen oder Drachen.

Wenn in der Schweiz ein Waldstrom
anschwillt und alles mit sich fortreißt,

sagt man noch heute: 'Es ist ein Drach

ausgefahren'. In dieser Vorstellung vom
Wasserdrachen Wurzelt die nordische Mythe
vom Midgardsorm (s. d.).

§ 3. Schon frühzeitig brachte man den

Drachen mit dem Teufel in Zusammen-
hang, Wozu vor allem die mittelalterl.

Vorstellung vom Leviathan mitwirkte.

So erschien der Teufel als fliegender,

feuerspeiender Drache, der über die Men-
schen Unheil brachte, der aber auch im
Besitze reicher Schätze war und diese

dem geben konnte, der mit ihm ein Bündnis

schloß. So Wurde der Drache Hausgeist

und kehrt noch heute im Volksglauben

vielfach bei den Menschen durch den

Schornstein ein und bringt dann dem
Herrn des Hauses Reichtum und feit ihn

gegen äußeres Unglück. Bei ihrer Um-
gebung stehen Leute, die den 'Drachen

haben', in schlechtem Ruf und werden
von ihnen gemieden.

Grimm DMythA 1, 573. 833. L a i s t n e r

Nebelsagen 256. Feilberg Drager, lindorme.

slanger i folketstro. Naturen og Mennesket 1894.

164. E. Mogk.

Drehbank. § i. Sie ist wahrscheinlich

eine ägyptische Erfindung, die über Grie-

chenland und Rom in die germanischen

Länder gekommen ist. Über ihre alte

Form wissen wir nichts, da auch die Sprache

uns im Stich läßt [drazpank erst spät mhd.),

doch wird sie sich kaum von der Drehbank
des 16. Jhs. wesentlich unterschieden

haben, bei der um die Spindel eine Schnur
sich legt, die auf der einen Seite an einer

Wippe, auf der andern an einem Trittbrett

befestigt ist. Diese Konstruktion läßt

deutlich den Fidelbogen als Vorläufer der

Wippe erkennen (s. Bohrer). Während der

Völkerwanderungszeit ist sie bis nach dem

Norden vorgedrungen, denn aus den großen
Moorfunden sind zahlreiche Holzgefäße er-

halten, von denen die großen dickwandigen
zwar geschnitzt, kleinere aber auch zierlich

gedreht sind.

§ 2. Der Handwerker, der sich der Dreh-
bank bedient, heißt ahd. trähsil, drähsil,

drächsel, as. thräslari, von einem verb. ahd.

*drähisön, * dräisön, einer Weiterbildung
von ahd. drähan, dräian, abgeleitet. Letzte-

res wird sowohl mit torquere wie mit tornare

übersetzt.

Drechsler werden im 8. und 9. Jh. in

Deutschland zu den notwendigen Hand-
werkern gerechnet: Capit. de vill. c. 45:
ut unusquisque iudex in suo ministerio bonos

habeat artifices, id est fabros, ferrarios et

aurifices, vel arge'ntarios, sutatores, torna-

tores, carpentarios . . . und c. 62: ut unus-
quisque iudex per singulos annos ex omni
conlaboratione nostra . . quid . ."de tornatori-

bus, vel sellariis, de ferrariis et scrobis . .

habuerint, omnia . . notum faciant . . Ebenso
erscheinen in den bayrischen Klöstern des

8. Jhs. Drechsler, und im Bauriß zum
Kloster St. Gallen vom J. 820 ist ein Raum
für die tornarii vorgesehen.

S. Müller Nord. Altertumsk. II 109. III.

Dürrich u. Menzel Die Heidengräber am
Lupfen (bei Oberffacht) 9 ff. Heyne Hand-
werk 43 ff. Fuhse.

Dreifuß, griechisches Importstück des

5. Jhs. v. Chr., s. Bionzegefäße § 4 b.

Hubert Schmidc.

Drei Königs tag. Der 6. Januar, das Fest

der Erscheinung Christi, Epiphanias, so

genannt nach den heiligen drei Königen,

den drei Weisen aus dem Morgenlande,

die das Jesuskind begrüßten. Der Tag

heißt auch großes oder hohes
Neujahr, weil mit ihm die Weihnachts-

feiert.age zu Ende gingen und das Jahr

meist mit Weihnachten begonnen Wurde.

Vgl. Jahresanfang.

F. Rühl.

Dreißigste, der. Schon in heidnischer

und ebenso in christlicher Zeit ließen die

germanischen Rechte trotz des Grund-

satzes, daß die Erbschaft unmittelbar mit

dem Tode des Erblassers an den Erben

fällt, auf den Tod einen kürzeren Zeit-

raum folgen, in dem noch völlig die Ruhe

des Sterbehauses gewahrt blieb, und auch
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das Recht des Erben noch keine Wirkungen
äußerte. Der Abschluß dieses Zeitraumes

war im Norden das Erbmahl (erftöl), das

am 7. oder 30. Tage gehalten -wurde und
in christlicher Zeit mit der kirchlichen

Totenfeier für den Verstorbenen verbunden

war, während in Deutschland schon seit

der Karolingerzeit allgemein der drei-
ßigste Tag, der auch in den kirchlichen

Totenfeierlichkeiten eine besondere Rolle

spielte, diese Trauerzeit beendete. Erst

nach dem Dreißigsten wurde der Haushalt

aufgelöst, der Nachlaß von den Erben in

Besitz genommen und verteilt; erst von da

an könnte der Erbe von den Nachlaß

-

gläubigem in Anspruch genommen werden.

Homeyer Der Dreißigste. Abhandl. d.

Berl. Akad. 1S64, 87fr. Maurer Vorl. III

323 fT. — S.U.Erbrecht. S. Rietschel

Dreizahl. § 1. Wie fast bei allen Völkern,

spielt auch bei den Germanen die Dreizahl

im Leben, in der Religion, in der Dichtung

von allen Zahlen die Wichtigste Rolle.

Und wenn daneben noch die Neunzahl
(s. d.) begegnet, so hat diese nur dadurch
ihre Bedeutung erlangt, daß sie das Pro-

dukt von 3x3 ist. Drei sind die wenigsten,

die sich zu einer Gemeinschaft zusammen-
schließen (Porp heitir ef prir eru SnE. I

532, vgl. auch Lex Sal. 45) \ in drei Ab-
schnitte war das altgermanische Jahr
geteilt (Germ. 26), dreimal im Jahre
fanden nach nordgerm. Zeugnissen die

großen Opfer statt (Pauls Grundr. III 391),

dreimal Gerichtsversammlungen (Grimm
DRA. 4 II 449 f.). Im Rechts- und Privat-

leben tritt überall die D. hervor. In drei

Stände ist das Volk geteilt (Germ. 25),

drei LTrteilssprecher müssen wenigstens

bei einem Rechtsspruch da sein (DRA. 4

II 387), unter drei Bäumen wird häufig

Gericht gehalten (ebd. II 413), dreifaches

Wergeid, dreifache Fristen erwähnen die

Volksgesetze oft (ebd. II 220 ; I 304),

drei Schläge machen die Strafe aus (ebd.

I 339; II 184), drei Grenzsteine Werden
gesetzt (II 71). Auch für Gastmähler und
Besuche gilt die dreitägige Frist. Auch
sonst gilt im Volksleben die Drei als

heilige, magische Zahl. Alles, was im
alten Ritual wurzelt, muß dreimal ge-

1

schehen: das Umgehen des Herdes, des

Feldes, der Bäume, der Feuer, das Ver-

neigen vor der Sonne, das Klopfen an
Tür und Stall, der Sprung durchs Feuer,

der Schlag mit der Lebensrute u. a. Nur
1 wenn es dreimal geschieht, hat man Er-

I

folg erwartet (vgl. Wuttkc, Volksaber-

I

glaube § 252 u. oft.).

§ 2. Besonders hervor tritt die D. in

der Religion, im Kult sowohl wie im
Mythus. Wie bei den meisten Völkern,

!
hat auch die germ. Rasse die Göttertrias

(Wödan, Donar, Ziu), die alle Stämme

j

kannten und verehrten. Drei Götter

erschaffen die Welt, die Menschen. Wenn
Äsen nach nordischen Legenden auf Aben-
teuer ausgehen, sind fast immer drei

:
zusammen : Odinn, Hcenir und Loki oder

I förr, Pjälfi und Loki. Auch in die Theo-

gonie spielt die D. hinein, nur daß sich

hier das letzte Glied wieder in drei spaltet.

Nach Tacitus (Germ. 2) sind die Ahn-
herren der Götter und Menschen Tuisko,

Mannus und dessen drei Söhne, nach der

Edda Buri, Borr und dessen Kinder. Auf
drei Fahrten erzeugt Rlgr nach der Rigs-

Jmla die Väter der drei Stände. Auch die

dämonischen Wesen begegnen meist zu

dreien oder in drei Scharen. Drei Nornen
schaffen den Menschen das Schicksal

(VQlusp. 8), wie noch in später Volkssage

häufig die drei helfenden Schwestern sich

zeigen (Panzer, Beitr. z. d. Myth. I 1 ff.)

,

drei SchWanenjungfrauen kommen nach

Ulfdalir zu Vojund und seinen Brüdern

(Vojundarkv.), drei Scharen idisl helfen

durch Zauber ihren Freunden (MSD. IV 1),

drei Scharen Valküren stehen Helgi dem
Hundingstöter zur Seite (Helgakv. Hund-
ingsb. I 2 ff.). Auch in den Kult greift

die D. ein: dreimal wird das Los geworfen,

ehe über Personen oder Dinge eine Ent-

scheidung getroffen wird (vgl. Los).

§ 3. Wie im Mythus, so tritt auch in

der Volksdichtung die D. hervor; in der

epischen Dichtung, der Sage, dem Märchen,

dem Volkslied trifft man sie auf Schritt

und Tritt. Und von hier ist sie auch

in die Kunstdichtung gedrungen. Diese

Bedeutung der D. für die Volksdichtung

ist namentlich von A. Olrik klar erkannt

Worden, und G. Schütte hat nach der

Bedeutung die Rollen unter die drei

Personen verteilt. Nach ihm liegt auf

der ersten Person oder Sache das Haupt-
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gewicht; es ist die vornehmste, die be-

deutendste Person in objektiver Betrach-

tung der Tatsachen. Die Geltung, die ihr

zukommt, bezeichnet Schütte mit dem
nautischen Ausdruck Toppgewicht. Auf

der dritten Person aber liegt der epische

Schwerpunkt; es ist die Person oder Sache,

an der der Dichter das meiste Interesse

hat und die deshalb auch die wichtigste

Rolle spielt. Ihr gebührt das Achter-

gewicht. Hieraus erklärt sich, daß die

Mittelperson in der epischen D. fast ganz

verschwindet. Fast überall, Wo Wir die

epische D. in dieser Verteilung der Rollen

finden, haben wir volkstümlichen Boden
unter den Füßen.

Wundt Völkerpsvck. II 3, 533 ff. Usener
Rhein. Mus. f. Phil. N. F. 58. Knopf Zw
Geschichte d. typischen Zahlen in d. deutschen

Lit. d. MA. (1902) 19 ff. A. Olrik Danske

Stud. 1907, 196 fr. 1908, 81 ff.; ZfdA. 51, 7fr.

Schütte Oldsagn om Godthiod (1907), 94 ff.

E. Mogk.

Dreschen. § i. Für die Kenntnis des

Dreschens bei den alten Germanen sind

wiß, da direkte Zeugnisse fehlen, lediglich

angewiesen auf das, was die Sprache lehrt,

und das, was sich aus den heutigen Ver-

hältnissen erschließen läßt. Ein altes in

allen germanischen Sprachen bis heute

weiter lebendes Verbum, urgerm. */>reskan,

mit lat. trivi, griech. xpißstv, die eben-

falls 'dreschen' bedeuten, aufs engste ver-

wandt, deutet auf ein Ausstampfen der

Körner hin, wie namentlich lat. trio 'Dresch-

ochse' und ital. trescare, span., portg.

triscar zeigen, welch letztere, dem Ger-

manischen entlehnt, neben 'dreschen' auch

'tanzen' bedeuten; das Wort wird in Italien

vielerorts, im Gegensatz zu battere 'aus-

schlagen', eben vom 'Austreten' gebraucht.

Ob ursprünglich dieses 'Austreten' von
Menschen vorgenommen wurde oder nur,

wie noch heute in einzelnen Gegenden
Deutschlands, vor allem aber in Süd-

europa, Westasien, Nordafrika und nach

Maßgabe des obengenannten trio schon in

sehr alter Zeit in Italien, durch Tiere,

wissen wir nicht.

§ 2. Daneben gibt und gab es aber

noch andere Arten des Entkörnens. Bei

kleinem Betriebe, namentlich aber wenn
das Stroh und besonders wenn die Körner

zu Saatzwecken besonders geschont wer-
den sollten, oder wenn, wie zB. beim
Hafer, die Körner von Natur besonders

weich sind, werden die abgeschnittenen

Halme auf ein Brett, ein Faß, einen Balken
geschlagen. Man kann wohl annehmen,
daß diese heute in Europa und außerhalb

Europas noch vielfach bestehende Mani-
pulation auch den alten Germanen be-

kannt war, und man darf sich fragen,

ob ein sprachlicher Niederschlag davon in

dem alten Wort für 'Schwelle' *presku-

walpuz (anord. ßreskuldr, ahd. driskuwili,

ags. ßerskweald) ,, Dreschholz" zu sehen

sei.

§ 3. Endlich bediente man sich eines

besonderen Werkzeugs, für das eine Be-

zeichnung mit dem üblichen instrumen-

talen /-Suffix vom Verbum gewonnen
wurde: *presküaz, *presküö (ahd. driskil

m., driskila f., heute bayerisch -österr.

'Drischel', ags. perscel, engl, threshal, dän.

terskel), lat. tribula, tribulum. Während
nun aber das lateinische Wort eine von
Tieren über die auf der Tenne ausgebrei-

teten Halme geschleifte Tafel bezeichnet,

ist 'Drischel' ein von Menschen geschwun-

gener Stock. Für die Annahme, daß die

letztere Bedeutung die ältere sei, spricht

vor allem der Umstand, daß die Dresch-

tafel bei den Germanen nicht nächgewiesen

ist, daß sie vielmehr dem Kulturkreis

des Mittelmeerbeckens angehört und wahr-

scheinlich semitischen Ursprungs ist. Die

Römer hätten danach also dem neuen

Werkzeug den alten Namen beigelegt.

Zugleich erhellt noch zweierlei, daß näm-
lich das alte Verbum so vorwiegend vom
,, Entkörnen" gebraucht wurde, daß es für

jede Art verwendet werden konnte, und
daß der ,, Dreschstock" eine besondere

Form angenommen haben mußte, die ihn

für andere Verwendungen nicht passend

erscheinen ließ, ihn von andern Stöcken

unterschied. Diese spezielle Form ist

aber nicht bekannt.

§ 4. Heute sind zwei Haupttypen zu

unterscheiden: der einteilige 'Dreschstock'

und der zweiteilige 'Dreschflegel'. Jener

besteht zunächst aus einem etwa 2 m
langen, an einem Ende leicht gebogenen

Stocke, der im Laufe der Zeit in ver-

schiedener Weise umgestaltet, seinem



Tafel 32.

Rothenkamp.

Dorf.

1. Haufendorf mit Gewannfiur. Dorfanlage um einen runden Kern (nach Meitzen). —
2. Haufendorf mit ziemlich regelmäßigem Grundriß (Thüringen südlich der Finne). — 3. Platz-

dorf mit deutschem Namen (Thüringen südlich der Finne). — 4. Platzdorf mit deutschem
Namen (Kreis Gardelegen). — 5. Platzdörfer mit der Kirche als Mittelpunkt (nördlich von
Königslutter, Braunschweig). — 6. Haufendorf (neuzeitlich beeinflußt) mit abseits liegender

„Altstadt" in Form eines Platzdorfes (nordöstl. Thüringen.)

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. von Karl J. Trübner in Straßburg,





Tafel 33-

Bellinghove:

[T^>

°/< Hastenrath.

v^58^-f

Herrath.

/ Venu.

Gr. Wilsdorf.

*Mfr

PÜ^
Eb"sroda -

Dorf.

Landgrafroda.

7.— 12. Runddörfer, um Teiche herum gebaut (z. T. mit nachträglichen Erweiterungen). Sämt-
lich aus dem nordwestlichen Teil der Rheinprovinz (vgl. Deutsches Siedelungswesen § 141).

13.— 15. Rundlinge in Kreis- und Hufeisenform mit deutschen Namen (nordöstliches Thüringen;.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßburg.





Tafel 34.

1

;

Gr"^^9 Jäheit^
'/&*$ ff—'

....

% oatemin

Heßtee

IS

Gans

L^Lensian
\

ukisfritz)
; Kennow //-

s%

Dorf.

16. Rundlinge mit slavischen Namen (nördlich von Salzwedel). — 17. Marschhufendorf bei

Hamburg-

.

Reallexikon der germ. Altertumskunde. I. Verlag von Karl J. Trübner in Straßbu





Tafel 35

~ X

iVl.lr.

Dorf.

..:dhufendorf in Niederschlesien. — 19. Reihendorf Wald-
hufen in Schaumburg-Lippe. — 20. Straßendörfer nordwestlich von

g — 21. Gassendorf mit nur einem Eingang! nordwestlich
von Leipzig. — 22. Straßendorf mit breiterer Straße Angerdorfi

5 Zauch-Belzig. Prov.-Branden rg

- -
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Zwecke dienlicher gemacht wird, aber

doch stets ein festes Ganzes bleibt. Dieser

besteht aus zwei selbständigen Stücken,

dem Stiel und der Keule, die. miteinander

durch einen Lederriemen so verbunden

sind, daß die Keule sich beim Schwingen

frei bewegt. Die älteste Darstellung eines

solchen Instruments findet sich im ags.

Kalendarium des II. Jh.s (Taf. 1, Nr. 3),

ähnliche sind in Mittel- und Norditalien

und in Frankreich in etwas späterer Zeit

nachgewiesen. Das Hauptgebiet dieses

Werkzeuges ist Mitteleuropa: germani-

sches, slawisches, romanisches — innerhalb

der Apenninhalbinsel nimmt sein Ge-

brauch von Norden nach Süden ab, auch

die iberische kennt ihn wenig. Man hat

allen Grund anzunehmen, daß Augustin,

der als erster ftagellum als Bezeichnung

eines Dreschflegels anführt, eben diese

Form im Auge hat und daß ahd. flegil,

nhd. ftegel, ags. ftigel, wie auch dän. plejel

usw. daraus entlehnt sind. Merkwürdig
ist nun aber, daß auch 'Drischel' eben den

Flegel benennt, daß der Dreschstock ein-

fach 'Bengel', 'Staken' u. dgl. heißt, daß
Drischel und Flegel geographisch neben-

einander stehen, nicht zwei verschiedene

Werkzeuge benennen. Mancherlei spricht

dafür, daß Nordgallien oder Westdeutsch-

land der Ausgangspunkt dieses Werkzeu-
ges ist. Dann würden sich die sprach-

lichen Verhältnisse am leichtesten so

erklären, daß ein germanischer ,, Drischel",

von den Galloromanen übernommen, fta-

gellum genannt wurde und irgendwie ver-

bessert mit dem fremden Namen zu den

Alemannen und von da weitergewandert

sei. In der Tat gibt es verschiedene For-

men des Flegels. Sind beide Teile ur-

sprünglich gleich lang und gleich stark,

so wird der Klöppel bald stärker und
verkürzt. Die einfachste aber auch die

am leichtesten abgenutzte Verbindung
wird in der Weise hergestellt, daß man
Stock und Klöppel durchbohrt und einen

Strick durch die Löcher zieht. Wesent-

lich fester sind Lederkappen an einem oder

an beiden Teilen. Muß bei diesen Typen
der Stock beim Dreschen in der Hand ge-

dreht werden, so kann dies unterbleiben,

wenn der Klöppel sich um den Stock

drehen kann. Dies geschieht in der Weise,

Hoops, Reallexikon. I.

daß ein Riemen, der direkt oder indirekt

die Verbindung herstellt, in einer am Ende
des Stockes angebrachten Rille läuft.

Welches von diesen drei Entwicklungs-

stadien nun ursprünglich ,,drescheV\ wel-

ches ftagellum hieß, wissen wir heute noch

nicht, da die Übersicht über die genannten

und eine Reihe von Mischtypen und Über-

gangsformen noch zu unvollständig ist.

W. Meyer-Lübke Zur Gesch. d. Dresch-

geräte WuS. 1, 211—244 (1909). H. Schu-
c h a r d t Sach- u. Wortgeschichtliches zum
Dreschflegel ZfromPhil. 33, 257 ff.

W. Meyer-Lübke.

Drontheimer Dom. § 1. Wurde von
König Olaf Kyrre (1066— 1093), der die

festen Bischofssitze in Norwegen errich-

tete, gleichzeitig mit der Christkirche zu

Bergen um 1077 erbaut. Er steht an dem
Orte, wo der Königsmärtyrer Olaf der

Heilige den ersten Winter nach seinem

Tode begraben worden war. Als Bi-

schofskirche wurde sie der heil. Drei-

einigkeit geweiht, wurde aber ,,St. Olafs

-

kirche" oder als Bischofskirche ,,die

Christkirche" genannt. Diesen Namen
führten nämlich alle norWeg. Bischofs-

kirchen. An diesem Platze, wo die Königs

-

leiche nur ein Jahr geruht hatte, ehe man
sie in die Clemenskirche und von da in

die Olafskirche überführte, wurde zuerst

eine hölzerne Kapelle (Wahrscheinlich von
dem Sohn des Heiligen, Magnus dem
Guten) errichtet. Sie mußte nun der neuen

Steinkirche Weichen. Den damaligen

kleinen Verhältnissen des Landes ent-

sprechend, War die ursprüngliche Christ-

kirche eine einfache, einschiffige Kirche,

Wie gewöhnlich mit schmälerem und
niedrigerem Chor an der Ostseite, Wo
der Heiligenschrein St. Olafs über den

Altar gestellt Wurde. Sie hatte kein

Querschiff. Die Breite der Kirche kann
nach den unter den Pfeilern des jetzigen

Chors gefundenen Grundmauern auf t,^

Fuß in dem Westende, 36 Fuß in dem
Ostende des Schiffes genau bestimmt
Werden, Während man die Länge nur

annähernd auf 128 Fuß veranschlagen

darf. Die Kirche muß vor 1093 vollendet

worden sein, da der König, der in diesem

Jahre starb, der Einweihung der Kirche

(an einem ,,Vorabende der Olafsfeier",

32
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also am 28. Juli) beiwohnte. Auch Wurde
er in der Kirche begraben. Die späteren

Umwandlungen der Kirche haben die

Spuren ihrer ältesten Anlage fast gänzlich

— bis auf die Grundmauern und vielleicht

eine Ostmauer im jetzigen Chor — ver-

tilgt. Der Chor der ältesten Kirche lag

I Fuß höher als das Schiff. Eine Tür
an der Südseite führte Wahrscheinlich

vom Chor zu dem „Olafsbrunnen", einer

Quelle, die dem Grabe des Heiligen ent-

sprungen sein soll. Das Schiff hatte zWei

Portale, gegen N. und gegen S., von 9 Fuß
Breite. Gebäudereste an der Nordseite

lassen eine angebaute Sakristei oder viel-

leicht einen Turm (Stöpul) vermuten.

Die Grundmauern, 5 Fuß tief, bestehen

aus ungeordneten Steinen in trockenem

Kalk. Über eine Schicht kleinerer Steine

erhob sich der 1 Fuß hohe Sockel aus

Topfstein.

§ 2. Die Kirche Olaf Kyrres blieb nicht

lange unverändert stehen. Im Anfang

des 12. Jhs. wurden die drei skandinavi-

schen Reiche, die bisher dem Erzbistum

Bremen gehörten, ein selbständiges Erz-

bistum mit Lund als Metropole, und schon

1151 wurde Norwegen ein selbständiges

Erzbistum. Die Kirche, Worin der National

-

heilige des Reiches ruhte, Wurde natürlich

die Metropolitankirche des neuen Erz-

bistums und die nächste Folge davon

War die notwendige Erweiterung der Christ-

kirche. Sie Wurde hauptsächlich von dem
dritten Erzbischof Eystein (1157— 1188)

unternommen. Schon kurz nach seiner

Rückkehr von der Palliumsreise (1161)

konnte er am 26. November d. J. laut

einer Inschrift einen Altar in der ersten

Kapelle der erweiterten, aber noch lange

nicht fertigen Kirche einweihen. Es War
dies die Johanneskapelle im südlichen

Querschiff. Der Plan war, die Kirche

Olaf Kyrres als einschiffigen Chor der

neuen dreischiffigen Kirche zu belassen,

vor deren Westende aber ein gewaltiges,

einschiffiges Querhaus und Westlich von
diesem das dreischiffige Langhaus in der

anglo-normannischen Art des romanischen

Stils zu errichten. Das Querhaus wurde,

wie es scheint, in seinen drei Höhen,
Arkaden, Triforium und Kleristerium von
Eystein vollendet. So auch die unteren

Teile der beiden zweistöckigen, an der

Ostwand angebrachten Kapellen, die mit
kräftigen, normannisch verzierten, auf die

Kreuzarme sich öffnenden Portalen ver-

sehen sind. Ein nach unten offener Dach-
stuhl bedeckte das Querhaus. Die neue
Sakristei an der Nordseite des Chors
samt einer kleinen Vorhalle an der Nord-
seite des Querhauses wurden in ihrer

halben Höhe aufgeführt. Auch das

Langhaus, in das man vom Querschiffe

aus durch ein mächtiges mittleres Rund-
bogenportal und zwei kleinere gelangte,

wurde angefangen, gewiß aber nicht voll-

endet, da eine Katastrophe eintrat, die

der ganzen Wirksamkeit des mächtigen
Erzbischofs ein jähes Ende zu bereiten

drohte. Es war dies das Erscheinen des

jungen Thronprätendenten Sverre Sigurd-

son in Norwegen 1177. Der Erzbischof

mußte das Land verlassen; er floh II 80

nach England. Doch sollte diese das

ganze Unternehmen bedrohende Unter-

brechung das Werk nur im höchsten

Grade fördern.

§ 3. In England hatte soeben durch

die Bautätigkeit des französischen Archi-

tekten Guillaume de Sens die Gotik
in der Kathedrale zu Canterbury Eingang
gefunden, und hier reiften bei dem schöpfe-

risch veranlagten Flüchtling die großen

Pläne, die die gotische Kathedrale zu

Drontheim zu dem prachtvollsten Werke
des ganzen Nordens machten. Denn in

dem prachtvollen Oktogon über der Olafs-

gruft wurde die Beckets-Crown der Kathe-
drale zu Canterbury nicht imitiert, sondern

weit übertroffen. Mit König Sverre ver-

söhnt, kehrte Eystein 1183 nach Dront-

heim zurück und brachte die Gotik nach
Norwegen mit. So fängt die dritte Bau-
periode der Kirche in gotischem Stil an.

Die begonnenen Teile des Langhauses

wurden wieder abgetragen, das Querhaus

dagegen, das vollendet war, beibehalten.

Dann wurde eine mit einem Spitzbogen-

fenster versehene Michaelskapelle über

dem kleinen Vorbau an der Nordseite

des Querschiffes errichtet sowie die Spitz-

bogengewölbe über der angefangenen Sa-

kristei geschlagen, die vor dem Tode

Eysteins im Jahre 1188 fertig waren, da

er in dieser Sakristei begraben wurde.
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Dann wurde das Oktogon über dem
Grabe des Heiligen angefangen, die Kirche

Olaf Kyrres abgetragen, um dem er-

weiterten dreischiffigen Chor Platz zu

machen, und endlich wurde der große

Hauptturm über der Vierung angefangen.
— Wie weit aber diese Arbeiten beim
Tode des Erzbischofs oder beim Ablauf
des Jahrhunderts vorgeschritten waren,

läßt sich nicht bestimmen. Die folgende

gotische Vollendung des Gebäudes im
13. Jh. liegt außerhalb des Rahmens dieses

Werkes.
P. A. M u n c h Trondhjems Domkirke. Nico-

laysen Versch. Aufsätze in den Jahresberichten

der norw. Altertums-Gesellschaft u. anderwärts.

K r e f t i n g Trondhjems Domkirke.

Dietrichson.

Drossel (Turdus). § 1. Für die D. gibt

es einen alten i n d o g e r m. Namen, der

in fast allen europ. Sprachen verbreitet ist.

Er tritt namentlich in dengerm. Dialekten

in zahlreichen Varianten auf, die augen-

scheinlich zusammenhängen, aber zum Teil

lautgesetzlich nicht zu vereinigen sind.

Es haben hier analogische Beeinflussungen

und Kreuzungen mannigfacher Art statt-

gefunden, die sich im Folgenden durch er-

neute Untersuchung und zusammenfassende
Ordnung des formenreichen Namens viel-

leicht teilweise aufklären lassen.

§ 2. Der idg. Drosselname kommt in

doppelter Gestalt vor: *troz-dos: *trz -dos mit

Ablaut im Wurzelvokal. Das Wort scheint

ursprünglich im Anlaut vor dem t noch ein

s gehabt zu haben, wie die balt. Namen
zeigen: idg. *strozd s = \it.sträzdas,lett.

strazds. Den übrigen Sprachen fehlt das s:

urslaw. russ. drozdü, bulg. serbo-kroat.

czech. poln. drozd, mit anlautendem d statt

t durch Angleichung an die für das aus-

lautende d erforderliche Artikulationsart

(so Solmsen KZ. 37, 579 u. IF. 13, 138,

A. I ; EernekerEWb.) ; hierher ferner der nord

germ. Drosselname : germ. *prastuz = anord

prystr, norw. trost, dial. fräst, schwed

fräst (Falk-Torp); endlich der kelt. Name
des Stars: urkelt. *trozdi-, *trozdeiä = ir.

fruid, trod, körn, troet, bret. fret (Stokes b

Fick 139).

§ 3. Neben idg. *trozdos steht eint

Parallelform *tr z g s mit g-Suf

fix: mbulg. drozgü, serbo-kroat. drözak (g,

,
slow, drözg 'Drossel' (Berneker

EWb.). Hierher vielleicht auch frühae.

prcesce swf. 'Drossel' (Corp. -Gl. 2062 trita:

drostle, 2063 truitius: draesce, nach Suo-
lahti 52, A. I mit kelt.-lat. Lemma: mir.

fruid 'Drossel')
;
germ. Grdf. *praskjön\ doch

kann man auch präsce mit langem ä an-

setzen und dies mit Sievers (IF. 13, 139)
aus germ. *prauskön durch Palatalumlaut

ableiten (vgl. § 6).

§ 4. Auf idg. *trzdos, *trzdä mit Schwund -

stufe des Wurzelvokals gehen zurück: lat.

turdus m., turdä f. 'Drossel' (aus *turzd-)

und, durch ein Deminutivsuffix erweitert,

der verbreitetste westgerm. Drosselname:

germ. *ßrust-alö{n) = mhd. drostel und ae.

prostle swf. mit einer nicht belegten Neben-
form *prustle, die im Me. und Ne. zutage

tritt: me. throstle, throstel und thrustle,

thrustyll{e) , ne. throstle und dial. thrustle

(ähnliche ae. Doppelformen sind cnocian-

cnucian, *clogge-clugge ua., vgl. Morsbach
Me. Gr. § 120, A. 3). Das Vorhandensein
der Doppelformen beweist die Kürze des

von ae. prostle.

Eine dem ae. prostle, mhd. drostel ent-

sprechende and. Form *throstla fehlt; statt

dessen findet sich im Nd. eine merkwürdige
Form ohne t und mit langem 0: and.

thrösla fem. II. Jh. (Ahd. Gl. IV 205, 24;

vgl. Gallee Vorstud. 347), mnd. drossele

12. Jh. (Ahd. Gl. III 88, 33, mit hand-
schriftlichem Circumflex), drösle f., nnd.

1544 droessell mit oe = ö (Suolahti aaO.

54), heute westf. drässel, götting. drausel,

mecklenburg. draussei (Suolahti 52). Die

Vokale der nnd. Formen im Verein mit dem
Circumflex von mnd. drossele erweisen die

Länge des and. ö: sie sind die gleichen wie

in westf. yäs, mecklenburg. gaus = ae.

gas, nhd. gans (Sievers IF. 13, 139). Kluge

(EWb. u. Litbl. 19, 14; 1898), Bülbring

(AE. Elmtb. 518) und Sievers führen des-

halb den nd. wie auch den ae. Namen auf

eine Grdf. *ßramstala zurück; das würde
aber eine völlig neue Wurzel ergeben. Für
ae. prostle haben wir oben Kürze des

bewiesen; and. thrösla- aber scheint mir

eine Umbildung aus *throsla, *throstla nach

dem Muster von and. *ösla 'Amsel' zu sein,

das zwar nicht belegt ist, aber nach Aus-

weis von ae. ösle und ahd. amsala sicher

vorhanden war. — Vielleicht haben sich
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neben ancl. thrösla, mnd. drösle auch For-

men mit kurzem o erhalten; jedenfalls

stammen nhd. und dän. drossel aus einer

nd. Form mit kurzem o (Suolahti 54), das

freilich sowohl sekundär verkürztes

wie altes sein kann.

§ 5. Wie neben idg. *trozdos die Parallel -

form *trozgos (in mbulg. drozgü, ae. prcesce

§ 3), so steht neben idg. *trzdos, *trzdä die

Parallelform *t rzgos , *t r z gä mit

g-Suffix. Sie läßt sich nur aus dem Ger-

manischen belegen: urgerm. *ßruskö =
ahd. drosca, droscha, drusca f. und droscala

f., mhd. dröschet stf., nhd. 16. Jh. troschel

bei H. Sachs, sangdruschel in Sachsen, heute

obd. droschet, Wetterau druschel (Belege b.

Suolahti 51 ff.). Der Wechsel zwischen

und u weist wieder auf Kürze des Vokals.

— Hierher vielleicht auch ae. ßryssce

'strutio' WW. 286, 24, wo strutio wohl nur

eine Entstellung von kelt.-lat. trutius

'Drossel' ist (s. oben 3), während das ss

die Kürze des y zu beweisen scheint

(germ. Grdf. *ßruskjön)\ auch me. prusche,

thrusshill, ne. thrush, dial. thrushel, thrishel

haben kurzen Vokal, der freilich ebenso-

wohl auf jüngerer Verkürzung beruhen

könnte.

§ 6. Auffallend ist nun aber, daß neben
diesen Formen mit kurzem Stammvokal
andre mit zweifelloser Länge desselben

bestehn. Bei ahd. droscha, droschela

wird sie durch handschriftliche Circum-
rlexe bezeichnet und durch nhd. Dialekt -

formen bestätigt (Kluge, Sievers aaO.,

Suolahti 51 ff.). Bei ae. prysce wird sie

durch me. ßruysse, pruisse (Belege b.

Stratm.-Bradl.), ne. dial. thrice-cock (Midi.,

Leic, Warw., Shrops.), throice-cock (Leic;

Belege b. Wright EDD.) erwiesen. Auch
bei mhd. dröstel müssen sie bestanden haben,

wie schwäb. dröstl (neben drostl) im NW.
und S., draostl im W., droastl im O. (Fischer

Schwäb. Wb. 2, 405), elsäss. tröstl(d)

(Martin-Lienh. Eis. Wb. 2, 766) ua. zeigen.

Mhd. dröstel, ahd. *dröstala weist auf

urgerm. *praustalö(n)
,
ahd. dröska, dröskala

auf urgerm. *prauskö\n), *prauskalö{n), ae.

prysce auf urgerm. *prüskjön zurück: der

Name muß sich also aus irgendeinem An-
laß teilweise der w-Reihe angeschlossen

haben. Man hat sich verschiedentlich be-

müht, den idg. Drosselnamen mit gr.

axpoufro?, aipoufto? 'Sperling, kleiner

Vogel' lautgesetzlich zu verknüpfen; aber
die älteren Erklärungsversuche haben meist
Widerspruch erfahren. Eine neue Begrün-
dung dieser Zusammenstellung gab Solmsen
(IF. 13, 138 f.) durch Hinweis auf die oben
besprochenen Formen ahd. dröska, ae.

prysce, deren Wz. germ. firaus-, prüs- sich

mit der von gr. axpou&o? aus *axpoua-öo?

in der Tat ohne weiteres vereinigt. Falk-

Torp, Walde EWb. * und Berneker (EWb.)
haben sich denn auch Solmsen angeschlos-

sen. Aber der w-Vokalismus tritt nur in

einigen germ. Namensformen auf, dem idg.

Drosselnamen* (s^rasfifos war er sicher fremd;

außerdem sind Suffix (-dhos gegenüber -dos,

-gos) und Bedeutung abweichend: die Ent-
stehung von *strozdos und *strouzdhos aus

einer gemeinsamen Grundform ist darum
recht unwahrscheinlich. Eher möchte ich

vermuten, daß der u -Vokalismus der germ.

Formen, der doch irgendwie analogisch

|

entstanden sein muß, sich dadurch erklärt,

I

daß der Drosselname idg. *(s)trozdos sich

|

an das etymologisch verschiedene, aber

lautlich nahestehende idg. *strouzdhos, das

1 wohl ursprünglich 'Vogel' bedeutete (vgl.

I axpoudo? [lEf ^, atpouöoxajjLTjXoc: 'Strauß'),

anglich in ähnlicher Weise, wie wir es oben

bei and. *throstla und *ösla kennenlernten:

nach dem Muster von *strouzdhos wurde aus

trozdos *trouzdos und weiter dann aus *trozgos

auch *trouzgos, *trüzgos gebildet. Mit dieser

Annahme wäre eine lautgesetzliche Ab-
normität beseitigt und eine auffallende,

aber nicht abzuweisende Wurzelvariation

des idg. Drosselnamens befriedigend er-

klärt.

§ 7. Der alte idg. Drosselname hat von
jeher im besondern die Singdrossel
[Turdus musicus) bezeichnet und haftet

auch heute noch in erster Linie an ihr

(s. Suolahti 66 f.). Die andern Drossel-

arten wurden in altgerm. Zeit zum Teil

durch besondre Benennungen von ihr

unterschieden, so die Wacholder-
drossel (Turdus pilaris) und besonders

die S c h w a r z d r o s s e 1 (T. merula), die

sich ja durch Größe wie durch Farbe von

den meisten Drosseln abhebt und in der

Volksvorstellung auch heute gewöhnlich

nicht als Drosselart aufgefaßt wird (s.

'Krammetsvogel' und ' A m]|s e 1 ').
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§ 8. In ahd. Glossen wird turdus mehr-

fach durch brächfogil übersetzt, so in den

Versus de volucribus (Ahd. Gl. III 26, 30);

ebenso kommt mhd. brach v gel vor.

Welche Drosselart damit gemeint ist, läßt

sich nicht sicher feststellen; vielleicht war

es die Misteldrossel (T. viscivorus),

die in einigen Gegenden Niederdeutsch-

lands heute bräkvagel genannt wird (Suo-

lahti 59).

§ 9. Ein alter Drosselname ist ferner

ahd. listera, listra fem., ebenfalls

zuerst in den Versus de volucr. belegt

(Ahd. Gl. III 28, 19, glossiert 'sepicecula'),

mndl. lijstre f., nndl. lijster, luxemb.

leischter f., siebenbürg, leistet, westf. lister

m., fries. lyster, klyster. Etymologie und
Grundbedeutung des Wortes sind nicht

klar; in Westfalen bezeichnet es die Sing-

drossel, in Luxemburg die Misteldrossel,

im Friesischen und Neuniederländischen die

Drossel im allgemeinen (Suolahti 68).

§ 10. Der ae. Name s c r i c ,
s c r e c

'turdus' (Belege b. Whitman JGPh. 2,

158) bezieht sich entweder auf die schack-

schack-Rufe der Wacholderdrossel oder

auf die schnarrende Stimme der Mistel-

drossel; beide werden engl, heute screech-

thrust, erstere auch screech-bird, letztere

screech-cock genannt (s. Wright EDD.).

Whitman JGPh. 2, i57f. (1898). Suolahti
Die deutsche?i Vogelnamen 51—68 (1909).

Johannes Hoops.

Drude ist im österreichisch -bayerischen

Gebiete die allgemeine Bezeichnung für

den quälenden Nachtgeist (s. Alp).

E. Mogk.

Drudenfuß oder Marenfuß ist von Haus
aus der Plattfuß gewisser Vögel (Gänse),

dessen drei Zehen nach vorn, zwei nach

hinten gehen. Man schrieb solche Füße
den elfischen Wesen, besonders den Zwergen

und Druden oder Maren zu. An ihm
wollte man diese Geister, später die Hexen
erkennen. Als dann unter orientalischem

Einfluß das Pentagramm als magisches

Schutzmittel nach dem Abendlande kam,

ging die volkstümliche Bezeichnung D.

auf dies über. So wurde der Drudenfuß

ein Schutzmittel gegen die Hexen und

unheilbringende Dämonen und wurde in

der Gestalt des Pentagramms
(*fc)

oder

als sechsspitziger Stern (&) an Türen,

Pfosten, Balken, Bettstellen u. dgl. an-

gebracht.

Wuttke Volksaberglaube der Gegenwart,

§ 213 u. oft. E. Mogk.

Dulgubnii ist der Name einer germ.

Völkerschaft bei Tacitus Germ. 34, die er sich

jedenfalls westlich von den bei ihm mit den

Chauken zusammengrenzenden Chatten und
noch entfernter westlich von den Cherus-

kern seßhaft denkt. Wahrscheinlich rich-

tiger sind bei Ptol. II 11, 9 die Aou>^ou(xvioi

südlich von den Langobarden an der Elbe

angesetzt. Ob man auch eine an der

Donau in Brigetio in Pannonien inschrift-

lich bezeugte regio Dulg. mit v. Doma -

szewski (Rom. germ. Korresp.bl. 3, 84 f.)

auf ausgewanderte D. beziehen darf, ist

sehr zweifelhaft.

Der Name ist bei Tacitus in verderbten

Formen überliefert, aber sicher, wie zuerst

Grimm getan hat, als Dulgubnii herzu-

stellen, wozu sich AouXyoujxvioi verhält

wie Dumnorix zu Dubnorix. Gedeutet

hat ihn Grimm GddSpr. 623 und
Müllenhoff ZfdA. 9, 243 als 'vulnera-

tores', letzterer später, DA. 4, 427, als
c

{xa)^ou[x£vot, die Kriegs-, Streitlustigen'.

Ein Schwanken in der Deutung erklärt

sich daraus, daß germ. *dulja- 'Wunde,

Feind, Feindschaft' und 'Schuld' bedeutet.

Neben got. wundufni 'Wunde' wird aber

ein *dulgubni, dulgufni 'Wunde' recht

wahrscheinlich, und auch gegen ein Verbum
t
germ. ^dul^ubnjan und ein Nomen agentis,

t
germ. ^dul^uBnja-, ist nichts einzuwenden.

Z e u ß 112. Müllenhoff DA. 4, 426 f.

R. Much.

Düngung. §1. Ob die In doger man en

!
in der Urzeit den Acker schon düngten,

!

ist ungewiß. Es gibt allerdings idg. Aus-

!
drücke für Mist, aber sie berechtigen nicht

|

zu dem Schluß, daß der Mist als Düng-
mittel verwandt wurde. Gleichwohl hat

man vermutlich nicht allzu lange nach der

Einführung der Viehzucht mit der Ver-

wertung des Mistes zu Düngungszwecken
! begonnen, vielleicht zunächst in der Weise,

daß man das Vieh längere Zeit auf dem
umzubrechenden Acker weiden ließ, wo
dann der Mist untergepflügt wurde. Die

Beobachtung, daß auf der Weide das Gras

in der Umgebung alter Kuhfladen ganz

besonders üppig gedeiht, konnte unsern
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idg. Vorfahren schwerlich entgehen. Spä-

ter wird man auch den Stall- und Hürden -

mist als Dünger verwendet haben. Die

europ. Indogermanen kennen die Düngung
jedenfalls schon seit den ältesten histo-

rischen Zeiten (s. Schrader Reallex.

unter 'Düngung'). Allerdings soll nach

klassischer Überlieferung (bei Plinius Nat.

Hist. 17, 50) die Ackerdüngung in Griechen-

land von Augias erfunden, in Italien von

Herkules verbreitet sein, aber grade durch

die Anknüpfung an diese mythischen Per-

sonen wird die Erfindung der D. in die

grauste Vorzeit gerückt. Für ihr hohes

Alter in Mitteleuropa spricht die bemer-

kenswerte Tatsache, daß in dem steinzeit-

lichen Pfahlbau von Robenhausen in der

Schweiz 6 Fuß tief unterm Torf ganze

Lagen von Ziegen- und Schafdünger ge-

funden wurden, die nach Heer (Pflanzen

d. Pfahlbauten 7) ,,ohne Zweifel für die

Düngung der Felder aufbewahrt" waren.

§ 2. Als die Römer in die Länder nörd-

lich der Alpen vordrangen, fanden sie bei

den keltischen Völkern schon ver-

schiedene tief eingreifende, rationelle Me-
thoden der künstlichen Bodendüngung vor.

Einige keltische Stämme, wie die Aeduer

und Pictonen, düngten ihre Äcker mit

Kalk (Plinius 17, 47). Besonders ver-

breitet war die Kunst des M e r g e 1 n s
,

die, wie der Name marga 'Mergel' selbst,

nach Plinius (17, 42 ff.) eine keltische Er-

findung war und in Gallien und Bri-

tannien schon lange angewandt wurde.

Es gab verschiedene Methoden des Mer-

geins, von denen einige eine 30-, ja 80jährige

Fruchtbarkeit des Ackers gewährten. Daß
die Mergeldüngung in Gallien auch in

fränkischer Zeit noch geübt wurde, zeigt

ein Edikt Karls des Kahlen v. 864, worin

der König es rügt, daß die fronpflichtigen

coloni keinen Mergel fahren (margilam

carricare) wollen, weil vielleicht in ganz

alten Zeiten margila non trahebatur, wäh-
rend doch schon zu seines Großvaters und
Vaters Zeit vielerorts damit begonnen
wurde [trahi coepit) ; er befiehlt, daß sie ohne

Widerspruch tun, was sie geheißen werden
(MGLeg. 1,495).

§ 3. Auch die rheinischen Völker-

schaften kannten zur Römerzeit bereits

ähnliche Methoden des Düngens. Schon

Varro (De re rust. I 7, 8) berichtet, als Cn.

Tremellius Scrofa, der vor dem Konsulat
des Caesar Proprätor in Gallien war, sich

mit seinem Heer dem Rhein näherte, sei er

in Gegenden gekommen, „wo man die Äcker
mit ausgegrabener weißer Kreide (Mergel

oder Kalk?) düngte" (ubi agros stercorarent

Candida fossicia creta). Wir wissen nicht,

ob hier gallische oder germanische Stämme
gemeint sind. Aber auch die germanischen

Ubier am Niederrhein bedienten sich

nach Plinius (17, 47) schon eines Verfahrens

der Bodenverbesserung, das wahrscheinlich

dem noch heute in Marschgegenden üblichen

Kuhlen nicht unähnlich ' war (Host-

mann Altgerm. Landwirtsch. 24). Auch
die fruchtbarsten Äcker suchten sie da-

durch ertragfähiger zu machen, daß sie die

Erde in einer Tiefe von über drei Fuß
unter der Oberfläche ausgruben und damit

den Acker einen Fuß hoch bedeckten,

eine Düngung, die etwa zehn Jahre vor-

hielt.

§4. Ob auch die übrigen Germanen
derartige Methoden der Bodenmelioration

kannten, wissen wir nicht. Die D ü n -

gungmitMist jedoch war zur Römer-
zeit sicher den westgermanischen, wahr-

scheinlich aber allen germanischen Stäm-
men bekannt, wie die Sprachforschung

lehrt. Wir haben zahlreiche altgerman.

Ausdrücke für Mist. Aus i d g.

Zeit stammt urgerm. *skarna n. 'Mist',

anord. skarn n., ags. scearn n., afries.

skern, mnd. schäm (damit urverwandt

das ausschließlich hd. Wort ahd. har(a)n

m., mhd. nhd. harn m. 'Urin') ; urslaw.

'''skverna, akslaw. skvrüna, skvarü, skrüna

'Makel'; gr. ay.viip (g. axaxoc) n. 'Kot'; lat.

mus-(s)cerda 'Mäusekot'; aind. ava-skaras

m. 'Exkremente'. Grundbedeutung 'Urin,

Exkremente, Kot'. — Daran reihen sich

mehrere speziell g e r m a n . Wörter.

Urgerm. *niihstuz m. : got. maihstus m.

'Mist', and. mnd. mndl. mist, mest m.,

nndl. mest, dial. mist, ahd. mhd. nhd. mist

m.; und urgerm. *mihsa n. : and. mehs n.,

mnd. nnd. mes m., mndl. mis, mes m. n.

(auch nndl. dial.), fries. *miuks, ags. miox,

meox n. (s. Franck-vanWijk EWb. sv. mest)
;

alle mit der Bed. 'Mist'; Grundbed. 'Urin',

zu germ. ^mT^an 'harnen'. — Urgerm.

*turäa n. 'Kot, Mist': ags. tord n., ndl.
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tor aus *tord in flektierten Kasus und

Kompositis, anord. *tor&- in tyrdü-mfdi

rrhnaber und tord-yfill -
Cortel-

you Altengl. Insektennamen. AF. 19.

S.20; Falk-Torp DNEWb. sv. torbist). —
Urgerm anord. ags. and. gern.,

mndl. goor n., ahd. gor m. 'Kor. Mist,

Dünger'. — Genf: endlich auch

nhd. Dung: adän. dyng 'Dünger', nschwed.

dynga dss 1a : . Stamm)
'dün-

gen', dyngung 'Düngung', afries. düng
iengan 'düngen', mnd. dmngt

ahd. tunga, tungunga :. 5: r: oratio', mhd.
Düngung', nhd. düng,

dünger 'Mist'. Das Wort bezeichnete ur-

sprünglich wohl den Misthaufen, der die

winterlichen Grubenwohnungen bedeckte

(daher anord. dyngja f. 'Haufen' und
'Frauengemach', and. düng m., mnd.
dunk, mndl. donk textrina, Webegemach',

ahd. iunc 'unterirdischer Weberaum der

^Frauen', ags. Affig :. 'Gefängnis'), hat
:.': Ef 5; .- Bedeutung 'Düng-

angenommen. — Aus-

schließlich hochdeutsch ist ahd. dorst,

-s:hließlich nor-
disch anord. tad n., nnorw. schwed.-dial.

tad 'Dünger', anord. teäja, nnorw. tedja,

nschwed. -dial. täda 'düngen', wozu ahd.

zetien 'ausbreiten', also tad urspr. wohl

der 'ausgebreitete Dünger' (Falk-Torp).

Anord skarn

im Ag5 gar, tord, im
.Afries. skern, miu And. mist,

gor, (mnd. scharn), im Ahd.

gor, dorst. Durch ags

zeit, ahd. ::.

bs Düng-
mittel bestimmt nd die un-

gemein rei:. klung der Nomen-
klatur zeigt, daß der Mist im wirtschaft-

lichen L - t uen schon ein

unbedeutende Rolle spi

j 5. Im I . a:5chen und Englischen

it außer düng noch eine gem-
alte Benennung für den Misthaufen,
einerse: rleitung von *mihstaz:

ahd. ?>::. ".. mhd.

misteni. 'sterquilinium, Misthaufen'; ander-

5ri: ; VI Q

[isthaufen, Dünger-
grube'; germ. Grdf. *m:'.. ~ iksinjö.

Der Mist wurde also in der germ. Urzeit

ebenso wie schon in den Schweizer Pfahl-

bauten der Steinzeit (§ i; aufbewahrt. Daß
dies nicht bloß geschah, um im Winter die

Wohnungen vor Kälte zu schützen, son-

dern auch zu Düngungszwecken, zeigt

; :hichte der Sippe dang, die min-

destens in allen westgerm. Sprachen schon

vor ihrer Trennung die Bedeutung 'Düng-

mittel, düngen' angenommen hat:.

I L Heyne (Hausaltert. II 40) hält es

für unglaublich, ,,daß man jemals, selbst in

Urgermanien, dieses hochwichtige land-

wirtschaftliche Geschäft vernachlässigt

habe." Schon die unerläßliche Reinigung

tälle und Hofstatt von dem täglich

anwachsenden Mist mußte die Ansamm-
lung desselben und seine Unterbringung

im Acker nahelegen.

Für die Jauche gibt es eine

urgerm. Benennung: ags. adela s^vm. 'cloaca,

sentina, stinkende Flüssigkeit, Jauche',
; :pfü:ze. Kotlache', ne. dial.

weit verbreitet addle 'faule Flüssigkeit',

addle-pool 'Mistpfütze': mnd. adel, addel

'Jauche', adel-, addel-pöl 'Mistpfütze'; nhd.

bair. adel, ostfrank, odel 'Mistjauche'

;

schwed. dial. kö-adel 'Kuhharn' (Grimm
DWb. I 177). Das Auftreten des Wortes

in den entlegensten germ. Dialekten be-

weist sein hohes Alter.

Iftisl ""jrde in frühmittelalter-

licher Zeit aus dem Stall durch Knechte in

meox-bemwt
oder -mäu f., mhd. mistkorp) oder auf

Mistbahren (mhd. mistber i.) auf den

Haufen im Hof getragen. Debeo ....

fimum eorum [boum] portare foras, sagt der

Ackerknecht im Colloquium des ^Elfric

um IOOO (WW. 91, 6). Zum I

(ahd. mistön, Graf! 2, S83), dh. zum Zu-

sammenscharfen, Aufladen und Ausbreiten

des Mistes bediente man sich der

schaufei, ags. mexscofl (Gerefa 17: ca.

:: : und besonders der Mistgabel: ahd.

m.-Siev [II

mistgadala f. (ebd. 682, 40 u. Gallee Vorstud.

218), ags. myxforce f. Von dem Misthaufen

wurde der Dünger im Herbst oder Winter

auf den Acker gefahren und hier in großen
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Haufen aufbewahrt, bis er vor dem Pflügen

auf dem Lande ausgestreut wurde (Heyne
Hausaltert. II 42).

Johannes Hoops.

Duodezimalsystem. Das auf 12 als

Grundzahl beruhende Duodezimalsystem,

das das Zahlensystem (s. d.) der germ.

Völker in eigenartigerweise charakterisiert,

ist auch bei den Germanen nicht in seinem

ganzen Umfang zur Entwicklung gekommen.
Auf welchem Wege es bei ihnen auf-

gekommen ist, ob etwa unter Einfluß

der von den Babyloniern herrührenden

Zeiteinteilung (12 Monate) oder gar des

babylonischen Rechensystems, das auf

der Zahl 60 beruht, läßt sich nicht ent-

scheiden. Von Belang mag auch gewesen

sein, daß bereits in idg. Zeit die sich in

das Duodezimalsystem fügenden Zahlen

3 und 9 eine symbolische Bedeutung
gewonnen hatten, die sich bei den Germanen
behauptete (Schrader Reallex. gjoi.).

Wie tief das D. bereits zu Caesars Zeiten

Wurzel gefaßt hatte, zeigt die Landes-

einteilung der Sueben in centum, dh.

120 pagos, auf die man daraus schließen

kann, daß das Gesamtheer der Sueben
120 000 Mann ausmachte und jeder pagus

1000 Mann stellte (Müllen hoff DA. 178).

Daß es auch im allgemeinen Leben eine

hervorragende Rolle spielte, geht daraus

hervor, daß die gerichtlichen Bußsysteme
der meisten germ. Völker auf 12 als Grund-
zahl beruhen (W i 1 d a Strajrecht 363;
Brunner Sitzungsber. d. preuß. Ak.

d. Wissensch. 1889 II 1039 f.); 12 ent-

sprach bei der großen Zerlegbarkeit (2, 3,

4, 6, 2x4=8; 3x3=9) in hohem Grade
dem praktischen Bedürfnis einer stufen

-

weisen Bußtaxe. Auch in formelhaften

Mengen- und Zeitdauerangaben spielten

12, 9 und 24 eine Rolle, wovon noch das

Nibelungenlied sowie andre auf alter Volks-

sage beruhende spätere Dichtungen bei

fast jeder derartigen Angabe zeugen
(Gri mm DRA. 4 I 286 f.).

Raph. Meyer.

Durchfall, wird andeutend und drastisch

ausgedrückt: 7lzgang, üzganch, üzsuhti,

üzsuhte, mitüzsiihti, miüzsuhti, inüzsuhti,

üszlauffen, ags. ütsiht, mete-ütsiht (Abgang
unverdauter Speisen, Lienterie) ; ferner

ruora, ruer, wesrigu mora, buucovel, büchovel,

de vletende buek, dunnscheisz, dünnschysz,

lapscheize, ags. scitte, anord. ütsött. In

epidemischer Form (s. Ruhr) und ohne

epidemisches Auftreten eine häufige Krank-
heitserscheinung, die man durch Be-

sprechungen (s. Segensprüche, medizi-

nische) und durch Heilmittel zu beheben
suchte. Letztere waren bald mehr diäteti-

scher Natur, wie die Milch- und Mehlbrei-

verordnungen und das gesäuerte Hühnerei

der Lacnunga 17, 18 und 59; bald suchte

man sie noch wirksamer zu gestalten durch

Kräuterzusätze (Leechbook III 22) oder

durch Mitkochen von Pferdegalle und
schwarzen Schnecken, wie Balds Leech-

book II 65 lehrt. Diese Mischung von

Volksmedizin und antiker Überlieferung

(für das frühere MA. im Abendland über-

haupt charakteristisch), wie sie das Angel-

sächsische wip utsihtadle uns aufbewahrt

hat (Cockayne Leechdoms III 18 u. 46,

II 320 u. 296; Leonhardi Bibl. d.

ags. Prosa VI 128. 141. 98 u. 90), wird

in ähnlicher Weise auch im übrigen Ger-

manien Geltung gehabt haben, wo uns

volkssprachliche Belege noch fehlen. Wo-
her das sympathetische Mistkäferrezept

(Cockayne II 318, Leonh. 97) gegen Leib-

schmerz (wambewccrc) stammt, bleibt noch

aufzuklären. S. auch Ruhr.

Job. Geldner Altcngl. Krankheitsnamen

III 42 u. 31.

Sudhoff.

Duria, Grenzfluß zwischen den Sveben

des Vannianischen Reiches und den Sar-

maten bei Plinius NH. 4, 81, einer der

oberungarischen Zuflüsse der Donau. Der

Name, der kein kelt. sein dürfte, wieder-

holt sich in den Westalpen, auf ligur.

Boden, in dem zweier linksseitiger Neben-

flüsse des Padus, der jetzigen Dora Riparia

und Dora Baltea. Auch an den spanischen

Durius, jetzt Duero, ist zu erinnern.

Müllen hoff DA. 2, 326 fr. Kossinna
AfdA. 16, 55. R. Much AfdA. 33, 7.

R. Much.
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E.

ealdorman (ags.). § i. Die Bezeichnung

e. ist zunächst eine viel verwendbare. Dere.

ragt irgendwie, etwa durch Alter, Abstam-
mung, Herrschaftsstellung über andere her-

vor, kann einen Ortsvorsteher so gut wie

einen älteren Mann überhaupt vorstellen.

Vor allem aber erscheint unter diesem Titel

ein Beamter des angelsächsischen König-

tums, und zwar zuerst in den Gesetzen

Jnes, häufiger erst seit dem Beginn des

9. Jhs. Mit diesem Worte gibt Alfred

Bedas subregulus, dnx, princeps, patricius,

satrapa wieder, und dies läßt ebenso wie

die historischen Verhältnisse schließen, daß
der ealdorman der mediatisierte, zum könig-

lichen Beamten gewordene Kleinkönig ist,

daher cyninges ealdorman. So auch er-

klärt sich sein Vorkommen bei Jne und
dann von Alfreds Zeit ab. Sein Amts-
bezirk {ealdordömscipe) ist die Grafschaft

(scTr), er selbst daher comes genannt.

Unter nordischem Einflüsse verschwindet

der Titel des e. seit dem II. Jh. und wird

durch den seit dem 10. Jh. vordringenden

Titel eorl (zu nordisch jarl) ersetzt, wie

ealdordömscipe durch eorldöm.

§ 2. Der e. ist der oberste Bezirksbeamte,

direkt unter demKönig, deng^f/a (s.d.)unter

sich. Er hat mit dem Bischof den Vorsitz

'im scirgemöt (s. Versammlungen), früher

wohl allein; er muß dem Verletzten zum
Rechte helfen, den Totschläger in der Stadt

verfolgen, wenn diese selbst es versäumt.

Im Rang steht er teils dem Bischof gleich,

teils zwischen diesem und den witan oder

dem cyninges pegn. Sein Haus ist Asyl,

sein Wergeid einmal auf 8000 Thrymsen an-

gegeben. Noch vor der Eroberung wird

der e. durch den scirgerefa verdrängt.

§ 3. In allgemeiner Bedeutung gebrau-

chen das Wort insbesondere die Leges Hen-
rici, zur Bezeichnung des städtischen Al-

derman, vor allem die Londoner Artikel

Wilhelms des Eroberers.

Chadwick Studies on Anglo Saxon Insti-

tutions Töiff. Larson The king's household

in England 105 f. Lieber mann Glossar s. v.

Rietschel SZfRG. 41, 395 f. v. Schwe-
rin ebd. 42, 291. v. Schwerin.

'Eßoopoöoüvov und "Eßoupov sind

,
Städte' in der Germ. mag. des Ptol., erstere

an derMarch nördlich von Carnuntum, letz-

tere weiter nordöstlich. Vielleicht handelt

es sich aber nur um verschiedene Namen-
forman und Eintragungen desselben Ortes.

'Eßoupooouvov — der Name wiederholt sich

mehrfach auf kelt. Boden — ist wohl die

'Burg des Eburos'-, s. ZfdA. 41, 127. Die

Stelle, wo der Name steht, läßt an die um-
wallte prähist. Ansiedlung von Still -

fried an der March denken.

R. Much.

Eckpfeiler. Hornstafr ist in der norw.
- Holzkirche der Name der an allen vier

Ecken aufgerichteten Holzsäulen, die die

Hauptträger des ganzen Baues sind und
der in der Lex Bajuvariorum, tit. IX,

cap. VI 5 genannten winchilsül entsprechen.

Damit diese wichtigsten Stützen der Kirche

{fiörer hornstafar) nicht durch die Be-

rührung mit der feuchten Erde verfaulten,

ruhten sie nicht unmittelbar auf der Erde,

sondern auf den Schwellen (s. d.) der

Kirche, indem sie am unteren Ende einen

Einschnitt erhielten, so daß sie gleichsam

auf zwei gespreizten Füßen quer über der

Unterschwelle standen. An den beiden

Seiten, die den Wandbohlen zugekehrt

waren, erhielten sie eine Rille zur Auf-

nahme der eingefalzten Wandbohlen. Oben
wurden sie mit dem Oberbalken (s. d.) fest

verkammt, so daß Oberbalken, Schwelle

und je zwei Eckpfeiler einen festen Rahmen
um die Wandbohlen bildeten. Zu weiterer

Stärkung dieses Rahmens dienten noch die

beiden an der innern Seite von Ecke zu

Ecke laufenden, sich kreuzenden Balken,

die ,, Schwerter" oder ,,Skorden"(s. 'Wand')

.

L. Dietrichson A T
orske Stavkirker.

L. Dietrichson.

Edelsteinschmuck. § 1. Granaten,
sog. Almandinen (s. d.) wurden in der spät-

römischen und Völkerwanderungszeit (etwa

200 bis 750, 800 n. Chr.) ungemein häufig

zur Einlegung auf Schmuckgegenständen,

Schwerten u. a. verwendet, entweder

isolierte Kristalle oder geschliffen als

Emaillearbeit (Email cloisonne).
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§ 2. Gewöhnlich sind es aber nur

Halbedelsteine, wie Achat, Kar-

neol und Bergkristall, die meistens als

Perlen, zuweilen auch als Siegelsteine in

Goldfingerringen von den Germanen im

Altertum verwendet wurden. — S. Finger-

ringe § 5 u. Perlen.

B. Schnittger.

Egge. § I. Sehr altes Ackergerät zum
Zerkleinern, Auflockern und Ebnen des

gepflügten Bodens und zur Unterbringung

der Saat; mit gemeineuropäischem N a -

m e n , der nur dem Slawischen fehlt: gr.

6£tW (bei Hesych); lat. occäreWb. (klasslat.),

occa f. Subst. (erst spät belegt); in den

nordeurop. Sprachen finden sich Ableitun-

gen aus der gleichen Wurzel ok- mit t-

Suffix: urkelt. *okitä (Stokes b. Fick 4 II 6),

kymr. ocet, oged, körn, ocet, bret. oguet\

urgerm. *ajipd(n) f. (aus vorgerm. *okitä

oder *oketä), ags. egepe, egpe swf. 'occa,

erpica', nie. eithe, awfries. eyde, and. egüha,

egida st. sw. f., mnd. egede, ahd. egida, mhd.

egede f., dazu das Vb. urgerm. *agjan, ags.

ecgan und Subst. ecgung, me. eggen, ahd.

eckan, mhd. ecken, nhd. eggen (woher Subst.

nhd. egge, s. Kluge EWb.); ferner preuß.

aketes, lit. akeczios 'Egge' und aketi 'eggen'.

Das Nordische hat einen andern Namen

:

anord. harfr, herfi, nschwed. harf Subst.,

harfva Verbum.

§ 2. Über die Gestalt der idg. Egge

wissen wir nichts weiter, als daß sie mit

scharfen Zähnen versehen war, da ihr idg.

Name wahrscheinlich mit lat. acus, acies

urverwandt ist (Walde EWb. sv. occa).

Vielleicht war die Urform der E. einfach

ein gezogener Rechen, aus dem sich die

heutige E. durch Verdoppelung oder Ver-

dreifachung der einen Zahnreihe des Rechens

und Zusammenfügung der Reihen in einen

Rahmen entwickelt haben könnte. Aber
der Umstand, daß bei den Römern und
Rätiern vielfach Flechtwerk (lat. crätis f.)

zum Eggen verwandt wurde (s. Olck b.

Pauly-Wissowa unt. 'Egge'), legt anderseits

die Vermutung nahe, daß die idg. E. mög-
licherweise ebenfalls ein mit Zähnen ver-

sehenes Flechtwerk war; auch daraus

würde sich die gegitterte Form der späteren

E. entwicklungsgeschichtlich einfach er-

klären.

Wie der Pflug, so wurde auch die E.

wohl schon in der Urzeit von Ochsen ge-

zogen. Ihre Zähne waren ursprünglich

jedenfalls von Holz, später von Eisen; vgl.

die Glosse Hesychs: ö&va* ip^aXsiov xt

•ystüpfixov, atovjpou? y6\L rz>ous £)(ov, IXxojxsvov

utto ßo&v. Plinius (18, 173) berichtet von
den Rätiern, nachdem er Aussehen und
Handhabung des rätischen Räderpflugs ge-

schildert : Semen protinus iniciunt er ati s-

qu e dentatas supertrahunt. Auch in

der Lex Salica (34, 2) wird die E. erwähnt:

Si quis per aliena messe (Saatfeld), post-

quam levaverit (aufgegangen ist), erpicem
traxerit.

§ 3. Im frühen MA. scheint die E., wie

die Begriffsgeschichte des engl, hearse (aus

afrz. herse, lat. hirpex, s. NED.) zeigt, viel-

fach dreieckig gewesen zu sein, wie

noch heute gelegentlich; sie war mit eiser-

nen Zähnen versehen.

Schrader Reallex. Heyne Hausaltert.

II 38. B r a s c h 84 f.

Johannes Hoops.

Egill, der Meisterschütze. § 1. Als Bruder

des Meisterschmiedes Wieland kennt ihn

die eddische Vojundarkvida: er spielt hier

nur in der Schwanmädchenfabel, wo er

Qlrun zum Weibe gewinnt. Als Bogen-

schützen zeigt ihn erst die £>s. : in Wielands

Rachesage ist er der Helfer seines Bruders,

was schon die Vorderseite des engl. Runen-
kästchens um 700 bezeugt; außerdem ist

er der Held der Apfelschußsage, die der

nordischeVerfasser eigenmächtig inWielands

Geschichte eingefügt hat, deren deutsche

Herkunft aber nicht mit Grund zu be-

streiten ist. Den Beinamen Qlrünar-Egill

hat die Saga aus nordischer Überlieferung,

doch nicht aus der Vkv. Die Skalden

Eyvindr und Hallfredr im 10. Jh. spielen

auf E. als großen Schützen an (Skjaldedigt-

ning B S. 65. 148). Das Deckelbild des

Runenkästchens zeigt^EGILI, der durch das

Fenster eines Hauses bewaffnete Angreifer

mit Pfeilen beschießt. (Den fliegenden

Wieland und den Apfelschußknaben kann

man auf dem Bilde nicht anerkennen.)

§ 2. Von E. sind somit, außer den beiden

Wielandfabeln, zwei Handlungen, die Haus-

verteidigung um 700 in England, der

Apfelschuß um 1250 für Niederdeutsch-

land bezeugt. Die erste ist nordisch nicht

sicher nachzuweisen (man hat Gunnars
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Ende in der Niala verglichen). Den Apfel-

schuß finden wir vom 12. bis 16. Jh. von
sieben andern Helden erzählt: i. Toko, der

isl. Palna-Töki, bei Saxo; 2. Heming in

einer Einlage der isl. Haralds saga hard-

rada; 3. Eindridi in einer isl. Bekehrungs-

anekdote der Olafs saga Tryggvasonar
(Fiat.); 4. Wilhelm Teil, zuerst in dem
Weißen Buch von Samen um 1470; 5. der

Pfälzer Puncker von Rorbach, im Hexen

-

hammer i486; 6. Henning Wulf, in hol-

steinischer Sage seit dem 16. Jh. ;
7. William

of Cloudesly, in einer engl. Wildererballade

1536 (Child Nr. 116). I bis 3 bilden eine

engere Gruppe, 4 ist möglicherweise aus I

bezogen, 5 bis 7 sind selbständige Ver-

treter. Die Wanderfabel mit ihrer charak-

teristischen Motivfolge taucht erst in jün-

gerer Zeit in fremden Volksüberlieferungen

auf und scheint germanischen Ursprungs

zu sein. Von ihren 8 Trägern ist Egil der

einzige altbeglaubigte Name. Es fragt

sich, ob auch der Apfelschuß seit alters

von ihm erzählt wurde oder erst im 12. bis

13. Jh. an ihn antrat. Dürfte man
/Egilis Hausverteidigung wiederfinden bei

William of Cloudesly Str. 20—37 (Wadstein,

S. Bugge), so spräche dies dafür, daß die

beiden hier von William, anderwärts von

Egil berichteten Handlungen von jeher

einen Helden hatten, den Egil. Aber der

eine Posten der Gleichung {JEgWi, der sich

durch die Luft in die Feindesschar wirft)

entfällt nach Cromes Deutung des Bildes,

und so ist die Identität der beiden Auf-

tritte immerhin bestreitbar.

§ 3. Nach ihrer innern Art kann die

Apfelschußdichtung wohl dem altheroischen

Stile entstammen. Sie gestaltet ein Prob-

lem aus dem Dienstmannenleben : wie zieht

sich das Ehrgefühl eines Kriegers aus der

Sache, wenn die Laune des druhtins dieses

Außerordentliche von ihm verlangt ? Ant-

wort: er folgt, aber er sieht die Rache vor,

und er hat den Mannesmut, dies demFürsten

ins Gesicht zu sagen. Eine Fehde zwischen

Schützen und Herrn, eine Bestrafung des

Trutzwortes und die nachmalige Erschie-

ßung des Fürsten, dies sind Zutaten einzel-

ner Texte, Angleichung an neue Zusam-
menhänge.

§ 4. Der Meisterschütze mag, wie sein

Bruder, der Meisterschmied, aus säch-

sischer Dichtung in die englische und
nordische gelangt sein. Die Isländer

der Sagazeit ersetzten ihn dann durch
nordische Gestalten in geschichtlicher

Umwelt (Toki, Heming, Eindridi), die

Engländer der Balladenzeit durch den
beliebten Wilderertypus. Auf deutscher

Seite hat die Quelle der f>s. den alten

Namen bewahrt; die häufigen Privat-

namen Egil, Eigil sind keine sichern

Zeugen. — Gab es noch, wie in Märchen
öfter, den dritten kunstreichen Bru-

der? Vgl. Slagfidr Vkv., die zwei Genossen

Williams, zwei Brüder Galands (W. Grimm
S. 48), dazu Jiriczek DHs. 1, 18. Welches

seine Kunst war, ist unbekannt; der

Skilauf (vgl. Vkv. und Toko -Heming)
kann es in der deutschen Heimat nicht

gewesen sein.

Child Populär Ballads 3, 14 ff. Klock-
hoff Arkiv 12, 171 ff. Wadstein The

Clermont runic casket 1900. S. Bugge Arkiv

26, 65 ff. Heusler Festschr. f. Theodor Plüss

S.iff. Crome Das Markuskreuz vom Göttinger

Leinebusch 12 ff. A. Heusler

Ehe. § 1. Ebensowenig wie das Indo-

germanische hat das Urgermanische be-

sondere Namen für Ehe, Ehegatten, Ehe-

mann, Ehefrau gekannt; was wir an

Bezeichnungen dafür finden, sind durch-

weg Worte, die ursprünglich eine weitere,

z. T. sogar eine andere Bedeutung haben

und auch später nur zum Teil ausschließ-

lich für Ehe und Ehegatten verwendet

werden. Eine in der ganzen germanischen

Welt verbreitete Benennung für Ehe-

gatten ist ahd. hiun [hiwo = Ehemann,
hiwa = Ehefrau), ags. sinhiwan, rihthiwan,

ostnord. hiön, westnord. hjön, d. h. die Haus-

leute, ein Wort, das überall auch zur

Bezeichnung des Gesindes vorkommt; der

Ehemann ist dem entsprechend got. heiva-

frauja, der Ehestand ahd. hiwi, hiwunga,

ags. sinhiwscipe, wnord. hjüskapr, hjönalag.

Ebenso verbreitet ist ahd. gimahhidi,

gamahha, ags. gemäcca, adän. mage, aschwed.

make, wnord. maki; es bedeutet ursprüng-

lich den Genossen, erst im übertragenen

Sinn den Gatten. Für Ehestand findet

sich ahd. gimahhida, ags. gemaecscipe.

Dagegen ist das Wort ,, Gatte" (mhd.

gate), das ebenfalls den Genossen bedeutet,

erst seit dem Ende des Mittelalters im
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heutigen Sinn gebräuchlich; ,, Gattin" ist

eine Wortbildung des 18. Jahrhunderts.

Mehr eine Umschreibung als eine Be-

zeichnung ist es, wenn die Ehe im Angel-

sächsischen einfach als dauernder Zustand

(sinscipe) oder als Zusammensein [samwist,

gcederscipe) bezeichnet wird. Unser heutiges

Wort „Ehe" (ahd. ewa, ea, mhd. e,

ags. ce, <2w) bedeutet ursprünglich ,, Recht,

Gesetz, Ordnung" (s. u.); im heutigen

Sinn wird es zuerst im Angelsächsischen,

im Deutschen vereinzelt erst seit Notker

verwendet. Dem Nordischen ist das

Wort unbekannt; die heutigen skandinavi-

schen Bezeichnungen dän. aegteskab,

schwed. aektenskap, isländ. ektaskapr sind

dem Deutschen entlehnt. Zum Teil

werden Bezeichnungen, die für den Akt
der Eheschließung verwendet werden, auf

die Ehe selbst übertragen, so ahd. hirät

und heimleiti; auch bedeutet ahd. brüt,

as. brüd, ags. bryd nicht selten die Ehefrau.

Jünger ist die Verwendung der Bezeich-

nungen ,, Gemahl, Gemahlin", die die

Verlobten bezeichnen, für die Ehegatten.

Die häufigsten Benennungen des Ehe-

manns und der Ehefrau sind die Worte,

die einfach Mann und Frau bedeuten,

also einerseits Mann (ahd. ags. man,

ostnord. maßer, westnord. maör), Kerl (ahd.

karal, ags. ceorl, anord. karl), ferner as. erl,

ahd. ags. wer, anord. verr, ahd. gomman,
got. guma, andererseits Weib (ahd.

wip, as. fries. ags. wif, anord. vif) und vor

allem got. quens, ahd. quena, ags. cwen,

anord. kona, quän. Die besondere Stellung

der rechten Ehefrau im Hauswesen im

Unterschied von der Kebse wird charakteri-

siert durch das Wort „Frau" (= Herrin,

ahd. frouwa, anord. freyja), ferner durch

schwed. apalkona. Ausschließlich gotisch

ist aba = Ehemann.

§ 2. Dies Fehlen eines eigenen Wortes
für Ehe und Ehegatten erklärt sich aus dem
Wesen der urgermanischen Ehe, die ledig-

lich Gewaltverhältnis, Herr-

schaft war, nicht verschieden von den

sonstigen Herrschaftsverhältnissen des Fa-

milienrechts, insbesondere der väterlichen

Gewalt. Wie diese fiel sie unter den all-

gemeinen Begriff der Munt (s. u.), die,

für alle Angehörigen des Hauses ursprüng-

lich einheitlich, erst allmählich Diffe-

renzierungen erfuhr. Und wenn auch

in der Zeit, in der unsere ersten historischen

Quellen zu fließen beginnen, die ehe-

männliche Gewalt sich schon längst von
der väterlichen Gewalt und der Vormund-
schaft im engeren Sinne geschieden hat,

so ist doch der Name des Vormundes
für den Ehemann geblieben. Bis in die

Neuzeit hinein bezeichnen ihn die Quellen

als den Muntwalt, Momber oder Vormund
seines Weibes, und nichts anderes will

es besagen, wenn er anderwärts das Haupt
seiner Frau oder ihr rechter Vogt genannt

wird.

§ 3. Die Munt äußert sich' in vermögens-

rechtlicher Hinsicht in der Gestaltung des

Ehegüterrechts (s. d.). In per-
sonenrechtlicher Hinsicht tritt sie vor

allem darin zutage, daß der Mann völlig

die Rechtssphäre der Frau nach außen

absorbierte. Für alle Delikte der Frau

haftete der Mann wie für eigenes Unrecht

mit seinem eigenen Vermögen; dafür

gebührte ihm, wenigstens in der ältesten

Zeit, die Buße wegen Verletzung der

Frau. Und in allen Rechtsstreitigkeiten

der Frau war der Mann ohne weiteres

der rechtmäßige Kläger und Beklagte,

der aäili, wie sich das westnordische

Recht ausdrückt, nicht bloßer Vertreter.

Diese Auffassung tritt besonders deutlich

im langobardischen Recht und in den

nordischen Rechten zutage, während

schon die Lex Visig. II 3, c. 6 und

regelmäßig die deutschen Rechte des

Mittelalters eine Vollmacht der Frau

verlangen.

§ 4. Weil der Mann die Frau gekauft

hat, darf er nach der Auffassung des

ältesten Rechts auch mit ihr tun, was

er will, sie töten, verstümmeln, wieder-

verkaufen usw. Aber diese unbeschränkte

Gewalt ist schon in vorhistorischer Zeit

durch Sitte und Recht gemildert worden;

vor allem hat das Christentum, ohne doch

eine Gleichstellung der Geschlechter zu

fordern, die rechtliche Stellung der Frau

gebessert. Wohl ist noch zur Zeit der

Volksrechte und nordischen Landschafts-

rechte das Tötungsrecht des Mannes

im Prinzip aufrecht erhalten, aber nur

aus wichtigen Gründen, rationabiliter, wie

eine langobardische Formel sagt, darf
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er es ausüben; als ein solcher wichtiger

Grund erscheint nach den meisten Rechts-

quellen allein der Ehebruch (s. u.) oder

sogar nur der handhafte Ehebruch, aus-

nahmsweise (Ed. Roth. 202) auch die

Lebensnachstellung. Und auch nur im

Fall des Ehebruchs ist jene rohe Be-

strafung gestattet, die schon Tacitus

erwähnt, und die in ähnlicher Form das

seeländische Recht kennt: abscisis crinibus

nudatam coram propinquis expellit domo
maritus ac per omnem vicum agit (Germ. 19).

Zahlreicher sind die Fälle, in denen der

Mann ungestraft die Frau verstoßen darf

(s. u. Ehescheidung). Viel weiter noch

geht das Züchtigungsrecht. Wenn
auch grausame Mißhandlungen im all-

gemeinen verboten oder nur bei be-

stimmten schweren Verfehlungen gestattet

sind, erscheint selbst in jüngeren Quellen,

wie im Jydske Lov, im Brünner Schöffen-

buch, ja, selbst in einer Breslauer Urkunde
des 15. Jahrhunderts das Recht des

Mannes, die Frau mit Ruten zu züchtigen,

geradezu als etwas Selbstverständliches.

Weiter gehen noch niederländische Rechte

des ausgehenden Mittelalters, die dem
Mann ein unumschränktes Züchtigungs-

recht einräumen, da die Frau seine Fahr-

habe {cateyle) sei.

§ 5. Derselbe Gedanke, daß die Frau

im Grund nur eine Sache ist, zeigt sich

in dem schon bei Tacitus (Germ. 24, Ann.

IV, 72) erwähnten Recht des Mannes,

die Frau in Unfreiheit zu verkaufen.
Gestatten auch die Volksrechte den Ver-

kauf nur im Fall der Not (Lex Bai. I, 10)

oder bestimmter Verfehlungen (Liutpr.

121), so dürfte doch ein ohne solche

Gründe erfolgter Verkauf giltig gewesen

sein. Die isländische Sagaliteratur weiß

von Fällen zu berichten, in denen Ehe-

frauen ohne jeden gerechten Grund ver-

schenkt oder vertauscht werden. Ja,

sogar als vertretbare Sache behandelt

das alte kentische Recht die Frau, wenn
es dem Ehebrecher außer der Wergeld-

zahlung die Pflicht auferlegt, für eigenes

Geld ein anderes Weib zu beschaffen und
es dem betrogenen Ehemann ins Heim
zu bringen.

§ 6. Aber die Rechtsstellung der Frau

erschöpfte sich nicht in dieser Abhängig-

keit. Wie schon manche Bezeichnungen
der Ehegatten andeuten, ist die Frau
in historischer Zeit nicht allein Unter-
gebene des Mannes, sondern auch seine

Genossin. Ist damit zunächst auch
nur gesagt, daß die Frau am Stammes-
recht und Standesrecht des Mannes teil-

nimmt, so hebt sie doch diese Gleich-

ordnung hinaus über die im Hause weilen-

den Kebsen und Dienerinnen. Im Gegen-

satz zu diesen ist sie in gewissem Sinne sogar

Mitträgerin der häuslichen Rechte des

Mannes; sie leitet sein Hauswesen und
übt innerhalb desselben jene Gewalt aus,

als deren Symbol schon in der isländi-

schen Dichtung, z. B. in der jüngeren

Edda, die Schlüssel erscheinen, und der

man später den Namen der Schlüssel-
gewalt beigelegt hat, das Recht,

für die Zwecke dieses Haushaltes kleine

Ausgaben bis zu einem bestimmten Be-

trage (nach dänischem Recht 5 Pfennige,

nach upländischem Recht 4 Pfennige,

nach norwegischem Recht jährlich eine,

nach isländischem eine halbe Unze, nach

späterem deutschen Recht 2 % Pfennige

bis 5 Schillinge) mit Wirkung für den

Mann zu machen.

§ 7. Irgendein Anhaltspunkt dafür,

daß in der Vorzeit ein Zustand unter-

schiedslosen Geschlechtsverkehrs (Pro-
miskuität) oder eine Ehe zwischen

Gruppen von Männern und Weibern

(Gruppenehe) geherrscht hat, besteht für

die Germanen ebensowenig wie für die

übrigen indogermanischen Völkerschaften.

Soweit wir in die Geschichte zurück-

blicken können, galt Ehe des einzelnen

Mannes mit einer oder mehreren Frauen

(s. u. Polygamie).

W e i n h o 1 d D. deutschen Frauen II2
1 ff.

Kälund Aarb. 1870, 316 ff. Grimm DRA*
578 (417) ff. 617 (447) ff. 621 (450) ff. Kraut
Vormundschaft I 171 ff. ; Stobbe Handb. d.

deutschen Privatrechts IV3 59 ff. Hübner
Grundzüge d. deutschen Privatrechts 595 ff.

v. Amira PGrundr. III 160 (1 10) ff. Brun-
ner DRG. I 2 99 ff. Bartsch D. Rechts-

stellung d. Frau 1903, 58 ff. Vi oll et Hi'st.

du droit civil /rancais 13 500 ff. Lefebvre
Le droit des gens maries 1906. P e r t i 1 e Storia

del diritto italiano III2 302 ff. Fockema-
lAndreae Het Oud-Nederl. Bürgert. Recht

II 157 ff. Tclting Themis 16, 458fr. Roe-
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der D. Familie b. d. Angelsachsen 61 ff. 80 ff.

F i n s e n AfnO. 1849, 203 ff- 242 &• Nord-
ström II 59 ff. Matzen Forel. Privatret

I 67 ff. Maurer Vorl. II 473 ff. 626 ff. 655 ff.

Boden Mutterrecht u. Ehe 117 ff. — S. u.

Ehegüterrecht, Eheschließung,
Familie. S. Rietschel.

Ehebruch. § i. Ebenso wie die übrigen

indogermanischen Rechte geht das älteste

germanische Recht von der Auffassung

aus, daß die des Ehebruchs schuldige
Frau den Tod verdient hat, und zwar
trifft sie nicht etwa öffentliche Todes-

strafe, sondern sie ist der Willkür des be-

trogenen Ehemannes verfallen. Wie zahl-

reiche Stellen aus den deutschen Volks

-

rechten und nordischen Rechtsquellen

zeigen, durfte er die schuldige Frau bußlos

erschlagen; statt dessen mochte er häufig

den Ausweg wählen, sie in schimpflicher

Weise zu verstoßen, was Tacitus, Germ. 19,

für die alten Germanen, ein Brief des

Bonifacius für die Sachsen, endlich nor-

dische Rechtsquellen für Dänen und
Schweden berichten. Als eine Milderung

der Todesstrafe mochte es angesehen

werden, wenn nach ags. und nord. Quellen

der schuldigen Ehefrau Verlust von Nase
und Ohren sowie Vermögensverlust drohen.

Übrigens stand das Tötungsrecht oder

Verstoßungsrecht nach einer Anzahl von
Rechten nicht nur dem Ehemann, sondern

auch bei Unzucht der Tochter dem Vater
zu, ein Beweis, daß es nicht in den beson-

deren Beziehungen der Ehe, sondern in

der Munt des Mannes seine Wurzel hatte.

§ 2. Dem Ehebrecher, der sich

mit der Frau eines anderen eingelassen

hatte, drohte diese Tötung nur bei hand-
hafter Tat. Sonst wurde er bußpflichtig,

hatte bisweilen das eigene Wergeid oder

das der Frau zu zahlen und mußte außer-

dem nach kentischem Recht dem Mann
eine andere Frau erwerben. Nur die West-
goten und Langobarden lieferten ihn

schlechthin der Rache des anderen aus.

§ 3. Dagegen bestand für den Ehe-
mann keinerlei Verbot des Geschlechts-

verkehrs mit anderen Weibern; war es

ihm ja durchaus gestattet, neben der

Ehefrau Kebsen zu halten. Erst unter

kirchlichem Einfluß schritt man in Italien

seit dem 8. Jh. gegen solche Verhältnisse

im Verwaltungswege ein und belegte seit

dem 11. Jh. auch den ehebrecherischen

Mann mit Bußen. Eine eigentümliche Ver-
mischung altgermanischer und kirchlicher

Anschauungen war es, wenn nach der

Lex Wisig. und nach den Svearrechten

das Weib, das mit dem Ehemann Umgang
gepflogen hatte, der Rache der gekränkten
Ehefrau ausgeliefert wurde.
W i 1 d a Strafrecht d. Germanen 821 ff. R o -

s e n t h a 1 Die Rechtsfolgen des Ehebruchs 1880.

Bennecke Die strafrechtliche Lehre v. Ehe
bruch 1884. B r u n n e r DRG. II 658, 662 ff.

Schröder DRGS. 367 (dort die weitere Lit.),

S. Rietschel

Ehegüterrecht. § i. Über die Frage,

welches eheliche Güterrecht in der germani-

schen Urzeit gegolten hat, herrscht in der

Wissenschaft ein lebhafter Streit. Zwar
die Ansicht F i c k e r s

, die der Frau
für die älteste Zeit nicht nur ein eigenes

Vermögen, sondern auch die Verwaltung
und Nutzung dieses Vermögens zuspricht,

also völlige Gütertrennung annimmt, steht

allein da und findet in den Quellen keinerlei

Bestätigung. Dagegen genießt weite Ver-

breitung die vor allem von Schröder
vertretene Anschauung, wonach das von
der Frau eingebrachte und ererbte Gut
zwar in die Gewere des Mannes, seine

Verwaltung und Nutzung, getreten, aber

doch von alters her der Substanz nach

vom Mannesvermögen geschieden gewesen

sei. Dagegen gehen H u b e r und
H e u s 1 e r aus von der Einheit des

Hausvermögens, in dem ursprünglich —
von der Gerade abgesehen — alles ein-

gebrachte und ererbte Gut der Frau restlos

aufgegangen sei. Sowohl der eine wie der

andere Rechtszustand läßt sich aus den

Quellen für einzelne germanische Gebiete

erweisen.

§ 2. Für die Richtigkeit der Huber -

Heuslerschen Anschauung spricht die Ana-

logie sonstiger indogermanischer Rechte,

z. B. des ältesten römischen Rechtes,

vor allem aber der Umstand, daß nur sie

in das allgemeine Bild der Entwicklung

des germanischen Eherechtes hineinpaßt,

während es schwerlich denkbar ist, daß

die in der strengsten Munt des Mannes

stehende Frau der Urzeit vermögens-

rechtlich selbständiger war als die viel
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freier gestellte Ehefrau späterer Zeiten.

Wie die Frau ursprünglich in die volle

Gewalt des Mannes trat, geradezu sein

eigen ward, so ging ursprünglich alles,

was sie an Gut einbrachte oder nach-

träglich erwarb, im Mannesvermögen auf.

Daran änderte auch nichts der Tod des

Mannes. Für die Witwe (s. d.) der Urzeit,

die dem Gatten auf den Scheiterhaufen

folgte, war ein eigenes Vermögen ebenso-

wenig ein Bedürfnis, wie für die Witwe
der unmittelbar folgenden Periode, die

auch nach dem Tode des Mannes in die

Munt ihres eigenen Sohnes oder des son-

stigen nächsten Schwertmagen des Mannes
trat und als Glied seines Haushalts

weiterlebte; man müßte denn diesen Bei-

sitz im Hause als besonderes Vermögens-

recht auffassen. Aber dieser ursprüngliche

Zustand ist in der Zeit, in der unsere

geschichtlichen Quellen einsetzen, bereits

überwunden. Bei Auflösung der Ehe
durch den Tod des Mannes fallen der Frau

durchweg gewisse Vermögensmassen zu,

die unter Umständen auch, wenn der Tod
der Frau die Ehe löst, aus dem Mannes

-

vermögen ausscheiden.

§ 3. Dem ursprünglichen Zustand steht

am nächsten das burgundische Recht,

vgl. vor allem Lex Burgund. 144: Similiter

quod mulier ad maritum veniens erogaverit,

defuncto sine filiis marito mutier aut parentes

mulieris non requirant. Trotz Schrö-
ders Widerspruch möchte ich mit

H u b e r (Histor. Grundlagen 22, Gesch.

d. Schweiz. Privatrechts 351) annehmen,
daß unter dem, quod mulier erogaverit,

nur das Eingebrachte der Frau verstanden

werden kann, das also unwiederbringlich

dem Manne verfällt. Aber auch das

langobardische Recht vertritt im Grunde
keinen anderen Standpunkt. Stirbt die

Frau zuerst, so verbleibt (ebenso wie

später in manchen Stadtrechten der West-

schweiz) all ihr Gut ihrem Ehemann
kraft seiner Muntgewalt (Rothari 187, 188,

vgl. auch 184). Aber auch wenn der Mann
stirbt, gehört ihr Eingebrachtes zunächst

den Verwandten des Mannes, in deren

Munt sie steht, und nur, wenn diese Munt
abgelöst wird oder sonst endet, kann
sie ihre Aussteuer, die sie in die Ehe
einbrachte, ihr fader fio (Vatergut), heraus- I

ziehen. Wie weit die übrigen Volksrechte
einen ähnlichen Standpunkt einnehmen,
läßt sich bei der Dürftigkeit der Zeugnisse
nicht mit Sicherheit sagen. Von späteren

Rechten halten noch daran fest der

Züricher Richtebrief, vor allem aber das
ostfälische Recht des Sachsenspiegels (I 31

§ I, III j6 § 2) und für den Fall der un-
beerbten Ehe auch das westfälische Recht:
alles Fahrnisvermögen, was die Frau ein-

bringt oder später erwirbt, fällt in das

Mannesvermögen und verbleibt darin.

§ 4. Aber allerdings kennt der Sachsen-

spiegel eine Ausnahme für die Gerade
(rade), die dem persönlichen Gebrauch
der Frau dienende Ausstattung, ihre

Kleider, Schmucksachen usw.; sie fällt

sowohl bei Tod des Mannes wie bei Tod
der Frau an die Frauenseite. Das Gleiche

dürfte auch der Fall gewesen sein bei der

rhedo der Lex Thuringorum, der mala-

hereda der Lex Burgundionum, dem redum
(arredo, corredo) des lombardischen Rechts,

zumal da diese Gegenstände schon während
der Dauer der Ehe der Verfügung der

Frau unterstanden (Lex Burgund. 51, 4).

Der entscheidende Grund für die Zuweisung

der Gerade an die Frau ist aber die Be-

stimmung der Gegenstände, nicht ihre

Provenienz; nicht weil das, was der Frau

mit in die Ehe gegeben war, ihre Aussteuer,

größtenteils aus Geradesachen bestand,

sondern weil die Gerade ihren Bedürfnissen

diente, behielt sie dieselbe. Deshalb ge-

bührte ihr auch nicht, was sie von Gerade

-

Sachen einbrachte, sondern was bei Auf-

lösung der Ehe an Sachen dieser Art

vorhanden war (Sachsenspiegel I 24 § 3).

§ 5. Im Gegensatz zu diesen Rechten

kennen schon manche Volksrechte und

noch mehr die späteren Rechtsquellen

ein eigenes Frauenvermögen.
Hauptbestandteil desselben war zweifellos,

was die Frau de sede paternica secum

adtulü (Lex Alam 54 § 1 ; Lex Baiuv. 8, 14),

die Aussteuer, Heimsteuer, Haus-

steuer, Ehesteuer, Heiratssteuer, Zu-

bringung, Zugift, Mitgift, das Zugeid,

der Brautschatz, wie die späteren techni-

schen Bezeichnungen lauten, die friesische

fletieva (Hausgabe), auch als boldreng,

boldsket bezeichnet, die heimanfylgja, hei-

manferfr, heimangerä der Westskandinavier,
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die schwedische hetngift, hemfylgß, mceß-

fylgP, mceßgift, als Teil des ehelichen

Güterrechts gewöhnlich ormynd oder omynd
genannt. Gegeben wurde die Aussteuer

regelmäßig vom Muntwalt der Braut,

ausnahmsweise von anderer Seite. Sie

fiel schon zur Zeit der Volksrechte bei den

Alamannen (wenigstens bei unbekindeter

Ehe) und bei den Bayern, ferner nach

den friesischen, schwedischen und west-

nordischen Rechten im Falle der Auf-

lösung der Ehe an die Weiberseite. Nicht

sicher ist aber, wie weit neben der Aus-

steuer das übrige von der Frau eingebrachte

oder während der Ehe erworbene Ver-

mögen dem Manne verblieb. Für die

während der Ehe ererbte Fahrnis bestimmen

sowohl die dänischen wie die westnordischen

Rechte, daß sie der Ehefrau gehört. Da-

gegen spricht für einen Anfall der übrigen

eingebrachten Habe an den Mann eine

Stelle der Holmverjasaga, die Maurer
(Vorl. II 611) seltsamerweise für das

Gegenteil anführt: die Witwe Signy ver-

spricht, vor ihrer Hochzeit ihrem Bruder

Torfi ihr ganzes Vermögen zu übertragen,

wofern er ihr eine im Betrag erheblich

geringere Aussteuer gibt. Nur wenn wir

annehmen, daß Signy diese Aussteuer

als Witwe behalten, ihre sonstige Habe
aber an den Mann verlieren würde, wird

das Geschäft verständlich.

§ 6. Wo Grundstücke von der

Frau eingebracht oder erworben wurden,

da verblieben sie ihr und ihrer Sippe

selbst nach den Rechten, die wie das

Recht des Sachsenspiegels oder des Züricher

Richtebriefs alles Frauengut im Mannes

-

vermögen aufgehen ließen. Insofern be-

deutet die den Frauen eröffnete Möglich-

keit, Grundbesitz zu erwerben, für manche
Rechte tatsächlich die Sprengung der

alten Vermögenseinheit.

§ 7. Aber auch schon während der
Dauer der Ehe nahmen Grundstücke

der Frau eine Sonderstellung ein. Wohl
gelangten auch sie in die Gewere des

Mannes, der sie verwaltete und ihren

Ertrag für sich zog, aber sie blieben doch
immer der Substanz nach Frauengut und
konnten regelmäßig nur mit ihrer Mit-

wirkung (coniuncta manu) veräußert wer-
den. Dagegen unterlag auch nach den

|

Rechten, die der Frau ein Recht auf ihre

Aussteuer oder ihr Eingebrachtes zuer-

kennen, dies bewegliche Vermögen der

Frau nicht nur, wie allgemein ange-

nommen wird, der freien Verfügungs-
gewalt des Mannes, sondern es war
während der Dauer der Ehe überhaupt
nicht der Substanz nach vom Mannes-
vermögen verschieden und stellte nichts

anderes als eine Anwartschaft auf einen

gewissen Betrag für den Fall der Auf-

lösung der Ehe dar, so daß der Satz des

Sachsenspiegels I 3 1 § 1 : man unde wif ne

hebbet nein getveiet gut to irme live im
schroffsten Sinne galt. Das. zeigen deutlich

die nordischen Rechte (vgl. Maurer
Vorl. II 621. 645), in denen das Weibergut
— ebenso wie das Kindes- und Mündel-
gut — gegen Schätzung des Wertes in

das Vermögen des Mannes floß, aus dem
später der gleiche Betrag, höchstens ge-

schmälert durch Aufwendungen für die

Frau, an die Weiberseite zu entrichten

war. Aber auch für die deutschen Rechte,

für die uns nähere Angaben fehlen, ist es

schwerlich denkbar, daß das, was die

Frau an Hausrat, Vieh, Bargeld usw.

einbrachte oder später erwarb, der Sub-

stanz nach vom Mannesvermögen ge-

schieden und in natura zurückgegeben

wurde.

§ 8. Zu dem aber, was die Frau als

Aussteuer einbringt, treten die Zuwen-

dungen des Mannes, in erster Linie die

gemeingermanische Morgengabe (lang.

morgincap, ahd., bürg, morgangeba, mor-

in einer westgot. Formel mor-

ags. morgengyfu, ostnord. mor-

ghongava, morghongiaef, westnord. mor-

gingJQf, latinisiert morganaticum), vielleicht

identisch mit der dos des Tacitus (Germ. 18:

dotem non uxor marito, sed uxori maritus

offert) und der Lex Saxonum, sowie mit

der schwedischen vißermund (= Gegen-

gabe) und der gotländischen hogsl ok ip

(Tröstung und Fleiß'). Im Norwegischen

unterscheidet man das der Jungfrau ge-

gebene linfe ('Leinengut') und die der

Witwe gereichte bekkjargjöj ('Bankgabe');

ob das gagngjald oder ßrid'jungsauki damit

identisch ist, erscheint zweifelhaft, jeden-

falls ist es eine vom Wittum verschiedene

Leistung an die Braut. Die Morgengabe
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wird, wie schon ihr Name sagt, am Morgen
nach der Brautnacht der Jungvermählten
gegeben; sie stellt eine Gegengabe gegen

die Hingabe der Braut, ein pretium

virginitatis dar; ob sie zugleich als Ad-
optionsgabe aufzufassen ist, erscheint

zweifelhaft. Aus einer relativ unbedeuten-

den Gabe wurde sie vielfach zu einer großen,

auch Grundstücke umfassenden Zuwendung
an die Frau, die sie neben der Aussteuer

beim Tode des Mannes als Witwengut
erhielt, während beim Tode der Frau meist,

wie es scheint, die Gabe dem Manne
verblieb.

§ 9. Eine weitere Zuwendung des

Mannes an die Frau ergab sich dort, wo
der Brautpreis, das Wittum (s. u.

Eheschließung) nicht mehr an den Ver-

lober, sondern an die Braut selbst geleistet

und als dos, dotalitium Bestandteil des

ehelichen Güterrechts wurde. Während
die Morgengabe durchaus nicht in allen

Ehen gegeben zu werden pflegte und oft

nur einen geringen Betrag ausmachte,

war ein Wittum von einer gewissen Höhe
Voraussetzung einer rechten Ehe. Ja,

manche Rechte, wie das ribuarische und
alemannische, weisen sogar für den Fall,

daß der Frau kein Wittum verschrieben

ist und sie den Mann überlebt, ihr eine

dos legitima in einem bestimmten Betrage zu.

Von diesem Falle abgesehen, wurde das

Wittum, das ja eigentlich keine Schenkung,
sondern ein Brautpreis war, regelmäßig

nicht hinfällig, wenn die Ehe durch den
Tod der Frau gelöst wurde, so'ndern war den
gemeinschaftlichen Kindern verfangen oder

gebührte zum Teil auch den sonstigen

Erben der Frau. Bei Franken, Alemannen
und Bayern wird es schon früh üblich,

das Wittum durch Verschreibung einer

Leibzucht an Grundstücken zu bestellen.

§ 10. Morgengabe und Wittum haben
nachmals sehr verschiedene Schicksale

erlebt; bald ist das eine, bald das andere

verschwunden, bald sind beide zu einer

Einheit verschmolzen, so im salischen,

bayrischen und langobardischen Recht.

Jedenfalls werden aber beide Zuwendungen,
seitdem sie den Charakter einer Witwen-
versorgung angenommen haben, erst

wirksam mit der Auflösung der Ehe; vorher

sind sie vom sonstigen Mannesvermögen

Hoops, Reallexikon. I.

ungeschieden, ja, soweit es sich um Fahrnjs-
zuwendungen handelt, regelmäßig nicht

bestimmte Sachkomplexe, sondern ebenso
wie die Aussteuer nur der Gattung oder

dem Betrage nach bestimmt.

§ II. Das eben geschilderte System mit
seiner Sicherstellung der Frau durch Aus-
steuer, Morgengabe und Wittum erfuhr

schon nach den deutschen Volksrechten

und noch mehr nach den ältesten nordi-

schen Quellen eine starke Abänderung da-

durch, daß vielfach bei Auflösung der Ehe
das gesamte Vermögen oder ein bestimmter

Teil des Vermögens zwischen Mannes- und
Frauenseite nach Quoten geteilt wurde,

also durch das Aufkommen einer ehe-
lichen Gütergemeinschaft (ao-

nord. fälagh, awnord. felag). Die Bestim-

mung der Quoten ist recht verschieden.

Die Völker mit ingväonischem Einschlag,

Angelsachsen, Friesen und Westfalen, be-

vorzugen die Halbteilung; auch die däni-

schen Rechte lassen sie bei kinderloser Ehe
eintreten, während sie bei bekindeter Ehe
die Kinder in die Gemeinschaft einbeziehen

und dem überlebenden Ehegatten nur einen

Sohnesanteil gewähren. Dagegen lassen die

schwedischen und westnordischen Rechte

zwei Drittel an die Mannesseite, ein Drittel

an die Frauenseite fallen, und derselbe

Verteilungsmodus
(
2
/3

Schwertseite, x

/3

Kunkelseite) ist auch dem ribuarischen und
salischen Recht sowie den Tochterrechten

derselben geläufig. Eine singulare Stellung

nimmt das langobardische Recht ein, das

der Frauenseite ein Viertel zuweist. Ent-

sprechend dieser Verteilung des Aktivver-

mögens findet sich auch vielfach eine Ver-

teilung der Schulden. Dagegen wird an

der rechtlichen Stellung der Gütermassen

während der Dauer der Ehe, insbesondere

am Verwaltungsrecht des Mannes, durch

den Eintritt dieser Gütergemeinschaft zu-

nächst kaum etwas geändert.

§ 12. Bei manchen Stämmen ergreift die

Gemeinschaft nur die Errungenschaft
(collaboratio), d. h. das während der Ehe
durch die Tätigkeit der Ehegatten (nicht

etwa durch Erbschaft oder Schenkung)

erworbene Vermögen. Während ursprüng-

lich diese Errungenschaft allein dem Manne
gebührte, machte sich schon in der Zeit

der Volksrechte die Tendenz geltend, der

33
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Frau, die durch Wittum, Morgengabe oder

Heimsteuer an dem bei der Eheschließung

vorhandenen Vermögen partizipierte, auch

einen Anteil am späteren Erwerb zu geben.

Dieser Tendenz ist offenbar die Errungen-

schaftsgemeinschaft entsprungen, wie sie

uns schon im 6. Jahrhundert sowohl im

salischen wie im ribuarischen Rechtsgebiete

entgegentritt, wie sie nach Lex Saxon. 48

bei den Westfalen vorkommt, wie sie end-

lich auch im älteren westmannischen Recht

bezeugt ist. Dagegen scheitert die An-

sicht Schröders, daß das fränkische Er-

rungenschaftsdrittel der Frau ein Ersatz

der Morgengabe ist, an Lex Rib. 37, 2,

wo die Morgengabe daneben als selbstän-

dige Reichnis erwähnt wird.

\\ § 13. Weit bedeutsamer wird die Güter-

gemeinschaft dort, wo sie neben der Er-

rungenschaft die gesamte Fahrnis ergreift,

also zur Fahrnisgemeinschaft
wird, oder wo sie gar unter Einbeziehung

sämtlichen Vermögens zur allgemei-
nen Gütergemeinschaft erstarkt.

Beide Systeme sind in der germanischen

Welt weit verbreitet. Und zwar finden wir

bezeichnenderweise bei den Stämmen, die

durch eine regelrechte Landverteilung an-

gesiedelt sind, durchweg zunächst, daß der

in die Ehe gebrachte oder ererbte Grund

und Boden nicht in die Gemeinschaft fällt,

also Fahrnisgemeinschaft herrscht, während

Kolonistenvölker wie die Norweger und

Isländer, oder Völker, die sich als Herren

in einer fremden Bevölkerung niederge-

lassen haben, wie die Langobarden und die

salischen Franken Italiens und z.T. Frank-

reichs, wenn sie eine umfassendere Güterge-

meinschaft wählen, gern sofort zur allge-

meinen Gütergemeinschaft übergehen. Des-

halb verwandelt sich auch die französisch -

normannische Fahrnisgemeinschaft, als die

Normannen sie nach Sizilien bringen, meist

in allgemeine Gütergemeinschaft (über die

Frage, ob diese Gütergemeinschaft ger-

manischen oder byzantinischen Ursprungs

ist, vgl. Meynial, Nouv. revue hist. de

droit 28, 250 ff.; 3,250 ff.; 30, 818 ff., wo
die reiche Literatur verzeichnet wird).

§ 14. Die Ursachen, die zur Entwick-

lung dieser umfassenden Gütergemeinschaft

geführt haben, sind durchaus verschieden-

artig. Bei den Norwegern und Isländern

war es die Schwierigkeit, die Sonderver-

mögensmassen auseinander zu halten. Bei

ihnen bildete das felag die Ausnahme und
trat kraft Gesetzes nur ein, wenn wegen
Zeitablaufs der Betrag der einzelnen Güter-

massen nicht mehr festzustellen war, in

Island ferner, wenn bei der Eheschließung

beide Ehegatten völlig mittellos waren und
erst später Vermögen erworben wurde.

Daneben wurde Gütergemeinschaft häufig

durch Vertrag ausbedungen.

§ 15. Dagegen ist die Mobiliargemein

-

schaft der Ostskandinavier eine Erweite-

rung der Errungenschaftsgemeinschaft, die

noch das Recht des älteren westmannischen
Rechts ist, während das jüngere Recht
ebenso wie die übrigen schwedischen und
die dänischen Rechte zur Fahrnisgemein-

schaft übergegangen sind. Aber auch bei

ihnen ist insofern noch eine starke An-
näherung an die Errungenschaftsgemein-

schaft vorhanden, als die Götarrechte nicht

nur Morgengabe und Wittum, sondern auch

die Aussteuer [ormynd) der Frau von der

Gemeinschaft ausnehmen, während das up-

ländische Recht und die dänischen Rechte

die nach der Eheschließung geerbte Fahrnis

regelmäßig nicht in die Gemeinschaft fallen

lassen.

§ 15. Im Gegensatz dazu stellt bei den

Westgermanen die der Frau gebührende

Quote des Fahrnisvermögens oder Gesamt-

vermögens häufig einen Ersatz der Morgen

-

gäbe oder des Wittums dar. Am besten läßt

sich die Entwicklung bei den Langobarden

verfolgen, bei denen es infolge der Gesetz-

gebung Liutprands (c. 7, 89, 103) üblich

wurde, den vierten Teil des gesamten Ver-

mögens als Morgengabe und Wittum zu

bestellen; im Herzogtum Benevent wurde

diese Quarta sogar gesetzliches Recht der

Frau. In ähnlicher Weise hat sich bei den

salischen Franken Frankreichs und Italiens

der Brauch eingebürgert, ein Drittel des

ganzen Vermögens, die Tertia, als Wittum
zu bestellen. Auch die mit der Geburt

eines Kindes eintretende Mobiliargemein-

schaft des altkentischen Rechts (iEthel-

berht 78, 81) ist offenbar ein Ersatz für

die der Frau damit verloren gehende Mor-

gengabe, und das gleiche Recht dürfen wir

vielleicht auch nach Lex Saxon. 47 für

Westfalen annehmen.
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Weinhold D. deutschen Frauen II 31 ff.

Schröder, Gesch. d. ehelichen Güterrechts

in Deutschi. I (1863); DRGS. 317 ff. (dort die

Lit.). H e u s 1 e r Institutionen II 292 £ Hu-
ber Die hist. Grundlage des ehelichen Güterrechts

d. Berner Handveste 1884; Gesch. d. Schweizer

Privatrechts 349 ff. Ficker Untersuchungen z.

Erbenfolge III 342 ff. IV 291 ff. V 35 ff. v.Ami-
r a P Grundr. III 163 (113) ff. S t o b b e Handb.

d. deutschen Privatrechts IV3 75 ff. Hübner
Grundzüge d. deutschen Privatrechts 600 ff.

B r u n n e r Grundz. d. DRG. 4 216 ff. Berlin.

Sitzungsber. 1894, 545 ff.; SZfRG2
. 16, 63 ff.

P e r t i 1 e Storia del diritto italiano IIP 312 ff.

Fockema-Andreae Het Oud-Nederl.

Bürgert. Recht II 164 ff. Telting Themis

32, 306 ff. Young in: Essays in Anglosaxon

Law 172 ff. Nordström II 49 ff. Olive -

c r o n a Om makars giftorätt i bo 1882 142 ff.

v. Amira NOR. I 518 ff. II 645 ff. 812 ff.

Matzen Forel. I 69 ff. Thyren Makes

Gäld 1893. Maurer Vorl. II 601 ff. 639 ff.

H e 1 1 n e r Hustruns förmäga af rättshandlingar

efter svensk förmögenhetsrätt 1895, 9 ff

S. Rietschel.

Ehehindernisse. § i. Wieweit jugend-
liches Alter, bestehende Ehe,
Verwandtschaft Ehehindernis war,

ist an anderer Stelle erörtert (s. Heirats-

alter, Polygamie, Verwandtenehe). Ein

altgermanischer Grundsatz war, daß Ehen
zwischen Freien und Unfreien un-

gültig waren, weil beide nicht Rechtsge-

nossen waren. Das ist noch der Stand-

punkt des isländischen Rechtes, das sogar

das Eheverbot auf den Fall ausdehnt, daß

eine Freie ihren Unfreien freiläßt, um ihn

zu heiraten. Auch bei den Sachsen und
Langobarden sowie bei den Burgunden war
die Ehe einer Freien mit einem Unfreien

verboten und sogar mit dem Tode bedroht;

nach westgotischem und salischem Recht

galt ähnliches nur für die Heirat mit dem
eigenen Unfreien. Bei den Sachsen bestanden

sogar zwischen sämtlichen vier Ständen

Ehehindernisse (vgl. Heck Die Gemein-

freien 331 ff.). Im ganzen ist aber eine

entschiedene Tendenz vorhanden, Ehen
zwischen Angehörigen verschiedener Stände

als gültig anzusehen und nur ev. den Freien

in den Stand der Unfreien hinabsinken zu

lassen (s. Mißheirat).

§ 2. Auch die S tamm e s ver s chie -

d e n h e i t bildete ursprünglich vielfach

ein Ehehindernis; so hielten sich die Rugier

von den Ostgoten völlig getrennt, und das
Verbot des connubium zwischen Westgoten
und Römern hat erst Rekkessuinth aufge-
hoben. Dagegen wissen die weltlichen

Rechtsquellen auch nach der Einführung
des Christentums so gut wie nichts von
einem Ehehindernis der Religionsver-
schiedenheit, und ebenso hat das
Verbot der Ehe zwischen Ehebrecher
und Ehebrecherin {imp. criminis)

selbst in den Synodalbeschlüssen nur be-

dingte Anerkennung gefunden. Dagegen
wurde das Ehehindernis der Entfüh-
rung {imp. raptus) in den Kapitularien

Ludwigs des Frommen bestätigt. Das Ehe-
hindernis der Patenschaft, der geist-
lichen Verwandtschaft (ags.

godsib,westnord.gu<?sifjar) drang schon unter

Liutprand in das langobardische, unter

Pipin in das fränkische, unter ^Ethelred II.

in das angelsächsische Recht ein; auch ist

es schon den älteren nordischen Rechts -

quellen bekannt. Eine Besonderheit des

nordischen Rechts war das Eheverbot
wegen Armut.

L o e n i n g Gesch. d. deutschen Kirchenrechts

II 563 ff. Freisen Gesch. d. canon. Eherechts

509 ff. 596 f. passim. Friedberg Kirchen-

recht 6
§§. 142. 147. 148. 149. Bea uchet

Nouv. revue histor. de droit 9, 92 ff. W i n r o t h
Ur mina förlesningar I: Äktenskapshindren

1890 passim. Maurer Vorl. II 550 ff. III

185 ff. R o e d e r D. Familie b. d. Angelsachsen

43 ff. Göhrum Lehre v. d. Ebenbürtigkeit

I 109 ff. S. Rietschel.

Ehescheidung. § i. Die ungleiche Stel-

lung der beiden Ehegatten tritt besonders

deutlich zutage in der Regelung der Ehe-
scheidung (got. afstass, afsateins, ahd. skei-

tunga, danatrip, ags. hiwgedäl, hiwasyn-

drung, wnord. skü, skünacFr). Der Mann
hatte bei allen germanischen Stämmen die

Möglichkeit, die Frau einseitig zu verstoßen

und dadurch die Ehe zu scheiden. Die

Scheidung war in jedem Falle gültig; nur

trafen den Mann, der ohne gerechten Grund
die Frau verstieß, vermögensrechtliche

Nachteile, Verlust von Wittum und Mor-

gengabe, daneben noch meist eine Buße.

Als gerechte Gründe der Scheidung er-

scheinen vor allem der Ehebruch, ferner

schimpfliche Verfehlungen der Frau, Le-

bensnachstellung, Unfruchtbarkeit, nach
den angelsächsischen Bußbüchern auch

33*



5o8 EHESCHLIESZUNG

bösliche Verlassung, Verlust der Freiheit,

nach der nordischen Sage sogar unziem-

liche Tracht der Frau. Nach dem älteren

kentischen Rechte hatte der Mann, der

beim Frauenkauf getäuscht worden war,

sogar ein einfaches Wandelungsrecht. Im
übrigen scheint es Regel gewesen zu sein,

daß die Scheidung in feierlicher Form vor

Zeugen erfolgte.

§ 2. Dagegen hatte nur vereinzelt die

Frau das Recht, sich aus bestimmten

Gründen vom Manne loszusagen, bei den

Westgoten, wenn der Mann Sodomie trieb

oder die Frau zum Ehebruch veranlaßte,

bei den Langobarden wegen Lebensnach-

stellung, falscher Beschuldigung eines

schweren Verbrechens, Preisgabe zum Ehe-

bruch, Aufnahme einer Kebse ins Haus,

nach dem Konzil von Verberie unter Pipin

auch wegen Nichterfüllung der ehelichen

Pflicht. Sonst konnte die entlaufene Frau

vom Manne ohne weiteres zurückgefordert

werden; nach burgundischem Recht traf

die Frau, die den Mann verließ, sogar

Todesstrafe. Nur das norwegisch-isländische

Recht scheint der Frau ein ziemlich freies

Scheidungsrecht gegeben zu hatten.

§ 3. Neben diesem einseitigen Schei-

dungsrecht kannte das germanische Recht

eine Scheidung durch Überein-
kunft, über deren rechtliche Gestaltung

wir vor allem durch einige fränkische For-

meln unterrichtet sind. Friedlosigkeit löste

ohne weiteres die Ehe auf.

§ 4. Dem gegenüber haben die Versuche

der Kirche, die Ehescheidung oder

wenigstens die Wiederverheiratung der Ge-

schiedenen zu verbieten, zunächst wenig

Erfolg gehabt; ja, die Kirche hat zeitweise

ihren Widerstand geradezu aufgegeben und
nur versucht, der Frau im Scheidungsrecht

eine annähernde Gleichstellung zu erringen.

Erst im 9. Jh. setzte die kirchliche Op-
position gegen die Ehescheidung mit Macht
ein; aber weder das Konzil von Mainz
von 829, welches das Scheidungsrecht auf

den Fall des Ehebruchs zu beschränken

versuchte, noch die pseudoisidorischen

Dekretalen haben ihrem Standpunkt wirk-

liche Geltung verschaffen können. Erst

als die Kirche die Ehegerichtsbarkeit er-

langte, verschwand das ältere Eheschei-

dungsrecht.

L o e n i n g Gesch. d. deutschen Kirchenrechts

11 612 ff. F r i e d b e r g Kirchenrecht 6 § 158;

Geffcken Zur Gesch. d. Ehescheidung vor

Gratian 1894. W e i n h o 1 d Die deutschen

Frauen II3 43 ff . Schröder Gesch. d. ehe-

lichen Güterrechts I 174 ff.; DRG. 5 316 f. (dort

auch die weitere Literatur). Brunner DRG.
12 101; SZfRG. 16, 105 ff. Grimm DRA.
I 625 ff. (453 f.). Beauchet Nouv. revue

hist. de droit 9, 100 ff. K ä 1 u n d Aarb. 1870,

331 ff. Boden Mutterrecht u. Ehe 108 ff.

Thrupp The Anglo-Saxon Home 1852, 62 ff.

S. Rietschel.

Eheschließung. § 1. Entsprechend der

abhängigen Stellung der Frau ist die Ehe-
schließung der germanischen Völker ur-

sprünglich keinVertrag der beiden künftigen

Ehegatten untereinander, sondern einV e r-

trag zwischen dem Freier und
dem bisherigen Gewalthaber
der Braut, bei dem letztere nur eine

passive Rolle spielt. Der Gewalthaber über-

trägt die Gewalt über die Braut dem Bräu-

tigam in genau derselben Weise, wie der Ver-

äußerer dem Erwerber das Eigentum einer

Sache überträgt; im isländischen Recht
wird der Erwerb der Braut durch den

Bräutigam geradezu als gengr at eiga oder

als eiginorä bezeichnet. Ob dabei die Braut

selbst oder die Munt über die Braut als

Vertragsobjekt anzusehen ist, macht keiner-

lei sachlichen Unterschied.

§ 2. Als Veräußerer,
,,
Verlober"

(aschwed. giftarmafier, anorw. giptingar-

matr, forräfrisTnafrr, aisl. Iqgräd'andi konu)

fungiert dabei der Muntwalt der Braut

(s. Vormundschaft), also in erster Linie der

Vater; wenn dieser nicht mehr lebt, der

Bruder oder sonstige nächste Erbe, nach

manchen Rechten auch die Mutter. Auch
bei Völkern, die, wie die Westgoten, Nor-

weger und Isländer, eine eigentliche Ge-

schlechtsvormundschaft nicht mehr kennen

und bei denen die erwachsene Jungfrau

selbständig ist, hat sich das Verlobungs-

recht der nächsten Verwandten als Rest

des alten Rechtsinstituts erhalten. Bei

Unfreien ist Verlober selbstverständlich der

Herr, bei solchen, die in Königsmunt stehen,

der König. Auch darüber hinaus haben

die gotischen Herrscher sowie die Mero-

winger und Karolinger ein Verlobungsrecht

in bezug auf die Töchter anderer ausgeübt,

wenn auch wohl nur indirekt durch Be-
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fehle an die Väter, ihre Töchter diesem

oder jenem zu verloben.

§ 3. Dabei war ursprünglich die Z u -

Stimmung der Braut nicht erforder-

lich; doch ist dies alte Recht schon in der

Zeit der Volksrechte stark gemildert. Das
langobardische sowohl wie das isländische

Recht verzichten auf die Zustimmung nur

für den Fall, daß der Vater oder Bruder

bzw. der Vater allein Verlober ist; die

übrigen nordischen Rechte verbieten über-

haupt, die Braut gegen ihren Willen zu ver-

geben, und der gleiche Grundsatz findet

sich in der Praeceptio Chlothars IL (584—628) sowie im westgotischen und bur-

gundischen Recht.

§ 4. Von diesem Zustimmungsrecht zum
Selbstverheiratungsrecht sind zu-

erst die Witwen (s. d.) gelangt, die ja über-

haupt die alten Fesseln der Geschlechts-

vormundschaft am frühesten gesprengt

haben. Zwar bei den Friesen, Dänen und
Gauten (Götar) ist die Witwe noch bis tief

ins MA. nicht Selbstkontrahentin ge-

worden; aber im übrigen haben zur Zeit

der Volksrechte die Langobarden und
Sachsen bei Weigerung des Verlobers der

Witwe die Möglichkeit eröffnet, mit Ein-

willigung der Sippe sich selbst zu verhei-

raten, und die Franken, Alemannen, Bay-

ern, Angelsachsen und Westgoten geben

ihr schlechthin das Selbstverheiratungs-

recht, die Franken allerdings nur unter

Auferlegung einer Zahlung (reipus) an be-

stimmte Verwandte. Auf demselben Stand-

punkt stehen die Svearrechte sowie die

westnordischen Rechtsquellen, von denen

die Frostuthingslög sogar der volljährigen,

wirtschaftlich selbständigen und der von
ihren Verwandten sich selbst überlassenen

Jungfrau ein Selbstverlobungsrecht ge-

währen. Handelt es sich hierbei noch um
leicht erklärliche Ausnahmebestimmungen,
so bedeutet es schon geradezu einen Bruch
mit dem alten Prinzip, nach dem die J u n g -

frau vom Muntwalt verlobt wird, wenn
eine Anzahl von Volksrechten bei j eder ohne

Willen des Muntwalts geschlossenen Ehe
diesem zwar ein Recht auf Nachzahlung
des Brautpreises und auf Buße, aber nicht

auf Rückforderung der Frau einräumen,

so daß tatsächlich eine gültige Ehe gegen

den Willen des Gewalthabers zustande

kommt. Von dieser Basis aus war ein

Kompromiß mit der auf römischer Grund-
lage ruhenden kirchlichen Rechtsanschau-
ung möglich, welche die Eheschließung als

Vertrag zwischen beiden Ehegatten ansah

und außerdem die Einwilligung des Gewalt-

habers verlangte, aber ohne von ihr die

Gültigkeit der Ehe abhängig zu machen.

Das Ergebnis der Entwicklung war der

Sieg des römisch-kanonischen Prinzips, das

im Konsens der Nupturienten das Ent-

scheidende erblickte, aber vielfach die alten

germanischen Eheschließungsformen da-

neben ruhig weiterbestehen ließ.

§ 5. Neben dem Verlober war bei der

Verehelichung der Braut ihre Sippe be-

teiligt. So berichtet Tacitus (Germ. c. 18):

intersunt parentes et propinqui ac munera
probant; weitere Belege liefern die angel-

sächsischen, westgotischen, schwedischen

und westnordischen Rechtsquellen. Doch
beschränkte sich ihre Mitwirkung meistens

wahrscheinlich auf eine rein formale Zu-

stimmung und auf das Abschätzen des

Brautpreises.

§ 6. Schon in den ältesten Rechtsquellen

tritt uns eine Spaltung der ursprünglich

wohl einheitlichen Eheschließung in zwei

zeitlich auseinander liegende Rechtsge-

schäfte entgegen, die man am besten nach

dem Vorgange Sohms als Verlobung
und Trauung bezeichnet.

§ 7. Der Verlobung ging voraus die

Werbung; sie erfolgte regelmäßig nicht

durch den Freier selbst, sondern durch eine

Schar von ihm entsandter Freiwerber

(ahd. brütbitil, ags. biddere, fogere, wnord.

bidill), deren einer als Sprecher fungierte.

Anbringen der Werbung durch den Freier

selbst war ungewöhnlich, ja, galt als un-

schicklich. Noch heute hat sich diese Sitte

der Werbung durch andere in ländlichen

Kreisen erhalten. Wurde die Werbung,

bei der auch das Nötige über Brautpreis,

Mitgift usw. vereinbart zu werden pflegte,

angenommen, so folgte die Verlobung.

§ 8. Die Verlobung [desponsatio)

war das in feierlicher Form eingegangene

Versprechen des Verlobers, die Braut dem
Freier zu geben, des Freiers, sie zum Weibe
zu nehmen. Diese Versprechen sind ju-

ristisch durchaus nicht verschieden vom
rechtsgültigen Versprechen einer Sach-
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leistung. Dieselben Bezeichnungen, die

wir für den obligatorischen Vertrag des

Vermögensrechts finden, kehren zur Be-

zeichnung der Verlobung wieder, so vor

allem der Ausdruck „festigen" (onord.

fcesta, wnord. festa, davon onord. fcesta,

fcestning, wnord. festar, festarmäl, festing,

fastnadr = Verlöbnis; mhd. vestenen,

bevestenen; vgl. auch fabola firmata = Ver-

löbnis im Edictus Rothari 178, 191), ferner

„wetten" (ags. weddian, biweddian,

davon biweddung 'Verlöbnis'; vgl. auch die

7 Wetten einer schwäbischen Traüformel

des 12. Jhs.). Auch „vermählen,
gemahlen" (ahd. as. mahalen = be-

reden, versprechen, von ahd. mahal =
Rede, Sprache) dürfte ursprünglich all-

gemeine Bezeichnung für Verträge ge-

wesen sein. Dagegen war got. fragifts

('Verlobung') ursprünglich wohl Bezeich-

nung der Trauung. Der Verlobte
heißt onord. fcestamaper, wnord. festarmadr,

ahd. gitnahalo, dieVerlobte onord. fcestakona,

wnord. festarkona, ags. beweddodu faemne, as.

antheti, ahd. gimahala. Dagegen bedeuten

'Braut' (ahd. brüt, as. brüd, ags. bryd,

onord. brüp, wnord. brüdr, got. brüps)

und 'Bräutigam' ('Brautmann'; ahd.

brütigomo, ags. brydguma, onord. brüpgumi

wnord. brüpgumi, got. brüpfads) ursprünglich

nur die Eheleute am Trauungstage, die

„Hochzeiterin" und den „Hochzeiter", da-

neben schon sehr früh die Jungverheirate-

ten, während der Gebrauch der Worte zur

Bezeichnung der Verlobten erst im späten

MA. aufkommt und in England und Skandi-

navien überhaupt unbekannt geblieben ist.

Ebenfalls im späteren MA. wird das heutige

Wort „verloben" gebräuchlich, während die

Ausdrücke,,vermählen, Gemahl, Gemahlin"
auf die Eheschließung und die Ehegatten

übertragen werden. (Über das Sprach-

liche vgl. W. Braune, PBBeitr. 32,

30 ff., 559 ff.; van Helten ebd. 35,

306 ff.).

§ 9. Die Form des Verlöbnis -

vertrags war die allgemein bei obliga-

torischen Verträgen übliche. Die beider-

seitigen Versprechen erfolgten bei den
Skandinaviern und Angelsachsen „mit
Hand und Mund", durch den Handschlag
und feierliche Worte, während bei den
Südgermanen die Begründung der Haftung

in älterer Zeit meist durch Überreichung-

gewisser Gegenstände erfolgte, die man
durchaus vom Brautpreis und seinen Sur-

rogaten unterscheiden muß. Als ein solcher

Gegenstand erscheint bei den Langobarden
und in der oben erwähnten schwäbischen

Trauformel der auch sonst vielfach bei der

Haftungsbegründung verwendete Hand-
schuh, zu dem bei den Langobarden noch
Schwert und Mantel als Symbole der Ge-
walt treten. Von sonstigen bei der Ver-

lobung üblichen Handlungen seien der Ver-

lobungstrunk, der Verlobungskuß und die

bei den Skandinaviern und Angelsachsen

bezeugte, fälschlich als Adoption (s. d.)

gedeutete Kniesetzung der Braut erwähnt,

alles Handlungen, die offenbar der Be-

gründung eines besonderen Treuverhält-

nisses dienen. Eine gerichtliche Vornahme
der Verlobung, die man aus dem Worte
mahal hat erschließen wollen, ist nirgends

nachweisbar. Dagegen muß die Verlobung

öffentlich vor Zeugen abgeschlossen werden

;

in Schweden gehört sie zu den Geschäften,

die eine „Festigung" durch besondere

fastar verlangen.

§ 10. Einige Zeit auf die Verlobung folgt

die Trauung, die Hochzeit, nach

nordischem Recht binnen I Jahr, nach

langobardischem Recht binnen 2 Jahren.

Der Tag dürfte regelmäßig schon bei der

Verlobung bestimmt worden sein; für den

Fall des Fehlens einer solchen Vereinbarung

kannten manche Rechte einen gesetzlichen

Hochzeitstag, z. B. die Götarrechte den

Sonntag nach Martini (11. November). Als

Hochzeitszeit war besonders der Spätherbst,

und zwar die Zeit des zunehmenden Monds
oder Vollmonds beliebt, als Hochzeitstage

die dem Tiu und Donar geheiligten Tage,

Dienstag und Donnerstag. Gerade diese

heidnischen Beziehungen gaben der Kirche

mancherorts, z. B. in Norwegen, Veran-

lassung, Heiraten am Dienstag oder Don-

nerstag zu verbieten. Ganz allgemein ver-

breitet sind die kirchlichen Verbote, an

„gebundenen Tagen", in der Passions- und

Adventszeit, an Fasttagen usw. Ehen ein-

zugehen.

§ II. Am Hochzeitstage begibt sich der

„Bräutigam" an den Wohnsitz der „ Braut",

und hier findet die Trauung statt, die

Übergabe der Braut an den Bräuti-
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gam durch den Muntwalt (ahd. brütigeba,

ags. gift, onord. gift, gifta, gipning, laghagip-

ning, wnord. gift, gifta, gifting; im Ed. Roth.

1 83 traditio puellae aut mulieris). Die Über -

gäbe erfolgt in feierlicher Rede (onord. gif-

tarmal), über die uns die aus den verschie-

densten Gegenden erhaltenen Trauformeln

unterrichten. Zugleich erfolgt nach manchen
Rechten eine Übergabe von Gegenständen,

die die Munt verkörpern, eines Schwertes,

dessen offenbar schon Tacitus gedenkt

(Germ. 18: invicem ipsa armorum aliquid

affert), eines Hutes oder Mantels. Ebenso
soll es den Erwerb der Munt andeuten,

wenn der Bräutigam einen Schuh dar-

bringt, in den die Frau steigt (vgl. schon

Gregor. Turon. de vitis patr. 16, 20), oder

wenn er ihr auf den Fuß tritt.

§ 12. An die Übergabe schließt sich die

Heimführung (ahd. heimleiti, hiwan,

davon hirät, ags. h<zmed), der Brautlauf
(ahd. brütloufti, ags. brydlöp (aus dem Nord.)

,

onord. brüplöp, brüpfcerp, gotl. bryplaup,

wnord. brüfrlaup, brüd'ferd), ursprünglich der

Zug des Bräutigams mit der Braut ins eigene

Heim, später vielfach immer ein feierlicher

Umzug am Trauungsorte selbst, dem am
Abend das feierliche B e i 1 a g e r der

beiden auf dem Brautbett (ags. brydbed,

brydrest, wnord. brüdarsceng, brüdhvild) folgt.

§ 13. Alle diese Vorgänge spielen sich

öffentlich vor Zeugen ab. Die nordi-

schen Rechte verlangen ausdrücklich die

Anwesenheit einer bestimmten Anzahl von
Brautmännern (onord. brüpmcen, wnord.

brüämenn) und Brautjungfern (onord. brüt-

tumö, wnord. brüdkonur). Aber darüberhin-

aus ist es üblich, die gesamten Freunde und
Bekannten der beiden Sippen zur Hochzeit

zu laden. Sie sind bei der Trauung an-

wesend und nehmen als Hochzeitszug am
Brautlaufe teil; ihre Bewirtung spielt eine

so große Rolle, daß das Brautbier (brydealu)

und Hochzeitsmahl (gemung) in angel-

sächsischen Glossen geradezu als Über-

setzung von nuptiae gilt. Auch bei dem
Besteigen des Brautbettes müssen Zeugen

anwesend sein, um konstatieren zu können,

daß eine Decke das Paar beschlagen

hatte.

§ 14. Eine religiöse Weihe kann man in

der altnordischen Sitte, den Hammer Thors

der Braut in den Schoß zu legen (f>ryms-

kvida 30) oder in den von Adam von
Bremen erwähnten Opfern an Freya er-

blicken; auch mag der Brautgesang (ahd.

brütisang, mhd. brütleih, ags. brydläc, wedläc,

wifläc, häimedläc, brydsang, brydlcod'-, vgl. S.

448 b
) einen religiösen Charakter getragen

haben. Im ganzen aber scheint man dieElje-

schließung als ein rein weltliches Geschäft

angesehen zu haben. Das blieb sie auch in

christlicher Zeit.Mochte immerhin dieKirche

und zum Teil auch das weltliche Recht

(Capitulare von 802 c. 35, MGL. 42 Capitu-

laria I 98) Benediktion der geschlossenen

Ehe durch den Geistlichen verlangen, so

war doch die Gültigkeit der Ehe nicht

abhängig davon. Unabhängig von dieser

|

Einsegnung weisen aber schon verhältnis-

mäßig früh (zuerst Gregor. Turon. Hist.

Franc. 5, 18) die mittelalterlichen Quellen

deutliche Spuren von einem Zusammen-
gehen (coniungere) beider Ehegatten durch

den Geistlichen auf. Friedberg und H ö r -

mann sehen im Geistlichen einenFürsprech,

während So hm und die herrschende

Lehre in ihm einen von der Braut
,,
gekore-

nen" Trauungsvormund erblicken, der an

die Stelle des alten „geborenen" Vormundes
getreten sei. Aber die in den Quellen er-

wähnte Tätigkeit des Geistlichen geht über

die eines Fürsprechs weit hinaus; anderer-

seits fehlt es an Beweisen für die Sitte,

einen Trauungsvormund zu wählen. Da-

gegen verdient Beachtung die in jüngster

Zeit von O p e t aufgestellte Ansicht, daß

dies coniungere des Geistlichen auf die

durch die pronuba vollzogene dextrarum

iunctio bei der römischen Eheschließung

zurückgeht.

§ 15. Eine besondere Rolle spielen bei

der Eheschließung die vermögensrecht-

lichen Leistungen des Bräutigams. Ent-

sprechend der ältesten Rechtsauffassung,

die keine Liberalitäten, sondern nur

Leistungen gegen Gegenleistungen kennt,

erfolgt die Verlobung der Braut ursprüng-

lich nur gegen eine Sachleistung, eine

Preiszahlung. Sie ist ein Kau f. Aller-

dings ist diese Auffassung für das skandi-

navische Recht bestritten und wird in

neuerer Zeit für das germanische Recht

überhaupt von Amira geleugnet, der in

der Verlobung eine Schenkung und in der

Gegenleistung des Bräutigams die zur Per-



512 EHESCHLIESZUNG

fektion der Schenkung notwendige Gegen -

Schenkung erblickt. Doch scheitert diese

Auffassung daran, daß in zahlreichenRechten

diese Gegenleistung rechtlich fixiert ist, und
zwar in einem durchaus nicht geringen

Betrage, während der Betrag einer Gegen

-

Schenkung, sofern es sich nicht um eine

rein formale Scheinleistung handelt, durch-

weg in das Ermessen des Beschenkten

gestellt zu werden pflegt. In der Tat liefern

fast alle germanischen Stämme Belege da-

für, daß die Eheschließung als Brautkauf

angesehen wurde, während es an positiven

Anhaltspunkten für den Schenkungs-

charakter fehlt.

§ 1 6. In der rohesten Form drückt diesen

Gedanken die Gesetzgebung ^Ethelberts

von Kent (601 bis 604) 77 aus: Gif mon
maegp gebiged', ceapi geceapod sy, gif hit un-

facne is (Wenn jemand eine Jungfrau kauft,

sei sie durch Kaufgeld erkauft, falls das

Geschäft untrügerisch ist). Und auch

das spätere angelsächsische Recht ge-

braucht die Worte bycgan oder ceapian

('kaufen') für die Eheschließung. Nicht

anders liegt der Sachverhalt auf dem Fest-

land, wo die Lex Visig. die Zahlung als

pretium, die Verlobung als mercatio be-

zeichnet, die Lex Burgund. vom nuptiale i

pretium, der Pactus Alamann. von der

puella emta, die Lex Saxonum von uxorem
emere oder vendere und vom pretium em-

\

tionis spricht, wo nach dem Heliand Josef

Maria gekauft (giboht) hat, wo noch die

mittelhochdeutsche Prosa häufig vom
Kaufen der Braut spricht, wo eine Wetz-
larer Urkunde von 1283 die Verlobungs-

handlungen sollempnitates, quae vulgariter

Kauf dicuntur nennt. Am längsten hat
j

sich die Anschauung an der Nordseeküste

bei Friesen und Dithmarschen erhalten:

noch die Hunsingoer Bußtaxen (11. oder

12. Jh.) bezeichnen die Frau als capad
(gekauft), und bei den Dithmarschen war
die Sitte des Brautkaufs noch am Ende
des 15. Jhs. in Übung.

§ 17. Nicht anders war es bei den

Skandinaviern. Für die Dänen erwähnt
ausdrücklich Saxo Grammat. : venalia quon-

dam solebant esse connubia, und spricht

in diesem Zusammenhang von der uxor

emptitia und filia pretio vendita, während
die westnordischen Rechtsquellen noch

Ausdrücke wie brüdkaup oder kaupa bez.

byggja kono ('ein Weib kaufen') verwenden;
auch die poetische Literatur läßt über den
Brautkauf keinen Zweifel. Angesichts

der Fülle und Vielgestaltigkeit dieser

Nachrichten läßt sich der Einwand, das

Wort „kaufen" werde hier in einem
weiteren Sinne verwendet, unmöglich hal-

ten, wenn auch zuzugeben ist, daß in

manchen dieser Quellen der Ausdruck
,,Kauf" nur eine historische Reminiszenz
ist, und der rechtliche Charakter des

Geschäftes sich gewandelt hat. Jeden-
falls ist an dem ursprünglichen Kauf-
charakter der Eheschließung nicht zu

zweifeln.

§ 18. Der westgermanische und bur-

gundische Name des Brautpreises
ist „Wittum" (ahd. widemo, ndl.

wedem, fries. wetma, witma, weetma, ags.

wituma, wetma, weotoma, bürg, wittimon,

wittemon, wittimum), sprachverwandt mit

griech. ssSva und slav. veno, wohl auf

eine indog. Wurzel *uedh „führen, heim-

führen" zurückgehend, dagegen nicht mit

weddian = „verloben" zusammenhängend.
Die nordgermanische, im Ostnordischen

allerdings nur in den Verbindungen mcep

mund und mundgipt erhaltene Bezeich

-

nung
T
ist wnord. mundr (m.), trotz einiger

Bedenken wohl aus mund (f. = Hand,
Gewalt) abzuleiten, also der Preis, der für

die Übertragung der Gewalt gezahlt wird.

Sicher ist diese Ableitung bei fries. mund-
sket und lang, mundius, vielleicht Be-

zeichnungen, die den Nordgermanen ent-

lehnt sind. Ein anderes langobardisches

Wort für den Brautpreis ist meta (= Miete,

Mietpreis). Jünger ist die schwedische

Bezeichnung vingicef (f. = Freundesgabe),

die bei den Götar den alten Namen mundr
verdrängt hat. Die Höhe des Kaufpreises

war ursprünglich der Vereinbarung der

Vertragschließenden überlassen, und auch

später noch dürfte das die Regel gewesen

sein. Immerhin bildete sich bei den meisten

Stämmen ein nach Ständen abgestufter

Normalbrautpreis heraus, der vor allem

dann in Anwendung kam, wenn an den

Muntwalt der entführten Braut nach-

träglich der Preis zu zahlen war, aber

auch wohl bei der Vertragsehe die Basis

für die Verhandlungen bildete. Die von
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den Volksrechten erwähnten Summen sind

unter sich sehr verschieden; eine ursprüng-

liche Übereinstimmung zwischen Braut-

preis und Wergeid der Braut ist ebenso-

wenig erweislich wie ein urgermanischer

oder gar indogermanischer Normalbraut

-

preis. Obwohl in den Volksrechten in

Geld angesetzt, wurde der Preis ebenso,

wie zur Zeit des Tacitus (Germ. 18: boves

et frenatum equum et scutum cum framea
gladioque) auch später meist wohl in

Vieh oder Geräten bezahlt; die Abschätzung
war eine Hauptaufgabe der Sippe (Tac.

Germ. 18: intersunt parentes et propinqui

ac munera probant).

§ 19. Der Brautpreis wurde ursprüng-

lich sofort bei der Verlobung
gezahlt, und zwar an den Verlober;
nur durch diese Zahlung wurde das Ver-

lobungsversprechen giltig. Das ist noch

der Standpunkt des älteren angelsächsi-

schen, friesischen, sächsischen, thüringi-

schen (?) und burgundischen Volksrechts,

des langobardischen Edictus Rothari sowie

der älteren nordischen Sagaliteratur, wäh-
rend die vingicef der Götarrechte zwar

noch an den Muntwalt, aber erst nach

dem Beilager der Ehegatten bezahlt wird.

Schon früh aber mag es gebräuchlich

gewesen sein, daß der Verlober den Braut-

preis nicht für sich behielt, sondern der

Braut selbst überließ; so mußte bei den

Burgunden jeder Verlober, der nicht Vater

oder Bruder der Braut war, ein Drittel

des wittimon an die Sippe abtreten, ein

weiteres Drittel auf die Ausstattung der

Braut verwenden. Das schließliche Er-

gebnis dieser Entwicklung tritt uns im
westgotischen, salischen, ribuarischen, ale-

mannischen, bayrischen Volksrecht, in den

langobardischen Gesetzen Liutprands, im
späteren angelsächsischen Recht sowie in

den norwegischen und isländischen Rechts-

quellen entgegen: der Preis wird nicht

mehr an den 'Verlober, sondern an die
Braut selbst gezahlt, sei es in bar,

sei es durch Übergabe einer Verschreibung,

und zwar nicht mehr bei der Verlobung,

sondern bei der Trauung; nach

westnordischem Recht wird der mundr
sogar erst mit dem ehelichen Beilager

fällig. Der Brautpreis ist zu einer Zu-

wendung an die Braut, zur dos, und damit

Bestandteil des Ehegüterrechts
(s. d.) geworden.

§ 20. Wo der Brautpreis zu einer

Leistung an die Braut geworden oder,

wie bei den Dänen und Svear, überhaupt
in Wegfall gekommen war, bedurfte es

immer noch bei der Verlobung einer

Scheinleistung des Bräutigams an
den V e r 1 b e r , um durch eine Gegengabe
das Versprechen des Verlobers bindend
zu machen. Als solche Scheinleistung

finden wir die schon für Chlodwigs Ver-

lobung erwähnte arrha des salischen

Rechtes von 1 Solidus und I Denar, die

sich bei der Witwenehe als reipus um 2

Solidi erhöhte, ferner die ,, Festigungsgabe"

des skandinavischen Rechts (wnord. festar-

g7<?/> festarfe, bei den Svear fcestninga, jcest-

ningafae, dän. festhensguldtt), endlich der

,,Mahlschatz" des späteren deutschen

Mittelalters. Vielleicht gehört auch das

angelsächsische fosterlean hierher. Ver-

schieden davon ist der wahrscheinlich

von den Römern entlehnte Verlobungs -

ring, der schon in der Lex Visigoth.

und in den langobardischen Gesetzen

Liutprands sowie in angelsächsischen Quel-

len bezeugt ist und im späteren Mittel-

alter in der gesamten germanischen Welt
sich findet. Auch er ist eine haftungs-

begründende Scheinleistung, die der Bräuti-

gam bei der Verlobung gibt, und wird

deshalb als arra bezeichnet (Liutpr. 30:

cum solo anolo eam subarrat; Lex Visig. III,

1, 3: annulus arrarum nomine), aber er

gebührt von Anfang an nicht dem Ver-

lober, sondern der Braut, und ist als

Gegengabe gegen deren Zustimmung zur

Verlobung aufzufassen. Erst seitdem

die Braut sich selbst verlobt, empfängt

sie neben dem Ring auch den ursprünglich

dem Verlober gebührenden Mahlschatz.

Die Verwandlung des Verlobungsringes

in einen Trauring, die (in England heute

noch unbekannte) Sitte, daß auch die

Braut dem Bräutigam einen Ring gibt,

das Wechseln der Ringe gehört erst

einer späteren Periode an.

§ 21. Gleichfalls den Charakter von

Gegenleistungen, die eine Zustimmung
bindend machen sollen, tragen die Gaben,

die der Bräutigam an die Verwandten
der Braut entrichtet, das exenium des



5M EHESCHLIESZUNG

langobardischen, die erungen des späteren

bayrischen Rechts, ferner die tilgcevex.

oder vingcejer der schwedischen Götar-

rechte.

§ 22. Eine rechtliche Wirkung
der Verlobung ist die Verpflichtung

des Verlobers, die Trauung vorzunehmen,

und die Verpflichtung des Bräutigams,

die Braut heimzuführen. Kam der Bräuti-

gam dieser Pflicht nicht nach, so büßte

er den gezahlten Brautpreis ein oder wurde
bußpflichtig; nur das ältere norwegische

und isländische Recht bedrohte ihn mit

Friedlosigkeit. Auch dem Verlober, der

seinerVerpflichtung nicht nachkam, drohten

nach den westgermanischen Rechten nur

vermögensrechtliche Nachteile (Bußzahlung

und Pflicht, den schon gezahlten Braut-

preis zurückzugeben) und nach einigen

westnordischen Rechten Friedlosigkeit. Da-
gegen gewährten andere westnordische

Rechte sowie die schwedischen Svear-

rechte dem Bräutigam bei Verweigerung

der Braut das Recht der Selbsthilfe,

während die Götarrechte eine gerichtliche

Vollstreckung gegen den Verlober mit

Zwangstrauung kannten.

§ 23. Darüber hinaus äußerte aber das

Verlöbnis insofern Wirkungen Drit-
ten gegenüber, als jemand, der

durch Entführung die Braut eines anderen

ehelichte, nicht nur 'dem Muntwalt den

Brautpreis zu zahlen hatte, sondern auch

dem Verlobten bußpflichtig wurde. Da-
gegen war das Verlöbnis von der Ehe noch

durchaus verschieden, wenn auch bei

Westgoten, Burgunden und Langobarden
(nicht dagegen bei den Nordgermanen)
Unzucht der Braut wie Ehebruch bestraft

wurde, und wenn auch gelegentlich die

Gründe, aus denen man bußlos vom Ver-

löbnis zurücktreten konnte, eine gewisse

Verwandtschaft mit den Ehescheidungs-

gründen zeigen. Der Verlobte hatte keiner-

lei Gewalt über seine Braut, Geschlechts-

verkehr mit der Braut galt als unerlaubt,

und Brautkinder wurden als unehelich

angesehen. Aber man sah die Verlobung
als notwendige Voraussetzung der gültigen

Eheschließung an. Stellen aus den west-

germanischen Volksrechten oder fränkische

Formeln, ebenso wie aus den westnordi-

schen Rechtsquellen zeigen, daß zur rechten

Ehe neben der Zahlung des Brautpreises

eine giltige Verlobung notwendig war.

§ 24. Von den bei der Ehe-
schließung stattfindenden Hand-
lungen pflegt man die Trauung, die

Übergabe der Braut, in den
Vordergrund zu stellen, insofern mit Recht,
als — von den singulären Fällen der Ent-
führung mit nachfolgendem Erwerb der

Munt abgesehen — die Trauung als not-

wendig für die rechte Ehe erscheint und
zweifellos der Akt ist, der dem Bräutigam
die Munt überträgt. Aber ebensowenig,

wie sich das eheliche Rechtsverhältnis in

der Munt erschöpft, ebensowenig sind die

Trauung und die Zahlung des Braut-

preises ausreichend, um eine rechte Ehe
zu begründen. Es bedarf weiterer Hand-
lungen, die die häusliche und geschlecht-

liche Gemeinschaft der Neuvermählten
sinnfällig vor Augen führen. Das sind die

Heimführung und das öffent-
liche Beilager, ohne die nach

älterer Anschauung eine rechte Ehe nicht

denkbar ist. Darum nennen die west-

nordischen Rechte den Brautlauf oder

das Beilager als Erfordernis der Ehe-

schließung, darum sind die Worte, die die

Heimführung bedeuten, vor allem das

Wort ,, Brautlauf" überall Bezeichnungen

des ganzen Eheschließungsaktes geworden,

darum knüpfen endlich sämtliche germani-

schen Rechte den Eintritt . der Rechts-

wirkungen der Ehe, die neben der Munt
vorhanden sind, regelmäßig entweder

an den Moment, wo die Frau das Haus
des Ehemanns betritt oder noch häufiger

an das eheliche Beilager. Das gilt sowohl

für das eheliche Güterrecht wie für die

standesrechtlichen Verhältnisse (vgl. vor

allem Sachsenspiegel, Landrecht III, 54

§ 3 : Dat wif is ok des mannes genotinne

tohant alse sie in sin bedde trit), nach

schwedischem Recht sogar für den Erwerb

der Munt, während nach dem sächsischen

Rechte des späteren Mittelalters daran

festgehalten wurde, daß schon die Trauung

die Munt verschaffte (Sachsenspiegel a. a. 0.

Die man is ok vormünde sines wives to hant

als sie ime getrüwet wert).

§ 25. Ebenso wie das Sachenrecht

neben dem Eigentumserwerb durch rechts-

geschäftliche Übertragung andere originäre
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Formen des Eigentumserwerbs kennt, läßt

auch das germanische Familienrecht aus-

nahmsweise andere x\rten der Ehebe-
gründung zu. Über die Raub ehe
(s. u.) wird an anderer Stelle gehandelt.

Außerdem kennt das nordische Recht eine

Entstehung der Ehe durch Z e i t a b -

lauf: Eine Kebsehe wird nach nor-

wegischem Recht nach 20 oder 30 Jahren,

nach jütischem Recht sogar nach 3 Jahren
tatsächlichen Zusammenlebens zur rechten

Ehe, ein Rechtssatz, der seine Parallele

nicht nur im römischen Recht (Ususehe),

sondern auch im alten Rechte von Wales
hat.

Weinhold D. deutschen Frauen I2 293 ff.

Kälund Aarb. 1870, 299 ff. Grimm DRAA
583 (420) ff. Friedberg Das Recht d. Ehe-

schließung 1865, 17 ff.; Verlobung u. Trauung

1876, 1 ff.; Kirchenrecht & § 152. Sohm Das
Recht d. Eheschließung 1875, 22 ff.; Trauung u.

Verlobung 1876, iff. Loening Gesch. d. deut-

schen Kirchenrechts II 1878, ^69 ff. Habicht
Die altdeutsche Verlobung 1879. Schröder
Gesch. d. ehel. Güterrechts I passimj'-D-RG.S 69 ff.

309 ff. (dort zahlreiche Literaturangaben).

Brunn er DRG. I2 94 ff. v. A m i r a P
Grundr. III 161 (11 1) ff. Heusler Institu-

tionen II 277 ff. H ü b n e r Grundzüge d. deut-

schen Privatrechts 595 ff. Hermann Z. Gesch.

des Brautkaufs bei den idg. Völkern 1904, 21 ff.

M e y n i a 1 Le mariage apres les invasions (Nouv.

revue de droit 22, 165fr.). Lefebvre Le

droit des gens maries 1906 (vgl. M e y n i a 1

Nouv. revue hist. de droit 30, 543 ff.). Got-
he in Beiträge z. Gesch. d. Familie 1897, 2 ff

.

O p e t Zum Brautkauf nach altalamann. Recht

(Kieler Festgabe f. Hänel 1907, 177 ff.). K Ö s t -

ler Die väterliche Ehebewilligung 1908, 32 ff.;

SZfRG. 29, 78 ff. v. Hör mann Die tri-

dentinische Trauungsform in rechtshist. Beur-

teilung 1904; Quasiaffinät II I, 190b, 457 ff. Op e t

Brauttradition u. Konsensgespräch in mittelalterl.

Trauungsritualen 191 0. Brandileone 11

contratto di matrimonio 1898; Saggi sulla storia

della celebrazione del matrimonio in Italia 1906.

Fockema-Andreae Het Oud - Nederl.

Bürgerl. Recht II 132 ff. Telting Themis

16, 428 ff.; R o e d e r D. Familie b. d. Angel-

sachsen 17 ff. Hazeltine Zur Gesch. d. Ehe-

schließung nach angels. Recht (Festg. f. Hübler

1905, 249 ff.). K. L e h m a n n Verlobung u.

Hochzeit nach den nordgerm. Rechten 1882.

v. A m i r a NOR. I 533 ff., II 659 ff. (dort die

ältere Lit.). Matzen Forel. Privatret I 58 ff.

Hertzberg De gamle loves mynding (Christ,

vidensk.-selsk. forh. 1889 n. 3). Thyren

Makes Gäld 1893, J 6 ff. (Dazu Olivecrona

Tidsskr. f. Retsvidenskab 7, 100 ff.) W i n r o t h
Ur mina föreläsningar II: Äktenskaps ingäende

1892. Maurer Vorl. II 482 ff. Boden
Mutterrecht u. Ehe 53 ff. — S. u. E h e , E h e -

hindernisse, Heiratsalter, Ver-
wandtenehe. S. Rietschel.

Ehrenstrafen. Die Bedeutung der E.

war im germanischen Recht keine sehr

große. Allerdings nahm eine Reihe von
Verbrechen dem Täter kraft ihrer be-

sondern Natur die Ehre. Dies war ins-

besondere der Fall bei den Neidingswerken

(s. Friedensbruch), überhaupt bei unehr-

lichen Missetaten; ferner wurde der Mein-

eidige eidesunfähig. Aber hier war dann
die Ehrenminderung eine unmittelbare

Folge der Tat, nicht ein besonders auf-

erlegtes Übel, eine Strafe. Als solches

kommt aber die unter dem Einfluß des

Christentums immer weiter ausgebildete

Versagung des öffentlichen Begräbnisses

in Betracht. Schließlich darf nicht über-

sehen werden, daß der Friedlose wie über-

haupt keinen Rechtsschutz, so auch keinen

Schutz seiner Ehre genoß; er verlor mit

der Friedlosigkeit, wenn auch nicht not-

wendig seine Ehre, so doch die Möglich-

keit, ihre Anerkennung durchzusetzen.

Auch der infamierende Charakter von Ver-

stümmelungsstrafen ist zu beachten. Die

nachfränkische Zeit hat E. in reicher

Fülle entwickelt.

Grimm DRA. 114 301 ff. Nordewieer
Regtsoudheden 315 ff. Osenbrüggen Alam.

Strafrecht 105. S chm id Glossar 658. Wilda
522 ff. v. Schwerin.

Ehrlosigkeit. §1. Süden. Nach alt-

germanischem Recht trat Ehrlosigkeit ein,

wenn der Volksgenosse sich in der Schlacht

schimpflich betrug oder trotz des in der

öffentlichen Versammlung gegebenen Ver-

sprechens die Teilnahme an der Heer-

fahrt unterließ. Die Folge der Ehrlosigkeit

war wohl die Ausschließung vom Ding

und jeder Gefolgschaft sowie die Unfähig-

keit zu Zeugnis und Eideshelferschaft.

In späterer Zeit gelten die Diebe, Räuber,

Mordbrenner, Fälscher als ehrlos (und

rechtlos). Zu den Folgen tritt hinzu die

Unfähigkeit, öffentliche Ämter und Vor-

mundschaften zu verwalten und Lehen
zu besitzen. G. v. Below.



5 i6 EHRVERLETZUNG

§ 2. Norden. Im anord. Recht tritt

eine Klasse von „rechtlosen" Leuten

(rettlausir menn) auf, welche, ohne aus

der Volksgemeinschaft (wie die Friedlosen)

ausgeschlossen zu sein, einen geminderten

Rechtsschutz genießen. Das aisl. Recht

zählt dahin Vagabunden (gongumenn, fgru-

menn), anorweg. Rechte Diebe bei Gering-

fügigkeit des Objekts, Personen, die gewisse

schimpfliche Handlungen begehen, ihr

Zeugnis verweigern oder falsches Zeugnis

ablegen, unehrlicheVerwalter u. a., aschwed.

Rechte Spielleute und den, der einer

Zweikampfaufforderung nicht entspricht.

Derartige Personen sind ehrlos, darum
gegen Beleidigungen schutzlos (der Spiel-

mann bekommt in Schweden eine Schein

-

büße) oder geringer geschützt, nicht zeug-

nisfähig. Auch im adän. Recht findet

sich Ähnliches in dem sog. Verlust der
|

Mannheiligkeit. Uneheliche waren dagegen I

im Norden ursprünglich nicht ehrlos.

Daß es sich in derartigen Fällen um
eine Abschwächung der Friedlosigkeit han- i

delt, wie Viele annehmen, ist zu bezweifeln.

Es scheint vielmehr schon in der Heiden-

zeit eine selbständige infamierende Strafe

vorzuliegen.

W i 1 d a Strafrecht d. Germanen S. 301 ff.
|

Maurer Vorl. I 1 S. 401 ff. IV 211. v. A m i -
j

r a Altnno rweg. Vollstreckungsverfahren S. 71 ff. ; l

NOR. I 707. 712. K. Lehmann.
;

Ehrverletzung. § i. Da die Ehre auf
'

der Achtung durch die Gesellschaft beruht,

wird sie durch Ausdruck der Mißachtung
j

verletzt. Ist die Mißachtung nicht eine

allgemeine, so liegt in ihrer Kundgebung i

ein Rechtsbruch gegenüber dem Rechts-
|

gut der Ehre, das Delikt der Ehrverletzung.

Die Mittel, die Mißachtung zum Ausdruck
zu bringen, einen andern zu beschmieren,

(ags. bismerian), sind Worte (ags. bis-

mcerword) und Handlungen (vgl. ags. bis-

merian mid worde od'd'e mid weorce), die

entweder die eigene Mißachtung kundtun
oder die Achtung durch andere unter-

graben sollen. Solche Handlungen können
schon von anderem Gesichtspunkt aus

Verbrechen sein, so Angriffe auf die weib-

liche Geschlechtsehre, Stoßen, Schlagen

Freiheitsberaubung, u. dgl. ; aber nur so-

weit sie die hervorstechende Tendenz einer

Mißachtungsäußerung zeigen, können sie

als eine besondere Kategorie der E. ab-

geschieden werden.

§ 2. Die Verbalinjurien pflegt

man unter dem Namen der Schelte (ahd.

scelta) zusammenzufassen. Als „nicht

zu sagende Worte" werden die Scheit

-

worte in Skandinavien bezeichnet (aschw.

oquvatßinsorp, anorw. ükvcefäsorä), als

scektarorp wegen ihrer Folgen, als eine

„Beschmierung" (bismer), bei den Angel-

sachsen, als ascettaroro* wnord. Je nachdem
der ganze oder nur der halbe rettr (s. Buße)
zu zahlen war, unterschied das wnord.

Recht fullrettisord~ und halfrettisorfr. Con-

vicium, improperium, verbum iniuriosum

heißt das Schmähwort auf dem Kontinent.

§ 3. Bezüglich der einzelnen Scheit

-

worte begnügen sich die Rechte mit Auf-

zählungen. Nur die Grägäs gibt Schema

-

tische Definitionen von Vollrechts- und

Halbrechtswort; sie auch betont, daß die

Worte zur Verhöhnung {tu hafrunga; vgl.

Lex Salica in contumeliam) gesprochen

sein müssen. Gleichgültig ist es, ob man
in des anderen Gegenwart schilt oder

hinter seinem Rücken (isl. bakmceli);

schwerer aber wird bestraft die Beleidigung

in großer Versammlung, und Beleidigung

unter vier Augen gibt das Recht mit

einer Schelte zu antworten (isl. hefna oroH

ord's).

Schwere Beleidigung war es, wenn man
einen meineidig oder treulos (lang, feihhene),

einen Fuchs oder subdolus, einen Angeber

(delator), einen Dieb hieß. Schon Tacitus

kennt als schweren Vorwurf den, den

Schild weggeworfen zu haben, geflohen,

überhaupt ein Feigling (lang, arga, in

der Lex Salica: lepus) zu sein, einen

Strohwisch in der Brust zu haben. Be-

leidigend war es, einen Menschen ein

Hurenkind (anord. hörbarn) oder Findel-

kind, überhaupt einen unehelich geborenen

zu heißen, einen Freien einen Freige-

lassenen oder Knecht. Als firnarorß be-

zeichnet das schwedische Recht eine Gruppe

von Beleidigungen, die den Vorwurf eines

besonders von der Kirche verabscheuten

Verhaltens enthielten. Dahin gehört die

Bezeichnung ,,Hexe" (aschw. fordcspa^

wnord. trollkona, lat. striga, masca), der

Vorwurf der Hurerei, Blutschande, wider-

natürlichen Unzucht, Abtreibung, über-
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haupt der Unzucht. Streng bestraft

wurde das Dichten von Spottliedern,

das Geben von Spottnamen (isl. auknefni),

der Vergleich mit Tieren, insbesondere

Hunden oder, gegenüber, Männern weib-

lichen Tieren, der allgemeine Vorwurf
entehrender Handlungen (wnord. bregda

mannt brixlum). Endlich sei erwähnt
das yki (wnord.), der Vorwurf von unmög-
lichen Dingen, wie, daß ein Mann jede

neunte Nacht ein Weib sei oder Kinder

gebäre, und das Errichten einer Neid-

stange (wnord. nio*st(?ng).

Als Verläumdung, Ausbreitung ehren-

rühriger Behauptung, erscheint die ags.

folcelasung und das nord. fJQlmceli und
rög.

§ 4. Die Form der Realinjurie
tritt in germanischen Quellen seltener auf.

Entwaffnung eines Mannes, Scheren von
Haar und Bart (ags. on bismor to homelen

bescyre) oder Abbrennen des Haars, Werfen
eines Steines über das Haus in contumeliam

des Hausherrn, Begießen eines Hochzeits-

zuges mit Schmutzwasser und Unflat,

Stoßen einer Person in Urin, Kot oder

Speisen, Begießen mit üblen Flüssigkeiten

(fries. swartaswang, horewerp) werden im
einzelnen genannt. Dagegen erscheinen

zahlreiche Delikte dadurch qualifiziert, daß
sie zugleich ehrenkränkend sind, so Bindung
(s. d.), Haargriff (ags. feaxfang), Ent-

blößen und unzüchtiges Berühren von
Frauen (s. Sittlichkeitsdelikte), Wegsperre,

Verlöbnisbruch, Herabwerfen vom Pferd,

Wassertauche (s. d.), Prügeln, Ohrfeigen.

Endlich kann auch in der falschen An-
klage eine Beleidigung liegen.

§ 5. Verschieden verhalten sich die

Rechte zum Wahrheitsbeweis; nordische

schließen ihn aus, südgermanische lassen

ihn zu.

§ 6. Die Folgen waren zum Teil sehr

strenge, wie die norw. fullrettisord', die

Androhung von Friedlosigkeit auf Island,

Bußen von 10, 20 und über 120 Schillingen

zeigen; allerdings finden sich bei geringeren

E. auch geringere Bußen. Eine Besonder-

heit ist es, wenn der Vorwurf der Feigheit

zu sofortiger Tötung berechtigt, das Zu-

rücknehmen der E. (aschw. atertaka orp sin)

oder eine Ehrenerklärung (Ehreneid) ver-

langt wird.

v. Amira NOR. I 717 fr. II 852 ff.

Brandt Retshistorie II 88 ff. B r u n n e r

DRG. II 671 ff. Grimm DRA.ll 204 ff.

H e 1 f r i t z Der geschichtliche Bestand . . .

v. Widerruf, Abbitte u. Ehrenerklärung (1905).

H i s Strafrecht 324 ff. Matzen Forelcesninger,

Strafferet 113 ff. Merker, Strafrecht d.

Grägäs 91 ff. Nordström Bidrag II 292 ff.

Osenbrüggen Alem. Strafrecht 105 ff. P e r -

tile 144 ff. Wilda 775 ff.

v. Schwerin.

Ei (ahd. as. ei, ags. <j£g, anord. egg). Eier

finden sich in vorgeschichtlichen Gräbern

als Beigabe häufig (Arch. f. Anthrop. N. F.

6, 99). Es sind meist Hühnereier, doch

kommen auch Gänseeier vor. Von den an

den Mündungen des Rheins wohnenden
Germanen berichtet Caesar BG. 4, 10: ex

quibus sunt qui piscibus atque ovis avium
vivere existimantur. Anthimus de obs. cib.

37. 38 empfiehlt, die Gänseeier weich ge-

kocht zu essen; Fasaneneier sind gut,

besser noch Hühnereier. Über Eierspeisen,

Rührei, Eierkuchen usw. erfahren wir erst

später, doch darf man wohl annehmen, daß

bei der ausgedehnten Hühnerzucht in

Deutschland, Skandinavien (auch Island)

und England auch das Ei schon früh in

mannigfacher Zubereitung auf den Tisch

kam.
Fuhse.

Eibe {Taxus baccata L.). § 1. Die E.

ist in fast ganz Europa verbreitet. In

Schottland reicht sie bis zum 58 ,
in Nor-

wegen bis zum 6i° n. Br. Nur in Ost-

europa fehlt sie; ihre Ostgrenze läuft

von den Alands -Inseln durch den west-

lichsten Teil Estlands und Livlands, dann

gerade südwärts, etwa dem 25 ö. L. von

Greenwich folgend, durch Kurland, Kowno,
Wilna, Grodno und Wolynien in das Vor-

land der Karpaten , von da südöstlich

etwa in der Richtung des Pruth bis zur

Donaumündung. Jenseits der Steppe

kommt die E. in den Gebirgen der Krim
und des Kaukasus vor (Koppen Geogr.

Verbreitung d. Holzgewächse d. europ.

Rußlands I463; Willkomm Forstl. Flora 3

274; s. auch die kartographische Skizze b.

Krause, Globus 62, 164). Die Ostgrenze

der E. verläuft also nur wenig östlicher als

die der Buche (s. d.).

§ 2. Die germ. und kelt. Sprachen

haben einen gemeinsamen alten Eiben-
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n a m e n , der auch im Baltisch -Slawischen

und Griechischen wiederkehrt. Kelt. Spra-

chen: urkelt. *ivos m., air. eo, kymr.

yw-en m., akorn. hiuin, bret. ivin m., Sgl.

ivin-enn (Stokes b. Fick4 2, 46). Germ.

Sprachen : ae. tw, eow, Ih, eoh m., me. iw,

ew, ne. yew; and. tuua swf. und th, ich

stm. (Gallee Vorstud. 160. 165), mnd.

Twe f., mndl. iewe; ahd. Twa f., Twinboum

m., Tgo swm., mhd. Twe f., nhd. eibe f.,

Schweiz. Tche, Ige (Kluge EWb.) neben

Tba, Ibe, Tf (Pritzel- Jessen 397); anord. yr

m. Germ. Grdf. *Thwaz, *T^waz m., *Ihwö,

*i3Wö f. mit einem eigentümlichen Velar-

laut, der den verwandten Sprachen, die

nur u (w) haben, fremd ist.

Der Name bedeutet im Kelt. und Germ,

durchweg 'Eibe'; die übrigen Sprachen

zeigen abweichende, untereinander nicht

übereinstimmende Bedeutungen; die Bal-

ten haben ihn auf den Faulbaum, die

Slawen auf die Weide, die Griechen

auf den Sperberbaum übertragen. Balt.

Sprachen: lit. evä, jevä, lett. ewa 'Faul-

baum, Rhamnus frangula L.'; (lett. twe

und apreuß. iuwis 'Eibe' sind aus mnd.

Twe entlehnt; s. Bezzenberger BB. 23, 314;

Berneker EWb. 438). Slawische Sprachen:

urslaw. *iva, russ. klruss. bulg. serbo-

kroat. slow, iva, slowak. jiva, poln. iwa,

obsorb. jiwa, ndsorb. wiwa, überall 'Weide',

im Slowenischen und Polnischen speziell

, Salweide, Salix caprea L.'; nur czech.

pva, dial. iva bezeichnet in Übereinstim-

mung mit dem Germanischen und Kelti-

schen die Eibe. Griech. oTtj , oa aus

*oi'Ra, das Bezzenberger (aaO.) zu den

balt.-slaw. Namen stellt, ist der Sperber-

baum, Sorbus domestica L.

§ 3. Der auffallende Bedeutungsüber-

gang 'Eibe — Faulbaum, Weide, Sperber

-

bäum' erklärt sich durch die Ähnlichkeit

des Holzes: Eibe und Weide haben im
Alter rotbraunen Kern, auch das Holz

des Faulbaums ist gelb oder rot, während
Eibe und Sperberbaum in der ungewöhn-
lichen Schwere des Holzes übereinstimmen

(s. die Beschreibungen b. Willkomm
Forstl. Flora2

;
ferner Rostafinski Sym-

bola 1, 136).

§ 4. Ähnlich stark ist der Bedeutungs-
wandel des idg. Buchennamens: 'Buche
— Eiche, Ulme, Holunder' (s. Buche 3).

In beiden Fällen hat bei den baltisch -

slawischen Völkern wahrscheinlich die Aus-
wanderung aus dem Verbreitungsgebiet der

Bäume den Anstoß zu der Bedeutungs-
änderung gegeben, während die Völker,

die innerhalb jenes Verbreitungsgebietes

blieben, mit Ausnahme der Griechen die

alten Namen im ursprünglichen Sinne

beibehielten. Die Geschichte beider Na-
men spricht dafür, daß die Urheimat der

Indogermanen in Mitteleuropa zu suchen

ist. (S. Buche 4. 5.)

§ 5. Das Eibenholz wurde wegen seiner

Festigkeit, Zähigkeit und unvergänglichen

Dauer schon zur Steinzeit von den Be-

wohnern der schweizer Pfahlbauten zur

Herstellung von Bögen, Keulen und Haus-
geräten wie Messern, Löffeln, Schüsseln

und Eimern benutzt (Neuweiler Prähist.

Pflanzenreste 21).

§ 6. Zu Caesars Zeit war die Eibe in

Gallien und Germanien sehr häufig (Bell.

Gall. 6, 31: taxo, cuius magna in Gallia

Germaniaque copia est). Sie war im
Mittelalter in ganz Deutschland
verbreitet mit Ausnahme des nordwest-

deutschen Küstenstrichs und des Lan-
des östlich der Weichsel und trat viel-

fach bestandbildend in kleineren oder

größeren Horsten auf, aber wohl nie wald-

bildend wie die Kiefer, Fichte und Tanne.

Ihr Holz diente außer zu mancherlei Ge-

fäßen und Gerätschaften bei allen germani-

schen Völkern vornehmlich zur Herstel-

lung von Bögen , weshalb anord. yr direkt

für 'Bogen' gebraucht wird. Aber diese

Verwendung zur Anfertigung von Kriegs-

waffen ward das Verderben des Baumes.

Die Eibenhorste wurden im Lauf des MA.
immer mehr abgeholzt, ohne daß der lang-

sam wachsende Baum, der noch dazu

durch seine Eingeschlechtigkeit in seiner

natürlichen Ausbreitung benachteiligt ist,

imstande gewesen wäre, die entstehenden

Lücken rasch wieder auszufüllen. So ist

die Eibe in der Gegenwart einer der sel-

tensten deutschen Waldbäume geworden,

und nur gelegentliche fossile und archäo-

logische Funde, urkundliche Zeugnisse und

besonders Ortsnamen wie Iburg, Ihorst,

Ibenhorst ua. zeugen von der Verbreitung,

die der Baum in Deutschland ehemals

hatte. (Weiteres hierüber und über das
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heutige Vorkommen der Eibe s. bei Hoops
Waldbäume 200. 240 f.)

§7. In Großbritannien wird die Eibe

ziemlich häufig fossil in postglazialen Torf-

mooren gefunden (Reid Origin of the Brit.

Flora 151). Sie tritt gelegentlich in alt-

englischen Flurnamen auf (Middendorff

Ae.Flurnamen83; M.Förster Angl. Beibl. 17,

199) und wurde im MA. in England wie

überall zur Anfertigung von Bögen be-

nutzt, aber dadurch als Waldbaum im
Lauf der Jahrhunderte auch hier allmäh-

lich ausgerottet. Heute kommt sie auf

den Britischen Inseln nur selten bestand-

bildend vor, so vor allem in den altertüm-

lichen Wäldern der North Downs in

Surrey, die ausschließlich aus Buchsbaum
(s. d. § 4) mit eingesprengten riesigen

Eibenbäumen bestehen (Solms-Laubach

Botan. Zeitg. 1901 II 92).

§ 8. Bemerkenswert ist das häufige

Vorkommen alter Eiben auf den
Kirchhöfen Großbritanniens und Ir-

lands. Manche derselben sind Jahrhun-
derte alt; einige dürften schon die Nor-

mannenzeit, andre sogar die angelsäch-

sische Epoche miterlebt haben. Die

älteste von allen ist wohl die Eibe auf dem
Friedhof von Fortingal in Perthshire, von
der heute nur noch ein Stumpf erhalten ist.

Ihr Alter wurde von Christison und De
Candolle auf 3000 Jahre, von neueren For-

schern auf mindestens 14—1500 Jahre ge-

schätzt. Die Friedhof-Eibe von Darley

Dale in Derbyshire stammt etwa aus dem
12., die Eiben von Kersall Cell in Lancashire

und von Fountains Abbey in Yorkshire

vermutlich aus der Mitte des 13. Jhs.

Hinsichtlich des Alters der Sitte, Eiben

auf Friedhöfe zu pflanzen, ist eine Be-

merkung bei Giraldus Cambrensis im

12. Jh. belangreich: die Eibe, sagt er,

sei ganz besonders häufig in Irland,

,,maxime vero in coemiteriis a n -

t i q u i s locisque sacris, sanctorum vi-

rorum manibus 1 i m plantatis" (Topogr.

Hiberniae 3, 10). Der Brauch scheint da-

nach ein alter britisch -irischer gewesen

zu sein, der wohl bis in heidnische Zeiten

zurückreichte, von der christlichen Kirche

beibehalten und später auch von den

Angelsachsen übernommen wurde.

§ 9. Der Ursprung der Sitte ist

meines Erachtens darin zu suchen, daß
die Eibe — vielleicht wegen des dunkeln,

ernsten, immergrünen Laubs, wie in Süd-
europä die Zypressen — in besonderem
Maße als Totenbaum galt, in den die

Seelen der Gestorbenen gebannt blieben.

Daher die Ehrfurcht, mit der die Fried-

hof-Eiben geschont wurden, die aber-

gläubischen Vorstellungen, die sich man-
cherwärts noch heute an sie knüpfen, ihre

Rolle bei Leichenbegängnissen, wo die

Leidtragenden vielfach Eibenzweige trugen

und Eibenreiser auf den Sarg gestreut wur-

den. In christlichen Zeiten Wurde die

heidnische Vorstellung des Seelen- und
Totenbaums allmählich verwischt; aus

dem heidnischen Ritus, der der Anpflan-

zung der Eiben auf Friedhöfen zugrunde

lag, wurde ein altehrwürdiges Herkommen,
dem im Lauf der Jahrhunderte andre

Beweggründe untergeschoben wurden. Die
Friedhof-Eiben lieferten grüne ,, Palmen"
für die Prozession am Palmsonntag, sie

schützten das Kirchengebäude vor Sturm-
schaden und dienten der Gemeinde vor

Beginn des Gottesdienstes als Schutz gegen

die Unbill der Witterung; ihr Holz wurde
in Kriegszeiten zur Verfertigung von
Bögen verwandt, und der alten, ausge-

wachsenen Exemplare freute man sich als

einer Zierde des Gottesackers (so schon

Giraldus Cambrensis im 12. Jh.: Topogr.

Hibern. 2,54. 3,10). Es hat nicht an Ver-

suchen gefehlt, in der einen oder andern

dieser Verwendungsarten des Baumes die

Ursache seiner Anpflanzung zu vermuten.

In der Tat lassen sich für verschiedene

dieser Auffassungen historische Zeugnisse

aus älterer Zeit und andre gewichtige

Gründe anführen; und es ist sehr wohl

möglich, daß im späteren Mittelalter und
in der Neuzeit Nützlichkeitsrücksichten

verschiedener Art die Anpflanzung und
Erhaltung der Eiben auf Kirchhöfen als

ein gutes, zweckmäßiges Herkommen er-

scheinen ließen. Aber das sind sicher nur

sekundäre Erwägungen gewesen; der erste

Ursprung des Brauchs ist viel älter und
liegt auf dem Gebiet des heidnischen

Seelenglaubens.

Hoops Waldbäume u. Kulturpßanzen 126 f.

200. 202. 239—41. Walter Johnson
Byways in British Archaeology, Kap. 9: The
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Churchyard Yew. Cambridge 191 2. Mit

weiterer Literatur zu der Frage.

Johannes Hoops.

Eiche (Quercus). § 1. In den unver-

gletscherten Gebieten Süddeutschlands und

besonders in Österreich-Ungarn ist die

Eiche wohl auch während der letzten Eis-

zeit heimisch geblieben; nach Norddeutsch-

land und den nordischen Ländern drang

sie erst geraume Zeit nach dem Rückzug

des Eises, wesentlich später als Birke,

Espe und Kiefer, vor. Auf die ältesten

postglazialen Waldperioden, die Birken

-

und Kiefernzeit, folgte dann aber in diesen

Ländern eine langandauernde Epoche, in

der die Stieleiche [Quercus pe-

dunculata) die Herrschaft über den

Hochwald hatte. Sie nahm ihren An-

fang zur Ancyluszeit, als eine Land-

brücke Jütland mit Schonen verband

und die Ostsee ein Süßwassersee war,

und sie dauerte noch an, als infolge

der Senkung der westbaltischen Gebiete

der süße Ancylussee zum Litorina-

meer wurde, einem salzigen Gewässer von
größerer Ausdehnung als die heutige Ost-

see. Mit der Eiche zugleich hielten die

meisten andern Laubbäume ihren Einzug

in die nordischen Länder; nur die Buche

(s. d.) folgte als letzter viel später nach.

Mächtige Eichenwaldungen, in denen meist

auch die übrigen Waldbäume in bunter

Mischung vertreten waren, bedeckten damals

Norddeutschland, Jütland, Dänemark und
Südskandinavien; ihre Blätter, Früchte,

Zweige und Stämme liegen in den Torf-

moor-Archiven als fossile Urkunden auf-

gespeichert.

§ 2. In der letzten Hälfte der Eichen-
periode, zur Zeit der beginnenden

Litorinasenkung, lebte an der untern Trave
und an den Süßwasserseen, die damals das

Gebiet der heutigen Kieler Bucht be-

deckten, eine frühneolithische Bevölkerung.

Der späteren Eichenzeit gehören gleich-

falls die jütisch-dänischen Muschelhaufen

der frühneolithischen Periode an: unter

den Holzkohlen, die sich darin finden,

überwiegt die Eiche bei weitem. Aber
auch während der ganzen übrigen Dauer
der Steinzeit und in der Bronzeperiode
blieb die Eiche in Schleswig-Holstein und
Nordeuropa der vorherrschende Wald-

baum; erst in den späteren vorgeschicht-

lichen und in den geschichtlichen Zeiten

ward sie allmählich durch die Buche
zurückgedrängt.

§ 3. Daß die Eiche in der Heimat der

Indogermanen eine hervorragende

Rolle spielte, ergibt sich aus der Tatsache,

daß in den idg. Sprachen nicht weniger

als drei alte Eichennamen vorhanden sind,

die in Zeiten zurückreichen, welche der

Urzeit sehr nahe stehn.

a) Der gemeinidg., in den asiat. wie

europ. Sprachen weit verbreitete Baum-
oder Holzname dereu-, deru-, doru-, drü-

bedeutet im Griechischen, Makedonischen

und Keltischen 'Eiche* : gr. opus; mak.
hdpuXkoq ; bret. deru-enn, kymr. derw-en

'Eiche', dazu altgall. Ortsnamen wie

Dervus, Dervum, Derva 'Eichwald' ua.

(Stokes b. Fick4 II 147).

b) Dem Lateinischen mit dem Germani-

schen gemein ist lat. quercus aus *perqus

(Hirt IF. 1, 479); langob. fereha 'aesculus',

ahd. fereh-eih 'ilex', virh-eih 'aesculus',

nhd. dial. vier-, verk-, verkel-, fürk-eiche,

nnd. füereek (Hoops Waldb. 118 f.; Björk-

man ZfdWf. 2, 211 ua.).

c) Der eigentliche germ. Name ist ur-

germ. *aiks f. m.: anord. nnorw. eik f.,

schwed. ek, dän. eg; ags. äc f., me. gk, ne.

oak; afries. ek; and. Fe, mnd. nnd. ek

m. f.; mndl. eec, eke, eik, eike m. f., nndl.

eik; ahd. eih f., mhd. eich, eiche f., nhd.

eiche f. Damit sind urverwandt : lat.

aesculus aus *aegsculus 'Wintereiche'; gr.

afyiXo)'}» 'Eichenart', afysipos 'Schwarz-

pappel' (Deutung unsicher ; s. Schrader

KZ.30, 461 u. Reallex.), xpocxaiyos, xpaTaqwv

'unbestimmte Baumart' (Prellwitz EWb. 3

sv. ocqavs7]).

§4. In Deutschland war die

Eiche zur Römerzeit und im Früh-
mittelalter einer der verbreitetsten

und wichtigsten Bäume. Die archäologi-

schen Funde, die Zeugnisse der klassischen

Schriftsteller, die Mythologie und Volks-

kunde, die Orts- und Flurnamen — alle

geben Kunde von der Bedeutung, die dieser

Baum in den Wäldern Deutschlands einst

gehabt haben muß. Zwar als reine Eichen-

wälder dürfen wir uns die altdeutschen

Waldungen nicht vorstellen: zur Bildung

von geschlossenen Beständen ist die Eiche
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ohne Eingriff des Menschen kaum fähig.

Unter ihrem lichten Baumschlag gedeiht

Unterholz mannigfachster Art, wachsen

die verschiedensten Baumarten unbehin-

dert auf; sie läßt selbst Konkurrenten wie

Buche und Fichte hochkommen, die später

leicht ihren jungen lichtbedürftigen Nach-
wuchs ersticken. Die altdeutschen Eichen-

wälder waren somit wohl überall Misch-

wälder, denen die Eiche nur das charak-

teristische Gepräge gab.

Die hundertjährigen Rieseneichen der

germanischen Urwälder, deren gewal-

tige Stämme noch heute bisweilen aus

Marsch und Moor zutage kommen, er-

regten die Bewunderung der Römer.
Staunend schildert Plinius uns die Eichen

im Norden des Hercynischen Waldes, die

so alt waren wie die Welt, die in ihrer

fabelhaften Mächtigkeit den Jahrhunderten

trotzten und von fast unbegrenzter Lebens-

dauer schienen (Nat. Hist. 16, 6). Wir
begreifen es, daß auch unsre Altvordern

mit ehrfurchtsvoller Scheu zu diesen

Baumriesen aufblickten und manche der-

selben heilig hielten. Es genügt, an die

Donarseiche (s. d.) bei Geismar in Hessen

zu erinnern, die Bonifatius 725 fällen ließ.

§ 5. Daß die Eiche zur Römerzeit und
im Mittelalter häufiger war als heut-

zutage, ergibt sich u. a. daraus, daß

unter den Holzresten aus römischen und
germanischen Siedlungen Altdeutschlands

ihr Holz bei weitem die erste Stelle ein-

nimmt. Die lichten Eichenhaine in der Nähe
der Dörfer wurden im MA. allgemein zur

Schweinemast benutzt. Eichenholz wurde
zu den verschiedenstenZwecken verarbeitet,

Eichenrinde zur Gewinnung von Lohe
verwandt. Was unter den Ausdrücken

sealdeiche 'ilex', slateihi 'ilice', slaheic

'aesculus', sleizeich 'esculus' in mhd. Glossen

zu verstehen, ist ungewiß (s. Björkman
ZfdWf. 2, 218).

§ 6. Die Eiche war aber nicht gleich-

mäßig in ganz Deutschland verbreitet.

In dem Laubwaldgebiet der Schwäbischen

Alb und der westlichen Frankenalb trat

sie wahrscheinlich, wie heute noch, gegen-

über der Buche in den Hintergrund. In

den vorwiegend mit Nadelholz bestockten

höheren Gebirgen wie Vogesen, Schwarz -

wald, Bayer- und Böhmerwald, Thüringer

Hoops, Reallexikon. I.

Wald und Harz war sie im ganzen mehr
auf die tieferen Lagen beschränkt, kam
aber hier recht häufig vor und reichte an-
scheinend höher hinauf als heute. In

dem fränkischen Nadelwaldgebiet trat sie

vielerwärts mit andern Laubbäumen zu-

sammen eingesprengt auf. In Schlesien

und Brandenburg machte sie der Kiefer,

in Mecklenburg und Pommern der Kiefer

und Buche Konkurrenz. Stark vor-

herrschend war sie zur Römerzeit wie im
Mittelalter in den meisten Gegenden des

westdeutschen Mittelgebirgs, vom Oden-
wald, Spessart und Taunus über das

mittelrheinisch -westfälische Bergland zum
Teutoburger Wald, Wesergebirge und
Deister, wenn sie sich auch an manchen
Punkten, wie zB. bei Fulda, mit der

Buche (s. d.) in die Herrschaft teilen

mußte oder, wie bei Rinteln, hinter ihr

zurückstand. In den Waldungen dernord-

westdeutschen Tiefebene scheint sie eben-

falls der herrschende Charakterbaum ge-

wesen zu sein, während an den Küsten der

westlichen Ostsee die Buche ihr erfolgreich

den Rang streitig machte.

§ 7. Auch in den nordischen
Ländern war die Eiche im MA. schon

von der Buche (s. d.) aus dem Felde ge-

schlagen. Die mächtigen Eichenwal-

dungen, die zur Ancylus- und Litorina-

zeit Jütland, Dänemark und das südliche

Skandinavien bedeckt hatten, wurden in

spätvorgeschichtlicher und frühgeschicht-

licher Zeit durch Buchenwälder ersetzt.

Freilich hat die Buche die Nordgrenze der

Eiche in Skandinavien bis heute längst

nicht erreicht, aber auch die Eiche ist über

das mittlere Schweden und Norwegen
nicht hinausgelangt. Die Nordgrenze der

wilden Stieleiche liegt an der Westküste Nor-

wegens etwa bei 63 , sie weicht im östl.

Norwegen bis auf 6o° 45' am Binnensee

Mjösen zurück und durchstreicht Schwe-

den in ostsüdöstl. Richtung bis zum
Frykan-See unter 6o° (Willkomm Forstl.

Flora2 394 f.). Zu der Alleinherrschaft, die

vor ihr die Kiefer innegehabt hatte, hat,

es die Eiche hier nie gebracht; sie hat

in späterer Zeit vor der von Norden her

vorrückenden Fichte und der sich wieder

ausbreitenden Kiefer sogar den Rückzug
südwärts antreten müssen. Immerhin hat

34
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sie auch im Kulturleben der Nordländer

zur Wikingerzeit eine sehr bedeutsame

Rolle gespielt.

§ 8. Weit mehr trat die Eiche in den

Wäldern Alt englands in den Vorder-

grund, wo Buche und Nadelhölzer von

jeher nur eine untergeordnete Stellung

einnahmen. Sie war der vornehmste

Charakterbaum der englischen Landschaft,

war überall bis nach Schottland hinauf

verbreitet und hat die Spuren dieser Ver-

breitung in zahlreichen Orts- und Flur-

namen hinterlassen.

Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 2 9 f. 52—54.

59f. 71—74. 77- 82 f. 115—20. 181. 227—29.

259; mit weiterer Lit. P. Wagler Die Eiche

in alter u. neuer Zeit. Eine mythologisch-

kulturhist. Studie. I. Teil: Progr. d. Gymn.
Würzen 1891. II. Teil: Berl. Stud. f. klass.

Phil. u. Archäol. 13,2. 1891. C.A.Weber
Gesch. d. Pflanzenwelt d. nordd. Tieflands 109;

Jena 1 906 ; vgl. dazu A. Schulz Ber. d. Deutschen

Botan. Ges. 1907, 515 ff.

Johannes Hoops.

Eichhörnchen (Seiurus vulgaris). § i. Für

das E. besteht ein alter, gemeingerm.
Name: ae. äaveorna swm., äewern m.,

frühme. aquerne, oequerne (Stratm. 16);

mnd. ekeren, eckeren, ekerken, ekhorn, nnd.

oldenb. mecklenb. katt-eker(ken)
; mndl.

eencoren, selten eecoren, nndl. eekhoren,

-hoorn; ahd. eichurno, eichhurno, eicherno

swm. (erst II. Jh.), mhd. eichorn stm.,

eichurne swm., nhd. eichhorn, eichhörnchen

n.; anord. ikorni swm., norw. dial. ikorne,

ikorre, schwed. dial. ikorn, ikorre und norw.

ekorn, adän. egerne, ndän. egern, schwed.

ekorre. Germ. Grdf. *aik-wernan-, *ik-

wernan- swm.

§ 2. Der zweite Teil des Wortes ist im
Deutschen frühzeitig analogisch an hörn

angeglichen, und damit hat das Wort sein

ursprünglich maskulines Geschlecht mit
dem neutralen vertauscht. Etymologisch
wird das zweite Element von Pictet und
Much wohl mit Recht zu dem alten i d g.

Namen des Eichhörnchens gestellt: lit.

vaivere, vaTveris (aus *voi-ver-) neben lit.

voveri, lett. vävere (aus *vö-ver-), apreuß.

vevare (aus *ve-vor- oder *ve-ver-); aslaw.

*vevera, aslow. nslow. veverica (aus *vai-

ver-), czech. vever, veverka (aus *ve-ver-),

bulg. ververica; ngriech. ßepßepi<a; npers.

varvarah (gleich der bulg. und ngriech. Form

aus *ver-ver-) ; urkelt. *ve-ver: kymr.
gwywer, bret. gwiber, gäl. feoragh; alle mit
der Bed. 'Eichhörnchen'. Dazu lit. vazveris,

vaivaras Mltismännchen' ; \2Xviverra 'Frett-

chen', nach W. Meyer, Miklosich, Schrader,

Much, Walde aus dem Slawischen oder einer

andern nordeurop. Sprache entlehnt (?);

npers. vargh 'Frettchen' (Pictet).

Die Namen stellen der ags. Form äe-

wern, äc-weorna gegenüber Reduplikations-

bildungen mit wechselndem Reduplika-

tionsvokal dar. Das erste Element des

germ. Namens wäre dann *aik-
i

Eiche'.

§ 3. Das Vorhandensein eines idg. Eich-

hornnamens ist bemerkenswert, weil das

E. ein ausgesprochenes Waldtier ist.

Pictet KZ. 6, 188 f. (1857) und Origines

1, 448 f. (1859). Miklosich EWb. 389
(1886). R. Much ZfdA. 42, 166 (1898).

Ihnen folgen Falk-Torp sv. ekorn ; Hirt
Indogerm. 621; Walde EWb. sv. viverra.

Weiteres bei W. Meyer KZ. 28, 169(1885).

Zubaty AfslPh. 16, 418 f. (1894), mit aus-

führlicher Erörterung der balt.-slaw. Formen. —
Andre Deutung b. Kluge EWb. Wieder

anders Schrader BB. 15, 134 (1889) und

Reallex. ; ihm schließt sich Jordan Ae.

Säugetiern. 80 an. — Vgl. noch Palander
Ahd. Tiernamen 66. Johannes Hoops.

Eid. A. Süden. § I. Der Eid ist

außer dem Gottesurteil das einzige Beweis-

mittel des altgermanischen Beweisver-

fahrens und ebenso wie jenes ein streng

formales Beweismittel. Er wurde ent-

weder von der Partei geschworen (Partei

-

eid) und zwar bald allein von ihr (Eineid),

bald unter Zuziehung von Helfern (Eides

-

helfereid) oder aber von Zeugen (Zeugen-

eid). WT
ann das eine oder das andere

erforderlich war, darüber s. unter 'Eides

-

helfer' und 'Zeugen',

§ 2. Jeder Eid war eine „bedingte Selbst-

verfluchung" (Brunner): der Schwörende

setzte sein Heil oder ein bestimmtes Gut

für die Wahrheit des eigenen Wortes ein und

sicherte diesem damit unbedingte Glaub-

würdigkeit, da jeder die Überzeugung hatte,

daß es um das Leben oder das eingesetzte

Gut des Schwörenden getan sein würde,

wenn der Eid falsch sein sollte. Diese in

dem Eide liegende Haftbarmachung scheint

in dem gemeingermanischen Wort Eid (got.

aips, ahd. eid, as. eth, ags. äff = ligamen)

auch sprachlich zum Ausdruck zu kommen.
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Die Ableistung des Eides, der Eidgang (per-

currere sacramenta) war eine rechtsförmliche

Handlung. Der Eid wurde mit formel-

haften Worten (cum verborum contempla-

tione) geschworen. Ursprünglich waren es

mystische Zauberworte, die halb singend

hergesagt wurden (dies die Grundbedeutung

von got. svaran, ahd. swarjan, as. ags.

swerian). Man konnte bei den Göttern

schwören, indem man sie anrief, daß sie

bei Meineid das eingesetzte Gut, besonders

das Leben des Schwörenden vernichten

sollten. Heidnische Eidformen, durch die

die Gottheit beschworen wurde, waren der

Eid auf den Eidring des Priesters und der

Eid auf ein Opfertier; in christlicher Zeit

trat dafür ein der Eid auf den Altar, die

Reliquien, das Evangelienbuch, das Kreuz.

Sollte ein anderer Gegenstand beschworen

werden, auf daß er dem falsch Schwörenden

Verderben bringen oder selbst Verderben

leiden möge, so wurde er vom Schwörenden

emporgehoben oder hingehalten und an-

gefaßt: so Waffen (Waffeneid; bezeugt bei

Quaden, Franken, Sachsen, Angelsachsen),

, Rosse, Viehstücke (womit entweder die

Tiere oder überhaupt das Vermögen ein-

gesetzt wurde); aber auch eigene Körper-

teile konnten angefaßt und damit zu Pfand

gesetzt werden (Schwur bei Bart, Haar,

Hand, Brust, Zopf). Der friesische Vieheid

(fiaeth) bestand darin, daß der Schwörende
sein Gewand berührte und damit sein Ver-

mögen verfluchte. Die Berührung stellte

die übernatürliche Bindung des Eidwortes

her. In heidnischer Zeit wurde der bei den

Göttern geleistete Eid, da er Kulthandlung

war, an der Kultstätte geschworen; ver-

breitet war der Brauch, die Eidesleistung

in einem geritzten oder in einem einge-

haselten Kreise vorzunehmen, ein Brauch,

der in einer umstrittenen Stelle des ribuari-

schen Volksrechts (1. Rib. 67, 5: in circlo

et in hasla, hoc est in ramo) gemeint zu sein

scheint. Der Eid wird erst im späteren

Recht dem Richter, ursprünglich der Ge-

genpartei geleistet; diese nimmt ihn ab,

empfängt ihn, und zwar in der Weise, daß

sie die Eidesformel dem Schwörenden in

einzelnen Absätzen vorspricht. Dabei

scheint es schon in alter Zeit üblich ge-

wesen zu sein, daß der Eidempfänger dem
Schwörenden einen Stab hinhielt, der von

diesem mit der Hand berührt wurde (daher

,,Eid staben"), wie denn im späteren MA.
der Eid auf den vom Richter hingehaltenen

Stab verbreitet war. Allerdings wird der

Ausdruck ,, Eidstab", ,, einen Eid staben"

auch da gebraucht, wo der Schwörende
andere Gegenstände, z. B. ein Reliquiar,

berührte; vielleicht bedeutet ,,staben" ur-

sprünglich lediglich ,,steif machen", ,, steif

vorsprechen". Nach gesprochenem Eides-

wort durfte der Schwörende seine Haltung

nicht eher verändern, die Schwurhand nicht

früher senken, bevor es der Gegner ge-

stattete. Man meinte wohl, daß in dieser

Pause der Meineid sich sofort rächen würde.
Brunner DRG. i

2
, 257 ff. 2, 427 ff. Schrö-

der DRG.5 87 f. 374 f. v. A m i r a Recht *

164fr. Ferner Goldmann Z. Gesch. d.

fränk. Eidgangs. Festschr. f. K. v. Amira, Berlin

1908, 79—101. v. Amira Der Stab in d. germ.

Rechtssymbolik. Abh. d. Bayr. Ak. d. Wiss.,

Philos. u. hist. Kl. 25, 1, 1909, 92 ff.

R. Hübner.

B. Norden. § 3. Eid (eifrr), feierliche

Beteuerung entweder mit Anrufung der

Götter (Gottes in christl. Zeit) als Gewähr-
leister für die Wahrheit oder Ernsthaftig-

keit einer Erklärung — so in den Rechts-

quellen — oder mit Selbstverwünschung zu

einem bestimmten Nachteil (Einsatz) für

den Fall des Meineides unter Berührung

des Gegenstandes, der als Einsatz diente

(Helgakvicta Hundingsb. II 31—33). Der

Eid war im Norden entweder ein bekräfti-

gender (assertorischer) oder gelobender

(promissorischer), entweder außerprozessu-

aler oder prozessualer, letzterer entweder

Parteieid oder Zeugeneid, der Parteieid

entweder Alleineid (eineifri, einseidr) oder

Eid mit Eideshelfern. Der Parteieid war
regelmäßig Reinigungseid (dulaeiä'r, duls-

FJ>er), also dem Tenor nach negativ gefaßt

(synia). Positive Parteieide kommen nur

selten vor, z. B. der assvaru ep des Schonen

-

rechts, eine Art Kalumnieneid des Klägers,

der bei vom Beklagten zu erbringendem

Gottesurteil und später bei Geschworenen

-

Sachen gefordert wurde, ebenso die is-

ländischen Gefährdeeide.

§ 4. Der Eid wurde in heidnischer Zeit

auf silberne Ringe geleistet, die im heidni-

schen Tempel auf dem Altar lagen, oder

die der Gode (Priester) am Arm trug —
34*
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oder auf die Waffen, in der christlichen

Zeit auf das Kreuz [at krossi) oder die

Bibel [bökareidr) oder ein sonstiges heiliges

Buch. Er wurde in heidnischer Zeit im
Tempel oder auf dem Thing, in christlicher

Zeit regelmäßig in der Kirche oder auf dem
Thing geschworen. Doch finden sich auch

Eidesableistungen daheim oder auf dem
Grundstücke (bei Grundstücksprozessen),

auf dem Schiff (bei Schiffsleuten als Schwö-

renden) usw. Für die prozessuale Eides-

ableistung ist nach manchen Rechten bei

Gelobung des Eides (festa eid) Sicherheit zu

stellen (epataki, eißatak). Mißlingen oder

Ausbleiben des Eides hieß im Prozeß Eid-

fall {eidfall).

§ 5. Die Eidesformel (eid'stafr,

eßsorß, munhaf, skilord) enthielt in heidni-

scher Zeit eine Anrufung der Götter (hjalpi

mer sva Freyr ok Njördr ok hinn almattki

As), in christlicher Zeit des Gottes (skytr

ek tu guds) oder zugleich der Mutter Gottes

oder von Heiligen mit der Wendung: ,,So

sei mir Gott hold, wenn ich wahr rede,

gram, wenn ich lüge" oder: „so helfe mir

Gott". Soweit nicht die Gottheit ange-

rufen wurde, sondern nur Selbstverwün-

schung für den Fall des Meineids ausge-

sprochen wurde, wurde die Sache (Waffe,

Pferd usw.) berührt und der von ihr bei

Meineid drohende Nachteil ausgesprochen,

Volundarkvida 33, vgl. mit Helgakv.

Hundingsb. II 31—33)-

Der Eid wurde „gestabt", d. h. wohl ur-

sprünglich unter Halten eines Holzstabes

dem Schwurpflichtigen vom Gegner oder

der Obrigkeit oder dem Eidbürgen vor-

gesagt, während später der Stab fortfällt.

Das Ableisten des Eides heißt fcera oder

vinna eib* oder spjalla eid {eidspjall), das

Entgegennehmen des Eides taka, heyra,

sea eid'.

§ 6. E i d b r u c h ist eigentlich Bruch
eines eidlichen Versprechens (eidrof, eida-

brigdi). Der Eidbrecher, auch wohl als

Meineidiger (meinsvari, so wohl Vgluspd)

bezeichnet, galt als den Göttern verhaßter

Niding (godagremi), der strenger Fried -

losigkeit verfiel. Unter Eidbruch fiel aber

auch Schwur eines falschen Eides (rangr

eidr), doch wurde dieser Meineid im eigent-

lichen Sinne milder bestraft.

Maurer Vorl. I 25. 236. Brandt Forel.

II 266. 151 ff. Matz en Forel. II 56. v.Ami-
r a Recht 214 ff. Grundtvig, Om de gotiske

Folks Väbened 1871. Finsen Ordreg. zur

Gragas sv. eidr. B r u n n e r DRG.2 I 257 ff.

K. Lehmann.

Eidbruder. § 1. Süden. Nach den west-
germanischen Rechten mußten die Eides

-

helfer ursprünglich aus der Verwandtschaft
des Schwörenden entnommen werden. Die

zwischen nicht verwandten Männern ein-

gegangene Blutsbrüderschaft ist für die

Westgermanen nicht bezeugt. Doch mag
sie auch ihnen bekannt gewesen sein, da
einige spätere Institute am besten als Ab-
leger von ihr erklärt werden können. So
die langobardische Anbrüderung (affra-

tatio), die u. a. den Zweck hatte, sich in

den Angebrüderten (confabulati, gamahalos)

Eideshelfer zu sichern. Auch die angel-

sächsischen Wettbrüder (wedbrödor) gehören

vielleicht hierher; sie gelten als eine Wurzel
der späteren Gilde, deren Glieder allerdings

eidlich untereinander verbunden und viel-

fach auch zu Eideshülfe verpflichtet waren,

die aber doch immer eine größere Zahl von

Genossen umfaßte, während die Eidbrüder

nur zwei waren. Eigentliche Eidbrüder

sind in England vielleicht unter nordischem

Einfluß seit dem II. Jh. nachweisbar (Lie-

bermann).
B r u n n e r DRG. i 2 , 132 ; 2, 382.

R. Hübner.

§ 2. Norden. E. (eidbrödir) oder

Schwurbruder (svarabrödir) hieß der kraft

Vertrages in die Rechte und Pflichten eines

Blutsbruders Eingetretene. Der Vertrag

wurde in altheidnischer Zeit durch einen

Formalakt geschlossen. Die Blutsbrüder

ritzten sich die Arme auf und ließen das

Blut in eine Grube tröpfeln, wobei sie sich

gegenseitig eidlich Rachepflicht bei Tötung

gelobten. In einigen Quellen war damit

ein ganga undir jardamen (vgl. Gottes-

urteil), d. h. ein Durchschreiten eines aus

drei Rasenstreifen gebildeten Tores, welches

durch Spieße gestützt war, verbunden,

eine Zeremonie, deren Deutung schwer ist.

An Stelle der Rachepflicht trat später

Anteil am Wergeid und Pflicht zur Er-

hebung der Klage. Der E. genießt ein

gewisses Erbrecht, mitunter findet sich auch

Gütergemeinschaft. Aus der Eidbruder-

schaft scheint der Erbvertrag hervorge-
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gangen zu sein, die Gilde wird von Manchen
auf sie zurückgeführt. Vgl. Blutsbrüder-

schaft, Gilde.

M. Pappenheim Die altdän. Schutzgilden

S. i8ff. M a u r e r Vorl. III S. 195 ff. M.Pap-
pe n h e i m SZ. f. RG. 29, 304.

K. Lehmann.

Eidersueben. Wids. 44 werden mit An-
geln, Engte, zusammen Sueben, Swcefe,

genannt, deren beider Grenze gegen die

Myrgingas König Offa an der unteren Eider

(bi Fifeldore) festlegt. Man hat auf diese

Swcefe wohl mit Recht einen Ort Schwab -

stedt nördlich der Eidermündung bezogen.

Sie sind entweder ein zurückgebliebener

Volksrest, der darauf hinweist, daß das

Stammvolk der Sueben, die Semnonen, in

jene Sitze, von denen aus es sich in mehrere

Völkerschaften spaltete, aus höherem Nor-

den gekommen ist, oder aber sind sie vom
Süden her einmal in eine— vielleicht nach
der kimbrischen Wanderung — entstan-

dene Lücke eingetreten.

Müllenhoff DA. 4, 127 f. R. Much.

Eidesfähig. § i. Süden. Nach den

westgermanischen Volksrechten bestanden

keine besonderen Termine der Eidesfähig-

keit; eidesfähig war vielmehr jeder

handlungsfähige Rechtsgenosse (also, wo
Geschlechtsvormundschaft bestand, die

Frau nicht). Schlechtweg fehlte das Recht

des Eides den Knechten, falls ihnen nicht

durch königliches Privileg das Schwurrecht

verliehen worden war, ferner den Stammes-
fremden, den zum Tode verurteilten sowie

meineidigen Personen. Schon im späteren

fränkischen Recht beginnt die Entwick-

lung des malichen Instituts der sog. ,,Recht-

oder Ehrlosigkeit", die alle diejenigen er-

griff, die entweder zu einer entehrenden

Strafe verurteilt worden waren, oder die

eine Tat begangen hatten, in der eine

gemeine Gesinnung zutage trat: sie waren,

da sie durch ihr schimpfliches Verhalten

ihren Glauben eingebüßt hatten, eides-

unfähig. Nach angelsächsischem Recht
folgte zwar nicht Eidesunfähigkeit aus der

Bescholtenheit, aber dem Bescholtenen war
der Eid erschwert. Dort war eidesunfähig

auch derjenige, der im Gericht Meineid,

falsche Eideshilfe oder Zeugenschaft ge-

leistet hatte oder einen ihm zuerkannten

Eid oder Ordalbeweis nicht erbringen

konnte (Liebermann).
B r u n n e r DRG. 2, 390. R. Hübner.

§2. Norden. Eidesfähig waren grund-
sätzlich nur freie, volljährige Männer (fri-

alser menn oc fulltid'a, er hyggia fyri orfre

ok eifä), nur wer nicht friedlos oder in der

Kirche Bann war [froels oc fripviter). Vgl.

Westgötalag. II Addit. 2 § 1 : Igh ma
prel. oghormaghi. ccller friplös man innan
laghum standen. Stander nokor perrce. i epum.

vari af lagha eper. Auch nicht fest an-

sässige Ausländer waren ausgeschlossen.

Doch wurden für einzelne Fälle Ausnahmen
gemacht, z. B. für Frauen mit Bezug auf

Geburten, Ehebrüche, Notzuchtsfälle,

Hexerei u. a. m., Ausnahmen, die bald das

Zeugnis, bald die Eideshilfe oder den

Parteieid betrafen.

Die Rechtlosigkeit (s. d.) zog Verlust oder

Minderung der Eidesfähigkeit nach sich.

Maurer Vorl. I 427. 405. Brandt Forel.

II 238 f. Matzen Forel. II 51. Nord-
ström II 730. K. Lehmann.

Eideshelfer. A. Süden. § i. Wesen
der Eideshilfe. Nur in Ausnahme-
fällen wurde der von der Partei auferlegte

Eid als E i n e i d geschworen. Auch ist

er nur einigen, nicht allen westgermani-

schen Stämmen bekannt (Langobarden

und Baiern, Sachsen und Friesen; bei den

Angelsachsen wird der Klageeid öfter, nur

ausnahmsweise der Verteidigungseid als

Eineid geschworen). Die Regel ist der Eid
mit Helfern, d. h. ein von der Partei

(dem Hauptschwörer, Hauptmann) abge-

legter, durch die Eideshilfe (ags. äd'fultum)

der Helfer unterstützter Eid. Die Eides

-

helfer (ahd. gieido, mhd. geeide, langob.

aido, ags. ä?wda, äzwdanian, fränkisch *ha-

medja; coniurator, consacramentalis) oder

,, Gefährten" (ags. gefera, fries. folgere)

leisten ihre Unterstützung in der Weise,

daß sie schwören, der Haupteid sei wahr,

,,rein und unmein", der Hauptmann habe

recht geschworen. Sie bekräftigen damit

also lediglich die Glaubwürdigkeit der

Partei, auf die von dieser beschworene

Tatsache oder Behauptung bezieht sich

dagegen der Eidhelfereid unmittelbar gar

nicht. Deshalb kommt es für die Auswahl
der Eidhelfer auch lediglich darauf an, daß

solche Personen genommen werden, die
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über die Vertrauenswürdigkeit des Haupt -

schwörers ein Urteil haben können. Ob
sie daraufhin die beanspruchte Eideshilfe

leisten wollen, „haben sie mit ihrem eigenen

Gewissen und ihrer eigenen Logik abzu-

machen" (Brunner).

§2. Auswahl der Eideshelfer.
Die Eideshelfer wurden ursprünglich aus

der Verwandtschaft des Schwörenden aus-

gewählt; der Eid mit Helfern war von Haus
aus Geschlechtseid, der die nächsten Ange-

hörigen des Hauptschwörers in die Folgen

des Meineids verstrickte. Im ältesten

Recht wTerden wohl nur die Männer der

Sippe (die agnatischen Sippegenossen) zur

Eideshilfe herangezogen worden sein, später

erstreckte sich die Pflicht der Eideshilfe

auch auf die übrigen Blutsverwandten. In

der fränkischen Zeit hielten die meisten

Rechte an dem Erfordernis der Verwandt-
schaft nur für gewisse Fälle fest. Das
fränkische Recht verlangte bei Freiheits-

prozessen die Zuziehung bestimmter Ver-

wandter von Vater- und Mutterseite. Sonst

konnten auch andere Personen in Anspruch
genommen werden. Die Auswahl hatte

entweder der Beweisführer selbst oder der

Beweisempfänger zu treffen; letzterer blieb

-aber an die Verwandten des Schwörenden
gebunden. Der Eid mit vom Gegner er-

nannten Eidhelfern galt als schwerer wie

der mit selbstgewählten Helfern. In man-
chen Rechten (z. B. bei den Angelsachsen)

wurden gekünstelte Methoden einer Ver-

bindung von Ernennung und Wahl ausge-

bildet. Vgl. auch Eidbruder.

§3. Zahl der Eideshelfer. Die

erforderliche Zahl der Eideshelfer war in

den einzelnen Fällen verschieden. Den
normalen Typus des Eideshelfereides bildete

der Zwölfereid (Volleid), der vervielfältigt

und geteilt werden konnte. Dabei wurde
der Volleid bald als ein mit zwölf, bald

als ein mit elf Helfern geleisteter Eid ge-

rechnet. Unter allen Volksrechten be-

rechneten einzig die angelsächsischen Wert
und Schwere des Eides nach Hufen, was
aber für den Eid überhaupt, nicht speziell

für den Eideshelfereid galt. Die Größe des

Eideshelfereides richtete sich nach der Be-
deutung der Streitsache, nach der Beweis-

lage, nach dem Stande der Parteien. Es
gab förmliche Eideshelfertarife. Die Eides-

helfer mußten (abgesehen von der etwa
erforderlichen Blutsverwandtschaft) be-

stimmte Vorbedingungen erfüllen wie Eides-

fähigkeit, Glaubwürdigkeit, Freiheit, auch
wohl Stammesgenossenschaft, Standes-

gleichheit, Nachbarschaft.

§4. Form des Eideshelfereides.
Der Eideshelfereid wird in der Art abge-

leistet, daß zuerst der Hauptmann schwört

und darauf die Helfer, die zu beiden Seiten

von ihm oder hinter ihm stehen und ihm
und sich untereinander die Hände reichen

(fränk. hantrada, ahd. hantreichida) oder ihn

anfassen. Sie schwören nach älterem Recht
mit gesamtem Munde, später jeder für sich.

Der Hauptmann mußte die erforderlichen

Eideshelfer in den Termin mitbringen, sie

zum Eide leiten (ahd. leitjan, as. ledjan,

fries. leda; daher der Eid mit Helfern bei

den Friesen lade, lede, bei den Angelsachsen

lad genannt). Der Eideshelfereid konnte

überschworen werden, gescholten werden
konnte er nur, bevor die Eideshelfer

geschworen hatten.

B r u n n e r DRG. i 2
, 259 ff. 2, 378 ff. Schrö-

der DRG.S 85. 374 f. v. Amira Recht * 167.

C o s a c k Die Eidhelfer des Beklagten, Weimar
1885. F. Liebermann Die Eideshufen bei

den Angelsachsen. Festg. f. Zeumer, Weimar
191 0, 1 ff. Thayer Older Modes of Trial.

Select Essays in Anglo-Amer. Legal Hist. 2,

Boston 1908, 383 ff. R. Hübner.

B. Norden. §5. Eideshelfer
[sannad'armenn, vättar, purgatores), Per-

sonen, welche andere Eide, zumal Partei-

eide, vornehmlich den Reinigungseid, als

reine und rechte bekräftigen, treten im

Norden überall auf. Nach dem seeländi-

schen Rechtsbuche Erichs HI/21 schworen

die Eideshelfer: „Gott helfe ihnen so, wie

der schwor rechten Eid und darin keine

Falsch war (ey men £)", ebenso nach dem
Schonenrecht. Nach dem Ostgötalag wird

der Haupteid als „wahrer und gesetzlicher"

beschworen. Für Island ordnete Magnus
Lagabceter an, daß die Partei „schwöre

vollen Eid für sich", aber die anderen dessen

Eid bekräftigen mit der Formel, „daß sie

nichts Wahreres vor Gott wissen, als jene

schworen" (Hakonarbök 49). Darum heißt

in Schweden der zu bekräftigende Eid

„Voreid", welcher übrigens auch ein

Zeugeneid sein konnte (unten § 9). Freilich
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ist zuzugeben, daß die älteren westnordi-

schen Quellen jene scharfe Zuspitzung des

Tenors im Eidhelfereid (als Kredulitätseid)

nicht aufweisen. Zumal in Island, wo
sannadarmenn erwähnt werden, bekräfti-

gen sie direkt die Tatsache, (z. B. at su er

jrcindsemis tala rett oc sgnn), aber da Zeugen

(vättar) und Eideshilfe einerseits, Jury (kvifrr)

und Eideshilfe andererseits dort scharf unter-

schieden werden, so hat wohl von jeher die

Eideshilfe nur die Bedeutung gehabt, die

Zuverlässigkeit des Haupteides zu beteuern.

§ 6. Die Eideshilfe ist im Norden älter

als die Jury. In Dänemark wird sie mit-

unter als ,,volksrechtliches" Beweismittel

(lagh) der Jury als amtsrechtlichem Beweis-

mittel gegenübergestellt, und in Norwegen
heißt der Parteieid mit zwei Eideshelfern

lyrittareidr , d. h. Volksrechtseid.

§ 7. Die Eideshelfer waren ursprünglich

von der Partei selbst erwählt, vermutlich

aus ihrer Sippe. (Vgl. Eidbruder.) Aber im
Laufe der Zeit bekommt der Gegner Einfluß

auf die Ernennung (nefndarvitni, in Jütland

kyns näfnd), oder die Obrigkeit ernennt sie.

Auch wird darauf gehalten, daß nur ein Teil

aus der Verwandtschaft genommen wird,

oder daß die Eideshelfer bestimmte Eigen-

schaftenbesitzen (zB. in Grundstückssachen

Grundbesitzer oder daß sie Nachbarn sind).

§ 8. Die Zahl der Eideshelfer wech-
selt, nach Art der Rechtssache. In Nor-

wegen steigt sie in der Skala 1, 2, 5, 11

wobei die Grundzahl zwei gewesen zu sein

scheint (lyrittareidr). Anderswo ist sie

noch höher (in Schweden und Dänemark
bis 36, ja sogar bis 9 x 12).

§ 9. Die Eideshelfer schworen nach
der Partei, stehend (standa i cpe\ mit ge-

samtem Munde, einstimmig. Versagen

auch nur Eines machte eidfällig. In

Schweden findet sich eine Mischung von
Zeugen- und Eidhelferbeweis derart, daß
der Zeugeneid als Voreid von den Eides

-

heifern bekräftigt wird (daher ,,mit 2 Zeu-

gen und 12 Eideshelfern; ,,mit 14", „mit
16" bedeutet darnach 2 oder 4 Zeugen und
12 Eideshelfer). Mitunter wird gruppen-

weise vorgegangen derart, daß immer eine be-

stimmte Abteilung (eid'aliä, eifraneyti, eßviti)

den Eid „des Hauptmannes" bekräftigt.

Maurer in Krit. Überschau V .... ; Vorles.

I 2 S. 231 ff. Brandt Forel. II 252 ff.

Hertzberg Grundtr. 238 ff. Matzen
Forel. II 50 ff. Nordström II 729 ff.

v. Amira Recht 215. K. Lehmann.

Eidesschelte. Durch die Eidesschelte

wurde nach südgermanischen Quellen der

Beweisführer von seinem Prozeßgegner an

der Ableistung des Eides gehindert. Sie

war eine rechtsförmliche Handlung. Nach
fränkischem Recht hatte der Scheltende

sein Schwert vor die Tür der Kirche zu

legen, in der der Eid geleistet werden sollte,

oder er zog dem Gegner die Hand von dem
Gegenstande fort, auf den er den Eid schwö-

ren wollte. Nach den Illustrationen zum
Sachsenspiegel bestand der Scheltegestus

darin, daß der Gegner des Schwörenden

diesen am Arme packte, um ihn am Schwö-

ren zu verhindern. Die Eidesschelte war

nur bis zu einem bestimmten Augenblick

gestattet (s. Eideshelfer). Die Eides

-

schelte wurde wie die Urteilsschelte später

durch Gottesurteil (Zweikampf) entschieden.

Der Norden kennt eine Eidesschelte

nicht, nur eine Urteilsschelte.

Brunner DRG. 2, 434 f. v. Amira Die

Handgebärden in den Büderhandschr . d. Sachsen-

spiegels. .
Abhandl. d. Bayer. Akad. I. Kl. 23,

2, 249 f. (1905). R. Hübner.

Ei&sifapingsbök (f.) ist die Aufzeichnung

der im Bezirke des Eidsifaßing, den Hoch-

landen im Innern nördlich von Vikin, gel-

tenden, durch die Iqgsaga überlieferten

Rechtssätze (EidsifapingslQg n. pl.). Von

ihrem weltlichen Teil ist uns nur ein kleines

strafrechtliches Fragment aus dem 12. Jh.

erhalten. Dagegen ist uns das Christen

-

recht in zwei Redaktionen überliefert, von

denen die ältere und umfangreichere bald

nach 1152 entstanden sein muß, aber auf

eine ältere, vor dem Zehntgesetz König

Sigurds (11 11— 1130) liegende, vielleicht

unter Olaf Kyrre (1066— 1093) fallende

Redaktion zurückgeht. Von der von

Magnus La g a b oe t e r (s. d.) 1268 vor-

genommenen offiziellen Revision der E. ist

nichts erhalten.

Ausg. v. K e y s e r u. M u n c h (1846 in

Norges gamle Love I); eine Ergänzung bietet

S t o r m 1885 ebd. IV S. 673 f. — S. Nordi-
sche Rechtsdenkmäler (dort die Lit.).

S. Rietschel.

Eigenkirche. § 1. Die Einrichtung der

,, Eigenkirche" knüpft an an die, nicht so-
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wohl germanischem Individualismus als

vielmehr Herrschaftsgedanken entspringen-

den, germanisch-heidnischen Haustempel.

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden,

daß für manche Stämme, insbes. auf dem
Kontinent, der Eigentempel nicht unmittel-

bar zu beweisen ist und daher bei dem einen

oder anderen Stamm die Eigenkirche ohne

Anschluß an denEigentempel unter nachbar -

lichem Einfluß entstanden sein könnte — eine

sehr entlernte Möglichkeit, die den Weg vom
Eigentempel zur Eigenkirche variierte, aber

im 'großen Zug der Entwicklung bestehen

ließe. Wie im Heidentum jeder Hausvater in

einem ihm gehörenden, auf seinemGrund und
Boden stehenden Tempel den Göttern opfern

konnte, wenn auch nicht jeder einen solchen

Tempel hatte, so beginnen nach der Ein-

führung des Christentums in arianischer und
katholischer Form im Widerstreit mit den

römisch -kirchlichen Anschauungen (s. Kir-

chengut) allenthalben im germanischen Ge-

biet bei den mit oder ohne arianisches

Zwischenstadium zum Christentum über-

getretenen Stämmen die größeren Grund-
besitzer auf ihrem Besitz Kirchen zu-

nächst für sich und die ihnen zugehörigen

Leute zu errichten, oder sie erwerben auch
(Klöster insbesondere durch Schenkung)

Grund mit schon darauf stehenden Kirchen,

denen die Wissenschaft den Namen „Eigen-

kirchen" (Eigenkloster als Zubehör der

Eigenkirche) beigelegt hat. Die E. ist so in

allen ihren Erscheinungsformen Ergebnis

einer typisch germanischen Grundidee, der

Kernpunkt germanistischer Ideen im
Kirchenrecht und der Mittelpunkt einer

Fülle von Rechtssätzen, eines bei land-

schaftlichenVerschiedenheiten in denGrund-
zügen doch gleichen Eigenkirchenrechts.

Sie ist daher bei Arianern (Sveben, West-
goten, Burgundern, Langobarden) wie

Athanasianern gleich möglich und tatsäch-

lichgleich vorhanden, allerdingsbei manchen
Stämmen unterdrückt und wegen der

zeitlichen Priorität der Berührung der

Germanen mit dem Arianismus scheinbar,

aber auch nur scheinbar, arianischen Ur-
sprungs. Dabei ist wiederum zuzugeben,

daß die Ausbildung der Eigenkirche im
Arianismus eine Stütze für ihre Ausbildung
bei den zum römischen Katholizismus

übergetretenen Germanen war. Die Ent-

wicklung wäre vielleicht andere Wege
gegangen, wenn der Arianismus den ger-

manischen Eigentempelgedanken ver-

nichtet hätte. Nur darf bei der Frage

der Bedeutung des Arianismus für das

Kirchenrecht des Mittelalters nicht über-

sehen werden, daß Eigenkirche und Eigen

-

kirchenrecht insoferne verschieden sind,

als dieses sich ändern kann, während jene

bestehenbleibt, daß überhaupt das ,, Eigen -

kirchenrecht konfessionell indifferent" ist.

Als Kirchen jeden Ranges, Kathedral-

kirchen, Pfarrkirchen [plebs), Kapellen [ca~

pella), Bethäuser [oratorium), auch Kloster-

kirchen überwiegen sie namentlich seit den

Säkularisationen Karl Martells und Pippins

und deren Weiterverleihungen an Zahl im
fränkischen Reich die bischöflichen, dem
Gottesdienst geweihten Gebäude.

§ 2. Altargrund und Altar stehen mit

allem Inventar (Gebäude, Gewänder, Ge-

räte, Glocken) und anderem zugehörigen be-

weglichen und unbeweglichen Vermögen im

Eigentum geistlicher und weltlicher Grund-

besitzer, vor allem des Königs, aber auch ein-

zelner Bischöfe und Klöster sowie politischer

Genossenschaften, die sämtlich in der

Eigenkirche, dem Eigenkloster usf. weniger

ein kirchliches Institut als ein reicher Aus-

beute fähiges Vermögensobjekt sehen. Die

E. warf nämlich verschiedene, nicht unbe-

trächtliche Erträgnisse ab; von diesen sind

neben dem Zehnt (s. Kirchenzehnt) insbe-

sondere zu erwähnen die durch den Pfarr-

zwang (Pfarrecht) gesicherten Stolgebühren

(s. d.'), die Spolien und die Regaliennutzung,

der Ertrag der erledigten Kirche während

der Vakanz. Der Geistliche der E. wurde,

soweit der Eigentümer nicht Geistlicher

war, von diesem angestellt und entlohnt,

war jederzeit auch absetzbar; dabeiwar der

Bischof rechtlich auf die Einweisung des

Geistlichen beschränkt, wurde aber tat-

sächlich oft überhaupt nicht zugezogen;

das Aufsichtsrecht über den angestellten

Geistlichen aber stand ihm rechtlich auch

in diesem Falle zu. Freie wie Unfreie

wurden angestellt. Das sich tatsächlich er-

gebende geringe Abhängigkeitsverhältnis

der Eigenkirche und des Eigengeistlichen

vom Bischof gegenüber starkerAbhängigkeit

vom Grundherrn, die dadurch verursachte

Störung der Episkopatverfassung und Zu-



EIGENKIRCHE 529

rückdrängung der bischöflichen Gewalt, die

infolge geringer Entlohnung schlechte wirt-

schaftliche und infolgedessen auch soziale

Stellung dieser Geistlichen führte schon

unter Karlmann und Pippin zu Reformver-

suchen, die dann in derEigenkirchengesetz-

gebung Karls des Großen und Ludwig des

Frommen Wirklichkeit wurden. Hier wurde
aber der Bestand der E. keineswegs auf-

gehoben, sondern im Gegenteil gesichert

durch das Gebot ausreichender Dotierung

bei ihrer Gründung und das Verbot der

Teilung sowie jeder die Fortdauer des

Gottesdienstes störenden Veräußerung,

beides unter Aufsicht des Bischofs; ver-

boten wurde die Anstellung Unfreier und
die Absetzung des Geistlichen. Dagegen

blieb aber doch die Möglichkeit der Ver-

äußerung wie der Vererbung, vielfach auch

die freie Ernennung des Geistlichen durch

den Eigenherrn bestehen; durch diese ver-

schiedenen Vorschriften suchte man den

vielen schweren Mißständen zu steuern

und eine Versöhnung des Eigenkirchen

-

wesens mit der Episkopalverfassung her-

beizuführen. In Italien wurde die Eigen

-

kirche durch eine Synode von 826 unter

dem Vorsitz des Papstes gutgeheißen und
endlich macht sich sogar trotz heftiger

Gegenströmungen der Episkopat selbst die

Eigenkirchenidee zunutze, womit seit dem
9. Jh. die bischöfliche E. auftritt. Nicht

minder aber wird in der Karolingerzeit auch

den königlichen Rechten gegenüber Bis-

tum und Bischof (Ernennungsrecht) der

Gedanke der E. zugrunde gelegt und sogar

die höchste Kirche (wie auch die nicht

•schon als Eigenkloster entstandene Abtei)

in den Kreis dieses Systems gezogen.

Die bischöfliche Kirche wurde zu könig-

licher Eigenkirche und in der Form der

Investitur als Leihe dem Bischof über-

geben. Ein Vorgang, den seine relative

Seltenheit so wenig aus der Welt schafft,

wie seine Zurückdrängung und Unter-

drückung im Investiturstreit. Für die An-
stellung des Geistlichen wurde die Einho-

lung der gegenüber einer geeigneten Person

nicht zu versagenden bischöflichen Er-

laubnis vorgeschrieben, die Unterordnung

auch dieser Geistlichen unter den Bischof

festgelegt, die Beschäftigung des Geist-

lichen in weltlichen Geschäften verboten.

Endlich trat (schon im 8. Jahrhundert)
für den Priester als Entlohnung an Stelle

der früheren römisch -kirchlichen Stipen-

dien die Beleihung mit Kirche und
Kirchengut, die Pfründe (beneficium). Bald
nach dem Ende des 10. Jh. machte sich eine

kurialische Gegenströmung gegen das Eigen -

kirchenwesen geltend (Verbot der Laien

-

investitur 1078 durch Gregor VII.), die, hier

nicht näher zu verfolgen, im Wormser
Konkordat das höhere Eigenkirchenrecht

beseitigte, bald darauf (Alexander III.)

an die Stelle des niederen den Patro-

nat setzte.

§3. Die auf dem Kontinent nachweisbare

E. hat in Norwegen ihr Seitenstück in der

hcegindiskirkja,dernBequemlichkeitskirche".

Diese Kirchen sind ebenfalls von Privaten

auf ihrem Grund und Boden errichtet und
müssen von ihnen unterhalten werden, aber

vom Bischof geweiht sein. Der dort fun-

gierende hcegindisprestr wurde vom Kirchen

-

eigentümer angestellt, unterstand aber dem
hQJud'pYestr und weiterhin dem Bischof.

Seine ordentlichen Befugnisse umfaßten
nicht die Taufe, die er nur in Notfällen zu

spenden hatte. So sicher die hoegindis-

kirkja als eine E. behandelt werden muß,
so darf andererseits nicht übersehen werden,

daß auch die sonstigen Kirchen Norwegens,

allen voran die fylkiskirkja, im wesentlichen

jener gleichen. Es scheint nicht ausge-

schlossen, daß hier die Eigenkirchenidee,

auf breiterem Boden ruhend, ursprünglich

alle Kirchen ergriffen hat, diese, soweit

nicht hcegindiskirkjur, Eigenkirchen des

Königs oder größerer Verbände (genossen-

schaftliche Eigenkirchen) waren. Gleiche

Erwägungen erscheinen angebracht für

Dänemark und für Schweden (für

fylkiskirkia und tolftakirkia), wo sich im
übrigen in Gotland eine Parallele zur

norwegischen Bequemlichkeitskirche findet.

§ 4. Lediglich private Kirchen kennt zu

Anfang Island, wo zudem nicht jede

Kirche ihren Geistlichen hatte, sondern

dieser oft mehrere Kirchen, ein ganzes ping

zu versorgen hatte, von wo er selbst pinga-

prestr hieß. Doch war der Einfluß des

Bischofs insofern nicht gering, als man sein

Einweisungsrecht zu beachten pflegte und
er durch Verweigerung der Einweisung

genügende Dotierung, im übrigen auch den
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Fortbestand der einmal gegründeten Kirche

verlangen konnte. Gegen Ende des 12. Jhs.

begann auch noch das Streben der Bischöfe,

die Kirchen aus den Händen der Laien in

ihre eigenen zu bringen, das nach mehr
denn hundert Jahren auf dem Vergleichs

-

wege zu einem teilweisen Erfolge führte.

§ 5. Endlich finden wir auch den angel-
sächsischen pegn als Eigentümer

einer Kirche, wie überhaupt für dieses

Gebiet die E. nicht fehlt; auch in der

Ausgestaltung der Grundzüge entspricht

sie den kontinentalen Formen.
Die Lit. ist fast erschöpfend angeführt in

den verschiedenen Arbeiten von U. Stutz, von

denen zu vergleichen als Grundlage: Gesch. des

kirchl. Benefizialwesetis I; Die Eigenkirche als

Eleme7it des mittelalterl.-germ. Kirchenr. ; Kir-

chenrecht 829fr. 834 ff. 839 ff. ; Arianismus ti.

Germanismus (Internat. Wochenschr. f. Wiss.

Dez. 1909) und der Artikel 'Eigenkirche,

Eigenkloster' in Haucks Real-Enzyklopädie 3

Erg.-Bd. Dazu hervorzuheben Stutz Karls

d. Gr. divisio von BisHirn u. Grafschaft Chur

(Festg. f. Zeumer); Das Eigenkirchcnvermöge?z

etc. (Festschr. f. O. Gierke 11 78 ff.); Gratian

und die Eigenkirchen (ZfRG. kan. Abt. I,

iff.); ZRG. XXXIII 213fr. Galante, La
condizionc giuridica delle cose saerc. Imbart
de la Tour Les paroisses rurales (vgl. Stutz

GGA. 1904, i ff.). Mai tl and, Law Quarterly

review LXIV 1 ff. Schreiber Kurie und Kloster

im 12. Jahrhundert. Hauck KG. II 3
I

4
,

236 ff. Maurer Vorlesungen I 73 f. II 65 ff.

75 ff- 8 2 ff. 96fr. IV 213fr. Jorgensen Den
nordiske Kir/ces Grundlceggelse 518 ff. Hol-
berg Kirke og Leu 21 f. Taranger Den
angclsaksiske Kirkes Indflydelsc paa den uorske,

252. 255fr. Hildebrand Sveriges Medeltid

III 173. Soff. Holmquist Medeltidens Kyr-

kohistoria 1 ff. 62. P ollock-Maitland
Historv of Law I 497 f. Maitland Township

a?id Borough 177. Vinogradoff English

Society in the eleventh Century 373 f. und das

im Erscheinen begriffene, während der Kor-

rektur benutzte Buch von v. Schubert Staat

und Kirche in den arianischen Königreichen

und im Reiche Chlodwigs (Hist. Bibl. 26).

v. Schwerin.

Eigentum. § 1. Es besteht heute kein

Zweifel mehr, daß die Germanen den Begriff

des Eigentums, dh. der vollen rechtlichen Zu -

gehörigkeit einer Sache zu einer Person, von
je gekannt haben, und zwar sowohl an beweg-
lichen Sachen wie an Liegenschaften. Seine

Entwicklung fällt in die indogermanische

Urzeit, Wenn eine gegenteilige Meinung
immer wieder Vertreter gefunden hat, so

erklärt sich das aus mehreren Gründen.

§ 2. 1) In der germanischen Urzeit gab
es Sondereigentum nur an be-
weglichen Sachen, während der Grund
und Boden, soweit er nicht herrenlos

war, im genossenschaftlichen
Gesamteigentum der Völker und
Sippenverbände stand. Andererseits aber

bildeten vom Beginn der historischen Zeit

an gerade die Liegenschaften die wirt-

schaftlich und sozial wichtigsten Gegen-
stände des Eigentums. So kommt es, daß
noch im deutschen MA. die Worte eigen

und erbe vorzugsweise zur Bezeichnung der

im Eigentum stehenden Liegenschaften

verwandt werden, die der wirtschaftlichen

Erhaltung der Familie dienen und von einer

Generation auf die andere übergehen. Daß
diese Terminologie erst einer späteren

Entwicklung angehört, erhellt jedoch deut-

lich aus dem Bedeutungswechsel des

Wortes Erbe, das ursprünglich gerade die

bewegliche Habe, insbesondere den Vieh-

stand bezeichnet (got. arbi
}
aschw. orf

y

anord. arfr 'Ochse', ags. orf
}
ierfe 'Vieh,

Gut' ahd. arbi, erbi, wahrscheinlich wie

air. orbe, orpe 'Erbe' mit bptpavos 'ver-

waist' lat. orbus zusammenzubringen).

Ebenso bezieht sich das substantivierte

Partizip eigen, gleich dem Verbum, von

dem es abgeleitet ist, in gleicher Weise

auf Fahrnis wie auf Liegenschaften (deut-

lich erkennbar bei ags. ägen und ägan
r

aber auch im nord. Sprachgebrauch; vgl.

auch got. aihts, ags. &ht, ahd. eht = Ge-

samtheit der eigenen Güter). So dürfte

vielleicht der Schluß zulässig sein, daß

auch eigan ('rechtlich beherrschen') ur-

sprünglich gerade die Herrschaft über die

dem einzelnen individuell zustehende Fahr-

habe bezeichnet habe. Denn gerade diese

mußte in der Urzeit besonders hervor-

treten, da sie die beherrschten Gegen-

stände nicht nur für die Lebenszeit ihres

Eigners, sondern über das Grab hinaus

ergriff.

§ 3. 2) Der germanische Eigentums-

begriff wird stets konkret mit Be-

ziehung auf die beherrschten Sach-
güter gedacht. Es fehlt an einer

technischen Bezeichnung, die das ab-
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strakte dingliche Recht im Gegensatz zu

seinem Gegenstande bezeichnete. Worte
wie eigenschaft im Sinne von Eigentum
und dieser Ausdruck selbst gehören erst

dem späteren MA. an. Dennoch ist nicht

daran zu zweifeln, daß das Wort eigen

sowohl die beherrschte Sache als auch
das Recht bezeichnete. Im Sachsen-

spiegel werden beide Bedeutungen einander

bereits bewußt gegenübergestellt. In

gleicher Weise werden auch die Bezeich-

nungen für den Eigentümer regel-

mäßig von eigan abgeleitet (got. aigands,

ags. ägend, anord. eigandi, aschwed. <zghandi,

adän. ceghczndce, as. ekso, mnd. exe [erfexe).

Nur für aigans 'eigen', 'gehabt' steht bei

Wulfila stets das Fürwort swes (oixeioc) vom
idg. Stamme sue-, siio-.

§ 4. 3) Dem germanischen Eigentums-

begrifl mangelt im Gegensatz zu dem
uns geläufigen des ausgebildeten römischen

Rechts das Merkmal der Ausschließ-
lich k e i t und Unbeschränkt -

h e i t. Jedes Recht, das die Befugnis

zur vollen Sachherrschaft gewährt, ist

Eigentum, mag der Berechtigte auch hin-

sichtlich dieser Befugnis an die Mitwirkung

anderer Berechtigter gebunden sein oder

mögen auch konkurrierende Berechtigte

neben ihm stehen. Es gibt nicht ein

Eigentum, das stets den gleichen Umfang
hätte, sondern der Umfang ist wandelbar.

Es gibt mannigfach gebundenes, beschränk-

tes, befristetes, bedingtes Eigentum neben
der vollen Sachherrschaft, so jedoch, daß
jedes dieser dem Umfang nach verschie-

denen Rechte doch als Abwandlung des

einheitlichen Eigentumsbegriffs erscheint.

Mit anderen Worten: der Gegensatz
zwischen Eigentum und be-
schränkten dinglichen Rech-
ten ist dem germanischen Recht ur-

sprünglich unbekannt. Diese er-

scheinen als beschränktes Eigentum gegen-

über dem Volleigen (plena proprietas, vri

eigen). Sie sind nicht Rechte an fremder

Sache wie die römischen jura in re, sondern

auch sie können sich durch Wegfall der

Beschränkung zu Volleigen auswachsen.

Sie sind diesem wesensgleich. Diese Auf-

fassung dürfte dem idg. Rechtszustande

noch erheblich näher stehen als die des

römischen Rechts. Wenn es richtig ist,

daß vindicare bedeutet 'etwas als durch hand -

greiflichen Eingriff dem Hause entzogen be-
zeichnen', so muß auch die römische
rei vindicatio ursprünglich kein ausschließ-

liches Eigentum vorausgesetzt haben.
Ebenso kann bei den Germanen jeder

der auf ungeteiltem Erbe sitzenden Brüder
alle derGemeinderschaft zustehendenSachen
als sein Eigentum bezeichnen, obwohl er

in seinem Rechte durch die Befugnisse

der andern beschränkt ist. Nur allen

zusammen steht Volleigen zu (Eigentum
zur gesamten Hand). Jeder
Wegfall eines Gemeinders bedeutet ein

Wachsen des Umfanges der Befugnisse

der übrigen, und in der Hand des letzten

Gemeinders wird das personenrechtlich

gebundene Eigentum zum vollen Indivi-

dualrecht, aber nicht erst zum Eigentum.

Entsprechend behauptet bei der germani-

schen Fahrnisklage der Kläger, die ent-

wendete Sache sei sein (in den Volks

-

rechten regelmäßig rem suam esse] West-
götalagen I Jriuuae B 8 § 1 : iak ä ok pü iki

'ich bin Eigentümer und du nicht'), ob-

wohl er sich nicht auf ein ausschließliches

Recht an der Sache stützt, sondern nur

behauptet, er habe die ihm entzogene

Sache auf Grund eines, wenn auch viel-

leicht sehr beschränkten, Rechtes im
Besitze gehabt.

§ 5. 4) Dem germanischen Eigentum
fehlt die nach römischer Anschauung
ihm wie allen dinglichen Rechten wesent-

liche absolute Wirksamkeit Dritten

gegenüber. Das folgt mit Notwendigkeit

aus der mangelnden Ausschließlichkeit

und Unbeschränktheit. Die Tatsache,

daß es sehr verschiedene, stärkere und
schwächere, beschränktere und ungebunde-

nere Formen des Eigentums gibt, bedingt

eine nur relative Wirksamkeit
dieses Rechts. So erscheint noch im MA.
der Streit um Gut regelmäßig in Gestalt

des Streites um das bessere Recht zur

Sache. Dazu kommt, daß der germanische

Rechtsgang seine Entstehung aus dem
Strafprozeß nirgend verleugnet. Es gibt

überhaupt keine Klagen aus dem Recht,
sondern jede Klage ist ein Sichbeklagen

um Unrecht. So kann es auch keine

absolute Eigentumsklage geben. Vielmehr

muß sich der Kläger auf ein gegen ihn
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begangenes Unrecht stützen. Als ein

solches erscheint aber dem altgermanischen

Rechtsempfinden nicht schon das bloße

Vorenthalten der dem andern gehörigen

Sache; sondern es muß ein offenkundiger

Bruch der Friedensordnung, Landnahme,
Raub oder Diebstahl vorliegen. Schon

hieraus erklärt sich der Satz ,,Hand muß
Hand wahren", „Wo du deinen Glauben

gelassen hast, da mußt du ihn wieder

suchen", dessen Existenz früher dazu

verwertet wurde, dem germanischen Recht

den Begriff des Eigentums wenigstens

an beweglichen Sachen abzusprechen. Wer
einem andern seine Fahrnissache anver-

traut hat, hat gegen diesen auf Grund
seines Eigentums keine Klage, sondern ist,

wie dem Darlehnsschuldner gegenüber, auf

das Mahnverfahren angewiesen. Wird
aber dem Vertrauensmann die Sache ge-

stohlen, so ist dieser und nicht der Eigen-

tümer zur Klage gegen den Dieb oder

den Drittinhaber berechtigt; denn i h m
gegenüber ist das Unrecht begangen (s.

Fahrnisverfolgung).

§ 6. 5) Im Zusammenhang hiermit

steht eine weitere wesentliche Eigen-

tümlichkeit des germanischen Eigentums

-

begriffs, die vor allem andern dazu bei-

getragen hat, seine Erkenntnis für den

an den abstrakten Eigentumsbegriff des

römischen Rechts gewöhnten Blick des

Forschers zu erschweren. Noch heute

pflegen wir im Leben die Begriffe Besitz
und Eigentum durcheinanderzu-

werfen. Wir sprechen vom Gutsbesitzer,

wo wir den Gutseigentümer meinen, wäh-
rend wir dem Gutspächter, der im juristi-

schen Sinne Besitzer ist, diese Bezeichnung

verweigern. Das hängt zusammen mit

altgermanischer Rechtsauffassung, mit der

Bedeutung, die der Besitz, das tatsäch-

liche Gewaltverhältnis über eine Sache,

für das Eigentum, die rechtliche Herr-

schaft über die Sache, besaß. Während
das entwickelte römische Recht den Besitz

um seiner selbst willen und das Eigentum
ohne Rücksicht auf die Besitzverhältnisse

schützt, geht das germanische Recht von
dem Erfahrungssatze aus, daß regelmäßig
der Besitzer auch Eigentümer, der Eigen-

tümer im Besitze der Sache sein wird.

Der Besitz ist die typische,

äußere, für jedermann erkennbare

Form des inneren Rechts, des Eigen

tums. Der für das germanische Recht
charakteristische typische Formalismus,

der ,,das Gemeinbewußtsein entscheiden

läßt, um die Individualisierung zu ver-

meiden und so ein sicheres Recht zu

schaffen", verschmäht es, den Rechts-

schutz unmittelbar mit dem abstrakten,

inneren, individuellen Recht zu verknüpfen,

sondern er hält sich an den äußeren Tat-

bestand, den Besitz. Im Besitz wird das

dahinter normalerweise zu vermutende
Eigentum geschützt. Der Besitz hat den
Schein des Rechtes für sich, der

vom Gegner erst widerlegt werden muß.
Darum kann jedermann im Verkehr den
Besitzer als den Eigentümer behandeln.

Wer von ihm erwirbt, der wird geschützt,

wie wenn er vom wahren Berechtigten

erworben hätte. So entsteht aus dem
Rechtsschein das Recht. Freilich kann
der Schein durch Aufdeckung der wahren
Rechtslage auch gebrochen werden; aber

das zu tun ist allein Sache des Eigentümers

selbst. Mag er dafür sorgen, daß seinem

inneren Recht auch der ihm zukommende
äußere Schein, die tatsächliche Herrschaft,

nicht fehle. Die Rechtsordnung hält sich

zunächst an die kundbare, d. h. für alle

Rechtsgenossen erkennbare Form (Grund-

satz der Kundbarkeit, Publi-
zitätsprinzip). Grundsätzlich wird

auch der Berechtigte nur in seiner Eigen-

schaft als Besitzer geschützt, weil sich

erst dadurch sein Eigentum kundtut.

Das ist ein weiterer Grund für den Mangel

einer absoluten Wirkung des Eigentums.

(S. Besitz §2 ff. 12 ff.)

§ 7. Ist somit auch der Besitz von

größter Bedeutung für die Eigentums-

ordnung, so ist es doch falsch, [die

Begriffe Besitz und Eigen-
tum miteinander zu vermengen
oder das Eigentum zum bloßen Besitz

degradieren zu wollen. Denn auch in

ältester Zeit dauert bei den Germanen

das Eigentum trotz Entziehung des Be-

sitzes fort. Entgegen v. Amira ist jedoch

ein Eigentumserwerb an Fahrhabe ohne

Besitz ausgeschlossen (s. Besitz). Dabei

ist zu beachten, daß .auch der Besitz

nach germanischer Auffassung nicht



EIGENTUM 533

bloß eine nackte Tatsache, sondern

Herrschaftsausübung auf Grund eines be-

haupteten Rechts ist, also ein Rechts-

verhältnis, dessen Vorhandensein sich außer

durch das unmittelbare Innehaben auch
symbolisch, z. B. durch die Marke (s.

diese), dokumentieren konnte. Danach
wird es nicht zweifelhaft sein können,

daß in v o r germanischer Zeit das Eigen-

tum wirklich aus dem Besitz her-
vorgegangen ist (vgl. auch die

Beziehung zu sanskr. ise 'besitzt', Gewalt
haben; nicht jedoch griech. s/siv). In

der idg. Urzeit konnte man sich ein Recht
an der Sache nur im Zusammenhang mit

dem Haben der Sache vorstellen.

Die auch im späteren Recht noch unver-

kennbare Bedeutung des äußeren sinn-

lichen Elements, das nur zum Teil und
allmählich durch sinnbildliche Formen
ersetzt wird, zwingt zu diesem Schlüsse.

Als die älteste Form des Eigentums
werden wir also das unvererbliche
Individualeigentum anzusehen

haben, das Recht an den Sachen, die der

Mensch für sich hatte und frei beherrschte,

an seinen Kleidern, seinem Schmuck,
seinen Waffen, die er nach seinem Tode
mit ins Grab nahm. Erst später wird der

Begriff ausgedehnt auch auf das G e -

samteigen der Verwandten, das diesen

verbleiben mußte, den Viehstand (arbi,

erbe), und noch später auf das Gesamtrecht

am Grund und Boden, für das nach
Entwicklung zum Sonderrecht im deut-

schen MA. die Worte eigen unde erbe zu

technischen Bezeichnungen geworden sind.

§ 8. Im Laufe der fränkischen Periode

kommt es zu einer allmählichen Diffe-

renzierung und Ablösung der verschie-

denen beschränkten dinglichen
Rechte aus dem umfassenden Eigen-

tumsbegriff heraus. Diese Entwicklung
ist insbesondere auf dem Gebiete des

Liegenschaftsrechtes erfolgt und hier auch
hauptsächlich von Bedeutung gewesen.

Maßgebend war wohl in erster Linie, daß hier

allmählichNutzungsrechtefremderHerkunft

wie die precaria (beneficiuni) eigentumsähn-

lichen, also dinglichen Charakter gewannen
und so als dingliche Rechte neben das Eigen-

tum traten. Nun war Raum gewonnen
für die Auffassung der beschränkten Eigen-

tumsarten als beschränkter dinglicher

Rechte. Leibzucht (Nießbrauch auf Lebens-
zeit), Pfandrecht, Warterechte usw. er-

scheinen nicht mehr als befristetes, auf-

lösend und aufschiebend bedingtes Eigen-
tum, sondern treten in Gegensatz zum
Eigentum. Eine unbegrenzte Zahl ver-

schiedener Rechte an Sachen konnte sich

so entwickeln. Aber der Gegensatz zum
Eigentum wurde doch niemals so scharf

erfaßt wie etwa vom römischen Recht.

Einmal haben eine Reihe der beschränkten

Eigentumsformen ihren Charakter als

Eigentum noch lange, z. T. dauernd be-

wahrt. So ist das personenrechtlich ge-

bundene Eigentum, wie das des Gesamt-

händers, des Treuhänders, das genossen-

schaftliche Eigentum, auch fernerhin als

solches aufgefaßt worden. Und das führte

dann wieder dazu, daß begrenzte ding-

liche Rechte stärkerer Art und von be-

deutendem Umfang wie das Lehen und
andere liegenschaftliche Leiherechte in den

folgenden Perioden den Charakter ge-

bundenen Eigentums annehmen konnten.

Andererseits wurden die vom Eigentum
losgelösten und ihm nachgebildeten ding-

lichen Rechte niemals als ihm wesens-

verschieden aufgefaßt. Sie alle erschienen

auch fernerhin „als juristisch dem Eigen-

tum gleichartige, nur ihrem Umfange
nach verschiedene Herrschaftsrechte über

die Sache, aus demselben Stoffe gebildet

wie das Eigentum, aber weniger voll aus-

gestattet". Sie sind also nicht nur als

Beschränkungen des Eigentums zu ver-

stehen, sind keine jura in re aliena, sie

stehen selbständig neben dem Eigentum.

So ist es möglich, daß Eigentum und

beschränktes dingliches Recht in einem

Subjekt sich vereinigen, ohne sich zu ver

schmelzen. Ihnen allen ist gemeinsam,

daß sie bestimmt sind, sich in äußerer

Sachherrschaft, im Besitz, nach ma. deut

scher Rechtssprache in einer G e w e r e

zu verkörpern (s. Besitz). Dieses Moment,

nicht die absolute Wirksamkeit Dritten

gegenüber, ist wesentliches Begriffsmerkmal

des dinglichen Rechts.

§ 9. Die älteste Erwerbsart des

Eigentums ist die Aneignung, die

bei beweglichen Sachen wie bei Liegen-

schaften (Landnahme) durch Besitzergrei-
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fung erfolgt. Doch besteht oft ein als

Individualrecht ausgestaltetes oder gar

ausschließliches Recht zur Aneignung (s.

besonders Jagdrecht, Fischereirecht). Kein

Eigentumserwerbsgrund ist ursprünglich

der Fund (s. diesen), wohl aber der

Erwerb kraft Beute- und Strandrechts,

dem in Deutschland das Grundruhr-

recht nachgebildet wurde. Ursprüng-

liche Erwerbsart ist ferner die Herstellung

einer Sache durch eigene Arbeit, wie die

Aufzucht von Tieren, die Anfertigung von

Stoffen, Kleidern, Waffen und Gerät und

die Gewinnung vonBodenerzeugnissen durch

das Bestellen des Feldes. Das Eigentum

entsteht in diesem Falle nicht erst durch

das Abernten, sondern nach dem Grund-

satze, der später in dem deutschen Rechts

-

Sprichwort „Wer säet, der mähet" zum
Ausdruck kommt, bereits an den stehenden

Früchten, die also als selbständige Sachen

im Eigentum eines andern stehen können,

als das Land, auf dem sie wachsen. Da-

gegen wird durch den Überfall von Früchten

vom Nachbarbaum (mhd. anris) nicht,

wie v. Amira lehrt, unmittelbar Eigentum,

sondern ebenso wie vielfach schon durch

den Überhang, eine Aneignungsbefugnis

des Grundeigentümers begründet, wie sie

das germanische Recht mannigfaltig ent-

wickelt hat. Zwar sagen die Quellen

vielfach, die Früchte seien „sein"; aber

das gilt doch nur, wie spätere Sta-

tuten zeigen, „wenn er will". Eine

Ersitzung war dem germanischen Recht
unbekannt. Abgeleiteter Erwerb ist ur-

sprünglich nur durch Übereignung möglich

(s. d.); denn der Erwerb durch Erbrecht

(s. d.) ist anfangs nur Fortsetzung des

vorhandenen Gesamteigentums. Wirk-
liche Erwerbsart ist aber natürlich das

dem Erbrecht nachgebildete, in der Zeit

der entwickelten Herrschergewalt ent-

standene Heimfallsrecht an erblosem Gute
(anord. dänar- oder däna-fe), das ursprüng-

lich auf die personenrechtliche Gewalt des

Schutzherrn über den Gast zurückgeht.

v. Amira PGrundr. II 2, Grundr. d. germ.

Rechts* (1901) §§ 54. 61. 64; NOR. I 50 f.

0. G i e r k e DPrivR. II. Heusler Instit. d.

DPrivR. (1886). Grimm DRAA II 1 ff.

Kluge EWb.l 109 sv. eigen. Falk-Torp
EWb. 34. Meringer IF. 17, 128. Sievers

PBBeitr 12, 176 f. Sehr ad er Reall. 170 ff.

227 f.; Handelsgesch. u. Warenkunde I (1886)

59. Hirt Indogm. II 528 ff. Schröder
DRG.S 285 ff. 728 ff. P o 1 1 o c k & M a i 1 1 a n d

Hist. of Engl. Law IV- (1898). Mitteis Rom.

Privatr. I (1908) Soff.

Herbert Meyer.

Eigil. ein Bayer, im Kloster Fulda auf-

erzogen, ebendort Mönch und zuletzt

(817—822) Abt, schrieb, wohl noch im

8. Jahrhundert, das Leben des ersten

Fulder Abtes Stürmt (f 779), seines Ver-

wandten und verehrten Gönners, unter

dessen Leitung er noch zwanzig Jahre ge-

lebt hatte. Es ist ein echt historisches

kleines Werk, frei von allen hagiographi-

schen Zügen. Sturmi selbst und zuver-

lässige ältere Mönche sind die Gewährs-

männer, soweit E. nicht aus eigner Wahr-
nehmung erzählt. Die umsichtige Grün-

dung des Klosters, Tod und Beisetzung

Bonifazens, die Streitigkeiten mit Bischof

Lul von Mainz und die ersten Sachsen-

kämpfe erwecken neben der charakter-

vollen, bei aller mönchischen Neigung dem
praktischen Leben zugewandten Figur

Sturmis lebhaftes Interesse. Sinn für das

Wesentliche und Wirkliche, schlichte Wahr-
haftigkeit, Wärme der Empfindung und

ungekünstelte Darstellung geben der Schrift

nicht geringen Wert.

Vita S. Sturmi MG. II 365 fr. — Über-

setzung: Geschichtschreiber d. d. Vorzeit-

13, 1888. — Wattenbach DGQ. 17, 254.

K. Hampe.

Eimer. A. Archäologisches.
E. sind größere Traggefäße mit beweg-

lichen Bügelhenkeln über der Öffnung,

aus Metall und aus Holz.

§ 1. Bronzeeimer: die ältesten

in zwei Formen, aus dem italischen Villa

-

nova-Kulturkreise und der mitteleuropäi-

schen Hallstattkultur (erste Hälfte des

I. Jhs. v. Chr.). S. Cista u. Situla; Bronze-

gefäße § 3. Altgriechisches Fabrikat aus

dem 6. Jh. v. Chr. ist der Eimer vonGräch-

wyl (Schweiz). S. Bronzegefäße § 4 a.

Der jüngeren, griechischen Fabrikation des

4. Jhs. v. Chr. gehört der Eimer von Wald«

algesheim bei Bingen an, dessen jüngere

Gegenstücke in Italien (Nekropole von

Montefortino. 3. Jhr v. Chr.) auftreten.

5. Bronzegefäße § 4 b. Eine reiche Typen-
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reihe von Eimern weist die capuanische

Bronzeindustrie der republikanischen Epo-
che und der ersten Kaiserzeit auf. S.

Bronzegefäße § 6 b. Die provinzial -römi-

schen Messinggießereien bringen 'neue For-

men (Hemmoorer Typus) auf den Markt.
Ihre Fabrikation blüht im 2. und 3. Jahrh.
n. Chr. S. Bronzegefäße § 6 c. Vereinzelt

steht ein Bronzeeimer von ganz modern an-

mutender Form, nach unten sich verjün-

gend, mit je zwei wulstigen Reifen in der

oberen und unteren Hälfte; die dreieckigen,

zusammen mit dem Gefäß gegossenen, auf-

recht stehenden Henkelösen bringen diesen

Typus mit den Kesseln der spät- und nach-

römischen Epoche zusammen. Rygh,

Norske Oldsager 350.

Die späteren Eimer sind Holzeimer und
machen einen anderen Entwicklungsgang

durch.

§2. Holzeimer. Von den Holz-

eimern sind meist nur die bronzenen oder

eisernen Beschläge erhalten, die eine Re-

konstruktion der Form ermöglichen. Sie

gehen in letzter Linie auf die zylindrischen

Cisten (s. d.) zurück, von deren Form die

breiten Bronzegurten und Henkel übrig-

geblieben sind. Die Entwicklung läßt sich

durch folgende Stufen verfolgen:

Gallische Fabrikate aus der

Spät-La Tene-Zeit 2.

—

I. Jh. v. Chr. Eimer

vom Brandgräberfeld von Aylesford (Kent,

England) : zylinderförmig, mit 3 breiten

Bronzegurten; der oberste davon verziert

mit Spiralranken und phantastischen Wap-
pentieren im echten La Tene-Stil; Henkel

-

attachen angenietet, in Form eines behelm-

ten Kriegerkopfes; mit eisernen, bronze-

plattierten, kräftigen Bügelhenkeln. (Vgl.

Abb. 59.)

A. J. Evans Archaeologia 52, 2 S. 361

Fig. 11. H. Will er s Hemmoor S. 187 Abb. 72.

Eine Variante aus demselben Gräberfelde

(ebd. S. 358 f. Fig. 9, 10), ganz aus Bronze,

mit 2 seitlichen, vertikalen Handhaben, ist

ohne Bedeutung für die weitere Entwick-

lung geblieben.

Spätrömische Fabrikate, zy-

lindrisch oder nach unten konisch erweitert,

meist aus Eibenholz, manchmal aus Taxus

-

holz, mit Bronzegurten oder schmalen,

halbrunden Reifen und platten- oder band-

förmigen Henkelattachen (letztere meist

ankerartig geformt), an denen die beweg-
lichen Bügelhenkel über der Mitte der Öff-

Abb. 59.

Holzeimer aus Aylesford. Nach H. Willers,

Bronzeeimer von Hemmoor S. 187 Abb. 72.

Abb. 60.

Holzeimer aus Dänemark. Nach S. Müller,

Ordning af Danmarks Oldsager II Nr. 309.

nung befestigt sind. Seltener sind Varian-

ten mit beweglichen Tragringen unterhalb

des Randes (Bornholm). (Vgl. Abb. 60.)
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Nach Willers sollen auch diese gallische

Produkte sein, was sehr unwahrscheinlich

ist. Dagegen spricht der Holzeimer von
Sackrau (Schlesien), der mit den besonders

aufgenagelten (rhombischen und mond-
sichelförmigen) Zierblechen von den im

Westen üblichen abweicht und wahrschein-

lich, wie manches andere aus diesem Funde,

südöstlichen (südrussischen) Ursprungs ist.

Abb. 6t.

Beschläge eines Holzeimers von
Wiesbaden. Nach Lindenschmit,

Alt. u. h. V. III, II Tf. 6, i.

S. Müller Ordning II Nr. 308. 309.

R y g h Norske Oldsager Nr. 381 . 382. R. B e 1 1 z

Altert. S. 382. V e d e 1 Bornholm S. 133 Abb.

299. H. W i 1 1 e r s Hemmoor S. 23. 28. 29.

187 f. Tf. I 8. G r e m p 1 e r Fund v. Sackrau

II/III Tf. I, 2.

Nachrömische Fabrikate un-

terscheiden sich nur im Beiwerk von den
vorigen, deren Form festgehalten wird.

Vielfach treten zu den horizontalen Reifen

noch vertikale Bronzebänder, an denen
mitunter die Henkelösen befestigt sind.

Letztere erscheinen vielfach mit durch-

brochen gearbeiteten Attachen, deren Band-
enden nach dem Geschmack der Zeit als

Tierköpfe gebildet sind. Auch sonst werden
die Bronzebeschläge verziert, gewöhnlich

durch Kreismuster, oder mit hängenden
Dreiecken besetzt, die mit gestanzten

bärtigen Masken gefüllt sind. (Vgl. Abb. 61.)

Häufig in fränkischen, angelsächsischen

und burgundischen Gräbern.

In Ungarn kommen in frühmittelalter-

lichen Gräbern Holzeimer mit Eisenreifen

und Eisenhenkeln zahlreich vor.

Barriere-Flavy Arts industr. pl. 81

,

1.2. 3. Lindenschmit Altert, u. h. Vorz.

III. II 6, 1.2. (Lit. ebenda). D e r s. Handb.

d. dtsch. Altertk. I 476 Tf. 31, 1—4. Götze-
Höfer-Zschiesche Altert. Thüringens

Tf. 22, 332. H a m p e 1 Altert, in Ungarn
I 127 ff. Abb. 276—283.

Für noch weiteren Fortbestand der Holz-

eimer spricht ein Exemplar, dessen Bronze-

beschläge verloren gegangen sind, aus einem
Grabhügel der Wikingerzeit bei Mammen
(Viborg), in dem auch ein oben erwähnter

Bronzekessel (s. d.) gefunden worden ist.

S. Worsaae, Mem. d. Antiquaires du Nord
1866/71 Tf. 9.

Hubert Schmidt.

B. E i m e r a 1 s M a ß. § 3. Der E.

(ahd. eimbar, einbar, mhd. einher, ember,

emmer) war ein Flüssigkeitsmaß von mitt-

lerer, im übrigen aber örtlich sehr ver-

schiedener Größe. Dabei macht sich schon

früh die Unterscheidung zwischen einem

Landesmaß und den in der Regel kleineren,

grundherrschaftlichen Kastenmaßen be-

merklich. 1158 ad justiciam montis id est

ut annuatim una urna vini quem ipsi con-

suetudine sua stecainper vocant.

St. U. B. 1 456 an andern Stellen vini

amphoras quas vulgari lingua stechaim-
p e r vocant I, 379, 600. Die Ableitung

des Ausdruckes Eimer vom lateinischen

amphora wird als möglich hingestellt, doch

wird in Urkunden ebenso urna als gleich-

wertig behandelt und haben überdies die

vor Einführung des metrischen Maßes in

Deutschland und Österreich üblichen Lan-

deseimer meist den Inhalt von 2 bis 3 römi-

schen Amphoren zu 26,26 1 Inhalt gehabt.

§ 4. Der norwegische Eimer askr wird

auf ungefähr ii J
/2 1 Inhalt veranschlagt,

er wurde in Halbeimer, Vierteleimer oder

Kannen, Achtel und Sechzehntel einge-

teilt. Auf Island unterschied man einen

Mannes- und einen Weibseimer: karlaskr

und kvennaskr, der erste faßte i
1
/2 Weibs-
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eimer, der wieder I
/6 vom Wirtschaftseimer

büskjöla war. Seit König Magnus laga-

boeter sollte in ganz Norwegen ein einheit-

licher Eimer gelten.

v. Amira NOR. II 502.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Einbaum. § i. Das Urbild des germani-

schen Seeschiffs ist nicht allein, nicht ein-

mal vorwiegend im Einbaum zu suchen

(s. Schiff § 4). Trotzdem haben Einbäume
als primitive Fahrzeuge an den Küsten und
im Binnenlande zweifellos eine große Rolle

gespielt, wie sowohl geschichtliche Nach-
richten, besonders aus der Zeit des römi-

schen Vordringens nach Westdeutschland,

als auch zahlreiche Funde erweisen. Ebenso

scheinen einige Schiffstypennamen auf ur-

sprüngliche Einbaumfahrzeuge zurückzu-

gehen, so an. eikja, mnd. eke ('Eiche', in

der Sagazeit ein einfaches Boot ohne Kiel)

und mlat. ascus, ae. ccsc, an. askr ('Esche'),

welches jedoch bereits bei den salischen

Franken im 6. Jh. ein größeres Fahrzeug

bezeichnet (vgl. Schiffsarten § 8). Die

zahlreichen Funde von Einbäumen, an der

Nordseeküste meist aus Eichenholz, im
Binnenlande vielfach auch aus andern

Holzarten (Rotbuche, Rottanne usw.) be-

stehend, sind meist schwer zu datieren, da

die gleichen Typen sich noch häufig in

Deutschland und in den benachbarten

europäischen Ländern bis in die Gegenwart

erhalten haben.

§ 2. Obwohl daher Einbäume zweifellos

bereits in der Stein- und Bronzezeit in

Gebrauch waren, läßt sich doch kaum ein
erhaltenes Exemplar diesen Perioden mit

Bestimmtheit zuweisen. Unverkennbar ist

im übrigen eine gewisse Entwicklung in

der Bautechnik des Einbaums, die zum Teil

beweist, was durch geschichtliche Nach-
richten ohnehin bekannt ist, daß seine Ver-

wendung in die Zeiten einer höher ent-

wickelten Schiffbautechnik hineinreicht.

Die einfacheren Typen sind in der Regel

3 bis 5 m lang, mit flachem Boden, meist

allmählich in eine flache Spitze verlaufen-

dem Vorder- und breiterem, unvermittelter

abschneidendem Hinterende. Diese Bau-
art hängt damit zusammen, daß für das

Heck meist das Wurzelende, für das Vorder-

teil die Spitze des Baumes gewählt wurde.

Das Innere ist in der Regel trogartig mit

Hoops, Reallexikon. I.

geraden Seitenwänden, seltener flach mul-

denförmig ausgehöhlt, und zwar mit der

Axt, wobei jedoch, wie vereinzelte Spuren
zu zeigen scheinen, auch Feuer zuhilfe ge-

nommen wurde.

§ 3. Einen Fortschritt bezeichnet es nun,

wenn die Höhlung durch einige stehen-

bleibende Reste des Baumkernes unter-

brochen wird. Diese dienten gewisser-

maßen wie Spanten als stärkende Quer-

verbände, zugleich wirkten sie bei hohem
Wellengang als schützende Schotteintei-

lung, die auch beim Fischfang die Stelle

von Behältern vertreten konnte, endlich

als Sitze. Diese Einrichtung ermöglichte

es, zu beträchtlicheren Größen überzu-

gehen. Funde von 8 bis 10 m sind nicht

selten; eines der größten Exemplare ist der

Einbaum von Brigg, Lincolnshire, 1886

entdeckt, von 14,80 m Länge, 1,52 m
Breite, 0,84 m Tiefe, aus einem einzigen

gewaltigen Eichenstamm ausgehöhlt. Das
Vorderende verläuft in dicker, plumper
Rundung, das Hinterende ist durch

ein eingelassenes Querbrett abgeschlossen.

Mehrere ausgesparte Querspanten oder

-schotten der oben beschriebenen Art sind

vorhanden. In beiden Seitenwänden, et-

was unterhalb von deren Oberkante, be-

findet sich eine Anzahl Löcher von 10 bis

15 cm Durchmesser, die vielleicht zum
Durchstecken von Remen dienten, wahr-

scheinlicher aber zur Befestigung von Quer-

sitzen, die zugleich verstärkend wie die

Querschotten wirkten. Vermutlich näm-
lich wurde der Einbaum nicht mit Remen,
sondern mit Paddeln vorwärtsbewegt (s.

Remen). 30 Mann konnte der Einbaum
wohl bequem aufnehmen. Der Fund, der

auch vermöge seiner Lage wohl der Zeit

der römischen Invasion zuzuschreiben ist,

bietet daher eine bemerkenswerte Bestäti-

gung der Nachrichten des Plinius (Nat.

hist. XVI 76,2) und Tacitus (Hist. V 23),

wonach die Kriegseinbäume der Nordsee-

germanen 30, selbst 40 Mann zu tragen

vermochten.

§ 4. Von ähnlicher Art und nur wenig

geringerer Größe als der Einbaum von

Brigg sind ein 1876 am Loch Arthur, Schott-

land, entdeckter Einbaum, dessen Vorder-

teil einem Tierkopf ähnlich geformt ist,

sowie der Einbaum von Valermoor, Schles-

35
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wig-Holstein (jetzt in Kiel) von 12,30 m
Länge, 1,30 m Breite und 0,57 m Raum-
tiefe. Dieser Einbaum ist durch II einge-

setzte Spanten verstärkt, was ebenso wie

die Herausarbeitung eines Kiels an beiden

Enden des Schiffbodens auf die Existenz

eines bereits entwickelteren Schiffbaues

deutet; je II halbrunde Einschnitte in die

oberen Bordränder auf beiden Seiten dien-

ten wohl zur Aufnahme von Sitzen (nicht

von Remen). Die Einrichtung des Aus-

liegers zur Erhöhung der Stabilität des

Einbaums scheint im germanischen Alter-

tum unbekannt gewesen zu sein. Während
die Einbäume als Kriegsboote auf der Nord-

see nach dem 1. Jh. n. Chr. nicht mehr
erwähnt werden, blieben sie in Binnen-

gewässern noch lange ein vielgebrauchtes

Fahrzeug. Noch im 9. Jh. befuhren die

Normannen mit Einbäumen (jj.ov6$uXa) die

russischen Ströme und das Schwarze Meer.

Boehmer Prehistoric naval architecture

of the North of Europe (Smithsonian Instit.

Report of U. S. Nation. Museum 1891) 535—545.

Zahlreiche Fundberichte in den lokalgeschicht-

lichen Zeitschriften, den Nachrichten über

deutsche Altertumsfunde usw. Vgl. ferner

die Aufsätze über alte Binnenschiffstypen im

Korr.-Bl. d. deutsch. Ges. f. Anthrop. 33. bis

35. Jahrg. 1902—1904. W. Vogel.

Einhard oder, wie er selbst sich schrieb:

Einhart (§ 1) wurde als Sohn edler und
begüterter Eltern um 770 im Maingau ge-

boren, im Kloster Fulda erzogen und vom
dortigen Abte Baugulf eine Zeitlang vor

796 wegen seiner besonderen Fähigkeiten

an den Hof Karls d. Gr. geschickt, wo er

noch unter Alkwin in der Hofschule seine

Ausbildung vollendete und bald selbst

ein geschätztes Mitglied im Gelehrten

-

kreise des Kaisers wurde, dem er persön-

lich nahetrat. Die unbedingte Zuver-

lässigkeit des kleinen, geschäftigen, fein-

geistigen Mannes wurde gelegentlich zu

wichtigeren Missionen verwendet, seine

philologische Durchbildung und stilistische

Gewandtheit werden Karls Korrespon-

denz ebenso gedient haben, wie das für

seinen Nachfolger Ludwig d. Fr. erweis-

lich ist; vor allem aber betätigte er seine

vielseitigen künstlerischen Talente als Be-
gutachter und Beaufsichtiger der kaiser-

lichen Bauten (wie des Aachener Münsters)

und andrer Werke der bildenden Kunst,

und daß dies der hervorstechendste Zug
seines Wirkens am Hofe war, beweist der

Beiname Beseleel, der ihm nach dem alt-

testamentlichen Werkmeister der Stifts-

hütte im Kreise seiner gelehrten Freunde
erteilt wurde. Von Karl und seinem Nach-
folger wurden seine Verdienste durch
Übertragung angesehener Abteien, wie

St. Peter und Paul in Blandigny bei Gent
und St. Bavo in Gent, St. Servaz in

Maastricht, St. Cloud bei Paris, zeitweilig

auch St. Wandrille und der Johanniskirche

in Pavia auf das reichste belohnt, so daß
E. ein vielvermögender Mann wurde. Er
selbst blieb Laie und war vermählt mit

Imma, die nur von einer späten, im
12. Jahrh. auftauchenden Sage durch

Verwechselung mit Bertha und deren Ver-

hältnis zu Angilbert fälschlich zur Kaiser-

tochter gemacht worden ist.

§ 2. Nach Karls Tode (814) hat es E.

für eine Pflicht der Treue und Dankbarkeit

gehalten, ihm ein literarisches Denkmal
zu setzen. Die Vita Karoli Magni ist nach

den neueren Forschungen schwerlich gleich

nach des Kaisers Hinscheiden in Angriff

genommen, ausgeführt sicher nach 817,

und vermutlich sogar erst in der ersten

Hälfte der zwanziger Jahre, da ihr Vor-

kommen in einem Reichenauer Bibliotheks-

katalog von 821, hinsichtlich dieses Da-
tums wenigstens, keineswegs als gesichert

gelten darf. Die erste sonstige Erwähnung
fällt spätestens in das Jahr 836.

§ 3. Für die Beurteilung des verhält-

nismäßig kurzen Werkes wird man sich

stets an die Eingangsworte E.s halten

müssen, er wolle Leben und Wandel und
zum nicht geringen Teil auch die Taten

Karls niederschreiben. Da er die Taten,

obwohl sie die erste Hälfte des Büchleins

füllen, nicht vorab nennt, so sind sie für

ihn nicht Hauptthema. Fast alle Vor-

würfe aber, die von neueren Forschern

gegen seine historiographische Arbeitsweise

erhoben sind, richten sich eben gegen

diesen Teil. E. hat seinen Stoff dazu,

soweit er ihn nicht (wie z. B. bei der Er-

zählung vom Untergange Rolands in c. 9)

aus besonderer Kenntnis ergänzte, im

wesentlichen, wie jetzt als festgestellt

gelten darf, ihm vorliegenden Annalen
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entnommen (insbesondere der fälschlich

unter seinem Namen gehenden Überarbei-

tung der Reichsannalen oder noch wahr-

scheinlicher einem dieser zu Grunde lie-

genden verlorenen Werke bis 805, das

auch als Chronik von St. Denis bezeichnet

zu werden pflegt). Indem er seine Exzerpte

daraus literarisch ausgestaltete, hat er

sich nach der strengen Prüfung moderner
Forscher sachlich manche Ungenauigkeiten,

Mißverständnisse und irrige Erweiterungen

zu Schulden kommen lassen. Ist danach
sein Anspruch auf Genauigkeit der Arbeit

nicht allzu groß, so treten doch auch hier

schon Auswahl und Gruppierung des

Stoffes für seine Zeit bedeutend genug
hervor.

§ 4. Aber erst das in der zweiten

Hälfte der Schrift behandelte Haupt-
thema: Leben und Wandel des großen

Kaisers hat ihr ihren unvergänglich hohen
Wert verliehen, denn hier erst berichtet

E., der auch von den späteren Feldzügen

Karls schwerlich einen einzigen mitge-

macht hat, als Augenzeuge aus dem reichen

Schatze einer vieljährigen vertrauten Er-

fahrung, als lebhafter und nüchterner,

liebevoller und wahrheitsgetreuer Beobach-
ter, und formt seinen Stoff als ein sorg-

fältig und geschmackvoll ziselierender

Künstler, trotz der Eleganz der Sprache

stets auf das Sachliche gerichtet, jeder

leeren Lobrednerei gründlich abhold, auch
das allzu Menschliche seines Helden nicht

verschleiernd, überall mit feinem Urteil

über dem Stoffe stehend und die Einzel-

heiten ursächlich verknüpfend. Freilich

wird hier ein anderer Vorwurf gegen ihn

erhoben. Weil E., der sich auch sonst

eifrig an den Schriften der Alten bildete

und auch Griechisch verstand, seinem

Werke eine Anzahl von Biographien Sue-

tons, namentlich diejenigen des Augustus

und Titus, als Muster für Anordnung,
Fragestellung, und Phrasenschatz weit-

gehend zu Grunde gelegt hat, so soll Karls

Bild einigermaßen verunechtet, seine Ori-

ginalität getrübt sein, der germanische

Volkskönig im Gewände des römischen

Imperators erscheinen. Diese L. Ranke
oftmals nachgesprochene Meinung trifft

doch eigentlich nur insofern zu, als die

Fremdsprache an sich eine gewisse Un-

freiheit und Trübung bedingt. Sofern sie

mehr sagen wollte, würde sie zu sehr vom
absoluten Standpunkte, zu wenig aus den
zeitlichen Bedingtheiten heraus urteilen.

In einer Epoche, in der es dem befangenen
Geiste auch des schärfsten Beobachters
schlechterdings nicht gegeben war, ein

freies, tiefdringendes und vielseitiges Bild-

nis mitlebender Persönlichkeiten im an-

tiken oder modernen Sinne zu entwerfen,

war es ein ungewöhnlich gescheidter Ge-
danke, Muster einer Zeit ungebundeneren
Geistes zur Anregung, Erweiterung und
Ordnung der eigenen Beobachtungsgabe
zu verwerten. Und nur so hat E. sie ver-

wertet. Nirgends hat er die von ihm ge-

sehene Wirklichkeit auch nur im gering-

sten entstellt, selbst herübergenommene
Suetonsche Phrasen sind so sorgfältig ab-

gewandelt oder in ihr Gegenteil verkehrt,

I

daß man gerade aus der Vergleichung von

I

Vorlage und Text noch kleine Züge zur

Schilderung des Kaisers gewinnen kann,

die bei der Lektüre der Vita allein nicht

so hervortreten würden (beispielsweise,

i

daß Karl sich nicht selbst anzukleiden

pflegte, was aus dem amiciretur in c. 24

|

allein nicht sicher zu entnehmen wäre,

aber aus der Abänderung der Suetonstelle

„ipse sese amiciebat" erhellt). Man mag
bedauern, daß die Suetonschen Kategorien

nicht noch mannigfaltiger waren, daß sie für

gewisse Seiten des mittelalterlichen Lebens

(z. B. die bei E. arg zu kurz kömmende
Kirchenpolitik Karls oder seine bewunde

-

rungswürdigeländlicheWirtschaftsfürsorge)

keine Anregungen bieten konnten. Aber

daß das Bild Karls, des gealterten kaiser-

lichen Herrschers, der ja nicht mehr bloßer

germanischer Volkskönig war, durch die

Benutzung jener Kategorien und Phrasen

in irgendeinem Zuge entstellt sei, daß es

uns inhaltlich auch nur entfernt wie das

eines altrömischen Imperators anmute,

kann man unmöglich behaupten. Andern-

falls würde E. uns wohl auch nicht so wert-

vollen Stoff für die germanische Alter-

tumskunde im eigentlichsten Sinne über-

liefert haben, wie er es in c. 29 tut, wo er

von Karls Rechtskodifikation, der Auf-

zeichnung alter Heldenlieder, dem Ver-

such einer deutschen Grammatik und der

deutschen Namengebung für Monate und

35*
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Winde berichtet. Jene Suetonschen Vor-
|

bilder haben nur gefördert, nirgends ge-

schadet, ihre Benutzung war für E. ein

heuristisches Prinzip allerersten Ranges,

wie es in jener Zeit nicht besser zu finden

war. Erst als in der Renaissance unter

der Einwirkung wiederum der Antike die

Geister eine Stufe höher emporgehoben

waren, wurde dergleichen entbehrlich. Für

E. hat es wesentlich dazu beigetragen, die

Überlegenheit seiner' Biographie über alle

andern des Mittelalters zu begründen.

Natürlich spielt dabei auch die reiche und

gewaltige Persönlichkeit seines Helden

eine gewichtige Rolle; kaum ein andrer

bot solchen Stoff ! Aber umgekehrt ver-

dankt doch auch Karl seinem Biographen

ein gut Teil seiner ungeheuren, nie ver-

siegenden Popularität in Mittelalter und
Neuzeit, denn sieht man von Paulus Dia-

conus und Martin von Troppau ab, so ist

uns kein mittelalterliches Geschichtswerk

in so zahlreichen Handschriften (mehr als

80) überliefert, wie die Vita Karoli, die

nach E.s Tode von Walahfrid Strabo in

Kapitel geteilt und mit einem für E.s

Lebensgeschichte wertvollen Prolog ver-

sehen worden ist.

§ 5. Leider ist die Vita das einzige

eigentliche und sicher beglaubigte Ge-

schichtswerk, das E.s Feder entstammt.

Wohl haben zahlreiche Gelehrte für ihn

einen Anteil an wichtigen Annalen seiner

Zeit (den fränkischen Reichsannalen, den

Annales Fuldenses und Sithienses) in An-
spruch genommen und das namentlich

durch Stilvergleichung zu erweisen ver-

sucht; aber es sind das Hypothesen, denen
die neueste Forschung ablehnend gegen-

übersteht, und die daher zu einer Um-
schreibung der historiographischen Be-

deutung E.s zur Zeit keinesfalls verwendet
werden dürfen (vgl. darüber den Artikel:

Geschichtschreibung, B. Karolingerzeit).

§ 6. E. blieb auch unter Ludwig d. Fr.

noch lange in der gleichen Stellung, wurde
817 dem jungen Mitregenten Lothar als

Berater beigegeben, begann sich aber in

den zwanziger Jahren vom Hofe fortzu-

sehnen und, wie es scheint, länger und
häufiger der Verwaltung seiner Abteien
und der Bewirtschaftung seiner Güter zu
widmen, die 815 durch Geschenk des

Kaisers noch um Michelstadt im Oden-
wald und Mühlheim am Main vermehrt
waren. Dorthin, zunächst in die von ihm
gebaute und noch erhaltene Kirche zu
Steinbach bei Michelstadt, dann nach Mühl-
heim, das nun bald den Namen Seligen

-

Stadt erhielt, ließ E. 827 die Gebeine seiner

hochverehrten Heiligen Marcellinus und
Petrus bringen, die ihm sein Notar Rat-

leik in Rom klug und dreist durch Ein-

bruchsdiebstahl gewonnen hatte. Ihrem
Dienste widmete E. vorwiegend den Rest

seines Lebens, zog sich 830, als die Ver-

hältnisse am Hofe durch den wachsenden
Einfluß der Kaiserin Judith immer uner-

freulicher geworden waren, und die erste

Empörung ausbrach, nach Seligenstadt

zurück, zeichnete noch im gleichen Jahre
(die abweichende Datierung von M. Bon-
dois ist verkehrt) die Translation und
Wunder der heil. Marcellinus und Petrus

in 4 Büchern auf, verherrlichte wahrschein-

lich auch in einer rhythmischen Dichtung
ihre Passion (MG. Poet. lat. II, 125 ff.;

Bondois bezweifelt E.s Autorschaft), er-

richtete ihnen ein Kloster und in den

nächsten Jahren die im Umbau erhaltene

schöne Basilika. Jene Schrift ist mehr ein

religiöses Erbauungsbuch, als ein Ge-

schichtswerk und zeigt das schon durch

den von der Vita stark abweichenden, un-

klassischeren, schlichteren Stil. Das In-

teresse an der Erhöhung seiner Heiligen

und ein weitgehender religiöser Aber-

glaube, der selbst in jener Zeit bei einem

Manne seiner Bildung und seiner auch in

Fragen des Kultes theoretisch maßvollen

Anschauungen (vgl. seine Abhandlung
über die Verehrung des Kreuzes MG. Epp.

V 146 ff.) auffällt, gehen hier Hand in

Hand. Gleichwohl ist auch hier E.s Ehr-

lichkeit unverkennbar, die naiv-treuherzige,

anschauliche Erzählungsweise reizvoll ge-

nug und der kulturgeschichtliche Wert

des Werkes nicht gering.

§ 7. Der Einhard seiner besten Zeit

ist es freilich schon nicht mehr, der -hier

zu uns spricht; Krankheit, Alter und poli-

tische Verstimmung hatten ihm stark zu-

gesetzt und seinen getrübten Sinn mehr

und mehr der Weltfreude abgewandt. So

zeigen ihn auch seine diesen Jahren (zu-

meist 825—836) angehörenden Briefe, die
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sich in einer Sammlung des Klosters St.

Bavo in Gent, leider größtenteils in formel-

hafter Zurichtung, erhalten haben. Es

ist hier nicht der Ort, aus ihnen heraus-

zuholen, was sich für den letzten Abschnitt

von E.s Lebensgeschichte daraus ge-

winnen läßt. Die meisten sind ganz knapp
und gegenständlich, ohne jeden Gedanken
an Aufbewahrung und literarische Ver-

wertung geschrieben; um so unmittelbarer

führen sie uns in die Anschauungen und
den Tätigkeitskreis des greisen E. ein,

in seine politischen Sorgen, seine Friedens-

und Reformwünsche, sein ängstliches und
gewundenes, aber geschicktes und erfolg-

reiches Bemühen, in den klaffenden, auch

in der Folgezeit nicht überbrückten Gegen-

sätzen von 830 und 833 eine ausgesprochene

Parteinahme zu vermeiden, es mit nie-

mandem ganz zu verderben und sich vor

Schaden zu behüten, seine kirchliche,

ökonomische, literarische und künstleri-

sche Betätigung, die von Zeit zu Zeit durch

die Erfüllung seiner Hoftagspflichten unter-

brochen wurde. Er litt 836 schmerzlich

unter dem Tode seiner Gattin, empfing

damals den Besuch Ludwigs d. Fr. in

Seligenstadt und starb kurz vor dem
Kaiser am 14. März 840.

Opera ed. Teulet I, II, 1840/43 (überholt).

Vita Karoli Magni: MG.SS.rer. Germ.ed.6, 191 1.

— Übersetzung: Geschichtschr d. deutschen

Vorzeit 3 16, 1893. — Über das Verhältnis zu

den Annales quond. dicti Einhardi und die Ent-

stehungszeit der Vita : W i b e 1 , Beitr. z. Kritik

d. Annales regni Francorum usw. 1902 S. 168 ff.

u. 213 fr. (wo die ältere Lit., namentlich auch

über die Kontroverse Bernheim-Kurze ver-

zeichnet). — Translatio SS. Marcellini et Petri:

MG. XV 239 ff.; darüber: Marg. Bondois,
La translation des Saints M. et P., etude sur

E. et sa vie politique 827—834, 1907 (dazu

vgl. N. Arch. 33, 233). — Epistolae: MG. Epp.

V 105 ff., 286. — Zum Leben E. 's: Watten-
bach DGQ. 17, 198 fr. Ebert, Allg. Gesch.

d. Lit. d. MA. II 92 ff. Bacha Etude bio-

graphique sur Eginhard, 1888. Hampe Zur

Lebensgcsch. Ejs, N. Arch. 21, 599 ff. Kurze
Einhard, 18gg. Manitius, Gesch. d. lat. Lit.

d. MA. I, 191 1, S. 639 ff. (wo vollständige Lit.-

Angaben, auch zum Stil E.'s). K. Hampe.

Einhegung. Abgesehen von den Umzäu-
nungen der Hofstelle, der Dörfer und des

Ackerlandes (s. Zaun) hatte die Einhegung

eines Grundstückes in der Almende im

ganzen germanischen Gebiet die Bedeutung
einer Ausscheidung dieses Stückes zu
Sondereigentum (s. Rodung). Seinen Na-
men von der Eingrenzung (lat. forestis zu

foris) hat der vom König aus der ge-

meinen Mark für sich eingezäunte Forst

(ahd. forst) oder Bannforst (Bannwald),

v. Schwerin.

Einherjar, d. h. 'auserwählte Recken', sind

in der nordischen Dichtung die Helden,

welche 06*inn nach ihrem Tode um sich

vereint hat. Sie ziehen täglich zum Kampf
aus, fällen sich gegenseitig, kehren dann
aber versöhnt nach Valho.ll zurück (Vaf-

jprm. 41), wo sie sich zu frohem Gelage

niederlassen. Hier bringen ihnen Valkyrien

den Met (Grimn. 36), der aus den Eutern

der Ziege Heidrün fließt (ebd. 25). Ihre

Speise ist Fleisch vom Eber Saehrimnir, das

der Koch Andhrimnir im Kessel Eldhrimnir

kocht (ebd. 18). Wenn neue Helden —
es sind fast durchweg Könige — kommen,
bereiten sie die Tafel zu deren Empfang
vor (Eiriksm. 1). Im großen Kampfe
der Äsen gegen die dämonischen

Mächte ziehen ihrer über 400 000 auf

den großen Kampfplatz (Grim. 23). Die

E. kennen nur die Vatyrüdnis- und
Grimnismäl sowie die skaldischen Eiriks-

und Häkonarmäl aus dem 10. Jh., in der

nordischen Prosa sind sie unbekannt. Bei

Snorri sind sie aus jenen Gedichten ge-

nommen. E. Mogk.

Einkorn [Triticum monococcum L.). §1.

Das E. war schon in der jüngeren Stein-
zeit von Troja über Mitteleuropa bis

nach Dänemark verbreitet. In Troja fand

Schliemann es massenhaft aufgespeichert;

es nahm unter den dort gefundenen Vege-

tabilien die erste Stelle ein. Auch in

Bosnien (Butmir) und Ungarn (Aggtelek,

Felsö-Dobsza, Lengyel) scheint das Ein-

korn eine der wichtigsten Getreidearten

der steinzeitlichen Bevölkerung gewesen

zu sein. In den Pfahlbauten der Alpen

-

länder ist es nur einmal, in Wangen, nach-

gewiesen, wozu sich im südlichen Württem-

berg ein Fund von Schussenried gesellt.

Sonst ist es bis jetzt aus Deutschland

und Böhmen nicht belegt; dagegen tritt

es in der neolithischen Station von Lindskov

in Dänemark wieder auf. (Hoops Waldb.

u. Kulturpfl. 284. 287. 295. 301. 308. 320.)
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§ 2. Aus den nachneolithischen Perioden

ist das E. in Deutschland und Nordeuropa
nicht wieder bezeugt. Für die Bronze -

zeit liegt bisher überhaupt nur ein

Beleg von Toszeg in Ungarn (Komitat

Pest), für die Eisenzeit ein anderer

aus den Ruinen des altrömischen Aquileja

vor (Hoops aaO. 390).

§ 3. Wie es scheint, hat sich das E.

seit dem Steinzeitalter aus Nord-
e u r o p a zurückgezogen. Ob dies bereits

zur Bronzezeit oder erst im Eisenalter

geschah, ist unsicher, jedenfalls aber war
es schon in vorliterarischer Zeit aus dem
Norden verschwunden, da ein altnordischer

Name des E. oder ein historisches Zeugnis

für seinen Anbau im Mittelalter fehlt.

Auch in der Gegenwart wird es außerhalb

der landwirtschaftlichen Versuchsfelder in

Dänemark und Skandinavien nicht kulti-

viert. (Hoops aaO. 390. 459 f.)

§4, In Schleswig-Holstein
ist das E. vielleicht noch in historischer

Zeit gebaut worden; denn die Angel-

sachsen hatten einen einheimischen Namen
für Spelzweizen [speit), der aus pflanzen

-

geschichtlichen Gründen nicht den Spelz

im engeren Sinne oder Dinkel, sondern

nur 'Einkorn' oder 'Emmer' bezeichnen

kann (Hoops aaO. 422. 459 f.).

§ 5. Für einen Anbau des Einkorns im
angelsächsischen England liegen keine

Beweise vor, obschon der Name speit zeigt,

daß irgend ein Spelzweizen bekannt ge-

wesen sein muß. Im Mittel- und Neu-
englischen fehlt ein volkstümlicher Name
für die Pflanze (Hoops aaO. 597).

§6. In Mittel- und Süddeutsch-
land hat der Anbau des E., trotz des

Mangels an archäologischen Belegen aus

nachneolithischer Zeit, wohl nie ganz auf-

gehört. Sein jetziger Name kommt als

einkorn, einchorn, einachorno, einkurne mit
der Bedeutung 'far, halicastrum (= ali-

castrum)' schon in ahd. Glossaren ziemlich

häufig vor (s. Björkman ZfdWortf. 3, 285;
Hoops aaO. 390).

§ 7. Das Einkorn wird in der Gegenwart
regelmäßig noch im südlichen Thüringen,
in Süddeutschland (besonders Württem-
berg), in der Schweiz, in den österreichischen

Alpenländern, in Ungarn, Siebenbürgen,
der Herzegowina und Bulgarien, ferner in

Belgien und einigen Strichen Frankreichs

gebaut, aber kaum irgendwo als vor-

herrschendes Brotkorn. Seine Nordgrenze

in Mitteleuropa scheint heute in Thüringen

zu liegen. Es wird und wurde wohl auch
früher meist als Wintergetreide gebaut, da
es hohe Kältegrade erträgt. (Körnicke

Handb. d. Getreidebaus 1, 110. Gradmann
Württemberg. Jahrbücher f. Statistik u.

Landesk. 1902, 105. A. Schulz Gesch. d.

Weizens 60 f.)

Über die Abstammung des Einkorns s.

Hoops Waldbäume u. Kulturpfianzen 314. 316-

mit weiterer Lit. August Schulz Die Ge-

schichte des Weizens, Zeitschr. f. Naturwiss. 83

1 ff. (1911). Derselbe Die Abstammung des

Einkorns, Mitteil. d. Naturforsch. Gesellschaft

Halle 2 (19 12), No. 3; Sonderabdruck. —
Zur Kulturgeschichte: Buschan Vor-

geschichtl. Botanik 27. Schröter bei Ra-

dimsky u. Hoernes Die neolith. Station v.

Butmir 1, 41. Körnicke Haridbuch d. Ge-

treidebaus 1, 110. Wittmack Berichte der

Bot. Ges. 4 (1886), S. XXXII f. Hoops
Waldb. und Kulturpfl. 320. 390. 459 f. 597.

632. Aug. Schulz Gesch. des Weizens

(s. oben). Johannes Hoops.

Einzelerbfolge. Germanisches Recht ist,

daß mehrere gleich nahe Erben gemeinsam
sukzedieren, sei es, daß sie als Erbengemein-

schaft zusammenbleiben, sei es, daß sie das

Erbe unter sich teilen (s. u. Ganerbschaft).

Eine Einzelerbfolge des Ältesten oder des

Jüngsten (Majorat bzw. Primogenitur oder

Minorat) ist dem älteren Recht völlig un-

bekannt. Sie hat sich erst im späteren MA.
für die Stammgüter des Adels und als An-
erbenrecht für Bauerngüter ent-

wickelt, wobei einerseits die Rücksicht auf

den Glanz der Familie, andererseits grund-

herrliche Interessen eine Rolle spielten.

Dagegen ist der Versuch v. D u 1 1 z i g s
,

diese Einzelerbfolge aus der alten Einheit

des Hausvermögens zu erklären, nicht ge-

lungen.

v. D u 1 1 z i g Das deutsche Grunderbrecht

1899, 108 ff. S e r i n g Die Vererbung des

ländl. Grundbesitzes in Preußen II, 2 : Erbrecht

u. Agrarverjassung in Schlesw. -Holst. 1908, 98 ff.

(Landwirtschaftl. Jahrb. 37 Erg.-Bd. 5).

S. Rietschel.

Einzelgräber (Enkeltgrave). Bezeich-

nung für eine besonders in Mittel- und

Westjütland vorkommende Art von Grä-
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bern des jüngeren Steinalters.
Es sind dies zahlreiche, meist niedrige

Grabhügel, worin die Leichen ohne Stein-

kiste oder Kammer einzeln, .nicht, wie bei

den megalithischen Gräbern, zu mehreren,

beigesetzt sind. Oft haben aber spätere

Geschlechter den einmal vorhandenen Hü-
gel zu Nachbestattungen benutzt, und es

ist alsdann leicht, aus der Höhenlage fest-

zustellen, welche Gräber in einem Hügel
älter und welche jünger sind. Vornehmlich
dank dieser Übereinanderlagerung ist es

gelungen, vier zeitliche Gruppen zu unter-

scheiden, jede mit einem besondern In-

ventar von typischen Beigaben. In den

Männergräbern der drei älteren Gruppen
findet man stets eine Streitaxt von ausge-

zeichneter Arbeit (Beilgräber), in denen der

jüngsten Gruppe dagegen Stoßwaffen und
Pfeile (Speergräber). Die Frauengräber

enthalten reichen Bernsteinschmuck. Die

jütischen E. erstrecken sich über einen

langen Zeitraum. Die jüngsten reichen bis

zum Beginn des Bronzealters, die ältesten

sind gleichaltrig mit den Riesenstuben oder

Ganggräbern, gehen aber nicht bis auf die

Zeit der kleinen Stuben zurück. Der große

Unterschied zwischen E.n und Megalith-

gräbern, sowohl in der Bestattungsweise

wie in den Altertümertypen, veranlaßt

Sophus Müller, jene auf die von
Süden her erfolgte Einwanderung eines

neuen Volksstammes zurückzuführen, der

jedoch schon vor Schluß der Steinzeit

mit der einheimischen Bevölkerung ver-

schmolzen sei. Hierzu würde stimmen,

daß auch in Norddeutschland an einer

Stelle, nämlich in der Uckermark, etwa

um dieselbe Zeit flache Erdgräber mit

einer einzelnen Leiche und vielen süd-

lichen Formen von Altsachen in das Gebiet

der Megalithgräber eingreifen und daß

auch hier diese fremden Elemente eine

besondere Entwicklung durchmachen, die

erst allmählich mit der allgemeinen nordi-

schen zusammenfällt. Dagegen unter-

scheiden sich die mecklenburgischen flachen

E. in ihrer Ausstattung nicht im mindesten

von den gleichaltrigen Steinkammern, und

ebensowenig ist bei den schwedischen an

einen völkischen Gegensatz zu den Me-
galithgräbern zu denken. Vgl. Flach -

grab er.

S. Müller Aarb. 1898 u. Nord. Altertumsk.

I 119 f. H. Schumann D. Steinzeitgräber

d. Uckermark 1904 S. 89 ff. R. B e 1 1 z D.

vorgesch. Altert, d. Großherzogt. Mecklenb.-

Schwerin 1910 S. 97. Fomvännen 1909 S. 99;
1910 S. iff. H. Seger.

Einzelhof. § i. Einzelstehendes Ge-

höft, von einer Familie mit ihrem Wirt-

schaftspersonal bewohnt. Das zugehörige

Land liegt geschlossen in der Nähe der

Wohnstätte, ohne Flurverband mit andern

Höfen. Doch kommen in Westfalen Aus-

nahmen vor, derart, daß mehrere Einzel

-

höfe in einer Flurgemeinschaft stehen.

Der E. ist nicht verbunden mit einer be-

stimmten Hausform, vielmehr kommt jeder

Typus des deutschen Bauernhauses auch

als Einzelhof vor.

§ 2. Die Siedelungsform herrscht im

nw. Tiefland etwa von der Weser bis nach

Belgien; ferner in den nördl. Teilen des rhei-

nischen Schiefergebirges, besonders im Ber-

gischen und im Sauerland. Zwischen Ge-

birge u. Tiefland hat der Hellweg dagegen

Dörfer; indessen ist der Gegensatz nicht

so scharf wie ihn Meitzen annimmt. Ein-

zelhöfe herrschen ferner im ganzen Bereich

der deutschen Alpen, im Gegensatz zu der

italienischen Seite mit ausgesprochener

Dorfbesiedelung. Ebenso sind Vogesen,

Schwarzwald, die Oberpfalz und manche
andere Mittelgebirgslandschaften, beson-

ders in Süddeutschland, reich an Einzel -

höfen.

§ 3. Alter und Entstehung des Hof-

systems sind sehr verschieden. Früher galt

der E. als älteste Wohnform der Deutschen.

Meitzen suchte dagegen zu beweisen, daß

die Deutschen ihn erst von den Kelten

übernommen hätten. Daß die Kelten vor-

wiegend in Höfen wohnten, wie auch heute

noch ihre Reste in der Bretagne, Irland

usw., ist sehr wahrscheinlich. Daß die

Germanen die Siedlungsweise erst von

ihnen hätten lernen müssen, fällt mit der

Annahme, daß sie bei der Berührung mit

den Römern Nomaden gewesen wären.

Der Einzelhof war auch im germanischen

Gebiet seit Urzeiten überall zahlreich, in

einzelnen Gegenden herrschend.

§ 4. Ein großer Teil der Einzeihöfe

entstammt erst der Zeit der Waldrodungen,

nicht nur in den Gebirgen, sondern auch
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im westfälischen Tiefland. Auch wo heute

Dörfer auf Rodeland herrschen, hat die

Besiedlung vielfach mit einzelnen Gehöften

angefangen (vgl. Weiler), außer im Be-

reich der echten Waldhufendörfer (s.

Reihendorf). Die Höfe Holsteins, Däne-
marks und einiger ostdeutscher Land-

schaften sind weit jüngerer Entstehung. —
S. auch Deutsches Siedlungswesen,

M e i t z e n Siedig. u. Agrarw. II 77—96.

Rubel Franken 450 ff . v. I n a m a Unter-

suchungen über das Hofsystem, 1872.

0. Schlüter.

Eir begegnet in der Snorra Edda (I 114)

als Göttin, und zwar als beste Ärztin. In

der Skaldendichtung wird ihr Name häufig

in der allgemeinen Bedeutung , Göttin'

zur Bildung von Kenningar für Frau
verwendet zB. Eir ormdags 'die Göttin des

Goldes'. E. Mogk.

Eisen 1
. § i. Das Eisen, seine Verwendung

und Darstellung war den Germanen bei

ihrem ersten Auftreten in der Geschichte be-

reits bekannt. Die cimbrischen Reiter

trugen Helme, eiserne Harnische, zwei-

zackige Wurfspieße und schwere große

Schwerter (Plutarch, Marius 25). Wenn
Tacitus sagt, die Germanen hätten keinen

Überfluß an Eisen, wie man aus der Art
ihrer Waffen sehe, so tut er dies im Ver-

gleich mit der reichen Ausrüstung der rö-

mischen Legionssoldaten, welche diesen aus

den kaiserlichen Waffenfabriken geliefert

wurde. Die Germanen mußten sich ihre

Waffen selbst anfertigen -

t
und der gemeine

Mann trug meistens nur den Speer mit

kurzer Eisenspitze (framea), während die

Vornehmen mit Helm, Schwertern und
langen Lanzen ausgerüstet waren.

§ 2. Längst bevor die Römer nach Ger-

manien kamen, schmolzen die Deutschen
Eisen aus einheimischen Erzen und schmie-

deten daraus Waffen und Gebrauchsgegen-
stände. Deutschland ist mit Eisenerzen

reich gesegnet. Sie finden sich in allen

Gebirgen und als Raseneisensteine im
Flachland. Beim Roden und Graben fand

man sie. Sie wurden gesammelt und im
benachbarten Wald mit Holzkohlen ge-

schmolzen. Überall auf den Höhen wie im
Flachland finden sich die Spuren solcher

Schmelzstätten in Gestalt von Eisen-

schlacken. Ihr Alter ist unbestimmt, weil

diese Art des Betriebes sich bis in das

16. Jahrh. erhalten hat, zweifellos reichen

aber viele davon in vorrömische Zeit zu-

rück.

§ 3. Funde eiserner Waffen in prähisto-

rischen Gräbern in Deutschland legen eben-

falls Zeugnis für die frühe Bekanntschaft

der Germanen mit dem Eisen ab. Solche

aus der Hallstattzeit finden sich vornehmlich

in Süddeutschland, in Bayern, Württem-
berg, Baden, im Elsaß, in Franken, Hessen,

Thüringen bis in den Harz, vereinzelt in

den östlichen und nördlichen Provinzen.

Eisenwaffen und Geräte der La Tenezeit

sind mehr im westlichen Deutschland bis

nach Thüringen hin verbreitet. Zur Zeit

der römischen Invasion waren die Deut-

schen mit der Erzeugung und Verarbei-

tung des Eisens ganz vertraut, was die

Römer für ihre Zwecke benutzten.

§ 4. In der Nähe der Kastelle des römi-

schen Grenzwalls finden sich nicht selten

größere Ansammlungen von Eisenschlacken,

die auf Schmelzbetrieb zur Zeit ihrer Be-

setzung schließen lassen. Besonders deut-

lich kommt dies bei dem großen Kastell

Salburg bei Homburg zur Erscheinung.

Hier fanden sich ganz in der Nähe, aber

jenseits des Limes, also auf germanischem

Gebiet, außer Eisenschlacken, Eisenerze,

Eisenstücke, Holzkohlen und deutliche

Reste von Schmelzöfen. Die Roteisensteine

stammen aus dem Weiltal, woher sie von
Deutschen geholt und mit Selbstgebrannten

Holzkohlen in Herdöfen geschmolzen wur-

den.

§ 5. Nahe der Schmelzstätte talabwärts

findet sich eine eigenartige Erdaufschüttung,

,,der Drusenkippel' ', der nur als Unterbau

für eine Schutzhütte der Eisenschmelzer

gedeutet werden kann und jedenfalls eine

germanische, keine römische Anlage war.

— Aus den Funden am Dreimühlenborn

läßt sich ein deutliches Bild der Schmelz-

herde und der Schmelzweise machen. Der

Schmelzofen bestand aus einer kreisförmi-

gen Steinsetzung, in deren Innern der

Schmelzherd aus Lehm hergestellt wurde.

Das Erz wurde mit Holzkohlen und künst-

lichem durch einen Blasebalg erzeugten

Wind geschmolzen. Die Winddüsen waren

aus Ton gebrannt. Das zerkleinerte Erz

wurde lagenweise abwechselnd mit Holz-
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kohlen aufgetragen. Das Ergebnis der

Schmelzung war ein mit Schlacken ge-

mengter Klumpen(massa ferri) von schmied-

barem Eisen, der durch Hämmern und eine

nochmalige Behandlung im Herd gereinigt

wurde, um dann weiter verarbeitet zu wer-

den.

§ 6. Auf der Salburg hat man eine er-

staunliche Menge von Eisengeräten aller

Art aufgefunden, darunter große massive

Blöcke von ca. 250 kg Gewicht, die wohl
als Ambosse Verwendung fanden. Da
bis jetzt eine größere Schmiedewerkstätte

im Kastell nicht entdeckt worden ist, so

wäre es möglich, daß auch diese Schmiede-

stücke am Dreimühlenborn hergestellt wor-

den seien, was auf eine große Kunst der

Waldschmiede schließen ließe; denn da eine

Schmelzung nur 5 bis höchstens 10 kg Eisen

ergab, müssen diese schweren Blöcke aus

einer großen Zahl von Einzelstücken in

mindestens zwei gleichzeitig betriebenen

Herden zusammengeschweißt worden sein.

Auch an andern Stellen im Waldgebiet des

Feldbergs wurden Eisenschlackenhalden ge-

funden, in einer derselben ein Ziegelstein mit

römischer Inschrift. Ähnliche Reste von
Eisenschmelzen finden sich an anderen

Kastellen des Grenzwalls, zB. zu Hausen
v. d. H. und bei Pfünz.

§ 7. Zahlreiche Funde von eisernen nach

beiden Enden spitz auslaufenden Blöcken

hat man im Rheintal von Basel bis nach

Bonn hin gemacht. Sie stammen aus

römisch-germanischer Zeit und waren Roh-
luppen, wie sie der Schmelzer dem Eisen-

schmied, der sie zu Gebrauchsgegenständen

ausschmiedete, verhandelte. Bei Monzen-
heim in Rheinhessen hat man 26 solcher

Blöcke zusammen gefunden. Ihr Erzeu-

gungsort waren vermutlich die alten

Schmelzstätten bei Eisenberg in der Pfalz,

die in vorrömischer, römischer und nach-

römischer Zeit betrieben wurden. Die

Schmelzherde bei Eisenberg waren ähnlich

denen am Dreimühlenborn.

§ 8. Dagegen finden sich abweichende

Eisenschmelzöfen im schweizer Jura und
in Krain. Sie haben die Form von Schacht-

öfen, sind an steilen, dem Wind ausge-

setzten Abhängen in den Boden einge-

schnitten; es soll in ihnen nach der An-
sicht von Quiquerez und Alfons Müllner,

welche sie beschrieben haben, mit natür-

lichem Luftzug geschmolzen worden sein.

In Deutschland sind solche Öfen unbe-
kannt.

Die Wertschätzung eiserner Waffen
nahm in der Zeit der Kämpfe der Völker-

wanderung zu. Mit ihren Eisenwaffen ha-

ben die Germanen das römische Welt-
reich zertrümmert und die Vorherrschaft

in Europa erobert. Für die Vervollkomm-
nung in der Kunst der Behandlung und
des Ausschmiedens des Eisens und des

Stahls sprechen geschichtliche Nachrichten,

mehr noch die alten Götter- und Helden-

sagen in der Edda und den mittelalter-

lichen Dichtungen.

§ 9. Der Donnergott Thor zerschmettert

mit seinem kurzschaftigen Eisenhammer
„Mjölnir" die feindlichen Riesen; dadurch

entsteht der Blitz. Der Riese Thrym
stiehlt den Hammer und birgt ihn ,,acht

Rasten unter der Erde". Hierbei kann man
an eine unbestimmte Kenntnis von Me-
teoreisenfällen denken.

Zahlreich sind die Überlieferungen über

die Schwerter der Helden und über ihre

Schmiede. Die Schwerter der Helden füh-

ren Namen wie Siegfrieds Balmung, Wie-
lands Mimung, Beowulfs Ncegling, Dietrich

von Berns Naglring usw. Sie vererbten

sich als kostbarer Besitz von Vater auf

Sohn. Aus den Stücken des zerbrochenen

Schwertes Sigmunds schmiedete der kunst-

reiche Schmied Regin dessen Sohn Sigurd

das Schwert Gram, mit dem dieser Regins

Ambos zerschlug (Edda, Sigurdarkvida II).

§ 10. Nach der späteren Fassung lehrte

der tückische Mime dem jungen Siegfried

die Schmiedekunst. Mit dem von diesem

mit seinen starken Händen geschmiedeten

Schwert tötete er den Drachen Fafner und

den falschen Mime. — Noch bedeutsamer

für die Schmiedekunst sind die Sagen von

Wieland dem Schmied. Der prahlerische

Waffenschmied des Königs Nidung hatte

mit Wieland gewettet, daß er kein Schwert

wirken könne, um eine von ihm geschmiede-

te Eisenrüstung zu durchhauen. Wieland

schmiedet ein Schwert so herrlich, daß es

der König mit Gold aufwiegen will. Aber

Wieland genügt es nicht. Er zerfeilt die

Klinge, mischt die Spähne mit Milch und
Mehl, füttert damit ausgehungerte Mast-
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vögel und sammelt deren Kot. Diesen

glüht er und schmiedet daraus ein Schwert

handlicher und schärfer als das erste. Doch
auch dieses befriedigt Wieland noch nicht.

Er wiederholt sein Verfahren, und nun
bringt er ein Schwert zustande, so scharf

daß es eine Flocke Wolle drei Fuß dick,

die auf dem Fluß schwimmt, glatt durch-

schneidet, indem er es ihr nur entgegenhält.

Die beiden Hälften schwimmen ohne jeden

Aufenthalt weiter.

§ II. Als dann der Tag der Wette ge-

kommen und Annilias Helm, Panzer und
Eisenhosen angelegt hat und Wieland

höhnisch auffordert, sein Schwert an seiner

Rüstung zu versuchen, da tritt Wieland
hinter ihn, legt das Schwert auf den Helm,

drückt nur leise, und die scharfe Klinge

durchschneidet die Eisenrüstung und den

Mann, so daß beide Hälften auseinander-

fallen. Diese Verherrlichung der Schwert -

schmiedekunst ist von besonderer Bedeu-
tung wegen des Verfahrens, das auf die

Kenntnis der Einsatzhärtung durch Glühen
von Eisen in kohlenstoff-stickstoffhaltigen

Substanzen hinweist.

§ 12. Ebenso war den Schmieden in

römischer und frühmittelalterlicher Zeit die

Herstellung von damasziertem Stahl, durch

Zusammenschweißen undAusschmieden von
Stahl und Eisenstäbchen, bekannt. So ent-

standen die oft erwähnten ,,wurmbunten"
Klingen.

Cassiodor teilt einen Brief des Ostgoten -

königs Theoderich (Dietrich von Bern) mit,

worin dieser sich bei dem Vandalenkönig
Thrasamund für das Geschenk eines herr-

lichen Schwertes „köstlicher als Gold" be-

dankt. ,, Seine Klinge glänzt so helle, daß
es im Anschauen das treue Spiegelbild des

Gesichtes zurückwirft. . . In dem mittleren

Teil erscheinen schöne Vertiefungen wie

krausendes Gewürm und es zeigen sich so

mannigfaltige Schattierungen, daß man
glauben möchte, es sei das glänzende Metall

mit verschiedenen Farben durchwebt."

§ 13. Zahlreiche Schwerter der Art
wurden in einem untergegangenen Schiff

bei Nydam im Moorboden gefunden. Für
die Elastizität der Stahlschwerter gibt die

Chronik von St. Gallen ein Beispiel. König
Ludwig der Deutsche empfing von dem
Normannenkönig Schwerter als Geschenk.

Der König probt die Klingen mit seiner

Hand stärker als Eisen auf ihre Spann-
kraft. Die eine zerbricht ihm in der Hand,
eine ander aber biegt er bis zum Griff wie

eine Weidengerte zusammen und sie springt,

wie er sie losläßt, in ihre ursprüngliche Ge-
stalt zurück.

§ 14. Stahl = Stachel (acies) ist ein

altes deutsches Wort, seine Eigenschaften

und seine Behandlung waren den ger-

manischen Schmieden wohlbekannt. Seine

Herstellung erfolgte aus besonderen Eisen-

erzen, zumeist aus den aus Spateisenstein

entstandenen Brauneisensteinen. Diese

Stahlerze finden sich besonders in den

österreichischen Alpenländern Steyermark
und Kärnten, in Thüringen bei Schmal-

kalden und im Siegerland. Hier wurde
der Stahl geschmolzen und hier nahm die

Eisen- und Stahlgewinnung zuerst den

Charakter eines ständigen Gewerbebetriebes

an. Der Stahlberg bei Schmalkalden soll

seit 385 in Betrieb sein.

§ 15. In dem alten Noricum wurde Stahl

in römischer und vorrömischer Zeit be-

reitet, aber erst nach der Völkerwanderung,

nachdem die Herrschaft der Deutschen in

Steyermark gesichert war, begann angeb-

ich 712 der ununterbrochene Bergwerks-

betrieb am Erzberg bei Eisenerz. Eisen

und Stahl vom steyrischen Erzberg gingen

nordwärts nach der Donau, während der

Stahl vom Erzberg bei Hüttenberg in

Kärnten auf Saumtieren südwärts nach

Italien gebracht wurde. Über die Eisen

-

und Stahlgewinnung im Siegerland sind

urkundliche Nachrichten erst aus späterer

Zeit vorhanden, es ist aber anzunehmen,

daß die im frühen MA. berühmten kölni-

schen Schwerter aus Siegener Stahl ge-

schmiedet wurden. Dieser bildete einen

wichtigen Handelsartikel der Kölner, der

besonders nach London ging, wo er in dem
Kölnischen

,, Stahlhof" gestapelt und ge-

handelt wurde.

§ 16. Siegen wird die Heimat des kunst-

reichen Schmiedes Wieland genannt. Gott-

fried von Monmouth bezeugt dies in seiner

Vita Merlini (um 1136): ,,pocula quae

sculpsit Wilandus de urbe Sigeni".

§ 17. Alter Eisensteinbergbau in Deutsch-

land wird von Otfried von Weißenburg am
Main in der ersten Hälfte des 9. Jhs. erwähnt.
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Der Erzberg bei Amberg wird 931 urkund-

lich genannt. Im ganzen war aber Berg-

bau mit Schächten und Stollen auf Eisen-

stein in der ersten Hälfte des MA. noch

selten, meist wurde der Eisenstein gelesen

oder an der Oberfläche gegraben. Eine

Verordnung Karls d. Gr. legt dem Amt-
mann (judex) die Anzeigepflicht für alle

in seinem Gebiet befindlichen Eisenstein-

gruben (fossae ferrariae) auf. Der Eisenstein

fiel aber nicht unter das Bergregal, sondern

war freies Eigentum des Grundbesitzers,

des Gutsherrn oder der Gemeinde. Diese

mußten davon eine Abgabe in natura an
die Landesherrschaft leisten. Die Lorscher

Chronik (Traditiones Laureshamenses)

meldet, daß unter König Karl und dem
Abte Helmerich, der von 780 bis 785 re-

gierte, ein gewisser Adelolt dem Kloster

Lorsch den dritten Teil seiner Eisengrube

(tertiam partem de sua mina ad faciendum

ferrum) in der Gemarkung Wannendorf
(Kreis Wetzlar) geschenkt habe.

§ 18. Von den Eisenschmelzen mußte
der Gutsherr Abgaben von Eisen an den

Landesherrn entrichten. So heißt es in der

Lorscher Chronik vom Jahre 780 : in villa

Wilene sunt hubae tres, quae solvunt ferri

jrusta XXXII et unciam unam, also in

Weilnau gab es drei Hofbauern, die jährlich

32 Schirbel (Luppen) und ein Pfund Eisen

dem Kloster erlegen mußten. Dies ist ein

Beispiel von vielen. — Dieses Eisen, welches

der Gutsherr, auf dessen Hube sich eine

Waldschmiede befand, jährlich der Herr-

schaft zu liefern hatte, wurde dann von
dem Klosterschmied oder dem Burgschmied

zu Bedarfsgegenständen verschmiedet.

§ 19. Die Eisenbereitung aus den Erzen

durch die Waldschmiede behielt die alte

einfache Form bei, dagegen trat bei den
Schmieden, welche das Waldeisen weiter

verarbeiteten, an dem kaiserlichen Hof und
in den größeren Städten eine Arbeitsteilung

ein. In Karls d. Gr. Capitulare de Vülis

werden neben den Grobschmieden die

scutatores (Schild- und Panzerschmiede)

genannt. Daß neben den Panzer- und
Helmschmieden die Schwertschmiede ein

hochangesehenes Handwerk bildeten, be-

zeugt die Sage von Wieland. — Ferner gab

es an manchen Höfen einen „Pilsmid", der

Pfeil- und Lanzenspitzen schmiedete. Auch

die Nagelschmiede bildeten schon früh ein

eignes Gewerbe, während jeder Hofschmied
auch Hufschmied war.

§ 20. Die Mitglieder des gleichen Hand-
werks schlössen sich genossenschaftlich zu-

sammen. Karl d. Gr. verbot die „eidlichen

Verschwörungen" der Gewerbetreibenden.

Dagegen nahm sie die Kirche, die ja in den
Mönchsorden selbst solche Verbände ge-

schaffen hatte, in ihren Schutz. Die

„Bruderschaften" erhielten dadurch einen

kirchlichen Charakter. Auch die Wald-
schmiede, Köhler und Schmelzer schlössen

sich im Harz zu einer Genossenschaft der

Waldleute (silvani) zusammen, welcher Kai-

ser Friedrich II. Rechte und Schutz ge-

währte. Besondere Beachtung verdient

die Bruderschaft der Stahlschmiede in

Siegen. Diese schmolzen ihren Stahl aus

ausgesuchten Erzen innerhalb der Mauern
der Stadt in Rennherden.

§ 21. Trotz der Belästigung der Be-

wohner durch Rauch und Feuer wurden sie

von der Stadt wie von den Grafen von
Nassau geschützt. Sie waren die vor-

nehmste Bruderschaft und blieben es auch

noch nach ihrem Verfall infolge der ver-

änderten Betriebsweise. Sie schmolzen

besten „Mollstein", der in der Nähe der

Stadt gefunden wurde. Doch werden sie

auch schon die Erze des „Steinbergs", jetzt

„Stahlbergs" bei Musen, von dem die

Grafen von Nassau schon 13 13 Zoll er-

hoben, verwendet haben. Die Schlacken

wurden auf einen Platz vor dem Haintor,

in dessen Nähe die Schmelzherde sich be-

fanden, gefahren.

§ 22. Im 13. Jahrh. begann sich eine

große Umwälzung in der Eisenbereitung

dadurch zu vollziehen, daß man anfing, die

Menschenkraft durch die Wasserkraft zu

ersetzen. Wie die Wassermühlen die Hand-
mühlen verdrängt hatten, so verdrängten

die Schmelzöfen, deren Blasebälge durch

Wasserräder bewegt wurden, und die Ham-
merwerke an den Bächen und Flüssen die

alten Waldschmieden. Die Waldschmiede

verließen die waldigen Höhen und bauten

sich im Tal unter dem Schutz der Landes-

herren Eisen- und Hammerhütten. Damit

war der Anfang einer auf Maschinenkraft

begründeten Eisenindustrie gegeben, deren

großartige Entwicklung bis zur Gegenwart
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kaum mehr ihre Entstehung aus den ein-

fachen Waldschmieden ahnen läßt.

§ 23. In Steyermark vollzog sich dieser

Wechsel bereits im 13. Jahrh. Im Sieger

-

land wird 131 1 zuerst eine ,,Maßhütte an
der Weiste", dem bei Siegen in die Sieg

mündenden Weißbach, erwähnt. Maß-
oder Massenhütten hießen sie von der

Eisenmassel [massa ferri), dem Eisen

-

klumpen oder „Stück", das nach vollende-

ter Schmelzung wie bei den Rennherden

ausgebrochen wurde. Die Maßöfen waren

also ursprünglich Stücköfen, niedrige

Schachtöfen. In Steyermark hießen sie

,,Plaaöfen", in Schmalkalden ,, Blauöfen",

d. h. Blaseöfen, wegen des starken Windes
der durch Wasserkraft getriebenen Blase-

bälge. Diese neue Betriebsweise hatte eine

für die weitere Entwicklung der Eisen-

industrie sehr wichtige Folge. Durch den

stärkeren Wind entstand in den Öfen, die

man der größeren Produktion wegen er-

höht und zu Schachtöfen ausgebaut hatte,

eine weit größere Hitze als in den alten

Rennherden. Die Folge war, daß das Eisen,

das länger im Ofen blieb, sich höher

kohlte, schmolz und als flüssiges Roheisen

mit der Schlacke aus dem Ofen lief. An-
fänglich erschien dies als ein Nachteil,

weil man das geflossene harte, nicht

schmiedbare Eisen als ein verdorbenes

Produkt, einen schlechten Lech ansah, der

in Steyermark deshalb graglach hieß. Bald

aber lernte man zwei Vorzüge an diesem

,, Rauheisen" schätzen. Erstens den, daß,

wenn dasselbe zum zweitenmal ähnlich wie

der Eisenstein vor dem Wind im Ofen

geschmolzen wurde, es ein besseres, gleich-

mäßigeres Schmiedeeisen ergab, als das

aus den Erzen direkt geschmolzene. Man
nannte es ,,zwiegeschmolzenes Eisen" und
das Verfahren das „Frischen".

§ 24. Der zweite Vorzug bestand darin,

daß sich das flüssige Eisen in Formen
gießen ließ, und damit war eine neue Tech-

nik, die Eisengießerei, erfunden. Dies voll-

zog sich in der zweiten Hälfte des 14. Jhs.

1402 goß man bereits Kanonenkugeln und
kleine Geschütze (Böller). Damit war die

Grundlage der modernen Eisenindustrie

gegeben. Noch heute beruht die Her-
stellung von Schmiedeeisen und Stahl auf

dem indirekten Verfahren, dem Frischen

des Roheisens, und die Eisengießerei hat

sich zu einem wichtigen Zweig der Eisen-

industrie entwickelt.

Von jeher haben die Deutschen das

Eisen von allen Metallen am höchsten ge-

schätzt und viele wichtige Erfindungen,

aus denen der Riesenbau der modernen
Eisenindustrie entstanden ist, sind in

Deutschland gemacht worden.

L. B e c k Gesch. des Eisens I (1891). D ers.

Beiträge in den Annalen d. V. Nassau. Alter-

turaskunde XIV 317. XV 124. XXXVII 228.

Festschrift d. Römisch-German. Museums 1902.

U n d s e t Das Eisen in Nord-Europa, deutsch

v. I. Mestorf 1882. Chr. Horstmann
Studien z. vorgeschichtl. Archäologie 1890.

A. Quiquerez Notices sur les forges primi-

tives dans le Jura Bernois 1871. S. Bleek-
rode De Jizerslakken in Nederland en de

Jizerbereding in vroegeren Tijd. — A 1 f o n s

Müllner Gesch. des Eisens in Inner-Öster-

reich, Wien 1909.
L. Beck.

Eisen 2
. § 1. Technische Bezeichnung

der Münzeisen oder Stempel, deren man
sich zur Herstellung des Münzgepräges

bedient. Die Eisen, welche das Prägebild

vertieft und in umgekehrter Richtung

enthalten, bestehen gewöhnlich aus dem
festen Unterstempel, dem „Stock", der

als Ambos dient und aus dem beweglichen

Oberstempel, schlechtweg das Eisen ge-

nannt. ,,Der eisengraber sol die eisen

ornlich graben und sol auch der punzn

und der gegraben eisen vleißiglich hüten",

Eid des Eisengräbers in der Wiener Münze

um 1437. (Wiens Rechte u. Freiheitenll 72.)

Sollten Münzen nur mit Hilfe eines Münz-

stempels hergestellt werden, was im MA.

öfter vorkam, so konnte der Stock durch

den glatten Ambos ersetzt werden. Bei

Brakteaten (s. d.) diente diesem Zweck

eine entsprechende Unterlage von Wild-

leder oder es wurde das Gepräge im Unter-

stempel angebracht und statt des Ober-

stempels ein zugerichtetes Holz aufgesetzt.

§ 2. In abgeleiteter Bedeutung bezeich-

net Eisen auch das Gebiet, in welchen

die durch Stempel einer bestimmten Münz-

stätte hergestellten Münzen von Rechts

wegen Umlauf haben sollen, also den

Münzbezirk. So gab es zB. im 14. Jh.

in der Mark Brandenburg mindestens

drei solche Münzbezirke munzyser genannt.
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Bahrfeld Münzwesen d. Mark Branden-

burg I 15. v. Luschin Münzk. 70 ff., 237 ff.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Eisenzeit. § i. Zur näheren Bestimmung
dieses Begriffs gehört die Beziehung auf

eine vorausgegangene Bronzezeit (oder

Steinzeit), von der sich die E. durch den

Gebrauch des neuen Metalles unterscheidet.

Man hat den Namen daher möglichst

auf die ältesten Zeiten der Benutzung des

Eisens in bestimmten Ländergebieten zu

beschränken, für Europa auf die letzten

vorgeschichtlichen Zeiträume. Aber auch

hier sind die Daten des Beginns und des

Endes der vorgeschichtlichen E. in den

einzelnen Länderräumen sehr ungleiche.

Die Daten des Beginnes liegen näher bei-

sammen (in Südeuropa etwa um 1200,

in Mitteleuropa um 900, in Nordeuropa

um 500 v. Chr.), als die des Endes; denn

die vorgeschichtliche E. umfaßt in Süd-

europa nur die letzten Jahrhunderte des 2.

und die ersten des 1. Jahrtausends v. Chr.,

in Nordeuropa reicht sie bis um IOOO

n. Chr. Das Eisen spielte in der Technik

des Altertums (und des Mittelalters) nicht

entfernt die gleiche hohe Rolle, wie in

jener der Neuzeit, weshalb im Orient und
in Griechenland verhältnismäßig hohe

Kulturstufen ohne Kenntnis oder wenig-

stens ohne ausgiebige Benutzung dieses

Metalles erreicht wurden.

§ 2. Die Frage nach dem allerersten

Auftreten einzelner Eisensachen in den

verschiedenen Ländern ist ziemlich be-

langlos (Funde aus dem alten und dem
mittleren Reich Ägyptens, aus der Bronze-

zeit Norddeutschlands um IOOO, Skandi-

naviens um 1200 v. Chr.); nur der An-
bruch einer wirklichen E., wenn auch

zunächst meist nur einer Übergangs-

periode von der reinen Bronzezeit zu

einem Zeitalter stärkerer Eisenbenutzung

kommt als kulturgeschichtliche Epoche in

Betracht. Diesen Anbruch kann man für

den nahen Orient um 1500, für Griechen-

land um 1300, Etrurien um 1100, Ober-

italien um 1000, Mitteleuropa um 900,

Nordeuropa um 500 ansetzen.

§ 3. In Griechenland umfaßt die vor-

geschichtliche E. hauptsächlich das sog.

„griech. Mittelalter", d. h. die Kampf-
und Wanderzeit der späteren geschicht-

lichen Griechenstämme, zugleich die Zeit

der Entstehung der homerischen Sagen
und Lieder (etwa 1200—800). Stilge-

schichtlich ist dies der Ausgang der

mykenischen Periode und die erste Zeit

der geometrischen Stilarten. Die Über-
nahme der phönikischen Buchstabenschrift

kennzeichnet den Beginn der geschicht-

lichen E. in Griechenland. In Mittelitalien

zerfällt die vorgeschichtliche E. in zwei

protoetruskische ^i 100—900) und die beiden

ersten etruskischen Perioden (900—700)

unter steigendem Einfluß zuerst des griech.

Handels, dann der griech. Kolonisation.

Oberitalien schließt sich teils an Mittel

-

italien, teils an Mitteleuropa an.

Das letztere hat zwei vorgeschichtliche

E.en bis um Christi Geburt: die Hall -

s t a 1 1 z e i t (s. d.), etwa 900—450, und
die LaTene- Zeit (s. d.). Nord-
europa erhält aus Mitteleuropa zuerst,

etwa 800—600, hallstättische Stilformen,

aber noch kein Eisen, dann, etwa 600—400,

auch das letztere und hierauf die La Tene-

Kulturformen, welche die Grundlage einer

langen Entwicklung der jüngsten vor-

geschichtlichen Kultur des N. bilden.

Die skand. Prähistoriker unterscheiden

1. eine vorröm. E. von 500 bis um Chr.

Geb., 2. eine röm. E. von da bis um 400

n. Chr., 3. die Zeit der Völkerwanderung,

etwa 400—800 und 4. eine Übergangs-

zeit vom Heidentum zum Christentum,

etwa 800—1050. Dies alles nennen die

nord. Archäologen noch E., während sie die

Hallstattperiode und verwandte Erschei-

nungen in Italien, wenigstens früher, noch

gern zur Bronzezeit rechneten. In der Tat

ist erst die La Tene -Periode im vollsten

Sinne des Wortes eine E. Mitteleuropas.

S. Montelius Korr.-Bl. deutsch, anthr.

Ges. 1900, 142 ff. L. B e c k Gesch. d. Eisens z

Braunschw. 1891. M. Hoernes.

Ekkehard (IV.) von S. Gallen, Mönch,

c. 980—1060, Schüler Notkers des Deut-

schen (f 1022), schrieb außer lateinischen

Versen und einer Überarbeitung von Ekke-

hards I. Waltharius den wertvollsten Teil

der S. Galler Klosterchronik, der Casus

S. Galli, von 891—971, Den Hauptanlaß

dazu gab ihm der tiefempfundene Gegen-

satz zwischen dem bisherigen heiteren und

gelehrten, fast humanistischen Mönchtum,
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wie es mit seiner Schätzung individuellen

Lebens germanischer Art entsprach, und
dem asketischen, reglementierenden und
uniformierenden Wesen, wie es zu seiner

Zeit aus dem romanischen Lothringen

übermächtig gegen Deutschland vordrang.

Aus dieser Stimmung heraus hat er, fast

allein gestützt auf mündliche Überlieferung,

ein glänzendes Bild der alten Zeit ent-

worfen, der Schicksale S. Gallens in Ungarn -

not und Friedenszeiten, des literarischen

Schaffens von Lehrern und Schülern in

dieser zweiten ottonischen Glanzzeit des

Klosters, als Ekkehard IL mit der Herzogin

Hadwig von Schwaben die Schriften der

Alten studierte. Es ist Wahrheit und
Dichtung, mit seltenem Erzählertalent vor-

getragen, voll guter Laune und Freude an
den Einzelheiten des individuellen Lebens,

im höheren Sinne durchaus wahr, ein un-

übertroffenes Spiegelbild frühmittelalter-

lichen Klosterlebens, das Scheffel zu seinem
historischen Roman Ekkehard angeregt hat.

Casus S. Galli MG. II, 74ff
; besser hrsg. v.

Meyer v. Knonau, S. Galler Mitteil. z. vaterl.

Gesch. 15, 16 (1877). — Übersetzung: Ge-

schichtschreib, d. d. Vorzeit* 38. 1891. —
Dümmler ZfdA. 14, 1 ff. Wattenbach,
DGQ. I 7

, 441 ff. K. Hampe.

Elch oder Elen, Elentier (Cervus

alces L.). § I. Der altgerman.
Name des Elchs tritt in mehrfacher
Gestalt auf. a) Die westgerman.
Sprachen haben eine Form mit Wurzel-
vokal e, die teils als a-, teils als an-Stamm
erscheint; einerseits ags. eolh, elh m.

;

ahd. elah, mhd. nhd. eich m.; anderseits

ags. elha und eola (aus *eolha) swm.; and.

elaho und elo (aus *elho) swm. (Gallee

Vorstud. 53); ahd. elaho, mhd. elhe swm.
Eolh, elh ist die gewöhnliche angelsächsische,

elaho die vorherrschende althochdeutsche,

elo die normale altniederdeutsche Form.
b) Zu diesen westgerm. Namensformen,

die auf *elhaz bzw. *elhan- zurückgehen,
steht der nordgerman. Name *algiz

im Verhältnis des Ablauts und grammati-
schen Wechsels: anord. elgr m., norw.
schwed. elg.

c) Den gleichen Vokal wie die nordgerm.
Form zeigen die germ. Lehnwörter achlis

(für *alchis) bei Plinius NHist. 8, 39,
alces plur. bei Caesar BG. 6, 27 und aXxTj

bei Pausanias 5, 12; 9, 21, die auf urgerm.
*alhiz zurückführen (R. Much ZfdA. 39, 26
u. Engl. Stud. 30, 136).

§ 2. Mit urgerm. *alhiz, *aljiz aus idg.

*olkis urverwandt ist russ. lost 'Elch'

(aus *olsi). Auch aind. fsyas 'Antilopen -

bock' wird gewöhnlich mit dem germ.-slaw.

Namen verbunden.

Idg. jlk-, olk-, Ik- 'Elch' stellt wohl
eine i-Ableitung aus einer primitiven

Wurzel el-, ol- dar; neben ihr steht eine

häufigere w-Ableitung eleu-, ein-, oln-

mit der Bedeutung 'Hirsch', die in den
meisten idg. Sprachen wiederkehrt: lit.

elnis neben alnis 'Hirsch', lett. alnis

'Elentier', apreuß. alne 'Tier' (dh. 'Hirsch-

kuh'); abulg. jeleni, bulg. (fielen, serbo-

kroat. feien, slow, 'jelen, czech. jelen, poln.

jelen, russ. oleni, klruss. ölen 'Hirsch';

gr. sXacpos (aus *eln-bhos) 'Hirsch', zXXoq

(aus *aXv6c) 'junger Hirsch'; armen, ein

'Hirschkuh'; kymr. elain 'Hirschkuh'.

§ 3. Reste des Elchs sind in den Schweizer

Pfahlbauten reichlich gefunden worden.

Caesar, der das Tier in den Wäldern
Germaniens kennen lernte, gibt uns eine

ausführliche Beschreibung von ihm (BG.

6, 27). Auch im Mittelalter war der Elch

in Deutschland noch weit ver-

breitet, worauf außer literarischen Zeug-

nissen Ortsnamen wie Elichpach, Elh-

pachesoua, Elchenbach, Elehenwang hin-

weisen. In Hedas Histor. zu den Jahren

943 und 1006 wird sein Vorkommen in den

holländischen Provinzen Utrecht und
Drenthe bezeugt (,,bestias insuper, quae

Teutonica lingua elo aut schelo appellantur":

,, insuper et bestias, quae Teutonice elo

et schelo appellantur"; Gallee Vorstud. 53).

An beiden Stellen spielt der Elch als Jagd-

tier eine Rolle; als solches wird er auch im

Nibelungenlied 880, 1 erwähnt. Erst in der

Neuzeit wurde er seltener, um im 18. Jahrh.

als Wild ganz auszusterben. Heute finden

sich nur noch in den Forsten Ostpreußens

einige Hunderte von Exemplaren unter

starker Schonung.

§4. In England scheint der Elch

schon im Mittelalter ausgestorben zu sein.

Ein mittelengl. Name des Tiers kommt
nicht vor; ne. elk, das i486 zuerst belegt

ist (NED.), ist eine Entlehnung aus

norweg. elg.
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§5. In Skandinavien, sowie in

den russischen Ostseeprovinzen
hat der Elch sich bis heute erhalten.

§ 6. Der neuhochdeutsche
Name eleu, elentier wird seit Jakob
Grimm gewöhnlich als Lehnwort aus lit.

elnis 'Hirsch' aufgefaßt. ,,Es ist übel",

sagt Grimm (DWb. unter 'Elen'), „daß
dieser allem Anschein nach Slawen ab-

gesehene Name unsern heimischen . . .

verdrängt hat." Aber lit. elnis ist der

Hirsch, das Elentier heißt lit. bre'dis (lett.

breedis und alnis). Mir scheint nhd. elen

wie auch nndl. eland vielmehr eine Fort-
setzung des altniederdeut-
schen elo swm. 'Elch' zu sein (s. oben

I a; 3). Das Wort ist im Hochdeutschen
bereits bei Luther (als elend), auf nieder-

deutschem Sprachgebiet sogar schon seit

dem 14. Jh. belegt: mnd. elen-hüt, elendes-

hüt 'Elenshaut' im 14. und 15. Jh., elens-

klaue 'Elensklaue' (als Amulett gegen

Epilepsie getragen) in niederdeutschen

Texten des 16. Jhs. (Schiller-Lübben Mnd.
Wb.); mndl. elen und elant, elont, ferner

elen-hüt (dat. plur. helenhüden, helnehüden)
,

elont's -hüt, eelantsche huyt und elen-vel

(a. 1441) 'Elenshaut, -feil' (Verwijs u.

Verdam), nndl. eland. Der Name findet

sich somit auf niederdeutschem und nieder-

ländischem Gebiet in zahlreichen Belegen

schon zu einer Zeit, wo der Elch in den

Wäldern Mitteleuropas noch wohlbekannt

und sein alter Name sicher noch erhalten

war. Auch der Umstand, daß schon im

15. Jh. überall Nebenformen mit einem

Dental hinter dem -n erscheinen, der sich

vermutlich aus dem Kompositum *'elen- der

losgelöst hat oder (nach Much) auf An-
lehnung an Wisend ua. beruht, weist auf

längere germanische Überlieferung hin.

Das Eindringen der flektierten Formen
and. elen, elan in den Nominativ ist das

gleiche wie in nhd. garten, balken, nnd.

gdrn, balken usw. ; es wurde vielleicht durch

Komposita wie elen-hüt, elen-vel begünstigt.

Außer in die hochdeutsche Schrift-

sprache drang das niederdeutsche Wort
auch ins Altdänische als elend{s)dyr, ndän.

elsdyr, und ins Französische als elan m.

(zuerst im 16. Jh. belegt), das wegen
seines a wohl aus dem Niederländischen

herübergenommen ist. (vgl. oben mndl. elant).

Palander Ahd. Tiernamen 1 02 f. R. M u c

h

Herrigs Arch. 106, 3631*. (1901). Jordan
Altengl. Säitgetiernamen 1 80 fif.

Johannes Hoops.

Elefantiasis ist in den mittelalterl. Quel-

len im allgemeinen gleich Lepra zu

setzen, als knotige, knollige Form des Aus-
satzes, und so ist auch, was Cockayne
immer mit Elefantiasis übersetzt, zu neh-

men z. B. Lacnunga 50 Wid micclum lice

(am Rande der Hdschr. mit,,contralepram"

erklärt); Balds Laeceboc II 61 witt peem

miclam lice, ebenso III 26; micel lic (Coc-

kayne Leechd. II 399) ist eben Knollen

-

lepra; vgl. ebenda 172, 322, III 38;

Leonhardi VI S. 52, 98 u. 138.

Sudhoff.

Elektrum oder Weißgold ist der klassi-

sche Name für eine schwefelgelbe bis weiße

Legierung von Gold und Silber. Am
häufigsten findet man es in der römischen

und spätrömischen Eisenzeit an filigran-

verzierten Anhängern, Haarnadeln o. dergl.

verwendet. Auch später bis in die Wikin-

gerzeit hinein kommt es vor.

Gelegentlich ist E. auch der Name des

Bernsteins. B. Schnittger.

Elfen, Elfenkult. § 1. Elfen oder Eiben

ist neben Wicht die allgemeine Bezeichnung

für dämonische Wesen, die sich in der Um-
gebung des Menschen, in seiner Wohnung,
in der Natur, in Wald und Bergen, in

der Luft aufhielten und von denen er

bei der nötigen Pflege meist Gutes er-

hoffte. Hierdurch und durch ihre an-

mutende Gestalt unterscheiden sie sich von

den Riesen oder Trollen (s. d.), die die

Furcht geschaffen hatte. Doch können die

E. auch boshaft und tückisch werden,

zumal wenn es das Element ist, in dem sie

der Volksglaube hausen läßt. Tritt dies

ein, so geschieht dies aus Überlegung,

Berechnung, nicht aber wie bei den Riesen

durch tölpelhaften Gebrauch überschüssiger

Kraft. Auch die Vorstellung von ihrem

Äußeren ist mannigfaltig und entspricht

dem Element, dem sie ihren Ursprung ver-

danken. Die im Licht und in der Luft

leben, sind schön und glänzend, die im

Innern der Erde schwarz und zuweilen

häßlich. Wo sich die E. nicht frei in der

Natur bewegen können, wie in den Bergen,

unter der Schwelle oder im Balken des
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Hauses, werden sie besonders klein

gedacht, oft nur drei Finger groß. Aber
immer übertrifft ihre geistige Kraft, ihre

Verschlagenheit, ihre Kunstfertigkeit die

der Menschen. Nach menschlicher Weise

sind sie zuweilen in größeren Verbänden
vereint und haben dann an ihrer Spitze

einen Führer, einen König oder eine Köni-

gin. Denn ihrem Geschlecht nach erschei-

nen sie bald als männliche, bald als weib-

liche Wesen; jenen eignet vor allem Ge-

schicklichkeit, diesen Klugheit. Auch zeich-

nen sich die weiblichen durch lieblichen

Gesang aus, der die Menschen bezaubert.

§ 2. Die E. kennen alle germanischen

Stämme. Doch ist der Inhalt des Wortes

nicht überall gleich geblieben. Der Begriff

hat sich bald verengt oder ist auf andere

dämonische Wesen übertragen worden,

bald hat das alte Wort jüngeren Be-

zeichnungen Platz gemacht. Während
mhd. alp (PI. elbe, eiber) oder elbinne

noch die allgemeine Bedeutung 'Natur-

geist' hatte, bezeichnet das nhd. Alp
(s. d.) nur den Druckgeist. Die Form
Elfen ist im 18. Jh. durch Wieland aus der

englischen Sprache in Deutschland einge-

führt, und wie bei Shakespeare versteht

man seitdem unter E. fast ausschließlich die

Geister der Luft. Im ags. hat celf [pl. ylfe)

noch die allgemeinere Bedeutung, und das

cülfcynbirgt Land-, Wasser-, See-, Winter-,

Berg-, Feldelfen, doch tritt in dem ge-

bräuchlichen celf-seine bereits der Glanz der

Luftelfen in den Vordergrund. Dasselbe ist

auch der Fall beim altn. alfar (dän. elv, norw.

alv), doch berühren sich diese vielmehr mit

den seelischen Geistern, weshalb sie vielfach

geradezu als solche aufgefaßt werden und
dann in gemeinsamer Bindung mit cesir

erscheinen (vgl. Fritzner, N. Hist. Tidsskr. 4,

209 ff.). Auch im nordischen Volksglauben

der Gegenwart sind die E. überwiegend die

Seelen Abgeschiedener (vgl. K. Maurer, Isl.

Volkssagen der Gegenwart S. 6 ff.). Aber
auch hier tritt die Schönheit und der

Glanz der E. nicht selten hervor: ein schö-

nes Weib ist frid' sem alfkona, die Sonne
heißt alfrQdull 'Elfenstrahl' (Skirnism. 4),

und dem leuchtenden Gott Freyr gab man
Alfheimr zum Wohnsitz. Daneben begeg-

net im neunord. Volksglauben auch das

mahrenhafte Wesen. Wie im ags. ein ylfa

geseeot, im mnd. ein alfschot, kennt man
auch im norweg. ein alvskot, dän. elleskud

(Hexenschuß oder Schlagfluß) oder ein elle-

vild, ein Wort, das von einem Menschen
gebraucht wird, dessen Sinne die E. in

Verwirrung gebracht haben.

§ 3. An die Vorstellung von einem Elfen -

reich erinnern Namen wie Alberich -Oberon
(s. d.) oder der häufig in dänischen Volks

-

sagen vorkommende Ellekonge, der durch
Mißverständnis Herders zu einem Erlkönig

geworden ist. Auch dieser ist der Herr-

scher bald lichter, bald dunkler Geister-

scharen. Deshalb läßt Snorri ihr Reich

Alfheimar sowohl in lichten Höhen, am
Urdarbrunnen, sein als auch unter der

Erde; dort wohnen nach ihm die Lichtelfen

(Ijösalfar), die weißer sind als der Sonnen-

schein, hier die Dunkelelfen (dekkalfar), die

schwarz wie Pech sind (SnE. I 78 ff.).

Wenn Nebel über die Wiesen ziehen, dann
ergötzt sich die Schar am Tanze, durch den

in der einen Gegend (Dänemark) die E.

üppigen Graswuchs erzeugen, während sie

in anderer (Norwegen) diesen vernichten.

An die lichte Erscheinung der Elfen hat

sich in England und Skandinavien jene

volkstümliche Poesie geknüpft, durch die

schließlich der Begriff auf die Luftelfen

beschränkt worden ist.

§ 4. Allgemein bringt man das Wort
elf mit dem altind. rbhüs- zusammen und
deutet dies bald als 'kunstfertig', bald als

'glänzend' (Wadstein). Weder aus der einen

noch aus der andern Annahme läßt sich

die vielseitige Bedeutung, die das altgerm.

*alfas gehabt hat, genügend erklären. Im
Laufe der Zeit haben sich neue Namen,
deren Träger engeres Wirkungsgebiet ha tten,

von dem gemeinsamen Namen abgezweigt.

Das Wort wiht rang mit alf und erlangte

schließlich, namentlich in Deutschland, den

Sieg. Die Erdelfen wurden zu Zwergen

(s. d.), zu Erdmännchen, zum Bjergfolg,

die Hauselfen zu Hausgeistern (s. d.), zum
Wichtelmännchen, Kobold, Gütgen, Puk,

Nisse, Tomt, Brownie, good Fellow, die

Waldelfen zum Holz- und Moosweibel, zur

Skogsnua, die Wasserelfen zum Nix,Necken,

Vatnskratti usw. Auch bei diesen Wesen
zeigt sich vielfach die Vermischung mit

seelischen Geistern, und oft läßt sich schwer

die Grenze ziehen, wo wir es mit einem
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elfischen Wesen und mit einem riesischen

Dämon zu tun haben. Neuerdings hat die

Ansicht, daß die E. rein seelischen Ur-

sprungs seien, sich immer mehr in den

Vordergrund gedrängt. Aus ihnen soll auch

als ihr Hauptvertreter in der eddischen

Dichtung Loki (s. d.) hervorgegangen sein.

§ 5. Elfenkult. Die Elfen genossen auch

eines besonderen Kultes, der große Ähnlich-

keit mit dem Kulte seelischer Geister hat,

wenn er nicht gar auf diesen zurückzuführen

und erst dann eingetreten ist, als die Seelen-

geister die Naturdämonen im Volksglauben

zurückgedrängt hatten. In den altn. Sagas

werden wiederholt alfablöt 'Elfenopfer' er-

wähnt, die in Fleisch und Blut bestehen

(PGrundr. III 287), und die Speise- und

Blumengaben, die noch heute vielfach

Haus-, Wasser-, Waldgeistern gebracht

werden, mögen Überreste alter Elfenopfer

sein. Auch erinnern an sie die elfstenar

oder elfqvarnar ('Elfenmühlen') Skandi-

naviens, Gletschersteine mit natürlichen

Aushöhlungen, die man an gewissen Tagen

mit Butter oder Pflaumenmus bestreicht

und in deren Höhlungen man kleine Spen-

den niederlegt (Kgl. Vitterh. Hist.och Antiq.

Akad. Mänadsbl. 1873, 113 ff.). So wurden
den E. auch Stätten geweiht, wie es der Land-

nahmemann pörölfr auf Island tat, der am
Helgafell den Leuten verbot aljrek ganga,

das zu tun, was die E. vertreibt (Eyrb.

Kap. 4), was sonst nach weit verbreitetem

Volksglauben das Weisen des nackten Hin-

tern bewirkt.

Grimm Irische Elfenmärchen (1826).

Schwartz Elfen u. Zwerge (1887). W a d -

stein Alfer eck älvor (Uppsalastudier 1892,

152 ff.). v. Schroeder German. Eiben u.

Götter beim Estenvolke (1906). Geländer Lokes

mytiska Ursprung (1911) 27fr. E. Mogk.

Elfenbeinschnitzerei. § 1. Die ersten

Versuche einer wirklich künstlerischen

Plastik im germanischen Norden bewegten

sich auf dem Kleingebiete der Elfenbein-

schnitzerei. Vermutlich zuerst angeregt

durch die Nachbildung der zahlreichen in

den Kirchenschätzen vorhandenen spät-

antiken Werke dieser Art, insbesondere der

Diptychen (s. d.) erlebte diese Kleinkunst

seit karolingischer Zeit eine wahrhafte

Hochblüte. Ihre Werke sind in großen

Mengen noch erhalten als Diptychen, Buch-

Hoops, Reallexikon. I.

deckel, Büchsen, Gefäße, Weihkessel,

Kämme, auch Elfenbeinhörner (Olifante)

aus der Spätzeit sowie als Einzelrelieftafeln

an Reliquienkasten. Frei gearbeitete Ge-
stalten scheinen nicht bekannt.

§ 2. Das älteste zu datierende germani-

sche Werk dieser Art ist die Doppeltafel

des Tutilo zu St. Gallen (f 911), dar-

stellend Christus thronend und Maria
Himmelfahrt; jede Tafel in drei Zonen ge-

teilt. Vielleicht noch älter ein Diptychon zu

Frankfurt a. M. mit zelebrierenden Geist-

lichen, vermutlich aus Karls d. Gr. Zeit.

Die fränkisch-karolingische Elfenbeinbild

-

nerei entwickelt sich vortrefflich nach der

kraftvollen und derb naturalistischen Seite

(Ermordung des Urias am Gebetbuch Karls

des Kahlen). Davon in französischen Kir-

chen und Museen zahlreiche Beispiele. In

Deutschland lassen sich zwei Hauptschulen

unterscheiden, eine karolingische am mittle-

ren Rhein und eine ottonische in Sachsen.

Die Werke der ersteren heute noch meist

im Westen, Aachen, Essen, Bonn, die sehr

zahlreichen der letzteren überall, selbst in

England, Frankreich, Italien weit ver-

breitet. Auch in Süddeutschland scheint

diese Kunst am Ende des Jahrtausends

geübt zu sein.

W. B o d e Gesch. d. Deutschen Plastik, Berlin

1887. S. 4—21. A.Haupt.

Elle, in lateinischen Urkunden cnbüus,

ulna I. § I. Eines der verbreitetsten na-

türlichen Längenmaße, gleich der

Länge des aufgebogenen Vorderarms vom
Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers.

§ 2. In Norwegen kannte man daneben

auch die Daumenelle pumaUln, wohl gleich

dem mh. gemünd der Höhe der aufgestellten

geballten Faust mit erhobenem Daumen,

was man für einen halben Fuß rechnete,

sowie die Faustelle hnefagln (s. Faust § 3).

§ 3. Frühzeitig wurde die natürliche Elle

durch das künstliche Ellenmaß ersetzt. In

England bediente man sich der eisernen

Elle Kg. Johanns zur Vermessung von

Äckern (44 ulnas de ulnis ferreis Joannis

Regis Anglias: Du Cange sv. ulna), während

in Schottland Kg. David die Ellengröße zu

37 Zoll festsetzte, die aus der mittleren

Daumengröße dreier Männer, eines großen,

mittleren und eines kleinen, oder aus der

Länge dreier Gerstenkörner abgeleitet wa-

36
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ren. In Norwegen vermittelte den Über-

gang zur künstlichen Elle der Stab kvarfri,

aufweichen die natürliche Elle zu leichterer

Verwendung übertragen war. Um 1200

wurde auf Island ein Urstab von 20 Ellen.

kvarfri tvltugr. auf der Wand der Althings-

kirche eingeritzt, zwei Ellen dieses Urstabs

stika sollten fortan das gesetzliche Längen-

maß abgeben und eine Normal -stika an

jeder Begräbniskirche angebracht werden,

damit man sich bei Streitigkeiten darnach

richten könne.

§ 4. Ähnliche Vorkehrungen wurden
auch in Deutschland getroffen. So findet

man z. B. noch heute am sog. Riesentor

der St. Stephanskirche in Wien in den

Sockelsteinen zwei Eisenstäbe eingelassen,

welche Größe und Einteilung der Wiener

Elle und das Ziegelmaß enthalten.

§ 5. Die Länge der Elle war nicht nur

nach Zeit und Ort, sondern häufig auch

nach dem Gegenstande verschieden, der

gemessen werden sollte, namentlich hatte

der deutsche Kaufmann beim Einkauf von
j

Waren in Italien damit zu rechnen, daß
[

in der Regel die Seidenelle etwas kleiner

war als die Wollelle. Daß in Deutschland

ähnliches vorkam, zeigt das Beispiel von

Osnabrück, das noch 1851 nicht weniger

als 9 verschiedene Ellenmaße besaß, deren

Länge zwischen 0,584 bis 1,22 m schwankte,
j

Dazu kam, daß infolge der mangelhaften

Eichung ein und dasselbe Maß an ver-

schiedenen Orten verschiedene Größe hatte.

Die weitverbreitete Brabanter Elle z. B., die

in Brüssel zu 0,695 m maß, wurde in Aachen i

0,680, in Düsseldorf und Leipzig 0,685 mit

einer Schwankung von 4 Zehntel mm, in
|

Frankfurt a. M. 699 mm usw. gerechnet,
j

§ 6. Ellenlängen aus der Zeit des frühen

MA. sind ziffernmäßig nur sehr vereinzelt

bekannt. Der römische cubitus war 1 y2
j

Fuß oder 24 digiti = Zoll zu 18,48 mm
Länge, also im ganzen 443,6 mm groß.

|

Etwas größer, ungefähr 49 cm lang, war
j

die isländische Elle.

II. § 7. Die Elle diente aber auch als

G e 1 d m a ß , insofern als Gewandstoffe

bei den Friesen und den Skandinaviern als

Geld verwendet wurden. Ellenschulden

werden geradezu als gleichwertiger Aus-
druck für Geldschulden gebraucht. VgL
Fries, Frieselle.

v. A m i r a NOR. I 434. II 494. Blind
41 ff. Hultsch 76, 700. Noback unter

Aachen, Brüssel, Düsseldorf usw.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Eltern und Kinder. § 1. Von dem un-
ehelichen Kinde und dem Kinde aus einer

Kebsehe (s. 'Bastard') unterscheidet das

|

germanische Recht das eheliche Kind
(awnord. skirbarn, skilgetinn; aschwed.

aßalkonubarn, ahd. adalerbo, sächs. adel-

I

kind, ags. fulboren, lang, fulborn). Es war

i

nach alter germanischer Auffassung das in

rechter Ehe erzeugte und geborene Kind.

|

Das in die Ehe mitgebrachte Kind der

Frau wurde durch die Eheschließung nicht

ehelich; eine Legitimation durch nach-

:
folgende Ehe brachte erst das römisch-

kanonische Recht. Aber auch das in der

Ehe geborene, aber vor der Ehe erzeugte

I Kind sah man, wie die älteren isländischen

Rechtsquellen, das langobardische Recht
Liutprands 105 und der Sachsenspiegel

(Ssp. I 36 § 1) beweisen, ebenfalls als un-

j

ehelich an. Erst unter dem Einfluß des

|

römisch -kanonischen Rechts hat sich diese

Auffassung gewandelt.

§ 2. Das Rechtsverhältnis zwischen dem
Vater und seinen ehelichen Kindern trug

i einen doppelten Charakter; es war ein fa-

milienrechtliches Gewalt Verhältnis
|

und ein jenes Gewaltverhältnis modifizie-

rendes Verwandtschaftsverhält-
n i s. Das Gewaltverhältnis entstand mit

der Geburt des Kindes durch die der ehe-

I männlichen Gewalt unterworfene Ehefrau,

das Verwandtschaftsverhältnis in heidni-

scher Zeit erst dadurch, daß der Vater das

[

neugeborene Kind als das seine annahm.

|

Das Kind wurde vor ihm auf den Boden
gelegt, und nun hatte er zu entscheiden,

ob es aufgezogen werden sollte oder nicht.

Im letzteren Falle wurde das Kind ent-

weder ertränkt oder im Walde ausge-
setzt (awestnord. ütbera, ütkasta); an-

dernfalls nahm es der Vater in seine Arme
und gab ihm den Namen, wobei im Norden

schon in heidnischer Zeit ein Begießen mit

Wasser üblich war. War das Kind vom
Vater angenommen, so hatte dieser das

Aussetzungsrecht verloren; ebenso durfte,

wie die Lebensbeschreibung des hl. Liud-

ger beweist, ein Kind, das schon Speise

genommen hatte, nicht ausgesetzt werden.
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Mit der Einführung des Christentums ist

die Sitte der Kindesaussetzung beseitigt

worden; die späteren Quellen bestrafen

jede Kindesaussetzung, auch die des Neu-
geborenen. Immerhin ist noch insofern

eine gewisse Erinnerung an das ältere Recht

geblieben, wenn nach manchen germani-

schen Rechten Kinder, die vor der Taufe

oder ersten Nahrungsaufnahme starben,

des Erbrechts (s. d.) entbehrten.

§ 3. Aber auch das in den Schutz auf-

genommene Kind war noch in hohem Grade

der Willkür des Vaters unterworfen. Eben-

so wie die ehemännliche und Vormund

-

schaftliche Gewalt in den westgermani-

schen Quellen (Ed. Roth. 195, 1956; Lex.

Alam. 53, 2) als Munt bezeichnet, hat

die väterliche Gewalt den egoistischen Cha-

rakter der alten Munt in viel stärkerem

Maße als diese andern familienrechtlichen

Gewalten gewahrt. Zwar das Tötungs-
recht des Vaters beschränkte sich im
wesentlichen, wie es scheint, auf den Fall

geschlechtlicher Verirrungen der Tochter

(Ed. Roth. 221; Lex Visig. IV 3 § 5) und
ist früh verschwunden. Dagegen hat sich

das Recht des Vaters, im Falle der Not
das Kind zu verkaufen, verhältnis-

mäßig lange erhalten. Angelsächsische

Bußordnungen und karolingische Kapitu-

larien kennen es ebenso wie das isländische

und norwegische Recht. Noch der Schwa-
benspiegel c. 357 statuiert: Unde ist daz

ein man sin kint verkouffet durch ehafte not,

das tut er wol mit rehte. Nichts anderes als

eine Art des Verkaufsrechtes war das Recht

des Vaters, seine Tochter auch gegen

ihren Willen zu verloben (s. 'Eheschlie-

ßung'). Dazu kam ein ausgedehntes

Züchtigungsrecht des Vaters, so-

wie das Recht, die Dienste des Kindes für

eigene Zwecke in vollem Umfang in An-
spruch zu nehmen.

§4. Nach außen hin absorbierte

der Vater als Muntwalt die Rechtssphäre

des Kindes. Er haftete für die Delikte

der Kinder (Liutpr. 146) oder wenigstens

der ganz kleinen Kinder (norweg. Recht)

mit dem eigenen Vermögen, allerdings meist

mit dem Rechte, sich aus dem Vermögen
des Kindes schadlos zu halten; umgekehrt

bezog er die Buße für Verletzung des Kin-

des ursprünglich ganz (Ed. Roth. 186, 187,

202) oder wenigstens zum Teil (Liutpr. 31)

für eigene Rechnung und erst in späterer

Zeit allein für Rechnung des Kindes. Die

gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten des Kin-
des führte der Vater im eigenen Namen
(Capitulare v. 829 §4, MG. Capit. II S. 19),

ja, sogar die prozessualen Eide, insbeson-

dere den Unschuldseid, leistete er für das

Kind (Formulae Andecav. 1 1 ; vgl. noch
Sachsenspiegel, Landr. II 17 § 2).

§ 5. Von diesen auf der Munt beruhenden

Rechten des Vaters sind wohl zu unter-

scheiden die auf der Verwandtschaft
beruhenden Rechtsbeziehungen zwischen

Vater und Kind (s. unter 'Verwandtschaft'),

die auch fortdauerten, nachdem die Munt
durch Absonderung oder Emanzipation (s.

unter 'Emanzipation') erloschen war.

§ 6. Während diese verwandtschaftlichen

Beziehungen auch zwischen dem Kinde und
der Mutter bestanden, war dem älte-

sten Recht eine wirkliche mütterliche
Munt unbekannt. Wer selbst, wie

das Weib, unter Geschlechtsvormundschaft

stand, konnte nicht Muntwalt eines andern
sein. Damit war es durchaus vereinbar,

daß die Erziehung des Kindes schon bei

Lebzeiten des Vaters und noch mehr nach
seinem Tode vor allem in den Händen der

Mutter lag. So ist es bei den eigentlichen

Deutschen im wesentlichen auch bis tief

in das MA. geblieben; erst das Privileg

Heinrichs des Löwen für Schwerin kennt

eine mütterliche Vormundschaft nach dem
Tode des Vaters. Dagegen deutet auf eine

Munt der Mutter das 2. friesische Land-
recht, die berühmte Stelle von den „drei

Nöten", und auch die angelsächsischen Be-

stimmungen Ine 30 und Hlodhere u. Eadric

6 gehen offenbar davon aus, daß die ver-

witwete Mutter eine Gewalt über das Kind
hat, während die Sippe eine Fürsorge für

das Vermögen einleitet.

§ 7. Eine ausgeprägte mütterliche Munt
haben die Ostgermanen. Sowohl das west-

gotische (Lex Visig. IV 2, 13; 3, 3) wie das

burgundische Recht (Lex Burg. 59; 85, l^

sprechen der Witwe, so lange sie sich nicht

wieder verheiratet hat, eine Gewalt über

die Kinder zu, die sowohl als potestas wie

als tutela bezeichnet ist und zweifellos eine

wirkliche Munt bedeutet. Ähnlich steht

es im Norden. Die westnordischen Rechte

36*
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gewähren der verwitweten Mutter das Ver-

loberrecht, und überall im skandinavischen

Norden stehen die vermögensrechtlichen

Befugnisse des Vaters in bezug auf das

Kindesvermögen in ähnlicher Weise auch

der Mutter zu.

§ 8. Diese vermögensrechtli-
chen Befugnisse des Vaters waren

ähnlich den vermögensrechtlichen Befug-

nissen des Ehemannes gegenüber der Ehe-

frau gestaltet. Den historischen Ausgangs-

punkt bildete in beiden Fällen die in der

Hand des Vaters wie des Mannes vor-

handene Einheit des Hausver-
mögens, die ebensowenig ein besonde-

res Vermögen der Kinder wie der Frau

kannte. Aber dieser alte Zustand ist schon

in der Zeit unserer ältesten Rechtsquellen

nicht mehr in voller Schärfe vorhanden.

Zwar die westgermanischen Volksrechte

liefern kein klares Bild. Dagegen lassen

die nordischen Quellen, z. B. die schwedi-

schen Rechte oder die FrostuJ)ingslög

keinen Zweifel, daß es zwar ein Kindesgut

gab, daß aber dasselbe, soweit es Fahrnis-

vermögen war, sich lediglich als eine An-
wartschaft auf den Betrag des im väter-

lichen Vermögen aufgegangenen Kindes-

vermögens darstellte, so daß die Einheit

des Hausgutes gewahrt blieb. Der Fest-

stellung dieses Betrages dient die häufig

in den skandinavischen Quellen erwähnte

Abschätzung. Grundstücke dagegen fielen

zwar in die Nutzung und Verwaltung des

Vaters, blieben aber der Substanz nach

Kindesgut. Die westgotische Bestimmung
Euric. 321, Lex Visig. IV 2, 13, die das

mütterliche Erbe des Kindes vom Vater -

gute der Substanz nach trennt und ihm
nur die Nutznießung, nicht die Veräußerung
gestattet, geht auf römisches Recht zurück

(vgl. Zeumer, Neues Archiv 26, 110 ff.). Als

solches Kindesgut kam in Betracht das

vom Kinde ererbte Vermögen, insbesondere

das mütterliche Erbgut, während der Ar-

beitsverdienst des Kindes wohl regelmäßig

ohne weiteres dem Vater zufiel.

§ 9. Dieser Rechtszustand, bei dem
„Kindesgut weder wachsen noch schwin-

den" konnte, ,, eisern Gut" blieb, ist aber

vielfach, besonders in den ostnordischen,

aber auch in deutschen Rechten (Lex Baiuv.

I, 1, 1; Lex Burg. 1, 1) durch eine völlige

oder teilweise Gütergemeinschaft
zwischen Eltern und Kindern verdrängt

worden, bei der ohne Rücksicht auf die

Herkunft der einzelnen Vermögensbestand-
teile jedem Teilhaber eine bestimmte Quote
des gemeinsamen Vermögens gebührte. Bei

seiner Absonderung erhielt der Sohn die

ihm gebührende Quote am Gesamtgut
ausgefolgt.

§ 10. Der ungleichen Stellung, die Vater

und Mutter dem Kinde gegenüber ein-

nehmen, entspricht es, daß es keine
gemeingermanische Bezeich-
nung für die Eltern gibt. Eltern (ahd.

eltiron, altiron, asächs. eldiron, afries. al-

dera, ags. ieldran, yldran 'die Älteren';

ags. yldra 'Vater') ist allein westgerma-

nisch; got. ist berusjös ("parentes') (vgl.

Kluge, PbBeitr. 36, 224 ff.), anord.

fcetfgin, fedgin (n. von faäir, dagegen fcedgar,

m. plur. 'Vater und Sohn'), während
awnord. foreldrar, aonord. förceldrar nicht,

wie heute, die Eltern, sondern die Vor-

fahren sind.

Kraut Vormundschaft I 286 ff., II 586 ff.

Rive Vormundschaft I 28 ff., II 1, 174 ff.

II 2, 149 ff. Stobbe Handb. d. deutschen

Privatrechts IV 3 364 ff. Heusler Institu-

tionen II 431 ff. Huber Gesch. d. Schweizer.

Privatrechts 488 ff. Grimm DRAA I 635

(461) ff. BrunnerMG.Pioiff. Schrö-
der DRG.S 33 1 ff. (dort weitere Lit. ). v. A m i r a

PGrundr. III 164 (114) f.; NOR. I 734 ff-.

II 873 ff. H ü b n e r Grundz. d. deutsch. Privat-

rechts 637 ff. Plessis de Grenedan
Hist. de Üautoriü paternelle dans fanden droit

francais 1900. Caillemer Vorigine du

douaire des enfants 1904 (Studi in onore di

Vitt. Scialoja). P e r t i 1 e Storia del diritto

italiano III2 372 ff. T e 1 1 i n g Themis 32,

537 ff. Fockema-Andreae Het Oud-

Nederl. Burgerl. Recht II 209 ff. Y o u n g in

:

Essays in Anglosaxon law 152 ff. Nord-
s t r ö m II 41 ff. F i n s e n AfnO. 1849, 277 ff.

K ä 1 u n d Aarb. 1870, 272 ff., 342 ff. Brandt
Forel I 129 ff. Matzen Forel. Privatret I

83 ff. Estlander Studier i äldre svensk

förmynderskapsrätt 10 ff. Beauchet Nouv.

revue hist. de droit 1901, 37 ff. — S. u. Ad-
option, Bastard, Ehe, Ehegüter-
recht, Emanzipation, Familie,
Vormundschaft. S. Rietschel.

Emaillearbeit. § 1. Die Emaillierungs-

kunst stammt aus dem Orient, und die

i Germanen lernten sie erst durch die klassi-
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sehen Völker kennen. Von den verschiede-

nen Emaillekunstarten sind nur die In-

krustationsmethoden auf Schmuckgegen-

ständen zur Verwendung gekommen.

§ 2. In der La Tene-Zeit lernten die

Kelten und von diesen die Germanen die

Grubenschmelztechnik {email champleve) ;

die konischen oder rinnenförmigen Ver-

tiefungen in den Metallen, meistens Bronze,

wurden mit der roten Schmelzmasse (Glas-

fluß) ausgefüllt. Man findet dieses Blut-

email meistens auf Beschlagknöpfen und
Fibeln. Siehe Tafeln zu 'Fibel'.

§ 3. Der Grubenschmelz setzt sich in

die nachrömische Eisenzeit fort, doch wird

er in dem 5. Jh. allmählich von der Zellen-

technik {email cloisonne) verdrängt. Die

zur Verzierung bezweckte Fläche wurde
durch vertikale Lamellen aus Gold oder

Bronze in verschiedene Muster eingeteilt,

und die Zwischenräume wurden mit

Schmelz, Almandinen (s. d.) oder Glas

gefüllt. Diese Verzierungsart ist ungemein

häufig im 5. bis 7. Jh. und findet sich auf

Fibeln, Schnallen, Nadeln, Ringen, Knöp-
fen, Schwertern usw.

§ 4. Emailleperlen: s. Perlen.

B. Bucher Gesch. d. technischen Künste-,

I: Email. Stuttg. 1875. J- Labarte
Histoire des Arts industriels, Paris 1872—1875.

E. Molini er ÜEmaillerie, Paris 1891.

B. Schnittger.

Emanzipation. Die Gewalt des
Vaters über die Töchter endete

mit deren Heirat, die ja eine Über-

tragung der Munt an den Bräutigam in

sich schloß. Dagegen endete die Gewalt

über die Söhne mit der Absonde-
rung, dem Ausscheiden derselben aus

dem Haushalt, das durchaus noch nicht

mit der Erlangung der Volljährigkeit, selbst

nicht immer mit der Verheiratung ver-

bunden zu sein pflegte, in späterer Zeit

aber von dem Sohne, der ein gewisses Alter

erreicht hatte, verlangt werden konnte.

Regelmäßig verband sich damit eine, bis-

weilen gerichtliche,Vermögensabschichtung.

Die von S h m vertretene Anschauung, daß

die Wehrhaftmachung eine Emanzipation

in sich schließe, läßt sich nicht aufrecht

erhalten; scheint auch die Nachricht bei

Tacitus Germ. 13 {ante hoc domus pars

videntur, mox rei publicae) für sie zu

sprechen, so findet sie doch keine genü-
gende Stütze in den germanischen Quellen.

Neben dieser rein faktisch durch Aus-
scheiden aus dem Haushalt sich vollziehen-

den Emanzipation kennt das ältere fränki-

sche Recht und die Lex Romana Curiensis

eine Emanzipation durch Scheinad-
option seitens eines dritten, die sich

nach fränkischem Recht durch Abscheren
des Haares vollzog. Darum schickte Karl

Martell seinen Sohn Pipin zum Lango-

bardenkönig Liutprand, damit er ihn durch

Haarscheren adoptiere; darum verbietet

ein Zusatz zur Lex Salica (Capit. ad Leg.

Sal. I 4) bei hoher Strafe, den puer crinitus

gegen den Willen der Eltern zu scheren.

Diese Scheinadoption bewirkte, daß die

Gewalt des natürlichen Vaters endete und
auch nicht wieder auflebte, wenn der Sohn
in seinem Haushalt blieb, während die

väterliche Gewalt, die der Adoptierende

erwarb, sofort wieder ihren Abschluß fand,

wenn der Adoptierte seinen Haushalt

verließ.

Nordström II 74 ff. Stobbe Beiträge z.

Gesch. d. deutschen Rechts 1 ff. Grimm DRÄA
I S. 636 (462). Sohm Frank. Reichs- u.

Gerichtsverfassung 545 ff. Brunner DRG,
P 102. Schröder DRG.S 68 f. (daselbst die

weitere Lit.). — S. u. Adoption, Eltern
II n d Kinder.

S. Rietschel.

Emmer {Triticum dicoecum Schrank).

§ 1. Der E. war in Mittel- und Nord-

europa bereits sehr früh bekannt und
hatte hier in vorgeschichtlicher Zeit sogar

eine viel weitere Verbreitung als heute.

Er ist aus den steinzeitlichen
Niederlassungen der Schweiz ^Robenhausen

u. Wangen), Süddeutschlands (Unter-

grombach bei Bruchsal, Handschuhsheim

bei Heidelberg) und Böhmens (Klein

-

Czernosek, hier in reichlichen Mengen)

zutage gekommen. In Dänemark ist er in

Muschelhaufen aus dem Beginn der jün-

geren nordischen Steinzeit (Örum Aa an

der jütischen Ostküste) sowie in andern

neolithischen Stationen (Lindskov, Chri-

stiansminde auf Fünen) nachgewiesen,

während er heute in Nordeuropa nirgends

mehr vorkommt. (Hoops Waldb. u. Kul-

turpfl. 295. 302. 303. 307. 308. 320.)

§ 2. Aus den nach neolithischen
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Perioden ist der E. bisher in Mittel- und
Nordeuropa nur ganz vereinzelt bezeugt,

so in dem bronzezeitlichen Pfahlbau von
Auvernier am Neuenburger See (Hoops

aaO. 389).

§ 3. Wie das Einkorn (s. d.), so hat

sich auch der Emmer seit der Steinzeit

aus Nordeuropa zurückgezogen. Ob
er hier schon zur Bronze- und älteren

Eisenzeit nicht mehr gebaut wurde, oder

ob das Fehlen archäologischer Funde aus

diesen Perioden zufällig ist, läßt sich vor-

läufig nicht entscheiden. Jedenfalls war
er aber in historischer Zeit im Norden

nicht mehr bekannt; denn ein altnordischer

Name des Emmers, wie der Spelzweizen

überhaupt, fehlt,(Hoops a.a.O. 389. 459^)-

§ 4. Da die Angelsachsen in

dem Worte speit einen einheimischen

Namen für Spelzweizen besaßen, der ent-

weder 'Emmer' oder 'Einkorn' bezeichnete,

so ist es wohl möglich, daß sie den Emmer
in ihrer schleswig-holsteinschen Heimat
und vielleicht auch in England noch bauten

(vgl. 'Einkorn' und Hoops a. a. O. 422.

560. 597).

§ 5. In Deutschland war der

Anbau des Emmers im Mittelalter jeden-

falls noch ziemlich verbreitet; sein heutiger

Name ist sowohl auf niederdeutschem

wie auf hochdeutschem Sprachgebiet in

Glossaren und andern mittelalterlichen

Texten vielfach belegt: ahd. amar, amaro,

amari m. 'far, alica' (Björkman ZfdWortf.

3, 263 f.), mhd. amer (Müller-Zarncke);

and. amar m. 'far', amercorn (Gallee, Vor-

stud. 7. 400); mndl. amer, amelkoren

(Verwijs u. Verdam).

§ 6. Heute wird der E. nördlich der

Alpen nur noch in der Schweiz und in

Südwestdeutschland kultiviert, wo er

ammer(-korn), emmer(-korn) heißt. Sein

Anbau ist nach Gradmann in der Gegen-

wart anscheinend am stärksten in Spanien;

doch ist er auch in Frankreich, Italien,

einigen Gegenden Österreich-Ungarns, in

Serbien, Ägypten, Abessinien und Arabien

verbreitet. (Körnicke Handb. d. Getreide-

baus I, 83 f. Gradmann Württemberg.

Jahrbücher f. Statistik u. Landesk. 1902,

105. A. Schulz Gesch. d. Weizens 61.)

Über die Abstammung des Emmers s.

Hoops Waldbäume 11. Kulturpflanzen 31311".

316; mit weiterer Lit. August Schulz Die

Geschichte des Weizens, Zeitschr. f. Naturwiss.

83, 1 ff. (191 1), besonders S. 1 1 ff. — Zur

Kulturgeschichte: Hoops a.a.O. 320.

389. 459f. 597. 632. A. Schulz a. a. O. passim.

Johannes Hoops.

Empore. Im Innern der Kirchen hoch-

gelegener, bühnenartiger und den vollen

Einblick in die Kirche gestattender Einbau,

meist als ein zweites Stockwerk über den

Nebenschiffen, Umgängen oder Vorhallen

angeordnet, mit eignen Treppenzugängen;

aus dem Orient stammend, wohl ursprüng-

lich durch die Trennung der Geschlechter

veranlaßt. Auch im Norden verbreitet,

bereits im Aachener Münster und in der

Peterskirche zu Werden, hier den Zentral

-

räum umziehend, aber auch in Basiliken

über den Nebenschiffen, so in Gernrode,

auftretend. Ferner in Frauenklöstern als

Einbauten für die Klosterinsassen, meist im

Westen mit gesondertem Zugange. Früh-

zeitig gab es auch solche für die Sänger

(Winterchöre), vielleicht sogar für die schon

im 4. Jh. bekannten Orgeln. Die spanisch

-

westgotischen Kirchen des 8./0,. Jhs. zeigen

fast ausnahmslos solche Sängeremporen

über dem Eingangsgewölbe.

Dehio u. v. Bezold Kirchl. Baük. d.

Abendl. I 107 f. Haupt Älteste Bank. 203,

214, 217, 252. A.Haupt.

Englische (Angelsächsische) Baukunst.

Die angelsächsische Architektur läßt sich

in drei Abschnitte teilen: die mili-

tärische, die bürgerliche, die religiöse. Die

noch vorhandenen Zeugen des angelsächsi-

schen Stils gehören alle zur dritten Art,

es sind Kirchen oder Teile von Kirchen.

Wenige Worte genügen also zur Charakteri-

sierung der beiden ersten Arten.

A. MilitärischeBauten. §l.Es sind

wohl noch einige wenige Reste von Stein-
mauern, die von den Sachsen zur Ausbesse-

rung und Verstärkung der römischen Um-
wallungen an Orten wie Exeter, Chester,

Porchester aufgeführt wurden, vorhanden;

aber die Überreste sind doch in der Haupt-

sache E r d wälle. Beispiele der letzteren

sind die Wälle der Stadt Wareham in Dorset

oder des befestigten Lagers, das im Jahre

914 von /Ethelflsed, der Schwester König

Edwards des Älteren, in Edisbury in Che-

shire errichtet wurde. Diese Erdwälle und
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Gräben unterscheiden sieh in technischer

Beziehung nicht von ähnlichen Werken,

die in früherer oder späterer Zeit in Groß-

britannien oder in andern Ländern -auf-

geführt wurden. Eine ausführliche Be-

schreibung ist hier also nicht nötig.

B. Bürgerliche Bauten. §2. Von die-

sen sind keine wesentlichen Spuren geblie-

ben, und wir sind darüber nur auf literari-

sche Quellen oder zeitgenössische Beschrei-

bungen angewiesen. Nur ein paar Worte
seien deshalb darüber hier gesagt. Die

Hauptwerke dieser bürgerlichen Baukunst
waren die Paläste oder Herrensitze der

Könige und Stammesfürsten. Sie gehörten

zu dem im nordwestlichen Europa ge-

bräuchlichen Typus. Der Hauptteil des

Hauses oder bisweilen das Haus als Ganzes

war eine weite Halle, in der sich das ganze

häusliche Leben der Hausgenossen und
Gäste abspielte. Die im Beowulf beschrie-

bene Halle Heorot ist ein Beispiel dafür,

obwohl sie nicht als in Britannien gelegen

gedacht war; ein anderes ist die von Beda
(Hist. Eccl. II 13) genannte Königshalle

von Northumbrien. Beda gibt auch (Hist.

Eccl. III 10) ein Bild von der Wohnung
eines Landmannes, die nur ein einziges

geräumiges Gemach mit dem Feuer in

der Mitte enthielt. Solch eine Wohn-
stätte konnte wohl mit einer Umzäu-
nung oder einer Palisade umgeben
sein, aber es war sicherlich keine Festung

und in dieser Hinsicht in ihrem Charakter

ganz von dem aus Erdwerk und Holz er-

bauten frühnormannischen Schloß (s. Art.

Moated Mound) verschieden, das vor

allen Dingen zur Verteidigung gegen einen

möglichen Angriff von Seiten einer unter-

worfenen und noch feindlichen Bevölke-

rung eingerichtet war. 1 Die angelsächsische

Wohnung bestand wahrscheinlich durch-

gängig aus Holz, obwohl die eigentliche

Halle auch auf einem steinernen Unterbau

ruhen konnte und dann durch eine Treppe

erreichbar war. Eine Halle dieser Art,

zu dem Herrensitz von Graf Harold in

Bosham, Sussex, gehörig, veranschaulicht

der Bayeux-Wandteppich (Abb. 1). — Die

Frage der Konstruktion, Form und De-

koration dieser Hallen und Herrensitze

kann hier nicht erörtert werden. Prüf-

bares Material ist nicht vorhanden. Auf

Grund literarischer Angaben hat darüber
gehandelt Andrews, The Old English Manor
(New York 1892) 108 f.

C. Kirchliche Bauten. §3. Es
gibt in England fast 200 Kirchen, deren
Architektur im ganzen oder in einzelnen

Teilen die hervorstechenden Merkmale
des angelsächsischen Stils aufzeigen.

Eine von ihnen, die Kirche zu Green-

stead in Essex, ist von Holz (Näheres

über sie unter 'Holzbau' B), die übrigen

sind von Stein oder Ziegel. Sie da-

tieren vom Anfang des 7. bis zum
dritten Viertel des n. Jhs. Einige von

ihnen können mit Sicherheit bestimmt
werden; bei den meisten der andern ist

der Zeitpunkt ihrer Errichtung kaum
zweifelhaft. Sie zerfallen in zwei Gruppen,

eine frühere, die dem 7. und dem Anfang
des 8. Jhs. angehört, und eine spätere aus

dem Jahrhundert, das der Normannischen
Eroberung v. J. 1066 voranging. In der

Zwischenzeit, die sich über das 9. Jh. und
Teile des 8. und 10. erstreckt, litt das Land
schwer unter den Einfällen der Wikinger,

und wahrscheinlich wurde der Kirchenbau

durch diese Ereignisse stark beeinflußt. Es
ist jedenfalls sehr schwer, von den noch

vorhandenen Bauten irgend welche als in

diese Zwischenperiode fallend anzusetzen.

Die Gebäude der frühesten und der späten

Periode andererseits sind leicht zu erkennen,

schließen sich zu markanten Typen zu-

sammen und zeigen an jedem Beispiel

Merkmale, die sie mit zeitgenössischen

Bauten in andern Teilen Europas verbin-

den. Die Verwandtschaften in der Archi-

tektur dieser sächsischen Gebäude seien

daher in großen Zügen gekennzeichnet.

§4. Römische, keltische, galli-

sche Beziehungen. Die alten sächsi-

schen Kirchen des 7. und frühen 8. Jhs.

haben gewisse Merkmale, die römischen

Ursprungs sind, vermischt mit solchen, die

aus keltischen Quellen stammen. Die

angelsächsischen Eindringlinge ließen sich

in einem Lande nieder, das stark romani-

siert war; und als sie begannen, Steinbauten

aufzuführen, war es unvermeidlich, daß sie

römische Formen und römische Methoden
kopierten.— Andererseits wurde diese Stein -

bautechnik aller Wahrscheinlichkeit nach

zunächst für kirchliche Zwecke verwandt,
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und das Christentum, mit dem die meisten

Angelsachsen zuerst in Beziehung kamen,

war das keltische, das von Irland aus

über Iona und Lindisfarne eingeführt wurde.

Augustin brachte Christentum römischer

Art nach dem Südosten Englands, Ende
des 6. Jhs. ; aber der dauernde Einfluß

seiner Mission breitete sich kaum über Kent
hinaus aus. Die tatsächliche Bekehrung

von beinahe ganz England wurde nicht

durch die italienischen Sendboten Gregors

vollzogen, sondern durch unabhängige Mis-

sionare, Kelten von Geburt und Erziehung,

deren erster und erfolgreichster Aidan von

Lindisfarne war. Diese Tatsache erklärt

das Auftreten keltischer Züge neben römi-

schen in frühangelsächsischen Kirchen.

Der Unterschied liegt in der Anlage. Neben
Basilika- und Apsis -Kirchen römischer

Tradition gibt es unter den ersten angels.

Gebäuden und dann so weiter in der ganzen

Geschichte des Stils einschiffige Hallen,

die in schmale, quadratische Chöre aus-

laufen, von einem Typus, wie er in Irland

und den keltischen Teilen Schottlands zahl-

reich bezeugt ist. Als interessante Merk-

male zeigen die Grundrisse einerseits ge-

wisse Unterabteilungen des Innern, anderer-

seits westliche und seitliche Vorhöfe und
Kapellen, die weder italisch noch keltisch

sind, sondern wohl in einigen Fällen auf

eine Verwandtschaft mit gallischen
Bauten hindeuten. (Im 5. und 6. Jh. zeigte

die Architektur Galliens in Gebäuden, wie

der Kirche von Naumatius in Clermont und
der von Bischof Perpetuus von Tours über

dem Grabe des heiligen Martin errichteten,

Zeichen eines Fortschrittes zu späteren ro-

manischen Formen.) — Literarische Be-

richte über einige der bedeutendsten angels.

Kirchen der ersten Periode beweisen, daß
diese nicht nur einfache Kopien der früh-

christlichen Basiliken waren , sondern

daß sie in der Bauart Neuerungen auf-

weisen, die sie zu Marksteinen in der Ent-

wicklung der ganzen romanischen Archi-

tektur machen. Die Technik all dieser

Kirchen ist meist römisch, wenige kelti-

sche Spuren zeigen sich. In einigen Fällen

sind römische Quadersteine wieder benutzt.

Wo von diesen nicht genug Vorrat für die

ganzen Mauern war, verwandten sie die

sächsischen Baumeister wenigstens für die

Ecken, wo sie der ganzen Struktur einen

bestimmten Charakter und das Aussehen
einer gewissen Festigkeit gaben. Vgl.

Abb. 2, in der der kleinste Stein 1,20 x 0,81

x 0,43 m mißt. Der Rest der Mauer
pflegte in solchen Fällen aus Bruchstein

(s. ebenda) zu bestehen, und wahrscheinlich

war die ganze Fläche meistens getüncht,

so daß nur die Ecken der Quadersteine

besonders hervorstachen. In Kent und
weniger häufig in andern Gegenden ist

römischer Ziegel, in Wiederverwendung,
ein oft gebrauchtes Baumaterial. Eine

oder zwei der Basilika-Kirchen hatten

ihre Altäre nach Westen gerichtet; die

Lage nach Osten war jedoch die Regel bei

allen andern Kirchen, ohne Ausnahme bei

denen mit keltischem Typus.

§5. Kirchliche Bauten von 950
bis 1066. Die Wikingerperiode, in der

wenige oder keine der vorhandenen Monu-
mente zu lokalisieren sind, übergehen wir.

Die Kirchen aus der Zeit von 950 bis zur

Normannischen Eroberung sind die zahl-

reichste Gruppe. Die Verwandtschafts-

verhältnisse dieser Gebäude sind unver-

kennbar. Sie haben, wie die Kirchen der

ältesten Gruppe, ausgeprägte angelsäch-

sische Kennzeichen; aber Pläne und Einzel-

heiten zeigen in vielen Zügen Ähnlichkeit

mit der Architektur der Karolingerzeit,

teilweise wenigstens. Die politische Ver-

bindung des angelsächsischen Englands

mit der karolingischen Herrschaft durch

Heiraten und persönliche Beziehungen

zwischen den Fürsten war ziemlich eng;

sie kommt auch in der Architektur zum
Ausdruck. Die politische Beziehung ist

enger mit Austrasien als mit Neustrien.

Entsprechend bieten die frühromanischen

Kirchen Sachsens, Westfalens, der Rhein

-

lande Parallelen zu angelsächsischen Bau-

ten, während zwischen angelsächsischer

und normannischer Architektur sich nur

sehr wenig Verwandtschaft zeigt. Trotz

der engen Beziehungen von England zur

Normandie z. Z. Eduards des Bekenners

bewahrte die sächsische Baukunst ihre

Eigenart; und obwohl nach der Eroberung

der sächsische Stil schnell unterging und

von dem normannischen verdrängt wurde,

blieben doch gewisse sächsische Züge be-

stehen und änderten den normannischen
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Stil, so daß der englisch-normannische

sich in gewisser Beziehung von normanni-
schen der Normandie selbst unterscheidet.

§ 6. Allgemeine Charakteri-
stika des angelsächsischen
Stils früherer und späterer
Zeit. Eine auffallende Eigentümlich-

keit ist das gänzliche Fehlen oder nur

seltene Vorkommen von Strebepfeilern

(im Unterschied zu engen und dekorativ

behandelten Lisenen). Eine zweite ist die

verhältnismäßig geringe Stärke der Mauern;

diese sind häufig nur 0,6o m (oder weniger)

bis 0,75 m stark. Damit stimmt die einheit-

liche Struktur der Mauern zusammen, die

nicht auf Kern und Bekleidungstechnik

ausgeht, sondern durch und durch ent-

weder mit Backstein oder Bruchstein oder

Quaderstein ausgeführt ist. Fassaden mit

Heringsgrätenbau oder solche ornamentale

Maurerarbeit, wie sie zu Cravant an der

Vienne oder an dem Klaraturm in Köln

z. B. hervortritt, sind dem sächsischen

Stile fremd, und das ist auch ein Unter-

scheidunsgpunkt zwischen angelsächsischer

und normannischer Maurertechnik. Nor-

mannische Mauern sind weit dicker als

sächsische und setzen sich aus einer Außen

-

schicht und einer Füllung zusammen.
Entsprechend gehen in sächsischen Ge-

wölben die Wölbsteine durch die ganze

Dicke der Mauer, während in normanni-

schen die Wölbsteine an jeder Außenseite

liegen mit Bruchsteinfüllung zwischen

ihnen. Die dünnen, durch und durch aus

demselben Material bestehenden sächsi-

schen Mauern mögen auf die Scheide-

wände der römischen Gebäude in Stationen,

Villen usw. zurückzuführen sein, die noch
üblich waren, als die germanischen Ein-

dringlinge den Steinbau begannen. Die

Proportionen der sächsischen Gebäude
neigen zur Höhe und Enge; doch läßt sich

dies Charakteristikum nicht auf alle aus-

dehnen.

§ 7. Die Neigung der angelsächsischen

Dächer war in der Regel sehr schroff. In den
Gesimsen ist große Einfachheit, ja, Roheit

vorherrschend, und die Kämpfer sind an
allen Seiten einfach abgeschrägt. Die

einzigen Kapitale, die zuverlässig als

sächsische angesehen werden können, ge-

hören der späten Periode an, und wir

werden weiter unten auf sie zurückkommen.
Was die MaueröfTnungen betrifft, so wei-

chen die Formen der Fenster in den ver-

schiedenen Perioden auffallend vonein-

ander ab; die Türeingänge hingegen sind

mehr gleichförmig; sie sind ganz allgemein

hoch und schmal, und sie können in allen

Perioden die Eigentümlichkeit der schrägen

Pfosten zeigen, die in den keltischen Ge-

bäuden Irlands so gewöhnlich sind. Als

Probe eines angelsächsischen Türeinganges

mag der in Abb. 3 dargestellte dienen.

Es sei bemerkt, daß die sächsischen

Türeingänge selten einen Falz zur Ein-

fügung der Tür haben, die sich in der Regel

platt quer über die inwendige Öffnung
geschlossen haben muß. Die Stürze (Ober-

schwellen) der Türen, wie auch die der

Fenster sind oft aus einem einzigen Stein

gehauen (Abb. 5) und zuweilen mit gerad-

seitigen Bogen überdeckt (Abb. 6) ; wenn
die Stürze aus Wölbsteinen zusammen-
gesetzt sind, so sind diese oft schief be-

hauen, und der Bogen hat keinen Schluß-

stein. Andere charakteristische Züge sind

nicht allgemein, sondern treten nur in be-

stimmten Perioden auf. Sie werden an

der betreffenden Stelle erwähnt werden.

§ 8. Wir lassen die Nebenfrage unberührt,

ob irgend welche auf uns gekommene angel-

sächsische Kirchen, wie z. B. die St. Mar-

tinskirche in Canterbury, Teile enthalten,

die Überbleibsel aus der früheren Epoche

des römisch-britischen Christentums sind,

und gehen gleich dazu über, die Bautätig-

keit der Periode, die unmittelbar auf die

Bekehrung der germanischen Eindring-

linge folgte, zu behandeln.

I. Die erste Periode, a) Kir-
chen der römischen Richtung.

§ 9. Der größte Bauherr dieser ersten

Epoche war Wilfried, Bischof von

York, geb. 634. Die bedeutendsten seiner

Werke fanden sich in H e x h a m in

Northumberland, wo noch die kleine

Krypta erhalten ist, die er um 675 unter

der Abteikirche errichtete. Die Kirche

selbst, die noch am Ende des 13. Jhs.

gestanden zu haben scheint (Chronicle of

Lanercost, ed. Bannatyne Club, z. J. 1296),

ist uns in ihren allgemeinen Umrissen aus

einer Beschreibung eines Zeitgenossen

Wilfrieds bekannt, nämlich seines eignen
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Chordirigcnten Eddius, (Historians of the

Church of York, Rolls series, Nr. 71,

S. 33), und aus einem ausführlicheren Be-

richt, geschrieben um die Mitte des 12. Jhs.

von einem gewissen Prior Richard von

Hexham (Twisden, Decem Scriptores,

col. 290). Dieses Bauwerk war im Ba-

silikenstil errichtet; aber außerdem er-

baute Wilfried zu Hexham noch eine

andere Kirche mit Zentralanlage, die be-

schrieben wird als mirandi operis et ipsa

scilicet in niodum turris erecta et fere ro-

tunda a quatuor partibus totidem porticus

Habens (ibid. col. 291). Die Verbindung

der beiden Typen ist eine Tatsache von

nicht geringer Bedeutung. Die typisch

-

romanische Kirche des späteren MA.
— das dürfen wir nicht vergessen — stellt

nicht eine einfache Entwicklung aus der

frühen christlichen Basilika dar, sondern

verdankt ihre Form der Aufpfropfung

mehrerer durchgearbeiteten konstruktiven

Merkmale, die anderswo ihren Ursprung
hatten, auf das Schema der Basilika.

Ihre Quelle ist in den runden, polygo-

nalen oder in den kreuzförmigen Bauten
zu suchen, die von den frühesten Zeiten an

errichtet wurden, und zwar nicht immer
für den Gottesdienst, sondern häufiger für

Gedächtnis- oder Grabmalzwecke oder ein-

fach als Taufkapellen. Bauwerke, wie

S. Lorenzo in Mailand, S. Vitale in Ra-
venna und die Oktagonal-Kirche Karls

des Großen in Aachen, enthalten die kon-

struktiven und künstlerischen Elemente,

die in verschiedenen Verbindungen die

romanische Kirche ausmachen. Die ro-

manische Kirche entnahm von der Basilika

das Haupt-Schema ihres rechtwinkligen

Plans, ihre Einteilung in Mittelschiff und
Seitenschiffe und Fenstergeschoß und ihren

apsidalen Abschluß; aber für die andern

Haupteigentümlichkeiten, wie z. B. die

Steingewölbe, die Verwendung von Pfeilern

anstatt der Säulen in Arkaden, einen Chor
als Erweiterung eines Mittelschiffes, den
Zentralpavillon oder Turm, Galerien über
den Seitenschiffen, Fassaden, die mit

einem Turm oder mit Türmen zusammen-
gesetzt sind, und dergleichen, müssen wir

die Zentral- oder überwölbten Kirchen
heranziehen, wo diese Merkmale früh-

zeitig erscheinen.

§ 10. Nun ist es das Interessanteste an
Wilfrieds Werk in Hexham, daß er, in-

dem ihm diese beiden Kirchenformen vor-

schwebten, einige der vorgeschritteneren

architektonischen Formen des Zentralbaus

dem Basiliken-Schema seiner Abteikirche

aufgepfropft zu haben scheint, j Dies

scheint die natürliche Auslegung derj auf

uns gekommenen Beschreibungen zu sein.

Der spätere Bericht von dem Prior Richard

macht uns den Eindruck, als handle es

sich um einen so kunstvollen Bau, daß wir,

wenn dieser Bericht allein stände, schließen

würden, er beziehe sich eher auf einen

späteren Umbau, als auf das wirkliche

Werk Wilfrieds. Indessen beschreibt Wil-

frieds eigner Gefolgsmann Eddius das

Bauwerk beinahe mit denselben Worten;
und so haben wir das Zeugnis eines

Zeitgenossen für Merkmale, die wir in dieser

entlegenen Gegend und zu einer so frühen

Zeit sicherlich nicht beieinander zu finden

erwarten würden. Eddius berichtet uns,

daß das Bauwerk in seinen unteren Teilen

gewisse Gemächer in der Erde enthielt,

die aus wohlpolierten Steinen gearbeitet

waren — dies bezieht sich auf die noch

existierende Confessio, den Vorraum und
die Durchgänge, die sorgfältig aus römi-

schen Steinen erbaut sind — , während es

über der Erde aus vielen Teilen bestand,

die von zahlreichen Säulen, Seitenschiffen

und Kapellen getragen wurden (columnis

variis et porticibus multis suffultam), und die

Mauern von ansehnlicher Länge und Höhe
waren. Das Bauwerk hatte ganze Reihen

von Passagen mit vielen Windungen, die

mitunter aufwärts und mitunter abwärts

führten und durch Wendeltreppen mitein-

ander in Verbindung standen. Prior

Richard fügt hinzu, daß die Mauern drei

Stockwerke bildeten (tribus tabulatis di-

stinctos), und daß der Triumphbogen samt

den Kapitalen der Säulen mit Schnitzereien

in Relief verziert waren (variis celaturum

figuris ex lapide prominentibus) ,
— ferner,

daß in den Seitenschiffen oder Kapellen

(in ipsis porticibus) viele Oratorien (Bet-

zimmer) waren mit verschiedenen Altären

(der Jungfrau, des hl. Michael, des hl. Jo-

hannes und der heiligen Apostel, Mär-

tyrer, Bekenner und Jungfrauen), von

denen einige noch zu des Verfassers Leb-
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Zeiten gleich Türmen oder Nebenbauten
über den übrigen Teil des Gebäudes empor-

zuragen schienen. Alle diese Angaben
rechtfertigen die Benennung multiplex do-

mus
y

die dem Bauwerke von Eddius ge-

geben wird, und machen uns geneigt, ihm
zu glauben, wenn er mit der Bemerkung
schließt, daß man von einem solchen Bau
bis zu seiner Zeit diesseit der Alpen noch

nicht gehört habe.

§ 11. Daß Wilfrieds Kirche in Hexham
hinsichtlich der Kompliziertheit der Teile zu

der Zeit nicht allein stand, wird durch das

Beispiel der Domkirche in York be-

wiesen; diese wurde um die Mitte des

8. Jhs. umgebaut und wird in Versen

beschrieben , die man dem berühmten
Alkuin zuschreibt. Alkuin war wohlbe-

kannt mit dem Besten, was karolingische

Baukunst in fränkischen Landen zustande

gebracht hatte, und seine Lobpreisung der

Kirche ist darum wertvoll. Ihr hohes

Dach — so berichtet er uns — wurde von
starken Säulen getragen, und Seiten-

schiffe und Kapellen fügten sich seitlich

dem Hauptgebäude an, das im ganzen

nicht weniger als dreißig Altäre enthielt.

Die zunehmende Zahl der Altäre ist natür-

lich ein bezeichnendes Merkmal des vor-

dringenden romanischen Stils. Früh im

9. Jh. besaß die Kirche auf dem Grundriß

von St. Gallen siebzehn Altäre, aber in

York fand sich fast die doppelte Anzahl.

Ferner sind auf dem St. Galler Grundriß

die Altäre einfach im Mittelschiff und in

den Nebenschiffen aufgestellt, ohne irgend

welche architektonische Vorkehrung für

ihre Aufnahme, während Wilfrieds Altäre

in Hexham, wie uns berichtet wird, in

jenen Nebengebäuden angebracht waren,

mit denen er ,,den Hauptteil der Kirche

auf jeder Seite umgab"; dies würde
eine gewisse architektonische Vorsorge für

die Altäre bedeuten, gleich den Seiten

-

kapellen und Apsiden, die in den romani-

schen Bauwerken so gewöhnlich wurden,

in den frühen christlichen Zeiten hingegen

auf die Zentralkirchen beschränkt waren.

Das Gedicht über York berichtet, daß die

Altäre sich in dem porticus befanden, wo-

mit die Kirche umgeben war.

§ 12. Wenn man fragt, inwiefern er-

haltene Baudenkmäler der älteren Pe-

riode den Eindruck der Erhabenheit und
Kompliziertheit bestätigen, der sich aus
diesen literarischen Mitteilungen ergibt,

so kann auf die Kirche zu Brixworth
in Northamptonshire verwiesen werden,
wo noch jetzt eine große Basilikenkirche

aus dem 7. Jh., wenn auch in ver-

stümmelter Form, in Benutzung ist.

Die Mönche von Medeshamstede (Peter-

borough) gründeten hier um 680 eine

Zweigniederlassung (Hugo Candidus in

Sparkes Historiae Anglicae Script. Var. II

8), und aller Wahrscheinlichkeit nach
stand hiermit die Errichtung der Kirche in

Zusammenhang. Wenn man bedenkt, daß
der Ort nur ein Dorf und die Nieder-

lassung von geringer Bedeutung war, so

ist die Größe und Ausstattung der Kirche

bezeichnend für das damalige architek-

tonische Empfinden. Der Grundriß ist in

Abb. 4 gegeben und eine Ansicht der Kirche

in ihrer gegenwärtigen Gestalt in Abb. 5.

Die Länge des Innern beträgt beinahe

35 m, die Breite des Mittelschiffes 9 m.

Das Gebäude weist angelsächsische Ar-

chitektur zweier Perioden auf: aus dem
7. Jh. und aus der zweiten Hälfte des

zehnten. Zu der ersten gehören: I. das

Untergeschoß des jetzigen Turms (mit

Ausschluß des späteren halbrundenTreppen -

türmchens), das einen westlichen Anbau
oder eine Vorhalle bildete und, wie der

Plan zeigt, mit andern seitlichen Neben-

gebäuden, deren Zweck man nicht kennt,

verbunden war; 2. das Mittelschiff mit

den ursprünglichen Seitenschiffen, die ohne

Zweifel zu der Zeit der Wikingerunruhen

verschwanden; die in der Ansicht darge-

stellten Bogen auf dem Grundflur, in die

Fenster eingefügt worden sind, sind die

ursprünglichen Bogen der Arkaden des

Mittelschiffes, die den Zugang zu diesen

Seitenschiffen erschlossen, deren Linien,

wie der Plan zeigt, durch Ausgrabung auf-

gedeckt worden sind; 3. der Priesterraum,

der zwischen dem Mittelschiff und der

Apsis liegt und von ersterem durch eine

von Lichtöffnungen durchbrochene Vor-

mauer abgeschnitten war; 4. die äußerlich

polygonale, an den Ecken von Strebe-

pfeilern gestützte Apsis mit der Passage

ringsum, die augenscheinlich dazu bestimmt

war, die Apsis mit einer Krypta oder einer
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Confessio zu verbinden. In einer späteren

Periode wurden die Mauern der west-

lichen Vorhalle in Form eines Turms
hinaufgeführt, und es wurde ein Treppen

-

türmchen angefügt, das den Zugang zu

einem Zimmer im ersten Stock des Turms
vermittelte, wo sich eine mit Bogen-

gängen versehene Öffnung befindet, die ins

Innere der Kirche führt. Dieses Zimmer
war wahrscheinlich für die Aufnahme
des Gutsbesitzers des Ortes bestimmt,

der in der späteren sächsischen Periode

eine beträchtliche Gewalt über die

Kirche und ihre Geistlichkeit ausgeübt

haben mag.

§ 13. Während die Kirche zu Brixworth

den Basilikentypus hat, bietet sie uns, wie

wir sehen werden, zugleich interessante

Merkmale von belangreicher Neuheit. Eins

derselben ist die westliche Vorhalle. Diese

ist dem Narthex oder der vierten Seite

des Atrium der frühchristlichen Bauwerke in

Italien und anderwärts zu vergleichen;

aber sie ist dadurch besonders inter-

essant, daß sie direkt auf den einzigen

westlichen Turm führt, von dem weiter

unten die Rede sein wird. Ein zweites

Merkmal ist der Priesterraum zwischen

dem Mittelschiff und der Apsis, der in

der oben beschriebenen Weise von erste

-

rem abgeschnitten war. Es gab niemals

Seitenschiffe zu demselben, sondern eine

Sakristei oder ein ähnliches Zimmer
bildete den. Zugang dazu an seiner nord-

westlichen Ecke. Man erkennt hier

augenscheinlich ein Bemühen, den für die

Geistlichkeit, im Unterschied von der

Gemeinde vorbehaltenen Raum weiter

auszugestalten, und wir werden erinnert

an die Ansätze zu Transepten, die in so

vielen der Basiliken in Rom vorkommen.
Eine kontinentale Parallele findet sich

in der interessanten karolingischen Basi-

lika von Michelstadt (Steinbach) im Oden-
wald, erbaut von Eginhard um 825. Das
Innere dieses Bauwerks bewahrte deut-

liche Spuren einer Kreuzmauer, etwa
12 Fuß hoch, die, mit Lichtöffnungen in

der Mitte, eine Schranke bildete, die

einen Raum von etwa 16 Fuß von dem
östlichen Ende des Mittelschiffes abtrennte.

Im sächsischen England war eine Ein-

richtung dieser Art ein typischer Zug in

vielen frühen Kirchen. Sie kommt vor in

der Basilikenkirche zu Reculver in Kent aus

dem letzten Teil des 7. Jhs., in der ursprüng-

lichen Kirche zu Rochester (vielleicht i. J.

604 erbaut), und in der St. Pancras-
kirche in Canterbury aus unge-

fähr derselben Zeit. Der Grundriß der

St. Pancraskirche ist in Abb. 4 gegeben; er

hat außer dieser Schrankenmauer zwischen

dem Mittelschiff und dem Priesterraum

noch einige andere bemerkenswerte Kenn-
zeichen. Es ist eine westliche Ein-

gangshalle da, wie in Brixworth, dazu

zwei Seitenzimmer; in einem derselben,

dem südlichen, befindet sich ein Altar aus

mittelalterlicher Zeit. Seitenzimmer dieser

Art sind ein besonderes Merkmal angel-

sächsischer Architektur und kommen in

allen Perioden vor. Mitunter sind sie Vor-

hallen, zu andern Zeiten haben sie keinen

Türeingang, ausgenommen den in die

Kirche. Wenn sie Altäre enthalten,

so kann man sie als Seitenkapellen

betrachten; und Altäre wurden so-

wohl in Seitenhallen aufgestellt, die

Vestibüle bildeten, wie auch in Zim-

mern, die, gleich denen in St. Pancras,

keine Öffnungen nach außen hatten.

Wir wissen, daß dies in der angelsächsi-

schen Kathedrale in Canterbury der Fall

war, und es gibt verschiedene Beispiele,

wo das frühere Vorhandensein eines

Altars noch durch die Stellung des Tür-

einganges nach der Westseite der Mitte

der Nord- oder Südmauer angedeutet wird,

so daß ein ungestörter Platz für den Altar

gegen die Mauer an der Ostseite freige-

lassen wurde. Ein Beispiel einer solchen

sächsischen seitlichen Vorhallen -Kapelle,

von Bishopstone in Sussex, bietet Abb. 7.

Solche Vorhallen spielten auch im so-

zialen Leben der angelsächsischen Ge-

meinde ein Rolle, da in oder neben

ihnen Geschäfte verschiedener Art er-

ledigt und Gerichtssitzungen abgehalten

wurden. Von mehr streng architek-

tonischem Standpunkt aus ist zu be-

achten, daß in England diese seitlichen

Nebengebäude, ob nun Vorhallen oder

Seitenkapellen, sich schließlich zu Kreuz

-

schiffen entwickelten und so j
in der

Ausbildung des kreuzförmigen Grund-

risses, der im späteren Mittelalter so
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allgemein war, ihre Rolle spielten. Dar-

auf werden wir später zurückkommen.

b) Kirchen der keltischen Rich-
tung. §14. Die bisher erwähnten Bau-

werke stellen in ihren Grundrissen die rö-

mische Tradition dar. Eine Probe einer

frühen Kirche mit dem vierseitigen Chor,

der auf keltische Vorbilder hinweist, steht

in Es comb in der Grafschaft Durham.

Der Grundriß (Abb. 9), die Ansicht der

Außenseite (Abb. 8) und die des Innern

(Abb. 10) geben eine gute Vorstellung von

dem kleinen interessanten Gebäude, wäh-

rend wir durch die Fenster (Abb. II u. 12)

mit ihren schräg abfallenden Gewänden

und der megalithischen Behandlung — der

Oberschwellen- Stein des rundbogigen hat

eine Länge von 2,10 m — an den charak-

teristischen Steinbau des keltischen Ir-

lands erinnert werden. Die Kirche in Es-

comb, die im 7. oder zu Anfang des 8. Jhs.

erbaut worden sein mag, ist ein schlichtes

Bauwerk, zum größten Teil aus römischen

Steinen solide erbaut, mit langen und
schmalen Verhältnissen, dünnen, hohen

Mauern und scharf zugespitzten Giebeln.

Der Chorbogen hat ähnliche Verhältnisse:

er ist 4,50 m hoch und 1,58 m breit

und ist aus großen, gut behauenen Stei-

nen aufgeführt, die in einer besondern

Manier gefügt sind; darüber weiter

unten. Diese Manier ist römisch, und die

Steine mögen tatsächlich wiederbenutzte

römische Steine sein. Der allgemeine

Typus, den die Kirche zu Escomb darstellt,

ist im angelsächsischen England gewöhn-

lich; aber es gibt kein anderes Beispiel,

das so vollkommen erhalten und so edel

in seiner Einfachheit wäre.

§15. Als letztes Beispiel aus der frü-

heren Periode mag das berühmte angel-

sächsische Fragment genommen werden, das

das westliche Ende der Kirche zu Monk-
wearmouthin der Grafschaft Durham
(Abb. 13) bildet. Hier existierte ursprüng-

lich eine Eingangshalle, bedeckt mit einem

Tonnengewölbe, worüber ein Zimmer war,

das durch einen schmalen Türeingang in

seiner östlichen Wand mit der Kirche in

einer beträchtlichen Höhe über ihrem

Fußboden in Verbindung steht (Abb. 14).

Über diesem Zimmer endigte die Vorhalle

ursprünglich in einem Giebel, dessen Ab-

dachungslinie man in der Zeichnung in der

Höhe des Pfeils A sehen kann. Unter-
halb der Spitze des Giebels stand ursprüng-

lich eine in Hochrelief geschnitzte Figur

von etwa 1,80 m Höhe, die jetzt abgehauen
ist. In einer viel späteren Periode, wahr-
scheinlich um die Zeit der Normannischen
Eroberung, wurden die Mauern der Vor-
halle in Gestalt eines hohen und schlanken

Turms nach oben fortgesetzt. Das Schiff

der Kirche war sehr lang und schmal,

etwa 19,50 zu 5,70 m, und die Mauern sind

dünn, aber von verhältnismäßig großer

Höhe. Sie sind aus Bruchsteinmauerwerk
von uneben viereckig behauenen Steinen

aufgeführt und sind so gut zusammen-
gefügt, daß, obgleich die Mauern der ur-

sprünglichen Vorhalle weniger als 60 cm
dick sind, sie jetzt das Gewicht eines 18 m
hohen Turmes tragen. Die ursprüngliche

Westmauer mit der Abdachung des Giebels

sieht man in Abb. 13; das Mauerwerk an der

Nordseite, nahe bei dem Buchstaben A,

ist eine spätere Hinzufügung. In dieser

Westmauer sind noch zwei ursprüngliche

Fenster erhalten in einer Linie etwa 20 Fuß
über dem Erdboden, deren äußere Öff-

nungen beinahe gänzlich durch den spä-

teren Turm verdeckt sind. Der Pfeil be-

zeichnet die Lage eines derselben. W7
as

unser Interesse an dieser kleinen berühm-
ten Vorhalle hauptsächlich in Anspruch
nimmt, das sind ihre dekorativen Merk-

male. Die Gewände der äußern Öffnung

an der westlichen Vorderseite haben unten

ein in Relief ausgeführtes Schnitzwerk,

das zwei ineinander geschlungene Schlan-

gen darstellt (Abb. 15). Dieses Motiv ist,

obgleich es auf den ersten Blick als kel-

tisch erscheint, echt germanisch, und es

kommt in burgundischer und alemanni-

scher Metallarbeit in den Museen von
Zürich und Freiburg in der Schweiz vor.

Über den so verzierten Steinplatten in

jedem Gewände stehen zwei der so-

genannten ,, Geländerschäfte", die charak-

teristische und zugleich schwerverständliche

Merkmale sächsischer Bauwerke sind. In

einigen angelsächsischen Kirchen, sowohl

frühen, als auch späten Mustern dieses

Stils, kommen kleine Steinschäfte vor,

etwa 2—3 Fuß hoch, mitunter gerade und

mitunter mit einem ausgebauchten Profil
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und mit verschiedenen darauf angebrachten

Zieraten. Die früheren und einige der

späteren sind auf der Drechselbank ge-

dreht und mögen, wie die Illustration

(Abb. 16) zeigt, sehr sorgfältig gearbeitet

worden sein, während andere nicht ge-

drechselt, sondern roh mit dem Meißel

geformt sind. Der allerletzte Ursprung

dieser Schäfte ist römisch; denn kleine

Schäfte, die als Modelle gedient haben

mochten, sind in römischen Örtlichkeiten in

England nicht ungewöhnlich und kommen
auch als Teil der Dekoration römischer

geschnitzter Steine vor. Merkwürdiger-

weise sind jedoch die frühesten dieser

Schäfte, die zu Monkwearmouth, so sehr

unklassisch sowohl in ihrer Form und
Verzierung, als auch in dem Fehlen der

Kapitale und Basen. Trotz dieser römi-

schen Herleitung muß man die ,,Geländer-

schäfte" als originelle Züge in sächsischen

Bauwerken betrachten; denn sie haben in

andern Ländern kein Gegenstück. Zur

Frage, in welcher Weise diese Schäfte be-

nutzt wurden, sei gesagt, daß die beiden

Originalfenster in der Westmauer zu Monk-
wearmouth (Abb. 14) solche Schäfte in

den inneren Ecken ihrer Gewände haben.

Späterhin werden sie, wie wir sehen werden,

in der Unterabteilung der Öffnungen an-

gewandt.

§16. Über die charakteristischen Fen-
steröffnungen dieser frühen Periode sei

folgendes gesagt. Ursprüngliche Fenster

sind in einem halben Dutzend der frühen

Kirchen erhalten, und sie sind alle nach

innen ausgeschrägt. In dem Falle von
Brixworth ist die Ausschrägung unbe-

deutend und die Öffnung breit, so daß das

Fenster sich der Form nähert, die in

frühen christlichen Basiliken in andern

Ländern wohlbekannt ist. Sonst ist die

äußere Öffnung verhältnismäßig klein. In

Monkwearmouth ist diese 50 cm breit, die

innere (Abb. 14) 82 cm.

IL Die zweite Periode. §17.
Der Zwischen- oder Wikinger-Periode

lassen sich, wT
ie schon oben gesagt, von

den erhaltenen Baudenkmälern keine mit

Sicherheit zuweisen. Es ist jedoch nicht

anzunehmen, daß für die Baukunst damals
ein Stillstand eingetreten sei. Literarische

Mitteilungen beweisen das Gegenteil. Es

wird zum Beispiel von einem Bischof dieser

Periode, Swithun von Winchester, der 862

starb, berichtet, der ,,ein fleißiger Erbauer
von Kirchen war in Orten, wo vorher keine

waren, und ein Wiederhersteller derjenigen,

die zerstört oder niedergerissen worden
waren" (Act. Sanct. Jul. I, 291). Ferner

gehört wohl in diese Periode die Ent-

wicklung einer echt charakteristischen spät-

sächsischen Eigentümlichkeit, die nirgend-

wo sonst in Europa auftritt und ein

Unterscheidungsmerkmal des Stils ist,

nämlich das sogenannte ,,long-and-short

work" (Eckverband aus Quadern), das an

den Ecken sehr vieler sächsischen Bau-
werke aus der letzten Hälfte des 10. und
aus dem II. Jh. vorkommt; vgl. die

Abbildungen 39, 46 und 47. Es wird

folgendermaßen angewendet: Ein auf-

rechter Steinpfeiler, quadratisch im Durch-

schnitt und an Höhe von 0,60 m bis

1,20 m variierend, wird an die Ecke des

Gebäudes gestellt, sei es die des Turms,

des Schiffes, des Chors oder der Vorhalle,

und darüber wird eine flache Steinplatte

J

gelegt, die fest in die Mauer faßt und an

I den beiden Vorderseiten entlang die Länge

i

ihrer Seiten zeigt. Die korrekte Be-

zeichnung dieses Eckverbandes als Ganzes

i
gesehen, würde eher ,, aufrecht und flach"

j

als „lang und kurz" sein; aber wenn,

! wie es gewöhnlich der Fall wTar, die

Hauptanßenseite der Mauer verputzt war,

so verbarg der Mörtel, der bis an die

Kanten der aufrechten Teile angebracht

wurde, den größeren Teil der flachen

Steinplatten, es blieb also nur derjenige

Teil von ihnen sichtbar, der wirklich

zwischen den aufrechten Teilen hervortrat.

Dieser Teil, der nur die Dicke der Stein-

platte ausmachte, erscheint ,,kurz" im

Vergleich mit der Länge der aufrechten.

Hier ist wiederum, wie bei den Geländer

-

Schäften, der Ursprung dieser Eigentüm-

lichkeit römisch, obgleich sie von den ger-

manischen Baumeistern in selbständiger

Weise behandelt wird. Eine Weise, in

der die Römer einen Türeingang konstru-

ierten, war die, den Pfosten mit einer auf-

gerichteten Steinplatte zu bedecken und

wagerecht über sie eine andere Platte zu

legen, die mit der Mauer in Verband ge-

bracht wurde. Es ist dies keine gewöhnliche
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Methode, aber sie kommt gelegentlich vor,

z. B. in einem Bogengänge zu Pola in

Istrien. Sie tritt auch in der byzantini-

schen Rekonstruktion des Westtors des

Parthenon in Athen zutage. Diese Art der

Anlage wird mitunter in frühen angel-

sächsischen Bauwerken nachgeahmt, z. B.

in dem Chorbogen zu Escomb (Abb. 10)

und in der Vorhalle zu Monkwearmouth
(Abb. 13), und von hier aus wurde das Ver-

fahren mit den notwendigen Änderungen
auf die Ecken von Bauwerken übertragen.

In dieser Anwendung findet sich in keinem

der Bauwerke der ersten Periode eine Spur;

aber sie tritt als wohlbekanntes Merkmal
unter den Eigentümlichkeiten der Bau-
werke der späteren oder dritten Periode

hervor, die die frühesten zu sein scheinen

und sich darum während der zweiten oder

Zwischenperiode entwickelt haben müssen.

In späteren sächsischen Bauwerken ist

dieses Verkeilen freilich nicht allgemein,

aber es ist verbreitet genug, um par excel-

lence das unterscheidende Merkmal des

angelsächsischen Stils in seinen späteren

Entwicklungen zu sein.

III. Di edritte Periode. §18.
Die Bauwerke dieser dritten Pe-
riode behalten die bereits erwähnten

allgemeinen Merkmale des Stils bei. Einige

von ihnen, nicht alle, sind lang und schmal

oder haben unverhältnismäßig hohe Mau-
ern. Die Mauern sind immer ohne

Strebepfeiler, und oft auffallend dünn.

Die Türeingänge sind hoch und schmal,

die Bogen regellos zusammengefügt, die

dekorativen Stücke einfach und nicht

selten roh. Originalität der Behandlung
und ein Gefühl für das Megalithische geben

jedoch diesen Bildungen oft eine gewisse

Vornehmheit. In der Anlage werden die

Haupttypen beibehalten: einschiffige Inte-

rieurs, die mit viereckigen Choren oder mit

Apsiden endigen, und Basiliken-Kirchen,

sowohl in der späteren, wie in der früheren

Periode. In einem Teil der Anlage sehen

wir im Fortschritt der Jahrhunderte eine

deutliche Entwicklung, nämlich in der

Krypta. Die frühe Periode hat zwei

Arten von Krypten. Es sind noch die

beiden von Wilfried um 675 in Hexham
und zu Ripon in Yorkshire erbauten

Krypten vorhanden. Sie sind von einem

in dem romanisierten Westen nicht unge-

wöhnlichen Typus und bestehen aus kleinen

rechtwinkligen, gewölbten Kammern, die

durch Vorkammern hindurch mittels

schmaler Durchgänge und Treppen von
dem Flur der Kirche oben zugänglich sind.

In den Wänden sind Nischen für Lampen,
und die Kammern, deren größte etwa 4 m
lang ist, wurden augenscheinlich für die

Schaustellung der Reliquien benutzt.

Abb. 17 gibt die beiden Pläne. Brix-

worth bietet auch, obwohl in unvoll-

ständiger Form, der Plan einer frühchrist-

lichen Confessio(s.d. ), derjenigen ähnlich, die

man in einigen der Basiliken von Rom und
Ravenna trifft. In der dritten Periode

erscheint, wie zu erwarten ist, die spätere

Form der Krypta, die,, Hallenkrypta", worin

der ganze Raum unter dem Presbyterium

von einer Unterkirche eingenommen wird,

deren Dach Pfeiler (wie zu Wing, Bucking-

hamshire, Abb. 18) oder Säulen (wie zu

Repton, Derbyshire, Abb. 19) tragen. Die

Kapitale dieser Säulen sind roh würfel-

förmig, ihre Schäfte sind gewunden.

a) Allgemeine Charakteristika
der Bauten der dritten Periode.

§ 19. Die Kirchen der dritten Periode bieten

im allgemeinen, wie wir gleich sehen wer-

den, viele interessante Züge in ihren Grund-

rissen und in der allgemeinen Anlage,

und sie besitzen auch eine oder zwei auf-

fallende Formen in der Einzelausführung,

die jetzt zum erstenmal auftreten. Da
diese Formen vom Standpunkt der Chrono-

logie und insofern, als sie die angelsächsische

Baukunst mit der des Kontinents ver-

binden, von großer Bedeutung sind, wollen

wir vorab ein Wort über sie sagen. Be-

handelt seien: 1. die Fensteröffnungen,

2. die Lisenen, 3. die ,,Mittelmauerschäfte",

4. die Kapitale, die für diese spätere

Periode charakteristisch sind. Das Über-

einstimmende all dieser Teile liegt darin,

daß sie augenscheinlich mit Formen zu-

sammenhängen, die in den austrasischen

Gebieten des alten Frankenreichs gewöhn-

lich waren, und durch sie wird die spät-

angelsächsische Architektur mit den gleich-

zeitigen kontinentalen Stilen in Beziehung

gebracht.

I. Die Fensteröffnungen werden

in dieser Periode bisweilen inwendig aus-

37*
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geschrägt, gleich denen aus 1 einer früheren

Epoche; aber ihre charakteristische Form
ist die der doppelten Aushöhlung, worin

der schmälste Teil der Öffnung nicht in

die Außenseite, sondern in die Mitte der

Dicke der Mauer kommt. Solche Fenster

kommen oft in dem frühromanischen Stil

Deutschlands vor, sind aber viel seltener

in Frankreich und Italien.

2. Noch bestimmter austrasisch sind die

sogenannten Lisenen (pilaster Strips).

Das sind dekorative Merkmale, ganz ver-

schieden von Strebepfeilern, die in dem
Stil kaum vorkommen. Sie bestehen aus

flachen, aufrechten Streifen Mauerwerk,

in der Breite von 10 bis 30 cm variierend, die

in Zwischenräumen die Mauer hinauflaufen

und oben mitunter durch kürzere, winkel-

oder bogenförmige Streifen verbunden

sind (s. Abb. 47). Solche Streifen sind

gewöhnliche Ausschmückungen der Ge-

wände von Tür- und Fensteröffnungen, und
sie werden in diesen Fällen in der Form
einer Verdachung rund um den Bogen
geführt. Ein Beispiel ist in Abb. 48 ge-

geben. Ohne Frage haben wir hier eine

Entlehnung der wohlbekannten deutschen

Lisenen. Diese Lisenen sind charakteri-

stisch deutsch; sie kommen in frühaustra-

sischen romanischen Bauten, wie St. Castor

in Coblenz und Gernrode, vor, und sie

mögen direkt von den Pilastern der römi-

schen Überlieferung herstammen, wie sie

sich in der Vorhalle von Lorsch finden.

Da sie auch in norditalienischen Bau-
werken, wie z. B. S. Zeno zu Verona,

vorkommen, so glaubt Rivoira, daß die

Deutschen sie aus der Lombardei ent-

lehnten. In den angelsächsischen Bau-
werken der ersten Periode, die wir bereits

gemustert haben, findet sich keine Spur

von ihnen; aber sie erscheinen, gleich dem
,,long-and -short work" (Eckverband aus

Quadern), in einigen der frühesten Bei-

spiele der dritten Periode und erhalten sich

bis etwa 1060 (Kirkdale-Kirche in York-
shire), kommen aber niemals in englisch-

normannischen Gebäuden vor.

3. Austrasischen Ursprungs sind auch die

sogenannten ,,mid -wall shafts" (Säul-

chen, die die Mitte der Dicke der Mauer
stützen). Diese sind mit einer Einrichtung

für in Unterabteilungen zerfallende Öff-

nungen verbunden, die man hauptsächlich,

wenn auch nicht ausschließlich, in den
Glockenstühlen der Türme findet. Die

Öffnungen in sächsischen Glockentürmen
sind nicht mit einer Mauervertiefung
versehen, wie in normannischen Bau-
werken, sondern gehen gerade durch die

ganze Dicke der Mauer hindurch. Wenn
sie von beträchtlicher Breite sind, so zer-

fallen solche Öffnungen gewöhnlich wieder

in zwei, und die Art und Weise, in der die

Teilung zustande gebracht wird, ist beson-

ders zu beachten. Jede Hälfte der Öff-

nung wird mit einem kleinen, runden Bogen
bedeckt, und zwischen diesen beiden Bogen
würde ein Stückchen Mauer in der Luft

schweben, wenn es unten nicht von einer

flachen Steinplatte von hinreichendem

Flächeninhalt gehalten würde, die ihrer-

seits von einer einzigen, unter ihrer Mitte

stehenden Stütze in Form einer kleinen

Steinsäule getragen wird. Die Form des

Säulchens und die des Säulenknopfes, der

ersteres mitunter überragt, ist bemerkens-

wert. Die Säulchen sind mitunter mit Zierat

versehene ,,Geländersäulchen", dann haben
sie weder Kapitale noch Basen (Abb. 40),

mitunter schlichte Zwergsäulen mit Kapi-

talen, auch hier und da mit Basen (Abb.

44). Wir haben hier ein zweckdienliches

Kriterium vergleichender Datierungen

innerhalb dieser späteren Periode, die,

wie oben gesagt, sich über die Zeit von
etwa 950 bis zur Normannischen Erobe-

rung erstreckt. Das Geländersäulchen

ist, wie wir gesehen haben, eine frühe

Erscheinung, und es kommt nicht in Bau-

werken vor, von denen wir wissen, daß
sie aus der Zeit nahe der Normannischen

Eroberung datieren. Daher stammen Bau-

werke der dritten Periode, in denen Ge-

ländersäulchen erscheinen, vermutlich aus

der frühen Zeit dieser Periode. Anderer-

seits sind Säulchen mit Säulenknöpfen und
Basen in Öffnungen mit Unterabteilungen

bei Gebäuden, die aus der Zeit nahe

der Normannischen Eroberung datieren,

häufig, so daß die Verwendung von

Säulchen mit Kapitalen für verzierte Ge-

ländersäulchen eine chronologische Be-

deutung hat. Die nicht mit einer Mauer-

vertiefung versehene Öffnung, die flache

Steinplatte (der Kämpfer), in England ein
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17. Krypten von Hexham und Ripon, um 675 erbaut. —
Krypta zu Wing, Buckinghamshire. A. A' Zugang
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,,through-stone" (durchgehender Stein) ge-

nannt, und das Säulchen, das wegen seiner

Stellung ,,mid wall shaft" (Mittelmauer

-

schaft) heißt, sind mithin charakteristische

Merkmale späterer sächsischer Architektur.

Ihre Herkunft von dem romanischen Stil

Deutschlands wird durch die Tatsache

sichergestellt, daß sie in England in Ver-

bindung mit andern deutschen Merkmalen
erscheinen, wie z. B. den doppelt ausge-

schrägten Fenstern und den Lisenen.

Das muß nachdrücklich betont werden,

da frühere Forscher angenommen haben,

dieser Typus wäre direkt aus Italien ent-

lehnt worden. Italien ist ohne Zweifel

die Heimat des Glockenturms, und in

frühen italienischen Campaniles, wie in

Rom und Ravenna, sind solche Öffnun-

gen mit Unterabteilungen sehr gewöhnlich.

Die Eigentümlichkeit wurde ohne Zweifel

von den späteren karolingischen Bau-

meistern aus Italien entlehnt, und ein wenig

später von dem austrasischen Deutschland

nach dem angelsächsischen England weiter-

gegeben.

4. Die Kapitale, welche die schlichten

Säulchen in der spätesten Gruppe der Öff-

nungen mit Unterabteilungen überragen,

weisen ebenfalls deutsche Verwandtschaft

auf und sind im Muster von den Kapitalen,

die in der Normandie vor der Eroberung Eng-
lands in Gebrauch waren, verschieden. Es

sindWürfelkapitäle,wohingegen das typische

frühnormannische Kapital dem entarteten

ionischen Typus angehört. Die Heimat des

Würfelkapitäls ist Deutschland (Vorhalle in

Essen usw.), und es wurde ohne Zweifel von
dort aus in das sächsische England ein-

geführt. Die angelsächsischen Bildhauer

behandelten die Form mit beträchtlicher

Freiheit und erfanden zahlreiche Modi-
fikationen phantastischer Art, wobei sie

bisweilen die Arbeit mit Zierlichkeit und
Geschmack ausführten, in andern Fällen

aber sehr plump. In einigen dieser angel-

sächsischen Öffnungen mit Unterabteilun-

gen hat man auf den „through-stone"

(Kämpfer) verzichtet, und das Kapital
selbst ist vorgekragt, bis sein Abakus (seine

Deckplatte) in der Länge mit der Dicke
der Mauer übereinstimmt. Auch dies kommt
sowohl in Deutschland wie in Italien vor
Abb. 20); aus Deutschland haben es die

Angelsachsen erhalten. Hier mag ein-

geschaltet werden, daß bei den späteren

angelsächsischen Kirchen Plinthen oder

Sockelplatten, die stets einfacher Art sind

und aus einem oder zwei viereckigen oder

abgeschrägten Platten bestehen, wie in

Abb. 21, vorkommen, während sie bei den
älteren fehlen.

§ 20. Dieser eingehende Bericht über
einige der charakteristischen Einzelheiten

an den späteren sächsischen Kirchen ist

jeder Besprechung ihres allgemeinen Aus-
sehens und ihrer Anlage vorangestellt

worden, da diese Einzelheiten, wie wir so-

eben gesehen haben, für Fragen der Chrono-

logie und Stilverwandtschaften sehr wichtig

sind. Gehen wir jetzt zu den allgemeine-

ren Fragen über.

§ 21, Besondere Beachtung erfordern die-

jenigen Punkte, wo sich uns die angelsächsi-

schen Baumeister als Neuererzeigen, die un-

abhängige Lösungen von Problemen, welche

ihre Zeitgenossen in andern Ländern be-

schäftigten, versuchen. Wenn wir die Ver-

bindungder späteren angelsächsischenArchi-

tektur mit Deutschland zeigen, so sollen

damit nicht die englischen Baumeister zu

Nachahmern herabgewürdigt werden. Im
Gegenteil: es ist ihre starke und zugleich

ihre schwache Seite, daß sie in ihren Be-

strebungen so selbständig waren. Sie

scheinen zuweilen in der Elementargram-

matik ihrer Kunst ungenügend beschlagen

zu sein, so z. B. wenn sie in dem Be-

hauen von Wölbsteinen Versehen machen;

aber anderseits haben sie sicherlich die

europäische Baukunst mit neuen Formen
bereichert, dazu gehört z. B. das Ver-

keilen durch den Eckverband aus Quadern

(long and short work), worauf wir schon hin-

wiesen. Wenn wT
ir die spätere angelsächsi-

sche Architektur als eine Provinz des austra-

sisch -romanischen Stils betrachten, so war

sie doch eine autonome Provinz, die in

beträchtlichem Umfange ihren eignen Nor-

men und Idealen folgte.

b) Die Anlage. § 22. Was die An-
lage betrifft, so bemerken wir — was auch

in der früheren Periode bei Bauten wie

denen von Wilfried der Fall war — bei den

angelsächsischen Baumeistern mit Inter-

esse eine gewisse Selbständigkeit und

Originalität; deren Ergebnis war, daß die
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architektonische Entwicklung in der früh-

mittelalterlichen Periode nicht in normalen
kontinentalen Bahnen fortschritt. D i e

Wahrheit' dieser "Behauptung
kann durch folgendes bewiesen
werden: I. durch die Entwick-
lung des Ouerschiffes der
kreuzförmigen Kirche aus der
früheren Seitenkapelle und 2.

durch die Bauart, Einrichtung
und Stellung des Turms.

§ 23. In der europäischen Architektur im
ganzen scheint fast allgemein bei den großen

Kirchen des späteren Mittelalters derGrund-
riß, der auf dem lateinischen Kreuz beruhte,

mit dem griechischen Kreuzplane, der von
einer sehr alten Zeit an hauptsächlich für

Grabkapellen benutzt worden war, nicht

zusammenzuhängen. Der lateinische Kreuz-

plan scheint sich aus dem sogenannten T-
förmigen oder dem crux commissa-Flan ent-

wickelt zu haben, worin ein Mittelschiff und
ein Kreuzschiff vorhanden ist, aber kein

vierter Arm zu dem Kreuz. Ein solches

Schema kommt in vielen der frühchrist-

lichen Basiliken der Stadt Rom vor und
scheint auch in Gallien beliebt gewesen zu

sein. M. Enlart (Manuel d'Archeologie

frangaise 1, 122) erwähnt verschiedene

solcher Beispiele, und die ursprüngliche

Kirche St. Denys, erbaut von Dagobert
um 628, gehörte nach Viollet-le-Duc diesem

Typus an (Abb. 22). Eine einfache Ver-

längerung des Mittelschiffes über die Kreu-
zung hinaus, so daß ein vergrößerter Raum
vor der Apsis für die Geistlichkeit geschaffen

wurde, wie wir ihn z. B. auf dem Plan von
St. Gallen zu Anfang des 9. Jhs. finden,

ergibt ohne weiteres den regelrechten la-

teinischen Kreuzplan, der nur der Aus-

gleichung der Verhältnisse seiner verschie-

denen Teile bedurfte, um zu dem normalen

späteren mittelalterlichen Plan zu werden.

Das Kreuzschiff war zu Anfang ganz offen;

aber als man anfing, das Viereck der

Kreuzung durch einen Mittelturm zu mar-

kieren, führte die Notwendigkeit, diesem

die gehörige Unterstützung zu geben, zu

einer gewissen Beschränkung der Öffnungen

mittels Querschiffbogen. Im angelsächsi-

schen England scheint man auf eine ganz

andere Art und Weise zu dem kreuzförmi-

gen Grundriß Gekommen zu sein. Man

hatte den griechischen Kreuzplan wie auch
den T-förmigen Plan, den ersteren sicher,

den letzteren vielleicht seit der frühesten

Periode. Eine der Kirchen Wilfrieds in

Hexham war, wie oben gesagt, nach dem
ersteren Plan erbaut, wrährend der crux

commissa-'Plan entdeckt wurde, als angel-

sächsische Fundamente unter dem mittle-

ren Teile der noch vorhandenen Abtei-

kirche in Peterborough bloßgelegt wur-

den. Alles, was gefunden wurde, war ein

Teil eines schmalen Priesterraumes und
westlich davon ein geräumiges Kreuzschiff.

(Vgl. den Plan in Abb. 23.) Die Kirche

muß groß gewesen sein; denn die Breite

quer durch das Kreuzschiff beträgt etwa

27,60 m, und es mag die Kirche sein, die

im 7. Jh. bei der ursprünglichen Grün-

dung von Medeshamstede, wie der Ort

damals hieß, erbaut wurde. Die Dimensio-

nen der Kirche von Brixworth, eines bloßen

Ablegers dieses Klosters, geben dieser

Vermutung einigen Anhalt, da die Mutter-

kirche einer so bedeutenden Tochter ein

imponierendes Gebäude gewesen sein muß.
Indes übte weder diese Kirche noch der

Zentralbau Wilfrieds in Hexham irgend-

welchen merklichen Einfluß auf die Ent-

wicklung des lateinischen Kreuzplanes im
angelsächsischen England aus. Wir gehen

nun weiter, um zu sehen, in welcher Weise

die Seitenkapellen hierauf eingewirkt haben,

die wir als charakteristische Merkmale der

angelsächsischen Baukunst bezeichneten.

Dabei werden wir mit einigen inter-

essanten Proben des Stils überhaupt be-

kannt werden.

c) Die Seitenkapellen und
deren Einfluß auf den kreuz-
förmigen Grundriß. §24. Das
erste Denkmal, das wT

ir einer Untersu-

chung zu unterziehen haben, ist die wohl-

bekannte und sehr merkwürdige kleine

angelsächsische Kirche zu Bradford-
o n - A v o n in W i 1 1 s h i r e. Die

Kirche, die eine etwas ausgedehntere Be-

handlung verdient, ist lehrreich als War-
nung davor, über die Entstehungszeit eines

angelsächsischen Bauwerkes auf Grund
seiner allgemeinen äußeren Erscheinung zu

urteilen, ohne ihre Einzelheiten von dem
vergleichenden Standpunkte aus kritisch

zu untersuchen. Wilhelm von Malmesbury
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erwähnt in seinem Leben Aldhelms, des

westsächsischen Bischofs, eines Zeitgenos-

sen Wilfrieds, daß er nach der allgemeinen

Annahme ein Kloster zu Bradford erbaut

habe, und fügt hinzu: ,,Bis heute existiert

an jenem Orte eine kleine Kirche, die er

zu Ehren des höchst heiligen St. Lauren-

tius erbaut haben soll" (Gesta Pontificum,

Rolls Series, Nr. 52, S. 346). Um das Jahr

1860 entdeckte der Scharfblick des damali-

gen Pfarrers von Bradford in der Nähe der

Gemeindekirche der Stadt Spuren großer

Altertümlichkeit in Teilen eines verworre-

nen Komplexes von Bauwerken verschiede-

ner Perioden, und aus diesen wurde schließ-

lich das hochinteressante kleine sächsische

Gebäude herausgeschält, das in seinem re-

staurierten Zustande in Abb. 24 dargestellt

wird. Der Plan, Abb. 25, zeigt, daß es aus

einem Mittelschiff und einem quadrat-

förmig endigenden Chor besteht, von denen

das erstere durch seitliche Vorhallen flan-

kiert wird, auf die wir sogleich zurück-

kommen müssen. Die Mauern, die eine

mittlere Stärke von 74 cm haben, sind aus

großen Steinen von dem vortrefflichen lo-

kalen Material erbaut, etwa 60 cm
hoch und breit und 30 cm dick. Sie sind

gut behauen und geschickt gefügt, obwohl
sie nicht genau quadratförmig sind und
eine große Anzahl der Fugen nicht senk-

recht oder wagerecht, sondern schräg

laufen. Die Mauern erheben sich von einer

ebenen viereckigen Plinthe aus, die in der

Zeichnung an der Südostecke sichtbar ist.

Die Ecken zeigen keine spezielle Behand-
lung, abgesehen von dem, was'mit dem all-

gemeinen Plan der äußeren Ausschmückung,
die eine der Eigentümlichkeiten des Bau-
werkes ist, zusammenhängt. Sie besteht

in einer Reihe von Pilastern in dem unteren

Geschoß der Fassade und einer Arkade
oben, welche beide durch den Vorsprung
eines horizontalen Gurtgesimses [string-

course) getrennt werden. Die kurzen
Pilaster der oberen Arkaden haben
trapezoidische Basen und schlichte, trape-

zoidische Kapitale. An der östlichen

Vorderseite des Chors sind sie mit Ver-^
stäbung (dicht nebeneinander liegenden

Rundstäben) verziert. Der Dekorations-
plan scheint durch Hauen in die Außen-
seite der fertiggestellten Mauer bis zu einer

flachen Tiefe ausgeführt worden zu sein,

wobei die Verbindung der Steine in man-
chen Teilen der Arbeit gänzlich vernachläs-

sigt wurde, so daß man auf den ersten Blick

mehr den Eindruck einer eingegrabenen

Verzierung, als den eines architektonischen

Ornaments erhält, das enger mit der Kon-
struktion verbunden sein sollte. Dekorative

Arkadenbildungen dieser Art scheinen ro-

manisch im Stil zu sein. Einige Forscher

glaubten, das Bauwerk stamme aus dem
7. Jh., der Zeit Aldhelms, und stellten

die Vermutung auf, die Verzierung sei in

einer späteren Periode hinzugefügt worden.

Eine sorgfältige Untersuchung der Dekora-

tion in Beziehung auf die Lagen des Mauer-

werks zeigt jedoch, daß sie geplant gewesen

sein muß, als die Steine des Mauerwerks
gelegt wurden, und daß sie notwendiger-

weise gleichzeitig mit dem Bau ausgeführt

ward. Obgleich in der Mauer die Steine

gewöhnlich an Größe in der unregelmäßig-

sten Weise variieren, so laufen doch die

Lagen des Mauerwerks, worin die Kapitale

und Basen der kleinen Pilaster eingehauen

sind, genau in derselben Höhe rings um das

Bauwerk herum, und das Gemäuer ist auch

in andern Beziehungen so eingerichtet, daß

es sich dem Plan der Dekoration anpaßt.

Die Arkadenbildung kann mit einer De-

koration derselben Art in dem Innern der

spätangelsächsischen Kirche zu Dunham
Magna, Norfolk, in Parallele gestellt wer-

den, und dieses Zeugnis eines verhältnis-

mäßig späten Datums für Bradford-on-

Avon wird durch andere Merkmale des Ge-

bäudes bestätigt. Es ist augenscheinlich

ein Umbau — vielleicht in dem späteren

Teile des 10. Jhs. — der ursprünglichen

Betkapelle Aldhelms, und so altertümlich

sie auf den ersten Blick erscheint, ihrer all-

gemeinen Datierung in die dritte Periode

kann jetzt nicht mehr widersprochen wer-

den. Wenn man in die kleine Kapelle ein-

tritt, fällt einem die verhältnismäßig große

Höhe des Innern und die Schmalheit des

Türeinganges auf, beide sächsische Kenn-

zeichen. Das Mittelschiff mißt in der Länge

7,50 m, bei einer Breite von 4,10 m; aber

die Höhe bis zu dem oberen Teile der

Mauern beträgt beinahe 8 m, so daß das

Innere so hoch ist, wie lang, und doppelt

so hoch, wie breit. Der dem Plan bei-
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gefügte Durchschnitt (Abb. 25) zeigt diese

Eigentümlichkeit. Der Chor ist 4 m lang

bei einer Breite von 3 m, und man tritt

in denselben vom Mittelschiff aus ein,

durch einen nur 1,06 m breiten Bogengang,

den schmälsten Chorbogen in irgend einem

Bauwerk des Stils. Auch das äußere Portal

in der nördlichen Vorhalle ist merkwürdig

schmal. Es hat schräge Gewände und mißt

in der Breite 63 cm oben und 71 cm auf

dem Bauspiegel. Die Bogengänge sind

verziert mit Streifenwerk, das, wie wir ge-

sehen haben, der dritten Periode eigentüm-

lich ist; und die Fenster, von denen das

im Chor ursprünglich ist, sind doppelt aus-

geschrägt.

§25. So sieht also dieses ganz vollstän-

dige und interessante kleine Gebäude aus.

Sein Hauptinteresse für den uns unmittel-

bar naheliegenden Zweck besteht jedoch in

den Seitenvorhallen. Eine davon ist zer-

stört worden; wenn wir sie aber auf dem
Plan wieder einsetzen, finden wir, daß

die beiden Vorhallen zusammen gemessen

einen innern Raum ergeben, der fast

zwei Dritteln der Grundfläche des Mittel-

schiffes gleichkommt. Überdies waren sie

etwas mehr als bloße Vorhallen; denn die

Lage der äußern Türeingänge scheint zu

zeigen, daß an den östlichen Mauern Altäre

standen, so daß sie sowohl Seitenkapellen

waren, als Eingangsvorhallen. Wir haben
solche Seitenkapellen bereits in St. Pancras

zu Canterbury und anderswo kennen ge-

lernt, und ihre Wichtigkeit, als zu den

Kreuzschiffen und dem kreuzförmigen

Plan überleitend, ist angedeutet worden.

In Bradford nehmen die Anbauten eine

zentrale Stellung in der Länge des Mittel-

schiffes ein, nicht die normale Stellung

für Kreuzschiffe, und sie öffnen sich nur

gegen das Mittelschiff durch schmale Tür-

eingänge.

§ 26. Nehmen wir nun eine andere be-

deutende sächsische Kirche, die zu dem
ersten Teil der dritten Periode gehört,

die von Deer hurst in Gloucester-
s h i r e , Abb. 26, so finden wir diese Seiten-

kapellen in der Stellung von Kreuzschiffen

gelegen, doch trotz alledem nur mit dem
Hauptteil der Kirche durch Türeingänge
in Verbindung stehend. In Breamore,
Hampshire, einer geräumigen und hübschen

Kirche, in allen Teilen außer einer späteren

südlichen Vorhalle sächsisch, zeigt die An-
sicht, Abb. 27, einen seitlichen Anbau, der

südlich von einem Mittelturm aus vor-

springt und nach seiner Außenansicht ganz
ein Kreuzschiff genannt werden kann,

obgleich er, auf dem Plan, Abb. 28, gesehen

und in Anbetracht der Öffnung, die von
ihm aus in die Kirche hineinführt, Abb. 29,

doch noch als ein Zimmer für sich behandelt

ist. Über dem Bogen steht eine angel-

sächsische Inschrift, die besagen soll:

,,Hier wird dir der Bund kundgemacht."
Andere bemerkenswerte sächsische Kirchen,

wie z. B. die in Dover Castle, Kent, Abb. 30,

haben kreuzschiffige Vorsprünge, die ihnen

einen entwickelten lateinischen Kreuzplan

geben; aber im Falle von Dover sind die Öff-

nungen, die von den Vorsprüngen aus in die

Kirche führen, in späteren Zeiten verändert

worden. Es gibt aber auch eine kreuz-

förmige Kirche aus dieser dritten Periode,

die vollständig erhalten ist und Öffnungen

von den Kreuzschiffen aus in die Kirche

aufweist, die sich von den bloßen Türein -

gangen, wie sie Deerhurst und Breamore
haben, zu kreuzschiffigen Bogengängen von
normaler Breite entwickelt haben. Ich

meine die Kirche von W o r t h in Sussex,

ein interessantes Bauwerk in schöner Um-
gebung, von dem Abb. 31 eine allgemeine

Ansicht gibt — der Turm und die Spitze

sind spätere Hinzufügungen— und Abb. 32

den Plan. Die Kirche hat außer ihrem Plan

noch andere interessante Merkmale. Die

ursprünglichen Fenster des Mittelschiffes

waren, gleich den Glockenstuhlöffnungen in

dem Turme, gerade durch die Mauer ge-

hauen und waren von Durchbinder [through-

stoncs) tragenden Geländerschäften zwei-

teilig gemacht, wie Abb. 33 zeigt. Die

Anwendung dieser Schäfte weist darauf

hin, daß die Kirche zu Beginn der dritten

Periode erbaut worden ist, und eine ähn-

liche Andeutung wird durch den Chorbogen

gegeben. Dessen Breite ist 4,22 m, seine

Höhe 6,60 m, und die felsähnliche Stärke

seiner ungeheuren plumpen Kämpfer samt

den großen Steinen des Bogens, die durch

die ganze Dicke der Mauer hindurchgehen,

ist durch und durch sächsisch. Die in die

Kreuzschiffe führenden Bogen sind von ent-

sprechender Größe; sie sind etwa 4,50 m
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hoch und 2,6o m breit. Trotzdem sie in-

wendig als Kreuzschiffe behandelt sind,

zeigt die Ansicht, Abb. 31, daß sie viel

niedriger sind als das Mittelschiff und noch

etwas von dem Charakter der Seitenkapelle

bewahren. Endlich existieren noch zwei

Beispiele, in denen die Kreuzschiffe zu ihrer

vollen Entwicklung gelangt sind und sich

von außen als von gleicher Höhe mit dem
Mittelschiff darstellen, während sie sich

inwendig durch breite Bogen in das Viereck

unterhalb des Mittelturmes öffnen. Diese

Beispiele sind Norton in der Grafschaft

Durham und Stow in Lincolnshire.

§27. In dem normalen kreuzförmigen Plan

der europäischen Baukunst im allgemeinen

hat der zentrale Pavillon oder Turm einen

in die Augen fallenden Platz und ist beson-

ders im späteren Mittelalter in England

und in Deutschland gut entwickelt. In

der angelsächsischen Epoche scheint kein

spezieller Zusammenhang zwischen der Ver-

wendung von Kreuzschiffen zur Herstellung

eines kreuzförmigen Plans und dem Mittel

-

türm erkannt worden zu sein. Unter den

Kirchen, auf die als völlig kreuzförmig oder

kreuzförmig im Ansatz verwiesen wurde,

haben oder hatten einige Mitteltürme und
andere nicht, während wiederum in andern

die Sache zweifelhaft ist. Es wurde nicht

für notwendig erachtet, dort, wo man einen

Turm zu bauen beabsichtigte, die Mauern zu

verstärken, wie die Pläne von 'Dover,

Abb. 30, und Breamore, Abb. 28, zeigen.

d) Der Turm und seine Be-
ziehung zu den kirchlichen
Bauten überhaupt.- § 28. Diese

Erwähnung des Mittelturmes führt

uns zu der Frage der Behandlung des

Turmes in der angelsächsischen Bau-
kunst im allgemeinen. Struktur, Ein-

richtung und Stellung des Turmes sind

sehr interessante und in einigen Punkten
schwierig zu lösende Probleme. Wir haben
soeben gesehen, daß der Mittelturm im
sächsischen England keine organische Be-
ziehung zu dem kreuzförmigen Plane hat,

sondern nur gelegentlich in Kirchen dieses

Typus vorkommt.

§ 29. In dieser Stellung ist er mitunter
ein selbständiger Bau, der von Grund aus
als Turm aufgeführt wurde und seine Eck-
steine zeigt (Norton, County Durham, und

Stow, Lincolnshire), während er zu andern
Zeiten, wenn es notwendig ist, einfach

durch eine Erhöhung der Mauer des Mittel-

schiffes gebildet wird, wie in Breamore,
Abb. 27 u. 28. Es ist besonders zu be-

achten, daß die sächsischen Baumeister
einen Turm niemals mit Strebepfeilern

versahen und es nicht für notwendig
hielten, seinen Mauern immer eine be-

sondere Stärke zu geben, sondern ihn

irgendwo aufrichteten, mitunter auf den
Mauern einer schon vorhandenen Vorhalle,

wie inMonkwearmouth, Abb. 13, oder einer

Seitenkapelle, wie es bei der sächsischen

Kathedrale von Canterbury der Fall gewesen
sein muß, die uns nur aus literarischen

Beschreibungen bekannt ist. Auf diese

Weise konnte eine westliche Vorhalle zu

einem westlichen Turme werden; aber es

war auch möglich, daß die Mauern eines

Mittelschiffes an irgend einem Teile zu einem
Turme hinaufgeführt wurden; ein solcher

Turm hatte natürlich nach außen hin mit

dem Mittelschiff dieselbe Breite, obgleich

auf der Innenseite die Mauern dort, wo der

Turm ansetzte, mitunter verstärkt werden
mochten. Man könnte solche Türme
,, axiale" oder „Achsentürme" nennen, weil

sie sich gerade in der Längsachse des Ge-

bäudes befinden, in der geraden Linie von
Westen nach Osten, und weil das Unterge-

schoß immer eine Abteilung des Innern

bildet. Ein solcher Turm kann gelegen sein

1. an dem westlichen Ende des Mittelschiffes,

2. an dessen östlichem Ende und zwischen

ihm und dem Chor, oder 3. an dem östlichen

Ende der ganzen Kirche, wo ihr Unter-

geschoß den Chor selbst bildet. Beispiele

von jeder dieser Formen kommen bei

angelsächsischen Bauwerken vor; aber in

den meisten Fällen sind die Pläne durch

Hinzufügungen und Änderungen verdunkel t

worden, und es würde zu viel Raum be-

anspruchen, sie hier zu erklären. Dunham
Magna, Norfolk, mit ihrem Achsenturm
zwischen Mittelschiff und Chor ist das deut-

lichste Beispiel, Abb. 34 u. 35. Man über-

sehe nicht den charakteristisch sächsischen

Westeingang mit seinem geradseitigen

Bogen.

§ 30. Es gibt angelsächsische Beispiele, in

denen das Untergeschoß eines Turmes den

Hauptteil der Kirche bildete und ein Chor-
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bogen in der östlichen Mauer des Turmes

in einen kleinen angefügten Priesterraum

führte. Das hervorragendste Beispiel ist

die St. -Peters-Kirche zuBarton-on-Humber

in Lincolnshire.. Gegenwärtig sieht man
an der Stelle (Abb. 36) eine geräumige, spät-

mittelalterliche Kirche mit Seitenschiffen

und einem vierseitigen sächsischen West-

turm und westlich von diesem wieder eine

Art Anbau, zu dem man den Zugang vom
Turm aus hat und der bloß als Rumpelkam-
mer benutzt wird. Um das Aussehen der

Kirche, wie sie in sächsischen Zeiten war,

wiederherzustellen, muß man das gegen-

wärtige Mittelschiff wegdenken und einen

kleinen Chor östlich von dem Turm an seine

Stelle setzen, der in Größe und Lage dem
soeben erwähnten westlichen Anbau ent-

spricht. Die Abbildungen 37 u. 38 geben.uns

eine Ansicht und einen Plan der Kirche in

ihrer damaligen Beschaffenheit, während

Abb. 39 die östliche Vorderseite des Turmes
zeigt, wie sie erschien, als sie im Jahre

1897 infolge einiger Änderungen ihres Ver-

putzes beraubt wurde. Es wurden damals

die unverkennbaren Spuren der Seiten

-

mauern des ursprünglichen Chors entdeckt,

und Ausgrabungen unter dem Fußboden er-

möglichten es, seinen Grundriß wieder her-

zustellen, wie ihn Abb. 38 veranschaulicht.

Zu beachten ist die Dünne der Mauern:

y6 cm; die Mauern des Turmes sind nicht

dicker als die der Anbauten, obgleich die

letzteren viel niedriger waren. Auch die

mangelhafte Aufführung der Fundamente
des westlichen Anbaues ist bemerkenswert,

da eine solche Nachlässigkeit unter den

angelsächsischen Baumeistern ganz ge-

wöhnlich war. Es gibt andere Beispiele

desselben Schemas, die daran erkannt

werden können, daß die Bogenöffnung öst-

lich vom Turm an ihrer westlichen Vorder-

seite innerhalb des Turmes verziert ist, aber

viel einfacher an ihrer östlichen Vorder-

seite, wo sie sich innerhalb des ursprüng-

lichen kleinen Chors befand. Dies ist der
|

Fall in Broughton, nicht weit von Barton

in derselben Grafschaft Lincoln. Eine kon-

tinentale Parallele findet sich in Deutsch-

land in Werden a. d. Ruhr, wo nach der

Darlegung Effmanns (Die Karol. -Otton. Bau-
ten zu Werden, S. 168) ein derartiger Bau
um 900 errichtet wurde. Die Kirche zu

Barton-011-Humber ist jünger als diese und
zeigt in ihren dekorativen Lisenen, ihren

doppelt ausgeschrägten Fenstern und den
Mittelmauer-Säulenschäften (Abb. 40) die

unterscheidenden Kennzeichen der dritten

angelsächsischen Periode. Sie gehört jedoch
in den Anfang der Periode und mag im 10. Jh.

erbaut worden sein; denn das jetzige oberste

Geschoß des Turmes stammt aus späterer

Zeit als die andern Teile, gehört aber noch
der angelsächsischen Periode an.

§ 31. Von dem Turm, der den Hauptteil

der Kirche bildete, können wir uns nun der

Betrachtung der einigermaßen kompli-

zierten, aber interessanten Frage des west-

lichen Turmes zuwenden. • Westtürme
sind in der angelsächsischen Baukunst
zahlreicher als irgendeine andere archi-

tektonische Form vertreten. Es sind ihrer

etwa fünfundsiebzig an der Zahl, und die

Tatsache, daß mehr als sechzig den öst-

lichen Gegenden Englands angehören, hat

Anlaß zu einer Vermutung gegeben, auf die

wir kurz eingehen müssen. Die westlichen

Türme sind besonders zahlreich in Lincoln-

shire, wo sich ihrer ungefähr dreißig finden,

und der Name ,,Lincolnshire-Türme" wird

oft von ihnen gebraucht. Nun war Lincoln-

shire eine Gegend, die den Angriffen der

Wikinger besonders ausgesetzt war, und da
es eine anerkannte Tatsache ist, daß die

Wikingereinfälle in Irland die bestimmende
Ursache für die Errichtung der irischen

runden Türme waren, so ist darauf hin-

gewiesen worden, daß die Westtürme des

'Lincolnshire' -Typus einen ähnlichen Ur-

sprung gehabt haben und als Zunuchts-

oder Verteidigungsstätten bei Anlaß von
Wikinger-Raubzügen gedient haben mögen.

Die Chronologie steht dieser Theorie im
Wege, weil, wie wir später sehen werden,

die erhaltenen Lincolnshire - Türme sehr

späten Stils sind und zu einer Zeit erbaut

wurden, wo die Wikinger-Einfälle vorüber

waren. Überdies, wenn der erste Zweck
bei der Errichtung von Türmen dieses

Typus Zuflucht oder Verteidigung gewesen

wäre, so würde das Aussehen der noch vor-

handenen Bauten den Ursprung und den

Zweck ihrer Urbilder verraten haben. Es

würde irgend etwas an ihnen gewesen sein,

was auf eine Benutzung für Zufluchts-

und Verteidigungszwecke hingewiesen hätte.
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Die irischen Rundtürme bewahren durch-

aus die besondern Merkmale, die ihren

ursprünglichen Zweck dartun: das solide

Fundament und den Türeingang auf einem

oberen Niveau, den man nur mittels einer

beweglichen Leiter erreichen kann. Nun
haben alle angelsächsischen westlichen

Türme von dem 'Lincolnshire' -Typus Turm-
bogen von geräumigen Dimensionen, die

auf dem Untergeschoß in das Mittelschiff

führen, und etwa die Hälfte von ihnen hat

auch äußere Türeingänge auf demselben

Niveau. Demnach konnte ein Feind

immer Zutritt in das Untergeschoß des

Turms erlangen, und wenn dies geschehen,

so hatte er das ganze Gebäude mit allem,

was darin war, in seiner Gewalt. In

keinem andern Falle, als in dem von Monk-
wearmouth (wo der untere Teil wirklich eine

westliche Vorhalle ist), ist das Untergeschoß

des Turms in Stein gewölbt, und hölzerne

Fußböden würden den Leuten in den

oberen Geschossen keinen Schutz gewähren

;

sie konnten von unten aus durch Feuer

oder Rauch angegriffen werden. Aus der

Tatsache, daß einige angelsächsische west-

liche Türme im Grundriß rund sind, kann

man keinen Zusammenhang zwischen ihnen

und den runden Türmen Irlands herleiten.

Solche angelsächsische runde Türme
kommen hauptsächlich in Norfolk und
Suffolk vor, was der Tatsache zuzuschrei-

ben ist, daß in diesen Gegenden Quadern

für die Ecksteine, mit denen es die angel-

sächsischen Baumeister immer genau

nahmen, nicht zur Verfügung standen.

Überhaupt ist es am besten, jeden Ge-

danken, der die Kirchtürme des angel-

sächsischen Englands mit Zufluchts- oder

Verteidigungstätten in Verdindung bringt,

gänzlich aufzugeben.

§32. Es ist bereits gesagt worden, daß die

meisten der existierenden Türme dem Stil

nach einer ganz späten Zeit angehören.

Ein paar sind jedoch älteren Datums, und
im Zusammenhang mit diesen müssen wil-

den Ursprung und die Bestimmung der

Einrichtung genauer prüfen.

§ 33. Welche Ansicht wir auch immer
über die frühe Geschichte des Turms in

der christlichen Baukunst hegen mögen,
so kann es wenig zweifelhaft sein, daß das

Bedürfnis, einen Zugang zu den oberen

Geschossen zu schaffen, auf jeden Fall

ein Motiv war, das einen Anstoß zur

späteren Turmbauart gab. Über die

Bedeutung des Zentralbaus in der all-

gemeinen Entwicklung der christlichen

Baukunst haben wir bereits gesprochen.

Nun wird in den alten Zentralbauten, wie
S. Lorenzo in Mailand und S. Vitale in

Ravenna, der Zugang zu den Galerien

über den konzentrischen Seitenschiffen

rings um den Mittelraum durch Treppen
in vorspringenden Treppentürmchen ver-

mittelt, und dieselbe Einrichtung erscheint

etwas später in Karls des Großen Münster
in Aachen. Sowohl hier, wie in S. Vitale

grenzen die Treppentürmchen seitlich an
einen vorspringenden westlichen Anbau,
und in Aachen wurde dessen Obergeschoß,

das mit den Galerien gleiches Niveau hatte,

anscheinend für irgend welche zere-

moniellen Zwecke benutzt. Es war ein sehr

natürliches Verfahren, diesen westlichen

Anbau mit seinen angrenzenden Treppen-

türmchen auf ein noch höheres Niveau zu

führen, um auf diese Weise dem ganzen

Gebäude eine imponierende Fassade zu

verschaffen, während auf den oberen

Stockwerken der Treppentürmchen der

nötige Raum für die Glocken gefunden

wurde, die zu jener Zeit in beträchtlicher

Größe gegossen wurden. Über Aachen
finden wir hierzu eine lehrreiche Stelle

in MGS. II 744. In diesem westlichen

Vorbau zu Aachen kann man die Ele-

mente von vielem, was die künftige

Bauart des Turmes ausmacht, unter-

scheiden. Wenn die beiden seitlich an-

grenzenden Treppentürmchen in eine mehr
hervorragende Stellung gebracht werden

und der mittlere Teil zwischen ihnen ent-

sprechend reduziert wird, so ist das Er-

gebnis davon die doppeltürmige Fassade

mit Vorhalle und westlicher Galerie zwi-

schen den Seitenpartien, die in dem vor-

geschrittenen romanischen Baustil in allen

Ländern nördlich der Alpen so allgemein

ist. Wir haben ein Zeugnis wenigstens für

e i n Beispiel dieses Schemas in angel-

sächsischer Zeit in der vornormannischen

Kathedrale zu Exeter, deren westliche

Fassade in dieser Form auf einem gra-

vierten Siegel dargestellt wird. Wenn
hingegen der mittlere Vorbau selbst be-
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sonders hervorgehoben wird, so wird er

sich zu imponierenden, wenn auch bis-

weilen etwas plumpen Massen auswachsen,

gleich denjenigen, die an den westlichen

Enden von Kirchen, wie der in Paderborn,

St. Patroclus in Soest oder der Liebfrauen-

kirche zu Maestricht, errichtet sind. Die

halbrunden Treppentürmchen sind in den

meisten Bauwerken dieser Art noch

beibehalten, obgleich sie in der Regel im

Verhältnis zu dem mittleren Teil weniger

hervortreten als z. B. in Aachen; aber

andererseits können sie zusammenschrump-

fen und völlig verschwinden, so daß der

mittlere Teil als ein einziger westlicher

Turm allein dasteht. Es ist be-

kannt, daß alleinstehende westliche

Türme mit oder ohne Treppentürm-

chen charakteristisch für die Baukunst

Westfalens und der Landschaften des

Unterrheins sind, verhältnismäßig selten

dagegen in andern Bezirken der romani-

schen Architektur. Ruprich Robert stellt

z. B. fest, daß solche westliche Türme in

der Normandie nur ausnahmsweise vor-

kommen (L'architecture Normande, S. 97).

Im angelsächsischen England sind sie

überaus häufig: ein weiterer Beweis für

den Zusammenhang der späteren angel-

sächsischen Baukunst mit Deutschland,
i

Ein so wesentliches Element in dem
Bauplan der Kirchen w7ar der westliche

|

Turm in den späteren sächsischen Zeiten
j

geworden, daß die normannischen Bau-
j

meister ihn von dem besiegten Volk über-
j

nahmen, und er bleibt eine Eigenart so-
|

wohl englisch-normannischer Kirchen als 1

auch derer in den spätmittelalterlichen

Stilarten. Der alleinstehende westliche
j

Turm der normannischen Kathedrale zu !

Ely z. B. ist tatsächlich ein angelsächsisches i

Überbleibsel.

e) Chronologie der Türme. §34.
Die Chronologie der angelsächsischen

Türme kann zum großen Teile festgestellt

werden. Bei der großen Mehrzahl von

ihnen, etwa 80 Prozent, fehlen die meisten

charakteristischen Merkmale, die den säch-

sischen Stil kennzeichnen: sie zeigen nicht

den Eckverband aus Quadern (long-and-

short work) ; ihre kleineren Fenster sind

nicht doppelt ausgeschrägt, sondern haben
eine einzige inwendige Ausschrägung; es

fehlen die Lisenen. Doch sind sie un-
verkennbar sächsisch und ganz ver-

schieden von dem üblichen normannischen
westlichen Turm, der auf sie folgte.

Ihre Mauern sind dünner, ihre Formen
schlanker; ihre GlockenstuhlöfTnungen

haben keine Mauervertiefung, wie es in

normannischer Arbeit der Fall sein würde,
sondern sind durch einen Mittelmauer-

Säulenschaft (mid-wall shaft) und einen

durchgehenden Stein (through-stone) geteilt;

die Kapitale auf diesen Säulenschäften sind

den normannischen, wie sie in der Nor-
mandie gewöhnlich sind, ganz und gar nicht

ähnlich. Vor allem sind sie in ihrer inneren

Einrichtung, nach den Resten zu urteilen,

die gleich besprochen werden sollen, ver-

schieden von dem, was wir in normannischen
Türmen finden. Der westliche Turm muß zu

der Zeit der Eroberung eine sehr gewöhnliche

Erscheinung im englischen Kirchenbau
gewesen sein; denn die Normannen, wTie

schon erwähnt, entlehnten die Form und
übertrugen sie in ihren eignen Stil, hi

der Regel drückten sie freilich die archi-

tektonische Idee, die sie sich auf diese

Weise zu eigen gemacht hatten, in ihrer

eignen Sprache aus; aber es gibt ein oder

zwei Beispiele des Übergreifens, so daß
ein paar wesentlich normannische Türme,
wie z. B. die zu Hornby in Yorkshire oder

Boothby Pagneil inLincolnshire, die Mittel-

mauer-Säulenschäfte der früheren Tradi-

tion zeigen. Die Tatsache dieses Über-

greifens, verbunden mit dem Fehlen der

speziell sächsischen Merkmale, macht es

beinahe gewiß, daß die ungefähr sechzig

Türme des ,,Lincolnshire"-Typus, für die

die eben gemachten Bemerkungen gelten,

zu der spätesten sächsischen Periode ge-

hören, der Regierungszeit Eduards des

Bekenners, wo, wie wir wissen, der Kirchen

-

bau sehr emsig betrieben wurde. Es

bleiben ungefähr fünfzehn andere übrig,

in denen wT
ir als Beweisstücke den Eck-

verband aus Quadern, Lisenen und doppelt

ausgeschrägte Fenster der sächsischen Tra-

dition finden; und diese können wir mit

Recht einer früheren Periode zuschreiben:

vielleicht der Zeit Knuts, um 1020, wo
viele Kirchen wieder aufgebaut wurden,

die in den letzten Wikinger-Unruhen zer-

stört worden wraren, vielleicht einer noch
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früheren Epoche der letzten Hälfte des

10. Jhs., wo unter König Edgar (957—975)
und seinen Nachfolgern eine große religiöse

— und als Folge davon architektonische —
Renaissance im Gange war. Da der ge-

drehte Geländerschaft ein frühes Merk-
mal des angelsächsischen Stils ist, wie wir

gesehen haben, so dürften wir wohl be-

rechtigt sein, die Bauwerke, in denen seine

Anwendung fortlebt, in das 10. Jh. zu ver-

weisen. Wenn dem so ist, so er-

gibt sich das bemerkenswerte Resultat,

daß die imposantesten und am ori-

ginellsten behandelten Baudenkmäler, die

auf uns gekommen sind, dem 10. Jh. ange-

hören könnten, wie z. B. die Türme vonEarls

Barton, Barnack und Barton-on-Humber,

die Turmbogen zu St. Benet, Cambridge
und Barnack, der Chorbogen zu Worth,

das kunstlose, aber eindrucksvolle Mauer-

werk zu Brigstock in Northamptonshire.

§ 35. Aus allgemeinen historischen Grün-
den kann hiergegen eingewandt werden, daß
in Europa im allgemeinen mehr der erste

Teil des II. Jhs., als der letzte Teil des

10. die architektonische Wiederbelebung

sah, die die großen romanischen Bau-

denkmäler hervorbrachte. Die Stellung
j

Englands war jedoch zu der Zeit eine
j

eigenartige. Zweifellos wurde die Re-
j

gierung Edgars (957—975) durch eine

große Blütezeit der Bautätigkeit ge-

kennzeichnet. Es wird uns berichtet,

daß Bischof ./Ethelwold von Win-
chester zu jener Zeit König Edgar
um ,,alle Münster bat, die heid-

nische Männer (die Wikinger) vormals
|

niedergerissen hatten, da er sie wiederher-

stellen wolle, und daß der König dies

freudig gewährte" (Sachsenchronik z. J.

963). Wir wissen auch, daß einige Bis-

tümer in den Jahrhunderten der Wikinger-

Einfälle zeitweise eingegangen waren, und
daß sie in den Tagen Edgars wieder ein-

gerichtet wurden. Die Wiederherstellung

eines Bistums bedeutete natürlich den

Wiederaufbau oder die Erneuerung der

bischöflichen Kirche und hatte auch

eine beträchtliche Bautätigkeit in den

Land -Kirchspielen der Diözese zur Folge.

Der architektonische Ehrgeiz muß über-

all frisch geweckt worden sein, und

von der daraus entsprungenen Wirkung

haben wir in der Bemerkung eines alten

Chronisten über die Abteikirche zu Ramsey
in Lincolnshire, etwa aus d. J. 970, eine

Andeutung, daß „sie im Vergleich mit der

altmodischen Baumethode, die früher ge-

herrscht hatte, ein recht anspruchs-

volles Gebäude war" (Chron. Abbat.

Rameseiensis, Rolls Series, Nr. 83, S. 38).

Diese Kirche, von der keine Überreste

existieren, war kreuzförmig und hatte

einen mittleren und überdies einen west-

lichen Turm. Die ersten Jahre des II. Jhs.

wurden durch die Invasion und schließliche

Eroberung Englands durch die Dänen
unter Swein verdüstert, und obgleich

unter Knut, um 1020, Anstrengungen ge-

macht wurden, die Verwüstung der Kir-

chen, die jene Invasion im Gefolge

gehabt hatte, wieder gutzumachen, so er-

fahren wir doch nicht, daß damals so viel

für die Baukunst getan wurde, als während
der Regierung Edgars, ein halbes Jahr-

hundert früher. Es ist somit historisch

zu rechtfertigen, wenn wir einige der

besten noch vorhandenen Beispiele angel-

sächsischer Baukunst der letzten Hälfte

des 10. Jhs. zuschreiben.

§ 36. Der Turm und das vorspringende

Treppentürmchen zu Brixworth gehören

wahrscheinlich dieser Epoche an, wo, ab-

gesehen von den Seitenschiffen, die Kirche

nach ihrer Beschädigung durch die Wikin-

ger wiederhergestellt wurde. Das Haupt-

merkmal des Bauwerks ist das Zimmer im
Untergeschoß des Turms, das durch eine

mittels Geländersäulchen dreiteilig ge-

machte Öffnung seinen Ausgang nach der

Kirche zu hatte. In einem andern west-

lichen Turm, der vielleicht gleich alt ist,

zu Deerhurst in Gloucestershire, findet sich

ein ähnliches Zimmer in einem oberen Ge-

schoß, das mit der Kirche in Verbindung

steht, und zwar durch eine zwiefache Öff-

nung (Abb.41), die nicht durch ein Geländer-

säulchen, sondern durch einen kanne-

lierten, im Grundriß rechtwinkligen Pi-

laster geteilt wird, der in seiner Be-

handlung eine auffallende Ähnlichkeit mit

einigen Merkmalen karolingischer Bauten

aufweist, z. B. einem Kapital aus Ingelheim

in dem Museum zu Mainz. Diese Türme
zu Brixworth und Deerhurst wurden

augenscheinlich bewohnt oder jedenfalls

38*
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von Zeit zu Zeit als Aufenthaltsorte benutzt

;

und dies führt uns zu der auffallendsten

Besonderheit sächsischer westlicher Türme
überhaupt, zu der Tatsache, daß so viele

von ihnen in ihren oberen Geschossen

Spuren davon aufweisen, daß sie vormals

als Wohnstätten dienten. Fast überall

findet sich über dem Turmbogen, der

im Erdgeschoß vom Turm in die Kirche

führt, in der östlichen Mauer des Turms
ein Türeingang, der mit dem Mittel-

geschoß des Turmes zwischen dem
Erdgeschoß und dem Glockenflur in Ver-

bindung steht. Dieses Mittelgeschoß bildet

ein Zimmer, das jetzt in den meisten Fällen

für den Betrieb der Glöckner dient

und mittels einer Holztreppe oder einer

Leiter von unten aus erreicht wird. Die

soeben erwähnte Tür, die in die Kirche

führt, ist zwecklos, da sie weder mit

einem Treppenabsatz noch mit einer

Galerie oder Treppe in der Kirche in

Verbindung steht. Wenn man heute

aus ihr hinaustreten würde, so würde
man etwa zwanzig Fuß auf den Fuß-
boden der Kirche hinabstürzen. In

zwei Fällen: Bosham, Sussex (Abb. 42)

und Deerhurst, besteht an der Seite

eines solchen Türeinganges eine kleine

Öffnung, engl, squint (= Schielauge), die

augenscheinlich dafür bestimmt war, einen

Blick in das Innere des heiligen Gebäudes
zu gewähren. Dies gibt uns einen dien-

lichen Fingerzeig hinsichtlich der Person, die

den Turm als ihre Wohnung benutzt haben
mag. Es existiert ein mittelalterliches

englisches Dokument aus dem Anfang des

15. Jhs., das den Sakristan der Kirche an-

weist, darin zu übernachten; und der Be-

wohner des sächsischen Turmes mag wohl
der Küster der Kirche gewesen sein, der

von dieser Stellung aus imstande war,

den Altar mit seinen Reliquien und andern

Schätzen im Auge zu behalten. Wo kein

squint da war, konnte er durch den Tür-

cingang hindurch beobachten, und dieser

mag möglicherweise auf eine kleine Platt-

form oder Galerie geführt haben, von wo
aus eine Treppe oder Leiter die Verbindung
mit dem Erdgeschoß vermittelte. Einige

Türme haben Türeingänge in derselben

Mauer auf einem viel höheren Niveau, und
diese mögen in Räume hineingeführt

haben, die zwischen dem äußern Dache
des Mittelschiffes und einer innern Decke
eingerichtet waren. Abb. 43 zeigt die Ein-

richtung dieser Öffnungen in drei Bei-

spielen: A Bosham, B St. Peter zu
Gowts in Lincoln und C Deerhurst. Die
ebenerwähnte Kirche zu Lincoln bietet

uns in Abb. 44 ein charakteristisches

Exemplar des spätsächsischen westlichen

Turmes von dem ,,Lincolnshire" -Typus.

Die Glockenturmöffnungen mit ihren

Mittelmauersäulchen sind bereits er-

wähnt worden. Die kleineren Fenster-

öffnungen in einem solchen Turm sind

inwendig ausgeschrägt, und die äußere
Öffnung ist oft eine bloße Spalte. Es gibt

einen oder zwei Fälle, in denen sie die

Schlüssellochform annimmt, wie Abb. 45
sie zeigt. Nur in einem Falle ist an-

scheinend der ursprüngliche Abschluß der

Turmspitze erhalten, nämlich zu Sompting
in Sussex (Abb. 46 A), wo das Dach die

wohlbekannte Form des deutschen ,,Helms"
annimmt, — ein weiterer BewTeis des Zu-

sammenhanges zwischen der späteren angel-

sächsischen und der austrasischen Archi-

tektur. Die St. Benets-Kirche zu Cam-
bridge (Abb. 46 B) scheint ursprünglich

in derselben Art geendigt zu haben. Ein

solcher Abschluß mit einer pyramidalen

Kappe aus Mauerwerk, wie man ihn in

dem frühnormannischen Turm C ebenda

und auch in den irischen - Rundtürmen
findet, lag außerhalb des Bereichs der

Kunstfertigkeit des angelsächsischen Bau-
meisters. Über den Abschluß der andern

angelsächsischen Türme besitzen wir keine

Angaben.

§ $J. Der interessanteste angelsächsische

Turm ist zugleich das imposanteste Denk-
mal des Stils, das auf uns gelangt ist.

Ich meine den westlichen Turm zu

Earls Barton, Northamptonshire, von
dem Abb. 47 eine Gesamtansicht gibt.

Das Bauwerk stellt eine Idee von einer

gewissen Erhabenheit dar, die mit großem
Fleiß und vieler Sorgfalt durchgeführt ist,

und gibt uns eine gute Anschauung von

den künstlerischen Fähigkeiten und Schwä-
chen des sächsischen Baumeisters. Es

wirkt imponierend nicht allein in

der wirklichen Größe — der Turm
mißt bis zu der Spitze der (modernen)
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Zinnen 20,60 m bei einer Breite von 7,25 m
an der westlichen Fassade

—

;
sondern auch

in der Würde der Anlage. Der Erbauer

hat die ihm zur Verfügung stehenden

Mittel aufs beste ausgenutzt und hat die

zu seiner Zeit verwendbaren Einzelheiten

in einer üppigeren Art und Weise ange-

wandt, als es in irgend einem andern Bei-

spiel im jLande geschehen ist, den andern

großen angelsächsischen Turm in Nor-

thamptonshire zu Barnack vielleicht aus-

genommen. Gleichwohl ist der Effekt nicht

wirklich architektonisch. Die Gesamtheit

des Baus ist schön, aber die Einzel-

heiten wachsen nicht naturgemäß aus der

Konstruktion hervor, noch sind sie anderer-

seits im Einklang mit der regelrechten

Verwendung solcher Einzelheiten in der

Baukunst im allgemeinen. Große Sorg-

falt ist auf allerhand kleine Einzelteile ver-

wandt; andererseits aber wurde die Basis

des Turms so nachlässig gelegt, daß die

südliche Seite etwa einen Fuß länger ist

als die nördliche. Die Zeichnung zeigt

die Eckverbände aus Quadern (long -and -

short quoins) und die reichlichen jLisenen

mit den phantastischen und folgewidrigen

runden und geradseitigen Bogen, die sie in

verschiedener Höhe miteinander verbinden.

Geländersäulchen, etwas kunstlos geformt,

sind in den Öffnungen angewandt. Der
westliche Türeingang, 2,50 m hoch und
1 m breit, ist ein sehr charakteristisches

Stück sächsischer Zeichnung und Aus-

führung (s. Abb. 48). Der Turm zeigt die

gewöhnlichen Spuren der Benutzung als

Wohnung auf seinem Mittelstock; aber

in diesem Falle bestehen außer dem ge-

wöhnlichen Türeingang zu der Kirche

in der östlichen Mauer ähnliche Tür-

eingänge nach Süden und Westen, deren

Zweck sehr problematisch ist. Sie

münden jetzt in schwindelnder Höhe
über der Erde, und es findet sich

kein sichtbares Zeichen irgend einer

Galerie oder Plattform, zu denen sie

ehemals den Zutritt vermittelt haben
könnten. In der Tat scheint die Behand-
lung der Fassade des Turms unterhalb der

Öffnungen den Gedanken, daß jemals ein

Anbau an derselben errichtet worden sei,

auszuschließen. Die Glockenstuhlöffnun-

gen in dem Obergeschoß sind fünffach.

Der Turm ist aus Bruchsteinmauerwerk
erbaut, und die unten 1,20 m dicken

Mauern sind in Absätzen an Dicke redu-

ziert, so daß sie in der Glockenstuhlhöhc

75 cm messen. Die Mauern waren ver-

putzt, aber in solcher Weise, daß die ]Li-

senen und die ganzen Oberflächen der
Quader des Eckverbandes an den Ecken
stets deutlich hervortraten.

IV. R ü c k b 1 i c k. § 38. Die meisten

der charakteristischen Erscheinungen, die

uns die angelsächsische Baukunst dar-

bietet, sind nun nacheinander an uns

vorübergezogen: die Pläne mit dem
viereckig endigenden und mit dem mit
einer Apsis versehenen Priesterraum

r

die Pläne im Basilikenstil, die Krypten,

die Vorhallen, die Seitenkapellen und
die Kreuzschiffe, der Turm in seincr

Entwicklung und in seiner Beziehung
zu den übrigen Teilen des Gebäudes.

Die Form und Gestaltung der Öffnungen
in den verschiedenen Perioden und
charakteristische Merkmale, wie z. B.

die Ecksteine (quoins), die Lisenen

(pilaster Strips), die Geländersäulchen

(baluster shafts), die Binder oder durch-

gehenden Steine (throughstones) sind er-

läutert nebst den Fragen des Materials

und der Technik. Zum Schluß mögen
einige zusammenfassende Worte die all-

gemeine Geschichte des Stils, wie sie in

diesem Artikel verfolgt worden ist, ver-

anschaulichen.

§ 39. I. Mit Materialien und einer

Technik, die zum größten Teil römisch

sind, aber einige keltische Besonder-

heiten aufweisen, errichteten die sächsi-

schen Baumeister des 7. und 8. Jhs.

ihre Dom-, Kloster- und Dorfkirchen.

Diese können von vornherein auf eine

gewisse Ursprünglichkeit in der Anlage so-

wohl, als auch in der Technik und Aus-

schmückung Anspruch machen; aber einige

von ihnen zeigten auch eine Sorgfalt der

Ausarbeitung und eine Ausdehnung, die

beweisen, daß die Baumeister jener Zeit

sich hohe Ziele setzten und wahrscheinlich

ihr Möglichstes zu tun wünschten, um mit

den damals schon berühmten Kirchen

Galliens zu wetteifern. Kirchen wie denen

zu Hexham und York, zu Canterbury,

zu Malmesbury (G. Malm. Gesta Pont.



Reallexikon d. germ. Altertumskunde. I.

Englische (Angelsächsische) Baukunst.

46. Oberer Schluß zweier angelsächsischer Türme nebst

einem frühnormannischen (C). A. Sompting, Sussex;

B. St. Benets, Cambridge; C. Priestholm, Puffin Island,

"Jfto Angelsea. — 47. Westlicher Turm zu Earls Barton, North-
n U'

amptonshire. — 48. Westliche Tür des Turms zu

Earls Barton.

Verlag- von Karl J. Trübner in Straßburg.



592 ENGLISCHE BAUKUNST

Rolls Series, Nr. 52, S. 361) und in andern

bedeutenden bischöflichen oder klöster-

lichen Zentren ist eine nicht geringe

architektonische Bedeutung beizumessen.

§ 40. 2. Sobald jedoch die unheilvollen

und schreckenerregenden Einfälle der Skan-

dinavier der Zeit ihr Gepräge gaben, muß
die Baukunst eine Hemmung erfahren

haben; denn obwohl eine durch einen

Wikinger -Einfall zerstörte Kirche wieder

aufgebaut werden konnte, so fehlte doch,

da sich solche Einfälle oft wiederholten,

die Ermutigung für Ausschmückung oder

sorgsame Einzelausführung bei einem neuen

oder renovierten Gebäude. Dessenunge-

achtet kam es für die Baukunst während

dieser zweiten oderWikinger-Periode sicher-

lich nicht zu einem Stillstand; denn die

Entwicklung der speziell sächsischen Be-

sonderheit der langen und kurzen Eck-

steine [long-and -short quoins) muß in diese

Epoche fallen.

§41. 3. Die dritte Periode erlebte in ihrem

Anfange eine Blüte der Bautätigkeit, die

die Regierung Edgars (957—975) kenn-

zeichnete. Die vernunftgemäßeste Erklä-

rung der Architektur dieser Zeit scheint die

zu sein, daß, als die neue Tätigkeit

begann, die englischen Baumeister etwas

in Verlegenheit waren hinsichtlich der

Eigentümlichkeiten, die ihren Gebäuden
architektonischen Charakter geben konn-

ten, und sich naturgemäß den Ländern
jenseit der Nordsee zuwandten, mit denen

ihr Vaterland lange in einer ziemlich

nahen politischen Beziehung gestanden

hatte. Der westliche Turm ist eine austra-

sische Form, die während dieser Periode

in die englische Architektur aufgenommen
wurde, und der Turm zu Brixworth und
vielleicht der zu Deerhurst mögen die

frühesten existierenden angelsächsischen

Beispiele sein. Viele von den Türmen
endigten wahrscheinlich mit dem deut-

schen „Helm". Mit dieser neuen Eigen-

tümlichkeit der Anlage wurden gewisse

dekorative Einzelheiten entlehnt, von
denen die Lisene (püaster strip) die auf-

fallendste war; mit ihr zugleich kam
das doppelt ausgeschrägte Fenster. So-

bald die Türme allgemein wurden und ihre

großen Glockenstuhlöffnungen eine Unter-
abteilung erforderten, kam die Vorrichtung

des von einem Säulchen getragenen durch-

gehenden Steins (through-stone) in Auf-

nahme, eine Vorrichtung, die von Deutsch-

land bereits aus italienischen Quellen über-

nommen worden war. Als die aus der frühe -

sten Periode ererbten älteren Geländer -

säulchen nach und nach außer Gebrauch
kamen, traten einfache Säulchen, die

Kapitale als schmückenden Abschluß er-

forderten, an ihre Stelle, und die Würfel

-

kapitälform, die gewöhnlich gewählt wurde,

war eine zweite Entlehnung aus den Län-
dern jenseit der Nordsee. Die angel-

sächsischen Baumeister dieser dritten

Periode sind jedoch nicht als bloße Nach-
ahmer zu betrachten. Sie bewahrten durch-

aus eine beachtenswerte Originalität und
Unabhängigkeit, sowohl in der Anlage,

als auch in den Einzelheiten. Der Turm
wird in vielen verschiedenen Stellungen

angewandt, und ein bemerkenswerter

Kirchentypus ist der, in welchem das

Untergeschoß des Turms der Haupt

-

teil des Gebäudes ist, wie zu Barton

-

on - Humber. Der kreuzförmige Plan

wird in einigen Beispielen durch eine

seltsame Entwicklung des Kreuzschiffes

aus der Vorhalle oder Seitenkapelle er-

reicht. Es spricht viel dafür, die an-

spruchsvollsten und interessantesten

Bauten dieser dritten Periode der letzten

Hälfte des 10. Jhs. zuzuweisen; aber es

herrschte auch eine beträchtliche Bau-
tätigkeit in der Zeit Knuts, um 1020,

und in der Eduards des Bekenners, um
die Mitte des Jahrhunderts. Die späteste

Phase der angelsächsischen Baukunst
scheint durch den vierseitigen westlichen

Turm von dem sogenannten ,, Lincoln -

shire" -Typus gekennzeichnet zu werden,

und dieser hat einige der charakte-

ristischsten Einzelheiten des Stils ver-

loren, wie z. B. den Eckverband
aus Quadern {long-and -short work in the

quoins), aber er behält andere Merkmale
bei, besonders Einrichtungen für die Be-

wohnung, die ihn als noch sächsisch kennt-

lich machen. Die Bauform (und einige

ihrer Merkmale, wie z. B. das Würfel

-

Kapital) wird von den Normannen über-

nommen und bildet ein Bindeglied zwischen

der angelsächsischen Architektur und dem
späteren englischen Stil.
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I. Die Bedeutung der Periode
vom J. 400 bis iioo in der Ge-
schichte der angelsächsischen Sie-

delungen in Britannien. § 1.

Während der sieben Jahrhundertc, die zwi-

schen dem Jahre 400 und der Thronbe-
steigung Heinrichs des I. lagen, wurde der

vorwiegend germanische Charakter der

späteren bri
J

ischen Geschichte bestimmt.

Im Anfang dieser Periode war Britannien

noch hauptsächlich von Völkern keltischer

Rasse bewohnt; die südöstlichen Distrikte

der Insel fühlten sich noch als Teil des

römischen Reiches und konnten noch

zwischen 446 u. 454 von dem Zentrum des

Reiches Hilfe erbitten (Gildas, c. 20, MG.
Auct. Antiq. XIII p. 36). Am Ende dieses

Zeitabschnitts wurde der Südosten von Bri-

tannien, der wegen seiner ausgezeichneten

Bodenbeschaffenheit, seines guten Klimas

und der Nähe des Kontinents bis in die Neu-

zeit der wohlhabendste, bevölkertste und
wichtigste Teil der Insel war, fast ganz von

Stämmen bewohnt, die germanisch in

Sprache und Sitte und höchstwahrschein-

lich auch dem Blute nach vorwiegend ger-

manisch waren.

Die Errichtung der normannischen

Monarchie in der letzten Hälfte des

11. Jhs. hatte das politische Überge-

wicht der angelsächsischen Gebiete Bri-

tanniens noch verstärkt, im Gegensatz zu

den Teilen, wo skandinavische Siedelungen

auf die anglische Bevölkerung gepflanzt

waren. Jene Monarchie setzte auch der

Erneuerung einer Verbindung mit den

skandinavischen Reichen eine Schranke,

und der Hof der normannischen Könige

und ihrer Nachfolger schuf für ganz Eng-

land durch methodische Ordnung der

angelsächsischen Gebräuche und durch

deren Anpassung an die Bedürfnisse eines

fortschreitenden Gesellschaftslebens ein

allgemeines Recht, das seinen Ursprung

in germanischen Gewohnheiten hatte,

Die normannische Eroberung trieb ferner

eine Menge angelsächsischer Auswanderer
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nach Schottland, wo diese zu Pionieren ger-

manischer Kultur wurden, während die

anglo -normannische Monarchie, indem sie

der Verwirklichung der separatistischen

Bestrebungen des Feudaladels in England
vorbeugte, viele von dessen Angehörigen

veranlaßte, ihre Machtgelüste durch Er-

oberungen in Wales und Irland zu be-

friedigen, wodurch germanischer Einfluß

und Zivilisation auch auf den keltischen

Westen ausgedehnt wurden.

Bei der Beschreibung der angelsächsi-

schen Siedelungen in Britannien erfordern

naturgemäß die frühesten Jahrhunderte

die meiste Beachtung, denn das Haupt-

werk der Kolonisation wurde tatsächlich

vor der Mitte des 7. Jhs. vollendet. Aber

man muß auch den Einfluß der normanni-

schen Eroberung im Auge behalten; auf

jeden Fall ist das normannische Sammel-
werk, das Domesday Buch, unentbehr-

lich für das Studium des angelsächsischen

Britannien.

II. Der Wert der Quellen-
Überlieferung. § 2. Die Haupt-
schwierigkeit für den Historiker beim

Forschen nach der Entwicklung der angel-

sächsischen Siedelungen in Britannien

liegt in der Spärlichkeit der Quellen.

(A). Aus den geographischen
Verhältnissen absolute Schlüsse zu

ziehen, geht nicht an, denn die örtlichen

Hindernisse, die sich den vom Süden oder

Osten Britanniens angreifenden Eindring-

lingen entgegenstellten, sind nicht bedeu-

tend genug, daß sie deren Lauf beträcht-

lich verändern konnten. Einige der älteren

Historiker und hauptsächlich E. Guest

(Origines Celticae, London 1883; vgl. J. R.

Green, The Making oj England, London
1881; W. H. Stevenson, EHR. 17, 625—
642) begingen einen Irrtum, indem sie das

germanische Vordringen als durch Sümpfe
und Wälder zu sehr beeinflußt ansahen;

sie vergaßen dabei, daß nicht alles das un-

durchdringliches Waldland im 5. und 6.

Jahrhundert war, was im späteren Mittel-

alter unter der Wirkung der Waldgesetze
dazu wurde, und sie ließen außer acht,

daß Britannien zur Zeit der angelsächsi-

schen Eroberung mit römischen Straßen

durchzogen war.

Indessen dürfen die geographischen Ver-

hältnisse, obwohl sie in der Regel nicht

zwingende Beweise bieten, nicht ganz un-
beachtet bleiben. Es ist wohl nicht zu
bezweifeln, daß das Dickicht des Andreds-
Waldes der Ausbreitung der südlichen

Sachsen entgegenwirkte, und daß sich so

die Spärlichkeit der Bevölkerung im Nor-
den von Sussex erklärt, die durch das
Domesday Buch bezeugt ist (siehe A. S.

Chron. a. 477 u. 893 ; außerdem A. Ballard,

The Domesday Inquest] London 1906, S. 165,.

und die Karte in V. C. H. Sussex vol. I

zwischen S. 386—387). Wenn ferner

neuere Veränderungen in der Küstenlinie

von Essex, Kent und Sussex nachgewiesen

werden können, so sind das Dinge, die die

Örtlichkeit der ersten Siedelungen in ge-

wissem Maße mögen beeinflußt haben
(siehe die geologischen und Domesday
Karten in V. C. H. Essex, vol. I; die geolo-

gische Karte in V. C. H. Kent vol. I und.

vgl. V. C. H. Sussex vol. I S. 25—26).

§ 3 (B). Wenn die geographischen Ver-

hältnisse nur wenig Aufschluß geben, sc*

bieten die Chroniken und Ge-
schichten wohl etwas mehr, aber auch

die Ergebnisse dieser Quellen sind spärlich

und unsicher. Die angelsächsische Er-

oberung war das Werk von Völkerschaf ten,.

die ganz und gar ungelehrt waren. Sie

zermalmte die Briten so vollständig, daß-

deren eigene zeitgenössische oder ungefähr

zeitgenössische Geschichtschreibung fast

nur Klagen enthält, und sie fand zu einer

Zeit statt, als die wankende Zivilisation

des römischen Reiches und die Einfälle der

Barbaren es den kontinentalen Historikern

unmöglich machten, die Unzulänglichkeit

der britannischen Berichte zu ergänzen.

So bieten uns die zeitgenössischen Ge-

schichtschreiber gar keinen zusammen-
hängenden Bericht. Wir können ein paar

unsichere Daten zwei gallischen Chroniken

entnehmen, die wahrscheinlich, aber nicht

sicher, der Mitte des 5. resp. dem Anfang*

des 6. Jhs. angehören (vgl. MG. Auct.

Antiq. IX 654, 660, 661 und H. M. Chad-

wick, Origin oj the Anglo -Saxon Nation,.

Cambridge 1907, S. 48—49). Wir haben

; auch den Bericht von einer Schlacht zwi-

schen den Briten und einer vereinigten

Macht der Sachsen und Pikten, und zwar

in dem Leben des heiligen Germanus, das-
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von dem Presbyter Constantius um das

Jahr 480 geschrieben ist (vgl. Acta Sanc-

torum, July 31, Bd. 7 S. 200—220; ferner:

Levison, Neues Arch. f. ältere deutsche

Geschichtsk. 29, 97—175; T. Hodgkin,

Political Hist. of England, front the earliest

tinies to the Norman Conquest, Lond. 1906,

5. 83—85 u. S. 496), aber der kirchliche

Charakter dieses Werks und die mirakel-

haften Elemente in der Erzählung der

Schlacht beeinträchtigen seinen Wert für

den Historiker.

Der einzige ungefähr zeitgenössische

Geschichtsschreiber, der uns viel über die

Eroberung berichtet, ist Gildas (s. d.),

aber sein De Excidio Britanniae Liher Oue-

rulus ist mehr eine Klage als eine Erzählung

;

obwohl wahrscheinlich kurz vor 547 ge-

schrieben, wurde es vielleicht fern von der

Heimat und großenteils nach Hörensagen

verfaßt (vgl. C. 4 in der Ausgabe derMGH.,
wo Gildas von transmarina relatio als seiner

Quelle spricht; vgl. ferner zur Frage der

Datierung von Gildas Werk: Mommsen in

den MGH.; La Borderie, Revue Celtique

6, 1— 13; Nicholson, Anscombe u. Steven-

son in Academy 1895, Bd. 48). Daß Gildas

grotesker Irrtümer fähig war, wird durch

seine Angaben über die römischen Wälle

(Cap. 15, 18) bewiesen.

Wenn man nicht das negative Zeugnis des

Fehlens irgendeiner Erwähnung der ger-

manischen Eroberer in den Epistola ad

Coroticum von St. Patrick (vgl. Haddan
u. Stubbs, Councils vol. II. Teil 2,

S. 314—319) als zuverlässig ansieht

oder dem Bericht des Procop (Goth.

Krieg IV 2ö), daß Friesen, (^picjcjovsc)

neben Angeln und Briten einen Teil der

Bevölkerung Britanniens bildeten, beson-

dern Wert beimißt, gibt es tatsächlich kein

anderes historisches schriftliches Zeugnis,

das auf die angelsächsische Eroberung bezug

nimmt und ungefähr zeitgenössisch ist,

obwohl Fragmente alter, wenn nicht zeit-

genössischer Erzählungen in einige spätere

Berichte übergegangen sein mögen.

§ 4. Von diesen späteren Zeugnissen sind

nur drei wirklich von Bedeutung. Zunächst

die Historia Brittonum des N e n n i u s

(hrsg. Mommsen. M. G. Auct. Antiq. XIII;

vgl. hierzu: H. Zimmer, Nennius Vin-

dicatus, Berlin 1893; L. Duchesne, Revue

Celtique 15, 174—197, F. Lot, Le Moyen
Age 8 177—84, 9 25—36; R. Thur-
neysen, ZfdPh. 28, 80— 113 und Zeitschr.

f. celt. Philol. 1, 157—68), die wahrschein-
lich ca. 796 im südöstlichen Wales ge-

schrieben und ca. 810 von einem nord-
walisischcn Schreiber namens Samuel revi-

diert wurde. Der Text ist in Unordnung,
und die konfuse Chronologie nebst dem mit
Wundern operierenden Charakter der Er-

zählung verringern den Wert für den Histo-

riker, aber Zimmer hat eine Neuordnung
des Textes vorgeschlagen, und jedenfalls

enthält das Buch: 1) eine Stelle (ca. 57 bis

65), hauptsächlich genealogischer Art,

die wahrscheinlich das Werk eines kelti-

schen Schreibers, der in Cumbria oder

Strathclyde lebte, ist und i. J. 679 verfaßt

wurde: 2) Auszüge aus einem verlore-

nen Liber Beati Germani (vgl. Zimmer
aaO. passim; Duchesne aaO. S. 187).

Erwähnt sei, daß die beiden Vorreden

des Nennius (deren Echtheit angezweifelt

wird) historiae Scottorum Saxonumque als

zu den Quellen des Verfassers gehörig

anführen, und daß der genealogische Teil

augenscheinlich zu den Genealogien in

Beziehung steht, die in den MSS. Cott.

Vesp. B. VI, C. C. C. C. 183 und den

Textus Roffensis (vgl. H. Sweet, Oldest

Engl Texts, London 1885, S. 167—71

;

Chadwick aaO. S. 42—43; Thurneysen

ZfdPh. 28, 100) enthalten sind.

§ 5. Die zweite der drei späteren Quellen

ist die Historia Ecclesiastica von B e d a

(s. d.), verfaßt 731. Ihre Beiträge zur Ge-

schichte der angelsächsischen Eroberung

sind sehr gering. Beda selbst fußt in ge-

wisser Beziehung auf Gildas und dem Leben

des heiligen Germanus von Constantius,

und Gildas war auch Bedas Gewährsmann
für einige Einschübe, die auf die Eroberung-

Bezug nehmen, in den Chronica Majora

(M. G. Auct. Antiq. XIII S. 303, 304, 306).

§ 6. An dritter Stelle steht die Sachsen-

chronik (vgl. Two of the Saxon Chronicles

Parallel hrsg. C. Plummer u. J. Earle, Ox-

ford 1892—99), die wahrscheinlich ihr Ma-
terial aus alten Verzeichnissen und Genea-

logien von Königen, aus kirchlichen von

Canterbury herrührenden Annalen, aus

hauptsächlich kentischer und westsächsi-

scher Überlieferung und aus den Werken
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Bedas schöpfte (vgl. Plummer Two Saxon

Chronicles vol. II S. CIX—CXIV; E. Gru-

bitz, Kritische Untersuchung über d. angeh

sächs. Annalen bis z. J. 893, Göttingen

1868). Der am meisten ins einzelne gehende

Bericht dieser Chronik ist leider derjenige,

der auf die unsicherste Quelle zurückzu-

gehen scheint, und daher hat die Kritik

namentlich die Darstellung der kentischen,

süd- und westsächsischen Eroberung, auf

der die älteren Historiker hauptsächlich

ihre Erzählungen basierten, unter die Lupe
genommen. Diese Geschichten können

aller Wahrscheinlichkeit nach kaum eine

andere Grundlage als die der mündlichen

Überlieferung haben, und dieser ist nach

der Auffassung einiger Gelehrten kein

besonderer Wert beizumessen, aus folgen-

den Gründen, (a) Eine künstlich aufge-

baute Chronologie tritt in diesen Teilen der

Chronik zutage (vgl. Lappenberg Gesch.

v. England, Hamburg 1834, 1, 72—78;

Plummer aaO. 2 S. CXII); (b) zum min-

desten einer der erwähnten Personennamen
geht auf eine konjekturale Erklärung eines

Ortsnamens zurück (nämlich Port aus

Portus, vgl. A. S. Chron. ann. 501), und
diese Tatsache berechtigt zum Argwohn
gegenüber der Aufzählung der anderen

Führer, von deren Namen Ortsnamen ab-

geleitet sein sollen (vgl. zB. A. S. Chron.

ann. 465, 477, 495, 508, 544); (c) einige

Personennamen der sächsischen Führer

sind keltischen Ursprungs; (d) zwischen

der Erzählung der westsächsischen Er-

oberung in der Chronik selbst und dem
Bericht in der Vorrede des Parker Textes

(MS. R. C. C. C. C. 173) herrscht ein

Widerspruch, denn die älteste der west-

sächsischen Annalen ist nach Howorth u. a.

unvereinbar mit Bedas Bericht (H. E. I. 15;

IV 14 [16]; vgl. Florence of Worcester ed.

Thorpe [Engl. Hist. Soc. 1848/9] I 276 u.

II 44—45) über die jütischen Siedlungen

in Hampshire und auf der Insel Wight (vgl.

Sir H. Howorth, EHR. 13, 667 fr.; Chad-

wick aaO. cap. II u. III; C. Oman: Eng-
land before the Norman Conquest, London,

1910, S. 226); (e) in den kentischen und west-

sächsischen Annalen gibt es übereinstim-

mende Stellen, die annehmen lassen, daß
jene diesen als Modell dienten (vgl. Chad-
wick aaO. 24 Anmerkung).

Anderseits bemerkt Chadwick, daß eine

. künstlich zurechtgemachte Chronologie die

i

undatierbare Überlieferung nicht ganz

wertlos macht, und daß die kentischen An-
nalen fast frei von etymologischen Ele-

menten sind, die eben die alten west-

; sächsischen Annalen so verdächtig erschei-
' nen lassen (aaO. S. 22, 36). W. H. Steven-

son verteidigt dagegen die westsächsischen

! Annalen (EHR. NIV S. 32 ff.) mit dem Ar-

:

gument, daß die in ihnen enthaltene Er-

;
Zählung mit den Daten Bedas wohl in Ein-

klang zu bringen ist, und daß gewisse Gegen-

: gründe von H. Howorth auf philologisch
! unsichern Annahmen beruhen.

Auch gewisse Argumente, welche destruk-

tive Kritiker gegen die Chronologie dieser

I

frühwestsächsischen Annalen vorgebracht
i hatten, sind höchtst anfechtbar. Oman
(aaO. S. 224, wo er den Spuren von

|

Kemble, The Saxons in England, 1849, I

S. 30 Anm. folgt) folgert die Unzuver-

lässigkeit der Chronologie aus den Angaben,

daß Cerdic i. J. 495 alt genug war, um
einen erwachsenen Sohn zu haben und doch

j

noch 35 Jahre später (A. S. Chron. a. 530)

am Kampfe teilnahm, aber er zeigt keinen

Zweifel bei Penda ,,who is said to have

been nearly eighty years of age when he

1
died the warrior's death" (aaO. S. 285;

vgl. S. 277 und Stevenson: EHR. XIV
S. 40). Für das etymologische Element in

der Chronik haben wir das Zeugnis von

Beda, daß eine Gegend nach Horsa be-

nannt wurde (HE. I 15).

Aber auch wenn alle Angaben der

Annalen als richtig anzusprechen wären,

;

so wTäre es doch nur eine freiwillige und un-

bewiesene Annahme, daß sie einen ausrei-

chenden Bericht des Fortschreitens der

Eroberung im Süden geben. Ihre Grund-

lage mag eine in Kriegsliedern bewahrte

Überlieferung gewesen sein (vgl. Tacitus

Germ. 2 und Abegg Zur Entwicklung d.

I histor. Dichtung bei den Angelsachsen,

Straßburg 1894; Spuren von alitterieren-

den Versen lassen sich in alten Teilen der

Chronik, aufgelöst in Prosa, nachweisen),

i und es ist wahrscheinlich, daß eine solche

Überlieferung mehr die dramatischen Mo-

mente festhielt als die Ereignisse, die ein

ausführlicher geschichtlicher Bericht als

entscheidend auswählen würde. Und wenn
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die ^Elfredsche Chronik als Quelle für die

Geschichte der Siedelungen in Kent, Sussex

und Wessex schon mit Vorsicht zu be-

nutzen ist, so versagt sie als .westsächs-

ische Kompilation natürlich fast gänzlich

für Mercia, Essex, Ostangeln und Nord-
humbrien. Von den späteren Etappen des

angelsächsischen Vordringens an den west-

lichen Grenzen von Mercien und Wessex
erzählt die Chronik wenig, und doch ist

sie eigentlich für diesen Geschichtsabschnitt

unsere einzige Quelle.

§ 7. Neben die historischen Berichte sind

die dokumentarischen zu stellen, die

zwar weniger anzuzweifeln, aber noch spär-

licher und weniger genau in ihren Angaben
sind. (C). Drei Klassen sind hier zu unter-

scheiden. Die Urkunden (vgl. J. M.

Kemble Codex Diplojnaticus, London 1839
—48; B. Thorpe Diplomatarium, London
1865; W. de Gray Birch, Cartularium Saxo-

nicum, London 1885—93; J. B. Davidson in:

Journ. of the Brit. Archae jl. Association 39,

259—303; A. S. Napier u. W. H. Stevenson,

The Crawford Charters, Oxford 1895) sind

natürlich alle späteren Datums als die

Periode der Eroberung, aber sie haben

retrospektive Bedeutung in mancherlei

Angaben über die Bezirke, die zu den ver-

schiedenen angelsächsischen Königreichen

gehörten (vgl. Birch: Cart. Sax I. CXI,

S. 163 zu einer Urkunde, die die Zuge-

hörigkeit von Middlesex zu Essex nahelegt

und so die Angaben von Beda, H. E.

II 3 unterstützt). — Die angelsäch -

sischen Gesetze (hrsg. v. Lieber-

mann, Halle 1898—99) sind für den Histo-

riker insofern wertvoll, als Unterschiede in

den Sitten und besonders in der gesell-

schaftlichen Gliederung nach dem Wergeid

ethnologische Verschiedenheiten zwischen

verschiedenen Königreichen vermuten las-

sen; aber dieses Zeugnis ist räumlich be-

schränkt, es ist nur fragmentarisch für

Northumbrien und Mercien vorhanden,

fehlt aber gänzlich für Ost-Angeln, Essex

und Sussex (vgl. Chadwick aaO. 76—87).
— Das Domesday Buch schließlich

kann durch seine Berichte über lokale Ge-

bräuche dazu dienen, die soziologischen

Zeugnisse der Gesetze zu ergänzen, aber

seine späte Datierung, die geringe Ausbeute

der Berichte über Gebräuche und die

|

Schwierigkeit, im Norden anglische Be-
sonderheiten von skandinavischen zu un-

terscheiden, vermindern seinen Wert. —
Im ganzen kann man sagen, daß diese

Dokumente, obwohl sie ganz sichere Be-

richte über die Entwicklung und Ethno-
logie der Eroberung nicht bieten, doch hier-

für mehr Beachtung verdienen als ihnen

! bisher geschenkt wurde. Ihr Wert als

j

Zeugnisse für den Charakter der Eroberung

im Unterschied zu deren Entwicklung ist

'; seit langem erkannt, und ein Blick in die

Werke von Seebohm, Maitland und Vino-

gradoff zeigt, was aus dem Material in

: dieser Beziehung herausgeholt worden ist.

§ 8. (D). Sprachliche Unter-
schiede, Personen- und Orts-
name n. Die dialektischen Unterschiede

j

zwischen den verschiedenen Teilen des

;

angelsächsischen England müssen mit den

historischen, soziologischen und archäolo-

;

gischen Merkmalen verglichen werden, aber

I
unsere Kenntnis der alten germanischen

|

Dialekte in Britannien ist unglücklicher-

! weise, wie Chadwick gezeigt hat, sehr un-

i gleichmäßig, da es für das Studium der

1 Mercischen Sprache besonders an genügen-

den Unterlagen fehlt.

Ortsnamen sind von unschätz-

barem Wert, nicht nur, weil sie für die

I Bestimmung der Gegenden, wo eine ger-

|

manische Sprache das Idiom der Briten

verdrängte, sichere Handhabe bieten,

sondern auch, weil die Bedeutung be-

stimmter Namen allgemein historisches

Interesse hat. Das Studium der angel-

sächsischen Ortsnamen ist indessen einer-

seits (1) sehr gestört durch die Schwie-

rigkeit, in einigen Fällen (z. B. in den

Namen, die die moderne Endung -combe

haben) keltische und germanische Elemente

zu unterscheiden, oder verschiedene angel-

sächsische Worte, die sich assimiliert haben

(z. B. das Suffix -ham = home und das

Suffix -häm, -hamm, -hont, das wohl eine

Einzäunung oder spezieller ein Fischwehr

bezeichnet) auseinanderzuhalten, ander-

seits (2) dadurch, daß noch kein um-

fassender Index der alten Formen vor-

handen ist und die Formen des Domesday
Buches für den Philologen unzulänglich

sind, da in vielen Fällen die Schreibung

normannisch ist, und schließlich (3) durch
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die Unmöglichkeit, in den meisten Fällen

den Zeitpunkt, zu dem ein Name zuerst

gebraucht wurde, zu bestimmen.

Ähnliche Schwierigkeiten bietet das Stu-

dium der Personennamen, aber hier

ist dem Mangel an einem Index durch das

Onomasticon Anglo-Saxonicum von W. G.

Searle (Cambr. 1897) in gewisser Beziehung

abgeholfen. Von dem Studium der Orts-

namen ist in Zukunft noch am meisten

wissenschaftliche Ausbeute zu erwarten,

denn dies Gebiet ist noch nicht völlig

durchforscht, obwohl während der letzten

Jahre unsere Kenntnis durch wichtige

Funde bereichert ist (vgl. I. Taylor,

Names and their Histories, London 1898;

W. W. Skeat in: Cambridge Antiquarian

Soc. Proceedings No. 36 u. 42; ders.

The Place-Names of Hertfordshire, Hert-

ford 1904; ders. The Place-names of Berk-

shire, Oxford, 191 1; H. Bradleyin: Essays

and Studies by members of the English

Association, Oxford, 1910, Bd. I. I;

F. M. Stenton: The Place-Names of Berk-

shire, Reading, 191 1; interessant, aber ge-

legentlich mit Vorsicht zu benutzen:

E. McClure British Place-Names in their

Historieal Setting, London 191 o. H. C
Wyld u. T. O. Hirst: The Place-Names

of Lancashire, London, 191 1 ; F. W. Moor-

man Place-Names of the West Riding of

Yorkshire, Leeds, 1910; H. Alexander

in: Essays and Studies by members of

the English Association, Oxford, 191 1,

Bd. II. vii).

§9. (E). Archäologische Funde,
Ein umfassendes Studium dieses Materials

wurde bis jetzt durch das Fehlen einer

sammelnden Aufzählung der verschiedenen
|

Untersuchungen unmöglich gemacht, die i

in zahllosen archäologischen Journalen,

Schriften der antiquarischen Gesellschaften

und Katalogen von Museen verstreut sind, l

und dieser Mangel hat auch die kritische

Vergleichung der verschiedenen Daten
vom rein technischen Standpunkt aus ver- ,

hindert. Die Sammlung der Victoria County
\

Histories, die alle diese zerstreuten Be-

richte zusammenstellen wird, soll jedoch
j

in Kürze dieses Stoffgebiet dem Forscher
!

übersichtlich erschließen.

III. Die Entwicklung und
Ausdehnung der angelsäch-

\

sischen Siedelungen. §10. Die

Frühgeschichte der angelsächsischen Siede-

lungen in Britannien ist unsicher und dun-
kel und wird es wohl immer bleiben. Es
ist zunächst unsicher, wann die wirklichen

Siedelungen begannen, denn die Koloni-

: sierung läßt sich auf Grund der magern
Berichte von den räuberischen Einfällen

schwer unterscheiden. Ferner ist unsicher,

1 welche Völkerschaften an der Kolonisierung-

teilnahmen, und inwieweit sie voneinander

verschieden waren; schließlich, wie weit die

Eroberung durch einen organisierten Zug
großer Menschenmassen und wie weit durch

sporadische Gruppen von^ Siedlern be-

tätigt wurde.

§11. In bezug auf die Chronologie
der Siedelungen kann mit Sicherheit nur

gesagt werden, daß eine regelrechte Kolo-

nisation vor der Mitte des 5. Jhs. be-

gonnen hatte, und daß der größere Teil

Englands von germanischen Siedlern vor

dem Ende des 6. Jhs. in Besitz genommen
war. Die von den Quellen angegebene

älteste Zahl für den germanischen Einfall,

der mehr als ein bloßer Beutezug war, ist

|

das Jahr 375 (vgl. Historia Brittonum § 31,

den genealogischen Text in den MS. C. C.

C. C. 183 und eine Interpolation in dem
Codex Urbinas von Isidors Chronik ann.

556, die Chadwick für die älteste Form
;

der Angabe hält); aber die Anerkennung
einer so frühen Zeitangabe stößt auf

Zweifel, (1) weil sie von den in andern

Quellen angegebenen späteren Daten so

sehr abweicht, (2) weil die Möglichkeit

einer Verwechslung zwischen der gleich-

zeitigen Regierung von Martianus und

I

Valentinian III. (vgl. Beda HE. 1, 15) und

der von Gratianus und Valentinian II. ge-

geben ist (vgl. Chadwick aaO. 48), (3) weil

es schwer ist, das Datum mit den Angaben

von Ammianus, Orosius und Zosimus über

die letzten Tage der römischen Herrschaft

in Britannien und mit der Behauptung

von Claudian, daß Britannien durch

Stilicho von seinen Feinden errettet wurde,

in Einklang zu bringen. Es scheint

indessen sicher, daß vor der Mitte des

5. Jhs. die Eroberung an die Stelle

der bloßen Einfälle trat. Guorthigernus,

dessen Einladung an die Sachsen von

den obengenannten Quellen in das Jahr
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375 gesetzt wird, wird in demselben t

Abschnitt der Historia Brittonum, die !

auch die Zahl 375 (§ 31) nennt, als ca.

428 regierend angeführt, und .ein andrer

Abschnitt des Buches (§ 66) nennt dieses \

Jahr als das der Ankunft der Sachsen; aber
|

•der Text ist sehr fehlerhaft.

Das Leben des S. Germanus von Con-

stantius beschreibt (Lib. I c. 6 § 51)

eine Schlacht zwischen den Briten und

einer vereinigten Streitmacht der Sachsen

und Pikten, die während der Missions -

tätigkeit des Heiligen in Britannien statt- !

gefunden haben soll, aber diese Mission

gehört nach Prosper Tiro (MG. Auct.

Antiq. IX p. 47 2) dem Jahre 429 an,

und die Angabe, die Schlacht wäre in

einem gebirgigen Distrikt ausgefochten

worden, läßt vermuten, daß die germ. Ein-

fälle schon weit in das Innere der Insel

vorgedrungen waren. Die endgültige Er-

oberung im Unterschied von Einfällen

ähnlich dem, der anscheinend als in das

Jahr 409 gehörig erwähnt ist, wird von der

gallischen Chronik, die bis zum Jahre 452 !

reicht, auf das Jahr 441—42 angesetzt, ;

und die andere mit dem Jahre 511 schlie-

ßende gallische Chronik gibt als Datum der

Unterwerfung der Briten durch die Sachsen
'

438—39 an (MG. Auct. Antiq. IX pp.

654, 660, 661).

Chadwick (aaO. 51) weist darauf hin,

daß diese Daten vielleicht etwas zweifel-

haft werden einerseits durch das Fehlen

jeglicher Erwähnung der germanischen

Eroberer in der Epistola ad Coroticum

von St. Patrick, der von piktischen und
skottischen Verwüstungen spricht, und

anderseits durch den Bericht von Jor-

danes (Getica, Kap. 45, MGH. Auct.

Antiq. V I S. 119), nach dem ein

britischer König noch zur Regierungszeit

des Anthemius (467—472) Truppen zur

Unterstützung der römischen Waffen gegen

die Visigoten senden konnte. Gildas und

Beda jedoch geben etwas spätere Daten;

der erstere setzt die Einladung an die

Sachsen hinter die Anrufung des Aetius

vom Jahre 446 (vgl. Ca. 20, 23); der

letztere schwankt zwischen ca. 446 (HE.

I 23; V 23), ca. 447 (ib. II 14) und einer

Zeit während der Regierung von Martianus

und Valentinian III (450—455, obwohl er

selbst den Regierungsantritt des Mar-
tianus auf das Jahr 449 ansetzt (ib. I 15).

§ 12. Die von der Sachsenchronik an-

gegebenen Daten besitzen wenig Wert, aber
es ist zu beachten, daß die ersten Erobe-
rungen der Südsachsen und Westsachsen
mit Daten belegt werden, die in die zweite

Hälfte des 5. Jhs. fallen (477 u. resp. 495).
Die Ankunft von Plengist und Horsa wird

von der Chronik in die Regierungszeit von
Martianus und Valentinian gesetzt. Aber
diese Angabe ist möglicherweise Beda oder

einer kentischen Quelle, die Beda und der

Chronik gemeinsam ist, entlehnt.

Über die Chronologie der mehr nörd-

lichen Siedlungen sind wir fast ganz

ohne Nachricht, wenn nicht die allge-

meinen Angaben von Gildas und Nennius

sowohl auf den Norden wie auf den

Süden bezogen werden können.

Es sind Versuche gemacht worden,

Schlüsse über die Eroberungen im Norden
aus einigen unsichern Angaben in unsern

Quellen zu ziehen, aber die Ergebnisse sind

doch etwas gering. Wenn wir z. B. lesen (Hist.

Brut. § 59), daß der erste König von Ost-

angeln Guecha war, der Urgroßvater von
Redwald, so können wir doch nicht daraus

schließen, daß die Besiedlung von Ost-

angeln in einer bestimmten Generation sich

vollzog, denn Guechas Werk kann einfach

darin bestanden haben, sporadische Siede

-

lungen älteren Datums zu befestigen oder,

wie Chadwick vermutet, Ostangeln von

einem größeren Königreich loszulösen.

Ähnlichen Schwierigkeiten begegnet jeder

Versuch, die erste Einwanderung in North -

umbrien oder sogar in Bernicien nach der

Angabe in der chronologischen Übersicht

von Beda (HE. 5, 24), daß Ida im Jahre

547 zu regieren begann und der Gründer

der Königsfamilie von Northumbrien war

(vgl. W. F. Skene Celtic Scotland, Edin-

burgh 1 (876) I 155), zu datieren, denn

tatsächlich liegt eine gewisse Wahrschein-

lichkeit vor, daß eine germanische Sied-

lung in Nordbritannien schon in der

Mitte des 5. Jahs. stattfand (Hist. Brut.

§ 38, wo die Worte: oecupaverunt regiones

plurimas definitive Besiedlung vermuten

lassen).

Zur Besiedlung von Deira haben wir

die Angabe des genealogischen Abschnittes
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der Historia Brittonum (Kap. 61), daß

Soemil, der in die 5. Generation vor

Vlli (= Aelli, der in Deira von 560—588

regierte) gesetzt wird, primus separavit

Deur 0. Birneich, und das ist so gedeutet

worden, daß er ein anglisches Fürstentum

von den noch keltischen bernicischen

Gegenden abtrennte (vgl. Oman aaO. 241).

§ 13. Für die binnenländischen Gebiete

von England fehlt jeder zuverlässige Be-

richt. Auf die etwas fragwürdige Ver-

mutung von Chadwick (aaO. 15— 17), daß

die Besiedlung von Mercien wahrscheinlich

schon in der 5. Generation vor Penda statt-

fand, wonach also die Daten der Besied-

lung von Mercien möglicherweise vor dem
Ende des 5. Jhs. liegen, sei indessen hin-

gewiesen. Chadwick stützt diese Vermu-
tung auf die Angabe, daß die Geschlechts-

namen der kentischen und ostanglischen

königlichen Familien von einem Stamm-
vater abgeleitet sind, der in Britannien

regiert haben soll, und daß eine Stelle in

dem Leben des heiligen Guthlac von Felix

(§§ 1 u. 2; vgl. Birch Memorials of S.

Guthlac, Wisbeach 1881, S. 9 u. die angel-

sächsische Version [hrsg. v. G. W. Goodwin,

London 1848, S. 8; hrsg. v. P. Gonser,

Anglist. Forsch. 2J, Heidelberg 1909, S.

104]) vermuten läßt, die mercische Königs

-

familie hätte ihren Namen von Icel abge-

leitet, der in der Chronik (unter dem Jahre

626), aber nicht bei Nennius (Hist. Brut.

§ 60) in die 5. Generation vor Penda ge-

stellt wird.

§ 14. Die zweite Frage, die für die angel-

sächsischen Siedelungen zu beantworten
ist, ist ethnologischer Natur. Wel-
che Zweige der germanischen Rasse nahmen
an den Einfällen teil, und inwieweit fühlten

sich diese Zweige voneinander verschieden ?

Die Grundlage der Antwort, die gewöhn-
lich gegeben wird, ist die Angabe von Beda
(HE. 1, 15), daß die germanischen Siedler

Britanniens 3 Völkern entstammten: den
Sachsen, Angeln und Juten; daß von
diesen die Juten in Kent, auf der Insel

Wight und an einem Teile der westsäch-

sischen Küsten wohnten; daß die Ost-

sachsen, Südsachsen und Westsachsen aus
der Gegend des alten Sachsen kamen; daß
die Ostangeln, Mittelangeln, Mercier und
Northumbrier Angeln waren und aus dem

j

Lande kamen, das Angulus genannt wurde
und zwischen den Territorien der Juten und

I

der Sachsen lag.

Die neuere Forschung hat diese Ein-

|

teilung der germanischen Besiedler von
Britannien angezweifelt. Chadwick (aaO.

c. 4) begründet das folgendermaßen.

1. Die Namen Angli und Saxones werden
ohne Unterschied von vielen unsrer Ge-
währsmänner und sogar von Beda selbst

für alle germanischen Siedler gebraucht

(vgl. zB. HE. I 14, 22, 32; II 5; III 8, 29;

V 9; Annales Cambriae ann. 225; A. S.

Chron. ann. 787, 836, 897; Birch Cart. Sax.

558; Felix Life of St Guthlac S. 29 [hrsg. v.

Birch], wo die Stelle vorkommt: Brittones

infesti hostes Saxonici generis, die in der

einheimischen Version Kap. 6 [hrsg v. C. W.
Goodwin, London 1848, S. 42; hrsg. v. P.

Gonser, AF. 27, Heidelberg 1909, S. 135]

lautet: Bryttapeod Angolcynnes feond). 2.Alle

I

angelsächsischen Königshäuser, von denen

Genealogien aufbewahrt sind, führen bis auf

eins ihren Stammbaum auf Woden zurück;

diese Ausnahme ist die ostsächsische Fa-

milie, während die westsächsischen und
! bernicischen Familien ihre Abkunft von

I

demselben Sohne und nach einigen Quellen

(A. S. Chron. a. 547 u. Anhang zu Florence

of Worcester) von demselben Enkel Wodens
herleiteten. 3. Die sprachlichen Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Dia-

j

lekten des angelsächsischen Britannien kön-

j

nen entstanden sein ,,at a time considerably

I

subsequent to the invasion", während die

!

geographischen Verhältnisse ihren Cha-

rakter bestimmt zu haben scheinen, ,,in-

dependently of any consideration as to

whether the neighbouring kingdoms were

Saxon,Anglian or Jutish". 4. Archäologische

Funde haben keinen Gegensatz zwischen dem
anglischen Norden und dem sächsischen

Süden dargetan, seit die Entdeckungen die

Behauptung, daß in vorchristlichen Zeiten

die Verbrennung der Toten von den Angeln

und die Bestattung von den Sachsen geübt

wurde, als falsch erwiesen haben und

ebenso die Theorie zerstörten, daß kreuz-

förmige Spangen als anglisch und cupelli-

förmige als sächsisch anzusehen seien.

5. Die gesellschaftliche Ordnung, wie sie in

dem System des Wergeides sich enthüllt,

scheint zwar Bedas Angabe, daß die Man-
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ner von Kent der Rasse nach von den Ein-

wohnern des größeren Teils von England

verschieden waren, zu bestätigen, läßt je-

doch keinen auffallenden Gegensatz zwi-

schen Mercien und Northumbrien einerseits

und Wessex anderseits ersehen. Diese Be-

trachtungen haben Chadwick zum Schlüsse

geführt, daß ,,the invaders of Britain be-

longed not to three but to two distinct

nationalities, which we may call Jutish and

Anglo-Saxon".

Aber während diese Untersuchungen

zweifellos zeigen, daß der Unterschied zwi-

schen den Angeln und Sachsen nicht so

groß war, wie er oft angenommen wurde,

so rechtfertigen sie kaum den Schluß, daß

die Völker, die in Nord- und Zentral-

britannien sich ansiedelten, sich nicht als

eine von den Einwohnern von Essex, Sus-

sex und Wessex verschiedene Nationalität

fühlten. Die Argumente, die aus der

Sprache, aus genealogischen Untersuchun-

gen und aus dem unterschiedslosen Ge-

brauch der Namen Angli und Saxones ge-

zogen werden, passen ebenso gut für Kent;

aber Chadwick nimmt an, daß die Leute

von Kent von einer andern Rasse waren,

und seine Versuche, den besondern Ge-

brauch des Sachsennamens zu erklären,

scheinen demnach sehr phantastisch und
unsicher zu sein.

§15. Eine andere Kritik an der Ethno-

logie Bedas kann in der Beziehung geübt

werden, daß er zwar keine falsche Unter-

scheidung gemacht, aber daß er ein ger-

manisches Volk vollkommen unbeachtet

gelassen habe, das wahrscheinlich an der

Eroberung teilnahm. Ganz abgesehen von
der Angabe des Procop (Gotischer Krieg 4,

20) spricht manches für die Annahme, daß

einige Friesen in Britannien sich ansiedel-

ten. Die See, die an einen Teil der schot-

tischen Küste angrenzt (vielleicht der

Firth of Forth oder der Firth of Solway)

wird von Nennius Mare Frenessicum oder

Mare Fresicum (§ 38) genannt, und der

Name Litus Frisicum wird einem Teile der

Küste des Firth of Forth in dem Leben des

heiligen Kentigern von Jocelyn beigelegt

(c. 8; vgl. Lives of S. Ninian and S. Ken-

tigern, hrsg. A. P. Forbes in: Historians of

Scotland Bd. V, S. 176, 328, Edinburgh,

1874; Sir H. Maxwell Scottish Land

Hoops, Reallexikon. I.

Nantes, Edinburgh 1894, S. 73). Der
Name Dumjries ist nicht unwahrschein-

lich mit
,
Schanze der Friesen' (Dün-

fres) übersetzt worden, und der geo-

graphische Sitz des friesischen Volkes auf

dem Kontinent und seine wohlbekannten
seemännischen Eigenschaften in späteren

Zeiten machen den Schluß, den diese Be-
weisfragmente nahelegen, nicht unwahr-
scheinlich, zumal die Ähnlichkeit der frie-

sischen und englischen Sprachen die Auf-

saugung eines friesischen Elementes durch

die angelsächsischen Völker miterklären

könnte. Skeat neigt zur Annahme, daß
eine beträchtliche Anzahl von Friesen im
Mittellande saß, und daß in diesen Di-

strikten, und zwar mehr im Süden als im
Norden, ihre hauptsächlichsten Siedelungen

lagen ( Skeat Principles of Engl. Etymology :

First Series, Oxford 1887, S. 32—33).
Es würde indessen über die Grenzen dieses

Artikels hinausgehen, die geographischen

und ethnologischen Verwandtschaften die-

ser verschiedenen Völker, bevor sie ihre

Heimat auf dem Kontinent verließen, zu

behandeln. Vgl. Artikel 'Angelsachsen'.

§ 16. Mit dem ethnologischen Problem

steht die Frage, ob die Eroberungen der

Hauptsache nach das Werk verstreuter

Banden waren, oder ob ein einzelner großer

Einfall die Siedlungen einleitete, im Zu-

sammenhang. Allerdings bieten die zeit-

genössischen Berichte sehr wenig Zeug-

nisse für sporadische Siedlungen; die An-

nalen, die von einer getrennten Besiedlung

von Wessex von der Hampshire -Küste aus

berichten, sind vielleicht die verdächtigsten

in der Chronik; und die soziologischen Ver-

wandtschaften von Northumbrien, Mercien

und Wessex, ferner die ähnlichen Stamm-
bäume der Königshäuser der anglischen

und sächsischen Staaten lassen zur Er-

klärung der Besiedelung des größeren Teiles

von Britannien die Theorie einer großen

angelsächsischen Invasion als möglich zu.

Aber die Wahrscheinlichkeit
scheint doch in der andern Richtung zu

liegen. Die Überlieferung von einem be-

sondern Kentischen Einfall kann nicht

leicht von der Hand gewiesen werden, und

ihre Annahme entwertet das Argument,

daß der Bericht des Gildas auf eine ein-

zelne umfassende Einwanderung hinweist.

39
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Ferner ist durchaus nicht sicher, daß die

alten westsächsischen Annalen so unglaub-

würdig sind, wie manche Historiker vor-

aussetzen (vgl. Stevenson EHR. 14, 32 ff.),

und auch wenn jede Einzelheit, die sie be-

richten, falsch wäre, so können sie doch

eine wahre Tradition zum Ausdruck brin-

gen, die auf eine getrennte Eroberung und
deren hauptsächlichste Entwicklungspha-

sen hinweist. Außerdem würde die Hypo-
these, daß Wessex eine Kolonie von Sussex

war (vgl. Chadwick aaO. pp. 34, 87), kaum
mit der Theorie eines allgemeinen angel-

sächsischen Einfalls zusammenstimmen,

denn die geographische Isolierung von Sus-

sex, die durch den Andredsweald verur-

sacht wurde, scheint ein mehr als genügen-

des Faktum zu sein, um jedem weitgehen-

den Schlüsse, der aus Bedas Angaben über

die frühe Oberherrschaft des südsächsischen

JElli (HE. II 5) gezogen werden könnte,

die Wage zu halten.

Ferner sind die Gründe, die Howorth
bewogen haben, eine Kolonisierung von

Wessex vom Norden aus, wie es schon

Palgrave vermutet hatte, anzunehmen,

ganz unzureichend (Stevenson aaO.).

Nach Stevenson kann das Argument
von Howorth, daß das Vorhandensein

von Juten an der Küste von Hampshire

die Erzählung von einer westsächsischen

Landung dort widerlegt, durch die An-

nahme, daß ein Bündnis zwischen den

beiden Völkern in dieser Gegend bestand,

beantwortet werden. Auf das Argument,

daß Dorchester in Oxfordshire die ursprüng-

liche Hauptstadt von Wessex gewesen sein

müsse, weil es der Sitz des ersten west-

sächsischen Bistums war, erwidert Steven-

son: das mercische Bistum wäre in Lich-

field gewesen, während Tamworth den

meisten Anspruch darauf hätte, als die

mercische Hauptstadt angesehen zu wer-

den; und ferner: Birinus schiene die ganze

Civitas von Dorchester geschenkt erhalten

zu haben, was unwahrscheinlich wäre,

wenn es die Hauptstadt war (HE. III 7).

Auch darauf kann hingewiesen werden,

daß die Königsstädte der verschiedenen

angelsächsischen Königreiche gewöhnlich

der Sitz von Münzstätten in der späteren

angelsächsischen Periode waren (z. B.

Canterbury, London, York, Tamworth),

aber dafür, daß in Dorchester in Oxford-

shire jemals eine Münzstätte war, haben
wir keinerlei Zeugnis; denn die Münzen,
die die Inschrift D O R tragen, wurden,

was beinahe sicher ist, in Dorchester in

Dorsetshire geschlagen, wo nach dem
Domesday Book eine Münzstätte bestand

(vgl. H. A. Grueber u. C. F. Keary Cata-

logue of English coins in the British Mu-
seum: Anglo-Saxon Series, London 1893,

Bd. II, S. 159). Ferner: wenn die ganze

Küste von Hampshire ursprünglich jütisch

war, so ist es schwer, die Ableitung des

Grafschaftsnamens aus Southampton zu

erklären. Denn wenn die Hampshire -Küste
erst in später Zeit durch die Westsachsen

den Juten abgenommen wurde, so ist es

unwahrscheinlich, daß eine Grafschaft, die

die spätere Hauptstadt Winchester enthielt,

ihren Namen von einem verhältnismäßig

unbedeutenden Vorposten im jütischen

Territorium angenommen haben soll.

Nimmt man aber Southampton als das

ursprüngliche Zentrum der westsächsischen

Macht an, so würde das hinreichend die

Ausbreitung des Namens erklären.

Es ist auch zu beachten: Hampshire

wird in der Chronik schon im Jahre 755

erwähnt; Hamp tone (= Southampton)

wird in einer Urkunde aus dem Jahre 840

(vgl. Birch Cart. Sax. 431) eine villa rega-

lis genannt, und von /Ethelstan wurden

Bestimmungen für eine Münzstätte dort

erlassen (II 14, 2).

Das Argument von Oman (aaO. S. 227),

der Name Middlesex ließe sich am besten

durch die Hypothese erklären, daß die ur-

sprünglichen westsächsischen Siedelungen

in dem Tale der Themse lagen, hat gar

kein Gewicht, wenn nicht bewiesen werden

kann, daß der Name Middlesex vor dem
Jahre 571 gebraucht wurde, dem Jahr, in

dem Ceawlin vier Orte eingenommen haben

soll, die so gut wie sicher in dem modernen

Oxfordshire und Buckinghamshire lagen.

Größeres Gewicht hat das Argument

von R. A. Smith (VCH. Hampshire Bd. I

S. 382—383), schüsseiförmige Spangen,

die man als westsächsisch ansieht, wären

in Oxfordshire und Buckinghamshire ge-

funden worden, aber keine in Hampshire,

und deshalb wäre es wahrscheinlich, ,,that

during the pagan period the people who
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spread throughout central England did not

reach the Hampshire border." Dagegen
kann aber geltend gemacht werden, wie

es Smith selbst zugibt, daß ,,the soil

of the Hampshire basin has not the

preservative qualities of the chalk" (aaO.

S. 391), ferner, daß nicht nur Funde
westsächsischen, sondern auch jütischen

Charakters an der der Insel Wight gegen-

überliegenden Küste fehlen (aaO. S. 379),

und schließlich, daß eine Spange des nach
der gewöhnlichen Annahme ausgesprochen

westsächsischen Typus auf der Insel

Wight selbst gefunden wurde (aaO. S. 383).

Die Theorie, daß Wessex ein Absenker

von Essex gewesen sein könnte, wird

nicht durch die Tatsache begünstigt,

daß die ostanglische königliche Genealogie

für sich dasteht (Chadwick aaO. 34, 59).

Schließlich muß folgender Erwägung
Beachtung geschenkt werden: (1). Gleich-

zeitige oder fast gleichzeitige Einfälle, wenn
sie auch tatsächlich getrennt voneinander

stattfanden, können die britischen und
gallischen Chronisten als miteinander im
Verband stehend angesehen haben. (2).

Es ist eher anzunehmen, daß verschiedene

Einfälle so in der Überlieferung zusammen-
geworfen worden sind, als daß das Gewicht

eines großen einheitlichen Zuges in der

Erinnerung der Eroberer gänzlich aus-

gelöscht wurde. (3). Das Fehlen einer

Überlieferung für die Kolonisierung nörd-

lich der Themse, der Mangel an Einheit

in dem Mercischen Staat und die späte

Errichtung des Königtums in Essex und
Bernicia legen die Vermutung nahe, daß

die Siedelungen in diesen Distrikten weniger

organisiert und vereinzelter waren, als

diejenigen im Süden.

Eben für den Süden ist es auch mög-
lich, daß verschiedene getrennte Siede-

lungen in den Berichten über die Grün-

dung von Wessex miteinander vermengt

wurden, wenigstens wird das durch die

Erzählung Bedas über die Juten von

Hampshire und durch die Erwähnung
der drei Ankunftsdaten (495, 501, 514)

in der Chronik nahegelegt. Anderseits

aber können die Versuche von Round,
die Besiedelung von Sussex durch eine

Reihe von Einfällen, die die Flußufer

aufwärts gingen, zu erklären, nicht an-

[

genommen werden, denn er hat den Unter-
schied zwischen dem Suffix-Aäm ( = home)
und dem Suiüx-ham (etwa zu übersetzen
mit 'Fischreuse' oder 'Sumpfwiese') nicht be-

achtet. Das Suffix -ton würde die Häufung
der damit gebildeten Namen längs der

Flußläufe ohne die Hypothese eines früheren

Datums für die Siegelung erklären. (Vgl.

J. H. Round, Commune of London, West-
minster 1899, S. 4—9; W. J. Corbett,

EHR. 16, 770.)

§ 17. Nach dem jetzigen Stande der

Wissenschaft ist es kaum möglich, genaue
und ins einzelne gehende Angaben über
den Hergang der Siedelungen zu machen.
Die ältere Schule der Historiker neigte

zu sehr dazu, die Örtlichkeiten und Daten
der verschiedenen Siege, die unsere Quellen

nennen, für die Bestimmung der Chrono-

logie und der Ausdehnung der Siedelungen

als Grundlage anzunehmen; dabei wur-
den die archäologischen Zeugnisse und
die Ortsnamen zu sehr vernachlässigt.

Aber wenn auch alle verschiedenartigen

Zeugnisse herangezogen werden, so wird

das Ergebnis wahrscheinlich über Ver-

allgemeinerungen in großen Zügen nicht

hinausgehen. Bei vielen Entdeckungen
bleibt immer die Schwierigkeit, Reste der

christlichen und heidnischen Perioden von-

einander zu unterscheiden, und es ist im
allgemeinen unmöglich, den Ursprung der

Ortsnamen zu bestimmen.

Nach Gildas (Kap. 26) scheint das Vor-

rücken der Sachsen durch eine Niederlage

der Eroberer bei der Belagerung von Mons
Badonicus im Geburtsjahr des Geschichts-

schreibers zum Stillstand gekommen zu

sein. Weder der Ort noch das Datum
dieser Niederlage lassen sich näher be-

stimmen. Einige Forscher legen die Stelle

bei Gildas so aus, daß die Belagerung

schon i. J. 493 stattfand, andere setzen

sie nach den Annales Cambriae ins Jahr

516 (vgl. Oman aaO. S. 200—201). Es

ist auch nicht unwahrscheinlich, daß

Gildas die Folgen jenes Rückschlages

übertreibt (vgl. Eist. Brit. Kap. 56).

§ 18. Sind diese ersten Ereignisse noch

in Dunkel gehüllt, so verdienen für die

Bestimmung des Vordringens der Er-

oberung folgende Angaben besondere Be-

achtung: 1. Cuthwulf, augenscheinlich

39*
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ein Westsachse, entriß den Briten Land
im Tal der Themse i. J. 571 (A. S. Chron.,

z. J. 571); Oman (aaO. S. 230) ist der Mei-

nung, daß die Gegner von Cuthwulf wahr-

scheinlich von germanischer Rasse waren,

und daß die Worte miß Bretwalas durch

den Irrtum eines Schreibers in die Chronik

gekommen sind; 2. im J. 577 gewannen

Ceawlin und Cuthwulf einen Sieg über

drei britische Könige zu Deorham und

nahmen Gloucester, Cirencester und Bath

(A. S. Chron., z. J. 577); 3. Ethelfried

von Northumbrien schlug den schotti-

schen König Aidan bei Degsastan (nach

Hodgkin aaO. S. 134 wahrscheinlich das

Moor zwischen Liddesdale und Upper
Tynedale) i. J. 603 (Beda, H. E. I, 34);

4. derselbe Ethelfried schlug die Briten

bei Chester, wahrscheinlich i. J. 613 oder

616 (Beda, H. E. 2, 2; über die von Tigher-

nach und den Annales Cambriae an-

gegebenen Daten vgl. Plummer's Beda
Bd. 2 S. 77).

Diese wenigen Daten lassen ungefähr

vermuten, wieweit die germ. Eroberungen

bis zum Zeitpunkt, wo unsere Berichte

zuerst von verdächtigen Zügen frei werden,

vorgedrungen waren, aber daß auch der

Erfolg der Angelsachsen leicht übertrieben

worden sein kann, zeigt die Angabe,

daß die Angeln von den Briten bei

Lindisfarne während der Herrschaft des

Theodric, also vielleicht zwischen 572
und 579 (Hist. Brit. § 63), geschlagen

wurden, und ferner das Bestehen des

britischen Königreiches von Elmet, augen-

scheinlich im S. W. Yorkshire, bis zum
7. Jahrh. (Hist. Brit. § 63).

In Bedas Bericht von der Christia-

nisierung des angelsächsischen Britan-

nien erscheinen die Königreiche Nort-

humbrien, Mercien, Ostangeln, Essex,

Kent, Sussex und Wessex in mehr oder

weniger endgültiger Gestalt. Ihre Grenzen
können allerdings nicht ganz genau be-

stimmt werden, aber Chadwick (aaO.

Kap. I) hat das Dunkel so weit wie mög-
lich gelichtet. Es würde hier zu weit führen,

die Probleme der Geographie des 7. Jahrh.
eingehend zu erörtern. Die folgenden

kurzen Angaben nach Chadwick mögen
genügen : 1. Northumbrien war
ein aus dem nördlichen Bernicien und dem

südlichen Deira zusammengesetzter Staat
und immer in Gefahr auseinander zu fallen.

Die beiden Provinzen wurden wahrschein-
lich durch den Tees, vielleicht durch den
Tyne, getrennt, während die nördliche

Grenze von Bernicien wahrscheinlich bis

zum Forth reichte (vgl. die aus dem 12.

Jahrh. stammendeVita S. Oswaldi in Simeon
of Durham, Rolls Series Bd. I S. 339).

2. Mercien bestand ebenfalls aus zwei
Staaten; dem der Nord-Mercier und der Süd-
Mercier, die durch den Trent getrennt waren
Die Mittelangeln waren ihnen Untertan

Beda H. E. III 21, 24). Beda unterscheidet

auch die Provinz der Lindesfari (das mo-
derne Lindsey, H. E. II 16, III 24), die zu
verschiedenen Zeiten zu Mercien und
Northumbrien gehörte (vgl. die Anmerkung
in Plummers Beda II S. 155) und die

Provinz der Gyruii (H. E. III 20, IV 6),

die Medehamstead (das moderne Peter-

borough) umschloß. — 3. Das Königreich

Essex scheint die moderne Grafschaft

Middlesex umschlossen zu haben (Beda
H. E. II 3; Birch, Cart. Sax. I. CXI, S. 163).

— 4. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür,

daß das Gefühl der Unterscheidung von
den Westsachsen, das die Juten der Insel

Wight und die Provinz der Meanwari
(Teil von Hampshire) hatten, bis zur Zeit

des Ceadwalla fortdauert (685—688; vgl.

Beda, H. E. IV 13, 14 [16] und Chadwick
aaO. S. 4). — 5. In den Territorien der

späteren Diözese von Worcester finden

wir das Unterkönigreich der Hwicce, mit

unbestimmten Grenzen und ungewissen

Ursprungs, aber Mercia unterworfen, als

dieses zuerst in dem letzten Viertel des

7. Jahrh. erwähnt wird (Chadwick aaO.

S. 5).

§ 19. Über den Verlauf der späteren

Eroberungen der Angelsachsen lassen sich

nur mehr oder weniger wahrscheinliche

Schlüsse ziehen. Es ist nicht unwahrschein-

lich, daß die Angaben der Chronik die

Hauptdaten der Eroberung von Somerset -

shire richtig wiedergeben: die Eroberung

von Bath i. J. 577, die Schlacht zu Brad-

ford-on-Avon i. J. 652, ein Vorrücken

bis zum Parret i. J. 658 und ein weiteres

Vorrücken bis zur Küste i. J. 682. Oman
(aaO. S. 289) ist allerdings der Meinung,

daß dieser letzte Eintrag sich nur auf die
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Abweisung eines Einfalls der Dumnonier
bezieht, und daß die Eroberer zum Kanal
von Bristol zurückgetrieben wurden.

Die Besiegung des westwallisischen Königs
Geraint durch Ine i. J. 710 und die von
Ine vorgenommene Befestigung von Taun-
ton vor dem Jahre 722 (vgl. A. S. Chrom,
die betr. Jahre) mögen wichtige Facta sein.

Aber nichtsdestoweniger ist vieles unsicher,

denn die politische Oberherrschaft kann
der kolonisierenden Vorwärtsbewegung vor-

angegangen oder ihr gefolgt sein.

Einerseits läßt die archäologische For-

schung vermuten, daß das Vordringen der

Sachsen in Somersetshire, wie auch die

Chronik anzudeuten scheint, nach dem

J. 577 einen Stillstand erfuhr, denn wenige

sächsische Funde von ausgesprochen heid-

nischem Charakter sind dort zutage ge-

fördert worden (vgl. R. A. Smith in VCH.
Somerset Bd. I S. 373). Anderseits legt

die Aufnahme von St. Bonifacius (Winfrid)

in ein Kloster zu Adescancastre (Exeter?),

dessen Abt Wolfhard hieß, die Annahme
nahe, daß germanische Siedelungen schon

vor dem Ende des 7. Jahrh. in das Innere

von Devonshire vorgedrungen waren (vgl.

Willibaldi Vita S. Bonifacii Kap. i;

Jaffe, Monumenta Moguntina (1866) S.433).

§ 20. Über die Besiedlung der anderen

westlichen Landschaften läßt sich nur

ebenso wenig angeben, bis die archäolo-

gische und sprachliche Forschung mehr
Resultate gezeitigt hat. Für Dorsetshire

z. B. ist nur die sehr unsichere Vermutung
möglich, daß es von Norden her besiedelt

wurde und nicht von Hampshire oder

von der Küste aus. Diese Annahme wird

durch die ungünstigen Landungsverhält-

nisse der Dorset-Küste gestützt, ferner

durch die Wahrscheinlichkeit, daß das

südliche Gestade, mit seinem Lehmboden,

mit seiner im Vergleich zu den nördlicheren

Teilen der Landschaft höheren Temperatur

und häufigerem Regenfall, bewaldet war,

und schließlich durch die Tatsache, daß

die südlichen und östlichen Distrikte

eine größere Zahl von Weilern im Ver-

hältnis zu Kern -Dörfern aufweisen; dies

spricht nach Meitzens Theorie für das

Übrigbleiben eines Teiles der keltischen

Bevölkerung, was in den späteren Phasen

der Eroberung eher geschehen konnte (vgl.

I E. Fripp, VCH. Dorset, Bd. II S. 124—126).

j

Solche Konjekturen, wie die erwähnte, be-

halten aber immer den Charakter der

j

Unsicherheit, und in den wenigen Fällen,

wo ein höherer Grad von Wahrscheinlich-

keit vorhanden zu sein scheint — wie bei

der Angabe, daß Edwin von Northumbrien
Elmet einnahm (Hist. Britt. § 63) — , ist

wenig wirklich sicher, denn die politische

Eroberung braucht nicht mit der Koloni-

sierung gleichzeitig zu sein oder sie zu

veranlassen. Aus den wenigen Berichten

über die Angriffe von Offa auf Wales läßt

sich kein sicherer Schluß ziehen (Annales

Cambriae: ann. 334, 340 : MHB. 1 S. 834;

vgl. Hodgkin, aaO. S. 251).

§ 21. Einige allgemeinere Schlüsse über

die schließliche Ausdehnung der Siede-

lungen könnten allerdings aus einem sorg-

fältigen Studium des Verhältnisses der

keltischen zu den germanischen Ortsnamen
in Grenzgebieten wohl gewonnen werden,

aber ein derartiges Studium würde eine

getrennte Registrierung der noch vor-

handenen Namen und der Namen, die in

alten Denkmälern vorkommen, erfordern.

Diese Arbeit ist noch zu leisten, und es

ist fraglich, ob sie schließlich nicht doch

leicht zu Fehlschlüssen führen könnte.

IV. AllgemeineSchlüsse üb er

den Charakter der Eroberung
und Siedelungen. § 22. Es ist

lange darüber gestritten worden, inwieweit

die angelsächsischen Eroberungen die Ver-

nichtung der römisch -britischen Bevölke-

rung und der römisch-britischen Zivilisation

nach sich zogen, oder wenigstens dazu

führten, daß die früheren Einwohner aus

den eroberten Distrikten vertrieben wurden.

Die Auffassung, daß ein beträchtlicher

Teil der römisch-britischen Bevölkerung und

Zivilisation übrig blieb, wurde unter den

älteren Historiker von C. H. Pearson
vertreten (History of England during the

Early and Middle Ages, London 1867, Bd.I)

und in neuerer Zeit wieder von F. See-
b h m (The English Village Community,

London 1883). Pearson plädierte — aller-

dings war vieles von seiner wissenschaft-

lichen Kenntnis unkritisch und ist jetzt

veraltet — für seine Auffassung mit der

a priori Begründung, daß „the objeet of

the races who broke up the Roman Empire
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was not to settle in a desert, but to live at

ease, as an aristocracy of soldiers, drawing

rent from a peaceful population of tenants"

und er versuchte den Mangel von Beweisen

für die Schonung der Überlebenden durch

den Satz zu erklären: „The calm of the

conquered has been mistaken for the

silence of the dead". Seebohms Argu-

ment hatte in der Hypothese, daß die

Schwierigkeit, die Existenz des mittel-

alterlichen Landgütersystems zu erklären,

nur durch den Ursprung im römischen

Villa - System, das nach seiner Auffas-

sung die germanischen Einfälle über-

dauert haben sollte, gelöst werden könne,

eine viel festere Grundlage.

Unter den neueren Forscher haben F. W.

Maitland und P. Vinogradoff sich

namentlich gegen diese Hypothese See-

bohms gewandt und eine andere Erklärung

versucht, die darauf hinausgeht, daß sie die

Entwicklung des Landgütersystems in

sozialen und ökonomischen Kräften suchen,

deren Wirksamkeit sich nachweisen läßt

und die namentlich durch die skandinavi-

schen Einfälle gefördert wurden (vgl.

Maitland, Domesday Book and Beyond,

Cambridge 1897, Essay 2; Vinogradoff,

Growth of the Manor, London 1905).

Im allgemeinen sind die meisten Ge-

lehrten seit längerer Zeit zu Auffassungen

gekommen, die der von E. A. Freeman
und W. Stubbs sich mehr nähern als der

von Seebohm, und jetzt ist die Ansicht

fast allgemein, daß die angelsächsischen

Eroberungen destruktivenCharakter hatten,

wenigstens bis sie den Severn und den Dee
erreichten, und seit, nach der Trennung
der Briten von Cumbria und Strathclyde

und von West -Wales von denen von Wales,

die Schonung für die Eroberer keine Gefahr

mehr bot. Daß die römische Zivilisation

tatsächlich in Britannien, entweder von
keltischen oder germanischen Barbaren,

vernichtet wurde, wird durch die archäo-

logische Forschung und durch die merk-
würdige Unkenntnis des römischen Bri-

tannien, die bei Gildas zutage tritt, bezeugt

(vgl. F. J. Haverfield, The Romanization

of Roman Britain, in: Proceedings of the

British Academy Bd. 2).

§ 23. Daß die germanischen Eroberer
nicht geringere Zerstörungswut zeigten als

die Pikten oder die Skotten wird nicht nur

durch die Stelle in der Chronik bewiesen,

die von der Erstürmung von Anderida
(anno 491) spricht, und durch das Ge-

dicht „Die Ruine", das augenschein-

lich dem 8. Jahrh. angehört (vgl. Grein,

Bibliothek der angels. Poesie, 1857, I

S. 248), sondern auch durch den ganzen

Ton von Gildas, durch die Berichte

über die Grausamkeit der sächsischen.

Piraten, die die Küste von Gallien an-

griffen (vgl. Apollinaris Sidonii Epist.

VIII 6; MGH. Auct. Antiq. 8, 132) und
durch die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn
die Eroberungen das Werk einer großen

Zahl kleiner Banden waren, bei der geringen

Stärke dieser Banden die Schonung der

Einwohner gefährlich werden mußte. Und
daß die Bevölkerung der eingenommenen
Distrikte vorwiegend germanisch wurde,

scheint durch den germanischen Charakter

der Ortsnamen, die Sprache und die Ein-

richtungen des angelsächsischen England

bezeugt zu werden.

§ 24. Es fällt namentlich auf, daß die

Briten ihr Christentum nicht den Erobern

übermittelten, denn wenn die britische

Kirche in den eroberten Distrikten weiter-

bestanden hätte, so wäre es sehr wahrschein-

lich, daß, da die Religion der Eroberer

weder durch ein festes Dogma noch durch

einen hochorganisierten Priesterstand ge-

schützt wurde, eine Religion der Propa-

ganda wie das Christentum bald die Ober-

hand gewonnen hätte. Man kann also nur

annehmen, daß, wenngleich einzelne Briten

geschont worden sind, britische Gemeinden,

die fähig gewesen wären, Einrichtungen

und Gebräuche zu übermitteln, in der Regel

vernichtet wurden.

Daß einzelne Briten auch in den früh

eroberten Gegenden am Leben blieben,

geht aus dem Weiterbestehen keltischer

Flurnamen hervor. Ortsnamen wie Wal-

lington (Wealinga tun) in Hertfordshire

lassen vermuten, daß sporadisch ein briti-

sches Dorf für sich in einem germanischen

Distrikt bestehen blieb (vgl. W. W. Skeat,

Place Names of Hertfordshire S. 49) ; aber

es gibt doch nur sehr wenig Beispiele dieser

Art von Ortsnamen, und die Namen der

Dörfer in den zuerst besetzten Distrikten

sind überwiegend germanisch.
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§ 25. Es wird natürlich allgemein zu-

gegeben, daß viele Briten während der

späteren Eroberungen geschont wurden.

Das geht für das spätere Vordringen der

Westsachsen aus den Vorschriften der

Gesetze von Ine hervor (vgl. z. B. Ine

23, 24, 32, 46, 74; Liebermann aaO.

Bd. I S. 100, 102, 110, 120). Für einen

westsächsischen Distrikt, dessen Bestim-

mung zweifelhaft ist, haben wir auch den

Beweis durch die Verordnung über die

Dun-sete (Liebermann, aaO. S. 374
bis 379). Und wo wir bestimmte Vor-

schriften über die gesetzliche Behandlung

der Briten haben, wie in diesen beiden

Dokumenten, da ist es sicher, daß die

Überlebenden eine beträchtliche Anzahl

ausgemacht haben müssen.

In der Regel stützt man sich auf das

häufigere Vorkommen keltischer Ortsnamen
als Hauptbeweis für ein ausgedehnteres

Übrigbleiben der Kelten in den westlichen

Distrikten, die von den Angelsachsen in der

späteren Zeit der Eroberung besetzt wur-

den. Aber so unschätzbar diese Zeugnisse

sind, so sind sie doch nur mit Vorsicht

zu benutzen und leicht irreführend, nament-

lich wenn feste Schlüsse auf Grund von
Verhältniszahlen gezogen werden.

Noch zweifelhafter sind Schlußfolge-

rungen, die sich auf das Vorwiegen von
Weilern im Verhältnis zu Kern -Dörfern
in den heutigen Karten oder in der Über-

sicht des Domesday- Buches stützen,

und ebensowenig zuverlässig sind Schät-

zungen, die das Verhältnis zwischen ,,geld-

hides" und ,,field hides" im Domesday-
Bericht zugrunde legen (vgl. F. Baring:

EHR. 14, S. 290—299).

§ 26. Anthropologische Daten ferner —
Messungen der Schädel oder der Grad der

Pigmentierung bei der lebenden Bevölke-

rung — können kaum jemals vollständig

genug sein, um daraus über die örtliche

Verteilung der Rassen in England genaue

Schlüsse zu ziehen. Die auffällige Gleich-

mäßigkeit in der Kopfform bei der heutigen

Bevölkerung der Britischen Inseln muß
beachtet werden; aber es wäre gefährlich,

daraus auf eine Annäherung der gegen-

wärtigen Bevölkerung an einen einheit-

lichen Rassentypus zu schließen. Denn

die Statistik über einen verhältnismäßig

brünetten Typus zeigt eine bemerkenswerte
Übereinstimmung zwischen den Gegenden,
wo die tiefere Pigmentierung vorherrscht,

und denen, wo keltische Ortsnamen über-
wiegen, obwohl man beachten sollte, daß
das Auftreten eines brünetten Typus ähn-
lich dem von Wales in Hertfordshire und
Buckinghamshire eine rätselhafte Aus-
nahme bildet. (Vgl. W. Z. Ripley, The
Races of Enrope, London 1900, Kap. 12;

J. Beddoe, The Races of Britain, Bristol

1885.)

V. Verteilung der Bevölke-
rung. § 27. Einige Angaben über die Vertei-

!

lung der Bevölkerung in England (mit Aus-

i

nähme der nördlichsten Grafschaften) i. J.

1086 können aus dem Domesday-Buch ge-

zogen werden, aber als genau sind sie aus

folgenden Gründen nicht anzusehen. 1. Sie

enthalten beträchtliche Lücken in der Auf-
stellung, die zum Beispiel keinen Bericht

I

über so wichtige Städte wie London und
|

Winchester gibt. 2. Einige der liberi homines

j

und sochemanni, die im Nordosten so

;
zahlreich sind, mögen mehrmals gezählt

worden sein, wenn sie Ländereien an

mehreren Orten und unter mehreren Lords

besaßen (vgl. A. Ballard, The Domesday
Inquest, London 1906, S. 144). 3. Den
Statistiken haftet eine gewisse Unzuver-

lässigkeit an, weil es zweifelhaft ist, ob bei

j

der Aufzählung der Servi, in allen oder in

' gewissen Distrikten, jedes Individuum ge-

j

zählt wurde oder nur die Vorstände der

• Haushaltungen, wie das augenscheinlich bei

1 der Aufzählung der meisten anderen Klassen

!

der Fall war.
p

.

Diese letzteren Zweifel beeinflussen jede

Berechnung über die Verteilung der Be-

völkerung, weil liberi homines, sochemanni

und servi sehr ungleichmäßig über das

Land verteilt waren. Vinogradoff, das

mag hervorgehoben werden, ist der Mei-

nung, daß die Mitglieder der Familie

eines Sklaven von der Zählung aus-

geschlossen gewesen sein müssen (vgl.

Vinogradoff, English Society in the 11. Cen-

\
tury, Oxford 1908, S. 463—64; F. W.Mait-

|

land, Domesday Book and Beyond, 2. Aufl.,

;

Cambridge 1907, S. 34).

§ 28. Wenn nun auch die Genauigkeit

|

fehlt, so können doch einige Schlüsse aus

! dem gezogen werden, was Maitland nennt
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"the crude method of dviding the num-
ber of acres comprised in a modern county

by the number of persons who are men-
tioned in the survey of that county"

(aaO. S. 19). Nach diesem Prinzip vor-

genommene und auf den von Ellis (H. Ellis

Introduction to Domesday Book, 1833,

Bd. II S. 417—514) ermittelten Zahlen

basierte Berechnungen zeigen, daß die Be-

völkerung im Osten dichter war als im
Westen. Lincolnshire, Norfolk und Suffolk

enthielten augenscheinlich fast ein Viertel

der ganzen Bevölkerung, nicht eingerechnet

die vier nördlichen Grafschaften, die in

der Aufstellung fehlen.

Maitland gibt an, daß die Quotienten,

die bei Teilung der Äckerzahl durch die

Personenzahl, die in dem Domesday-
Buch erwähnt wird, sich ergeben, sich

ungefähr folgendermaßen stellen: 46 für

Suffolk, etwas mehr für Norfolk, 61 für

Essex, 67 für Lincolnshire, zwischen 70
und 80 für die Grafschaften Bedford,

Berkshire, Northampton, Leicester, Mid-

dlesex, Oxford, Kent und Somerset, und
zwischen 80 und 90 für Buckinghamshire,

Warwickshire, Sussex, Wiltshire und
Dorset. "Devon, Gloucester, Worcester,

Hereford", sagt Maitland, "are thinly

peopled, Cornwall, StafTord, Shropshire

very thinly".

Die Regel der Dichtigkeit der Be-

völkerung im Osten verglichen mit der

Spärlichkeit im Westen scheint für Surrey,

Cambridgeshire und Yorkshire nicht zu-

zutreffen, aber diese Ausnahme kann für

Surrey durch die ausgedehnten Heide-

strecken, für Cambridgeshire durch die nicht

ausgetrockneten Moore und für York-
shire durch die Behandlung, die es i. J.

1069 von der Hand Wilhelms des Er-

oberers erfuhr, erklärt werden (vgl. Mait-

land aaO. S. 19—20, 402).

§ 29. Aus der Hufeneinteilung der

Distrikte für fiskalische Zwecke und ihrer

Teilung in ,,Hundreds", die mit der öko-

nomischen Entwicklung und der Bevöl-

kerungsdichte in gewisser Beziehung stehen

müssen, ließen sich vielleicht einige Schlüsse

über die Verteilung der Bevölkerung für

die Zeit vor der Regierung Wilhelms I.

ziehen, aber sie sind zweifelhaft.

Die Hufenzählung im Domesday- Buch

hat für diese Zwecke eine Fehlerquelle in

der absichtlichen Reduzierung des Steuer

-

anschlages aus persönlicher Rücksicht-

nahme („beneficial hidation" nach Mait-

land), die in manchen Gegenden üblich

war; aus dem Unterschied der Domesday -

Zahlen von denen der ,,Northamptonshire

Geld-Roll" und der "County Hidage" geht

anderseits hervor, daß die Hufeneinteilung

im Domesday- Buch, in einigen Fällen wenig-

stens, zeitlich nicht viel vor der Anferti-

gung des Buches selbst liegt (vgl. Mait-

land aaO. S. 456—57).

Die Teilung in "Hundreds" ist wahr-

scheinlich älter und könnte, eher über die

frühere Verteilung der Bevölkerung Auf-

schluß geben. Aber nach dem Domesday-
Buch läßt sich die genaue Größe der

"Hundreds" nicht einmal in den Bezirken

bestimmen, für die eine Hufenzählung vor-

liegt, selbst im Südwesten nicht, wo die

Zahlen des Exeter-Domesday eine besonders

gute Unterlage bieten; in den nördlichen

Bezirken vollends, wo der 'Hundred' von
dem, was man im Süden darunter ver-

|

stand, grundverschieden war, wäre eine

Vergleichung gänzlich nutzlos.

Wendet man die einfache Methode an,

j

die Zahl der Äcker der verschiedenen mo-
! dernen Grafschaften, wie sie Maitland an-

!
gibt (aaO. S. 400) durch die Zahl der Do-
mesday-'Hundreds', wie sie Corbett schätzt

(vgl. W. J. Corbett, The Tribal Hidage:

|

Transactions of the Royal Historical So-

ciety, New Series, Bd. XIV S. 223—230),

I
zu dividieren, so ergeben sich bis zur Un-

j

Verständlichkeit verschiedene Quotienten,

die weder einen Gegensatz zwischen der

Seeküste und dem Landinnern, noch zwi-

j

sehen Ost und West ersehen lassen (vgl.

W. Stubbs Constitutional HistoryS Bd. I

S. 106— 108). Der Quotient ist zwar hoch

für Devon und klein für Kent (vgl. Vino-

gradoff aaO. S. 101— 102), aber er ist klei-

ner für Dorset als für Kent und höher für

Essex als für Devon. Verglichen mit der

Größe der modernen Grafschaften sind die

'Hundreds' zahlreicher in Somerset und

Dorset als in Hampshire, Berkshire und

Wiltshire; das Verhältnis der 'Hundreds'

zu Äckern ist niedriger in Norfolk und

Suffolk als in Cambridgeshire. Zwischen

den Grafschaften ' von Huntingdon und



ENGLISCHES SIEDELUNGSWESEN 609

Bedford ist ein auffälliger Unterschied und
ebenso zwischen Worcestershire und Glou-

cestershire. Auch wenn nun die Angaben
hier weniger unsicher wären, so wäre noch

die Frage zu lösen, ob die Größe der

'Hundreds' von der Verteilung der Be-

völkerung im allgemeinen abhing oder nur

von der Dichtigkeit oder Spärlichkeit der

germanischen Siedler.

§ 30. Kehren wir von den 'Hundreds' des

Domesday- Buches zu den Hufenzahlen der

'Tribal Hidage' zurück, so ergibt sich wieder

jener auffallende Gegensatz zwischen Ost

und West, der schon aus der Zählung der Be -

völkerung im Domesday-Buch hervorging.

Wenn die Hwinca der ,,Tribal Hidage" mit

der- Provinz der Hwiccas zu identifizieren

sind und der Ausdehnung nach mit den

heutigen Grafschaften von Worcester, Glou-

cesterund Hereford sich decken, und wenn
wir Corbett' s Berichtigung von 10 000 statt

100 000 als Hufenzahl von Wessex (aaO.

S. 204) akzeptieren, so ist klar, daß

das Verhältnis der Hufen zu Äckern un-

endlich größer in Ost-Angeln und Kent
und beträchtlich größer in Sussex und
Essex ist als in Wessex oder in der Provinz

der Hwiccas; und das bleibt selbst dann so,

wenn die Äcker des heutigen Surrey denen

von Kent zugezählt werden, und wenn
nur Hampshire, Berkshire undWiltshire als

zu Wessex gehörig angenommen werden.

Aber diese Verallgemeinerungen sind

doch nur mit Vorsicht zu verwenden.

Der Zeitpunkt der ,,Tribal Hidage" ist sehr

unsicher, obwohl die Übereinstimmung
zwischen ihren Zahlen für Sussex und den

von Beda angegebenen (HE. IV 13) ver-

muten läßt, daß die Einteilung aus einer

sehr frühen Periode stammt, wenn nicht

gar, wie Corbett annimmt, aus den Tagen
der northumbrischen Oberherrschaft. Es

sollte auch beachtet werden, daß, je später

wir den Zeitpunkt der Tribal Hidage an-

setzen, um so größer der Flächenraum, der

Wessex zuzuweisen ist, sein muß, und um
so kleiner das Verhältnis der Hufenzahl

zur Gesamtzahl der Acres.

Es ist indessen nicht möglich, von starken

Zweifeln loszukommen einserseits über die

Richtigkeit der von Corbett für Wessex
berichtigten Ziffer, anderseits über die Mög-
lichkeit, daß Unterschiede in der Hufen

-

einteilung sowohl durch verschiedenartige

Behandlung verschiedener unterworfener
Stämme als durch tatsächliche Unter-
schiede in der Verteilung von Reichtum
und Einwohnern verursacht wurden.

In bezug auf die Hufeneinteilung der

binnenländischen Distrikte, die sich nicht

genau identifizieren lassen, ergibt sich offen-

sichtlich ein großer Unterschied, wenn wir

den Distrikt des Myrcnalandes, dem 30 000
Hufen zugewiesen werden, eher für identisch

mit Mercia ansehen, als, nach der Hypo-
these von Corbett, mit Bernicia (vgl.

H. M. Chadwick Studies on Anglo-Saxon
Institutions, Cambridge 1905, S. 263— 268).

Eine andere Auslegung der ,,Tribal Hi-

dage" nimmt die 30 000 Hufen von
Myrcnalandes als Zusammenfassung der

später in dem Dokument angegebenen

Einzelsummen (vgl. J. Brownbill E. H. R.

XXVII S. 625—648). Das würde das Ver-

hältnis der Hufen zu Äckern in Mercien

kleiner machen als in Ostangeln, Kent,

Essex oder Sussex. Aber der Text der

,,Tribal Hidage" ist so verderbt und seine

Erklärung so zweifelhaft, daß sich daraus

keine sichern Schlüsse ziehen lassen. Die

Hufenzahlen, die Beda angibt, sind zu

vereinzelt, um. eine Grundlage für irgend-

eine brauchbare Vergleichung verschie-

dener Distrikte abzugeben [HE. I 25

:

II 9; HI 24; IV 13, 14 (16), 17 (19)].

VI. Größe und Form der Sie-
de 1 u n g e n. § 31. Über die Größe der

englischen Dörfer und Einzelhöfe im II.

Jahrh. gibt das Domesday-Buch einen ge-

wissen Überblick. Aber, wie Vinogradoff

ausführt (aaO. S. 265, 270), die Beweis-

kraft dieser Angaben wird durch folgende

Möglichkeiten unsicher. I. In Wald-

distrikten kann ein beträchtlich großes

Dorf, dessen Einwohner sich hauptsächlich

mitWeide- und Waldarbeiten beschäftigten,

im Domesday-Buch bloß als ein Einzelhof

mit nur einem Pfluggespann erscheinen.

2. Eine große ländliche Organisation, die

unter einem Namen geht, kann in Wirk-

lichkeit aus verschiedenen Teilen bestanden

haben.

Diese Zweifel sind indessen nicht schwer-

wiegend genug, um die Folgerung, die

aus den im Domesday-Buch gegebenen

Angaben gezogen werden kann, aufzu-
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heben. Es ist nämlich in gewissem Um-
fange möglich, die Schätzungen, die auf

den Zahlen der Pfluggespanne basieren,

durch die Zahl der Einwohner, die erwähnt
werden, und durch die Ziffern der Hufen
zu kontrollieren, und es scheint ferner

wahrscheinlich zu sein, daß ein einzelner

Ortsname auch meistens ein einzelnes

Kerndorf ("nucleated Village", wie Mait-

land sagt) bezeichnet, denn "the record

is careful to notice over and over again the

subdivision of rural units".

Nehmen wir die Wahrscheinlichkeit,

wie sie sich aus den Angaben ergibt,

so ist die erste Tatsache, die sich aus

ihr folgern läßt, die, daß "England was
not given over to one particular System

of settlement, although villages were more
common than Single farms or small hamlets

in the greater part of the country" (Vino-

gradoff aaO. S. 264). Wir finden Einzel

-

höfe gelegentlich auch über die Ebenen
von Yorkshire und Lincolnshire (aaO.

S. 267) verstreut, wo weder das Vorhanden-
sein einer von der Vernichtung verschont

gebliebenen keltischen Bevölkerung noch
der ökonomische Vorteil dezentralisierter

Siedelungen, wie er in einem hügeligen

Gelände sich ergibt, als Ursache der Er-

scheinung angesprochen werden kann. Und
obwohl Einzelhöfe auch im modernen Eng-
land (vgl. die Karten bei A. Meitzen,

Siedelung und Agrarwesen, Berlin 1895,

Atlas zu Bd. III, Karte 66 a; ferner Mait-

land aaO., Karte zwischen den Seiten 16

und 17) im Westen häufiger zu sein schei-

nen, so ist der Gegensatz doch nicht so

scharf, wie er manchmal " angenommen
wurde. Sogar Meitzen gibt zu (aaO. VII
7 Bd. II S. 120): "Die Abgrenzung der

Dörfer gegenüber den Einzelhöfen ist je-

doch bei weitem nicht so schroff und durch
keine so bestimmte Linie zu bezeichnen,

wie in Frankreich und am Niederrhein".

Und auch wenn der Gegensatz zwischen
den Einzelhöfen des Westens und den Kern -

dörfern des Ostens ausgeprägter wäre, als

er es tatsächlich ist, so würde es doch eine

etwas freiwillige Annahme sein, in dem
Vorwiegen der Einzelhöfe einen ethnolo-

gischen Zug zu sehen.

Der Westen ist im großen und ganzen
ein hügliges Gelände, und es ist fraglos

unbequem, ein weites Gebiet von einem
einzelnen Zentrum aus zu bestellen, wenn
Pflüge und Karren bergauf und bergab
zu ziehen sind. Auch wurde der Westen
von England spät erobert. Die angel-

sächsischen Siedelungen in diesen Gegen-
den fanden statt, als der britische Wider-
stand so weit gebrochen war, daß die

Eroberer es als ungefährlich ansehen konn-
ten, sich in Einzelhöfen anzusiedeln, wäh-
rend vor diesem Stadium der Eroberung
die Gefahr eines britischen Angriffes die

Vorliebe für Kerndörfer verursacht haben
mag.

Vermutungen darüber anzustellen, ob
mit der Rasse zusammenhängende oder

ökonomische oder politische Bedingungen
die Art der Siedelung am meisten bestimmt
haben, ist wohl in einigen Fällen möglich.

Für Derbyshire ist wahrscheinlich das

hüglige Gelände eine Erklärung für die

Tatsache, daß, wenn man nur die "Villani"

und "Sochemanni", die im Domesday-Buch
erwähnt sind, rechnet (da sie ja den Haupt-

bestandteil der Bauern und der Bewohner
der regulären Pachtgüter bildeten], nur

57 % der aufgenommenen Haushaltungen

in Derbyshire in Dörfern von 12 oder mehr
solcher Haushaltungen vorkommen, wäh-
rend in Essex die Ziffer 73 % erreicht (vgl.

Vinogradoff aaO. S. 264—273). An den

Grenzen von Wales anderseits ist es mög-
lich, daß die Stammesgewohnheiten einer

überlebenden keltischen Bevölkerung ein

Überwiegen der Einzelhöfe bewirkt haben

mögen (Vinogradoff aaO. S. 267). Ander-

seits würde es schwer sein zu sagen, ob die

größere Sicherheit, die mit den späteren

Siedelungen verbunden war, und daher die

Schonung der keltischen Bevölkerung in

den späteren und weniger auf Zerstörung

ausgehenden Phasen der Eroberung oder
die ökonomischen Bedingungen, die sich

aus dem bewaldeten Gelände ergeben, die

beste Erklärung für die Einzelhöfe, die im

Süden und in den südöstlichen Teilen von

Dorsetshire vorkommen, bieten (vgl. VCH.

:

Dorset: Bd. II, Karte bei S. 126).

Zusammenfassend ist zu sagen, daß noch

viele genaue topographische Untersuchun-

gen zu machen sind, bevor über die Ur-

sachen der verschiedenen Arten der Be-

siedlung in England und über ihre Vertei-
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lung Definitives ermittelt werden kann.

Solche Untersuchungen sollten durch die

Erwägung geleitet werden, daß ökono-

mische Bedürfnisse mindestens ebenso

schwerwiegend sind, wie Gewohnheiten, die

mit der Rasse zusammenhängen, und daß
solche Bedürfnisse nicht nur mit einem
unveränderten Zustand des Landes zu

rechnen haben, sondern auch mit Wäldern
und Sümpfen, die die Tatkraft des Siedlers

beseitigt. Diese Forschung sollte sich auch
immer die Möglichkeit vor Augen halten,

daß die heutige Beschaffenheit des Landes
eben modernen Datums sein kann, und die

Tatsache, daß schon zur Zeit, als das

Domesday - Buch angelegt wurde, Jahr-

hunderte seit der angelsächsischen Erobe-

rung vergangen waren, so daß in dieser

Zwischenzeit - neue Einzelhöfe entstehen

oder Einzelhöfe zu bedeutenden Dörfern

anwachsen konnten.

§ 32. Abgesehen von den geringen An-
gaben, die man über die Größe der Siede-

lungen aus den Urkunden und historischen

Schriften hofft ziehen zu können, scheint

für die ersten Jahrhunderte eine andere

• Forschungsmethode noch nicht genügend
angewandt worden zu sein. Die Orts-
namen nämlich könnten Licht auf diese

Probleme werfen.

Wo wir Namen linden, die augen-

scheinlich mit andern Siedelungen zu-

sammenhängen (z. B. Sutton 'der südliche

tün\ Aston, das oft 'der östliche tun

bedeutet; oder Nethercote), da können
wir das wohl als Kennzeichen einer länd-

lichen Organisation ansehen, die aus ver-

schiedenen Gliedern bestand und als ein

System von Einzelhöfen angesprochen

werden kann. Auch läßt sich daran denken,

ob das häufigere Vorkommen solcher re-

lativer Präfixe in Verbindung mit dem Suf-

fix tun als mit dem Suffix kam auf bloßem
Zufall beruht, oder ob das Suffix tun in der

einen oder andern Periode, wie das Suffix

cot, hauptsächlich für Einzelhöfe gebraucht

ist. Wenn das bewiesen werden könnte,

so würde es die Konjektur von Round
unterstützen, daß Orte, deren Name auf

tun endigt, später entstanden sind als

Orte mit der Endung kam, denn die poli-

tischen Bedingungen der späteren Periode

der Eroberung müssen für die Siedelung

in Einzelhöfen günstiger gewesen sein (vgl.

J. H. Round The Commune of London,
Westminster 1899, S. 6 u. 7).

Hierbei ist jedoch eine wichtige Unter-
scheidung zu beachten, die oft vergessen
wird. Ein Hofsystem kann zwei ver-

I

schiedene Dinge bezeichnen, die oft, aber
nicht notwendig übereinstimmen. Es

1
kann einfach das Überwiegen kleiner

|

Siedlungen vor großen meinen. Es kann
aber auch eine ländliche Organisation

: bezeichnen, die die Zusammenfassung
kleiner Gruppen getrennter Siedelungen

für gewisse Zwecke mit sich brachte,

! ohne Rücksicht auf die Größe dieser
' Siedelungen. Zweifellos werden solche

getrennten Gruppen im allgemeinen klein

j

gewesen sein. Denn es hätte kaum
eine Notwendigkeit vorgelegen, große Grup-
pen zu einer Gemeinde zu vereinigen. Auf
jeden Fall muß aber dieser Unterschied

beachtet werden.

VII. Benutzung römischer
j

P 1 ä t z e. § 33. Eine ganze Menge eng-

j

lischer Städte ist zweifellos an der Stelle

I

oder in der unmittelbaren Nähe römisch

-

I

britischer. Städte erbaut worden. Ferner

spricht, ganz abgesehen von den archäolo-
: gischen Funden, das Zeugnis von Beda da-

für, daß in vielen dieser Fälle, z. B. bei

Canterbury, London, Lincoln und York,

!

germanische Siedelungen vor der Mitte des

7. Jahrh. entstanden sind. Aber die Tat-

sache, daß sächsische Siedlungen römische

;

Orte benutzten, ist noch kein Beweis da-

|

für, daß sie sich ohne Lücke an diese an-

schlössen. Es fehlen jegliche Daten, die

auf die Kontinuität der ländlichen oder

i städtischen Niederlassungen schließen

j

lassen. Für einige Plätze, wo germanische

Siedelungen auf römische folgten, steht

I

es fest, daß sie zwischen beiden Perioden

eine Zeitlang verödet dalagen. Viele alte

!
Niederlassungen sind nach der angel-

I
sächsischen Eroberung gänzlich aufgegeben

! worden. Selbst für London, wo mehr

i als bei den meisten andern Städten

anzunehmen wäre, daß zwischen der römi-

schen und der sächsischen Stadt keine

Lücke bestand, ist das doch nicht mit

Sicherheit zu erweisen (vgl. VCH. : London

Bd. I S. 43, 147). In Canterbury liegen

(laut mündlicher Mitteilung von Professor
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Haverfield an mich) die Überreste der

ältesten germanischen Siedelungen mehr
in der Nachbarschaft von St. Martin, als

nach dem Zentrum der römischen Stadt

zu. Das spricht für die Vermutung, daß
Canterbury zerstört wurde und die Fläche

jahrelang unbenutzt war (vgl. Haverfield

Romanization of Roman Britain, Ausgabe
v. 191 2, S. 63—64). Sogar in einem so

spät eroberten Gebiet wie Somerset

ist der unmittelbare Anschluß nicht nach-

zuweisen. Die Baureste in Bath zeigen

deutlich, daß das römische Aquae Sulis

lange verödet lag, bevor dort wieder eine

sächsische Siedelung entstand. In Somer-

set ist, abgesehen von Aquae Sulis, II-

chester der einzige Ort, wo römische und
englische Siedelungen zusammentreffen,

und das war in der römischen Periode

ein unwichtiger Platz (vgl. F. J. Haver-

field: VCH.: Somerset Bd. I S. 218, 224

bis 225, 243). Spuren von Feuer bei

einigen Trümmern aus römischer Zeit wie

bei denen von Viriconium sprechen für die

gewaltsame Zerstörung des römischen Plat-

zes (vgl. F. J. Haverfield: VCH.: Shrop-

shire Bd. I S. 217), anderseits scheint

Calleva Atrebatum, oder Silchester, in

Hampshire einfach geräumt worden zu

sein (vgl. F. J. Haverfield: EHR. XIX
S. 627—631). Die Chronik erzählt, daß
Chester Ende des 9. Jahrh. verlassen war,

und noch jetzt unbenutzte Stätten wie die

von Verulamium bezeugen Ähnliches.

§ 34. Für die ländlichen Siedelungen lie-

gen die Verhältnisse ebenso, selten lassen

sich angelsächsische Trümmer am Orte

einer römischen Villa nachweisen, und die

große Unsicherheit, die in der Datierung

der alten angelsächsischen Funde herrscht,

schließt jede Folgerung über die ursprüng-

lichen Verhältnisse bei den wenigen römi-

schen Landhäusern, wo angelsächsische

Baufunde gemacht wurden, aus. In allen

Teilen des Landes findet man aber ander-

seits römische Landhäuser in einiger Ent-
fernung von den modernen Dörfern: das

ist z. B. der Fall bei Darenth in Kent, bei

Brading auf der Isle of Wight, bei North

-

leigh in Oxfordshire, bei Chedworth in

Gloucestershire.

Spuren von Feuer, die ein Zerstörung
durch die Eroberer vermuten lassen, wer-

den auch nicht selten an den Überresten
der römisch-britischen Landhäuser ge-

funden (vgl. F. J. Haverfield The Romani-
zation of Roman Britain: Froceed'mgs of the
British Academy, 1905—1906, S. 210;
P. Vinogradoff The Growth of the Manor,
London 1905, S. 118).

Schließlich ist auch noch zu beachten,

daß der vorwiegend germanische Charakter
der englischen Ortsnamen als Tatsache zu
werten ist, die sich mit einer frühzeitigen

oder allgemeinen Besitzergreifung römi-
scher Siedelungen durch die angelsächsi-

schen Eroberer kaum in Einklang bringen

läßt (vgl. W. H. Stevenson: EHR. IV
S.358).

VIII. Siedelungen von Sippen-
verbänden. §35. Die Theorie von
Kemble, daß in dem Namen manch eines

englischen Dorfes die Spur eines Sippen-

verbandes, zu dem die alten germanischen

Siedler gehörten, zu finden sei (vgl. J. M.
Kemble The Saxons in England, London
1849, Bd. I Kap. 2 und Anhang A), ist

von verschiedenen Gesichtspunkten aus

angegriffen worden. Es wurde dagegen an-

geführt, daß im alten englischen Recht der-

Blutrache-Verband nicht ein" permanently
organized unit" war, sondern für jede Fa-

milie von Brüdern und Schwestern ver-

schieden zusammengesetzt war, da die

Verantwortlichkeit und die Ansprüche der

mütterlichen Sippe ebensogut anerkannt

wurden, wie die der väterlichen.

Diese Erwägung schwächt etwas das

Argument für die Geschlossenheit der Sippe

ab, womit die Auffassung von Kemble ver-

bunden ist (vgl. F. Liebermann Die Ge-

setze der Angelsachsen Halle 1903, Bd. I:

Alfred 27, S. 66—67, Athelstan II 2,

S. 156—57, Leges Henrici 75, §§ 8— 10,

S. 592. Pollock u. Maitland History of

English Law, 2. Aufl., Cambridge 1898,

Bd. 2 S. 242). Es ist dann an der Hand
der Chronik (ann. 597, vgl. 626, 685) an-

geführt worden, daß das Patronymikon
auf ing nicht als ein fortdauernder Clan-

Name gebraucht wurde, sondern mit jeder

Generation wechselte (s. Round aaO. 1 7 f
-
) -

Zudem ist die Silbe ing zweifellos in manchen
Namen der heutigen Karten, die von

Kemble als Patronymika angesehen wurde,

in Wirklichkeit weiter nichts als eine
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Korumpierung oder ein Possessivum (vgl.

W. H. Stevenson: EHR. IV, Anm. S. 356;

I. Taylor Nantes and their Histories, 2. Aufl.,

London 1898, S. 353—55; W. W. Skeat

The Place Nantes of Cambridgeshire, Cam-
bridge Antiquarian Soc. Nr. 36, 1901, S. 14;

derselbe The Place Names of Bedfordshire,

ebenda Nr. 42, 1906, S. 57; derselbe Place

Names of Hertfordshire, Hertford 1904,

S. 37—38; J. H. Round aaO. S. 22—26).

Aber die Reaktion gegen die These von

Kemble ist zu weit gegangen. Es ist sicher,

daß in der angelsächsischen Gesellschaft

der Sippenverband eine gewisse Geschlos-

senheit hatte, was ja auch die Texte, die

die ergänzende Verantwortlichkeit der Mut-

tersippe dartun, voraussetzen. Und es

ist auch klar, daß der Sippenverband

manchmal genügend groß und zusammen-
hängend war, um eine Streitmacht von ge-

wisser Stärke zu bilden (vgl. Athelstan

VI. 8. § 2, 3 bei Liebermann aaO. S. 178

— 179), während ein Text (Athelstan II 2

§ 8) nicht nur eine gewisse Geschlossenheit

der Sippe, sondern auch die örtliche

Konzentration des Sippenverbandes be-

stimmt vermuten läßt (vgl. auch P. Vino-

grodoff Growth of the Manor S. 138—141,

241—43; Pollock u. Maitland aaO. S. 243,

245).

Was den Gebrauch des Patronymikons

auf -ing als dauernder Familienname

angeht, so sind die Beispiele der Oiscingas,

Vuffingas, Icelingas (vgl. Beda HE. II 5,

II 15; Felix: Life of St. Guthlac (angelsächs.

Version, hrsg. v. C. W. Goodwin, London

1848, S. 8; hrsg. v. d. Gonser, AF. 27,

Heidelbg. 1909, S.104) allein genügend, die

Vermutung von Round zu widerlegen. Und
während einige Namen, die die Endung -ing

enthalten, zweifellos nichts mit dem Pa-

tronymikon zu tun haben, sondern andern

Ursprungs sind, gibt es andere, die beinahe

sicher oder doch wahrscheinlich Familien-

namen sind. Wenn analogische Lautent-

stellung die Zahl der Namen auf -ing

oder -ington auf der heutigen Karte ver-

mehrt hat, so hat sie anderseits auch in

einigen modernen Namen, wie Tewin in

Hertfordshire und Ickleton in Cambridge-

shire, ihre Herkunft von dem Patronymikon

verhüllt (vgl. Skeat: Cambridgeshire Place

Names S. 14— 19; Bedfordshire Place Na-

mes S . 3 4—3 5 , 57—59; Hertfordshire Place

Names 5. 37—39; Taylor aaO. S. 353— 55).

All das berührt aber nicht die sehr schwie-

rige Frage, ob, wenn derselbe Geschlechts -

name an verschiedenen Orten vorkommt,
das auf die Zersplitterung eines großen

Clans hinweist oder auf das zufällige Vor-

kommen desselben Namens für ganz ver-

schiedene Familiengruppen. Skeat, ebenso

wie Kemble, neigen mehr zu ersterer Auf-

fassung.

Reginald Lennard.

Entbindung der Frau ging auf dem Ge-

burtslager vor sich, das im Hause, so lange

dies nur einen Raum aufwies, später im

Frauengemach, auf dem Boden herge-

richtet war, auf einem Ochsenfell oder

einer Kuhhaut, die über Stroh und beson-

ders wohlriechende Kräuter gebreitet war.

Alles Weitere siehe bei Geburtshilfe.

Weinhold Dtsch. Frauen 13 83. H ö f 1 e r

Altg. Heilkunde. Hdb. d. G. d. M. I 474.

Hansen Norsk Mag. f. Laegevidensk. 1885.

Sudhoff.

Ente [Anas). A. Kulturge-
schichtliches. § I. Die E. steht

an Wichtigkeit für das germ. Altertum

wie auch sonst hinter der Gans (s. d.) außer-

ordentlich zurück. Eine größere Bedeu-

tung für die Wirtschaft hat sie wohl erst

im Mittelalter gewonnen. Immerhin wird

sie als anedem domesticam schon in der

Lex Salica (ed. Geffcken VII 4, IJ vgl.

die Anm. S. 113), sowie in andern Gesetzen

gelegentlich erwähnt. Die Weistümer

wissen dann allerlei Bestimmungen anzu-

führen, die uns das Bild der Ente recht

lebendig machen, also auf eine genauere

Bekanntschaft mit dem Tiere hindeuten,

und gegen das Ende des MA. war das fette

Entenfleisch gelegentlich wohl vornehmer

wie Gans und Huhn.
Hahn Die Baustiere. Leipz. 1896. S. 286

bis 290. Eduard Hahn.

B. Sprachliches. § 2. Der germ.

Name der Ente reicht in die indogerm.

Urzeit zurück. Germ. Sprachen: ahd.

anut, anat, anit f. (i- Stamm), mhd. ant

und ahd. anita swf., mhd. ente swf., nhd.

ente f.; and. anath, anud f. (Gallee Vorstud.

10. 13), mnd. än(e)t, plur. ände u. ende,

nnd. dnt; mndl. aent, e(e)nt, e(e)nd f., nndl.

eend, dial. ant u. ent; nfries. saterl. dnt; ae.
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cenid, ened f., me. enede\ anord. qytd f.,

dän. schwed. and. Urgerm. *anat?s, *anids

f. hat seine Entsprechung in lat. anas (gen.

anatis) f.; apreuß. antis, lit. dntis; abulg.

aß 'Ente'; aind. ätis 'ein Wasservoger.

§ 3. Das Hoch- und Niederdeutsche hat

eine gemeinsame Benennung für das E n -

tenmännchen : ahd. antrecho swm.,

mhd. antreche, nhd. enterich; mnd. antdrake

und enderik. Aus dem Mnd. stammen
adän. anddrage, ndän. andrik, schwed.

anddrake. Über die Etymologie des Wortes

s. Suolahti 423; Falk-Torp sv. and.

S u o 1 a h t i Die deutschen Vogelnamcn 4 1 9 ff.

Johannes Hoops.

Enthauptung. Das Enthaupten (aschw.

halshugga, anorw. afhgfda, drepa hgfud' af

einum, ahd. forhoubitön, lat. decollare, capite

truncare) gehört zu den ältesten germani-

schen Todesstrafen. Es wird ursprünglich

als rituelle Strafe an dem mit dem Haupt
auf dem Blocke liegenden Verbrecher mit

Schlegel und Barte vollzogen. Später

rindet sich die E. mit dem Schwert. Die

E. war immer ehrliche Strafe. Das ab-

geschlagene Haupt wurde allenfalls auf

einem Pfahl aufgesteckt und so zur Schau

gestellt.

Eine Besonderheit war das Abpflügen

des Hauptes beim Grenzfrevler.

Lit. s. Todesstrafe. v. Schwerin.

Entmannung. Die E. kommt schon im
ältesten Recht vor als rituelle Vorbereitung

der Todesstrafe (s. d.). Außerdem ist

die E. (aschw. gcsldinger, anorw. gelding,

lat. castratio) Verstümmelungsstrafe (s.

Leibesstrafen). Insbesondere wird sie als

spiegelnde Strafe (s. d.) beim Notzüchter

angewandt, der mit seinen Hoden büßen
muß oder mit seinem Zeugungsglied (ags.

betan mid his eowende).

Endlich ist aber auch das nicht erlaubte

Entmannen (aschw. snöpa, gcclda, anorw.

.

gelda, lat. castrare) schwerste Körperver-

letzung (s. d.).

Lit. s. Todesstrafe. v. Schwerin.

Enzian. § 1. Für die Gentiana -Arten,

die nur sehr zerstreut auftreten und in

vielen Gegenden ganz fehlen, gibt es keine

gemeingermanische, sondern nur einzel-

sprachliche Benennungen. Das Deutsche
kennt allerdings einen altertümlich aus-
sehenden, etymologisch dunkeln Namen:

ahd. mädalger 'basilisca' (Ahd. Gl. III 602,

39; 10. Jh.), mhd. mädelger 'basilisca'

(Björkman ZfdWf. 3, 271), nhd. obd.

modeiger, mödlgeer, magdalger 'Gentiana

cruciata' (Schmeller Wb. 1, 1567; Pritzel-

Jessen 161); aber er ist auf Oberdeutsch-
land beschränkt. Das Angelsächsische hat
die farblose Bezeichnung feldwyrt 'gentiana',

die in heutigen engl. Dialekten keine Fort-

setzung findet.

§ 2. Im Norden gilt für Gentiana pur-

purea L. seit dem 13. Jh. der scherzhafte

Name setee 'Süße' wegen des bittern Ge-
schmacks der Wurzel, die offizinell ver-

wandt wurde. Der dänische Arzt Henrik
Harpestreng ("j" ca. 1244) beschreibt die

Pflanze unter dem Titel: „Basilisca seu

genciana, skeersetee" und gibt eine ausführ-

liche Darstellung ihrer medizinischen Eigen-

schaften (abgedruckt von Holmboe Nyt
Mag. f. Naturvidsk. 43, 3; 1904). Ihre

offizinelle Verwendung im MA. geht wohl im
wesentlichen auf Dioskorides 3, 3 zurück

(s. Holmboe aaO. 2). Die Wurzel wurde
in Norwegen nicht nur zum Hausgebrauch
eingesammelt, sondern auch verkauft und
exportiert. Schon seit dem Anfang des

15. Jhs. wird uns über Ausfuhr von En-
zianwurzeln nach Schweden berichtet, wo
die Pflanze bis auf den heutigen Tag
baggsöta, dh. 'norwegische Süße', genannt

wird (Holmboe 7). In Norwegen ist sie

unter dem Namen sete, skjarsete, setrot

noch heute ein beliebtes Hausmittel bei

Krankheiten von Menschen und Tieren

(SchübelerKulturpflanzen Norw. 88; Holm-
boe aaO. 6); aber infolge des jahrhunderte-

langen Einsammelns ist sie vielerorts

selten geworden (Holmboe 16).

Johannes Hoops.

Eorl. § 1. In den frühesten angel-

sächsischen Quellen, besonders in den

nationalen Dichtungen, kommen häufig

Anspielungen auf einen Würdenträger vor,

der eorl genannt wird. Da der Titel oder

eine verwandte Form desselben sich in

mehreren germanischen Mundarten findet,

so ist es klar, daß er eine Einrichtung oder

einen Stand aus grauer Vorzeit bezeichnet.

Mitunter wird das Wort in der Bedeutung

von 'Mann' gebraucht, wie z. B. in der

altsächsischen Dichtung Heliand. In spä-

teren altnordischen und altenglischen Denk-
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malern bezeichnet es einen königlichen

Beamten und entspricht ungefähr dem
mittelalterlichen comes. Häufiger aber

weist es auf ein Mitglied der militärischen

Aristokratie hin; ein bemerkenswerter
Beleg hierzu ist die Beschreibung des

jarl in der eddischen Dichtung Rigsfiula,

die sich nicht auf einen bloßen Kriegs-

mann beziehen kann, sondern auf einen

Anführer hindeutet, einen taciteischen

princeps, der sich mit einer Schar aus-

erwählter Jünglinge umgab. (V. 147— 154.)

§ 2. Bei der Bestimmung der Bedeutung
des Ausdrucks sind wir auf die frühesten

Quellen beschränkt: Dichtungen und Ge-

setze. Die Eorls der Wikinger-Einfälle

kommen für uns nicht in Betracht. In der

Reimformel eorl and ceorl der Gesetze

Alfreds haben wir offenbar nichts als ein

fossiles Überbleibsel; wirkliche Eorlschaft

muß in Quellen aus der Zeit vor 850 ge-

sucht werden. In den kentischen Ge-

setzen des 7. Jahrhunderts erscheint der

Eorl als eine aktive Realität: er gehört

einer höheren sozialen Klasse an, erfreut

sich eines höheren Wergeides als der Ceorl;

seinem Heim und seiner Familie wird ein

höherer Schutz zuteil. Er gehörte augen-

scheinlich zu einer privilegierten Klasse

militärischen Charakters, deren Mitglieder

in Burgen wohnten und Kriegsgefolge

hatten. Der Wanderer (V. 78—84) sagt

in seiner Beschreibung der zerstörten Burg
von dem Eorl, daß er ,,seine Mannen im
Grabe verberge". Die Patriarchen mit

ihrem großen Haushalt werden von dem
Verfasser der Genesis als Eorls betrachtet,

j

§ 3. Wenn der Beweis auch nicht als
'

ein absoluter angesehen werden kann, so i

legen die Zeugnisse doch dar, daß der

Eorl nicht nur ein Kriegsmann, sondern

zugleich ein Anführer von Kriegern in

dem besondern germanischen Sinne war.

Bemerkenswert ist die Leichtigkeit und

Natürlichkeit, womit der Titel, nachdem
er sich in langer Entwicklung von seiner

germanischen Bedeutung entfernt hatte,

plötzlich in seinem ursprünglichen Sinne

wiedererscheint. D^e Wikinger-Eorls des

Q. Jahrhunderts können keine grund-

herrlichen Barone gewesen sein; sie waren

ohne Zweifel Seeräuberführer, jeder an der

Spitze eines comitatus.

§ 4. Verschiedene Theorien sind früher
zur Erklärung der Eorlschaft aufgestellt

worden. Lappenberg und Allen haben
die Ansicht vertreten, daß die Eorls von
der Krone ernannte Beamte waren; aber
dies würde, überall wo die Institution er-

scheint, eine organisierte Monarchie zur
Voraussetzung haben. Beinahe alle sind

der Meinung, daß sie einen alten Erbadel
bildeten, obgleich nicht alle einig sind

hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit
dem comitatus. Ältere Schriftsteller, na-

mentlich Waitz, verwerfen die oben aus-

gesprochene Ansicht, daß der Eorl der

Anführer einer solchen Gefolgschaft ge-

wesen sei.

Allen Essays and Monographs 293 ff.

Kemble Saxons in Engl. I 135 f. Lappen-
berg Hist. of Engl. II 382. Larson King's

Household in Engl. 75 ff. Stubbs Const. Hist.

I 86. Waitz DVG. I 146 f. Chadwick
Studios on Anglo-Saxon Instittctions 161 ff.

380 ff.

L. M. Larson.

Eostra. Der ags. Name einer germani-

schen Frühjahrsgöttin, nach der das Oster-

fest genannt sein soll und aus dem man
ein ahd. Östara erschlossen hat. Das Wort
findet sich nur bei Beda bei Erklärung

des ags. Monatnamens eastor-mönad: a dea

illorum quae Eostrae vocabatur et cid in

illo festa celebrabant nomen habuit (De

ratione temp. Kap. 15). Während man
früher dies Zeugnis vielfach angezweifelt

hat, sucht man es jetzt wieder zur Geltung

zu bringen und das Wort zu lat. aurora

zu stellen, und zwar im Hinblick auf die

vedischen Hymnen an die Morgenröte,

durch die man den Frühling begrüßte.

K. Weinhold Die deutschen Monats-

namen S. 52. W. Mannhardt WFK. I

505. Kluge ZfdWf. II 42. E. Mogk.

Erbfolgeordnung. § 1. Die germanische

Erbfolge ist Erbfolge der Bluts-
verwandten, und zwar entscheidet

grundsätzlich die Nähe der Ver-
wandtschaft über die Berufung zur

Erbschaft; der nähere Verwandte schließt

den entfernteren aus. Wenn dieser Grund-

satz gelegentlich dadurch durchbrochen

wird, daß die Rechtsordnung nach anderen

Gesichtspunkten gewisse Klassen von Erben

bildet, denen sie je eine bestimmte Quote
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des Nachlasses zuweist (Töchter, Bastarde

und Schwertmagen nach Rothari 158, 159;

väterliche und mütterliche Sippe im fran-

zösischen Recht usw.), so sind das spätere

Rechtsbildungen. Innerhalb der Erben
aber sind zwei Erben kreise, ein

engerer und ein weiterer, zu

unterscheiden, von denen der erstere den

letzteren ausschloß.

§ 2. Der engere Erben kreis
umfaßte die nächsten Verwandten, Sohn,

Tochter, Vater, Mutter, Bruder, Schwester,

also, was bezeichnend ist, alle die Ver-

wandten, für die schon im Indogermani-

schen eine Einzelbezeichnung sich rindet.

Es sind die sex honda (6 Hände) des

friesischen, die jramarvce (Vordererben)

des dänischen, die tqlumenn des nor-

wegischen, die „im Gesetz einzeln auf-

gezählten Erben*' (er taldir heita tu arfs

i Iggum) des isländischen Rechts. Charakte-

ristisch für diesen Erbenkreis ist, daß die

Berufung von Weibern neben den Männern,
wenn auch regelmäßig mit relativer Zurück-
setzung, schon in unseren ältesten Quellen

fast allgemein durchgedrungen ist. Die

Erben dieses engeren Kreises sind sämtlich

Personen, die mit dem Erblasser ein und
demselben Haushalt angehören oder an-

gehört haben, durch Munt mit ihm ver-

bunden sind (s. 'Familie'); ihr Erbrecht

beruht nicht nur auf der Verwandtschaft,

sondern auch auf der Familienzugehörig-

keit, es stellt sich gewissermaßen als eine

Anwachsung des Familienvermögens dar.

§ 3. Dementsprechend wurden auch

andere in der Munt des Erblassers stehende

nahe Verwandte dem engeren Erbenkreis

zugerechnet. So beruht darauf vielleicht

die Einbeziehung der Tanten in Lex Sal. 59,

sicher die des in der Munt des Großvaters

(in sinu avi) geborenen Enkels (Leg.

Langob. Grimoald 5). Eine wirkliche

Erweiterung des engeren Erben-
kreises war es, wenn man schon zur Zeit

der Volksrechte bei den Westgoten, Lango-
barden, Sachsen und salischen Franken
und nachmals fast überall die gesamte
Deszendenz dem engeren Erbenkreis zu-

rechnete, und wenn das salische Recht
(Cap. ad Leg. Sal. I 7), die schwedischen
Rechte, vielleicht auch das langobardische
Recht (Liutpr. 17) die Geschwisterkinder

einbezogen. Vor allem bedeutet die zuerst

in Lex Visig. IV 2, 2 bezeugte, später

bei den verschiedensten germanischen
Stämmen verbreitete Bevorzugung der

Großeltern und der weiteren Aszendenten
vor dem gesamten weiteren Erbenkreis,

bisweilen sogar vor den Geschwistern,

nichts anderes als eine Aufnahme der-

selben in den engeren Kreis.

§ 4. Innerhalb dieses engeren Erben

-

kreises fiel die Erbschaft zunächst als

,, Brusterbe" (aschwed. brystarf) an
die Kinder bez. die Deszendenz überhaupt,

den ,, Busen" (Ssp. I 17 § 1); Kinder
schlössen Enkel aus. Der Satz, daß neben
Kindern die Nachkommen eines ver-

storbenen Kindes als Repräsentanten des-

selben einen Kindesteil erhalten (Ein-
trittsrecht, Repräsentations-
recht), galt in vollem Umfang bei den

Westgoten (vgl. Z e u m e r Neues Archiv

26, 124 ff.) und austrasischen Franken,

sowie in einem Teil der dänischen Rechte,

bei den Langobarden seit 668 und bei

den Sachsen seit 938 (Widukind II 10)

nur für Sohnessöhne, bei den Burgundern
und Norwegern für Sohnessöhne in Kon-
kurrenz mit Töchtern. Altes Recht war
er sicher nicht.

§ 5. Fehlte es an Abkömmlingen, so

fiel die Erbschaft als „Rückenerbe"
(aschwed. bakarf) an den ,, S c h ß ",

die Eltern, dann an die Geschwister,

endlich an die weiteren Aszendenten.

Doch finden sich hier die verschieden-

artigsten Modifikationen; bisweilen gehen

die Geschwister den Eltern vor, bisweilen

treten sie hinter den Großeltern zurück usw.

§ 6. Ist es auch die Regel, daß der

engere Erbenkreis die nächsten weib-
lichen Verwandten umfaßt, so

sind dieselben doch meist hinter den

gleich nahen, bisweilen sogar hinter ent-

fernteren männlichen Verwandten zurück-

gesetzt. Auch wo sie gleichgestellt sind,

nehmen sie bisweilen nur „mit einer Hand",
also einen halben Anteil (friesische Rechte).

§ 7. Bei Fehlen des engeren Erben

-

kreises gelangt die Erbschaft als „uner-

wartetes" (fries. unwena läwa) oder „gehen-

des" Erbe (adän. gangu arf) oder als Ver-

wandtenerbe (anord. frcEnderftf) an den

weiteren Erbenkreis, die „Vet-
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tern", die nißiar des gotländischen Rechts,

die Magen im engeren Sinne (Ssp. I 3 § 3),

und zwar auch hier nach der Nähe der

Verwandtschaft. Über einen bestimmten
Verwandtschaftsgrad gelangt' die Erb-

schaft nie hinaus; es gibt eine Erb •

rechtsgrenze, die zugleich Sip-
pengrenze und als solche über das

Erbrecht hinaus auch für die sonstigen

aus der Verwandtschaft entspringenden

Rechtsbeziehungen bedeutsam ist.

§ 8. Über das Prinzip, nach dem die

Nähe der Verwandtschaft innerhalb des

weiteren Erbenkreises berechnet wurde,

herrscht Streit. Einig ist die bisherige

Forschung in der Annahme, daß man,
um die Nähe eines Verwandten fest-

zustellen, vom Erblasser zu dem beiden

gemeinsamen Stammvater hinauf und von
diesem zum betreffenden Verwandten herab

die Zeugungen bez. Geburten zählte. Der
Streit besteht nur darüber, ob man diese

beiden Zahlenreihen addieren soll, so daß

man zu dem römischen G r a d u a 1
-

system gelangt (v. A m i r a, F i c k e r)

,

oder ob man einer der beiden Reihen den

Vorzug vor der anderen zu geben hat, und
zwar ob der längeren Reihe (Siegel),
der Erbprätendentenreihe (W asser-
schieben) oder der Erblasserreihe

(Brunner, Schröder ua.). Bei

der letzteren Berechnung, die fast all-

gemein herrschende Lehre ist, gelangt

man zu der sogenannten P a r e n t e 1 -

Ordnung. Die Erben zerfallen in

einzelne Ordnungen (Parentelen) je nach
der Nähe der Verwandtschaft des gemein-

samen Stammvaters mit dem Erblasser, die

Parentel seiner Eltern und deren Deszen-

denz, seiner Großeltern und deren De-

szendenz usw. Die nähere Parentel schließt

selbst mit ihren jüngsten Gliedern die

weitere Parentel aus; innerhalb der Parentel

entscheidet die Nähe zum Stammvater
(Gradesnähe).

§ 9. Richtig ist, daß die Parentel-

ordnung nachmals in den verschiedensten

Gebieten der germanischen Welt ver-

breitet ist, richtig aber auch, daß daneben

mindestens ebensosehr andere Berech

-

nungsarten üblich sind, nicht nur die oben

genannten, sondern auch Berechnungs-

arten, die von diesen wieder abweichen

Hoops, Reallexikon. I.

und zum Teil zunächst recht wunderlich
erscheinen. Wäre ein so folgerichtiges,

klares und zweckmäßiges System wie die

Parentelordnung urgermanisches Recht ge-
wesen, so wäre es unbegreiflich, wie alle

diese anderen Systeme entstehen konnten.
Alles weist vielmehr dahin, daß zu der
Zeit, in der sich das Sonderrecht der
einzelnen Stämme entwickelte, ein pri-

mitiveres, unvollkommeneres System,
i

wenn nicht gar Systemlosigkeit geherrscht

!

hat. Für ein solches primitives System
gibt es nun Anhaltspunkte.

§ 10. Bei den verschiedensten germani-
schen Stämmen, bei den Westgermanen
ebenso wie bei den Skandinaviern, finden

wir eine Zählung der Verwandtschaft nach
Vetterschaften. Dies System zählt

auf der Querlinie, nicht zum Stamm-
vater hinauf und von diesem wieder
hinunter; es berücksichtigt nur diejenigen

Seitenverwandten, die mit dem, von
dem aus gezählt wird, auf gleicher

Generationshöhe stehen, also gewisser-

maßen gleichaltrig sind, die Vettern

im modernen Sinn. Es zählt sie als Vettern

1., 2. oder 3. Grades (fläm. rechtzweers,

onderzzveers, derdezweers; aisl. broefrra, bree-

tfungar, ncesta broeära, annarra breeära,

prid'ja breetfra; span. primos, segundos,

terceros hermanos usw.). Auf die Ver-

wandten der höheren und niederen Quer-

linien (Onkel, Neffen usw.) sowie auf

Aszendenten und, Deszendenten nimmt
diese Zählung keine Rücksicht.

§ 11. Von dieser Zählung unterscheidet

die herrschende Lehre eine Zählung, die

vom Bild des menschlichen
Körpers ausgeht (am anschaulichsten

Ssp. I 3 § 3) und vom Kopf über Hals

und Schulter am Arm entlang bis zu den

Fingerspitzen die Verwandten als Ge-
lenke zählt, als Glieder (let im Ssp.)

oder K n i e e (gennculum in Lex Sal.

44, 9, 10, Lex Rib. 56, 3, Rothari 153,

cneow im angelsächsischen, knT
j

kne im

friesischen, knoe im schwedischen, kne

im norwegischen Recht). Man hat diese

Kniezählung als römische Gradualzählung

(eventuell unter Auslassung des gemein-

samen Stammvaters) aufgefaßt; aber dazu

stimmen nicht die Quellennachrichten,

z. B. die langobardischen Beispiele des

40
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Liber Papiensis. Man hat sie auch mit der

Parentelordnung in Verbindung gebracht,

indem man sie entweder als Zählung der ein-

zelnen Stammväter und ihrerParentelenvom
Erblasser aufwärts oder als Zählung inner-

halb der einzelnen Parentel vom Stamm-
vater abwärts auffaßte. Aber beides ist

mit den überlieferten Zahlen unvereinbar.

Insbesondere ließe sich nach der letzteren

Meinung die Kniezählung nur zur Ver-

gleichung solcher Verwandten verwenden,

die derselben Parentel angehören; die

Beispiele des Liber Papiensis aber ge-

brauchen sie für Verwandte verschiedener

Parentelen. Oder man nahm eine beide

Linien berücksichtigende Zählung nach

,, Doppelknien" an; dann war die

Zählung nur verwendbar für Verwandte

in gleicher Entfernung vom gemeinsamen
Stammvater auf der gleichen Querlinie,

und man gelangte auf einem Umweg
zum gleichen Ergebnis wie bei der Vetter-

schaftszählung.

§ 12. In der Tat handelt es sich dabei

um die Vetterschaftszählung, aber nicht

auf dem Umweg über die Doppelkniee

(ein den Quellen völlig unbekannter Be-

griff), sondern auf direktem Wege. Die

Kniezählung ist (ein Gedanke Hecks)
nichts anderes als die Zählung auf dem
gleichsam wagerecht ausgestreckten

Arm, auf der Q u e r 1 i n i e
,
eine Zählung

zunächst der Geschwister, dann der gleich-

altrigen Vettern I., 2., 3. etc. Grades (vgl.

Ssp. 1 3 § 3 : Dit is de irste sibbe tale, die man
to magen rekenet : bruder hindere unde suster

hindere. Daß es sich um das Verhältnis

der Geschwisterkinder zueinander,
nicht zu einem dritten handelt, zeigt der

unmittelbar vorausgehende Satz: ire

d. h. der Geschwister, hindere sint doch gelike

na, ire iewelk des anderen erve to nemene).

Bezeichnend ist auch, daß die Formeln
des Liber Papiensis nur Zählungen auf

der Querlinie kennen.

§ 13. Unterschiede bestehen nur in

bezug auf den Ausgangspunkt
der Zählung. Die salische Zählung, die

kanonische Zählung der fränki-

schen Konzilien und später der Kirche über-

haupt, nennt den Bruder als 1. Knie;

die langobardische vorspringende
Zählung rechnet die Ausgangsperson

mit, so daß der Bruder das 2. Knie dar-

stellt (Formeln zum Liber Papiensis Ro-
thari 153). Endlich gibt es die zurück-
bleibende Zählung, die nur im
weiteren Erbenkreise zählt und deshalb

die Vettern als das 1. Knie betrachtet;

sie wird am Anfang des II. Jhs. am
Mittelrhein erwähnt, wahrscheinlich als

ripuarisch, findet sich aber auch bei den
Sachsen (Ssp. I 3 § 3), Friesen (Hunsingoer

Bußtaxen § 42 lassen auf die othersuster -

bern = Andergeschwisterkinder die thredda

halua knileg, sodann die thredda knileg

folgen, rechnen die ersteren also als 2. Knie)

und Angelsachsen (VI /Ethr. 12: der

6. Mann, die Ausgangsperson mitgezählt,

also der Vetter 4. Grades stellt das 4. Knie
dar). Dazu stimmt es, daß die Sippe nach

langobardischem Recht im 7., nach sali-

schem im 6., nach ripuarischem und
anglo-warnischem im 5. Knie endet.

§ 14. Die ,, Sippe", die nach Ssp. I 3 § 3

vom Haupt zur Fingerspitze reicht, ist

die Querlinie der Gleichaltrigen, das

erste Gelenk im Hals sind die Geschwister,

das 2., 3., 4. die Vettern I., 2., 3. Grades

usw. Die ungleichen Grade der
Seitenverwandtschaft (Onkel

und Neffen der verschiedenen Grade)

werden den Vettern gleichgesetzt, deren

Aszendenten oder Deszendenten sie sind,

an deren Gelenk sie die Sippe berühren

(Ssp. 1 3 § 3 : Die . . . sik to der sibbe gestuppen

mcegen an geliker stat, die nemet dat erve

gelike). Wo dabei nicht nur, wie im Erb-

recht, die Nähe eines Seitenverwandten

zum Erblasser, sondern, wie im Recht

der Ehehindernisse, die gegenseitige
Verwandtschaft festzustellen war, er-

gaben sich bei ungleichen Graden ver-

schiedene Resultate, je nachdem man von

dem einen oder dem anderen ausging.

Das tritt auch in den Quellen zutage

(Decret. Compend. 757 §3: qui unus in

quarta alius in tercia sibi pertinent). Für

die Großeltern und höheren Aszen-
denten bietet die Zählung keinen

rechten Platz; daraus erklärt sich die

überaus verschiedene Behandlung der-

selben, die nach manchen Rechten jedes

Erbrechts darben, nach anderen um-
gekehrt durch Aufnahme in den engeren

Erbenkreis einen Vorrang vor allen anderen
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Seitenverwandten erlangt haben, nach

einer dritten Klasse endlich mitten unter

den Seitenverwandten rangieren.

§ 15. Dieses primitive System, das zu

einer Ordnung nach Parentelen, aber ohne
j

Berücksichtigung der Parentelenhäupter

und ohne Gliederung innerhalb der Parentel

führt, konnte für sämtliche spätere !

Zählweisen den Ausgangs-
j

p u n k t abgeben. Man konnte von ihm
aus leicht zum Parentelensystem,
sei es ohne, sei es mit Einrechnung der

Parentelenhäupter, gelangen, indem man i

innerhalb der Parentel die Nähe zum
Stammvater entscheiden ließ und eventuell

den letzteren in die Rechnung einbezog.

Man konnte aber auch, indem man die

Gleichstellung der Onkel mit den Vettern

beibehielt, die der Neffen aber fallen ließ,

so daß man von den Vettern weiter ab- '

wärts zählte, zur spanischen Zählweise,

dem System der längsten
Linie kommen (Ficker Unters. I 332L

438 ff. ; auch wohl in der 1. Formel zur

Expositio des Liber Papiensis). Man
konnte endlich aber bei Seitenverwandten

auf der ungeraden Querlinie zwischen

den beiden Zählungen vom Erblasser zu
j

ihnen und von ihnen zum Erblasser die
|

Mitte ziehen, indem man die Kinder

der Zweitknielinge (Vettern 2. Grades)

und die Eltern der Drittknielinge (Vettern

3. Grades) als Dritthalbknielinge (fries.

threddahaluaknileg in den Hunsingoer Buß-
taxen § 42) zwischen die beiden Vettern

schob. Dann gelangte man zu jener

Gleichsetzung von Geschwisterkindern und :

Eitergeschwistern unter Vorrang vor den
;

Vettern, auf der Wasserschieben
seine Theorie aufbaute, und bei konse-

quenter Durchführung zu dem Berech-

nungsmodus des magdeburgischen und i

desseeländisch-schonischen Rechtes. Über-

trägt man dies Prinzip aber auch auf die
;

Parentelenhäupter, dann ist man beim
j

reinen Gradualsystem angelangt,
I

nur mit dem Unterschied, daß den ganzen
|

Graden des römischen Rechts hier halbe
|

Grade (Kniee) entsprechen.

§ 16. Die Erbfolge im weiteren Erben-

kreise war ursprünglich eine rein agna-
tische; noch in historischer Zeit gibt

es eine Anzahl von Rechten, die nur die

Schwertmagen berufen, so das burgundi-
sche, langobardische, anglowarnischc und
gotländische Recht. Allmählich hat sich

dann ein Erbrecht der S p i 1 1 m a g e n
bisweilen (Gulaf>ingslög) mit Unterschied
von Männern und Weibern entwickelt,

zunächst vielfach nur so, daß bei gleicher

Gradesnähe der Spillmage zurücktreten

muß, wozu alemannische und norwegische

Rechte, sowie das isländische und ost-

götische Recht Beispiele liefern. Im all-

gemeinen aber hat sich die Gleichberech-

tigung des Mannes- und Weibesstammes
durchgesetzt.

§ 17. Erst wo diese völlige Gleich-

berechtigung zwischen Schwertmagen und
Spillmagen geltendes Recht geworden war,

konnten sich gewisse Eigentümlichkeiten

der Erbfolge ausbilden. So die Unter-

scheidung zwischen vollbürtiger
und halbbürtiger Verwandtschaft;

die letztere erhielt nur halbe Anteile (nahm
,,mit einer Hand") oder trat um einen

Grad zurück (Ssp. I 3 §3: is dar tveinge

an, die . . . scricket an ein ander let). Ferner

das F a 1 1 r e c h t (Frankreich, Nieder-

lande, Österreich), welches das von väter-

licher Seite stammende Gut an die Vater-

magen, das von mütterlicher Seite stam-

mende an die Muttermagen gelangen läßt;

es rindet sich mit Vorliebe dort, wo ein

Erbrecht den Aszendenten fehlt. Endlich

die Halbierung der Erbschaft

zwischen Vater- und Muttermagen im
französischen Recht und die in Weiter-

bildung dieses Prinzips erfolgende friesische

Teilung der Sippe in die 4 Kluften
der 4 Großeltern und die 8 Fachten
der 8 Urgroßeltern. Gerade diese Er-

scheinungen haben neben manchen anderen

Ursachen zur Verwischung des Gegen-

satzes der beiden Erbenkreise beigetragen.

§ 18. In ähnlicher Weise gestaltete

sich die Erbfolge in Grundbesitz.
Nur beschränkte sich noch nach Lex
Salica 59, 5 und Ed. Chilperici 3 die Erb-

folge auf die nächsten Angehörigen, die

Söhne, bez. die Kinder und Geschwister,

bei deren Fehlen Heimfall an König oder

Gemeinde eintrat. Vor allem aber macht
sich in der Erbfolge in Grundbesitz die

Bevorzugung der Schwertmagen oder des

männlichen Geschlechts in weit höherem

40*
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Maße und bis in den engeren Erbenkreis

hinein geltend. So läßt Lex Angl. et

Werin. 34 die Tochter im Grundbesitz

erst folgen, wenn kein Schwertmage inner-

halb des weiteren Erbenkreises vorhanden
ist, und manche spätere deutsche Rechte,

die im übrigen bezüglich der Erbfolge

keinen Unterschied der Geschlechter mehr
kennen, geben doch bei der Immobiliar-

erbfolge männlichen vor gleich nahen
weiblichen Verwandten oder wenigstens

Söhnen vor Töchtern den Vorzug. Im
Norden findet sich eine starke Bevor-

zugung der Agnaten bei der Erbfolge in

die norwegischen Odalgüter.

§ 19. Die Prinzipien der Erbfolgeord-

nung waren im ganzen auch maßgebend,

soweit es sich um die sonstigen indi-
viduellen Verwandtschafts-
rechte handelte: der nächste Erbe war
im allgemeinen auch zur Vormund -

schaft (s. d.), zur Blutklage und
Erbsühne (s. 'Blutrache'), zur Er-
nährung des bedürftigen Verwandten
(s. 'Armenrecht') berufen. Nur macht
sich bei Vormündschaft, Blutklage und
Erbsühne begreiflicherweise meist die Nei-

gung geltend, Weiber oder Unmündige
auszuschließen.

§ 20. Für den Empfang der Mag-
sühne (s. 'Blutrache') bot die Vetter-

schaftszählung eine willkommene Möglich-

keit, innerhalb der Sippe eine Anzahl

größerer Gruppen zu unterscheiden, die,

im wesentlichen mit den Parentelen über-

einstimmend, bestimmte Anteile zur Ver-

teilung unter sich empfingen. Dabei hat

man schon früh den Kreis der Teilnehmer

enger als den der Sippe gezogen. Daneben
machte sich die Tendenz geltend, die

Schwertmagen vor den Spillmagen, die

Vatermagen vor den Muttermagen zu be-

vorzugen. So erhielten im späteren west-

nordischen Recht die agnatischen bauggildi

3/5, die nefgildi 2
/s, während das Recht des

Hunsingos, das angelsächsische und das

ostgotische Recht den Vatermagen 2
/3, den

Muttermagen 1/3 zuwiesen. In der Folge-

zeit entwickelten sich andere Verteilungs-

prinzipien, so die Viertelung oder Achte-
lung nach Kluften oder Fachten. Em-
pfangsberechtigt waren grundsätzlich nur
Männer.

F i c k e r Untersuchungen z. Erbenfolge d.

ostgerman. Rechte I—IV, V 1, VI i, 1891—1904.

v. Amira GGA. 1892, 249 ff. ; Erbenfolge

u. Verwandtschaftsgliederung nach d. altniederd.

Rechten 1874; PGrundr. III 156 (106). Siegel
Die german. Verwandtschaftsberechnung 1853.

Wasserschieben Prinzip d. Successions-

ordnung 1860; Die german. Verwandtschafts-

berechnung 1864; D. Prinzip d. Erbenfolge 1870.

Schanz Das Erbfolgeprinzip d. Sachsen-

spiegels u. d. Magdeburger Rechts 1883. Stutz
Das Verwandtschaftsbild d. Sachsenspiegels 1890.

Brunner Das anglonorm. ErbfolgeSystem

1869; DRG. I3 114 ff., SZfRG. 3, 1 ff., 2i, 1 ff.

Schröder DRG.S 336 fr., 768 ff. (dort die

weitere Lit.); SZfRG. 4, 1 ff. Rosin D^c

Begriff d. Schwertmagen 1877. ' Opet Die

erbrechtl. Stellung d. Weiber in d. Zeit d. Volks-

rechte 1888. v. D u 1 1 z i g Das deutsche Grund-

erbrecht 47 ff. G a 1 Der Ausschluß d. Aszendenten

von d. Erbenfolge u. das Fallrecht 1904. Heus-
ler Institut. II 573 ff. H ü b n e r Grundz.

d. deutschen Privatr. 693 ff. T e 1 1 i n g Themis

41, 68 ff. Pappenheim Forsch, z. d.

Gesch. 23, 616 ff. Nord ström II 182 ff.

Estlander Svensk förmynderskapsrätt 27 ff

.

Matzen Forel. Privatret I 96 ff., 1 1 1 ff

.

Maurer Münch. Sitzungsber. 1877 ph.il.-

phil. Cl. 235 ff.; Vorl. III 10 ff., 213 ff.

S. Rietschel.

Erblehen, kraft Erbfolge übergegangenes

Lehen. § I. Die Erblichkeit der Lehen ist

erst im II. Jh. durchgedrungen, und als

Rest der alten Auffassung erhielt sich die

formelle Lehnserneuerung (renovatio feudi)

bei Herren- wie bei Mannsfall, um welche

der Vasall, bez. dessen Erbe binnen Jahr

und Tag nachsuchen (muten, sinnen) mußte.

Bei der Lehnserneuerung war in Frank-

reich, England und Italien, seltener in

Deutschland eine besondere Gebühr (her-

wede, relevium) dem Herrn zu entrichten,

die darauf zurückführt, daß bei Beendigung

der Gefolgschaft die gewährten Güter an

den Herrn heimfielen. Das Erbrecht be-

schränkt sich nach deutschem Lehnsrecht

auf die lehnsfähige, männliche Deszendenz

des jeweiligen Vasallen, nach langobardi-

schem Lehnrecht umfaßt es die gesamte,

lehnsfähige männliche Deszendenz des

ersten Vasallen. Häufig (in Frankreich

allgemein) entwickelte sich ein Vorzugs-

recht des Ältesten unter mehreren gleich

Nahen (Individualsukzession), vornehmlich

für Fahnen und Gerichtslehen galt kraft

Reichsrechts das Prinzip der Unteilbarkeit.



ERBRECHEN- ERBRECHT 621

§ 2. Übrigens gab es neben Erblehen
auch Lehen nur auf Lebenszeit des

Beliehenen (lien to live) oder auf Zeit

(Z e i 1 1 e h e n). Auch konnte ausbedun-
gen werden, daß der Vasall unter gewissen

Voraussetzungen das Lehen aufzulassen ge-

halten sei, so zumal bei dem Pfandlehen,
bei welchem die Belehnung als Sicherung
für eine Geldschuld des Lehnherrn erfolgte;

zahlte der Herr die Schuld zurück, so

mußte das Lehen frei werden.

Über den Norden s. Lehnswesen.
R. Schröder DRG.S § 40 passim. He-

m e y e r System des Lehnrechts der sächs. Rechts-

bücher §§ 2. 18. 20. 21. 40 ff. Klatt Das
Heergewätte 1908.

K. Lehmann.

Erbrechen wurde, wenn lästig, arzneilich

zu bekämpfen gesucht, aber auch als heil-

same Maßnahme hervorzurufen erstrebt,

letzteres vielleicht erst unter antikem Ein-

fluß im Sinne der Säftelehre. Für beides

finden sich Exempel in den angelsächsi-

schen Übersetzungen des Apulejus Plato-

nicus (Cockayne Leechd. I S. 76 u. 316)

und des Petrocellus Salernitanus (ib.

S. 128 ft u. 133 ff.). Aber auch in

Balds Laeceboc II 12 aus dem 10. Jh.

finden sich Anweisungen gegen das Er-

brechen wid spiwpan und wifr miclan

spiwepan and he ne rnces nannemete jehabban

(ib. II S. 190 f., Leonhardi Bibl. d. angels.

Pros. VI, 57), desgleichen auch eine ganze

Reihe von Brechmitteln (spiwdrence) meist

gelehrter Provenienz im 52. Abschnitt des-

selben Buches, darunter auch die Emp-
fehlung der Einführung einer Feder in den

Hals, stinj ponne fepre on mud' (ebd. S. 262

bis 263 bzw. 81 f.).

Sudhoff.

Erbrecht. § i. Das zur Bezeichnung der

Erbschaft übliche Neutrum. „Erbe" ge-

hört allen germanischen Sprachen an (ahd.

arbi, erbt, as. erbi, ags. yrfe, got. arbi, aonord.

arf; daneben anord. arfr m.). Davon ge-

bildet sind zur Bezeichnung des Erbneh-

mers die Maskulina „Erbe" (ahd. arbeo,

erbeo, erbo, got. arbja, aostn. arf, arver,

aostn. arvi, arvingi, awestn. arft, erfingi,

erfir), „Erbwart" (as. erdiward, ags. yrfe-

weard, awestn. erftvgrdr), ,, E r b n e h -

m e r " (ahd. arpinomo, ags. yrfenuma, got.

arbinumja, an. arftaki). Der Zusammen-

hang mit gricch. öp<pavos, lat. orbas ist

schwerlich richtig; richtiger ist wohl, das
Wort mit ags. yrfe, orf 'Vieh', an. arfr m.
'Ochse' zusammenzustellen und 'Vieh' als

die Grundbedeutung anzunehmen, was zu
der ursprünglichen Beschränkung des Wor-
tes auf die Fahrnis stimmt. Vgl. S i c -

vers PBBeitr. 12, 174 ff.

§ 2. Sicher ist jedenfalls, daß Gegenstand
des Erbrechts ursprünglich nur Fahrnis
war, während ein Sondereigentum und Erb-
recht an Grund und Boden sich erst später,

wenn auch noch in vorhistorischer Zeit,

entwickelt hat und auch dann noch vielfach

andern Regeln als das Fahrnisrecht unter-

lag. Das Erbrecht an Fahrnis ist nichts

anderes als die Konsequenz des Haus-
eigentums ; nach Wegfall des Haus-
vaters verbleibt die Habe den zum Hause
gehörigen nächsten Angehörigen, ebenso

wie in den sonstigen indogermanischen

Rechten, z. B. im römischen Recht. Nur
rechnet das germanische — anders als das

ältere römische Recht — den Ehegatten

nicht zu diesen nächsten Angehörigen,

während es umgekehrt in diesen engeren

Erbenkreis nicht nur die römischen sui

heredes, sondern auch solche Personen ein-

bezieht, deren Hausangehörigkeit der Ver-

gangenheit angehört (s. u. Erbfolgeord-

nung). Über die Rechtsverhältnisse dieser

Erbengemeinschaft s. u. Ganerbschaft.

§ 3. Fehlte es an diesem engeren Kreise,

so trat ursprünglich H e i m f a 1 1 der

Habe an die Gesamtheit des Volkes ein.

Erst in einem späteren Stadium, das aller-

dings schon in die Zeit unserer ältesten

Quellenzeugnisse fällt, und zwar früher für

Fahrnis als für Grundeigentum, entwickelte

sich ein Erbrecht der Sippe,
nicht als Kollektiv-, sondern als I n d i -

vidualerbrecht, so daß nicht die

Gesamtheit, sondern nur der nächste Ver-

wandte die Erbschaft nahm (,,Wer mein

Blut hat, ist mein Erbe"; „Nächst Gut,

nächst Blut"). Fehlte es an Sippenange-

hörigen, so fiel das Gut als erbloses Gut

(adän. dannefce, aschwed. däna arf, dänar arf,

aisl. dänarfe von däinn 'gestorben') an den

König oder (in Freistaaten) an die Landes-

gemeinde (Lex Sal. 60, Rothari 223 usw.),

während in Norwegen und Island sich

zwischen den König bzw. den Goden eine
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Anzahl außerordentlicher Erbrechte (des

Hauswirts, Dienstherrn, Schiffsherrn,

Gesellschafters) einschob. Gemeinger-

manisch ist das Erbrecht des Freilassers

gegenüber dem Freigelassenen. Ein

Erbrecht des Ehegatten in Kon-
kurrenz mit den nächsten Angehörigen

hat sich erst im Mittelalter im Zu-

sammenhang mit den Gemeinschaftsver-

hältnissen des ehelichen Güterrechts ent-

wickelt.

§ 4. Dem Erbrecht des engeren Erben

-

kreises, das im Grunde nur eine Fortdauer

schon vorhandenen Hausvermögens war,

entspricht es, daß ebenso wie bei den sui

heredes des römischen Rechts die Erbschaft

unmittelbar an die Berufenen fiel, ohne

daß es eines besonderen Erbschaftsantritts

bedurfte. ,, D e r Tote erbt den
Lebenden " (Le mort saisit le vif).

Eigenartig ist, daß dieser unmittelbare An-
fall auch (anders als im römischen Recht)

für den weiteren Erbenkreis galt. Schon

dieser Rechtssatz zeigt, daß nicht die ein-

zelnen Erbschaftssachen, sondern die Erb-

schaft als Ganzes überging, daß also die

deutsche Erbfolge von Anfang an Uni-
versalsukzession, nicht Singularsuk-

zession war, mochte auch bisweilen die

Verschiedenheit der Erbfolgeordnung für

Grundbesitz und Fahrnis das Vermögen
des Erblassers in einen Immobiliar- und
einen Mobiliarnachlaß spalten, und mochten
event. bestimmte Gegenstände oder Kate-

gorien von Gegenständen (s. u. Heergeräte)

ihren besonderen Weg nehmen.

§ 5. Auf dem Nachlaß als Ganzem laste-

ten die Schulden des Erblassers; sie

waren also vom Erben aus den Mitteln des

Nachlasses zu bezahlen, nur ganz aus-

nahmsweise (so nach GulaTpingsbök von den

Kindern, allgemein nach Lex Rib. 67, 1)

aus eigenen Mitteln. In erster Linie haftete

das Fahrnisvermögen ; wie weit Grundstücke
hafteten, hing davon ab, ob sie frei ver-

äußerlich waren. Diese Festlegung des

Nachlasses für die Gläubiger kleidete man
sowohl in Deutschland gelegentlich in die

Formel, daß die Gläubiger die nächsten

Erben seien.

§6. Erbfähig (anord. arfgengr) war nur,

wer vermögensfähig war, also nicht Fried-

lose, Mönche und Nonnen, nach nordischem

Recht ungetaufte oder noch nicht genährte

|

Kinder, nach manchen Rechten Aussätzige

(Rothari 176) und Kretins (Ssp. I 4). Der-
artige Personen wurden umgekehrt, wenn
sie erst nach ihrer Geburt die Vermögens

-

fähigkeit einbüßten, noch bei Leb-
zeiten beerbt, auch die Kloster-

personen, für die allerdings das kanonische

Recht eine Universalsukzession des Klo-
sters oder Ordens behauptete. Allgemein

verbreitet ist der Satz, daß Fremde vom
Erbrecht ausgeschlossen sind. Ferner ver-

langt das Recht überall Ebenbürtigkeit

(s. d.) des Erben. Ausgeschlossen ist, wer
den Erblasser getötet hat (Rothari 163, Lex
Fris. 19, 1 u. ö. : „blutige Hand nimmt kein

Erbe").

Grimm DRAA 642 (466) ff. S t o b b e

Bekkers u. Muthers Jahrb. 5, 293 m; Handb.

d. deutschen Privatrechts V 1 ff. Heuslei
Institutionen II 521 ff. Hübner Grund-

züge d. deutschen Privatrechts 674 ff. Brunne
DRG.I* 104 ff.; Grundz. d. DRGA 225 ff. Schrö
der DRG.5 336 ff. (dort die weitere Lit.).

F i c k e r Untersuchungen z. Erbenfolge I—IV,

V 1, VI 1, 1891—1904. v. Amira Erben-

folge u. Verwandtschaftsgliederung 1874; GGA
1892, 249 m; PGrundr. III 158 (108) ff,

v. D u 1 1 z i g Das deutsche Grunderbrecht 47 ff,

G 1 a s s o n Nouv. rev. hist. de droit 9, 585 ff,

Caillemer Etudes sur les successions au

moyen-äge II1901. v. Freytagh-Loring'
h o v e n Der Sukzessionsmodus des deutschen

Erbrechts 1908. Telting Themis 40, 133 ff.

43, 115 ff. Fockema-Andreae Het

Oud-Nederl. Burgerl. Recht II 284 ff., 335 ff.

K j e r Dansk og langobardisk Arveret 1901

Pappenheim SZfRG. 22, 366 ff. Nord'
ström II 182 ff. Nordling Antekn

efter förel. öfver ärfdabalken 2 1879 passim

Matzen Forel. Privatret I 105 ff. B r a n d 1

Forel. I 143 ff. Finsen AfnO. 1849, 290 ff

Maurer Vorl. III 199 ff. v. A m i r a NOR.
I 422 ff., II 473 ff.

S. Rietschel.

Erbse (Pisum sativum L.). § 1. Die

E. ist aus der Steinzeit bisher nur in

Troja, Ungarn (Aggtelek) und in

der Schweiz belegt. In den Schweizer

Pfahlbauten kommen ihre kugeligen Samen
häufig vor (in Steckborn, Wangen, Roben

-

hausen, Baldeggersee, Moosseedorf, St.

Blaise, Lüscherz).

§ 2. Auch in der Bronzezeit ist

sie noch auf Österreich (Mistelbach-
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in Niederösterreich) und die Schweiz
(Petersinsel und Mörigen im Bieler See,

Concise am Neuenburgersee) beschränkt.

§3. In Deutschland tritt die E.

erst während des Übergangs der Bronze

-

zur Eisenzeit auf. Buschan (Vor-

geschichtl. Bot. 200 f., 259) führt zwei ]

Funde aus der Zeit des Lausitzer Typus
an: von Schlieben im Kreis Schweinitz

(Prov. Sachsen) und von Freiwalde, Kreis

Luckau (Niederlausitz). Auch in andern

prähistorischen deutschen Niederlassungen

aus der frühen Eisenzeit ist die Erbse ge-

funden worden, so in der Lutzmannstein-

höhle in der Pfalz und in der Karhofhöhle

im Hönnetal in Westfalen (Neuweiler

Prähist. Pflanzenreste 87; Carthaus Nachr.

über deutsche Altertumsfunde 1894, 71).

§ 4. Die prähistorischen Erbsenkerne

zeigen in ihren Größenverhält-
nissen starke Schwankungen, sind aber

durchweg kleiner als die der heutigen

Kulturerbse. Die steinzeitlichen Erbsen

von Robenhausen und Steckborn schwan-

ken nach Neuweiler in ihrem Durchmesser

zwischen 3,4 und 4,8 mm, die bronzezeit-

lichen von Mörigen und Concise zwischen

4,8 und 5,3 mm. Aus der römischen Nieder-

lassung Grädistia in Ungarn liegen Samen
von bis zu 6,1 mm Durchmesser vor, die

somit der Größe der heutigen Erbsen

gleichkommen. (Neuweiler Prähist. Pflan-

zenreste 87. Vgl. auch die Angaben von

Buschan Vorgeschichtl. Botanik 201.)

§ 5. Aus der Römerzeit Deutsch-

lands ist die Erbse in einem Pfahlbau zu

Fulda nachgewiesen. (Vonderau Pfahl-

bauten im Fuldatale. Fulda 1899, S. 31.)

Für das frühe Mittelalter wird uns

ihr Anbau durch die Lex Salica (ed.

Geffcken Kp. 27, 7, S. 25 pissaria 'Erbsen-

felder'), sowie durch das Breviarium und

das Capitulare de villis Karls des Großen

bezeugt (v. Fischer- Benzon Altd. Garten

-

flora 95 ff.). Auch aus den frühmittel-

alterlichen slawischen Niederlassun-

gen von Oberpoppschütz, Ragow, Tornow
in Schlesien und Treuenbrietzen in Bran-

denburg liegen Erbsenfunde vor (Buschan

aaO. 200 f.; Neuweiler aaO. 87).

§ 6. Dagegen fehlt esinNordeuro-
p a bis jetzt vollständig an archäologischen

Belegen für den Anbau der Erbse in vor-

geschichtlicher oder frühmittelalterlicher

Zeit, was bei der verhältnismäßigen Häu-
figkeit uralter Getreidefunde und dem
Vorkommen dänischer Bohnenfunde aus

der Völkerwanderungszeit immerhin auf-

fallend ist. Bei Beginn der literarischen

Überlieferung jedoch ist die Erbse an-

scheinend in allen drei nordischen Reichen

gut eingebürgert.

§ 7. In N o r w e g e n erscheint sie in

I der Übereinkunft zwischen König Magnus
Hakonarson und Erzbischof Jon über die

Zehnten, sowie in Erzbischof Jons Neuerem
Christenrecht unter den Früchten, wovon
dem Herkommen gemäß Zehnten an die

Geistlichkeit zu entrichten sind (Norges

Gamle Love II 474 = II 355, Kap. 19;

zitiert bei Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 639).

Auch in König Magnus' Neuerem Landrecht

von 1274 (VII 10 Anm. 16; IX 9) und
seinem Neueren Stadtrecht von 1276 (VI 16;

VIII 14) werden Erbsen und Bohnen, certr

oc baunir, erwähnt (Zitate bei Hoops aaO.

641 Anm. 3; 640; 622 Anm. 6 = 627; 640

Anm. 2). Und in einer Verordnung König

Hakon Magnussons aus Bergen v. 14. Nov.

1316 (NGL. III 122, zitiert b. Hoops aaO.

646 Anm. 4) über die Ausschiffung und

den Verkauf ausländischer Waren zu Ber-

gen, Tunsberg (T0nsberg) und Oslo (dem

heutigen Kristiania) treten Erbsen und

Bohnen zusammen mit Roggen, Weizen,

Gerste ua. als Importartikel auf. (Weitere

Belege in den Verordnungen NGL. III

S. 16; 166; 177.)

§ 8. Auf Island war der Anbau von

Erbsen und Bohnen im 13. Jh. augen-

scheinlich unbekannt; denn in der islän-

dischen Jonsbok, welche die oben erwähnte

Stelle von König Magnus' Neuerem Stadt-

recht VIII 14 im übrigen ziemlich wört-

lich übernimmt, werden die Worte certra

eda bauna bezeichnenderweise weggelassen.

(S. die Zitate bei Hoops aaO. 640 u. A. 2.)

§ 9. Dagegen wird der Anbau von Erbsen

und Bohnen in Schweden für das 13.

und 14. Jh. durch ihr Vorkommen in den

Gesetzen von Södermanland, Westman-

land und Upland, sowie in den Landrechten

der Könige Magnus Eriksson und Christof -

fer bewiesen, wo die beiden Hülsenfrüchte,

ganz wie im norwegischen Recht, unter den

Zehntenpflichtigen Feldfrüchten aufgeführt
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und die Erbsen- und Bohnenäcker unter

gesetzlichen Schutz gestellt werden.

§ 10. Das Deutsche hat mit dem Friesi-

sdien und Nordischen einen alten Namen
für die Erbse gemein, der dem Angel-

sächsischen fehlt: ahd. araweiz, areweiz,

arweiz, arawlz, arwTz f. (Belege b. Graft i,

465; Björkman ZfdWortf. 2, 231 f.), mhd.

areweiz, arweiz, arewiz, eriwiz (11.— 12. Jh.),

erwiz (12. Jh.), erwez (13. Jh.), arewez,

ariwez, arwez (12.— 14. Jh.), frühnhd. er-

bisz, nhd. erbse f. mit der bayr.-österr.

Nebenform arbeiß, arbeß; and. eriuuit und
erit f. (Gallee Vorstud. 59. 421), mnd.

erwete, erte f., nnd. arwten, arwken; mndl.

erwete, arweete f., nndl. erwt, fläm. erweet,

erwete; nwfries. jcete aus *carte (Siebs

PGrdr. I S. 141 3) und cete, cetn aus *erte

(ebd. 1419. 1425), auf Schiermonnikoog

ceitsd aus *ärte (ebd. 1261 § 102 Anm. 2.

1430), nordfries. auf Sylt järt aus *ecert,

*eart, *ert (ebd. 1404) ; anord. ertr f. pl.

(gen. ertra, dat. ertrum), dän. ert, schwed.

ärt.

Das Wort war ein alter konsonantischer

Stamm, wie der endungslose nom. Sgl.

und nom. acc. plur. im Hoch- und Nieder-

deutschen, sowie der niederdeutsche gen.

plur. erito beweisen.

§ II. Urgerm. *arawaits, *araw7ts f. ist

wohl sicher urverwandt mit lat. ervum
'eine Hülsenfrucht' und wahrscheinlich

auch mit griech. opoßoc m. (aus *spoßoc

nach den Kasus mit Pänultima- Beto-

nung wie öprjßou, öpoß(p usw.), spsßtvfro? m.

'Kichererbse'. Die Konsonanten w, v, ß

des german., latein. und griech. Namens
lassen sich zwar lautgesetzlich nicht unter

einen Hut bringen; trotzdem ist an der

Zusammengehörigkeit der Formen kaum
zu zweifeln. (Vgl. darüber Walde EWb.
sv. ervum. Boisacq DE. sv. spsßivfroc.)

Vielleicht bildete eine untergegangene idg.

oder eine nichtidg. Sprache die Vermitt-

lerin.

§ 12. Auffallend ist das Fehlen des

Namens im Englischen, wo sich statt dessen

das lat. Lehnwort ae. pise swf., me. p<[se,

ne. pea, plur. peas oder kollektiv pease,

findet. Das spärlich belegte ae. earfe ist

wahrscheinlich aus lat. ervum entlehnt.

Da prähistorische Erbsenfunde aus Schles-

wig-Holstein und Nordeuropa bis jetzt

ebenfalls fehlen, so ist es wahrscheinlich,

daß die Erbse, wie ihr alter, einheimischer

Name, den Angelsachsen in ihrer

schleswig-holsteinschen Heimat noch un-
bekannt war, und daß sie sie erst auf ihren

Raubfahrten und Niederlassungen an den
gallischen Küsten kennen lernten, wo sie

mit der Frucht zugleich die spezifisch gallo -

romanische Benennung pisum übernahmen
(s. Hoops Waldb. u. Kulturpfl. 463 f. 587 f.

601).

§ 13. Ist dies richtig, so würde die Erbse

erst nach der Auswanderung der Angel-

sachsen, also nach dem 5. Jh., unter dem
niederdeutschen Namen erit . nach dem
Norden gelangt sein, während sie den
deutschen Stämmen vielleicht schon Jahr-

hunderte vor Christus von Süden her be-

kannt geworden war. Bei Annahme der

Entlehnung des nord. Namens ertr aus dem
and. erit erklärt sich auch die sonst sehr

ungewöhnliche Bildungsweise und Flexion

von ertr völlig zwanglos. Man darf an-

nehmen, daß dem Namen bei seiner Über-

nahme ins Dänische ein Plural-r angehängt

wurde, welches bei der Weitergabe an die

andern nord. Dialekte als stammhaftes r

aufgefaßt und auf die übrigen Kasus über-

tragen wurde; daher gen. plur. ertra, dat.

j

ertrum statt *erta, *ertum.

Die Einführung der Erbse nach dem

|

Norden erfolgte vermutlich zur W i k i n -

' g e r z e i t.

§ 14. Die Verhältnisse liegen also bei

der Erbse etwas anders als bei der Bohne,
|

die den Angelsachsen bereits vor ihrer Aus-

wanderung aus Schleswig-Holstein bekannt

war, und die nach Ausweis archäologischer

Funde in Dänemark schon zur Völker-

wanderungszeit gebaut wurde (s. Bohne
1. 4 u. Nachtrag; Hoops Waldb. u. Kul-

turpfl. 402 Anm. 6. 464 f.).

v. Fischer-Benzon Altdeutsche Garten-

flora 9 5—97 ( 1 894) . Buschan Vorgeschichtl.

Botanik 199 ff. (1895). Hoops Waldbätime

u. Kulturpflanzen (1905) 296 f. 328 f. 338.

397. 454 f. 463 f. 601. 622 Anm. 6. 627 f.

640. 641 Anm. 3. 645 f.; mit weiterer Lit.,

besonders S. 328 Anm. 1 u. 397. Neu-
weiler Die prähistor. Pfianzenreste Mittel-

europas, Zürich 1905, S. 87 (Sonderabdr. S.65).

Johannes Hoops.

Erbuntertänigkeit. Unter E. versteht

man das Verhältnis, in dem sich der ab-
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hängige Bauer im kolonialen (nordöstlichen)

Deutschland in den neueren Jahrhunderten
(bis zum Beginn des 19.) befand. Es bildete

sich erst seit dem Ende des MA. aus und
ist in seiner Entstehung durch die Schaffung

größerer, einheitlicher Gutsbezirke bedingt.

Dasjenige, was die E. von der Unfreiheit

Altdeutschlands am augenfälligsten unter-

schied, war die Verpflichtung der Bauern
zu zahlreichen und schweren Frondiensten

und zu einem umfangreichen Gesinde-

zwangsdienst.

G. v. Below Territorium u. Stadt. München
1900. W i 1 1 i c h Art. Gutsherrschajt, Handwb.
d. Staatswiss. G. v. Below.

Erce. Ein ags. Ackersegen aus dem
10. Jh. beginnt: Erce, erce, erce, eordan mö-

dor (Grimm Myth. 4 2, 1034). Aus diesen

Worten hat man den Namen 'Erce' für die

Erdgöttin erschlossen, den man bald mit

der volkstümlichen Frau Harke in Zu-

sammenhang bringt, bald als Weiterbildung

von ero 'die Erde' auffaßt. Die Ableitung

bleibt dunkel.

E. Mogk.

Erde, Mutter. §1. Zu einer Zeit, da die

Germanen noch keine anthropomorphischen

Götter kannten, verehrten sie den Erd-

boden, die Mutter Erde, als das für die Natur,

Menschen und Tiere leben- und kraftspen-

dende Wesen. Durch verschiedene magische

Handlungen und Mittel, die in das Gebiet

des Analogiezaubers gehören, glaubte man,

sie fruchtbar machen zu können. Noch
heute befinden sich in Skandinavien an

verschiedenen Stätten sogenannte weiße

heilige Steine, die ganz die Gestalt eines

erigierten Penis haben, wie sie sich in ähn-

licher Weise als Mittel phallischen Frucht-

barkeitszaubers bei vielen Völkern finden

(vgl. Hermelin, Sv. Fornm. För. Tidskr. II

165 ff. ; Petersen, Kgl. Norske Vidsk. Selsk.

Skr. 1905 Nr. 8; dazu Anthropophyt. VI

93 ff.). In gleicher Weise gehen auf Analogie -

zauber die Fruchtbarkeitsbrote zurück, die

man in Gestalt der weiblichen Vagina den

Äckern weiht und die sich bis heute in

mannigfachem Gebäck, das zu bestimmten

Jahreszeiten und bei Hochzeiten genossen

wird, in der alten Form erhalten haben

(vgl. die zahlreichen Abhandlungen Höflers

über unsere Kultgebäcke, besonders Weih-

nachtsgebäcke, 1905, und Ostergebäcke,

1906, Gebildbrote der Hochzeit, 191 1).

!

Die Fruchtbarkeit der Erde bezweckt
ferner das Eiopfer bei der Aussaat.

Noch bis in die Gegenwart wird mehrfach
beim ersten Pflügen ein Ei in die Erde

!

gesenkt; meist freilich essen es die Pflüger,

|

aber die Schalen müssen auch dann dem
Erdboden übergeben werden, und über sie

I
muß der Pflug hinweggehen (Mannhardt
WFK. I 290 ff., Jahn, Opfergebr. 78 ff.).

§ 2. Zur magischen Handlung gesellen

sich Zauberformeln, die man bei der Aussaat

|

zu murmeln pflegte, um die Erde fruchtbar

zu machen. In feierlicher Weise wird sie

als Mutter angeredet. Aus der frühchrist-

lichen Zeit der Angelsachsen sind ver-

schiedene solche Zaubersprüche erhalten

(vgl. Gr.-W. I 312 ff.). „Heil sei dir Erde,

der Menschen Mutter, sei du wachsend in

Gottes Umarmung, erfülle dich mit Frucht

den Menschen zunutze!" ruft der Pflüger

dem Erdboden zu.

§ 3. Offenbar waren mit diesen Zauber

-

handlungen auch rituelle Bräuche ver-

bunden. Wo Adam von Bremen über die

großen Friccoopfer in Uppsala berichtet,

erwähnt er auch neniae, quae in eiusmodi

ritu libationis fieri solent, multiplices et in-

honestae, deren Hergang er leider ver-

schweigt (IV 27). Zu ihm gehörte sicher das

noch in der Gegenwart in allen germani-

schen Ländern weit verbreitete Brautlager

|

auf den Äckern ; darnach wälzen sich Mann
und Frau, Pflüger und Mädchen verschlun-

gen im Frühjahr auf dem Acker herum, um
diesen dadurch fruchtbar zu machen (vgl.

Mannhardt WFK. I 480 ff.). Zu den ritu-

ellen Gebräuchen gehörte auch das Be-

gießen des Pfluges oder der Pflugtiere oder

des Pflügers mit Wasser, was durch junge

Mädchen oder Frauen geschieht (E. H.

|

Meyer ZdVfVk. 14, 141 ff.); es liegt in

i diesem Brauch ein alter prophylaktischer
1

Regenzauber, da ohne den Regen die Erde

keine Früchte bringen kann.

§ 4. Für die Gewächse, Tiere und Men-

schen gilt die M. E. als Quell alles Lebens,

aller Kraft. Bäume und Sträucher ver-

mitteln diese. In diesem Glauben wurzelt

der überall verbreitete Brauch des Schlags

mit der Lebensrute, durch die die junge Kraft

der Erde auf Dinge und Geschöpfe über-

geht (vgl. Baumkultus). Die Erde birgt
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nach dem nordischen Glauben eine Zauber-

kraft, die Rausch heilt (Häv. 137), die allem

Zauber besondere Wirksamkeit verleiht

(Gud. kv. II 21), die Klugheit und Stärke

gibt (Hyndl. 43). Kranke werden daher auf

den Erdboden gelegt, damit sie genesen.

Auch das neugeborene Kind bekommt erst

dann Lebenskraft, wenn es mit der Erde in

Berührung gekommen ist. Wie in heidni-

scher Zeit in Skandinavien, ist es daher in

verschiedenen Gegenden germanischer Län-

der noch heute Sitte, daß die Kinder gleich

nach der Geburt auf den Erdboden gelegt

werden.

§ 5. Als Mutter alles Lebens kommen
aus der Erde die Seelen der Kinder und
kehren nach dem Tode die Seelen der Men-
schen in sie zurück. Alles, was mit demlnnern
der Erde in Verbindung steht, bringt

noch heute im Volksglauben die Kinder

-

seele. In erster Linie sind es Gewässer,

Quellen, Brunnen, Teiche, aus denen die

Kinder kommen. Daher die zahlreichen

Kinderbrunnen, Kinderteiche, die sich fast

überall in Deutschland finden (vgl. Wein-
hold, Die Verehrung der Quellen S. 26 ff.).

In Nordwestdeutschland werden die Kinder

aus den Mooren, am Seegestade aus den

Dünen gebracht (Am Urquell 4, 225). An-
dernorts kommen sie aus hohlen Bäumen,
besonders aus Eichen, Buchen, Weiden,

weshalb diese Bäume für heilig gehalten

werden (ebd. 4, 224; 5, 162 u. oft.); auch

aus Krautköpfen. Endlich läßt man sie vor

der Geburt auch in Felsen, Berghöhlen oder

Steinen weilen, die aus dem Erdboden her-

vorragen (Am Urquell 5, 162). Und wie

die Menschen aus der M. E. hervorgehen,

so kehren sie auch in diese zurück.

Daher pflegt man noch jetzt schwerkranke

Leute, die dem Tode nahe sind, auf die

Erde zu legen, damit sie leichter sterben

können, eine Sitte, die über die ganze Erde
verbreitet ist (Arch. f. RW. 9, 538; 10,

158; 11, 151; ZdVfVk. 11, 221).

§ 6. In dem Glauben, daß die Erde die

Mutter der Menschen ist, wurzelt auch
der in nordischen Quellen häufig begeg-

nende Blutsbrüderbund, das föstbrcetfralag

oder ganga undir jar(Farmen. Zwei Ge-
nossen, die diesen Bund eingehen, schneiden

einen Streifen Rasen aus der Erde, wölben
die ausgeschnittenen Rasenstücke, gehen

dann gemeinsam unter die Wölbung, ver-

wunden sich hier, mischen das Blut mit
Erde, genießen gemeinsam von dieser

Mischung und schwören dann den Eid auf

dauernde Verbindung. Von dieser Zeit an
sind sie wie zwei Blutsbrüder eng anein-

ander gebunden; jeder hat die Pflicht, den
andern zu schirmen, zu rächen, wenn dieser

durch Mord gefallen ist, er beerbt ihn

nach seinem Tode. Als Freunde gehen
diese zwei unter den Rasen, hier werden sie

neu geboren, und als Zwillingsbrüder kom-
men sie aus ihm hervor (vgl. Pappenheim,
Die altdän. Schützgilden 21 ff. ; ZfdPh. 24,

157 ; Nyerup, Dania 1, 25;.Valtyr Gud-
mundsson, J>riär ritgjördir 29 ff. Hammar-
stedt, Fataburen 1908, 220 ff.). Diese

Auffassung von der Vereinigung durch die

Erde, die noch heute zahlreichen Natur-

völkern eigen ist (vgl. Robinsohn, Psycho-

logie der Naturvölker 20 ff.), ist sicher auch
bei den südgermanischen Stämmen hei-

misch gewesen, wofür schon die Tatsache

spricht, daß der ausgeschnittene Rasen bei

Verträgen und Eiden in altdeutscher Zeit

eine hervorragende Rolle gespielt hat (vgl.

Grimm RA.4 1 154 ff. Rochholz D. Brauch
I 52 f.

A. Dieterich Mutter Erde (1905).

E. Mogk.

Erle (Alnus). § 1. Für die E. haben die

germanischen Sprachen mit den baltisch-

slawischen und dem Latein einen alten idg.

Namen gemeinsam. Germ. Sprachen:

ahd. erila durch Metathese aus älterem

elira swf., mhd. nhd. erle f.; and. *elira,

elora swf. (Gallee Vorstud. 54. 419), mnd.
elre, ellern, eise f., nnd. eller f.; mndl. eise,

nndl. eis (aber elzenhout mit z), dial. eller;

afries. jelren Adj. 'aus Erlenholz'; ae. alor,

aler, alr m., me. alder, aller, ne. alder; anord.

olr m., elrir m. und elri n., norw. older,

schwed. alträd, dial. alder, alder, dän. eile;

got. *alisa f., erhalten in span. alisa 'Erle'.

Germ. Grundf. *alizön, *alisöh swf. und
*aluzaz m. — Am nächsten verwandt ist

die s 1 a w. Sippe: kslaw. jelicha 'Erle', russ,

ölichd, bulg. jelhd, poln. olcha 'Erle'. Idg.

Grdf. *alisä, woraus urslaw. teils *al/cha

teils *jälicha; ersteres ergab *olicha, letzte

res * jelicha (Berneker EWb. sv. jelicha)

— Weiter die b a 1 1. Namen der Erle: lit,

elksnis, alksnis, lett. elksnis, alksnis, nach
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Berneker aus *alisnis mit Synkope und
Einschub von k vor s; apreuß. alskande. —
Endlich 1 a t. alnus 'Erle' aus *alsnus, idg.

*alsnos oder vielleicht *alisnos (Walde EWb.
sv.; Berneker aaO.).

Über andere idg. Erlennamen s. Liden

IE 18, 485 f.

§ 2. Die Erle tritt häufig in alten Orts-

und Flurnamen auf und spielte auch in der

Volksmedizin eine Rolle (s. die Belege aus

dem ags. Arzneibuch bei Cockayne Leechd.

3, 312).

Über die Geschichte und frühere
Verbreitung der Erle in Mittel- und Nord-

europa s. H o o p s Waldbäume u. Kulturpflanzen

27f. 46 f. 49- 52. 72—74. 77- 83. 86 f. 153.

156. 230. 255; mit weiterer Lit.

Johannes Hoops.

Ermenrich, der Ostgotenkönig Ermanari-

cus, f 375, ist eine der ältesten germ. Sagen

-

gestalten. In der ae. wie der eddischen

Dichtung und wieder im hd. Epos ragt er

auf. Durch ein Jahrtausend können wir

sein Sagenbild verfolgen. § 1. E. spielt in

mehreren selbständigen Fabeln. Die älte-

ste, die got. Kernsage von E., ist:

A. Die Svanhildsage, die Dich-

tung von E.s Tod. Der Bericht des Zeit-

genossen Ammianus ermöglicht uns, Jor-

danes' Erzählung in c. 24, eine offenkun-

dige, wenn auch geschichtlich zugestutzte

Heldensage, an dem wahren Hergang zu

messen. Die Hunnengefahr und den

Selbstmord E.s, das weltgeschichtlich und
das menschlich Einzigartige, hat die Dich-

tung übergangen: der Herrscher fällt als

Opfer einer Schwesterrache. Er hat 'Su-

nilda', deren Gatte von ihm abfiel, von
Pferden zerreißen lassen ; ihre Brüder Sarus

und Ammius bringen ihm eine tödliche

Wunde bei. Daß tarn vulneris dolor

quam etiam Hunnorum incur-
s i n e s den Tod bewirken, ist ein Zuge-

ständnis Jord.s an die Historie. Auch ohne

dies ist der Gang verhältnismäßig politisch,

indem der Abfall eines Vassalien (aus dem
Hofgefolge?) die Fehde erregt. Dahinter

dürfte ein Stück Wirklichkeit stehen. 'Su-

nilda' ist doch wohl entstellt aus Svan-:

ahd. Suanailta kann nur Swäna- sein, und

*Sönhild 'Sühnhild' als sinnvoller Name ist

nicht begründet. Da Jordanes keineswegs

erschöpfend erzählt, ist damit zu rechnen,

daß manche Züge der späteren Quellen

schon altgotisch waren.

§ 2. Unsere Sage drang, vielleicht von den
Ostgoten Italiens, nordwärts: zu Baiern,

Alemannen und weiter zu Angelsachsen und
Skandinaviern. Schon die nächstälteste

Quelle, der Wids., zeigt, daß sich neue Dich-
tung an E. gesetzt hatte. Die Svanhildsage

selbst hat in England keine unzweideutigen,

in Deutschland nur wirre Spuren hinter-

lassen. Die Heldin erscheint nur als Privat -

name. Die Chroniken, die von den Brüdern
Hemidus und Serila, Hamidiech und Sarelo

wissen und (Quedl. Ann. c. 1000) den E.

'amputatis manibus et pedibus' sterben

lassen, haben das ganze Motiv der

Schwesterrache verloren. Ebenso das nd.

Lied Ermenrikes Dot (16. Jh.), das doch,

nach Ausweis der eddischen Ham&ismal,
Giundriß und Einzelheiten eines alten

Hamadeoliedes auffallend zäh bewahrt hat.

Von der Hinrichtung durch Rosse mag ein

verflogener Rest in Ps. c. 280 stecken. Die

gesamten mhd. Epen kennen keine Er-

mordung E.s mehr; s. u. C.

§ 3. Reich fließt dagegen die norw.-isl.

Überlieferung (auch Saxo S. 412— 15 hat bis

auf eine Einzelheit isl. Quelle). Hauptdenk-

mal sind die Ham3ismal, die in der nordi-

schen E. -Tradition eine Stellung einnehmen

wie die Atlakvi&a für die Burgundensage.

Bewahrt sind: die Namen Gotar, Iormun-

rekkr, Svanhildr, Ham9ir, SQrli; die Zer-

stampfung (so) durch Rosse, die Schwester -

räche der zwei Brüder, die dem König Arme
und Beine abhauen. Weiterhin darf man
diese bei Jordanes fehlenden Züge der got.

Ursage zuschreiben. Die Brüder finden

durch E.s Gefolge den Tod. Sie haben

eisengefeite Rüstungen: erst den St ein-

würfen der Goten erliegen sie. Die Ur-

sprünglichkeit dieses Motivs folgt daraus,

daß die Namen beider Helden auf die

Rüstung zielen (hama-, sarwa-) : ein klarer

Fall sinnvoller Namengebung. War die ver-

besserte, unverwundbar scheinende Eisen

-

brünne geradezu der Keim der beiden Ge-

stalten (Detter-Heinzel) ?— §4. Ein minde-

stens vornordischer Zug ist dieser: H. und S.

erschlagen unterwegs den dritten Bruder,

Erpr; da ihnen seine Hilfe nun mangelt,

behält der verstümmelte König den Kopf

und kann den verderblichen Befehl zur
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Steinigung aussprechen. Daher Hamdis
Ruf: Ab wäre jetzt der Kopf, wenn Erp

lebte! Die Übereinstimmung des nd.

Liedes Str. 5. 6 mit Hamd. 22 sichert diesen

Dritten für die deutsche Quelle. Möglich,

daß er schon in der Ursage stand. Durch
ihn erhielt das gehemmte Vorgehn der

Rächer, die auffällige Verstümmelung,

nicht Tötung, des Feindes den tieferen Sinn

und der endliche Untergang der Gefeiten

einen ethisch -tragischen Hintergrund. Ver-

einen ließe sich damit, daß Erpr 'der

Braune' (iarpskammr 'der braune Knirps'

benannt) auf den Attilasohn Ellac zurück-

geht, der a. 454 in der Schlacht gegen die

Goten fiel. Im Motiv ist freilich keine

Ähnlichkeit, da ja Erp nicht gegen die

Goten kämpft. Die Entlehnung müßte sehr

alt sein, da die sonstige Sagendichtung den

Tod der Attilasöhne ganz anders behan-

delt hat (vgl. A 1 1 i 1 a), und Erps Stellung

zu Attila hätte die Sage von Anfang an

preisgeben müssen, da Erp ja notwendig

der Bruder von Ham. und Sar. ist, diese

aber niemals zu Attilas Söhnen gemacht
wurden.

§5. Die Hauptabweichung von Jor-

danes ist diese: Svanhild ist Es Gattin;

sie wird hingerichtet, weil sie mit ihrem

Stiefsohne Randver gebuhlt haben soll; ihn

läßt E. henken. Damit ist jener halb-

politische Zug der Ursage ins Vollheroische

umgegossen. Aus dem aufsteigenden Teil

der Sage ist etwas ganz Neues geworden,

während das Gipfelmotiv, E.s Fall durch

die Schwesterrächer, unverändert blieb (im

Gegensatz zur Verwandlung der Burgun-
densage). Die große Neuerung kann man
so erklären, daß zwei andere E. -sagen ein-

wirkten: aus der 'Friedrichsage' nahm man,
daß E. den eigenen Sohn tötet; aus der

Harlungensage kam das Buhlmotiv und
die Hängung. Da die beiden Sagen dem
Norden fehlen, wäre zu schließen, daß jene

Umformung der Svanhildsage in Deutsch-

land geschah; dafür spricht auch der Galgen
in Erm. Dot Str. 8. — § 6. Indessen wird die

Sohnestötung als eigene Sage durch Es. c.

276 ff., Dietr. Flucht 2457 ff. 3848 nicht

sicher erwiesen. Einen geringeren Auf-
wand heischt Jiriczeks Annahme: der Sohn
wurde für die Svanhildsage erst erfunden

;

als man den naheliegenden Schritt tat und

Svanhild zu E.s Frau machte, begründete

man ihre grausige Strafe durch das Wander-
motiv von der Liebe zwischen Stiefmutter

und Stiefsohn. Die Harlunge hätten dann
nur den Tod am Galgen hergegeben. Der
E. -Sohn Friedrich (Ps., Dietr. Flucht, Quedl.

Ann.) wird schon in dem Freo]3eric des Wids.

124 zu erkennen sein. Will man ihm nicht

eine ganz andere Rolle zuschreiben, so wäre
jene Umbildung der Svanhildsage für die

deutsche Dichtung vor 700 bezeugt. Als

diese Sage später zerfiel (s. 0.), blieb Frie-

drichs Tötung als einzelner Pfeiler stehen:

sie erschien nun nicht mehr als Strafe,

sondern als verblendete Tat des Vaters.

So schon Quedl. Ann.: post mortem Fride-

rici, unici filii sui, s u a perpetratam v o -

1 u n t a t e. Wohl auch bei Flodoard:

Hermenrico, qui omnem progeniem suam
(= unicum filium?) morti destinaverit im-

piis consiliis cuiusdam consiliarii sui. Dieser

Ratgeber, der nordische Bikki, ist vermut-

lich auch erst in die neu geformte Svanhild-

sage gekommen.— § 7. Diewnord. Dichtung

hat Svanhild und ihre Brüder zu Kindern

der Gudrun gemacht und dadurch unsere

Gotensage als Schlußstück an die nibelun-

gische Tetralogie gehängt. Die Burgun-

densage verlor dabei den Tod ihrer Heldin,

die Svanhilddichtung bereicherte sich um
die Gestalt der schmerzensherben Mutter.

Schon Bragi nennt die Brüder 'Giükis

Nachkommen'. Daß bereits die Deutschen

Grimhild in die Svanhildsage gezogen

hätten, stößt auf Schwierigkeit.

§ 8. Siehtman von einer eigenen Friedrich-

sage ab, so hat man als zweite selbständige

E. -Geschichte:

B. die Ha rl un gens a g e. Eine epische

Darstellung gibt nur die

I

3
s. (c. 281 ff.). An-

deutungen in Dietrichs Flucht , Raben-

schlacht, Vorw. z. Hbuch, bei Saxo (aus deut-

scher Quelle) ; die bloßen Namen schon im

Wids. : die Herelingas Emerca und Frldla

(Biterolf : Imbrecke und Frltele). E. über-

fällt seine zwei Brudersöhne, die Harlunge,

und bringt sie an den Galgen. Da E. als In-

haber des 'Harlungegoldes' genannt wird,

nehmen einige die Gier nach diesem Horte

als Beweggrund an. Dann wäre das Motiv

in der f*s., daß man die Harlunge der Buhl-

schaft mit der Königin bezichtigt, eine alte

Anleihe aus der umgeformten Svanhildsage.
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Die beiden kontrastierten Ratgeber, der

falsche Sibeche und der treue Ziehvater

Eckehart, haben ihre Gegenstücke bei

Wolfdietrich, auch bei Hagbard-Signe.

'Perfidus Sibicho' erscheint sprichwörtlich

vor 1050; wogegen 'Sifecan' (Acc.) im

Wids. 116 unter Namen eines ganz andern

Kreises steht (s. T y r f i n g s a g e n). Ob
man in dem nord. Bikki, dem Becca des

Wids. 115 (vgl. 19) einen zweiten Namen
Sibeches sehen darf? Dann möchte der

verderbliche Ratgeber, der fast alle Hand-
lungen E.s begleitet, seinen Ausgangspunkt

in der Harlungensage haben. Wie der

Eckehart der Heldendichtung und der treue

Eckart der Volkssage, Warner vor dem
Venusberge und Führer des Wilden Heeres,

voneinander abhängen, ist umstritten.

§ 9. Die Harlungensage wurde in weit

entlegenen deutschen Landschaften orts-

gebunden, am frühesten in Breisach, woraus

man einen Zusammenhang Harlunge golt:

Brisinga men (s. Beow. 1200): mons Brisia-

cus gefolgert hat. Ob die Dichtung im
Breisgau oder übh. bei den Alemannen ihre

Wiege hatte, wird dadurch nicht erwiesen.

Wohl aber muß sie in Deutschland an den

großen Gotenkönig angetreten, zu der Svan-

hildsage hinzugedichtet worden sein. Denn
bei Jordanes lebt noch das ehrfurcht-

gebietende Bild von E. ('nobilissimus Ama-
lorum') : mit der alten Form der Svanhild-

sage war es vereinbar; durch die deutsche

Um- und Zudichtung aber entstand der

'grimmige Treubrecher' mit 'wölfischer Ge-

sinnung', unter dem das Gotenvolk seufzt.

So Wids. 9 und Deors Klage. Der betörte

Wüterich, der das Weib und die eigenen

Blutsverwandten mit schimpflichem Tode
vertilgt, steht in dieser Welt der Schwager-

morde, Bruderzwiste und des Mannen

-

Verrates einsam da. Als er in der hd. Dich-

tung auch noch sein tragisches Ende ein-

gebüßt hatte, war er nur mehr das scheinen -

hafte Kehrbild aller Heldentugenden. Von
alt gotischer Sage ist an dem mhd. E.

so gut wie nichts haften geblieben.

§ 10. Inzwischen war E. in eine neue

Sage hineingestellt worden:

C. Dietrichs Exil; s. Die-
trich von Bern, Amelunge. Dies

wurde in der Epenzeit zu E.s Hauptsage,

wozu sich die Harlunge und die Sohnes-

tötung nur wie Anbauten verhielten. Daß
er auch hier der verhaßte Gegenspieler
ward, ist erst die Folge jener ungünsti-

gen Auffassung, die in den Sagen A und B
erwachsen war. Denn diese Auffassung
liegt dem Wids. schon voraus, während
noch das Hildebrandslied E. nicht als Feind
Dietrichs kennt. Hatte E. nicht schon
früher den westlichen Schauplatz bezogen,

so wurde er jetzt, wie Dietrich, Herrscher

in Italien. Die Einführung E.s in die Die-

trichsage war schuld daran, daß man seine

Ermordung durch die Brüder Hamadeo und
Sarulo, diesen uralten, um das J. 1100

noch bewahrten Sagenzug, entweder be-

seitigte (mhd. Epen) oder durch Dietrich

vollziehen ließ (nd. Lied) : der Gegner des

großen Dietrich sollte nicht durch fremde

Hand weggeräumt werden.

Lit. s. u. Dietrich von Bern; dazu:

Müllenhoff ZfdA. 30, 217 ff. R a n i s c h

Zur Kritik d. Hampismäl 1888. M a 1 1 h a e i

ZfdA. 43, 305 ff. Detter-Heinzel Sae-

mundar Edda 2, 583. Panzer Deutsche

Heldensage im Breisgau 1904. J i r i c z e k

D. Heldensage (Göschen) S. 29 ff. S y ra o n s

ZfdPh. 38, 145 ff. A. Heusler.

Ertränken. Das E. scheint neben dem
Versenken in den Sumpf in der germani-

schen und der folgenden. Periode keine

selbständige Strafe gewesen zu sein. Da-

gegen kennt schon Tacitus das Werfen in

den (Opfer-)Sumpf, dessen Opfer jetzt als

,,Moorleichen" aufgefunden werden; es war

eine Strafe für Frauen und sich weibisch

betragende Männer. Das Ersticken im

Schlamm hat ein Seitenstück im Lebendig-

begraben (aschw. i iorp grawee), einer

ebenfalls bei Weibern angewandten Strafe.

Mit dem Lebendigbegraben verband man
häufig das später zur selbständigen Strafe

gewordene Pfählen, das ursprünglich ebenso

wie das Überdecken des Leichnams mit

Dornen nur den Zweck hatte, die Wieder-

kehr des Toten zu verhindern.

Brunner Über die Strafe des Pjählens

im älteren deutschen Recht, SZfRG. 39, 258 ff.

Pappenheim Moorleichen, ebenda 35, 354.

S. ferner die Lit. zu Todesstrafe. v. Schwerin.

Erwerbsgenossenschaften begegnen im

nordischen Recht für den Handel (s. Han-

delsgesellschaft) und für die Landwirt-

schaft. In letzterer Hinsicht ist das schwe-
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dische bölagh oder böfälagh ('Gutsgesell-
|

schaff), das dänische f&lagh und nor-

wegisch-isländische bülag oder büfelag von i

Bedeutung. Es handelt sich um den Be-

trieb einer BauernWirtschaft für gemein-

same Rechnung, sei es, daß die Genossen

Miteigentümer oder Pächter sind oder der

eine Eigentümer, der andere Pächter (co-

lonia partiaria) oder Verwalter (bryti).

Zumal der letztere Fall spielt in Dänemark
und Schweden eine Rolle (f&lagsbryti)

,
|

es liegt hier im Grunde ein Dienstvertrag
j

vor mit partiarischen Elementen (vgl. I

Dienstboten). Auch Hauskommunionen
zwischen Eltern und Kindern, Schwieger-

und Stiefeltern mit Schwieger- und Stief-

kindern, endlich Geschwistern finden sich

teils auf Grund Vertrages, teils auf Grund
Gesetzes im dänischen und schwedischen

Recht. Besondere Erwerbsgenossenschaften

treten auf für den Betrieb der Fischerei

(notalagh), des Bienenfanges u. a. m. Die

bergrechtliche Gewerkschaft ist erst ganz
I

späten Datums.
v. A m i r a NOR. I S. 670 ff., 734 ff. II

S. 807 ff. Matzen Forel. Privalr. II 191 ff.

I 84 ff. Nordström II 182 ff.

K. Lehmann.

Erzbistum. Das Erzbistum (lat. provincia,

ags. cercebiscopdöm, -rice
y

norw. erkibis-

kupsdcemi) ist die Vereinigung mehrerer
|

Bistümer (s. Diözese) zu einem Metro

-

politanverband unter einem der vereinigten
|

Bischöfe, dem Metropoliten oder Erz- '

bischof (lat. archiepiscopus, schw. aerki-

biskuper, norw. erkibiskup, ags. cercebisceop, !

ealdorbisceop) . Des Erzbistum entspricht

territorial in der Regel weltlichen Pro-

vinzen; die ersten Ansätze zur Bildung

von Metropolitanverbänden zeigen sich im
Primat des Bischofs von Arles über Süd-

j

gallien und Spanien. Um die Wende des

4. und 5. Jhs. finden wir schon 17 Metro-

politansitze, unter denen die zu Reims
i

und Trier wohl in römische Zeit zurück-

reichen, im Testamente Karls des Großen

21, darunter 5 italienische, auf deutschem
j

Gebiete aber Mainz, Cöln, Salzburg und
J

Trier, dazwischen aber war der Metro-

politenverband zerfallen gewesen und auch
j

durch die Bemühungen von Bonifatius
J

noch nicht wieder hergestellt. Im 7. Jh. i

entstand das ags. Erzbistum zu Canterbury, ;

dem in kurzer Zeit ein zweites zu York
und ein drittes zu Lichfield zur Seite

traten. Das erste skandinavische Erz-

bistum wurde 1 103/04 zu Lund errichtet

(provincia Dacia) und verblieb für Däne-
mark, als in Nidaros ein norwegisches

(1152) und in Upsala (1164) ein schwedi-

sches E. gegründet wurde; bis 1103 standen

die skandinavischen Länder unter dem
Erzbistum Hamburg- Bremen.

Hauck KG. I, 41 f.; i28f.; 542 f. ; II 211.

Hinschius Kirchenrecht I 1 ff. Maurer
Vorles. II 224 ff. Stubbs Const. Bist, of
England I 238 f. Stutz KR. 821, 824.

Werminghoff VG. d. d. Kirche im MA.
1 5 f. Zorn Staat u. Kirche in Norzuegen 87 ff.

v. Schwerin.

Erzguß (B r o n z e g u ß). § I. Das
Verfahren, die bekannte Metallmischung

(s. Erz) zu schmelzen und in Hohlformen
zu gießen, um plastische Werke zu er-

zeugen, wurde seit der ältesten Bronzezeit

fortdauernd geübt; sowohl mit Anwendung
geschnittener, vertiefter, meist doppelter

Formen, von denen sich steinerne noch
zahlreich besonders im Norden gefunden

haben; aber auch mit verlorener Form,

für die das Wachsausschmelzverfahren

sicher seit uralter Zeit geübt ist, bei

dem das Modell in Wachs modelliert,

mit Formmaterial (Lehm, Ton) um-
geben und dann aus der Höhlung heraus

-

geschmolzen wurde, die das Metall auszu-

füllen hatte. Schon im 2. Jahrtausend

v. Chr. besaß man im Erzguß eine erstaun-

liche Geschicklichkeit, selbst im hohen

Norden, die übrigens ununterbrochen fort-

wirkte; die zahllosen Bronzefibeln, Schnal-

len, Beschlagteile und ähnliche Klein -

Sachen aus der Völkerwanderungszeit er-

weisen eine erstaunliche Verbreitung und
Massenherstellung solcher kleiner Bronze

-

güsse in der ganzen germanischen Welt;

auch andere kleine Kunstwerke entstanden

bis zu Ende der Epoche, wie Gefäße, Leuchter

(die des Tassilo zu Kremsmünster, 8. Jh.).

§ 2. An größeren Gegenständen in

Bronzeguß dürfte sich jedoch die nord-

germanische Kunst vor den Tagen Bern-

wards und der Hildesheimer und Augs-

burger Bronzetüren kaum versucht haben,

vielmehr sind solche Werke wohl sicher

als aus dem Süden importiert anzusehen.
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Man hat aus Einhards Angaben ent-

nehmen wollen, daß zu Karls d. Gr. Zeit

in Aachen eine Gießhütte unter Einhards

besonderer Leitung für Erz bestanden

habe, die die von E. gerühmten Bronze

-

gitter und Türen ,,ex aere solido" her-

gestellt habe; von Beweisen dafür jedoch

hat man keinen beizubringen vermocht,

als den Namen Beseleel, den man ge-

legentlich Einhard beigelegt findet, offen-

bar nur um seine allgemeine Kunstfertig-

keit zu kennzeichnen. Jene Werke dürften

Import aus Ravenna sein (vgl. Gitter,

Türen).

Die anfänglich genieteten Kirchenglocken

wurden später aus Erz gegossen. Im
späten 9. Jh. machte der Mönch von
St. Gallen einen Erzgießer in Aachen
namhaft.

Montelius Kulturgesch. Schwedens, Leip-

zig 1907. S. 71 ff. Faymonville Der

Dom zu Aachen, München 1909. S. 55 ff. A.

H a u p t D. älteste Kunst d. Germanen. D e r s.

Die ursprüngl. Gestalt des Theoderichdenkmals,

ZfGesch. d. Architektur I 1. 2. A. Haupt.

Erzpriester. Als E. (archipresbyter) be-

zeichnet man seit etwa der Mitte des

7. Jhs. die an den Taufkirchen (s. Pfarrer)

fungierenden und diesen vorstehenden

Geistlichen. Mit der Ausbildung von
Kollegialstiften an solchen (s. Kapitel)

wurden sie zu deren Vorstehern. Ihre

Tätigkeit war eine innerkirchliche im
Gegensatz zu der des Archidiakons. Der

Archipresbyterat vertritt seit der karo-

lingischen Zeit im ostfränkischen Gebiet

den im westfränkischen Reich notwendig

gewordenen Dekanat, was den wechselnden

Gebrauch von decanus und archipresbyter

erklärt. Auch an der bischöflichen Kirche,

im Domkapitel, wird der erste presbyter

als archipresbyter bezeichnet (s. Kapitel).

L i t. s. Kirchenverfassung. v. Schwerin.

Esche (Fraxinus excelsior L.). § 1. Für

die E. gibt es einen alten i d g. Namen,
der in seiner ursprünglichsten Gestalt in

den baltischen Sprachen vorliegt: lit. f/sis,

lett. üsis, apreuß. woasis 'Esche'; Grundf.

*äsis. Eine Spur dieser Namensform haben

wir nach Fick, Schrader und Uhlenbeck,

denen sich Prellwitz, Walde, Berneker

anschließen, auch in griech. äyepwfc 'Weiß-

pappel' aus *or/sp-to3t'c.

Die andern Sprachen haben teils -/--,

teils -n-Erweiterungen. Auf eine Grundf.
*äs-kis geht der german. Name des Baumes
zurück: urgerm. *askiz\ anord. askr m.,

dän. schwed. ask; ae. cesc m., me. ne. ash;

and. asc m. (Gallee Vorstud. 15. 403),
mnd. esche, nnd. esch; mndl. asch u. esce,

nn'dl. esch; ahd. asc m., mhd. asch m., nhd.

esche f. (nach dem Adj. eschen). Dazu
griech. ö£u?j, ö£sa (aus *o<r/.£CJ-) 'Buche' und
'Speer', alban. ah 'Buche' (aus as/m-)

}

armen, haci 'Esche' (aus *askhio-).

Die slawischen, italischen und keltischen

Sprachen setzen eine Grundf. *ds-in-os,

*ds-in-ä, *ds-in-is mit -n-Erweiterung der

Wz.ds- voraus: urslaw. *aseni, *asenü, russ.

jaseni, bulg. slow, czech. jasen, serbokroat.

jasen, poln. jasien, alle 'Esche'; lat. ornus

'wilde Bergesche' und 'Speer' (aus *osinos)
;

urkelt. *onna aus *osnä, kymr. onn-en

(plur. onn) f., körn, onnen, bret. ounnen,

air. huinnius, mir. uinsenn, uindsend 'fraxi-

nus'. Diese ^-Ableitungen verhalten sich

zu der Grundform *dsis, *asis wie lat.

avena 'Hafer' aus *aves-nä zu kslaw.

ovisü, oder wie lat. alnus 'Erle' aus *als-

nus zu nordeurop. *alisä (s. Erle).

§ 2. Über die Bedeutung des idg.

Eschennamens für die Frage der Urheimat
der Indogermanen s. Hoops Waldb. u.

Kulturpfl. 124.

§ 3. Die Esche kommt häufig in alten

Orts- und Flurnamen vor. Ihr Holz wurde
zur Verfertigung von Lanzen, von Schiffen

und von Gefäßen benützt, die infolgedessen

vielfach direkt als 'Esche' bezeichnet wur-

den; so bedeutet anord. askr auch 'Speer,

kleines Schiff, Gefäß', ags. cesc 'Speer', mnd.

asch, esch 'Gefäß, Dose'. Aus anord. askr

'Schiff' stammt die Bezeichnung anord.

askmaär, mlat. ascomannus, ags. cescman

'skandinavischer Seeräuber, Wiking'. Die

Bedeutung 'Speer' hat auch gr. o$utj (s.

oben) und lat. fraxinus 'Esche'.

Über die Geschichte und frühere

V erb reitung der Esche in Mittel- und

Nordeuropa s. Hoops Waldbäume ti. Kultur-

pflanzen 30. 47. 75. 77. 86 f. 124. 153. 156.

230. 255. — Über die Etymologie des

Namens: Hoops ebd. 121 f. mit Lit. Walde
EWb? sv. ornus mit Lit. Berneker EWb.
sv. aseut mit Lit.

Johannes Hoops.



632 ESEL—ESPE

Esel. A. Kulturgeschichtliches.
§ i. Der E. gehört nach Schwein -

furth (ZfEthn. 23,653; 1891) zu dem
nicht starken afrikanischen Einschlag in

unserer Kultur und ist an das westasia-

tische Element von Westen her, und zwar

vor seinem Vetter, dem Pferde, heran-

getreten. Das spricht sich sehr deutlich

in der Bezeichnung aus, mit der das Pferd

beim ersten Erscheinen auftritt, ,,der Esel

des Osten" (H o m m e 1 , Südsemit. Säuge-

tiernamen). Wichtig, wenn auch nicht für

das germ. Altertum, ist dabei, daß das

Kamel und mit ihm das erste Reitervolk

sich zwischen das Auftreten von Esel und

Pferd einschiebt.

§ 2. In der freilich verhältnismäßig ge-

ringen Bedeutung des E. für das germ.

Altertum spiegelt sich deutlich die Rolle

wieder, die er auch sonst für den west-

asiatisch-europäischen Kulturkreis hat. Er

ist nach einer reizenden Äußerung Schwein -

furths neben dem Kamel als dem Schiri der

Wüste das ,,Boot der Wüste" (ZfEthn. 29,

269; 1897). Er ist nicht so sehr ein Reit-

tier, sondern der Träger von Lasten, ge-

legentlich allerdings auch eines Menschen. Er
scheint in der älteren Zeit des Germanen-
tums, prähistorisch, kaum eine Rolle ge-

spielt zu haben, wenn auch ein paar Esels

-

zahne aus dem Pfahlbau in Wismar (Bron-

zezeit) angegeben werden (Mecklenb. Jahr-

bücher 30, 69; 1865). Jedenfalls haben wir

keine Spur irgendeiner Rolle in der Mytho-
logie, wie doch bei Griechen und Römern,
Persern und Indern.

§ 3. Im Mittelalter scheint dann der

E. doch eine gewisse Bedeutung erlangt

zu haben; er war wenigstens überall

eine bekannte Erscheinung, wenn auch
von einer Zucht wenig die Rede ist, ebenso-

wenig wie von der Zucht seines Bastards

(s. Maultier). Einmal war er das Reittier

der bescheidenen Leute, besonders also

für Mönche und allerlei ärmeres fahren-

des Volk; vielleicht kam er so zu der Be-

deutung des Strafreittiers in allerlei Spott-

aufzügen. Auf der andern Seite war er

das Lasttier der Müller geworden. Der
Mülleresel ist bis in die Bilderbücher unserer

Zeit eine durchaus bekannte Erscheinung.
Der Esel eignete sich für die Mühlen, so-

lange sie Kleinbetrieb blieben, und der

Mülleresel war seinem Besitzer bei weitem
sicherer als das Pferd, sowohl vor Dieb-
stahl, wie vor Heeresdienst. Allerdings

läßt sich ja nur schwer sagen, wie sich

diese herkömmliche Vorstellung mit der

Wirklichkeit der altern Zeit deckt.

Hahn Die Hatistiere ; Leipzig 1896 S. 169
bis 75. Ed. Hahn.

B. Sprachliches. § 4. Die ety-

mologische Forschung zeigt uns, daß der

E. den nordeuropäischen Völkern erst durch

die Römer bekannt geworden ist: sein

Name geht hier überall direkt oder indirekt

auf lat. asinus zurück. So in den kelt.

Sprachen: kymr. asyn m.,. körn, äsen,

bret. azen, mir. assan, asan (aus dem Kelt.

stammt ae. assa, me. asse, ne. ass). So im
Germanischen , wo asinus zu * asiluz

wurde: got. asilus, ahd. as. esil, mhd. nhd.

mnd. nnd. mndl. esel, nndl. ezel, ags. esol,

eosol m. Aus dem Germ, drang das Wort
in die balt.-slaw. Sprachen: apreuß. asilis,

lit. asilas, abulg. osilii. Anord. asni m.

stammt wohl aus dem Altfranzösischen.

§ 5. Daß der E. im Müllergewerbe schon

bei den Angelsachsen verwandt wurde,

scheint ae. esul-cweorn 'Mühle, die durch

einen Esel getrieben wird' anzudeuten.

Doch tritt das Wort nur in zwei mit-

einander verwandten Glossen auf und ist

vielleicht eine bloße Übersetzung des lat.

(mala) asinaria.

Hehn 8 132. 136. 591. Kluge EWb.
Seh rader Kcallcx. Ders. Sprachvgl. ti.

Urgesch^ II 160 f. P a 1 a n d e r Ahd. Tier-

namen 97. Jordan Ae, Säugctiem. 1 18— 123.

Johannes Hoops.

Espe oder Zitterpappel (Populus

tremida L.). §. 1 Die E. war neben der

Birke und Kiefer einer der ersten Wald-

bäume, die nach dem Ende der Eiszeit in

Norddeutschland und Nordeuropa erschie-

nen. In der ältesten Waldperiode waren

die Birke und die Espe vielerwärts die

Charakterbäume der Landschaft, nament-

lich auf sumpfigem Boden; man hat des-

halb direkt von einer Birken- und Espen-

periode gesprochen, die allmählich in eine

Kiefernperiode überging; doch ist dies nur

insofern berechtigt, als es sich um die Vor-

herrschaft in den Wäldern, nicht um das

erste Auftreten handelt (Hoops Waldb.

u. Kulturpfl. 14 ff. 22 ff. 25. 43 Q>
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§ 2. Kohlen der Espe haben sich in den

frühneolithischen Siedlungen in der Kieler

Föhrde, sowie in den jütisch-dänischen

Muschelhaufen der älteren nordischen Stein-

zeit gefunden (Hoops aaO. 83. 72—74. 77).

Dagegen scheint die E. in der Schweiz zur

Pfahlbautenzeit gefehlt zu haben: sie hat

sich bis jetzt weder in den Torfmooren,

noch in den Pfahlbauten nachweisen lassen

(Hoops 63. 88).

§ 3. Die Indogermanen haben einen ge-

meinsamen alten Namen für die Espe: idg.

*apsä f.; lett. apsa, apse, apreuß. abse, lit.

äpusze (Bezzenberger BB. 23, 298); urslaw.

*osa, *osika, *osina aus *opsa etc., russ.

osina, klruss. osynä, osyka, czech. osika,

poln. osika, dial. osa
t
osina, obsorb. wosa,

wosyna, wosyca, ndsorb. wosa, wösa; dazu

Nebenform urslaw. *(j)asika, aus * osika

durch Anlautsdehnung entstanden (Ber-

neker EWb. sv. asika): bulg. slow, jasika,

serbokroat. jasika. Die germ. Sprachen

zeigen Metathese: ahd. aspa f., mhd. aspe,

nhd. espe f. (nach dem Adj. espen); and.

aspa, mnd. mndl. espe f., nndl. esp; afries.

espen Adj.; ae. cepse, cespe swf., me. asp,

ne. asp, aspen; anord. gsp f., nnorw. osp,

schwed. dän. asp. Die Bedeutung ist

überall 'Espe'. Aus einem iranischen

Dialekt drang der Name auch in verschie-

dene türkisch-tatarische Sprachen Nord-
asiens: ausak (= awsak) 'Espe' im Tobol-

tatarischen, apsak im Altai, Teleutischen,

Lebedischen, aspak im Schor und Kuman-
du. Die altertümlichen nordasiatischen

Turkidiome zeigen eine lebhafte und sehr

alte Beeinflussung durch die iranische

Kulturwelt. (S. Hoops Waldb. u. Kultur-

pn. 123.) — Vielleicht gehört auch noch

griech. äaizpic, aairpos f. 'eine fruchtlose

Eichenart' hierher. Die Espe ist im eigent-

lichen Griechenland sehr selten, wodurch
die Übertragung des Namens erklärlich

wäre (Hoops aaO. 122).

§ 4. Über die Bedeutung des idg. Namens
der Espe für die Frage der Urheimat der

Indogermanen s. Hoops aaO. 124.

Jobannes Hoops.

Essen> Stiftskirche, Basilika im 9. Jh.

durch Altfrid erbaut, wovon noch die

äußern Schiffmauern erhalten zu sein

scheinen; im 10. durch einen großartigen

Hoops, Reallexikon. I.

Westbau abgeschlossen, der als halbes

Sechseck mit Empore, in der Architektur

getreu dem Aachener Münster nachge-

bildet, sich gegen die Kirche öffnet. Der
Bau ist als achteckiger Turm in die Höhe
gezogen und von zwei Treppentürmen
flankiert; davor ein später umgebauter
Vorhof mit Baptisterium nach Westen
zu. Hier treten ähnliche ,,Pilzkapitelle"

wie an der gleichzeitigen Wipertikrypta

zu Quedlinburg (s. d.) und S. Peter zu

Werden a. d. Ruhr (s. d.), sowie die ältesten

bekannten Würfelkapitelle auf.

G. H u m a n n D. Westbau d. Münsters zu

Essen. Essen 1890.

A. Haupt.

Eßgerät. § 1. Löffel, ahd. leffd

von verb. laffan 'lecken', Gerät zum
Schlürfen, anord. spann, ags. spön, eigent-

lich 'Span, Holzlöffel', ags. auch eucelere

von lat. cochlear. Da Brei und Suppe
in den germanischen Ländern einen wesent-

lichen Teil der Nahrung ausmachten, so

konnte man ohne Löffel nicht auskommen.
Wir finden denn auch Löffel aus Holz,

Bein und Ton von der jüngeren Steinzeit

an ohne wesentliche Formenunterschiede.

Seit der römischen Zeit kommen dazu

eiserne und silberne, die römische Import-

ware sind (A. Schliz Frank, u. alem.

Kunsttätigkeit im frühen MA. 1904, S.

24 ff-).

§ 2. Ebenso unentbehrlich, wie der

Löffel für flüssige Speisen, ist das Messer
(anord. kmfr, ags. cnif, ahd. sahs, mezzi-

sahs 'Speisemesser') für Fleischgerichte.

Jeder führte sein Messer bei sich, noch

auf den späteren Miniaturen bemerken

wir auf den Tischen nur einige Vorleg-

messer, niemals für jede Person ein be-

sonderes Exemplar. Messer aus Feuer-

stein, auch aus Holz, besonders dem der

Eibe, kennen wir aus der jüngeren Stein-

zeit zur Genüge. Zierliche Bronzemesser

mit geschweifter Klinge, meist Import-

ware aus der Westschweiz, die nordischen

oft mit Schiffsornamenten versehen, finden

sich in Männer- wie Frauengräbern der

Bronzezeit häufig. In der jüngeren Hall-

stattzeit kommen kräftige Eisenmesser mit

Eisengriff dazu, in der römischen Zeit

solche mit Holz- oder Beingriff.
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§ 3. Gabeln benutzte man zum
Essen nicht. Die wenigen, aus Boden

-

funden bekannten Exemplare dienten zum
Herausholen des Fleisches aus der Brühe
oder zum Festhalten beim Vorlegen (F.

Fuhse Sitten u. Gebräuche d. Deutschen

beim Essen u. Trinken 1891 S. 20. 34 f.;

ZfEthn. 1900, S. 202).

Ob man außerdem beim Essen sich

Holz-, Bein- oder Metallstäbchen bediente,

mag dahingestellt bleiben. Literarisch

oder durch die Miniaturen ist ein solcher

Brauch nicht zu belegen.

Fuhse.

Essig. Es ist anzunehmen, daß die

Gegenden, denen Obst- und Beerenweine

(lit) bekannt war, auch den Essig hieraus

kannten, ohne daß man ihn mit einem

besonderen Namen belegte. Erst mit der

Einführung des Weinbaus von Rom her

dringt auch die Kenntnis des Weinessig

vor, und der Name wird aus dem lat.

acctum entlehnt: got. aket, akeit, ags. aced,

ceced n., as. edik n., ahd. mhd. ezzth m..

mnd. etek, ettik m., an. edik n. Seine Ver-

wendung als Zusatz zu Speisen erwähnt
bereits Anthimus de obs. cib. 52, doch
erst im 13. und 14. Jahrhundert erscheint

er häufig als Würze zu Fisch- und Fleisch-

speisen, zu Saucen usw. Auch als Heil-

mittel wird er erst später erwähnt. Er
wird aufbewahrt im Essigfaß oder Essig-

krug.

Heyne, Hausaltert. II 377 ff.

Fuhse.

Estrich, geglätteter Fußboden aus Lehm,
auch Beton oder ähnlichem Material, der

bei vornehmen Gebäuden nach römischem
Muster mit Marmorplatten in großen und
kleinen Mustern bedeckt war (Aachen,

Pfalzkapelle; Neuß, S. Quirin) oder auch
mit Mosaik (Theoderichpalast zu Ravenna).
In Wohnhäusern war Holzfußboden auf

Estrichunterlage nicht selten. S. Fuß-
boden.

S t e p h a n i Wohnbau I 276. II 258 f.

A. Haupt.

eJ)S0re (aschwed.). E. kann zunächst
jeder Eid heißen. Von besonderer Be-
deutung aber ist im schwedischen Straf-

recht und auch Staatsrecht der „ Königs-
eid" (kunungs epsere) und der Königseid -

bruch [rpsöris brut, auch c. schlechthin).

Seit dem 13. Jh. werden in Schweden,
zuerst unter Birger Jarl, Landfriedens-

gesetze erlassen, deren Durchführung der

König und alle Großen des Landes be-

schworen. Dem Zwecke dieser Gesetze

entsprechend werden in ihnen einzelne

besonders schwere Vergehen mit einem
Vierzigmarkstrafgeld, also einer sehr hohen
Strafe, belegt, die an den König fällt. Die

Begehung eines solchen Verbrechens wird
kunungs epsere genannt. Es fallen unter

diesen Begriff insbesondere Verletzungen

von Sonderfrieden durch eine gegen eine

Person gerichtete Handlung, wie z. B. des

Hausfriedens, Kirchenfriedens, Tingfriedens.

Der Königseidbrecher wird friedlos (bü-

tugher); das Urteil ergeht im Königs-

gericht, nicht im Volksgericht.

v. Amira NOR. I 142 ff. Lehmann
Königsjriede 35 ff. (vgl. auch Register s. v.).

Schlyter Juridiska Afhandlingar I 58 ff.

v. Schwerin.

Eudoses. § 1. Neben den Harudes
stehen im Heere des Ariovist nach Caesar

BG. 1, 51 Sedusii. Statt dieser Form,

in der das anlautende s vom voraus-

gehenden Nemetes herstammen kann, bieten

die Handschriften des Orosius (6, 7), der

aus Caesar schöpft, Eduses, Edures, Eudures

wonach schon Zeuß 152, Duncker Origg.

Germ. 104. 108 und Müllenhoff DA. 4,

578 f. den Namen berichtigt haben. Ver-

derbt ist auch <I>ouvooüStoi bei Ptolemaeus

schon in seiner lateinischen Vorlage [Fu-

dusii aus Eudusii) und im Zusammenhalt
mit den Eudoses Tacitus Germ. 40 EuSouaioi

herzustellen, wie Zeuß aaO., J. G r i m m
GddSpr. 738 und Müllenhoff DA.

4, 558 getan haben.

§ 2. Die <I>oDvoo6atoi des Ptol. sind

Nachbarn der Xapoüosc; von beiden Völ-

kern ist also vor 58 v. Chr. eine gemein-

same Abwanderung nach den Rhein

-

gegenden erfolgt. Ihren Platz bei Ptol.-

haben sie aber wohl mit den Xapouösc

zu tauschen und gehören ins östliche —
nicht ins westliche — Jütland südlich vom
Limfjord; s. Harudes.

Über die späteren Schicksale sowohl

der ausgewanderten als auch der in der

Heimat zurückgebliebenen Eudusii, Eu-
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dose's sind wir auf Vermutungen an-

gewiesen. Man wird wohl nicht fehl gehen,

unter den nachmals in England sich fest-

setzenden Germanenstämm.en auch Eu-
dusier zu suchen.

§ 3. Ob der in der Gegend des Kaukasus
um 480 auftauchende Name der EöSoüaiavoi

etwas mit den Eudusii zu tun hat, ist

unsicher. Über diese : L e w e D. Reste

d. Germ, am Schwarzen Meer 19 ff.

§ 4. Etymologisch stellt sich Eudusii
Eudoses zu aisl. jöd 'proles' und steht zu

Euthungi und Eutha- in Namen im Ver-

hältnis grammatischen Wechsels, ohne
daß aber zwischen den Völkern selbst eine

Beziehung anzunehmen ist. Über die

Möglichkeit eines Zusammenhangs der

Namen Eudoses u. Juten s. unter letztem.

R. Much.

Eule. § 1. Der gewöhnliche Name der

Eulenarten (Strigidae) ist gemeingerma-
nisch; die Formen in den verschiedenen

Sprachen weisen auf alten Ablaut de Binde-

vokals i:a hin; sie gehen teils auf urgerm.

*uwwüön, teils auf *uwwalön zurück: ahd.

üwüa swf., mhd. iuwel, iule f., nhd. eule f.;

and. üuuila, üla swf. (Gallee Vorstud. 363.

351), mnd. ille, nnd. /ll f.; mndl. File f.,

nndl. uil\ nfries. saterl. /?/<?, sylt. yl (Siebs

PGrdr. 1.1388. 1406) ; ae. File swf., me. oule,

ne. owl) anord. ugla swf. (aus *uggivala mit

lautgesetzlichem Übergang von ww in

ggw), norw. dial. ugla, schwed. uggla, dän.

ugle. In dem Namen erblickt Suolahti

(Deutsche Vogelnamen 315) mit Recht die

deminutive Weiterbildung eines lautma-

lenden Grundworts *uww-, das in schwei-

zer Dialekten in der Form uw als Name
des Uhus erscheint.

§ 2. Neben dem normalen ahd. Namen
üwüa steht im Alemannischen eine Form
hüwila f., die'im Schweizerischen als hüwel,

hüwel, hilel, höüel m., im Südclsässischen

als heujel weiter lebt und die /^-losc Form
heute fast ganz verdrängt hat. Sie ist

eine Deminutivbildung von dem lautma-

lenden ahd. hüwo 'Uhu' (Suolahti aaO.).

§ 3. Ein dritter Eulenname, ahd. Julchila,

scheint speziell dem Moselfränkischcn eigen

zu sein. Es ist eine Deminutivbildung von
hftch, das in der Moselgegend als Name des

Uhus verbreitet ist (Suolahti aaO.).

So sind alle diese Benennungen der

kleineren Eulenarten deminutive Ablei-

tungen von lautmalenden Namen des

großen Uhus.

Suolahti Die deutschen Vogelnatnen ,

Straßb. i<)o<); S. .^07 (f.

Johannes Hoops.

Ewa Chamavorum oder Lex Francorum
Chamavorum nennt man eine nur in zwei

Handschriften erhaltene lateinische Rechts-

aufzeichnung, die in einer Handschrift als

ewa, quae se ad Amorem habet, bezeichnet

und das Recht der im sog. Hamaland
angesessenen Franken enthält. Sie ist

keine Satzung, sondern ein amtlich ein-

geholtes Weistum über geltendes Recht,

das wohl mit der gesetzgeberischen Tätig-

keit des Aachener Reichstags von 802 in

Verbindung steht.

Ausg. v. Soh m in MGL. V 269 IT. u. in

seiner Separatausg. d. Lex Ribuaria 1 1 1 ff.

Brunn er DRG. I- 473 ff. Schröder.
DRG.S S. 263 f. (dort auch die weitere Lit.). —
S. Volksrechte.

S. Rietschel.

Exagium [§ 1) ist die aus dem griechi-

schen übernommene Bezeichnung der spät-

römischen Münzgewichte. Einzelne mit

dem Namen des Kaisers, des Stadtprä

-

fekten oder sonst eines hohen Beamten,

zB. des Patricius Ricimer (vgl. Abb. 62),

Abb. 02. Exagium des Ricimer.

Bronze mit drei eingelegten Silberstreifen und

gravierter Schrift. Kaiser Friedrich-Museum. Berlin.

bezeichnete Stücke dürfen wir zu den

amtlich geprüften Gewichten rechnen, von

welchen in einer Novelle des Kaisers Valen-

tinian III. vom J. 455 die Rede ist; bei den

übrigen bleibt der Ursprung zweifelhaft.

Viele Stücke sind aus Bronze, meist vier-

eckig, seltener rund; aus byzantinischer

Zeit sind uns auch Examen aus Glas über-

liefert.
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§ 2. Die Genauigkeit dieser Münzge-

wichte ist — selbst wenn sie amtlichen

Ursprungs sind — nur gering. Vier Stücke

mit dem Namen des Kaisers Honorius, die

sich selbst als Exagium Solidi bezeichnen,

wiegen zwischen 4.10 bis 4.40 g (statt

4.55 g), bei andern sind die Schwankungen
noch größer.

Luschin Deyiar dev Lex Salica 78 ff. und
die dort angegebene Literatur.

A. Luschin v. Ebengreuth.

Eyraping. Das E. ist eine jährliche

Versammlung der acht drontheimischen

Völker.

v. Schwerin GGA. 1909, 832.

v. Schwerin.

Verbesserungen.

s.

s.

s.

s.

s.

Klerus«.

S.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

49b Z. 15 v. o. lies ctten statt ßten.

49b Z. 16 v. o. lies pa statt cta.

49 b Z. 16 v. o. lies gebete\ti\ ßain statt gebetc tarn.

121 a Z. 26 v. o. streiche »sich«.

223a Z. 7 f. v. o. streiche »1898« und lies »Staat und Kirche etc.« statt »Königt. und

224a Z. 23 v. o. lies »Bekehrung« statt »Belehrung«.

226a Z. 20 v. u. lies »in Rom« statt »696«.

228b Z. 20 v. u. streiche »erste«.

531b Z. 24 v. o. lies ßü statt pü.

562 b Z. 20 v. o. lies (Abb. 10) statt (Abb. 5).

562 b Z. 21 v. o. lies (Abb. 42) statt (Abb. 6).

565!) Z. 21 v. o. lies Abb. 6 statt Abb. 4.
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Das Register stellt nur die im ersten Band enthaltenen Stichwörter zu sachlichen Gruppen zusammen.

Ein systematisches und ein alphabetisches Gesamtregister werden dem letzten Bande beigegeben werden.

Aberglaube Bronzezeit Buche
s. Mythus und Aberglaube. Buch bei Berlin, vor- Buchsbaum

geschichtliche Ansied- Eibe

Agrarwesen lung Eiche

Ackerbau Buckelgefäße Erle

Ackermaße Buckelverzierung Esche

Agrarverfassung Cista Espe.

Allmende Dolmen
Allod Eisenzeit. Befestigungswesen
Andecena, Andecinga Altenburg
Aratrum Astronomie Altenwalde
Arpentum Astronomie. Altkönig
Attunger Befestigungswesen
Bauernhof Badewesen Bergfrit

Bauer Badegerät Berme
Beunde Badeofen Bossendorf
Böl Badewesen Brückenköpfe
Buchland Badezimmer, -stube. Bumannsburg
Dorf Burg
Dorfverfassung Baukunst, Bautechnik. Dolberger Burg.
Dreschen s. auch Hausbau, Kirchen-

Düngung bau Bekehrungsgeschichte
Egge Aachener Kaiserpfalz Ansgar

ArianismusEinhegung Atrium
Einzelhof. Attilapalast Augustin

Bekehrungsgeschichte.Bauholz

Archäologie Bauhütte

s. auch Befestigungswesen Blockbau
Bergbau

s. auch Metalle

Bergbau

Bergbau - Technik und

Betriebsgeschichte

Bergrecht.

Alemannische Funde
Angelsächsische Funde
Arktische Steinzeit

Aunjetitzer Typus
Aurither Typus

Bogen i;

Brücke

Buntmauerwerk
Deutsche Baukunst

Eckpfeiler

Bandkeramik Englische (angelsächsi-

Bandornament sche) Baukunst

Bautastein Estrich. Bewaffnung

Bernburger Typus s. Waffen.

Billendorfer Typus Bäume und Sträucher

Branowitzer Typus s. auch Kulturpflanzen Bestattungswesen

Bronzegefäße Birke s. Totenbestattung.
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Bildungswesen
Alkuin.

Christentum
Bekehr u)

Kirchenbau, Kirchen -

einrichtung, Kirchen-

verfassung, Kultus.

Chronologie

Datierung.

Dichtung

s. auch Heldensage

Dichtung.

Familie

s. auch Rechtsimsen

Adoption

Avunculat

Bastard

Beischläferin

Ehe
Ehebruch
Ehegüterrecht

Ehehindernisse

Ehescheidung

Eheschließung

Eltern und Kinder

Erbfolgeordnung

Erbrecht.

Feste

Dreikönigstag.

Finanzwesen
Bede.

Fische

s. Tiere.

Fischerei

Angel.

Flüsse

s. unter Geographie.

Gefäße

s. auch Archäologie

Becher

Becken
Bronzegefäße

Buckelgefäße

Cista

Eimer.

Geographie

(Ortschaften, Flüsse, Ge-

birge, Inseln usw.)

Abalus

Abnoba
Adrana
Alba

Albis

Aliso

Alpenpässe

Amisis

Asciburgium

Bacenis

Baunonia
Boihaemum, Boiohaemum
Burcana
Caesia silva

Codanus sinus

Cusus

Cylipenus

Danuvius
Duria.

Geräte

s. auch Gefäße, Werkzeuge

Eßgerät.

Geschichtschreibung

Adalbert

Adam von Bremen
Alpert

Ansegis von S. Wandrille

Archiv

Astronom, der

Beda
Brun Candidus

Brun von Querfurt

Cassiodor

Eigil

Einhard

Ekkehard (IV.) von St.

Gallen.

Gesteine

s. Mineralien.

Getränke
Bier.

Gewerbe
s. auch Agrarwesen, Bau

kunst, Hausbau, Haus-

zulesen, Werkzeuge

Bäcker.

Gewürze
Essig.

Handel
s. auch Schiffs- und See-

wesen

Ausfuhr

Bernstein

Binnenschiffahrt

Bjarkeyjarrettr

Erwerbsgenossenschaften

Handwerk
s. Werkzeuge.

Hausbau
s. auch Baukunst

Bauholz

Blockbau
Buch bei Berlin

Dach
Dachziegel

Estrich.

Haustiere

Ente

Esel.

Hauswesen
s. auch Familie, Hausbau
Abfallgruben

Abort

Backofen

Badegerät

Badeofen

Badezimmer
Bank
Becher

Beleuchtung

Bett

Bratrost, -pfannc

Brunnen
Bürgerhaus

Cisternen

Dienstboten

Eimer
Eßgerät.
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Heerwesen Eigenkirche Christusdarstellungen
s. auch Waffen Erzbist um

1 )aniel in der Löwengrubi
Aufgebot Erzpriester. I )enkmäler
Bogenschützen. Diptychon

Krankheiten s. Medizin Dreifuß
Heldensage Edelsteinschmuck

Alboin Körperpflege Elektrum
Amlethus s. auch Medizin Elfenbeinschnitzerei
Attila Badeweseri Emaillearbeil
Beowulf Bart Erzguß.
Burgundensage Bartzange.
Chlodwig Landwirtschaft
I Dietrich von Bern Kultus (christlicher) s. Agrarwesen, Haustiere
Ermenrich. Abendmahlsbrot. Kulturpflanzen

Bienenzucht.
Jagd Kulturpflanzen

Beizvögel. Apfel Lehnswesen
Aprikose Afterlehn

Kirchenbau Beerenobst Baron
s. auch Baukunst Bete Beneficium
Aachener Pfalzkapelle Birne Erblehn.
Altötting Bohne
Apsis Dill Maße
Arcosolium Einkorn Andecena, Andecinga
Atrium Emmer.. Aratrum
Baptisterium Attunger
Basilika Kunst, Kunstgewerbe usw. Elle.

Chor s. auch Baukunst, Gefäße,
Confessio Schmuck Medizin
Corvey Agnus Dei Abführmittel
Deutsche Baukunst Alemannische Funde Aderlaß
Diakonikon Almandinen Aloe
Disentis Alsener Gemmen Anatomie
Drontheimer Dom Angelsächsische Funde Ansteckung
Empore Armring Antoniusfeuer
Englische Baukunst Auferstehung Christi Apotheke, Apotheker
Essen, Stiftskirche. Aunjetitzer Typus Arzneibücher

Aurither Typus Arzneimittel

Kircheneinrichtung Bandkeramik Arzneipflanzen

Altar Bandornament Arzneitrank

Ambo Bayeux-Teppich Arzt

Antependium Becken Asthma
Baldachin Beinarbeiten Augenarzt

Dagobertstuhl Bernburger Typus Augenkrankheiten

Diptychon. Bernstein Aussatz

Bewcastle, Kreuz von Aussatzhäuser

Kirchenverfassung Billendorfer Typus Balsam
Abt Brakteaten Besprechen

Archidiakon Branowitzcr Typus Betäubungsmit tel

Bischof Brillenspiralen Bilsenkraut

Chorbischof Bronzegefäße Blattern

Dekanat Buckelgefäße Blutegel

Diözese Buckelverzierung Blutfluß
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Blutreinigungsmittel Baldr

1

Bilsenkraut

Blutsegen Baumeister von Asgard Enzian.

Blutstillung Baumkult
Blutsturz Bergkult Räuchermittel

Bräune Bernsteinaxt Aloeholz.

Bruch Berserker

Buckel Beschwörung Rechenkunst
Chirurgie Besprechen Brüche

Durchfall Bil und Hjüki Dezimalsystem

Elefantiasis Bilwis Duodezimalsystem.

Entbindung Blutsegen

Erbrechen. Böser Blick Rechtsdenkmäler
Bragi Angelsächsische Rechts

-

Metalle Brisinga men denkmäler

Blei Dämonen, Dämonen- Bjarkeyjarrettr

Bronze glaube Borgarfiingsbök

Eisen Donar Christenrecht

Elektrum. Donarseiche Domesdaybook
Donnerkeile oder Donner- Eidsifapingsbök

Mineralien steine Ewa Chamavorum.
Achat Doppelgänger

Bimsstein. Drache Rechtswesen
Dreizahl s. auch Agrarweseti, Berg-

Münzwesen Drude bau, Familie, Handel,

Barren Drudenfuß Kirchcnverfassung,Lehns-

Baug, Ringgeld Egill ivescn, Rechtsdenkmälcr

\

Beischlag Einherjar Staatsverfassung , Stände-

Blechmünze Eir wesen

Brakteaten Elfen, Elfenkult Adoption

Denar Eostra Afterlehn

Eisen

.

Erce Agermanament
Exagium. Erde, Mutter. Allod

Amnestie

Musik Nahrungsmittel Anefang

Akzente. s. auch Getränke , Gewürze, Anklage

Kulturpflanzen Anstiftung

Mythus, Aberglaube usw. Backwerk Anwalt
Aberglaube Brot Armenrecht

Ägir Butter Asyl

Ahnenkult Ei. Auslieferung

Alberich Avunculat

Albruna Öffentliches Leben Bann, Banngewalt

Alci s. Staatsverfassung. Bastard

Alfheimr Beihilfe

Alp Ornamentik Begnadigung
Alraun Bandornament Begünstigung

Alviss Buckelverzierung. Beneficium

Amulette Bergung
Angrbotfa Plastik Besitz

Asaheimr s. Kunst. Bestechung

Äsen Beunde
Äsgardr Pflanzen Beweis

Baduhenna s. au cli Kulturpflanzen Blenden
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1

Blutsbrüderschaft Bernsteinaxt Amelunge
Blutrache Brakteaten Am(p)sivarii

Borg Edelsteinschmuck. Angeln
Brandmarkung Angelsachsen

Brandstiftung Schriftwesen Angrivarii

Buchland Angelsächsische Schrift Armalausi
Bürgerliches Recht Archiv Aviones

Bürgschaft Bewcastle, Kreuz von Baiern

Bußlose Tat (Runen) Bäningas

byr]) Buch Bastarnen

Darlehen Buchstabe Bataver

Diebstahl Deutsche Schrift. Beigen

Ding Boier

dömari
Seewesen

Brukterer

Dreißigste, der
s. Schiffs- u. Seewesen. Burgunden

Ehe usw. s. Familie

Ehrenstrafen

Ehrlosigkeit

Siedlungswesen
s. auch Agrarwesen

DeutschesSiedlungswesen

Dorf

Buri

Cannenefates

Chabiones

Ehrverletzung Chamavi
Eid

Einzelhof
Chasuarii

Eidbruder
Englisches Siedlungs-

wesen

Chatten

Eidesfähig Chattuarier

Eideshelfer Chauken
Eidesschelte Spiele Cherusker

Eigentum Ballspiel

Brettspiel.

Cotini

Einzelerbfolge Cuberni, Cugerni

Emanzipation Dänen
Enthauptung Staatsverfassung und Ver- Dulgubnii

Entmannung waltung Eidersueben

Erbfolgeordnung s. auch Finanzwesen, Eudoses.

Erbrecht Heerwesen, Lehnswesen,

Ertränken Ständewesen Ständewesen
e|)S0re. Absetzung des Königs Adel

ärmadr Bauer

Römisches Germanien Bann, Banngewalt Bürger

s. Geographie. Beamte Ceorl

Bryti Eorl

Schiffs- und Seewesen Centenar Erbuntertänigkeit

Admiralschaft Ccmes
Agermanament Ding Tageszeiten

Anker Demokratie Abend.

Bergung Domäne
Binnenschiffahrt dömari Tiere

Boot ealdorman Aal

bülki eorl Adler

Einbaum. EyraJ>ing. Affe

Bär

Schmuck Stammeskunde Barsch

Achat Aduatuci Beizvögel

Almandinen Aisten Biber

Alsener Gemmen Alaesiagae Blutegel

Armring Alemannen Dachs
Bernstein Ambronen Dohle

Hoops, Reallexikon. I. 42
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Drossel Brücke Bogen
Eichhörnchen Dolmetscher. Celt

Elch Damaszierte Schwert-
Ente Verwaltung klingen

Esel.
s. Staatsverfassung u.

Dolch

Totenbestattung
Verwaltung. Dolchstab.

Baumsarg Werkzeuge
Bautastein Vögel Amboß
Bestattungsort s. Tiere. Angel

Brandgräber Anker
Brandgruben Waffen Axt
Cromlech Ango Blasbalg

Dolmen Angriffswaffen Bohrer

Einzelgräber. Armbrust Celt

Armschienen Drehbank
Verkehrswesen Axt Egge.
Alpenpässe Baldenheimer Helm
Beförderungswesen Beinschienen Wohnungswesen
Botenwesen Bewaffnung s. Hausbau, Hauswesen.
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